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Modelle für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) I  

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personen-
kreis 

Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe  

Finanzbedarf 2 

 
Finanzierung3 

 

institutionelle 
Ausformung,  
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonderbe-
darfen (steu-
erfinanziert) 
  

andere 
steuerfinan- 
zierte Sozial-
transfers4 

Sozialversiche-
rungen5 
 

öffentliche 
Infrastruktu-
ren/Dienstleis-
tungen6 

Arbeitsmarkt-
politik7 

weitere gesell-
schaftspolitische 
Ansätze  

Bemerkungen 

Existenzgeld 
 
SD 
 
BAG SHI 
2008 
 

alle in D 
Lebenden 

1.060 Euro, 
kostenfreie KV/ 
PV, wenn außer 
BGE kein Ein-
kommen  
 
Warenkorb 

873 Mrd. Euro 
  
50% des Nettoein-
kommens plus 
Änderungen bei 
ErbSt, EnergieSt, 
KapSt, Zinsertrags-, 
Kapitalexportsteuer; 
nur noch eine Est-
klasse 

gesonderter 
BGE-Fonds, 
Finanzamt 

z. B. für 
Menschen 
mit Behinde-
rung, chro-
nisch Kranke 

BGE ersetzt 
alle Grund-
sicherungen, 
BAföG, Kin-
der-/Wohn-/ 
Erziehungs-
geld  

bleiben alle in be-
stehender Form er-
halten  

ausbauen, de-
mokratisieren, 
gebührenfrei  

gesetzlicher ML, 
AZV 

demokratische 
Aneignung der 
Produktions-und 
Lebensbedingun-
gen, Geschlechterge-
rechtigkeit, BGE als 
Globales Soziales 
Recht 

starke Um-
verteilung von 
oben nach 
unten, 2/3 wer-
den besser 
gestellt; einge-
bunden in 
emanzipatori-
sche/transfor-
matorische 
Perspektive  
  

Grundeinkom-
men 
 
NES 
 
Robert Carls 
2016 

alle, die in D 
ihre alleinige 
Wohnung oder 
ihren Haupt-
wohnsitz ha-
ben 

1.110 Euro, 500 
Euro bis 18 J., 
kostenfreie 
KV/PV, wenn 
außer BGE keine 
Einkommen 
 
keine Angabe 

63 Mrd. Euro 
 
62,5% flat tax – 
neue ESt., nur noch 
eine ESt.-Steuer-
klasse, Wegfall Frei-
beträge und Wer-
bungskosten bis Hö-
he Grundeinkom-
men 

Finanzamt z. B. für 
Menschen 
mit Behinde-
rung, chro-
nisch Kranke, 
Wohngeld 

ersetzt alle 
Grundsiche-
rungen, Kin-
dergeld, El-
terngeld, Bun-
deszuschuss 
Rente 

werden bis auf UV 
abgeschafft, 
KV/PV steuer-
finanziert 

keine Angaben keine Angaben 
zu ML und AZV, 
steuerfinanzierte 
Arbeitsförderung 

keine Angaben starke Umver-
teilung von 
oben nach 
unten, Besser-
stellung unte-
rer/mittlerer 
Einkommen bis 
5.600 Euro 
brutto, 80% der 
Bevölkerung 
gewinnt, Steu-
er- und Abga-
benentlastung 
72 Mrd. Euro, 
Finanzreserve 
71 Mrd. Euro 
 

Grundeinkom-
men 
 
SD  
 
Matthias  
Dilthey 
2008 
 

alle in D mit 
legalem Au-
fenthaltssta-
tus, andere 
analog alter 
Sozialhilfe 
(BSHG) 

1.100 Euro ab 18, 
altersgestaffelt 
bis 18 J. (Durch-
schnitt 500 Euro), 
plus KV-/PV-
Beiträge  
 
60% des durch-
schnittlichen Pro-
Kopf-Bruttoein-
kommens  
 

ca. 800 Mrd. Euro  
 
neue SozialUSt, 
neue ESt auf höhere 
Einkommen (50% 
flat tax ab Brutto-
einkommen in 5-
fünffacher BGE-
Höhe inkl. BGE), 
KapitalUSt auf 
Finanzprodukte 

gesonderter 
Fonds 

für besonde-
re Lebens-
lagen, analog 
alter Sozial-
hilfe (BSHG) 

ersetzt alle 
steuer-
finanzierten 
Sozialleis-
tungen 

werden abge-
schafft, KV/PV für 
alle steuerfinan-
ziert 

ausbauen, ge-
bührenfreie Bil-
dung 

kein ML, keine 
AZV, kein Tarif-
lohn, sollte BGE 
gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit 
nicht durchset-
zen, dann kollek-
tivrechtliche 
Regelungen 

keine Angaben  
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Modelle für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) II 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personen-
kreis 

Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe  

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung3 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonderbe-
darfen (steu-
erfinanziert) 
 

andere 
steuerfinan-
zierte Sozial-
transfers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche 
Infrastruktu-
ren/Dienstleis-
tungen6 

Arbeitsmarkt-
politik7  

weitere gesell-
schaftspolitische 
Ansätze  

Bemerkungen 

Emanzipatori-
sches Grund-
einkommen 
 
SD/NES 
 
BAG Grund-
einkommen 
DIE LINKE  
2014 
 

alle mit Erst-
wohnsitz in D 

1.080 Euro ab 16 
J., 540 Euro bis 
16 J., kostenfreie 
KV/PV, wenn 
außer BGE kein 
Einkommen  
 
50% des Volks-
einkommens, 
Armutsrisiko-
grenze 

863 Mrd. Euro (SD) 
447-467 Mrd. Euro 
(NES) 
 
33,5% Abgabe auf 
alle Bruttoprimärein-
kommen, Sachkapi-
tal-, Primärenergie-, 
Luxusgüterumsatz-
abgabe, nur noch 
eine ESt-Klasse, 
Senkung Eingangs-
/Spitzensteuersatz 

demokratisch 
selbstverwalte-
teter BGE-
Fonds 

z. B. für 
Schwangere, 
Menschen 
mit Behinde-
rung, chro-
nisch Kranke, 
modifiziertes 
Wohngeld 
(individuell, 
Bruttowarm-
miete) 

BGE ersetzt 
alle Grund-
sicherungen, 
BAföG, Kin-
dergeld 

RV/KV/PV wird 
paritätische Bür-
gerversicherung, 
ALV wird paritä-
tische Erwerbs-
losenversicherung, 
BGE als Sockel-
rente, Abschaffung 
der Beitragsbe-
messungsgrenze, 
geringere Beiträge 

ausbauen, de-
mokratisieren, 
tendenziell 
gebührenfrei  

gesetzlicher ML 
und AZV, Arbeits-
marktfonds, öf-
fentlich geförder-
ter Beschäfti-
gungssektor, Ver-
bot Leiharbeit 

demokratische 
Aneignung der 
Produktions- und 
Lebensbedingungen, 
Geschlechterge-
rechtigkeit, ökologi-
scher Umbau, BGE 
als Globales Soziales 
Recht   

starke Umver-
teilung von 
oben nach 
unten, Besser-
stellung unte-
rer/mittlerer 
Einkommen bis 
7.000 Euro 
brutto; 97% d. 
Beschäftigten/ 
alle Erwerbslo-
sen gewinnen; 
eingebunden in 
emanzipatori- 
sche/transfor-
matorische 
Perspektive 

Solidarisches 
Grundeinkom-
men 
 
NES 
 
Johannes 
Israel/Frank 
Mai u. a.  
(Mitglieder der 
Piratenpartei D)  
2012 
 
 

alle, die ihren 
Hauptwohnsitz 
oder gewöhn-
lichen und 
rechtmäßigen 
Aufenthalt in D  
haben 

540 Euro plus 
Wohnkostenpau-
schale 360 Euro, 
also 900 Euro; 
kostenfreie KV/ 
PV, wenn außer 
BGE kein Ein-
kommen 
 
keine Angaben 

566 Milliarden Euro 
(als SD gerechnet) 
 
50% flat tax - neue 
ESt, 15% Zusatz-
ESt bei Bezug der 
Wohnkostenpau-
schale 

Finanzamt z. B. für 
Pflegebedürf-
tige, Er-
werbsunfä-
hige, Men-
schen mit 
Behinderung, 
Wohngeld  

ersetzt Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchen-
de, Kinder-
geld, Erzie-
hungs- und 
Elterngeld, Fa-
milienzuschlä-
ge und Beihil-
fen im öffent-
lichen Dienst 

RV wird in paritä-
tisch finanzierte 
Zusatzrenten-
pflichtversiche-
rung (Bürger-
versicherung) 
umgewandelt, 
KV/PV wird über 
ESt finanziert, ALV 
wird abgeschafft 

im Parteiprog-
ramm Forde-
rung nach ge-
bührenfreier 
Bildung, außer-
dem fordern 
einige Landes-
programme/ 
Positionspa-
piere fahr-
scheinlosen 
ÖPNV, Ausbau 
Freifunknetze, 
öffentliches 
WLAN flächen-
deckend 

gesetzlicher ML  mögliche, nicht 
bedürftigkeits-
geprüfte Wohn-
kostenpau-
schale (auf 
Antrag) gilt für 
eine Wohnung 
ab 40 qm, un-
abhängig da-
von, wie viele 
darin wohnen.  

Solidarisches 
Grundeinkom-
men 
 
NES 
 
SPD Rhein-Erft  
2010 

alle, die in D 
eine Mindest-
dauer ihren 
legalen Wohn-
sitz haben  

800 Euro ab 18 
J., 500 Euro bis 
18 J., kostenfreie 
KV/PV wenn 
außer BGE keine 
Einkommen  
 
oberhalb Armuts-
risikogrenze (der-
zeit über 1.100 
Euro) 

731 Mrd. Euro 
(gerechnet als SD) 
  
50% flat tax - neue 
Est 

keine Angaben z. B. für 
Menschen 
mit Behin-
derung und 
im Bereich 
Kinder-und 
Jugendhilfe  

BGE ersetzt 
alle Grund-
sicherungen, 
BAföG und 
Kindergeld 

RV (evtl.)/KV/PV 
werden zur paritä-
tischen Bürger-
versicherung, KV/ 
PV-Beiträge für 
BGE-Beziehende 
steuerfinanziert, 
senken bei Erwerb 
die erwerbsab-
hängigen Beiträge  
 

Bildungsstruktur 
ausbauen, Bil-
dung gebühren-
frei, Verkehrs-
infrastruktur 
ausbauen 

ML angestrebt wird eine 
freie Tätigkeits- 
gesellschaft   
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Eckpunkte für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) I 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
  
Finanzierung3 

 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksichti-
gung von Son-
derbedarfen 
(steuerfinan-
ziert)  
 

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans-
fers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6 

Arbeits-
marktpolitik7  

weitere gesell-
schaftspoliti-
sche Ansätze  

Bemerkungen 

Grundeinkom-
men 
 
SD oder NES 
 
Attac,  
AG Genug für 
alle 
2010/2012 
 
 

alle in D 
Lebenden 

mind. Pfän-
dungsfreigrenze 
(derzeit rund 
1.140 Euro) 

keine Angaben 
 
Börsenumsatz-/ 
Umweltsteuern, 
Abgaben auf hö-
here Einkommen, 
Vermögen, Gewin-
ne, perspektivisch 
im Rahmen der 
Bürgerversiche-
rung finanziert  
 

perspektivisch in 
selbstverwalteter 
Bürgerversiche-
rung integriert 

in besonderen 
Lebenslagen (z. 
B. Menschen 
mit Behinde-
rung, Ältere) 
gebührenfreie 
Dienstleis-
tungen 

keine Angaben RV/KV/PV wer-
den paritätische 
Bürgerversi-
cherung 

ausbauen, de-
mokratisieren, 
gebührenfrei  

gesetzlicher ML, 
AZV, aktive 
Arbeitsmarkt-
politik 

Kritik an der Ar-
beitsvergesell-
schaftung, An-
eignung der Pro-
duktionsbe-
dingungen und 
öffentlichen 
Güter, BGE als 
Globales Soziales 
Recht 

BGE wird als Teil 
der gesamten 
öffentlichen Da-
seinsvorsorge 
und Infrastruktur 
verstanden; 
eingebunden in 
emanzipatori-
sche/transforma-
torische Perspek-
tive 

Grundeinkom-
men 
 
SD (substitutiv) 
 
 
Götz Werner 
u.a. 
2010/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keine bzw. 
unterschiedliche 
Angaben 
(mindestens 
Staatsbürger-
Innen), evtl. 
Staffelung der 
Höhe nach 
Aufenthaltsdau-
er bei Nicht-
staatsbürger-
Innen 

verschiedene 
Angaben: 600 
bis 1.500 Euro 
ab 18 J., 300 
Euro (bzw. 
halbes BGE) bis 
18 J., bei 
niedrigem Ein-
stieg KV/ PV 
gesondert, bei 
höherem BGE: 
keine Angaben 
über KV/PV, 
wenn außer BGE 
keine Einkom-
men   
 
keine Angaben  

keine Angaben 
 
Konsumsteuer 
(Abschaffung aller 
anderen Steuern 
bzw. deren schritt-
weise Senkung, 
neuerdings auch 
Einführung einer 
FtSt.)   

keine Angaben  Sonderbedarfe 
werden auf An-
trag erstattet  

schrittweise 
Ersetzung bis 
zu endgültiger 
Abschaffung, 
wenn BGE 
erreicht ist. 
(BGE ist 
substitutiv) 

schrittweise Er-
setzung bis zu 
endgültiger Ab-
schaffung bei 
voller/ausrei-
chender Höhe 
des BGE (sub-
stitutiv) 

werden bei-
behalten, Lohn-
kosten werden 
gesenkt (BGE 
substitutiv)  

ML u. a. kollek-
tivrechtliche Re-
gelungen mög-
lich 

Reform der Res-
sourcennutzung, 
Geldordnung und 
des Privat-/Pro-
duktiveigentums 
(Trennung des 
Privateigentums 
vom privaten 
Produktiveigen-
tum sowie von 
Gewinnen aus 
Produktion und 
Spekulation, 
neuerdings: 
demokratische 
Regulierung 
Finanzmarkt) 

einziges subs-
titutives BGE-
Modell: BGE 
ersetzt alle an-
deren Transfers 
sowie Löhne; 
Vermögens- bzw. 
Machtkonzentra-
tion (keine Subs-
tanzsteuern wie 
VSt. oder ErbSt, 
keine Ertrag-
steuern wie ESt 
bzw. Gewinn-
steuern)  
 

Grünes Grund- 
einkommen 
 
SD oder NES 
(Wahl) 
 
Grüne Jugend  
2008/2012 
 

alle, die ihren 
Erstwohnsitz in 
D haben oder 
sich im Verfah-
ren zur Er-
langung der 
Aufenthaltsge-
nehmigung 
befinden 

keine Angaben, 
alle die gleiche 
Höhe; kosten-
freie KV/PV, 
wenn außer BGE 
keine Einkom-
men  
 
mglw. Waren-
korb, soziokul-
turelle Teilhabe 
soll gesichert 
sein 

keine Angaben 
 
Konsum-, progres-
sive ESt, VSt, 
ErbSt, Schen-
kungsbesteuerung  

keine Angaben für bestimmte 
Personengrup-
en (z. B. für All-
einerziehende, 
chronisch Kran-
ke, Menschen 
mit Behinde-
rung)  

ersetzt alle 
steuerfinan-
zierten Sozial-
leistungen bis 
zu dessen Höhe 

RV-/ALV-Leis-
tungen durch 
BGE gesockelt; 
KV/PV wird Bür-
gerversicherung 

ausbauen, 
gebührenfreie 
Bildung für 
gesamten 
Lebensweg 

ML, aktive Ar-
beitsmarktpolitik 

Geschlechterge-
rechtigkeit, ökolo-
gischer Umbau, 
durch Steuer-
lenkung befördert, 
BGE global aus-
weiten 

Konsumsteuer 
mit ökologischer 
Lenkung (Einprei-
sung von CO2-
Ausstoß und 
Ressourcenver-
brauch), Umver-
eilung von oben 
nach unten und 
von Nord nach 
Süd  
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Eckpunkte für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) II 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung3 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonderbe-
darfen 
(steuer-
finanziert) 

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans-
fers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6  

Arbeits-
marktpolitik7 
 

weitere gesell-
schaftspoliti-
sche Ansätze  

Bemerkungen 

Grundeinkom-
men 
 
NES 
 
Deutscher Bun-
desjugendring  
2004 

keine Angaben Höhe oberhalb von 
60% des durch-
schnittlichen Markt-
einkommens 

keine Angaben 
 
Finanzierung durch 
gerechtere Steuer-
politik und Unterneh-
mensgewinne 

keine Angaben keine 
Angaben 

ersetzt Kinder-
geld und alle 
Grundsiche-
rungen 

bleiben erhalten 
wie bisher 

Ausbau, gebüh-
renfreie Bildung 

ML, AZV Geschlechter-
gerechtigkeit, 
umfangreiches 
Antidiskrimi-
nierungsgesetz, 
Umverteilung von 
oben nach unten  

 

Grundeinkom-
men 
 
SD 
 
Bundesjugend-
werk der Arbei-
terwohlfahrt 
2008 
 
 

alle dauerhaft in 
D Lebenden 

keine Angaben, 
keine Altersstaffe-
lung (vom An-
spruch, aber: ein 
Teil bei Kindern/ 
Jugendlichen in 
Fonds eingezahlt, 
bei Volljährigkeit 
als Startkapital 
ausgezahlt)  
 
keine Angaben  

keine Angaben  
 
über eine Umvertei-
lung von oben nach 
unten (deswegen u. 
a. Vermögen- und 
Reichensteuer 
diskutiert)  

keine Angaben für bestimmte 
Personen-
gruppen 

ersetzt Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchen-
de, Kindergeld, 
Wohngeld, 
BAföG 

keine Angaben, 
ALV abschaffen  

Ausbauen ML, AZV Geschlechter-
gerechtigkeit  

 

Grundeinkom-
men 
 
SD 
 
Naturfreunde-
jugend 
2009 
 

alle dauerhaft in 
D Lebenden 

800 (bis 1.000) 
Euro, zusätzlich 
gesicherte Ge-
sundheitsversor-
gung  
 
Ermittlung durch 
unabhängige Ex-
pertInnen 

keine Angaben 
 
z. B. mit einer 60% 
flat tax – neue ESt  

keine Angaben z. B. für 
SeniorInnen, 
chronisch 
Kranke, Men-
schen mit 
Behinderung 

ersetzt z. B. 
Kinder-/Er-
ziehungsgeld 

RV und ALV 
abschaffen 

gebührenfreie 
soziale Infra-
struktur  

keine Angaben Grundeinkom-
men global 
angestrebt 

 

Transfergren-
zenmodell – 
Ulmer Modell 
 
SD 
 
Ute Fischer, 
Helmut Pelzer, 
Peter Scharl u. 
a. 
2008 
 
 

alle Staatsbür-
gerInnen, dau-
erhaft in D le-
bende EU-Bür-
gerInnen bzw. 
bzgl. Transfers 
gleichgestellte 
MigrantInnen; 
andere: Asyl-
bewerberleis-
tungen gemäß 
BSHG 

keine Angaben, 
Betrag wird aus 
Berechnungsmo-
dell erschlossen  
 
Orientierung am 
Steuerfreibetrag, 
der politisch ent-
schieden wird  
 

keine Angaben, 
Kosten variieren je 
nach gewählten Be-
rechnungsmodell  
 
Sozialabgabe auf 
alle Bruttoeinkom-
men (inkl. SV-Leis-
tungen), ergibt sich 
aus gewünschter 
Höhe und Trans-
fergrenze, auch Er-
höhung der MwSt 
möglich. 

Finanzamt 
(gesonderte 
Kasse), keine 
weiteren Anga-
ben 

für bestimmte 
Personen-
gruppen 

keine Angaben, 
politische Ent-
scheidungen  

bleiben beste-
hen, können 
aber verändert 
werden (z. B. 
Höhe und 
Beiträge) 

keine Angaben, 
unterliegt politi-
scher Entschei-
dung  

keine Anga-
ben, unterliegt 
politischer Ent-
scheidung  

 kann auch PGE 
sein, reines 
Berechnungs-
modell; konkrete 
Ausgestaltung ist 
politisch zu ent-
scheiden; Trans-
fergrenze ist die 
Grenze, ab der 
Transferbezieher-
In mehr Abgaben 
zur Finanzierung 
GE zahlt als sie 
GE erhält. 
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Eckpunkte für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) III 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung3 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonderbe-
darfen 
(steuer-
finanziert) 

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans-
fers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6  

Arbeits-
marktpolitik7 
 

weitere gesell-
schaftspoliti-
sche Ansätze  

Bemerkungen 

Grundeinkom-
men 
 
NES 
 
Thomas 
Straubhaar  
2017 
 
 
 
 

alle Staatsbür-
gerInnen, für 
AusländerInnen 
nach Wartezeit 

Rechenbeispiele 
für 600 Euro bis 
2.000 Euro (1.000 
Euro “plausibel”), 
plus Grundver-
sicherung, Gut-
schein oder kos-
tenfreie Absiche-
rung bei Krank-
heit/Unfall, 
 
politische Ent-
scheidung 
 

je nach Höhe unter-
schiedlich 
 
neue ESt (flat tax) 

Finanzamt, keine 
weiteren Anga-
ben 

bei individu-
ellen Härte-
fällen  

ersetzt alle 
steuerfinanzier-
ten Transfer-
leistungen 

werden ab-
geschafft, KV 
und UV steuer-
finanziert  

Erhalt, keine 
weiteren 
Angaben 

Abschaffung 
Mindestlohn 
und bestehen-
der Kündi-
gungsschutz  

 kann BGE aber 
auch PGE sein, 
Abbau sozialer 
Rechte, Beför-
derung prekärer 
Arbeitsverhält-
nisse 



Seite 6 Ronald Blaschke: Grundeinkommen und Grundsicherungen – Modelle und Ansätze in Deutschland. Eine Auswahl. Oktober 2017  
 

 

Modelle für ein partielles Grundeinkommen (PGE) I 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
  
Finanzierung3 

 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksichti-
gung von Son-
derbedarfen 
(steuerfinan-
ziert) 
 

andere 
steuerfinan-
zierte Sozial-
transfers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6 

Arbeitsmarkt-
politik7  

weitere ge-
sellschafts-
politische An-
sätze  

Bemerkungen 

Garantiertes 
Grundeinkom-
men 
 
SD 
 
Katholische 
Arbeitnehmer 
Bewegung 
(KAB) 
2007/11 
 
 
 

StaatsbürgerIn-
nen mit Wohn-
sitz in D, Zuge-
zogene nach 5 
Jahren Warte-
zeit  

80% der Höhe der 
Armutsrisikogrenze 
(gemäß SOEP), 
50% bis 18 J., 
kostenfreie KV/PV, 
wenn außer BGE 
kein Einkommen 
  
Armutsrisikogrenze 
für alleinstehende 
Erwachsene ge-
mäß SOEP (SOEP 
2014 = 1.056 Euro) 

keine aktuellen 
Angaben 
 
ESt-Höchststeuersatz 
53% ab 100.000 Euro 
Jahreseinkommen, 
VSt, Verschärfung der 
ErbSt und Schen-
kungssteuer, Reduk-
tion von Steuerhinter-
ziehung/-vermeidung, 
FtSt, höhere Steuer-
einnahmen wg. erhöh-
ter Kaufkraft, Erhöhung 
einiger Verbrauchsteu-
ern  
 

Finanzamt, 
keine weiteren 
Angaben  

in bestimmten 
Lebenslagen (z. 
B. Alleinerzie-
hende, Diabeti-
ker, Schwangere) 
PGE-Zuschuss 
von 30% der Hö-
he der Armuts-
risikogrenze  

ersetzt alle 
Grundsiche-
rungen, 
BAföG, Kin-
dergeld 

RV/KV/PV 
werden pari-
tätische Bürger-
versicherungen, 
bei den Renten 
bildet das PGE 
den Grund-
sockel  

gebührenfreier 
Zugang zu 
Bildung und 
Bibliotheken, 
Ausbau der 
Bildungsinfra-
struktur, ge-
bührenfreie 
Bildungskette 
von jung bis alt 

ML, öffentlich 
geförderter 
Beschäfti-
gungssektor   

Ziel: Tätig-
keitsgesell-
schaft 

GE der Alleinste-
henden liegt unter-
halb der Armuts-
risikogrenze, Mehr-
personenhaushalte 
erreichen mehr als 
die haushaltspezi-
fische Armutsrisi-
kogrenze  

 
 
 
NES 
 
Bund der 
Deutschen 
Katholischen 
Jugend 
(BDKJ) 
2003/07 
 
 
 
 

alle, die seit 
Geburt oder seit  
8 Jahren ihren 
Wohnsitz in D 
haben, vor Ren-
te mind. 20 Jah-
re, Asylberech-
tigte/-bewer-
berInnen 

mind. 800 Euro, 
keine Angaben zu 
KV/PV 
 
keine Angaben  

keine Angaben 
 
veränderte ESt (bis zur 
Transfergrenze - 2.000 
Euro - Anrechnung 
40% der Einkommen, 
darüber schrittweise 
Erhöhung auf 53%), 
VSt auf OECD-Niveau, 
erhöhte ErbSt., Lu-
xusgüterumsatzsteuer, 
schrittweise erhöhte 
Ökosteuer auf Res-
sourcenverbrauch/ 
Umweltbelastung, evtl. 
Devisen-/Börsenum-
satzsteuer, Wertschöp-
fungsabgabe  
  

Finanzamt, 
keine weiteren 
Angaben 

keine  
Angaben  

keine  
Angaben  

KV/PV werden 
paritätische Bür-
gerversiche-
rung 

Entwicklung 
und bessere 
Kooperation 
der Bildungs-
angebote/-in-
frastrukturen, 
Erweiterung 
der Bildung 
auf kulturelles, 
soziales, 
politisches, 
ökologisches 
Lernen 

Höchster-
werbsarbeits-
zeit von 1.500 
Stunden jähr-
lich, Umver-
teilung der 
Erwerbsar-
beitszeit, Ge-
schlechterge-
rechtigkeit  

Verringerung 
der Spaltung 
von Arm und 
Reich, alle 
Tätigkeiten 
sollen gleich 
anerkannt 
sein, ökolo-
gische Aus-
richtung der 
Wirtschaft und 
des Steuer-
systems 

Gegenleistungs-
verpflichtung: 
zwischen 18 und 64 
Jahren (nicht 
AslybewerberInnen/ 
Kranke) einfache 
Nachweise von 500 
Std. Tätigkeiten 
jährlich (Erwerbs-/ 
Familienarbeit, 
Bildung, bürger-
schaftliches Enga-
gement); wenn 
keine Gegenleis-
tung erfolgt, dann 
Bildung, Beratung, 
Beschäftigung 
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Modelle für ein partielles Grundeinkommen (PGE) II 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
  
Finanzierung3 

 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksichtigung 
von Sonderbe-
darfen (steuer-
finanziert) 

andere 
steuerfinan-
zierte Sozial-
transfers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis- 
Tungen6 

Arbeits-
marktpolitik7 

weitere gesell- 
schaftspoliti-
sche Ansätze  

Bemerkungen 

Grüne Grund-
sicherung  
 
SD 
 
Manuel Emm-
ler/Thomas 
Poreski 
2006/08 
 
 

alle, die dauer-
haft legalen Auf-
enthaltsstatus in 
D haben und 
mindestens 5 
Jahre in D leben  

500 Euro ab 18 J., 
400 Euro bis 18 J. 
(nur wenn Besuch 
von Kindergarten 
ab 3. Lebensjahr 
bzw. Schule), kos-
tenfreie KV/ PV, 
wenn außer PGE 
kein Einkommen 
  
Ableitung von 
Finanzierbarkeit, 
bei Kindern vom 
Bedarf  
  

327 Mrd. Euro 
 
25% flat tax – neue 
ESt 

Finanzamt, 
keine weiteren 
Angaben 

bei Bedarf (auf 
Antrag) bis zu 
bestimmter Ein-
kommensgrenze 
Übernahme der 
Kosten der Unter-
kunft und Heizung  
(schrittweise 
Abschmelzung), 
Sonderbedarfe  für 
bestimmte Per-
sonengruppen  
(z. B. Menschen 
mit Behinderung)  

ersetzt Kinder-
/Erziehungs-
geld, Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchen-
de  

RV und KV/ PV 
werden durch 
25% flat tax und 
AG-Beiträge fi-
nanziert, schritt-
weise Integration 
des GE in Rente 
(Sockel, anstei-
gend auf 700 
Euro) 

ausbauen; 
Neuorientie-
rung der Bil-
dungsange-
bote für junge 
Menschen 
(individuelle 
Förderung)  

ML keine Angaben  sehr geringe 
Umverteilung von 
oben nach unten 

Solidarisches  
Bürgergeld  
 
NES 
 
Dieter Althaus 
2010 
 
 
 
 
 

alle, die eine 
Daueraufent-
haltsgenehmi-
gung für D ha-
ben 

400 Euro, plus 
200 Euro Gesund-
heitsprämie für 
KV/PV 
 
auf Basis der 
EVS-Statistikme-
thode (wie für Re-
gelleistungen der 
Grundsiche-
rungen) 

306 Mrd. Euro (als 
SD gerechnet) 
 
Erhöhung der 
MwSt von 7% auf 
19% z. B. für 
Bücher, Zeitungen, 
Kultur, ÖPNV 
(außer Lebensmit-
tel und alkoholfreie 
Getränke), Aufhe-
bung von MwSt-
Befreiungen, 40% 
flat tax – neue ESt 
 

Finanzamt, 
keine weiteren 
Angaben 

bei Bedarf Kosten 
der Unterkunft und 
Heizung (regional 
pauschaliert), Hilfe 
zum Lebensunter-
halt/Sozialhilfe u. 
a.  

ersetzt Beam-
tenpensionen 
u. ä., Grund-
sicherungen 
für Arbeit-
suchende und 
im Alter, Kin-
dergeld, El-
terngeld (dies 
nicht mehr 
steuerfinan-
ziert)   

bisherige ALV, 
RV, KV/PV 
abgeschafft; ALV, 
Lohnersatzleis-
tung Elterngeld, 
Zusatz- u. Eltern-
rente finanziert 
durch 18% Lohn-
summenabgabe 
der Arbeitgeber, 
KV/PV ESt finan-
ziert (flat tax) 
 

bleiben erhal-
ten, durch 
Effizienzge-
winne Ausbau 
möglich 

wenn Miss-
brauch durch 
Arbeitgeber 
(Zahlung von 
Niedriglöhnen)
dann ML 

keine Angaben  Entlastung der 
oberen Einkom-
men, je höher 
das Einkommen 
desto größer die 
steuerliche Ent-
lastung bzw. 
desto größer die 
Einkommenszu-
wächse 
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Modelle für ein partielles Grundeinkommen (PGE) III 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 

Personenkreis Monatsbetrag1 
  
Ableitung der 
Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung3 

 

institutionelle 
Ausformung, 
Verwaltung 

Berücksichti-
gung von Son-
derbedarfen  

andere steu-
erfinanzierte 
Sozialtrans-
fers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche 
Infrastruktu-
ren/Dienst- 
leistungen6 

Arbeitsmarkt-
politik7  
 

weitere gesell- 
schaftspoli-
tische Ansätze  

Bemerkungen 

 
 
 
SD 
 
Michael Ebner/ 
Johannes Po-
nader (Mitglieder 
der Sozialpiraten/ 
Piratenpartei D)  
2012 (Version 
1.2, Einführungs-
schritt)  
 
 

alle in D dauer-
haft Lebenden 

490 Euro (2009) 
ab 18 J., 483 Euro 
bis 18 J., kosten-
freie KV/PV, wenn 
außer PGE keine 
Einkommen 
  
75% des derzei-
tigen steuerlichen 
Existenzminimums 
ab 18 J., für Kin-
der und Jugend-
liche 150 % deren 
Existenzminimums 
(EVS-Statistik-
methode) 
 

370 Milliarden Euro  
 
45% flat tax – neue 
ESt, nicht sozialver-
sicherungspflichtiges 
Einkommen: zusätz-
liche Besteuerung 
(Solidarzuschlag) von 
5%, Erhöhung der 
MwSt von 19% auf 
20% 

keine Angaben  bei Bedarf ein 
Wohngeld an 
Bedarfsgemein-
schaft (dabei 
Orientierung am 
örtlichen Miet-
niveau, nicht an 
tatsächlichen 
Wohnkosten, 
durchschnittlich: 
320 Euro für 
Alleinstehen-
de/n, 480 Euro 
2-Personen-
haushalt), ei-
genes Einkom-
men zu 33% auf 
Wohngeld ange-
rechnet, Teile 
der Sozialhilfe 
bleiben erhalten  

ersetzt Kinder-
geld, Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchen-
de, BAföG, 
Erziehungs- 
und Eltern-
geld. Familien-
zuschläge und 
Beihilfen für 
Beamte wer-
den gekürzt. 

 

RV/ALV bleiben 
in bestehender 
Form erhalten, 
KV über Staats-
haushalt steuer-
finanziert 

keine Anga-
ben. Im Par-
teiprogramm 
wird die ge-
bührenfreie 
Bildung gefor-
dert. Außer-
dem fordern 
einige Landes-
programme/ 
Positionspa-
piere  einen 
fahrscheinlo-
sen ÖPNV, 
den Ausbau 
der Freifunk-
netze und öf-
fentliches 
WLAN 
flächen-
deckend. 
 

keine Angaben    
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Modelle für Grund- oder Mindestsicherungen I 

Name 
Form 
 
 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung 

institutio-
nelle Aus-
formung, 
Verwaltung 

Berücksichti-
gung von 
Sonderbedar-
fen (steuerfi-
nanziert) 
 

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans- 
fers4  

Sozialver-
sicherungen
5  

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6 

Arbeits-
marktpolitik7  

weitere 
gesellschafts
politische 
Ansätze  
 

Bemerkungen 

Hartz IV (SGB II, 
Grundsicherung 
für Arbeitsuchen-
de), Sozialhilfe  = 
SGB XII (Hilfe zum 
Lebensunter-halt 
bzw. Grundsiche-
rung im Alter und 
bei Erwerbsminde-
rung)  
 
SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, 
CDU/CSU, FDP 
2004/2017 
 
 

alle Bedürftigen 
(außer Asylbewer-
berInnen, Auslän-
derInnen und Stu-
dierende nur in 
besonderen Fäl-
len), Bedarfs-
gemeinschafts- 
bzw. Einsatz-
gemeinschafts-
prinzip 

alleinstehende/r 
Erwachsene/r 409 
plus angemessene 
KdU (ca. 342 Euro 
Durchschnitt bei 
Alleinstehenden) plus 
KV/PV-Beiträge (bei 
Hartz IV 114 Euro, 
vom Amt gezahlt), 
Kinder in Bedarfsge-
meinschaft: unter 6 J.: 
237 Euro, unter 14 J.: 
291, unter 18 J.: 306, 
unter 25 J.: 311 Euro 
 
Berechnung auf Basis 
der EVS-Statistik-
methode 
  

50 Mrd. Euro 
 
allgemeine 
Steuern 

Bund, Kom-
munen (all- 
gemeines 
Steuerauf-
kommen), 
Jobcenter, 
Sozial- und 
Grundsiche-
rungsamt  

Bei Hartz IV: 
Schwanger-
schaft, kosten-
aufwändiger 
Ernährung, für 
Alleinerziehen-
de 
Bei Sozialhilfe: 
Hilfen zur Ge-
sundheit und 
zur Pflege, Ein-
gliederungshil-
fe für Men-
schen mit Be-
hinderung, Hil-
fe zur Überwin-
dung besonde-
rer sozialer 
Schwierigkei-
ten  

Abschaffung 
der Arbeits-
losenhilfe 
(dafür Hartz 
IV), ansonsten 
wie heute 
bestehend 

wie heute 
bestehend  

wie heute 
bestehend, 
Ausbau Kin-
dertagesstät-
ten  

Ausbau Niedrig-
lohn-/Leiharbeits-
sektor und prekä-
re Beschäftigung  

 Sanktionen bzw. 
Leistungskürzungen 
bei Hartz IV bis auf 
Null möglich (Gut-
scheine möglich);  
These: Bedarfs-/Ein-
satzgemeinschafts-
konstruktion, Sank-
tionen und Höhe 
Regelleistung 
verfassungswidrig; 
Ausweitung des 
steuerlich subven-
tionierten Niedrig-
lohnsektors, Zu-
nahme Konzessions-
bereitschaft 

Bürgergeld  
 
NES 
 
Joachim Mitschke 
2004 
 
 
 
 

alle, die seit mind. 
2 Jahren ihren 
festen und unun-
terbrochenen 
Wohnsitz in D 
haben, diesen 
beibehalten und 
sich dauerhaft in 
D aufhalten 
werden, für Asyl-
bewerberInnen 
Leistungen nach 
Asylbewerber-
leistungsgesetz.  
 

375 Euro ab 18 J., 
Gesamtbedarf Ehe-
Transfereinheit 625 
Euro plus regional 
pauschal Wohnbedarf 
(kalt, netto) plus 15% 
der Kaltmiete für 
Heizung u. a. Be-
triebskosten; 250 Euro 
unter 12 J. (350 Euro 
für Kinder Alleinerzie-
hender), 350 Euro 
unter 18 J. 
 
soll keine Höhe 
haben, bei der es sich 
"auf Dauer bequem 
einrichten lässt" 
 

keine Angaben 
(haushaltsneu-
tral)  
 
neugeordnete 
Einkommen-
steuer (erfasst 
wird Einkom-
men für Kon-
sum, nicht das 
Einkommen, 
das zur Siche-
rung des Er-
werbseinkom-
mens ausge-
geben wird) 
 

Bund 
Einkom-
mensteuer, 
Finanzamt 

zum Bürger-
geldanspruch 
gehörig, z. B. 
für Menschen 
mit Behinde-
rung, bei 
Pflege, Heim-
aufenthalt, 
außergewöhn-
lichen Belas-
tungen  

alle durch 
Bürgergeld-
anspruch 
ersetzt 

wie heute, 
ohne steu-
erfinanzierte 
Mindestsiche-
rungselemen-
te  

Bürgergeld  
ersetzt Ob-
jektsubventi-
onen im sozia-
len Wohnungs-
bau, in der Ju-
gendhilfe, dem 
ÖPNV und im 
Kommunalbe-
reich 

ML abgelehnt, 
Ausweitung des 
Niedriglohnsek-
tors (Kombilohn), 
Höhe "anreiz-
stiftend" für den 
Arbeitsmarkt 

"Steuer- und 
Sozialsysteme 
aus einem 
Guß" 

Sanktionen bei Ab-
lehnung zumutbarer 
Erwerbsarbeit, zu-
sammenlebende 
EhepartnerInnen/All-
einerziehende mit 
Kindern bilden 
Transfereinheit (Ge-
samtbedarf, kein in-
dividueller Anspruch)  
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Modelle für Grund- oder Mindestsicherungen II 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 
 
 

Personenkreis Monatsbetrag1  
 
Ableitung der Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung 
 

institutio-
nelle Aus-
formung,  
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonderbe-
darfen  

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans-
fers4 

Sozialversiche-
rungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6  

Arbeits-
marktpolitik7  

weitere 
gesell-
schaftspoli-
tische Ansät-
ze  
 

Bemerkungen 

Grundsicherung 
 
Michael Opielka 
2005 
 
 
 

für Bedürftige ab 
18 J., die keine 
Mindestbeitrags-
zeiten in der Bür-
gerversicherung 
haben oder keine 
Erwerbsarbeits-
angebote anneh-
men  

640 Euro ab 18 J., für 
Erwerbsfähige, als 
Darlehen zur Hälfte 
zurückzuzahlen, also 
faktisch 320 Euro, plus 
kostenfreie KV/PV; 
Einkommensteuerfrei-
betrag  
 
keine Angaben  

keine Angaben 
 
im Rahmen der 
Bürgerversiche-
rung finanziert  

im Rahmen 
der von Bür-
gerInnen 
selbstver-
walteten 
Bürgerver-
sicherung  

ergänzende 
Leistungen in 
besonderen 
Lebenslagen 

ersetzt alle 
Grundsiche-
rungen, Wohn-
geld bleibt 
erhalten, 
Kinder-/Erzie-
hungsgeld und 
BAföG in Bür-
gerversiche-
rung integriert  
 

KV/PV, RV 
werden in nicht 
paritätisch finan-
zierte Bürgerver-
sicherungen um-
gewandelt, außer 
ALV (AG-Anteil 
als Wertschö-
pfungs- oder 
Lohnsummen- 
abgabe ) 
 

Ausbau der 
Bildungsan-
gebote für 
Kinder und 
Jugendliche, 
Einführung von 
Vorschul- und 
Kindergarten-
pflicht  

keine Angaben keine Angabe individuell bedürf-
tigkeitsgeprüfte 
Grundsicherung im 
Rahmen der Bür-
gerversicherung 

Mindestsicherung/ 
Kindergrundsiche-
rung/Mindestrente 
 
DIE LINKE 
Wahlprogramm 
2017 
 
 
 
 
 

Bedürftige, auch 
AsylbewerberIn-
nen 

1.050 Euro ab 18 J. 
plus 136 Euro KV/PV 
und 282 Euro RV (von 
Amt gezahlt  
 
Armutsrisikogrenze 
Warenkorb 
  

keine Angaben  keine Anga-
ben 

tlw. wie jetzt, 
aber z. B. für 
Menschen mit 
Behinderung 
einkommens- 
und vermö-
gensunab-
hängige Leis-
tungen  

Asylbewerber-
Innenleis-
tungen ab-
schaffen, 573 
Euro (versteu-
erte) Kinder-
grundsiche-
rung (fasst 
Geldleistungen 
für Kinder zu-
sammen), inkl. 
Kindergeld 328 
Euro für alle 
Kinder und 
Jugendlichen, 
1.050 Euro 
elternunab-
hängiges 
BAföG (rück-
zahlungsfrei), 
1.050 Euro 
bedürftigkeits-
geprüfte Min-
destrente im 
Rahmen der 
Rentenversi-
cherung 
  

Umwandlung von 
KV/PV zur pari-
tätisch finanzier-
ten Bürgerver-
sicherung, RV zur 
paritätisch finan-
zierten Erwerbs-
tätigenversiche-
rung, verbesserte 
Arbeitslosengeld-
regelungen 
 
  

Ausbau und 
Demokrati-
sierung; ge-
bührenfreie 
Kitas und Kul-
tur- und Frei-
zeitangebote 
für Kinder/Ju-
gendliche, 
ÖPNV zum 
Nulltarif usw. 

gesetzlicher 
ML (12 Euro), 
AZV, Sab-
batical, freiwill-
liger Zugang 
zu öffentlich 
geförderter Be-
schäftigung  

Demokratisie-
rung von Wirt-
schaft und 
Gesellschaft, 
Aneignung der 
Produktions-
mittel, Ge-
schlechter-
gerechtigkeit  

individuell bedürf-
tigkeitsgeprüfte 
Grundsicherung 
ohne Zwang oder 
Pflicht zur Arbeit 
oder zu Gegen-
leistungen  
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Modelle für Grund- oder Mindestsicherungen III 

Name 
Form 
Autor 
Jahr 
 
 
 

Personenkreis Monatsbetrag1 
 
Ableitung der Höhe 

Finanzbedarf2 
 
Finanzierung 
 

institutio-
nelle Aus-
formung;  
Verwaltung 

Berücksich-
tigung von 
Sonder-
bedarfen 
(steuerfian-
ziert)  

andere steuer-
finanzierte 
Sozialtrans-fers4 

Sozialver-
sicherungen5 

öffentliche In-
frastrukturen/ 
Dienstleis-
tungen6  

Arbeits-
marktpolitik7  

weitere ge-
sellschafts-
politische 
Ansätze  
 

Bemerkungen 

Grundsicherung/ 
Kindergrundsiche-
rung/Garantierente 
 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
Wahlprogramm 
2017 
 
 
 
 

Bedürftige, auch 
AsylbewerberIn-
nen 

keine Angaben (Erhö-
hung der Regelsätze)  
 
Berechnung auf Basis 
der EVS-Statistik-
methode 
 

keine Angaben keine 
Angaben 

wie jetzt Asylbewerber-
leistungen ab-
schaffen, einkom-
mensabhängiger 
Kinder-Bonus und 
einkommensun-
abhängige Kin-
dergrundsiche-
rung (ersetzt 
Kindergeld und 
Kinderfreibeträ-
ge), Studieren-
denzuschuss für 
alle und eltern-
abhängiger Be-
darfszuschuss, 
steuerfinan- 
zierte, nicht be-
dürftigkeitsge-
prüfte Garantie-
rente in Renten-
versicherung 
oberhalb Höhe 
Grundsicherung  
 

KV/PV und RV 
zur paritätisch 
finanzierten 
Bürgerversiche
-rung 
umgewan-delt 

Ausbau Erhöhung ML, 
branchenspezi-
fische Lohnun-
tergrenzen 
oberhalb ML, 
flexible Vollzeit 

 individuell bedürf-
tigkeitsgeprüfte 
Grundsicherung 
ohne Zwang oder 
Pflicht zur Arbeit 
oder zu Gegen-
leistungen 

Liberales 
Bürgergeld 
 
NES 
 
FDP 
2009 
 
 
 
 

Bedürftige (bei 
Berechnung des 
Anspruchs auf 
Bürgergeld gilt 
das Bedarfsge-
meinschafts-
prinzip)  

662 Euro ab18 J., 
keine Angaben bis 18 
J., Studium: vollstän-
dig zurückzuzahlende 
Darlehen bzw. Kredite 
  
Berechnung auf Basis 
der EVS-Statistik-
methode 
 

keine Angaben Finanzamt, 
keine weite-
ren Angaben  

in besonde-
ren Lebens-
lagen wie 
jetzt in So-
zialhilfe, Zu-
schläge bei 
hohen 
Wohnkosten, 
zusätzliche 
Pauschalen 
für Men-
schen mit 
Behinderung, 
in Ausbil 
dung und bei 
Nichterwerbs
-fähigkeit 

ersetzt alle 
Grundsiche-
rungen, Kinder-
zuschlag und 
Wohngeld 
 

KV/PV als kapi-
talgedecktes 
Prämiensys-
tem, Alterssi-
cherung stärker 
in Richtung 
private Kapital-
deckung ent-
wickeln  

soziale Dienst-
leistungen 
kommerzia-
lisieren und 
privatisieren, 
Studiengebüh-
ren einführen 

ML und AZV 
abgelehnt, 
Ausweitung 
des Niedrig-
lohnsektors  
(Kombilohn) 

 Voraussetzung: 
Arbeitsbereitschaft, 
bei Ablehnung zu-
mutbarer Arbeit 
Kürzung des Bür-
gergeldes, "BGE ist 
komplett leistungs-
feindlich."  
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Zur Definition des Grundeinkommens 
 
Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das jedem Menschen bedingungslos monatlich gewährt wird – „von der Wiege bis zur Bahre“.  
Es soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen 
garantiert werden.  
 
Anmerkungen 
 
1 Der Monatsbetrag enthält keine Beiträge zur KV/PV.  
2 Der Finanzbedarf berücksichtigt bei Grundeinkommen die Einsparungen durch die ersetzten rein steuerfinanzierten Sozialtransfers; jedoch nicht die Kosten für KV/PV. 
3 Die angegebenen Steuerbeträge zur Finanzierung des Grundeinkommens (bzw. weiterer öffentlicher Ausgaben) sind Bruttoangaben. Die Nettosteuern sind geringer, da das Grundeinkommen als 

Steuergutschrift bzw. Steuerfreibetrag den tatsächlichen Steuerbetrag minimiert. 
4 ersetzte, modifizierte oder neue steuerfinanzierte Sozialtransfers, die zusätzlich zum BGE oder PGE gezahlt werden sollen. 
5 Sozialversicherungen (ALV, KV; PV, RV), die zusätzlich zum BGE, PGE bzw. zur Grund-/Mindestsicherung bestehen bleiben sollen. 
6 Aussagen darüber, was nach Einführung des BGE, PGE oder der Grund-/Mindestsicherung mit öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales,  

öffentlicher Verkehr etc. geschehen soll. 
7 Aussagen darüber, ob und welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Konzept vorgesehen sind, z. B. ML oder AZV. 
 
Grundsätzlich gilt bei Veränderungen im Bereich der gesetzlichen Renten: Durch Beiträge erworbene Ansprüche müssen immer bedient werden (Bestandsschutz). 
 
 
Abkürzungen 
 
ALV  Arbeitslosenversicherung 
AZV  gesetzliche oder tariflich ausgehandelte Arbeitszeitverkürzung 
BAG  Bundesarbeitsgemeinschaft 
BAG-SHI Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen 
BGE  bedingungsloses Grundeinkommen (existenz- und teilhabesichernd) 
BSHG  ehemaliges Bundessozialhilfegesetz 
D  Deutschland 
EnergieSt Energiesteuer 
ErbSt  Erbschaftsteuer 
ESt  Einkommensteuer 
EVS  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
FtSt  Finanztransaktionsteuer 
KapSt  Kapitalertragsteuer 
KdU  Kosten der Unterkunft und Heizung 
KV  Krankenversicherung 
ML  gesetzlicher Mindestlohn oder andere Form des Mindestlohns 
MwSt  Mehrwertsteuer 
NES   Negative Einkommensteuer 
PGE  partielles Grundeinkommen (nicht existenz- und teilhabesichernd) 
PV  Pflegeversicherung 
RV  Rentenversicherung 
SD  Sozialdividende 
SOEP  Sozio-ökonomisches Panel 
USt  Umsatzsteuer 
UV  Unfallversicherung 
VSt  Vermögensteuer 
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Quellen für die Angabe zu den Modellen 

 

Existenzgeld, Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen: http://www.grundeinkommen.info/fileadmin/Text-Depot/Vortrag_Wolfram_Otto__Workshop_3__Existenzgeld_f_r_alle.pdf, und 

BAG SHI: Unsere Positionen zu Regelsatz und Existenzgeld, 2007, in: Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfe-Initiative (Hrsg.), Existenzgeld reloaded, Neu-Ulm 2008, S. 31-35 sowie Otto, 

Wolfram, Erläuterungen zum Finanzierungsplan des Existenzgeldes, in: Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfe-Initiativen a. a. O., S. 41-46 

 

Grundeinkommen, Robert Carls: http://www.archiv-grundeinkommen.de/carls/20170717-Finanzierung-Grundeinkommen-Carls.pdf  

 

Grundeinkommen, Matthias Dilthey: http://www.iovialis.org/download/Dilthey-Modell.pdf, http://www.archiv-grundeinkommen.de/dilthey/Der-emanzipatorische-Sozialstaat_V_0.1.3.pdf  

 

Emanzipatorisches Grundeinkommen, BAG Grundeinkommen in und bei der Partei DIE LINKE: https://www.die-linke-grundeinkommen.de/nc/konzept/  

 

Solidarisches Grundeinkommen, Johannes Israel/Frank Mai (Piratenpartei): https://sozialpiraten.piratenpartei.de/2012/05/15/solidarisches-grundeinkommen-sge/   

 

Solidarisches Grundeinkommen, SPD Kreis Rhein-Erft: http://www.rhein-erft-spd.de/meldungen/14275/85379/Modell-fuer-ein-Solidarisches-Grundeinkommen-ausgearbeitet.html 

 

Grundeinkommen, Attac, AG Genug für alle: http://www.grundeinkommen-attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_Genug_fuer_Alle/Grundeinkommen/flyer%20gfa%20GE2012druck.pdf  

 

Grundeinkommen, Götz Werner u.a.: z. B. Werner, Götz W./Goehler, Adrienne, 1.000 Euro für jeden. Freiheit. Gleichheit. Grundeinkommen, Berlin 2010; Götz Werner u.a.; Sonst knallt´s!: Warum wir Wirtschaft 

und Politik radikal neu denken müssen, Köln 2017 

 

Grünes Grundeinkommen, Grüne Jugend: Grüne Jugend, Das Grüne Grundeinkommen. Beschluss auf dem 30. Bundeskongress in Bonn, Mai 2008; Grüne Jugend: Für ein Bedingungsloses Grundeinkommen – 

sozial und ökologisch, lokal wie global. Beschluss auf dem 38. Bundeskongress in Dortmund, April 2012 

 

Grundeinkommen, Deutscher Bundesjugendring: https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Positionen/2004/2004_DBJR-Position_32_Eckpunkt_Arbeit_Soziales.pdf, 

https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Positionen/2005/2005_DBJR-Position_38_Armuts-Reichtumsbericht.pdf  

 

Grundeinkommen, Bundesjugendwerk der AWO: http://www.archiv-grundeinkommen.de/awo/201205-Wohlstand-Baby-51.pdf  

 

Grundeinkommen: Naturfreundejugend: http://www.naturfreundejugend.de/positionen/-/show/843/Gute_Gruende_fuer_ein_Grundeinkommen/  

 

Transfergrenzenmodell – Ulmer Modell: Fischer, Ute/Pelzer, Helmut, Die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens über das Transfergrenzen-Modell. Möglichkeiten einer Einbeziehung einer 

Konsumsteuer, in: Werner, Götz W./Presse, André: Grundeinkommen und Konsumsteuer. Karlsruhe 2007, S. 154-172; http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/Transfergrenzen-Modell-Abstract-V-1.pdf  

 

Grundeinkommen, Thomas Straubhaar: ders., Radikal gerecht. Wie das Bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert, Hamburg 2017 

http://www.grundeinkommen.info/fileadmin/Text-Depot/Vortrag_Wolfram_Otto__Workshop_3__Existenzgeld_f_r_alle.pdf
http://www.archiv-grundeinkommen.de/carls/20170717-Finanzierung-Grundeinkommen-Carls.pdf
http://www.iovialis.org/download/Dilthey-Modell.pdf
http://www.archiv-grundeinkommen.de/dilthey/Der-emanzipatorische-Sozialstaat_V_0.1.3.pdf
https://www.die-linke-grundeinkommen.de/nc/konzept/
https://sozialpiraten.piratenpartei.de/2012/05/15/solidarisches-grundeinkommen-sge/
http://www.rhein-erft-spd.de/meldungen/14275/85379/Modell-fuer-ein-Solidarisches-Grundeinkommen-ausgearbeitet.html
http://www.grundeinkommen-attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_Genug_fuer_Alle/Grundeinkommen/flyer%20gfa%20GE2012druck.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Positionen/2004/2004_DBJR-Position_32_Eckpunkt_Arbeit_Soziales.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Positionen/2005/2005_DBJR-Position_38_Armuts-Reichtumsbericht.pdf
http://www.archiv-grundeinkommen.de/awo/201205-Wohlstand-Baby-51.pdf
http://www.naturfreundejugend.de/positionen/-/show/843/Gute_Gruende_fuer_ein_Grundeinkommen/
http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/Transfergrenzen-Modell-Abstract-V-1.pdf
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Garantiertes Grundeinkommen, KAB Deutschlands: Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands e. V., Leben und Arbeiten in Europa. Soziale Gerechtigkeit jetzt. Beschluss zum 13. Bundesverbandstag 

der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands e.V., Erfurt, Oktober 2007, https://www.kab.de/fileadmin/user_upload/kab_de/Downloads_pdf/Beschluss_Grundeinkommen.pdf, Weiterentwicklung des 

KAB-Grundeinkommensbeschlusses auf der Basis der Beschlusslage des Bundesausschusses zur „Vereinheitlichung der Berechnungsgrundlage des Existenzminimums“ vom 23./24.10.2010 

 

                  Bund der Deutschen Katholischen Jugend: http://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/bilder/pdfs/Jugendpolitik/Broschuere_Solidaritaet.pdf, Bund der Deutschen Katholischen Jugend: 500 Stunden für 

Teilhabegerechtigkeit + Höhe des Grundeinkommens. Argumentationshilfe »Solidarität – Chance für die Zukunft«, 2007 

 

Grüne Grundsicherung, Manuel Emmler/Thomas Poreski: http://www.grundsicherung.org/  

 

Solidarisches Bürgergeld, Dieter Althaus, http://www.solidarisches-buergergeld.de/  

 

                  Michael Ebner/Johannes Ponader (Piratenpartei): https://sozialpiraten.piratenpartei.de/2012/06/08/als-vorschlag-zur-diskussion-sozialstaat-3-0-version-1-2/  

 

Hartz IV u. a., Webseiten zu Hartz IV u.a. 

 

Bürgergeld, Joachim Mitschke: ders., Erneuerung des deutschen Einkommensteuerrechts, Köln 2004 

 

Grundsicherung, Michael Opielka: ders., Die Idee einer Grundeinkommensversicherung. Analytische und politische Erträge eines erweiterten Konzepts der Bürgerversicherung, in: Strengmann-Kuhn, Wolfgang: 

Das Prinzip Bürgerversicherung. Die Zukunft des Sozialstaates, Wiesbaden 2005, S. 99-139 

 

Mindestsicherung DIE LINKE: Bundestagswahlprogramm 2017, https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2017/wahlprogramm2017/die_linke_wahlprogramm_2017.pdf  

 

Grundsicherung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Bundestagswahlprogramm 2017; https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bundestagswahlprogramm_2017.pdf  

 

Liberales Bürgergeld, FDP: FDP, Das Liberale Bürgergeld: aktivierend, einfach und gerecht. Beschluss auf dem 56. Ordentlichen Bundesparteitag, Köln 5.-7. Mai 2005, FDP, Die gerechte Steuer. Einfach, niedrig 

und sozial. Das Nettokonzept der FDP. Beschluss auf dem 59. Ordentlichen Bundesparteitag, München 31. Mai - 1. Juni 2008, FDP, Die Mitte stärken. Deutschlandprogramm 2009. Programm der Freien 

Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009 

 

 

Verweis: Weitergehende, bezüglich einiger Konzepte nicht mehr ganz aktuelle Beschreibungen der hier kurz erläuterten Modelle finden sich bei Ronald Blaschke, 

https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2013/01/2012-ansaetze_und_modelle_gs_und_ge_blaschke.pdf   

 

 

 

 

https://www.kab.de/fileadmin/user_upload/kab_de/Downloads_pdf/Beschluss_Grundeinkommen.pdf
http://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/bilder/pdfs/Jugendpolitik/Broschuere_Solidaritaet.pdf
http://www.grundsicherung.org/
http://www.solidarisches-buergergeld.de/
https://sozialpiraten.piratenpartei.de/2012/06/08/als-vorschlag-zur-diskussion-sozialstaat-3-0-version-1-2/
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2017/wahlprogramm2017/die_linke_wahlprogramm_2017.pdf
https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bundestagswahlprogramm_2017.pdf
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2013/01/2012-ansaetze_und_modelle_gs_und_ge_blaschke.pdf
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Bemerkung zur Grenze zwischen BGE und PGE 

Die Grenze zwischen BGE und PGE wurde hier auf der Höhe von ca. 1.000 bis 1.100 Euro (Monat, netto, ohne Beiträge zur KV/PV) für einen erwachsene/n Alleinstehende/n gezogen. 

Die Erklärung dazu findet sich unter https://www.grundeinkommen.de/27/01/2017/wie-hoch-muss-ein-grundeinkommen-sein-oder-das-regelsatzdesaster.html 

Berücksichtigt wurde bei der Zuordnung der Modelle, dass einige der in der Tabelle festgehaltenen Transferhöhen bereits vor mehreren Jahren von den jeweiligen Autor/inn/en ermittelt und beschlossen worden 

sind, also mit Blick auf das Jahr 2017 anzupassen sind. 

https://www.grundeinkommen.de/27/01/2017/wie-hoch-muss-ein-grundeinkommen-sein-oder-das-regelsatzdesaster.html
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Wesentliche Änderungen 

Fassung vom 18. März 2022 

Kapitel 1.1 Zeitlicher Geltungsbereich (§ 67 Absatz 1 SGB II): Das vereinfachte Verfahren 
wird durch die "Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren für 
den Zugang zu den Grundsicherungssystemen und für den Mehrbedarf für die gemeinschaftli-
che Mittagsverpflegung für Menschen mit Behinderungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie" 
(VZVV) vom 10. März 2022 (BGBl. Teil I Nr. 9, Seite 427) bis zum 31. Dezember 2022 erneut 
verlängert. 

Der Vordruck "Vereinfachter Antrag" (VA) wird zukünftig nicht mehr zur Verfügung gestellt. Der 
stattdessen im Internet und Intranet zur Verfügung stehende Antragsvordruck "Hauptantrag Ar-
beitslosengeld II" (HA) berücksichtigt die Regelungen des § 67 Absatz 2 bis 4 SGB II. 

Kapitel 1.3.2 Festlegung des vorläufig zu berücksichtigenden Einkommens: Für die Da-
tenerhebung des Einkommens aus Selbstständigkeit steht ab dem 1. April 2022 die Anlage 
"Einkommen aus selbständiger Tätigkeit" (EKS) wieder sowohl für die vorläufige als auch für die 
abschließende Entscheidung zur Verfügung. 

Kapitel 2.8 Erleichterung bei Online-Zugang: Die Nutzung des Online-Weiterbewilligungsan-
trages (WBA) und der Online-Veränderungsmitteilung (VÄM) durch die Kundinnen und Kunden 
bereits ab der Sicherheitsstufe 2 (PIN-Brief bestätigt) wird als dauerhafte Lösung beibehalten. 
Für den Postfachservice SGB II ergibt sich insofern keine Änderung (Beibehaltung der Sicher-
heitsstufe 2). 

Fassung vom 26. Januar 2022 

Kapitel 2.4 Liquiditätshilfen: Es erfolgte eine Klarstellung bezüglich der Überbrückungshilfen 
III Plus und IV sowie der inhaltsgleichen Folgeelemente zur Neustarthilfe. 

Kapitel 2.13 Minderungen: Soweit Jobcenter aufgrund der lokal kritischen Situation der 
Corona-Pandemie befristet 2G-Zugangsregelungen erlassen, erfolgen Meldeaufforderungen 
im Kontext von 2G grundsätzlich ohne Rechtsfolgenbelehrung. 
 
Der Zugang zu den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die in Präsenzform durchgeführt wer-
den, richtet sich nach den infektionsschutzrechtlichen Regelungen der Länder. Soweit in den 
Ländern 2G-Zugangsregelungen gelten, sind Minderungen aufgrund des Nicht-Antritts oder 
Abbruchs einer Eingliederungsmaßnahme im Kontext 2G auszuschließen. 
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Weisung zum Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer 

Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Sozialschutz-Paket) 

(Loseblattsammlung) 

 

Die schnell zunehmende Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hat spürbare Auswirkun-
gen auf Wirtschaft und Beschäftigung. Für einzelne Branchen führen die Maßnahmen zur Ver-
meidung von COVID-19 in Teilen zum erheblichen bis vollständigen Ausfall des Geschäftsbe-
triebs. Dies kann alle Erwerbstätigen betreffen, ist aber insbesondere für Kleinunternehmer 
und sogenannte Solo-Selbstständige in besonderem Ausmaß existenzbedrohend. 
 
Vor diesem Hintergrund ist sicherzustellen, dass alle hilfebedürftigen Personen, insbesondere 
aber Selbstständige, Freiberufler und Arbeitnehmer, sofern ihnen Hilfebedürftigkeit droht, einen 
schnellen Zugang zu den Leistungen nach dem SGB II erhalten. 
 
Die nachfolgende Weisung hebt die Weisung vom 16. März 2020 auf und überführt die bisheri-
gen Regelungen. Sie regelt ferner die Anwendung des mit dem "Gesetz für den erleichterten 
Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister auf-
grund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)" eingeführten § 67 SGB II und trifft 
weitere Regelungen für die gE im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus. Sie bündelt die leistungs- und verfahrensrechtlichen Regelungen für die gE. Künf-
tige weitere erforderlich werdende Hinweise und Weisungen werden jeweils eingearbeitet wer-
den. 

Hinweis: Die Veröffentlichung dieser Weisung erfolgt in Form einer sogenannten Loseblatt-
sammlung, da mit (auch kurzfristigen) Änderungen zu rechnen ist. Deshalb sind bei Aktualisie-
rungen nur die jeweils davon betroffenen Kapitel auszutauschen. Die Seitenzahlen der Gliede-
rung beziehen sich auf die jeweiligen Kapitel.  
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1. Gesetzesänderungen 

Das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absi-
cherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) 
hatte die Vorschrift des § 67 SGB II eingefügt. Sie hat zuletzt durch das Gesetz zur Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung 
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. November 2021 folgende Fassung 
erhalten: 

§ 67 SGB II 

Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie 

(1) Leistungen für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 
31. März 2022 beginnen, werden nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 erbracht. 

(2) Abweichend von den §§ 9, 12 und 19 Absatz 3 wird Vermögen für die Dauer von 
sechs Monaten nicht berücksichtigt. Satz 1 gilt nicht, wenn das Vermögen erheblich ist; 
es wird vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller dies im Antrag erklärt. 

(3) § 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die tatsächlichen Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer von sechs Monaten als angemessen 
gelten. Nach Ablauf des Zeitraums nach Satz 1 ist § 22 Absatz 1 Satz 3 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht auf die in § 22 Absatz 1 Satz 3 
genannte Frist anzurechnen ist. Satz 1 gilt nicht in den Fällen, in denen im vorange-
gangenen Bewilligungszeitraum die angemessenen und nicht die tatsächlichen Auf-
wendungen als Bedarf anerkannt wurden. 

(4) Sofern über die Leistungen nach § 41a Absatz 1 Satz 1 vorläufig zu entscheiden ist, 
ist über den Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts abweichend 
von § 41 Absatz 3 Satz 1 und 2 für sechs Monate zu entscheiden. In den Fällen des 
Satzes 1 entscheiden die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Bewilli-
gungszeiträume, die bis zum 31. März 2021 begonnen haben, abweichend von § 41a 
Absatz 3 nur auf Antrag abschließend über den monatlichen Leistungsanspruch. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, den in Absatz 1 genannten Zeitraum durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates längstens bis zum 31. Dezem-
ber 2022 zu verlängern. 

(6) aufgehoben 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4906.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4906.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4906.pdf
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Durch das Sozialschutzpaket III eingefügt worden ist folgender § 70 SGB II: 

§ 70 SGB II 

Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

Leistungsberechtigte, die für den Monat Mai 2021 Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, 
erhalten für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich 
der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen 
eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Satz 1 gilt auch für Leistungsberechtigte, 
deren Bedarf sich nach Regelbedarfsstufe 3 richtet, sofern bei ihnen kein Kindergeld 
als Einkommen berücksichtigt wird. 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der 
Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung weiterer Gesetze (Kitafinanzhilfenänderungsge-
setz - KitaFinHÄndG) vom 25. Juni 2021 (BGBl I S. 2020) ist folgender § 71 SGB II hinzugefügt 
worden: 

§ 71 SGB II 

Kinderfreizeitbonus und weitere Regelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von § 37 Absatz 1 Satz 2 gilt der Antrag auf Leistungen nach § 28 Ab-
satz 5 in der Zeit vom 1. Juli 2021 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 als von dem 
Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mit umfasst. Dies gilt für ab 
dem 1. Juli 2021 entstehende Lernförderungsbedarfe auch dann, wenn die jeweiligen 
Bewilligungszeiträume nur teilweise in den in Satz 1 genannten Zeitraum fallen, weil 
sie entweder bereits vor dem 1. Juli 2021 begonnen haben oder erst nach dem 31. De-
zember 2023 enden. 

(2) Leistungsberechtigte, die für den Monat August 2021 Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II oder Sozialgeld und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten 
eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Satz 1 gilt nicht für Leistungsberechtigte, 
für die im Monat August 2021 Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgeset-
zes gezahlt wird. Eines gesonderten Antrages bedarf es nicht. Erhält die leistungsbe-
rechtigte Person Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld in zwei Bedarfsgemeinschaften, 
wird die Leistung nach Satz 1 in der Bedarfsgemeinschaft erbracht, in der das Kinder-
geld für die leistungsberechtigte Person berücksichtigt wird. 
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Aufgrund des § 67 Absatz 5 SGB II, der durch Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe c des Gesetzes 
vom 22. November 2021 neu gefasst worden ist, hat die Bundesregierung die "Verordnung zur 
Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren für den Zugang zu den Grundsiche-
rungssystemen und für den Mehrbedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Men-
schen mit Behinderungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie" (VZVV) beschlossen. Die Ver-
kündung erfolgte im Rahmen der "Verordnung zur Verlängerung von Regelungen im Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, im Bundesausbildungsförderungsgesetz und anderen Gesetzen aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie" vom 10. März 2022 (BGBl. Teil I Nr. 9, Seite 426). 

 

§ 1 VZVV 

Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren für den Zugang zu den 
Grundsicherungssystemen und für den Mehrbedarf für die gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung für Menschen mit Behinderungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Die in § 67 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 141 Absatz 1 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in § 88a Absatz 1 des Bundesversorgungsge-
setzes genannte Zeitraum werden bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. 

(2) Die in § 142 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in § 88b 
Absatz 1 Satz 1 des Bundesversorgungsgesetzes genannten Zeiträume werden bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert. 

 

§ 2 VZVV 

Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

 

Hierzu ergehen folgende Fachliche Weisungen:  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0426.pdf%27%5D__1647506759631
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1.1 Zeitlicher Geltungsbereich (§ 67 Absatz 1 SGB II) 

(1) Das Sozialschutz-Paket trat am 28. März 2020 in Kraft. 

(2) § 67 Absatz 1 SGB II – zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite vom 22. November 2021 (BGBl. Teil I Nr. 79, 
Seite 4906) – legt fest, dass für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis 
31. März 2022 beginnen, Leistungen des SGB II teilweise abweichend von den bestehenden 
Vorschriften gewährt werden. 

(3) Zusätzlich wurde mit dem oben genannten Gesetz eine Verordnungsermächtigung geschaf-
fen. Nach § 67 Absatz 5 SGB II wird die Bundesregierung ermächtigt, den bis 31. März 2022 
befristeten Zeitraum durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates längstens bis 
zum 31. Dezember 2022 zu verlängern. 

(4) Mit § 1 der "Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren für 
den Zugang zu den Grundsicherungssystemen und für den Mehrbedarf für die gemeinschaftli-
che Mittagsverpflegung für Menschen mit Behinderungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie" 
(VZVV) vom 10. März 2022 (BGBl. Teil I Nr. 9, Seite 426) wurde der in § 67 Absatz 1 SGB II ge-
nannte Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. SGB II-Leistungen werden somit für 
Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2022 beginnen, 
entsprechend der Sonderregelungen aus § 67 Absatz 2 bis Absatz 4 SGB II gewährt. 

(5) Der im Internet und Intranet zur Verfügung stehende Antragsvordruck berücksichtigt die Re-
gelungen des § 67 Absatz 2 bis 4 SGB II. 

  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4906.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0426.pdf%27%5D__1647506759631
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
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1.2 Aussetzen der Vermögensprüfung (§ 67 Absatz 2 SGB II) 

(1) Nach § 67 Absatz 2 SGB II wird Vermögen (siehe Fachliche Weisungen § 12 SGB II) für die 
Dauer von 6 Monaten nicht berücksichtigt. Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt für je-
weils die ersten sechs Monate von Bewilligungszeiträumen, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis 
zum 31. Dezember 2022 beginnen. Maßgeblich für die Berechnung der Sechsmonatsfrist ist der 
Beginn des jeweiligen Bewilligungszeitraums. Dies gilt sowohl für Erst- als auch für Weiterbe-
willigungsanträge und auch für mehrere Anträge hintereinander. 

(2) Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt nicht, wenn das Vermögen erheblich ist. Es wird 
vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn dies im Antrag erklärt ist. Diese 
Vermutung ist allerdings widerlegbar. 

(3) Liegen eindeutige Indizien vor, die auf erhebliches Vermögen schließen lassen, ist zu prü-
fen, ob die Antragstellerinnen oder Antragsteller entgegen ihrer Erklärung im Antrag doch über 
erhebliches Vermögen verfügen. Geben Antragstellerinnen oder Antragsteller eine solche Erklä-
rung fälschlicherweise ab, kann die Bewilligung gegebenenfalls nach § 45 SGB X aufgehoben 
werden, soweit sie zu Unrecht erfolgt ist. 

(4) Vermögen ist erheblich, wenn in Anlehnung an das Wohngeldgesetz (WoGG) eine Inan-
spruchnahme von Wohngeld bei vorhandenem erheblichem Vermögen missbräuchlich wäre 
(vgl. Ausschlussgrund nach § 21 Nr. 3 WoGG). Die Höhe, wann es sich um erhebliches Vermö-
gen handelt, ist in den weiteren Verwaltungsvorschriften zum § 21 WoGG (dort Nr. 21.37) gere-
gelt. 

(5) Danach gilt beim Wohngeld eine Höchstgrenze (kein Freibetrag, sondern Ausschlussgrund) 
für verwertbares Vermögen bei 

• 60.000 Euro für das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied und 

• 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied. 

Diese Höchstgrenze ist erforderlichenfalls nur anhand der Vermögensgegenstände zu prüfen, 
die kurzfristig verwertbar sind. Zu den kurzfristig verwertbaren Vermögensgegenständen gehö-
ren insbesondere: 

• Barmittel, Sparguthaben, Tagesgelder, Wertpapiersparpläne und -depots. 

(6) Nicht in die Prüfung der Erheblichkeitsgrenze einzubeziehen sind demnach Vermögens-
gegenstände, die nicht frei verfügbar und damit nicht geeignet sind, kurzfristig zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts eingesetzt werden zu können. Dazu gehören insbesondere: 

• selbstgenutzte Wohnimmobilien, 

• typische Altersvorsorgeprodukte wie Kapitallebens- oder -rentenversicherungen. 

(7) Für die Bewertung, ob erhebliches Vermögen vorliegt, ist – ebenfalls in Anlehnung an das 
Wohngeldgesetz – die Summe der "Erheblichkeitsgrenzen" für alle Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft zu bilden und dann dem Wert aller in Betracht zu ziehenden Vermögensgegen-
stände der Bedarfsgemeinschaft gegenüberzustellen. Die Prüfung ist demnach für die Bedarfs-
gemeinschaft insgesamt durchzuführen. 

https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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Beispiel: Die A lebt mit ihrem Ehemann B und dem gemeinsamen Kleinkind C in einer Bedarfs-
gemeinschaft. "Erheblich" wäre ein Vermögen von 120.000 Euro (60.000 Euro für A zzgl. je-
weils 30.000 Euro für B und C). 

(8) Liegt erhebliches Vermögen vor, ist zu prüfen, inwieweit das Vermögen zu berücksichtigen 
ist. Dabei gelten die allgemeinen Regeln nach § 12 Absatz 2 bis 4 SGB II, darunter auch die all-
gemeine Härteklausel des § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 SGB II. 

1.2.1 Altersvorsorge selbstständig tätiger Leistungsberechtigter 

(1) Klassische Altersvorsorgeprodukte stehen nicht kurzfristig zur Verfügung, um den Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Sie zählen deshalb nicht zum erheblichen Vermögen. 

Liegt erhebliches Vermögen vor und geben selbstständig tätige Antragstellende an, dass Ver-
mögensgegenstände der Altersvorsorge dienen, die üblicherweise auch anderen Zwecken die-
nen können (insbesondere Barmittel, Sparguthaben, Tagesgelder, Wertpapiersparpläne und -
depots), ist bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und 6 
SGB II abweichend von Rz. 12.27 der Fachlichen Weisungen zu § 12 SGB II Folgendes zu be-
rücksichtigen: 

(2) Zu unterscheiden ist zwischen Selbstständigen, die von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit sind, solchen, die von vorherein nicht versicherungs-
pflichtig sind, die also vollständig eigenverantwortlich für eine Altersabsicherung sorgen, und 
solchen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind (z. B. Künstlerinnen 
und Künstler nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) über die Künstlersozial-
kasse (KSK)). 

(3) Bei von der Versicherungspflicht Befreiten (§ 6 SGB VI) sind nach § 12 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 Vermögensgegenstände, die von der Inhaberin/dem Inhaber für die Altersvorsorge 
bestimmt bezeichnet sind, in angemessenem Umfang nicht als Vermögen zu berücksichtigen. 

(4) Der Schutz des Altersvorsorgevermögens in angemessenem Umfang von Selbstständigen, 
die von vornherein nicht versicherungspflichtig sind, und solchen, die in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (RV) pflichtversichert sind, wird über die Härtefallregelung des 
§ 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 2. Alt. SGB II sichergestellt. 

Maßgeblich für die Bewertung von Vermögensgegenständen als Altersvorsorge sind für die ge-
nannten Personengruppen: 

• die subjektive Zweckbestimmung durch die Inhaberin/den Inhaber und 

• die objektiven Begleitumstände der Vermögensanlage. 

(5) Grundsätzlich kann jeder in die Prüfung einzubeziehende Vermögensgegenstand der Alters-
vorsorge dienen, auch Wertpapierdepots, Sparkonten, Immobilien oder Wertgegenstände, so-
wie Kunstwerke oder Edelmetalle. Die subjektive Bestimmung der Inhaberin/des Inhabers ist 
nur dann nicht ausreichend, wenn der Vermögensgegenstand offensichtlich nicht der Altersvor-
sorge dient. Das ist z. B. der Fall bei Tagesgeldkonten oder anderen Anlagen mit verfügbaren 
Mitteln, von denen regelmäßig oder wiederholt Abhebungen vorgenommen werden. 
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(6) Bei der Angemessenheitsprüfung sind Gleichbehandlungsaspekte mit sonstigen, in durch-
schnittlicher Höhe pflichtig Vorsorgenden, insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
zu berücksichtigen. Als angemessen ist eine Altersvorsorge anzuerkennen, wenn das jährlich 
hierfür angesparte Vermögen dem jährlich in der gesetzlichen Rentenversicherung anfallenden 
Beitrag für einen Entgeltpunkt (= Beitrag auf Grundlage des Durchschnittentgelts aller gesetz-
lich Versicherten, siehe Anlage 1 im SGB VI) entspricht. 

(7) Aktuell ergibt sich daraus ein Betrag in Höhe von gerundet 8.000 Euro, der bei Selbstständi-
gen für jedes angefangene Jahr der Selbstständigkeit – wenn als für die Altersvorsorge be-
stimmt bezeichnet – nicht als Vermögen zu berücksichtigen ist. Nach 30-jähriger Selbstständig-
keit bleiben danach 240.000 Euro unberücksichtigt. Bei Existenzgründern ergibt sich für das an-
gefangene Jahr der Selbstständigkeit ein Betrag von 8.000 Euro. 

(8) Die Dauer der zurückgelegten Selbstständigkeit in Jahren ist von der selbstständig erwerb-
stätigen Person zu erklären. Zur Vermeidung eines unangemessenen Prüfaufwandes ist die Er-
klärung lediglich auf Plausibilität zu prüfen. Selbstständige, die nach § 6 SGB VI von der Ren-
tenversicherungspflicht befreit sind, haben in der Regel eine Alterssicherung in einem der ge-
setzlichen Rentenversicherung vergleichbaren Umfang (berufsständische Versorgungseinrich-
tungen). Von der Versicherungspflicht Befreite haben also – soweit nicht Sondertatbestände 
greifen (z. B. für Gründerinnen und Gründer oder über 58-Jährige) – bereits eine pflichtige Si-
cherung. Gleiches gilt für rentenversicherungspflichtige Selbstständige (z. B. Künstlerinnen und 
Künstler nach KSVG über KSK). Diese Sicherung ist bei der Bewertung der Angemessenheit 
neben weiteren Vermögensgegenständen in Höhe des bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
insgesamt garantierten Altersvorsorgebetrags zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung kann 
beim Gesamtbetrag oder beim einschlägigen jährlichen Betrag erfolgen. 

(9) Altersvorsorgevermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder 3 SGB II (Riester-Ren-
ten oder Verträge mit unwiderruflichem Verwertungsausschluss) ist dagegen qua Gesetz bei 
der Bewertung der Angemessenheit nicht mindernd zu berücksichtigen. 

(10) Die Regelungen gelten auch für Zeiten vergangener Selbstständigkeit. Es ist insofern nicht 
erforderlich, dass die Selbstständigkeit aktuell noch ausgeübt wird. 

(11) Als von der RV-Pflicht Befreite gilt auch für geringfügig Beschäftigte mit einem sogenann-
ten Minijob die genannte gesetzliche Regelung. Es kann also angemessene Altersvorsorge be-
rücksichtigt werden. Insoweit ist eine Ermessensentscheidung zu treffen. Dabei ist aber zu be-
rücksichtigen, dass der genannte Freibetrag für die Zeit der ausschließlichen Ausübung der ge-
ringfügigen Tätigkeit nicht abgezogen werden kann. Die 8.000 Euro sind wegen der Vergleich-
barkeit mit den Beiträgen zu einer Durchschnittsrente festgelegt worden. Da bei Minijobs keine 
oder nur minimale RV-Ansprüche erworben werden, wäre ein zusätzlicher Freistellungsbetrag 
nicht angemessen. 

(12) Wird eine selbstständige Tätigkeit im Nebenerwerb ausgeübt, ist im Einzelfall zu beurteilen, 
ob die Absetzung angemessen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Betrag wie oben 
ausgeführt, an den erforderlichen RV-Beiträgen für eine Durchschnittsrente orientiert. Ziel ist, 
Selbstständige bei der Berücksichtigung der Altersvorsorge nicht schlechter zu stellen als Ar-
beitnehmer (deren Rentenanwartschaften auch immer unangetastet bleiben). 
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Tabelle: Freistellung von Altersvorsorgevermögen Selbstständiger nach § 67 Absatz 2 
SGB II während der Geltung des erleichterten Zugangs nach § 67 SGB II 

betroffener 
Personenkreis 

pflichtige 
Altersvorsorge  

typische Altersvorsor-
geanlagen - nicht er-
hebliches Vermögen -
(Kapitallebensversi-
cherungen, Kapital-
rentenversicherungen 
u. ä.) 

atypische Altersvor-
sorgeanlage (Spar-
konten, Immobilien, 
Aktienfonds, Wertge-
genstände u. ä.) 

gesetzlich 
Rentenversicherter 

ja, 
(Rentenversiche-
rung, KSK) 

möglich, 
Höhe unbegrenzt 

§ 12 Absatz 3 Satz 1 
Nr. 6, angemessene 
Höhe (Beitrag für 
Durchschnittsrente 
unter Beachtung an-
derer Vorsorge) 

befreit von der 
gesetzlichen 
Rentenversicherung 

ja, (berufsständi-
sche Versorgungs-
einrichtungen) 

möglich, 
Höhe unbegrenzt 

§ 12 Absatz 3 Satz 1 
Nr. 3, angemessene 
Höhe (Beitrag für 
Durchschnittsrente 
unter Beachtung an-
derer Vorsorge) 

nicht 
versicherungspflichtig 

nein 
möglich, 
Höhe unbegrenzt 

§ 12 Absatz 3 Satz 1 
Nr. 6, angemessene 
Höhe (Beitrag für 
Durchschnittsrente 
unter Beachtung an-
derer Vorsorge) 

 

1.2.2 Berücksichtigung von Betriebsvermögen 

Nach § 7 Absatz 1 Alg II-V sind Vermögensgegenstände nicht als Vermögen zu berücksichti-
gen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unent-
behrlich sind. Die Regelung ist für die Dauer der Pandemie mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Unentbehrlichkeit für die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit in der Regel vermutet wird, 
wenn der Vermögensgegenstand der Fortsetzung der Erwerbstätigkeit dient. Dies gilt sowohl für 
Selbstständige als auch für Beschäftigte und Auszubildende. Eingeschlossen sind beispiels-
wiese auch für die Erwerbstätigkeit genutzte Teile einer selbstbewohnten Immobilie (z. B. Ar-
beitszimmer) und Kraftfahrzeuge.  
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1.2.3 Auswirkungen auf die Dauer der Bewilligung 

(1) Die temporäre Aussetzung der Vermögensprüfung ist vorgesehen für Bewilligungszeit-
räume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2022 beginnen (§ 67 Absatz 1 und 
Absatz 5 SGB II, § 1 VZVV). Soll für einen Bewilligungszeitraum von 12 Monaten entschieden 
werden, wäre deshalb für die Zeit nach Ablauf der 6 Monate ggf. eine Vermögensprüfung nach 
den allgemeinen Vorschriften (insbesondere § 12 Absatz 2 und 3 SGB II) durchzuführen. Inso-
weit wird empfohlen, Bewilligungszeiträume auch bei sofortiger abschließender Entscheidung 
auf sechs Monate zu verkürzen (siehe unten) oder gegebenenfalls vorläufig zu entscheiden 
(§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II). 

(2) Sofern sich bei der nach dem Bewilligungszeitraum, für den die erleichterten Bedingungen 
galten, wieder durchzuführenden Vermögensprüfung herausstellt, dass die Antragstellerinnen 
und Antragsteller über anspruchsausschließendes Vermögen verfügen, dessen sofortige Ver-
wertung ihnen aber nicht möglich oder nicht zumutbar ist, werden ihnen Leistungen für Folge-
zeiträume als Darlehen gewährt (§§ 9 Absatz 4, 24 Absatz 5 SGB II). Die Antragstellerinnen 
und Antragsteller dürfen insoweit grundsätzlich auch nicht darauf verwiesen werden, eine sofor-
tige Verwertung sei ihnen möglich, wenn sie schon während des sechsmonatigen Zeitraums 
nach § 67 Absatz 2 Satz 1 SGB II entsprechende Veranlassungen getroffen hätten. Die Antrag-
stellerinnen und Antragsteller sind während dieser 6 Monate weder verpflichtet, ihr Vermögen 
zu verwerten, noch müssen sie entsprechende Vorbereitungen dazu treffen. Andernfalls würde 
der Schutzzweck des § 67 Absatz 2 SGB II unterlaufen. 

(3) Um eine nahtlose Leistungsgewährung sicherzustellen, erhalten die Leistungsberechtigten 
systemseitig bereits 56 Kalendertage vor Ablauf ihres Bewilligungszeitraums die Antragsunterla-
gen zur Weiterbewilligung der Leistungen nach dem SGB II. 

(4) Für Bedarfsgemeinschaften, deren Fallzeiträume ab dem 29. Oktober 2020 enden, wurden 
bzw. werden bis auf weiteres die standardisierten Beendigungsschreiben (ohne Anlage VM) 
versandt. 

(5) Da nur diejenigen Daten erhoben und in den zentralen IT-Fachverfahren gespeichert wer-
den dürfen, deren Kenntnis zur Aufgabenerledigung nach dem SGB II erforderlich ist (§ 67a Ab-
satz 1 Satz 1 SGB X und § 67b Absatz 1 i. V. m. § 67c Absatz 1 SGB X), besteht bezüglich der 
Anlage VM ein Anspruch auf Löschung gemäß Artikel 17 DSGVO in Verbindung mit § 84 
SGB X. Daher ist von Amts wegen zu prüfen, ob für Bewilligungszeiträume, die vom 1. März 
2020 bis 31. Dezember 2022 beginnen, im Einzelfall dennoch eine Speicherung der Anlage VM 
in der E-AKTE erfolgt ist. Sofern kein Fall nach Absatz 6 und 11 dieses Kapitels vorliegt, ist die 
Anlage VM aus der E-AKTE zu löschen. Ab dem Zeitpunkt der "z.d.A."-Verfügung eines Doku-
mentes ist das Löschen in der E-AKTE technisch nicht mehr möglich. Daher ist in diesen Fällen 
die Funktionalität "Ausblenden" zu nutzen. 

(6) Nach Ablauf des Sechsmonatszeitraums erfolgt keine rückwirkende Prüfung des Vermö-
gens, es sei denn, die Voraussetzungen der §§ 45, 48 SGB X liegen vor. 

(7) Für den Sechsmonatszeitraum sind Angaben zum Vermögen nur zu erheben, wenn die Er-
klärung nach Absatz 2 nicht abgegeben worden ist oder die Vermutung aus anderen Gründen 
nicht besteht (z. B. Vorliegen eindeutiger Indizien, die auf erhebliches Vermögen schließen las-
sen). 
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(8) Bei Erst- und Weiterbewilligungsanträgen kommt regelmäßig eine Verkürzung des Bewilli-
gungszeitraumes (nach § 41 Absatz 3 Satz 1 SGB II) auf 6 Monate in Betracht, wenn Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller über Vermögen verfügen, 
das nach Ablauf der temporären Aussetzung zu berücksichtigen wäre. Denn für die Zeit nach 
Ablauf dieses Zeitraums ist Vermögen – selbst wenn es nicht erheblich sein sollte – zu prüfen 
und gegebenenfalls zu berücksichtigen. 

(9) Sofern die Leistungen zuvor als Darlehen bewilligt wurden, weil die Leistungsberechtigten 
zwar über Vermögen verfügen, dessen sofortige Verwertung ihnen aber nicht möglich oder 
nicht zumutbar war (§§ 9 Absatz 4, 24 Absatz 5 SGB II), bleibt das Vermögen – sofern es nicht 
erheblich ist – auch in Weiterbewilligungszeiträumen, die bis 31. Dezember 2022 beginnen, für 
die Dauer der sechs Monate gänzlich unberücksichtigt. Die Leistungen sind für die Dauer der 
6 Monate also nicht als Darlehen, sondern als Zuschuss zu erbringen. Nach Ablauf der 6 Mo-
nate sind die Leistungen gegebenenfalls wieder als Darlehen zu gewähren.  
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1.3 Vorläufige Entscheidung (§ 67 Absatz 4 SGB II) 

(1) Die Regelung gilt für alle Fälle einer vorläufigen Entscheidung. Abweichend geregelt werden 
die Dauer des Bewilligungszeitraums und das Erfordernis einer abschließenden Entscheidung 
nach Ablauf des Bewilligungszeitraums. 

(2) Die Regelung zielt insbesondere auf Anträge von selbstständig tätigen Personen, z. B. 
Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer und sogenannten Solo-Selbstständigen, die in-
folge der COVID-19-Pandemie plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Erfasst sind 
aber alle Antragstellende, bei denen die Höhe des Leistungsanspruchs – beispielsweise auf-
grund schwankenden Einkommens – noch nicht festgestellt werden kann. Bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern kann der Vorläufigkeitsgrund beispielsweise Kurzarbeit sein. In diesen 
Fällen ist in der Regel – wie bisher – auf Basis einer Prognose nach § 41a SGB II über den 
Leistungsanspruch vorläufig zu entscheiden. 

(3) Um den Betroffenen möglichst einfach und verlässlich zu helfen und zugleich die gE von  
erheblichem Prüfungsaufwand zu entlasten, sind für Bewilligungszeiträume, die vom 1. März 
2020 bis 31. Dezember 2022 beginnen (§ 67 Absatz 1 und Absatz 5 SGB II, § 1 VZVV), befris-
tet zwei Abweichungen zu beachten: 

• der Bewilligungszeitraum beträgt immer 6 Monate (ohne Abweichungsmöglichkeit), 

für Bewilligungszeiträume, die bis zum 31. März 2021 begonnen haben: 

• eine abschließende Entscheidung erfolgt nur auf Antrag der leistungsberechtigten Per-
son. 

(4) Die Bußgeldvorschriften sind von § 67 SGB II nicht betroffen. Bei einem Verstoß gegen Mit-
wirkungspflichten sind die geltenden Weisungen zu beachten. Dies gilt auch, wenn in bereits 
übersandten Weiterbewilligungsanträgen Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ge-
macht wurden. Es ist zu berücksichtigen, dass in dem Zeitraum, in dem die Vermögensprüfung 
ausgesetzt ist (siehe Abschnitt 1.2), ein Verstoß nur dann vorliegt, wenn das Vermögen erheb-
lich ist. 

1.3.1 Verbindliche Festlegung des Bewilligungszeitraums auf 6 Monate (Satz 1) 

(1) Nach § 67 Absatz 4 Satz 1 SGB II wird in Fällen, in denen vorläufig zu entscheiden ist 
(§ 41a Absatz 1 Satz 1 SGB II), abweichend von den bisherigen Regelungen des § 41 Absatz 3 
Satz 2 SGB II (bisher: "soll") verbindlich für einen Bewilligungszeitraum von 6 Monaten ent-
schieden (kein Ermessen). 

(2) Eine Verkürzung des Bewilligungszeitraums ist auch ausgeschlossen, wenn nach einigen 
Monaten eine Verbesserung der Einkommenssituation denkbar ist. Sofern eine Verbesserung 
der Einkommenssituation erwartet wird, ist dies im Rahmen der Prognose des Einkommens und 
damit im Rahmen der vorläufigen Entscheidung für die Zukunft zu berücksichtigen. 

Wird im Verlauf des Bewilligungszeitraums erwartet, dass wieder bedarfsdeckendes Einkom-
men zufließt, ist es deshalb auch möglich, für einzelne Monate des Bewilligungszeitraums keine 
Leistungen zu bewilligen. 
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(3) Sofern die Leistungsberechtigung – unabhängig von der Höhe des Einkommens (z. B. we-
gen Erreichen der Altersgrenze) – innerhalb des Sechsmonatszeitraums erkennbar wegfallen 
wird, ist der Bewilligungszeitraum entsprechend zu verkürzen. 

1.3.2 Festlegung des vorläufig zu berücksichtigenden Einkommens 

(1) Bei der vorläufigen Entscheidung sind die Leistungen nach § 41a Absatz 2 Satz 2 SGB II 
– wie bisher – so zu bemessen, dass der monatliche Bedarf der Leistungsberechtigten zur Si-
cherung des Lebensunterhalts gedeckt ist. Hierbei sind die aus den Angaben im Antrag prog-
nostizierten Verhältnisse zu Grunde zu legen (§ 41a Absatz 2 Satz 3 SGB II). 

(2) Bei der Prognose des Einkommens von Personen, die Einkommen aus selbstständiger Ar-
beit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft nach § 3 Alg II-V erzielen, sind an die Dar-
legung der Plausibilität der Angaben keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Dies gilt 
grundsätzlich auch für Bewilligungszeiträume, die ab dem 1. April 2021 beginnen. Bei der Ent-
scheidung sollte in Bezug auf die prognostizierten Verhältnisse nur eine vereinfachte Plausibili-
tätsprüfung erfolgen, um eine möglichst schnelle und unbürokratische Leistungsbewilligung zu 
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Angabe von Leistungsberechtigten, dass derzeit 
keine relevanten Einnahmen vorhanden sind. Zur Plausibilisierung der Angaben Leistungsbe-
rechtigter können insbesondere die Betriebsergebnisse aus vorangegangenen Zeiträumen her-
angezogen werden, in denen pandemiebedingte Einschränkungen galten. Sofern eine Prog-
nose des Einkommens im Ausnahmefall unmöglich ist, oder wenn fraglich ist, ob überhaupt Ein-
kommen erzielt werden wird, ist vorläufig davon auszugehen, dass im Bewilligungszeitraum 
kein zu berücksichtigendes Einkommen erzielt wird. 

Um das Verfahren und insbesondere die Datenerhebung zu vereinfachen, wird bis zum 
31. März 2022 zentral die "Vereinfachte Anlage für Einkommen aus Selbständigkeit" (KAS) zur 
Verfügung gestellt. Nach zwischenzeitlich mehr als zwei Jahren andauernder Pandemielage ist 
es Personen mit Einkünften aus einer selbstständigen Tätigkeit jedoch wieder möglich und zu-
mutbar, ihre voraussichtlichen Einkünfte genauer zu prognostizieren. Daher ist die Bereitstel-
lung einer gesonderten Anlage zur vereinfachten Datenerhebung für diesen Personenkreis nicht 
länger erforderlich. Ab dem 1. April 2022 steht die Anlage "Einkommen aus selbständiger Tätig-
keit" (EKS) daher wieder sowohl für die vorläufige als auch für die abschließende Feststellung 
des Einkommens Selbständiger zur Verfügung. Sofern eine Kundin oder ein Kunde eine vor 
diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestellte Anlage KAS als Beleg für die Prognose der zukünfti-
gen Einkünfte einreicht, kann diese für die vorläufige Feststellung des Einkommens Selbständi-
ger akzeptiert werden. 

1.3.3 Änderung des vorläufig berücksichtigten Einkommens oder anderer Sach-
verhalte im Laufe des Bewilligungszeitraums 

(1) Es ist möglich, die Prognose im Verlauf des Bewilligungszeitraums zu überprüfen. Dies gilt 
insbesondere dann, 

• wenn aufgrund des Endes behördlicher Maßnahmen wieder von einer Verbesserung der 
Einnahmesituation ausgegangen werden kann oder 

• wenn die Höhe des Einkommens bei der Bewilligung vollständig unklar war. 

Das veränderte (erhöhte) Einkommen stellt in diesem Fall eine Änderung in den Verhältnissen 
dar, die für die Zukunft auch bei laufenden vorläufigen Entscheidungen zu berücksichtigen ist. 
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Die Leistungsberechtigten sind auf ihre Mitwirkungspflichten auch bei einer Erhöhung des Ein-
kommens hinzuweisen. 

(2) Wird neben der Tätigkeit, die Grundlage für die Prognose ist, eine zweite Tätigkeit aufge-
nommen, kann die Prognose nur für die Zukunft aufgrund der Änderungen in den Verhältnissen 
angepasst werden (§ 48 SGB X).  

Wäre die zweite Tätigkeit von Anfang an zu berücksichtigen gewesen und hat die leistungsbe-
rechtigte Person dies im Antrag verschwiegen, so kommt eine Rücknahme nach § 45 SGB X in 
Betracht. 

Für Bewilligungszeiträume, die ab 1. April 2021 beginnen, erfolgt die Korrektur für die Vergan-
genheit gegebenenfalls im Rahmen der abschließenden Entscheidung über den Leistungsan-
spruch im Bewilligungszeitraum. 

(3) Möglich ist es auch, die Leistungen im Verlauf des Bewilligungszeitraumes zu Gunsten der 
Leistungsberechtigten zu korrigieren. Wurde bei der vorläufigen Entscheidung Einkommen be-
rücksichtigt, ist die vorläufige Leistung anzupassen, wenn Leistungsberechtigte plausibel ange-
ben, dass sich die Einkommensverhältnisse verschlechtert haben oder verschlechtern werden. 

1.3.4 Abschließende Entscheidung 

(1) Die abschließende Entscheidung erfolgt nach § 67 Absatz 4 Satz 2 SGB II für Bewilli-
gungszeiträume, die bis zum 31. März 2021 begonnen haben, nur auf Antrag. Dies gilt auch, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse besser als prognostiziert entwickelt haben sollten. Ziel 
der Regelung ist, den betroffenen Leistungsberechtigten für 6 Monate sowohl Rechtssicherheit 
als auch eine verlässliche Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren. Auch bei den Weiterbewilli-
gungsentscheidungen, die vor dem 31. März 2021 vorläufig ergangen sind, findet eine abschlie-
ßende Entscheidung nur auf Antrag der leistungsberechtigten Person statt. 

(2) Für Bewilligungszeiträume, die ab dem 1. April 2021 begonnen haben, erfolgt eine ab-
schließende Entscheidung gemäß § 67 Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 41a Absatz 4 SGB II nach Ab-
lauf des Bewilligungsabschnittes von Amts wegen. Das gilt sowohl für Neuanträge ab 1. April 
2021 als auch für Weiterbewilligungsanträge mit Beginn ab 1. April 2021. 

Selbstständige haben sich in den vergangenen Monaten auf die Herausforderungen der Pande-
mie-Situation und den Umgang damit eingestellt. Es ist ihnen auch wieder besser möglich, die 
Entwicklung ihrer Einkünfte zu prognostizieren. Es ist deshalb nicht mehr erforderlich, auf die 
abschließende Feststellung des Einkommens und damit auf die tatsächlich erforderliche Unter-
stützung nach Ablauf des Bewilligungszeitraums zu verzichten. 

Anzuwenden sind die Regelungen des neu gefassten § 41a Absatz 4 SGB II sowie die Fachli-
chen Weisungen zu § 41a SGB II. Die Fachlichen Weisungen zu § 41a SGB II werden kurzfris-
tig an die neue Rechtslage angepasst. 

(3) Die leistungsberechtigte Person kann in allen Fällen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 
eine abschließende Entscheidung beantragen. In diesem Fall gelten die Regelungen des neu 
gefassten § 41a Absatz 4 SGB II sowie die Fachlichen Weisungen zu § 41a SGB II. Im Fall des 
Antrags ist auch dann abschließend zu entscheiden, wenn aufgrund der abschließenden Ent-
scheidung geringere als die vorläufigen Leistungen zustehen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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§ 41a Absatz 4 SGB II in der ab 1. April 2021 geltenden Fassung unabhängig von deren Beginn 
für alle Bewilligungszeiträume gilt, die ab 1. April 2021 enden. 

(4) Die leistungsberechtigte Person ist für Bewilligungszeiträume, die bis zum 31. März 2021 
begonnen haben, über die Antragsmöglichkeit zu informieren. Ein entsprechender Textbaustein 
für den Bewilligungsbescheid wurde mit dem Verfahrenshinweis "Textbaustein bei vorläufigen 
Bewilligungen nach § 67 Absatz 4 SGB II" im ALLEGRO-Wiki veröffentlicht. Kundinnen und 
Kunden sind auch auf Nachfrage über die Möglichkeit der Antragstellung zu informieren. Wird 
kein Antrag auf abschließende Entscheidung gestellt und auch nicht von Amts wegen abschlie-
ßend über den Leistungsanspruch entschieden, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen nach 
Ablauf der Jahresfrist als abschließend festgesetzt. Für Bewilligungszeiträume, die ab dem 
1. April 2021 beginnen, ist der o. g. Textbaustein nicht im Bewilligungsbescheid zu ergänzen. 

(5) Mit dem Sozialschutzpaket III wurde auch § 41a Absatz 4 SGB II neu gefasst. Durch die 
Neufassung ist insbesondere die bislang vorgeschriebene Bildung eines Durchschnittseinkom-
mens bei der abschließenden Entscheidung entfallen. Das bedeutet, dass bei der abschließen-
den Entscheidung von dem nachgewiesenen tatsächlichen Einkommen ("Spitzeinkommen") 
auszugehen ist. Dies gilt nicht für Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder 
Land- und Forstwirtschaft. Bei diesen Einnahmearten gilt § 3 Alg II-V. 

(6) Für die Übergangszeit gilt hinsichtlich der Anwendung des § 41a Absatz 4 SGB II alter Fas-
sung Folgendes: 

a) Bewilligungszeitraum endet vor dem 1. April 2021: Die abschließende Entscheidung er-
folgt nur auf Antrag und innerhalb der Jahresfrist. § 41a Absatz 4 SGB II in der bis zum 
31. März 2021 geltenden Fassung ist anzuwenden. Der Zeitpunkt der Entscheidung der 
gE über einen solchen Fall hat keine Relevanz. 

b) Bewilligungszeitraum beginnt vor dem 1. April 2021 und endet nach dem 31. März 2021: 
Die abschließende Entscheidung erfolgt nur auf Antrag innerhalb der Jahresfrist. Wird 
ein Antrag gestellt, ist für die abschließende Entscheidung § 41a Absatz 4 SGB II in der 
ab 1. April geltenden Fassung anzuwenden, d.h. keine Bildung eines Durchschnittsein-
kommens, sondern monatliche Spitzabrechnung. 

c) Bewilligungszeitraum beginnt nach dem 31. März 2021: Die abschließende Entschei-
dung erfolgt von Amts wegen in der Regel nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 
(§ 41a Absatz 4 SGB II n. F.) und innerhalb der Jahresfrist, d. h. keine Bildung eines 
Durchschnittseinkommens, sondern monatliche Spitzabrechnung. 

(7) Nach § 41a Absatz 4 SGB II n. F. soll die abschließende Entscheidung nach Ablauf des Be-
willigungszeitraums erfolgen. Die Regelung berücksichtigt, dass die gE im Regelfall nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums von Amts wegen die für eine abschließende Entscheidung erforderli-
chen Tatsachen erheben und mit einem Bescheid über die abschließend festzusetzenden Leis-
tungen entscheiden. 

Im Ausnahmefall ("soll") kann das Jobcenter eine abschließende Entscheidung bereits während 
des laufenden Bewilligungszeitraums für einzelne Monate treffen. Das kommt insbesondere in 
Fällen in Betracht, bei denen eine Nachzahlung für einzelne Monate fällig ist, weil das Einkom-
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men zu hoch prognostiziert worden ist. Bei Anwendung des § 3 Alg II-V (Einkommen aus selbst-
ständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Fortwirtschaft) ist eine abschließende Ent-
scheidung für einzelne Monate des Bewilligungszeitraums nicht möglich. 

1.3.5 Korrekturen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 

(1) Die Norm des § 48 SGB X ist für rückwirkende Änderungen bei Bewilligungszeiträumen, die 
vom 1. März 2020 bis 31. März 2021 begonnen haben, anzuwenden. 

(2) Obwohl auf eine abschließende Entscheidung für Bewilligungszeiträume, die bis zum 
31. März 2021 begonnen haben, von Amts wegen verzichtet wird, unterliegt die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person den Mitwirkungspflichten der §§ 60 ff SGB I. Wesentliche Änderun-
gen in den Verhältnissen sind bei den vorläufigen Bewilligungen grundsätzlich für die Zukunft zu 
berücksichtigen. Das gilt insbesondere für eine veränderte Einkommensprognose für die Zu-
kunft (Beispiel Aufnahme des Geschäftsbetriebs mit Aufhebung einer pandemie-bedingten Ein-
schränkung). Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist eine Anwendung des § 48 SGB X we-
gen nachträglich festgestellter veränderter Einkommensverhältnisse zulasten der Leis-
tungsberechtigten ausgeschlossen. Eine rückwirkende Korrektur des prognostizierten Einkom-
mens scheidet daher aus. Dies würde zudem dem Regelungszweck des § 67 Absatz 4 SGB II 
zuwiderlaufen. Andere leistungserhebliche Änderungen sind aber möglich. Da in Anwendung 
des § 67 Absatz 4 SGB II eine abschließende Entscheidung für Bewilligungszeiträume, die bis 
zum 31. März 2021 begonnen haben, nur auf Antrag der leistungsberechtigten Person getroffen 
wird, sind wesentliche Änderungen in den Verhältnissen, die nicht das prognostizierte Einkom-
men betreffen, auch rückwirkend nach § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X zu berücksichtigen. § 67 
Absatz 4 SGB II stellt insofern nur auf das der Vorläufigkeit zu Grunde liegende prognostizierte 
Einkommen ab. 

(3) Bei einer Änderung der Verhältnisse aus anderen Gründen (wie z. B. durch den Einzug ei-
nes Partners in die Bedarfsgemeinschaft aufgrund dessen Einkommens oder Vermögens, 
durch den Umzug einer Person zurück zu den Eltern oder in eine andere Wohnung mit Wegfall 
oder Verringerung der Unterkunftskosten oder andere, nicht vorhersehbare Einkünfte [wie z. B. 
der Erhalt einer Steuererstattung, Neben-/Heizkostenguthaben, eine Erbschaft oder Einkom-
men aus einer zusätzlich aufgenommenen abhängigen Beschäftigung bzw. einer anderen 
selbstständigen Tätigkeit], die zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht bekannt waren) ist 
der vorläufige Bewilligungsbescheid unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X ganz oder 
teilweise auch für die Vergangenheit aufzuheben. Das prognostizierte Einkommen bleibt dabei 
aber unangetastet, denn eine Prognose kann nicht rückwirkend geändert werden und daher 
auch nicht Anlass für eine rückwirkende Aufhebung nach § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X sein. 
Eine rückwirkende Korrektur des prognostizierten Einkommens scheidet daher aus. Möglich ist 
hingegen eine Anwendung von § 45 SGB X, wenn die vorläufige Bewilligung bereits von Anfang 
an rechtswidrig war. 

(4) Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Aufhebung nach den §§ 45, 48 SGB X ist auch 
eine Erstattungsentscheidung zu treffen und die Rückforderungsbeträge sind nach den kassen-
rechtlichen Bestimmungen einzuziehen. Dabei sind auch die Möglichkeiten der Aufrechnung 
nach § 43 SGB II zu nutzen. Einziehungsmaßnahmen sind nicht zurückzustellen, um gegebe-
nenfalls einen Antrag auf abschließende Entscheidung abzuwarten. 
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1.4 Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie (§ 70 SGB II) 

(1) Die COVID-19-Pandemie kann zu Mehrbelastungen führen, die nicht durch Minderausgaben 
in anderen Bereichen ausgeglichen werden sollen und für die kaum Vorsorge betrieben werden 
konnte. 

(2) Durch das Sozialschutz-Paket III wurde die Neuregelung des § 70 SGB II eingeführt. Dabei 
handelt es sich nicht um einen Mehrbedarf im Sinne des § 21 SGB II. Die Einmalzahlung ist 
eine nicht bedarfsauslösende Leistung eigener Art (sui generis). Umgekehrt schließt die Einmal-
zahlung die zusätzliche Anerkennung eines Mehrbedarfs nach § 21 Absatz 6 SGB II im Einzel-
fall nicht aus. 

(3) Die Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an erwachsene Personen, die einen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, ist ohne weiteren Antrag zu berücksichtigen. Be-
rechtigt sind Personen, für die die Regelbedarfsstufen 1 oder 2 berücksichtigt werden. Bei leis-
tungsberechtigten Personen, deren Bedarf sich nach Regelbedarfsstufe 3 richtet, besteht der 
Anspruch nur, sofern bei ihnen kein Kindergeld als Einkommen berücksichtigt wird. 

(4) Die Einmalzahlung ist mit keiner speziellen Verwendungsvorgabe verbunden. Eine Konkreti-
sierung oder einen Nachweis der Mehraufwendungen ist nicht erforderlich. Vom Vorliegen der 
Leistungsvoraussetzungen ist auszugehen, wenn im Monat Mai 2021 von dem genannten Per-
sonenkreis Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bezogen wird. § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II findet 
keine Anwendung. 

(5) Die Leistung wurde am 8. Mai 2021 zentral automatisiert erbracht. Bei Bewilligungen mit An-
spruch im Mai 2021 nach dem 8. Mai 2021 ist der Betrag manuell zu berücksichtigen. Weitere 
Zahlungen wurden am 5. Juni 2021 sowie am 3. Juli 2021 zentral angestoßen. Die genauen 
Details zur Umsetzung wurden im ALLEGRO-Wiki veröffentlicht. 

(6) Der Bescheid über die Einmalzahlung enthält einen Hinweis, der die Leistungsberechtigten 
darauf hinweist, dass die Einmalzahlung vorläufig bewilligt wird, falls die zu Grunde liegende 
Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ebenfalls vorläufig ist. 

(7) Wird Arbeitslosengeld II für den Monat Mai 2021 nur darlehensweise erbracht (z. B. nach 
§ 24 Absatz 4 oder 5 SGB II), wird die Einmalzahlung dennoch als Zuschuss erbracht. 

(8) Besondere Fallgestaltungen (z. B. eine vorläufige Zahlungseinstellung in voller Höhe) wur-
den von der Automatisierung ausgenommen. Für die betroffenen Bedarfsgemeinschaften bzw. 
Personen wurde jeweils eine entsprechende Bearbeitungsaufforderung erstellt. Zur Unterstüt-
zung der manuellen Bearbeitung steht eine Anwenderinformation im ALLEGRO-Wiki zur Verfü-
gung. 
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1.5 Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID-19-Pandemie (§ 71 Absatz 2 
SGB II) 

(1) Die pandemiebedingten Einschränkungen stellen insbesondere für Kinder und Jugendliche 
eine besondere Belastung dar. Zum Ausgleich wurde im Rahmen des Aktionsprogramms  
"Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ein Kinderfreizeitbonus in Höhe von 
100,00 EUR beschlossen und mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Kitafinanzhilfenänderungsgesetz) ins SGB II eingeführt. Diese Leistung soll die Folgen der 
Pandemie abfedern. Sie soll Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien 
insbesondere dabei unterstützen, Angebote zur Freizeitgestaltung wahrzunehmen und Ver-
säumtes nachzuholen. Der Kinderfreizeitbonus kann individuell z. B. für Ferien-, Sport- und 
Freizeitaktivitäten einschließlich der mittelbar durch die Teilhabe entstehenden Aufwendungen 
eingesetzt werden. 

Die Auszahlung erfolgt ohne Prüfung eines individuellen Bedarfs. Es handelt sich nicht um die 
Deckung eines nachgewiesenen oder typisierend angenommenen Mehrbedarfs, sondern um 
eine abstrakte, generelle Unterstützung hilfebedürftiger Familien. Die Regelung zur Einmalzah-
lung wirkt daher nicht bedarfsauslösend. 

Auch wenn der Betrag vorrangig für Freizeitaktivitäten gedacht ist, besteht keine Verwendungs-
vorgabe. Dementsprechend ist weder eine "zweckentsprechende Verwendung" nachzuweisen 
noch kann die Bewilligungsentscheidung wegen zweckwidriger Mittelverwendung widerrufen 
werden. Die Familien entscheiden in eigener Verantwortung, wofür sie die zusätzlichen Mittel 
einsetzen. 

(2) Einen Anspruch auf den Kinderfreizeitbonus nach § 71 Absatz 2 SGB II haben alle Perso-
nen, die für den Monat August 2021 Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen und das 
18. Lebensjahr zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet haben. Hierbei genügt es, wenn sie 
an mindestens einem Tag im Monat August 2021 noch minderjährig sind und die weiteren An-
spruchsvoraussetzungen erfüllen. Personen, die am 1. August 2021 ihren 18. Geburtstag fei-
ern, haben ihr 18. Lebensjahr am 31. Juli 2021 und somit vor dem Monat August 2021 vollen-
det; sie haben daher keinen Anspruch auf den Kinderfreizeitbonus. 

Ausgenommen sind darüber hinaus Personen, für die im Monat August 2021 Kinderzuschlag 
nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) bezogen wird. Die Eltern dieser Kinder er-
halten den Kinderfreizeitbonus von der Familienkasse nach § 6d BKGG. Bewilligt die Familien-
kasse den Kinderzuschlag rückwirkend für den Monat August 2021, so dass die Auszahlung 
des Kinderzuschlags nicht mehr im August 2021 erfolgt, war aber der Kinderfreizeitbonus be-
reits nach § 71 Absatz 2 SGB II vom Jobcenter erbracht, kann (auch) für den Kinderfreizeitbo-
nus ein Erstattungsanspruch gegenüber der Familienkasse bestehen. Im Ergebnis steht der 
Kinderfreizeitbonus damit nur einmal – in diesen Fällen über das BKGG – zu. 

Bei temporären Bedarfsgemeinschaften (BG) gilt Folgendes: 

• Der Anspruch auf den Kinderfreizeitbonus nach § 6d BKGG ist u. a. davon abhängig, 
dass der leistungsberechtigte Elternteil für das Kind, das den Einmalbetrag erhalten soll, 
auch Kindergeld bezieht. Da in § 71 Absatz 2 Satz 4 SGB II der Kindergeld-Bezug eben-
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falls Leistungsvoraussetzung ist, ist ein Doppelbezug durch beide Elternteile ausge-
schlossen. 
 

• Kindergeld wird nicht aufgeteilt, auch nicht beim Wechselmodell (vgl. § 64 Einkommen-
steuergesetz). Sofern eine leistungsberechtigte Person im August 2021 Arbeitslosengeld 
II oder Sozialgeld in zwei BG bezieht, wird der Kinderfreizeitbonus in der Bedarfsge-
meinschaft bewilligt, an die das Kindergeld gezahlt wird. 
 

• Besteht ausnahmsweise in beiden BG kein Kindergeldanspruch, ist der Rechtsgedanke 
des § 64 EStG für die Zuordnung des Kinderfreizeitbonus entsprechend anzuwenden: 
 
Danach wird der Kinderfreizeitbonus an die BG gezahlt, in der das Kind überwiegend 
lebt. Beim Wechselmodell wird der Kinderfreizeitbonus an denjenigen Elternteil gezahlt, 
den die Eltern gemeinsam bestimmt haben. Fehlt eine solche Bestimmung, sind die El-
tern aufzufordern, einen Berechtigten zu bestimmen. 

(3) Voraussetzung eines Anspruchs auf den Kinderfreizeitbonus im SGB II ist ein Anspruch des 
Kindes auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld für August 2021. Besteht ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II oder Sozialgeld mangels Hilfebedürftigkeit nicht, besteht auch kein Anspruch 
auf diese Einmalzahlung. 

Minderjährige, die im Monat August 2021 allein wegen ihrer Bildungs- und Teilhabebedarfe 
(BuT) hilfebedürftig sind und deswegen nur BuT-Leistungen beziehen, haben jedoch ebenfalls 
einen Anspruch auf den Kinderfreizeitbonus. § 71 Absatz 2 SGB II ist für diesen Personenkreis 
analog anzuwenden. 

(4) Für die Auszahlung des Kinderfreizeitbonus ist kein separater Antrag erforderlich. 

Soweit die Anspruchsvoraussetzungen vorlagen, fanden zur Entlastung der gE im August, Sep-
tember und Oktober 2021 automatisierte und zentrale Auszahlungen über das IT-Fachverfahren 
ALLEGRO statt. Wird Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld im Einzelfall für den Monat August 
2021 erst nach dem 7. August 2021 bewilligt, ist die Einmalzahlung manuell zu gewähren. Zur 
Sicherstellung der zeitnahen Bewilligung wurden für die betroffenen Bedarfsgemeinschaften bis 
zum 30. November 2021 Informationslisten auf der zentralen ALLEGRO-Listenablage veröffent-
licht. 

Aufgrund der Erweiterung der Anspruchsberechtigung um Minderjährige, die nur BuT-Leistun-
gen beziehen (vgl. Absatz 3), fand einmalig im Dezember 2021 (am Wochenende vom 17. bis 
19. Dezember 2021) eine erneute automatisierte und zentrale Auszahlung der Einmalzahlung 
nach § 71 Absatz 2 SGB II über das IT-Fachverfahren ALLEGRO statt. Bei dieser Bewilligung 
handelte es sich technisch um einen weiteren Wiederholungslauf zu den bisherigen automati-
sierten Auszahlungen des Kinderfreizeitbonus. Dies bedeutet, dass neben dem erweiterten Per-
sonenkreis auch diejenigen Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 
in die automatisierte Zahlung einbezogen wurden, für die eine Bewilligung des Kinderfreizeitbo-
nus bis dahin unterblieben war. 

Die automatisierte Bewilligung ist für den erweiterten Personenkreis jedoch nur für die Leis-
tungsfälle möglich, in denen BuT-Leistungen (z. B. Schulbedarfe nach § 28 Absatz 3 SGB II) 
über das IT-Fachverfahren ALLEGRO erfasst worden sind. In Fallkonstellationen, in denen im 
IT-Fachverfahren ALLEGRO weder ein Anspruch auf Arbeitslosengeld II noch auf Sozialgeld 
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und – weil die vollständige Bearbeitung der BuT-Leistungen nicht durch die gE erfolgt – auch 
nicht auf BuT-Leistungen (inkl. Schulbedarf) besteht, ist eine manuelle Prüfung notwendig. Die 
genauen Details zur Umsetzung sind in der Anwenderinformation zu § 71 SGB II im ALLEGRO-
Wiki zu finden. 

Zudem gibt es besondere Fallgestaltungen (z. B. eine vorläufige Zahlungseinstellung in voller 
Höhe), die von der Automatisierung ausgenommen sind. Für die betroffenen Bedarfsgemein-
schaften wurden bzw. werden Bearbeitungsaufforderungen erstellt. Zur Unterstützung der ma-
nuellen Bearbeitung wurde eine Anwenderinformation im ALLEGRO-Wiki veröffentlicht. 

(5) Der Bescheid über die Einmalzahlung enthält einen Hinweis für die Leistungsberechtigten, 
dass die Einmalzahlung vorläufig bewilligt wird, falls die zu Grunde liegende Bewilligung von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ebenfalls vorläufig ist. 

(6) Werden Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Leistungen für BuT für den Monat August 2021 
nur darlehensweise erbracht, erfolgt die Einmalzahlung dennoch als Zuschuss. 

(7) Entsteht wegen der nachträglichen Bewilligung einer vorrangigen Leistung ein Erstattungs-
anspruch gegenüber dem anderen Sozialleistungsträger, ist insoweit auch die Einmalzahlung 
einzubeziehen. Der Umfang der Erstattung richtet sich gemäß § 40a SGB II in Verbindung mit 
§ 104 Absatz 3 SGB X nach den für den vorrangig verpflichteten Leistungsträger geltenden 
Rechtsvorschriften. Abhängig von der Höhe der anderen Sozialleistung kann die Erstattung 
somit auch die Einmalzahlung mit umfassen.  
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2. Ergänzende Regelungen 

2.1 Aufrechterhaltung der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden 

Aufgehoben, da nur von klarstellendem Charakter. 

 

2.2 Verhältnis Arbeitslosengeld II und Kurzarbeitergeld 

(1) Wurde für Kundinnen oder Kunden Kurzarbeitergeld beantragt, ist dieses ab Zufluss an die 
leistungsberechtigte Person als Einkommen zu berücksichtigen. 

(2) Erstattungsansprüche sind in diesen Fällen in der Regel nicht geltend zu machen. Kurzar-
beitergeld wird an Arbeitgeber ausgezahlt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Kurz-
arbeit betroffen sind, erhalten das Kurzarbeitergeld mit dem ggf. noch verbleibenden Arbeits-
lohn von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt. Der Arbeitgeber rechnet das von ihm vorgeleistete 
Kurzarbeitergeld dann monatlich nachträglich mit der BA ab. 

(3) Im Ausnahmefall gibt es einen Erstattungsanspruch der gE gegen die AA. Nach § 40a 
SGB II i. V. m. § 104 SGB X könnten diese einen Erstattungsanspruch auf Kurzarbeitergeld  
gegen die AA haben, wenn der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld tatsächlich nicht an die Arbeit-
nehmerin/den Arbeitnehmer zahlt und die gE daher in Vorleistung treten müssen. Nur dann hat 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen direkten Anspruch gegenüber der AA auf die 
nochmalige Zahlung von Kurzarbeitergeld (Fachliche Weisungen Kurzarbeitergeld, Rz. 108.4). 
Zahlt der Arbeitgeber Kurzarbeitergeld aufgrund der aktuellen Umstände lediglich verspätet, 
kommt es nicht zu einer Auszahlung durch die AA direkt an die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Ein Erstattungsanspruch kann nicht geltend gemacht werden. 

(4) Kurzarbeitergeld ist wie Erwerbseinkommen zu behandeln. Folglich sind auch der Grundab-
setzbetrag nach § 11b Absatz 2 sowie die Absetzbeträge nach § 11b Absatz 1 zu berücksichti-
gen (Fachliche Weisungen zu § 11-11b SGB II, Rz. 11.154). Im ALLEGRO-Wiki steht der Ver-
fahrenshinweis "Erfassung von Kurzarbeitergeld in der ‚Corona-Krise im Rahmen einer vorläufi-
gen Bewilligung nach § 67 Absatz 4 SGB II" zur Verfügung. 

  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013530.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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2.3 Mehrbedarfsanträge 

(1) Nicht selten werden Anträge auf Bewilligung einer einmaligen Leistung beziehungsweise ei-
nes Mehrbedarfes gestellt, um sich auf eine häusliche Quarantäne vorzubereiten. Alternativ 
wird der Antrag damit begründet, dass die Mehrkosten für ein gesundes, vitaminreiches und 
ausgewogenes Essen damit abgedeckt werden sollen. Teilweise wird bereits in den – diese An-
träge unterstützenden – Medien und Internetportalen darauf hingewiesen, dass der Antrag 
keine "rechtsverbindliche Aussagekraft" habe, weil der Gesetzgeber einen solchen Zuschlag zu-
sätzlich zu den Leistungen nach dem SGB II nicht vorsehe. Es solle dieser Antrag jedoch "mas-
senhaft bei den zuständigen gE" gestellt werden, damit Druck auf die Bundesregierung ausge-
übt werde. Dieser Antrag solle wegen der Mehrkosten für ein gesundes, vitaminreiches und 
ausgewogenes Essen gestellt werden. 

(2) Auch nach der Einführung von § 70 SGB II (siehe Kapitel 1.4 Einmalzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie) ist ein solcher Antrag auf einmalige Leistungen zur Vorbereitung einer 
häuslichen Quarantäne weiterhin abzulehnen. Die Regelbedarfe sind auskömmlich. Mit dem 
Budget des tatsächlich zur Verfügung stehenden Betrags ist eigenverantwortlich zu haushalten. 
Die leistungsberechtigten Personen treffen die Entscheidungen über dessen Verwendung. Dies 
betrifft auch Hinweise der Antragstellerinnen und Antragsteller auf sogenannten "Hamsterein-
käufe". 

Zusätzliche finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Fortdauer der COVID-19-Pan-
demie werden mit der Einmalzahlung (siehe Kapitel 1.4 Einmalzahlung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie) ausgeglichen und begründen keinen Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II. 

(3) Ein Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II (unabweisbare, besondere Bedarfe in Härtefäl-
len) kommt nicht in Betracht. Die o. g. Bedarfe zur Vorbereitung einer Quarantäne oder zur Si-
cherstellung einer gesunden Ernährung weichen nicht erheblich vom durchschnittlichen Bedarf 
ab und sind auch nicht besonders. Da es sich zudem nicht um laufende, sondern um einmalige 
Bedarfe handeln dürfte und die Inanspruchnahme eines Darlehens in der Regel zumutbar sein 
wird, besteht die Möglichkeit, ggf. ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 Satz 1 SGB II zu gewähren 
(Darlehen bei unabweisbarem Bedarf). 

(4) Auch kommt eine vorzeitige Leistung nach § 42 Absatz 2 SGB II in Betracht. Diese ist auf 
100,00 EUR begrenzt und der Auszahlungsanspruch im Folgemonat verringert sich entspre-
chend. Soweit eine Verringerung des Auszahlungsanspruchs im Folgemonat nicht möglich ist, 
verringert sich der Auszahlungsanspruch für den zweiten auf die Bewilligung der vorzeitigen 
Leistung folgenden Monat. Eine Entscheidung hat nach Würdigung der Umstände im Einzelfall 
zu erfolgen. Es sind keine strengen Anforderungen an den Nachweis für den Bedarf der vorzei-
tigen Leistung anzulegen. 

(5) Für die Ablehnung des Antrages kann – sofern der Antrag mit Mehraufwendungen für die 
Ernährung begründet wird – folgender Textbaustein genutzt werden. 

Sie haben einen Antrag auf die Gewährung von einmaligen Leistungen, einen Zuschuss 
oder Leistungen zur Deckung eines Mehrbedarfes gestellt. Dieser Antrag wurde damit 
begründet, dass Sie sich (ggf. mit Ihrer Bedarfsgemeinschaft) auf eine möglicherweise 
eintretende Quarantäne vorbereiten oder entstehende Mehrkosten für ein gesundes, 
vitaminreiches und ausgewogenes Essen ausgleichen möchten. 
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Der Antrag wird abgelehnt. 

Kosten für eine vollwertige Ernährung sind in den Regelbedarfen (§§ 20, 23 SGB II) 
berücksichtigt. 

Zusätzliche finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Fortdauer der COVID-
19-Pandemie werden bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen mit der Einmalzah-
lung gemäß § 70 SGB II ausgeglichen. 
 

Dieser Textbaustein wurde mit dem “Verfahrenshinweis – Ablehnung Mehrbedarfsan-
träge aufgrund des Coronavirus“ – im ALLEGRO-Wiki veröffentlicht. Er ist auf die Beson-
derheiten des Einzelfalls anzupassen. 

(6) Bei der Beschaffung/Finanzierung von Schutzmasken handelt es sich nicht um eine Aufgabe 
der gE nach dem SGB II. Leistungen an Hilfebedürftige kommen somit nicht in Betracht. Einzel-
heiten zum Umgang mit beantragten Schutzmasken bzw. zu deren beantragter Finanzierung 
können dem ALLEGRO “Verfahrenshinweis – Ablehnung der Bereitstellung von Schutzmasken“ 
entnommen werden. 

(7) Mit dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze vom 9. Dezember 2020 wurde zusätzlich geregelt, 
dass unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auch einmalige unabweisbare, besondere 
Bedarfe bestehen können. Die Fachlichen Weisungen zu § 21 SGB II wurden hierzu überarbei-
tet und sind bei Anträgen zu digitalen Endgeräten im Einzelfall anzuwenden. 
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2.4 Liquiditätshilfen 

2.4.1. Zweckgebundene, zurückzuerstattende Hilfen des Bundes und der Länder 
(z. B. Überbrückungshilfen I, II, III, III Plus und IV) 

(1) Vermehrt stellen Bundesländer sogenannte "Corona-Soforthilfen" für Selbstständige auf-
grund von Richtlinien zur Verfügung. Die Corona-Soforthilfe ist als zweckbestimmte Einnahme 
(gemäß § 11a Absatz 3 Satz 1 SGB II) nicht als Einkommen zu berücksichtigen, wenn sie zur 
Deckung betrieblicher Kosten bestimmt ist. Die Soforthilfe wird dann nicht als Einkommen bei 
der Berechnung des Leistungsanspruches berücksichtigt. 

(2) Voraussetzung dafür ist, dass die Soforthilfe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu 
einem ausdrücklichen genannten Zweck erbracht wird, der sich von dem der Leistungen nach 
dem SGB II (Sicherung des Lebensunterhalts, z. B. Nahrung, Wohnung) unterscheidet. Die 
hierfür notwendige Zweckbestimmung kann sich z. B. aus der allgemeinen Zweckbestimmung 
der Zahlung gemäß der Richtlinie ggf. in Verbindung mit einer Regelung zur Obergrenze der 
Förderung ergeben. Für die Wertung als zweckbestimmte Einnahme spricht es, wenn die För-
derhöhe auf den durch die Corona-Krise verursachten Liquiditätsengpass begrenzt wird. Liegen 
diese Voraussetzungen vor, handelt es sich um eine wirtschaftliche Liquiditätshilfe für den Be-
trieb; nicht um eine Leistung für den Lebensunterhalt. 

Dies ist beispielsweise bei der Corona-Soforthilfe des Bundes (Überbrückungshilfe I, II, III, 
III Plus und IV) der Fall. 

(3) Nach dem geltenden Recht sind diese Liquiditätshilfen aber als Betriebseinnahme (i. S. des 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Alg II-V) in Fördermonaten zu berücksichtigen, soweit es um die Anerken-
nung von Betriebsausgaben geht. Anderenfalls würden Betriebsausgaben doppelt privilegiert: 
Einerseits durch die Nichtberücksichtigung einer dafür zweckbestimmten Einnahme und ande-
rerseits durch eine Absetzung der bereits mit den Liquiditätshilfen gedeckten Betriebsausgaben 
von den Betriebseinnahmen bei der Berechnung des Einkommens. Die Hilfen werden zu dem 
Zweck erbracht, die Betriebsausgaben im jeweiligen Förderzeitraum zu decken. Sie sind der 
Höhe nach abhängig von den tatsächlichen Betriebsausgaben und zurückzuzahlen, sofern die 
Betriebsausgaben geringer als prognostiziert ausfallen. 

Entsprechend § 3 Absatz 3 Satz 4 und 5 Alg II-V werden die Liquiditätshilfen deshalb den Be-
triebsausgaben für die Monate gegenübergestellt, für die sie gewährt werden. Übersteigt die ge-
währte Soforthilfe die sodann tatsächlich anfallenden Betriebsausgaben und sind die überstei-
genden Beträge zu erstatten, werden diese übersteigenden und zu erstattenden Beträge nicht 
bei der Berechnung des Einkommens berücksichtigt. Die Hilfen können dazu führen, dass wei-
tere Betriebseinnahmen nicht für Betriebskosten verwendet werden müssen. Dadurch steigt das 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und es steht ein entsprechend höherer Betrag zur De-
ckung des Lebensunterhalts zur Verfügung. Der Hilfebedarf verringert sich. Die Wirtschaftshil-
fen werden demnach lediglich mittelbar über ihren Einfluss auf das Ergebnis der Einkommens-
berechnung berücksichtigt. Eine direkte Berücksichtigung des Förderbetrags als Einkommen 
erfolgt dagegen nicht. Das stellt sicher, dass diese Hilfen tatsächlich zweckgemäß für die Be-
gleichung der Betriebskosten eingesetzt werden können und nicht zur Deckung des Lebensun-
terhalts eingesetzt werden müssen Das Zuflussprinzip bleibt unberührt, weil es nur für zu be-
rücksichtigendes Einkommen gilt. Das ist hier aber erst das jeweilige Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit, in dessen Berechnung die Wirtschaftshilfen einfließen. 
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Eine abweichende Beurteilung ergibt sich deshalb auch nicht, wenn die Soforthilfe vor dem An-
tragsmonat ausgezahlt wird, soweit der bezuschusste Zeitraum (meist drei oder fünf Monate) 
im Bewilligungszeitraum liegt. In den jeweiligen Monaten werden die Hilfen bei der Berechnung 
des Einkommens nach § 3 Alg II-V berücksichtigt. Sofern sich unter Einbeziehung der Sofort-
hilfe kein Betriebsgewinn ergibt, bleibt aber auch insoweit kein zu berücksichtigendes Einkom-
men nach §§ 11-11b SGB II übrig. Sofern der Betrieb aber wegen der Soforthilfe einen Be-
triebsgewinn erwirtschaften sollte, wird der Betriebsgewinn wie ein selbst erwirtschafteter Be-
triebsgewinn behandelt. Solche Betriebsgewinne wären also nach den allgemeinen Regeln als 
Einkommen zu berücksichtigen. 

(4) Die Berücksichtigung als Betriebseinnahme darf nicht die Einkommensprivilegierung nach 
§ 11a Absatz 3 Satz 1 SGB II unterlaufen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die 
Corona-Soforthilfen des Bundes und der Länder Liquiditätsengpässe über einen längeren Zeit-
raum (meist etwa drei Monate) abdecken sollen. Vor diesem Hintergrund ist die Regelung über 
die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit nach § 3 Absatz 4 Alg II-V im 
Lichte des höherrangigen Gesetzesrechts auszulegen. Danach ist ein rechnerischer Betriebs-
gewinn nur insoweit zu berücksichtigen, als dieser nicht aus einem Überschuss der Soforthilfe 
über die Betriebsausgaben resultiert. Die Betriebsausgaben sind also zunächst aus der Sofort-
hilfe zu bestreiten. Übersteigt die Soforthilfe die Betriebsausgaben, verbleibt es für den über-
schüssigen Teil der Soforthilfe bei der Privilegierung. Sonstige Betriebseinnahmen, die nicht für 
die Deckung von Betriebsausgaben benötigt werden, sind hingegen als Einkommen zu berück-
sichtigen. 

Beispiel 1 (bezogen auf die Monate der Förderung): 

Keine sonstigen Betriebseinnahmen, 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe, 700,00 EUR Ausgaben. 

Bei 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe abzüglich der Betriebsausgaben in Höhe von 700,00 EUR 
besteht noch ein Restbetrag aus der Corona-Soforthilfe in Höhe von 1.300,00 EUR. Da keine 
sonstigen Betriebseinnahmen zu verzeichnen sind, liegt somit nur ein zweckbestimmtes Ein-
kommen und somit kein zu berücksichtigendes Einkommen vor. 

(5) Wenn Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger verpflichtet sind, den Anteil der Sofort-
hilfe zurückzuzahlen, der höher als der tatsächliche Liquiditätsbedarf im Förderzeitraum ist, 
dann wird die zurückzuzahlende Soforthilfe nicht als Einkommen berücksichtigt. 

(6) Sehen die Verwaltungsprogramme der Länder zur Umsetzung der Bundesprogramme oder 
eigener Förderprogramme der Länder eine abweichende Reihenfolge zur Ermittlung des Liqui-
ditätsengpasses vor, ist diese zu beachten. 
 
Beispiel 2 (bezogen auf die Monate der Förderung): 
 
1.200,00 EUR sonstige Betriebseinnahmen, 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe, 700,00 EUR 
Ausgaben. 

Bei 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe abzüglich der Betriebsausgaben in Höhe von 700,00 EUR 
besteht noch ein Restbetrag aus der Corona-Soforthilfe in Höhe von 1.300,00 EUR. Da die Be-
triebsausgaben in voller Höhe von der Corona-Soforthilfe gedeckt werden können, können die 
kompletten selbst erwirtschafteten Betriebseinnahmen in Höhe von 1.200,00 EUR als Einkom-
men berücksichtigt werden. 
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Beispiel 3 (bezogen auf die Monate der Förderung): 

1.200,00 EUR sonstige Betriebseinnahmen, 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe, 2.700,00 EUR 
Ausgaben.  

Bei 2.000,00 EUR Corona-Soforthilfe abzüglich der Betriebsausgaben in Höhe von 2.700,00 
EUR besteht kein Restbetrag mehr aus der Corona-Soforthilfe. Somit mindern die restlichen 
700,00 EUR Betriebsausgaben die selbst erzielten Betriebseinnahmen in Höhe von 1.200,00 
EUR. Dies ergibt einen Betriebsgewinn in Höhe von 500,00 EUR (1.200,00 EUR - 700,00 EUR), 
der als Einkommen zu berücksichtigen ist. 

Hinweis: Die Berechnungsbeispiele dienen der schematischen Darstellung. 

Im Rahmen der Prognose ist stets die aktuelle Situation zu berücksichtigen; es darf zu keiner 
Bedarfsunterdeckung kommen. 

2.4.2. Pauschalierte Betriebskosten-Zuschüsse (Novemberhilfe, Dezemberhilfe, 
Neustarthilfen) 

(1) Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden ab November 2020 einige Betriebe und 
Einrichtungen temporär geschlossen. Um die Einnahmeausfälle abzufedern zahlt der Bund an 
betroffene Unternehmen und Selbstständige außerordentliche Wirtschaftshilfen ("November-
hilfe" und "Dezemberhilfe"). In § 1 Absatz 1 Nr. 13 der Alg II-V ist geregelt, dass diese Hilfen 
von der Einkommensberücksichtigung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) aus-
genommen werden. Ebenso gilt diese Freistellung nach § 1 Absatz 1 Nr. 14 der Alg II-V für pau-
schalierte Zuschüsse zu Betriebskosten, die mit dem Förderelement "Neustarthilfe" und inhalts-
gleichen Folgeelementen innerhalb der Überbrückungshilfen des Bundes, gewährt werden. 

(2) Die Novemberhilfe und Dezemberhilfe sind - wie die unter 2.4.1. beschriebenen Hilfen - bei 
der Berechnung des Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit nach § 3 Alg II-V zu berücksich-
tigen. Zu berücksichtigen sind auch insoweit mögliche Rückerstattungspflichten. Wegen der 
Ausgestaltung als Pauschale kommt es hier nicht auf eine bestimmte Verwendung der Mittel an. 
Rückerstattungspflichten ergeben sich bei diesen Hilfen, wenn der Umsatz im jeweils geförder-
ten Zeitraum höher ausgefallen ist, als erwartet. Die Ausführungen in 2.4.1. (3) und (4) gelten 
entsprechend. Das heißt insbesondere, dass die Betriebsausgaben zunächst aus den Hilfen zu 
bestreiten sind. Übersteigen die Hilfen aber die Betriebsausgaben, verbleibt es für den über-
schüssigen Teil bei der Einkommens-Privilegierung nach § 1 Absatz 1 Nr. 13 Alg II-V. Sonstige 
Betriebseinnahmen, die nicht für die Deckung von Betriebsausgaben benötigt werden, sind 
auch hier als Einkommen zu berücksichtigen. 

(3) Von der Berücksichtigung als Einkommen ausgenommen sind auch das Förderelement 
Neustarthilfe und die inhaltsgleichen Folgeelemente aus den Überbrückungshilfen des Bundes. 
Die Bundesregierung hat den Kreis der Anspruchsberechtigten für die Neustarthilfe erweitert. 
Mit der Zehnten Verordnung zur Änderung der Alg II-V vom 16. März 2021 wurde der von 
§ 1 Absatz 1 Nr. 14 Alg II-V zunächst nur erfasste Personenkreis der Soloselbstständigen um 
die unständig Beschäftigten sowie kurz befristet Beschäftigte der darstellenden Künste und 
Maskenbildner erweitert. Die Unterstützungsleistung ist unverändert als pauschaler Betriebs-
kostenzuschuss ausgestaltet und auch weiterhin von der Einkommensberücksichtigung ausge-
nommen. 
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Zusätzlich bleiben Förderleistungen der Neustarthilfen auch bei der Einkommensberech-
nung Selbstständiger nach § 3 Alg II-V unberücksichtigt. Hierzu wurde im neu eingefügten 
§ 3 Absatz 1a Alg II-V geregelt, dass Zahlungen im Rahmen der Neustarthilfe nicht als Betriebs-
einnahmen zählen. Dies gilt auch ohne ausdrückliche Anpassung der insoweit nur klarstellen-
den Regelung der Alg II-V für die auf die Neustarthilfe folgenden inhaltsgleichen Förderele-
mente. Diese dienen bereits einem anderen Zweck als die Leistungen nach dem SGB II (§ 11a 
Absatz 3 SGB II). § 3 Absatz 3 Alg II-V bleibt hiervon unberührt. Es können also auch Betriebs-
ausgaben, die mit Neustarthilfemitteln bezahlt worden sind, von den Betriebseinnahmen abge-
setzt werden. So ist sichergestellt, dass die Mittel aus den Neustarthilfen sich unter keinen Um-
ständen auf die Höhe der Arbeitslosengeld II Leistungen auswirken. Die Neustarthilfe-Mittel ste-
hen den Berechtigten damit immer in voller Höhe neben den Leistungen nach dem SGB II zur 
freien Verfügung. 

 

2.5 Belastungsausgleich 

Aufgehoben – eine Verlängerung als untergesetzliche Verfahrenserleichterung über den 
31. Dezember 2021 hinaus scheidet aufgrund kassenrechtlicher Risiken aus. 

2.6 Dialogbetrieb 

Aufgehoben – es liegen derzeit keine Gründe vor, die Erweiterung des Dialogbetriebes weiter-
hin beizubehalten. 
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2.7 Erstantragstellung 

(1) Die Antragstellung wirkt nach § 37 Absatz 2 Satz 2 SGB II auf den Ersten des Monats zu-
rück, so dass sich im Regelfall selbst durch eine Verzögerung in der Antragstellung keine nega-
tiven Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden ergeben. 
 
(2) Im Übrigen gelten die Fachlichen Weisungen zu § 37 SGB II sowie die Information 
201806012 vom 20. Juni 2018 – Eingangsbestätigungen im Bereich SGB II. 
 
(3) Können die notwendigen Unterlagen durch die Kundinnen und Kunden nicht rechtzeitig bei-
gebracht werden, ist gleichwohl die schnelle oder lückenlose Erbringung der existenzsichern-
den Leistungen sicherzustellen.  

https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843


  
Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absi- 
cherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Pakete) 
 
 

BA Zentrale GR 1    Seite 31 
Stand: 18.03.2022 

2.8 Erleichterung bei Online-Zugang 

Neben dem bestehenden Angebot für die Kundinnen und Kunden unter www.jobcenter.digital 
(angemeldeter Bereich) gibt es ab dem 8. Mai 2020 einen temporären Online-Zugang im unan-
gemeldeten Bereich. Darüber können Kundinnen und Kunden ihren Antrag auf Arbeitslosen-
geld II sowie ggf. noch nachzureichende Unterlagen und Nachweise einreichen. 

 

2.9 Notlagen/"Barauszahlung" 

Aufgehoben – Ab dem 1. Januar 2022 ist eine telefonische Überprüfung der Personenidentität 
nicht länger zulässig. Die Frist zur Einlösung des Barcodes beträgt wieder zwei Tage. 

  

http://www.jobcenter.digital/
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2.10 Obdachlose 

(1) Grundsätzlich müssen auch erwerbsfähige Obdachlose erreichbar sein. Bei Leistungsbe-
rechtigten ohne festen Wohnsitz ist eine tägliche Vorsprache bei einer Betreuungs- oder 
Beratungsstelle für Wohnungslose oder einer ähnlichen Stelle (z. B. eine Betreuungsstelle für 
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) nicht erforderlich. Von einer Erreichbarkeit 
ist (bis auf Weiteres) auch ohne eine derartige Vorsprache auszugehen. 
 
(2) Im Übrigen gelten die Vorgaben aus der Weisung 202108006 vom 27. August 2021 – Bewil-
ligung von Leistungen sowie Kranken- und Pflegeversicherungsschutz bei erwerbsfähigen woh-
nungslosen Leistungsberechtigten. 

 

2.11 Ortsabwesenheit bzw. fehlende Rückkehrmöglichkeit 
(ggf. aus dem Ausland) 

Aufgehoben – da Inhalt nur von klarstellendem Charakter war (siehe Fachliche Weisungen zu 
§ 7 SGB II).  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202108006_ba147135.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202108006_ba147135.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202108006_ba147135.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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2.12 Rechtsfolgen einer Quarantäne 

(1) In Deutschland sind gefahrenabwehrrechtliche Quarantänebestimmungen in § 30 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) geregelt. Die dortigen Bestimmungen besagen, dass bei der Bekämpfung 
bestimmter Erkrankungen besondere Absonderungsmaßnahmen ergriffen werden können und 
müssen. Auf Grund einer Erkrankung oder des Verdachts einer Erkrankung mit dem Erreger 
COVID-19 kann es daher zu unterschiedlichen Maßnahmen der Quarantäne kommen. 

(2) Hieraus leiten sich dann auch unterschiedliche Rechtsfolgen in Bezug auf Erstattungsan-
sprüche ab. Betrachtet werden im Folgenden nur leistungsrechtliche Erstattungsansprüche. 

2.12.1 Angeordnete Quarantäne nach § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG 

(1) Eine Quarantäne nach § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG ist eine behördliche Anweisung, die von 
den örtlichen Gesundheitsämtern angeordnet wird (insbesondere häusliche Quarantäne). In der 
Regel handelt es sich bei behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen lediglich um ge-
zielte Vorsichtsmaßnahmen bei Ansteckungsverdächtigen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) mel-
det, dass solche Risikogruppen für die maximale Dauer der möglichen Inkubationszeit – also 
die Zeit, die zwischen Infektion mit einem Krankheitserreger und dem Auftreten der ersten 
Symptome vergeht – in häuslicher Quarantäne beobachtet werden müssen. 

(2) In diesen Fällen ergibt sich grundsätzlich zunächst kein Leistungsausschluss nach § 7 
Absatz 4 SGB II und im Ergebnis besteht auch kein Erstattungsanspruch gegenüber anderen 
Leistungsträgern. 

2.12.2 Richterlich angeordnete Quarantäne nach § 30 Absatz 2 IfSG 

(1) Bei einer richterlich angeordneten Quarantäne handelt es sich um eine Freiheitsentzie-
hungssache, die einer richterlichen Entscheidung bedarf (§ 30 Absatz 2 Satz 4 IfSG i. V. m. 
§§ 415 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG). 

(2) Betroffene, die sich nicht an die behördlich angeordneten Isolationsmaßnahmen (insbeson-
dere häusliche Quarantäne) halten, können auf richterliche Anordnung zwangsweise in einem 
abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses oder in einer sonstigen abgeschlossenen Einrich-
tung abgesondert werden. 

(3) Bei einer solchen richterlich angeordneten Quarantänemaßnahme liegt ein Leistungsaus-
schluss nach § 7 Absatz 4 Satz 2 SGB II vor. Die daraus resultierenden Regelungen und mögli-
che Erstattungsansprüche sind vergleichbar mit den bisherigen Regelungen bei Untersu-
chungsgefangenen. Der Leistungsausschluss gilt ab dem ersten Tag der Unterbringung. Dies 
betrifft alle Leistungen nach dem SGB II. Für bereits ausgezahlte Leistungen besteht grundsätz-
lich ein Erstattungsanspruch gegenüber der leistungsberechtigten Person. 

2.12.3 Übergang von Ansprüchen 

(1) Es kommt für bestimmte Ausnahmefälle ein übergegangener Anspruch nach § 33 SGB II 
i. V. m. § 56 IfSG in Betracht. 
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(2) Nach § 33 SGB II gehen Ansprüche gegen einen Anderen, der nicht Leistungsträger ist, auf 
die gE über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des Anderen keine SGB II-Leistungen erbracht 
worden wären. 

(3) Hierunter können auch Entschädigungsansprüche nach § 56 IfSG fallen, da diese zu  
berücksichtigendes Einkommen darstellen und dadurch die zu gewährenden SGB II-Leistungen 
mindern. Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt bei Arbeitnehmern längstens für 6 Wochen 
durch ihre Arbeitgeber und bei Arbeitnehmern ab der siebten Woche bzw. bei Selbständigen 
durch die für die Entschädigung nach § 56 IfSG zuständige Behörde (§ 56 Absatz 5 IfSG). Die 
ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstat-
tet. Bei den Leistungsträgern nach dem IfSG handelt es sich nicht um Leistungsträger i. S. d. 
§ 12 SGB I. Demzufolge ergibt sich grundsätzlich auch kein Anspruch nach §§ 102 ff. SGB X. In 
Betracht kommt allenfalls ein Anspruchsübergang gemäß § 33 SGB II. 

(4) Allerdings bezieht sich der Anspruch nach § 56 IfSG nicht auf Sozialleistungen, sondern auf 
einen Verdienstausfall. Daher kommen nur sog. Erwerbsaufstockerinnen und Erwerbsauf-
stocker in Betracht, die einen Verdienstausfall haben. Im Fall behördlich angeordneter Kita- o-
der Schulschließungen nach § 56 Abs. 1a IfSG oder wenn deren Betreten, auch aufgrund einer 
Absonderung, untersagt wurde kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Entschädi-
gungsanspruch zum Ausgleich des Verdienstausfalls für die Sorgeberechtigten der betreuungs-
bedürftigen Kinder bestehen. Gleiches gilt bei der Schließung von Einrichtungen zur Betreuung 
für Menschen mit Behinderungen. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern tritt der Arbeitge-
ber längstens für 6 Wochen in Vorleistung und zahlt den Lohn weiter. Demzufolge hat dann der 
Arbeitgeber auch den Entschädigungsanspruch gegen die nach § 56 IfSG zuständigen Rechts-
träger. Nur, wenn der Arbeitgeber (rechtswidrig) nicht in Vorleistung geht oder bei Selbständi-
gen und bei Entschädigungen nach § 56 Absatz 1a IfSG (Schließung von Einrichtungen) ab der 
siebten Woche, kann sich ein Anspruch für die Betroffenen ergeben, der dann auf die gE über-
geht. Hierbei dürfte es sich um Ausnamefälle handeln, in denen höhere Arbeitslosengeld II-
Leistungen aufgrund weggefallenen Lohnes gezahlt werden müssten. Anträge nach § 56 Ab-
satz 11 i. V. m. Absatz 5 IfSG sind innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Einstellung der 
verbotenen Tätigkeit, dem Ende der Absonderung oder nach dem Ende der vorübergehenden 
Schließung bzw. Untersagung des Betretens der Einrichtung nach § 56 Absatz 1a Satz 1 IfSG 
bei der zuständigen Behörde zu stellen. 
 
(5) Neben länderspezifischen Ausführungshinweisen bietet das Infoportal IfSG nähere Informa-
tionen zur Anwendung von § 56 IfSG. 

  

https://ifsg-online.de/index.html
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2.13 Minderungen 

(1) Soweit aufgrund der Corona-Pandemie persönliche Anhörungen nach § 24 SGB X nicht 
möglich sind, kann im Hinblick auf mögliche Leistungsminderungen (§§ 31, 31a, 31b, 32 
SGB II) nicht ausgeschlossen werden, dass ein wichtiger Grund und/oder eine unzumutbare 
Härte vorliegt. In diesem Fall können keine Leistungsminderungen erfolgen und das Meldever-
fahren nicht stattfinden. 

(2) Ein späteres Aufgreifen der Vorgänge aus solchen Phasen zur Überprüfung, ob Vorausset-
zungen für eine Minderung vorliegen, ist nicht vorgesehen. In Fällen, bei denen eine Rechtsfol-
genbelehrung erteilt wurde, bleibt ein etwaiger Verstoß folgenlos. 

(3) Insgesamt können in den für den Infektionsschutz zuständigen Bundesländern und Kommu-
nen sehr unterschiedliche Regelungen greifen. 

Soweit die gE schrittweise geöffnet werden (vgl. Gemeinsame Empfehlung des Bund-Länder-
Ausschusses nach § 18c SGB II – "Schrittweise Erweiterung des Publikumsverkehrs in den 
Jobcentern" vom 22. Mai 2020) kann den lokalen Gegebenheiten entsprechend ggf. ein beding-
ter "Normalbetrieb" stattfinden, der die konkrete Situation der gE und die Belange der Mitarbei-
tenden sowie der Kundinnen und Kunden in der Pandemiesituation berücksichtigt. Bei allen 
Schritten der Öffnung der gE für den Publikumsverkehr ist darauf zu achten, dass die Ausbrei-
tung des Virus oder die Gefährdung der Bevölkerung vermieden wird. 

Jede Öffnung für den Publikumsverkehr erfolgt unter Berücksichtigung bundes- und landes-
rechtlicher Vorgaben des Arbeits- und Infektionsschutzes sowie unter Berücksichtigung der lo-
kalen Gegebenheiten (z. B. Pandemielage vor Ort, Verfügbarkeit von Eingangsbereichen und 
Beratungsräumen unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes, lokal verfügbare Ressourcen für 
den Bereich Markt und Integration) und liegt in dezentraler Verantwortung der örtlichen Träger-
versammlungen und der ausführenden Geschäftsführungen der gE. Persönliche Vorsprachen 
sind vielerorts zunächst eingeschränkt und häufig nur für lokal definierte Zielgruppen möglich. 
Daher erscheint eine schrittweise Öffnung sinnvoll. 

Die gE informieren die Kundinnen und Kunden in geeigneter Art und Weise (z. B. mit Hinweis-
texten in Einladungsschreiben, Hinweisen auf der Internetseite der gE, in der Tagespresse oder 
durch Aushänge) darüber, dass und in welchem Umfang persönliche verbindliche Vorsprachen 
wieder oder nicht mehr möglich sind. Es ist auch klarzustellen, dass die persönlichen Umstände 
des Einzelfalls dabei Berücksichtigung finden und zwischen gE und Kundinnen und Kunden 
über die bekannten Zugänge (Telefon, Mail, schriftlich) kommuniziert werden können. 

Soweit durch Öffnungen auch persönliche Anhörungen wieder möglich sind, können grundsätz-
lich unter besonderer Berücksichtigung folgender Maßgaben Mitwirkungspflichten auferlegt und 
Meldetermine (mit Rechtsfolgenbelehrungen) vergeben werden. 

Die gE prüft im Rahmen der Zumutbarkeit der jeweiligen Verpflichtung die besonderen Um-
stände und deren Auswirkungen in der aktuellen Situation auch im Kontext der Pandemie. 
Ebenso werden die besonderen Aspekte bei eventuellen Pflichtverletzungen oder Meldever-
säumnissen im Rahmen der Anhörung ermittelt und bei der Prüfung von wichtigem Grund 
und/oder außergewöhnlichen Härten einbezogen. 
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Sofern für die leistungsberechtigte Person eine persönliche Vorsprache unzumutbar ist (z. B. 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, Personen die unter Quarantäne gestellt wurden/Perso-
nen, bei denen aktuell eine Kinderbetreuung wg. der Schließung von Kindertagesstätten oder 
Schulen nicht zur Verfügung steht/Personen, die die Pflege von Angehörigen übernommen ha-
ben) oder aufgrund der nur schrittweisen Erweiterung des Publikumsverkehrs der gE noch nicht 
möglich ist, kann zwischen der Integrationsfachkraft und der leistungsberechtigten Person auf 
alternativen Kommunikationswegen abgestimmt werden, was beide Seiten sinnvoller Weise 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen tun können, um Integrationsrückschritte zu vermeiden 
bzw. um Integrationsfortschritte zu erzielen. 

Die mit der leistungsberechtigten Person auf alternativen Kommunikationswegen getroffenen 
Vereinbarungen sind in VerBIS zu dokumentieren und können bei Bedarf schriftlich zusammen-
gefasst und der leistungsberechtigten Person als Informationsschreiben zugesendet werden. 
Vermittlerische Aktivitäten können bis auf Weiteres ebenfalls verstärkt auf alternativen Kommu-
nikationswegen (z. B. telefonisch, per E-Mail unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Be-
lange oder postalisch) zwischen der Integrationsfachkraft und der leistungsberechtigten Person 
abgestimmt werden. 

Werden die alternativen Kommunikationswege genutzt, können diese nicht Grundlage für eine 
Minderungsentscheidung sein. So stellt z. B. ein Informationsschreiben keine Eingliederungs-
vereinbarung dar. Die Fachlichen Weisungen zu den §§ 31, 31a, 31b und 32 SGB II sind inso-
weit zu beachten. 

(4) Vor der Übermittlung der Meldeaufforderung ist im Einzelfall zu prüfen, ob insbesondere 
aufgrund der besonderen Situation der erwerbsfähigen leistungsberechtigen Person besondere 
persönliche Umstände gegen eine persönliche Vorsprache sprechen (z. B. Risikogruppe auf-
grund gesundheitlicher Einschränkungen/Personen die unter Quarantäne gestellt wurden/Per-
sonen, bei denen aktuell eine Kinderbetreuung wg. der (vorübergehenden) Schließung von Kin-
dertagesstätten oder Schulen nicht zur Verfügung steht/Personen, die die Pflege von Angehöri-
gen übernommen haben). Dabei ist auch die Gestaltung des Weges von der Wohnung zur gE 
zu berücksichtigen (z.B. etwaige Risiken durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel). Ggf. 
kann es sinnvoll sein, hierzu vorab in einen telefonischen Kontakt mit den einzuladenden Kun-
dinnen und Kunden zu treten. 

Bei einem unentschuldigten Nichterscheinen kann nach Prüfung aller Umstände des Einzelfal-
les (Zumutbarkeit, wichtiger Grund und außergewöhnliche Härte) mittels persönlicher oder 
schriftlicher Anhörung (mit der Möglichkeit der persönlichen Erörterung) wieder eine Minderung 
wegen eines Meldeversäumnisses nach § 32 SGB II festgestellt werden. 

Soweit Jobcenter aufgrund der lokal kritischen Situation der Corona-Pandemie befristet 2G-Zu-
gangsregelungen erlassen, erfolgen Meldeaufforderungen im Kontext von 2G grundsätzlich 
ohne Rechtsfolgenbelehrung. 

(5) In dem Rahmen, in dem vor Ort die Möglichkeit für persönliche Vorsprachen bestehen, ent-
scheidet die Integrationsfachkraft der gE unter Berücksichtigung der allgemeinen Regelungen 
zu § 15 SGB II über den Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung (EinV) mit Rechtsfolgen-
belehrung. Die Inhalte der EinV sind zu prüfen, insbesondere hinsichtlich der Zumutbarkeit von 
Eigenbemühungen unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie. 
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Etwaige Pflichtverletzungen sind nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II zu prüfen und 
Minderungen ggf. festzustellen. Dies bedarf im Zusammenhang der Prüfung eines wichtigen 
Grundes der Überprüfung der Inhalte der EinV, der Zumutbarkeit der Eigenbemühungen und 
der persönlichen Situation der leistungsberechtigten Person auch im Kontext der coronabeding-
ten Einschränkungen (z. B. Kinderbetreuung, gesundheitliche Gründe usw.). 

Die Regelungen zum Abschluss von EinV gelten auch für die gemeinsame Überprüfung und 
Fortschreibung einer bereits bestehenden EinV, für die Fortschreibung einer abgelaufenen EinV 
sowie für einen die EinV ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 3 Satz 3 SGB II. 

(6) Der Eintritt von Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II ist zu prüfen und 
Minderungen ggf. festzustellen. Vermittlungsvorschläge und entsprechende Angebote kön-
nen grundsätzlich mit Rechtsfolgenbelehrung versandt werden. Vor der Übermittlung eines Ver-
mittlungsvorschlages ist jedoch mit Rücksicht auf die jeweiligen Bedürfnisse insbesondere von 
Risikogruppen zu prüfen, ob aufgrund der coronabedingten Einschränkungen die Vorausset-
zungen zur Zumutbarkeit nach § 10 SGB II im Einzelfall vorliegen (vgl. auch Ausführungen un-
ter Absatz 4). 

(7) Kundinnen und Kunden sind grundsätzlich verpflichtet, an arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men teilzunehmen, wenn die Teilnahme für die Integration in den Arbeitsmarkt notwendig ist. 
Eine rechtsfolgenbewehrte Zuweisung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kann daher erfol-
gen, soweit entsprechende Maßnahmeangebote zur Verfügung stehen. Wie die Fortführung un-
terbrochener oder alternativ durchgeführter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen erfolgt, kann 
dem bundeseinheitlichen Rahmen zur Wiederaufnahme von arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men entnommen werden. In der Folge können erst ab diesem Zeitpunkt wieder Minderungen 
aufgrund einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB II ausgesprochen 
werden. Im Einzelfall kann jedoch ein wichtiger Grund vorliegen, nicht an einer Maßnahme teil-
zunehmen. Dies können – insbesondere bei Präsenzmaßnahmen – z. B. pandemiebedingte 
Faktoren sein, die dazu führen, dass einzelnen Kundinnen und Kunden die Teilnahme an der 
Maßnahme nicht zumutbar ist. Die Gründe dafür sind von der jeweiligen Kundin/vom jeweiligen 
Kunden der gE darzulegen. 

Der Zugang zu den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die in Präsenzform durchgeführt wer-
den, richtet sich nach den infektionsschutzrechtlichen Regelungen der Länder. Soweit in den 
Ländern 2G-Zugangsregelungen gelten, sind Minderungen aufgrund des Nicht-Antritts oder Ab-
bruchs einer Eingliederungsmaßnahme im Kontext 2G auszuschließen. 

Weitere Informationen zum Zugang in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den länderspezifischen 2G-/3G-(ggf. zusätzlich: plus) Regelungen sind in der Weisung 
COVID19 AM4 Umgang 2G 3G Regelungen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen PAL121 21 
vom 29. Dezember 2021 geregelt. 

(8) Die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten wurde mit gesonderter Weisung geregelt. 

(9) Minderungen nach § 31 Absatz 2 SGB II können entsprechend den Fachlichen Weisungen 
zu §§ 31, 31a, 31b SGB II geprüft und festgestellt werden. Bezüglich der Feststellung von Min-
derungen nach § 31 Absatz 2 Nummern 3 und 4 SGB II sind die gegebenenfalls bundesweit 
oder lokal bestehenden besonderen Regelungen der AA zum Ruhen bei Sperrzeiten (§ 159 
SGB III) aufgrund der Pandemie zu berücksichtigen (z. B. COVID19-Information AM31 zur Ver-
mittlung und Beratung VL1 22 vom 13. Januar 2022 oder COVID19-Information GR21 AM31 
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Auswirkung einrichtungsbezogene Immunitätsnachweispflicht VL2 22 vom 17. Januar 2022). 
Dabei gilt, dass die Ablehnung einer Impfung grundsätzlich einen wichtigen Grund darstellt, so-
lange eine allgemeine gesetzliche “Impfpflicht“ nicht eingeführt ist. 

(10) Vor Festsetzung einer Minderung ist entsprechend der Fachlichen Weisungen zu §§ 31, 
31a, 31b und § 32 SGB II stets zu prüfen, ob ein wichtiger Grund oder eine außergewöhnli-
che Härte vorliegen. Ein wichtiger Grund liegt unter Berücksichtigung der pandemiebedingten 
besonderen Situationen insbesondere dann vor, soweit durch eine leistungsberechtigte Person 
im Rahmen der Anhörung (persönlich oder schriftlich) nachweislich oder glaubhaft vorgetragen 
wird, sie habe unter Quarantäne gestanden, gehöre zu einer Risikogruppe (vgl. die Auflistung 
des RKI unter www.rki.de/Risikogruppen), könne die Betreuung von Kindern nicht gewährleis-
ten, müsse sich um die Pflege Angehöriger kümmern oder Vergleichbares. 

Im Rahmen der Prüfung einer außergewöhnlichen Härte ist ergänzend festzustellen, ob für die 
leistungsberechtigte Person auch im Vergleich zu allen anderen durch die Pandemie betroffe-
nen Personen eine atypische Ausgangslage vorliegt und/oder eine atypische Folge eintreten 
würde, die für den Betroffenen einen deutlich härteren Einschnitt bedeuten würde, als es die 
Minderung in der Regel nach sich ziehen würde.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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2.14 Hinweis zur vermittlerischen Betreuung von Selbstständigen und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern in Kurzarbeit 

Bei (Solo-)Selbstständigen, die ihre selbstständige Tätigkeit aufgrund der pandemiebedingten 
Einschränkungen reduzieren oder einstellen mussten, jedoch nach Wegfall der pandemiebe-
dingten Beschränkungen voraussichtlich fortführen können, ist eine vermittlerische Begleitung 
im Übergangszeitraum bis zur vollständigen Wiederaufnahme der Tätigkeit regelmäßig nicht 
erforderlich, sofern diese nicht von diesen selbst nachgefragt wird. In diesem Fall können dafür 
die für die Unterstützung des Einzelfalls notwendigen Leistungen zur Eingliederung erbracht 
werden. Dies betrifft insbesondere Eingliederungsleistungen nach § 16c SGB II für den Erhalt 
beziehungsweise die Wiederaufnahme der selbstständigen Tätigkeit. 

Nur in Fällen, in denen Betroffene sich entscheiden, die Selbstständigkeit nicht mehr fortzufüh-
ren, können auch andere Eingliederungsleistungen wie z. B. eine notwendige Förderung der 
beruflichen Weiterbildung oder Leistungen aus dem Vermittlungsbudget erbracht werden. Die 
Förderung aus dem Vermittlungsbudget setzt dabei die Aufnahme oder Anbahnung einer sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung voraus. 

Eine pandemiebedingte Einschränkung der Selbstständigkeit ist auch dann anzunehmen, wenn 
es zum Wegfall oder zur Minderung der Absatzmöglichkeiten kommt oder Schließungsanord-
nungen und Präsenzverbote der Ausführung der selbstständigen Tätigkeit entgegenstehen. 

Eine Überprüfung der aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen gefährdeten Tragfähigkeit 
der Selbstständigkeit ist für den Zeitraum dieser Einschränkungen grundsätzlich nicht ange-
zeigt. 

Dasselbe gilt entsprechend auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn diese ergän-
zend zum Kurzarbeitergeld ausschließlich aufgrund der Corona-Pandemie zur vorübergehen-
den Deckung ihres Bedarfs auf den Bezug von Arbeitslosengeld II angewiesen sind. 

Die betroffenen Personen werden auf die vermittlerische Betreuung als Angebot im Rahmen 
der Beratung hingewiesen. 
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2.15 Änderungen beim Kinderzuschlag (KiZ) 

(1) Für die Prüfung des vorrangigen Kinderzuschlages nach § 12a SGB II muss mit Beendigung 
des Notfall-KiZ zum 30. September 2020 zur Berechnung des KiZ mit Beginn des Bewilligungs-
zeitraums ab 1. Oktober 2020 wieder das durchschnittliche Einkommen der letzten sechs Mo-
nate ermittelt werden. Dies gilt für Eltern- wie Kindeseinkommen gleichermaßen. 

(2) Zudem erfolgt für diese Anträge die befristete Aussetzung der Berücksichtigung des Vermö-
gens, sofern das Vermögen nicht erheblich ist, um die Leistung noch besser und unbürokrati-
scher zugänglich zu machen und um die aktuelle Notsituation abzufangen. Diese vereinfachte 
Vermögensprüfung gilt bis zum 31. Dezember 2022. 

(3) Außerdem wurden die Bewilligungen von KiZ in sog. Bestandsfälle, bei denen der sechsmo-
natige Bewilligungszeitraum in der Zeit vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020 endete, 
einmalig von Amts wegen um weitere sechs Monate verlängert. Dies erfasste aber nur Fälle mit 
dem höchstmöglichen (Gesamt-)Kinderzuschlag, also Fälle, in denen pro Kind monatlich 185 
Euro gezahlt wurden. 

(4) Weiterbewilligter KiZ ist in laufenden SGB II Fällen als Einkommen anzurechnen. 

(5) Sofern ein vorrangiger Anspruch auf KiZ festgestellt wird, ist im Sinne einer zeitnahen  
Sicherstellung des Lebensunterhalts aber regelmäßig in Vorleistung zu gehen, d. h. die Leistun-
gen nach dem SGB II sind zu bewilligen und es ist ein Erstattungsanspruch anzumelden. Dies 
gilt auch im Hinblick auf andere vorrangige Leistungen. 

(6) Für die Berechnung des KiZ stehen eine Berechnungshilfe (siehe hierzu Information 
202109007 vom 28. September 2021 - Berechnungshilfe Kinderzuschlag) sowie die opDs-Mus-
terabfragen zur Ermittlung eines potentiellen KiZ Anspruchs mit der ursprünglichen Berech-
nungslogik (siehe hierzu Information 202001004 vom 16. Januar 2020 - opDs Musterabfragen - 
Identifikation von Bedarfsgemeinschaften im SGB II mit potentiellem Anspruch auf Kinderzu-
schlag) zur Verfügung.  
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2.16 Prüfung der Erwerbsfähigkeit (§ 44a SGB II) 

Aufgehoben – da Inhalt nur von klarstellendem Charakter war. 

2.17 Automatisierter Datenabgleich nach § 52 SGB II 

Aufgehoben – seit dem 1. September 2020 sind Überschneidungsmitteilungen wieder regulär 
zu bearbeiten. 

2.18 Verlängerung der Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld gemäß § 421d 
SGB III einmalig um drei Monate 

Aufgehoben – die Regelung war temporär begrenzt und ist bereits ausgelaufen. 

2.19  Rückkehrrecht aus dem Basistarif in den vorherigen Versicherungstarif 
bei Beendigung der Hilfebedürftigkeit 

Aufgehoben – die Regelung wurde dauerhaft im Gesetz verankert (siehe Fachliche Weisungen 
zu § 26 SGB II). 

https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843
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Wesentliche Änderungen  

Fassung vom 02.12.2019 

• Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 05.11.2019 (1 BvL 7/16), Sanktionen 
zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II sind teilweise 
verfassungswidrig. Die Vorlage betraf nicht Sanktionen nach § 32 SGB II wegen Meldever-
säumnissen. Gleichwohl sind in Würdigung der Urteilsgründe die rechtlichen Auswirkungen 
teilweise auf die Meldeversäumnisse zu übertragen. 

Fassung vom 04.05.2017 

• Rz. 32.1: Klarstellung; neben der Feststellung eines Meldeversäumnisses bedarf es einer 
ergänzenden Entscheidung zur Aufhebung des vorangegangenen Bewilligungsbescheides; 
weitere Konkretisierung zum Erlass des Verwaltungsaktes wurden vorgenommen (vgl. BSG-
Urteil vom 29.04.2015, Az: B 14 AS 19/14 R).  

• Rz. 32.3: Eine Pflichtverletzung ab dem vierten Meldeversäumnis liegt nur vor, wenn bei der 
Meldeaufforderungen den Grundsätzen des BSG-Urteiles vom 29.04.2015, Az: B 14 AS 
19/14 R, entsprochen wurde. 

• Rz. 32.6 (neu): Aufnahme eines Verweises zu den FW zu § 43 SGB II; bei Leistungskürzun-
gen von Sanktion bzw. Sanktionen in Überlappungszeiträumen und Aufrechnung ab 30 Pro-
zent ist eine Aufrechnung auszusetzen oder erst nach der Minderung durchzuführen. 

• Rz. 32.9 (neu): Meldeversäumnisse bei Alg-Aufstockern aufgenommen. 
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Gesetzestext  

§ 32 SGB II 
Meldeversäumnisse 

(1) Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder de-
ren Kenntnis einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei ei-
nem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert 
sich das Arbeitslosengeld II oder das Sozialgeld jeweils um 10 Prozent des für sie nach 
§ 20 maßgebenden Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen 
Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen. 

(2) Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer Minderung nach § 31a hinzu. § 31a Ab-
satz 3 und § 31b gelten entsprechend. 
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In dem Verfahren - 1 BvL 7/16 - hat das BVerfG mit seiner Entscheidung vom 05.11.2019 für 
Recht erkannt: 

1. § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in der Fassung (...) ist für 
Fälle des § 31 Absatz 1 SGB II in der genannten Fassung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in 
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar, so-
weit die Höhe der Leistungsminderung bei einer erneuten Verletzung einer Pflicht nach § 31 Ab-
satz 1 SGB II die Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt, soweit eine 
Sanktion nach § 31a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 SGB II zwingend zu verhängen ist, auch wenn au-
ßergewöhnliche Härten vorliegen, und soweit § 31b Absatz 1 Satz 3 SGB II für alle Leistungs-
minderungen ungeachtet der Erfüllung einer Mitwirkungspflicht oder der Bereitschaft dazu eine 
starre Dauer von drei Monaten vorgibt. 

2. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch den Gesetzgeber sind § 31a Absatz 1 Sätze 1, 
2 und 3 und § 31b Absatz 1 Satz 3 in Fällen des § 31 Absatz 1 SGB II in der Fassung folgender 
Übergangsregelungen weiter anwendbar:  

a. § 31a Absatz 1 Satz 1 SGB II ist in den Fällen des § 31 Absatz 1 SGB II mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
SGB II nicht erfolgen muss, wenn dies im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Um-
stände zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. Insbesondere kann von einer Minde-
rung abgesehen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde die Zwecke des Gesetzes nur 
erreicht werden können, indem eine Sanktion unterbleibt. 

b. § 31a Absatz 1 Sätze 2 und 3 SGB II sind in den Fällen des § 31 Absatz 1 SGB II mit der 
Maßgabe anwendbar, dass wegen wiederholter Pflichtverletzungen eine Minderung der Regel-
bedarfsleistungen nicht über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen darf. 
Von einer Leistungsminderung kann abgesehen werden, wenn dies im konkreten Einzelfall un-
ter Berücksichtigung aller Umstände zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. Insbe-
sondere kann von einer Minderung abgesehen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde 
die Zwecke des Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine Sanktion unterbleibt. 

c. § 31b Absatz 1 Satz 3 SGB II ist in den Fällen des § 31 Absatz 1 SGB II mit folgender Maß-
gabe anzuwenden: Wird die Mitwirkungspflicht erfüllt oder erklären sich Leistungsberechtigte 
nachträglich ernsthaft und nachhaltig bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann die zustän-
dige Behörde unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls ab diesem Zeitpunkt die 
Leistung wieder in vollem Umfang erbringen. Die Minderung darf ab diesem Zeitpunkt nicht län-
ger als einen Monat andauern.  
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L e i t s ä t z e 

zum Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019 

- 1 BvL 7/16 - 

1. Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung staatlicher 
Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums (Art. 1 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 20 Absatz 1 GG). Ge-
sichert werden muss einheitlich die physische und soziokulturelle Existenz. Die den Anspruch 
fundierende Menschenwürde steht allen zu und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ 
Verhalten nicht verloren. Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die Inan-
spruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur 
dann zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern 
können, sondern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt.  

2. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Exis-
tenz selbst zu sichern und die deshalb staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, abverlangen, 
selbst zumutbar an der Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzuwir-
ken. Er darf sich auch dafür entscheiden, insoweit verhältnismäßige Pflichten mit wiederum ver-
hältnismäßigen Sanktionen durchzusetzen.  

3. Wird eine Mitwirkungspflicht zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit ohne wichtigen 
Grund nicht erfüllt und sanktioniert der Gesetzgeber das durch den vorübergehenden Entzug 
existenzsichernder Leistungen, schafft er eine außerordentliche Belastung. Dies unterliegt 
strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Einschätzungsspielraum zur 
Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit von Regelungen zur Ausgestaltung des Sozialstaa-
tes ist hier beschränkt. Prognosen zu den Wirkungen solcher Regelungen müssen hinreichend 
verlässlich sein; je länger die Regelungen in Kraft sind und der Gesetzgeber damit in der Lage 
ist, fundierte Einschätzungen zu erlangen, umso weniger genügt es, sich auf plausible Annah-
men zu stützen. Zudem muss es den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die Minderung exis-
tenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen 
Verantwortung liegen, in zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leis-
tung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.  

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT   Verkündet am 5. November 2019   

 



Fachliche Weisungen § 32 SGB II   
Inhaltsverzeichnis  
 

BA Zentrale GR 11 Seite 1 
Stand 03.12.2019 

Inhaltsverzeichnis 

1. Sanktionen wegen Meldeversäumnissen ............................................................. 1 

2. Rechtsfolgenbelehrung/Kenntnis über die Rechtsfolgen ................................... 3 

3. Beurteilung eines wichtigen Grundes .................................................................. 4 

4. Verhältnismäßigkeit ............................................................................................... 5 

5. Beginn und Dauer der Minderung ......................................................................... 5 

6. Dokumentation ....................................................................................................... 5 

 



Fachliche Weisungen § 32 SGB II   
 
 

BA Zentrale GR 11 Seite 1 
Stand: 03.12.2019 

1. Sanktionen wegen Meldeversäumnissen 
(1) Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 05.11.2019 
(Az: 1 BvL 7/16) entschieden (Leitsätze und Tenor siehe Seiten 2 
und 3 des Gesetzestextes), dass Mitwirkungspflichten und deren 
Durchsetzung mithilfe von Leistungsminderungen im Grundsatz ver-
fassungskonform sind. 

Die Vorlage betraf nicht die weiteren Regelungen über Sanktionen 
nach § 32 SGB II wegen Meldeversäumnissen. Diese waren somit 
nicht Gegenstand der Entscheidung des BVerfG. Gleichwohl sind in 
Würdigung der Urteilsgründe die rechtlichen Auswirkungen teilweise 
auf die Meldeversäumnisse zu übertragen. 

(2) Das Arbeitslosengeld II mindert sich in Höhe von 10 Prozent des 
maßgebenden Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Personen trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder de-
ren Kenntnis für ein eingetretenes Melde- bzw. Terminversäumnis 
(einschließlich dem Erscheinen zum ärztlichen oder psychologi-
schen Untersuchungstermin) keinen wichtigen Grund darlegen und 
nachweisen können. 

Meldeversäumnisse i. S. d. § 32 sind ab dem ersten Tag, für den 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beansprucht wer-
den (Beginn des Bedarfszeitraums) sanktionsbewehrt, grundsätzlich 
auch dann, wenn noch nicht über den Leistungsanspruch entschie-
den ist bzw. der leistungsberechtigten Person ein Bewilligungsbe-
scheid noch nicht vorliegt. 

Die Sanktionsbescheide wegen Meldeversäumnissen sind als kom-
binierter Verwaltungsakt auszugestalten, der sowohl die Feststel-
lung der Pflichtverletzung und ggf. deren Umsetzung mittels Aufhe-
bung nach § 48 Absatz 1 Satz 1 SGB X beinhaltet (bei laufenden 
Bewilligungszeiträumen; vgl. FW zu §§ 31, 31a, 31b, Rz. 31.31). 
Ferner ist zur Erläuterung der Minderungsbeträge dem Sanktions-
bescheid ein Berechnungsbogen beizufügen, aus dem die gemin-
derte Höhe der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts er-
sichtlich ist. Eines gesonderten Änderungsbescheides bedarf es 
nicht. Damit wird der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
entsprochen (vgl. Urteile vom 29.04.2015, B 14 AS 19/14 R, B 14 
AS 20/14 R). 

Die leistungsberechtigte Person ist zum Sachverhalt und evtl. vorlie-
genden wichtigen Gründen für ihr Nichterscheinen anzuhören 
(§ 24 SGB X). Die Anhörung erfolgt i. d. R. mit der Folgeeinladung, 
dann mündlich im Rahmen des Termins. Ist eine mündliche Anhö-
rung nicht möglich, hat diese schriftlich zu erfolgen. Die Sanktions-
entscheidung ist in den Leistungsunterlagen zu dokumentieren. 

(3) Die grundsätzlichen Ausführungen zur Zumutbarkeit und zur 
Verteilung der Beweislast in den Fachlichen Weisungen zu §§ 31, 

Grundsätzliches 
(32.1) 
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31a, 31b sind auf die Meldeversäumnisse sinngemäß anzuwenden 
(vgl. Kapitel 2.6 und 4).  

(4) Die Minderung beträgt für jedes Meldeversäumnis 10 Prozent 
des nach § 20 maßgebenden (ungeminderten) Regelbedarfes. 

Ist wegen der Berücksichtigung von Einkommen oder Vermögen der 
gezahlte Regelbedarf niedriger als der Minderungsbetrag, sind Dif-
ferenzbeträge von den Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach 
den §§ 21 und 22 abzusetzen. 

Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 24 und § 27 sowie 
Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach 
§ 28 zählen nicht zum Arbeitslosengeld II und können daher nicht 
gemindert werden. 

(5) Gemäß § 59 sind die Vorschriften über die allgemeine Melde-
pflicht (§ 309 SGB III) entsprechend anzuwenden. Insbesondere die 
Regelungen in den FW zu § 59, Rz. 59.2, zum Vorgehen ab der 
vierten Meldeaufforderung in Folge sind zu beachten. Sofern die 
Meldeaufforderung in diesen Fällen nicht ausreichend begründet ist 
(Ermessensfehler), liegt kein Meldeversäumnis vor.  

(6) Bei mehreren Sanktionen wegen Meldeversäumnissen laufen 
die Minderungen parallel ab, d. h. die Sanktionsbeträge werden in 
Überschneidungsmonaten addiert. Eine Addition eines monatlichen 
Minderungsbetrages wegen mehreren Meldeversäumnissen über 
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs ist unzulässig. 

Eine Überlappung von Minderungszeiträumen aufgrund einer 
Pflichtverletzung nach § 31 SGB II mit Minderungen von Meldever-
säumnis(sen) nach § 32 SGB II ist zulässig. Der monatliche Minde-
rungsbetrag darf jedoch nicht 30 Prozent des maßgebenden Regel-
bedarfs überschreiten. 

Bei jedem Meldeversäumnis ist zu prüfen, ob eine außergewöhnli-
che Härte vorliegt, die der Feststellung einer Sanktion entgegen-
steht, oder die Mitwirkungspflicht nachträglich erfüllt wurde oder die 
zukünftige Bereitschaft dazu erklärt wurde und deshalb eine Sank-
tion nicht festzustellen oder zu verkürzen ist. Die grundsätzlichen 
Ausführungen in den Fachlichen Weisungen zu §§ 31, 31a, 31b 
SGB II zur Verhältnismäßigkeit (Kapitel 2.6) finden Anwendung. 

Die Addition von Minderungen nach § 31a SGB II und § 32 SGB II 
ist unzulässig, da diese in der Gesamtsumme einen Betrag in Höhe 
von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes überschreiten 
würde. 

  

Höhe der Minderung 
(32.2) 

Allgemeine  
Meldepflicht 
(32.3) 

Kumulative  
Pflichtverletzung  
(32.4) 

Außergewöhnliche 
Härte, Verkürzung 
des Minderungszeit-
raumes (32.4a) 
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(7) Die Regelung des § 32 hinsichtlich der Meldeversäumnisse fin-
det für alle Leistungsberechtigten Anwendung, d. h. auch für nicht 
erwerbsfähige Angehörige der BG, die Sozialgeld erhalten. 

(8) Zum Umgang mit einer möglichen Aufrechnung oder einer lau-
fenden Aufrechnung während eines zeitgleichen Sanktionszeit-
raums (insbesondere bei mehreren Meldeversäumnissen in Über-
lappungsmonaten) wird auf die FW zu § 43, Rz. 43.12, verwiesen. 

2. Rechtsfolgenbelehrung/Kenntnis über die Rechts-
folgen 

(1) Eine Sanktion nach § 32 kann nur eintreten, wenn die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person vorher über die Rechtsfolgen 
schriftlich belehrt wurde oder sie diese kannte. Die leistungsberech-
tigte Person ist in der Rechtsfolgenbelehrung darauf hinzuweisen, 
dass jedes Meldeversäumnis zu einer Minderung um 10 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs führt und kumulative Pflichtverlet-
zungen in Überschneidungsmonaten bis zu einer Gesamthöhe von 
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs addiert werden. 

Die alleinige Aushändigung des Merkblattes reicht nicht aus (vgl. 
dazu die FW zu §§ 31, 31a, 31b, Rz. 31.14). 

(2) Grundsätzlich hat die Rechtsfolgenbelehrung schriftlich zu er-
folgen.  
 
(3) Eine Sanktion nach § 32 kann auch eintreten, wenn die leis-
tungsberechtigte Person die Rechtsfolgen ihres Verhaltens kannte. 
Von der Kenntnis kann i. d. R. ausgegangen werden, wenn wegen 
eines Meldeversäumnisses bereits einmal eine Sanktion eingetreten 
ist. Die Kenntnis von den Rechtsfolgen kann sich auch aus anderen 
Umständen ergeben. Es reicht dabei nicht aus, zu behaupten, dass 
der oder die Betroffene die Rechtsfolgen seines bzw. ihres Verhal-
tens kannte. Es müssen vielmehr konkrete Anhaltspunkte für die 
Kenntnis vorliegen, die aktenkundig zu machen sind. 

(4) Mit dem zum 1. Januar 2017 eingetretenen Übergang der ver-
mittlerischen Betreuung der Arbeitslosengeld-Aufstocker von den 
Jobcentern zu den Agenturen für Arbeit ist die Schnittstelle zwi-
schen Sperrzeitenrecht im SGB III und Sanktionen im SGB II zu be-
achten. Ein Meldeversäumnis kann nach § 159 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 in Verbindung mit Absatz 6 SGB III zu einer einwöchigen 
Sperrzeit hinsichtlich des Arbeitslosengeldes führen, während ein 
Meldeversäumnis nach § 32 in Verbindung mit § 31b SGB II für drei 
Monate zu einer Minderung des Arbeitslosengeldes II in Höhe von 
10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs führen kann. Die Re-
gelungen des § 32 SGB II regeln die Sanktionsfolgen für Meldever-
säumnisse abschließend. Dies bedeutet, dass eine Sperrzeit auf-
grund eines Meldeversäumnisses, die die Voraussetzungen des 

Meldepflicht nicht er-
werbsfähige Angehö-
rige (32.5) 

Aufrechnung wäh-
rend zeitgleichem 
Sanktionszeitraum 
(32.6) 

Rechtsfolgenbeleh-
rung 
(32.7) 

Kenntnis über die 
Rechtsfolgen  
(32.8) 

Meldeversäumnis 
bei Aufstockern 
(32.9) 
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§ 31 Absatz 2 Nummer 3 SGB II erfüllt, hinsichtlich der Rechtsfol-
gen im Wege der Auslegung nach § 32 SGB II und nicht nach § 31a 
SGB II zu lösen ist.  

Voraussetzung für den Eintritt von Sanktionen im SGB II ist, dass 
das Jobcenter von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt und die 
leistungsberechtigte Person über die Rechtsfolgen, die sie nach den 
Regelungen des SGB II treffen, schriftlich belehrt wurde oder von 
diesen Kenntnis hatte. Regelmäßig muss die entsprechende Beleh-
rung durch die zuständige Agentur für Arbeit bereits mit der Auffor-
derung zur Meldung erfolgen. 

3. Beurteilung eines wichtigen Grundes 
(1) Ein wichtiger Grund für ein Meldeversäumnis liegt vor, wenn die 
Befolgung der Meldeaufforderung/Einladung der leistungsberechtig-
ten Person bei Interessenabwägung nicht möglich oder nicht zumut-
bar war. Wichtige Gründe sind insbesondere: 

• Vorstellung bei einem Arbeitgeber zu einem von diesem ge-
wünschten Termin, 

• sonstige von der meldepflichtigen Person nicht zu vertretende 
Gründe (z. B. unvorhergesehener Ausfall öffentlicher Verkehrs-
mittel), 

• Meldetermin während der Arbeitszeit (Aufstocker/in) und der Ar-
beitgeber oder die Arbeitgeberin hat die leistungsberechtigte 
Person nicht freigestellt, 

• nachgewiesene Arbeitsunfähigkeit. 
Bei Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist grundsätz-
lich die Erkrankung als wichtiger Grund anzuerkennen. Arbeitsunfä-
higkeit ist jedoch nicht in jedem Einzelfall gleichbedeutend mit einer 
krankheitsbedingten Unfähigkeit, zu einem Meldetermin zu erschei-
nen. Jedenfalls nach vorheriger Aufforderung kann von der leis-
tungsberechtigten Person auch ein ärztliches Attest für die Unmög-
lichkeit des Erscheinens zu einem Meldetermin verlangt werden 
(vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 9.11.2010 -  
Az. B 4 AS 27/10 R - juris Rn. 32). 

Die Kosten für die Ausstellung des Attestes können in angemesse-
nem Umfang übernommen werden. Dies sind die nach Ziffer 70 der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vorgesehenen Gebühren für 
eine kurze Bescheinigung, und zwar in Höhe des bei Privatrechnun-
gen üblichen 2,3fachen Satzes, das sind derzeit 5,36 EUR. Höhere 
Kosten werden nicht übernommen. 

Wichtiger Grund  
(32.10) 

AU-Bescheinigung 
(32.11) 

Kosten des Attestes 
(32.12) 
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4. Verhältnismäßigkeit 
Bei jeder Minderung aufgrund eines Meldeversäumnisses ist zu prü-
fen, ob eine außergewöhnliche Härte vorliegt und deshalb eine 
Sanktion nicht festzustellen ist oder eine Verkürzung des Minde-
rungszeitraumes bei einer nachträglichen Mitwirkung bzw. Bereiter-
klärung zur Mitwirkung zu erfolgen hat. Nähere Ausführungen sind 
den FW zu § 31, 31a, 31b SGB II zu entnehmen (siehe Kapitel 2.6). 

5. Beginn und Dauer der Minderung 
(1) § 31b gilt für Sanktionen wegen Meldeversäumnissen entspre-
chend. Es wird daher auf Kapitel 6 der Fachlichen Weisungen zu 
den §§ 31, 31a, 31b verwiesen. 

(2) Bei der Sonderregelung für leistungsberechtigte Personen unter 
25 Jahren hinsichtlich einer Verkürzung der Sanktionsdauer auf 
6 Wochen bei Meldeversäumnissen ist ein strenger Maßstab anzu-
legen. Diese Regelung findet weiterhin neben der Prüfung der au-
ßergewöhnlichen Härte Anwendung, insbesondere dann, wenn 
zwar bei der Sanktionsentscheidung keine außergewöhnliche Härte 
vorlag, aber nach der Entscheidung Änderungen eingetreten sind.  

Ermessensrelevante Tatbestände bei Pflichtverletzungen nach § 32 
(beispielhaft): 

• Alter der leistungsberechtigten Person (Minderjährige, die die 
Tragweite ihres Verhaltens nicht erkannt haben – Minderjähri-
genschutz), 

• schwerwiegende persönliche Gründe. 
Die durch die Entscheidung des BVerfG grundsätzlich nicht be-
troffene Regelung des § 31b Absatz 1 Satz 4 SGB II wonach bei 
Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine 
Verkürzung der Sanktion von 3 Monaten auf 6 Wochen möglich 
ist, ist – wie oben ausgeführt - grundsätzlich anwendbar. 

6. Dokumentation 
Alle entscheidungserheblichen Tatsachen sind zu dokumentieren. 

 

Außergewöhnliche 
Härte/Verkürzung 
des Minderungszeit-
raumes 
(32.12a) 

Beginn und Dauer  
(32.13) 

Verkürzung des 
Sanktionszeitraumes 
bei U25  
(32.14) 
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Häufige Fragen zum erleichterten Zugang zur 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)  
infolge der COVID-19-Pandemie  

(Sozialschutz-Pakete) 

- FAQ - 

Stand: 23.02.2022 

 

 

Der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme gilt nach aktueller Rechtslage 
für Bewilligungszeiträume, die bis zum 31. Dezember 2022 beginnen. 

.  

Vereinfachte Vermögensprüfung aufgrund § 67 Absatz 2 SGB II 

1. Was heißt, dass Vermögen nicht berücksichtigt wird? 

Dass das Vermögen nicht berücksichtigt wird, bedeutet, dass grundsätzlich keine 
Vermögensprüfung stattfindet. Antragsteller haben also auch dann grundsätzlich 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, wenn sie über Vermögen verfügen, das 
einen Leistungsanspruch nach § 12 Absatz 1 SGB II eigentlich ausschließen bzw. 
zumindest verringern würde. 

Eine Ausnahme gilt aber zum Beispiel dann, wenn die Antragsteller über erhebli-
ches Vermögen verfügen (siehe Fragen „Was ist „erhebliches Vermögen?“ und 
„Was ist, wenn die Antragsteller über erhebliches Vermögen verfügen?“). 

Der Verzicht auf die mitunter aufwändige Vermögensprüfung dient zum einen der 
Verfahrenserleichterung. Zum anderen sollen gerade Solo-Selbständige grundsätz-
lich nicht gezwungen sein, aufgrund bloß vorübergehender wirtschaftlicher Eng-
pässe infolge der COVID-19-Pandemie ihr Vermögen einzusetzen und damit ggf. 
die wirtschaftliche Grundlage dafür aufzugeben, ihren Betrieb nach Ablauf der Krise 
wieder fortzuführen oder ihre Altersvorsorge aufzubrauchen (siehe auch Frage „Ich 
bin selbständig tätig und nicht gesetzlich rentenversichert. Gilt für mich auch die 
Erheblichkeitsgrenze?“). 

2. Für welchen Zeitraum wird die Vermögensprüfung ausgesetzt? 

Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit 
vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2022 beginnen. Dabei ist unerheblich, ob 
erstmalig Leistungen beantragt werden oder es sich um einen Folgeantrag handelt. 
(siehe Frage „Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate?“). 

Für die ersten sechs Monate der erfassten Bewilligungszeiträume wird von der Ver-
mögensprüfung abgesehen. Maßgeblich ist dabei der Beginn des jeweiligen (Wei-
ter-) Bewilligungszeitraums (Beispiel: Der Hilfesuchende beantragt am 27. Februar 
2022 Leistungen nach dem SGB II. Der Antrag wirkt auf den Monatsersten zurück. 

i 
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Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt vom 1. Februar bis einschließlich 30. 
Juli 2022). 

3. Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate? 

Derzeit gilt der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung für Arbeitsuchende für Be-
willigungszeiträume, die bis einschließlich 31. Dezember 2022 beginnen. 

Wird nach Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Antrag auf Weiterbewilligung gestellt und 
fällt der Beginn des neuen Bewilligungszeitraums in diesen Zeitraum, gilt auch hier 
(erneut) der vereinfachte Zugang mit den erleichterten Bedingungen. Es wird also 
für weitere sechs Monate von einer Vermögensprüfung abgesehen, sofern erklärt 
wird, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist. 

Beginnt der neue Bewilligungszeitraum erst nach dem 31. Dezember 2022, gelten 
die allgemeinen Regelungen zu Freibeträgen und Schonvermögen (§ 12 Absatz 2 
bis 4 SGB II, § 7 Absatz 1 Alg II-V). In diesem Fall müssen gegenüber dem Jobcenter 
Angaben zum Vermögen gemacht und entsprechende Nachweise vorgelegt werden. 

Beispiel 1: Der Hilfesuchende beantragte am 9. Mai 2021 erstmals Leistungen nach 
dem SGB II und stellt nach Ablauf des sechsmonatigen Bewilligungszeitraums für 
die Zeit ab 1. November 2021 einen Weiterbewilligungsantrag. Die Aussetzung der 
Vermögensprüfung gilt weiterhin vom 1. November 2021 bis einschließlich 30.  Ap-
ril 2022. Stellt der Hilfesuchende dann für die Zeit ab 1. Mai 2022 erneut einen Wei-
terbewilligungsantrag, gilt die Aussetzung der Vermögensprüfung weiterhin für den 
sechsmonatigen Bewilligungszeitraum bis 31. Oktober 2022. 

Beispiel 2: Der Hilfesuchende beantragt am 9. Juli 2022 erstmals Leistungen 
nach dem SGB II und stellt nach Ablauf des sechsmonatigen Bewilligungszeit-
raums für die Zeit ab 1. Januar 2023 einen Weiterbewilligungsantrag. Die Aus-
setzung der Vermögensprüfung gilt in diesem Fall für den Weiterbewilligungs-
zeitraum ab 1. Januar 2023 nicht mehr. 

Deshalb ist in der Regel davon auszugehen, dass die Bewilligungszeiträume auf 
sechs Monate befristet werden (siehe Frage "Werden die Leistungen auch nur für 
sechs Monate bewilligt?“). 

4. Werden die Leistungen auch nur für sechs Monate bewilligt? 

Die Jobcenter entscheiden über die Erbringung von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II in der Regel für ein Jahr (§ 41 Absatz 3 Satz 1 
SGB II). 

Insbesondere bei Anträgen, bei denen wegen des vereinfachten Zugangs von einer 
Vermögensprüfung abzusehen ist, liegt aber eine Verkürzung des Bewilligungszeit-
raums auf sechs Monate nahe. Dies gilt somit sowohl für Erstanträge als auch für 
entsprechende Anträge auf Weiterbewilligungen, deren Bewilligungszeitraum vor 
dem 1. Januar 2023 beginnt. Denn nur dann ist ein vereinfachtes und bürokratiear-
mes Verfahren möglich. Läuft die sechsmonatige (Weiter-)Bewilligung nach dem 31. 
Dezember 2022 ab, hat das Jobcenter bei dem Weiterbewilligungsantrag eine Ver-
mögensprüfung durchzuführen und die Antragsteller die dazu notwendigen Erklärun-
gen abzugeben und ggf. Nachweise vorzulegen, sofern der vereinfachte Zugang 
dann nicht mehr gilt. (siehe Frage „Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate?“). 
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5. Was ist „erhebliches Vermögen“? 

Was „erhebliches Vermögen“ ist, lässt sich mit Blick auf Vorschriften des Wohngeld-
gesetzes bestimmen (siehe § 21 Nummer 3 des Wohngeldgesetzes in Verbindung 
mit Rz. 21.37 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift). Danach liegt erhebliches Vermögen 
in der Regel dann vor, wenn die Summe des sofort verwertbaren Vermögens (Bar-
mittel und sonstige liquide Mittel wie zum Beispiel Girokonten, Sparbücher, 
Schmuck, Aktien) der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 60.000 Euro für 
das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied sowie jeweils 30.000 Euro für je-
des weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied übersteigt (Beispiel: Die A lebt 
mit ihrem Ehemann B und dem gemeinsamen Kleinkind C in einer Bedarfsgemein-
schaft. „Erheblich“ wäre ein Vermögen von 120.000 Euro [= 60.000 Euro für A zzgl. 
jeweils 30.000 Euro für B und C]). 

Nicht zu dem erheblichen Vermögen zählen insbesondere selbst bewohnte Immo-
bilien, ein (Betriebs-)Kraftfahrzeug sowie typische Altersvorsorgeprodukte wie Ka-
pitallebens- oder -rentenversicherungen. 

6. Was ist, wenn die Antragsteller über erhebliches Vermögen verfügen? 

Verfügen Antragsteller über erhebliches Vermögen, besteht in der Regel kein An-
spruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Vermögensprü-
fung ist dann nicht ausgesetzt und das Jobcenter prüft den Leistungsanspruch ge-
nau. Leistungen nach dem SGB II können also nur erbracht werden, soweit die Be-
darfe der Antragsteller nicht bereits durch zu berücksichtigendes Vermögen gedeckt 
werden. Insoweit gelten die allgemeinen Regeln zu Freibeträgen und Schonvermö-
gen (§ 12 Absatz 2 und 3 SGB II, § 7 Absatz 1 Alg II-V). 

Dass die Antragsteller über kein erhebliches Vermögen verfügen, wird vermutet, 
wenn sie dies im Antrag erklären. Der Antragsvordruck enthält ein entsprechendes 
Feld zum Ankreuzen. Haben die Antragsteller eine entsprechende Erklärung abge-
geben, dass sie nicht über erhebliches Vermögen verfügen, findet grundsätzlich 
keine weitere Prüfung des Vermögens statt, auch nicht dahingehend, ob tatsächlich 
kein erhebliches Vermögen vorliegt. 

Die Vermutung ist aber widerleglich. Die Jobcenter haben also zu prüfen, ob Antrag-
steller über erhebliches Vermögen verfügen, wenn diese dies zwar im Antrag verneint 
haben, dem Jobcenter aber dahingehende starke Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein 
erhebliches Vermögen hindeuten. Das Jobcenter muss dies dann nachweisen, die 
Antragsteller haben allerdings Angaben zu ihrem Vermögen zu machen und entspre-
chende Unterlagen vorzulegen. Kommen sie ihren Mitwirkungspflichten nicht nach, 
geht dies ggf. zu ihren Lasten (Beweislastumkehr). 

Geben die Antragsteller eine solche Erklärung nicht ab, hat das Jobcenter ebenfalls 
zu prüfen, ob diese über erhebliches Vermögen verfügen. Auch hier trägt grund-
sätzlich das Jobcenter die Beweislast. Die Antragsteller sind bei der Aufklärung des 
Sachverhaltes aber auch hier heranzuziehen und haben Angaben zu ihrem Vermö-
gen zu machen und entsprechende Nachweise vorzulegen; ggf. kann auch hier eine 
Beweislastumkehr eintreten. 

7. Ich bin selbständig tätig und nicht gesetzlich rentenversichert. Gilt für mich auch die 
Erheblichkeitsgrenze? 

Ja, die Erheblichkeitsgrenze gilt. Verfügen Selbständige über erhebliches Vermö-
gen, wird jedoch davon ein angemessener Teil freigestellt, soweit das Vermögen für 
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die Altersvorsorge bestimmt ist und keine ausreichende andere pflichtige Altersvor-
sorge vorhanden ist. Als angemessen gelten pro Jahr der Selbständigkeit bis zu 
8.000 Euro insgesamt für die Altersvorsorge. Die Höhe des Betrages orientiert sich 
an den Beiträgen für eine durchschnittliche Rente in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. 

8. Was ist mit Personen, die auch schon vor der COVID-19-Pandemie im Leistungsbe-
zug nach dem SGB II standen? 

Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt grundsätzlich für alle erstmaligen wie für 
Folgeanträge gleichermaßen. 

Sofern die Leistungen im vorangegangenen Bewilligungszeitraum als Darlehen be-
willigt wurden, weil die Betroffenen zwar über Vermögen verfügen, dessen sofortige 
Verwertung ihnen aber nicht möglich oder nicht zumutbar war, bleibt das Vermögen 
im Weiterbewilligungszeitraum für die Dauer der sechs Monate gänzlich unberück-
sichtigt, sofern es nicht erheblich ist. Die Leistungen sind für die Dauer der sechs 
Monate also nicht als Darlehen, sondern als Zuschuss zu erbringen. Insoweit ist 
eine Prüfung durch das Jobcenter weiterhin erforderlich. Nach Ablauf der sechs Mo-
nate sind die Leistungen ggf. wieder als Darlehen zu gewähren, sofern der verein-
fachte Zugang dann nicht mehr gilt (also frühestens für (Weiter-)Bewilligungszeit-
räume, die ab 1. Januar 2023 beginnen). 

 

Leistungen für Unterkunft und Heizung 

1. Muss ich, wenn ich aufgrund der COVID-19-Pandemie in wirtschaftliche Schwierig-
keiten gerate, meine Wohnung aufgeben? 

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II decken auch 
die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (sog. KdU) ab. Dabei werden die 
KdU grundsätzlich in tatsächlicher Höhe als Bedarf anerkannt. Dies gilt nach allge-
meinen Regeln aber dann nicht, wenn diese tatsächlichen KdU unangemessen 
hoch sind. 

Insoweit sieht die derzeitige Rechtslage (in § 67 Absatz 3 SGB II) für (Weiter-)Be-
willigungen, die bis zum 31. Dezember 2022 beginnen unter bestimmten Voraus-
setzungen (siehe Frage „Was ist mit Personen, die auch schon vor der COVID-19-
Pandemie im Leistungsbezug nach dem SGB II standen?“) eine Ausnahmeregelung 
vor: Danach gelten sämtliche KdU für die Dauer von sechs Monaten als angemes-
sen, d. h. die Jobcenter erkennen die KdU ungekürzt bei der Berechnung des Ar-
beitslosengeldes II als Bedarf an. Damit ist gesichert, dass Betroffene, die infolge 
der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, grundsätzlich in ihrer Un-
terkunft verbleiben können und die dafür anfallenden KdU gedeckt sind. 
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2. Für welchen Zeitraum werden meine tatsächlichen KdU unabhängig von ihrer Höhe 
übernommen? 

Die Festlegung, dass die tatsächlichen KdU unabhängig von ihrer Höhe als ange-
messen anerkannt werden, gilt für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. 
März 2020 bis zum 31. Dezember 2022 beginnen. Dabei ist unerheblich, ob es sich 
um einen erstmaligen oder um einen Folgeantrag handelt. 

Für die Monate, die innerhalb der erfassten Bewilligungszeiträume (in aller Regel 
auch sechs Monate) liegen, wird von der Angemessenheitsprüfung abgesehen. 
Maßgeblich ist dabei der Beginn des jeweiligen (Weiter-)Bewilligungszeitraums. 
Kostensenkungsaufforderungen dürfen damit für diesen Zeitraum nicht erfolgen (zur 
Kostensenkungsaufforderung siehe im Einzelnen Frage „Was geschieht nach Ab-
lauf der sechs Monate in Fällen, in denen die tatsächlichen Kosten der Unterkunft 
unabhängig von der Höhe übernommen wurden?“). 

Allerdings gilt diese befristete Regelung nicht in den Fällen, in denen im vorange-
gangenen Bewilligungszeitraum nur die angemessenen und nicht die tatsächlichen 
Aufwendungen als Bedarf anerkannt wurden. In diesen Fällen sind auch bei der 
Weiterbewilligung die angemessenen Aufwendungen maßgeblich. 

Wird nach Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Antrag auf Weiterbewilligung gestellt und 
fällt der Beginn des neuen Bewilligungszeitraums in den Zeitraum des vereinfachten 
Zugangs (also bis 31. Dezember 2022), gilt auch hier (erneut), dass die tatsächli-
chen KdU ungekürzt übernommen werden. 

Beginnt der neue Bewilligungszeitraum erst nach dem Zeitraum des vereinfachten 
Zugangs (also - sofern der vereinfachte Zugang nicht erneut verlängert wird - nach 
dem 31. Dezember 2022), geltend ab diesem Zeitpunkt die allgemeinen Regelun-
gen zur Angemessenheit der KdU. 

Beispiel 1: Der Hilfesuchende beantragte am 9. Mai 2021 erstmals Leistungen nach 
dem SGB II und stellt nach Ablauf des sechsmonatigen Bewilligungszeitraums für 
die Zeit ab 1. November 2021 einen Weiterbewilligungsantrag. Für den Zeitraum 
vom 1. November 2021 bis einschließlich 30. April 2022 werden erneut die tatsäch-
lichen KdU berücksichtigt. Dasselbe gilt für anschließende Weiterbewilligungen 
vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022 und vom 1. November 2022 bis 30. April 
2023. 

Beispiel 2: Der Hilfesuchende beantragte am 9. Oktober 2022 erstmals Leistungen 
nach dem SGB II und stellt nach Ablauf des sechsmonatigen Bewilligungszeitraums 
für die Zeit ab 1. April 2023 einen Weiterbewilligungsantrag. In diesem Fall werden 
die KdU nach aktueller Rechtslage ab 1. April 2023 nur berücksichtigt, soweit diese 
angemessen sind. 

3. Was ist mit Personen, die auch schon vor der COVID-19-Pandemie im Leistungs-
bezug nach dem SGB II standen? 

Die Aussetzung der Angemessenheitsprüfung gilt grundsätzlich für erstmalige wie 
für Folgeanträge gleichermaßen. Bei Weiterbewilligungsanträgen sind jedoch zwei 
Besonderheiten zu beachten. 

Sofern sich Änderungen gegenüber dem vorangegangenen Bewilligungszeitraum 
ergeben haben - etwa in Form gestiegener Nebenkostenabschläge -, ist dies dem 
Jobcenter mitzuteilen, damit die Leistungsbewilligung ggf. angepasst werden kann. 
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Zum anderen gilt die Festlegung, dass die tatsächlichen KdU angemessen sind, nicht 
bei Weiterbewilligungsanträgen, wenn das Jobcenter die KdU auch schon für den 
vorangegangenen Zeitraum auf das angemessene Maß abgesenkt hatte (so § 67 
Absatz 3 Satz 3 SGB II). In diesen Fällen werden die KdU auch in Bewilligungszeit-
räumen, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2022 beginnen, lediglich 
in angemessener und nicht in tatsächlicher Höhe übernommen. 

4. Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate in Fällen, in denen die tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft unabhängig von deren Höhe übernommen wurden? 

Derzeit gilt der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung für Arbeitsuchende für 
Bewilligungszeiträume, die bis einschließlich 31. Dezember 2022 beginnen. 

Wird nach Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Antrag auf Weiterbewilligung gestellt und 
fällt der Beginn des neuen Bewilligungszeitraums in den Zeitraum des vereinfachten 
Zugangs, gilt auch hier (erneut), dass die tatsächlichen KdU ungekürzt übernommen 
werden. 

Beginnt der neue Bewilligungszeitraum erst nach dem Zeitraum des vereinfachten 
Zugangs (nach dem 31. Dezember 2022), geltend ab diesem Zeitpunkt die allge-
meinen Regelungen zur Angemessenheit der KdU. Auch dann ist eine Absenkung 
der Leistungen auf die angemessenen KdU aber nicht zulässig, soweit es den Leis-
tungsberechtigten nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, ihre KdU durch einen 
Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise zu senken. Hierzu 
muss das Jobcenter die Leistungsberechtigten grundsätzlich mittels einer sog. Kos-
tensenkungsaufforderung zunächst auf die Überschreitung der Angemessenheits-
grenze hinweisen und ihnen Gelegenheit geben, ihre Kosten zu senken oder anzu-
geben, weshalb eine Senkung unmöglich ist. Ausgehend davon werden auch unan-
gemessene Kosten in der Regel für längstens sechs Monate anerkannt. Je nach 
Einzelfall kommt insoweit ausnahmsweise aber auch ein längerer Zeitraum in Be-
tracht. Diese Frist tritt zu der Ausnahmeregelung nach § 67 Absatz 3 SGB II hinzu. 
Das bedeutet Folgendes: Sofern die vereinfachten Zugangsvoraussetzungen nicht 
mehr gelten, wird das Jobcenter Betroffene, die weiterhin auf Leistungen nach dem 
SGB II angewiesen und deren KdU unangemessen sind, ggf. auffordern, diese zu 
senken. Ab diesem Zeitpunkt haben die Betroffenen in der Regel längstens weitere 
sechs Monate Zeit, während derer die unangemessenen KdU weiterhin übernom-
men werden. Erst nach Ablauf dieser weiteren Frist kürzt das Jobcenter ggf. die 
Leistungen für KdU auf das angemessene Maß (§ 67 Absatz 3 Satz 2 SGB II). 



Tabelle I-1
Sozialbudget 2020

Sozialleistungen insgesamt Bruttoinlandsprodukt
Jahr Milliarden Veränd. in % Sozialleistungs-Milliarden Veränd. in %

Euro ggü. Vorjahr quote 1)  in % Euro ggü. Vorjahr
1960 28,4 . 18,3 154,8 .
1965 45,6 . 19,4 234,8 .
1970 73 . 20,2 360,6 .
1975 145,2 . 26,3 551 .
1980 202,7 . 25,7 788,5 .
1985 247,9 . 25,2 984,4 .
1990 314,3 . 24,1 1.306,70 .
1991 394,9 . 24,9 1.585,80 .
1992 448,3 13,5 26,3 1.702,10 7,3
1993 472,9 5,5 27 1.750,90 2,9
1994 495,5 4,8 27,1 1.829,60 4,5
1995 522,6 5,5 27,6 1.894,60 3,6
1996 552,5 5,7 28,8 1.921,40 1,4
1997 556,1 0,7 28,4 1.961,20 2,1
1998 569,5 2,4 28,3 2.014,40 2,7
1999 590,6 3,7 28,7 2.059,50 2,2
2000 607,6 2,9 28,8 2.109,10 2,4
2001 625,2 2,9 28,8 2.172,50 3
2002 647,8 3,6 29,5 2.198,10 1,2
2003 660,7 2 29,9 2.211,60 0,6
2004 659,1 -0,2 29,1 2.262,50 2,3
2005 664,3 0,8 29 2.288,30 1,1
2006 663,5 -0,1 27,8 2.385,10 4,2
2007 673,4 1,5 26,9 2.499,60 4,8
2008 695,6 3,3 27,3 2.546,50 1,9
2009 752,4 . 30,8 2.445,70 -4
2010 770,1 2,4 30 2.564,40 4,9



2011 775 0,6 28,8 2.693,60 5
2012 792,9 2,3 28,9 2.745,30 1,9
2013 822,1 3,7 29,2 2.811,40 2,4
2014 851,1 3,5 29,1 2.927,40 4,1
2015 888,4 4,4 29,4 3.026,20 3,4
2016 928,1 4,5 29,6 3.134,70 3,6
2017 965,5 4 29,6 3.259,90 4
2018 998,6 3,4 29,8 3.356,40 3

2019p   1.045,30 4,7 30,3 3.449,10 2,8
2020s   1.119,40 7,1 33,6 3.332,20 -3,4
2021s   1.161,90 3,8 33,1 3.507,60 5,3
2022s   1.170,30 0,7 31,7 3.690,20 5,2
2023s   1.209,90 3,4 31,9 3.788,00 2,6
2024s   1.247,30 3,1 32,1 3.888,40 2,6
2025s   1.280,60 2,7 32,1 3.991,40 2,6
1) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.
Bis 1990 unrvevidierte Werte; Sozialleistungsquote nur eingeschränkt vergleichbar.
Ab 1991 einschließlich neue Länder.
Durch den erstmaligen Einbezug der Basisleistungen der privaten Krankenversicherung steigt die Sozial-leistungsquote 2009 um rd. 0,7 Prozentpunkte. Ein Vergleich der Jahre davor ist deshalb nicht möglich.

Datenstand Mai 2021, Werte ab 2021 Ergebnisse einer Modellrechnung.
p: vorläufig, s: geschätzt





Durch den erstmaligen Einbezug der Basisleistungen der privaten Krankenversicherung steigt die Sozial-leistungsquote 2009 um rd. 0,7 Prozentpunkte. Ein Vergleich der Jahre davor ist deshalb nicht möglich.
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Eine Einladung
Liebe Wähler*innen,

durch Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will. Das 
gilt erst recht für diese Bundestagswahl am 26. September. Mit ihr 
endet eine Ära und eine neue kann beginnen. Zukunft ist aber nichts, 
was uns einfach widerfährt. Sie, liebe Wähler*innen, können mit Ihrer 
Stimme selbst entscheiden, welche Richtung sie nimmt.

Wir, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, legen mit diesem Programm unser 
inhaltliches Angebot an Sie vor. Wir tun dies in einer Zeit des globalen 
Ausnahmezustands. Die Pandemie hat uns alle bis ins Mark getroffen. 
Sie hat im Guten gezeigt, zu welcher Gemeinsamkeit, Innovations-
kraft und Widerstandsfähigkeit wir Menschen erreichen können. Sie 
hat aber auch die Schwachstellen unserer Gesellschaft schonungslos 
offengelegt, und das in einer ohnehin verwundbaren Welt. Die globa-
len Krisen dieser Zeit – zuallererst die Klimakrise als wahre Mensch-
heitskrise – wirken in unser aller Leben hinein und gefährden Freiheit, 
Sicherheit und Wohlstand.

Wir haben aber die Wahl: Wir können entscheiden, ob uns die Kri-
sen über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus. Die Erfahrungen 
in der Pandemie zeigen, dass wir Krisen in gemeinsamer Kraftanstren-
gung bewältigen können. Durch die Solidarität, mit der unsere Gesell-
schaft den Verletzlichsten den stärksten Schutz gegeben hat. Durch 
Rücksichtnahme, die so viele Menschen an den Tag legen. Durch Wis-
senschaft und Fortschritt. Täglich wachsen in der Pandemie Menschen 
über sich hinaus – im Krankenhaus, im Altersheim, im Supermarkt, im 
Labor, Kinder, Eltern und Lehrkräfte im Distanzunterricht, Jugendliche 
allein zu Hause, Selbständige, die größte Anpassungsfähigkeit zeigen. 
Jetzt ist es Zeit, dass die Politik über sich hinauswächst.

Wir können aus Fehlern lernen. Wir haben erlebt, wie fragil der 
Status quo ist, wie zerbrechlich eine rein auf Profit ausgerichtete 
Wirtschaft, aber auch, welche Bedeutung Grundrechte haben und wie 
stark unsere Gesellschaft ist. Wir haben erfahren, wie begrenzt natio-
nale Antworten auf globale Fragen sind, gesehen, wie viel Unsicher-
heit entsteht, wenn man nur auf Sicht fährt, und wie notwendig eine 
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Politik mit Weitblick und für Frieden ist. Je besser wir vorsorgen, je 
widerstandsfähiger wir werden, je besser wir schützen, umso freier 
können wir leben.

Als Gesellschaft haben wir den Schlüssel für so vieles schon in 
der Hand. Wir wissen, wie man eine Industriegesellschaft sicher ins 
Zeitalter der Klimaneutralität führt. Wie man dafür den Kohleausstieg 
beschleunigt und Versorgungssicherheit gewährleistet, wie viel mehr 
Strom aus Wind und Sonne gewonnen werden kann und der Natur-
schutz gestärkt wird. Wir wissen, wie man eine sozial-ökologische 
Marktwirtschaft entwickelt, die zukunftsfähige Jobs, sozialen Schutz 
und fairen Wettbewerb in Deutschland und Europa zusammenbringt, 
wie man der Globalisierung klare Regeln setzt und multinationale 
Konzerne angemessen besteuert. Wir wissen, wie wir in eine starke 
Gesundheitsversorgung und eine moderne Infrastruktur, in gute Schu-
len und öffentliche Räume, in einen gut funktionierenden und bür-
ger*innennahen Staat investieren können. Es ist möglich, Ungleich-
heit zu verringern, gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Dorf, 
in der Kleinstadt und in der Metropole herzustellen und Kinder ins 
Zentrum zu rücken. Wir können eine volle Gleichberechtigung der 
Geschlechter erreichen und eine vielfältige Einwanderungsgesell-
schaft gestalten. Wir sind in der Lage und fest entschlossen, Europa 
als Wertegemeinschaft demokratisch zu stärken und im globalen Sys-
temwettbewerb gerechter und handlungsfähiger zu machen. Das lässt 
sich mit internationaler Solidarität meistern und wenn wir unsere Art, 
zu leben und zu wirtschaften, so gestalten, dass wir Krisen an anderen 
Orten der Welt nicht verschärfen. Aber Worte allein reichen nicht, wir 
müssen es auch tun. Jetzt ist die Zeit fürs Machen.

Reaktive Politik hat die letzten Jahre über versucht das Schlimmste 
zu verhindern. Aber es geht darum, das Beste zu ermöglichen. In kur-
zer Zeit eine klimaneutrale Gesellschaft zu werden, ist eine epochale 
Aufgabe mit inspirierender Kraft. Wir wollen einen Aufschwung schaf-
fen, der über das rein Ökonomische hinausgeht. Einen Aufschwung, 
der das ganze gesellschaftliche Leben in seiner Stärke und Vielfalt 
erfasst: Bildung und Kultur, Arbeit und Digitalisierung, Wissenschaft 
und Innovation.

Dieses Programm ist dafür ein Anfang. Es schlägt konkrete und 
ehrgeizige Projekte für politisches Handeln in einer Bundesregierung 
in den kommenden vier Jahren vor. Die Aufgaben sind groß, die Wider-
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stände ebenfalls. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele 
Menschen in der Gesellschaft der Politik weit voraus sind. Lassen 
Sie uns also gemeinsam die politische Arbeit auf die Höhe der Zeit 
bringen. Wenn Sie, liebe Wähler*innen, uns das Mandat dafür erteilen 
und wir diese Projekte mit Ihnen Schritt für Schritt umsetzen dürfen, 
schaffen wir zusammen die Grundlagen für ein Jahrzehnt des mutigen 
Vorangehens, des Machens, des Gelingens. Macht ist in einer Demo-
kratie nur geliehen. Diese Leihgabe verpflichtet zu sauberer Politik – 
zu einer Politik, die das Wohl der Bürger*innen über das persönliche 
Interesse stellt, die Rechenschaft ablegt und sich selbst Grenzen setzt. 
In diesem Sinne werden wir handeln.

Wir werden manch gute Tradition auf neue Weise zum Tragen 
bringen, manch Neues begründen, manch Gewohntes ablösen, aber 
wir schaffen Sicherheit im Übergang. Nach einer Ära der politischen 
Kurzfristigkeit bringen wir den langen Atem, den klaren Kompass 
und die Durchsetzungsfähigkeit mit, um unser Land – im Herzen 
Europas, der Welt zugewandt – in eine bessere Zukunft zu führen. Ja, 
zu führen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kämpfen 
wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, um die politische Führung in diesem 
Land, inhaltlich und personell. Wir stehen auf einem festen Werte-
fundament und sind tief verwurzelt in der Gesellschaft. Wir haben 
ein klares Ziel für dieses Jahrzehnt vor Augen: klimagerechten Wohl-
stand. Wir sind gewachsen und gestärkt durchs Regieren in Kommu-
nen, Ländern und im Bund. Mit Erfahrung und Kompetenz, mit Herz 
und Weitblick, mit Zuversicht und Leidenschaft, offen und lernfähig, 
so gehen wir in dieses Jahrzehnt. Das ist unser Angebot und so wer-
ben wir um Mehrheiten für die kommenden vier Jahre. Wir laden Sie 
ein, mit uns diesen Weg zu gehen.
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Kapitel 1:  
Lebensgrundlagen schützen

Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klima-
schutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir 
zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozial-öko-
logische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe 
noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. Klima-
neutralität ist dabei eine große Chance für höhere Lebensqualität, 
mehr soziale Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie 
gilt es zu ergreifen.

Wir haben in den vergangenen Jahren mit Hitzesommern, Wald-
sterben, Überschwemmungen und Dürren die Klimakrise bereits zu 
spüren bekommen. Sie hat dramatische Konsequenzen bei uns und 
auf der ganzen Welt: etwa für die Gesundheit der Menschen – und es 
sind vor allem die mit den geringsten Einkommen und insbesondere 
die Menschen im globalen Süden, die den Preis dafür zahlen, dass der 
ökologische Fußabdruck der Reichsten am größten ist. Oder für die 
Bäuer*innen, denen zunehmend die Grundlage entzogen wird. Und für 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Alle diese Folgen werden 
sich vervielfachen, wenn wir jetzt nicht umsteuern. Je entschiedener 
wir handeln, desto mehr Freiheiten und Alternativen sichern wir für 
jetzige und künftige Generationen. Wir werden deshalb konsequent 
den Weg zur Klimaneutralität gehen.

Das verlangt Können, Mut und Machen. Wir stellen in einer künftigen 
Regierung das Pariser Klimaabkommen in den Mittelpunkt und richten 
das Handeln aller Ministerien danach aus. Wir lenken all unsere Kraft 
darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad-
Pfad führen. Klimagerechtigkeit ist eine Frage des politischen Kanons. 
Wir begreifen es als unsere Aufgabe, bessere Regeln zu schaffen, nicht 
den besseren Menschen. Solch klare politische Ordnungsrahmen ent-
lasten auch uns als Menschen im Alltag und schaffen Freiheit.

Natürlich bedeutet Klimaneutralität Veränderung, aber diese Ver-
änderung schafft Halt in der Zukunft. Denn sie bewahrt uns davor, 
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Kipppunkte zu überschreiten, und ermöglicht ein klimagerechtes, 
ein besseres Leben. Wir bringen deshalb Strom, Wärme, Verkehr und 
Industrie zusammen, beenden Energieverschwendung und sorgen so 
für eine effiziente Verzahnung dieser Bereiche. Statt auf Kohle, Öl und 
fossilem Gas wird das Energiesystem auf Sonnen- und Windenergie 
basieren. Statt an fossilen Verbrennungsmotoren festzuhalten, schaf-
fen wir eine neue Mobilität mit der Bahn, dem Rad, zu Fuß oder mit 
emissionsfreien Autos. Statt Öl und Erdgas wärmt uns künftig die Kraft 
der Erneuerbaren. Die Zukunft wird damit leiser, sauberer, gesünder, 
günstiger und sozial gerechter. Weniger Autos in der Stadt bedeuten 
mehr Platz für uns Menschen. Leisere Straßen und saubere Luft die-
nen besonders jenen, die sich nicht die Villa am ruhigen Stadtrand 
leisten können. Mehr Angebote an klima- und umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln, zum Beispiel Rufbussen oder Carsharing, erleichtern 
zu pendeln und befördern ein gutes Leben auf dem Land.

Mit dieser großen Veränderung entstehen neue Geschäftsfelder, 
neue Industriezweige, neue Arbeitsplätze. Andere Bereiche werden 
sich wandeln, einige werden verschwinden. Für viele Menschen ist das 
auch eine große Herausforderung, ja Zumutung. Die sozial-ökologi-
sche Transformation gelingt nur, wenn wir gemeinsam alles dafür tun, 
Verluste zu verringern und Brücken zu bauen. So müssen diejenigen, 
die neue Chancen oder Weiterbildung brauchen, sie auch bekommen. 
Und es ist unsere Aufgabe, Sorge dafür zu tragen, dass die Kosten und 
Belastungen dieser Veränderung gerecht verteilt sind. Klimagerechter 
Wohlstand bedeutet Ökologie und Soziales zusammenzudenken und 
den Übergang gut zu gestalten: für Menschen in der Stadt und auf 
dem Land. Für die Handwerkerin wie für den Stahlarbeiter.

Der Verlust an intakter Natur und Umwelt ist ebenso dramatisch 
wie die Klimakrise und eine der größten Bedrohungen für ein gutes 
und gesundes Leben. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen 
wollen, wenn wir auch die zweite große ökologische Krise, das Arten-
sterben, eindämmen wollen, dann bedarf es mehr als einer Kurskor-
rektur, dann brauchen wir einen neuen Kurs. Wir machen die plane-
taren Grenzen zum Leitprinzip unserer Politik und tragen so auch 
zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Entsprechend verändern wir die 
Wirtschaftsweise, denn auf einem endlichen Planeten kann es kein 
unendliches Wachstum geben. Wir setzen Prioritäten. Von jetzt an 
wird belohnt und gefördert, was Mensch und Tier, Klima und Natur 
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schützt. Und was zerstörerisch wirkt, muss dafür auch die Kosten tra-
gen und so schnell wie möglich überwunden werden. Indem wir den 
Schutz der Meere und Gewässer, des Klimas und der Böden, der Tiere 
und der Pflanzen zum Bestandteil unseres Wirtschafts- und Rechts-
systems machen, kann es gelingen, die Stabilität der Ökosysteme und 
unserer Lebensgrundlagen zu gewährleisten. Und damit auch unsere 
Grundlagen für ein gutes und friedliches Zusammenleben.

Wir schaffen klimagerechten Wohlstand
Mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität

Der Weg in die Klimaneutralität bietet riesige Chancen auf mehr Lebens-
qualität: Städte mit weniger Staus und Abgasen, mit Platz, um sicher 
Rad zu fahren und zu Fuß zu gehen, zu spielen und zu leben. Dörfer, 
die endlich angebunden sind an den öffentlichen Nahverkehr. Wälder, 
in denen auch unsere Kinder noch die Schönheit der Natur entdecken 
können. Gesundes Essen, hergestellt unter Wahrung von Tierrechten 
und Umweltschutz. Klimaschutz ist so viel mehr als reine Technik, er 
ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben auf einer gesunden Erde.

Die Energierevolution: erneuerbar heizen, wohnen, wirtschaften

Klimaneutralität heißt: raus aus den fossilen Energien. Nicht nur der 
Strom, auch das Benzin in unseren Autos, das Kerosin im Flugzeug-
tank, das Schweröl im Schiff, das Öl für die Heizung und das Gas im 
Industriebetrieb müssen auf erneuerbare Energien umgestellt wer-
den. Das ist nichts weniger als eine Energierevolution. Dazu braucht 
es zuallererst eine massive Ausbauoffensive für die Erneuerbaren, die 
so schnell wie möglich umgesetzt wird. Daran hängen die Zukunft 
unseres Industriestandortes und unsere Versorgungssicherheit. Der 
Ausbaupfad wird durch die Kraft und Kapazität von Industrie und 
Handwerker*innen beschränkt, darf aber nicht von den politischen 
Rahmenbedingungen begrenzt werden. Daher beseitigen wir in einem 
kontinuierlichen Prozess bestehende Ausbauhemmnisse – naturver-
träglich und zugunsten der Bürger*innen. Unser Ziel ist ab sofort ein 
jährlicher Zubau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt (GW) Wind an Land, 
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ab Mitte der 20er Jahre von 7 bis 8 GW, bei Wind auf See wollen wir 
35 GW bis 2035. Im Bereich Solarenergie werden wir den Ausbau von 
beginnend 10 bis 12 GW auf 18 bis 20 GW pro Jahr steigern ab Mitte 
der 20er. Mit einer umfassenden Steuer- und Abgabenreform wollen 
wir dafür sorgen, dass die Sektorenkoppelung vorankommt und Strom 
zu verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden ist. Das 
Energiemarktdesign ändern wir, sodass erneuerbarer Strom nicht 
länger ausgebremst wird. Wir stellen Sonne und Wind ins Zentrum 
und ermöglichen es Industrie, Gewerbe und Handel, über flexibleren 
Verbrauch besonders viel zur Integration der Erneuerbaren beizutra-
gen. Erzeugungsspitzen machen wir nach dem Prinzip „nutzen statt 
abschalten“ für Speicher und die Produktion von Wärme oder grünem 
Wasserstoff nutzbar. Doppelte Belastungen und andere Bremsklötze 
schaffen wir ab. Kritische Infrastrukturen sichern wir mit notstrom-
fähigen Solaranlagen. Verteilnetze und Verbraucher*innen statten 
wir mit intelligenter Technik aus, damit sie flexibel reagieren können, 
wenn gerade viel erneuerbarer Strom produziert wird.

Energieeffizienz – weniger ist mehr

Auch in einer Welt der Erneuerbaren ist Energie ein wertvolles Gut, 
mit dem wir sparsam und effizient umgehen müssen. Das gilt umso 
mehr, solange wir noch Kohle, Öl und fossiles Gas verbrennen. Unser 
Ziel sind Gebäude, die gut gedämmt sind, verbrauchsarme Autos, auch 
wenn sie elektrisch betrieben werden, effiziente Gewerbe- und Indus-
trieprozesse sowie Weitergabe und Nutzung von Abwärme. Dafür 
machen wir klare ordnungsrechtliche Vorgaben. Strompreisvergünsti-
gungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, 
sollen an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft 
werden. Denn je weniger Energie benötigt wird, desto schneller schaf-
fen wir 100 Prozent Erneuerbare, erreichen die Klimaziele und sparen 
Kosten für Energieinfrastruktur. Klimaschutz lohnt sich.

Ein Ordnungsrahmen für eine sozial-ökologische  
Marktwirtschaft

Wir müssen unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität und die plane-
taren Grenzen ausrichten und eine Kreislaufwirtschaft etablieren. 
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Den wirtschaftlichen Aufbruch nach der Corona-Krise und die öko-
logische Modernisierung wollen wir zusammenbringen. Dazu braucht 
es eine sozial- ökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft. 
Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in Form von Grenzwerten, CO2-
Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und europäi-
schen Wirtschaft Planungssicherheit geben und Impulse für neue 
Investitionen setzen. Faire Preise sorgen dafür, dass sich klimagerech-
tes Handeln lohnt. Forschung und Innovationen für klimagerechtes 
Wirtschaften wollen wir stärker fördern. Die öffentliche Beschaffung 
richten wir konsequent auf die ressourcenschonendsten und sozial 
verträglichsten Produkte und Dienstleistungen aus. So machen wir 
unsere Wirtschaft zur Spitzenreiterin bei den modernsten Technolo-
gien und schützen unsere natürlichen Lebensgrundlagen.

Grüne Digitalisierung

Ob vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrie, punktgenaue Verteilung 
regenerativer Energie oder intelligente Bewässerung auf Feldern: Mit 
digitalen und datengetriebenen Innovationen können wir den Energie- 
und Ressourcenverbrauch besser reduzieren und bei Zukunftstechno-
logien führend werden. Hierzu fördern und priorisieren wir digitale 
Anwendungen und Lösungen, die einen Beitrag zur Ressourcenscho-
nung leisten oder nachhaltiger sind als analoge. Rebound-Effekte 
gilt es generell zu vermeiden, Suffizienz zu unterstützen. Wir fördern 
Alternativen zu kritischen Rohstoffen wie seltene Erden und deren 
menschenrechtskonforme Gewinnung. Ausschreibungs- und Beschaf-
fungskriterien sind so anzupassen, dass möglichst sozial-ökologisch 
nachhaltige Technologien vorrangig zum Einsatz kommen. Bei IT-
Beschaffungen des Bundes müssen Faktoren wie Herstellerabhängig-
keit, Folgebeschaffung, technische Offenheit, Sicherheit, Datenschutz, 
Reparaturfähigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Kriterien zwingend in 
die Bewertungen einfließen und Zertifizierungen wie der Blaue Engel 
für IT-Produkte zum Standard werden. Wir wollen alle Rechen- und 
Datencenter des Bundes nachhaltig umstellen, mit erneuerbarer Ener-
gie betreiben und zertifizierte umweltfreundliche Hardware einset-
zen. Zugleich gilt es, Anreize zu schaffen, um den Stromverbrauch von 
Rechenzentren zu reduzieren, einschließlich Umstellung auf Wasser-
kühlungssysteme, und CO2-neutrale Rechenzentren zu fördern.
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Neue Arbeitsplätze mit guten Bedingungen

Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und der klimaneutrale Umbau 
der Wirtschaft sind die beste Chance, bestehende Arbeitsplätze in 
Deutschland und anderen Ländern zu erhalten und neue zu schaf-
fen. Die sozial-ökologische Modernisierung stärkt die Wettbewerbs-
fähigkeit der hiesigen Unternehmen und kann zu einer Renaissance 
von Industriearbeitsplätzen führen. Auf dem Weg zur Klimaneutrali-
tät werden in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs 
entstehen – Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und in der Bau-
wirtschaft, in neuen Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, 
in der Batteriezellenproduktion und der Wasserstoffindustrie sowie 
in neuen Dienstleistungsfeldern. Wir wollen, dass die neuen Jobs 
nach Möglichkeit einem Tarifvertrag oder mindestens gleichwertigen 
Bedingungen unterliegen. Darauf werden wir auch bei der Förderung 
von neuen Wirtschaftsfeldern achten.

Sicher im Wandel mit einem Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld

Wir sehen es als unsere Verpflichtung, Unternehmen und ihre Beschäf-
tigten auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem 
zu unterstützen. Gerade auch dort, wo sich Jobprofile grundlegend 
verändern oder Arbeitsplätze verloren gehen. Es braucht in der ökolo-
gischen Transformation ein noch viel besseres Angebot an Weiterbil-
dung und Qualifizierung. Dazu wollen wir ein Recht auf Weiterbildung 
einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für Erwerbstätige 
in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem 
neuen Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld ermöglichen wir Unterneh-
men, in Phasen der Transformation ihre Beschäftigten im Betrieb 
zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Die Qualifizierungs-Kurz-
arbeit koppeln wir eng an die Sozialpartnerschaft. Zudem wollen wir 
die betriebliche Mitbestimmung bei Entscheidungen über die öko-
logische Transformation stärken. Unternehmen, Gewerkschaften und 
Betriebsräte wissen gemeinsam am besten, wie die Transformation zu 
gestalten ist.
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Transformationsfonds für die Regionen

Die ökologische Modernisierung ist gerade für viele industriell 
geprägte Regionen eine große Herausforderung. Um Regionen und 
insbesondere die dort ansässigen kleinen und mittleren Unterneh-
men zu unterstützen, wollen wir regionale Transformationsfonds auf-
legen. Die Förderung richtet sich an Unternehmen, die aus eigener 
Kraft den ökologischen Strukturwandel nicht bewältigen können, mit 
ihrem Standort aber fest in der Region verankert sind und dort blei-
ben wollen. Regionale Akteur*innen aus Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Gewerkschaften sollen eingebunden werden und gemein-
same Visionen erarbeiten, wo die Region sozial und wirtschaftlich in 
Zukunft stehen sollte. Gleichzeitig wollen wir neue Formate wie Real-
labore und Experimentierräume fördern, in denen Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen gemeinsam an Lösungen für 
Herausforderungen vor Ort arbeiten und forschen.

Klimaschutz-Sofortprogramm auflegen

Zentrale Grundlagen unserer Politik sind das Klimaabkommen von 
Paris sowie der Bericht des Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit, der 
verdeutlicht, dass jedes Zehntelgrad zählt, um das Überschreiten von 
relevanten Kipppunkten im Klimasystem zu verhindern. Es ist daher 
notwendig, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Dafür ist unmittelba-
res und substanzielles Handeln in den nächsten Jahren entscheidend. 
Doch aktuell lahmt der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Koh-
leausstieg kommt zu spät, im Verkehrs- und Gebäudesektor geht es 
kaum voran. Gemäß der Klimaentscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts, die auch auf den Sachverständigenrat für Umweltfragen ver-
weist, müssen wir unsere Klimapolitik am Budgetansatz orientieren. 
Der Weltklimarat beziffert das globale CO2-Budget ab dem Jahr 2018 
für das 1,5-Grad-Ziel mit einer 67-prozentigen Wahrscheinlichkeit 
der Zielerreichung auf 420 Gigatonnen CO2. Der Sachverständigenrat 
hat daraus ein verbleibendes nationales Kohlenstoffbudget von 6,6 
Gigatonnen CO2 ab 2020 abgeleitet. Bei fortdauernden Emissionen 
auf heutigem Niveau wäre das deutsche CO2-Budget in weniger als 
neun Jahren verbraucht, bei einer linearen Reduktion rund um 2035. 
Ein längerer Zeitverlauf zur Treibhausgasneutralität erfordert über-



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 19

Ka
pi

te
l 1

Bundestagswahlprogramm 2021

proportionale Reduktionserfolge in den nächsten Jahren. Deswegen 
werden wir ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg bringen, 
das in allen Sektoren sofort wirksame Maßnahmen anstößt, beste-
hende Ausbauhindernisse beseitigt, naheliegende Einsparmöglichkei-
ten umsetzt und auch die Klima-und Entwicklungspartnerschaften 
im Sinne des globalen Budgetansatzes stärkt. Wir werden das noch 
immer ungenügende Klimaschutzgesetz generationen- und budget-
gerecht nachschärfen, jahres- und sektorenscharf ausbuchstabieren, 
die Rolle des Expertenrates für Klimafragen stärken und das deutsche 
Klimaziel 2030 auf mindestens minus 70 Prozent anheben. Unser Ziel 
ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. So 
kann Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden.

Klimagerechtes Wirtschaften belohnen

Effektiver und sozial gerechter Klimaschutz muss sich auch ökono-
misch lohnen. Derzeit sind die Kosten der Schäden, die durch den 
Ausstoß einer Tonne CO2 entstehen, nur sehr gering eingepreist. Nach 
aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes verursacht die 
Emission einer Tonne CO2 Schäden von rund 195 Euro. Unser Ziel ist 
eine Wirtschaft, in der die nachhaltigsten Produkte auch die güns-
tigsten sind. Das wollen wir durch einen klugen Mix aus CO2-Prei-
sen, Anreizen und Förderung sowie Ordnungsrecht und Abbau von 
umweltschädlichen Subventionen ändern. Wollte man die Klimaziele 
allein über die Bepreisung von CO2 erreichen, würde das unweiger-
lich zu erheblichen sozialen Unwuchten führen. Einige könnten sich 
rauskaufen, andere nicht mehr teilhaben. Wir sehen in der CO2-Beprei-
sung also ein Instrument von vielen – und werden es wirksam und 
sozial gerecht einsetzen. Das EU-Emissionshandelssystem (ETS) ist 
im Lichte des neuen EU-Klimaziels für 2030 zu reformieren, um seine 
Lenkungswirkung endlich voll und ganz zu erfüllen. Mit einer deut-
lichen Reduktion von Emissionszertifikaten und der Löschung über-
schüssiger Zertifikate vom Markt erreichen wir einen CO2-Preis im 
Bereich Strom, Industrie und europäischem Luftverkehr, der dafür 
sorgt, dass erneuerbare Energien statt Kohle und Kerosin zum Einsatz 
kommen, die Industrie Planungssicherheit bekommt und einen Anreiz 
hat, in Dekarbonisierung und Technologieführerschaft zu investieren. 
Für die Bereiche Verkehr und Wärme wurde in Deutschland auf Druck 
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der Klimabewegung und von uns Grünen zudem ein CO2-Preis einge-
führt, dessen Lenkungswirkung aber weiter sozial gerecht verbessert 
werden muss. Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro 
auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, 
dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrecht-
lichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert. 
Die Einnahmen aus dem nationalen CO2- Preis geben wir als Energie-
geld pro Kopf an die Menschen zurück.

Energiegeld einführen

Damit Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen aus 
dem nationalen CO2-Preis direkt an die Bürger*innen zurückgeben. 
Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage ein Energie-
geld an, das jede*r Bürger*in erhält. Über das Energiegeld geben wir 
alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und 
entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekom-
men. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein 
sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so Gering-
verdiener*innen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit 
hohen Einkommen belastet. Bezieher*innen von Transferleistungen 
wie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe profitieren ebenfalls, da das 
Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. 
Um zum Beispiel Pendler*innen mit niedrigen Einkommen bei der 
Anpassung zu unterstützen, legen wir einen Klimabonus-Fonds auf, 
der mit großzügigen Hilfen unterstützt, etwa beim Umstieg auf Bus 
und Bahn oder ein emissionsfreies Fahrzeug.

CO2-Bremse für alle Gesetze

Wir wollen Klimaschutz systematisch in unsere Rechtsordnung auf-
nehmen. Die Vorgaben des Pariser Klimavertrages sowie den Atom-
ausstieg wollen wir im Grundgesetz verankern und Ökologie als wei-
teres Grundprinzip staatlichen Handelns stärken. Dem Staat geben 
wir mehr Möglichkeiten, durch eine intelligente Steuergesetzgebung 
ressourcenschonendes Verhalten zu belohnen und die Erzeugung von 
CO2 mit einem Preis zu versehen. Für Genehmigungsprozesse füh-
ren wir eine Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit einer CO2-Bremse 



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 21

Ka
pi

te
l 1

Bundestagswahlprogramm 2021

machen wir Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze 
auf ihre Klimawirkung hin prüfen, die Vereinbarkeit mit den nationa-
len Klimaschutzzielen und dem CO2- Budget sicherstellen und den 
möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen gewährleisten.

Wir schaffen Versorgungssicherheit  
mit Erneuerbaren
Schneller raus aus der Kohle

Nach dem Willen der Großen Koalition werden in Deutschland Kohle-
kraftwerke noch bis 2038 dem Klima und unserer Gesundheit scha-
den. Das ist mit den Klimazielen von Paris und dem 1,5- Grad-Pfad 
nicht vereinbar. Wir setzen uns dafür ein, den Kohleausstieg bis 2030 
zu vollenden. In diesem Sinne werden wir alle Möglichkeiten – auch 
auf EU-Ebene – nutzen. Um nicht erneut den Kohlekonzernen Mil-
liarden an Steuergeldern zu schenken, werden wir die massiven Kli-
maschäden der Kohleverstromung einpreisen. Das gelingt am bes-
ten über den EU- Emissionshandel – mit einem lenkenden CO2-Preis. 
Sollte dieser auf europäischer Ebene nicht schnell genug erreicht 
sein, setzen wir auf einen nationalen CO2-Mindestpreis im ETS für 
Industrie und Strom von 60 Euro pro Tonne CO2. Ein beschleunigter 
Kohleausstieg bedarf im Sinne der Versorgungssicherheit eines mas-
siven Ausbaus der erneuerbaren Energien und einer Ausrichtung des 
Energiemarktdesigns auf Sonne und Wind. Zugleich wollen wir für den 
Gesundheitsschutz die Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen, 
insbesondere Quecksilber, aus Großfeuerungsanlagen anschärfen. 
Niemand soll mehr für einen Tagebau sein Zuhause verlassen müssen. 
Den durch den Braunkohletagebau Garzweiler von Enteignung und 
Vertreibung bedrohten Menschen muss das Land Nordrhein-Westfa-
len endlich Planungs- und Rechtssicherheit für Erhalt und Zukunft 
ihrer Dörfer geben. Dies wollen wir im Bund mit den richtigen Rah-
menbedingungen unterstützen. Das Bergrecht werden wir grundle-
gend überarbeiten und Betroffenenrechte, Umwelt- und Naturschutz 
stärken. Naturholz ist als Rohstoff vielfältig einsetzbar und zu wert-
voll, um es in Großkraftwerken zu verbrennen.
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Solardächer zum Standard machen

Wir wollen eine Energiewende, bei der alle mitmachen können – Mie-
ter*innen wie Hausbesitzer*innen. Unsere Dächer, Fassaden und Bal-
kons können zu Kraftwerken werden – jede Fläche mit Solaranlage 
hilft dem Klimaschutz. Die eigene Strom- und Wärmeenergie wird 
dezentral und vor Ort erzeugt und genutzt. Unser Ziel sind 1,5 Millio-
nen neue Solardächer in den kommenden vier Jahren. Deshalb wer-
den wir Solardächer fördern und zum Standard machen. Beginnend 
mit Neubauten, öffentlichen und Gewerbegebäuden sowie Dachsa-
nierungen wollen wir diesen neuen Standard perspektivisch auf den 
Bestand ausweiten. Leasing-, Pacht- und Contractingmodelle können 
hier unterstützend wirken. Für besonders erhaltenswerte Bausubs-
tanz werden wir Lösungsansätze erarbeiten. Die Mieterstrom-Regeln 
werden wir deutlich vereinfachen und Mieterstromprojekte fördern. 
Bürokratische Hürden für die Nutzung des Stroms vom eigenen Dach 
wollen wir abbauen, Eigenverbrauch und Direktvermarktung stärken.

Photovoltaik auf dem Land

Die Photovoltaik wollen wir nicht nur auf die Dächer, sondern auch 
in die Fläche bringen, indem wir die politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen verbessern und den Bau erleichtern. Der Ausbau 
soll vorzugsweise auf versiegelten Flächen, etwa über Parkplätzen, 
neben Autobahnen und Schienen und auf Konversions- oder Berg-
baufolgeflächen, erfolgen und nicht auf wertvollem Ackerland. Neue 
Flächenkonkurrenzen wollen wir vermeiden und stellen den Mehr-
fachnutzen für Energieerzeugung, Biodiversität und Landwirtschaft 
in den Vordergrund. Agri-Photovoltaikanlagen, d. h. Stromproduktion 
und landwirtschaftliche bzw. gartenbauliche Nutzung auf einer Flä-
che, können einen wichtigen Beitrag für Klimaschutz und Ökologie 
leisten. Wenn man es richtig anstellt, können Freiflächenanlagen zu 
Lebensräumen werden. Landwirtschaftsbetriebe sollen für ökologi-
sche Leistungen Geld erhalten und so zusätzliche Erträge erzielen. 
Wichtig ist zudem die Möglichkeit, direkte langfristige Stromlieferver-
träge abschließen zu können. Bei der Planung gilt es die Bürger*innen 
frühzeitig einzubeziehen und zu beteiligen, von den Erlösen müssen 
die Kommunen profitieren.
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Mit Windenergieausbau den Wirtschaftsstandort  
Deutschland sichern

Auch bei der Windkraft müssen wir schneller vorankommen, zum Bei-
spiel indem wir den Ausbau außerhalb der Ausschreibungen stärken. 
Beim Windausbau gilt es den Konflikt mit Natur- und Artenschutz 
zu minimieren, Anwohner*innen zu schützen und die Verfahren zur 
Genehmigung, auch durch den Abbau bürokratischer Hürden und 
klare Rahmenbedingungen, zu beschleunigen. In einem ersten Schritt 
wollen wir die erneuerbaren Energien als zwingend für die Versor-
gungssicherheit definieren und dafür 2 Prozent der Fläche bundes-
weit nutzen. Alle Bundesländer haben hierfür ihre entsprechenden 
Beiträge zu leisten. Verhinderungsplanungen lehnen wir ab. Exzessive, 
pauschale Mindestabstände zu Siedlungen leisten keinen Beitrag zur 
Akzeptanzsteigerung. Wir sorgen mit frühzeitiger Bürger*innenbetei-
ligung vor Ort, klaren Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für Wind sowie 
mit Ausschlussgebieten und gezielten Artenschutzprogrammen für 
eine anwohner*innenfreundliche und naturverträgliche Standort-
wahl und stärken zugleich den Schutz von Vögeln und Fledermäusen. 
Wir werden die Planungen und Genehmigungen durch vereinfachte 
Verfahren, mehr Personal und einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
beschleunigen. Repowering wollen wir erleichtern, sodass alte Wind-
energieanlagen am gleichen Standort zügig durch leistungsstärkere 
ersetzt werden können. Über 20 Jahre alten Anlagen werden wir einen 
Weiterbetrieb ermöglichen. Den Bau von Windenergieanlagen auch in 
direkter Nähe zu Industrie und Gewerbe wollen wir unterstützen, um 
Strom dort zu produzieren, wo er gebraucht wird und wo der Lärm-
schutz von Anwohner*innen leichter zu gewährleisten ist. Wir bauen 
unsere Offshore-Parks weiter aus und verbinden sie in der Europäi-
schen Energieunion mit den Solarparks der Mittelmeerstaaten, mit 
der Wasserkraft Skandinaviens und der Alpen. Je vernetzter, desto 
stärker. Ein Kontinent ist für die Energiewende eine gute Größe.

Die Bürger*innen an der Energiewende beteiligen

Wir wollen, dass von der Energiewende möglichst viele profitieren. 
Deshalb werden wir Bürger*innen-Projekte bei Wind- und Solarparks 
besonders fördern und alle europarechtlich garantierten Möglich-
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keiten für Bürger*innen-Energiegemeinschaften vollumfänglich aus-
schöpfen. Die Kommunen beteiligen wir verbindlich an den Einnah-
men aus den Erneuerbaren- Anlagen, sodass gerade der ländliche 
Raum von den Gewinnen profitiert. Zudem wollen wir Mieterstrom 
fördern, entbürokratisieren und so weiterentwickeln, dass Mieter*in-
nen stärker vom Ausbau der Erneuerbaren profitieren.

Unsere Energieinfrastruktur klimaneutral machen

Klimaneutralität in weniger als 30 Jahren heißt, dass die eine fos-
sile Infrastruktur nicht einfach durch eine andere fossile Infrastruktur 
ersetzt werden darf. Wir leiten daher den Einstieg in den Ausstieg aus 
den Fossilen ein: Die Planung unserer Infrastruktur für Strom, Wärme 
und Wasserstoff braucht ein Update und muss Klimaneutralität in den 
Mittelpunkt stellen. Neue Gaskraftwerke oder Infrastrukturen, die wir 
für den Kohleausstieg brauchen, darf es deshalb überhaupt nur geben, 
wenn sie aktuell zwingend notwendig sind und bereits Wasserstoff-
ready geplant und gebaut werden. Wir werden die rechtlichen Grund-
lagen dafür schaffen, dass neue Betriebsgenehmigungen zeitlich 
befristet erteilt werden und den Wechsel von Erdgas zu erneuerbaren 
Energieträgern enthalten. Denn auch Erdgas ist ein klimaschädlicher 
Brennstoff, sein Gebrauch muss immer weiter abnehmen. Die extrem 
klimaschädlichen Emissionen, die bei Erdgasförderung und -transport 
entstehen, wollen wir schnellstmöglich reduzieren. Neue Hafenter-
minals zur Anlandung von Flüssigerdgas sollen nicht mehr geneh-
migt werden. Neue Erdgas-Pipelines wie Nord Stream 2, die nicht 
auf grünen Wasserstoff ausgerichtet sind, zementieren auf Jahrzehnte 
Abhängigkeiten von klimaschädlichen Ressourcen, konterkarieren die 
Energiewende und sollten gestoppt werden.

Eine grüne Wasserstoffstrategie

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, sogenannter grüner Wasser-
stoff, ist zentral für die Versorgungssicherheit in einer klimaneutralen 
Welt. Denn Wasserstoff ist gut speicherbar und, wenn er mit Strom 
aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, auch klimafreundlich. 
Deutschland ist bei den Technologien zur Erzeugung von Wasserstoff 
weit vorne. Diese Führungsrolle wollen wir weiter ausbauen und die 
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entsprechende Infrastruktur dafür schaffen. Mit Marktanreizen und 
einem umfassenden Förderprogramm werden wir die Kapazitäten zur 
Wasserstoffherstellung in Deutschland schaffen. Auch wenn grüner 
Wasserstoff prioritär bei uns produziert werden sollte, werden wir zur 
Bedarfsdeckung Wasserstoff importieren müssen. Die Infrastruktur für 
Wasserstoffimporte müssen wir jetzt etablieren. Für die Importe wer-
den wir faire Kooperationen mit wind- und sonnenreichen Ländern 
anstoßen und ausbauen und die Exportländer bei der Energiewende 
unterstützen. Für den Erfolg dieser Kooperationen ist es unabding-
bar, die lokale Bevölkerung einzubeziehen, Menschenrechte zu schüt-
zen, sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen zu orientieren und 
dafür auch verbindliche Standards einzuführen. Damit Wasserstoff zur 
Klimaneutralität beiträgt, muss er aus erneuerbaren Energien herge-
stellt werden. Das gilt auch für Wasserstoffimporte. Unser Ziel ist, dass 
erneuerbare Energien effizient und wirtschaftlich genutzt und Elek-
trolyseure systemdienlich eingesetzt werden. Wasserstoff oder syn-
thetische Kraftstoffe dürfen nicht Teil einer Verzögerungstaktik sein, 
sondern sollen aktiv zu Klimaneutralität beitragen. Die direkte Nut-
zung von Strom über Batterien oder Wärmepumpen ist in der Regel 
viel effizienter. Es gilt daher, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe 
gerade dort zum Einsatz zu bringen, wo sie wirklich gebraucht wer-
den: etwa in der Industrie, in der Schifffahrt oder beim Flugverkehr.

Einen Markt für Ökostrom schaffen

Die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor über 
20 Jahren war der Startschuss für die Energiewende in Deutschland, 
inzwischen sind Sonne und Wind zu den günstigsten Energiequel-
len geworden. Doch jetzt, bei einem Erneuerbaren-Anteil von fast 
50 Prozent im Strombereich, brauchen wir ein Marktdesign, das die 
Rahmenbedingungen für ein klimaneutrales Energiesystem richtig 
setzt: Es sichert den schnellen und günstigen Ausbau der Erneuer-
baren, den wirtschaftlichen Betrieb von Speichern, flexiblen Erzeu-
gern und Verbrauchern sowie einen ausreichenden Netzausbau. Dafür 
treiben wir eine grundlegende Reform des Energierechts voran. Die 
Sektorenkopplung unterstützen wir, indem die systemdienliche Nut-
zung von erneuerbarem Strom gestärkt wird und regionale Unter-
schiede berücksichtigt werden. Erste Wind- und große Solaranlagen 
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benötigen bereits heute keine EEG- Zahlungen mehr, und der Trend 
zu langfristigen Lieferverträgen zwischen Ökostromerzeugern und 
Verbraucher*innen unterstützt diese Entwicklung. Ebenso sollen 
Endkund*innen den Strom künftig besser direkt von Ökostromerzeu-
gern kaufen können. Das EEG entwickeln wir so von einem Förder- zu 
einem Absicherungsinstrument des Erneuerbaren-Ausbaus weiter. Die 
EEG- Umlage wird damit langfristig automatisch auslaufen.

Netzausbau beschleunigen

Um die Energiewende zum Erfolg führen zu können, müssen wir auch 
die Netze schneller ausbauen. Sie sorgen dafür, dass die Energie von 
dort, wo sie erzeugt wird, so schnell wie möglich dorthin gelangt, wo 
sie benötigt wird. Ein kluger Mix aus lokaler Erzeugung, Speichern und 
flexiblen Verbrauchern senkt die Kosten und erhöht die Versorgungs-
sicherheit. Voraussetzung für einen weiteren Netzausbau ist, dass er 
systemdienlich erfolgt und alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
die bestehenden Netze optimal auszunutzen und durch intelligente 
Systeme und Speicher zu ergänzen. Wesentlich ist eine frühzeitige 
Bürger*innenbeteiligung. Sie erhöht die Qualität der Planung und 
trägt nachweislich dazu bei, dass potenzielle Klagegründe bereits 
zu Beginn gemeinsam ausgeräumt statt am Ende vor Gericht geklärt 
werden. Klar ist auch: Die Erneuerbaren genießen Vorrang im Netz. 
Da Stromübertragungsnetze natürliche Monopole und kritische Infra-
struktur darstellen, wollen wir den öffentlichen Einfluss darauf stär-
ken. Dazu wollen wir nach Möglichkeit die staatlichen Anteile an den 
vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland erhöhen und sie in 
eine Bundesnetzgesellschaft in Bundeshand überführen. Wir treiben 
außerdem eine Reform der Netzentgelte voran, die die Transparenz 
stärkt, die Kosten der Energiewende fair verteilt und eine Benachteili-
gung ländlicher Regionen – insbesondere im Norden und Osten – bei 
der Finanzierung notwendiger Netzausbaukosten beseitigt.

Klima-Sanierungsoffensive bei Gebäuden

Es ist höchste Zeit, dass alle Neubauten und Bauwerke inklusive der 
Baustoffe im gesamten Lebenszyklus klimaneutral geplant werden 
und entsprechend umfassende energetische Sanierungen erfolgen. 



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 27

Ka
pi

te
l 1

Bundestagswahlprogramm 2021

Dreh- und Angelpunkt ist die Festlegung hoher Bau- und Sanierungs-
standards: bei Neubauten KfW 40, was in etwa dem Passivhausstan-
dard entspricht, im Gebäudebestand nach Sanierung KfW 55 – mit 
Ausnahmen für denkmalgeschützte Gebäude. Die KfW-Förderpro-
gramme werden wir weiterentwickeln, auch in Bezug auf die Ver-
wendung nachhaltiger Baustoffe. Für die Aussöhnung von Baukultur 
und energetischer Sanierung wollen wir klare Regelungen schaffen, 
die beiden Zielen angemessen sind. Die Sanierungsquote muss sehr 
schnell verdoppelt und weiter gesteigert werden. Der Einsatz von 
serieller Sanierung kann hier ein Weg sein. Die öffentliche Hand muss 
mit ihren Gebäuden als Vorbild vorangehen. Für den Bestand muss 
gelten: Bei jedem Eigentümerwechsel muss ein Sanierungsfahrplan 
vorgelegt werden. Bei der Umsetzung des Sanierungsfahrplans kön-
nen Förderprogramme unterstützend wirken. Wenn im Gebäudebe-
stand ein Heizungsaustausch ansteht oder umfassend saniert wird, 
aber auch im Neubau, sollen, wo möglich, ausschließlich erneuerbare 
Wärmequellen zum Einsatz kommen. Wir legen dazu ein Investitions-
programm für zwei Millionen hocheffiziente Wärmepumpen bis 2025 
auf. Auch die Fern- und Nahwärme wollen wir dekarbonisieren und 
richten die Förderung an klimaneutralen Lösungen aus. Für die Ener-
gieeffizienz ist es maßgeblich, von der Einzelbefeuerung weg und hin 
zu verknüpften Systemen zu kommen, in denen aus verschiedenen 
Erneuerbaren-Quellen wie Abwärme, Geo- oder Solarthermie Wärme 
eingespeist und gespeichert wird. Dabei werden wir auch Industrie 
und Wirtschaft in die Wärmesysteme einbinden. Solche verbundenen 
klimaneutralen Energiesysteme werden wir fördern, besonders in 
städtischen Gebieten.

Wärmewende fair gestalten

Die Wärmewende muss mit wirksamem Mieter*innenschutz und 
gezielter Förderung einhergehen. Wir wollen mit dem sogenannten 
Drittelmodell die Kosten für klimafreundliche Modernisierungen fair 
zwischen Vermieter*innen, Staat und Mieter*innen verteilen, sodass 
sie für alle bezahlbar und für die Vermieter*innen angemessen wirt-
schaftlich werden. Die Modernisierungsumlage wollen wir strikt 
begrenzen, damit Kosten nicht einfach auf die Mieter*innen abge-
wälzt werden können. Mit einem Zuschuss zum Wohngeld, dem Kli-
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mawohngeld, ermöglichen wir auch Empfänger*innen von Wohngeld, 
in klimafreundlichen Wohnungen zu leben. Bei der CO2-Bepreisung im 
Wärmebereich erreichen wir Lenkungswirkung, wenn diejenigen dafür 
aufkommen, die die Klima-Investitionen auch tätigen: die Hauseigen-
tümer*innen. Denn sie sind es, die etwas am Zustand der Gebäude und 
der Wärmeversorgung ändern können, während sie zugleich von der 
Wertsteigerung durch die Modernisierung profitieren. Für Kommunen 
sollen regionale Wärme- und Energie- sowie integrierte Quartiers-
planungen verbindlich gelten. Dabei unterstützen wir durch das Akti-
onsprogramm Faire Wärme mit Steuervergünstigungen, kostenloser 
Beratung und zielgerichteten Förderprogrammen den Umbau hin zu 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung.

Atomausstieg vollenden – Endlagersuche zum Erfolg führen

Atomkraft ist nicht geeignet, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir wer-
den den Atomausstieg in Deutschland vollenden. Doch obwohl Atom-
kraft eine Hochrisikotechnologie ist, wird bei uns immer noch Uran 
angereichert, werden Brennstäbe hergestellt und exportiert. Unser 
Ziel ist es, die Atomfabriken in Gronau und Lingen schnellstmöglich 
zu schließen. Der Betrieb des Forschungsreaktors Garching mit hoch-
angereichertem Uran gehört beendet. Zum Erbe der Atomenergienut-
zung gehört die Endlagersuche. Wir bekennen uns zum verabredeten 
Pfad der Standortsuche mit höchsten Sicherheitsstandards bei größt-
möglicher Transparenz und Beteiligung der Bevölkerung. Der Rückbau 
der bestehenden Atomkraftwerke muss schleunigst und ohne Zeit-
verzögerung auf höchstem Sicherheitsniveau erfolgen. Auch hier gilt, 
dass wir mit diesen Altlasten nicht die nachfolgenden Generationen 
belasten dürfen. Voraussetzung dafür ist eine Zwischen- und Endlage-
rung von schwach-, mittel- und vor allem von hochradioaktivem Abfall 
bei höchsten Sicherheitsstandards. Dafür ist ein Gesamtkonzept Vor-
aussetzung. Vor allem die Sicherheit gegen Terroranschläge muss 
gewährleistet sein, da die Zwischenlager noch lange Zeit benötigt 
werden. Wir werden dafür sorgen, dass die Lagerung und die Trans-
porte streng überwacht werden. Auch in der EU wollen wir den Ein-
stieg in den Ausstieg vorantreiben. Wir setzen uns für eine Reform 
von Euratom, gegen die weitere Privilegierung oder neue Förderun-
gen der Atomkraft, und für verbindliche Sicherheitsstandards aller 
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Atomanlagen in Europa ein. So können alte und unsichere Reakto-
ren an Deutschlands Grenzen schnell vom Netz genommen werden. 
Einspruchsmöglichkeiten bei Neubau oder Laufzeitverlängerung von 
Atomanlagen in Europa wollen wir ausschöpfen und aus der gemein-
samen Haftung der Staaten für Atomunfälle aussteigen.

Wir sorgen für nachhaltige Mobilität
Der Mobilitätswende eine Grundlage geben

Der Weg zur Klimaneutralität erfordert, unsere Mobilität im 21. Jahr-
hundert grundlegend neu zu denken. Darin liegt eine große Chance: 
Städte und Dörfer mit mehr Lebensqualität, Mobilität ohne Klima-
zerstörung, ohne Staus und Verkehrstote, mehr Freiheit, Teilhabe und 
Wohlstand sind möglich. Mit einem Bundesmobilitätsgesetz wollen 
wir eine neue Grundlage für die Verkehrspolitik und -gesetzgebung 
schaffen. Statt eines Verkehrsmittels, des Autos, stellen wir den Men-
schen und seine vielfältigsten Bedürfnisse in den Mittelpunkt, vor 
allem die der Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, also der Kinder, 
Jugendlichen, Senior*innen und Menschen mit Handicaps. Mobilitäts-
politik wird konsequent an den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen, 
an Sicherheit, Klimaschutz, Verkehrsvermeidung, Flächengerechtig-
keit, Lärmschutz und Luftqualität, sozialer Teilhabe und Geschlechter-
gerechtigkeit ausgerichtet. Statt wie seit Jahrzehnten einen Verkehrs-
träger einseitig zu bevorzugen, sorgen wir für eine faire Balance – mit 
einer starken Bahn, einem modernen ÖPNV und besten Bedingun-
gen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. Die Mobilitätswende 
braucht nicht nur eine bessere gesetzliche Grundlage, sondern auch 
eine Beschleunigung in der Umsetzung. Dazu wollen wir eine umfas-
sende Ausbildungs- und Forschungsoffensive starten.

Investitionen für starke Bahnen

Eine leistungsfähige, verlässliche Bahn ist das Rückgrat einer nach-
haltigen Verkehrswende. Wir wollen den Deutschlandtakt weiterent-
wickeln und realisieren, um den Menschen mit mehr, resilienteren und 
besser aufeinander abgestimmten Bahnangeboten in Stadt und Land 
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attraktive und für alle bezahlbare Mobilitätsangebote zu machen. 
Dafür wollen wir alle deutschen Großstädte regelmäßig an den Fern-
verkehr anbinden, die Takte im Regionalverkehr verdichten und den 
Zugverkehr wieder stärker in die Fläche bringen. Stillgelegte Bahn-
strecken wollen wir schnellstmöglich reaktivieren. Ergänzen wollen 
wir diese Angebote durch schnelle Sprinterzüge und Nachtzüge, die 
alle großen europäischen Metropolen bezahlbar miteinander ver-
binden. Lücken und Engpässe sowohl im innerdeutschen als auch 
im grenzüberschreitenden Schienennetz sowie in den Bahnknoten 
wollen wir schließen. Den Aus- und Neubau, die Elektrifizierung und 
Digitalisierung des Netzes treiben wir zügig voran. Die bundeseigene 
Infrastruktur wollen wir vom Druck, Gewinne erzielen zu müssen, 
und von der chronischen Unterfinanzierung befreien und dafür ent-
sprechende Strukturen schaffen. Wir wollen 100 Milliarden Euro, ver-
teilt auf die Jahre bis 2035, zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe 
investieren und im Zusammenwirken mit den Ländern die Regionali-
sierungsmittel zweckgebunden noch einmal erhöhen, sodass sich die 
Pro-Kopf-Investitionen an das europäische Niveau angleichen. Um die 
Investitionen langfristig und zuverlässig zu finanzieren, schaffen wir 
einen Infrastrukturfonds, der sich auch aus Einnahmen aus der Lkw-
Maut speist. Die Trassenpreise wollen wir deutlich senken, um Anreize 
für Verkehrsverlagerungen auf die Schiene zu verstärken. Bahnhöfe 
wollen wir zu modernen, barrierefreien Mobilitätsstationen aufwer-
ten. Die Kombination von Bahn mit dem Fahrrad- und Busverkehr wird 
dadurch deutlich verbessert, dazu sollen auch die Mitnahmemöglich-
keiten für Fahrräder im Zug erweitert werden. Den Lärmschutz auch 
an dichtbefahrenen Bestandsstrecken verstärken wir, Barrierefreiheit 
der Bahn wollen wir in zehn Jahren erreichen. Wir sorgen dafür, dass 
Bahnfahren für alle bezahlbar ist. Gerade junge Menschen in Ausbil-
dung oder Studium wollen wir bei klimafreundlicher und bezahlbarer 
Mobilität besonders unterstützen. Wir wollen, dass in Zukunft auch 
alle Freiwilligendienstleistende wie Soldat*innen kostenfrei mit der 
Deutschen Bahn fahren dürfen. Den Deutsche-Bahn-Konzern wollen 
wir transparenter und effizienter machen und auf das Kerngeschäft 
ausrichten, die Eisenbahn in Deutschland und im benachbarten euro-
päischen Ausland. Wir setzen auf starke Verlagerungen von Straßen- 
und Flugverkehr auf die Schiene. Mit uns wird die Bahnbranche ein 
noch stärker wachsender Jobmotor mit sicheren Arbeitsplätzen.



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 31

Ka
pi

te
l 1

Bundestagswahlprogramm 2021

ÖPNV ausbauen

Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und 
verringern den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV 
bis 2030 verdoppeln. Dazu muss der öffentliche Personennahverkehr 
attraktiver, innovativer und vollständig barrierefrei werden. Wir wol-
len den ÖPNV zudem besser verknüpfen – vom Fernverkehrsnetz bis 
hin zu Bike & Ride – und regionale Kooperationen stärken. Zusam-
men mit den Ländern werden wir eine Zukunfts- und Ausbauoffensive 
starten, durch eine Mobilitätsgarantie flächendeckende Anbindungen 
schaffen, Investitionen in Fahrzeuge und das ÖPNV-Netz erhöhen und 
Finanzierungsinstrumente wie das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz und die Regionalisierungsmittel für diese Ziele ausbauen. Den 
Einsatz von emissionsfreien Bussen wollen wir durch ansteigende 
Quoten und durch attraktive Förderung für die Kommunen vorantrei-
ben sowie, wo möglich, vorrangig den Ausbau und die Reaktivierung 
von Straßenbahnen unterstützen. Mobilität darf nicht vom Geldbeu-
tel abhängen: Länder, Kommunen und Verbünde wollen wir dabei 
unterstützen, attraktive Preisangebote bis hin zu ticketlosem ÖPNV 
zu machen und neue Finanzierungsquellen wie eine Umlagefinanzie-
rung zu erschließen.

Deutschland wird Fahrradland und stärkt die Fußgänger*innen

Das Fahrrad hat für die Mobilitätswende riesiges Potenzial. Bereits 
jetzt boomt die Fahrradindustrie und schafft Arbeitsplätze. Um diese 
Potenziale auszuschöpfen, wollen wir Deutschland zum Fahrradland 
machen. Radfahren muss sicher und attraktiv sein – überall. Radwege 
in Städten, Pendelstrecken oder Verbindungen von Dorf zu Dorf wie 
auch touristische Radwege sollen sich durch hohe Qualität und hohe 
Sicherheitsstandards, wie eine separierte Radinfrastruktur, sowie eine 
gute Beschilderung und Kartierung auszeichnen. Unsere Vision ist ein 
lückenloses Fahrradnetz in ganz Deutschland mit Anschlüssen in den 
Grenzregionen. Die Empfehlungen des Nationalen Radverkehrsplans, 
die sich an den Bund richten, werden von uns schnellstmöglich umge-
setzt; Kommunen, Länder und Unternehmen werden bei der Umset-
zung ihres Teils der Aufgaben umfassend unterstützt. Die Anzahl der 
Wege mit Rad und zu Fuß soll bis 2030 verdoppelt werden. Um diese 
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Ziele zu erreichen, wollen wir die Pro-Kopf-Investitionen gemein-
sam mit Ländern und Kommunen deutlich erhöhen. Wir verstärken 
die Bundesförderung und Beratungsangebote für den Ausbau und 
die Modernisierung der Radinfrastruktur, schaffen ein schlagkräftiges 
Kompetenzzentrum Radverkehr und bezuschussen die Anschaffung 
von Job- und Lastenrädern sowie S-Pedelecs. Das Straßenverkehrs-
recht reformieren wir, damit Radfahrer*innen besser geschützt sind 
und einen gleichberechtigten Platz im Straßenraum bekommen. An 
Verkehrswegen des Bundes sollen gut ausgebaute Radwege nach 
niederländischem Vorbild im Bestand und bei Baumaßnahmen zur 
Regel werden. Mit einer nationalen Fußmobilitätsstrategie schaffen 
wir Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und mehr Aufenthaltsqualität 
für Fußgänger*innen.

Mobilpass einführen

Autonomes Fahren, vernetzte Mobilitätsangebote, nutzen statt besit-
zen – der digitale Fortschritt wird unseren Alltag in den nächsten 
Jahren grundlegend verändern. Wir wollen die deutsche Mobilitäts-
wirtschaft zur Vorreiterin für neue Mobilitätslösungen machen und 
die Digitalisierung nachhaltig, inklusiv und ausgewogen für die Ver-
kehrswende nutzen. Echtzeitinformationen und ein einheitliches 
Ticketsystem müssen im ÖPNV Standard werden. Damit man prob-
lemlos überall von A nach B kommt, wollen wir mit dem Mobilpass 
die Angebote von 120 Verkehrs- und Tarifverbünden in Deutschland 
vereinfachen und verknüpfen und Sharing- und Ridepooling-Dienste 
so integrieren, dass Sozial- und Umweltdumping ausgeschlossen sind. 
Bei der Vernetzung sind das Open-Data-Prinzip und offene Schnitt-
stellen zu beachten. Wir wollen den Wechsel zu Fahrrad, Bus und Bahn 
für alle attraktiv machen und auch finanziell fördern. Der Mobilpass 
soll ebenso Sozialtarife und ticketlose Nutzung fördern. Alle Mobili-
tätskonzepte müssen barrierefrei sein und eine Teilnahme auch ohne 
eigene digitale Endgeräte ermöglichen. Für autonomes Fahren ver-
bessern wir den Rechtsrahmen mit Schwerpunkt auf dem öffentlichen 
Verkehr. Fahrgastrechte wollen wir durch automatisierte Entschädi-
gungsverfahren stärken.
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Mehr Sicherheit durch die Mobilitätswende

Alle Menschen sollen sich in ihrem Alltag angstfrei fortbewegen und 
unversehrt ihre Ziele erreichen können. Gerade Kinder, ältere Men-
schen oder Menschen mit Behinderung brauchen eine besondere Auf-
merksamkeit bei der Verkehrsplanung. Damit mehr Menschen auf das 
Fahrrad steigen oder öfter zu Fuß gehen, sind zeitgemäße Verkehrsre-
geln, eine sichere Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur und eine Neu-
verteilung der Flächen entscheidend. Unser Ziel ist die Vision Zero, 
d. h. keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr. Um 
mehr Sicherheit auf den Straßen zu erreichen, wollen wir in geschlos-
senen Ortschaften das Regel- Ausnahme-Verhältnis umkehren. Tempo 
30 ist dann die Regel, Abweichungen wie Tempo 50 werden vor Ort 
ausgewiesen. Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo 
von 130 km/h. Wenn besondere Gründe es notwendig machen, wie 
beispielsweise in Städten oder Ballungsgebieten oder um sie herum, 
dann gelten maximal 120 km/h. Um die vielen Unfälle von Fahrrad-
fahrer*innen und Fußgänger*innen in Innenstädten zu verhindern, 
wollen wir verbindlich technische Lösungen wie Lkw-Abbiegeassis-
tenzsysteme, vollautomatische Assistenzsysteme oder Warnsysteme 
voranbringen. Wir setzen uns ein für eine Reduzierung von unnötigem 
und mutwilligem Lärm, wie er zum Beispiel auch von zu lauten Motor-
rädern und Pkws ausgeht.

Den Autoverkehr klimaneutral gestalten

Der Automobilverkehr muss in den nächsten zehn Jahren endlich 
einen starken Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bisher sind dort die 
Emissionen immer weiter gestiegen, es braucht jetzt die Trendwende. 
Zum Erreichen der Klimaneutralität muss der Autoverkehr abneh-
men und gleichzeitig emissionsfrei werden. Wir werden dafür sorgen, 
dass dank besserer Züge, Busse, Rad- und Fußwege und flankierender 
Maßnahmen bis 2030 mehr als die Hälfte der Wege im Umweltver-
bund zurückgelegt werden. Das Auto wird aber für viele weiterhin 
wichtig sein. Die Autos müssen in der Summe im Sinne der Lebens-
qualität aller digitaler, leiser, kleiner und leichter sowie klimaneu-
tral und besser recycelbar sein. Dabei geht es uns auch darum, mit 
Hilfe von Digitalisierung, autonomem Fahren und der Stärkung neuer 
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Mobilitätsdienstleistungen Autos effizienter zu nutzen und auf diese 
Weise mehr Mobilität bei weniger Verkehr zu fördern. Ab 2030 dür-
fen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden; 
den Weg dorthin bereiten europäische CO2-Flottengrenzwerte und 
eine ansteigende nationale Quote, die sich am 1,5-Grad-Pfad orien-
tieren. Bis 2030 müssen aber bereits in relevantem Maße bisherige 
Verbrennerfahrzeuge durch E-Autos ersetzt werden, deren Anteil soll 
daher bis 2030 auf mindestens 15 Millionen Fahrzeuge steigen. So 
sorgen wir für saubere Luft, erfüllen unsere Klima- und Umweltziele 
und die Automobilindustrie kann ihre Entwicklungsarbeit und ihre 
Investitionen verlässlich planen. Das sichert zukunftsfähige Arbeits-
plätze und neue Geschäftsmodelle. Die Kaufförderung emissions-
freier Autos wollen wir in ein Bonus-Malus-System überführen und 
für Elektro- Leichtfahrzeuge öffnen. Klimafreundliche Autos werden 
billiger, klimaschädliche teurer. Auch die Umrüstung bestehender 
Verbrenner zu emissionsfreien Autos wollen wir fördern. Zudem nut-
zen wir Regulierung, verpflichtende Verbraucherinformationen und 
Anreize, um Autos insgesamt leichter und effizienter zu machen. Wir 
beenden schrittweise die Dieselsubvention und gestalten die Dienst-
wagenbesteuerung sozial-ökologisch um. Wir beschleunigen den flä-
chendeckenden Ausbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur, beson-
ders im ländlichen Raum, inklusive Schnellladesäulen. Laden muss 
flächendeckend in Deutschland und Europa schnell, ökologisch, güns-
tig und bequem möglich sein.

Moderne Verkehrsinfrastruktur

Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-
Verkehr gefördert. Sie reißt damit alle Klima- und Nachhaltigkeitsziele 
und führt doch tagtäglich zu Staus. Das hat keine Zukunft – moderne 
Mobilität für dieses Jahrhundert verlangt neue Prioritäten. Deutsch-
land braucht eine Infrastrukturentwicklung, die den 1,5-Grad-Pfad 
einhält und allen Menschen zukunftsfähige und sichere Mobilität 
ermöglicht. Wir legen den Fokus auf den Ausbau von Geh-, Rad- und 
Schienenwegen, eine gleichberechtigte Verteilung von Flächen, die 
Umnutzung bestehender Infrastrukturen sowie eine intelligente 
barrierefreie Vernetzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Auch 
die Vermeidung von Verkehr und daraus resultierenden Belastun-
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gen, unter anderem durch bessere Bedingungen für Homeoffice und 
die Wiederkehr der Nahversorgung in Orte und Stadtviertel, werden 
wir unterstützen. An den Verkehrswegen wollen wir für zusätzliche 
Bäume und ihren Bestandserhalt als Teil einer grünen Infrastruktur 
sorgen. Der bisherige Bundesverkehrswegeplan wird diesen Ansprü-
chen überhaupt nicht gerecht. Trotz Klima- und Artenkrise und obwohl 
Deutschland eines der dichtesten Straßennetze der Welt hat, enthält 
der Bundesverkehrswegeplan noch hunderte weitere Straßenbaupro-
jekte, die unsere Landschaften und unsere Natur zerschneiden und den 
Klimaschutz gefährden. Deutschland hat keinen Mangel an Straßen, 
erst recht keinen an Autobahnen. Wir wollen deshalb den Bundesver-
kehrswegeplan schnellstmöglich durch einen neuen Bundesnetzplan 
ersetzen, der die Verkehrsinfrastrukturplanung systematisch an den 
Erfordernissen der Mobilitätswende ausrichtet und die bis 2030 vor-
gesehenen Neu- und Ausbauten von Autobahnen und Bundesfernstra-
ßen deutlich reduziert. Dies erfordert eine grundsätzliche Änderung 
der bisherigen standardisierten Bewertungsverfahren, Berechnungs-
grundlagen und Kriterien unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Klima- und Umweltkosten, die gründliche Prüfung von Alternativen, 
die auch andere Verkehrsträger einbezieht, eine Verbesserung der 
bisher unzureichenden Beteiligung der Bürger*innen und Verbände 
sowie die Abkehr vom sogenannten Finanzierungskreislauf Straße. 
Wir schützen damit unsere Wohngebiete, Wald und Wasser, Moore und 
Artenvielfalt und so unsere eigenen Lebensgrundlagen. Angesichts 
der Klimakrise darf nicht gelten: Nur weil es schon immer so geplant 
war, muss das jetzt auch gemacht werden. Die anstehende Überprü-
fung des aktuellen Bundesverkehrswegeplans werden wir zudem nut-
zen, um alle nicht im Bau befindlichen Abschnitte sowie besonders 
umweltschädliche Straßenneubau- und Straßenausbauprojekte einer 
Klima-, Umwelt- und Bedarfsprüfung zu unterziehen und sie dadurch 
deutlich zu reduzieren. Bis zum Abschluss der Überprüfung dürfen 
bei diesen Projekten keine irreversiblen Fakten geschaffen werden. 
Das gilt umso mehr, weil der ausufernde Straßenneubau Mittel bin-
det, die wir anderswo viel dringender brauchen. Die Mittel für den 
Straßenneu- und -ausbau werden wir deshalb weitgehend umschich-
ten – zugunsten der Sanierung maroder Infrastruktur und des Aus-
baus der Schienen- und Radwegeinfrastruktur. Dazu gehört auch eine 
gründliche Bewertung der finanziellen Risiken des Straßenbaus und 
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der neuen Autobahngesellschaft. Straßenfahrzeuge und Züge sollen 
leiser werden, durch mehr aktiven Lärmschutz auch im Bestand. Dort, 
wo wir den Lärm nicht direkt an der Quelle mindern können, sorgen 
wir für besseren Lärmschutz.

Mobil auf dem Land durch eine Mobilitätsgarantie

In ländlichen Räumen ist die Mobilitätswende am anspruchsvollsten, 
denn viele Menschen sind dort auf das Auto angewiesen. Zugleich 
schränkt diese einseitige Autozentrierung die Autonomie von Kin-
dern, Jugendlichen und Menschen ohne Auto besonders stark ein. Wir 
wollen erreichen, dass Mobilität auch auf dem Land ohne Auto und 
barrierefrei möglich ist. Wir wollen mit den Ländern eine Mobilitäts-
garantie mit gesetzlich definierten Standards für Erreichbarkeit und 
Erschließung einführen, erweiterte Angebote an öffentlicher Mobilität 
in ländlichen Räumen entwickeln, lokale Initiativen unterstützen und 
Radwege ausbauen. Gerade in strukturschwachen Regionen braucht 
es eine regelmäßige, verlässliche und barrierefreie Anbindung an den 
ÖPNV, zum Beispiel durch Schnellbuslinien, und an Mobilitätsdienst-
leistungen wie Ridepooling- und On-Demand-Verkehre. Dennoch ist 
das Auto für viele Menschen im ländlichen Raum unverzichtbar und 
dort gerade für viele Familien kaum wegzudenken. Deshalb setzen wir 
hier auch besonders auf die Chancen der Antriebswende. Das E-Auto 
ist insbesondere im Paket mit Solaranlagen auf dem Dach, einem 
Stromspeicher im Keller und einer Wandladestation in der Garage 
eine zukunftsfähige Lösung. Zugleich wollen wir Carsharing flächen-
deckend verfügbar machen und die Errichtung von Carsharing-Statio-
nen fördern, auch an zunächst weniger rentablen Standorten.

Mobilitätswende in der Stadt

Nirgendwo wird die Mobilitätswende sehnlicher erwartet als in den 
Innenstädten: Unfälle, Staus, Abgase, Lärm, zu wenig Platz für Kinder 
zum Spielen und für Begegnungsräume – die autozentrierte Stadt ist 
nicht nur klimaschädlich, sondern auch kein schöner Ort zum Leben. 
Wir wollen unsere Städte lebenswerter machen und sie dazu bei der 
Mobilitätswende gezielt unterstützen. Wir werden es ihnen erleichtern, 
den Raum Straße vielfältig nutzbar zu machen, attraktive Rad- und 
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Fußwege anzulegen, verkehrsberuhigte oder autofreie Innenstädte 
und Stadtviertel voranzutreiben und mehr Grünflächen auch durch 
Entsiegelung zu schaffen. Temporäre Umgestaltungen wie Pop-up-
Bikelanes sollen erleichtert werden, um Best-Practice- Lösungen tes-
ten zu können. Den Städten und Kommunen wollen wir die Planungs-
hoheit zurückgeben, damit sie öffentlichen Raum gerecht aufteilen 
können, zum Beispiel durch eine stringente Parkraumbewirtschaf-
tung, indem Autos nicht mehr überall, sondern nur noch auf expli-
zit dafür ausgewiesenen Flächen geparkt werden dürfen, oder durch 
bessere Möglichkeiten, Fahrradparkplätze vorzugeben und Auto- in 
Fahrradparkplätze umzuwidmen. Wir wollen, auch durch angemes-
sene Bußgelder, Schluss machen mit Falschparken auf Radwegen 
und Fußwegen und zugestellten Straßenkreuzungen. Zudem stärken 
wir die Möglichkeiten, auch durch europäische Erfolgsmodelle wie 
eine City-Maut oder eine Nahverkehrsabgabe die Mobilitätswende zu 
finanzieren, zu fördern und aktiv zu gestalten. Die Ausweitung von – 
insbesondere stationsbasierten – Carsharing-Angeboten werden wir 
fördern, da diese für eine Verringerung des Pkw-Bestands in den Städ-
ten sorgen.

Flugverkehr zukunftsfähig ausrichten

Fliegen bringt unsere Welt näher zusammen, ist aber eine der klima-
schädlichsten Fortbewegungsarten. Nach der Pandemie wollen wir 
kein Zurück zum unbegrenzten Wachstum des Luftverkehrs, sondern 
diesen am Ziel der Klimaneutralität ausrichten. Kurzstreckenflüge 
wollen wir ab sofort Zug um Zug verringern und bis 2030 überflüs-
sig machen, indem wir massiv Bahnangebote – gerade Direkt- und 
Nachtzugverbindungen – ausweiten und für faire Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen den Verkehrsmitteln sorgen, die die ökologischen 
Kosten wiederspiegeln. Die Zahl von Mittel- und Langstreckenflügen 
gilt es zu vermindern, zum Beispiel indem öffentliche und privatwirt-
schaftliche Geschäftsreisen durch die Nutzung von Videokonferenzen 
entfallen. Das Fliegen wollen wir nachhaltig, zukunftsfähig und lang-
fristig unabhängig von fossilen Treibstoffen machen. Dafür sorgen ein 
strikter europäischer Emissionshandel, die Förderung moderner Flug-
zeugtechnologien und die Erhöhung der Beimischungsquoten mit 
einem klaren Anstiegspfad, der fossiles Kerosin durch strombasierte 
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Kraftstoffe aus Erneuerbaren Schritt für Schritt ersetzt. Bis 2030 soll 
die Quote statt 2 Prozent mindestens 10 Prozent betragen und im Fol-
gejahrzehnt deutlich anwachsen. Den Aufbau von Produktionsanlagen 
dafür fördern wir. Umweltschädliche Subventionen sind abzubauen 
und fortlaufende Finanzhilfen für Flughäfen zu beenden. Außerdem 
setzen wir uns für die Einführung einer europäischen Kerosinsteuer 
ein. Bis diese in der EU umgesetzt ist, werden wir auf nationaler Ebene 
eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einführen. Lohndumping 
durch Billigflüge muss beendet werden. Einen weiteren Ausbau der 
Flughafeninfrastruktur lehnen wir ab. Neue Entwicklungen im Flug-
verkehr, wie zum Beispiel Drohnen, müssen sich daran messen lassen, 
ob sie einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilitätswende leisten 
können. Zur Reduktion von Fluglärm braucht es weniger Flugzeuge, 
eine Pflicht zum aktiven Schallschutz für leisere Flugzeuge, ein ech-
tes Nachtflugverbot, die Gleichstellung von militärischen und zivi-
len Flughäfen sowie eine Novellierung der gesetzlichen Grundlagen 
mit strengeren Grenzwerten. Für den Gesundheitsschutz wollen wir 
außerdem Grenzwerte für Ultrafeinstaub festlegen.

Zukunftsfähiger Güterverkehr

Jeden Tag werden durch Deutschland Millionen Tonnen an Gütern 
transportiert, heute zumeist in Form endloser Lkw-Karawanen auf 
unseren Straßen. In einem klimaneutralen Deutschland muss auch 
der Güterverkehr zukunftsfähig, emissionsfrei und weniger lärminten-
siv sein. Für weniger Lkw-Verkehr wollen wir den Güterverkehr von 
der Straße auf die Schiene verlagern. Dafür werden wir die Kombina-
tion von Straße, Schiene und Wasser ertüchtigen und Industrie und 
Gewerbe wieder ans Bahnnetz anschließen – auch in der Fläche. Wir 
fördern Investitionen in moderne Güterverkehrstechnik, intermodale 
Güterverkehrszentren und Umschlagterminals für den kombinierten 
Güterverkehr. Wir setzen zudem auf regionale Wirtschaftskreisläufe 
und die Chancen der Digitalisierung und Vernetzung bei der Organisa-
tion der Logistik. Den ausufernden Lkw-Verkehr wollen wir durch eine 
CO2-orientierte Maut so regulieren, dass die entstehenden Kosten von 
den Verursacher*innen getragen werden. Zusammen mit ambitionier-
ten CO2-Flottengrenzwerten und Quoten, der Förderung klimafreund-
licher Antriebe und dem schnellen Aufbau der entsprechenden Infra-
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strukturen werden auch Lkw absehbar lokal emissionsfrei. Für mehr 
Sicherheit im Lkw-Bereich braucht es eine bessere Durchsetzung von 
Arbeitszeitvorschriften. Auch die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fah-
rer*innen müssen erheblich verbessert werden. Dafür werden wir das 
Bundesamt für Güterverkehr personell aufstocken und diesem mehr 
Befugnisse erteilen. In der städtischen Logistik wollen wir den Einsatz 
von Lastenrädern und Cargo-Trams fördern sowie neue Verteilkon-
zepte wie Cityhubs und die Güterbeförderung auf der letzten Meile 
per Konzession vorantreiben.

Die Schifffahrt klima- und umweltverträglich machen

Für ein außenhandelsorientiertes Land wie Deutschland ist eine inter-
national wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft von entscheidender 
Bedeutung. Wir setzen uns für die Entwicklung eines gemeinsamen 
Seehafenkonzepts durch Bund und Länder ein, das auf Kooperation 
der Standorte statt auf Konkurrenz setzt. Die Schifffahrt wollen wir 
durch verbindliche Emissionsminderungsziele und eine Einbeziehung 
in den EU-Emissionshandel klimaneutral machen. Wir setzen die poli-
tischen Rahmenbedingungen dafür, dass die Schifffahrt schnellst-
möglich wegkommt vom Schweröl mit seinen giftigen Abgasen und 
dass sich stattdessen Landstromanlagen, emissionsarme Terminals, 
alternative Schiffsantriebe und klimaneutrale Treibstoffe ebenso wie 
faire Arbeitsbedingungen für alle an der Seefahrt Beteiligten durch-
setzen. Dafür drängen wir auf weltweit höhere Standards. Moderni-
sierte Binnenschiffe müssen künftig einen wichtigen Beitrag zum 
klimaneutralen Gütertransport liefern. Wir sehen uns in der Verant-
wortung für einen guten ökologischen Zustand aller Wasserstraßen. 
Marode Wasserstraßen müssen umweltverträglich saniert werden, 
für Flussvertiefungen soll es ein Moratorium und eine grundsätzliche 
Überprüfung im Rahmen der Neuaufstellung des Bundesnetzplans 
im Sinne der neuen UN-Dekade für die Wiederherstellung von Öko-
systemen geben.
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Wir schützen Natur und Umwelt  
für ein gutes Leben
Artensterben stoppen

Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. Ökologische Leit-
planken müssen daher unser Handeln definieren – als „Barometer 
des Lebens“. Um die Krise der Artenvielfalt zu überwinden und das 
massenhafte Artensterben zu beenden, brauchen wir vor allem eine 
andere Landnutzung. Wie beim Klimaschutz zählt auch beim Natur-
schutz jeder Tag. Deshalb werden wir ein Sofortprogramm Artenschutz 
auflegen, mit dem wir den Pestizideinsatz deutlich verringern und den 
Einsatz besonders schädlicher Umweltgifte wie Glyphosat untersagen. 
Wir wollen den Verkauf von naturwertvollen bundeseigenen Flächen 
sowie die Entwässerung von Moorstandorten stoppen und militärische 
Konversionsflächen dem Naturschutz zur Verfügung stellen. Zur bes-
seren Vernetzung der Schutzgebiete wollen wir Naturschutzkorridore 
schaffen. Gemeinsam mit den Ländern werden wir die Naturschutzwir-
kung der Natura-2000-Gebiete verbessern, wo möglich Nationalparks 
und andere Schutzgebiete vergrößern bzw. neue schaffen sowie das 
nationale Naturerbe stärken. Damit der Naturschutz endlich ausrei-
chend finanziert wird, werden wir neue Wege gehen: 10 Prozent der 
Gelder aus dem Energie- und Klimafonds sollen für Klimaschutz durch 
Naturschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Wir werden den Wildnis-
fonds ausbauen, damit sich auf mindestens 2 Prozent der Landesflä-
che wieder echte Wildnis entwickelt, wo Pflanzen und Tiere ungestört 
leben können. Wir wollen erreichen, dass vor jeder Planung von Inf-
rastrukturvorhaben die Auswirkungen auf Klima, Natur und Umwelt 
umfassend geprüft und berücksichtigt werden. Auch einer vielfälti-
gen Kulturlandschaft kommt eine große Bedeutung für den Schutz 
unserer Natur zu. Deshalb wollen wir wertvolle Landschaftselemente 
wie artenreiche Blumenwiesen, Streuobstbestände, Weinbau-Terras-
sen, Alleen, Einzelbäume und Blühstreifen entlang von Straßen und 
auf kommunalen Flächen besser schützen und neu schaffen. Den Ver-
brauch an Boden in Natur und Landwirtschaft werden wir endlich 
drastisch reduzieren – in einem ersten Schritt auf unter 30 Hektar pro 
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Tag deutlich vor 2030. Dazu werden wir gemeinsam mit den Ländern 
und Kommunen Instrumente umsetzen, mit denen Bauen auf jetzigem 
Ackerland und Naturboden wirksam begrenzt wird.

Unseren Wald retten

Unser Wald ist durch die Klimakrise – durch Hitzewellen, Dürre und 
Stürme – stark bedroht. Wir erleben heute schon ein Waldsterben, das 
weitaus größere Schäden anrichtet, als in den 80er Jahren durch den 
sauren Regen entstanden sind. Naturnahe, artenreiche und klimasta-
bile Waldökosysteme sind widerstandsfähiger als Monokulturen. Sie 
halten den Wasserkreislauf in Balance und die Böden fruchtbar, spei-
chern Kohlenstoff, reinigen die Luft, sind der Lebensraum zahlreicher 
bedrohter Tiere, Pflanzen und Pilze, produzieren Rohstoffe und dienen 
der Erholung und Gesundheitsvorsorge. Wir fördern die Entwicklung 
gesunder Wälder, die mehr Kohlenstoff binden, als aus ihnen heraus-
geholt oder freigesetzt wird. Wir wollen gesetzliche Mindeststandards 
festlegen, damit die Waldbewirtschaftung naturnah wird, den Umbau 
und die Wieder- und Neubewaldung nach ökologischen Bewirtschaf-
tungsvorgaben ausrichten und die Waldbesitzer*innen dabei mit qua-
lifizierter Förderung und Beratung unterstützen. Das dient auch dem 
ökonomischen Mehrwert. Im Einklang mit Naturschutz- und Wald-
besitzerverbänden setzen wir uns für wald-, natur- und tierschutzge-
rechte Bejagungsmethoden ein. Die Bewirtschaftung aller Flächen der 
öffentlichen Hand soll an ökologische Kriterien geknüpft werden – 
im Wald nach FSC- oder Naturlandstandards, in der Landwirtschaft 
nach Ökolandbau zertifiziert. Wir wollen als ersten Schritt mindestens 
5 Prozent unserer Wälder der Natur überlassen. So schaffen wir die 
Urwälder von morgen. Weitere Dürrejahre vergrößern die Waldbrand-
gefahr. Gemeinsam mit Kommunen und Ländern wollen wir eine bun-
desweite Präventions- und Bekämpfungsstrategie erarbeiten.

Biologische Vielfalt an Land und im Meer schützen

Der Artenrückgang und die Zerstörung natürlicher Lebensräume schrei-
ten auch global weiter voran. Wir werden uns für ein ambitioniertes 
Abkommen der Vereinten Nationen zum Erhalt der biologischen Viel-
falt einsetzen und es in Deutschland umsetzen. Entsprechend der 
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Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union sollen mindestens 30 
Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere wirksam geschützt 
werden. Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung wollen wir über-
all als neue Leitprinzipien verankern und für eine kohärente Politik 
sorgen. Im Meeresbereich verfolgen wir eine gemeinsame internatio-
nale Meeresstrategie. Wir werden uns dafür einsetzen, den Schutz der 
Meere über verbindliche Abkommen zu schärfen, Vollzugsdefizite und 
Regellücken zu schließen und damit in den Fokus zu rücken, damit 
auch bisher legale Verschmutzung, wie zum Beispiel Tankwäschen auf 
hoher See, verboten und Übernutzung verhindert wird. Wir unterstüt-
zen Programme zum Stopp der globalen Entwaldung und zum Schutz 
oder zur Wiedereinwanderung oder -ansiedlung besonders bedrohter 
Arten. Landnutzer*innen, deren Lebensunterhalt durch Schutzmaßnah-
men bedroht wird, müssen einen Ausgleich erhalten. Gezielte Arten-
schutzprogramme von Zoos und wissenschaftlichen Instituten wollen 
wir unterstützen und zugleich die Haltung der Tiere dort verbessern. 
Lebensräume, für die wir in Deutschland internationale Verantwor-
tung tragen, wie das Wattenmeer und alte Buchenwälder, wollen wir 
gemeinsam mit den Ländern besser als bisher schützen und entwi-
ckeln. Bei Eingriffen in die Natur müssen nicht verantwortbare Risiken, 
wie die Manipulation oder Ausrottung ganzer Populationen oder Arten 
durch gentechnische Methoden, sogenannte Gene Drives, ausgeschlos-
sen werden. Es braucht eine umfassende Biomassestrategie, damit die 
Produktion und der Import von Biomasse zur Energieerzeugung oder 
für Tierfutter nicht zur Zerstörung der Artenvielfalt führt.

Flüsse und Moore schützen und renaturieren

Die Renaturierung von Flüssen, Auen und Wäldern und die Wiederver-
nässung von Mooren – all das schützt nicht nur seltene Lebensräume 
und die biologische Vielfalt, sondern auch das Klima. Deshalb werden 
wir eine Renaturierungsoffensive starten. Naturnahe Bäche und die 
letzten frei fließenden Flüsse wie die Elbe müssen erhalten bleiben, 
einen Ausbau der Oder lehnen wir ab, das gilt auch für die Tideelbe. 
Maßnahmen, die den ökologischen Zustand unserer Fließgewässer 
verschlechtern, sind nicht erlaubt. Diese Vorgabe aus dem europäi-
schen Recht werden wir durchsetzen. Flüsse mit weiten Auen und 
Überschwemmungsgebieten sind auch der beste Schutz gegen Hoch-
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wasser und halten das Wasser in der Landschaft. Wir werden des-
halb die Aufgaben der Bundeswasserstraßenverwaltungen nach öko-
logischen Kriterien neu ausrichten. Spezifische Programme für wilde 
Bäche, naturnahe Flüsse, Seen, Auen und Feuchtgebiete wie das Blaue 
Band wollen wir stärken und gemeinsam mit den Ländern die EU- 
Wasserrahmenrichtlinie endlich konsequent umsetzen. Moorschutz ist 
Klimaschutz. Daher wollen wir ein Ende der Torfnutzung und unsere 
Moore so schnell und umfassend wie möglich wiedervernässen. Dazu 
legen wir gemeinsam mit den Ländern ein großflächig wirksames 
Moor- Renaturierungsprogramm auf. Um die noch intakten Moore vor 
Torfabbau, Überdüngung und Entwässerung zu retten, werden wir sie 
unter strengen Schutz stellen. Für genutzte Moorböden wollen wir 
ökonomische Perspektiven für eine nachhaltige nasse Landwirtschaft 
ermöglichen und extensive Weidewirtschaft und Paludikultur stärken.

Sauberes Wasser ist Leben

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Düngemittel, Pestizide, 
Waschmittelrückstände und Medikamentenreste gehören nicht in 
unser Wasser. Zum Schutz unseres Grundwassers, der Seen, Flüsse 
und Meere wollen wir deshalb klare gesetzliche Vorgaben, etwa 
zur Flächenbindung der Tierhaltung und des Pestizid- und Dünge-
mitteleinsatzes, verankern sowie die Kläranlagen verbessern. Ein 
Verursacherfonds und eine Reform der Abwasserabgabe sollen so 
zu einer fairen Verteilung der Kosten von Abwasser- und Trinkwas-
seraufbereitung führen. Wir wollen die Produktverantwortung von 
Hersteller*innen stärken. So verringern wir etwa durch verbesserte 
Genehmigungs- und Entsorgungsvorschriften für Medikamente die 
Bildung von Resistenzen und andere Gefahren von Arzneimittelrück-
ständen im Wasser. Besonders gefährliche und schlecht abbaubare 
Schadstoffe dürfen nicht mehr in den Wasserkreislauf gelangen. Wir 
setzen das EU-Wasserrecht endlich konsequent um und reduzieren 
den Eintrag von hormonverändernden Stoffen und Mikroplastik ins 
Wasser deutlich. Den Vorrang der Trinkwasserversorgung gegenüber 
gewerblicher Nutzung gilt es sicherzustellen, Wiederverwendung von 
Abwässern und Speicherung von Regenwasser wollen wir fördern 
und Anreize zum Wassersparen schaffen. Wir machen das Vorsorge-
prinzip auch im Gewässerschutz zur Richtschnur, deswegen wollen 
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wir im Bergrecht Fracking und künftige Projekte zur Förderung von 
Erdöl und Erdgas ausschließen.

Meere schützen, Plastikmüllflut stoppen

Die Meere befinden sich in einem katastrophalen Zustand – und 
dieser droht sich durch weitere Versauerung, Überdüngung, Überfi-
schung, Verschmutzung und Plastikmüll noch zu verschlechtern. Um 
der Plastikmüllflut Einhalt zu gebieten, wollen wir ein international 
verbindliches Abkommen zum Stopp der Plastikvermüllung unserer 
Meere auf den Weg bringen sowie ein Sofortprogramm mit ehrgei-
zigen Müllvermeidungszielen auflegen. Wir wollen Technik fördern, 
die eine Bergung der Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee und 
ein umweltverträgliches Abfischen von Müll aus dem Meer ermög-
licht. Aus den Erdölförderanlagen in der Nordsee treten durch Unfälle, 
ölhaltigen Bohrschlamm mit Bohrabfällen und auch durch die Abfa-
ckelung von Gas giftige Stoffe aus. Wir setzen uns für ein Ende der 
Förderung fossiler Energieträger ein. In der deutschen Ausschließ-
lichen Wirtschaftszone wollen wir einen sofortigen Stopp neuer 
Öl- und Gasbohrungen umsetzen sowie ein Förderende bis 2025. 
Auf europäischer und internationaler Ebene setzen wir uns für ein 
Ende der Öl- und Gasförderung in der gesamten Nord- und Ostsee 
ein. Wir wollen auch den Ausstieg aus dem Kies- und Sandabbau in 
Schutzgebieten vorantreiben und zugleich Raubbau in Ländern des 
globalen Südens durch Importstandards verhindern. Um die Überfi-
schung zu beenden, die Fischbestände zu stabilisieren und Fischer*in-
nen eine nachhaltige Perspektive zu geben, wollen wir Fangquoten 
und Fischereiabkommen anpassen, Schonzeiten ausdehnen und die 
Umstellung der Fischerei auf umwelt-, klima- und artenschonende 
Fangmethoden erreichen. Dazu gehören auch ein schnellstmöglicher 
Ausstieg aus der klima- und umweltschädlichen Grundschleppnetz-
fischerei und eine naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. 
Wir wollen die Fischereisubventionen auf eine ökologische Meeres-
nutzung ausrichten. Regionale Fischereibetriebe werden wir bei der 
Umstellung ebenso unterstützen wie beim Aufbau von Alternativen 
durch umweltfreundliche touristische Angebote. Ein wichtiger Schritt, 
um ökologische Fischerei und Aquakultur auskömmlich zu honorie-
ren, ist eine verbindliche und für die Verbraucher*innen transparente 
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Kennzeichnung. Für lebendige Weltmeere sind die Umsetzung der 
EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, ein Tiefseebergbaumorato-
rium sowie die Ausweisung von großflächigen nutzungsfreien Mee-
resschutzgebieten notwendig.

Das Ende des Mülls

Der Plastikmüll wird immer mehr, der Mehrweganteil bei Geträn-
ken sinkt seit Jahren. Einwegbecher werden nur für wenige Minuten 
genutzt, bevor sie zu Müll werden. Ausgediente Handys und Tablets 
verstauben in Schubladen, obwohl sie wiederverwendet oder recycelt 
werden könnten. Unser Ziel ist Zero Waste. Es soll kein Müll mehr 
verursacht und die Ressourcenverschwendung gestoppt werden. Das 
kann nur gelingen, wenn Hersteller*innen und Müllverursachende 
stärker in die Verantwortung genommen werden und das Konzept 
der Kreislaufwirtschaft ganzheitlich bei Design, Herstellung, Nutzung 
und Entsorgung von Produkten berücksichtigt wird. Unerwünschte, 
oft sogar noch in Plastikfolie eingepackte Werbung gehört nicht in 
unsere Briefkästen. Wir werden das komplizierte Pfandsystem ent-
wirren. Jede Flasche soll in jeden Pfandautomaten passen, den To-
go-Mehrwegbecher machen wir bis 2025 zum Standard. Wir fördern 
Mehrweg bei Transport, Online-Handel, Einkauf und Lebensmittel-
verpackungen. Wir treten für ein EU-weites Pfandsystem ein. Damit 
Ressourcenschätze aus alten Elektrogeräten zurück in den Kreislauf 
finden, schaffen wir in einem ersten Schritt ein Pfand auf Handys, 
Tablets und energieintensive Akkus. Das bisherige Lizenzgeld für 
Plastikverwertung entwickeln wir zu einer Ressourcenabgabe weiter. 
Bei der Ausgestaltung der Müllsammlung wollen wir die Position der 
Kommunen stärken. Das Verpackungsgesetz wird zum Wertstoffge-
setz, das allen ökologisch vorteilhaften Mehrwegprodukten Vorrang 
einräumt sowie Müllvermeidung und hochwertiges Recycling fördert. 
Dazu müssen Kunststoffsorten und Verbundstoffe reduziert und gift-
frei werden. Biowertstoffe gehören nicht in die Verbrennung, sondern 
müssen verwertet werden. Plastikmüll soll nicht mehr exportiert wer-
den, wenn er nicht hochwertig recycelt wird. Stoffe im Kreislauf zu 
führen, wird auch ökonomisch vorteilhafter werden, als sie wegzu-
werfen. Kreislaufwirtschaft wird das neue Normal.
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Giftfreie Produkte im Alltag

Plastik- und Schadstoffrückstände finden sich mittlerweile sogar 
schon in den Körpern von Kindern und Jugendlichen. Die Weltge-
sundheitsorganisation sieht in hormonstörenden Chemikalien eine 
globale Gesundheitsbedrohung. Wir wollen giftige Chemikalien, die 
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Allergien und ungewollte 
Kinderlosigkeit auslösen können, aus allen Alltagsprodukten verban-
nen, indem wir das EU-Recht im Chemikalienbereich verbessern und 
schnell und konsequent durchsetzen. Der Eintrag von Mikroplastik, 
das sich heute schon überall in unserer Umwelt findet, muss dringend 
minimiert werden. In Kosmetika und Pflegeprodukten hat Mikroplas-
tik nichts verloren. Besonderes Augenmerk richten wir auf Spielzeug, 
Kinderpflegeprodukte und andere Alltagsprodukte wie Textilien, 
Möbel oder Elektronik. Deutschland sollte dem Beispiel Frankreichs 
folgen und nachgewiesen giftige Chemikalien wie Bisphenol A in 
Kochgeschirr und Lebensmittelverpackungen oder per- und polyfluo-
rierte Kohlenwasserstoffe in Papier und Pappe verbieten. Wir wollen 
Verbraucher*innen besser schützen, indem wir gemeinsam mit den 
Ländern importierte Güter stärker auf Giftstoffe kontrollieren, die 
Produktkennzeichnung verbessern und Produktrückrufe erleichtern. 
Unser Ziel ist, dass die Menschen gesund in einer gesunden Umwelt 
leben können.

Saubere Luft zum Atmen

Wir alle brauchen saubere Luft zum Atmen. Doch Abgase aus dem 
Verkehr, aus Kohlekraftwerken oder alten Ölheizungen machen krank. 
Schlimmer noch: Nach Berechnung der Europäischen Umweltagen-
tur sterben allein in Deutschland pro Jahr 70.000 Menschen vorzeitig 
durch von Luftverschmutzung verursachte Krankheiten. Die ökologi-
sche Modernisierung bietet riesige Chancen, die Luft zu verbessern. 
E-Autos, Solar- und Windenergie schützen unsere Luft. Wir wollen 
diese Entwicklung beschleunigen und die Grenzwert-Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation für Luftschadstoffe schnellstmög-
lich umsetzen. Auch durch mehr Grün in unseren Städten verbessern 
wir dort die Luftqualität. Um diese Ziele zügig zu erreichen, werden 
wir alle Emissionsquellen wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft 
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in den Blick nehmen und in diesem Zusammenhang die Entschei-
dung darüber, ob und wie Feuerwerk im Einzelnen zu regeln ist, dahin 
geben, wo sie hingehört – vor Ort.

Klimaanpassung und mehr Natur in der Stadt

Die Klimakrise verändert zunehmend die Rahmenbedingungen unse-
res Zusammenlebens. Schon heute hat sich die Erde um 1,2 Grad 
erhitzt. Die Folgen sind mit Hitzesommern, Überschwemmungen und 
Stürmen längst auch in unserem Land spürbar und treffen oft die 
am härtesten, die in schwierigsten Umständen leben. Während wir 
um jedes Zehntelgrad weniger an Erderhitzung kämpfen, müssen wir 
uns zugleich an diese Veränderungen anpassen. In ländlichen Räu-
men gilt es insbesondere Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und 
Fischerei bei der Anpassung zu unterstützen, um Schäden durch Dür-
ren, Ernteausfälle und Waldsterben zu verringern. Unsere Städte wol-
len wir besser gegen Hitzewellen und Starkregen wappnen – mit Hit-
zeaktionsplänen und einem Stadtumbau im Großen wie im Kleinen: 
mehr Stadtgrün, Bodenentsiegelung, Frischluftschneisen, Gebäudebe-
grünung, Wasserflächen und öffentliche Trinkbrunnen. Als Schwamm-
städte sollen sie künftig mehr Wasser aufnehmen, speichern und im 
Sommer kühlend wirken. Das erhöht auch die Lebensqualität gerade 
für all jene, die sich keinen eigenen Balkon oder Garten leisten kön-
nen: Dachgärten sind natürliche Klimaanlagen für Wohnungen und 
Büros, Parks und Stadtwälder spenden Schatten und frische Luft. Wir 
wollen durch Verbesserungen im Baurecht und in der Städtebau-
förderung Stadt und Land helfen, all das schnellstmöglich vor Ort 
umzusetzen. Auch für Tiere und Pflanzen sind unsere Städte immer 
wichtigere Lebensräume. Deshalb wollen wir die Natur in der Stadt 
ausweiten. Das vorhandene Grün werden wir schützen und ökologisch 
aufwerten, Gärtner*innen und Kleingärtner*innen wollen wir dabei 
als Verbündete gewinnen. Wir werden die Lichtverschmutzung ein-
dämmen, die Menschen, Tiere und Pflanzen schädigt und wesentlich 
zum Verschwinden von Insekten und Vögeln beiträgt.
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Wir stärken Bäuer*innen, Tiere und Natur
Landwirtschaft fit für die Zukunft machen

Wir wollen Klima-, Umwelt-, Tier- und Gewässerschutz und landwirt-
schaftliche Erzeugung miteinander versöhnen. Die Landwirtschaft fit für 
die Zukunft zu machen – das begreifen wir als Aufgabe für die nächsten 
Jahre. Das geht nur mit der Natur zusammen und mit einem Verständ-
nis von Natur, das sich an Kreisläufen orientiert und sich dem Ressour-
censchutz verpflichtet sieht. Das bedeutet fruchtbare kohlenstoffspei-
chernde Böden, sauberes Wasser und intakte Ökosysteme, aber auch 
ein faires Auskommen von Landwirt*innen und eine gute und gesunde 
Ernährung für alle. Das können und werden wir nur gemeinsam mit 
den Bürger*innen und Bäuer*innen erreichen. Insbesondere kleine 
Betriebe wollen wir bei der notwendigen Transformation unterstützen 
und pragmatische Lösungen für sie finden. Unser Leitbild ist eine sich 
weiterentwickelnde ökologische Landwirtschaft mit ihren Prinzipien 
Tiergerechtigkeit, Gentechnikfreiheit und Freiheit von chemisch-syn-
thetischen Pestiziden. Dafür wollen wir den Ökolandbau umfangreich 
fördern und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass künftig immer 
mehr Bäuer*innen und Lebensmittelhersteller*innen umstellen. Ziel 
sind 30 Prozent Ökolandbau bis 2030. Die Agrarforschung für eine 
Ökologisierung der Landwirtschaft werden wir deutlich ausweiten. Wir 
werden vielfältige Fruchtfolgen und widerstandsfähige Anbausysteme 
wie Agroforst ebenso stärken wie die Nutzung von robusten Pflanzen-
sorten und Tierrassen. Stickstoffüberschüsse werden wir deutlich redu-
zieren. Auch digitale Anwendungen können bei entsprechender Aus-
richtung die Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher machen, 
müssen aber auch – zum Beispiel über Sharing-Konzepte – kleineren 
Betrieben offenstehen und bezahlbar sein. Monokulturen, Pestizide 
und chemisch-synthetischer Dünger führen auch im globalen Süden zu 
erheblichen Schäden für Gesundheit und Umwelt, während Kleinbäu-
er*innen durch europäische Dumpingexporte, patentiertes Saatgut und 
Landraub weiter in die Abhängigkeit getrieben werden. Das Recht auf 
Nahrung muss garantiert sein, kleinbäuerliche Strukturen wollen wir 
stärken. Dafür unterstützen wir mit unserer Agrar- und Entwicklungs-
politik eine globale sozial-ökologische Agrarwende.



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 49

Ka
pi

te
l 1

Bundestagswahlprogramm 2021

Öffentliches Geld für öffentliche Leistung

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU sollte zu einem Instrument für 
eine sozial- ökologische Agrarpolitik werden – und nicht wie bisher 
für die Industrialisierung der Landwirtschaft. Das muss der Ausgangs-
punkt für einen Gesellschaftsvertrag zwischen Bäuer*innen, Verbrau-
cher*innen und Politik für Klima- und Naturschutz sein. Wir wollen 
eine Reform, damit die Milliarden an öffentlichen Geldern künftig 
für öffentliche Leistungen wie Klima-, Umwelt- und Tierschutz ein-
gesetzt werden und dabei die regionale Landwirtschaft stärken. Um 
den nachhaltigen Umbau der Landwirtschaft gemeinsam mit den 
Bäuer*innen voranzutreiben, gilt es, die nationalen Spielräume für 
die bevorstehende Förderperiode bestmöglich für diese Ziele zu nut-
zen. Wir wollen das System der Direktzahlungen schrittweise durch 
eine Gemeinwohlprämie ablösen, die konsequent gesellschaftliche 
Leistungen honoriert. Wir setzen uns für innovative Instrumente der 
Agrarumweltförderung ein, bei denen Klima- und Naturschutz sowie 
agrarökologische Ziele gemeinsam gedacht werden. Bis zum Jahr 
2028 wollen wir für mindestens die Hälfte der Gelder eine ökologi-
sche Zweckbindung erreicht haben.

Pestizide reduzieren

Es gibt viele Gründe, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft 
deutlich herunterzufahren. Der Schutz der menschlichen Gesundheit 
gehört dazu. Vor allem sind weniger Pestizide der wichtigste Hebel, 
um den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Wir wollen den Aus-
stieg aus der Pestizidabhängigkeit unserer Landwirtschaft schnell 
und machbar gestalten: durch eine systematische Pestizidreduktions-
strategie, ein Sofortverbot für besonders umwelttoxische Wirkstoffe 
und das immer noch häufig eingesetzte Pestizid Glyphosat. Um den 
Einsatz von Pestiziden insgesamt zu reduzieren, führen wir eine Pes-
tizidabgabe ein. Um wirksamen Artenschutz zu betreiben und unser 
Trinkwasser zu schützen, wollen wir die Ausbringung von Pestiziden 
in Naturschutzgebieten und Trinkwasserschutzgebieten untersagen 
und ein flächendeckendes Pestizidmonitoring einführen. Betroffene 
Landwirt*innen werden wir bei der Umsetzung finanziell unterstüt-
zen. Wir werden außerdem den Export von Pestiziden beenden, die 
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in Deutschland oder der EU aufgrund von Umwelt- und Gesundheits-
risiken nicht zugelassen oder verboten sind. Wir wollen die Zulas-
sungsverfahren für Pestizide verbessern, indem wir Transparenz und 
Unabhängigkeit stärken. Für ökologischen Pflanzenschutz werden wir 
in Kooperation mit den Ländern ein umfassendes, kombiniertes For-
schungs-, Umsetzungs- und Beratungsprogramm für nicht chemisch-
synthetischen Pflanzenschutz auflegen.

Vielfältiges Saatgut ohne Patente

Eine vielfältige, gerechte und nachhaltige Landwirtschaft beginnt 
beim Saatgut. Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise wollen 
wir die Züchtung von robusten Sorten und die Forschung für öko-
logisches Saatgut vorantreiben sowie die Forschung zu alternativen 
Ansätzen stärken, die auf traditionelle und ökologische Züchtungs-
verfahren setzen. Dabei muss wie bei jeder Technologie der Umgang 
mit alten wie neuen gentechnischen Verfahren einerseits die Freiheit 
der Forschung gewährleisten und andererseits bei der Anwendung 
Gefahren für Mensch und Umwelt ausschließen. Nicht die Techno-
logie, sondern ihre Chancen, Risiken und Folgen stehen im Zentrum. 
Wir werden daher an einem strengen Zulassungsverfahren und am 
europäisch verankerten Vorsorgeprinzip festhalten. Dazu bleiben 
Risikoprüfungen auf umfassender wissenschaftlicher Basis und eine 
Regulierung, die unkontrollierbare Verbreitung ausschließt, sowie 
eine verbindliche Kennzeichnung, die gentechnikfreie Produktion 
und die Wahlfreiheit der Verbraucher*innen schützt, nötig. Entspre-
chend braucht es eine Stärkung der Risiko- und Nachweisforschung. 
Wir wollen das Patentrecht so ausrichten, dass es keine Patente auf 
Lebewesen und ihre genetischen Anlagen mehr gibt.

Gerechte Einkommen und Arbeitsbedingungen für Bäuer*innen

Bäuer*innen müssen von ihrer Arbeit leben können. Wir wollen daher 
gegen Dumpingpreise, den Verkauf von Lebensmitteln unter Erzeu-
gerpreis und Konzentration in der Lebensmittelbranche vorgehen und 
dazu die Möglichkeiten des Wettbewerbs- und Kartellrechts sowie der 
EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken nutzen. Wir wollen 
Junglandwirt*innen und Neueinsteiger*innen unterstützen und Maß-
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nahmen gegen Bodenspekulation und den Ausverkauf ländlicher 
Fläche ergreifen. Dazu gehört, dass künftig die Flächen der bundes-
eigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH nicht mehr pri-
vatisiert, sondern vorzugsweise an ortsansässige, bäuerliche Betriebe 
und Existenzgründer*innen verpachtet werden, mit dem Ziel, die Flä-
chen klima- und naturfreundlich zu bewirtschaften. Share Deals bei 
landwirtschaftlichen Betrieben werden wir regulieren, um den Aus-
verkauf von Boden an außerlandwirtschaftliche Investoren zu unter-
binden. Auch in der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung müssen 
faire Bedingungen herrschen. Ein besserer Arbeits- und Gesundheits-
schutz für Beschäftigte in Landwirtschaft und Fleischindustrie sind 
ebenso notwendig wie mehr Rechte für die Arbeitnehmer*innen, tarif-
liche Löhne und starke Gewerkschaften. In der Saisonarbeit gibt es 
zu viel prekäre Beschäftigung ohne Sozialversicherungsschutz. Hier 
trifft häufig körperlich schwere Arbeit auf karge Löhne und schlechte 
Unterkünfte. Diese sozialen Ungerechtigkeiten wollen wir beenden.

Regionale Produktion, Verarbeitung und Vermarktung stärken

Der Wunsch, wieder mehr regional und handwerklich erzeugte Lebens-
mittel zu kaufen, in der Bäckerei, der Metzgerei, auf dem Bauernhof, 
wächst stetig. Gleichzeitig hat uns die Corona-Krise vor Augen geführt, 
wie wichtig regional funktionierende Lieferketten sind. Wir wollen die 
regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung stärken und so 
dem Betriebesterben der letzten Jahre entgegentreten. Dazu gehö-
ren auch faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber importierten 
Lebensmitteln. In öffentlichen Einrichtungen wollen wir verstärkt 
regionale und ökologische Produkte, auch Umstellungsware, einset-
zen – so schaffen wir Nachfrage und faire Preise. Wir unterstützen 
Regionalsiegel und Direktvermarktungen der Betriebe durch lokale 
Einkaufs-Apps und Regionalwerbung und sorgen mit einer klaren 
Definition von regionalen Produkten für Schutz vor Betrug. Öffent-
liche Gelder und gezielte Beratung zum Umgang mit Auflagen und 
Kennzeichnungsvorschriften sollen vorrangig kleinen und mittleren 
bäuerlichen Betrieben und Handwerker*innen zugutekommen. For-
schung und Beratung zur Regionalvermarktung und für innovative 
und partizipative Ansätze wie Erzeuger*innengemeinschaften, solida-
rische Landwirtschaft oder Ernährungsräte unterstützen wir.
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Gute Ernährung fördern – Lebensmittel retten

Gesunde und ökologisch wertvolle Lebensmittel sollen allen Menschen 
in Deutschland leicht zugänglich sein, gesunde Ernährung darf nicht 
vom Geldbeutel abhängen. Ernährungsbedingte Krankheiten wollen 
wir gezielt eindämmen. Deshalb werden wir umsteuern und viele 
Stellschrauben neu justieren – sich gut und gesund zu ernähren, muss 
einfacher werden. Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Mensen 
und Kantinen unterstützen wir dabei, mehr gesundes regionales und 
ökologisch erzeugtes Essen anzubieten; auch vollwertiges vegetari-
sches und veganes Essen soll zum täglichen Angebot gehören. Gutes 
Essen scheitert allzu oft an unzureichendem Angebot und mangelnder 
Transparenz. Um das zu ändern, nehmen wir die Lebensmittelindustrie 
in die Pflicht. Wir brauchen verbindliche Reduktionsstrategien gegen 
zu viel Zucker, Salz, Fett und Zusatzstoffe in Fertiglebensmitteln und 
ökonomische Anreize für gesündere Produkte. Für Lebensmittelwer-
bung, die sich an Kinder richtet, wollen wir klare Regeln, die sich an 
den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Umwelt-
gerechte Ernährung gehört in die Lehrpläne aller relevanten Ausbil-
dungsbereiche. Auch die Ernährungspolitik muss sich an den Pariser 
Klimaschutzzielen ausrichten. Klimaschutz heißt auch, dass wir als 
Gesellschaft weniger tierische Produkte produzieren und konsumie-
ren werden. Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attrakti-
ver und zugänglich für alle Menschen machen. Die Markteinführung 
von pflanzlichen Alternativen und Fleischersatzprodukten wollen wir 
fördern und sie steuerlich besserstellen. So sollen pflanzliche Milchal-
ternativen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft werden. 
Auch für fair gehandelten Kaffee wollen wir die Steuer runtersetzen. 
Insgesamt wollen wir die Forderung der EU-Kommission, Umweltfol-
gekosten auch im Lebensmittelbereich steuerlich zu berücksichtigen, 
mit einer ökologischen Steuerreform aufgreifen, damit sich auch bei 
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln der Preis ökologisch und 
sozial gerecht darstellt. Gegen die Lebensmittelverschwendung gehen 
wir entschlossen vor. Wir wollen mit einem Rettet- die-Lebensmittel-
Gesetz verbindliche Reduktionsziele einführen, Lebensmittelhandel 
und produzent*innen verpflichten, genusstaugliche Lebensmittel wei-
terzugeben, statt sie wegzuwerfen. Lebensmittel aus dem Müll zu ret-
ten – das sogenannte Containern – muss entkriminalisiert werden.
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Klare Lebensmittelkennzeichnung

Gutes, nachhaltiges und gesundes Essen soll leicht zu erkennen sein. 
Mit verständlichen Informationen über Zutaten, Herkunft, Herstellung 
und zum ökologischen Fußabdruck wollen wir für die nötige Transpa-
renz sorgen. Wir werden eine verpflichtende Tierhaltungskennzeich-
nung mit anspruchsvollen Kriterien für Fleisch und andere Lebens-
mittel aus oder mit tierischen Bestandteilen einführen und uns dafür 
einsetzen, dass dies auch EU-weit verbindlich wird. Dabei soll der Wei-
terentwicklung von Tierschutzstandards Rechnung getragen werden. 
Die Nährwertkennzeichnung Nutriscore wollen wir weiterentwickeln 
und EU-weit für alle Fertigprodukte anwenden. Außerdem wollen wir 
die Transparenz über die Herkunft von Lebensmitteln verbessern. Ent-
haltene Allergene sollen besser gekennzeichnet werden. Zur einheit-
lichen Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln 
brauchen wir eine EU-weite rechtsverbindliche Definition von „vege-
tarisch“ und „vegan“. Transparenz muss auch bei der Lebensmittelhygi-
ene gelten, deshalb sollen die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen 
für alle erkennbar sein.

Wir ermöglichen Tieren ein besseres Leben
Tierhaltung mit mehr Platz für weniger Tiere

Das System des „Immer billiger, immer mehr“ hat die Landwirtschaft 
in einen Teufelskreis getrieben: Bäuer*innen werden von Dumping-
preisen erdrückt und müssen immer mehr produzieren, um zu überle-
ben, die Tiere werden immer mehr auf Leistung gezüchtet und leben 
immer kürzer, die ökologischen und gesellschaftlichen Probleme 
wachsen. Industrielle Massentierhaltung und Billigfleischexport in 
alle Welt sind mit einer klimagerechten Zukunft nicht vereinbar. Es 
braucht einen Ausweg. Ein Teil der Lösung ist, dass deutlich weniger 
Tiere gehalten werden als bisher und diesen Tieren ein wesentlich 
besseres Leben ermöglicht wird. Tiere brauchen mehr Platz, Auslauf 
im Freien und Beschäftigung – das wollen wir artspezifisch verbind-
lich regeln und uns auch auf EU-Ebene für eine deutliche Anhebung 
der Tierschutzstandards einsetzen. Damit Tierschutz wirtschaftlich 
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machbar ist, wollen wir die Landwirt*innen unterstützen: durch eine 
Umbauförderung, die durch einen Tierschutz-Cent auf tierische Pro-
dukte finanziert wird, durch faire Preise und durch eine verpflichtende 
Haltungskennzeichnung für tierische Produkte. Die Tierhaltung soll 
so an die Fläche und an Obergrenzen pro Stall gebunden werden, 
dass eine umwelt- und tiergerechte Bewirtschaftung gewährleistet 
ist. Den tiergerechten und brandsicheren Umbau von Ställen werden 
wir zum Standard machen, an den sich alle halten müssen. Das wer-
den wir ebenso gezielt fördern wie die Weidetierhaltung, die ökolo-
gisch wertvolles Grünland erhält und sinnvoll nutzt. Ställe, in denen 
Tiere nicht zumindest entsprechend der EU-Ökoverordnung gehalten 
werden können, sollen nicht mehr gebaut werden. Statt tierquäleri-
sche Züchtung auf Hochleistung wollen wir robuste Rassen und Zwei-
nutzungsrassen fördern. Amputationen, Eingriffe ohne Betäubung und 
qualvolle Betäubungsmethoden sowie Käfig- und Anbindehaltung 
wollen wir beenden. Den Einsatz von Antibiotika in der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung werden wir deutlich senken. Um diese Medi-
kamente gezielt einzusetzen und Resistenzen zu vermeiden, sollen 
vorrangig kranke Einzeltiere behandelt werden. Reserveantibiotika 
sollen der Humanmedizin vorbehalten werden. Um Lebendtiertrans-
porte zu vermeiden, ziehen wir die regionale und mobile Schlach-
tung dem Schlachten im zentralen Schlachthof vor und werden diese 
fördern. Wir wollen Tiertransporte auf vier Stunden begrenzen und 
besser kontrollieren, Lebendtiertransporte in Drittstaaten außerhalb 
der EU sollen ganz verboten werden.

Tiere schützen und respektieren

Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz, deshalb wer-
den wir die gesetzlichen Regelungen zur Tierhaltung verbessern. Für 
alle Tiere, die wir Menschen halten, haben wir eine besondere Ver-
antwortung. Wir wollen ihnen ein würdevolles, gutes und gesundes 
Leben frei von Schmerzen, Angst und Stress ermöglichen. Dafür gilt 
es, wirkungsvolle Sanktionen bei Tierschutzvergehen im Tierschutz- 
und Strafrecht zu verankern und gemeinsam mit den Ländern und 
Kommunen auf einen effektiven Vollzug hinzuwirken. Wir werden ein 
umfassendes Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorgani-
sationen einführen. Die anerkannten Tierschutzorganisationen und 
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ein*e unabhängige*r Bundestierschutzbeauftragte*r sollen Auskunfts- 
und Akteneinsichtsrechte wahrnehmen und Rechtsverstöße bean-
standen können. Der oder die Tierschutzbeauftragte soll zudem die 
zuständigen Bundesbehörden unterstützen sowie bei Gesetzesvor-
haben und Tierschutzangelegenheiten beteiligt werden. Wir wollen 
bessere Regeln für Zucht, Haltung und Handel mit Tieren. Die Haltung 
von Wildtieren in Zirkussen werden wir beenden. Wir streben die wei-
tere konsequente Reduktion von Tierversuchen in der Wissenschaft 
an und wollen sie mit einer klaren Ausstiegsstrategie und innovati-
ven Forschungsmethoden schnellstmöglich ersetzen. Dafür arbeiten 
wir mit allen beteiligten Akteur*innen an einer zukunftsorientierten 
tierfreien Forschung, fördern Investitionen in tierfreie Innovationen 
sowie die Weiterentwicklung von verbesserten Medikamenten- und 
Sicherheitsprüfungen und beschleunigen die Zulassung tierversuchs-
freier Verfahren. Die EU-Vorgaben für Tierversuche werden wir end-
lich in deutsches Recht umsetzen.

Wildtierhandel an die Leine legen

Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Gesundheit 
von Umwelt, Tier und Mensch zusammengedacht werden und die-
ser Planetary-Health-Ansatz zum Prinzip unseres Handelns werden 
muss. Der Raubbau an der Natur hat keine Zukunft. Die Pandemie 
basiert auf einer Zoonose, einer vom Tier auf den Menschen über-
tragenen Infektionskrankheit. Solche Krankheiten werden immer 
häufiger, sie werden durch die fortschreitende Zerstörung der Natur 
und das Vordringen der Menschen in die letzten natürlichen Lebens-
räume begünstigt. Dem gilt es überall auf der Welt entgegenzuwirken. 
Wildtiere gehören in die Wildnis, der Handel mit ihnen muss stren-
ger reguliert, existierende Regularien müssen konsequent umgesetzt 
werden. In den Herkunftsländern müssen wirtschaftliche Alternativen 
aufgebaut werden. Wildtierhandel auf Online-Portalen und gewerb-
lichen Börsen sowie kommerzielle Importe von Wildfängen und die 
Einfuhr von Jagdtrophäen müssen ganz verboten werden. Die Haltung 
von Tieren aus Wildtiernachzuchten sollte an eine Positivliste und 
einen Sachkundenachweis geknüpft werden, der sich an der Schwie-
rigkeit der Haltung der jeweiligen Tierart bemisst. Auch die indust-
rielle Tierhaltung kann zu Pandemien beitragen, wie sich an coronain-
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fizierten Nerzen gezeigt hat. Die Tierhaltung ist deshalb auch an den 
Notwendigkeiten zur Eindämmung möglicher Zoonosen auszurichten. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Haltung von Tieren in und 
der Handel mit Pelzen aus Pelztierfarmen beendet werden.
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Kapitel 2: 
In die Zukunft wirtschaften

Klimaneutralität ist die große Chance für den Industriestandort 
Deutschland. Grüne Technologien aus Deutschland werden weltweit 
nachgefragt. Beim erneuerbaren Wasserstoff sind wir Europäer*innen 
noch führend. Für große Teile der deutschen Industrie ist das Pariser 
Klimaabkommen fester Bestandteil der Planungen geworden, unter-
nehmerische Investitionsstrategien sind auf Klimaschutz ausgerich-
tet. Die meisten wissen, dass die Märkte der Zukunft klimaneutral sind. 
Und sie wissen: Deutschland kann so viel mehr. In den Unternehmen, 
den Köpfen und den Strukturen stecken die Innovationskraft und der 
Wille, in die Zukunft zu wirtschaften. Wir sehen, mit welcher Agilität 
Unternehmer*innen neue Ideen oder Geschäftsmodelle entwickeln 
und dabei auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden wol-
len. Und wir sind überzeugt, dass das freie und kreative Handeln, die 
Dynamik eines fairen Wettbewerbs und die Stärke von gesellschaft-
licher Kooperation innovativ Probleme lösen.

Die Digitalisierung bedeutet einen weiteren großen Umbruch, der 
unsere Wirtschaft und die Gesellschaft maßgeblich prägt. Wir wollen 
die Digitalisierung gestalten und dafür sorgen, dass notwendige Inno-
vationen in Europa entwickelt und marktfähig werden. Deutschland 
und Europa sollen auch bei Zukunftstechnologien die Spitze bean-
spruchen. Dafür nutzen wir auch die Gestaltungsmöglichkeiten der 
deutschen G7-Präsidentschaft 2022.

Allerdings steht die deutsche und europäische Wirtschaft unter gro-
ßem Druck: Unser Industrieland muss sich im globalen Wettbewerb mit 
autoritärem Staatskapitalismus und weitgehend unregulierten Tech-
giganten behaupten. Die Pandemie hat viele Wirtschaftszweige hart 
getroffen, einige Sektoren hatten schon zuvor die Transformation ver-
schlafen. Die Klimakrise und die Endlichkeit von Ressourcen verlangen 
ein Umsteuern. Zugleich ist unser Verständnis von dem, was Wohlstand 
ist, im Wandel. Wenn wir es jetzt aber klug anstellen, können wir unser 
Wirtschafts- und Finanzsystem neu eichen. Dann können wir dafür sor-
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gen, dass Wachstum nur im Einklang mit den planetaren Grenzen statt-
findet, statt unsere natürlichen Ressourcen zu übernutzen. 

Unsere Sozialsysteme, den Arbeitsmarkt und die Staatsfinanzie-
rung richten wir darauf aus, auch beim Wirtschaften innerhalb die-
ser Grenzen stabil zu bleiben. Wir können eine sozial-ökologische 
Marktwirtschaft im Sinne des Gemeinwohls in Europa begründen, die 
Wohlstand mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit versöhnt und den 
Menschen dient. Sie ist Ausgangspunkt für eine neue wirtschaftli-
che Dynamik, die zukunftsfähige Jobs schafft, im Handwerk, bei Start-
ups oder in der Dienstleistungsbranche, die Lebensqualität sichert, 
uns Menschen freie Entfaltung ermöglicht und einen klimagerechten 
Wohlstand schaffen kann.

Dafür ist eine Politik nötig, die will, die nach vorne führt und ver-
lässlich steuert. Nicht weil der Staat besser wirtschaften kann, sondern 
weil die Wirtschaft klare Verhältnisse, verlässliche politische Rahmen-
bedingungen und Anreize braucht. Nur dann haben Unternehmen Pla-
nungssicherheit und wissen, dass sich klimaneutrales, nachhaltiges 
Wirtschaften lohnt. Und nur dann kann sich die Innovationskraft von 
Beschäftigten und Unternehmer*innen entfalten in einzelbetrieblich 
sinnvollen Entscheidungen für nachhaltigen Wohlstand.

Ungeregelte Märkte können sehr viel zerstören. Wenn wir Märkte 
aber nachhaltig und sozial gestalten, können sie Innovationen ent-
fachen, die wir für die Transformation brauchen. Damit das gelingt, 
stellen wir die Weichen konsequent auf Klimaneutralität und Kreis-
laufwirtschaft und ermöglichen der Wirtschaft neue Spielräume 
innerhalb der planetaren Grenzen. Wir schaffen Anreize, streichen 
umweltschädliche Subventionen und setzen ordnungspolitische 
Regeln, damit nachhaltig produziert, gehandelt und konsumiert wird. 
Wir nutzen Konzepte wie Wachstum, Effizienz, Wettbewerb und Inno-
vation als Mittel zum Zweck und bemessen klimagerechten Wohl-
stand, das eigentliche Ziel von Politik, neu. Wir starten eine umfas-
sende Investitionsoffensive, öffentlich wie privat, um dem immensen 
Investitionsstau in unserem Land zu begegnen und Klimaschutz, Digi-
talisierung und Bildung deutlich zu stärken. Dafür setzen wir auf eine 
vorsorgende Haushaltspolitik.

Wir gehen die Ungerechtigkeiten im Steuersystem entschlossen 
an und nutzen die Lenkungswirkung von Steuern für Klimaschutz 
und Kreislaufwirtschaft. Wir sorgen dafür, dass sich sehr wohlha-
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bende und reiche Menschen und große Konzerne ihrer Verantwor-
tung stärker stellen. Globale Konzerne sollen nicht mächtiger sein als 
Staaten – es gilt das Primat der demokratischen Politik zu behaup-
ten. Wir wollen die enorme Kluft zwischen Arm und Reich verrin-
gern, denn Gesellschaften, in denen die Ungleichheit gering ist, sind 
insgesamt zufriedenere Gesellschaften. Hohe Einkommen und Ver-
mögen sollen deshalb mehr zur Finanzierung unseres Gemeinwe-
sens beitragen und niedrige werden entlastet. Anhaltende schwere 
wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa und weltweit wollen 
wir ebenfalls helfen abzubauen, indem wir in Deutschland verstärkt 
öffentlich investieren und gute Löhne durchsetzen.

Wirtschafts- und Finanzpolitik muss europäisch gemacht werden. 
Als Europäer*innen können wir mit unserem starken gemeinsamen 
Binnenmarkt internationale Standards setzen und Innovationen vor-
antreiben. Solange es Wettbewerbsverzerrung gibt, braucht es auch 
den Schutz des EU-Binnenmarktes und vor allem der kritischen Infra-
struktur. Zugleich setzen wir uns für eine gemeinsame strategische 
Außenwirtschaftspolitik ein, die Fairness zu einem Gebot des inter-
nationalen Wettbewerbs und des freien Welthandels macht und welt-
weit nachhaltiges und menschenrechtskonformes Wirtschaften beför-
dert. Als Europäer*innen investieren wir gemeinsam in Klimaschutz, 
Forschung und den Wohlstand der Zukunft, den Weg dahin bereit ein 
Green New Deal. In einer Bundesregierung werden wir alles dafür tun, 
dass die Europäische Union der erste CO2-freie Wirtschaftsraum wird.

So legen wir die Grundlagen dafür, dass Deutschland und Europa 
erfolgreiche Industriestandorte mit einem leistungsfähigen Mittel-
stand, hoher Wertschöpfung, starkem Sozialstaat und guten Arbeits-
plätzen bleiben – in traditionsreichen und innovativen Industrie-
unternehmen, im Maschinenbau, in kleinen und mittelständischen 
Betrieben. Mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik zeigen 
wir eine Richtung auf und bieten zukunftsfähigen Unternehmen gute 
Bedingungen. So machen wir aus der Marke „Made in Germany“ ein 
Gütesiegel für eine zukunftsfähige Wirtschaft in einem klimaneut-
ralen und sozialen Europa. Außerdem fördern wir eine kooperative 
und fürsorgende Wirtschaftsweise. So entstehen viele Arbeitsplätze 
in regionalen Wertschöpfungsketten, gemeinwohlorientiert statt 
gewinnorientiert. Wir brauchen eine vielfältige Wirtschaft, die wider-
standsfähig gegenüber Krisen wird.
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Wir fördern Unternehmer*innengeist,  
Wettbewerb und Ideen
Ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen

Nach der Corona-Pandemie braucht unser Land einen neuen wirt-
schaftlichen Aufbruch. Das Beste, was die Politik dazu beitragen kann, 
ist, das zu tun, was sie die letzten zehn Jahre sträflich versäumt hat: 
in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren. Nur wenn auch der 
Staat seinen Teil beiträgt, wenn öffentliche und private Investitio-
nen gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet werden, wird Europa den 
Anschluss im Bereich moderner Zukunftstechnologien halten und 
sich im Wettbewerb mit den USA und China behaupten können. Wir 
starten in der nächsten Legislaturperiode eine Investitionsoffensive. 
Mit Investitionen in schnelles Internet, überall. Spitzenforschung vom 
Quantencomputer bis zur modernsten Biotechnologie. In klimaneut-
rale Infrastrukturen, in Ladesäulen, einen Ausbau von Bahn-, Fuß- und 
Radverkehr, emissionsfreie Busse, in Energiespeichertechnologien, 
erneuerbare Energien und moderne Stadtentwicklung. Wir wollen, 
dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich 
der Industrieländer vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird und in 
diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren. 
Diese Investitionen sollen auch dem Gender Budgeting unterliegen. 
So gelingt die sozial-ökologische Transformation, so schaffen wir 
nachhaltigen Wohlstand und sichern die Wettbewerbsfähigkeit unse-
res Landes in einer handlungsfähigen Europäischen Union.

Neustart nach der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen hart getroffen. Wäh-
rend die einen sich hoch verschulden mussten, haben es andere nicht 
durch die Krise geschafft und mussten ihr Geschäft aufgeben. Beson-
ders hart sind Restaurants, Gaststätten, Hotels, die Tourismus- und 
Veranstaltungsbranche, die Kulturwirtschaft, aber auch viele Einzel-
händler*innen und Solo-Selbständige betroffen. Ein Neustart nach der 
Corona-Krise muss daher gezielt den besonders betroffenen Branchen 
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helfen – und zugleich ein Signal für den Richtungswechsel zur Kli-
maneutralität setzen. Damit sichern wir Existenzen, erhalten Arbeits-
plätze und setzen zielgenaue konjunkturelle Impulse. Hierfür dehnen 
wir vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den steuerlichen 
Verlustrücktrag aus, führen attraktive und zeitlich begrenzte Abschrei-
bungsbedingungen ein und helfen kleinen und mittleren Unterneh-
men, sich mit vereinfachten Restrukturierungsverfahren leichter neu 
aufzustellen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Falls Coronahilfen 
zurückgezahlt werden müssen, benötigen die Unternehmen groß-
zügige Konditionen. Für viele Selbständige können sichere Aufträge 
durch handlungsfähige Kommunen den Neustart nach der Pandemie 
unterstützen. Die Kunst- und Kulturbranche wollen wir unter anderem 
durch eine abgestimmte Kulturförderpolitik stärken und eine zweite 
Gründungschance. In der Corona-Krise wurden viele Aktiengesell-
schaften durch staatliche Hilfen gestützt. Mittels Kurzarbeiter*innen-
geld, Beteiligungen oder anderer Finanzhilfen wurden die Unterneh-
men vor der Pleite bewahrt. Für neue Hilfen muss gelten: Firmen, die 
Staatshilfen erhalten, dürfen keine Dividenden ausschütten.

Klimaschutztechnologien made in Germany

Der globale Wettbewerb um die Technologien von morgen ist in vol-
lem Gange. Made in Germany soll zukünftig nicht nur für Qualität, 
sondern noch stärker für nachhaltige und innovative Produkte und 
Prozesse stehen. Digitalisierung und Klimaneutralität müssen Staat 
und Unternehmen gemeinsam in Angriff nehmen. Während der Staat 
mehr öffentliche Investitionen realisiert, wollen wir zugleich Anreize 
für mehr Investitionen durch Unternehmen setzen. Dafür erweitern 
wir zielgerichtet die Spielräume für die Unternehmen: Investitionen 
sollen zeitlich befristet degressiv mit mindestens 25 Prozent abge-
schrieben werden können. Die steuerliche Förderung von Forschung 
soll künftig gezielter an KMUs und Start-ups fließen, ihre Wirksamkeit 
wollen wir evaluieren und erhöhen. Öffentliche Investitionszuschüsse 
sollen gerade bei neuen Technologien eine Starthilfe geben; Klima-
verträge helfen, dauerhafte Planungssicherheit für langfristige Klima-
schutzinvestitionen zu geben.
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Ein Gründungskapital einführen

Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue 
Gründer*innenwelle. Mit einem Gründungskapital, das für Gründer*in-
nen und Nachfolger*innen einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 
Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und 
kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass 
die geförderte Gründung sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen aus-
richtet und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Sachverständige 
durchgeführt wird. Gründer*innen sollen es leicht haben: Statt sich 
durch ein Verwaltungsdickicht quälen zu müssen, sollen sie Infor-
mation, Beratung und die Möglichkeit zur Anmeldung in einer zen-
tralen Anlaufstelle erhalten – überall in Deutschland. In den ersten 
zwei Jahren sollen sie weitgehend von Melde- und Berichtspflichten 
befreit werden. Frauen sind bei Gründungen und Nachfolgen noch 
unterrepräsentiert, sie wollen wir gezielt fördern mit einem staat-
lichen Wagniskapitalfonds nur für Frauen. Vergabe- und Auswahl-
gremien besetzen wir paritätisch. Hürden sollten auch für Menschen 
mit Migrationsgeschichte abgebaut werden, hier lässt unser Land ein 
riesiges Potenzial brachliegen. Bei der öffentlichen Vergabe beziehen 
wir Start-ups besser ein und vereinfachen dafür Vergabeverfahren 
und Regeln zur Eignungsprüfung. Wir werden die Mitarbeiterbeteili-
gung breiter zugänglich machen und erleichtern. Immer mehr Start-
ups wollen mit digitalen Lösungen das Gemeinwohl stärken. Dazu 
integrieren wir sozial-ökologische Kriterien stärker in die bestehende 
Gründungsfinanzierung.

Fairer Wettbewerb um klimaneutrale Industrietechnologien

Die energieintensiven Industrien – Stahl, Zement, Chemie – stehen 
für 15 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes. Zugleich bieten sie hun-
derttausende gute Arbeitsplätze und sind ebenso Eckpfeiler unseres 
Wohlstandes. Wir wollen diese Industrien zum Technologievorreiter 
bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen. Der Maschi-
nenbau kann beim weltweiten Einsatz grüner Technologien made in 
Germany eine Schlüsselrolle einnehmen. So bekämpfen wir die Kli-
makrise und tragen zur Sicherung des deutschen Industriestandorts 
bei. Damit die Investitionen schon heute in auch langfristig klima-



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 63

Ka
pi

te
l 2

Bundestagswahlprogramm 2021

verträgliche Anlagen fließen können, fördern wir mit Investitionszu-
schüssen und degressiven Abschreibungen direkt die Transformation. 
Mit dem Abbau von Hürden bei der grünen Eigenstromversorgung 
und einem zunehmenden Einsatz von grünem Wasserstoff treiben 
wir die Dekarbonisierung der Prozesse voran. Klimaverträge (Carbon 
Contracts for Difference), die die Differenz zwischen dem aktuellen 
CO2-Preis und den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten finanzie-
ren, sorgen für Investitionssicherheit. Und mit Quoten für den Anteil 
CO2-neutraler Grundstoffe schaffen wir Leitmärkte für CO2-freie Pro-
dukte. Pilotanlagen für noch nicht marktreife emissionsarme Techno-
logien wollen wir besonders fördern. Und sofern möglich, sollte das 
Ziel sein, dass neue Industrieanlagen bereits emissionsfrei betreib-
bar gebaut bzw. exportiert werden. Bei der Transformation der Che-
mieindustrie setzen wir auf neue innovative Produkte, Prozesse und 
Verfahren, die neben der Treibhausgasneutralität auch die Kreislauf-
wirtschaft fördern, die Effizienz steigern, Emissionen und Abfälle von 
vornherein vermeiden und uns unabhängig von fossilen Rohstoffen 
wie Erdöl oder Erdgas machen.

Zukunftsfähige Automobilindustrie

Die Automobilindustrie steht vor gewaltigen Umbrüchen. Weltweit 
läuft der Wettbewerb um das emissionsfreie und digitale Auto der 
Zukunft. Nach Jahren des Stillstands hat sich auch die Branche in 
Deutschland endlich auf den Weg gemacht. Jetzt braucht es Entschlos-
senheit und Zusammenarbeit, um zukunftsfähige Arbeitsplätze und 
klimagerechte Wertschöpfung in der Autoindustrie zu schaffen. Die 
Transformation der Automobilwirtschaft hin zum wichtigen Akteur 
für nachhaltige Mobilität ist notwendig. Der Politik kommt dabei 
eine zentrale Rolle zu, sie muss den Rahmen setzen und den Trans-
formationsprozess gestalten. Klar ist dabei: Der Verbrennungsmotor 
hat keine Zukunft. Wir wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos 
neu zulassen. Zudem wollen wir auch in der Autoindustrie Standards 
für eine Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Produktion sowie die 
Dekarbonisierung im Stahlbereich setzen, sodass der ökologische 
Fußabdruck der Fahrzeuge immer kleiner wird. Wir unterstützen diese 
Transformation mit Forschungs- und Innovationsförderung für alle 
Technologieoptionen und wollen den schnellen Aufbau der Ladesäu-
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leninfrastruktur und den Markthochlauf von emissionsfreien Fahrzeu-
gen im Rahmen eines kostenneutralen Bonus-Malus-Systems fördern. 
Die Potenziale neuer Mobilitätsdienstleistungen und des autonomen 
Fahrens für den Industriestandort und auch für Klimaschutz und Ver-
kehrssicherheit wollen wir dabei heben. Zudem gilt es, die Chancen für 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze der Mobilitätswende in den Blick zu 
nehmen: von neuen Jobs im ÖPNV bis zur Fahrzeugproduktion. Wich-
tig ist zudem, dass Deutschland und Europa schnell den Anschluss 
bei der Batteriezellenproduktion finden. Gerade für die Batterien der 
nächsten Generation, die günstiger und ressourcensparender sind, 
wollen wir in Europa eine eigene, nachhaltige Batteriezellenproduk-
tion schaffen, zu der ein wirksames Recyclingsystem gehört sowie die 
Forschung und Entwicklung der nächsten Batteriegeneration. Dazu 
setzen wir auf klare Vorgaben bei den Ökostandards und ein umfas-
sendes Forschungs- und Förderprogramm. Wir wollen die besonders 
betroffenen Autoregionen mit regionalen Transformationsdialogen 
und -fonds unterstützen. Damit erhalten wir die Wertschöpfungskette 
im Mittelstand und sichern Arbeitsplätze vor Ort. Die Beschäftigten 
der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer wollen wir mit Qualifizie-
rungsangeboten und Weiterbildung unterstützen.

Europäische Halbleiterindustrie stärken

Eine erfolgreiche und weitsichtige Industriepolitik wird nur dann 
funktionieren, wenn auch gesamteuropäisch gedacht wird. Gerade 
mit Blick auf eine nötige sektorale Strukturförderung, wie den Aufbau 
einer Wasserstoffinfrastruktur, der Solarmodul- und Batteriezellferti-
gung oder die Förderung der Halbleiterindustrie, ist eine europäische 
Ausrichtung entscheidend. Um kritische Abhängigkeiten zu verringern, 
setzen wir auf europäische Kooperation mit offenen Standards. Die EU-
Kapazität im Bereich der Halbleitertechnologie soll wie von der EU-
Kommission vorgeschlagen auf 20 Prozent der weltweiten Produktion 
ausgebaut werden. Das gilt vor allem für die Bereiche, in denen wir 
bei der Halbleitertechnologie für industrielle Anwendungen bereits 
eine starke europäische Stellung haben oder in denen eine besonders 
dynamische zukünftige Entwicklung zu erwarten ist, wie zum Beispiel 
bei den erneuerbaren Energien. Hierzu müssen Investitionen entlang 
der Halbleiter-Wertschöpfungskette erhöht werden.
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Erneuerbare Energien made in Europe:  
Schlüsselbranche für den Klimaschutz

Um klimaneutral zu werden, brauchen wir vor allem eins: richtig viel 
erneuerbare Energien. Um die Anlagen dafür bauen zu können, wollen 
wir nicht komplett von außereuropäischen Lieferanten abhängig sein 
und so in die nächste Importabhängigkeit geraten. Die gute Nachricht 
ist: Noch gibt es Hersteller von wichtigen Komponenten wie Windrä-
dern und Wechselrichtern in Europa und auch für die enorm wichtige 
PV-Modul-Produktion gibt es wieder erste Investitionen in Produk-
tionskapazitäten. Zahlreiche Innovationen in der Photovoltaik deuten 
darauf hin, dass das Potenzial dieser Technologie bei weitem nicht 
ausgeschöpft ist. Die deutsche Solarindustrie soll zur Impulsgeberin 
werden. Diese Entwicklung wollen wir mit gezielten Investitionshil-
fen unterstützen.

Kreislaufwirtschaft zum Standard machen,  
Reparatur- und Recyclingindustrie voranbringen

Müll ist ein Designfehler und eine Verschwendung wichtiger Ressour-
cen und Rohstoffe – die endlich sind und uns abhängig machen. Auf 
dem Weg zur Kreislaufwirtschaft brauchen wir eine neue Rohstoff-
politik, die den Einsatz von Primärrohstoffen reduziert, fossile durch 
nachwachsende Rohstoffe ersetzt und die globale Rohstoffgewin-
nung an hohe Transparenz-, Sozial- und Umweltstandards bindet. Bei 
der Gewinnung heimischer Rohstoffe wollen wir den Dialog zwischen 
den beteiligten Akteuren forcieren. Ob Verpackung, Gebäude, Auto 
oder Laptop – wir schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und ökonomischen Anreize dafür, dass alle Produkte lange verwen-
det, wiederverwendet, gemeinsam genutzt, repariert und hochwertig 
recycelt werden können. Im Ergebnis heißt das bis spätestens 2050: 
kein Müll mehr, Schluss mit geplantem Verschleiß, dafür mehr grüne 
Jobs vor Ort in einer neuen europäischen Reparatur- und Recyclingin-
dustrie, die die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen und Rohstoff-
importen verringert. Den Weg dorthin weisen wir mit verbindlichen 
Herstellerverpflichtungen, ambitionierten Recyclingquoten, Steuer- 
und Abgaberegelungen, Normen und Standards und gezielten För-
derprogrammen. Bis 2030 werden wir alle Güter und Materialien, die 
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auf den Markt kommen, mit einem digitalen Produktpass ausstatten, 
der Unternehmen und Verbraucher*innen alle für sie wichtigen Infor-
mationen über Design, CO2-Fußabdruck, Reparierbarkeit und Materia-
lien bereitstellt, die für eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft nötig 
sind. Effizienter Materialeinsatz und Kreislaufwirtschaft reduzieren 
den Energiebedarf und tragen wesentlich zum Gelingen der Energie-
wende bei.

Forschungsergebnisse in die Praxis bringen,  
Gründungskultur beleben

An unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird nach 
höchsten Standards geforscht. Vielversprechende Forschungsergeb-
nisse – gerade auch aus der Grundlagenforschung – müssen aber 
noch öfter in die Praxis gelangen. Die Impfstofferfolge machen dabei 
Mut: Eine völlig neue Technologie ermöglichte in Rekordzeit die Ent-
wicklung und Produktion gleich mehrerer Corona-Impfstoffe. Struk-
turelle Hemmnisse verhindern aber immer noch Ausgründungen. Die 
bestehenden Förderprogramme zum Transfer in die Anwendung rei-
chen nicht aus. Wir wollen den Ausbau von Förderprogrammen für 
Hightech-Start-ups, Gründungszentren und Entrepreneurship-Ausbil-
dungen vorantreiben. Die stille Beteiligung der öffentlichen Institu-
tionen soll zum neuen Ausgründungsstandard werden. Zudem wollen 
wir die Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und Medizinpro-
dukten stärker fördern. Wenn sie mit einem erheblichen Anteil öffent-
licher Gelder erforscht und entwickelt werden, sind an die Förderung 
klare Bedingungen bezüglich der Transparenz der Forschungskosten, 
fairer Preisgestaltung und weltweit gerechten Zugangsmöglichkeiten 
zu knüpfen. Zusätzlich setzen wir uns für eine mittelfristige Verein-
heitlichung des Gründungs- und des Gesellschaftsrechts innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums ein.

Führungsgremien vielfältiger machen

Deutschland ist vielfältig, seine Führungsetagen sind es (noch) nicht. 
Dabei führen diverse Teams Unternehmen erfolgreicher. Die Vielfalt 
der deutschen Gesellschaft muss sich deshalb auch dringend in den 
Führungs- und Entscheidungsgremien und der Wirtschaft abbilden. 
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Obwohl Frauen mindestens gleich gut qualifiziert sind wie Män-
ner, fehlen sie dort. Unser Ziel ist und bleibt: die Hälfte der Macht 
den Frauen. Freiwillige Regelungen haben nichts gebracht. Deshalb 
brauchen wir Quoten, die wirklich die kritische Masse herstellen, um 
zu unserem Ziel von 50 Prozent Frauenanteil zu gelangen. So soll 
zukünftig verpflichtend mindestens ein Drittel der Vorstandssitze grö-
ßerer und börsennotierter Unternehmen bei Neubesetzung an Frauen 
gehen. Um das zu erleichtern, wollen wir auch Hindernisse wie feh-
lende Elternzeitregelungen im Aktienrecht beseitigen. Die Aufsichts-
räte dieser Unternehmen sollen bei Neubesetzungen verpflichtend 
einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent anstreben. Unter-
nehmen, die in der Hand des Bundes sind oder an denen der Bund 
beteiligt ist, Ministerien und Behörden sollen mit klaren Plänen für 
paritätische Betriebsstrukturen als gutes Beispiel vorangehen. Karrie-
reförderung beginnt nicht erst an der Spitze. Wir setzen uns deshalb 
dafür ein, in Unternehmen und Organisationen Hürden für den Auf-
stieg von Frauen abzubauen. In Ministerien, Verwaltungen, Anstalten 
des öffentlichen Rechts, kommunalen Verbänden und kommunalen 
Unternehmen werden perspektivisch ebenfalls 50 Prozent Frauen in 
Führungspositionen angestrebt. Die Wirtschaftsförderung wollen wir 
geschlechtergerechter ausgestalten und Frauen dort, wo sie unter-
repräsentiert sind, mit gezielten Maßnahmen fördern, zum Beispiel 
durch einen staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Gründerinnen.

Fachkräftemangel bekämpfen

Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jah-
ren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um sechs Millio-
nen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz 
neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich ver-
stärken. Dem wollen wir entgegenwirken. Dafür investieren wir mehr 
in berufliche und berufsbegleitende Bildung. Die duale Berufsaus-
bildung soll durch eine Weiterentwicklung und Modernisierung ins-
besondere der Lehrinhalte und der Ausstattung aufgewertet werden. 
Die Finanzierung bedarf der Anpassung. Der Meisterbrief soll wie ein 
Studium kostenfrei werden. Wir lassen keine Potenziale mehr unge-
nutzt: Hürden, die Frauen, Älteren, Menschen mit Behinderungen, 
Jugendlichen aus einkommensarmen Elternhäusern oder Menschen 
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mit Migrationsgeschichte oft noch im Weg stehen, bauen wir ab und 
werden Geschlechterstereotypen entgegenwirken. Einwanderung in 
unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und 
einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufs-
abschlüsse, auch wechselseitig in der EU. Allgemein wollen wir die 
Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen sowie 
das Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten. Um faire Ver-
fahren bei der Anerkennung akademisch anerkannter Hochschul-
abschlüsse, die bisher ohne staatliche Anerkennung sind, für alle zu 
gewährleisten, wollen wir mögliche Anpassungsbedarfe überprüfen 
und die Anerkennungspraxis verbessern. Geflüchtete sollen die Mög-
lichkeit zum Spurwechsel bekommen, der ihnen während Ausbildung, 
Studium und Arbeit mehr Rechtssicherheit und damit eine berufliche 
Perspektive in Deutschland ermöglicht. Wir unterstützen Betriebe, die 
Geflüchteten und Einwander*innen eine Chance auf Ausbildung und 
Beschäftigung geben, bei Bedarf durch konkrete Ansprechpersonen, 
Qualifizierung, Beratung und Begleitung.

Mittelstandspolitik ist Innovationspolitik

Der deutsche Mittelstand ist vielfältig, innovativ und international 
wettbewerbsfähig. Hier entstehen die Lösungen für die Herausforde-
rungen der Zukunft, er sichert Wertschöpfung in den Regionen und 
für sie. Unsere Mittelstandspolitik setzt auf den Dreiklang aus einer 
Verringerung bürokratischer Lasten, einer innovationsfreundlichen 
Steuerpolitik sowie einer breitenwirksamen Forschungslandschaft. 
Mit schnelleren Planungen und Genehmigungen und einer effizienten, 
digitalen Verwaltung unterstützen wir den Mittelstand bei Innovation 
und Transformation. Berichtspflichten sollen vereinfacht werden. Dafür 
sollten Vorhaben ausgetestet und mit Anwender*innen aus Verwaltung 
und Unternehmen aller Größen gemeinsam verbessert werden. Dafür 
ist die konsequente Anwendung und Verbesserung sogenannter KMU-
Tests auf nationaler und europäischer Ebene ebenso erforderlich wie 
der Ausbau innovationsorientierter öffentlicher Beschaffung. Zur Ent-
lastung und Förderung der Solo-Selbständigen und Kleinstunterneh-
men wird die Gewinngrenze für die Buchführungspflicht angehoben. 
Wir setzen uns für gute Bedingungen für kleine Betriebe und Selb-
ständige ein, damit sie im Wettbewerb faire Chancen erhalten. För-
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derprogramme und Investitionszuschüsse wollen wir nachhaltig aus-
gestalten und dafür sorgen, dass sie vor allem KMUs zugutekommen. 
Dafür sollen sie deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumen-
tieren sein. Außerdem sollen passgenaue Beratungen für Klimaschutz 
und Digitalisierung gefördert werden, auch über längere Zeiträume. 
Die Förderung regionaler Innovationsökosysteme aus Hochschulen, 
Mittelstand und Zivilgesellschaft wollen wir durch die Gründung einer 
eigenständigen Innovationsagentur (D.Innova) konsequent stärken. 
Ausgerichtet an den globalen Nachhaltigkeitszielen soll die D.Innova 
solche Innovationsnetzwerke systematisch, proaktiv und flexibel för-
dern – von Aachen bis Anklam, von Flensburg bis Füssen. Wir wollen 
die regionale Wirtschaft mit den vor Ort agierenden Unternehmen, 
Wertschöpfungsketten und Produkten stärken und setzen auf klar defi-
nierte regionale Kennzeichnungen und Förderkonzepte.

Bezahlbare Mieten für kleine und mittlere Unternehmen

Mit der Immobilienspekulation sind in den Städten vielfach auch die 
Gewerbemieten wirtschaftlich unverträglich angestiegen und ein 
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Viele kleine Händler*innen 
und Gewerbetreibende werden verdrängt. Wir wollen, dass kleine und 
mittlere Unternehmen, genau wie soziale Einrichtungen, dauerhaft 
einen verbesserten Kündigungsschutz bekommen und mehr Rechte, 
befristete Mietverträge zu angemessenen Bedingungen zu verlän-
gern. Darüber hinaus streben wir die Einführung einer Gewerbemiet-
preisbremse an, die in Städten mit angespanntem Gewerberaummarkt 
die Begrenzung von Gewerbemieten erlaubt.

Wettbewerbsrecht für das 21. Jahrhundert 

Ein starkes Wettbewerbsrecht ist die Voraussetzung für faire Wirt-
schaftsbeziehungen, verhindert Monopole und schützt die Verbrau-
cher*innen. Im Wettbewerb dürfen auch der Umweltschutz und sozi-
ale Standards nicht zum Kollateralschaden werden. Deshalb wollen 
wir die nationalen Regeln zu unlauterem Wettbewerb so anpassen, 
dass ein Verstoß gegen Umwelt- und Sozialstandards als unlauterer 
Wettbewerb verfolgt werden kann. Zudem wollen wir erreichen, dass 
Umweltschutzaspekte grundsätzlich im Rahmen von deutschen und 
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europäischen Fusionskontrollverfahren berücksichtigt werden. Den 
Verbraucherschutz wollen wir zu einem Zweck des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen machen und seine behördliche Durch-
setzung effektiv stärken. Das umstrittene Ministererlaubnisverfahren 
im Rahmen von Fusionskontrollen wollen wir so anpassen, dass Ver-
fahrensgegner*innen wieder ihre vollständigen Klagemöglichkeiten 
erhalten. Datenschutzbehörden sollen bei der Zusammenschlusskon-
trolle des Bundeskartellamts konsultiert und ihre Stellungnahmen 
bei der Entscheidung über eine Fusion berücksichtigt werden. 

Zukunftsfähigkeit eines starken Handwerks sichern

Das Handwerk ist in unserem Alltag überall präsent und unverzicht-
bar. Es zeichnet sich durch eine große Heterogenität aus: vom Hei-
zungsinstallateurbetrieb bis zur Bäckerei, vom mittelständischen 
Unternehmen mit hunderten Beschäftigten bis zum Kleinstbetrieb. 
Es ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. 
Das Handwerk bietet in einer nachhaltigen Wirtschaft krisensichere 
Arbeitsplätze und trägt entscheidend zur ökologischen Wende bei. 
Es bietet auch im ländlichen Raum jungen Menschen eine Perspek-
tive. Gerade für sie liegen in der ökologischen Transformation riesige 
Chancen – von der Gebäudesanierung bis zum Heizungstausch. Durch 
Bürokratieabbau, die Unterstützung bei Nachfolgen und die gezielte 
Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen wir die Rahmenbe-
dingungen verbessern. Oberstes Ziel ist der Erhalt und die Zukunfts-
fähigkeit der Betriebe. In verschiedenen Bereichen wie dem Gebäu-
debereich bedarf es auch der deutlichen Aufstockung der Anzahl der 
Aus- und Weitergebildeten. Damit Handwerksberufe noch attraktiver 
werden, setzen wir auf eine stärkere Tarifbindung, branchenspezifi-
sche Mindestvergütungen und mehr Gleichwertigkeit von beruflicher 
und akademischer Ausbildung. Die Durchlässigkeit vom Studium zum 
Handwerk und zurück sollte selbstverständlich werden, genauso wie 
internationaler Austausch und Zugang zu Stipendien.

Kultur schafft Wohlstand

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine der am meisten unter-
schätzten Branchen in Deutschland. Vor Corona erzielten die über 1,2 
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Millionen Kreativen und Kulturschaffenden allein im Jahr 2019 einen 
Umsatz von knapp 180 Milliarden Euro – mehr als beispielsweise die 
chemische Industrie oder Finanzdienstleister. Doch die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist durch die Corona-Krise existenziell bedroht, 
besonders auch kleinere Betriebe wie unabhängige Verlage, Privat-
theater, Programmkinos, kleine Clubs und Veranstaltungsorte. Nur mit 
gezieltem Schutz und verbesserter Förderung werden wir große Teile 
unseres kulturellen Lebens vor dem Wegbrechen retten können. Wir 
erweitern den Innovationsbegriff in den Programmen zur Existenz-
gründungsförderung, sodass davon auch die Kultur- und Kreativwirt-
schaft profitiert. Förderprogramme schneiden wir spezifisch auf die 
Bedürfnisse der Kultur- und Kreativwirtschaft zu und wir bauen die 
Gründungsförderung aus der Arbeitslosigkeit bedarfsgerecht aus.

Der Tourismuswirtschaft nachhaltig auf die Beine helfen

Die Reise- und Tourismuswirtschaft – ein zentraler Wirtschaftsfak-
tor und millionenfache Arbeitgeberin – ist durch die Corona-Krise 
schwer getroffen. Wir wollen ihr wieder auf die Beine helfen und 
zugleich den Nach-Corona-Tourismus klimaschonender, ökologischer 
und sozial nachhaltiger gestalten. Ein ökologisch und sozial blin-
der Massentourismus mit klimaschädlichen Kreuzfahrtschiffen, end-
loser Müllproduktion und riesigem Ressourcenverbrauch hat keine 
Zukunft. Im Gegenteil, die Kreuzschifffahrt muss endlich ihren Bei-
trag leisten über neue Antriebe, die Verwendung von Landstrom und 
bessere Umweltstandards. In einem nachhaltigen Tourismus liegen 
hingegen riesige Chancen. Nachhaltigen oder sanften Tourismus 
wollen wir gerade in ländlichen Regionen gezielt entwickeln, zum 
Beispiel durch den Ausbau touristischer Rad- und Wasserwege. Mit 
einem Shelter-System wie in Dänemark wollen wir Natur für alle 
erlebbar machen. Zugleich sollen Nationalparks, Biosphärenreser-
vate und Naturschutzgebiete durch einen regulierten Tourismus 
nachhaltig geschützt werden. Die Bahn soll zum Tourismus-Reise-
mittel Nummer 1 werden – durch ein europäisches Nachtzugnetz 
und die gezielte Anbindung touristischer Regionen an das Bahnnetz. 
So kann der Tourismus dabei mithelfen, eine Welt zu erhalten, die es 
sich auch in Zukunft noch zu bereisen lohnt.
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Wir geben dem Markt einen  
sozial-ökologischen Rahmen
Wohlstand und unternehmerischen Erfolg neu bemessen

Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des BIP, son-
dern lässt sich viel breiter als Lebensqualität verstehen. Wir wollen 
den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen neben ökonomischen 
auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Kriterien messen und die politischen Leitplanken wie Anreize und 
Wirtschaftsförderung entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in 
Zukunft gemeinsam mit dem Jahreswirtschaftsbericht ein Jahreswohl-
standsbericht veröffentlicht werden. Dieser berücksichtigt dann zum 
Beispiel auch den Beitrag des Naturschutzes, einer gerechten Ein-
kommensverteilung oder auch guter Bildung zum Wohlstand unserer 
Gesellschaft. Entsprechend ändern wir die Erfolgsmessung auf Unter-
nehmensebene und ergänzen die Bilanzierungsregeln um soziale und 
ökologische Werte, wie beispielsweise ihre Treibhausemissionen, und 
setzen uns auch bei internationalen Vorschriften dafür ein. So errei-
chen wir endlich einheitliche Regelungen für die Messung von nach-
haltigem unternehmerischem Erfolg und leisten einen wichtigen Bei-
trag dazu, dass im Wettbewerb Nachhaltigkeit nicht mehr wie heute 
eher bestraft, sondern positiv angereizt wird.

Den europäischen Green Deal ambitioniert gestalten

Mit dem Europäischen Green Deal hat die EU-Kommission ein Pro-
gramm vorgelegt, um die Europäische Union zum ersten klimaneu-
tralen Kontinent zu machen. Es umfasst Gesetzesvorschläge in den 
Bereichen Klima- und Umweltschutz sowie für eine gestärkte Wett-
bewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und Innovationsdynamik einer 
dekarbonisierten europäischen Wirtschaft. Wir setzen uns für eine 
ambitionierte Ausgestaltung und eine ehrgeizige Umsetzung auf allen 
Ebenen ein. Wir machen weiter Druck, damit die ökologische Wende 
dazu beiträgt, Ungleichheit zu verringern. Dafür wollen wir den Just 
Transition Fund aufstocken und ausbauen. In der Landwirtschaftspoli-
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tik kämpfen wir dafür, dass die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und ihre Umsetzung unter die Ziele des Green Deal und des Pariser 
Klimaabkommens gestellt werden, da sie immense Auswirkungen auf 
Umwelt- und Artenschutz entfalten. In der Handelspolitik wollen wir 
Umwelt- und Sozialkapitel von zukünftigen Handelsverträgen rechts-
verbindlich und sanktionierbar machen.

Die Macht des EU-Binnenmarkts für die Transformation nutzen

Der EU-Binnenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte, die gerade im glo-
balen Wettbewerb auf seinen hohen Standards beruht: im Verbrau-
cher- und Datenschutz, im Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie 
für die soziale und Produktsicherheit. Diese hohen Standards wollen 
wir im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation des Binnen-
markts erhalten und ausbauen, denn sie stärken die Innovationskraft 
der Unternehmen, ermöglichen die Ausnutzung von Skaleneffekten 
und begünstigen den internationalen Handel. Um die Digitalisierung 
zu gestalten, müssen wir Dienstleistungen von Plattformen und ihre 
Marktmacht regulieren. Plattformen müssen verpflichtet werden, euro-
päische Qualitäts- und Sicherheitsstandards auch im Online-Handel 
zu gewährleisten. Die globale Lenkungswirkung des Binnenmarkts 
wollen wir steigern, indem wir sicherstellen, dass Unternehmen auf 
dem europäischen Markt auch international Verantwortung für ihre 
Produktions- und Vertriebsweise entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette übernehmen. Die Handlungsspielräume von Kommunen 
in der Europäischen Union wollen wir ausbauen und die Daseinsvor-
sorge vor Liberalisierungsdruck schützen.

Sozialunternehmen und Genossenschaften stärken

Wir wollen die Bereiche der Wirtschaft stärken, in denen langfristige 
Nachhaltigkeit mehr zählt als kurzfristige Rendite, und die oft auch einen 
Beitrag zur Demokratisierung der Wirtschaft leisten. Wir unterstützen 
daher einerseits Genossenschaften, da sie krisenfester und gemein-
wohlorientierter als andere Rechtsformen sind. Andererseits fördern 
wir Sozialunternehmen, weil sie gesellschaftliche Anliegen mit unter-
nehmerischem Handeln direkt mit sozial-ökologischen Zielen verbin-
den. Und wir begrüßen das Konzept der Gemeinwohlökonomie, weil es 
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die Idee des Gemeinwohls in die privatwirtschaftliche Breite trägt. Wir 
schaffen zielgruppenspezifische Finanzierungsinstrumente und wollen 
die Programme der klassischen Gründungs- und Innovationsfinanzie-
rung ausweiten. Unser Ziel ist eine Gründungswelle neuer Genossen-
schaften und von sozial-ökologisch inspirierter und am Gemeinwohl 
orientierter Unternehmen. Dazu werden wir die Rahmenbedingungen 
für ihr Wirtschaften systematisch verbessern und bestehende Benach-
teiligungen beseitigen. Den Gründungszuschuss der Arbeitsagenturen 
wollen wir nicht allein vom wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch 
von sozial-ökologischen Wirkungskriterien abhängig machen. Nicht 
genutzte Guthaben auf verwaisten Konten wollen wir – sofern keine 
Erbansprüche vorhanden sind – für einen Fonds nutzen, der zielgerich-
tet in nachhaltige und soziale Innovationen investiert.

Neue Formen für nachhaltiges Unternehmertum

Wir setzen uns für die Einführung einer Unternehmensform für Ver-
antwortungseigentum ein. Immer mehr Unternehmer*innen verste-
hen ihr Unternehmen nicht als individuell konsumierbares Vermögen. 
Sie wollen, dass ihr Unternehmen nicht dem kurzfristigen Sharehol-
der-Value dient, sondern langfristig ausgerichtet und dem Gemein-
wohl verpflichtet ist. Dafür brauchen sie eine Rechtsform, die eine 
hundertprozentige Vermögensbindung an das Unternehmen ermög-
licht. Gewinne werden reinvestiert oder gespendet. Die Stimmrechte 
können von den Beschäftigten im Kollektiv oder von Einzelnen treu-
händerisch gehalten werden – sie werden nicht an den/die Meist-
bietende*n verkauft, sondern ähnlich wie in anwaltlichen Partner-
schaften, immer an aktiv mit dem Unternehmen verbundene Personen 
weitergegeben.

Wir bringen die Digitalisierung voran
Eine europäische Cloud-Infrastruktur

Daten sind eine Schlüsselressource der digitalen Welt, insbesondere 
für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Gerade im industri-
ellen Bereich wollen wir neue Ansätze schaffen, um eine gemein-
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same, freiwillige Nutzung sowohl von nicht personenbezogenen als 
auch von personenbezogenen, aber anonymisierten Daten, zum Bei-
spiel aus Entwicklungs- und Fertigungsprozessen, zu verbessern und 
rechtssicher zu gestalten. Davon profitiert vor allem der Mittelstand. 
Hierfür braucht es klare gesetzliche Spielregeln für kooperative und 
dezentrale Datenpools und Datentreuhandmodelle wie zum Beispiel 
Datengenossenschaften, die eine gemeinsame und durch Kartellbe-
hörden überprüfbare Nutzung dieser Daten ermöglichen. Wir wollen 
eigene europäische Standards und Regeln setzen. Die eigene kritische 
Infrastruktur wollen wir schützen und eine gemeinsame europäische 
Cloud-Infrastruktur auf Basis von Open-Source-Technologien reali-
sieren. Europa muss in eigene Expertise im Bereich der Verarbeitung 
großer Datenmengen für Künstliche Intelligenz investieren.

Hightech-Standort ausbauen

Die rasante Entwicklung des Corona-Impfstoffs von Wissenschaft-
ler*innen und Unternehmer*innen aus Mainz hat gezeigt, welche 
Innovationskraft in unserer Forschungs- und Unternehmensland-
schaft steckt. Eine Innovationskraft, die der Staat mit Tempo und ent-
schlossenen Investitionen unterstützen muss. Vor allem die Bereiche 
Künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing-, IT-Sicherheits-, Kom-
munikations- und Biotechnologie oder auch die weitere Entwick-
lung von ökologischen Batteriezellen wollen wir besonders fördern, 
damit wir unsere technologische Souveränität sichern können und in 
der weltweiten Konkurrenz vorne mitspielen. Dabei legen wir einen 
besonderen Fokus darauf, die ökologischen und sozialen Potenziale 
der Technologien zu heben. So verbessern Innovationen die Lebens-
bedingungen der Menschheit und sichern den Wohlstand von morgen. 
Dafür benötigen wir auch privates Risikokapital, das wir durch staatli-
che Fonds stark hebeln wollen. Um im internationalen Standort-Wett-
bewerb mithalten zu können, bedarf es einer starken europäischen 
Vernetzung von Spitzenforschung. Wir investieren in Spitzenforschung 
und die Bildung von Clustern in diesen Bereichen. Wir wollen bereits 
heute den Grundstein legen für die europäische Souveränität in wei-
teren Trends der KI, etwa mit der Unterstützung eines europäischen 
Ökosystems für das Erproben von allgemeiner Künstlicher Intelligenz 
(„Artificial General Intelligence“). Den Hightech-Standort auszubauen, 
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heißt aber auch, die dringend benötigten Talente anzuziehen. In der 
Forschung bedeutet das angemessene Finanzierung.

Start-up-Wagniskapital eine Richtung geben

Wir müssen nicht nur technologisch exzellent sein, sondern bahnbre-
chende Technologien auch in neue Geschäftsmodelle, Märkte, Dienst-
leistungen und Produkte umwandeln können. Fördermöglichkeiten 
und Netzwerke für Start-ups und junge Unternehmen auf nationa-
ler und europäischer Ebene können den Unterschied zwischen einer 
guten Idee auf dem Flipchart und einem weltweit erfolgreichen Unter-
nehmen ausmachen. Ein staatlicher Wagniskapitalfonds kann helfen, 
unseren Gründer*innen dauerhaft eine Heimat zu geben. Wir fordern, 
noch mehr und noch schneller zu investieren. Dieser Zukunftsfonds 
soll verstreute Förderangebote bündeln und ein Vielfaches an privaten 
Geldern hebeln. Gleichzeitig sollte auch ein funktionierender Sekun-
därmarkt für Direktinvestitionen und Anteile an Wagniskapitalfonds 
aufgebaut werden, etwa durch eine Co-Investing-Plattform. Die Mis-
sion des Zukunftsfonds ist Nachhaltigkeit. Er finanziert insbesondere 
Projekte in Bereichen wie Greentech, Künstlicher Intelligenz, nach-
haltiger Mobilität, Bioökonomie und Zirkulärwirtschaft, die wegen 
ihres Risikoprofils keine einfache Finanzierung am Markt bekommen. 
Wir wollen Finanzierungsformen gezielt für Gründungen von Start-
ups der Green Economy anpassen und Barrieren beim Zugang zu Auf-
trägen der öffentlichen Beschaffung abbauen. Regionale Greentech-
Hubs wollen wir fördern, um die Zusammenarbeit zwischen Start-ups 
und etablierten Unternehmen zu erleichtern.

Internetgiganten regulieren

Wir setzen uns für einen funktionierenden und fairen Wettbewerb auf 
digitalen Märkten ein. Durch übermäßige Marktmacht einzelner Inter-
net- und Techgiganten wird dieser eingeschränkt oder gar aufgeho-
ben. Relevante Erwerbsvorgänge von Tech-Konzernen sollten durch 
das Bundeskartellamt geprüft werden, um den strategischen Aufkauf 
von aufkeimender Konkurrenz („Killer Acquisitions“) zu verhindern. 
Dabei sollten Datenschutzbehörden eine Gelegenheit zur Stellung-
nahme erhalten. Die Interoperabilität ihrer Software und ihrer digita-
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len Dienste sowie Datenportabilität und offene Schnittstellen sind wo 
immer möglich von bereits marktbeherrschenden Unternehmen ver-
pflichtend zu gewährleisten. Wir setzen uns für eine dementsprechend 
ambitionierte Umsetzung des Digital Markets Act auf europäischer 
Ebene ein. Unter dem Dach eines eigenständigen europäischen Kar-
tellamts wollen wir deshalb eine europäische Digitalaufsicht etablie-
ren, die als Frühwarnsystem fungiert und sanktionsbewährte Koope-
rations- sowie Transparenzpflichten aussprechen kann. Unternehmen 
sollen auch unabhängig von einem Missbrauch aufgespalten werden 
können, wenn ihre Marktmacht zu groß wird oder bereits zu groß ist.

Geschlechtervielfalt in der Digitalwirtschaft

Alle sollen an der Gestaltung der digitalen Transformation beteiligt 
sein und ihre Potenziale einbringen können. Deshalb werden wir eine 
Strategie „Frauen in der Digitalisierung“ vorlegen und umsetzen. Mäd-
chen sollen schon in der Grundschule für Digitalthemen begeistert 
werden und ohne Technikgenderstereotype aufwachsen. Wir brauchen 
eine geschlechtersensible Lehre, die gezielte Ansprache von Frauen 
für MINT-Studiengänge und Ausbildungsberufe sowie mehr Frauen in 
den Gremien, wo diese Richtungsentscheidungen getroffen werden. 
Darüber hinaus fördern wir familiengerechte Ausbildungswege für 
Frauen mit anderem beruflichem Hintergrund als Zugang zur Digital-
branche. In der Digitalbranche ist ein Kulturwandel erforderlich, auch 
um unser volles Innovationspotenzial auszuschöpfen. Freiwillige und 
verpflichtende Maßnahmen für die Unternehmen sind notwendig, 
um diskriminierungsfreie Arbeitsplätze und einen gleichberechtig-
ten Zugang zu Gestaltungspositionen in der digitalen Transformation 
zu ermöglichen. Bei der Vergabe von Fördermitteln und öffentlichen 
Investitionen muss der Frauenanteil einer Organisation bzw. eines 
Start-ups berücksichtigt werden. Für staatliche Institutionen soll 
Diversität ein Leitprinzip für alle Digitalstrategien sein.

Transparente Algorithmen

Datenverarbeitende und algorithmische Entscheidungssysteme 
haben das Potenzial, neues Wissen zu generieren und so nachhalti-
geres Handeln zu ermöglichen. Datengetriebene Systeme sind nicht 
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neutral, da sie ein Produkt ihrer zugrunde liegenden Daten sind und 
somit diskriminierend und vorurteilsbehaftet sein können. Wir wollen 
daher Qualitätskriterien sowie die europäischen Anstrengungen für 
Transparenz und Überprüfbarkeit vorantreiben, damit algorithmische 
Entscheidungssysteme nicht diskriminierend wirken. Wir setzen uns 
ein für einen nach Risiken abgestuften europäischen Ordnungsrahmen 
für den Einsatz automatischer Systeme, klare Regeln zur Nachvoll-
ziehbarkeit, zum Datenschutz, zum Arbeitsrecht und zur Datenqualität, 
um Kontrolle und Haftung, aber auch Rechtssicherheit für betroffene 
Betriebe zu ermöglichen. Hier wollen wir verstärkt gleiche Standards 
auf europäischer Ebene definieren und umsetzen. Für eine öffentliche 
Kontrolle dieser Regeln müssen Behörden gut geschult und technisch 
dementsprechend aufgestellt sein. Das bedeutet auch eine Moderni-
sierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie strenge 
Kriterien für den Einsatz von algorithmischen und automatischen 
Entscheidungen, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Auch 
Plattformanbieter müssen ihre automatisierten Entscheidungen, Ver-
gleiche oder Preise transparent machen und erklären können.

IT-Sicherheit als Standortfaktor

Gute IT-Sicherheit und klare rechtsstaatliche Standards sichern Grund-
rechte und sind die Voraussetzung, damit der digitale Wandel gelingt. 
Der Staat bleibt in der Pflicht, diese zu gewähren. Gerade die kritische 
Infrastruktur wie beispielsweise unsere Stromnetze muss besonders 
geschützt werden. Gute IT-Sicherheit ist längst auch ein wichtiger 
Standortfaktor. Wer digital souverän sein will, muss entsprechend han-
deln und darf die Sicherheit aller nicht unterlaufen. Ein effektiver und 
moderner Datenschutz schützt die Menschenwürde und nimmt ver-
stärkt auch die Gesellschaft in Gänze in den Blick, um die Abwehr auch 
überindividueller Risiken kollektiv zu gestalten. Wir setzen Anreize für 
guten Datenschutz und beste IT-Sicherheit, wollen innovative, tech-
nische Ansätze zum effektiven Schutz der Privatsphäre ausbauen und 
Auditierungen und europäisch einheitliche Zertifizierungen voran-
treiben. Vor allem KMUs sollen sehr viel stärker durch ein dezent-
rales und unabhängiges IT-Beratungsnetzwerk unterstützt werden. 
Der Staat selbst muss mit gutem Beispiel vorangehen, die wichtige 
Arbeit der Aufsichtsbehörden stärker unterstützen sowie ihre Koope-
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ration im föderalen und europäischen Zusammenspiel verbessern, bis 
hin zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung und Durchsetzung. Die 
Unabhängigkeit des BSI stärken wir. Bei staatlichen IT-Projekten muss 
IT-Sicherheit von Anfang an mitgedacht und implementiert werden. 
Zudem wollen wir die Entwicklung sicherer Hardware gezielt fördern. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit digitaler Produkte führen wir eine Ver-
pflichtung zu einer angemessenen, risikoorientierten und benutzer-
freundlichen Bereitstellung von Sicherheitsupdates ein. Beim Ausbau 
digitaler Infrastrukturen, wie zum Beispiel 5G, wollen wir die Integrität 
unserer kritischen Infrastruktur, die digitale Souveränität Europas und 
die Einhaltung der Menschenrechte wie das Recht auf Privatsphäre 
sicherstellen. Dafür sind einerseits höchste IT-Sicherheitsstandards 
für Komponenten in digitalen Infrastrukturen nötig. Andererseits wol-
len wir die technologische Unabhängigkeit Europas durch verstärkte 
Eigenentwicklungen und Produktionen, durch vielfältige digitale 
Ökosysteme und offene Standards stärken. Um Gefahrenlagen kon-
kret bewerten zu können, müssen neben technischen auch rechtliche, 
rechtsstaatliche, sicherheitsrelevante und geostrategische Aspekte in 
die Prüfung einbezogen werden. Eine Beteiligung von nicht vertrau-
enswürdigen Unternehmen, insbesondere aus autoritären Staaten, an 
kritischer Infrastruktur lehnen wir ab.

Wir kämpfen für einen fairen  
und nachhaltigen Handel
Neustart für gute Handelsverträge

Handel ist eine wichtige Grundlage unseres Wohlstandes: Fairer Han-
del trägt zur Vertiefung internationaler Partnerschaften und damit 
auch zu einer sicheren Welt bei. Gerade in Zeiten, die zunehmend 
unter den Vorzeichen eines Systemwettbewerbs zwischen demokra-
tischen und autoritären Staaten stehen, setzen wir auf eine proak-
tive Handelspolitik. Wir wollen einen multilateralen Welthandel und 
Handelsabkommen, die dem Wohlstand aller Menschen dienen, die 
Umwelt- und Klimaschutz sowie die Einhaltung der Menschenrechte 
einfordern und die Beziehungen mit unseren Partner*innen im Einsatz 
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für Demokratie und Freiheit stärken. Eine Zersplitterung von Handels-
beziehungen erschwert ein internationales Miteinander. Eine nach-
haltig und fair reformierte Welthandelsorganisation (WTO) muss zu 
einer echten globalen Partnerschaft beitragen. In einem ersten Schritt 
wollen wir die WTO-Berufungsinstanz zur Streitbeilegung wiederbe-
leben, um die Multiplizierung von Handelskonflikten nach dem Recht 
des Stärkeren einzudämmen. Die Chance, mit der neuen US-Adminis-
tration die Handelskonflikte beizulegen und einen transatlantischen 
Markt für klimaneutrale Produkte zu schaffen, wollen wir ergreifen. 
Abkommen mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
Ernährungssouveränität wie das EU-Mercosur-Abkommen mit latein-
amerikanischen Staaten lehnen wir ab. Die Europäische Union kann 
aufgrund des großen gemeinsamen Binnenmarktes selbstbewusst in 
Handelsverhandlungen gehen. Europäische Handelsverträge müssen 
verbindliche und durchsetzbare Menschenrechts-, Umwelt- und Sozi-
alstandards enthalten und Marktöffnungen im Dienstleistungsbe-
reich grundsätzlich nur in Positivlisten regeln. Dazu zählt, das Pariser 
Klimaschutzabkommen sowie ILO-Kernarbeitsnormen zur Bedingung 
und einklagbar zu machen. Das europäische Vorsorgeprinzip ist stets 
zu wahren. Gute Handelspolitik muss die kommunale Daseinsvorsorge 
und die Möglichkeit der Rekommunalisierung ausreichend schützen. 
Handelsabkommen sollten nicht nur Rechte für Unternehmen, son-
dern auch ihre Pflichten regeln. Deshalb setzen wir uns für einen 
multilateralen Handelsgerichtshof bei den Vereinten Nationen ein, 
der beides abdeckt. Internationale Konzerne dürfen durch Handels- 
und Investitionsklagen nicht noch mächtiger werden, daher lehnen 
wir Klageprivilegien oder eine Sonderjustiz für ausländische Inves-
tor*innen ab. Wir wollen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten aus 
dem vollkommen aus der Zeit gefallenen Energiecharta-Vertrag aus-
steigen, auch um die Ziele des Green Deal der EU nicht zu gefährden. 
Wir lehnen Handelsabkommen ab, die Klima, Umwelt und Verbrau-
cher*innen nicht ausreichend schützen. Das CETA-Abkommen werden 
wir deshalb in seiner jetzigen Fassung nicht ratifizieren. Wir werden 
so sicherstellen, dass die gefährlichen Investor-Staat-Schiedsgerichte 
nicht zur Anwendung kommen. Auch an den derzeit vorläufig ange-
wendeten Teilen von CETA üben wir erhebliche Kritik. Wir wollen das 
Abkommen gemeinsam mit Kanada weiterentwickeln und dadurch 
neu ausrichten. Wir wollen insbesondere die demokratische Kontrolle 
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bei der regulatorischen Kooperation verbessern. Hier muss das Euro-
paparlament künftig besser eingebunden werden. Zudem braucht es 
stärkere Regelungen zu Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz und 
die Sicherung des europäischen Vorsorgeprinzips. Das EU-China-
Investitionsabkommen, das maßgeblich von der deutschen Bundes-
regierung vorangetrieben wurde, ist in den Bereichen Level Playing 
Field und Menschenrechte unzureichend. Wir können ihm in seiner 
jetzigen Form nicht zustimmen.

Aktive Außenwirtschaftspolitik und fairer Wettbewerb

Um legitime Sicherheitsinteressen zu schützen und gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für alle Marktteilnehmer*innen durchzusetzen, 
muss die EU reagieren, wenn aus Drittländern mit unfairen Mitteln 
auf dem EU-Binnenmarkt agiert wird, sowie eine aktive Außenwirt-
schaftspolitik betreiben. Anti-Dumping- und Anti-Subventions-Instru-
mente müssen weiterentwickelt werden, um ein Level Playing Field 
auf globalen Märkten zu erreichen. Die Anti-Dumping-Regeln müssen 
noch stärker als bisher auch bei Dumping durch niedrige ökologi-
sche und soziale Standards anwendbar sein. Durch eine Reform des 
EU-Beihilferechts können Wettbewerbsverzerrungen durch staatlich 
geförderte Konzerne aus anderen Weltregionen verhindert werden. 
Der EU-Prüfmechanismus für ausländische Direktinvestitionen muss 
verbessert werden, um zu verhindern, dass europäische Unterneh-
men von hochsubventionierten ausländischen Firmen übernommen 
werden, und ein neues EU-Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang 
soll der EU helfen sich gegen rechtswidrigen ökonomischen Druck 
von außen zu wehren. Die deutsche Außenwirtschaftsförderung und 
ihre Instrumente müssen in Zukunft – anstelle von fossilen Anlagen 
und Kraftwerken – Hidden Champions unterstützen, die beispiels-
weise Hightech für bessere Umwelt- und Lebensbedingungen her-
stellen. Dazu müssen sie konsequent am 1,5-Grad-Ziel, an der Agenda 
für nachhaltige Entwicklung und an Menschenrechten ausgerichtet 
werden. Mit der EU-Kommission setzen wir uns für einen Grenzaus-
gleich von CO2-Kosten ein, damit ambitionierter Klimaschutz nicht 
zum Wettbewerbsnachteil wird. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
die EU mit den Einnahmen aus diesem Grenzausgleich auch ärmere 
Handelspartnerländer bei der Dekarbonisierung unterstützt.
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Fairer Handel für eine nachhaltige Entwicklung  
im globalen Süden

Die Entwicklungschancen der Länder des globalen Südens sind stark 
davon abhängig, wie fair die Handelspolitik gestaltet wird. Fairer Han-
del muss zum Standard werden, auch um postkoloniale Kontinuitäten 
zu durchbrechen. Dieser muss sich am Pariser Klimaabkommen, an 
der Agenda für nachhaltige Entwicklung sowie an den UN-Kernmen-
schenrechtsverträgen orientieren. Bestehende Fair-Handels-Initiati-
ven müssen gefördert werden. Es braucht im Sinne einer nachhalti-
gen globalen Strukturpolitik dringend eine gerechte Handelspolitik 
mit den Ländern des globalen Südens, die regionale Wertschöpfung, 
regionalen Handel und Integration fördert und ihnen genügend Raum 
lässt, durch Zölle und Quoten ihre Märkte zu schützen sowie durch 
Exportsteuern die Ausfuhr heimischer Rohstoffe zu beschränken. So 
wird der Aufbau heimischer Industrien gefördert. Zölle für Länder des 
globalen Südens auf verarbeitete Produkte sollen gesenkt bzw. abge-
schafft werden. Eine Instrumentalisierung der Entwicklungszusam-
menarbeit zur Flüchtlingsabwehr lehnen wir ab.

Lieferkettengesetz europäisch umsetzen

Viel zu oft kaufen wir Dinge, deren Herstellung auf dem Raubbau an 
Mensch und Natur basiert, obwohl wir das gar nicht wollen. Damit 
Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards, Menschenrechte 
sowie Klima- und Artenschutz entlang der gesamten internationa-
len Wertschöpfungskette durchsetzen, braucht es ein verbindliches 
und wirksames Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer 
Ebene. Zudem schafft ein solcher verbindlicher Rahmen gleiche Wett-
bewerbsbedingungen am Markt und er schafft Rechtssicherheit. Den 
Kern einer solchen Regelung stellt eine zivilrechtliche Haftung dar, auf 
deren Grundlage Unternehmen im Schadensfall zur Verantwortung 
gezogen werden können. Nachbesserungen am deutschen Lieferket-
tengesetz sind dringend notwendig, zum Beispiel eine Ausweitung 
der erfassten Unternehmen, aber auch eine Erweiterung der umwelt-
bezogenen Sorgfaltspflichten. Darüber hinaus setzen wir uns auch auf 
europäischer Ebene für eine ambitionierte, verbindliche Regelung in 
internationalen Lieferketten ein. Waren, deren Herstellung mit schwe-
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ren Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Kinder- oder 
Zwangsarbeit im Zusammenhang steht, soll der Zugang zum EU-Bin-
nenmarkt verwehrt werden. Auf EU-Ebene werden wir uns zudem für 
einen Importstopp für Agrarprodukte einsetzen, die im Zusammen-
hang mit illegaler Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen wie 
Vertreibung stehen. Weltweit wird Wald, insbesondere so wichtiger 
Tropen-, Ur- und Mangrovenwald, mit fortschreitender Geschwindig-
keit abgeholzt und abgebrannt – vor allem für die agrarindustrielle 
Produktion wie den Anbau von Soja und Palmöl, für Bergbau oder 
Holzeinschlag. Ein Großteil der Güter wird in die EU importiert. Die 
EU-Holzhandelsverordnung wollen wir stärken, die Verwendung von 
Soja und Palmöl als Kraftstoff jetzt stoppen und Strategien zur Reduk-
tion von Palmöl und Soja in anderen Bereichen voranbringen. Wir 
schützen hier und weltweit den Wald, fördern die Wiederbewaldung 
und Renaturierung zerstörter Flächen und wollen dazu Verträge und 
Partnerschaften mit entsprechenden Ländern schließen. Wir setzen 
uns zudem für gentechnikfreie Lieferketten ein. Auf internationaler 
Ebene muss die Erarbeitung eines rechtsverbindlichen UN-Abkom-
mens zu Wirtschaft und Menschenrechten (Binding Treaty) vorange-
trieben werden.

Wir machen die Finanzmärkte  
stabiler und nachhaltiger
Grüne Finanzmärkte

Im Kampf gegen die Klimakrise und beim sozial-ökologischen Umbau 
unserer Wirtschaft spielt das Finanzsystem eine bedeutende Rolle. 
Noch immer werden Milliarden in fossile Energien und Geschäftsmo-
delle, die auf der Zerstörung der Ökosysteme und der Verletzung der 
Menschenrechte aufbauen – und damit gegen unsere Zukunft –, inves-
tiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand voll-
ständig aus diesen Investitionen zurückzieht, wenn weiterhin keine 
verlässlichen Schritte für eine nachhaltige Transformation der dahin-
terstehenden Unternehmen eingeleitet werden. Öffentlich-rechtliche 
Banken, Versicherer und Pensionsfonds sowie der Bund als Investor 
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und Miteigentümer von Unternehmen müssen eine Vorreiterrolle bei 
der grünen Finanzwende und der Transformationsfinanzierung ein-
nehmen. Klima- und Umweltrisiken sollen offengelegt und bei Ban-
ken und Versicherungen mit Eigenkapital unterlegt werden sowie bei 
Ratings berücksichtigt werden. Alle Anlagen, nicht nur grüne, müs-
sen eine Nachhaltigkeitsbewertung haben, die für alle Anleger*in-
nen transparent ist. Dabei sind neben den Klimazielen auch andere 
Umweltwirkungen, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Entwick-
lungsziele zu berücksichtigen. Dafür braucht die BaFin eine robuste 
ESG-Aufsichtskompetenz gemäß der Sustainable-Finance-Regulie-
rung. Auch in die Anlageberatung muss diese Bewertung einfließen. 
Zum Schutz des Klimas, aber auch zum Schutz der Anleger*innen, 
brauchen wir eine einheitliche Zertifizierung nachhaltiger Finanzpro-
dukte auf europäischer Ebene. So sorgen wir dafür, dass Kapital von 
schmutzigen in grüne und nachhaltige Investitionen umgelenkt wird. 
Atomkraft ist keine grüne Geldanlage.

Saubere Bilanzen am deutschen Kapitalmarkt

Beim Bilanzskandal Wirecard sind die zuständigen Wirtschaftsprü-
fer*innen und die staatliche Aufsicht an ihrer Aufgabe gescheitert. 
Erst nachdem ein neues Unternehmen auf die Bilanzen geblickt hatte, 
wurde ordentlich geprüft, während man die Jahre davor immer wieder 
Bilanzen durchwinkte, um die eigenen Versäumnisse der Vorjahre zu 
vertuschen. Wir wollen, dass Unternehmen in der Regel nach sechs 
Jahren ihre Wirtschaftsprüfer*innen wechseln müssen. Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften dürfen nicht gleichzeitig Unternehmen bera-
ten, die sie prüfen. Die Aufdeckung von Bilanzbetrug muss als Ziel 
gesetzlich verankert werden. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müs-
sen wirksam staatlich beaufsichtigt werden. Die persönliche Haftung 
von Entscheider*innen in Unternehmen muss bei Rechtsverstößen 
tatsächlich wirksam werden. Auch Aufsichtsräte müssen gestärkt und 
kompetent besetzt werden. Die Vergütung von Vorständen muss sich 
am langfristigen Unternehmenserfolg statt am kurzfristigen Börsen-
kurs orientieren.
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Eine Finanzaufsicht mit Zähnen

Wir brauchen eine Finanzaufsicht mit Zähnen, die Missstände auf-
zeigt, statt sie zu ermöglichen. Bei Wirecard hat auch die deutsche 
Finanzaufsicht (BaFin), wie so häufig zuvor kläglich versagt. Als Aufse-
herin verbot die BaFin Leerverkäufe gegen Wirecard und zeigte Jour-
nalist*innen an, die Unregelmäßigkeiten aufdeckten. Das kam einem 
Persilschein für Wirecard gleich. Anleger*innen haben im Ergebnis 
nicht nur ihr Geld, sondern zugleich auch das Vertrauen in den Finanz-
platz Deutschland und seine Aufsicht verloren. Für ehrliche Unter-
nehmen wird die Finanzierung so künftig schwieriger und teurer. Kul-
tur und Selbstverständnis der BaFin müssen sich deshalb komplett 
ändern. Es braucht eine Fehlerkultur innerhalb der Aufsicht und eine 
Kultur der Skepsis und des Hinterfragens. Wir wollen eine Finanz-
polizei mit umfassenden Prüfungsrechten schaffen, die Informationen 
mit allen zuständigen Behörden im In- und Ausland austauscht. Dem 
Zoll als Bundesbehörde kommen wichtige Aufgaben im Bereich der 
Bekämpfung der Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche zu. Momentan ist er personell und organisatorisch nicht in der 
Lage, diese Funktion zu erfüllen. Wir werden ihn besser und mit den 
notwendigen rechtsstaatlich abgesicherten Befugnissen ausstatten, 
damit er künftig schwere Finanzkriminalität effektiv bekämpfen kann.

Das Bankgeschäft muss wieder langweilig werden

Auch über zehn Jahre nach der Finanzkrise geht von Banken noch 
immer eine Gefahr für die Wirtschaft aus. Noch immer ist nicht aus-
geschlossen, dass im Falle einer Pleite die Steuerzahler*innen haf-
ten. Wir wollen deshalb zurück zum „Boring Banking“. Banken sollen 
nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. Statt der 
immer undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und 
harte Regeln. Die Regulierungslücken bei Schattenbanken, Zahlungs-
dienstleistern und Fintechs schließen wir, jedes Produkt und jeder 
Akteur muss reguliert sein. Wir werden die Schuldenbremse (Lever-
age Ratio) für Banken verbindlich machen und schrittweise auf 10 
Prozent erhöhen. Das riskante Investmentgeschäft muss vom Einla-
gen- und Kreditgeschäft getrennt werden (Trennbankensystem). Auch 
Investmentbanken müssen konsequent beaufsichtigt und Geschäfts-
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bereiche, die zu Interessenskonflikten führen, ausgegliedert werden. 
Es braucht eine starke Fusionskontrolle und zu große Banken sollen 
entflochten werden. Für kleine Banken, von denen kein Risiko für das 
Finanzsystem ausgeht, sollten hingegen einfachere Regeln gelten. 
Spekulation und Kurzfristorientierung werden wir, unter anderem 
durch eine EU-weite Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemes-
sungsgrundlage, unattraktiv machen. Um die Stabilität und Bere-
chenbarkeit der Finanzmärkte zu erhöhen, werden wir den schäd-
lichen Hochfrequenzhandel eindämmen.

Schmutziges Geld einziehen

Unser Land ist derzeit ein Paradies für Geldwäsche. Wir werden mit 
einer umfassenden Strategie gegen Geldwäsche vorgehen. Bei allen 
Gesellschaften, Stiftungen und sonstigen Konstrukten muss umfas-
sende Transparenz über die wirtschaftlich Berechtigten bestehen. Wir 
befürworten eine Absenkung der Identifizierungspflicht auf 10 Pro-
zent. Lücken und Umgehungsmöglichkeiten des Transparenzregisters 
werden geschlossen. Die Finanzaufsicht muss in der Geldwäschebe-
kämpfung eine aktive Rolle spielen, statt Verdachtsmeldungen nur 
weiterzureichen. Im Nichtfinanzsektor, gerade bei Immobilien, bleibt 
Geldwäsche besonders oft unentdeckt. Wir werden bundesweite 
Mindeststandards für Aufsicht, Prüfungen, Ressourcen und Personal 
durchsetzen. Die Zuständigkeit für die Bekämpfung der Geldwäsche 
soll vollständig auf den Bund übergehen. Illegale Gelder und Vermö-
genswerte werden wir umfassend abschöpfen. Das Einfrieren von ver-
dächtigen Finanztransaktionen wollen wir erleichtern und die Dauer 
von Transaktionsverboten verlängern, um die Strafverfolgung zu 
sichern. Wir werden die Einführung einer hohen Obergrenze für Bar-
geldzahlungen, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, prüfen.

Digitalen Euro einführen

Digitales Bezahlen gewinnt in unserem Alltag stetig an Bedeutung. 
Es ist bequem, schnell und soll noch sicherer werden. Wir befürwor-
ten die Initiative der Europäischen Zentralbank (EZB), einen digitalen 
Euro zu schaffen. Sie gewährleistet dabei Daten- und Rechtssicherheit 
für Verbraucher*innen und Unternehmen und erhöht die Effizienz der 
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Euro-Transaktionen. Sie wirkt ungerechtfertigten Kosten durch Oligo-
pole entgegen. Private Firmen können auf dieser Grundlage Produkte 
und Apps aufbauen. Ein digitaler Euro löst klassisches Bargeld nicht 
ab, sondern ergänzt es. Eine Aushöhlung des Geld- und Währungs-
monopols durch private Währungen mächtiger Großkonzerne leh-
nen wir strikt ab. Bei allen digitalen Zahlungen und Kryptowährun-
gen müssen die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten analog zu 
Regelungen beim Bargeld ab einer gewissen Schwelle ermittelt wer-
den. Zur Bekämpfung von Verbrechen wie Geldwäsche, Darstellung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Steuerhinterziehung und Terror-
Finanzierung braucht es auch für den Bereich des digitalen Bezahlens 
klare Regeln. Bestehende Kooperationspflichten von Kryptotausch-
börsen wollen wir erweitern und Ermittlungsbehörden angemessen 
in diesem Bereich schulen. Wir wollen den rasanten Entwicklungen 
im Bereich dezentraler Finanzanwendungen gerecht werden und die 
Chancen und Risiken von Kryptowährungen und Blockchains differen-
ziert ausloten.

Wir vollenden die Europäische  
Wirtschafts- und Währungsunion
In Europas Zukunft investieren

Europas Gesellschaften und Unternehmen leben von einer starken 
öffentlichen Infrastruktur. Daher ist es umso gefährlicher, dass in den 
letzten Jahren so sehr auf Verschleiß gefahren und nicht investiert 
wurde. Wir wollen die Europäische Währungsunion zu einer Sozial-
union ausweiten. In wichtigen Zukunftsfeldern wie der Digitalisierung 
oder der Batterieproduktion droht Europa den Anschluss zu verlieren. 
Wir werden in der EU konsequent in Klimaschutz, Digitalisierung, For-
schung und Bildung investieren. Dafür wollen wir das neu geschaf-
fene Wiederaufbauinstrument verstetigen und in ein permanentes 
Investitions- und Stabilisierungsinstrument unter der Kontrolle des 
Europäischen Parlaments überführen. Damit sollte die EU sowohl in 
wichtige Zukunftsbereiche investieren als auch in Krisen stabilisie-
rend wirken können. Gleichzeitig stärken wir den EU-Haushalt, indem 
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wir ihn mit eigenen Einnahmen ausstatten. Die EU soll die Einnah-
men des CO2-Grenzausgleichs erhalten. Auch die Besteuerung von 
Plastik und Digitalkonzernen und möglichst auch der Finanztrans-
aktionen soll den EU-Haushalt stärken. Wir wollen gemeinsam mit 
unseren europäischen Partnern den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
so reformieren, dass ein zu hoher Kürzungs- und Privatisierungsdruck 
verhindert wird und Zukunftsinvestitionen in allen Mitgliedsländern 
weiter erhöht werden können. Öffentliche Daseinsfürsorge, gute 
Gesundheitsversorgung und Bildung müssen in allen europäischen 
Mitgliedsländern gestärkt werden.

Währungsunion vollenden, Europa krisensicher aufstellen

Es war ein Fehler, dass die Konservativen jahrzehntelang eine eigene 
Fiskalpolitik Europas verhindert haben. Wir wollen dafür Sorge tra-
gen, dass die EU mit einem nachhaltigen Investitionsfonds ein Inst-
rument für eine dauerhafte, eigene Fiskalpolitik erhält. Der Fonds sta-
bilisiert im Krisenfall und investiert in europäische öffentliche Güter 
wie Klima, Forschung, digitale Infrastruktur, Eisenbahn und Bildung. Er 
muss so gestaltet werden, dass er im Krisenfall nicht durch einzelne 
Länder blockiert werden kann und eine starke Kontrolle durch das 
Europaparlament sichergestellt ist. Der Europäische Stabilitätsme-
chanismus wird zu einem Europäischen Währungsfonds weiterentwi-
ckelt. In ihm erhalten die Länder eine nicht konditionierte kurzfris-
tige Kreditlinie. So wird Spekulation gegen einzelne Staaten schon im 
Vorfeld abgewendet. Die Bankenunion wird durch eine gemeinsame 
Einlagensicherung als Rückversicherung vollendet, damit jeder Euro 
überall gleich sicher ist. Durch eine gemeinsame und stärker antizy-
klische Fiskalpolitik entlasten wir die Zentralbank und sorgen dafür, 
dass sie künftige Brände nicht wieder alleine löschen muss. Darüber 
hinaus begrüßen wir, dass die EZB ihrer Verantwortung für die Sta-
bilität des Euro in allen Mitgliedstaaten nachkommt, indem sie Zins-
unterschiede innerhalb der Eurozone in Grenzen hält. Wir stehen zur 
Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig begrüßen 
wir die Debatte der EZB über ihre neue geldpolitische Strategie. Die 
Klimakrise hat massive Rückwirkungen auf unsere Volkswirtschaften, 
es ist deshalb sinnvoll, dass alle geldpolitischen Maßnahmen den 
Einfluss der Klimakrise auf die Geldwert- und Finanzstabilität berück-
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sichtigen. Zudem hat die EZB die Aufgabe, die allgemeine Wirtschafts-
politik der EU zu unterstützen. Wie sie den Europäischen Green Deal 
mit seinen ökologischen und sozialen Zielen als wirtschaftspolitische 
Leitstrategie der EU stärkt, obliegt ihrer unabhängigen Entscheidung.

Euro zur Leitwährung machen

Wir wollen, dass sich der Euro zu einer glaubwürdigen, internationa-
len Leitwährung entwickelt, damit Europa seine Souveränität bewahrt 
und ausbaut. Langfristig soll ein starker und stabiler Euro seinen 
Platz in einem kooperativen globalen Weltwährungssystem finden. 
Der Euro ist ein wesentlicher Baustein einer umfassenden Strategie, 
die europäische Werte auf der globalen Ebene stärkt und durchsetzt. 
Wir werden sichere europäische Vermögenswerte schaffen, in denen 
die Welt sparen kann. In Zukunftsmärkten wie Investitionen in Klima-
schutz soll der Euro das internationale Zahlungsmittel werden. Um 
die internationale Rolle des Euro zu stärken, braucht es aber auch 
innereuropäische Solidarität: Wir wollen Ungleichgewichte gemein-
sam in Überschuss- und Defizitländern reduzieren sowie wirtschafts- 
und finanzpolitische Entscheidungen als Gemeinschaft treffen.

Wir haushalten solide,  
weitsichtig und gerecht
Bundeshaushalt wird zukunftstauglich

Wir wollen den Bundeshaushalt nachhaltiger, gerechter und trans-
parenter machen. Nachhaltiger wird er, wenn wir die umweltschäd-
lichen Subventionen endlich beenden. Immer noch subventionieren 
die öffentlichen Haushalte des Landes mit über 50 Milliarden Euro 
klimaschädliches Verhalten. Wir werden diese Subventionen schritt-
weise abbauen und den Bundeshaushalt klimagerecht machen. In 
einem ersten Schritt können wir so über 15 Milliarden Euro jährlich 
einnehmen und sie für die Finanzierung von Klimaschutz und sozialer 
Gerechtigkeit einsetzen. Für die Ausgaben des Bundes streben wir 
eine Klima- und Biodiversitätsquote an, die schrittweise steigen soll. 
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Zur Finanzierung dieser nachhaltigen Ausgaben setzen wir auf grüne 
Anleihen. Mit dem Gender Budgeting erreichen wir eine konsequente 
Berücksichtigung und Einbeziehung von Gleichstellungsaspekten 
bei finanz- und haushaltspolitischen Entscheidungen. Das macht den 
Haushalt gerechter. Durch die Gestaltung des Bundeshaushaltes nach 
den Grundsätzen der doppelten Buchführung machen wir ihn trans-
parenter und generationengerechter. Unser Steuersystem wollen wir 
schrittweise so umbauen, dass Umweltbelastung und Ressourcenver-
brauch stärker besteuert werden und dafür beispielsweise Steuern 
und Abgaben auf Arbeit verringert werden, oder die Einnahmen etwa 
als Energiegeld zurückgegeben werden.

Sorgsamer Umgang mit Steuergeld

In den vergangenen Jahren wurde im großen Umfang Geld im Bun-
deshaushalt verschwendet. Die Pkw-Maut war ein Desaster mit 
Ansage. Das Verteidigungsministerium hat Millionen in teure Bera-
terverträge versenkt. Schlecht gemachte öffentlich-private Partner-
schaften haben sich für die privaten Unternehmen als lukrativ und für 
die Steuerzahler*innen als teuer erwiesen. Wir werden sorgsam mit 
dem Geld der Steuerzahler*innen umgehen. Das und das Streichen 
von überflüssigen Ausgabeposten hat für uns Vorrang vor Kreditauf-
nahme und Einnahmeerhöhungen. Wir werden künftig Transparenz 
herstellen und alle ÖPP-Verträge veröffentlichen. Grundsätzlich wol-
len wir, dass ÖPP nur dann in Betracht kommen dürfen, wenn sich 
durch sie, langfristig und sicher, ein Mehrwert oder geringere Kosten 
für die Steuerzahler*innen ergeben. Im Verkehrsbereich wollen wir 
ÖPP-Projekte gesetzlich ausschließen. Die Kontrolle bei Bauvorhaben 
und großen öffentlichen Beschaffungen wird verbessert. Weitere Pri-
vatisierungen öffentlicher Unternehmen im Bereich der öffentlichen 
Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge lehnen wir ab.

Schuldenbremse reformieren, Investitionsregel einführen

Deutschland verfügt auch nach der Corona-Krise über tragfähige 
Staatsfinanzen. Die Zinsen sind historisch niedrig, das Vertrauen in 
deutsche Staatsanleihen ist hoch. Wir haben aber ein Zukunftspro-
blem. Die Erde erhitzt sich, die Schulen verfallen und Deutschland 
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gehört beim schnellen Internet zu den Schlusslichtern der EU. Wir 
investieren zu wenig in unser Land. Das sind Schulden, die nicht in 
den Büchern stehen, aber unseren Wohlstand gefährden. Wir wollen 
die Schuldenbremse im Grundgesetz für Bund und Länder zeitgemäß 
gestalten, sodass die Tragfähigkeit der zukünftigen Zinslast gewähr-
leistet ist, und zugleich die so dringenden Investitionen zu ermögli-
chen. Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen strik-
ten Regelungen; bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen 
schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme in Höhe der 
Netto-Investitionen. So schaffen wir öffentliches Vermögen, das uns 
allen gehört, denn die Rendite öffentlicher Investitionen ist hoch, 
während der Bund keine Zinsen für seine Kredite bezahlt.

Mehr Steuergerechtigkeit schaffen

Steuern sind die Grundlage für die Finanzierung unseres Gemeinwe-
sens und zentraler Hebel für Gerechtigkeit. Wir möchten es gerech-
ter und transparenter für die Bürger*innen machen. Angesichts der 
Corona-Krise wird die Lage der öffentlichen Haushalte in den kom-
menden Jahren sehr angespannt sein. Daher müssen alle Verände-
rungen im Steuerrecht mindestens aufkommensneutral sein. Ziel ist, 
dass alle einen fairen Beitrag leisten. Heute aber tragen die obers-
ten 10 Prozent der Einkommen über Steuern und Abgaben relativ 
weniger bei als die mittleren Einkommen. Das ändern wir, indem wir 
den Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöhen, um kleine und 
mittlere Einkommen zu entlasten. Im Gegenzug wollen wir den Spit-
zensteuersatz moderat anheben. Ab einem Einkommen von 100.000 
Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare wird eine neue 
Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent eingeführt. Ab einem Ein-
kommen von 250.000 bzw. 500.000 Euro folgt eine weitere Stufe mit 
einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent. Zusätzlich werden hohe 
Manager*innengehälter oberhalb von 500.000 Euro nicht mehr zum 
Abzug als Betriebsausgaben zugelassen. Kapitalerträge werden unter 
Beibehaltung des Sparerfreibetrages mit dem individuellen Steuer-
satz veranlagt. Banken und andere Finanzinstitute behalten weiterhin 
Kapitalertragsteuer ein, die eine Vorauszahlung auf die persönliche 
Einkommensteuer darstellt. Für auf Unternehmensebene bereits ver-
steuerte Einkommen wie Dividenden gilt wieder generell das Teilein-
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künfteverfahren, das die Kapitalerträge auf Anlegerebene teilweise 
steuerlich freistellt. Aktienkleinanleger*innen entlasten wir so spür-
bar und nähern uns dem Ideal eines finanzierungsneutralen Steuer-
systems an. Wir werden die bislang nach einer Zehn-Jahres-Frist gel-
tende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne von Grundstücken und 
Immobilien abschaffen. Auch werden wir die Steuerfreiheit für andere 
Veräußerungsgewinne, beispielsweise beim Handel mit Edelmetallen, 
Rohstoffen oder Kryptowerten, abschaffen. Untere und mittlere Ein-
kommen entlasten wir unter anderem durch die Einführung einer Kin-
dergrundsicherung und durch unser Energiegeld. Soweit durch mobi-
les Arbeiten Kosten für Arbeitnehmer*innen entstehen, müssen diese 
vom Arbeitgeber erstattet werden oder steuerlich als Werbungskos-
ten absetzbar sein. Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat 
stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt. Das 
liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich 
ist, durch Gestaltungen einer Besteuerung von Vermögen, etwa bei 
der Erbschaftssteuer, nahezu komplett zu entgehen. Wir wollen solche 
Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen wieder stär-
ker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente wie zum Bei-
spiel die Erbschaftssteuer oder die Vermögensteuer. Die Einführung 
einer neuen Vermögensteuer für die Länder ist unser bevorzugtes 
Instrument. Die Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für die 
Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die Ver-
mögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von zwei Millionen Euro 
pro Person gelten und jährlich 1 Prozent betragen. Begünstigungen 
für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten 
und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Dabei streben wir 
Lösungen an, die zusätzliche Anreize für Investitionen schaffen und 
die besondere Rolle und Verantwortung von mittelständischen und 
Familienunternehmen berücksichtigen. Ungerechtfertigte Ausnah-
men im Bereich der Umsatzsteuer bauen wir ab und sorgen dadurch 
auch hier für mehr Fairness bei der Finanzierung staatlicher Aufgaben.

Konsequent gegen Steuerhinterziehung  
und -vermeidung vorgehen

Jedes Jahr verlieren die Steuerzahler*innen hohe Milliardenbeträge 
durch Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung. Wir 
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wollen mit einer umfassenden Strategie dagegen vorgehen. Die EU-
weite Anzeigepflicht für Steuergestaltungen muss um eine Verpflich-
tung für rein nationale Gestaltungen ergänzt werden. Wir setzen uns 
auf internationaler Ebene für eine globale Allianz gegen Steuerhin-
terziehung ein. Zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem 
Wohnsitz wird eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für Men-
schen mit hohem Einkommen, ähnlich wie in den USA, eingeführt, um 
rein steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel zu verhindern. Wir werden 
regelmäßig die Steuerlücke schätzen lassen. Die Steuerverwaltung 
muss deutlich gestärkt werden. Um Vollzugsdefizite bei der Bekämp-
fung von Steuervermeidung großer Konzerne und reicher Bürger*in-
nen zu beheben, schaffen wir eine Spezialeinheit auf Bundesebene. 
Steuerhinterziehung ahnden wir härter, die Umgehung der Grund-
erwerbssteuer mit Share Deals muss endlich unterbunden werden. 
Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte beenden wir, wo sie immer noch 
möglich sind, und kümmern uns mit Nachdruck um eine konsequente 
Einziehung der entstandenen Schäden durch die Länder.

Konzerne angemessen besteuern

Durch Buchungstricks verschieben große Konzerne ihre Gewinne in 
Steuersümpfe, aus Europa wie aus vielen armen Ländern. So fehlen 
Milliarden für unsere Infrastruktur, und die Firmen verschaffen sich 
unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber kleineren Unternehmen. 
Darum kämpfen wir für ein international verbindliches Regelwerk, 
das Mindeststandards für die Steuerpflichten von Unternehmen und 
Staaten setzt, sowie die Stärkung des UN-Steuer-Komitees. Die inter-
nationalen Mindeststeuersätze für Großunternehmen wollen wir in 
Deutschland und Europa ambitioniert umsetzen. Europa soll die Min-
deststeuersätze Amerikas nicht unterbieten, sondern transatlantisch 
für höhere Mindeststeuersätze streiten. Zudem brauchen wir harte 
EU-Regeln gegen den Missbrauch von Briefkastenfirmen zur Steuer-
vermeidung. Auch zu Hause werden wir aktiv: Wir wollen dafür sor-
gen, dass Konzerne ihre Gewinne, Umsätze und Steuerzahlungen nach 
Ländern umfänglich öffentlich machen müssen. In der EU führen wir 
eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteu-
ern und einen Mindeststeuersatz von mittelfristig 25 Prozent ohne 
Ausnahmen ein. Google, Facebook und Co. werden mit einer Digi-
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talkonzernsteuer endlich angemessen besteuert. Eine Übergewinn-
steuer für andere Sektoren werden wir prüfen. Banken und Steuerbe-
rater*innen verbieten wir, Geschäfte in Steuersümpfen zu tätigen oder 
dorthin zu vermitteln. Wir setzen uns dafür ein, auch in Steuerfragen 
zu Mehrheitsentscheidungen in der EU überzugehen. Soweit euro-
päische Einigungen nicht gelingen, gehen wir voran, in verstärkter 
Zusammenarbeit oder gemeinsam mit einzelnen Staaten. National 
gehen wir gegen Gewinnverschiebungen mit einer verschärften Zins- 
und Lizenzschranke und mit Quellensteuern vor.
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Kapitel 3:  
Solidarität sichern

Die Pandemie hat uns gezeigt, was eine Gesellschaft stark macht – 
dass man sich unterhakt und einander vertraut. Sie hat uns spüren 
lassen, wie kostbar Gemeinsamkeit für unser individuelles Glück ist, 
wie sehr wir andere Menschen brauchen und wie groß die Gefahr 
ist, wenn eine Gesellschaft auseinanderdriftet. Diese alte und doch 
noch mal neu erlebte Erfahrung ist Auftrag, Solidarität und Schutz in 
konkrete, bessere Politik zu übersetzen. Wir wollen alles dafür tun, die 
Bedingungen für ein gutes Leben – von Kindesbeinen an – zu schaf-
fen: materielle Sicherheit, Chancen und Teilhabe zu garantieren und 
ein Sicherheitsversprechen für jede Lebenslage zu geben, das umso 
stärker ist, je mehr Unterstützung gebraucht wird. Freiheitsrechte 
bleiben ein Privileg von wenigen, wenn die sozialen Voraussetzun-
gen dafür nicht für alle gewährleistet werden. Gesellschaften ohne 
existenzielle Not sind krisenfester, solidarische und gleichberechtigte 
Gesellschaften stärker.

Corona hat uns schonungslos die Stärken und Schwächen unseres 
Sozialstaates vor Augen geführt: wie wichtig ein robustes Gesund-
heitssystem für alle ist, wie zentral eine Wirtschaftskraft ist, die für 
gesellschaftlichen Wohlstand und damit einen Sozialstaat sorgt, der 
Menschen bei Jobverlust oder Wirtschaftseinbruch vor Obdachlosig-
keit bewahrt. Die Pandemie hat aber zugleich bestehende Ungleich-
heiten verschärft. Wer arm ist, wird schneller krank. Frauen tragen 
eine besondere Last in den systemrelevanten Berufen der Pflege, 
der Erziehung und im Einzelhandel, sind aber deutlich schlechter 
bezahlt und in Entscheidungsprozessen weniger repräsentiert. Frei-
berufler*innen und Selbständige, die ohnehin schon größere Risi-
ken eingehen, stürzen ohne Verdienst in Existenzangst oder -not. 
Wer Kinder oder Jugendliche allein oder getrennt erzieht, ist durch 
Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice noch mal mehr 
gefordert. Die Pandemie hat uns auf unsere individuellen Lebens-
umstände zurückgeworfen. Wenn die Wohnung eng ist, der Garten 
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fehlt, aber die Schwimmhalle geschlossen ist, ist es dreifach schwer. 
Einsamkeit wird größer.

Jetzt ist die Zeit, die richtigen Lehren zu ziehen. Der Weg aus der 
Pandemie muss zu einem neuen sozialen Sicherheitsversprechen füh-
ren. Wir wollen Schritt für Schritt die sozialen Systeme so verändern, 
dass sie allen Menschen Sicherheit und Halt geben, auch in Zeiten 
persönlicher und gesellschaftlicher Umbrüche, und ihnen Teilhabe 
ermöglichen. Unsere Bibliotheken und Bolzplätze, Sport- und Musik-
vereine, Theater und Jugendzentren – kurz, unsere öffentlichen und 
sozialen Orte – sollten zu den schönsten und stärksten Räumen des 
Miteinanders werden.

Glück und Chancen dürfen nicht davon abhängen, ob man im 
Norden oder Süden, Osten oder Westen, in der Stadt oder auf dem 
Land lebt, entsprechend sind gleichwertige Lebensverhältnisse Ver-
fassungsgrundsatz. Wir setzen alles daran, aus diesem oftmals noch 
unerfüllten Anspruch Realität zu machen. Wer auf dem Land wohnt, 
braucht genauso einen Zugang zu Ärzt*innen, schnellem Internet, 
öffentlicher Daseinsvorsorge wie Städter*innen. Und wer in der Stadt 
lebt, muss auch dort guten und bezahlbaren Wohnraum finden kön-
nen. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit und für viele Menschen, 
viele Familien bis weit in die Mittelschicht hinein eine der Existenz.

Unser Gesundheitssystem soll allen eine gleichwertige Gesund-
heitsversorgung garantieren, aber es klaffen Lücken: Gesundheits-
ämter wurden kaputtgespart, in Krankenhäusern und der Verwaltung 
fehlt Personal, die, die da sind, arbeiten am Anschlag. Wir wollen die 
Vorzeichen ändern und Vorsorge zum Leitprinzip machen: Kliniken 
sollen ihrem gesellschaftlichen Auftrag entsprechend finanziert wer-
den, auch auf dem Land braucht es Zugang zu Geburtshilfe und Not-
fallhilfen. In der Pflege setzen wir uns ein für bessere Arbeitsbedin-
gungen, mehr Personal, Sicherheit für Menschen, die Pflege benötigen, 
und für diejenigen, die Angehörige oder Freund*innen pflegen.

Digitalisierung, globaler Wettbewerb und der nötige Umbau 
der Wirtschaft bedeuten für viele Menschen große Veränderungen, 
die mit der Angst vor Verlusten einhergehen. Aber Angst lähmt und 
macht mürbe. Menschen benötigen auch im Übergang Sicherheit. Es 
gilt die Risiken abzusichern und Perspektiven zu geben, etwa durch 
eine Arbeitsversicherung und durch Weiterbildung. Starke Tarifpart-
ner, starke Gewerkschaften und demokratische Mitbestimmung kön-
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nen ebenfalls dazu beitragen, die großen Herausforderungen beim 
Übergang in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft gemeinsam zu 
bewältigen. Wir werden zeigen, dass Transformation und Digitalisie-
rung hin zu einem klimagerechten Wohlstand zukunftsfähige Jobs 
schaffen, mit guten Arbeitsbedingungen und gerecht verteilter Arbeit.

Wir fördern Kinder, Jugendliche und Familien
Kinder in den Mittelpunkt

Kinder müssen sich bestmöglich und frei entfalten können. Dabei 
haben sie ein Recht auf besonderen Schutz, Förderung und Betei-
ligung. Kinder sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen, die es zu 
erkennen und zu stärken gilt. Wir werden sicherstellen, dass die 
Rechte und das Wohl von Kindern bei staatlichen Entscheidungen 
ein größeres Gewicht bekommen und maßgeblich berücksichtigt 
werden. Deshalb müssen starke Kinderrechte entlang der Grundprin-
zipien der UN-Kinderrechtskonvention ins Grundgesetz. Mit einem 
Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung wollen 
wir sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen über ihre Rechte 
informiert sind und unabhängig vom soziokulturellen Hintergrund 
und vom Aufenthaltsstatus altersgerecht und niedrigschwellig Betei-
ligung leben können. Die Jugendarbeit spielt hierbei eine wichtige 
Rolle, darum wollen wir die Jugendverbände mit einem Verbands-
klagerecht gegenüber Kommunen stärken. Demokratie darf kein abs-
trakter Begriff sein, sondern muss immer wieder im eigenen Alltag 
erfahren und erprobt werden können. Werdende Demokrat*innen 
brauchen Mitmach- und Medienkompetenz sowie politische Bildung, 
die wir als Querschnittsaufgaben in Kitas, Schulen und Jugendhilfe 
konzeptionell und finanziell stärken. Auch wollen wir die Unabhän-
gigkeit der Bundeszentrale für politische Bildung stärken. Bei allen 
Angeboten im Sozialraum, bei allen Bau- und Wohnumfeldmaßnah-
men, die Kinder und Jugendliche betreffen, werden wir sie beteiligen, 
ihr Wohl sichern und dies im Baugesetzbuch und im Bundesimmis-
sionsschutzgesetz berücksichtigen.
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Eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut

In einem reichen Land wie Deutschland darf kein Kind in Armut auf-
wachsen – doch vor allem bei Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehenden), 
Geringverdienenden mit Kindern oder Familien mit mehr als zwei Kin-
dern reicht das Geld oft vorn und hinten nicht. Kinderarmut bedeutet 
auch Ausgrenzung, Diskriminierung und schlechtere Bildungschan-
cen. Jedes Kind verdient unsere Unterstützung, denn Zukunftschancen 
dürfen nicht von der sozialen Herkunft abhängen. Daher werden wir 
eine Gesamtstrategie zur Prävention und Bekämpfung von Kinder-
armut entwickeln und umsetzen. Neben hervorragender Infrastruktur 
werden wir Familien mit einer einfachen und gerechten Kinder- und 
Familienförderung stärken: der Kindergrundsicherung. Unser Vorha-
ben: Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag, das Sozialgeld für 
Kinder und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in eine neue, eigen-
ständige Leistung zusammenzufassen. Mit der Kindergrundsicherung 
bekommt jedes Kind einen festen Garantie-Betrag, Kinder in Fami-
lien mit geringem oder gar keinem Einkommen erhalten zusätzlich 
noch einen GarantiePlus-Betrag. Je niedriger das Familieneinkom-
men, desto höher der GarantiePlus-Betrag. Nach einmaliger Beantra-
gung bei der Geburt wird die Höhe der Kindergrundsicherung auto-
matisch von der Familienkasse berechnet, die sie dann auch auszahlt. 
So kommt die Kindergrundsicherung garantiert bei jedem Kind an 
und Schritt für Schritt beenden wir Kinderarmut. Sie ist gerecht, denn 
Kinder, die mehr brauchen, bekommen auch mehr. Die Kindergrund-
sicherung verbinden wir mit einer Neuermittlung dessen, was Kinder 
zum Leben brauchen.

Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder

Ob Kita, Kindertagespflege, Hortbetreuung, Familienberatung, Hilfen 
zur Erziehung oder Angebote der Jugendarbeit – die öffentlichen und 
freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe begleiten Familien beim 
Aufwachsen der Kinder. Sozialarbeiter*innen und pädagogische Mit-
arbeiter*innen leisten dabei unter hohem Zeit- und Arbeitsdruck 
Enormes. Durch gesetzliche Vorgaben zur Personalplanung wollen 
wir für besser ausgestattete Jugendämter und Entlastung der Fach-
kräfte sorgen. Qualitätsstandards wollen wir überall in der Kinder- 
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und Jugendhilfe verbindlich erstellen und gemeinsam mit Verbänden, 
Trägern und Wissenschaft weiterentwickeln. Leistungsansprüche von 
Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Behinde-
rungen werden bisher in einem eigenen Sozialgesetzbuch für Men-
schen mit Behinderungen geregelt. Mit einem Bundesinklusionsge-
setz soll sichergestellt werden, dass alle Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe künftig so ausgestaltet sind, dass sie sich auch an Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Familien richten. Die 
bestehenden Rechtsansprüche gelten für sie weiter. Wir wollen auf 
dem eingeschlagenen Weg hin zu einem inklusiven SGB VIII zügi-
ger voranschreiten. Daher werden wir die Länder und Kommunen, 
die bereits vor Umsetzung des Bundesinklusionsgesetzes alle Kinder 
unter dem Dach der Jugendhilfe vereinen wollen, mit einem Bundes-
modellprogramm unterstützen. So können wertvolle Anregungen für 
den bundesweiten Umstrukturierungsprozess gewonnen werden. Den 
Kostenbeitrag von Jugendlichen in einer vollstationären Einrichtung 
oder Pflegefamilie wollen wir abschaffen.

Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung –  
Jugend als eigenständige Lebensphase stärken

Jugendliche und junge Erwachsene müssen sich frei und selbstbe-
stimmt entwickeln können. Verantwortungsvolle, selbstbewusste 
und mündige Jugendliche sollen über alle Angelegenheiten, die sie 
betreffen, mitentscheiden und sichere Lernorte und Freiräume haben, 
die sie selbst mitgestalten. Damit junge Menschen ihre Ideen und 
Rechte auch wirksam einbringen bzw. einfordern können, wollen wir 
niedrigschwellige Beteiligungsgremien wie Kinder- und Jugendpar-
lamente, insbesondere auf kommunaler Ebene, stärken. Wir werden 
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Demokratiebildung verläss-
lich unterstützen. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozial-
arbeit, Frühe Hilfen und alle Formen von Hilfen zur Erziehung wer-
den wir gemeinsam mit Ländern und Kommunen sicherstellen und 
Räume für Jugendliche nachhaltig fördern. Politik mit und für junge 
Menschen braucht in Zeiten der Globalisierung eine internationale 
Ausrichtung. Deshalb stärken wir internationale Begegnungen und 
Austauschprogramme.
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Teilhabe und Schutz in der digitalen Welt

Viele Kinder und Jugendliche wachsen mit Tablets, Smartphones und 
Co. auf – wir müssen sicherstellen, dass sie selbstbestimmt, sicher und 
gesund in der digitalen Welt groß werden. Wir stärken die digitale 
Bildung als Gemeinschaftsaufgabe von Eltern, Bildungseinrichtungen 
und der Jugendhilfe mit Fortbildungen für Fachkräfte und Unterstüt-
zungsangeboten für Eltern. Alle sollen digitale Kompetenzen erwer-
ben können, das geht nur mit entsprechender Hardware und Inter-
netanbindung: Kinder, die in Armut leben, erhalten für die Schule ein 
digitales Endgerät, wenn sie dieses benötigen. Auch dem Suchtpo-
tenzial und den Gesundheitsrisiken der übermäßigen Nutzung digi-
taler Anwendungen möchten wir begegnen. Kinder und Jugendliche 
brauchen im Netz besonderen Schutz vor Straftaten wie Hassrede, 
Cybergrooming oder sexualisierter Gewalt. Dem Mobbing im Netz 
wollen wir einen Riegel vorschieben. Dafür setzen wir auf eine Prä-
ventionsstrategie mit verpflichtenden sicheren Voreinstellungen für 
Plattformen und altersgerechten und leicht auffindbaren Informati-
ons- und Beschwerdemöglichkeiten. Die Bundeszentrale für Kinder- 
und Jugendmedienschutz soll in ihren Kompetenzen gestärkt werden. 
Vor kommerziellem Sammeln ihrer Daten durch private Anbieter wer-
den wir Kinder schützen.

Kinder vor Gewalt schützen

Für viele Kinder und Jugendliche ist psychische, körperliche, sexuali-
sierte Gewalt und Vernachlässigung leidvoller Alltag. Dagegen gehen 
wir hart vor – mit starker Prävention, konsequenter Aufarbeitung und 
Strafverfolgung sowie weiteren Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und zum Kinderschutz in familiengerichtlichen Verfahren. Das oberste 
Ziel ist es, Taten zu verhindern. Dafür braucht es Aufklärung, Quali-
fizierung, altersgerechte Präventionsprogramme und gelebte Schutz-
konzepte sowie die Kooperation aller Akteur*innen überall dort, wo 
Kinder und Jugendliche sich aufhalten und betreut werden. Basis-
wissen über Kinderrechte, insbesondere Beteiligung, Sensibilisierung 
und Schutz bei Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt, 
gehören in die Curricula für Jura, Medizin, Pädagogik und Polizei. Die 
Fortbildungspflicht für Familienrichter*innen und die Anforderungen 
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an die Qualifikation von Verfahrensbeiständen sind klar gesetzlich 
zu regeln. Alle zivilgesellschaftlichen und politischen Ebenen und 
Kräfte müssen den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern zu 
einem zentralen Thema machen. Organisationen, die Kinder betreuen, 
tragen dabei eine besondere Verantwortung. Die wichtige Arbeit des 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs werden wir auf eine gesetzliche Grundlage stellen und damit 
dauerhaft absichern und dabei auch die Zuständigkeiten der Unab-
hängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
adäquat verankern. Wir werden bundesweit spezialisierte Fachbera-
tungsstellen systematisch ausbauen sowie telefonische und Online-
Beratungsangebote finanziell absichern.

Mehr Zeit für Familien

Den Kopf frei haben für die Familie und die Kinder, auch wenn sie 
krank sind, das ist unser Ziel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, der wir uns gemein-
sam mit Wirtschaft und öffentlichen Institutionen stellen. Alle Eltern 
sollen Elternzeit unkompliziert in Anspruch nehmen können. Mit der 
KinderZeit Plus wollen wir das Elterngeld auf 24 Monate ausweiten: 
Pro Elternteil je acht Monate, weitere acht Monate können flexibel 
untereinander aufgeteilt werden. Wird die KinderZeit Plus Teilzeit in 
Anspruch genommen, verlängert dies entsprechend den Bezugszeit-
raum. Sie kann bis zum 14. Geburtstag des Kindes genommen werden, 
denn auch bei älteren Kindern kann zeitweise mehr Aufmerksamkeit 
nötig sein. Die Bedarfe der Familien von Kindern mit Behinderung 
sollen zusätzlich Berücksichtigung finden. Wir unterstützen Eltern 
dabei, Familie und Arbeit mit einer neuen Arbeitszeitkultur und einem 
flexiblen Vollzeitkorridor in eine ausgewogene Balance zu bringen, 
Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen und Teilzeit-
fallen zu vermeiden. Niemand soll sich zwischen Kind und Job, Aus-
bildung oder Studium entscheiden müssen, darum soll der Anspruch 
auf ein Kinderkrankengeld auf 15 Tage im Jahr pro Kind und Eltern-
teil steigen, Alleinerziehende bekommen 30 Tage. Weil gerade in den 
ersten Lebensjahren viele Infekte mitgenommen werden, sollte es in 
dieser Zeit einen zusätzlichen erhöhten Anspruch auf Kinderkranken-
geld geben. Die Altersgrenze wollen wir auch hier auf 14 Jahre anhe-
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ben, ein ärztliches Attest wird erst ab dem vierten Erkrankungstag des 
Kindes verpflichtend. Für die besondere Zeit direkt nach der Geburt 
wollen wir neben dem Mutterschutz auch für den zweiten Elternteil 
eine 14-tägige Freistellung einrichten. Die Mutterschutzregelungen 
sollen auch nach einer Totgeburt ab der 20. Schwangerschaftswoche 
möglich sein.

Alleinerziehenden den Rücken stärken

Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende) leisten enorm viel und den-
noch ist mehr als ein Drittel von Armut bedroht. Mit der Kinder-
grundsicherung helfen wir mehrfach: Mit der Neuermittlung der 
Mindestbedarfe von Kindern und Jugendlichen steigt auch der Min-
destunterhalt. Und anders als beim heutigen Kindergeld soll nur die 
Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden. Nach einer 
Trennung soll es für getrennt erziehende Eltern bei der Betreuung 
nicht zusätzlich knirschen, darum werden Mehrkosten für die Aus-
übung des Umgangs und Betreuungsleistungen angemessen berück-
sichtigt. Für getrennt erziehende Eltern im Grundsicherungsbezug 
wollen wir einen Umgangsmehrbedarf einführen. Das Betreuungsmo-
dell soll im Einzelfall am Kindeswohl orientiert gefunden und nicht 
schematisch definiert werden. Ob ein wichtiger Abendtermin im Job, 
ein Beratungsgespräch oder Arztbesuch – Kinder können und sollten 
nicht immer dabei sein. Es gilt, familienunterstützende Dienstleistun-
gen zu fördern, zum Beispiel für ergänzende Kinderbetreuung oder 
haushaltsnahe Dienstleistungen. Das ist besonders im Krankheitsfall 
wichtig, denn Kinder und Haushalt müssen trotzdem versorgt sein.

Absicherung für alle Familienformen

Ob Alleinerziehende, Patchwork-, Stief- oder Regenbogenfamilie – 
Familien sind vielfältig und diese Vielfalt muss ein modernes Fami-
lienrecht auch abbilden. Dazu gehört auch ein modernes und libera-
les Namensrecht. Soziale Eltern übernehmen innerhalb der Familie 
oft Verantwortung und sind wichtige Wegbegleiter. Rechtlich gese-
hen sind sie aber auch nach Jahren Außenstehende für ihr Kind: Im 
Kindergarten, in der Schule oder bei Ärzt*innen ist es nicht vorgese-
hen, dass sie Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Mit der Weiter-
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entwicklung des „kleinen Sorgerechts“ hin zu einem Rechtsinstitut 
der elterlichen Mitverantwortung, die, auch schon vor Zeugung, auf 
Antrag beim Jugendamt auf bis zu zwei weitere Erwachsene neben 
den leiblichen Eltern übertragen werden kann, geben wir allen Betei-
ligten mehr Sicherheit und stärken Mehr-Eltern-Familien und soziale 
Elternschaft. Zwei-Mütter-Familien sollen nicht mehr durch das Stief-
kindadoptionsverfahren müssen, darum streben wir an, das Abstam-
mungsrecht zu reformieren, sodass die Co-Mutter analog zu Vätern in 
Ehen zwischen einem Mann und einer Frau automatisch als zweites 
rechtliches Elternteil gilt. Das Abstammungsrecht muss zudem die 
Elternschaft von Menschen mit Geschlechtseintrag „divers“ berück-
sichtigen. Bei Kinderwunsch sollen alle Paare und alleinstehende 
Frauen die Möglichkeit einer Kostenerstattung für die künstliche 
Befruchtung erhalten. Alle Kinder benötigen einen klaren Rechtssta-
tus; das Persönlichkeitsrecht auf Kenntnis der eigenen Abstammung 
muss für alle Kinder gewahrt werden. Verantwortung wird nicht nur 
da füreinander übernommen, wo Kinder sind. Mit dem Pakt für das 
Zusammenleben werden wir eine neue Rechtsform schaffen, die das 
Zusammenleben zweier Menschen, die füreinander Verantwortung 
übernehmen, unabhängig von der Ehe rechtlich absichert.

Wir sorgen für gute Arbeit und faire Löhne
Mindestlohn anheben

Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und die Menschen brauchen 
gute Arbeitsbedingungen. Aber in unserem reichen Land arbeiten 
noch immer Millionen Menschen im Niedriglohnsektor mit schlech-
ten Löhnen und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Beson-
ders oft sind davon Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
betroffen. Das wollen wir ändern. Den gesetzlichen Mindestlohn wer-
den wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss der Min-
destlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und 
mindestens der Entwicklung der Tariflöhne zu entsprechen. Die Min-
destlohnkommission wollen wir reformieren und mit diesem Auftrag 
ausstatten. Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-Jährige und 
Langzeitarbeitslose werden wir abschaffen. Leiharbeiter*innen sol-
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len vom ersten Tag an den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekom-
men wie Stammbeschäftigte – plus Flexibilitätsprämie. Fair zahlende 
Unternehmer*innen dürfen keine Wettbewerbsnachteile erleiden. In 
Zeiten von Corona zeigt sich besonders, dass das Kurzarbeitergeld 
für Beschäftigte mit kleinen Löhnen zu niedrig ist. Deshalb braucht 
es ein branchenunabhängiges Mindestkurzarbeitergeld. Ohne sach-
lichen Grund dürfen Arbeitsverträge nicht mehr befristet werden. 
Gegen den vielfachen Missbrauch von Werkverträgen und die Abwäl-
zung unternehmerischer Verantwortung mittels Subunternehmerket-
ten gehen wir ordnungspolitisch vor. Wir wollen den Arbeitsschutz 
stärken, damit er wirksam vor Stress, Burn-out und Entgrenzung der 
Arbeit schützt. Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz nehmen 
wir ernst und wollen durch klare Sanktionen und verpflichtend zu 
schaffende Anlaufstellen besser davor schützen.

Vollbeschäftigung schaffen

Wir wollen allen Menschen ermöglichen, am Arbeitsleben teilzuha-
ben, denn ein guter Arbeitsplatz ist eine wichtige Quelle für Einkom-
men, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Dazu müssen wir gute 
und sichere Jobs schaffen. Wir wollen die Beschäftigung weiter erhö-
hen und damit auch verhindern, dass Corona langfristige Spuren am 
Arbeitsmarkt hinterlässt. Mit dauerhaft höheren öffentlichen Investi-
tionen, mehr Gründungsgeist und Forschung sowie Innovation wollen 
wir ein Umfeld für viele neue Jobs schaffen. Der deutsche Arbeits-
markt war dabei in den letzten Jahren gespalten: Fachkräftemangel 
und deutliche Lohnsteigerungen für Hochqualifizierte in einigen 
Branchen, prekäre Beschäftigung, unfreiwillige Teilzeit und stagnie-
rende Reallöhne in anderen. Dem wollen wir mit einer sozial gerech-
ten Arbeitspolitik entgegentreten. Damit sorgen wir für gute Löhne 
und trocknen den Niedriglohnsektor mittelfristig aus. Selbständige 
brauchen gute Rahmenbedingungen und eine bessere soziale Absi-
cherung. Strukturelle Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit wollen 
wir bekämpfen. Für Menschen, die lange arbeitslos sind, schaffen wir 
einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt, der sinnstiftende Tätigkei-
ten vermittelt.
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Sozialpartnerschaft stärken, Tarifbindung erhöhen

Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und Mitbestimmung sind Eckpfeiler 
der sozialen Marktwirtschaft. Sie haben unser Land stark gemacht. 
Da, wo sie gelten, sorgen sie meistens für anständige Löhne und gute 
Arbeitsbedingungen. Wir wollen, dass Tarifverträge und starke Mit-
bestimmung wieder für mehr anstatt für immer weniger Beschäftigte 
und Betriebe gelten. Bei der öffentlichen Vergabe sollen im Einklang 
mit europäischem Recht die Unternehmen zum Zug kommen, die tarif-
gebunden sind oder mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir 
auf ein Bundestariftreuegesetz. Zudem wollen wir es leichter machen, 
Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, damit sie für alle 
in einer Branche gelten. Tarifflucht darf sich für Unternehmen nicht 
lohnen. Wir wollen Betriebe verpflichten zu veröffentlichen, ob sie 
Tarifvertragspartei sind. Bei Umstrukturierungen sollen die bisherigen 
tariflichen Regelungen gelten, bis ein neuer Tarifvertrag abgeschlos-
sen wurde. Paritätische Mitbestimmung soll es zukünftig bereits in 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten geben und wir wol-
len ein Schlichtungsverfahren einführen, wenn sich Entscheidungen 
besonders stark auf die Beschäftigten auswirken. Betriebsräte, die sich 
für Mitarbeiter*innen einsetzen, brauchen auch selbst mehr Schutz. 
Gleiches gilt auch für die Beschäftigten, die erstmals einen Betriebs-
rat gründen wollen. Die Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, Per-
sonalräte und auch Jugend- und Ausbildungsvertretungen wollen wir 
ausbauen und modernisieren, unter anderem wenn es um Personal-
entwicklung, Weiterbildung, Standortverlagerungen ins Ausland, die 
Stärkung von Frauen, die Förderung von Vielfalt oder die Verbesse-
rung der Klimabilanz im Unternehmen geht. Die stärkere finanzielle 
Beteiligung von Mitarbeiter*innen an den Unternehmen, zusätzlich 
zu Lohn und Gehalt, kann mehr Mitgestaltung bewirken. Der Wandel 
der Arbeitswelt, den Digitalisierung und ökologische Transformation 
mit sich bringen, muss gemeinsam mit den Beschäftigten im Betrieb 
gestaltet werden.

Selbstbestimmter arbeiten, digitale Chancen nutzen

Wir wollen Beschäftigte dabei unterstützen, ihre Arbeit besser an ihr 
Familien- und Privatleben anzupassen. Eine moderne Arbeitswelt 
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bedeutet für uns auch mehr Mitsprache bei Ort, Lage und Umfang der 
Arbeit. In der Corona-Krise wurde das Arbeiten von zu Hause zu einer 
weit verbreiteten Erfahrung, für viele verbunden mit mehr Eigenstän-
digkeit und weniger Stress, wenn etwa das lange Pendeln wegfiel. 
Für andere aber auch zur echten Belastungsprobe – wenn zu Hause 
Arbeitszimmer, Arbeitsschutz und auch Kolleg*innen fehlen oder 
Arbeit entgrenzt. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung im Arbeits-
leben wollen wir daher erhalten und stärken, indem wir ein Recht 
auf mobiles Arbeiten einführen – mit Blick auf betriebliche Möglich-
keiten, aber auch mit strikten Schutzkriterien und starkem Einfluss 
der Interessenvertretungen versehen. Das mobile Arbeiten kann im 
Homeoffice oder im nahe gelegenen Co-Working-Space stattfinden, 
der Wechsel dorthin muss immer freiwillig stattfinden und mit einem 
Rückkehrrecht sowie mit ausreichend Zeit an einem Arbeitsplatz im 
Unternehmen verbunden sein.

Mehr Freiraum bei der Arbeitszeit

Ob im Büro, in der Pflege oder auf Montage – für viele Menschen 
ist der körperliche oder psychische Druck durch Arbeit gewachsen. 
Gleichzeitig ist Zeit zu haben – für sich selbst oder die Familie – für 
viele Menschen ein immer größerer Wert. Kürzere Arbeitszeiten, wie 
beispielsweise die IG Metall sie als Beitrag zur Bewältigung des Struk-
turwandels in der Automobilbranche vorgeschlagen hat, begrüßen 
wir, denn sie bieten die Chance, Arbeit gerechter zu verteilen, Arbeits-
plätze zu sichern und Arbeitnehmer*innen zu entlasten. Wir wollen 
Beschäftigte in Branchen, in denen die Belastung besonders hoch ist, 
mit besseren Arbeitsbedingungen unterstützen. Darüber hinaus sol-
len die Möglichkeiten aller Arbeitnehmer*innen, selbst flexibler über 
die eigene Arbeitszeit zu bestimmen – gerade um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erleichtern und Zeit für sich selbst zu haben 
–, verbessert werden. Dafür wollen wir die starre Vollzeit umgestalten, 
etwa mit Hilfe eines flexiblen Arbeitszeitkorridors, und insbesondere 
die Sozialpartner unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zum Vor-
teil der Arbeitnehmenden zu ermöglichen. Versuche, das Arbeitszeit-
gesetz zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen aufzuweichen, lehnen 
wir ab. Die Arbeitszeit soll künftig dokumentiert werden, so wie es 
der Europäische Gerichtshof in einem Urteil entschieden hat. Wir set-
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zen uns für eine bessere Kontrolle existierender Regelungen ein, um 
Beschäftigte, deren tatsächliche Arbeitszeit regelmäßig über 40 Stun-
den liegt, zu stärken.

Arbeitsversicherung stärkt Chancen

Wir wollen die Arbeitsmarktpolitik auf die Zukunft ausrichten und 
die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung umbauen. 
Zentral dafür sind ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung und die 
Stärkung der beruflichen Qualifikation. In einer Welt, in der häufige 
Berufswechsel für Viele Normalität sind und man nicht mehr automa-
tisch 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet, brauchen alle Menschen 
Anlaufstellen und Unterstützung, um ihr Berufsleben selbstbestimmt 
zu gestalten. Überall dort, wo es eine Arbeitsagentur gibt, sollen Bil-
dungsagenturen zentrale Anlaufstellen werden und Menschen bei 
der Neuorientierung unterstützen, Weiterbildungsberatung und -för-
derung sollen damit vereinfacht werden. Die Förderung des lebens-
begleitenden Lernens für Menschen mit Behinderungen wollen wir 
ausbauen. Den Zugang zur Arbeitsversicherung werden wir deutlich 
erleichtern und bereits ab vier Monaten sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung einen Anspruch auf Arbeitslosengeld einführen. 
Auch selbständige Berufstätigkeit muss sozial besser abgesichert 
werden. Dafür vereinfachen wir den Zugang zur freiwilligen Arbeitslo-
senversicherung und schaffen eine Zugangsmöglichkeit für alle Selb-
ständigen, auch über die Auswahl zwischen zwei Tarifen. Selbständige 
sollen damit neben dem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auch einen 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld in besonderen Notsituationen wie 
beispielsweise während einer Pandemie erhalten. Wir wollen Grün-
dungen aus Phasen der Arbeitslosigkeit heraus besser fördern und 
durch die Krise zurückgeworfenen Berufsanfänger*innen mit einem 
Einstiegszuschuss eine Brücke in den Arbeitsmarkt bauen.

Besserer Schutz bei online vermittelter Arbeit

Vom Handwerkerdienst über Software-Entwicklung bis zur Reini-
gung – immer mehr Dienstleistungen werden über Online-Plattfor-
men vermittelt (Gig-Working) oder finden sogar ortsunabhängig in 
der Cloud statt (Crowd-Working). Die Digitalisierung von Tätigkeiten 



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN108

Ka
pi

te
l 3

Bereit, weil Ihr es seid.

und die digitale Vermittlung von Arbeit bergen viele neue Chancen. 
Aber Arbeitsrecht und Arbeitsschutz müssen an die Onlinewelt ange-
passt werden, damit daraus nicht neue Formen von Ausbeutung und 
Abhängigkeiten entstehen. Wir wollen online getätigte oder vermit-
telte Arbeit regulieren, um dort arbeitenden Menschen den gleichen 
Schutz zu gewähren wie den analog Arbeitenden. Wir wollen Schein-
selbständigkeit verhindern, indem wir bei der Abgrenzung zwischen 
selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung für mehr 
Rechts- und Planungssicherheit sorgen. Wenn der/die Auftragneh-
mer*in angibt, einen Arbeitnehmerstatus zu haben, soll künftig der/die 
Auftraggeber*in beweisen, dass dem nicht so ist. Unfaires Preis-Dum-
ping gilt es durch ein Mindesthonorar für zeitbasierte Dienstleistun-
gen zu unterbinden. Arbeitnehmerähnliche Personen und Solo-Selb-
ständige sollen sich künftig leichter tariflich organisieren können und 
branchenspezifisch sollen weitere verbindliche Honoraruntergrenzen 
vereinbart werden können, die auch für allgemeinverbindlich erklärt 
werden können. Plattformbetreiber tragen eine Verantwortung für 
ihre Auftragnehmer*innen. Wir wollen mit klaren Mindeststandards 
beim Arbeits- und Datenschutz und bei den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, mit einem starken Beschäftigtendatenschutz und einem 
digitalen Zugangsrecht für Gewerkschaften für Fairplay bei der Platt-
formökonomie und insgesamt in der digitalen Arbeitswelt sorgen.

Faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte  
aus europäischen Nachbarstaaten

In jedem europäischen Nachbarland arbeiten zu können, das ist eine 
der großen Errungenschaften unseres vereinten Europas. Was in hoch-
qualifizierten Berufen viel Freiheit gebracht hat, führte in manchen 
Dienstleistungsbereichen zu ausbeuterischen Arbeitsrealitäten. Miss-
stände in den deutschen Schlachthöfen haben das schlaglichtartig 
gezeigt. Doch auch anderswo, zum Beispiel auf dem Bau oder in der 
Pflege, herrschen vielfach ausbeuterische Verhältnisse. Wir wollen, 
dass alle Beschäftigten – egal, wie lange sie hier arbeiten – genauso 
gut bezahlt und abgesichert sind wie ihre deutschen Kolleg*innen. 
Dafür braucht es ein wirksames Vorgehen gegen Schwarzarbeit und 
Scheinselbständigkeit, ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften, 
eine europäische Sozialversicherungsnummer, höhere Mindeststan-
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dards für Unterkünfte von entsandten Beschäftigten, die Abschaf-
fung der sozialversicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung, eine 
bessere Regulierung der Vermittlungsagenturen und mehr Kontrolle 
durch eine gestärkte Europäische Arbeitsbehörde. Arbeitnehmer*innen 
aus anderen EU-Staaten müssen besser über ihre Rechte informiert 
werden und wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine bessere 
soziale Absicherung für arbeitssuchende EU-Bürger*innen ein.

Wir schaffen Gerechtigkeit  
zwischen den Geschlechtern
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, von dieser Selbstverständ-
lichkeit sind wir immer noch weit entfernt. Durchschnittlich verdie-
nen Frauen, vor allem wenn sie sich um Kinder oder Pflegebedürftige 
kümmern, im gesamten Erwerbsleben etwa nur halb so viel wie Män-
ner, was sich auch in ihrer ungenügenden Alterssicherung bemerk-
bar macht. Deswegen setzen wir uns auf europäischer Ebene für eine 
ambitionierte EU-Richtlinie für Lohngleichheit ein und werden nati-
onal ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz einführen, das auch für 
kleine Betriebe gilt und die Unternehmen verpflichtet, von sich aus 
über die Bezahlung von Frauen und Männern und über ihre Maßnah-
men zum Schließen des eigenen Pay-Gaps zu berichten. Dieses Gesetz 
muss auch ein wirksames Verbandsklagerecht enthalten, damit bei 
strukturellen Benachteiligungen auch Verbände die Klage überneh-
men können und die Betroffenen nicht auf sich allein gestellt sind. 
Lohncheckverfahren können Diskriminierungen aufdecken. Deshalb 
werden wir Tarifpartner und Unternehmen verpflichten, alle Lohn-
strukturen auf Diskriminierung zu überprüfen und den Beschäftigten 
anonymisierte Spannen der Gehalts- und Honorarstruktur zugäng-
lich zu machen. Wir setzen uns dafür ein, dass Berufe, die vor allem 
von Frauen ausgeübt werden, eine höhere Wertschätzung erfahren 
als bisher, insbesondere in Form besserer Arbeitsbedingungen und 
besserer Bezahlung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss für 
alle vereinfacht werden.
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Wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen stärken

Um selbstbestimmt leben zu können, ist wirtschaftliche Unabhängig-
keit unabdingbar. Deshalb müssen Steine, die dies behindern, aus dem 
Weg geräumt werden. Frauen übernehmen nach wie vor den Großteil 
der Sorgearbeit, die systemrelevant für unsere Gesellschaft ist. Wir 
wollen für eine eigenständige Absicherung in allen Lebensphasen 
sorgen – von der Berufswahl bis zur Rente. Minijobs, mit Ausnahmen 
für Studierende, Schüler*innen und Rentner*innen, wollen wir in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung überführen und Regelungen 
für haushaltsnahe Dienstleistungen schaffen. Das durch enge Rollen-
erwartungen eingeschränkte Berufswahlverhalten wollen wir durch 
eine gendersensible Berufsberatung erweitern. Die gläserne Decke, 
die Frauen am Aufstieg hindert, wollen wir aufbrechen. Dies gelingt 
durch eine kluge Zeitpolitik, die es auch Partner*innen erleichtert, 
Verantwortung in der Familie zu übernehmen und Arbeit geschlech-
tergerecht aufzuteilen. Wir wollen, dass die Sorge in der Familie 
gemeinsam und gleichberechtigt getragen wird, und sehen darin eine 
Voraussetzung für Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Dafür ist es notwendig, dass insbesondere Väter glei-
chermaßen Verantwortung und Sorgearbeit in der Familie überneh-
men. Alleinerziehende dürfen dabei gegenüber Paaren nicht benach-
teiligt werden. Von Diskriminierungen am Arbeitsmarkt Betroffene 
wollen wir stärken, unter anderem mit einem Verbandsklagerecht, 
dem Ausbau entsprechender Rechtsberatung und durch ein echtes 
Recht auf die Rückkehr in Vollzeit, das auch für kleinere Betriebe gilt. 
Damit Eltern nicht aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder haben, in 
der Arbeitswelt benachteiligt werden, werden wir notwendige Maß-
nahmen inklusive erforderlicher Gesetzesänderungen ergreifen.

Gleichberechtigung auch bei der Steuer

Das deutsche Steuerrecht steckt noch im letzten Jahrhundert fest. 
Während sich viele Paare Familien- und Erwerbsarbeit gleichberech-
tigter aufteilen, als es noch vor Jahren der Fall war, gilt bei der Steuer 
nach wie vor das Modell eines männlichen Ernährers und einer Frau, 
die höchstens dazuverdient und sich hauptsächlich um Haushalt und 
Kinder kümmert. Dieses Modell ist ungerecht, weil es Ehen privile-
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giert, Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende) und nicht verheiratete 
Paare außen vor lässt, die Erwerbstätigkeit von Frauen hemmt und 
Frauen gleichzeitig nicht wirklich absichert. In Krisen bekommen vor 
allem Frauen die Nachteile zu spüren, zum Beispiel durch weniger 
Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld. Im Zusammenspiel mit Minijobs 
und der kostenlosen Mitversicherung wirken sich diese Maßnahmen 
negativ auf die Erwerbstätigkeit von Frauen aus. Deshalb wollen wir 
für neu geschlossene Ehen eine individuelle Besteuerung mit über-
tragbarem Grundfreibetrag einführen. Bei der Lohnsteuer soll die/
der heute über Gebühr belastete Zweitverdiener*in entlastet wer-
den, indem das Faktorverfahren zur Regel und die Steuerklasse 5 für 
Zuverdiener*innen abgeschafft wird. So sorgen wir dafür, dass gleich-
berechtigte Lebensentwürfe nicht länger benachteiligt werden. Paare, 
die bereits verheiratet sind, können sich entscheiden, ob sie sich ein-
zeln veranlagen oder weiterhin das Ehegattensplitting nutzen wollen. 
Zugleich stärken wir mit der Kindergrundsicherung Familien. Allein-
erziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind, entlas-
ten wir mit einer Steuergutschrift.

Wir sichern die sozialen Netze
Garantiesicherung statt Hartz IV

Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles 
Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwin-
den und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor 
Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle Existenz-
minimum. Sie stärkt so Menschen in Zeiten des Wandels und kann 
angesichts großer Veränderungen der Arbeitswelt Sicherheit geben 
und Chancen und Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben eröff-
nen. Die grüne Garantiesicherung ist eine Grundsicherung, die nicht 
stigmatisiert und die einfach und auf Augenhöhe gewährt wird. Das 
soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und 
dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In einem ersten Schritt 
werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar 
anheben. Die Leistungen der Garantiesicherung wollen wir schritt-
weise individualisieren. Die Anrechnung von Einkommen werden wir 
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deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche Erwerbstätigkeit 
immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt. Jugendliche in 
leistungsempfangenden Familien sollen ohne Anrechnung Geld ver-
dienen dürfen. Vermögen werden künftig unbürokratischer und mit 
Hilfe einer einfachen Selbstauskunft geprüft. Das Schonvermögen 
wird angehoben. Wir streben an, die soziale Sicherung schrittweise 
weiter zu vereinfachen, indem wir die existenzsichernden Sozialleis-
tungen zusammenlegen und ihre Auszahlung in das Steuersystem 
integrieren. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um die 
Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen. 
Durch die Abschaffung der bürokratischen und entwürdigenden Sank-
tionen schafft die Garantiesicherung Raum und Zeit in den Jobcentern 
für wirkliche Arbeitsvermittlung und Begleitung. Wir brauchen einen 
Perspektivenwechsel bei der Arbeitsförderung mit ausreichend Per-
sonal, um der Unterschiedlichkeit der langzeitarbeitslosen Menschen 
gerecht zu werden. Notwendig sind intensive Betreuung, individuelle 
Unterstützung und anstelle eines Vermittlungsvorrangs in prekäre 
Arbeit wollen wir einen Vorrang für Ausbildung und Qualifizierung. 
Wichtig ist insbesondere soziale Teilhabe durch einen dauerhaf-
ten sozialen und inklusiven Arbeitsmarkt, der niedrigschwellig und 
bedarfsgerecht ausgestaltet ist und von dem die Langzeitarbeitslosen 
auch aufgrund einer guten Begleitung vielfältig profitieren.

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe  
für Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf gleichberechtigte 
Teilhabe und auf Schutz vor Diskriminierung in allen Bereichen der 
Gesellschaft. Auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention und des 
Grundsatzes der Selbstbestimmung werden wir Inklusion vorantreiben 
und wollen deren verbindliche Umsetzung mit einer Enquete-Kom-
mission begleiten. Leistungen zur Teilhabe müssen in jeder Phase 
allgemeiner, beruflicher und hochschulischer Bildung gewährt sein. 
Wir wollen einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen und dafür Arbeit-
geber*innen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, besser 
unterstützen. Die Selbstvertretungsstrukturen werden wir stärken und 
absichern. Arbeitgeber*innen, die hingegen nicht genügend schwerbe-
hinderte Menschen beschäftigen, sollen eine höhere Ausgleichsabgabe 
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zahlen, die wir in die Förderung inklusiver Beschäftigung investieren 
werden. Wir wollen das heutige Werkstattsystem zu einem System 
von Inklusionsunternehmen weiterentwickeln, in dem Menschen mit 
Behinderungen über die Inanspruchnahme von bedarfsgerechten 
Nachteilsausgleichen eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung mindestens auf Mindestlohnniveau ermöglicht wird. Wir werden 
Arbeitnehmer*innen-Rechte sicherstellen und fördern den Wechsel in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Tagesförderstätten wollen wir in 
diesen Prozess mit einbeziehen. Das Budget für Arbeit werden wir aus-
bauen und Menschen, die es nutzen, in der Arbeitslosenversicherung 
absichern. Auszubildende und Studierende mit Behinderung erhalten 
bei Auslandsaufenthalten ein Budget zur Deckung ihrer Bedarfe, das 
den Leistungen entspricht, die sie im Inland erhalten. Unser Ziel ist es, 
das Bundesteilhabegesetz weiterzuentwickeln und Teilhabe zu garan-
tieren – kein Poolen von Leistungen gegen den Willen der Betrof-
fenen, echtes Wunsch- und Wahlrecht, Leistungen unabhängig vom 
Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten und ein Bun-
desteilhabegeld. Anträge auf Teilhabeleistungen sollen einfach und 
unbürokratisch sein und Entscheidungen im Sinne der Menschen mit 
Behinderung schnell erfolgen.

Gemeinsame soziale Mindeststandards in der EU

Wir treten ein für eine Europäische Union, die soziale Absicherung 
und Mindeststandards EU-weit garantiert. Soziale Rechte müssen den 
gleichen Stellenwert erhalten wie die wirtschaftlichen Freiheiten des 
Binnenmarkts. Dafür sind gemeinsame europäische Arbeits- und Sozi-
alstandards essentiell. Wir machen uns für eine europäische Grundsi-
cherungsrichtlinie stark, die soziale Mindeststandards für jedes Land 
festlegt, angepasst an die jeweilige ökonomische Situation. Länder-
spezifische Mindestlöhne sollen überall in der EU dafür sorgen, dass 
Menschen von ihrer Arbeit leben können. Das in der Corona-Krise ein-
geführte europäische Kurzarbeitsprogramm wollen wir verstetigen. 
Zur Stabilisierung im Falle von Krisen setzen wir uns für die Einführung 
einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung ein. Wir wollen die 
europäischen Betriebsräte stärken und die Mitbestimmung in grenz-
überschreitenden Unternehmen weiter absichern durch gestärkte 
Informationsrechte und verschärfte Sanktionen. Unser langfristiges 
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Ziel ist, dass die in der Europäischen Grundrechtecharta verankerten 
sozialen Rechte als Grundrechte gegenüber den Mitgliedstaaten vor 
dem Europäischen Gerichtshof einklagbar sind.

Eine verlässliche Alterssicherung für alle

Die langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Pro-
zent hat für uns hohe Priorität. Bei einem weiteren Absinken wären 
immer mehr Menschen auf Grundrente angewiesen und die Akzep-
tanz der gesetzlichen Rente wäre gefährdet. Um das Rentenniveau 
zu sichern, wollen wir die Frauenerwerbstätigkeit unter anderem 
durch ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit erhöhen, ein echtes Ein-
wanderungsgesetz schaffen und die Beschäftigungssituation älterer 
Arbeitnehmer*innen verbessern. Um die Belastungen der Versicher-
ten und der Arbeitgeber*innen zu begrenzen, sollen bei Bedarf die 
Steuerzuschüsse erhöht werden. Prekäre Beschäftigung muss über-
wunden werden, denn nur armutsfeste Löhne führen auch zu einer 
auskömmlichen Rente. Die gesetzliche Rentenversicherung wollen 
wir schrittweise zu einer Bürger*innenversicherung weiterentwickeln, 
in die perspektivisch alle einbezogen werden, damit alle gut abgesi-
chert sind. In einem ersten Schritt zu einer Bürger*innenversicherung 
sorgen wir dafür, dass Selbständige ohne obligatorische Absicherung, 
zum Beispiel in berufsständischen Versorgungswerken, und Abge-
ordnete verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung aufge-
nommen werden. Dabei werden bereits bestehende private Alters-
vorsorgeformen sowie Altersgrenzen berücksichtigt. Um Altersarmut 
zu verhindern, werden wir die Grundrente reparieren und zu einer 
echten Garantierente weiterentwickeln, die deutlich mehr Menschen 
als bisher einbezieht und finanziell besserstellt. Wir führen darüber 
hinaus eine von den Arbeitgeber*innen finanzierte Mindestbeitrags-
bemessungsgrundlage ein, mit der vollzeitbeschäftigte Geringverdie-
nende bei langjähriger Beschäftigung im Alter eine auskömmliche 
Rente erhalten. Grundsätzlich halten wir an der Rente mit 67 fest. 
Wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu ent-
scheiden, wann sie in Rente gehen wollen, auch über die Regelein-
trittsgrenze hinaus.
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Ein Bürger*innenfonds für die Rente

Eine kapitalgedeckte Altersvorsorge kann das Umlagesystem sinnvoll 
ergänzen. Die Riester-Rente hat sich aber als ein völliger Fehlschlag 
herausgestellt und die Rürup-Rente hat gravierende Schwächen. Die 
Produkte sind teuer und undurchschaubar und haben zum Teil eine 
geringere Rendite als Omas Sparstrumpf. Profitabel sind sie oft nur 
für die Versicherungswirtschaft oder dank der öffentlichen Förderung. 
Deswegen haben bei weitem nicht alle davon Gebrauch gemacht. Wir 
wollen die Riester- und die Rürup-Rente durch einen öffentlich verwal-
teten Bürger*innenfonds ersetzen. Die öffentliche Zulagenförderung 
der privaten Altersvorsorge werden wir reformieren und auf niedrige 
und mittlere Einkommen fokussieren. Für Menschen mit einem beste-
henden Riestervertrag besteht, falls von ihnen gewünscht, Bestands-
schutz. Der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die 
Wirtschaft bereitstellen. In den Bürger*innenfonds zahlen alle ein, die 
nicht aktiv widersprechen. So wird ein Volumen geschaffen, das die 
Verwaltungskosten gering hält, die Risiken breit streut und auf teure 
Garantien verzichten kann. Der Bürger*innenfonds wird öffentlich und 
politisch unabhängig verwaltet und investiert anhand von ESG-Nach-
haltigkeitskriterien. Er investiert langfristig und hilft so, die Kurzfrist-
orientierung der Märkte zu überwinden. So bietet er das Potenzial 
einer guten Rendite. Arbeitgeber*innen sollen künftig eine betrieb-
liche Altersvorsorge anbieten, einen eigenen Finanzierungsbeitrag 
leisten und den Bürger*innenfonds als Standard dafür nutzen kön-
nen. Um es kleinen Unternehmen einfacher zu machen, eine betrieb-
liche Altersvorsorge anzubieten, wollen wir die reine Beitragsgarantie 
für kleine Unternehmen einführen, sie bei der Haftung entlasten und 
so für eine bessere Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge sor-
gen. Zusätzlich wollen wir erreichen, dass Selbständige vergleichbare 
Chancen auf eine angemessene Altersversorgung haben wie abhän-
gig Beschäftigte.
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Wir geben Gesundheit und Pflege  
einen neuen Wert
Vorsorge als Leitprinzip

Wir wollen den Zugang zu guter Gesundheitsversorgung von der Kind-
heit bis ins hohe Alter sicherstellen – aber gute Gesundheitspolitik 
umfasst mehr. Wer in der Fleischindustrie unter prekären Bedingun-
gen arbeitet, in einer schimmeligen Wohnung oder an einer vielbe-
fahrenen Straße wohnt oder mit Hartz IV in Armut lebt, kann seine 
Gesundheit nur schwer schützen, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit 
zu erkranken und oft einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung. Für eine gesunde Gesellschaft braucht es eine Politik, die 
vorsorgt, die die Ursachen von Krankheiten bekämpft, Präventionsfor-
schung fördert und vorausschauend handelt. Statt nur auf die nächste 
Krise zu reagieren, sollen in Zukunft durch gemeinsame Gesund-
heitsziele und eine Ausweitung der Gesundheitsberichterstattung 
Krankheitsursachen und der Stand der gesundheitlichen Versorgung 
in den Blick genommen werden. Prävention, Gesundheitsförderung 
und gesundheitliche Versorgung wollen wir grundsätzlich als Quer-
schnittsaufgabe in allen Politikbereichen verfolgen.

Für Pandemien gewappnet sein

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass unser Gesundheitssystem für künf-
tige Pandemien besser gewappnet sein muss. Deshalb stoßen wir eine 
umfassende Analyse des Pandemiemanagements an. Spätestens jetzt 
ist der Moment, längst überfälligen Wandel einzuleiten, beispiels-
weise die Krankenhaus- und Notfallversorgung zu reformieren und 
die Digitalisierung, insbesondere in den Gesundheitsämtern, beherzt 
voranzutreiben. Um Pandemien zukünftig effektiv und nachvollzieh-
bar zu bekämpfen, sollen Stufen zur Eindämmung von Pandemien im 
Infektionsschutzgesetz definiert, Pandemieschutzpläne aktualisiert 
und soll ein unabhängiger und interdisziplinärer Pandemierat ein-
gerichtet werden. Getroffene Maßnahmen müssen evidenzbasiert 
und verhältnismäßig sein. Mit einer klaren Kommunikationsstrate-
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gie sollen den Bürger*innen Datengrundlagen, Entscheidungsgründe 
und -wege transparent gemacht werden. Wir investieren in Gesund-
heitsforschung, zum Beispiel bei Medikamenten, Impfstoffen oder 
der Entwicklung neuer Testverfahren. Dort, wo es keine ausreichen-
den Anreize für die Therapieentwicklung gibt, wie zum Beispiel bei 
Antibiotika oder antiviralen Medikamenten, schaffen wir alternative 
Anreizsysteme. Auch die Produktion von Medikamenten und Medi-
zinprodukten soll – in europäischer Kooperation – vorangetrieben 
werden, die Versorgung, zum Beispiel mit Atemschutzmasken, durch 
eigene Produktionsstandorte sichergestellt werden. Die Universi-
tätsmedizin werden wir angesichts ihrer wichtigen Rolle in der Pan-
demiebekämpfung weiter stärken – von der Spitzenforschung über 
die Vernetzung bei Daten und Digitalisierung bis zur Versorgung per 
Telemedizin im ländlichen Raum. Auf europäischer Ebene braucht 
es mehr gemeinsame Strategie und Koordinierung, etwa durch die 
gemeinsame Planung und Nutzung medizinischer Notfallkapazitä-
ten oder durch ein europäisches Frühwarnsystem und die gemein-
same Erhebung und Nutzung relevanter Daten. Daher setzen wir uns 
für den zügigen Aufbau von HERA ein, einer EU-Behörde, die künftig 
staatliche und privatwirtschaftliche Aktivitäten besser koordinieren 
soll. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von 
Krankheiten wollen wir stärken und uns für eine engere Kooperation 
mit nationalen Gesundheitsbehörden einsetzen.

Gesundheitsämter stärken

Nicht erst in der Corona-Pandemie wird sichtbar, dass wir als Gesell-
schaft größere Anstrengungen unternehmen müssen, um die öffentli-
che Gesundheit zu stärken und Menschen ein gutes Leben zu ermögli-
chen. Ob der Besuch der mobilen Zahnärzt*innen in der Schule oder die 
Impfaktion im Pflegeheim – für Gesundheitsförderung, die Menschen 
unkompliziert erreicht, braucht es eine Stärkung des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes. Unser Ziel ist es, im Zusammenspiel zwischen 
den Gesundheitsdiensten der Länder und Kommunen, Strukturen der 
öffentlichen Gesundheitsfürsorge an Universitäten und Hochschulen 
und einem neu zu schaffenden Bundesinstitut für Gesundheit gemein-
sam eine starke Säule der öffentlichen Gesundheitsfürsorge aufzu-
bauen. Das Institut soll gemeinsame, langfristige Gesundheitsziele 
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entwickeln, zur Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens berichten, 
die Qualität und Koordination der Gesundheitsdienste sichern und 
als zentrales Public-Health-Organ durch die Bündelung bestehender 
Strukturen des Bundes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
beitragen. Bisher sind die Gesundheitsämter chronisch unterfinanziert 
und unterbesetzt, die personelle und technische Ausstattung muss dau-
erhaft verbessert werden. Wir wollen deshalb, dass Bund und Länder 
gemeinsam dafür sorgen, dass die Mittel für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst schrittweise auf mindestens 1 Prozent der Gesundheits-
ausgaben angehoben werden, sodass er seine Aufgaben des Gesund-
heitsschutzes und der Gesundheitsförderung dauerhaft wahrnehmen 
kann. Die Gesundheitsdienste wollen wir stärker in die Gesundheits-
förderung und Prävention in den Lebenswelten vor Ort einbinden. Die 
Mitarbeiter*innen im Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere 
Amtsärzt*innen, müssen vergleichbar zu anderen Beschäftigungsver-
hältnissen im Gesundheitswesen bezahlt werden. Auch pflegerische 
Fachkompetenz soll stärker eingebunden werden – als sogenannte 
Community Health Nurses oder in der Schulgesundheitspflege.

Gute gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land

Gesundheit ist Daseinsvorsorge. Wir wollen, dass Menschen im gan-
zen Land gut und verlässlich versorgt werden. Viele niedergelassene 
Ärzt*innen, Hebammen, Heilmittelerbringer*innen und andere medi-
zinische Fachkräfte arbeiten jeden Tag hart daran, diese Versorgung 
zu ermöglichen. Doch wenn mancherorts der Weg zur Hebamme kaum 
zu bewältigen ist, die Kinderstationen Patient*innen abweisen müs-
sen oder Hausarztpraxen auf dem Land schließen müssen, weil ein*e 
Nachfolger*in fehlt, gefährdet das die gesundheitliche Versorgung. 
Wir wollen die Primärversorgung durch Hausärzt*innen und wei-
tere Gesundheitsberufe weiter stärken. Um die Versorgung in Stadt 
und Land sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und stationäre 
Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regio-
nale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die Kommunen 
gefördert werden. Perspektivisch soll es eine gemeinsame Abrech-
nungssystematik für ambulante und stationäre Leistungen geben. 
Außerdem heben wir die strikte Trennung der ambulanten Gebüh-
renordnungen EBM und GOÄ auf. Auch die zahnmedizinische Regel-
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versorgung in der GKV muss regelmäßig an den aktuellen Stand der 
Wissenschaft angepasst werden. Gleichzeitig wollen wir die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen stärken. 
Denn die Versorgung muss von den Patient*innen aus gedacht wer-
den. Dafür wollen wir insbesondere die Einrichtung von gemeinwohl-
orientierten regionalen Gesundheitszentren unterstützen, in denen 
alle Gesundheitsberufe unter gemeinsamer Trägerschaft auf Augen-
höhe zusammenarbeiten. Die Aufgabenverteilung im Gesundheitswe-
sen werden wir so reformieren, dass nichtärztliche Gesundheits- und 
Pflegeberufe mehr Tätigkeiten sowie die Verordnung von Hilfsmit-
teln und pflegenahen Produkten eigenverantwortlich übernehmen 
können. Bei nachgewiesener Qualifikation wollen wir den Direktzu-
gang für Therapeut*innen. Die Arbeitsbedingungen in und die Vergü-
tung von Therapieberufen müssen dringend ihrer wichtigen Rolle im 
Gesundheitswesen angepasst, das Schulgeld für diese Ausbildungen 
muss abgeschafft werden. Die Ausbildung in den Therapieberufen 
muss in regulären Studiengängen möglich sein.

Krankenhäuser nach gesellschaftlichem Auftrag finanzieren

In Krankenhäusern sollen alle die Versorgung erhalten, die sie 
benötigen. Doch falsche politische Weichenstellungen und der dar-
aus folgende ökonomische Druck haben zu Fehlanreizen zu Lasten 
des Patient*innenwohls und zu Kosteneinsparungen zu Lasten des 
Personals geführt. Es braucht eine verbindlichere Landeskranken-
hausplanung, die die öffentlichen Versorgungsinteressen an Grund-, 
Schwerpunkt- und Maximalversorgung definiert. Der Bund soll die 
Möglichkeit haben, dafür gemeinsame bundesweite Grundsätze für 
die Krankenhausplanung zu definieren. Welche Angebote es vor Ort 
gibt, darf nicht davon abhängen, was sich rentiert oder was sich Trä-
ger noch leisten können, sondern muss sich danach richten, was nötig 
ist. Dabei hat die flächendeckende, erreichbare Grundversorgung der 
Bevölkerung einen eigenen Stellenwert. Die Gemeinwohlorientierung 
im Gesundheitswesen soll gestärkt und der Trend hin zu Privatisie-
rung umgekehrt werden. Die Konzentration auf ertragreiche Ange-
bote muss ein Ende haben. Kliniken sollen deshalb in Zukunft nicht 
mehr nur nach Fallzahl, sondern auch nach ihrem gesellschaftlichen 
Auftrag finanziert werden. Dafür braucht es ein neues Finanzierungs-
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system, das eine starke Säule der Strukturfinanzierung beinhaltet, 
sodass Entscheidungen danach getroffen werden, was das Beste für 
Patient*innen und Beschäftigte ist – und eine bürokratiearme Kosten-
kontrolle dem nicht zuwiderläuft. Vorgaben zur Personalbemessung, 
Behandlungs- und Versorgungsqualität sichern eine qualitativ hoch-
wertige und bedarfsgerechte Versorgung. Die seit Jahren zunehmende 
Lücke in der staatlichen Investitionsfinanzierung wollen wir durch 
eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder schließen. 
Organspende rettet Leben. Wir wollen die Strukturen bei der Organi-
sation und Qualität der Organspende in den Kliniken und des Trans-
plantationsregisters weiter verbessern.

Notfallversorgung reformieren

Wie gut ein Gesundheitssystem funktioniert, zeigt sich oft erst im 
Notfall – und dann wird es häufig ernst. Damit die Notfallversorgung 
in Deutschland besser funktioniert, muss sich einiges ändern. Das 
fängt beim Rettungsdienst an, der Menschen in Not heute umfas-
sender medizinisch behandeln kann und deshalb wie die übrige 
Gesundheitsversorgung im Gesetz geregelt werden muss. Die Not-
rufleitstellen der Nummern 112 und 116117 müssen organisatorisch 
zusammengeführt werden, damit es im Zweifelsfall keine Rolle spielt, 
wo Menschen anrufen, sondern sie nach einer standardisierten Not-
rufabfrage immer die passende Hilfe bekommen. Deshalb wollen 
wir diese Notrufleitstellen zu Gesundheitsleitstellen verbinden, die 
rund um die Uhr eine verlässliche Lotsenfunktion übernehmen. An 
zentralen Klinikstandorten soll in Notfallzentren eine nahtlose Ver-
zahnung der bislang getrennten ambulanten und stationären Versor-
gungsmöglichkeiten der Notfallversorgung erfolgen. Gerade nachts 
und am Wochenende sollen diese personell so unterstützt werden, 
dass Patient*innen in weniger ernsten Situationen auch ambulant gut 
versorgt werden können. Durch eigene Budgets für die Notfall- und 
Intensivmedizin sowie einheitliche Stufen und Vorgaben zur Notfall-
versorgung wollen wir sicherstellen, dass Menschen in Not, in der 
Stadt und auf dem Land, stets die erwartbare Hilfe auch verlässlich 
vorfinden.



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 121

Ka
pi

te
l 3

Bundestagswahlprogramm 2021

Versorgung psychisch Erkrankter verbessern

Starke Prävention und angemessene Versorgung – für beides wollen 
wir die Weichen stellen, denn seelische Gesundheit ist Fundament für 
Lebensqualität, soziale Teilhabe und körperliche Gesundheit und mehr 
als nur Abwesenheit psychischer Krankheiten. Es ist nicht zumutbar, 
dass viele Menschen in einer psychischen Krise monatelang auf thera-
peutische Hilfe warten müssen. Wer eine psychische Erkrankung hat, 
braucht schnelle und leicht zugängliche Hilfen, damit das Leid sich 
nicht verschlimmert. Stigmatisierungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, 
muss vorgebeugt werden. Flächendeckende und bedarfsgerechte Ver-
sorgung mit ambulanten und stationären Therapie- sowie Hilfs- und 
Beratungsangeboten, zum Beispiel auch für Suizidprävention oder bei 
Abhängigkeiten, ist zentral. Wir wollen ambulante Psychotherapie-
plätze durch mehr Kassenzulassungen von Psychotherapeut*innen 
schaffen. Es braucht eine gemeindenahe und personenzentrierte Ver-
sorgung und eine verbesserte, sektorübergreifende Zusammenarbeit. 
Dabei müssen auch die Besonderheiten der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen, von LSBTIQ*, geflüchteten und traumatisierten Men-
schen sowie von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, berücksichtigt 
werden. Behandlungen unter Zwang müssen auf ein unumgängliches 
Mindestmaß reduziert werden. Dafür braucht es eine systematische 
Dokumentation und die konsequente Patient*innenorientierung des 
therapeutischen Angebots. Hilfsangebote zwischen ambulanter und 
stationärer Behandlung müssen flexibler werden und die verschiede-
nen Berufsgruppen im Team eine miteinander abgestimmte Behand-
lung übernehmen können. Bei der unzureichenden Reform der Psy-
chotherapie-Ausbildung muss nachgebessert werden, unter anderem 
damit angehende Psychotherapeut*innen endlich unter guten Bedin-
gungen ausgebildet werden.

Geburtshilfe verbessern, Gesundheit von Frauen stärken

Eine gute Geburtshilfe stellt das Wohl von Gebärenden und Kindern 
in den Mittelpunkt. Um den notwendigen Kulturwandel zu schaf-
fen, sollen Hebammen und andere Akteur*innen bei einem Geburts-
hilfegipfel Qualitätsstandards, orientiert an dem Gesundheitsziel 
„Gesundheit rund um die Geburt“, entwickeln. Dazu gehören neben 
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der 1:1-Betreuung die Wahlfreiheit des Geburtsortes, die Sicher-
stellung wohnortnaher Versorgung, die Sensibilisierung für Gewalt 
in der Geburtshilfe und die Etablierung eines Betreuungsbogens 
vor, während und nach der Geburt. Um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten und den Hebammenberuf zu stärken, sind außerdem 
eine Reform der Haftpflicht für Gesundheitsberufe, die Aufnahme der 
Rufbereitschaftspauschale in den Katalog der Kassenleistungen, der 
erleichterte nachträgliche akademische Titelerwerb für ausgebil-
dete Hebammen und der Ausbau hebammengeführter Kreißsäle und 
Geburtshäuser nötig. Finanzielle Fehlanreize für einen medizinisch 
nicht notwendigen Kaiserschnitt darf es nicht geben. Wir wollen das 
Gesundheitssystem geschlechtergerecht machen. Geschlechtsspezifi-
sche Aspekte in Forschung und Ausbildung und in der medizinischen 
Praxis werden nicht ausreichend berücksichtigt, etwa bei der Medika-
mentenforschung. Das gefährdet die Gesundheit von Frauen wie auch 
von Trans*- und Inter*-Menschen. Die Forschung zu geschlechtsspe-
zifischer Medizin und Pflege sowie Frauengesundheit muss sicher-
gestellt, in der medizinischen und pflegerischen Praxis umgesetzt 
und in der Ausbildung verankert werden. Damit einhergehend muss 
gezielter in die Forschung und Weiterentwicklung von Verhütungs-
mitteln für alle Geschlechter investiert werden. Mit Hilfe einer pari-
tätischen Frauenquote für Führungspositionen im Gesundheitswesen 
und durch bessere Arbeitsbedingungen holen wir mehr Frauen in die 
Führungsgremien unseres Gesundheitswesens.

Zugang zum Gesundheitssystem sichern,  
Diskriminierung beenden

Auch im Gesundheitswesen wollen wir Diskriminierung bekämpfen. 
Beispielsweise erhalten Menschen mit Behinderungen häufig nicht 
alle dringend benötigten Gesundheitsleistungen, Hilfsmittel oder 
häusliche Pflege und werden so in ihrer Teilhabe beschränkt. Des-
halb wollen wir mit einem ressortübergreifenden Inklusionsplan 
diese Hürden umfassend abbauen, die Gesundheitsleistungen auf die 
jeweiligen Bedarfe gezielt ausrichten und bürokratische Vorgänge so 
weit wie möglich reduzieren. Das umfasst auch verpflichtende Vor-
gaben zur Barrierefreiheit bei der Bedarfsplanung und eine Reform 
der Heilmittelversorgung. Das Gesundheitswesen muss insgesamt 
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inklusiv ausgestaltet werden, unter anderem auch in der Aus- und 
Fortbildung des Personals. Auch für LSBTIQ* muss diskriminierungs-
freie Gesundheitsversorgung gesichert sein. Dafür werden wir den 
Anspruch auf medizinische Maßnahmen für Trans*- und Inter*-Men-
schen gesetzlich verankern. Die bestehenden Lücken beim Verbot 
sogenannter „Konversionstherapien“ werden wir schließen. Wir wol-
len die Aufklärungsarbeit über HIV und aktuelle Behandlungs- und 
Präventionsmöglichkeiten bei Ärzt*innen stärker in Aus-, Fort- und 
Weiterbildung berücksichtigen, um Stigmatisierung vorzubeugen. 
Der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung muss auch für Menschen 
ohne Krankenversicherungsschutz oder Wohnungslose und unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus gewährleistet sein. Das gilt auch für 
Unionsbürger*innen und Menschen, die ohne Papiere in Deutschland 
leben, etwa durch einen anonymen Krankenschein, die Abschaffung 
der Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten an öffentlichen Stel-
len oder die Stärkung von Beratungsnetzwerken für Menschen ohne 
Papiere. Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt, wollen 
wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung im SGB V schaf-
fen. Die erleichterte Abschiebung von erkrankten und traumatisier-
ten Geflüchteten wollen wir zurücknehmen und die Anerkennung von 
psychotherapeutischen Gutachten im Verfahren wieder ermöglichen.

Auf dem Weg zur Bürger*innenversicherung  
für Gesundheit und Pflege

Gesetzlich Versicherte warten länger auf Termine bei Fachärzt*innen 
und viele privat Versicherte können sich die hohen Prämien nicht 
mehr leisten. Von dieser Zwei-Klassen-Medizin profitieren wenige, 
zum Nachteil vieler. Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte Bür-
ger*innenversicherung, in der jede*r unabhängig vom Einkommen die 
Versorgung bekommt, die er oder sie braucht. Dafür wollen wir in der 
nächsten Wahlperiode die Weichen stellen. Mit der Bürger*innenver-
sicherung wollen wir alle in die Finanzierung eines leistungsstarken 
Versicherungssystems einbeziehen und so auch vor dem Hintergrund 
künftiger Kostensteigerungen im Gesundheitswesen für eine stabile 
und solidarische Lastenteilung sorgen. Auch Beamt*innen, Selbstän-
dige, Unternehmer*innen und Abgeordnete beteiligen sich mit ein-
kommensabhängigen Beiträgen, ohne fiktive Mindesteinkommen. Die 
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Beiträge sollen auf alle Einkommensarten erhoben werden, zum Bei-
spiel neben Löhnen und Gehältern auch auf Kapitaleinkommen. Wir 
verbessern die Versorgung gesetzlich Versicherter – zum Beispiel bei 
der Erstattung von Brillen. Außerdem wollen wir die Benachteiligung 
gesetzlich versicherter Beamt*innen durch einen beihilfefähigen Tarif 
beenden und privat Versicherte, die sich nur den Basistarif leisten 
können, besser absichern. Für gesetzlich Versicherte mit Beitrags-
schulden wollen wir die vollwertige Rückkehr in die Krankenkasse 
erleichtern und wir wollen die Absicherung von gering verdienenden 
Selbständigen in der Krankenversicherung verbessern, um sie nicht 
durch zu hohe Beiträge finanziell zu überfordern.

Patient*innenrechte stärken

Für uns stehen die Bedürfnisse der Patient*innen und Pflegebedürf-
tigen und der Nutzen für sie im Mittelpunkt. Sie sollen von Zuschau-
er*innen zu Beteiligten in unserem Gesundheitswesen werden. Dazu 
wollen wir die Möglichkeiten der Patient*innen- und Versichertenver-
tretung in den Gremien des Gesundheitswesens ausbauen, insbeson-
dere auch durch ein eigenes unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen 
Bundesausschuss, größere Beteiligungs- und Informationsrechte und 
eine Reform der Sozialwahlen. Patient*innen sollen selbstbestimmt 
und auf informierter Grundlage Entscheidungen treffen und bei Pro-
blemen ihre Rechte wirksam und zeitnah durchsetzen können, etwa 
gegenüber ihrer Krankenkasse. Wir wollen mehr Qualitätstransparenz 
im Gesundheitswesen und setzen uns für die Gründung einer von den 
Patient*innen- und Selbsthilfeorganisationen getragenen Stiftung 
ein, die der Unabhängigen Patientenberatung eine verlässliche und 
gemeinnützige neue Heimat gibt. Die Patient*innensicherheit wol-
len wir voranbringen. Opfer von Behandlungsfehlern müssen leichter 
Entschädigungen erhalten und Strukturen zur Fehlervermeidung flä-
chendeckend eingeführt werden.

Digitalisierung verbessert Gesundheitsversorgung

Wir wollen die Chancen der Digitalisierung – ob Robotik zur Unter-
stützung in der Pflege, Telemedizin oder die elektronische Patienten-
akte – nutzen, um das Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen. 
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Per App sollen Patient*innen sicher auf den digitalen Impfpass, 
Gesundheitsinformationen wie die eigene Blutgruppe, die Krankheits-
geschichte oder die neuesten Blutwerte zugreifen können. Zur Koor-
dination all dieser Vorhaben wollen wir mit allen Nutzer*innen des 
Gesundheitswesens eine Strategie für die Digitalisierung entwickeln. 
Damit sie den Patient*innen wirklich nützt, muss die elektronische 
Patientenakte weiterentwickelt werden und für alle Patient*innen 
einfach zugänglich und verständlich sein; eine Informationskam-
pagne soll Patient*innen auch unabhängig von sozialer Lage oder 
digitaler Gesundheitskompetenz erreichen. Dabei sind unter anderem 
Patient*innenorganisationen stärker einzubinden. Gesundheitsdaten 
sollen anonymisiert und wo nötig pseudonymisiert der Wissenschaft 
zur Verfügung gestellt werden, um die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland zu verbessern. Eine Weitergabe der Daten erfolgt dabei 
nicht gegen den Willen der Patient*innen. Die ärztliche Schweige-
pflicht und das Patient*innengeheimnis müssen auch für digitalisierte 
Gesundheitsdaten jederzeit gewahrt bleiben. Ihre eigenen Gesund-
heitsdaten müssen für Patient*innen barrierefrei und sicher zugäng-
lich sein. Es braucht eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur. 
Die Ergebnisse, die aus weitergegebenen Gesundheitsdaten gewon-
nen werden, sollen der Allgemeinheit nach dem Open-Data-Prinzip 
zur Verfügung stehen. Alle von der Solidargemeinschaft finanzier-
ten digitalen Angebote müssen barrierefrei sein und den höchsten 
Ansprüchen an Datenschutz und Datensicherheit genügen. Wir setzen 
uns für eine unabhängige Nutzenbewertung von digitalen Gesund-
heitsanwendungen ein. Den Ausbau digitaler Infrastruktur und tech-
nischer Assistenzsysteme in der Pflege wollen wir unterstützen. Um 
Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten und so zum Beispiel 
auch den administrativen Aufwand für medizinisches und pflegeri-
sches Personal zu verringern, sollen Hersteller von Medizinprodukten 
und Software offene Schnittstellen anbieten, die sich an länderüber-
greifenden (Schnittstellen-)Standards orientieren.

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz

Dem Gesundheitswesen kommt bei der Bewältigung der Klimakrise 
eine besondere Bedeutung zu, etwa durch die Anpassung an ein ver-
ändertes Krankheitsspektrum und an vermehrte Extremwetterlagen 
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wie Hitzewellen. Unter diesen leiden heute schon vor allem ältere 
und armutsgefährdete Menschen, auch Allergien und Erkrankungen 
beispielsweise der Haut treten vermehrt auf. Das ist eine Herausfor-
derung für das Gesundheitswesen, der wir durch mehr Vorsorge, eine 
bessere Notfallversorgung, verstärkte Hilfen für besonders verletzli-
che Menschen wie etwa chronisch Kranke begegnen wollen. Wir wer-
den außerdem einen Sonderfonds zur Umsetzung von Hitzeaktions-
plänen schaffen. Gleichzeitig muss auch das Gesundheitswesen dazu 
beitragen, CO2-Emissionen zu verringern. Investitionen zum Beispiel 
in grüne Krankenhäuser und Gesundheitszentren werden wir unter-
stützen. Umwelt- und Klimaschutz sollen auch bei der Produktion von 
Arzneimitteln stärker beachtet und ein Qualitätsmerkmal bei Verträ-
gen der Krankenkassen werden. Die Verknüpfung von Klimaschutz 
und Gesundheit kann so zu einem Motor der Transformation hin zu 
mehr Nachhaltigkeit werden.

Ambulante Pflege stärken

Wer pflegebedürftig ist, hat die bestmögliche Pflege und Unterstüt-
zung für einselbstbestimmtes und würdevolles Leben verdient. Gerade 
in einer alternden Gesellschaft braucht es dafür überall vielfältige, 
auf den Bedarf vor Ort angepasste pflegerischeAngebote, die auf die 
individuellen Bedürfnisse und biografischen Hintergründe der Pfle-
gebedürftigen eingehen. Statt weiterer Großeinrichtungen sind mehr 
ambulante Wohn- und Pflegeformen nötig, zum Beispiel Angebote der 
Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder Pflege-Wohngemein-
schaften – eingebettet in ein Umfeld, das Menschen im Alter oder bei 
Assistenzbedarf dabei unterstützt, aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Gerade im ländlichen Raum können Community Health 
Nurses wie früher die Gemeindeschwestern eine große Stütze sein. So 
wird die Pflege auch für Angehörige einfacher. Dafür wollen wir die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Quartierspflege schaffen und 
den Kommunen ermöglichen, eine verbindliche Pflegebedarfspla-
nung vorzunehmen, um das Angebot an Pflege vor Ort zu gestalten. 
Ein Bundesprogramm soll eine Anschubfinanzierung für Kommunen 
bereitstellen, die sich hier auf den Weg machen. Leistungen der Pfle-
geversicherung sollen bedarfsgerecht, wohnformunabhängig und als 
persönliches Budget verfügbar sein. Jemanden zu pflegen verdient 
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unsere Anerkennung und die Unterstützung der Gesellschaft. Deshalb 
wollen wir Menschen, die Verantwortung für Angehörige, Nachbar*in-
nen oder Freund*innen übernehmen, mit der PflegeZeit Plus beson-
ders unterstützen. Wir ermöglichen damit allen Erwerbstätigen eine 
Lohnersatzleistung bei dreimonatigem Vollausstieg und dreijährigem 
Teilausstieg, die pflegebedingte Arbeitszeitreduzierungen finanziell 
abfedert.

Eine doppelte Pflegegarantie

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen müssen immer 
mehr eigenes Geld für ihre Versorgung aufbringen. Wir wollen, dass 
pflegebedürftige Menschen die für sie notwendigen Pflegeleistungen 
erhalten, ohne von Armut bedroht zu sein. Mit einer doppelten Pfle-
gegarantie wollen wir die Eigenanteile schnell senken und dauerhaft 
deckeln. So garantieren wir, dass die selbst aufzubringenden Kosten 
verlässlich planbar werden. Die Pflegeversicherung soll alle über die-
sen Betrag hinausgehenden Kosten für eine bedarfsgerechte (ambu-
lante wie stationäre) Pflege tragen. Mit einer solidarischen Pflege-
Bürger*innenversicherung wollen wir dafür sorgen, dass sich alle mit 
einkommensabhängigen Beiträgen an der Finanzierung des Pflege-
risikos beteiligen.

Arbeitsbedingungen in der Pflege und der  
Gesundheitsversorgung verbessern

Pflegekräfte leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesell-
schaft. Menschen, die im Alter, aufgrund einer Behinderung oder bei 
Krankheit Unterstützung brauchen, wünschen sich zu Recht Pflege-
kräfte, die sich professionell und mit Sorgfalt um sie kümmern können. 
Aktuell müssen Beschäftigte in medizinischen Berufen zu oft über ihre 
Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Unterbesetzung, Überstunden, 
physische und psychische Überforderung sind Alltag, nicht nur in Pan-
demiezeiten. Darunter leiden alle, Patient*innen wie Pflegende. Diese 
Arbeitsbedingungen wollen wir verbessern. Dafür braucht es nicht nur 
mehr Lohn, Arbeitsschutz und Anerkennung – sondern vor allem mehr 
Kolleg*innen und mehr Zeit. Wir wollen durch verbindliche, bedarfs-
gerechte Personalbemessung – auch in der Langzeitpflege –, die bes-
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sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr eigenverantwortli-
che Arbeit von Fachkräften, den Abbau unnötiger Bürokratie und die 
Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle, etwa der 35-Stunden-Woche 
in der Pflege bei vollem Lohnausgleich, Arbeitsbedingungen schaffen, 
unter denen viele Menschen – ganz neu, weiter oder wieder – gerne 
in der Pflege arbeiten. Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für den 
Gesundheitsbereich wollen wir beschränken, um Überlastung vorzu-
beugen und den Personalverlust im medizinischen und pflegerischen 
Bereich einzudämmen. Für potenziell traumatisierende Ereignisse 
braucht es eine Stärkung der psychosozialen Unterstützung für alle 
Gesundheitsberufe. Wertschätzung braucht auch Löhne, die sie bezeu-
gen – am besten über gute Tarifverträge. Wir wollen die soziale Pfle-
geversicherung verpflichten, nur noch mit Anbietern zusammenzuar-
beiten, die nach Tarif bezahlen. Um die Attraktivität der Pflegeberufe 
nachhaltig zu steigern, wollen wir Ausbildung, Selbstorganisation, 
Einflussmöglichkeiten der professionellen Pflege und ihre Strukturen 
auf Bundesebene stärken, beispielsweise durch eine Bundespflege-
kammer und vor allem durch starke Mitspracherechte im Gemeinsa-
men Bundesausschuss und in anderen Entscheidungsgremien. Das 
Studium der Pflegewissenschaften und der Pflegepädagogik sowie 
Forschung in der Pflege wollen wir finanziell und strukturell unter-
stützen. Für die Arbeit von migrantischen Haushaltshilfen und Betreu-
ungskräften wollen wir einen gesetzlichen Rahmen entwickeln, der 
Rechte und Pflichten für beide Seiten (Pflegehaushalt und Carebe-
schäftigte) definiert.

Palliative und hospizliche Versorgung ausbauen,  
selbstbestimmtes Sterben regeln

Zu einem Leben in Würde gehört auch ein Sterben in Würde. Pati-
ent*innen und deren Angehörige müssen ausführlich über Krankheit 
und Behandlungsoptionen aufgeklärt werden, sodass Entscheidun-
gen getroffen werden können, mit denen sie sich wohlfühlen. Hierfür 
wollen wir bundesweite Aufklärungsprogramme zu Patient*innenver-
fügungen und Vorsorgevollmachten anstoßen. Eine bedarfsgerechte 
Palliativversorgung von Schwerstkranken und Sterbenden jeden 
Alters muss überall gewährleistet sein. Wir werden die stationären 
Hospize und ambulanten SAPV- und Kinder-SAPV-Teams stärken und 
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ausbauen. Die Wahrung der Selbstbestimmung bis ans Lebensende 
schließt selbstbestimmtes Sterben ein. Wir setzen uns dafür ein, dass 
der Bundestag entsprechend der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts in freier Abstimmung den mit einem Schutzkonzept 
verbundenen Zugang zur Sterbehilfe regelt.

Für eine verantwortungsvolle Drogen- und Suchtpolitik

Wir wollen einen Wechsel in der Drogenpolitik, der Gesundheits- 
und Jugendschutz sowie die Befähigung zum eigenverantwortlichen 
Umgang mit Risiken in den Mittelpunkt stellt. Grüne Drogenpolitik 
beruht auf den vier Säulen Prävention, Hilfe, Schadensminimierung 
und Regulierung. Das heutige Betäubungsmittelrecht ist reformbe-
dürftig. Auf dem Schwarzmarkt existiert kein Jugend- und Verbrau-
cherschutz. Wer abhängig ist, braucht Hilfe und keine Strafverfolgung. 
Grundsätzlich soll sich die Regulierung von Drogen an den tatsäch-
lichen gesundheitlichen Risiken orientieren. Wir wollen Kommunen 
ermöglichen Modellprojekte durchzuführen und sie dabei unterstüt-
zen, zielgruppenspezifische und niedrigschwellige Angebote in der 
Drogen- und Suchthilfe auszubauen. Hierzu zählen etwa aufsuchende 
Sozialarbeit, Substanzanalysen (Drug Checking), Substitutions- und 
Diamorphinprogramme (auch in Haftanstalten) und Angebote für 
Wohnsitzlose sowie die bessere Vermittlung in ambulante und sta-
tionäre Therapie. Wir wollen Hindernisse für die Substitution durch 
Ärzt*innen und Ambulanzen abbauen. Wir stärken die Suchtprävention 
mit modernen Ansätzen und digitalen Medien unter Einbeziehung der 
Zielgruppe, auch für Alkohol, Medikamente und Tabak. Den Nichtrau-
cherschutz wollen wir stärken. Für Drogen soll nicht geworben wer-
den. Das derzeitige Verbot von Cannabis verursacht mehr Probleme, 
als es löst. Deshalb werden wir dem Schwarzmarkt den Boden entzie-
hen und mit einem Cannabiskontrollgesetz auf der Grundlage eines 
strikten Jugend- und Verbraucherschutzes einen regulierten Verkauf 
von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen und klare 
Regelungen für die Teilnahme am Straßenverkehr einführen. Die Ver-
sorgung mit medizinischem Cannabis wollen wir verbessern und die 
Forschung dazu unterstützen.
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Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum
Ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz

Alle Menschen brauchen angemessenen Wohnraum. Wohnen ist ein 
Menschenrecht. Aber es wird immer schwieriger, überhaupt Wohnun-
gen zu finden. Und die Mieten und Immobilienpreise steigen vieler-
orts immer noch weiter. Großstädte teilen sich immer stärker in Ein-
kommensstadtteile auf, Innenstädten geht das Leben verloren. Viele 
Städte brauchen eine Neuausrichtung hin zu einem gemeinwohlori-
entierten Wohnungsmarkt. Deshalb gilt es zu handeln, damit gerade 
auch Familien, Studierende, Menschen mit Behinderungen, ältere 
Menschen oder Geringverdiener*innen nicht in Bedrängnis geraten, 
sondern gut und sicher wohnen können. Wir wollen das Recht auf 
Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen. In Deutschland sind derzeit – 
nach Schätzungen – etwa 700.000 Menschen wohnungslos, 40.000 
von ihnen leben ohne Obdach auf der Straße, mehr und mehr junge 
Menschen, Frauen und Familien. Um diesen Zustand zu beenden, wol-
len wir ein nationales Aktionsprogramm zur Vermeidung und Bewäl-
tigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auflegen. Dabei ist der 
Housing-First-Ansatz ein zentraler Baustein, bei dem Obdachlose in 
eine Wohnung einziehen können, ohne sich zuvor für Hilfe „qualifizie-
ren“ zu müssen. Kein Mensch soll ohne Obdach und eine dauerhafte 
würdevolle Unterbringung sein. Zudem werden wir einen Wohn- und 
Mietengipfel einberufen, der einen echten Dialog auf Augenhöhe 
zwischen den Mieter*innen-Vertretungen, der Wohnungswirtschaft 
sowie Bund, Ländern und Kommunen schafft und gemeinsam neue, 
zukunftsfähige wie soziale Konzepte erarbeitet.

Krisenbedingte Wohnungsverluste verhindern

Wir wollen Mieter*innen und Familien wie Lebensgemeinschaften 
mit selbstgenutztem Wohneigentum entlasten und vor einem kri-
senbedingten Verlust der eigenen Wohnung bewahren. Die Möglich-
keit, die Miete oder Kreditrate nachzuzahlen, soll Kündigungen und 
Zwangsräumungen abwenden. Zwangsräumungen auf die Straße darf 
es nicht geben. Wir wollen kostenfreie Mieter*innenberatungen und 
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die Schuldner*innenberatung in den Kommunen ausbauen. Bei kri-
senbedingten Einkommensausfällen soll ein Programm der KfW Bank 
(„Sicher-Wohnen-Programm“) eine finanzielle Unterstützung von Mie-
ter*innen und Kreditnehmer*innen sicherstellen. Vermieter*innen, die 
auf diese Mietzahlungen angewiesen sind, sollten dann eine staat-
liche Unterstützung erhalten.

Neue Gemeinnützigkeit für sozialen Wohnraum

Wir wollen neuen Wohnraum schaffen – und zwar vor allem fami-
liengerecht und öffentlich, sozialraum- und gemeinwohlorientiert. 
Stattdessen gehen immer noch viele weitere Sozialwohnungen ver-
loren – rund 100 jeden Tag. Wir werden deshalb die Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen und verstetigen, statt sie 
zu kürzen. Wir werden die Kommunen unterstützen, ihre bestehen-
den Wohnungsgesellschaften und gemeinwohlorientierten Bauge-
nossenschaften zu stärken und neue zu gründen. Dazu werden wir 
mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit für eine Million zusätzliche 
Mietwohnungen sorgen, sicher und auf Dauer. Die noch vorhandenen 
bundeseigenen Bestände sollen nicht mehr an private Investor*innen 
veräußert, sondern ausschließlich verbilligt an Kommunen mit einer 
dauerhaften Sozialbindung abgegeben werden. So wollen wir in den 
nächsten zehn Jahren den Bestand an Sozialwohnungen um eine Mil-
lion erhöhen. Zudem wollen wir Kommunen ermöglichen, mehr sozia-
len Wohnungsbau in Bebauungsplänen festsetzen zu können.

Starke Mieter*innen, faire Mieten

Viele Menschen geben einen immer größeren Anteil ihres Einkom-
mens für ihre Wohnung aus, viele können sich ihre Mieten nicht 
mehr leisten. Unser Ziel sind deshalb faire und bezahlbare Mieten 
und starke Rechte für Mieter*innen. Es wird ein bundeseinheitliches 
Gesamtkonzept benötigt, das in einem Bundesgesetz gewährleistet, 
dass Mietobergrenzen im Bestand ermöglicht werden und die Miet-
preisbremse entfristet und deutlich nachgeschärft wird. Unnötige 
Ausnahmen, beispielsweise beim möblierten Wohnen, schaffen wir 
ab. Reguläre Mieterhöhungen sollen auf 2,5 Prozent im Jahr inner-
halb des Mietspiegels begrenzt werden. Dazu wollen wir qualifizierte 
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Mietspiegel stärken, verbreiten und rechtssicher ausgestalten. Zur 
Berechnung sollen die Mietverträge der letzten 20 Jahre herangezo-
gen werden. Wir streben an, die Modernisierungsumlage weiter abzu-
senken und auf maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen, 
damit energetische Sanierungen perspektivisch warmmietenneutral 
möglich sind. Innerhalb eines solchen Gesamtkonzepts soll es im BGB 
ermöglicht werden, in Regionen mit einem angespannten Wohnungs-
markt landesgesetzliche Regelungen dann zu treffen, wenn sie min-
destens den Vorgaben des Gesamtkonzepts entsprechen. Dies muss 
selbstverständlich verfassungsfest geschehen. Die Umlagefähigkeit 
der Grundsteuer auf Mieter*innen schaffen wir ab. Außerdem setzen 
wir auch auf flächensparendes Wohnen, damit der bestehende Wohn-
raum besser genutzt wird. So wollen wir es beispielsweise Mieter*in-
nen erleichtern, ihre Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu 
tauschen. Das Umwandlungsverbot im Baugesetzbuch und den Mili-
euschutz auszuweiten sind weitere Instrumente. Dazu stärken wir das 
kommunale Vorkaufsrecht auf Basis eines Ertragswerts, der bezahl-
bare Mieten sichert und spekulative Wertsteigerungen unterbindet. 
Mietwucher muss – nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz – auch tatsächlich 
geahndet werden. Eigenbedarfskündigungen sollen zudem deutlicher 
als heute auf die tatsächliche Nutzung durch die Eigentümer*innen 
und die nahen Verwandten beschränkt werden, um Missbrauch zu 
unterbinden. Wir prüfen, inwiefern es möglich ist, in angespannten 
Wohnungsmärkten bei besonders schutzwürdigen Personengruppen 
Eigenbedarfskündigungen ganz auszuschließen. Um die Gemein-
schaften der Mieter*innen zu stärken und die Gemeinwohlorientie-
rung auf dem Wohnungsmarkt umzusetzen, wollen wir echte Mitbe-
stimmungsrechte und -instrumente entwickeln.

Immobilienspekulation und Geldwäsche  
am Wohnungsmarkt beenden

Wohnen ist ein soziales Grundrecht und der Wohnungsmarkt darf kein 
Ort für Spekulant*innen sein. Zu häufig werden Immobilien zur Geld-
wäsche genutzt, das gilt es zu beenden. Wir planen, Transparenz durch 
ein Immobilienregister der Eigentümer*innen einzuführen, die Grund-
bücher auch für Journalist*innen, Nichtregierungsorganisationen und 
die Bewohner*innen der Immobilien kostenfrei zugänglich zu machen 
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und Bargeld beim Immobilienkauf zu verbieten. Außerdem wollen wir 
den Missbrauch von sogenannten „Share Deals“ zur Steuerumgehung 
beenden und setzen auf eine anteilige Besteuerung des Immobilien-
besitzes bei Unternehmensverkäufen. Veräußerungsgewinne aus pri-
vaten Immobiliengeschäften müssen angemessen besteuert werden. 
Die Spekulation mit Bauland soll unterbunden werden. Wenn in Kom-
munen große Wohnungsnot herrscht, ergibt sich daraus eine Pflicht 
für Eigentümer*innen, Grundstücke zu bebauen, statt auf höhere 
Preise zu spekulieren. Auch gegen Fehlnutzungen und spekulativen 
Leerstand von Wohnraum werden wir verstärkt vorgehen. Wir wollen 
zudem im Baugesetzbuch die Möglichkeit einer Ausgleichsabgabe 
zugunsten der Kommunen eröffnen.

Grund und Boden gemeinwohlorientiert

Grund und Boden unterscheidet sich von anderen Gütern, weil sie prin-
zipiell nicht vermehrbar und gleichzeitig unverzichtbar sind. Steigende 
Preise von Grund und Boden haben steigende Bau- und Wohnkosten 
zur Folge, was wiederum zu Verdrängung führt. Bei Fehlentwicklun-
gen ergibt sich hieraus eine besondere Verpflichtung, staatlich einzu-
greifen. Wir wollen erreichen, dass die öffentliche Hand wieder eine 
strategische und gerechte Bodenpolitik betreibt. Der Bund soll seine 
eigenen Immobilien nicht länger meistbietend verkaufen, sondern 
gezielt die Schaffung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum, 
kulturellen, sozialen und gemeinwohlorientierten Einrichtungen för-
dern. Dafür wollen wir die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in 
einen gemeinnützigen Bodenfonds umwandeln. Der Fonds kauft neue 
Flächen strategisch zu und überträgt sie an gemeinwohlorientierte 
Träger. Die Flächen sollen bevorzugt in Erbpacht vergeben werden, um 
Sozialwohnungen dauerhaft sichern zu können. Werden sie veräußert, 
sollen Kommunen und kommunale Wohnungsgesellschaften ein Erst-
zugriffsrecht erhalten. Die Einnahmen des Fonds fließen nicht in den 
Haushalt, sondern werden für den Zukauf weiterer Flächen verwendet.

Erwerb von Wohneigentum erleichtern

Wohneigentum ist für viele Menschen ein Wunsch, der wegen explo-
dierender Immobilienpreise in den meisten Regionen des Landes 
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immer schwerer zu erfüllen ist. Wir wollen den Erwerb von Wohn-
eigentum – auch im Bestand – erleichtern. Deshalb soll das Prinzip 
„Wer den Makler bestellt, bezahlt“ genauso für Immobilienkäufe ein-
geführt werden, so wie es für Maklerprovisionen bei Vermietungen 
bereits gilt. Wir streben an, die Courtage deutlich zu reduzieren, damit 
sie nicht auf verstecktem Weg zu noch höheren Kaufpreisen führt. 
Dazu wollen wir die Kaufnebenkosten weiter senken, indem wir es 
den Ländern ermöglichen, den Steuersatz der Grunderwerbssteuer 
beispielsweise für große Wohnungsunternehmen zu erhöhen und für 
Selbstnutzende zu senken. Wir wollen Mietkauf für selbstgenutztes 
Wohneigentum über die Länder und Kommunen fördern, auch den 
Kauf und die Modernisierung leerstehender Wohnungen und Aus-
bauten zu günstigem Wohnraum unterstützen wir. Beteiligungen an 
Genossenschaften und den gemeinschaftlichen Erwerb durch Mie-
ter*innen, beispielsweise im Rahmen des Mietshäusersyndikats und 
anderer gemeinschaftlicher Projekte, wollen wir unterstützen, zum 
Beispiel indem wir unbürokratisch günstige Kredite oder Bürgschaf-
ten gewähren.

Ressourcenschonendes und kreislaufgerechtes Bauen  
vorantreiben

Wir können die Klimaziele nur mit einer konsequenten Bauwende 
hin zu ressourcenschonendem und nachhaltigem Bauen erreichen. 
Bei jeder Städtebau- und Gebäudeplanung sind künftig der gesamte 
Stoff- und Energieverbrauch für Bau, Betrieb und späteren Rückbau 
umfassend zu berücksichtigen. Eine Lebenszyklusbetrachtung soll 
verpflichtend für alle Baumaßnahmen werden, Erhalt und Aufbau 
auf Bestehendem bekommt Vorrang vor Neubau. Ziel ist eine kom-
plette stoffliche Wieder- oder Weiterverwertung. Dafür setzen wir 
auf eine Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen, ein 
Gebäude-Ressourcen-Gesetz und verbindliche Klimaschutzstandards 
bei allen gesetzlichen Vorgaben, Normen und Bauordnungen sowie 
eine nachhaltige Holzbaustrategie, damit künftig energie- und res-
sourcenschonend und giftfrei gebaut wird. Die öffentliche Hand muss 
bei alldem ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Die Forschung an 
und Markteinführung von nachhaltigen, klimafreundlichen Bauma-
terialien wollen wir stärken. Holz ist dabei ein wertvoller Rohstoff, 
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seinen gezielten und effizienten Einsatz behalten wir im Blick, damit 
unsere Häuser nachhaltig, aber zugleich unsere Wälder nicht über-
nutzt werden. Wir fördern außerdem die Digitalisierung von Planen 
und Bauen. Um Gebäude kreislaufgerecht planen, bauen und moder-
nisieren zu können, führen wir einen digitalen Gebäude-Materialpass 
mit allen relevanten Informationen über die verwendeten Materia-
lien ein – unsere Gebäude und Bauschuttdeponien werden so zu Roh-
stoffminen. Die Reduktion des Flächenverbrauchs bei der Siedlungs-
entwicklung spielt eine zentrale Rolle beim Natur- und Artenschutz. 
Mit entsprechenden rechtlichen Vorgaben und Anreizen realisieren 
wir den Vorrang der Innenentwicklung und flächensparendes Bauen. 
Nicht mehr benötigte versiegelte Flächen werden der Natur zurück-
gegeben. Künftig wird mehr hoch als breit gebaut, Verkehrsflächen 
werden reduziert. Flächen, die noch versiegelt werden, müssen orts-
nah durch Entsiegelung ausgeglichen werden. So steigen wir in eine 
Flächenkreislaufwirtschaft ein, die letztlich keinen Nettoverbrauch an 
Boden mehr benötigt. Wir setzen uns ferner dafür ein, dass § 13 b des 
Baugesetzbuches nicht über das Jahr 2022 hinaus verlängert wird.

Wir investieren in lebenswerte  
Dörfer und Städte
Regionale Daseinsvorsorge stärken

Für ein gutes, selbstbestimmtes Leben in allen Regionen brauchen 
wir eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Einschränkungen 
gibt es vielerorts, häufig unterscheiden sie sich von Region zu Region: 
Hier fehlt ein Zentrum im Dorf, dort werden in einer Kommune die 
Schwimmbäder geschlossen und vielerorts ist das Internet noch viel 
zu langsam. Unser Ziel ist es, dass individuelle Entfaltung, demokra-
tische Teilhabe und gesellschaftliches Engagement überall im Land 
möglich sind. Wir brauchen gute Infrastruktur und den Zugang zu 
öffentlichen Gütern in den Kommunen. Deshalb wollen wir eine neue 
Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ im Grundgesetz 
verankern. Regionen, die heute mit großen Versorgungsproblemen zu 
kämpfen haben, sollen wieder investieren und gestalten können. Ziel 
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ist, anhand von regionalen Indikatoren in den Bundesländern För-
derregionen auszuwählen und die Stärkung der Kommunen in die-
sen Regionen zu unterstützen. Mit Regionalbudgets geben wir Bür-
ger*innen und Akteur*innen vor Ort die Möglichkeit, ihre Dörfer und 
Städte selbstbestimmt zu entwickeln und zu gestalten. Für zentrale 
Versorgungsbereiche wie Gesundheit, Mobilität und Breitband wollen 
wir nötige Mindeststandards formulieren. Eine inklusive und solida-
rische Gesellschaft braucht Orte des Miteinanders, Orte gegen die 
Einsamkeit, Orte des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das kann ein 
Marktplatz sein oder ein Familienzentrum, der Jugendclub oder der 
Skatepark, die Stadtteilbibliothek, der Kulturbahnhof oder die freie 
Bewegungsfläche. Wir erarbeiten gemeinsam mit Expert*innen und 
Bürger*innen eine nationale Strategie gegen Einsamkeit. Und wir 
wollen mit den Kommunen und Initiativen vor Ort eine Bundesstra-
tegie „Orte des Zusammenhalts“ auf den Weg bringen. Mit Bundes-
einrichtungen in Ostdeutschland und der gezielten Ansiedlung von 
neuen Forschungsinstituten werden wir in strukturschwachen Regio-
nen wichtige Impulse setzen. Außerdem unterstützen wir die Idee der 
Errichtung eines „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Euro-
päische Transformation“.

Solide Finanzausstattung für Kommunen

Für eine starke kommunale Selbstverwaltung und eine belastbare 
öffentliche Daseinsvorsorge braucht es eine solide Finanzausstattung. 
Viele Kommunen schaffen es jedoch nicht einmal mehr, den ihnen 
übertragenen Pflichtaufgaben wie etwa der Reparatur von Gemeinde-
straßen oder der Schulsanierung nachzukommen. Sie waren bereits 
vor der Corona-Krise finanzschwach oder verschuldet und ihr Hand-
lungsspielraum verkleinert sich zunehmend. Das spüren die Men-
schen vor Ort unmittelbar. Wenn keine Finanzmittel für sogenannte 
freiwillige Leistungen wie Sport- oder Kultureinrichtungen und deren 
Erhaltung übrig ist, hat das Auswirkungen auf das gemeinschaftliche 
Leben in den Kommunen und auf das Vertrauen in den Staat. Wir wol-
len die Gemeindefinanzen besser und krisenfester aufstellen. Wenn 
Bund und Länder den Kommunen neue Aufgaben zuweisen, müssen 
sie auch eine Finanzierung bereitstellen. Wir werden eine faire Unter-
stützung bei den kommunalen Altschulden und bei gemeindlichen 
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krisenbedingten Steuerausfällen umsetzen, um auch hoch verschul-
deten Kommunen wieder eine Perspektive zu geben. Für ihr Schulden-
management sollen die Kommunen auf die Unterstützung des Bun-
des zurückgreifen können, sofern sie dies wünschen. Wir wollen daher, 
dass für 2021 und 2022 die Gewerbesteuerausfälle vollständig durch 
Bund und Länder übernommen werden. Außerdem wollen wir eine 
Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Geduldete. 
Wir wollen mehr kommunale Investitionen ermöglichen, beispiels-
weise in Klimaschutz, die Verkehrswende, Gründungsinfrastruktur und 
Kultureinrichtungen. Dafür soll in einem ersten Schritt der Zugang 
zu Fördermitteln einfacher und unbürokratischer werden und sollen 
die Hürden für die Teilnahme besonders für finanzschwache Kommu-
nen gesenkt werden. Wir wollen, dass Bund und Länder den Kommu-
nen mit einer gemeinsamen Kompetenzagentur für Förderpolitik und 
Investitionen mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Umsetzung von 
Projekten ermöglichen. Es braucht mittelfristig aber eine grundsätz-
liche Neuordnung der Finanzierung der Kommunen: weg von immer 
mehr einzelnen Förderprogrammen, hin zu einer höheren Grundfinan-
zierung, damit vor Ort entschieden werden kann, welche Ausgaben 
priorisiert werden.

Innenstädte neu gestalten

Innenstädte und Ortskerne, die man gerne besucht, in denen man 
verweilt und andere Menschen trifft, tragen enorm zu unserer Lebens-
qualität bei. Sie bieten kulturellen Austausch und geben dem Leben 
in Stadt und Land eine Bühne. Mit einer guten Baukultur wollen wir 
Stadtzentren und Ortskerne lebenswerter, attraktiver und auch für 
alle Menschen sicherer machen durch neues Wohnen, Gewerbe, Bil-
dung und Kultur. Eine kluge Stadtentwicklungspolitik, nachhaltige 
Verkehrskonzepte und ein Städtebaunotfallfonds sind die besten Vor-
aussetzungen, dass auch der Einzelhandel und das Handwerk dort 
eine Zukunft haben. Dafür wollen wir die Städtebauförderung neu 
ausrichten: für schönere Städte, mehr Stadtgrün und Wasserflächen, 
damit man auch in Zeiten immer heißerer Sommer gut in der Stadt 
leben kann. Mit zusätzlichen Mitteln für Smart-City-Projekte unter-
stützen wir den Aufbau unabhängiger digitaler Plattformen, mit denen 
insbesondere der inhabergeführte stationäre Einzelhandel attraktive 
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Angebote machen kann. Dazu arbeiten wir gegen Verdrängung und 
Leerstand an. Eine Million neue gemeinnützige Wohnungen sollen in 
den nächsten Jahren in unseren Städten entstehen. Mit dem „100.000 
Dächer und Häuser“-Programm investieren wir in den Dachausbau 
und die Modernisierung leerstehender Wohnungen. Dafür braucht es 
ausreichend Planer*innen in den Kommunen und Kapazitäten im Bau-
gewerbe. Kleineren Gewerben wie Handwerksbetrieben, sozialen und 
Kulturprojekten sowie Clubs wollen wir mit einem Gewerbemietrecht 
und über die Baunutzungsverordnung eine zentrale Lage in den Städ-
ten bewahren und neu ermöglichen. Bundeseigene Immobilien sollen 
zukünftig nur noch an gemeinnützige, öffentliche oder am Gemein-
wohl orientierte Träger abgegeben werden.

Ländlich leben, digital arbeiten

Das Leben auf dem Land und im Dorf hat viel zu bieten. Grün-
der*innen, Familien oder Freischaffende – alle brauchen schnelles 
und zuverlässiges Internet für ihr Leben. Eine ausreichend schnelle 
Breitband- und Mobilfunkversorgung gehört zur Daseinsvorsorge. 
Das Recht darauf muss jede*r Bürger*in schnell und unbürokratisch 
durchsetzen können. Wir schaffen Ankommens- und Bleibeperspekti-
ven für Jung und Alt. Über die Gemeinschaftsaufgabe für Agrar- und 
Küstenschutz fördern wir Wohnprojekte für alle Generationen, Co-
Working, die Aktivierung von Leerstand sowie gemeinschaftliche und 
genossenschaftliche Wohnformen. Wir schaffen Anreize für die Revi-
talisierung alter Bausubstanzen statt für Neubauten auf der grünen 
Wiese und unterstützen Programme und Initiativen zur Umnutzung 
von Leerstand, beispielsweise für Co-Working-Spaces, soziale und 
kulturelle Einrichtungen oder die Wiederansiedlung von Lebensmit-
telgeschäften in kleinen Ortschaften. Bahnhofsgebäude wollen wir 
als gemeinwohlorientierte Räume zu einladenden Mobilitätsknoten-
punkten weiterentwickeln und attraktiver machen. Damit verknüpfen 
wir die Bahn mit den Ortschaften. Wir unterstützen die Landespro-
gramme zu Markttreffs: wenn zum Beispiel Supermärkte ihre Flächen 
so umbauen, dass sie Café, Bank- und Postfiliale integrieren. Kommu-
nen sollen Zuschüsse bekommen, wenn sie öffentliche Einrichtungen, 
Sporthalle, Bibliothek, Spielplatz, Working-Space oder Kino unter dem 
Dach eines Kulturzentrums zusammenfassen.
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Schnelles Internet überall

Egal ob Stadt oder Land, ob mobiles Arbeiten, innovative Wirtschaft 
oder Unterricht – schnelles Internet ist die essentielle Voraussetzung 
für gesellschaftliche Teilhabe sowie gleichwertige Lebensverhältnisse 
und gehört für uns zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit weniger als 
zwei Millionen aktiven Glasfaseranschlüssen ist Deutschland aber in 
allen europäischen und internationalen Vergleichen weit abgehängt. 
Dabei gehört Glasfaser die Zukunft. Unser Ziel ist schnelles, kosten-
günstiges und zuverlässiges Glasfaserinternet (FTTB) in jedem Haus. 
Wir sorgen dafür, dass Fördergelder unbürokratisch dort ankom-
men, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Wir stärken den offe-
nen Zugang zu bestehender Glasfaser und bauen Blockaden ab, um 
den Ausbau zu beschleunigen. Der umfassende Glasfaserausbau soll 
auch im Rahmen von Betreibermodellen vorangetrieben und langfris-
tig gesichert werden. Um den Menschen auch kurzfristig schnellere 
Internetzugänge zu ermöglichen, wollen wir einen Rechtsanspruch auf 
schnelle Internet-Grundversorgung so ausgestalten, dass er unbüro-
kratisch und leicht durchsetzbar wird. Mit Mindestbandbreiten, die sich 
an den Nutzungsgewohnheiten der Menschen orientieren. So sorgen 
wir für eine zügige Schließung der weißen Flecken. Die Netzneutrali-
tät wollen wir weiter absichern und konsequent durchsetzen. Und wir 
machen Schluss mit der Bandbreiten-Schummelei: Wenn Telekommu-
nikationsunternehmen nicht die versprochenen Download-Geschwin-
digkeiten liefern, soll es unkomplizierten pauschalierten Schadens-
ersatz und hohe Bußgelder geben. Beim Mobilfunkausbau gilt es eine 
flächendeckende Versorgung sicherzustellen, egal in welchem Netz 
man surft. Wo die Anbieter keine Kooperationsvereinbarungen treffen, 
um Funklöcher zu schließen, muss notfalls lokales Roaming angeord-
net werden, natürlich mit entsprechender Vergütung. Bei zukünftigen 
Frequenzversteigerungen sollen die Versorgungsauflagen für die Flä-
che so angepasst werden, dass sie mit dem steigenden Bedarf Schritt 
halten – insbesondere entlang von Bahnstrecken und Straßen.

Selbstbestimmt im Alter, in Stadt und Land

Wir wollen Selbstbestimmung auch im Alter ermöglichen. Wir wollen 
den Abbau von Barrieren in Wohnungen und im Wohnumfeld stärker 
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finanziell fördern und somit älteren Menschen ermöglichen, länger 
als bisher in ihrer vertrauten Umgebung selbstbestimmt wohnen zu 
bleiben. Gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht Selbstbestimmung. 
Wir verfolgen den generationenfreundlichen Ansatz der „Age-friendly 
Cities and Communities“ der Weltgesundheitsorganisation – auch 
für ältere Menschen in Stadt und Land und im digitalen Raum. Den 
wollen wir mit einem Programm fördern, bei dem Ansprechstellen 
und Gemeindezentren über altersgerechtes Wohnen, Weiterbildungs-
angebote, Pflege und soziale Sicherung sowie Möglichkeiten, sich 
im Dorf oder im Stadtteil zu engagieren, informieren. Um die Teil-
habe auch in der digitalen Welt zu verbessern, wollen wir Initiativen 
praktischer Bildung und Anwendung im Lebensumfeld und in den 
Treffpunkten älterer Menschen wie Nachbarschaftszentren und Bib-
liotheken fördern. Zur Selbstbestimmung gehört auch, den eigenen 
Bedürfnissen entsprechend mobil zu sein, unabhängig vom eigenen 
Pkw. Dafür muss das Nahverkehrsangebot in den Städten und auf 
dem Land ausgebaut und intelligent vernetzt sowie mit intelligen-
ten On-Demand-Systemen wie beispielsweise Rufbussen ergänzt 
werden. Es braucht flächendeckend barrierefreie Zugänge zu allen 
öffentlichen Verkehrsmitteln und die Wege zu ÖPNV und Nahversor-
gung sollen mit genügend Möglichkeiten zum Ausruhen und „Kräfte-
sammeln“ ausgestattet werden.
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Kapitel 4:  
Bildung und Forschung  
ermöglichen
Bildung ermöglicht. Von Anfang an gibt Bildung Kindern, jungen Men-
schen und Erwachsenen bis ins hohe Alter die Möglichkeit, sich zu 
entfalten. Altes zu hinterfragen und Neues zu entdecken. Bildung und 
Inklusion schaffen die Grundlagen, den eigenen Weg im Leben selbst-
bestimmt gehen zu können. In zukunftsgerichteter Bildungspolitik, 
Aus- und Weiterbildung, in visionärer Forschung und kluger Wissen-
schaftspolitik liegt unendlich viel Potenzial, um dieses Land gerechter, 
moderner und krisenfester zu machen. Deshalb brauchen wir sozial 
diverse und inklusive Schulen, in denen junge Menschen so lange 
wie möglich gemeinsam lernen. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) sowie die klassische Umweltbildung sind der Schlüssel zur 
notwendigen gesellschaftlichen Transformation. Sie befähigt Men-
schen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln, zur Gestaltung und 
Teilhabe an einer demokratischen und pluralen Gesellschaft sowie 
zum Verstehen der Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt. 
BNE ermöglicht den Menschen, sich aktiv an der Gestaltung einer 
ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial 
gerechten Gesellschaft zu beteiligen. 

Ein gutes Bildungssystem ist essenziell für gleiche Lebenschan-
cen und Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft. Aber viel zu 
sehr hängt der Lebenslauf in Deutschland noch von der Familie, dem 
Namen oder dem Wohnort ab statt von den eigenen Fähigkeiten. Und 
die Pandemie verschärft die ohnehin zu große soziale Ungleichheit: 
Wo Kinder und Jugendliche auf wenig Förderung von zu Hause hoffen 
können, wo der Zugang zu Laptops oder Tablets fehlt und kein Eltern-
teil helfen kann, drohen sie dauerhaft den Anschluss zu verlieren. Die 
Kinder und Jugendlichen, die am stärksten von der Krise getroffen wur-
den, benötigen daher die meiste Unterstützung. Doch auch insgesamt 
führten die Schulschließungen zu einer Bildungslücke quer durch 
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alle Jahrgänge, es fehlten das gemeinsame Lernen, die Gespräche, das 
Zusammensein auf dem Pausenhof, was sich bei Kindern und Jugend-
lichen auch auf die kognitive und soziale Entwicklung auswirken kann. 
Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besondere Verzichts-
leistungen erbracht – die Einschränkung von Kontakten trifft sie in 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten härter als Erwachsene. Wir sind es 
ihnen schuldig, sie endlich in den Mittelpunkt von Politik zu stellen.

Gleiche Lebenschancen für alle Kinder heißt, dass wir uns für 
gemeinsames Lernen und individuelle Förderung für alle Kinder von 
der KiTa (Kita und Kindertagespflege) bis zum Schulabschluss einset-
zen. Die soziale Spaltung zwischen Schulen sowie KiTas möchten wir 
überwinden, auch durch gezielte Investitionen des Bundes, die lokal 
verteilt werden. Denn wir wollen KiTas und Schulen, in die Kinder und 
Jugendliche, aber auch Erzieher*innen und Lehrer*innen gleicherma-
ßen gerne gehen. Und zwar egal ob auf dem Land oder in der Stadt, ob 
in ärmeren oder reicheren Vierteln. Erzieher*innen und Lehrer*innen 
sind jederzeit systemrelevant, diese Wertschätzung sollte sich in ihrer 
Arbeit, ihrer Bezahlung und in der Ausstattung widerspiegeln. Schulen 
sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur schnelles 
Internet und saubere Toiletten, sondern auch zeitgemäße Raumkon-
zepte mit genügend Platz für vielfältige und inklusive Lernformen. 
Multiprofessionelle Teams sollen Kindern in ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen bestmögliche Unterstützung bieten. Dafür brauchen sie 
gute Aus- und Weiterbildung, sichere Berufswege und einen guten 
Lohn. Kulturelle Bildung muss zu einem elementaren Bestandteil 
unseres Bildungssystems werden. Da die Weichen am Anfang gestellt 
werden, müssen dorthin auch die meisten Ressourcen fließen. Vor 
allem für KiTas und den Primarbereich werden wir die Investitionen 
deutlich erhöhen, auch um den Sanierungsstau an Schulgebäuden 
zu beheben. Zur bundesweiten Förderung von Schüler*innen bedarf 
es einer einfachen Fördermittelbeantragung durch die Schulen ohne 
bürokratische Hürden des Bundes.

Bildung ist ein Recht für jedes Alter und jeden Lebensweg. Ein 
Lebenslauf lässt sich nicht am Reißbrett planen, darum müssen unsere 
Bildungswege flexibel und durchlässig sein. Abitur auf dem zweiten 
Bildungsweg, der Beginn einer Lehre mit Mitte 30 oder der erste Stu-
dienabschluss überhaupt in der Familie – das alles muss möglich sein 
und darf nicht davon abhängen, ob es von zu Hause finanzielle Unter-



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 143

Ka
pi

te
l 4

Bundestagswahlprogramm 2021

stützung gibt. Ob Ganztags- oder Abendschule, ob duale Berufsbil-
dung, Weiterbildung oder Studium, ganz gleich, ob als Handwerker*in 
am Bau, als Angestellte*r im Büro, freiberuflich oder selbständig im 
eigenen Betrieb: Wir unterstützen die vielfältigen Lebensbahnen und 
die dazu passenden Bildungsverläufe. Dem Trend, dass eine wach-
sende Zahl von Schüler*innen ohne Abschluss die Schule verlässt, 
wollen wir entgegenwirken.

Auch die Auszubildenden und Student*innen leiden unter den 
Auswirkungen der Pandemie. Sicher geglaubte Ausbildungsplätze 
sind weggefallen, manche Studierende haben noch nie einen Hör-
saal von innen gesehen. Gerade weil dies eine entscheidende Lebens-
phase der Neuorientierung ist, stehen wir in der Pflicht, Sicherheit und 
Perspektiven zu schaffen. Alle Studierenden, die durch die Pandemie 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, sollen im Rahmen einer 
Nothilfe über das BAföG Unterstützung erhalten. Studienkredite hal-
ten wir aufgrund des Verschuldungsrisikos für kein geeignetes Unter-
stützungsmittel. Für alle, die eine Ausbildung anstreben, wollen wir 
einen guten Ausbildungsplatz und eine gute Ausbildung garantieren.

Um die großen Krisen einzudämmen – die Klimakrise, Pande-
mien –, sind Kreativität, Forschungsgeist sowie die Transformation 
unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems die Grundlage. Damit 
Innovationen der Allgemeinheit zugutekommen, muss für die Entwick-
lung auch öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stehen. Ein gutes 
Leben wird auch künftig möglich sein, weil Wissenschaftler*innen, 
Künstler*innen und Forscher*innen in Betrieben, Hochschulen und 
außeruniversitären Einrichtungen permanent und mit Leidenschaft 
an neuen Ideen arbeiten, an Antworten auf Fragen, die wir noch gar 
nicht gestellt haben. Aber sie können neuartige Impf- oder alternative 
Antriebsstoffe, neue ökonomische Wohlstandskonzepte oder nachhal-
tige Geschäftsmodelle nur dann entwickeln, wenn sie eine gut ausge-
stattete Forschungsumgebung haben und sie Neues mit ungewissem 
Ausgang erforschen und ausprobieren können. Sie brauchen für ihre 
Arbeit optimale und verlässliche Bedingungen, unnötige bürokrati-
sche Hürden sollten wir abbauen. Wissenschaftliche Kooperationen 
mit den europäischen Partner*innen, vor allem unter den Hochschu-
len, tragen maßgeblich zur Attraktivität und Innovationsdynamik des 
deutschen Wissenschaftssystems bei, deshalb wollen wir sie stärker 
fördern. Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik wollen wir 
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vermehrt zusammen denken, um den Europäischen Forschungs- und 
Hochschulraum mit Leben zu füllen und Quellen zukünftigen Wohl-
stands zu begründen.

Wissenschaft zeigt immer wieder neue Denkhorizonte und Mög-
lichkeiten auf und ändert so den Lauf der Dinge. Sie gibt eine zent-
rale Orientierung für politisches Handeln, das zeigen Klimakrise und 
Pandemie. Aber in Zeiten von Informationsfilterblasen und Verschwö-
rungsideologien werden wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich in 
Zweifel gezogen. Nötig ist ein verständlicher und interdisziplinärer 
Wissenschaftsdialog, der Wissenschaft und Gesellschaft näher zusam-
menbringt – durch partizipative Formate und Förderung der Wissen-
schaftskommunikation.

Wir fördern gute Bildung von Anfang an
Für jedes Kind einen KiTa-Platz in einer guten KiTa

Egal, aus welcher Ecke Deutschlands und aus welchem Elternhaus, 
alle Kinder brauchen die Chance auf ein gutes und geborgenes Auf-
wachsen. KiTas haben einen entscheidenden Anteil daran. Als Orte 
früher Bildung schaffen sie Halt, wecken Neugier, vermitteln Freude 
am Zusammensein mit Gleichaltrigen und begleiten beim Großwer-
den. Aus Neugier und Entdeckungslust wird hier der Grundstein für 
Lernen und Kompetenzerwerb gelegt. Sie sind die erste Stufe des 
Bildungssystems. Jedes einzelne Kind hat eigene Bedürfnisse und 
braucht individuelle Förderung, auf die in der KiTa eingegangen 
wird. Mit einem Bundesqualitätsgesetz sorgen wir dafür, dass Spit-
zenqualität in die Einrichtungen kommt, denen wir unsere Kleinsten 
anvertrauen. Diese Spitzenqualität muss sich auch in einer entspre-
chenden Infrastruktur abbilden. Kinder brauchen Bewegung und aus-
reichende Bewegungsflächen. Die Zeit, die Fachkräfte für die Kinder 
haben, ist entscheidend dafür, dass sich Kinder wohlfühlen und indi-
viduell gefördert werden können. Deshalb wollen wir mit Mindest-
standards sicherstellen, dass sich Erzieher*innen und andere päda-
gogische Fachkräfte um höchstens vier unter Dreijährige oder neun 
Kinder ab drei Jahren gleichzeitig kümmern. Inklusive Einrichtungen 
benötigen abhängig vom Förderbedarf der Kinder einen besseren 
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Betreuungsschlüssel. Darüber hinaus müssen sie genügend Zeit für 
Vor- und Nachbereitung, Zusammenarbeit mit Familien, Netzwerkar-
beit im Sozialraum und Fortbildungen haben. Den Fachkräften in den 
KiTas stärken wir den Rücken mit Fachberatung, Supervisions- und 
Mentoring-Programmen, Lernortkooperationen und Unterstützung 
für berufliche Weiterentwicklung innerhalb des KiTa-Systems. Damit 
alle Kinder einen Platz in einer guten und inklusiven KiTa bekommen 
können, wollen wir das Engagement des Bundes beim Platzausbau 
weiterführen und verstärken. Eltern, insbesondere Alleinerziehenden, 
ermöglicht ein Kinderbetreuungsplatz gesellschaftliche wie beruf-
liche Teilhabe. Der KiTa-Platz muss den Lebens- und Arbeitsrealitäten 
von Eltern gerecht werden. Auch bei Schicht- und Wochenendarbeit 
muss es Angebote geben.

Mehr Fachkräfte in KiTas, Horten und Schulen

Die pädagogischen Fachkräfte in KiTas, Horten oder Schulen tra-
gen eine hohe Verantwortung, denn sie prägen den Lebensweg von 
Kindern bereits in sehr frühen Jahren entscheidend mit. Doch diese 
Verantwortung spiegelt sich noch nicht ausreichend in der Bezah-
lung der Fachkräfte wider. Für die wichtige Arbeit, die Erzieher*innen, 
Lehrkräfte und andere Pädagog*innen im Bildungssystem und in der 
Jugendhilfe leisten, brauchen sie einen guten Lohn und gute Arbeits-
bedingungen. Mit einer wirkungsvollen Fachkräfteoffensive wollen 
wir zudem für faire Ausbildungsvergütungen, Weiterentwicklungs-
möglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen sorgen, dabei darf die 
Ausbildung zum Erzieherinnenberuf nicht am Schulgeld scheitern. 
Um den Mangel an pädagogischen Fach- und Lehrkräften mit gut qua-
lifiziertem Personal nachhaltig bewältigen zu können, wollen wir mit 
einem Bund-Länder-Programm hochwertige Quereinstiegsbildung 
fördern, bestehende Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote 
stärken und gemeinsame Qualitätsstandards sichern.

Recht auf einen Ganztagsplatz für jedes Grundschulkind  
und gute Lernbedingungen an weiterführenden Schulen

Schulen sollen starke Orte der Bildung, der Begegnung und der Inspi-
ration sein. Dafür brauchen sie motivierte Fachkräfte, gut ausgestat-
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tete barrierefreie Räume und Zeit. Zeit für gemeinsames Lernen und 
Spielen, Forschen und Entdecken, gemeinsame kulturelle, soziale und 
demokratische Erfahrungen, Sprach- und Bewegungsförderung, indi-
viduelle Förderung und Betreuung. Dafür sind Ganztagsplätze in einer 
Grundschule oder einem Hort und gute Lernbedingungen an weiter-
führenden Schulen wichtig. Unser Ziel ist, einen individuellen Rechts-
anspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztagsbildung und -betreu-
ung mit Qualitätsstandards umzusetzen – mit genügend Fachkräften 
in multiprofessionellen Teams, anregenden Räumen und Schulhöfen, 
einem gesunden Mittagessen und einer breit gefächerten Zusammen-
arbeit mit Vereinen, Musikschulen und anderen Akteur*innen vor Ort. 
Derartige Kooperationen wollen wir finanziell unterstützen. In der 
Gestaltung des Ganztages ist die Jugendhilfe ein wichtige Partnerin 
der Schulen, da im Ganztag neben dem schulischen Lernen die infor-
melle Bildung unerlässlich ist. Leitbild sind integrierte Ganztagskon-
zepte für eine umfassende Persönlichkeitsbildung. Es gilt, Ganztag 
und gute weiterführende Schulen für alle Kinder zu ermöglichen, ob 
mit Behinderungen oder ohne. Wir bekennen uns zum Bewegungs-
ziel der WHO, die körperliche Inaktivität von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen bis 2030 um 15 Prozent zu senken. In jedem Ganz-
tag soll mindestens ein Bewegungsangebot zur Auswahl stehen. Der 
Anspruch auf Integrationshilfe muss überall gelten – über die indi-
viduelle Hilfe oder über eine Poollösung, gleich ob in der Ganztags-
schule oder bei Hortangeboten durch die Jugendhilfe. Die Arbeitsbe-
dingungen und die Entlohnung der Integrationshelfer*innen sollen 
ihre anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit widerspiegeln. 
Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen dürfen keine 
zusätzlichen Kosten entstehen. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs 
wird ein gesamtdeutscher Kraftakt. Das muss sich in der Beteiligung 
des Bundes an den Kosten widerspiegeln. Um alle Grundschulen auf 
ihrem Weg zu inklusiven Orten der Ganztagsbildung zu unterstützen, 
werden wir ein Begleitprogramm zur Förderung einer integrierten, 
professionsübergreifenden Schulentwicklung auf den Weg bringen 
und damit Koordinierungsstellen fördern. Langfristig wollen wir die 
Schulsozialarbeit ausbauen und flächendeckend als Bestandteil des 
Ganztags verankern.
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Corona-Rettungsschirm für Kinder und Jugendliche

Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen, gerade bei Kindern, die 
es zu Hause auch davor schon schwerer hatten. Sommercamps und 
Nachhilfe in den Kernfächern alleine werden nicht ausreichen, um die 
Folgen der Krise zu bewältigen. Wir wollen die Kinder und Jugendli-
chen in den Mittelpunkt rücken. Sie brauchen jetzt eine helfende Hand, 
ein offenes Ohr und freie Räume, um den Weg in ihr normales Leben 
zurückzufinden. Dafür bauen wir Sport-, Erlebnis-, und Kulturangebote 
aus und stärken die Beratung und Einzelfallhilfe für Schüler*innen 
sowie die Vermittlung von Wissen zur psychischen Gesundheit und zu 
Krisen an Schulen. Mit Mentor*innen, Bildungslots*innen, Schulsozial-
arbeiter*innen und Psycholog*innen knüpfen wir ein sicheres Netz 
an breiter Unterstützung, um die psychische Gesundheit von unse-
ren Kindern und Jugendlichen nachhaltig besser zu schützen. Jedes 
zusätzliche Angebot für die Krisenbewältigung soll die Qualität an 
KiTas, Horten und Ganztagsschulen langfristig voranbringen.

Programm für Schulen in benachteiligten Regionen  
und Quartieren

Bildungschancen sind Zukunftschancen. Jedes Kind hat ein Recht 
auf eine gute Schule, egal, wo es lebt. Der Alltag sieht aber anders 
aus. Wir wollen dauerhafte Finanzierungswege für mehr Bildungs-
gerechtigkeit schaffen, um Regionen oder Quartiere mit Schulen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf zu stärken. Nachhaltige Bildungs-
erfolge ergeben sich nur durch die abgestimmte Zusammenarbeit 
aller am Bildungsprozess beteiligten Institutionen und Menschen 
und durch langfristige Finanzierungswege. Wir fördern multiprofes-
sionelle Teams, in denen sich Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, 
Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und weitere in der Schule 
oder Region tätige Fachkräfte gegenseitig ergänzen und mit unter-
schiedlichen Perspektiven bereichern, um die Schüler*innen und ihre 
Familien bestmöglich unterstützen zu können. Dazu gehört es, syste-
matische Vorsorgearbeit zu leisten, Lernrückstände zu schließen und 
deutsche wie auch muttersprachliche Sprachfertigkeiten zu fördern. 
Mehrsprachigkeit sollte als Reichtum begriffen werden und nicht als 
Defizit. Alle Akteur*innen kooperieren auf Augenhöhe. So werden 
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auch die Partizipation der Schüler*innen und die Kooperation mit 
Eltern verbessert und Schulen werden zu Unterstützungsorten für die 
ganze Familie. Wir wollen die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen nachhaltig besser schützen. Schüler*innen sollen sich 
wohlfühlen können und sich in der Schule sicher fühlen. Nicht nur 
im Klassenzimmer, sondern auch auf dem Pausenhof, in den Gängen 
und in den sanitären Räumlichkeiten. Darum wollen wir in eine bes-
sere Lernumgebung und höhere Bildungsqualität investieren. Welche 
Maßnahmen für Bildungsgerechtigkeit, auch im internationalen Ver-
gleich, gut funktionieren, soll wissenschaftlich intensiver eruiert und 
mit Handlungsempfehlungen versehen werden.

Bildung auf die Höhe der Zeit bringen

Bildung in der digitalen Welt ist viel mehr als Wissensvermittlung, 
sie ist ein Schlüssel für Zukunftskompetenzen. Die Digitalisierung hat 
unsere Art zu leben verändert, also muss sich auch unsere Art, Schule 
zu denken, wandeln. Dazu gehören selbstverständlich auch Berufs-
schulen und -kollegs. Mit Lehrer*innen, die Kompetenzorientierung 
in den Mittelpunkt des Lernens rücken, Schüler*innen, die sich spie-
lerisch, zum Beispiel durch Game-based Learning, kooperativ neue 
Inhalte erschließen, und Schulen, die dafür technisch optimal auf-
gestellt sind. Dabei müssen sowohl das technische Grundverständnis 
als auch die soziale Dimension der digitalen Entwicklung Thema sein. 
Allerdings hat die Pandemie gezeigt, dass es schon an den Grundlagen 
fehlt, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Das wollen wir ändern: 
mit einer zeitgemäßen, datenschutzfreundlichen digitalen Ausstattung 
und mit Strukturen, die die Schulen beim digitalen Lehren und Lernen 
wirkungsvoll unterstützen – mit kontinuierlichen Fort- und Weiter-
bildungsangeboten für das pädagogische Fachpersonal sowie einem 
zentralen Ort der Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer 
digitalen Welt. Hauptberufliche Administrator*innen sind notwendig, 
um die technische Infrastruktur an Schulen aufzubauen und zu pfle-
gen. Wir wollen dies im Rahmen der Befugnisse des Bundes fördern. 
Gemeinsam mit den Ländern wollen wir die digitale Ausbildung der 
Lehrer*innen verbessern. Wir wollen, dass Tablet oder Laptop selbst-
verständliche Lernmittel sind. Unser Ziel ist es, allen Schüler*innen 
neue Arten des Lernens zu ermöglichen und sie auch auf eine selbst-
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bestimmte und gesunde Teilhabe in einer digitalisierten Welt vorzu-
bereiten. Dafür wollen wir Anwendungen wie quelloffene und sichere 
Lernplattformen oder Videokonferenzsysteme umfassend fördern und 
setzen uns für die Umsetzung des Rechts auf Löschung personenbe-
zogener Daten für Kinder ein. Zukunftskompetenzen wie Kooperation, 
Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken werden immer rele-
vanter. Diese Zukunftskompetenzen möchten wir so fördern, wie es am 
pädagogisch sinnvollsten ist, ob digital oder analog. Dazu gehört auch 
die Förderung der MINT-Themen an Schulen. Durch die Digitalisierung 
ist Bildung weniger ortsgebunden: Neue Freiräume für überregionale 
und internationale Kooperationen mit Bildungs- und Kultureinrich-
tungen entstehen. Um das alles umzusetzen, wollen wir auch den 
DigitalPakt zu einem echten gemeinsamen Vorhaben nachhaltig und 
dauerhaft weiterentwickeln – mit klaren Zielen und Zeithorizonten, die 
gemeinsam im Rahmen der jeweiligen Verantwortung von Bund, Län-
dern und Kommunen erreicht werden sollen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken

Wir fördern die Umsetzung des UNESCO-Programms Bildung für nach-
haltige Entwicklung, das weltweit die Integration von BNE in alle Bil-
dungsnetzwerke und auf kommunaler Ebene vorantreiben soll. BNE 
ist deshalb in allen Bildungsphasen und Bildungsbereichen gemäß 
des nationalen Aktionsplans BNE zu verankern. Um Anreize für Kom-
munen zu schaffen, werden in Kooperation mit den Ländern lokale 
und regionale Bildungsnetzwerke initiiert und unterstützt. Das vom 
Bund geförderte BNE-Kompetenzzentrum begleitet bereits rund 50 
der über 10.000 Kommunen in Deutschland. Es muss gestärkt werden, 
um mehr Kommunen Angebote machen zu können.

Bildungszusammenarbeit von Bund und Ländern

Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Aus-
gangsbedingungen für eine gebührenfreie, zukunftsgerichtete und 
inklusive Bildung sichert und unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Aufenthaltstitel oder Behinderungen gleiche und gerechte Chan-
cen garantiert. Für notwendige Maßnahmen braucht es einerseits 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder, andererseits 
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wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen verfassungsrechtlich absichern. So sollen Schulen zu Orten 
werden, die – verankert in der Nachbarschaft – auf die Entwick-
lung der jeweiligen Potenziale der Kinder ausgerichtet sind. Schu-
len brauchen dafür eigene Entscheidungsspielräume. Grundlage all 
dessen ist jedoch eine kluge, vorausschauende, mehr Flexibilität 
ermöglichende Bildungsfinanzierung, vor allem in den Grundschu-
len und KiTas, da hier die Basis gelegt wird. In Abstimmung mit den 
Ländern setzen wir uns für moderne, nachhaltige und einheitlichere 
Bildungsziele und die Umsetzung des grundgesetzlich verbrieften 
Sonderungsverbots ein. In der KiTa sowie allen Schulformen müssen 
Kinder und Jugendliche sich frei entwickeln können und vor Dis-
kriminierung geschützt sein. Sie brauchen dafür Ansprechpersonen 
und es braucht Bildungsprogramme zu Antidiskriminierung, Diversi-
tät, LSBTIQ* und Demokratieverständnis.

Wir stärken Ausbildung und Studium
Sichere Ausbildungsperspektiven

Trotz enormen Fachkräftemangels sinkt die Zahl der jungen Men-
schen, die eine Berufsausbildung beginnen. Gleichzeitig landen 
immer mehr in den Warteschleifen des Übergangssystems. Die duale 
Ausbildung muss auf sichere Beine gestellt werden. Wir wollen mit 
der Ausbildungsgarantie allen jungen Menschen den Beginn einer 
anerkannten Ausbildung ermöglichen und das Recht auf Ausbildung 
absichern. Dafür fördern wir verstärkt Verbundausbildungen und 
nutzen, wo notwendig, auch außerbetriebliche Ausbildungen. Unter-
nehmen, die ausbilden wollen, unterstützen wir über eine Umlage-
finanzierung. So kann es gelingen, dass Betriebe ermutigt werden, 
weiterhin und verstärkt auszubilden, und junge Menschen – gerade 
in ländlichen Regionen – erhalten eine Bleibeperspektive. Mit dem 
Ausbau und der Verbesserung der inklusiven assistierten Ausbildung 
und ausbildungsbegleitender Hilfen wollen wir mehr Jugendliche in 
Ausbildung unterstützen. Einzelne Ausbildungsbausteine sollen als 
Teilqualifikationen zertifiziert und anerkannt werden können, damit 
keine Leistung auf dem Weg zum vollwertigen Berufsabschluss verlo-
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ren geht. Zudem wollen wir uns bei den zuständigen Stellen dafür ein-
setzen, dass Prüfungen in leichter Sprache vermehrt möglich gemacht 
werden. Damit alle Jugendlichen am Übergang von der Schule in den 
Beruf gute Beratung und in der Anfangsphase ihrer Ausbildung eine 
gute Betreuung aus einer Hand und unter einem Dach erhalten, unter-
stützen wir den Ausbau flächendeckender Jugendberufsagenturen. 
Wir werden die Berufsberatung und die Leistungen zur Förderung der 
beruflichen Qualifizierung bis zur beruflichen Ersteingliederung bün-
deln und gemeinsam mit der Arbeitsagentur stärken.

Gleichwertige Chancen durch berufliche und  
akademische Bildung

In Deutschland gibt es hochwertige Bildungswege, sowohl an Hoch-
schulen als auch im dualen Berufsbildungssystem. Wir wollen, dass 
berufliche und akademische Bildung gleichwertige Chancen auf eine 
selbstbestimmte Lebensplanung und ein erfolgreiches Arbeitsle-
ben bieten und eine echte Wahlfreiheit für junge Menschen besteht. 
Sowohl Ausbildung als auch Studium vermitteln wertvolle und viel-
fältig einsetzbare Fähigkeiten. Dafür müssen alle berufsbildenden 
Schulen gut ausgestattet sein und Ausbildungen müssen ein eigen-
ständiges Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen. Deshalb 
setzen wir uns für eine Mindestausbildungsvergütung von mindes-
tens 80 Prozent der durchschnittlichen, tariflichen Ausbildungsver-
gütungen ein. Abschlussvoraussetzungen für die Eingruppierung in 
Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes im gehobenen und höhe-
ren Dienst wollen wir im Bund flexibilisieren und die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akademischer Bildung bei Ausschreibungen der 
Bundesbehörden stärken. Daneben sind Talentscouting-Programme 
genauso wie die Begabtenförderung unabhängig vom Bildungsgang 
auszubauen. Ausbildung und Studium sind Zeit Neues zu entdecken. 
Deshalb sollen mehr Auslandsaufenthalte für Auszubildende und Stu-
dierende ermöglicht werden. Ebenso wollen wir Studium und Ausbil-
dung für Menschen aus dem Ausland erleichtern. Wir unterstützen die 
Aufstockung der europäischen Förderprogramme wie ERASMUS+ und 
möchten, dass mindestens 10 Prozent der Auszubildenden einen Aus-
landsaufenthalt antreten können. So internationalisieren wir neben 
der akademischen auch die berufliche Bildung.
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Eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium

Wir wollen, dass sich jede*r eine schulische Ausbildung oder ein Stu-
dium leisten kann, unabhängig von der Einkommens- und Vermögens-
situation der Eltern. Dafür wollen wir das BAföG neu aufsetzen und 
zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden 
umbauen. Sie soll in einem ersten Schritt aus einem Garantiebetrag 
und einem Bedarfszuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im Ver-
gleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des 
in Frage kommenden Personenkreises zugutekommt. Studierende 
oder Auszubildende bekommen den Betrag direkt überwiesen. Pers-
pektivisch soll sie elternunabhängig gestaltet sein. Da nicht jeder Bil-
dungsweg linear ist oder zum Teil berufsbegleitend verläuft, wollen 
wir die Bildungsfinanzierung noch stärker altersunabhängig konzipie-
ren. Ein Schritt in diese Richtung ist die Einführung eines Weiterbil-
dungs-BAföGs. Menschen mit Behinderung erhalten weiter gehende, 
unbürokratische Unterstützung. Studien- und Verwaltungsgebühren 
an staatlichen Hochschulen lehnen wir ab. Die studentische Kranken-
versicherung wollen wir, insbesondere mit Blick auf die Alters- und 
Semestergrenzen, weiterentwickeln. Solange die Regelstudienzeit 
relevant für die Studienfinanzierung ist, soll Engagement von Stu-
dierenden durch verbesserte Anrechnungsmöglichkeiten von ehren-
amtlicher Arbeit gefördert werden. Wir wollen Studierende und ihre 
Vertretungen auf Bundesebene stärker einbeziehen und ihre Mitspra-
chemöglichkeiten in hochschul- und wissenschaftspolitischen Fragen 
ausbauen. Dafür wollen wir zum Beispiel auf Bundesebene den Weg 
bereiten, eine Vertretung aller Studierenden einzuführen. Sie soll von 
Studierenden vollständig selbst verwaltet werden und unabhängig 
von anderen Institutionen agieren.

Wir ermöglichen lebensbegleitendes Lernen
Ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung

Die Möglichkeit zur beruflichen Neuorientierung und der Freiraum, 
Neues zu lernen, sind in einer modernen Wissensgesellschaft und 
Arbeitswelt im Umbruch, die Chancen bieten soll, unerlässlich. Auch 
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durch die Corona-Pandemie ist bei vielen die Notwendigkeit entstan-
den, sich neue Arbeitsfelder zu erschließen. Wir wollen, dass jede*r, 
egal ob arbeitslos, selbständig oder angestellt, künftig selbstbestimmt 
neue berufliche Perspektiven entwickeln kann. Wir treten daher für 
einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Quali-
fizierung ein. Zur sozialen Absicherung ist für arbeitsmarktbedingte 
Weiterbildungen und Qualifizierungen ein auskömmliches Weiterbil-
dungsgeld nötig, für alle anderen, die sich beruflich entwickeln oder 
neuorientieren wollen, ein Weiterbildungs-BAföG. So profitieren auch 
diejenigen, die bei der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung 
bislang das Nachsehen haben, etwa Frauen, Menschen mit Migrati-
onsgeschichte oder Behinderungen und alle prekär Beschäftigten. Um 
abhängig Beschäftigten die Zeit für eine berufliche Qualifizierung und 
Weiterbildung einzuräumen, wollen wir einen Freistellungsanspruch 
mit Rückkehrrecht auf den vorherigen Stundenumfang einführen. 
Daneben werden wir für eine verbesserte und gebündelte Beratung 
und Unterstützung Bildungsagenturen aufbauen. Dort sollen sich die 
relevanten regionalen Träger von Weiterbildung vernetzen. Wir setzen 
uns für gute Arbeitsbedingungen und faire Vergütung in der Weiter-
bildung ein und wollen die Volkshochschulen und ähnliche öffent-
liche und gemeinnützige Bildungseinrichtungen als wichtige Part-
ner*innen der Weiterbildung unterstützen.

Alphabetisierung vorantreiben

Immer noch können mehr als gut sechs Millionen Menschen ab 18 
Jahren in Deutschland nicht ausreichend lesen und schreiben. Sie 
haben also Schwierigkeiten, ganze Texte zu verstehen und sind somit 
in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt. Diese Zahlen sind 
100 Jahre nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht und in einer 
der reichsten Industrienationen der Welt nicht hinnehmbar. Wir wol-
len Geld und Kurskapazitäten bereitstellen – für Erwachsene, aber 
auch für Kinder. Denn die Ursachen liegen oft schon im Vorschulalter. 
Wir wollen konkrete Reduktionsziele für Analphabetismus festlegen 
und evaluieren. In öffentlichen Bereichen wollen wir die barrierefreie 
Kommunikation fördern, um allen Menschen gesellschaftliche Teil-
habe zu ermöglichen.
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Wir verbessern die Bedingungen  
für die Wissenschaft
Mehr Raum für große Ideen

Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie die Klimakrise, Pan-
demien oder auch eine effizientere Nutzung von Rohstoffen kön-
nen wir nur mit der Hilfe von innovativen Lösungen und Fortschritt 
bewältigen. Der Markt kann dabei nicht alles allein. Bei der Lösung 
solch großer Aufgaben muss der Staat Innovationen missions-
orientiert vorantreiben. Er soll klare Zielvorgaben machen, Anreize 
schaffen, Kooperationen von Unternehmen, Hochschulen und Zivil-
gesellschaft organisieren und mit gezielter Forschungsförderung 
und strategischer Industrie- und Beschaffungspolitik Dynamik ent-
fachen. Ein Hochschul-Campus wird hier zum Experimentierraum 
für reale Veränderungen, der stark mit seiner Umgebung vernetzt 
ist und Strahlkraft in die ganze Region entwickelt. Große Probleme 
können nur gemeinsam und umfassend gelöst werden. Wir wollen 
deshalb die Förderpolitik des Bundes an den VN-Nachhaltigkeits-
zielen (SDGs) ausrichten. Die zivile Ausrichtung von Wissenschaft 
ist zentral. Technische, soziale und ökologische Innovationen, die 
auch in der sozial-ökologischen Forschung verbunden sind, sind für 
uns gleichwertig. Wir wollen die dringend notwendige nachhaltige 
Transformation auch durch den Auf- und Ausbau von Forschungs-
verbünden und -infrastrukturen in Deutschland und Europa voran-
treiben. Die „Agentur für Sprunginnovation“ (SprinD) soll flexibler 
ausgestaltet werden, damit sie sich auf ihre Kernaufgaben konzen-
trieren kann. Insgesamt wollen wir die Kompetenz für Wissenschaft 
und Forschung in allen Ministerien sowie den zentralen, obersten 
Bundesbehörden stärken und die ressortübergreifende Zusammen-
arbeit bei den großen Forschungsherausforderungen verbessern. 
Unsere Behörden sollen nachhaltigen Wandel ermöglichen und nicht 
bremsen. Auch den unabhängigen Zugang zum All, wo die Raumfahrt 
wichtige Erkenntnisse über fundamentale Fragen gewinnt, gilt es zu 
erhalten. Deshalb wollen wir die Europäische Weltraumorganisation 
(ESA) und den Bereich New Space stärken und uns für einen europäi-
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schen und neuen internationalen Rechtsrahmen einsetzen, der auch 
private Akteur*innen reguliert.

Die Wissenschaft auskömmlich finanzieren

Wir wollen die Verantwortung übernehmen, Deutschland als Wis-
sensgesellschaft voranzubringen, beste Bedingungen für Forschung 
und Innovation zu schaffen und die Vielfalt des Wissenschaftssys-
tems stärken. Dazu gehören herausragende außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen genauso wie breit aufgestellte Hochschulen 
mit Spitzenforschung. Wir wollen erreichen, dass Staat und Unterneh-
men bis 2025 insgesamt mindestens 3,5 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung in Forschung und Entwicklung investieren und perspektivisch 
die Investitionen weiter ausbauen. So ermöglichen wir mehr Krea-
tivität, Freiräume, auch mal Neuland zu betreten, und internationale 
Vernetzung und schaffen Planbarkeit für die Forschungslandschaft. 
Außerdem brauchen wir eine auskömmliche Grundfinanzierung in 
der Wissenschaft, um die Abhängigkeit von den in den letzten Jahren 
stark gestiegenen Drittmitteln wieder einzudämmen. Damit die ein-
gesetzten Drittmittel zusätzliche Dynamiken freisetzen können, wol-
len wir öffentliche Drittmittel länger als die üblichen drei Jahre auf-
setzen und die übernommenen Overheadkosten an den tatsächlich 
anfallenden Kosten orientieren. International sichtbare universitäre 
Spitzenforschung soll auch vermehrt den Studierenden zugutekom-
men und wir wollen die Exzellenzstrategie kooperativ weiterentwi-
ckeln. Mit den Ländern wollen wir den Zukunftsvertrag Studium und 
Lehre sowie den Pakt für Forschung und Innovation verstetigen und 
qualitativ voranbringen. Auskömmliche und nachhaltige Finanzierung 
erhöht auch in zukünftigen Krisen die Reaktionsfähigkeit des Wissen-
schaftssystems. Denn die Zukunft unseres Landes hängt auch davon 
ab, wie flexibel und frei unsere Forschungslandschaft ist.

Wissenschaft für alle

In Zeiten von Informationsfilterblasen und Verschwörungsideologien 
einerseits und epochalen neuen Herausforderungen andererseits ist 
wissenschaftliche Beratung und die verständliche Vermittlung wis-
senschaftlicher Methodik wichtiger für die demokratische Debatte 
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denn je. Die Fähigkeiten des richtigen Umgangs mit Informationen 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen sind fundamental für eine auf-
geklärte Gesellschaft. Eine stärkere Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
durch partizipative und vernetzende Formate, ein sicherer Zugang zu 
Informationen für alle sowie die verständliche Vermittlung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse sind Voraussetzungen für ein konstrukti-
ves, sich gegenseitig stimulierendes Verhältnis von Wissenschaft und 
Gesellschaft. Außerdem wollen wir die Wissenschaftskommunikation 
stärken und die Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftler*innen in 
diesem Bereich fördern. Durch mehr partizipative Formate wie Realla-
bore, Citizen-Science oder Experimentierräume kann die Gesellschaft 
besser an Forschungsvorhaben teilhaben. Das bringt weitere Perspek-
tiven ein und hilft, reale Veränderungsprozesse wissenschaftlich zu 
begleiten. Im Kontext wissenschaftsgeleiteter Politik wollen wir inter- 
und transdisziplinäre wissenschaftliche Expertise frühzeitiger – etwa 
durch „Gesetzgebungslabore“ – in die Politikentwicklung einbeziehen. 
Die Technikfolgenabschätzung und das Monitoring der gesellschaft-
lichen Folgen politischer Maßnahmen sollten ausgebaut werden, um 
Entscheidungsträger*innen zu unterstützen.

Hochschule fit für morgen machen

Wir wollen an Hochschulen eine nachhaltige, klimagerechte und bar-
rierefreie Modernisierung ermöglichen, die auch digitale Infrastruktur 
und die IT-Sicherheit mit einschließt. Wir werden sie dabei unterstüt-
zen, neue Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln und vor Ort als 
Reallabore für Klimaneutralität Ideen praktisch erproben zu können. 
Darüber hinaus werden wir über eine Digitalisierungspauschale die 
IT-Infrastruktur an Hochschulen stärken und die IT-Barrierefreiheit 
einfordern, Aus- und Weiterbildung der Lehrenden ausbauen und digi-
tale Beratungs- und Betreuungsangebote für Studierende ausweiten. 
Der Zugang zu Forschungs- und Bildungsdaten soll erleichtert und 
FAIR Data das Grundprinzip werden. Wir wollen zudem Open Access 
bei Publikationen zum Standard erklären und als wissenschaftliche 
Leitidee stärker fördern und zusammen mit der Wissenschaft voran-
treiben. Die dadurch anstehende Reform der Finanzierung wissen-
schaftlicher Publikationen darf nicht zu Lasten der Forscher*innen 
oder ihrer Einrichtungen gehen. Hochschulen sind Zukunftslabore für 
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Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Schlüsselakteur*innen 
unseres Innovations- und Bildungsökosystems tragen sie die Verant-
wortung für die Bildung der Gestalter*innen unserer Zukunft und für 
die Erneuerungsfähigkeit von Wissenschaft und Gesellschaft. Wir wol-
len die nationale Forschungsdateninfrastruktur stärken und die Chan-
cen der europäischen Cloud für Wissenschaft und Forschung ergreifen. 
Zu einer zukunftsfesten Infrastruktur an den Hochschulen gehören 
moderne Bibliotheken, Lehr- und Lernräume, die klimafreundliche 
Sanierung von in die Jahre gekommenen Hochschulbauten sowie 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz für Neubauten in der Wissenschaft. 
Auch wollen wir den Nationalen Aktionsplan „Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung“ vollumfänglich umsetzen und auch an den Hoch-
schulen die Entwicklung neuer Lehr- und Lernformate unterstützen, 
um den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit 
begegnen zu können. Wir wollen die Einheit von Forschung und Lehre 
an den Hochschulen stärken. Um gute Lehre für alle Studierenden 
sicherzustellen, wollen wir Betreuungsrelationen verbessern und die 
„Stiftung Innovation in der Hochschullehre“ stärken, um beste Praxis 
in die Fläche zu bringen. Gute Lehre ist für uns studierendenzent-
riert, forschungs- und projektorientiert, sie basiert auf Methoden- und 
Perspektiven-Vielfalt, sie stärkt Neugierde und Gestaltungskompe-
tenz. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir darauf hinwirken, dass 
Studierende Zugang zu guten Beratungsdienstleistungen haben. Mit 
einer Offensive für studentisches Wohnen fördern und sichern wir 
günstigen Wohnraum für Studierende.

Bessere Arbeitsbedingungen und sichere Berufswege

Sichere Arbeitsbedingungen und gleiche Karrierechancen für alle 
sind die Voraussetzungen für eine lebendige und innovative Wissen-
schaftslandschaft, die auch für Wissenschaftler*innen aus dem Aus-
land attraktiv ist. Für Nachwuchswissenschaftler*innen gibt es vor 
allem an Hochschulen jedoch kaum planbare und sichere Berufswege. 
Das gefährdet den Forschergeist und verschleudert Potenziale bei 
Innovation, Leistung und Qualität. Und es ist für die Betroffenen eine 
Zumutung. Wir wollen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz weiter-
entwickeln und den Anteil der unbefristeten Mitarbeiter*innen-Stel-
len, insbesondere im Mittelbau, substanziell erhöhen. Daueraufgaben 
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sollen auch mit Dauerstellen gesichert sein. Hierzu gehören unbefris-
tete Berufswege neben der Professur, um Hierarchien abzubauen und 
die kooperativen Arbeitsweisen in der Wissenschaft zu stärken. Die 
Qualifizierung im Rahmen der Sachgrundbefristung wollen wir klar 
definieren und die familienpolitische Komponente verbindlich ausge-
stalten. Die Tarifsperre soll entfallen. Das Tenure-Track-Programm wol-
len wir weiterentwickeln, damit frühzeitig nach der Promotion sichere 
Berufswege entstehen. Gerade in der Lehre werden viele Aufgaben 
weiterhin oft über schlecht bezahlte Lehraufträge abgedeckt. Wir wol-
len den Stellenwert der Lehre erhöhen und dafür entfristete Stellen 
schaffen. Die Wissenschafts- und Hochschullandschaft ist immer noch 
vorwiegend männlich, weiß, westdeutsch und von Menschen aus aka-
demischen Elternhäusern geprägt und bildet somit die Vielfalt der 
Gesellschaft nur unzureichend ab. Dadurch gehen wichtige Potenziale 
und Perspektiven verloren. Das wollen wir durch die gezielte Förde-
rung von Diversität an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, 
Förderformate für Diversitäts- und Antidiskriminierungspolitik, chan-
cengerechte Zugänge, gleichberechtigte Integration, Inklusion und 
Perspektivenvielfalt ändern, damit sich die gesellschaftliche Vielfalt 
auch auf dem Campus widerspiegelt. Nur ein Viertel aller Professuren 
in Deutschland sind durch Frauen besetzt. Hinzu kommt, dass viele 
junge Wissenschaftlerinnen nur in befristeten Arbeitsverhältnissen 
sind. Dies sind strukturelle Hindernisse, die es abzubauen gilt. Wir wol-
len einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent auf allen Ebenen 
durch die Einführung konkreter Zielquoten, eine Strategie für die bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Wissenschaftsbereich, die 
Einführung eines verbindlichen Kaskadenmodells sowie den Ausbau 
des Professorinnenprogramms erreichen. In allen Beschäftigungsver-
hältnissen wollen wir flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen, die es 
erlauben, Care- und Familienarbeit zu leisten. Eine größere Diversität 
in der Wissenschaft hilft auch, geschlechterspezifische Datenlücken 
zu verringern und neue Perspektiven einzubringen.

Wissenschaftsfreiheit verteidigen

Politisches Handeln in der geistigen Tradition der Aufklärung sowie 
die Orientierung an den Erkenntnissen der Wissenschaft stehen 
immer stärker unter Druck, auch in Deutschland. Dem stellen wir uns 
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entgegen und wollen gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisatio-
nen Strategien gegen menschenfeindliche, diskriminierende und ver-
schwörungsideologische Anfeindungen gegen Wissenschaftler*innen 
entwickeln. Wir wollen weltweit verfolgte Wissenschaftler*innen und 
Studierende hier in Deutschland und auf EU-Ebene besser schützen 
und ihnen im Exil eine Perspektive bieten. Dazu wollen wir die vor-
handenen Programme und Initiativen vom Bund besser finanzieren 
und koordinieren sowie einen gemeinsamen europäischen Fonds 
aufbauen. Die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen 
und die Visavergabe sollen vereinfacht werden. Konsequent werden 
wir Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit in anderen Staaten der 
EU, etwa in Ungarn, widersprechen und uns für die Sanktionierung 
im Rahmen des Rechtsstaatsmechanismus einsetzen. Die Stärkung 
der Wissenschaftsfreiheit muss zentraler Aspekt der Außenpolitik 
sein. Dafür wollen wir die Außenwissenschaftspolitik ausbauen und 
die Mittlerorganisationen der auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik besser finanzieren. Sensible Daten sowie die Forscher*innen, 
die diese für ihre Arbeit nutzen, wollen wir vor behördlichem Zugriff 
schützen. Es muss wirksamen Schutz gegen Anfeindungen geben, wie 
sie mittlerweile auch Forscher*innen und ausländische Studierende 
häufig erleben. Ein kritischer Diskurs und eine Vielfalt an Meinungen 
innerhalb der Hochschulen und der Wissenschaft sind Voraussetzung 
für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft. In Zeiten zuneh-
mender Polarisierung gesellschaftlicher Debatten sind wir auf die 
Wissenschaft als sachlich-rationalen Diskursraum angewiesen. Auch 
kontroverse Themen und Fragen müssen in diesem Raum konstruktiv 
erörtert werden können.
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Kapitel 5:  
Zusammen leben

Unsere vielfältige Gesellschaft ist stark. Weil Menschen sich engagie-
ren, beim Sport, bei der freiwilligen Feuerwehr, in Musikschulen, in 
religiösen Gemeinden oder am Sorgentelefon, Junge für Alte, Alte für 
Junge. Weil es ein breites Kulturangebot gibt, eine vielfältige Medien-
landschaft. Weil die Jugend sich einmischt, weil Menschen in Kom-
munalparlamenten Verantwortung übernehmen, sich Bürger*innen in 
Foren einbringen und das Schicksal ihrer Orte in die Hand nehmen.

Aber Demokratie ist nie fertig. Unser demokratisches Zusammen-
leben in Deutschland und Europa ist ein Versprechen, das wir immer 
wieder neu erfüllen müssen. Es verspricht gleiche Entfaltungsmög-
lichkeiten und Rechte für alle, die hier leben. Für Demokratie, Frei-
heit und Toleranz sind mutige Menschen in der Vergangenheit auf die 
Straße gegangen: Bürgerrechtler*innen, Umweltbewegte, Friedens-
aktivist*innen und Frauenrechtler*innen. Und auch in der Gegenwart 
kämpfen Menschen für eine vielfältige, offene und tolerante Gesell-
schaft. Bündnisgrüne Politik knüpft daran mit einem gesamtdeut-
schen Blick an, der die Besonderheiten der Regionen anerkennt. Es 
ist oft anstrengend, teils eine Zumutung, wenn andere Ansichten und 
Werthaltungen akzeptiert und respektiert werden müssen, wenn es 
den einen zu schnell und den anderen zu langsam vorangeht. Aber 
vor allem ist es eine Stärke: zuhören, den Dialog suchen, inhaltlich 
ringen. So haben wir als demokratische Gesellschaft die Herausfor-
derungen der letzten Jahrzehnte gemeistert. Nun gilt es mit voller 
Gleichberechtigung und mehr Beteiligung unsere liberale Demokra-
tie zu stärken, in Deutschland und in Europa, auf den Straßen, in den 
Parlamenten, und unsere Institutionen fit zu machen für die Aufgaben 
dieses Jahrzehnts.

Menschen sind unterschiedlich, aber gleich in ihrer Würde und 
ihren Rechten. Nur wenn Würde und gleiche Rechte unverhandel-
bar sind, wenn alle Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem 
Europa gleichen Schutz und gleiche Chancen haben und ihre Rechte 
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in Anspruch nehmen können, kommen Freiheit und Sicherheit – indi-
viduelle und gesellschaftliche – heraus und wird Gerechtigkeit beför-
dert. Dieser Anspruch ist jedoch noch nicht voll verwirklicht. Wenn mit 
Frauen die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, 
repräsentiert und bezahlt wird und Menschen noch immer Diskrimi-
nierung, Rassismus und Antisemitismus erleben, ist die Demokratie 
nicht vollkommen. Nötig sind mehr Zugänge, mehr Teilhabe, mehr 
Selbstwirksamkeit und mehr Repräsentanz, zum Beispiel für Men-
schen in prekären Lebensverhältnissen, Menschen mit Migrationsge-
schichte oder mit Behinderung. Eine gleichberechtigte Gesellschaft 
braucht Politik, die Strukturen verändert.

Rassismus trifft uns nicht alle, aber er geht uns alle an. Wenn wir 
als Gesellschaft lernen, Vielfalt als kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Reichtum zu begreifen, schützen wir uns gegensei-
tig vor Gewalt, Hetze, Ausgrenzung, Frauenhass, Queerfeindlichkeit 
und Rassismus. Aber das reicht noch nicht. Wir wissen, dass aus dis-
kriminierenden Worten Taten werden. Die Angriffe von Demokratie-
feind*innen, insbesondere von rechts, treffen unsere demokratische 
Gesellschaft bis ins Mark. Sie zielen auf Menschen beim Beten, beim 
ausgelassenen Beisammensein oder in den Institutionen des Staates. 
Ihnen muss mit einer antirassistischen und antifaschistischen Hal-
tung klar entgegengetreten werden. Unsere Demokratie muss wehr-
haft dagegenhalten, mit einer starken Zivilgesellschaft, selbstbewuss-
ten Parlamenten, einer gut ausgestatteten und bürger*innennahen 
Polizei und einer schnell handlungsfähigen, unabhängigen Justiz. Es 
ist Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Wie wir unser Zusammenleben gestalten, hängt stark vom Zusam-
menspiel zwischen Bürger*innen und dem Staat ab. Wenn Menschen 
beteiligt und gehört werden, geht Planung schneller. Wenn Jugend 
mitentscheidet, werden Entscheidungen besser und zukunftsfester. 
Wenn Gleichberechtigung und Vielfalt herrschen, werden sie ausge-
wogener und nachhaltiger. Wir wollen deshalb mehr Möglichkeiten 
schaffen, damit Menschen sich einbringen können.

Immer mehr Herausforderungen sind europäisch und global. Sie 
bewältigen wir nur in einer starken Europäischen Union, die Hand-
lungswillen und Handlungsfähigkeit zusammenbringt und die von 
ihren Bürger*innen aktiv und demokratisch mitgestaltet wird. Darum 
denken wir unsere Demokratie konsequent europäisch, wollen diese 
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vertiefen und stärken, lähmende Blockaden strukturell überwinden – 
und so Zukunftsfragen beherzt angehen. Unser Fixstern für die Wei-
terentwicklung der Europäischen Union ist die Föderale Europäische 
Republik mit einer europäischen Verfassung.

Die Pandemie hat etliche Defizite bei ihrer Bekämpfung wie unter 
dem Brennglas offenbart: Faxgeräte im Dauerbetrieb, fehlendes Per-
sonal und überbordende Bürokratie verhindern ein effektives staat-
liches Handeln. Unser Ziel ist ein moderner, engagierter Staat, der mit 
einer effizienten, zugänglichen Verwaltung transparent, offen und in 
der Lage ist, Krisen effektiv zu managen, digitale Teilhabe zu sichern 
und es den Bürger*innen insgesamt leicht macht, ihren Alltag zu 
bewältigen und ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Gewohnte Tradi-
tionen und Prinzipien müssen überdacht werden, denn eine inklusive 
digitale Transformation und die Modernisierung von Verfahren sind 
zentrale Bausteine, um Demokratie, Teilhabe und Zusammenarbeit zu 
stärken. Um diese Aufgabe zu stemmen, ist eine bessere strukturelle 
Verankerung der Digitalisierung auf allen Verwaltungsebenen not-
wendig. Wir wollen mit Anstand und Transparenz regieren. Gleich-
berechtigung, Kooperation sowie der Zusammenhalt in Vielfalt sind 
Maßstäbe, um einen bürger*innennahen Staat zu verwirklichen.

Wir machen den Staat effektiver  
und bürger*innennäher
Planungs- und Investitionsbeschleunigung:  
bessere Qualität für schnellere Umsetzung

Deutschland braucht im nächsten Jahr eine Modernisierungsoffen-
sive. Die Schieneninfrastruktur, erneuerbare Energien und die Ener-
gienetze müssen ausgebaut, Schulen, Straßen und Brücken saniert, 
digitale Infrastrukturen aufgebaut werden. Doch derzeit dauert es oft 
viel zu lange, solche Projekte zu realisieren, Investitionsmittel flie-
ßen nicht ab. Das wollen wir ändern. Für eine Planungsbeschleuni-
gung schaffen wir mehr öffentliche Planungskapazitäten. Wir starten 
auf allen Ebenen eine Personaloffensive in Planungsbehörden und 
zuständigen Gerichten. Verfahren werden durch die Bündelung von 
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Genehmigungen verschlankt und die vorhandenen Ansätze von „kon-
zentrierten Genehmigungen“ auf alle zentralen Infrastrukturprojekte 
ausgedehnt. Außerdem führen wir behördeninterne Fristen ein und 
achten bei allen Planungen auf Inklusion. Zudem soll der Bundestag 
mehr Verantwortung bei Infrastrukturprojekten übernehmen, wenn 
darüber Konfliktlösungen schneller erreicht werden können. Auch die 
frühzeitige Einbindung der Bürger*innen vor Ort führt in der Regel 
dazu, dass Projekte schneller und besser abgeschlossen werden kön-
nen. Ziel ist, alle Planungs- und Umsetzungszeiten zu halbieren.

Digitale Ämter – serviceorientiert, schnell und zuvorkommend

Jeden Tag verrichten gut ausgebildete Fachleute in den Behörden 
ihre Arbeit, um das Land am Laufen zu halten. Dennoch ist für viele 
Menschen der Kontakt zu deutschen Behörden unkomfortabel und 
unzeitgemäß. Ein Grund dafür sind unzureichende Technik und ver-
altete und überkommene Abläufe. Mit barrierefreien E-Government-
Dienstleistungen, sicheren digitalen Beteiligungsformaten und Open 
Government wollen wir unsere Verwaltung modernisieren und unnö-
tige Bürokratie wie Schriftformerfordernisse abbauen. Verwaltungs-
verfahren sollen stets digital gedacht und gestaltet werden, vor allem 
auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Gleichzeitig muss 
gewährleistet sein, dass die Türen des Staates auch für den persönli-
chen Kontakt mit den Bürger*innen geöffnet bleiben und durch mobile 
Angebote ergänzt werden. Die Nutzung der digitalen Verwaltungsleis-
tungen soll über einen zentralen Zugang erfolgen. Der Austausch von 
Unterlagen unter den Behörden muss nach Zustimmung und unter 
Beachtung des Datenschutzes möglich sein. Damit die Verwaltung all 
dies leisten kann, muss sie selbst digitalisiert werden. Wir setzen uns 
gemeinsam mit den Ländern dafür ein, dass die Verwaltung flächen-
deckend mit der modernsten Technik ausgestattet wird, vom Gesund-
heits- bis zum Bürger*innenamt. Digitalisierung wird das Verhältnis 
von Staat und Bürger*innen auf eine neue Basis stellen. Wir verfolgen 
dabei die Vision eines digitalen, antragslosen und proaktiven Sozial-
staats. In diesem werden Leistungen des Staates ohne komplizierte 
Anträge geprüft und automatisch den Berechtigten bereitgestellt.
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Der Personalausweis auf dem Smartphone

Wer mit einer digitalen Identität ausgestattet ist, kann sich bequem 
authentifizieren und sicher kommunizieren. Was in skandinavischen 
Ländern schon lange Praxis ist – Behördengänge einfach mit dem 
Smartphone erledigen zu können –, wollen wir auch hier erreichen 
und dabei auch von Anfang an Möglichkeiten für Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft ganzheitlich denken. Wir wollen digitale Service-
angebote der Verwaltung als Plattform für Staat, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft begreifen und durch modulare sowie sichere Kom-
ponenten einen Mehrwert für alle schaffen. Bestehende Systeme 
wollen wir zusätzlich öffnen und ermöglichen, dass öffentliche Stel-
len auch Identitätsmerkmale bestätigen können. So wollen wir eine 
Identitätsinfrastruktur schaffen, die es natürlichen und juristischen 
Personen erlaubt, ihre digitale Identität mit Hilfe von Smartphones, 
Onlinediensten oder Ausweisdokumenten zu nutzen. Mit Offenheit 
und Technologieneutralität wollen wir EU-weit interoperable digi-
tale Identitäten zu einer Basisinfrastruktur unseres digitalen Gemein-
wesens machen. Für die Kommunikation mit der öffentlichen Hand 
wollen wir ein offenes System schaffen, das einen Ende-zu-Ende-ver-
schlüsselten Austausch von Nachrichten ermöglicht. Bürger*innen 
sollen einen Anspruch auf die digitale Zustellung von Behördendo-
kumenten erhalten. Dabei benötigen Menschen, die nur analog unter-
wegs sind, Unterstützung durch Weiterbildung und Hilfe. Jede Person 
soll mit einer kostenfreien digitalen Identität ausgestattet sein, um 
sich digital ausweisen und digital unterschreiben zu können. Ein sol-
ches Smartphone-Wallet kann in allen Sektoren verwendet werden. 
Im Rahmen einer ganzheitlichen E-Government-Strategie wollen wir 
einen Mobilpass für unterschiedlichste Mobilitätsangebote, Service-
angebote der Verwaltung, E-Health- und E-Justice-Infrastrukturen und 
auch digitale Beteiligungsformate ermöglichen. Gleichzeitig wollen 
wir die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass auch die Wirt-
schaft branchenübergreifend dieses Verfahren nutzen kann, etwa 
für sichere Loginverfahren, Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen oder durch digitale Vollmachten erlaubte Zugriffe auf öffentli-
che Register, etwa zur Verifikation von Führerscheinen. Die EU und 
Deutschland müssen bei hoheitlichen digitalen Identitäten Vorreiter 
sein und Vertrauen durch Souveränität schaffen.
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Transparenzgesetz für Open Data

Der Zugang zu staatlichen Datenbeständen ermöglicht innovative, 
elektronische Dienstleistungen sowie neue demokratische Beteili-
gungsmöglichkeiten. Auch für neue technologische Anwendungen ist 
der geregelte Zugang zu offenen Daten aus staatlichen Beständen 
wichtig. Durch die Vorlage eines Bundestransparenzgesetzes werden 
wir staatliche Datenbestände der Allgemeinheit nach den Prinzipien 
der Open Data zur Verfügung stellen. So heben wir den Schatz von 
mit öffentlichen Mitteln erwirtschafteten, nicht personenbeziehba-
ren Daten. Das bestehende Datenportal GovData wollen wir zu einem 
zentralen und nutzerfreundlichen Open- und E-Government-Portal 
ausbauen. Zur Sicherung umfassender, gleichberechtigter Teilhabe 
und einer souveränen Verwaltung wollen wir, wo immer dies möglich 
ist, offene Standards, Schnittstellen und Software nutzen, die entste-
hende Software unter freier Lizenz veröffentlichen und werden sie 
als Standard in die Vergabe- und Vertragsordnungen für öffentliche 
Gelder aufnehmen.

Erneuerung braucht gute Daten

Auch die Corona-Krise hat wieder einmal gezeigt, dass Deutschland 
bei der Verfügbarkeit von Daten weit hinter vergleichbaren Ländern 
zurückliegt. Während in den USA viele Daten quasi in Echtzeit vor-
lagen und politische Maßnahmen zeitnah evaluiert werden konnten, 
fehlen bei uns hinreichende und schnell verfügbare Daten. Wir wollen 
das ändern und zeitnah Daten der Forschung, den politischen Ent-
scheidungsträger*innen und der Zivilgesellschaft zur Verfügung stel-
len. Wir richten ein öffentliches Dateninstitut mit einem gesetzlichen 
Forschungsauftrag ein, um Grundsatzfragen zur besseren Verfügbar-
machung oder Anonymisierung von Daten zu behandeln und die Ver-
netzung, Entwicklung von Standards und Lizenzmodellen voranzu-
treiben. Ziel ist es, die Forschung in dem Bereich zu verbreitern, neue 
Ansätze zu testen, den Austausch zwischen verschiedenen Projekten 
zu befördern und beratend bei der Zusammenführung von Daten zu 
unterstützen, damit soll auch Missbrauch verhindert und Schlichtun-
gen sollen begleitet werden. Es braucht einen Paradigmenwechsel 
hin zu gemeinsamen Standards statt abgeschotteter Datensilos und 
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zum Beispiel die Möglichkeit, über Datentreuhandmodelle einfaches 
und datenschutzfreundliches Datenteilen zu ermöglichen. Das Statis-
tische Bundesamt stärken wir ebenfalls, um die Datenverfügbarkeit 
für Politik, Öffentlichkeit und die Forschung zu verbessern und die 
Daten zeitnäher zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutrale Bundesverwaltung

Klimaschutz braucht Vorreiter und Vorbilder. Wir wollen, dass die Bun-
desverwaltung endlich beides wird. Die Bundesverwaltung muss kli-
maneutral werden. Das umfasst sowohl die Versorgung mit Ökostrom 
und den Fuhrpark der Bundesbehörden als auch die Gebäude des 
Bundes, die mit erneuerbaren Heiz- und Kühlsystemen ausgestattet 
und umfassend energetisch modernisiert werden. Mit der Einführung 
eines Solarstandards über Neubauten hinaus werden die Dächer der 
Bundesbehörden zu Kraftwerken. Bei Dienstreisen sind Flugreisen auf 
ein Minimum zu begrenzen. Zudem sorgen wir dafür, dass der Bund 
seine Beschaffung und seine Förderkriterien an der Einhaltung von 
ökologischen, Menschenrechts- und sozialen Standards orientiert. Bei 
der Ausschreibung und Förderung von öffentlichen Vorhaben wollen 
wir bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung einen CO2-Schattenpreis 
zugrunde legen. So geht die Politik mit gutem Beispiel voran.

Der lernende Staat

Corona- und Klimakrise führen uns vor Augen, mit welch großen Her-
ausforderungen Regierung und Verwaltung heute umgehen müssen. 
Wir wollen, dass die öffentliche Verwaltung in die Lage versetzt wird, 
vorausschauend zu handeln und sich zugleich zügig und konsequent 
an ihre jeweiligen Aufgaben anpassen zu können. Dafür braucht es 
eine Kultur behördlicher Zusammenarbeit sowie der Ermöglichung 
innovativer Ansätze. Innovationseinheiten und agile Projektteams in 
den Behörden sollen diesen Kulturwandel befördern und zugleich für 
Zusammenarbeit über alle Ebenen hinweg sorgen. Flexible Arbeits-
zeiten und eine positive Fehlerkultur stärken die Akzeptanz neuer 
Verhaltensmuster. Die Behörden sollen eng und transparent mit Wis-
senschaften, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, sich 
untereinander vernetzen sowie neue Ideen testen. Künstler*innen und 
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andere Kreative sollen als Ideen- und Impulsgeber*innen in Transfor-
mationsprozesse einbezogen werden. Mitarbeitende und Beamt*in-
nen der öffentlichen Verwaltung sollen außerdem in ihrer Expertise 
und Kreativität, etwa durch Fortbildungen, gefördert und gestärkt 
werden. Wir setzen uns zudem für mehr Kooperation der Ministerien 
bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele ein.

Justiz entlasten und digitalisieren

Gerichte und Strafverfolgungsbehörden haben mit einer hohen 
Arbeitsbelastung zu kämpfen. Verfahren dauern zu lang. Hier braucht 
es dringend Entlastung durch mehr Personal, durch außergerichtli-
che Streitbeilegung, durch die Entkriminalisierung von Bagatellde-
likten und durch eine flächendeckende Ausstattung der Justiz mit der 
nötigen Technik. Wir wollen grundsätzlich die Justiz serviceorientier-
ter gestalten und hierzu neue Wege suchen. Die Digitalisierung der 
Justiz wie auch ihren Personalbedarf werden wir durch einen Bund-
Länder-Digitalpakt Justiz in Fortsetzung und Konkretisierung des 
Ende 2021 auslaufenden Pakts für den Rechtsstaat mit ausreichen-
der Finanzierung umsetzen. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen 
digital zusammenarbeiten können, wozu es einheitliche Programme 
und zureichende Bandbreiten braucht. Wir fördern und vereinfachen 
die elektronische Kommunikation zwischen Bürger*innen und Justiz. 
Dazu gehört der leichte Zugang zum Recht durch schnelle Online-
Verfahren für einfache Rechtssachen und zu stärkenden konsensualen 
Verfahren der Streitbeilegung. Wir wollen das externe ministerielle 
Einzelfallweisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft beschrän-
ken und transparent machen und den Ländern ermöglichen, Modelle 
der gerichtlichen Selbstverwaltung zu erproben.

Den öffentlichen Dienst stärken und modernisieren

Der öffentliche Dienst, die Millionen Menschen, die in Verwaltun-
gen, Ministerien und Behörden arbeiten, sind ein Rückgrat unserer 
Demokratie und das Fundament unseres Gemeinwesens. Doch in den 
letzten Jahrzehnten wurde zu oft am öffentlichen Dienst gespart und 
gekürzt – die Konsequenzen spüren wir heute alle. Damit unser Staat 
mit den großen Herausforderungen Schritt halten kann, müssen die 
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Mitarbeiter*innen unseres Gemeinwesens dazu in die Lage versetzt 
werden. Wir wollen deshalb den öffentlichen Dienst wieder stärken 
und ihn zugleich modernisieren. Mehr Stellen, gerade im IT- und Pla-
nungsbereich, gute Bezahlung, flexible Laufbahnen, mehr Durchläs-
sigkeit machen den öffentlichen Dienst fit für das 21. Jahrhundert. 
Dazu starten wir eine große Fortbildungsoffensive für die öffentliche 
Verwaltung und werden die Digitalisierung zum Schwerpunkt einer 
jeden Verwaltungsausbildung machen.

Vielfalt in der Verwaltung

Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich auch in ihrer Verwaltung 
widerspiegeln. Das stärkt die staatlichen Institutionen und trägt zu 
Vertrauen und Bürger*innennähe bei. Eine diverse und diskriminie-
rungskritische Verwaltung entsteht aber nicht von selbst, sondern 
benötigt Mittel, Strukturen und gezielte Förderung. Im Bereich des 
öffentlichen Dienstes und der Unternehmen mit Bundesbeteiligung 
hat der Staat die Möglichkeit, als gutes Beispiel in Sachen Vielfalt 
voranzugehen und ein Diversity-Mainstreaming in der gesamten Ver-
waltung einzuführen. Dazu gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit 
in der Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und Beförde-
rungspraxis nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern 
auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten, diskriminierungs-
kritische Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden und 
Unternehmen durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern 
das Ziel der Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminier-
ter Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible Weiterbildungen 
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess 
besonders relevanten Einheiten wie die Personalabteilung oder Ein-
stellungskommissionen, die so weit wie möglich geschlechtergerecht 
und vielfältig zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben 
zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund 
auf allen Ebenen einführen. Das Diversity Budgeting, also den Einsatz 
und die Evaluierung von Haushaltsmitteln in einer Vielfalt besonders 
fördernden Weise, wollen wir voranbringen.
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Wir treten ein für Vielfalt,  
Anerkennung und gleiche Rechte
Einheit in Vielfalt

Wir alle sind unterschiedlich, aber an Rechten und Würde gleich. 
Zusammenhalt in Vielfalt setzt voraus, respektiert, anerkannt und 
gehört zu werden, mitgestalten und teilhaben zu können, ohne Angst 
frei zu leben und sich als Gleichberechtigte zu begegnen, das Gemein-
same neben den Unterschieden zu sehen. Deshalb werden wir das 
Leitbild „Einheit in Vielfalt“ zur Gestaltung einer rassismuskritischen 
und chancengerechten Einwanderungsgesellschaft gesetzlich veran-
kern. Damit die Perspektive und Expertise derjenigen, die von Diskri-
minierung und struktureller Benachteiligung betroffen sind, gehört 
werden, sie als Gleichberechtigte die Möglichkeit zur vollen Teilhabe 
erhalten, wollen wir einen Partizipationsrat, ähnlich dem Deutschen 
Ethikrat, als ein gesetzlich verankertes und unabhängiges Gremium 
einführen, mit Vertreter*innen aus der (post-)migrantischen Zivilge-
sellschaft, Wissenschaft und Forschung, die die unterschiedlichen 
Dimensionen von Vielfalt abbilden. Um Diskriminierung systematisch 
abzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, 
wollen wir die Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung 
und Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, 
bei einem Ministerium bündeln. Dazu werden wir die Aufgaben zur 
Einwanderungsgesellschaft aus dem Innenministerium herauslösen. 
Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Bundesparti-
zipations- und Teilhabegesetz vorlegen und das Bundesgremien-
besetzungsgesetz reformieren. Staatliches Handeln soll auf unsere 
vielfältige Gesellschaft ausgerichtet sein und Gleichberechtigung 
sicherstellen. Wer hier dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt hat, muss 
die Möglichkeit haben, an Wahlen, Abstimmungen und allen anderen 
demokratischen Prozessen gleichberechtigt teilzunehmen, in einem 
ersten Schritt wollen wir das kommunale Wahlrecht für Drittstaats-
angehörige einführen.
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Konsequent gegen Rassismus

Rassismus ist Realität im Alltag, auf der Straße, im Netz, in Institu-
tionen. Er betrifft nicht alle von uns gleichermaßen, aber er geht uns 
alle gleichermaßen an. Der Kampf gegen Rassismus und seine unter-
schiedlichen Formen, wie zum Beispiel anti-Schwarzer und anti-asia-
tischer Rassismus, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit dem 
Ziel der Stärkung der individuellen Rechte aller Menschen. Rassismus 
und alle Formen von Diskriminierungen stellen nicht nur eine große 
Gefahr für die betroffenen Menschen dar, sondern bedrohen auch das 
gleichberechtigte und friedliche Zusammenleben sowie die Sicher-
heit in Deutschland. Wir wollen den Schutz vor und die Beseitigung 
von Diskriminierungen, strukturellem und institutionellem Rassismus 
mit einem staatlichen Gewährleistungsanspruch in der Verfassung 
verankern, ergänzend zur überfälligen Ersetzung des Begriffs „Rasse“. 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) soll zur obersten 
Bundesbehörde aufgewertet werden – mit mehr Personal, Budget und 
Kompetenzen. Ihre Leitung soll als Antidiskriminierungsbeauftragte*r 
vom Deutschen Bundestag gewählt werden. Das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz wollen wir zu einem echten Bundesantidiskrimi-
nierungsgesetz weiterentwickeln, das Schutzlücken endlich schließt, 
Klagen gegen Diskriminierung für Betroffene vereinfacht und ein 
umfassendes Verbandsklagerecht einschließt, damit gegen Diskrimi-
nierung strukturell und nachhaltig vorgegangen werden kann. Das 
Netz zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen soll flächendeckend aus-
gebaut und so finanziert werden, dass diese planungssicher und kon-
tinuierlich ihrer Aufgabe nachkommen können. In den staatlichen Ins-
titutionen sollen Anlauf- und Beschwerdestellen geschaffen werden. 
Das Empowerment von Menschen, die von Diskriminierung betrof-
fen sind, wollen wir fördern. Die Black-Lives-Matter-Proteste haben 
deutlich gemacht, dass Rassismus gegen Schwarze Menschen auch 
in Deutschland umfassend bekämpft werden muss. Deshalb wollen 
wir die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft vorantreiben. 
Straftaten gegen Schwarze Menschen sollen in Verfassungsschutzbe-
richten explizit ausgewiesen werden. Außerdem setzen wir uns dafür 
ein, dass anti-asiatischer Rassismus im Nationalen Aktionsplan gegen 
Rassismus benannt wird. Wir werden die unabhängige Forschung zu 
Postkolonialismus, Diskriminierung und Rassismus ausbauen, regel-
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mäßig Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erheben und 
wissenschaftliche Studien in Bezug auf staatliche Institutionen und 
Wirksamkeit von Antidiskriminierungsmaßnahmen durchführen. Anti-
rassismus, Antidiskriminierung und Postkolonialismus wollen wir in 
der Lehrer*innenausbildung und in den Lehrplänen verankern.

Stärkung und Sicherheit für Jüdinnen und Juden in Deutschland

Jüdisches Leben in seiner Vielfalt in Deutschland werden wir konse-
quent fördern und sichtbar machen. Wir unterstützen Projekte und 
Initiativen, die sowohl jüdisch-säkulares als auch jüdisch-religiö-
ses Leben, jüdische Kultur und jüdische Bildung stärken. Wir wollen 
politische und kulturelle Bildungsangebote für alle Bürger*innen 
zugänglich machen, um Wissen über das jüdische Leben allgemein 
sowie Kontakte und Erfahrungen mit jüdischen Menschen und Ein-
richtungen in Deutschland zu vermitteln. Jüdische Menschen in 
Deutschland müssen sich sicher fühlen können. Ihre Sicherheit und 
der Schutz jüdischer Einrichtungen und Gemeinden muss umfas-
send sein. Antisemitische Anschläge in der Gegenwart, allen voran 
der Anschlag von Halle im Jahr 2019, erinnern uns daran, wie stark 
weiterhin Judenfeindlichkeit und Judenhass sowie Unwissenheit über 
die Realität jüdischen Lebens in Deutschland verbreitet sind. Es ist 
unsere gemeinsame Verantwortung, Antisemitismus, antisemitischen 
Hassreden – auch im Alltag und egal aus welchen Motiven – mit aller 
Entschlossenheit entgegenzutreten. Dafür braucht es bessere Analy-
sekapazitäten und eine entschlossene Ahndung und Dokumentation 
antisemitischer Vorfälle. Antisemitische Narrative, israelbezogener 
Antisemitismus und verschwörungsideologische Erzählungen – auch 
im Zusammenhang mit Demonstrationen von Pandemieleugner*in-
nen – müssen an unterschiedlichsten Orten präventiv adressiert wer-
den, auch und gerade im digitalen Raum. Dafür bedarf es konkreter 
Sensibilisierungs- und Präventionsprojekte in Vereinen und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, für die wir eine Regelfinanzierung 
wollen. Die Prävention von und Auseinandersetzung mit Antisemitis-
mus soll auch abseits des Geschichtsunterrichts als Leitperspektive 
in den Lehrplänen verankert werden. Fortbildungen, allen voran der 
Mitarbeiter*innen von Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
sowie der Gerichte, wollen wir gezielt ausbauen. Es braucht Leitli-
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nien für einen effektiven Schutz jüdischer Einrichtungen, bei deren 
Entwicklung die jüdischen Gemeinden einbezogen werden müssen. 
Wir wollen die soziale Absicherung der älteren jüdischen Generation 
in Deutschland stärken, meist Holocaustüberlebende und ihre Nach-
kommen, viele aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie müssen bei der 
Rente mit den eingewanderten (Spät-)Aussiedler*innen aus den Staa-
ten der ehemaligen Sowjetunion gleichgestellt werden.

Muslim*innen schützen und stärken

Muslimisches Leben in seiner ganzen Vielfalt gehört in Deutschland 
zu unserer gesellschaftlichen Realität. Gleichzeitig sind Muslim*innen 
besonders von struktureller Diskriminierung sowie von gewalttätigen 
Übergriffen betroffen. Die fortdauernden Bedrohungen muslimischer 
Einrichtungen zeigen, wie dringend nötig Präventionsprogramme 
sowie umfassende Schutzkonzepte für als muslimisch gelesene Per-
sonen und Räume sind. Opfer müssen geschützt, beraten und gestärkt, 
die Ursachen verstärkt in den Blick genommen werden. Der Staat darf 
keine Religion diskriminieren oder ungerechtfertigt bevorzugen. Die 
heterogene und von Muslim*innen als Stärke wahrgenommene Struk-
tur des Islams, die weder eine religiös noch strukturell verankerte Hie-
rarchie kennt, darf ihnen von Seiten des Gesetzgebers deshalb nicht 
zum Nachteil gereichen. Tatsächliche Gleichstellung setzt rechtliche 
Gleichstellung voraus. Wir unterstützen daher Staatsverträge mit isla-
mischen Religionsgemeinschaften, die in keiner strukturellen Abhän-
gigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung und 
dessen oder deren jeweiliger Regierungspolitik stehen und sich reli-
giös selbst bestimmen. Wir wollen auch progressive, liberale musli-
mische Vertretungen einbinden, die für Werte wie Gleichberechtigung 
der Geschlechter, LSBTIQ*-Rechte und Feminismus einstehen und 
einen lebendigen Glauben innerhalb des islamischen Religionsspek-
trums praktizieren. Auch zeigen wir uns solidarisch mit Kritiker*innen 
von fundamentalistisch-politischen Kräften, wenn sie massiv bedroht 
werden. Für die eigenständige und selbstbewusste Religionsausübung 
von Muslim*innen ist eine Imam*innen-Ausbildung in Deutschland 
dringend notwendig. Dafür wollen wir islamisch-theologische und 
praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme für Imam*innen 
und islamische Religionsbedienstete in Kooperation mit den Institu-
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ten für islamische Theologie bundesweit etablieren und unterstützen. 
Langfristig geht es darum, den Bedarf der muslimischen Gemeinden 
an religiösem Personal durch in Deutschland ausgebildete Personen 
zu decken.

Antiziganismus entschlossen bekämpfen

Immer noch werden Menschen mit Romani-Hintergrund in Europa 
und Deutschland aufgrund eines tiefsitzenden Rassismus diskrimi-
niert, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Immer noch wer-
den Angehörige der größten Minderheit in der Europäischen Union 
beim Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnen und Arbeit benachtei-
ligt. Wir wollen deshalb die neue EU-Roma-Rahmenstrategie (Post-
2020) umsetzen und die ambitionierten Inklusionsziele der EU errei-
chen. Dafür braucht es eine mit ausreichend finanziellen Mitteln und 
Befugnissen ausgestattete „Nationale Koordinierungsstelle“, die die 
Umsetzung und das Monitoring der deutschen Strategie in Abstim-
mung mit den Bundesländern, Verwaltungen und Selbstorganisatio-
nen übernimmt. Minderheitenrechte wie der Erhalt von Sprache, der 
Geschichte und Kulturen von Sinti*zze und Rom*nja müssen gewähr-
leistet werden. Wir wollen eine unabhängige, zivilgesellschaftliche 
Monitoring- und Informationsstelle zur Dokumentation und Aufarbei-
tung rassistischer Vorfälle und zur Unterstützung der Betroffenen ein-
richten sowie die Empfehlungen der unabhängigen Expertenkommis-
sion Antiziganismus prüfen und umsetzen. Wir werden die Einrichtung 
eines Studierendenwerks für Sinti*zze und Rom*nja vorantreiben und 
setzen uns für ein Museum der Geschichte und Kulturen der Sinti*zze 
und Rom*nja in Deutschland ein. Noch immer werden Rom*nja aus 
Deutschland abgeschoben, selbst wenn sie seit Jahrzehnten hier leben 
und in ihren Herkunftsländern Diskriminierung erleiden. Deshalb soll 
die Situation von Rom*nja in ihren Herkunftsländern in Asylverfahren 
und bei der Prüfung asylunabhängiger Bleiberechte stärkere Berück-
sichtigung finden.

Für eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft

Wir treten für eine inklusive Gesellschaft gemäß der UN-Behinderten-
rechtskonvention ein, in der Menschen mit Behinderung ihre Fähig-
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keiten und Talente selbst einbringen können. Stufen, zu enge Türen 
oder schwer lesbare Webseiten – in unserem Alltag gibt es viele 
unterschiedliche Dinge, die für Menschen mit Behinderung, aber auch 
für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen oder Verletzte mit Gips-
bein eine Barriere darstellen. Es ist mühsam, manchmal unmöglich, 
Angebote zu nutzen, die für andere selbstverständlich sind. Wir wol-
len Barrierefreiheit schaffen, damit Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen, auch psychischen Erkrankungen, gleichberechtigt 
am öffentlichen Leben teilhaben und selbstbestimmt, gemeinsam 
mit nichtbehinderten Menschen leben, lernen und arbeiten können. 
Das wollen wir mit einem „Barrierefreiheits-Gesetz“ erreichen, das 
private wie öffentliche Anbieter*innen öffentlich zugänglicher Ange-
bote und Dienstleistungen zu umfassender Barrierefreiheit und den 
Bund innerhalb von zehn Jahren zur Herstellung der Barrierefreiheit 
seiner Gebäude verpflichtet. Kleine Unternehmen werden durch eine 
Überforderungsklausel geschützt, aber zu angemessenen Vorkehrun-
gen verpflichtet. Durch eine Erhöhung der Bundesförderung soll der 
Anteil barrierefreier Wohnungen deutlich erhöht werden. Um selbst-
bestimmte Mobilität und selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen, 
wollen wir außerdem die Städtebauförderung für inklusive Stadtquar-
tiere stärken und die soziale Wohnraumförderung an Barrierefreiheit 
binden. Im ÖPNV, den alle Menschen mit Schwerbehinderung kosten-
frei nutzen sollen können, in öffentlichen Einrichtungen, Ladenge-
schäften, Gewerbe- und Bürogebäuden soll Barrierefreiheit zum Stan-
dard werden. Die Verbrechen der deutschen Geschichte gegenüber 
Menschen mit Behinderung wollen wir weiter aufarbeiten und die 
Opfer angemessen entschädigen.

Verhältnis Staat und Kirchen weiterentwickeln

Die christlichen Kirchen und Gemeinden sind wichtige Akteur*innen 
der Zivilgesellschaft. Sie verleihen unserer Gesellschaft vielfältige 
Impulse und leisten einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Für die Arbeit mit Pflegebedürftigen, Menschen mit Behin-
derungen und Kindern sind auch die kirchlichen Träger von großer 
Bedeutung. Ihre tatkräftige Unterstützung, wenn es um Seenotrettung 
und die Integration von Geflüchteten geht, ist ein wichtiger gesell-
schaftlicher Beitrag. Das Grundrecht auf Religions-, Gewissens- und 
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Weltanschauungsfreiheit wollen wir, auch weltweit, weiter stärken 
und religiös oder weltanschaulich Verfolgte schützen. Wir wahren das 
Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, suchen die 
Kooperation und den Dialog mit allen Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften, die das Grundgesetz achten, und stehen dabei 
stets zum säkularen Staat und seinem Neutralitätsprinzip. Auch Kon-
fessionsfreie haben einen Anspruch auf umfassende Berücksichtigung 
ihrer Belange und auf gleichberechtigte Teilhabe. Die gewachsene 
Beziehung zwischen Staat und den christlichen Kirchen wollen wir 
erhalten und wo nötig der gesellschaftlichen Realität anpassen. So 
wollen wir, dass beispielsweise das kirchliche Arbeitsrecht reformiert 
und die gewerkschaftliche Mitbestimmung gefördert wird sowie die 
Ausnahmeklauseln für die Kirchen im Betriebsverfassungsgesetz und 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgehoben werden. Der 
religiöse Verkündigungsbereich bleibt hiervon unberührt. Die vielen 
Gläubigen, die sich für eine notwendige Modernisierung der christ-
lichen Kirchen einsetzen und auf eine lückenlose Aufklärung der 
Fälle sexualisierter Gewalt dringen, unterstützen wir. Die Vollendung 
des Verfassungsauftrags zur Ablösung der Staatsleistungen werden 
wir umsetzen. Den § 166 des Strafgesetzbuchs („Beschimpfung von 
Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsver-
einigungen“) wollen wir streichen sowie uns für eine unabhängige 
wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung der religiösen und 
weltanschaulichen Landschaft einsetzen.

Wir erneuern das demokratische Fundament
Für eine transparentere Politik

Demokratie lebt vom Vertrauen der Bürger*innen, jeder Anschein käuf-
licher Politik richtet Schaden an. Wir wollen das Vertrauen in demo-
kratische Institutionen und Mandatsträger*innen stärken und das Pri-
mat der Politik gegenüber intransparenter Einflussnahme schützen. 
Wir sind überzeugt: Transparente und nachvollziehbare Politik stärkt 
das Gemeinwohl. Deshalb wollen wir Lobbyismus transparenter und 
den Einfluss organisierter Interessensgruppen und von Lobbyist*in-
nen sichtbar machen. Das Lobbyregister wollen wir für Bundesregie-
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rung, Bundesministerien und Bundestag nachschärfen und die vie-
len Ausnahmen für maßgebliche Akteur*innen abschaffen. Mit dem 
legislativen Fußabdruck schaffen wir Klarheit, wer bei der Entstehung 
von Gesetzen Einfluss nimmt. Interessenskonflikte wollen wir stärker 
in den Blick nehmen und den Wechsel aus Regierungsämtern in die 
Wirtschaft während einer Karenzzeit von zwei Jahren prüfen lassen. 
Für Abgeordnete ist das freie Mandat der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. 
In Zukunft werden Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf Euro und Cent 
veröffentlicht, für Unternehmensbeteiligungen und Aktienoptionen 
gibt es striktere Regeln und Spenden an Abgeordnete und die Lob-
bytätigkeit für Abgeordnete werden verboten. Die Anwendung dieser 
Maßnahmen soll evaluiert werden. Für Nebenverdienste von Abge-
ordneten wollen wir zudem eine verpflichtende Angabe der Branche. 
Unabhängige Kontrolle stärkt die Transparenz und Integrität. Zur wir-
kungsvollen Bekämpfung von Korruptionsfällen braucht es eine Neu-
fassung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung und eine 
Überarbeitung der Beweisanforderungen. Spenden an Parteien müs-
sen transparenter gemacht werden. Deshalb wollen wir striktere Ver-
öffentlichungsregeln. Parteispenden sollen auf natürliche Personen 
beschränkt und auf einen jährlichen Höchstbetrag von 100.000 Euro 
je Spender*in gedeckelt werden. Schon ab 5.000 Euro sollen Spen-
den im Rechenschaftsbericht genannt werden, ab 25.000 Euro soll 
die Pflicht zur sofortigen Veröffentlichung greifen. Solange es keine 
gesetzliche Regelung gibt, wenden wir die über das Parteiengesetz 
hinausgehenden Regelungen unseres Spendenkodex an. Für das Par-
teiensponsoring wollen wir endlich eine gesetzliche Regelung und 
eine Veröffentlichung ab dem ersten Euro und eine jährliche Höchst-
grenze je Sponsor*in einführen. Das Parteiengesetz und die unab-
hängige Kontrolle werden wir stärken, damit verdeckte Wahlkampf-
finanzierung besser bekämpft werden kann. Politische Werbung und 
Kampagnen im Netz müssen transparenter werden – solange es keine 
verpflichtenden Regulierungen gibt, gehen wir mit unserer Selbstver-
pflichtung voran.

Parlament stärken, Wahlrecht reformieren

Der Bundestag ist der zentrale Ort für öffentliche Debatten, Rede und 
Gegenrede und Entscheidungen unserer Demokratie. Für gute Gesetz-
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gebung braucht es ausreichende Beratung und eine Stärkung der 
Kontrollrechte des Parlaments. Wir wollen die Rolle des Bundestages 
bei der Gesetzgebung ausbauen. Seine Arbeitsfähigkeit ist zu garan-
tieren und zu stärken. Deshalb setzen wir uns für eine Wahlrechtsre-
form ein, die das Parlament deutlich verkleinert, unter anderem durch 
die Reduzierung von Wahlkreisen, die außerdem fair und verfassungs-
gemäß ist, und bei der jede Stimme gleich viel wert ist. Im Rahmen 
dieser Reform sollten unter anderem die Verlängerung der Legislatur-
periode und die Amtszeitbegrenzung für das Amt der Bundeskanzle-
rin oder des Bundeskanzlers geprüft werden. Die Sitzungen der Fach-
ausschüsse sollen in der Regel öffentlich stattfinden und gestreamt 
werden. Die Abgeordneten sollen in ihren Kontrollrechten gegenüber 
der Regierung mit einem Akteneinsichtsrecht gestärkt werden. Kom-
plexe Gesetzgebungsverfahren wollen wir verständlicher machen, 
indem Textgegenüberstellungen der Gesetzesänderungen öffentlich 
gemacht werden.

Macht fair teilen, auch in den Parlamenten

Es ist höchste Zeit für eine faire Verteilung von Macht. Unsere reprä-
sentative Demokratie muss diverser werden, unsere Parlamente brau-
chen die Vielfalt der Herkunft und Lebenswege, die Debatten brauchen 
die Perspektiven, die daraus entstehen. Wir werden Hürden abbauen 
damit auch queere Menschen, Nicht-Akademiker*innen, Menschen 
mit Behinderung und Menschen mit Migrationsgeschichte gleichbe-
rechtigt und selbstverständlich vertreten sind. Macht fair teilen heißt 
auch, dass es dringend mehr Frauen in den Parlamenten und Kommu-
nalvertretungen braucht, denn sie stellen 51 Prozent der Wahlberech-
tigten. Gleichberechtigung von Frauen ist ein historischer und ver-
fassungsrechtlicher Auftrag für uns alle und soll sich bereits bei den 
Nominierungsverfahren niederschlagen. Dass Parität per Gesetz wirk-
sam und angemessen ist, zeigen Beispiele aus dem europäischen Aus-
land. Dass verfassungsrechtlich hohe Hürden bestehen, haben Urteile 
von Verfassungsgerichten aus zwei Bundesländern aufgezeigt. Diese 
Hürden gilt es abzubauen, um rechtlich gute Lösungen zu finden. Wir 
setzen uns daher auch im Bund für ein Paritätsgesetz ein und werden 
entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Um Frauen 
das politische Engagement zu erleichtern, braucht es auch Maßnah-
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men und Angebote, die Frauen den Einstieg in und die Gestaltung von 
Politik erleichtern.

Jugendwahlrecht

Demokratie lebt von der Gestaltung und dem Engagement aller Bür-
ger*innen, vom Kindes- bis ins hohe Alter. Viele politische Entschei-
dungen von heute sind entscheidend für die Zukunft junger Men-
schen, und viele junge Menschen übernehmen früh Verantwortung 
für die Gesellschaft. Wenn Jugendliche in ihrem Lebensalltag demo-
kratische Erfahrungen machen und ihre Rechte wahrnehmen können, 
stärkt das die Demokratie und macht sie zukunftssicherer. Um mög-
lichst breite Bündnisse für eine verfassungsändernde Wahlalterab-
senkung schmieden zu können, wollen wir das Wahlalter für Bundes-
tags- und Europawahlen in der kommenden Legislaturperiode auf 16 
Jahre absenken. Auf Basis einer Evaluation des Wahlalters 16 wollen 
wir das Wahlalter ggf. weiter absenken.

Bürger*innenräte für mehr Beteiligung

Direkte Beteiligungsmöglichkeiten bereichern die Demokratie und 
stärken die Repräsentanz. Mit Bürger*innenräten schaffen wir die 
Möglichkeit, bei ausgewählten Themen die Alltagserfahrung von Bür-
ger*innen in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Wir sorgen in 
einem ersten Schritt dafür, dass es eine gesetzliche Grundlage für 
Bürger*innenräte gibt und sich das Parlament mit den Ergebnissen 
beschäftigen muss. In der kommenden Wahlperiode wollen wir wei-
tere Optionen für eine stärkere Institutionalisierung von Bürger*in-
nenräten prüfen, unter anderem direktdemokratische Verfahren zu 
einzelnen Beratungsergebnissen. Auf Initiative der Regierung, des Par-
laments oder eines Bürger*innenbegehrens beraten zufällig ausge-
wählte Menschen, die in Deutschland leben und mindestens 16 Jahre 
alt sein müssen, in einem festgelegten Zeitraum über eine konkrete 
Fragestellung. Sie erarbeiten Handlungsempfehlungen und geben 
Impulse für die öffentliche Auseinandersetzung und die parlamen-
tarische Entscheidung. Eine freie, gleiche und faire Beratung muss 
sichergestellt werden, unter anderem durch zivilgesellschaftliche 
und wissenschaftliche Beratung. Außerdem werden wir ein digitales 
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Portal, wie es zum Beispiel in Baden-Württemberg schon erfolgreich 
angewendet wird, für die aktive Beteiligung an der Gesetzgebung ein-
führen und das Petitionsrecht zu einem leicht zugänglichen Instru-
ment für bessere Mitwirkung am demokratischen Prozess ausbauen. 
Wir wollen Beteiligung fördern und politische Bildung als wichtige 
Querschnittsaufgabe auch auf kommunaler Ebene voranbringen.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk für alle  
und eine vielfältige Medienlandschaft

Kritischer und unabhängiger Journalismus ist eine Säule unserer 
Demokratie. Wir stehen zu einem pluralistischen, kritischen und 
staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für alle, genauso wie für 
Qualität und Vielfalt der privaten und Non-Profit-Medienlandschaft. 
Damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark und zukunftsfest auf-
gestellt ist, arbeiten wir für eine funktionsgerechte Finanzierung, die 
einem definierten Programmauftrag folgt. Weil er von allen finanziert 
wird, muss er auch alle erreichen. Aus seiner besonderen Stellung und 
dem Anspruch, die Vielfalt der Lebenswelten, Meinungen und Interes-
sen der Bevölkerung abzubilden, ergibt sich auch sein Reformbedarf. 
Die Digitalisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss voran-
getrieben und seine bisherigen Angebote müssen überprüft werden. 
Hierfür wollen wir gemeinsam mit den Ländern eine Initiative auf den 
Weg bringen und eine gesellschaftliche Debatte anstoßen. Wir setzen 
uns für Rundfunkräte ein, die die Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft 
besser abbilden, durchsetzungsstärker sowie sender- und staatsferner 
werden. Die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sollen bei ange-
messener Vergütung der Urheber*innen dauerhaft zugänglich und 
europäisch verzahnt werden. Lokale Medien brauchen eine mit den 
Ländern abgestimmte, staatsfern organisierte Förderung. Qualitäts-
journalismus braucht deutlich bessere Rahmenbedingungen, etwa 
durch Verbesserungen bei Quellenschutz und Auskunftsansprüchen 
oder die Öffnung der Künstlersozialkasse für Journalist*innen samt 
Beitragspflicht für Medienplattformen. Gemeinnütziger Journalismus 
braucht Rechtssicherheit.
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Hasskriminalität im Netz bekämpfen

Digitale Plattformen und Anwendungen müssen den Menschen 
dienen und nicht umgekehrt. Uns geht es darum, Nutzerrechte und 
demokratischen Diskurs zu stärken und dabei die Balance zwischen 
Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit zu wahren. Wir wollen 
Hasskriminalität im Netz und das bewusste Verbreiten von Falsch-
informationen wirksamer bekämpfen. Dafür wollen wir einen effekti-
ven Gesetzesrahmen entwickeln. Betroffene müssen sich schnell und 
effektiv gegen Angriffe im Netz wehren können. Das wollen wir durch 
die ambitionierte Ausgestaltung und dann zügige Umsetzung des 
Digital Services Act der EU erreichen. Wir treten für einen effektiven 
Umgang mit Nutzerbeschwerden, eine Verbesserung der Strafverfol-
gung und der zivilrechtlichen Durchsetzung ein. Dafür brauchen wir 
personell wie technisch bestmöglich aufgestellte Strafverfolgungsbe-
hörden. Diese müssen, gut geschult, auf Grundlage klarer Rechtsvorga-
ben arbeiten können. Plattformbetreiber*innen müssen ihrer großen 
Verantwortung europaweit gerecht werden. Sie dürfen bestehende 
Rechte nicht aushöhlen, sind für Inhalte haftbar und müssen beim 
Moderieren von Inhalten die Grundrechte wahren. Bei Entscheidun-
gen darüber, welche Inhalte auf digitalen Plattformen keinen Platz 
haben dürfen, könnte der gezielte Einsatz von repräsentativen, zivil-
gesellschaftlichen Plattformräten eine Möglichkeit sein. Große Anbie-
ter*innen sollen sich durch eine Abgabe an den unabhängigen Bera-
tungsangeboten für Betroffene von Hass und Hetze beteiligen. Dies 
wollen wir bündeln in einem Gesetz für digitalen Gewaltschutz, das 
die Möglichkeit beinhaltet, gegen Accounts vorzugehen, wenn kein*e 
Täter*in festgestellt wird. Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene 
Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Für Porno-Plattformen, die 
nutzergenerierte Inhalte hosten, müssen besondere Sorgfaltspflich-
ten gelten, um Menschen zu schützen, deren Bildmaterial gegen ihren 
Willen dort gezeigt wird. Für den Umgang mit Desinformation, aber 
auch für die Rechtskontrolle der Anbieter*innen insgesamt wollen wir 
die Aufsicht national wie auch europäisch besser strukturieren, unter 
anderem mit einer gemeinsamen Medienanstalt der Länder. Eine Ver-
pflichtung zum Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir ab.
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Software für die Allgemeinheit

Unser Alltag wird immer häufiger von Teilhabe an und Zugang zu Soft-
ware geprägt. Freie und offene Software bildet dabei die Grundlage 
unzähliger Anwendungen, seien es digitale Lernplattformen, sichere 
Anwendungen für die Heimarbeit, Stärkung der IT-Sicherheit mit 
guter Verschlüsselung oder sichere und einfache Abstimmungsmög-
lichkeiten in der Vereins- und Parteiarbeit. Sie spielt in immer mehr 
gesellschaftlich relevanten Bereichen eine entscheidende Rolle und 
ist Grundlage für unsere Anforderungen in Bezug auf Offenheit, Teil-
habe und Sicherheit. Doch oftmals fehlt es den Entwickler*innen an 
Unterstützung, diese dauerhaft auf dem neuesten Stand der Technik zu 
halten und anwendungsfreundlich, barrierefrei und inklusiv zu gestal-
ten. Wir treten daher dafür ein, eine eigenständige öffentliche Förder-
stiftung zu schaffen, die gesellschaftlich relevante, freie und offene 
Software fördert, deren Ergebnisse Gesellschaft, Wissenschaft, Schu-
len, Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung stehen und barriere-
frei zugänglich sind. Durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen 
schützen Grundrechte, schaffen Vertrauen in digitale Anwendungen 
und müssen zum Standard bei allen staatlichen IT-Vorhaben werden.

Demokratiefördergesetz für eine starke Zivilgesellschaft

Eine lebendige Zivilgesellschaft ist elementar für die politische Aus-
einandersetzung in unserer Demokratie. Engagierte Menschen in Ini-
tiativen, Verbänden, Vereinen oder NGOs stärken den Zusammenhalt, 
tragen dazu bei, wichtige Anliegen, wie beispielsweise den Kampf 
gegen Rassismus, auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen, und 
leisten ihren Beitrag zur Willensbildung. Wir machen uns dafür stark, 
dass sie ihrer Arbeit in Zukunft gut abgesichert, ohne Einschüchte-
rung und Kriminalisierung nachgehen können. Mit einem Demokra-
tiefördergesetz wollen wir ihr Engagement und das demokratiebele-
bender Initiativen und Organisationen nachhaltig, projektunabhängig 
und unbürokratisch finanziell absichern. Die Arbeit der politischen 
Stiftungen wollen wir verbindlicher regeln. Wir wollen sicherstellen, 
dass sie an den Werten des Grundgesetzes orientiert sind und – auch 
in ihrem Verhältnis zu den Parteien – Transparenz herstellen. Dafür 
schaffen wir eine eigenständige gesetzliche Grundlage.
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Gemeinnützigkeit reformieren

Alle Bürger*innen sollen gleichberechtigt an der Willensbildung 
unserer Gesellschaft teilhaben können. Die Gemeinnützigkeit ist dafür 
ein wichtiger Status, der an vielen Stellen überhaupt erst Zugänge 
öffnet. Damit Initiativen und Verbände eigenständig bleiben, sorgen 
wir deshalb für Klarheit und Rechtssicherheit im Gemeinnützigkeits-
recht. Ihre gemeinnützigen Ziele sollen sie auch durch politische Mei-
nungsäußerungen und Aktivitäten wie Studien und Demonstrationen 
verwirklichen dürfen. Nicht nur die Förderung des demokratischen 
Staatswesens, sondern auch die Förderung tragender Grundsätze 
sollte klar gemeinnützig sein. Die Gemeinnützigkeit zusätzlicher 
Zwecke wie des Friedens, der Durchsetzung der nationalen und inter-
nationalen Grund- und Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Durchsetzung des Sozialstaatsgebotes und allgemein der gleichbe-
rechtigten Teilhabe und der Bekämpfung von Diskriminierung wollen 
wir anerkennen und stärken. Mit der Einführung einer Demokratie-
klausel stellen wir sicher, dass sich Vereine aktiv an gesellschaftlichen 
Debatten beteiligen können. Die Beweislastumkehr in § 51 Absatz 3 
Abgabenordnung wollen wir abschaffen. Für mehr Transparenz sor-
gen wir mit einem Gemeinnützigkeitsregister und einfach handhab-
baren Transparenzpflichten sowie mit Regeln zur Offenlegung der 
Spendenstruktur.

Engagement und Ehrenamt als Säule der Gesellschaft

Engagement und Ehrenamt stützen unsere Gesellschaft auf vielfältige 
Weise. Die Aufgabe des Staates ist es, Engagement und Ehrenamt zu 
ermöglichen, zu fördern und zu stärken. Dazu gehören zunehmend auch 
digitale Formen des Ehrenamtes, denn sie ermöglichen Vernetzung bei 
weiten Entfernungen oder wenn dem physischen Engagement anderes 
im Wege steht. Dafür wollen wir die bürokratischen Hürden für Enga-
gement ab- und Bildungsangebote für Engagierte ausbauen sowie die 
Förderpolitik neu aufstellen. Die Deutsche Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt wollen wir zu einer echten Förderstiftung weiterentwi-
ckeln, die lokal und dezentral Organisationen unterstützt. Zusammen 
mit Ländern und Kommunen wollen wir eine Engagementkarte ein-
führen, um den Besuch von Schwimmbädern und Kultureinrichtungen 
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oder die Nutzung von ÖPNV zu vergünstigen. Die Übungsleiter- und 
Ehrenamtspauschale wollen wir sukzessive angleichen.

Freiwilligendienste ausbauen und für alle ermöglichen

Freiwilligendienste stärken den Zusammenhalt und fördern die aktive 
Teilhabe an unserer Gesellschaft. Jeder Mensch, der das möchte, soll 
garantiert einen Freiwilligendienst in Deutschland oder Europa machen 
können. Wir wollen die Jugendfreiwilligendienste (wie das Freiwillige 
Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr) und den Bundesfrei-
willigendienst auf 200.000 Plätze jährlich verdoppeln. Die Freiwilligen-
dienste sollen besser ausfinanziert werden, damit sich junge Menschen 
unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern engagieren können. Dafür 
wollen wir die Taschengeldsätze auf ein einheitliches Niveau anhe-
ben und kostenlose ÖPNV-Tickets ermöglichen. Die Rahmenbedingun-
gen sollen inklusiver werden, damit jede*r, egal ob jung oder alt, ob zu 
Beginn, in einer Orientierungsphase oder nach Beendigung des Berufs-
lebens, einen passenden Freiwilligendienstplatz für sich findet.

Wir gestalten die vielfältige  
Einwanderungsgesellschaft
Einbürgerung erleichtern

Die Staatsangehörigkeit stellt ein dauerhaftes Band rechtlicher Gleich-
heit, Teilhabe und Zugehörigkeit sicher. Wer in Deutschland geboren 
wird, soll die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil 
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Die 
Staatsangehörigkeit darf, auch als Lehre aus dem nationalsozialisti-
schen Unrecht, nicht entzogen werden. Für Menschen, die hier jahrelang 
leben und Teil dieser Gesellschaft geworden sind, sollen Einbürgerun-
gen früher möglich werden. Nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutsch-
land sollen alle einen Antrag auf Einbürgerung stellen können, auch 
für anerkannte Geflüchtete gilt ein beschleunigtes und vereinfachtes 
Einbürgerungsverfahren. Den Optionszwang im Staatsangehörigkeits-
recht wollen wir abschaffen und Mehrstaatigkeit anerkennen. Die vor-
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genommenen Aushöhlungen des Staatsangehörigkeitsrechts wollen 
wir zurücknehmen und die Einbürgerungsverfahren entbürokratisieren. 
Hindernisse bei der Identitätsklärung, die nicht in der Hand der Einzu-
bürgernden liegen, dürfen ihnen nicht angelastet werden. Für binatio-
nale Familien und Paare, egal ob mit oder ohne Trauschein, wollen wir 
die Einreise unbürokratisch und fair gestalten. Um sich in Deutschland 
ein Leben aufzubauen, braucht es langfristige Perspektiven.

Ein modernes Einwanderungsgesetz für eine  
vielfältige Einwanderungsgesellschaft

Deutschland ist ein Einwanderungsland, doch bis heute fehlen eine 
aktive Einwanderungspolitik und ein Einwanderungsrecht, das Einwan-
derung tatsächlich fördert und nicht komplizierter macht. Wir wollen ein 
modernes Einwanderungsgesetz beschließen, das neue Zugangswege 
für Bildungs- und Arbeitsmigration schafft – auch für Menschen, die ihre 
Talente und Fähigkeiten nicht durch formale oder anerkannte Bildungs-
abschlüsse nachweisen können –, das transparente, unbürokratische 
und faire Verfahren bietet, das globale und regionale Notwendigkeiten 
berücksichtigt . Dafür soll auf Basis des jährlichen Arbeitskräftebedarfs 
eine punktebasierte Talentkarte eingeführt werden. Wir erleichtern die 
Bildungsmigration über Stipendien und Ausbildungsvisa, genauso wie 
die Voraussetzungen für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und die 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen. Außer-
dem beenden wir den automatischen Verlust der Aufenthaltserlaubnis 
nach einem sechsmonatigen Aufenthalt im Ausland. Für Menschen, die 
sich ohne sicheren Aufenthaltstitel in Deutschland befinden, jedoch 
in den Arbeitsmarkt integriert sind oder deren Qualifizierung in den 
Arbeitskräftebedarf passt, soll es die Möglichkeit zum echten Spurwech-
sel geben. Gut funktionierende Konzepte der Arbeitsmigration, wie die 
Westbalkanregelung, bauen wir aus und verstetigen sie.

Integration gelingt nur mittendrin –  
Sprache, Zugang, Teilhabe von Anfang an

Ankommen ist in einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft ein 
wechselseitiger Prozess mit dem Ziel, gleiche Zugänge und Teilhabe-
chancen in allen Bereichen des Lebens zu schaffen. Er stellt sowohl 
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Anforderungen an die, die zu uns kommen, als auch an alle, die schon 
länger hier leben, und gelingt nur, wenn alle zusammenkommen und 
einen gemeinsamen Weg einschlagen. Für das Zusammenleben sind 
die Werte des Grundgesetzes die Grundlage. Der Zugang zu und die 
Teilnahme an Sprachkursen ist essentiell, deshalb treten wir dafür 
ein, dass alle neu ankommenden Migrant*innen und Geflüchteten 
von Anfang an ein Recht auf einen kostenfreien Zugang zu passge-
nauen, gut erreichbaren und bundesfinanzierten Sprach- und Integ-
rationskursen haben. Besonders wollen wir die Zugänglichkeit der 
Kurse für Frauen sicherstellen und auch Angebote für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten aufbauen. Denn derzeit ist das für viele Perso-
nen, etwa Familiennachzügler oder EU-Bürger*innen, nur schwer und 
kostenpflichtig möglich. Zudem wollen wir die nach 2015 ausgebau-
ten Angebote an weiterführenden Sprachkursen aufrechterhalten. 
Genauso wichtig für eine gelingende Integration sind eine dezentrale 
Unterbringung und ein selbstbestimmtes Leben in eigenen Wohnun-
gen, ein breites Beratungsangebot gerade auch für Familien sowie 
der unterschiedslose Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen 
sowie zu Kitas, Bildungseinrichtungen, Ausbildung und Arbeit, also 
die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. So stärkt 
gezielte Unterstützung den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Wir wollen auf europäischer Ebene einen kommunalen Integrations-
fonds auflegen, um EU-weit das Ankommen in den Kommunen direkt 
zu unterstützen. Damit sollen unter anderem Migrationsberatungs-
stellen gestärkt und aufgebaut, Dolmetschleistungen im Gemein-
wesen finanziert, zivilgesellschaftliche Unterstützungsstrukturen 
gefördert und strukturelle Entlastungen der Kommunen, die sich 
zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklären, in der EU gesichert 
werden. Betriebe, die Geflüchteten eine Chance auf Ausbildung oder 
Beschäftigung geben, brauchen entsprechende Unterstützung und 
Förderung. Für anerkannte Flüchtlinge wollen wir die Hürden für die 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union absenken.

Asylverfahren fair und transparent

Wir wollen, dass Asylverfahren in Deutschland rechtssicher, fair und 
transparent gestaltet sind und eine Entscheidung in angemessener Zeit 
erfolgt. Dafür muss die Identifizierung besonderer Schutzbedarfe vor 
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der Anhörung erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung erlittener 
geschlechtsspezifischer Verfolgung und die dazugehörige Beratung im 
Asylverfahren sind zu gewährleisten. Wir wollen dafür sorgen, dass es 
zügig zu einer Entscheidung über den Aufenthaltstitel kommt, damit 
Menschen früh verbindliche Gewissheit haben. Dazu gehören eine aus-
reichende personelle Ausstattung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) sowie ein funktionierendes Qualitätsmanagement. 
Eine nichtstaatliche unabhängige Asylverfahrensberatung für alle 
Asylsuchenden, von der Ankunft bis zum Abschluss des Asylverfahrens, 
wollen wir sicherstellen und die auf mögliche 18 Monate verlängerte 
Verweildauer von Geflüchteten in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
rückgängig machen auf maximal drei Monate. AnkER-Zentren in ihrer 
jetzigen Form lehnen wir ab. Danach sollte das dezentrale Wohnen 
immer Vorrang haben. Wir wollen das Recht von Kindern, unabhängig 
von der Bleibeperspektive, auf Zugang zu Kitas, Schulen und anderen 
Bildungsangeboten garantieren. Wir beenden die flächendeckenden 
und anlasslosen Widerrufsprüfungen durch das BAMF und optimieren 
das Asylprozessrecht. Anträgen auf Familienzusammenführung im Rah-
men der Dublin-Verordnung ist schnell zuzustimmen. Wir wollen das 
Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen –und damit eine verfassungs-
rechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Geflüchteten, 
die ein echtes Ankommen und Teilhabe erschwert. Integrationsfeind-
liche gesetzliche Regelungen wie Arbeitsverbot und pauschale Wohn-
sitzauflage sowie Leistungskürzungen wollen wir abschaffen. Die in 
den vergangenen Jahren vorgenommenen Aushöhlungen des Aufent-
halts- und Asylrechts wollen wir zurücknehmen. Wir wollen insbeson-
dere den Schutz von Geflüchteten, die Menschenrechtsverletzungen 
erlebt haben oder schwer erkrankt sind, garantieren. Die Ausrufung 
„sicherer“ Herkunfts- oder Drittstaaten lehnen wir ab – auch auf euro-
päischer Ebene. Flughafenverfahren sowie sofortige Zurückweisung an 
den deutschen Binnengrenzen wollen wir abschaffen. Ein pandemie-
bedingter Verlust von Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplätzen darf 
nicht zu aufenthaltsrechtlichen Nachteilen führen.

Raus aus der Duldung

Mehr als 200.000 Menschen – darunter viele Kinder und Jugendliche – 
leben über viele Jahre in einem Zustand der Perspektivlosigkeit und 
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Rechtsunsicherheit in Deutschland, weil sie nur geduldet sind. Das ist 
weder für die Betroffenen noch für das gesellschaftliche Zusammen-
leben gut. Rechtliche Unsicherheit und fehlende Teilhabechancen 
erschweren es massiv, anzukommen und in Deutschland ein Zuhause 
zu finden. Wir wollen die Anzahl der Menschen, die sich von Duldung 
zu Duldung hangeln müssen, deshalb möglichst auf null reduzieren. 
Für diese Menschen braucht es nach fünf Jahren Aufenthalt ein siche-
res Bleiberecht. Heranwachsende, Jugendliche und Familien mit min-
derjährigen Kindern sollen nach drei Jahren einen Aufenthaltstitel 
bekommen. In Fällen, in denen Menschen trotz nachgewiesener ernst-
hafter Bemühungen keinen Nationalpass erhalten können, wollen wir 
einen Passersatzausweis ausstellen, wenn die Betroffenen in Deutsch-
land geboren sind und ihre Identität geklärt ist. Durch die Umwand-
lung der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung in Aufenthalts-
rechte verschaffen wir den Menschen einen verlässlichen Zugang zu 
Ausbildung und Arbeitsmarkt und sorgen für Planungssicherheit in 
den Betrieben. Opfer von Menschenhandel sollen ein sicheres Bleibe-
recht bekommen. Menschen, die nach sorgfältiger Prüfung der asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen sowie nach Ausschöp-
fung aller Rechtsschutzmöglichkeiten kein Aufenthaltsrecht erhalten 
und bei denen keine Abschiebehindernisse entgegenstehen, müssen 
zügig wieder ausreisen. Wir wollen dies durch umfassende und unab-
hängige Beratung und Unterstützung begleiten. Jede Abschiebung 
ist mit großen menschlichen Härten verbunden. Abschiebungen, zum 
Beispiel über Rückübernahmeabkommen, sind das letzte Mittel, wenn 
die Rückkehr verweigert wird, freiwillige Ausreisen haben immer Vor-
rang. Haft ohne Verbrechen zur Durchsetzung der Ausreise ist ein 
massiver Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte Freiheits-
recht. Die Berücksichtigung des Trennungsgebots und die Gewäh-
rung von Rechtsbeistand ist daher sicherzustellen. Abschiebungen in 
Kriegs- und Krisenländer werden wir beenden, den Abschiebestopp 
nach Syrien und Afghanistan bundesweit wieder einsetzen. Wir treten 
dafür ein, dass es keine Zusammenarbeit mit syrischen Behörden für 
Abschiebungen geben und die Abschiebepartnerschaft mit Afghanis-
tan beendet wird. Die Ausweisung sicherer Gebiete darf keine Grund-
lage für Rückführungen in unsichere Länder begründen. In Länder, für 
die das Auswärtige Amt aufgrund von Covid-19 eine Reisewarnung 
ausgesprochen hat, darf nicht abgeschoben werden.
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Wir rücken Feminismus, Queerpolitik und  
Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus
Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen

Feminismus nimmt alle in den Blick und schafft Selbstbestimmung, 
Teilhabe und Gerechtigkeit. Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle unab-
hängig vom Geschlecht selbstbestimmt leben und auch Frauen über-
all gleichberechtigt mitgestalten können – von der Arbeitswelt bis 
in die Parlamente. Das ist eine Aufgabe für alle Geschlechter. Dafür 
braucht es auch Männer, die für eine Gesellschaft einstehen, in der 
Macht, Möglichkeiten und Verantwortung gerecht geteilt werden und 
Sexismus entschieden bekämpft wird. Geschlechtergerechtigkeit ist 
eine Querschnittsaufgabe, die wir intersektional denken. Mit einem 
Gender-Check wollen wir prüfen, ob eine Maßnahme oder ein Gesetz 
die Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringt, und dort, wo es 
ihr entgegensteht, dementsprechend eingreifen. Die Vergabe öffent-
licher Aufträge soll auch Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit 
berücksichtigen. Die neu geschaffene Bundesstiftung Gleichstellung 
werden wir zu einer effektiven, verlässlich finanzierten und unabhän-
gigen Institution ausbauen, die gesichertes Wissen zu den Lebens-
lagen aller Geschlechter bereitstellt und wirksame Maßnahmen für 
Gleichberechtigung entwickelt, bündelt und für Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit zugänglich macht. Hierfür leisten die Sozialwis-
senschaften und die Genderstudies einen unverzichtbaren Beitrag. 
Wir brauchen eine verbindliche Gleichberechtigungsstrategie, die alle 
Lebens- und Politikbereiche umfasst, ressortübergreifend arbeitet und 
die Erkenntnisse in umsetzbare Ziele übersetzt. Es wird Zeit für eine 
feministische Regierung, in der Menschen aller Geschlechter gleicher-
maßen für Geschlechtergerechtigkeit eintreten.

Geschlechtsspezifische Gewalt bekämpfen

Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, die vor allem Frauen 
betrifft, ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Gewalt im 
häuslichen und persönlichen Nahbereich ist ein strukturelles Prob-
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lem, das sowohl in der medialen Darstellung als auch in der Recht-
sprechung oft verharmlost wird. Wir brauchen daher mehr Aufklä-
rungsarbeit und spezifische Gewaltpräventionsprogramme. Mit der 
Istanbul-Konvention haben wir ein Instrument an der Hand, das die 
notwendigen Maßnahmen beschreibt. Dazu gehört auch eine Erweite-
rung der Kriminalstatistik, damit das Ausmaß von in Deutschland ver-
übten Femiziden und anderen Straftaten, die aus Frauenhass began-
gen werden, differenziert erfasst wird und diese Taten systematisch 
als Hasskriminalität eingestuft werden. Zur Verbesserung des Schut-
zes vor geschlechterspezifischer Gewalt muss das Gewaltschutzge-
setz evaluiert und novelliert werden. Gewaltbetroffene Frauen, deren 
Aufenthaltsstatus von dem Aufenthaltsstatus ihres Ehemanns oder 
Partners abhängt, sollen einen eigenständigen Aufenthaltstitel erhal-
ten können. Polizei und Justiz müssen im Umgang mit Betroffenen 
sexualisierter Gewalt umfassend geschult und sensibilisiert sein. Ver-
bale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum wollen wir nicht hin-
nehmen und werden auch geeignete Ordnungsmaßnahmen dagegen 
prüfen. Opfer von Vergewaltigungen brauchen eine flächendeckende 
qualifizierte Notfallversorgung einschließlich anonymer Spurensiche-
rung und der Pille danach. Angebote für psychosoziale Prozessbeglei-
tung sollen gestärkt werden. Wir werden Monitoringstelle einrichten 
und die getroffenen Maßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit 
prüfen. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen ohne 
Angst verschieden sein können.

Frauenhäuser absichern

Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es ist 
die Pflicht des Staates, Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu 
schützen. Frauenhäusern kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Des-
halb müssen deutlich mehr Frauenhausplätze geschaffen werden, 
auch im ländlichen Raum. Denn jede von Gewalt betroffene Frau, ob 
mit oder ohne Kinder, braucht eine Anlaufstelle und Schutz – unab-
hängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, ihrer Wohnsituation 
oder davon, ob sie eine Beeinträchtigung hat. Mit einem gesetzlichen 
Rechtsanspruch auf Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt sichern 
wir über eine Geldleistung des Bundes Betroffene unabhängig von 
ihrem Einkommen ab und verbessern den Zugang zu Schutzeinrich-
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tungen und deren Angeboten für alle Frauen. Länder und Kommunen 
müssen weiterhin ihrerseits ihrer Finanzierungsverantwortung nach-
kommen. Für die Aufenthaltszeit in einem Frauenhaus sollen Betrof-
fene, die Sozialleistungen erhalten, nicht schlechtergestellt werden. 
Wir brauchen Frauenhäuser, in denen Kinder, auch wenn sie älter 
sind, mit aufgenommen werden können. Auch Männer, die Opfer von 
Partnerschaftsgewalt geworden sind, brauchen Unterstützung und 
Zufluchtsräume. Dieses Angebot wollen wir ausbauen. Zudem müssen 
intersektionale Schutzkonzepte und Zufluchtsräume, insbesondere 
auch für queere, nichtbinäre Menschen, entwickelt und bereitgestellt 
werden. Wir fördern die Barrierefreiheit von Frauenhäusern und Bera-
tungseinrichtungen, damit auch für von Gewalt betroffene Frauen mit 
Behinderungen Schutzmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Vor Zwang und Ausbeutung schützen,  
Selbstbestimmung ermöglichen

Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist ein abscheu-
liches Verbrechen, das wir mit den Mitteln des Strafrechts, aber auch 
präventiv durch ein gemeinsames europäisches Vorgehen, Information 
sowie Schutz und Hilfe für die Opfer konsequent bekämpfen werden. 
Dazu wollen wir auch einen nationalen Aktionsplan gegen Menschen-
handel auflegen. Opfer von Menschenhandel einfach abzuschieben, 
ist falsch. Stattdessen würden ihre Anzeige- und Aussagebereitschaft 
durch ein dauerhaftes Bleiberecht erhöht und die Strafverfolgung der 
Täter*innen würde erleichtert. Zwangsverheiratungen sind Menschen-
rechtsverletzungen. Alle Menschen, die davon bedroht sind, brauchen 
Hilfe und Schutz und gute Beratung durch verlässlich finanzierte Bera-
tungsstellen. Weibliche Genitalverstümmelung ist eine massive Ver-
letzung der körperlichen Integrität. Es ist entscheidend, dass wir den 
Betroffenen helfen und sie schützen, auch durch internationale Auf-
klärungs- und Hilfekampagnen. Doch auch in Deutschland brauchen 
wir eine Strategie dagegen. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
sich in diesem Bereich engagieren, wollen wir besser unterstützen, 
die Kontaktpersonen der Mädchen sowie pädagogisches Personal und 
Jugendämter sollen geschult und sensibilisiert werden. Menschen, 
die in der Prostitution arbeiten, brauchen Rechte und Schutz – auch 
vor Stigmatisierung und Kriminalisierung. Das Prostituiertenschutz-
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gesetz werden wir dementsprechend evaluieren und überarbeiten 
mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen in der legalen Prostitution zu 
verbessern. Damit sie ihrer Arbeit sicher nachgehen können, müssen 
auch die Prostitutionsstätten strenger kontrolliert werden. Freiwillige, 
niedrigschwellige und mehrsprachige Beratungsangebote werden wir 
ausbauen und finanziell unterstützen. Menschen, die aus der Prosti-
tution aussteigen wollen, unterstützen wir durch individuelle Hilfen 
und Beratung bei der Umorientierung. Dies kann gelingen durch Wei-
terbildung, finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der Vermittlung in 
Erwerbsarbeit außerhalb der Prostitution.

Selbstbestimmung durch Gesundheitsversorgung

Alle Menschen müssen selbst über ihren Körper und ihr Leben ent-
scheiden können. Eine gute Gesundheitsversorgung inklusive eines 
gesicherten Zugangs und umfassender Informationen zum Schwan-
gerschaftsabbruch ist dafür notwendig. Die Entscheidung, ob eine Frau 
eine Schwangerschaft abbricht oder nicht, ist allein ihre. In dieser Zeit 
sind gute Beratungs- und Versorgungsstrukturen notwendig. Wir strei-
ten für eine ausreichende und wohnortnahe Versorgung mit Ärzt*in-
nen, Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 
Das Thema muss in die Ausbildung von Ärzt*innen nach international 
anerkannten Standards integriert werden. Neben der professionel-
len medizinischen Versorgung sind gute Beratungsangebote wichtig. 
Deshalb werden wir das breite Angebot an Familienplanungs- und 
Beratungsstellen absichern und die freiwilligen Beratungsangebote 
ausbauen. Um die Versorgung dauerhaft zu gewährleisten, braucht es 
eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von selbstbestimm-
ten Abbrüchen sowie eine generelle Kostenübernahme. Das ist nur 
möglich, wenn der selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch nicht 
mehr im Strafgesetzbuch (§ 218 und § 219), sondern außerhalb gere-
gelt wird. Schwangere, die eine Beratung aufsuchen, sowie die Bera-
tungsstellen und Ärzt*innen müssen mit einem bundeseinheitlich 
verankerten Schutz vor Anfeindungen und Gehsteigbelästigungen 
geschützt werden. Bei einer ungewollten Schwangerschaft muss der 
bestmögliche Zugang zu Informationen gewährleistet werden. Um 
Ärzt*innen vor drohenden Anzeigen zu schützen, gilt es insbesondere 
den § 219 a schnellstmöglich aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. 
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In einem ersten Schritt müssen die Kosten für ärztlich verordnete 
Mittel zur Empfängnisverhütung für Empfänger*innen von staatli-
chen Transferleistungen und Geringverdiener*innen unbürokratisch 
übernommen werden. Perspektivisch soll der kostenfreie und leichte 
Zugang zu Verhütungsmitteln für alle gelten. Am einfachsten wäre es, 
diesen Zugang über die Krankenkassen zu regeln.

Queerfeindlichkeit bekämpfen

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen sol-
len selbstbestimmt und diskriminierungsfrei ihr Leben leben können. 
Dafür und gegen gesetzliche Diskriminierungen sowie Benachteili-
gungen und Anfeindungen im Alltag werden wir ein starkes Signal 
setzen und den Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und 
geschlechtlichen Identität durch die Ergänzung des Artikels 3 Absatz 
3 des Grundgesetzes sicherstellen. Wir werden gemeinsam mit den 
Organisationen der Community einen bundesweiten ressortübergrei-
fenden Aktionsplan „Vielfalt leben!“ für die Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt vorlegen – mit dem Ziel, LSBTIQ* gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu garantieren, um die 
Akzeptanz von Vielfalt zu fördern. Dazu gehören auch Maßnahmen 
zur LSBTIQ*-inklusiven Gesellschaftspolitik sowie die institutionelle 
Förderung und Projektförderung der LSBTIQ*-Verbände, -Organisa-
tionen und -Stiftungen. Das diskriminierende Blutspendeverbot für 
schwule und bisexuelle Männer sowie transgeschlechtliche Personen 
wollen wir aufheben. LSBTIQ* sind besonders oft von sexualisierter 
Gewalt betroffen. Gegen LSBTIQ* gerichtete Hasskriminalität werden 
wir entschieden bekämpfen. Um queere Jugendliche insbesondere 
auch im ländlichen Raum zu schützen und zu stärken, wollen wir mit 
einer bundesweiten Aufklärungskampagne für junge Menschen über 
die Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten 
informieren und bezüglich Homo-, Bi-, Trans*- und Queerfeindlichkeit 
sensibilisieren. Wir werden uns gemeinsam mit den Ländern dafür 
einsetzen, dass sich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Diver-
sität in den Lehr- und Bildungsplänen wiederfinden und diese kon-
sequent umgesetzt werden. Queerfeindliche Straftaten sollen statis-
tisch gesondert erfasst werden.



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 193

Ka
pi

te
l 5

Bundestagswahlprogramm 2021

Selbstbestimmung garantieren, Transsexuellengesetz aufheben

Mit einem Selbstbestimmungsgesetz werden wir dafür sorgen, dass 
das überholte Transsexuellengesetz endlich aufgehoben wird. Eine 
Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens auf Antrag der 
betroffenen Person werden wir ermöglichen, ohne dass dafür psycho-
logische Zwangsgutachten notwendig sind. Das Offenbarungsverbot 
werden wir konkretisieren und vorsätzliche Verstöße dagegen sank-
tionieren. Wir schreiben fest, dass alle nicht notwendigen Operatio-
nen und Behandlungen an intergeschlechtlichen Kindern verboten 
werden und Lücken in den entsprechenden Gesetzen geschlossen 
werden. Operationen, die als medizinisch notwendig durchgeführt 
wurden, sollen, unter Berücksichtigung eines strengen Datenschut-
zes, zentral erfasst werden, um eine bessere Nachvollziehbarkeit 
für Betroffene und eine bessere Datengrundlage zu erreichen. Bei 
Gesundheitsleistungen sowie körperangleichenden Operationen und 
Hormontherapien muss das Selbstbestimmungsrecht gesichert sein. 
Den Anspruch auf medizinische körperangleichende Maßnahmen 
wollen wir gesetzlich verankern und dafür sorgen, dass die Kosten-
übernahme durch das Gesundheitssystem gewährleistet wird. Wir 
werden einen Entschädigungsfonds für die Opfer aus dem Kreis der 
trans*- und inter*geschlechtlichen Personen, deren körperliche Unver-
sehrtheit verletzt wurde oder deren Ehen zwangsgeschieden wurden, 
einrichten.

Wir stärken Sicherheit  
und Bürger*innenrechte
Sicherheit für alle und eine gut ausgestattete  
und bürger*innennahe Polizei

Deutschland ist grundsätzlich ein sicheres Land. Das liegt auch an 
der guten Arbeit der Polizei. Wir wollen, dass das so bleibt. Diebstahl, 
Einbrüche, Gewalttaten, Hassverbrechen oder organisierte Kriminali-
tät belasten Opfer und ihre Angehörigen dennoch schwer. Für ihre 
Aufgaben wie Prävention, Aufklärung und Strafverfolgung und den 
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Schutz der Grundrechte wollen wir die Polizei stärken, in der Stadt 
und auf dem Land, analog und digital. Den früheren Personalabbau 
bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt wollen wir durch eine 
Offensive bei der Besetzung offener Stellen beheben und gleichzei-
tig spezialisierte Ausbildungen und Studiengänge ermöglichen. Wir 
wollen, dass die Polizei die Diversität der Bevölkerung widerspiegelt. 
Die Polizist*innen verdienen unsere Wertschätzung, genauso wie 
gute Arbeitsverhältnisse und leistungsfähige Strukturen innerhalb 
der Behörden. Sichere und leistungsfähige Datenverarbeitung, kom-
biniert mit mobiler IT und klar geregelten Kompetenzen, ist dabei 
eine Grundvoraussetzung moderner Polizeiarbeit. Gutes polizeiliches 
Handeln kann jedoch kein Ersatz für gesellschaftliche Problemlösung 
sein. Deswegen werden wir die Zusammenarbeit mit zivilen Trägern 
und externen Expert*innen unterstützen und weiter ausbauen.

Die besondere Verantwortung der Polizei

Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle frei und sicher leben können. 
Sicherheit muss überall gleichermaßen garantiert sein. Freiheits- und 
Bürger*innenrechte behandeln wir nicht als Streichposten der Innen-
politik, sondern als ihre zentralen Schutzgüter. Sicherheit darf keine 
Frage der sozialen Schicht, der Herkunft, des Geschlechts, der sexuel-
len Identität, des Aussehens oder des Wohnorts sein. Damit die Polizei 
ihren komplexen Aufgaben nachkommen kann, muss sie auf das Ver-
trauen der gesamten Bevölkerung bauen können. Als ausführendes 
Organ des staatlichen Gewaltmonopols hat die Polizei zudem eine 
besondere Verantwortung. Dem entspricht die Einführung einer indi-
viduellen, aber anonymisierten Kennzeichnung für die Bundespolizei 
sowie der Stelle einer/eines unabhängigen Bundespolizeibeauftrag-
ten mit umfassenden Kompetenzen, an die/den sich im Falle von auf-
tretenden Problemen oder erkannten Missständen sowohl Polizist*in-
nen wie auch Bürger*innen wenden können. Straftaten im Amt und 
Todesfälle in Polizeigewahrsam müssen ohne Wenn und Aber aufge-
klärt werden. Wir werden die Kontrollbefugnisse der Bundespolizei 
so ausgestalten, dass sie nicht mehr zu Racial Profiling führen, und 
die Einführung sogenannter Ticketsysteme erproben, um Gründe für 
polizeiliche Kontrollen für die Betroffenen transparent zu machen. 
Polizist*innen sollten sich auch nach der Ausbildung verpflichtend 
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fortbilden können und müssen. Wichtige Fortbildungsbereiche sind 
beispielsweise der Umgang mit Menschen mit psychischen Erkran-
kungen sowie Antidiskriminierung und die Gefahr von Racial Profiling. 
Besondere Belastungen im Dienst sollen regelmäßig, beispielsweise 
im Rahmen von Supervision, nachbereitet werden. Eine bundesweite, 
externe Fachstelle zur Seelsorge und ethischer Bildung ist einzu-
richten. Das bereits bestehende ZeBuS (Zentrum für ethische Bildung 
und Seelsorge in der Polizei NRW) kann hierbei als Vorbild dienen. 
Längst überfällig sind unabhängige wissenschaftliche Studien zu 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in den Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden. Wir wollen Polizeiforschung 
besser ermöglichen und die Polizei dafür stärker öffnen. Rationale 
Sicherheitspolitik setzt eine solide Faktenlage und klare Zuständig-
keiten voraus. Deshalb werden wir unter anderem den Periodischen 
Sicherheitsbericht wieder einführen, dessen Aussagekraft sich in der 
Vergangenheit bewährt hat.

Europäisches Kriminalamt schaffen,  
organisierte Kriminalität verfolgen

Zahlreiche Straftaten finden grenzüberschreitend statt, insbesondere 
die organisierte Kriminalität und islamistische oder rechtsextreme 
Terrornetzwerke machen nicht an Landesgrenzen halt. Zum Schutz 
der Bürger*innen und zur Verteidigung unserer Freiheit brauchen 
wir eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei 
und Justiz: durch gemeinsame europäische Polizeiteams, durch die 
Aufwertung von Europol zu einem Europäischen Kriminalamt sowie 
durch eine engere justizielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, 
auch mit Hilfe von Eurojust und bei der Bekämpfung von Betrug zu 
Lasten der EU-Finanzen mit dem EU-Betrugsbekämpfungsamt OLAF 
und der Europäischen Staatsanwaltschaft unter Nutzung modernster 
Analysemethoden. Wegen der zunehmenden Vernetzung von euro-
päischen Datenbanken sind hohe Datenschutzstandards und eine 
Verbesserung des grenzüberschreitenden Rechtsschutzes unabding-
bar. Diese Zusammenarbeit braucht eine unabhängige Justiz und faire 
Strafverfahren in allen EU-Mitgliedstaaten.
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Verfassungsschutz neu ordnen

Der Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit viel Vertrauen ver-
spielt, vor allem im Hinblick auf den NSU-Komplex. Hier sind Ver-
änderungen, insbesondere durch einen personellen Neuanfang, zu 
beobachten, dennoch muss ein struktureller Neustart folgen, mit dem 
die Analysefähigkeit des Verfassungsschutzes verbessert wird. Der in 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft schon heute vorhandene Sach-
verstand über verfassungsfeindliche Bestrebungen muss systema-
tischer genutzt werden. Diese Expertise soll einbezogen und durch 
ein Demokratiefördergesetz flächendeckend gestärkt und dauerhaft 
gefördert werden. Wir wollen den Verfassungsschutz strukturell neu 
aufstellen: zum einen mit einem unabhängigen, wissenschaftlich aus 
öffentlichen Quellen arbeitenden Institut zum Schutz der Verfassung. 
Zum anderen mit einem verkleinerten Bundesamt für Gefahrenerken-
nung und Spionageabwehr, das mit rechtsstaatskonformen nachrich-
tendienstlichen Mitteln klar abgegrenzt von polizeilichen Aufgaben 
arbeitet. Hier braucht es auch eine engere und effektivere parlamen-
tarische Kontrolle. Um Vertrauen zurückzugewinnen, werden wir die 
Kontrolle der Arbeit der Nachrichtendienste stärken und den Einsatz 
von menschlichen Quellen gesetzlich regeln.

Rechtsextremismus bekämpfen, Netzwerke zerschlagen

Es gibt mehr als 32.000 Rechtsextremist*innen in Deutschland, die 
sich trotz des ausgrenzend völkischen Ansatzes auch transnational 
immer stärker vernetzen. Die Bekämpfung rechtsextremistischer 
Strukturen – auch innerhalb der Sicherheitsbehörden – muss Prio-
rität für alle Sicherheitsorgane haben. Dazu braucht es ein Bün-
del aus Prävention, Schutz- und Sanktionsmaßnahmen. Durch eine 
bundesweit vernetzte Präventionsstrategie wollen wir die Präven-
tionsarbeit massiv ausbauen und dabei auch die antifeministische 
und nationalistisch-völkische Dimension des Rechtsextremismus 
in den Blick nehmen. Zu Letzterer gehört zum Beispiel die rechts-
extreme und gewaltbereite „Ülkücü-Bewegung“, umgangssprachlich 
„Graue Wölfe“ genannt, die wir mit allen politisch und rechtlich zur 
Verfügung stehenden Mitteln zurückdrängen wollen. Zivilgesell-
schaftliche Gruppen leisten eine wichtige Arbeit zur Aufklärung und 
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Zurückdrängung rechtsextremer Strukturen. Sie sollen strukturell 
und langfristig durch ein Demokratiefördergesetz gefördert werden. 
Wir werden unabhängige wissenschaftliche Studien zu Rassismus 
und Rechtsextremismus in den verschiedenen Sicherheitsbehörden 
initiieren, Hassgewalt erfassen und konsequent verfolgen. Rechts-
extreme müssen konsequenter und zügiger als bisher aus Sicher-
heitsbehörden entfernt werden. Hierfür wollen wir die rechtlichen 
Voraussetzungen schaffen. Die Mordserie des rechtsterroristischen 
NSU sowie andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte 
in Deutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind nach wie 
vor nicht vollständig aufgearbeitet. Deshalb richten wir nach dem 
Vorbild der Stasi-Unterlagen-Behörde ein Archiv über rechten Terror 
ein, in dem auch die Dokumente und Ergebnisse der 13 parlamen-
tarischen Untersuchungsausschüsse zum NSU ausgewertet werden 
und die langfristig Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und der 
Zivilgesellschaft zugänglich sind. Unsere Solidarität gilt allen Opfern 
und Betroffenen von rechtsterroristischen, extrem rechten und ras-
sistischen Angriffen. Wir wollen daher auf Bundesebene einen Fonds 
für Opfer und Betroffene, insbesondere rechtsextremer, rassistischer 
oder islamistischer Gewalt, einrichten.

Vor Terrorismus schützen

Jede Form politisch motivierter Gewalt gefährdet unseren Rechts-
staat. Insbesondere durch Terrorismus von gewaltbereiten Rechts-
extremist*innen und Islamist*innen ist die öffentliche Sicherheit in 
Deutschland bedroht. Um die offene Gesellschaft, unsere Demokra-
tie und die Menschen zu schützen, müssen wir Terror entschieden 
bekämpfen – durch effektive intersektional ausgerichtete Präven-
tionsarbeit, bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden und eine 
konsequente Überwachung von sogenannten Gefährder*innen. Dazu 
braucht es eine europäisch abgestimmte Definition des Gefährder-
begriffs mit rechtlich überprüfbaren Ein- und Ausstufungskriterien. 
Gefährder*innen müssen engmaschig überwacht werden. Ziel ist, 
dass gegenüber Gefährder*innen offene Haftbefehle konsequent 
vollstreckt und laufende Verfahren über Ländergrenzen hinweg 
zusammengezogen werden. Die Kooperation und Kommunikation 
zwischen den Sicherheitsbehörden, auch über Ländergrenzen, muss 
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reformiert werden, wozu die Schaffung rechtlicher Grundlagen für die 
Terrorabwehrzentren GTAZ und GETZ gehört. Jenseits der Terrorab-
wehr lehnen wir Grundrechtseingriffe aufgrund einer Einstufung als 
sogenannte*r Gefährder*in ab. Aussteigerprogramme für Menschen 
aus der rechtsextremistischen und islamistischen Szene werden wir 
ebenso ausbauen wie Hilfs- und Beratungsangebote für Opfer und 
deren Angehörige. Es braucht ein bundeseinheitliches, professionali-
siertes Präventions- und Deradikalisierungsnetzwerk – analog zu den 
zivilgesellschaftlichen Trägern, die sich bereits besser als die politi-
schen Ebenen in Bund und Ländern vernetzt haben. Prävention und 
Deradikalisierung in Haftanstalten wollen wir stärken. Um Attentate 
zu erschweren, werden wir illegalen Waffenhandel, auch und gerade 
auf Online-Marktplätzen, verstärkt verfolgen.

Mehr Sicherheit durch weniger Waffen

In Deutschland gibt es über fünf Millionen legale Waffen. Jedes Jahr 
sterben Menschen auch durch legale Waffen, beim Hantieren mit 
ihnen oder durch Straftaten. Diese reichen von häuslicher Gewalt 
über Amokläufe bis hin zu extremistischen Attentaten. Solche Straf-
taten werden nicht unbedingt durch die berechtigten Legalwaffen-
besitzer*innen begangen, sondern auch durch Menschen, die sich 
rechtswidrig Zugang zu diesen Waffen verschaffen, weil sie über ent-
sprechende Zugänge, zum Beispiel im gemeinsamen Haushalt, verfü-
gen. Um ein valides Bild über die Dimensionen und Ursachen solcher 
Straftaten zu erhalten, braucht es eine verbesserte kriminalstatistische 
Erfassung. Es muss dokumentiert werden, ob eine Straftat mit einer 
legalen oder illegalen Schusswaffe begangen wurde, ob es bei der Tat 
auch zu einer Schussabgabe kam und ob die oder der Tatverdächtige 
berechtigt war, die Waffe zu besitzen oder nicht. Jeder Mensch, der 
durch eine Waffe stirbt, ist einer zu viel. Deshalb wollen wir die Ver-
fügbarkeit von tödlichen Schusswaffen – außer für Jäger*innen, die 
ohne diese Waffen ihre Aufgaben nicht erfüllen können – schrittweise 
beenden. Auch im Bereich des Schießsports setzen wir uns im Dialog 
mit Sportschütz*innen für die Umstellung auf nichttödliche Schuss-
waffen ein.
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Bevölkerungsschutz krisenfest machen

Deutschland verfügt über ein herausragendes Netz von Akteur*innen, 
die im Katastrophenfall handlungsfähig sind. Das Rückgrat hierfür 
bilden die überwiegend freiwilligen Mitglieder der Hilfsorganisati-
onen, Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks. Die Klimakrise 
und die Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft setzen 
dieses System unter Druck. Gerade länderübergreifende Katastro-
phen, wie Pandemien, Hochwasserereignisse, Waldbrände oder flä-
chendeckende Stromausfälle, haben ein enormes Schadenspotenzial 
und erfordern koordiniertes Handeln, wenn einzelne Länder an ihre 
Grenzen stoßen. Wir wollen, dass sich der Bund hier stärker engagiert 
und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
mehr Kompetenzen bekommt. Das freiwillige und Spontanhelfer*in-
nen-Engagement wollen wir weiter stärken und für digitale Bereiche, 
zum Beispiel über ein Cyber-Hilfswerk, fit machen. Außerdem setzen 
wir uns für eine Stärkung des gesundheitlichen Bevölkerungsschut-
zes ein, um die interdisziplinäre Bekämpfung von zukünftigen Pande-
mien sicherzustellen.

Schutz für Whistleblower*innen

Abgasmanipulationen, Missstände in Pflegeeinrichtungen, der Ver-
kauf von Facebook-Nutzerdaten – kaum einer der großen Wirtschafts-
skandale der vergangenen Jahre wäre ohne die Hinweise aus den 
Unternehmen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt. Missstände in 
Unternehmen, Behörden und anderen Bereichen wie Doping im Sport 
bis hin zu kriminellen Aktivitäten in Unternehmen und Behörden 
brauchen mutige Menschen, die sie ans Licht bringen. Diese „Whistle-
blower*innen“ müssen im Interesse von uns allen besser vor Repres-
salien aus dem Aus- und Inland, gesundheitlichen, finanziellen und 
sozialen Folgen ihrer Meldung geschützt werden. Das werden wir mit 
einem Hinweisgeberschutzgesetz, das die EU-Whistleblower-Richt-
linie ambitioniert und umfassend auch für das gesamte nationale 
Recht umsetzt, erreichen. Darin festgeschrieben sind ein zweistufiges 
Meldeverfahren sowie ein Entschädigungsfonds, mit dem das per-
sönliche Risiko minimiert wird. Die Furcht vor einem ökonomischen 
und persönlichen Schaden als Hemmnis für eine Hinweisgabe soll so 
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abgebaut und potenzielle Hinweisgeber*innen sollen ermutigt wer-
den. Wir wollen, dass Whistleblower*innen wie Edward Snowden, dem 
wir die Aufdeckung der weltweiten Ausspähung und Massenüberwa-
chung durch zahlreiche Nachrichtendienste zu verdanken haben, frei 
und sicher in einem demokratischen Land leben können, und ihnen 
dies auch in Deutschland anbieten.

Zielgerichtete Abwehr konkreter Gefahren

Ein funktionierender, demokratischer Rechtsstaat muss Sicherheit 
gewährleisten und die ihn konstituierenden Freiheitsrechte wahren. 
Wir stehen für eine rationale Sicherheits- und Kriminalpolitik, die 
Rechtsgüter vor realen Beeinträchtigungen schützt, konkrete Gefah-
ren anlassbezogen und zielgerichtet abwehrt sowie eine verhältnis-
mäßige Strafverfolgung gewährleistet, statt die Bevölkerung mit 
pauschaler Massenüberwachung unter Generalverdacht zu stellen. 
Sicherheitsgesetze müssen auf den Prüfstand, zukünftig auf vali-
der Empirie beruhen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit regelmäßig 
unabhängig evaluiert werden. Wir stellen dazu eine Überwachungs-
gesamtrechnung auf, die laufend fortgeführt wird. Den Einsatz bio-
metrischer Identifizierung im öffentlichen Raum, wie beispielsweise 
Gesichtserkennung, lehnen wir ebenso wie die undifferenzierte Aus-
weitung der Videoüberwachung, die anlasslose Vorratsdatenspeiche-
rung, generelle Hintertüren in digitalen Geräten und Anwendungen 
oder das Infiltrieren von technischen Geräten (Online-Durchsuchung 
bzw. Quellen-TKÜ) ab. Zudem soll eine Verpflichtung eingeführt 
werden, Sicherheitslücken zu melden und aktiv auf ihre Behebung 
hinzuwirken. Unternehmen dürfen nicht dazu verpflichtet werden, 
die IT-Sicherheit und Netzintegrität auf Kosten der Allgemeinheit 
zu gefährden. Wir streiten für eine technisch und personell gut aus-
gestattete und zielgerichtete Polizeiarbeit auf klaren Rechtsgrund-
lagen. Damit stärken wir auch die Rechtssicherheit für die Arbeit der 
Behörden und schaffen Vertrauen. Die digitale Kompetenz in den 
Sicherheitsbehörden wollen wir stärken, damit bestehende Möglich-
keiten zur Verbrechensverhütung und -aufklärung effektiv angewen-
det werden.
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Wir garantieren den Rechtsstaat  
und stärken den Verbraucherschutz
Konsequent gegen Korruption

Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Manipulationen 
im Finanzmarkt sind Rechtsverstöße, die verheerende Auswirkun-
gen auf den Wettbewerb und den freien Markt, für Umwelt und Men-
schen(rechte) haben können. Wirtschaftsstraftaten machen einen 
Großteil der polizeilich erfassten finanziellen Schädigungen aus. Bei 
Rechtsverstößen werden wir Unternehmen deshalb künftig wirksa-
mer zur Rechenschaft ziehen. Ziel ist, die bereits verstreut bestehen-
den Regelungen in einem eigenständigen Gesetz gegen Wirtschafts-
kriminalität zusammenzufassen und zu ergänzen. Um zu verhindern, 
dass Rechtsverstöße von Unternehmen wegen organisierter Unver-
antwortlichkeit nicht geahndet werden können, soll künftig auch an 
das Organisationsverschulden angeknüpft werden können. Die Pflicht 
zum Nachweis der legalen Herkunft großer Zahlungen wollen wir 
verstärken. Sanktionen müssen gemäß den EU-Vorgaben wirksam, 
angemessen und abschreckend sein, zum Beispiel indem unrechtmä-
ßiger Gewinn bei der Abschöpfung geschätzt werden darf und die 
nötigen Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Den Sanktionskata-
log wollen wir um weitere Maßnahmen, wie den Ausschluss von der 
Vergabe öffentlicher Aufträge, die Schadenswiedergutmachung sowie 
verpflichtende Vorkehrungen für Unternehmen zur Verhinderung von 
Straftaten, erweitern und ein öffentliches Sanktionsregister einführen. 

Rechtsschutz für jede*n, Gruppenklagen einführen

Menschen müssen ihr Recht auch gegenüber wirtschaftlich Stärke-
ren wirksam durchsetzen können, zum Beispiel in Fällen wie dem 
Diesel-Abgas-Betrug. Dazu führen wir die Gruppenklage ein, damit 
Menschen auch bei kleineren, aber massenhaft auftretenden Schäden 
effektiv zu ihrem Recht kommen und zum Beispiel Schadensersatz 
bekommen. Die bisher eingeführten kollektiven Klageverfahren, wie 
die Musterfeststellungsklage, die nur Verbraucher*innen zusteht, und 
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das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, sind unzureichend. Die 
immer beliebtere und oft wirkungsvolle Rechtsdurchsetzung durch 
Legal-Tech-Unternehmen kann andererseits vielen Menschen schnell 
und unkompliziert zu ihrem Recht verhelfen. Den kollektiven Rechts-
schutz wollen wir deshalb verallgemeinert und vereinheitlicht in die 
Zivilprozessordnung integrieren und die Bündelung individueller 
Ansprüche im Rahmen einer Gruppenklage ermöglichen. Für eine bes-
sere Durchsetzung des Rechts sollen die Zugangsschranken gesenkt, 
die Verfahren vereinfacht sowie die Beratungs- und Prozesskosten-
hilfe gestärkt werden. Die Verbandsklage-Richtlinie der EU setzen 
wir verbraucherfreundlich und zügig in nationales Recht um. Die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Finanzkraft der Parteien, Möglichkeiten 
der Prozessverzögerung und der Einfluss von tatsächlich betroffenen 
Dritten (zum Beispiel Versicherungen) auf Gerichtsverfahren müssen 
minimiert werden. 

Strafrechtliche Sanktionen mit Vernunft und Augenmaß 

Wir überprüfen die Wirkungen der Straf- und Strafverfahrensrechts-
Änderungen der letzten Jahre anhand des Maßstabs rationaler, fakten-
basierter Kriminalpolitik und reformieren das Sanktionensystem mit 
dem Ziel von Prävention und Resozialisierung. Dazu gehören Verzicht 
auf nutzlose Ersatzfreiheitsstrafen, größere Wirksamkeit von Bewäh-
rungsauflagen und Stärkung von ambulanten Sanktionsmöglichkeiten.

Kinderschutz vor Gericht verbessern

In familienrechtlichen Verfahren werden Entscheidungen getroffen, 
die erhebliche Auswirkungen auf das weitere Leben von Kindern 
und ihren Familien haben können. Häusliche Gewalt muss in Ent-
scheidungen über Besuchs- und Sorgerecht berücksichtigt werden. 
Es gilt den Kinderschutz vor Gericht zu stärken und die Meinung von 
Kindern zu berücksichtigen. Anhörungen müssen kindgerecht ausge-
staltet sein und mehrfache Befragungen nach Möglichkeit vermieden 
werden. Im familiengerichtlichen Verfahren braucht es entsprechende 
interdisziplinäre Angebote, wie zum Beispiel Childhood-Häuser. Wir 
machen einerseits die Fortbildungen für Familienrichter*innen ver-
bindlich und werden diese andererseits beim Arbeitspensum der 
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Richter*innen berücksichtigen. Auch in Kindschaftssachen wollen wir 
die Rechtsbeschwerdemöglichkeit zum Bundesgerichtshof herstellen. 
In Strafverfahren wollen wir die Opferrechte von Kindern weiter stär-
ken. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder muss konsequent aufgeklärt 
und verfolgt werden, vor allem durch mehr – insbesondere auch auf 
Internetkriminalität spezialisiertes – Personal bei Polizei und Staats-
anwaltschaften.

Vor Kostenfallen schützen, Online-Kündigung mit nur  
einem Klick

Online-Verträge kann man mit einem Klick abschließen, die Kündi-
gung bedarf aber der Textform. Auch lange Mindestlaufzeiten und 
automatische Vertragsverlängerungen um ein Jahr sind alles andere 
als verbraucherfreundlich. Immer noch werden Verbraucher*innen an 
Telefon oder Haustür überrumpelt und ihnen ungewollte Verträge 
untergeschoben. Wir wollen Verbraucher*innen vor Vertragsfallen 
schützen und durchsetzen, dass die Online-Kündigung so einfach ist 
wie die Online-Bestellung. So wie es einen Bestellbutton gibt, muss 
es auch einen Kündigungsbutton geben sowie eine verpflichtende 
Eingangsbestätigung für Online-/E-Mail-Kündigungen. Vertrags-
laufzeiten und automatische Verlängerungen müssen verkürzt wer-
den – zugunsten des Verbraucherschutzes und des Wettbewerbs. Wir 
wollen die maximale Mindestlaufzeit von Verträgen von zwei Jahren 
halbieren und die stillschweigende Vertragsverlängerung von einem 
Jahr auf einen Monat verkürzen. Telefonisch abgeschlossene Verträge 
sollen erst gelten, wenn sie nachträglich bestätigt werden. Auch vor 
unseriösen Haustürgeschäften wollen wir Verbraucher*innen besser 
schützen.

Ein Recht auf Reparatur

Von der Waschmaschine bis zum Handy – viele Geräte landen schon 
nach kurzer Zeit auf dem Müll, weil sie schnell kaputtgehen, nicht 
reparierbar sind oder keine Softwareupdates mehr angeboten wer-
den. Das ärgert die Verbraucher*innen, es verschwendet wertvolle 
Ressourcen und verursacht Berge von Elektroschrott. Wir setzen statt-
dessen auf Qualität und Langlebigkeit. Durch ein Recht auf Reparatur 



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN204

Ka
pi

te
l 5

Bereit, weil Ihr es seid.

wollen wir Elektroschrott von vornherein vermeiden. Die Grundlage 
dafür sind verbindliche Designvorgaben, damit elektronische Geräte 
so gestaltet sind, dass sie möglichst langlebig, reparierbar und recyc-
lingfähig sind. Dabei darf es nicht nur um die Hardware eines Geräts 
gehen. Mindestens für die erwartbare Lebensdauer müssen Ersatz-
teile und Softwareupdates kostengünstig erhältlich sein. Ein Label 
soll erkennbar und vergleichbar machen, wie lange Ersatzteile und 
Softwareupdates zur Verfügung gestellt werden. Durch die Verdopp-
lung der Gewährleistungsfristen auf vier Jahre, die Erweiterung der 
Beweislastumkehr auf zwei Jahre und eine Angabe der vom Hersteller 
vorgesehenen Lebensdauer wollen wir erreichen, dass Geräte für eine 
längere Lebensdauer gebaut werden. So werden wir die Spielräume 
der EU-Vorgaben voll ausschöpfen und uns gleichzeitig für mehr 
Verbraucherschutz in der EU engagieren. Außerdem werden wir den 
reduzierten Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen ein-
führen und uns auf EU-Ebene für die Ausweitung auf die Reparatur 
von Elektrogeräten einsetzen.

Finanzberatung im Interesse der Kund*innen

Häufig werden Kund*innen Finanz- und Versicherungsprodukte ver-
mittelt, die am persönlichen Bedarf vorbeigehen. Diese Produkte sind 
häufig gut für die Gewinne der Banken und Versicherungen, aber 
schlecht für die Kund*innen. Wir wollen die Finanzberatung vom Kopf 
auf die Füße stellen. Dafür schaffen wir ein einheitliches und trans-
parentes Berufsbild für Finanzberater*innen. Alle Vermittler*innen 
und Berater*innen sollen künftig von der BaFin beaufsichtigt wer-
den. Wir wollen weg von der Provisionsberatung und schrittweise zu 
einer unabhängigen Honorarberatung übergehen. Dafür schaffen wir 
eine gesetzliche Honorarordnung, die Finanzberater*innen stärkt und 
unabhängiger macht. Zusammen mit den Verbraucherzentralen und 
der Branche entwickeln wir Honorarmodelle (Ratenzahlungen, Flat-
rates), die zu Lebenssituation und Präferenzen der Menschen passen, 
und senken mit Standardprodukten in der Altersvorsorge die Kos-
ten insbesondere für Menschen mit kleinen und mittleren Einkom-
men. Die Finanzaufsicht soll von der Möglichkeit, den Vertrieb von 
schädlichen irreführenden Finanzprodukten zu untersagen, häufiger 
Gebrauch machen und für mehr Finanzbildung sorgen. Zusätzlich 
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wollen wir die Kompetenzen der BaFin im Verbraucherschutz stärken 
und die Beteiligungsrechte des Verbraucherbeirats ausweiten. Über-
höhte Dispozinsen und Gebühren, insbesondere für das Basiskonto, 
werden wir begrenzen.

Wir fördern die Kultur,  
die Künste und den Sport
Krisenfeste Strukturen für die Kultur

Die Künste sind frei und müssen keinen Zweck erfüllen. Sie sind 
gleichzeitig von zentraler Bedeutung für die Selbstreflexion der 
Gesellschaft, den Zusammenhalt und die Persönlichkeitsbildung der/
des Einzelnen. Wir wollen, dass die Kulturlandschaft nach der Pan-
demie mit ihren monatelangen Schließungen zu neuer Lebendigkeit, 
Vielfalt und Reichhaltigkeit findet und Kultur und kulturelle Bildung 
endlich selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge werden. Deswe-
gen wollen wir Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Eine 
nachhaltige (Wiederaufbau-)Strategie muss die Kommunalfinanzen 
als eine wichtige Grundlage für das Kulturleben stärken, das Zuwen-
dungsrecht reformieren, mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen bei der Finanzierung von Kultureinrichtungen und 
-projekten ermöglichen sowie einen Fonds zum Schutz von Kultur-
einrichtungen vor Verdrängung und Abriss einrichten, der Kulturorte 
wie beispielsweise Clubs langfristig absichert. Die öffentliche Kultur-
förderung soll künftig partizipativ, inklusiv und geschlechtergerecht 
abgestimmt sowie nach transparenten Kriterien angelegt sein. Ebenso 
braucht es eine gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den 
Rahmenbedingungen für alle Kulturformen und -sparten, für die freie 
Szene und institutionell geförderte Kultureinrichtungen.

Kulturschaffende und Kreative besser absichern

Die Corona-Krise zeigt, unter welch prekären Bedingungen viele Kul-
tur- und Medienschaffende arbeiten. Für eine vielfältige Kulturland-
schaft braucht es eine Absicherung, die Freiräume bietet und künst-
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lerisches und kreatives Schaffen ermöglicht. Wir setzen uns für gute 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und faire Bezahlung ein, damit 
an privaten und insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen pre-
käre Arbeitsverhältnisse überwunden werden. Solo-Selbständige und 
Kulturschaffende sollen für die Zeit der Corona-Krise mit einem Exis-
tenzgeld von 1.200 Euro im Monat abgesichert werden. Eine Absiche-
rung braucht es aber auch darüber hinaus. Die Künstlersozialkasse 
(KSK) muss finanziell gestärkt, Rechtssicherheit für die Mitgliedschaft 
in der KSK, auch für Künstler*innen, die nur zeitweise für Produktionen 
versicherungspflichtig angestellt sind, geschaffen und die freiwillige 
Weiterversicherung für Selbständige in der Arbeitslosenversicherung 
vereinfacht werden. Es muss sichergestellt werden, dass Urheber*in-
nen für ihre Werke eine angemessene Vergütung erhalten. Eine ange-
messene Beteiligung, insbesondere an den Gewinnen der Vertriebs-
plattformen, sorgt dafür, dass Kultur- und Medienschaffende weiter 
an ihren Werken verdienen können. Nutzer*innen sollen bei digitalen 
Inhalten bei der Ausleihe und Weiterveräußerung nicht schlechter-
gestellt werden als bei analogen Gütern. Aus diesem Grund sollen 
Bibliotheken unter denselben Bedingungen E-Books verleihen dürfen, 
die sich für physische Bücher bewährt haben, ohne dafür Lizenzver-
träge abschließen zu müssen.

Kultur in der Gesellschaft

Aktives Kulturleben ist die Basis von demokratischen Gesellschaf-
ten. Hier findet die Auseinandersetzung darüber statt, wie wir leben 
wollen. Deshalb muss die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt im 
Kulturschaffen sichtbar sein. Wir wollen Kultureinrichtungen öffnen 
und stärken, damit jede*r einfachen Zugang zu ihnen hat und ihre 
Angebote nutzen und gestalten kann. Bestehende soziale, finanzielle 
oder bauliche Hürden müssen dafür abgebaut werden, etwa durch 
den kostenlosen Eintritt für Schüler*innen in staatlichen Museen, 
durch die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken oder durch 
einen Kulturpass für Menschen mit geringem Einkommen. Wir wollen 
gerade solche Kulturangebote kontinuierlich und flächendeckend för-
dern, die die Situation und die Bedürfnisse in ihrer Stadt oder ihrer 
Gemeinde mitdenken und das als ihre zentrale Zukunftsaufgabe ver-
stehen. In ländlichen Regionen, aber auch in urbanen Zentren sollen 
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Kultureinrichtungen Knotenpunkte von Begegnungen und zu soge-
nannten „Dritten Orten“ werden, die auch Menschen einen Zugang 
zu Kultur ermöglichen, die davon bislang wenig profitieren. Bei der 
Besetzung von Intendanzen, bei der Zusammensetzung von staat-
lich geförderten Kulturbetrieben, bei der Vergabe von Stipendien und 
Werksaufträgen und bei staatlichen Jurys wollen wir eine Quoten-
regelung einführen, um Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten, 
sowie flache Hierarchien und partizipative Strukturen fördern. Zudem 
muss auf angemessene Repräsentanz der vielfältigen Gesellschaft 
geachtet werden. Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität und inklusive 
Teilhabe müssen fester Bestandteil der Ausbildung zu Kulturberufen 
sein. Auch kulturelle Vielfalt sowie Transkulturalität, also die gegen-
seitige Durchdringung von Kulturen, wollen wir fördern.

Den Kulturbetrieb ökologischer machen

Der Kulturbetrieb und die Künste können eine wichtige Rolle bei 
der Bewältigung der Klimakrise spielen. Es gibt viele Initiativen und 
Akteur*innen, die mit großem Einsatz versuchen, ressourcenschonen-
der zu arbeiten und den Kulturbetrieb ökologisch auszurichten. Die-
ses Engagement werden wir durch eine zentrale Beratungsstelle, den 
Green Culture Desk, unterstützen und einen Green-Culture-Fonds als 
Förderinstrument einrichten. Künstler*innen geben außerdem wich-
tige Impulse für die nachhaltige Transformation. Wir wollen im Sinne 
eines Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit ein Instrument zur ressort-
übergreifenden, transdisziplinären Förderung schaffen, das den Auf-
bau von langfristigen Strukturen ermöglicht sowie freie Experimen-
tier- und Handlungsräume schafft. Damit sind auch hybride Modelle 
der Kooperation zwischen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und 
Akteur*innen der Zivilgesellschaft gemeint.

Film- und Kinokultur stärken und ins digitale Zeitalter führen

Den Film als prägendes Medium des Bewegtbildes und Kinos als 
öffentliche Kulturorte wollen wir angesichts des schnellen Wandels 
der Produktions- und Vertriebsformen stärken. Um die künstlerische 
Qualität und Anziehungskraft des deutschen und europäischen Films 
zu steigern, vereinfachen wir Entscheidungsprozesse: Wir entflech-
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ten die Struktur aus Fernsehsendern und einer Vielzahl an Gremien 
zugunsten kriterienbasierter, automatischer Förderungen und richten 
unser Augenmerk verstärkt auf die Förderung von Stoffen und Dreh-
büchern sowie des Nachwuchses. Verbindliche Quoten sorgen dafür, 
dass Frauen im Film gleiche Chancen haben. Soziale Mindeststan-
dards und faire Verwertungswege verbessern die ökonomische Lage 
der Filmschaffenden. Ökologische Produktion wird mit finanziellen 
Anreizen belohnt. Kinos und Festivals unterstützen wir durch verläss-
liche Förderinstrumente.

Erinnerungskultur stärken und öffnen

Erinnerungskultur trägt entscheidend zur Selbstverständigung und 
zum Zusammenhalt bei und ist eine grundlegende Voraussetzung für 
den Schutz unserer Demokratie. Doch noch immer gibt es Leerstellen 
in der Aufarbeitung der deutschen Verbrechensgeschichte. Der Natio-
nalsozialismus muss weiter konsequent aufgearbeitet werden. Bis-
her wenig beachtete Opfergruppen wie die sogenannten „Asozialen“, 
„Berufsverbrecher“ und „Euthanasie“-Opfer wollen wir würdigen und 
durch eine angemessene Entschädigung anerkennen. Ihre Lebensge-
schichten sowie die Tatorte der Morde sollen erforscht und gekenn-
zeichnet werden. Die finanzielle Förderung der Forschungsarbeiten, 
die Weiterentwicklung der pädagogischen und wissenschaftlichen 
Arbeit der Gedenkstätten sowie die weitere Aufarbeitung und Rück-
gabe von NS-Raubkunst stehen im Mittelpunkt. Dazu gehört auch, 
den weiteren Verpflichtungen gegenüber Ländern, die unter der deut-
schen Besatzung gelitten haben, nachzukommen. Auch die SED-Dik-
tatur soll durch die Fortsetzung der Forschung und der politischen 
Bildungsarbeit an den Außenstellen des Bundesbeauftragten für 
die Stasi-Unterlagen weiter aufgearbeitet werden. Erinnerungsorte 
an die friedliche Revolution von 1989, die deutsche Wiedervereini-
gung und die folgenden tiefgreifenden Transformationsprozesse in 
Ostdeutschland werden wir in Bundesträgerschaft fördern. Auch die 
regionalen Aufarbeitungsinitiativen wollen wir stärker in ihrer Arbeit 
unterstützen und setzen uns für unbürokratische und höhere Ent-
schädigungsleistungen für die Opfer und Verfolgten der SED-Diktatur 
ein. Wir wollen außerdem rechtliche Regelungen für die Rückgabe 
von Raubkunst der NS- und der DDR-Zeit schaffen. Durch eine zen-
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trale Erinnerungs- und Lernstätte werden wir die Kontinuitäten des 
Kolonialismus ins Bewusstsein rücken und so eine gesellschaftliche 
Debatte über unser koloniales Erbe fördern, die eine antirassistische 
Perspektive auf Geschichte und Gesellschaft ermöglicht. Dazu sind die 
kritische Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen und die Dekoloni-
sierung öffentlicher Räume zentral und es bedarf einer umfänglichen 
Provenienzforschung, Digitalisierung und transparenten Veröffentli-
chung sowie verbindlicher Regelungen zur Restitution von Kulturerbe 
aus kolonialen Kontexten. Das gelingt nur in enger Zusammenarbeit 
mit den Nachkommen und zivilgesellschaftlichen Initiativen der ehe-
mals Kolonisierten und Geschädigten weltweit. Gleichzeitig muss sich 
die deutsche Erinnerungskultur für die vielfältigen Erfahrungen und 
Geschichten der Menschen öffnen, die nach Deutschland eingewan-
dert sind oder deren Geschichte mit der deutschen verwoben ist, und 
das Gedenkstättenkonzept muss entsprechend weiterentwickelt wer-
den. Wir werden uns auch für eine aktive Erinnerungskultur in allen 
öffentlichen Institutionen einsetzen.

Ein Entwicklungsplan für den Sport

Im Sport, dem größten Träger der organisierten Zivilgesellschaft und 
des freiwilligen Engagements, werden täglich demokratische Werte 
wie Gemeinsamkeit, Toleranz, Integration, Inklusion, Engagement und 
Gesundheitsprävention gelebt und vermittelt. Damit übernimmt der 
Sport eine herausragende Rolle für das gesellschaftliche Zusammen-
leben. Dies werden wir fördern und bessere Rahmenbedingungen 
schaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass sich die Teilhabe von Frauen 
im Sport und die Diversität von Sportler*innen und Athlet*innen auch 
in der Besetzung von Entscheidungsgremien niederschlägt. Wir wol-
len Ideen und Energien bündeln und zusammen mit den Sportverbän-
den, Ländern, Kommunen, der Wissenschaft und unter Beteiligung der 
Bürger*innen einen Entwicklungsplan Sport erarbeiten und umset-
zen – ähnlich dem Goldenen Plan aus den 1960ern. Ein besonderer 
Fokus muss dabei vor allem auf strukturschwachen Regionen, gerade 
in Ostdeutschland, liegen, denn die Diskrepanz zwischen Ost und 
West ist beim Breitensport auch 30 Jahre nach der friedlichen Revo-
lution ein Problem. Ausreichend vorhandene und barrierefreie Sport-
stätten und Bewegungsräume zählen in Städten und ländlichen Räu-
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men zur Daseinsvorsorge, deshalb wollen wir, dass Bewegungs- und 
Sportflächen in der Wohnungsbaupolitik und Quartiersplanung fest 
verankert und die bestehenden Anlagen unter Beachtung der ener-
getischen Vorschriften durch die Kommunen saniert werden können. 
Dazu gehören auch insbesondere Schwimmsportstätten, denn unser 
Anspruch ist, dass jedes Kind schwimmen lernen kann. Das wollen 
wir mit einem Bundesprogramm zur Sanierung und Instandsetzung 
von Schwimmstätten erreichen. Sportgroßveranstaltungen sollen 
klimaneutral, sozial, nachhaltig und menschenrechtskonform ermög-
licht, ihre Kosten transparent dargestellt werden, sodass sie auch 
einen bleibenden Infrastrukturgewinn für die Bürger*innen vor Ort 
schaffen. Dafür braucht es eine bundesweit einheitliche und föderal 
abgestimmte Gesamtstrategie, bei der von Beginn an Bürger*innen-
beteiligung Teil der Planung ist. Das Prinzip Prävention ist die beste 
Vorsorge, daher wollen wir für alle zugängliche öffentliche Bewe-
gungsräume unterstützen, die es auch Menschen mit einem gerin-
gen Einkommen ermöglichen, Sport zu betreiben. E-Sport ist längst 
kein Nischenthema mehr und begeistert immer mehr Menschen. 
Wir wollen neue Wege in Sport- und Jugendvereinen ermöglichen – 
mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport stärken wir 
ehrenamtliches Engagement. Potenziale für Nachwuchsgewinnung 
in IT- und Kreativwirtschaft wollen wir aktivieren. Die Entwicklungen 
von E-Sport und Gaming werden wir insbesondere im Hinblick auf 
Diversität, Nachhaltigkeit, Jugendschutz sowie Medienkompetenz för-
dern und zusammen mit Gamer*innen, Verbänden und Wissenschaft 
gestalten; gemeinsam mit allen Akteur*innen stellen wir uns gegen 
Diskriminierung und Hatespeech.

Spitzensport braucht Breitensport

Ein starker Breitensport braucht Vorbilder. Im Leistungssport muss es 
um die bestmögliche Förderung von Talenten gehen und nicht allein 
um die Fixierung auf eine bestimmte Medaillenanzahl. Deshalb wol-
len wir bei der Förderung des Spitzensports die Bedingungen und 
Perspektiven für Leistungssportler*innen insbesondere für den Nach-
wuchs in den Mittelpunkt stellen. Die bisherigen staatlichen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Leistungssportler*innen werden durch zivile 
Alternativen ergänzt. Die wichtige soziale und pädagogische Arbeit 
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von Trainer*innen im Ehrenamt und Hauptberuf wollen wir aufwerten. 
Bei der Doping-Prävention und im Anti-Doping-Kampf stärken wir die 
NADA und fordern auf internationaler Ebene weitreichende Reformen 
der WADA, die ihre Aufgaben vollständig unabhängig ausführen und 
Athlet*innen echte Mitbestimmung ermöglichen muss. Die Dopingver-
gangenheit gilt es lückenlos aufzuklären, Dopingopfer unterstützen 
wir angemessen. Auch Korruptionsskandale auf höchster Ebene der 
Sportfunktionär*innen sowie die zunehmende Kommerzialisierung 
bedrohen den Spitzensport. Gerade beim Fußball als Publikumssport 
gilt es die Partizipationsmöglichkeiten von Fans zu erhöhen und ihn 
wieder stärker gesellschaftlich zu verankern. Deswegen sollen Trans-
parenz und Good Governance auch im Sport vorangetrieben werden. 
Die Einhaltung von Menschenrechten muss von Sportverbänden auf 
Grundlage der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
umgesetzt und bei der Vergabe von Sportgroßereignissen zur Voraus-
setzung gemacht werden. Wir setzen uns für eine nationale Strategie 
gegen psychische, physische und sexualisierte Gewalt im Sport ein, bei 
der der Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport ein inte-
graler Bestandteil ist. Gegen Rechtsextremismus und andere Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport gehen wir mit 
einem langfristigen finanziell starken Bundesprogramm vor, das von 
einer unabhängigen Stelle beraten wird. Für die sozialpädagogischen 
Fußballfanprojekte und deren Koordinationsstelle sichern wir verläss-
liche Rahmenbedingungen. Wir schützen die Bürger*innenrechte von 
Fans und diese vor ausufernden Datensammlungen und Kollektivstra-
fen. Noch immer vorhandene sexistische Strukturen müssen aufgebro-
chen und Sportstätten gendersensibel geplant werden.

Wir bauen Europa weiter
Die Zukunft der EU demokratisch gestalten

Wir sehen Deutschland in einer zentralen und historischen Verantwor-
tung für den Zusammenhalt und die Fortentwicklung der EU. Zuletzt 
aber wurde von Berlin aus bestenfalls verwaltet, oftmals gebremst. 
Wir wollen die Europapolitik aktiv und koordiniert gestalten – mit 
klarem Wertekompass, entlang einer starken deutsch-französischen 
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Zusammenarbeit und im Zusammenspiel mit unseren europäischen 
Partner*innen. Unser Ziel ist eine demokratisch gestärkte EU, die 
zusammenhält, voranschreitet und ihr ganzes Gewicht gegen die Kli-
makrise und das Artensterben in die Waagschale wirft. Wir stehen 
ein für ein vereintes Europa ohne Schlagbäume, denn die Freizügig-
keit ist eine der größten Errungenschaften des europäischen Pro-
jekts. In manchen Bereichen kommen wir nur mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten voran. Die verstärkte Zusammenarbeit im Rah-
men der Verträge bietet dafür gute Möglichkeiten und muss stets im 
Bestreben, dass sich letztlich alle anschließen können, und mit vollen 
Parlamentsrechten erfolgen. Die Weiterentwicklung europäischer Ins-
titutionen steht für uns in engem Zusammenhang mit dem Ausbau 
des sozialen Zusammenhalts in der EU. In den kommenden Monaten 
bietet die „Konferenz über die Zukunft Europas“ eine große Chance, 
die europäische Öffentlichkeit zu stärken und gemeinschaftlich mit 
den Bürger*innen Reformen der EU zu entwickeln. Wir wollen sie nut-
zen für die nächste Phase der europäischen Integration auf dem Weg 
zur Föderalen Europäischen Republik und um europäische Antworten 
auf die großen Herausforderungen zu formulieren. Die Ergebnisse der 
Konferenz sollen im Rahmen der europäischen Gesetzgebung bis hin 
zu Vertragsänderungen umgesetzt werden.

Europäisches Parlament stärken

Die Geschichte der EU ist eine Geschichte zunehmender Legitimität 
der europäischen Institutionen. Unser Ziel ist, die parlamentarische 
Demokratie der Europäischen Union zu stärken: mit einem Parlament, 
das in allen Bereichen gleichberechtigt mit dem Rat entscheidet, ein 
vollwertiges Initiativrecht für die Gesetzgebung und ein starkes Haus-
haltsrecht erhält. Es soll die Kommission auf Vorschlag der Kommissi-
ons-Präsident*in wählen sowie durch ein konstruktives Misstrauens-
votum entlassen können. Für die Wahlen zum Europäischen Parlament 
setzen wir uns dafür ein, dass die Bürger*innen mit ihrer Stimme für 
einen Spitzenkandidaten bzw. eine Spitzenkandidatin der Parteien 
auch die/den nächste*n Präsident*in der EU-Kommission bestimmen. 
Ein Teil der Abgeordneten soll zukünftig nicht mehr über viele natio-
nale Listen ins Europaparlament einziehen, sondern über EU-weite, 
transnationale Listen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Unionsbür-
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ger*innenschaft zu einer europäischen Staatsbürger*innenschaft fort-
entwickelt wird, sodass Unionsbürger*innen in den Mitgliedstaaten, in 
denen sie leben, dieselben Rechte und Pflichten genießen. Wir wollen, 
dass alle EU-Bürger*innen, die ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt 
in Deutschland haben, nicht nur bei Kommunal- und Europawahlen, 
sondern perspektivisch auch bei Landtags- und Bundestagswahlen 
wählen dürfen.

Mit Mehrheitsentscheidungen Blockaden auflösen

Die Europäische Union braucht mehr Handlungsfähigkeit, um auf 
Augenhöhe mit den heutigen Herausforderungen voranzukommen. 
Blockaden durch einzelne Staaten in Bereichen wie der Außen- und 
Sicherheitspolitik und in Steuerfragen oder auch bei Energie und 
Sozialem können wir uns nicht länger leisten. Solange nationale Ein-
zelinteressen das europäische Gemeinwohl ausbremsen können, wird 
die EU keine aktivere Rolle, etwa für mehr Steuergerechtigkeit oder 
mehr Verantwortung für Demokratie und Menschenrechte in der Welt, 
übernehmen können. Darum setzen wir uns dafür ein, für alle verblei-
benden Politikbereiche, in denen heute noch im Einstimmigkeitsprin-
zip entschieden wird, Mehrheitsentscheidungen in Mitentscheidung 
des Europäischen Parlaments einzuführen. Das ist auch deshalb wich-
tig, um bei weiteren Erweiterungsrunden der EU deren Handlungsfä-
higkeit zu sichern. Unser Ziel ist es, die europäischen Institutionen zu 
einem Zweikammersystem weiterzuentwickeln.

Ein europäisches Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht

Zum europäischen Gemeinwesen gehört das Zusammenwachsen der 
Zivilgesellschaften. Deshalb setzen wir uns für ein EU-weites Vereins- 
und Gemeinnützigkeitsrecht ein. Ein europäischer Vereinsstatus mit 
klaren Regeln zu Gründung, Gemeinnützigkeit und Auflösung würde 
Vereine dem Schutz der EU unterstellen und nationaler Willkür ent-
ziehen. Zudem wollen wir die Europäische Bürger*inneninitiative als 
zentrales Instrument der Teilhabe der Bürger*innen und der Zivilge-
sellschaft stärken. So sollen Bürger*innen die Einberufung von Euro-
päischen Zukunftskonferenzen oder Bürger*innenräten fordern kön-
nen, von denen auch eine Reform der Verträge angeregt werden kann. 
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Ist eine Bürger*inneninitiative erfolgreich, sollte spätestens nach 
einem Jahr und einer Prüfung auf Vereinbarkeit mit den EU-Grund-
rechten ein Gesetzesvorschlag folgen und im Europaparlament eine 
Plenumsabstimmung über das Ziel der Initiative stattfinden.

Einflussnahme auf EU-Gesetzgebung transparent machen

Mehr Transparenz stärkt die europäische Demokratie und das Ver-
trauen der Bürger*innen in Politik. Um nachvollziehbar zu machen, 
wofür die Regierungen der Mitgliedstaaten in Brüssel eintreten, 
setzen wir uns für Fristen im Rahmen der Gesetzgebung ein, bis zu 
denen eine öffentliche Debatte im Rat stattgefunden haben muss. 
Dabei müssen alle Regierungen ihre aktuelle Position zum Vorschlag 
der Ratspräsidentschaft vorlegen. In einer deutschen Bundesregie-
rung gehen wir hierbei mit gutem Beispiel voran. Auch den Zugang 
zu EU-Dokumenten wollen wir substanziell weiterentwickeln. Die EU 
arbeitet bei Interessensvertreter*innen bereits transparenter als der 
Bundestag. Wir wollen weitere Schritte gehen – mit einem verbind-
lichen Lobbyregister für alle EU-Institutionen, strikteren Karenzzeiten 
beim Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft und einem „legislativen 
Fußabdruck“, durch den die Einflussnahme auf Gesetzgebung über-
prüfbarer wird, kontrolliert durch eine unabhängige Ethikbehörde, die 
Sanktionen verhängen kann.

Europäische Grundrechte einklagbar machen

Die EU ist eine Gemeinschaft der Werte und des Rechts. Wir wollen 
die EU-Grundrechtecharta langfristig gegenüber den Nationalstaaten 
einklagbar machen, um so alle EU-Bürger*innen in ihren Rechten zu 
stärken. Mit dem EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Grundrechte setzen wir uns für ein stärkeres Instrument ein, 
um Verstöße autoritärer Mitgliedstaaten zu sanktionieren. Aus dem 
jährlichen Rechtsstaatlichkeitsbericht sollen konkrete Maßnahmen 
bis hin zu Vertragsverletzungsverfahren und der Nichtauszahlung von 
Subventionen folgen. Der neu geschaffene Rechtsstaatsmechanismus 
muss sofort zum Einsatz kommen. Kommunen und Regionen sowie 
Nichtregierungsorganisationen sollen dann direkt von der EU geför-
dert werden können. Bei den Artikel-7-Verfahren zur Rechtsstaatlich-
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keit braucht es substanzielle Fortschritte. Alle Mitgliedstaaten sollen 
sich der Europäischen Staatsanwaltschaft anschließen, wenn sie neue 
EU-Gelder erhalten wollen und öffentlich Rechenschaft über die Emp-
fänger*innen von Subventionen ablegen. Jede*r siebte Europäer*in 
ist Teil einer nationalen oder Sprachminderheit. Wir unterstützen die 
Minority SafePack Initiative und wollen Minderheitenrechte wie den 
Erhalt von Sprache, Kultur und Identität sowie Namensführung in der 
EU stärken.

Eine öffentlich-rechtliche Medienplattform in Europa

Ein zusammenwachsendes Europa braucht eigene, öffentliche digi-
tale Orte, an denen seine Bürger*innen zusammenkommen können, 
um sich zu informieren, zu partizipieren, sich zu unterhalten und poli-
tisch zu diskutieren. Dafür kommen bislang nur kommerziell betrie-
bene, digitale Plattformen in Frage. Als zeitgemäße Antwort setzen 
wir uns darum für eine europäische, digitale Plattform in öffentli-
cher Trägerschaft ein. Sie bündelt europaweit qualitativ hochwertige 
Inhalte – werbefrei, offen und mehrsprachig. Basierend auf techni-
scher Offenheit, Interoperabilität und besten Datenschutzstandards 
kann sie darüber hinaus gerade auch für die Zivilgesellschaft und 
Bildungseinrichtungen als Kommunikationsplattform dienen, um 
Inhalte bereitzustellen und in Informationskampagnen die EU den 
Bürger*innen näherzubringen. Die Grundlage bildet ein öffentlich-
rechtlicher Auftrag. Sie arbeitet zusammen mit den nationalen öffent-
lichen Rundfunkanstalten, um deren Inhalte europaweit zugänglich 
zu machen, und agiert frei von jedweder politischer Einflussnahme.

Europa der Kommunen und Regionen

Eine demokratische, vielfältige und bürger*innennahe EU lebt von der 
Stärke der Kommunen und Regionen. Getreu dem Subsidiaritätsprin-
zip soll die EU da unterstützen, wo Kommunen an ihre Grenzen sto-
ßen – aber nicht jeden Lebensbereich regulieren. Die Wettbewerbs-
regeln des Binnenmarkts dürfen Kommunen nicht zur Privatisierung 
öffentlicher Güter zwingen. In EU-Handelsabkommen braucht es Aus-
nahmen für die kommunale Daseinsvorsorge sowie für öffentliche 
und soziale Dienstleistungen. Für mehr europaweite Kooperation 
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wollen wir Städtepartnerschaften stärken, INTERREG-Programme für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausweiten und Euregios und 
Eurodistrikte durch weniger Bürokratie und mehr Flexibilität fördern. 
Die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich wollen wir 
stärken und in diesem Sinne das Konzept der European Universities 
weiterentwickeln. Kommunen und Regionen brauchen mehr Mitspra-
che auf europäischer Ebene, unter anderem über einen gestärkten 
Ausschuss der Regionen. Zur Umsetzung des Green Deal und bei der 
Gestaltung und Vergabe von Förderprogrammen setzen wir auf das 
Partnerschaftsprinzip und unterstützen lokale kleine und mittelstän-
dische Unternehmen dabei, ihren Beitrag zu leisten. Bürokratie wollen 
wir durch verstärkte Digitalisierung abbauen. EU-Haushaltsmittel sol-
len künftig auch verstärkt kommunalen und lokalen zivilgesellschaft-
lichen Akteur*innen direkt bereitgestellt werden.
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Kapitel 6:  
International zusammenarbeiten

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind global: Pandemien, 
die Klima- und Biodiversitätskrise, Hunger, Urbanisierung, Migration 
und die sozial-ökologische Transformation als besondere Aufgabe. 
Wir können sie nur gemeinsam meistern. Jahrelang hat Deutsch-
land in Europa und der Welt aber allenfalls moderiert, oft gezögert, 
ist abgetaucht. Es ist Zeit, wieder eine kooperative und aktive Poli-
tik zu betreiben und als gestaltende Kraft voranzugehen im Sinne 
einer multilateralen und vorsorgenden, einer kohärenten und werte-
geleiteten Politik – stets europäisch und entlang einer verlässlichen 
deutsch-französischen Zusammenarbeit, mit unseren Partner*innen 
innerhalb und außerhalb Europas, transatlantisch und im Rahmen der 
Vereinten Nationen.

Gestützt auf die Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, das Pariser Klimaabkommen, internationale Menschen-
rechtsnormen und die rechtebasierte internationale Ordnung set-
zen wir uns für eine wirkungsorientierte globale Strukturpolitik ein, 
die den Schutz und die Bereitstellung globaler Gemeingüter, eine 
gerechte Verteilung von Ressourcen und Wohlstand sowie Entwick-
lungschancen für alle als beste Vorsorge gegen die Klima- und Bio-
diversitätskrise, Konflikte, Gewalt oder das unermessliche Leid von 
Hunger, Flucht und Vertreibung begreift. Wir wollen dazu auch eine 
europäische Politik der globalen Vernetzung und Konnektivität voran-
treiben und begrüßen entsprechende Partnerschaften

Ausgangspunkt unserer Politik ist eine gestärkte, krisenfeste und 
handlungsfähige Europäische Union. Die Werte, auf denen sie gründet, 
wollen wir nach innen verteidigen und nach außen beherzt vertreten: 
Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die EU 
als Friedensmacht ist nicht nur Antwort auf eine lange und schmerz-
volle Geschichte von Kriegen und Feindseligkeiten auf unserem Kon-
tinent, exportiert in die ganze Welt, sondern vor allem ein Zukunfts-
versprechen, das es einzulösen gilt. Sie ist unser schützenswertes und 
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einmaliges Zuhause. Gerade weil wir überzeugte Europäer*innen sind, 
streiten wir für ihre stetige Fortentwicklung. Wir arbeiten für eine 
europäische Wertegemeinschaft, die ihre Abhängigkeit von Dritten 
in kritischen Bereichen ab- und ihre Souveränität und strategische 
Handlungsfähigkeit ausbaut – in einem Gleichgewicht von Koopera-
tion, wo möglich, und Eigenständigkeit, wo nötig. So eine EU ist in der 
Lage, kritische Infrastruktur und globale Gemeingüter bereitzustel-
len und zu schützen, global für das Völkerrecht und die universalen 
Menschenrechte einzustehen. Ein wichtiges Fundament dafür ist es, 
Spaltung und antidemokratischen Bestrebungen innerhalb Europas 
entgegenzutreten. Mit dem größten Binnenmarkt der Welt hat die EU 
wirtschaftlich erheblichen Einfluss. Diesen Hebel wollen wir nutzen, 
um die globale Transformation gerecht zu gestalten und ambitio-
nierte Standards zu setzen.

Der erheblichen Widerstände und Dilemmata, die das bedeu-
tet, sind wir uns bewusst. Mit ihrem autoritären Hegemonialstreben 
zwingen Staaten wie China und Russland, die Menschen- und Bür-
ger*innenrechte systematisch aushebeln, andere Staaten nicht nur 
in wirtschaftliche und politische Abhängigkeit, sondern sie wollen 
auch Europa spalten. Zugleich wird eine globale sozial-ökologische 
Transformation ohne China, auch ohne Russland oder Brasilien, nicht 
möglich sein. Das allein zeigt: Der globale Systemwettbewerb mit 
autoritären Staaten und Diktaturen ist real, lässt bisweilen nur die 
Wahl zwischen Regen oder Traufe – und stellt uns vor derart beacht-
liche Aufgaben, dass jede Form des Alleingangs zum Scheitern ver-
urteilt wäre. Mit einer Demokratieoffensive treten wir diesem Trend 
entgegen und stärken die globale Zusammenarbeit von Demokratien 
und Demokrat*innen. In eine Partnerschaft für Demokratie sollten 
die Länder, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Parlamentarier*in-
nen einbezogen werden, die sich zu ambitionierten demokratischen 
Standards bekennen. Zudem wollen wir die Stärkung von demokra-
tischer Rechtsstaatlichkeit, regionaler Integration, Zivilgesellschaft 
und Menschenrechten ressortübergreifend besser koordinieren und 
ausbauen. Wir präferieren die regelbasierte, multilaterale Zusammen-
arbeit gegenüber informellen Formaten.

Wir können die vielen Widersprüche und Grenzen außen-, ent-
wicklungs- und sicherheitspolitischen Handelns nicht auflösen. 
Die Verteidigung von Menschenrechten, Demokratie und das klare 
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Bekenntnis zu Freiheitsbewegungen führen an die Grenzen politi-
scher Handlungsfähigkeit. Wir können uns aber dieser Verantwortung 
nicht entziehen. Umso zentraler ist europäische Kohärenz und sind 
politische Bündnisse mit allen anderen Staaten, aber gerade auch 
Regionen, Kommunen und zivilgesellschaftlichen oder zwischen-
staatlichen Akteur*innen, für die der Wert von Kooperation und die 
Stärke des Rechts ebenfalls Grundlage internationaler Beziehungen 
sind. Diese Bündnisse wollen wir stärken und selbstbewusst mitge-
stalten. Deutschlands Vertretung in internationalen Organisationen 
wollen wir besser aufstellen und das Engagement stärken. Souverän 
sind wir nur gemeinsam.

Wir setzen auf den ehrlichen Interessenausgleich, auf eine femi-
nistische Außenpolitik, die Achtung der Rechte marginalisierter Grup-
pen, auf Zusammenarbeit und Rechtsstaatlichkeit, auf Gewaltfreiheit 
und koordinierte Krisenprävention und regelbasierte sowie vorrangig 
zivile Konfliktbearbeitung in einer eng vernetzten Welt. Unser Ziel ist 
eine Weltordnung, in der Konflikte nicht über das Recht des Stärke-
ren, sondern am Verhandlungstisch gelöst werden. Und wir reichen 
allen die Hand, die daran teilhaben wollen. Wir richten unsere Politik 
postkolonial und antirassistisch aus, im Wissen um Deutschlands Ver-
antwortung in der Welt und im Bewusstsein um die Verbrechen des 
Nationalsozialismus.

Als hochentwickelter und exportorientierter Industriestaat gehört 
Deutschland zu den Hauptverursachern globaler Erwärmung und 
agiert als entscheidender Player einer Globalisierung, die eben nicht 
nur Wohlstand und Entwicklung bedeutet, sondern auch zu Ausbeu-
tung von Mensch und Umwelt führt. Diese Verantwortung, insbeson-
dere auch gegenüber Ländern des globalen Südens, verstehen wir als 
Antrieb für ambitionierte Veränderung und entschiedenes Handeln 
mit dem Ziel globaler Gerechtigkeit und setzen dafür bei uns selbst an.

Das bedeutet auch: Wir fordern die Einhaltung und den Schutz 
der Menschenrechte nicht nur von anderen ein, sondern messen uns 
selbst daran. Menschenrechte sind völkerrechtliche Pflicht und unver-
rückbare Grundlage einer wertegeleiteten internationalen Politik. 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“: 
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist Leitbild 
unseres Engagements – auch in der europäischen Geflüchtetenpolitik. 
Sie ist das große Versagen Europas. In keinem anderen Bereich schei-
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tern die europäischen Regierungen derart an den eigenen Ansprüchen 
hinsichtlich Moral, Menschenrechten und internationalen Rechts.

Doch wir haben Möglichkeiten und Regeln, um Flucht angemes-
sen und nach klaren, menschenrechtsbasierten Prinzipien zu begeg-
nen. Diese Regeln gibt es, ebenso wie es immer wieder Momente in 
unserer Geschichte gab, da nach ihnen gehandelt wurde. Hier wollen 
wir anknüpfen und – wenn nicht gesamteuropäisch, dann in einer 
humanitären Koalition der Willigen innerhalb und außerhalb der 
EU – einen Paradigmenwechsel hin zur konsequenten Vorbeugung 
gegen Fluchtursachen und zu einem menschenwürdigen Umgang 
mit Geflüchteten vorantreiben. Wir setzen auf Rationalität und Hand-
lungswillen, auf Humanität und Verantwortung – und auf den uner-
lässlichen Pragmatismus der Nothilfe.

Die Größe und Komplexität der internationalen Herausforderun-
gen, die da vor uns liegen, sollte Messlatte unseres nationalen und 
internationalen politischen Handelns sein. Die globalen Aufgaben 
sind erheblich. Wagen wir die notwendigen Antworten.

Wir treiben die sozial-ökologische  
Transformation voran
Schubkraft für globale Transformation

Mehr denn je bedrohen Klimaveränderungen und der Verlust von 
Artenvielfalt menschliche Sicherheit und Freiheit sowie die nachhal-
tige Entwicklung – überall auf der Welt. Die Zeit drängt. Darum braucht 
es in den nächsten Jahren einen energischen Schub für eine sozial-
ökologische Transformation. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Agenda 2030 und des Klimaabkommens von Paris waren ein Aufbruch. 
Alle Länder sind seitdem verpflichtet, bei sich zu Hause anzufangen 
und ihren Beitrag für die gemeinsame Aufgabe zu leisten – schließlich 
sind es unsere Entscheidungen in Wirtschaft und Handel, bei Agrar- 
oder Rüstungsexporten, die sich weltweit stark auf Klima, Artenschutz 
und globale Gerechtigkeit auswirken. Wir wollen alle Politikbereiche 
in Deutschland auf die Transformation ausrichten und für ein strategi-
sches und kohärentes Handeln in allen Ressorts und Politikbereichen 
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einen Nationalen Rat für Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte 
einrichten sowie einen Nachhaltigkeits- und Menschenrechts-TÜV ein-
führen, mit dem relevante Gesetzesentwürfe auf Vereinbarkeit mit den 
VN-Nachhaltigkeits- und -Klimazielen sowie Menschenrechtsabkom-
men überprüft werden. Auch international wollen wir neuen Schwung 
in die sozial-ökologische Transformation bringen, indem wir auf eine 
verbindliche Transformationsquote hinwirken und insbesondere die 
Länder des globalen Südens in diesem Prozess unterstützen. Wir bün-
deln die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit, internationale 
Klimafinanzierung und Teile der humanitären Hilfe, um eine globale 
Transformation entlang der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen und der Pariser Klimaziele zu finanzieren. Dabei halten wir unsere 
internationalen Zusagen für Entwicklungszusammenarbeit, Klimafi-
nanzierung und Biodiversität ein. Deutschlands Beitrag dazu ist, die 
ODA-Quote, also den Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwick-
lungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen, von 0,7 Prozent 
bis 2025 zu erreichen und weitere 10 Milliarden Euro zur internatio-
nalen Klimafinanzierung bereitzustellen.

Klimaaußenpolitik und globale Klimagerechtigkeit

Wir verfolgen eine ambitionierte, nachhaltige und menschenrechts-
konforme Klimaaußenpolitik und setzen uns für globale Klimage-
rechtigkeit ein: Wir machen Klimaneutralität sowie die Bewältigung 
von Klimafolgen zu einer ressortübergreifenden strategischen Priori-
tät unseres internationalen politischen Handelns. So wollen wir auch 
der historischen Verantwortung von Deutschland und Europa gerecht 
werden. Internationale Kooperation für Klimagerechtigkeit ist klima-
politisch notwendig, verfolgt die Erreichung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele, beugt Ressourcenkonflikten vor und sichert Frieden. 
Denn die Länder des globalen Südens haben wachsende Energiebe-
darfe: Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften wollen wir Inno-
vation für Klimaneutralität global vorantreiben, den massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien unterstützen und Anpassung stärken, damit 
die Weltgemeinschaft auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Wir wol-
len Win-win-Situationen für Europa und seine Nachbarstaaten sowie 
für Länder mit großen Potenzialen für erneuerbare Energien schaf-
fen und somit postkolonial sensibel unseren Bedarf an grüner Ener-
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gie sichern: grünen Wasserstoff statt Öl- und Gasimporte. Wir stärken 
die personellen und finanziellen Mittel Deutschlands und der EU für 
Klimaaußenpolitik sowie für globale Klimagerechtigkeit und richten 
unsere diplomatischen Fähigkeiten gezielt auf eine klimagerechte 
Politik aus. Die bestehenden internationalen Fonds für Klimaanpas-
sung und Klimaschutz wollen wir besser ausstatten und setzen uns für 
einen zusätzlichen Fonds zum Ausgleich von Schäden und Verlusten 
ein, um daraus zum Beispiel Klimarisikoversicherungen zu finanzie-
ren. Förderungen fossiler Energieträger in unserer Entwicklungs- und 
Exportfinanzierung werden wir beenden. Entwicklungs- und Inves-
titionsbanken wie die Weltbank oder die KfW sollen zu Transforma-
tionsbanken umgebaut werden.

Klima und Umwelt schützen, Menschenrechte achten

Der Schutz der Menschenrechte verpflichtet zum Klima- und Umwelt-
schutz, umgekehrt schützt Klima- und Umweltschutz Menschenrechte. 
Wir treten für verbindliche Mechanismen zum Schutz von Menschen 
ein, die aufgrund von Extremwetterereignissen oder schleichender 
Umweltveränderung ihre Lebensgrundlage verlieren und ihre Heimat 
verlassen müssen. Insbesondere regionale Ansätze, die den Betroffe-
nen eine selbstbestimmte und würdevolle Migration ermöglichen und 
ihnen Aufenthaltsperspektiven schaffen, unterstützen wir. Zugleich 
wollen wir jene Staaten in die Pflicht nehmen, die historisch am meis-
ten zur Erderwärmung beigetragen haben, um dem Verantwortungs-
prinzip im Umweltvölkerrecht Rechnung zu tragen und Heimat- und 
Aufnahmeländer klimabedingter Migration zu unterstützen. Die „Task 
Force on Displacement“ der Klimarahmenkonvention UNFCCC wol-
len wir strukturell stärken und setzen uns dafür ein, dass ihre Emp-
fehlungen ebenso umgesetzt werden wie der Globale Pakt für eine 
sichere, geordnete und reguläre Migration sowie der Globale Pakt 
für Flüchtlinge. Es braucht auch die Stärkung des Rechts indigener 
Gemeinschaften. Initiativen zur Stärkung des Rechtswegs, auch gegen 
multilaterale Investitionsbanken und das Instrument der Klimaklagen 
unterstützen wir. Die französische Initiative, das Umweltvölkerrecht 
zu kodifizieren und zu konsolidieren, greifen wir auf und machen uns 
dafür stark, in einem ersten Schritt das Recht auf saubere Umwelt in 
einer Resolution der VN-Generalversammlung zu verbriefen. Da Ver-
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brechen gegen die Umwelt nicht vor Ländergrenzen Halt machen, 
ist es im globalen Interesse, dass die internationale Staatengemein-
schaft eine Gerichtsbarkeit schafft, die diese Verbrechen unabhängig 
und grenzüberschreitend verfolgt.

Armut und Ungleichheit weltweit bekämpfen

Durch die Corona-Pandemie sind Armut und Ungleichheit weltweit 
dramatisch angestiegen. Armutsbekämpfung und gerechte Teilhabe 
sind zentrale Ziele unseres internationalen Engagements. Wir unter-
stützen Länder dabei, eine sozialorientierte Wirtschafts- und Steuer-
politik zu verfolgen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen weltweit 
sozial abgesichert werden, auch über Social Cash Transfers, und dass 
Kinder und Jugendliche Zugang zu hochwertiger Schul- und Berufs-
ausbildung erhalten. Gemeinsam mit unseren Partnerländern wollen 
wir den Aufbau nachhaltiger und rechtebasierter sozialer Sicherungs-
systeme fördern. Grundsätzlich sollen soziale Sicherungsprogramme 
einfach zugänglich sein und die vulnerabelsten Gruppen erreichen, 
die Geschlechtergerechtigkeit herstellen und den sozialen Zusam-
menhalt stärken. Um die Effektivität aller Maßnahmen zu erhöhen, 
wollen wir Wirkungsevaluierung, Transparenz sowie den Austausch 
mit der Wissenschaft stärken.

Humanitäre Hilfe stärken

Mit humanitärer Hilfe unterstützen wir weltweit Menschen, die in 
humanitäre Notlagen geraten sind. Die Anzahl humanitärer Krisen 
nimmt zu, sowohl aufgrund bewaffneter Konflikte als auch infolge kli-
makrisenbedingter Extremwetterereignisse. Immer mehr Menschen 
müssen ihre Heimat verlassen, humanitäre Krisen dauern länger an. 
Dem werden wir durch eine kontinuierliche Anpassung der Mittel für 
die humanitäre Hilfe gerecht. Diese werden bedarfsorientiert sowie 
verstärkt mehrjährig vergeben. Damit ermöglichen wir Planbarkeit 
und Flexibilität für die Durchführungsorganisationen und erreichen 
Menschen in Not schnell und angemessen. Wir setzen uns für die 
Achtung der humanitären Prinzipien ein und gehen durch die bes-
sere Verzahnung mit ziviler Krisenprävention und Entwicklungszu-
sammenarbeit die strukturellen Ursachen an.
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Wir stärken die multilaterale  
Zusammenarbeit
Vereinte Nationen reformieren

Ohne die Vereinten Nationen ist die multilaterale Zusammenarbeit an 
der sozial-ökologischen Transformation nicht zu meistern. Ihre Instituti-
onen versorgen überall auf der Welt Millionen von Geflüchteten, stellen 
Bildungsmöglichkeiten, Nahrung und Gesundheitsleistungen zur Ver-
fügung. Sie vermitteln in unzähligen Kriegen und Konflikten und sind 
der Rahmen, in dem die beiden wichtigsten multilateralen Abkommen 
der vergangenen Jahre ausgehandelt worden sind: die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung und das Pariser Klimaschutzabkommen. Das 
Engagement Deutschlands und der EU für die Vereinten Nationen wer-
den wir finanziell, personell und diplomatisch substanziell verstärken, 
besser koordinieren und internationale Vereinbarungen konsequent in 
nationale und europäische Politik umsetzen. So schaffen wir die Vor-
aussetzungen für notwendige Reformen des VN-Systems. Der Sicher-
heitsrat und andere Organe der Vereinten Nationen sollten an die Rea-
litäten des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Dabei geht es um eine 
gerechtere Repräsentation der Regionen im Sicherheitsrat. Das Kon-
zept der Vetomächte ist nicht mehr zeitgemäß. Wir zielen darauf, dass 
das Vetorecht langfristig abgeschafft wird. Als Zwischenschritt sollte 
im Falle von schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Veto 
im Sicherheitsrat mit einer Begründung und einem Alternativvorschlag 
versehen werden. Wenn der Sicherheitsrat im Falle von schwersten 
Menschenrechtsverletzungen anhaltend blockiert ist, soll die General-
versammlung an seiner Stelle nach dem Vorbild der „Uniting for Peace“-
Resolution über friedenserzwingende Maßnahmen, also diplomatische 
Maßnahmen, Sanktionen oder militärische Maßnahmen gemäß Kapitel 
VII der UN-Charta, mit qualifizierter Mehrheit beschließen.

Resilienz gegen Epidemien erhöhen – WHO stärken

Zum Schutz vor neuen und zur Bekämpfung der alten Krankheiten 
setzen wir auf verstärkte internationale Zusammenarbeit und Soli-
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darität unter dem Dach der zu reformierenden Weltgesundheitsor-
ganisation als Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die WHO 
soll die koordinierende Organisation der globalen Gesundheit sein. 
Dazu wollen wir sie mit deutlich höheren Beiträgen und einem kla-
ren Mandat befähigen. Sie soll Gesundheitssysteme weltweit stär-
ken können, damit eine bessere Versorgung lokaler Bevölkerungen 
sichergestellt ist und die Prävention gegen nichtübertragbare wie 
übertragbare Krankheiten, deren Diagnose und die Reaktion darauf 
verbessert werden. Ihre zentrale Rolle in der Pandemievorsorge und 
-bekämpfung wollen wir weiter stärken. In den G20 werden wir uns 
dafür einsetzen, ihr einen formellen Sitz einzuräumen. Mit Blick auf 
die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Priorität, dass noch in 
diesem Jahr die bestehenden Kapazitäten zur Produktion von Covid-
19-Impfstoffen erhöht und Impfstoffe im Rahmen der COVAX-Allianz 
an einkommensschwache Länder geliefert werden. Zusätzlich setzen 
wir uns für einen aktiven Technologie- und Wissenstransfer bezüglich 
der Herstellung entscheidender Arzneimittel ein. Die Gewährleistung 
offener, fairer und flexibler globaler Lieferketten ist dafür genauso 
Voraussetzung wie die Aufhebung weltweiter Exportrestriktionen für 
Covid-19-Impfstoffe. Wo freiwillige Produktionspartnerschaften nicht 
ausreichen, unterstützen wir Anträge auf Erteilung von verpflichten-
den Lizenzen für Covid-Impfstoffe gegen Entschädigungen und brin-
gen uns in diesem Sinne bei der WTO für eine temporäre Aussetzung 
von Patenten für Technologien zur Bekämpfung von Covid-19 in die 
Verhandlungen ein. Monopole auf geistiges Eigentum zur Bekämp-
fung von Krankheiten dürfen den Zugang zu überlebenswichtigen 
Schutzmaterialien, Impfstoffen und Arzneimitteln nicht versperren. 
Wir unterstützen die Einbindung Taiwans in die WHO inklusive eines 
Beobachterstatus.

50 Prozent Frauen in internationalen Verhandlungen

Wir wollen dem Multilateralismus neue Impulse für mehr Zusam-
menarbeit geben. Transformation gelingt nur mit Kooperation, und 
die gelingt nur durch Einbeziehung der betroffenen gesellschaftli-
chen Gruppen. Nach wie vor ist die gleichberechtigte und intersekt-
ionale Teilhabe von Frauen der stärkste Indikator dafür. Wir wollen 
schrittweise für Deutschland und Europa eine 50-Prozent-Quote 
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in allen diplomatischen und multilateralen Verhandlungen, für die 
Entsendung in internationale Organisationen sowie auf den Umset-
zungsebenen durchsetzen. Um das zu ermöglichen, ist eine 50-Pro-
zent-Quote für Frauen im Auswahlverfahren für das Personal in inter-
nationalen Einsätzen, in den international arbeitenden Ministerien 
sowie im gehobenen und höheren Europäischen Auswärtigen Dienst 
notwendig. Es braucht vergleichbare Kriterien, Standards, Indikato-
ren und Zeitrahmen für die Gleichstellungspläne der Ministerien, 
vergleichbar mit dem „Gender Equality Plan“ nach dem Vorbild der 
schwedischen Regierung.

Wir arbeiten an guten Beziehungen  
in einer multipolaren Welt
Für eine aktive europäische Politik mit unseren Nachbarstaaten

Die EU muss vor allem in ihrer direkten Nachbarschaft mehr Ver-
antwortung übernehmen. Die EU-Erweiterungspolitik ist dabei eine 
Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben wollen. Deshalb treten wir 
für konkrete Fortschritte bei der europäischen Integration der Länder 
des westlichen Balkans ein. Wir wollen notwendige Reformen, unter 
anderem bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämp-
fung sowie Inklusion und Schutz von Minderheiten, insbesondere der 
Rom*nja, aktiv unterstützen. Die Visaliberalisierung für Kosovar*innen 
ist als nächster Schritt genauso unerlässlich wie Fortschritte im Ser-
bien-Kosovo-Dialog, die Eröffnung der ersten EU-Beitrittskapitel für 
Albanien und Nordmazedonien oder die Schaffung einer Bürger*in-
nengesellschaft mit gleichen Rechten für alle Bürger*innen in Bosnien 
und Herzegowina. Auch Aussöhnungsprozesse und die politische und 
juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen müssen gestärkt wer-
den. Ethnischen Grenzverschiebungen oder Diskriminierungen ertei-
len wir eine klare Absage. In Osteuropa streiten viele mutige Men-
schen in Ländern wie Armenien, Georgien, Ukraine oder Belarus für 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Wir stehen an 
ihrer Seite und fördern demokratische und sozial-ökologische Trans-
formationsprozesse in der Region, im Rahmen der Östlichen Partner-
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schaft der EU und bilateral, etwa durch die stärkere Knüpfung von 
Geldern an die nachhaltige Umsetzung von Reformen. Wir unterstüt-
zen die demokratische Zivilgesellschaft und unabhängige Medien vor 
Ort, wollen mehr Austausch zwischen Ost und West ermöglichen und 
Justizreformen vorantreiben. EU-assoziierten Ländern der Östlichen 
Partnerschaft wollen wir den Weg zu einem EU-Beitritt offenhalten. 
Im Süden braucht es eine neue Mittelmeerpolitik, die gemeinsam Ent-
wicklungspotenziale für die Region realisiert und sich zugleich den 
enormen Herausforderungen stellt: Terrorismus, autoritäre Regime, 
Staatszerfall. Gemeinsam wollen wir im Rahmen ambitionierter 
Energiepartnerschaften den Mittelmeerraum zu einer Plus-Energie-
Region machen. Derweil hat zu unserem großen Bedauern mit Groß-
britannien erstmals ein Land das gemeinsame Haus der EU verlas-
sen. Es ist gut, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen 
die Grundlage für einen Neubeginn geschaffen wurde. Es bedarf aber 
weiterer Anstrengungen, um zu verhindern, dass europäische Stan-
dards ausgehöhlt werden. Das Karfreitagsabkommen und die offene 
Grenze garantieren den Frieden auf der irischen Insel. Dieser fragile 
Frieden darf nicht gefährdet werden. Den Austausch von Studieren-
den, Forscher*innen und in der beruflichen Bildung zwischen der EU 
und Großbritannien wollen wir auch nach dem Brexit lebendig halten.

USA

Die transatlantische Partnerschaft bleibt ein zentraler Stützpfeiler der 
deutschen Außenpolitik, jedoch muss sie erneuert, europäisch gefasst, 
multilateral und an klaren gemeinsamen Werten und demokratischen 
Zielen ausgerichtet werden. Als Kern einer erneuerten transatlanti-
schen Agenda der EU wollen wir einen gemeinsamen starken Impuls 
für die weltweite Klimapolitik, ausgehend von den Pariser Klimazielen, 
geben. Besonders mit der Etablierung einer starken Klimapartnerschaft 
kann die transatlantische Partnerschaft Inspiration und Treiber für eine 
sozial-ökologische Transformation, die weltweit höchste Standards 
setzt, sein. Wir setzen auch bei der Stärkung des Multilateralismus, in 
Handelsfragen sowie bei der Gesundheit auf eine gute Kooperation mit 
den USA. Wir wollen uns gemeinsam für den weltweiten Menschen-
rechtsschutz, die Weiterentwicklung internationaler Rechtsnormen, 
globale Rüstungskontrolle und Abrüstung, eine regelbasierte Weltord-
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nung und die Stärkung einer verantwortungsbewussten Handelspoli-
tik einsetzen. Das schließt eine Verständigung über den Umgang mit 
autoritären Staaten mit ein. Der sicherheitspolitische Fokus der USA 
wird sich auch mit der neuen US-Regierung nicht wieder zuvorderst auf 
Europa richten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen selbst mehr 
außen- und sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Das gilt 
insbesondere für die Sicherheit der östlichen Nachbarländer der EU 
wie auch der baltischen Staaten und Polens. Wir wollen die transatlan-
tische Debatte auf vielen Ebenen führen, auch auf den jeweiligen föde-
ralen und lokalen, sowie in zivilgesellschaftlichen Foren – und damit 
nachhaltige, diverse gesellschaftliche Netzwerke knüpfen.

China

China ist Europas Wettbewerber, Partner, systemischer Rivale. Wir ver-
langen von China ein Ende seiner eklatanten Menschenrechtsverlet-
zungen, etwa in Xinjiang und Tibet und zunehmend auch in Hongkong. 
Es braucht auch einen konstruktiven Dialog mit China, der dort eine 
Kooperation sucht, wo es zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit ist, 
und klare Gegenstrategien bereithält, wo China systematisch versucht, 
internationale Standards zu schwächen. Insbesondere in der Klima-
politik streben wir gemeinsame politische, wirtschaftliche und techno-
logische Anstrengungen sowie eine Einhaltung von nachhaltigen Pro-
duktionsstandards und einen transparenten Fahrplan zur Bekämpfung 
der Klimakrise, beispielsweise durch einen Kohleausstieg, in China an. 
Kooperation mit China darf nicht zu Lasten von Drittstaaten oder von 
Menschen- und Bürger*innenrechten gehen. Wir halten uns an die 
„Ein-China-Politik“ der Europäischen Union und betonen, dass die Ver-
einigung mit Taiwan nicht gegen den Willen der Bevölkerung Taiwans 
erzwungen werden darf. Gleichzeitig wollen wir den politischen Aus-
tausch mit Taiwan ausbauen. Unsere Handelsbeziehungen mit China 
wollen wir nutzen, um fairen Marktzugang für ausländische Investi-
tionen, Rechtssicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen ein-
zufordern. Wir erwarten, dass China die entscheidenden Kernnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert und jede Form 
von Zwangsarbeit beendet. Das EU-Lieferkettengesetz muss ange-
sichts der Menschenrechtsverletzungen – etwa in Xinjiang – Waren 
aus Zwangsarbeit den Zugang zum Binnenmarkt ebenso verwehren, 
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wie es Unternehmen für ihre Produkte in Haftung nimmt. Deutsch-
land sollte sich außerdem für eine Fact-Finding-Mission zu Xinjiang 
im Rahmen des VN-Menschenrechtsrats einsetzen und die Unterdrü-
ckung der Uigur*innen als Völkerstraftaten bezeichnen. Dem europä-
isch-chinesischen Investitionsabkommen CAI können wir in seiner jet-
zigen Form nicht zustimmen. Wir werden an einer engen europäischen 
und transatlantischen Koordinierung gegenüber China arbeiten.

Indo-Pazifik

Wir setzen uns für eine freie und offene indo-pazifische Region auf 
der Grundlage globaler Normen und des Völkerrechts ein. Wir wollen 
eine umfassende Kooperation mit der Region, insbesondere in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Stärkung des Multila-
teralismus und bei Digitalisierung und Klimaschutz. Australien, Japan, 
Neuseeland, Südkorea und auch Taiwan betrachten wir ebenso als 
wichtige Partnerländer, wie wir die strategischen Partnerschaften mit 
Indien und mit ASEAN ausbauen wollen. Die Stärkung der Zivilgesell-
schaften ist ein integraler Bestandteil unserer Indo-Pazifik-Strategie. 
Wir entwickeln eine indo-pazifische Handelspolitik, die nachhaltige 
bilaterale Handelsbeziehungen mit gleichgesinnten Partner*innen 
in einem multilateralen Rahmen vorsieht, demokratisch und trans-
parent zustande kommt und sich für globale Gemeinwohlinteressen 
wie Klimaschutz, Sozialstandards und Menschenrechte einsetzt. Wir 
streben an, einen intensivierten Dialog zu Frieden und Sicherheit mit 
Partner*innen im Indo-Pazifik zu führen. Die vor allem vom steigen-
den Meeresspiegel Betroffenen verdienen unsere verstärkte, konkrete 
Unterstützung. Auch soll sich Deutschland aktiv für eine globale EU-
Konnektivitätsstrategie einsetzen, um gemeinsame Infrastrukturent-
wicklung nach qualitativ hohen internationalen Standards entspre-
chend den Bedürfnissen unserer Partner*innen zu realisieren.

Russland

Russland hat sich zunehmend in einen autoritären Staat gewandelt, 
dessen Außenpolitik durch militärische und hybride Mittel immer 
offensiver Demokratie, Stabilität und Frieden in der EU und in der 
gemeinsamen Nachbarschaft gefährdet. Gleichzeitig erstarkt die 
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Demokratiebewegung in Russland. Die mutige Zivilgesellschaft, die 
der immer härteren Repression durch den Kreml die Stirn bietet und 
für Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sexuelle 
Selbstbestimmung kämpft, wollen wir unterstützen und den kulturel-
len, politischen und wissenschaftlichen Austausch mit ihr intensivie-
ren. Für eine Lockerung der Sanktionen, die wegen der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim und des militärischen Vorgehens in der 
Ukraine gegen Russland verhängt wurden, hat die EU klare Bedingun-
gen formuliert. An diesen werden wir festhalten und die Sanktionen 
bei Bedarf verschärfen. Wir verlangen, dass die russische Regierung 
ihre Zusagen aus dem Minsker Abkommen umsetzt. Das Pipeline-
Projekt Nord Stream 2 trägt nicht zum Klimaschutz bei, richtet sich 
gezielt gegen die energie- und geostrategischen Interessen der Euro-
päischen Union, gefährdet die Stabilität der Ukraine und muss daher 
gestoppt werden. Es braucht außerdem einen konstruktiven Klima-
Dialog mit Russland, wobei bei einzelnen Schritten die Menschen-
rechte geschützt werden müssen.

Türkei

Die Türkei und die EU verbindet sehr viel mehr, als sie trennt: gesell-
schaftlich, kulturell, wirtschaftlich. Gerade die Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei sind, auch durch die gemeinsame Migra-
tionsgeschichte, eng und vielfältig. Wir stehen an der Seite all derer, 
die in der Türkei für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Gleichstel-
lung und Menschenrechte kämpfen. Wir verurteilen die Menschen-
rechts- und Rechtsstaatsverletzungen, fordern eine sofortige Frei-
lassung aller politischen Gefangenen und die Rückkehr zu einem 
politischen Dialog- und Friedensprozess in der kurdischen Frage. Wir 
weisen die aggressive Außenpolitik der türkischen Regierung ent-
schieden zurück und fordern sie auf, zu einer multilateralen Außen- 
und Sicherheitspolitik zurückzukehren. Das gilt es auch in der NATO 
zu thematisieren, nicht zuletzt mit Blick auf die völkerrechtswidrige 
Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien. Wir verurteilen den Austritt 
der Türkei aus der Istanbul-Konvention und fordern sie auf, diesen 
wieder rückgängig zu machen. Die Wiederaufnahme der Gespräche 
über einen EU-Beitritt ist unser politisches Ziel. Sie kann es aber 
erst geben, wenn die Türkei eine Kehrtwende zurück zu Demokra-
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tie und Rechtsstaatlichkeit vollzieht. Die Türkei hat mehr Geflüch-
tete – vor allem aus Syrien – aufgenommen als die 27 Mitgliedstaa-
ten der EU zusammen. Der bestehende „EU-Türkei-Deal“ untergräbt 
jedoch internationales Asylrecht, ist gescheitert und muss beendet 
werden. Wir fordern die Türkei auf, die Genfer Flüchtlingskonvention 
vollumfänglich umzusetzen. Die Türkei ist kein sicherer Drittstaat. 
Eine neue Bundesregierung muss die von der Kommission angesto-
ßenen Verhandlungen über ein neues Abkommen dafür nutzen, aus 
den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Das neue Abkommen muss 
völkerrechts- und rechtsstaatskonform sein und darf nicht die Flucht 
bekämpfen, sondern muss die Perspektiven der Menschen verbessern. 
Daher soll es die notwendige finanzielle und logistische Unterstüt-
zung vor Ort garantieren, die Türkei bei der Aufnahme von Geflüch-
teten unterstützen und verbindliche Kontingentzusagen zur Umsied-
lung schutzbedürftiger Geflüchteter in die EU machen. Im Gegenzug 
muss die Türkei garantieren, Geflüchtete gut zu versorgen und zu 
integrieren. Geflüchtete dürfen nicht zum Spielball gemacht werden. 
Solch ein Abkommen muss im Parlament debattiert und beschlossen 
werden. Menschen in Deutschland dürfen von der türkischen Regie-
rung und ihren Unterstützer*innen weder instrumentalisiert noch 
überwacht oder gar bedroht werden. Wir wollen gerade in schwieri-
gen Zeiten den Austausch mit der menschenrechtsorientierten und 
demokratischen Zivilgesellschaft in der Türkei und Jugendaustausch-
programme ausbauen.

Naher und Mittlerer Osten

Partnerschaften mit den Staaten und Gesellschaften des Nahen 
Ostens und der südlichen europäischen Nachbarschaft sind ein wich-
tiger Bestandteil unserer Außen-, Klima- und Menschenrechtspolitik. 
Wir setzen auf vielfältige Formen der Zusammenarbeit, etwa durch 
Stärkung der Zivilgesellschaften im Bemühen um mehr Beteiligung, 
Kooperation bei der Bewältigung der Herausforderung Klimawandel 
und Förderung unabhängiger und nachhaltiger Wirtschaftsstruktu-
ren, gerade für junge Menschen. Eine Vermittlung zur Verständigung 
zwischen dem Iran und den arabischen Golfstaaten gehört ebenso 
zu den Aufgaben europäischer Außenpolitik wie Bemühungen zur 
Mediation von offenen Konflikten, zum Beispiel in Syrien, Libyen und 
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Jemen, sowie die Verhinderung von Staatszerfall, Korruption, sozia-
len Verwerfungen und Vertreibungen in der gesamten Region. Durch 
die Bewahrung und das Wiederaufleben des Atom-Abkommens mit 
dem Iran (JCPOA) kann ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten ver-
hindert werden. Frieden, Sicherheit und menschenwürdige Lebens-
verhältnisse für alle Menschen im Nahen Osten sind ein zentrales 
Anliegen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, auch und beson-
ders mit Blick auf einen nachhaltigen Frieden zwischen Israelis und 
Palästinenser*innen. Die Sicherheit des Staates Israel ist ein Teil der 
deutschen Staatsräson. Die Existenz und die Sicherheit Israels als 
nationale Heimstätte des jüdischen Volkes mit gleichen Rechten für 
all seine Bürger*innen sind unverhandelbar. Wir treten für die Fort-
setzung der engen deutsch-israelischen Beziehungen ein. Die anhal-
tende Bedrohung des Staates Israel und seiner Souveränität in seiner 
Nachbarschaft und den Terror gegen seine Bevölkerung verurteilen 
wir. Sowohl die Eskalation von Gewalt als auch völkerrechtswidrige 
Maßnahmen wie die Annexion von besetzten Gebieten oder den fort-
schreitenden Siedlungsbau kritisieren wir, da sie dem Ziel einer fried-
lichen und politischen Lösung des Konflikts und einer Beendigung 
der Besatzung entgegenstehen. Für Frieden und Sicherheit braucht es 
eine Zweistaatenregelung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 
mit zwei souveränen, lebensfähigen und demokratischen Staaten für 
Israelis wie für Palästinenser*innen. Wir werden uns für Wahlen, einen 
Demokratisierungsprozess sowie den Aufbau rechtsstaatlicher Struk-
turen in den palästinensischen Gebieten starkmachen. Europa soll 
sich hierfür eng mit der neuen US-Regierung koordinieren.

Nachbarschaft und Partnerschaft mit den Staaten Afrikas

Die afrikanischen Staaten und Europa sind regional wie historisch 
eng verbunden. Wir blicken differenziert auf den afrikanischen Konti-
nent und seine Regionen in all ihrer Vielseitigkeit. Europäische Afri-
kapolitik muss sich von patriarchalen Denkmustern frei machen, die 
europäische Verantwortung annehmen und die jeweiligen Interessen 
in Einklang bringen. Dafür soll Deutschland im Rahmen der EU eine 
aktivere Rolle übernehmen. Die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Afrika soll sich auf Klimaschutz, Digitalisierung, Technologietransfer, 
zivile Krisenprävention und die sozial-ökologische Transformation 
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fokussieren sowie faire und sichere Migrationswege aus Afrika nach 
Europa ermöglichen. Mit der Zivilgesellschaft, dem Kultur- und Wis-
senschaftsbetrieb in Afrika wollen wir verstärkt zusammenarbeiten 
und die vielfältige afrikanische Diaspora in Europa stärker beteiligen. 
Die Fortsetzung einer einseitigen Politik, die in weiten Teilen auf der 
Abwehr von Geflüchteten, unfairer Handels- und Agrarpolitik und der 
Ausbeutung von Rohstoffvorkommen fußt, lehnen wir ab und machen 
uns für eine gemeinsam entwickelte EU-Afrika-Strategie stark. Der 
Afrikanischen Union und den Regionalorganisationen stehen wir bei 
der Umsetzung ihrer Agenda 2063, der afrikanischen Freihandelszone 
und der regionalen Entwicklungs- und Friedensagenden zur Seite.

Lateinamerika

Wir setzen uns für eine gut abgestimmte Lateinamerika- und Kari-
bik-Politik Deutschlands und der EU ein, die die sozial-ökologische 
Transformation befördert und Menschenrechte schützt. Viele Staa-
ten Lateinamerikas haben in der Vergangenheit auf ein auf Rohstoff-
ausbeutung basierendes Wirtschaftsmodell gesetzt, was zu Schäden 
für die Menschen, die Natur und die Volkswirtschaften geführt hat. 
Zudem sind die meisten lateinamerikanischen Staaten massiv von der 
Corona-Krise betroffen. Lateinamerika beherbergt vitale Zivilgesell-
schaften und starke soziale Bewegungen. Soziale Ungleichheiten, Kor-
ruption, verkrustete Machtstrukturen, patriarchale Gesellschaftsbilder 
und eine Art des Wirtschaftens, die die natürlichen Lebensgrundlagen 
zerstört, werden zunehmend in Frage gestellt und progressive Alter-
nativen entworfen. Gleichzeitig nehmen in vielen Ländern autoritäre 
Regierungsstile zu und der Raubbau an der Natur weitet sich aus. 
Indigene, Umwelt-, LSBTIQ*-, Frauen- und Menschenrechtsaktivist*in-
nen sind massiv bedroht und bedürfen internationaler Aufmerksam-
keit und Unterstützung. Die Ökosysteme Lateinamerikas spielen eine 
zentrale Rolle beim Schutz globaler Gemeingüter wie des Klimas 
und der Biodiversität. Handelspolitik, wie das Mercosur-Abkommen, 
muss verbindlich an Leitlinien zum Schutz der Menschenrechte, des 
Klimas und der Umwelt ausgerichtet sein. Ökologische Nachhaltig-
keit, demokratische Teilhabe, Frieden und Geschlechtergerechtigkeit 
stehen daher im Zentrum unserer Zusammenarbeit mit den Staaten 
und Zivilgesellschaften Lateinamerikas. Die Streichung vieler Staaten 
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Lateinamerikas als Partnerländer der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit ist kurzsichtig, dies wollen wir ändern.

Wir verteidigen die Menschenrechte
Menschenrechtsverteidiger*innen schützen

Menschenrechtsverteidiger*innen sind Held*innen. Sie verteidigen 
überall auf der Welt, oft unter Lebensgefahr für sich und ihre Familien, 
die Einhaltung der Menschenrechte an vorderster Front. Sie bedürfen 
unseres Schutzes, unserer Solidarität und aktiven Unterstützung – auf 
allen Ebenen. An den besonders betroffenen deutschen Auslandsver-
tretungen sollten deshalb Menschenrechtsreferent*innen als extra 
Anlaufstelle etabliert und sollte eine ressortübergreifende systema-
tische Berichterstattung über die Menschenrechtslage im Land ein-
geführt werden. Für Menschenrechtsverteidiger*innen, die nicht in 
ihrem Land bleiben können, weil sie dort akut gefährdet sind, wollen 
wir schneller und häufiger als bisher humanitäre Visa bereitstellen 
und die neu eingerichtete Elisabeth-Selbert-Initiative zu ihrer tempo-
rären Aufnahme ausbauen. Auf internationaler Ebene setzen wir uns 
für den Ausbau von Förderungsmöglichkeiten für zivilgesellschaft-
liche Initiativen und die finanzielle Stärkung der entsprechenden 
Schutzinstrumente und Institutionen, wie beispielsweise Sonderbe-
richterstatter*innen, ein. Wir werden die jüngsten Erklärungen und 
Empfehlungen auf VN-Ebene zum Schutz von Menschenrechtsver-
teidiger*innen umsetzen. Darüber hinaus setzen wir uns auch für 
den Schutz und die gezielte Förderung von Menschenrechtsverteidi-
ger*innen aus EU-Mitgliedstaaten ein.

Kriegsverbrecher*innen zur Rechenschaft ziehen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsver-
brechen dürfen nicht ungestraft bleiben – als Zeichen der Gerech-
tigkeit an die Opfer, als Signal der Abschreckung, als Voraussetzung 
für Frieden und Versöhnung. Das deutsche Völkerstrafrecht bietet die 
Möglichkeit der Verurteilung auch hier in Deutschland. Dazu werden 
wir die Kapazitäten beim Bundeskriminalamt und bei der General-



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 235

Ka
pi

te
l 6

Bundestagswahlprogramm 2021

bundesanwaltschaft ausbauen. Die Ermittlungen in Fällen sexuali-
sierter Gewalt sollten verbessert und die Strafprozessordnung sollte 
dort reformiert werden, wo sie den Besonderheiten von Völkerstraf-
rechtsverfahren noch nicht Rechnung trägt. Darüber hinaus setzen 
wir uns für die zivilrechtliche Haftbarmachung von Unternehmen 
für schwerste Menschenrechtsverletzungen ein. International set-
zen wir uns für eine langfristige finanzielle Unterstützung von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und die Vernetzung relevanter 
Akteur*innen in diesem Bereich sowie für die – politische und finan-
zielle –Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes und andere 
Institutionen wie den Mechanismus der Vereinten Nationen für die 
Untersuchung und Verfolgung von schwersten Kriegsverbrechen in 
Syrien (IIIM) ein. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Staaten dem Römi-
schen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beitreten. Gerade 
Kinder und Jugendliche, die sexualisierte und geschlechtsbasierte 
Gewalt, Entführungen, Rekrutierung als Kindersoldat*in erlebt haben, 
leiden unter schweren Traumata. Wird dieses Leid nicht aufgearbei-
tet, beeinträchtigt es das Leben dieser Menschen und ihrer Familien 
sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt über Generationen. Die 
individuelle Traumabearbeitung wollen wir durch mehr qualifiziertes 
Personal und sichere Traumazentren vor Ort auch mit unseren inter-
nationalen Partner*innen und in Deutschland deutlich ausbauen.

Keine Überwachungstechnologie für Diktaturen  
und Autokratien

Verschlüsselte Kommunikation rettet tagtäglich Menschenleben. In 
den sozialen Medien werden Menschenrechtsverletzungen, die ansons-
ten unentdeckt geblieben wären, für alle sichtbar. Und ohne Satelli-
tenbilder ließe sich etwa die Vertreibung ganzer Dorfgemeinschaften 
in Kriegsgebieten gar nicht erst nachvollziehen. Zugleich sind es oft 
europäische Überwachungstools, die es autokratischen Regierungen 
ermöglichen, unliebsame Aktivist*innen zu verfolgen. Biometrische 
Erkennungssysteme, wie etwa identifizierende Gesichtserkennungs-
software, stellen besonders für Menschenrechtsverteidiger*innen, 
Medienschaffende und verfolgte Minderheiten in autoritären Staa-
ten eine zusätzliche Bedrohung dar. Wir zielen auf ein Verbot für die 
Ausfuhr, den Verkauf und die Weitergabe von Überwachungsinstru-
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menten an repressive Regime. Entsprechende Schutzklauseln wollen 
wir in der deutschen wie europäischen Exportkontrolle verankern. 
Wir fördern die Entkriminalisierung verschlüsselter Kommunikation, 
stellen uns der Schwächung von Verschlüsselungstechnologien und 
-standards entgegen und stärken die Multi-Stakeholder-Governance 
des Internets auf internationaler Ebene. Im Rahmen unserer interna-
tionalen Zusammenarbeit setzen wir uns für den freien Zugang aller 
zu digitaler Technologie ein. Den freien Zugang zu Informationen als 
einem globalen öffentlichen Gut gilt es zu fördern und zu schützen. 
Durch die Unterstützung von Trainings stärken wir die sichere digitale 
Vernetzung zivilgesellschaftlicher Organisationen weltweit.

Für Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen weltweit

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Menschenrecht. Ohne 
Geschlechtergerechtigkeit kann auch Armut nicht wirksam bekämpft 
werden. In vielen der ärmsten oder konfliktgebeutelten Länder sind 
Frauen und Mädchen besonders von Armut, Hunger und Gewalt betrof-
fen. Wir setzen uns konsequent für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen weltweit ein, für ein selbstbestimmtes Leben, und werden alle 
diplomatischen Möglichkeiten nutzen, damit die Istanbul-Konvention 
Anwendung findet. Bildung und Gesundheit sind dafür die Schlüssel. 
Wir engagieren uns dafür, Frauen und Mädchen den uneingeschränk-
ten Zugang zu gleichwertiger Bildung zu sichern sowie ihre sexuellen 
und reproduktiven Rechte zu schützen. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Frauen und Mädchen weltweit uneingeschränkt Zugang zu empfäng-
nisverhütenden Mitteln erhalten. Es braucht innovative Bildungsange-
bote wie kompakte nachholende Grundbildung für Frauen oder Berufs-
bildung in Krisen- und Post-Konflikt-Kontexten. Unsere internationale 
Zusammenarbeit werden wir darum finanziell und konzeptionell auf 
diese Aufgabe hin ausrichten, die Erreichung der Geschlechtergerech-
tigkeit als Querschnittsaufgabe sowie reproduktive Gesundheit und 
das Recht auf Bildung in allen Projekten verankern.

Menschenrechtskonventionen umsetzen, Institutionen stärken

Um Menschenrechte tatsächlich und rechtlich durchsetzen zu können, 
müssen internationale Menschenrechtskonventionen ratifiziert, kon-
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sequent implementiert und Menschenrechtsinstitutionen gestärkt 
werden. Es gilt insbesondere, die nun angestoßene Umsetzung der 
ILO-Konvention für die Rechte indigener Völker abzuschließen, das 
12.  Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
über Antidiskriminierung, das Fakultativprotokoll zum Sozialpakt 
und die Wanderarbeiterkonvention der Vereinten Nationen sowie die 
VN-Erklärung über die Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen zu 
ratifizieren. Das ist für Deutschland seit vielen Jahren überfällig. Den 
Prozess für ein VN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten 
(sog. Binding Treaty) wollen wir unterstützen und aktiv vorantreiben. 
Darüber hinaus wollen wir einen eigenen Straftatbestand „erzwunge-
nes Verschwindenlassen“ in Deutschland schaffen, um das Defizit in 
der Umsetzung der Internationalen Konvention gegen das erzwun-
gene Verschwindenlassen zu beheben. Auf europäischer Ebene setzen 
wir uns für die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte ein. Das Instrument der gezielten EU-Sanktionen 
gegen Menschenrechtsverbrecher*innen befürworten wir. Die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humani-
täre Hilfe wollen wir strukturell besser ausstatten und die finanzielle 
Ausstattung der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte wollen wir mindestens ver-
doppeln, damit sie ihre gesetzlichen Aufgaben angemessen erfüllen 
können. Auf internationaler Ebene setzen wir uns für die Stärkung 
der VN-Fachausschüsse und -Sonderberichterstatter*innen ein. Men-
schenrechte und Demokratieförderung sind Grundpfeiler unserer ent-
wicklungspolitischen Arbeit.

Rechte von Minderheiten schützen

Der Umgang mit Minderheiten ist der Gradmesser für den Menschen-
rechtsschutz in einer Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, die Rechte 
von Minderheiten auf internationaler Ebene zu stärken – auch inner-
halb der EU. Nach wie vor setzen die einzelnen Staaten den durch die 
Vereinten Nationen vorgegebenen Minderheitenschutz in nationales 
Recht um, ohne dass einheitlich kontrolliert wird, ob das umfassend 
genug ist. Damit ist der Schutz lückenhaft. Wir werden außenpolitisch 
für die weltweite Umsetzung der Yogyakarta-Prinzipien um Schutz 
von LSBTIQ* eintreten. In der Entwicklungspolitik wollen wir hier 
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einen neuen Fokus setzen und unser Engagement deutlich steigern. 
Selbst innerhalb der EU gibt es große Unterschiede: Es existieren 
keine gemeinsamen EU-Mindeststandards, kein einheitlicher Rechts-
rahmen, der den Schutz und die Förderung von Minderheiten gewährt. 
Das wollen wir ändern. Wir werden uns für die Verabschiedung der 
5. Antidiskriminierungsrichtlinie einsetzen, damit international aner-
kannte Menschenrechte in der EU eine Rechtsgrundlage erhalten und 
die VN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
auf europäischer Ebene rechtlich umgesetzt wird. Den EU-Aktions-
plan gegen Rassismus treiben wir national und international voran.

Wir schützen Geflüchtete
Eine menschenrechtsorientierte Geflüchtetenpolitik  
in Europa umsetzen

Wir treten für eine Europäische Union ein, die ihre humanitäre und 
rechtliche Verpflichtung, den Zugang zum Grundrecht auf Asyl zu 
garantieren, und die Notwendigkeit, Verfahren nach völkerrechtlichen 
Standards fair und zügig durchzuführen, einhält. So schwer das derzeit 
in der EU der 27 auch ist. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Die neue Bundesregierung muss die Menschenrechte und das Asyl-
recht verteidigen. Zustände wie in den Lagern auf den griechischen 
Inseln, auf dem Mittelmeer oder an der Grenze zu Kroatien bedeuten 
einen Bruch mit europäischen Werten und Menschenrechten. Der Blo-
ckade einer gemeinsamen und humanen Geflüchtetenpolitik zwischen 
den Mitgliedstaaten begegnen wir mit folgendem Plan: In gemein-
schaftlichen von den europäischen Institutionen geführten Registrie-
rungszentren in den EU-Staaten mit rechtsstaatlich und europäisch 
kontrollierten Außengrenzen sollen die Geflüchteten registriert wer-
den und einen ersten Check durchlaufen, ob Einträge in sicherheits-
relevanten Datenbanken vorliegen. So wissen wir, wer zu uns kommt, 
und werden zugleich unserer humanitären Verantwortung gerecht. 
Die Menschen, die nach Europa kommen, müssen medizinisch und 
psychologisch erstversorgt und menschenrechtskonform unterge-
bracht werden. Unter Berücksichtigung persönlicher Umstände wie 
familiärer Bindungen oder der Sprachkenntnisse bestimmt die EU-
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Agentur für Asylfragen schnellstmöglich den Aufnahme-Mitglied-
staat für die Durchführung des Asylverfahrens. Der zugrunde liegende, 
zügige Verteilmechanismus stützt sich zunächst auf die Bereitschaft 
von Mitgliedstaaten, Regionen und Städten, Geflüchtete freiwillig auf-
zunehmen. Wer das tut, erhält Hilfe aus einem EU-Integrationsfonds. 
Reichen die Aufnahmeplätze nicht aus, weiten alle Mitgliedstaaten 
im Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerungsgröße ver-
pflichtend ihr Angebot aus oder leisten einen mindestens gleichwer-
tigen Beitrag zu den Gesamtkosten. Das Asylverfahren findet dann im 
aufnehmenden Mitgliedstaat statt. Vorgezogene Asylverfahrensprü-
fungen an den Außengrenzen sind damit nicht vereinbar. Die Kom-
mission stellt sicher, dass die gemeinsamen Regeln und Standards 
eingehalten werden und für alle Menschen gelten. Wir werden mit 
handlungswilligen Ländern und Regionen vorangehen, um die derzei-
tige katastrophale Situation an den Außengrenzen zu beenden. Men-
schenunwürdige Lager und geschlossene Einrichtungen, Transitzonen 
oder europäische Außenlager in Drittstaaten lehnen wir ab.

Sichere und legale Fluchtwege schaffen

Niemand sollte für das völkerrechtlich verbriefte Recht, um Asyl zu 
ersuchen, das eigene Leben oder das der Familie riskieren müssen. 
Genau das ist aber bittere Realität: Immer noch reichen die Möglich-
keiten für sichere Zugangswege bei weitem nicht aus und Geflüch-
tete sind deshalb gezwungen, auf lebensgefährliche Routen durch die 
Wüste oder über das Meer auszuweichen. Wir wollen sichere und legale 
Zugangswege schaffen – damit Menschen Schutz finden und um zu 
verhindern, dass Schlepper aus der Not und dem Leid der Geflüchteten 
Profit schlagen können. Dabei sind wir dem besonderen Schutz der 
Familie gemäß Grundgesetz, VN-Kinderrechtskonvention und Europäi-
scher Menschenrechtskonvention verpflichtet und treten dafür ein, die 
Einschränkungen beim Familiennachzug wieder aufzuheben. Familien 
gehören zusammen und das Kindeswohl hat oberste Priorität. Auch 
Menschen mit subsidiärem Schutzstatus müssen deshalb ihre Ange-
hörigen ohne die bisherigen Einschränkungen nachholen können und 
mit Geflüchteten gemäß der Genfer Konvention gleichgestellt werden. 
Wir wollen den Geschwisternachzug wieder ermöglichen. An deut-
schen und europäischen Botschaften braucht es mehr Personal und 
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die Möglichkeit, digital Anträge zu stellen, um die Wartezeiten für Visa 
für Familienangehörige zu verkürzen. In Fällen, in denen die Beschaf-
fung von Identitätsnachweisen durch Schutzberechtigte bei Behörden 
ihres Herkunftsstaates dort lebende Angehörige gefährdet, setzen wir 
uns für die pragmatische Erteilung von Passersatzpapieren ein. Auch 
mit humanitären Visa möchten wir Schutzbedürftigen die Möglichkeit 
geben, sicher nach Europa zu kommen und hier um Asyl zu ersuchen. 
Wir setzen uns außerdem für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte 
und ihrer Angehörigen ein, die durch ihre Zusammenarbeit mit deut-
schen Institutionen wie der Bundeswehr oder der GIZ in Gefahr sind. 
Das individuelle Asylrecht bleibt unangetastet.

Sichere Zugangswege durch humanitäre  
Aufnahmepartnerschaft

Im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR werden durch 
die Vereinten Nationen anerkannte, besonders schutzbedürftige 
Geflüchtete solidarisch und geordnet auf die Aufnahmeländer ver-
teilt, statt sie ihrem Schicksal auf gefährlichen Fluchtrouten zu über-
lassen. Das rettet Leben, nimmt Schleppern die Geschäftsgrundlage 
und folgt einem bewährten, planbaren Verfahren. Im Globalen Pakt 
für Flüchtlinge ist die Weltgemeinschaft übereingekommen, das 
Resettlement zu verstärken. Doch faktisch sinkt die Zahl der Aufnah-
meplätze seit Jahren. Wir schlagen vor, zusammen mit der neuen US-
Administration und Kanada sowie anderen in einer globalen humani-
tären Partnerschaft die Aufnahme aus dem Resettlement-Programm 
deutlich auszubauen und mittelfristig die Erfüllung von mindestens 
dem jeweils fairen Anteil am jährlichen, vom UNHCR ermittelten 
Resettlement-Bedarf entsprechend der Wirtschaftskraft zu errei-
chen. So stärken wir die Vereinten Nationen, werden langfristig der 
globalen Verantwortung Europas gerecht, schaffen Planbarkeit auf 
allen Seiten, gehen mit gutem Beispiel voran und regen andere Staa-
ten an, dem internationalen Bündnis beizutreten. Daneben werden 
wir sicherstellen, dass sich das geplante EU-Resettlement an den 
UNHCR-Kriterien orientiert. Das individuelle Asylrecht bleibt durch 
das Resettlement unangetastet.



Bundestagswahlprogramm 2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 241

Ka
pi

te
l 6

Bundestagswahlprogramm 2021

Landesaufnahmeprogramme und ein  
Patenschaftsprogramm ermöglichen

Mehrere Bundesländer und über 200 Kommunen in Deutschland sind 
bereit, mehr Geflüchtete als von der Bundesregierung zugesagt bei 
sich aufzunehmen. Dass diese weiteren Aufnahmeplätze dringend 
gebraucht werden, ist angesichts der elenden Zustände in den Lagern 
an den EU-Außengrenzen, etwa auf den griechischen Inseln oder an 
der bosnisch-kroatischen Grenze, offensichtlich. Wir wollen eine huma-
nitäre Aufnahmepolitik, bei der der Bund und die Länder kooperativ 
zusammenarbeiten und die die Aufnahmebereitschaft von Kommu-
nen und Ländern nicht mehr ignoriert. Länder, Landkreise, Städte und 
Gemeinden sollen mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten 
erhalten, wenn es um die humanitäre Aufnahme Geflüchteter geht. Mit 
einer Änderung der Zustimmungsregel zwischen dem Bundesinnen-
ministerium und den Ländern von Einvernehmen in Benehmen wollen 
wir klarstellen, dass sich Bundesländer künftig über den Königsteiner 
Schlüssel hinaus selbständig und frei für die Aufnahme von Geflüchte-
ten entscheiden können. Der Bund soll weiter die finanziellen und inf-
rastrukturellen Aufgaben erfüllen und die Aufnahmebereitschaft för-
dern. Auch europäische Gelder können im Rahmen der aufnehmenden 
Staaten und Regionen eingesetzt werden. Wir werden wieder verstärkt 
humanitäre Bundesaufnahmeprogramme sowie Kontingente aus den 
EU-Staaten mit Außengrenzen auf den Weg bringen. Ein Patenschafts-
programm nach dem Vorbild Kanadas kann die Willkommenskultur 
fördern. Gruppen aus Mentor*innen oder Vereine können dabei die 
Unterstützung von Geflüchteten zusagen und so durch Relocation- und 
Resettlement-Möglichkeiten konkret Menschen helfen.

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte  
an den Außengrenzen sichern

Ein gemeinsamer Raum der Freizügigkeit und ohne Binnengren-
zen braucht kontrollierte Außengrenzen. Doch Grenzen sind nur 
rechtsstaatlich kontrolliert, wenn Menschenrechte an diesen Gren-
zen geschützt werden und der Zugang zum Recht auf Asyl gesichert 
ist. Dass tausende Menschen jährlich im Mittelmeer ertrinken, weil 
europäische Regierungen ihnen nicht ausreichend sichere Zugangs-
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wege ermöglichen und auch die Rettung aus Seenot verweigern, 
ist eine Schande. Wir streiten weiter für eine zivile und flächende-
ckende, europäisch koordinierte und finanzierte Seenotrettung. Da 
ein gemeinsames Vorgehen aller europäischen Mitgliedstaaten der-
zeit nicht möglich erscheint, wollen wir mit jenen Staaten vorange-
hen, die die Seenotrettung als völkerrechtliche Pflicht ernst nehmen, 
und einen eigenen Beitrag leisten: Gerettete müssen zum nächsten 
sicheren Hafen gebracht werden, um dann nach einem Verteilmecha-
nismus unverzüglich auf aufnahmebereite Mitgliedstaaten, Regionen 
oder Städte aufgeteilt zu werden. Wir stehen fest an der Seite zivil-
gesellschaftlicher Rettungsinitiativen und treten dafür ein, dass die 
Kriminalisierung und behördliche Behinderung ihrer Arbeit beendet 
wird. So wollen wir die Registrierung von Schiffen der Menschen-
rechtsbeobachtungs- und Seenotrettungsorganisationen rechtssicher 
und einfacher gestalten. Wir setzen auf eine europäische Grenzkon-
trolle, die den gemeinsamen Schutz der Menschenrechte zur Grund-
lage hat und ihre Aufgaben wahrnimmt, ohne sie zur Fluchtabwehr 
zu missbrauchen. Das Asylrecht beruht auf der Einzelfallprüfung, das 
völker- und europarechtlich verbriefte Nichtzurückweisungsgebot 
gilt immer und überall. Die Genfer Flüchtlingskonvention gilt unein-
geschränkt. Ihre Aushöhlung führt weder zu mehr Sicherheit noch 
zu mehr europäischer Handlungsfähigkeit in der Geflüchtetenpoli-
tik. Dennoch erleben wir derzeit einen systematischen Rechtsbruch 
an den EU-Außengrenzen: Menschen werden misshandelt, schutz-
los auf dem Wasser zurückgelassen oder ohne Zugang zu Asylver-
fahren abgewiesen. Pushbacks, von nationalen Grenzpolizeien oder 
Frontex begangen, müssen rechtlich und politisch geahndet werden. 
Deutschland darf sich an völker- und menschenrechtswidrigen Ein-
sätzen nicht beteiligen, Verstöße müssen verfolgt werden und Konse-
quenzen haben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Intransparenz 
und Menschenrechtsverletzungen bei EU-Agenturen wie Frontex kei-
nen Raum mehr haben. Wir unterstützen die europäischen Initiativen, 
die die strukturellen Probleme beim Menschenrechtsschutz bei den 
Grenzkontrollen mit strukturellen Veränderungen beheben wollen. 
Das staatliche und zivilgesellschaftliche Menschenrechtsmonitoring, 
vor allem durch die EU-Grundrechteagentur, wollen wir ausbauen. Es 
bedarf einer engen parlamentarischen Kontrolle von Frontex-Einsät-
zen sowie einer systematischen Menschenrechtsbeobachtung vor Ort.
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Aufnahme- und Transitländer unterstützen

Die humanitäre Versorgung von Geflüchteten außerhalb der Europäi-
schen Union ist Bestandteil unserer globalen Verantwortung. Wir wol-
len die finanzielle und logistische Unterstützung von Erstaufnahme- 
und Transitländern wie der Türkei, dem Libanon, dem Sudan, Pakistan 
oder Uganda sowie der dort tätigen Hilfsorganisationen ausbauen. 
Die deutsche und europäische Zusammenarbeit mit Drittstaaten muss 
stets so erfolgen, dass Menschen- und Grundrechte sowie internatio-
nale Asylstandards eingehalten werden. Sie darf außerdem nicht auf 
die Verhinderung von Flucht abzielen, wie es derzeit mit der soge-
nannten libyschen Küstenwache und der Erdogan-Regierung der Fall 
ist. Die bestehenden „Migrationspartnerschaften“, die Fluchtabwehr 
und Rückführungen zur Bedingung etwa von Entwicklungszusammen-
arbeit machen, lehnen wir daher ab, genauso wie die Kooperation mit 
der libyschen Küstenwache. Statt „sichere Herkunftsländer“ zu defi-
nieren, brauchen wir für Rückführungen menschenrechtskonforme 
Rückübernahmeabkommen. Wir wollen denjenigen Ländern, die ihren 
Staatsbürger*innen nach einer Rückkehr Sicherheit effektiv garantie-
ren, im Gegenzug über Visaerleichterungen oder Ausbildungspartner-
schaften verlässliche Aussicht auf eine geordnete Migration eröffnen. 
Rückübernahmeabkommen dürfen aber nicht zur Bedingung in ande-
ren Politikbereichen, etwa entwicklungspolitischer oder rechtsstaat-
licher Unterstützung, gemacht werden, nicht für Drittstaatsangehörige 
gelten oder das Einwanderungsrecht konterkarieren.

Fluchtursachen strukturell angehen

Uns ist bewusst: Nicht alle Ursachen von Vertreibung können wir 
beeinflussen. Viele Menschen fliehen, weil sie verfolgt oder ihnen 
grundlegende Rechte vorenthalten werden. Umso entscheidender ist 
konsequentes Handeln überall dort, wo auch unser Wirtschaften und 
Konsumieren andernorts zu Ausbeutung oder Perspektivlosigkeit füh-
ren. So wollen wir verhindern, dass Menschen überhaupt fliehen und 
ihre bisherige Heimat unfreiwillig verlassen müssen. Deshalb rücken 
wir die strukturellen Ursachen von Flucht und Vertreibung und unsere 
dahin gehende Verantwortung ins Zentrum unserer Politik. Denn viele 
politische Entscheidungen, die wir in Deutschland und Europa treffen, 
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haben direkte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in anderen 
Weltregionen. Wir machen uns deshalb stark für zivile Krisenpräven-
tion und wollen mit einer restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische 
Rüstungsexporte an Diktaturen, menschenrechtsverachtende Regime 
und in Kriegsgebiete beenden. Wir setzen uns für ein gerechtes Han-
delssystem ein, das auch den Interessen der Menschen im globalen 
Süden dient. Und wir treiben die sozial-ökologische Transformation 
unserer Wirtschaft voran. 

Wir streiten für eine gerechte  
Weltwirtschaftsordnung
Globale Krisenprävention

Die Corona-Krise führt in vielen Ländern des globalen Südens zu 
Kapitalflucht und Währungskrisen und offenbart so die Schwächen 
der Währungsordnung. Unser Ziel bleibt langfristig der Aufbau eines 
kooperativen Weltwährungssystems. Der IWF muss in Krisensituationen 
sehr viel mehr Liquidität unkonditioniert bereitstellen können. Dafür 
werden wir uns für eine deutliche Aufstockung der Sonderziehungs-
rechte einsetzen. Deutschland und Europa könnten vorangehen und 
nicht genutzte Sonderziehungsrechte Ländern des globalen Südens 
zur Verfügung stellen, wie Kanada es bereits getan hat. Der IWF sollte 
Ländern des globalen Südens auch bei der Einführung und Durchfüh-
rung von Kapitalverkehrskontrollen helfen und dafür mit den Staaten 
mit globalen Finanzzentren zusammenarbeiten. Das Stimmengewicht 
muss sich zugunsten von Ländern des globalen Südens verschieben. 
Die EU-Staaten sollten ihre Stimmrechte zusammenlegen.

Entwicklung ermöglichen, Schuldenkrisen lösen

Viele Länder des globalen Südens befinden sich in einer Schulden-
krise. Das derzeitige Schuldendienstmoratorium ist richtig, verschiebt 
das Problem aber in die Zukunft. Wir brauchen solide Schuldenre-
strukturierungen und auch Schuldenerlasse, die Ländern Luft für eine 
nachhaltige Entwicklung verschaffen. Um für künftige Überschul-
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dungskrisen vorzusorgen, setzen wir uns für ein bei den Vereinten 
Nationen angesiedeltes, transparentes und unabhängiges Schulden-
restrukturierungsverfahren für Staaten ein. Private Gläubiger*innen 
müssen rechtlich dazu verpflichtet werden, an einem solchen Verfah-
ren teilzunehmen, damit Entschuldungen nicht mehr blockiert wer-
den können und so etwa Geierfonds auf Kosten anderer profitieren. 
Solange eine internationale Lösung nicht durchsetzbar ist, müssen 
Deutschland und andere Regierungen mit koordinierter Gesetzge-
bung den Anfang machen. Damit wollen wir den zu hoch verschul-
deten Staaten im globalen Süden weitere Handlungsspielräume für 
sozial-ökologische Transformationsprozesse ermöglichen, etwa um 
ihre Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsysteme zu verbessern.

Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten

Nahrungsmittelpreise sind oft starken Schwankungen unterworfen. 
Verantwortlich dafür sind nicht nur Wetter und Ernten, sondern auch 
skrupellose Spekulant*innen, denen die Gewinnmaximierung vor 
Nahrungsmittelsicherheit geht. Auch andere lebenswichtige Res-
sourcen, wie Wasser, werden immer mehr zu einer spekulativen Ware. 
Wir werden uns in der EU für striktere Regulierungen einsetzen, um 
exzessive Nahrungsmittelspekulation zu verhindern. Dafür braucht es 
strenge Berichtspflichten für Händler*innen sowie strikte Preis- und 
Positionslimits an allen europäischen Rohstoff-Börsen. So wirken wir 
unkontrollierten, marktverzerrenden Spekulationen entgegen, ohne 
die für die Agrarbranche wichtigen Absicherungsmechanismen an 
den Terminmärkten zu gefährden.

Wir treten ein für Frieden und Sicherheit
Vorausschauend für den Frieden

Unsere Außen- und Sicherheitspolitik zielt darauf, Konflikte zu ver-
hindern, und setzt deshalb auf Vorausschau gemäß der VN-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung. Deutschland soll bei der politischen Ent-
schärfung von Konflikten und in der zivilen Konfliktbearbeitung auf 
globaler Ebene eine treibende Kraft werden. Wir ergänzen den traditi-
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onellen Sicherheitsbegriff um die menschliche Sicherheit und rücken 
damit die Bedürfnisse von Menschen in den Fokus. Den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) und die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) gilt es zu stärken, einschließlich der Rolle des/der 
Hohen Vertreter*in. Die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewäl-
tigen, Frieden fördern“ wollen wir um einen Aufbauplan mit zivilen 
Planzielen ergänzen und den Auswärtigen Dienst für dessen heutige 
Aufgaben fit machen. Die personellen und finanziellen Mittel für zivile 
Krisenprävention sollten gezielt erhöht und durch eine Reform des 
Zuwendungsrechts langfristig planbarer werden. Wir wollen eine per-
manente und schnell einsatzbereite Reserve an EU-Mediator*innen 
und Expert*innen für Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und 
Mediation aufbauen. Wir wollen mehr ressortgemeinsame Analysen, 
Krisenfrüherkennung und Projektplanung, eine engere Abstimmung 
mit internationalen Partner*innen sowie einen angemessen ausge-
statteten Fonds „Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Frie-
densförderung“. Wir möchten lokale zivilgesellschaftliche Konzepte 
und Akteur*innen in der Friedensförderung stärker unterstützen. 
Den Zivilen Friedensdienst (ZFD) wollen wir weiterentwickeln und 
bedarfsgerecht ausbauen, das Zentrum für Internationale Friedens-
einsätze (ZIF) sowie die Friedens- und Konfliktforschung stärken. Das 
Stiftungskapital der Deutschen Stiftung Friedensforschung wollen 
wir erhöhen, den neu eingerichteten Fachbereich an der Deutschen 
Hochschule der Polizei und andere wissenschaftliche Einrichtungen 
insbesondere personell und durch Strategien der Entfristung stärker 
fördern. Auch die Erfolge und Chancen der zivilen Krisenprävention 
und Konfliktbearbeitung wollen wir der Bevölkerung durch mehr und 
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit vermitteln.

Internationale Politik feministisch gestalten

Wir gestalten unsere Außen-, Entwicklungs-, Handels- und Sicher-
heitspolitik feministisch. Frauen, Mädchen und marginalisierte Grup-
pen wie LSBTIQ*-Personen sind in besonderem Maße von Kriegen, 
Konflikten und Armut betroffen. Die Wahrung ihrer Rechte und ihrer 
Rolle als Gestalter*innen in der internationalen Politik fördert Frieden, 
Entwicklung, Stabilität und Sicherheit. Es geht darum, die diversen 
Perspektiven von Frauen, Mädchen und marginalisierten Gruppen zu 
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stärken, zu schützen und bei allen bi- oder multilateralen Verhandlun-
gen immer mindestens gleichberechtigt einzubeziehen. Dazu braucht 
es auch Genderanalysen für einzelne Länderkontexte in regelmäßi-
gen Abständen und eine enge Zusammenarbeit mit feministischen 
Akteur*innen in Deutschland und in Partnerländern. Wir wollen sie 
nachhaltig finanziell und politisch unterstützen und bedarfsgerechte 
Strategien, Gender Budgeting und eine bessere Ressortkoordinierung 
stärken. Es gilt die Umsetzung der Agenda 1325 „Frauen, Frieden, 
Sicherheit“ innerhalb Deutschlands wie international voranzutreiben, 
sexualisierte und genderbasierte Gewalt entschieden einzudämmen, 
die reproduktiven Rechte von Frauen zu schützen und die Sicherheit 
und Partizipation von Frauen und Mädchen in der Prävention gegen 
Konflikte, bei der Transformation von Konflikten und in Stabilisie-
rungsprozessen in den Fokus zu nehmen. Geschlechterbildern, die 
sich nachteilig auf Frieden, Sicherheit und Entwicklung auswirken, 
möchten wir entgegenwirken. Hierzu wollen wir gemeinsam mit Zivil-
gesellschaft und Wissenschaft verbindliche Leitlinien für eine femi-
nistische Außenpolitik der Bundesregierung erarbeiten.

Koloniales Unrecht aufarbeiten und internationale  
Beziehungen dekolonialisieren

Ziel unserer internationalen Politik ist eine selbstkritische und gleich-
berechtigte Zusammenarbeit. Wir können das Unrecht, das die Men-
schen in den früheren Kolonien des Deutschen Reiches erleiden 
mussten, weder ungeschehen machen noch wiedergutmachen. Umso 
wichtiger ist es, dass wir vergangenes Unrecht wie den Völkermord an 
den Ovaherero und Nama benennen, für diese und andere begangene 
Verbrechen wie im Maji-Maji-Aufstand um Vergebung bitten und dafür 
mit Worten und Taten Verantwortung übernehmen. Aber aus den Ver-
brechen der Kolonialzeit erwächst auch eine besondere Verantwor-
tung für unser internationales Handeln heute. Wir wollen strukturelle 
Ungerechtigkeiten, wie benachteiligende Klauseln in Handelsabkom-
men, ungerechte Wohlstandsverteilung und fehlende Repräsentanz 
im VN-Sicherheitsrat, Stück für Stück abbauen. Auch unser Natur- und 
Umweltschutz muss postkolonial sein. Das bedeutet, die Menschen- 
und Landrechte indigener und lokaler Gemeinschaften zu stärken und 
zu achten. Die lokale Zivilgesellschaft, Menschen in der Diaspora und 
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Nachfahren der Opfer kolonialer Verbrechen sind Partner*innen. Mit 
ihnen gemeinsam wollen wir Prozesse zur Aufarbeitung stärken und 
zusammen mit unseren europäischen Partner*innen dafür sorgen, dass 
eine umfangreiche Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen stattfindet.

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stärken

Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Autoritarismus und 
der weltweiten Angriffe auf Kunst- und Wissenschaftsfreiheit wollen 
wir die Zusammenarbeit mit der UNESCO und dem Europarat intensi-
vieren und die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik 
stärken. Sie sichert Zugänge zur Zivilgesellschaft, vor allem in Krisen-
zeiten, stärkt demokratischen Austausch und baut neue Partnerschaf-
ten auf. Das zivilgesellschaftliche Eine-Welt-Engagement und die ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit wollen wir stärker unterstützen. 
Auch die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus wer-
den wir durch internationale Kultur- und Jugendbegegnungen und 
durch zivilgesellschaftlichen Austausch stärken. Unser Ziel ist es, dass 
alle jungen Menschen während ihrer Schul-, Ausbildungs- oder Stu-
dienzeit die Möglichkeit haben, europäische bzw. internationale Aus-
tauscherfahrungen zu sammeln. Die Verantwortung für die koloniale 
Vergangenheit Deutschlands wollen wir zum Beispiel in gemeinsa-
men Geschichtsbuchkommissionen mit ehemaligen kolonialisierten 
Staaten aufarbeiten. Kulturmittlerorganisationen, wie etwa Goethe-
Institute, und die deutschen Schulen im Ausland sollen finanziell bes-
ser ausgestattet und digital fit gemacht werden, die Programme für 
verfolgte Künstler*innen und Wissenschaftler*innen sowie Maßnah-
men gegen Desinformationskampagnen wollen wir verstärken.

Europarat und OSZE stärken

Frieden in Europa bedeutet mehr als Frieden, Sicherheit und Stabilität 
in der EU. Damit die Vision einer friedlichen Zukunft für alle Euro-
päer*innen Wirklichkeit werden kann, wollen wir die gemeinsamen, 
über die EU hinausreichenden europäischen Institutionen wie den 
Europarat und die OSZE stärken und weiterentwickeln, auch damit 
wir alle europäischen Staaten einbinden. Nur so können wir tatsäch-
lich ein effektives und starkes System kollektiver Sicherheit in ganz 
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Europa schaffen. Es bleibt unser Ziel, die östlichen Nachbarstaaten 
der Europäischen Union auf der Basis gemeinsamer Werte für eine 
solche Perspektive zu gewinnen und die demokratischen Zivilgesell-
schaften vor Ort zu unterstützen, was gerade angesichts der natio-
nalistischen und rückwärtsgewandten Politik Russlands, die Europas 
Sicherheit und die Selbstbestimmung der Nachbarländer Russlands 
untergräbt, nötig ist. Die OSZE als Forum für Dialog und fairen Inter-
essenausgleich braucht mehr finanzielle und personelle Ressourcen 
sowie ein aktiveres Engagement seitens der Bundesregierung und der 
teilnehmenden Parlamentarier*innen. Sie soll als Akteurin für Rüs-
tungsbegrenzung, Abrüstung und den gemeinsamen Kampf gegen 
die Klimakrise gestärkt sowie in ihren Aktivitäten zur Umsetzung des 
Minsker Abkommens unterstützt werden. Den andauernden Versu-
chen autoritärer Staaten, die OSZE-Agenda entlang ihrer Interessen 
zu dominieren, kann nur gemeinsam mit anderen liberalen Demo-
kratien der OSZE für eine wertegeleitete und völkerrechtsorientierte 
Politik begegnet werden.

Neuer Schub für Abrüstung

Abrüstung und Rüstungskontrolle bedeuten global mehr Sicherheit 
für alle. Angesichts der wachsenden militärischen Risiken in Europa ist 
eine Wiederbelebung der konventionellen Rüstungskontrolle unab-
dingbar. Erste Schritte sollen weitere deeskalierende Maßnahmen in 
Konfliktzonen sowie die Wiederaufnahme des Sicherheitsdialogs und 
militärischer Kontakte zwischen NATO und Russland sein. Auch über 
Europa hinaus wollen wir alle Länder einbeziehen, insbesondere auch 
China. Unser Anspruch ist noch immer nichts Geringeres als eine atom-
waffenfreie Welt. Nach der Aufkündigung des Vertrags über nukleare 
Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) zwischen den USA und Russland 
ist eine neue Vertragsinitiative nötig. Eine Stationierung neuer Mit-
telstreckenraketen auf dem europäischen Kontinent lehnen wir ab. 
Wir wollen den transatlantischen Neustart nach der US-Präsident-
schaftswahl und das Wiederbeleben des New-START-Vertrags nutzen, 
um mit den USA über Barack Obamas „Global Zero“ ins Gespräch zu 
kommen. Wir wollen ein Deutschland frei von Atomwaffen und einen 
Beitritt Deutschlands zum VN-Atomwaffenverbotsvertrag. Eine Welt 
ohne Atomwaffen gibt es nur über Zwischenschritte. Als ersten Schritt 
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sollte Deutschland als Beobachter an der Vertragsstaatenkonferenz 
teilnehmen. Darüber hinaus wollen wir in der kommenden Legisla-
turperiode folgende Prozesse initiieren: eine internationale Initiative 
zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, einen Verzicht der NATO 
auf jeden Erstschlag und eine breite öffentliche Debatte über die ver-
alteten Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges. Wir wissen, dass 
dafür – auch angesichts der russischen konventionellen und nuklea-
ren Aufrüstung – zahlreiche Gespräche im Bündnis notwendig sind, 
auch mit unseren europäischen Partnerstaaten, und vor allem die 
Stärkung der Sicherheit und Rückversicherung unserer polnischen 
und baltischen Bündnispartner*innen.

Keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete und Diktaturen

Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktaturen, menschen-
rechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich. Für 
die Reduktion von europäischen Rüstungsexporten wollen wir eine 
gemeinsame restriktive Rüstungsexportkontrolle der EU mit einklag-
baren strengen Regeln und Sanktionsmöglichkeiten. Kooperationen 
mit dem Sicherheitssektor anderer Staaten müssen an die Einhaltung 
demokratischer, rechtsstaatlicher und menschenrechtlicher Kriterien 
geknüpft werden. Für Deutschland werden wir ein Rüstungsexport-
kontrollgesetz vorlegen, ein Verbandsklagerecht bei Verstößen gegen 
das neue Gesetz einführen und für eine wirksame Endverbleibskont-
rolle sorgen. Hermesbürgschaften für Rüstungsexporte darf es nicht 
geben. Den Einsatz von Sicherheitsfirmen in internationalen Konflik-
ten wollen wir streng regulieren und private Militärfirmen verbieten.

Autonome tödliche Waffensysteme international ächten

Autonome tödliche Waffensysteme, die keiner wirksamen Steuerung 
mehr durch den Menschen bei Auswahl und Bekämpfung von Zielen 
unterliegen, stellen eine unberechenbare Bedrohung dar. Im Sinne 
von Frieden und Stabilität wollen wir Autonomie in Waffensystemen 
international verbindlich regulieren und Anwendungen, die gegen 
ethische und völkerrechtliche Grundsätze verstoßen, international 
verbindlich ächten und verbieten. Das gilt auch für digitale Waffen 
wie Angriffs- und Spionagesoftware. Hierbei müssen Deutschland und 
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die EU eine globale Führungsrolle einnehmen. Um eine Militarisie-
rung des Weltraumes zu verhindern, wollen wir weiterentwickelte, 
international verbindliche Regeln auf den Weg bringen.

Sicherheit im Cyber- und Informationsraum schaffen

Digitalisierung und neue Technologien bieten viele neue Möglichkei-
ten, schaffen aber auch Risiken für offene, demokratische Gesellschaf-
ten und werfen in bestimmten Bereichen schwerwiegende ethische, 
politische und rechtliche Fragen auf. Sie verändern Möglichkeiten 
staatlicher und nichtstaatlicher Einflussnahme auf individuelle Frei-
heiten und gesellschaftliche Diskurse, demokratische Abstimmungs-
prozesse sowie die moderne Kriegsführung. Der Staat ist in der Pflicht, 
die Bevölkerung effektiv vor solchen Angriffen zu schützen. Für Früh-
erkennung, Analyse und das gemeinsame Vorgehen staatlicher Stellen 
braucht es ressortübergreifende Strategien zur Bekämpfung hybrider 
Bedrohungen, klare rechtliche Vorgaben und eine starke parlamen-
tarische Kontrolle für das Handeln der Bundeswehr im Cyberraum. 
Die Bundeswehr braucht ein an Schutz und Defensive orientiertes 
Selbstverständnis im digitalen Raum. Gleichzeitig müssen alle staat-
lichen Institutionen kontinuierlich ihre Resilienz stärken und gerade 
Betreiber*innen kritischer Infrastrukturen hierbei unterstützt werden. 
Wir setzen uns für neue internationale Übereinkünfte ein, um die 
Rüstungskontrolle digitaler Güter und das Völkerrecht zu stärken. Die 
Gültigkeit der VN-Charta muss ausgedehnt und das humanitäre Völ-
kerrecht auch im Cyberraum angewendet werden. Hierfür muss auch 
die europäische Zusammenarbeit ausgebaut werden, wozu Deutsch-
land einen entsprechenden Beitrag leisten muss.

Internationale Schutzverantwortung wahrnehmen

Es ist wichtig, frühzeitig auf Konflikte einzuwirken und zu verhindern, 
dass sie zu bewaffneten Auseinandersetzungen eskalieren. Uns leitet 
das Konzept der „Responsibility to Prepare, Protect and Rebuild“ der 
Vereinten Nationen, das die Staatengemeinschaft verpflichtet, Men-
schen vor schwersten Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit sowie Völkermord zu schützen. Die Staa-
ten sind gleichermaßen verpflichtet, ihre Instrumente für Prävention, 
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Krisenreaktion und Nachsorge bzw. Wiederaufbau kriegszerstörter 
Gesellschaften auszubauen. Wir unterstützen internationale Einsätze 
im Rahmen der Vereinten Nationen, die zu Stabilität, dem Schutz der 
Zivilbevölkerung und der Umsetzung von Friedensprozessen bei-
tragen. Wir streben an, Ressourcen- und Fähigkeitslücken in diesem 
Bereich zu beheben und den zivilen und militärischen Beitrag zu VN-
Einsätzen signifikant zu erhöhen. Den Frauenanteil unter entsandten 
Einsatzkräften, Polizist*innen und Soldat*innen, besonders auch in 
Leitungspositionen, wollen wir durch gezielte Rekrutierung deutlich 
erhöhen. Die Anwendung militärischer Gewalt als Ultima Ratio, wenn 
alle anderen Möglichkeiten wie Sanktionen oder Embargos ausge-
schöpft wurden, kann in manchen Situationen nötig sein, um Völker-
mord zu verhindern und die Möglichkeit für eine politische Lösung 
eines Konflikts zu schaffen. Ein Einsatz braucht einen klaren und 
erfüllbaren Auftrag, ausgewogene zivile und militärische Fähigkeiten 
und unabhängige (Zwischen-)Evaluierungen. Bewaffnete Einsätze der 
Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit – das heißt nicht in verfassungswidrige Koalitionen der 
Willigen – und in ein politisches Gesamtkonzept einzubetten, basie-
rend auf dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Bei Eingriffen in die 
Souveränität eines Staates oder dort, wo staatliche Souveränität fehlt, 
braucht es ein Mandat der Vereinten Nationen. Wenn das Vetorecht 
im Sicherheitsrat missbraucht wird, um schwerste Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zu decken, steht die Weltgemeinschaft vor einem 
Dilemma, weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völker-
recht schädigt wie Handeln.

Moderne Bundeswehr

Der Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr müssen sich an den 
realen und strategisch bedeutsamen Herausforderungen für Sicher-
heit und Friedenssicherung orientieren und in ein gesamtstaatliches 
Handeln einfügen. Deutschland soll sich auf seine Bündnispartner 
verlassen können und genauso sollen sich die Bündnispartner auf 
Deutschland verlassen können. Dazu gehört auch, dass die Bundes-
wehr entsprechend ihrem Auftrag und ihren Aufgaben personell und 
materiell sicher und planbar ausgestattet und bestmöglich organi-
siert sein muss. Dass Soldat*innen mit nicht ausreichender Schutz-
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ausrüstung in Einsätze gehen, ist nicht hinnehmbar. Neben einer aus-
reichenden und optimalen Ausrüstung zu jeder Zeit wollen wir, dass 
die Soldat*innen nach Einsätzen umfassend betreut und unterstützt 
werden und das Angebot für Einsatzgeschädigte ausgebaut wird. 
Die Bundeswehr soll die Vielfalt und Diversität unserer Gesellschaft 
in ihrer Personalstruktur widerspiegeln. Menschenfeindliche Ideo-
logien und rechtsextremistisches Verhalten sind mit dem Auftrag 
der Bundeswehr und den Pflichten der Soldat*innen in keiner Weise 
vereinbar. Daher werden wir dies konsequent verfolgen und derar-
tige Strukturen zerschlagen. Neben der umfassenden Aufklärung ist 
die wirksame Prävention entscheidend, durch eine praktizierte und 
weiterentwickelte Innere Führung, verantwortungsbewusste Per-
sonalgewinnung und zeitgemäße, verbindliche politische Bildung. 
Die Rekrutierung Minderjähriger sowie den bewaffneten Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren lehnen wir ab und wollen den Freiwilligen 
Wehrdienst im Heimatschutz beenden sowie die politische Bildung 
in Schulen, durch Stärkung ziviler Krisenprävention und Konfliktbe-
arbeitung, gleichberechtigt gestalten. Bewaffnete Drohnen wurden 
und werden vielfach auch von unseren Bündnispartnern für extrale-
gale Tötungen und andere völkerrechtswidrige Taten eingesetzt. Ein 
solcher Einsatz ist für uns GRÜNE undenkbar und mit dem deutschen 
Verfassungs- und Wehrrecht nicht vereinbar. Gleichzeitig erkennen 
wir an, dass diese Systeme Soldat*innen in gewissen Situationen 
besser schützen können. Deshalb muss klargemacht werden, für 
welche Einsatzszenarien der Bundeswehr die bewaffneten Drohnen 
überhaupt eingesetzt werden sollen, bevor über ihre Beschaffung 
entschieden werden kann. Auch technische Herausforderungen wie 
mögliche Hackability müssen in der Gesamtabwägung eine wichtige 
Rolle spielen.

NATO strategisch neu ausrichten

Die NATO leidet unter divergierenden sicherheitspolitischen Inter-
essen innerhalb der Allianz bis hin zu zwischenstaatlichen Konflik-
ten. Ihr fehlt in dieser tiefen Krise eine klare strategische Perspektive. 
Trotzdem bleibt sie aus europäischer Sicht neben der EU eine unver-
zichtbare Akteurin, die die gemeinsame Sicherheit Europas garantie-
ren kann und die als Staatenbündnis einer Renationalisierung der 
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Sicherheitspolitik entgegenwirkt. Wir werden uns im Rahmen des 
laufenden Strategieprozesses für eine Neuaufstellung der NATO und 
darauf aufbauend eine Debatte über eine faire Lastenverteilung und 
eine ausgewogene Beteiligung der Mitgliedstaaten einsetzen, um 
strategische Interessen auf Grundlage von europäischen Werten wie 
Multilateralismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemeinsam zu 
entwickeln und geschlossener und überzeugender zu vertreten. Das 
nicht auf Fähigkeiten und Befähigung ausgerichtete NATO-2-Prozent-
Ziel gibt darauf keine Antwort und wir lehnen es deshalb ab. Wir set-
zen uns für eine neue Zielbestimmung ein, die nicht abstrakt, national 
und statisch ist, sondern von den gemeinsamen Aufgaben ausgeht, 
und werden mit den NATO-Partnern darüber das Gespräch suchen. 
Dazu zählt auch eine stärkere militärische Zusammenarbeit und Koor-
dinierung innerhalb der EU und mit den europäischen NATO-Partnern 
wie Großbritannien und Norwegen.

Europas Sicherheit gemeinsam gestalten

Gemeinsam mit den internationalen Partnern muss die Europäische 
Union ihrer Verantwortung für die eigene Sicherheit und Verteidigung 
gerecht werden. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik (GSVP) setzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik voraus. Wir wollen 
eine EU-Sicherheitsunion etablieren mit einer starken parlamentari-
schen Kontrolle und einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexport-
politik mit strengen Regeln und einklagbaren Sanktionsmöglichkeiten. 
Anstatt immer mehr Geld in nationale militärische Parallelstrukturen 
zu leiten, wollen wir die verstärkte Zusammenarbeit der Streitkräfte in 
der EU ausbauen, militärische Fähigkeiten bündeln, eine effizientere 
Beschaffung erreichen und allgemein anerkannte Fähigkeitslücken 
gemeinsam und durch eine Konsolidierung des europäischen Rüs-
tungssektors schließen. Dafür sind eine geeignete Ausstattung, der 
Ausbau von EU-Einheiten sowie eine Stärkung und Konsolidierung 
der gemeinsamen EU-Kommandostruktur und europäischer Initiati-
ven wie zum Beispiel der Permanent Structured Cooperation (PESCO) 
nötig. Gemeinsame EU-Auslandseinsätze sollten stärker vom Europäi-
schen Parlament begleitet und kontrolliert werden. Die Umwidmung 
von bisher ausschließlich für zivile Zwecke vorgesehenen Geldern aus 
dem EU-Haushalt für militärische Zwecke lehnen wir ab.
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Regieren auf Augenhöhe  
mit der Zukunft

Liebe Wähler*innen,

wir haben Ihnen in diesem Programm beschrieben, welche Richtung 
wir mit einer neuen Politik einschlagen wollen und welche Projekte 
nach unserer Überzeugung in eine bessere Zukunft führen. Wenn 
wir in Zeiten des Umbruchs und der epochalen Aufgaben das Beste 
ermöglichen wollen, muss sich aber nicht nur der Inhalt von Politik 
ändern, sondern auch die Art und Weise, wie wir Politik machen, wie 
eine Regierung das Land führt.

In demokratischen Gesellschaften begründet sich Führung durch 
die Kraft der Überzeugung. Ja, man kann mit politischen Mehrheiten 
„durchregieren“ und nach vier Jahren schauen, ob Sie mit den politi-
schen Entscheidungen einverstanden waren oder nicht. Dieses einfa-
che Prinzip vom Gewinnen und Verlieren im Vierjahresrhythmus allein 
hat sich aber als zu schwach erwiesen, um die gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen zu stemmen. Demokratische Gesell-
schaften können mehr, indem sie sich vernetzen, voneinander lernen 
und ihre Kräfte bündeln. Die großen Herausforderungen unserer Zeit 
bewältigen wir nur gemeinsam. Das Ende der jetzigen politischen Ära 
kann zugleich der Beginn eines neuen politischen Selbstverständnis-
ses und Miteinanders sein.

Wir sind als Politiker*innen dem Gemeinwohl verpflichtet und 
damit beauftragt, Ihnen, den Menschen in diesem Land, zu dienen. Wir 
brauchen die lebendige, kontroverse Diskussion und die Bereitschaft, 
Zustände und Konzepte zu hinterfragen und zu lernen, sonst geht 
es nicht voran. Wer dagegen mit Unterstellungen arbeitet, bewusst 
Missverständnisse provoziert, erstickt Debatten. Wir aber wollen sie 
ermöglichen.

Wir wissen, dass Sie sich genauso ernsthafte Gedanken über 
unsere Zukunft als Gesellschaft machen wie wir. Und deshalb sagen 
wir: Ja, unsere Vorhaben sind ambitioniert, nicht zuletzt die Mensch-
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heitsaufgabe Klimaschutz, weil weniger den Herausforderungen 
nicht gerecht würde. Und nein, wir können nicht versprechen, dass 
jedes einzelne Projekt genau so Wirklichkeit wird. Wir können nicht 
versprechen, dass niemand durch Klimaschutz belastet wird. Wir kön-
nen nicht vorhersagen, welche Spielräume der Staat nach Corona 
haben wird. Niemand kennt alle Bedingungen der Zukunft. Aber: 
Sie kennen jetzt unsere Vorschläge und Ziele, unsere Ansichten und 
unsere Haltung. Was wir Ihnen versprechen: Wir haben uns seit vie-
len Jahren vorbereitet, und wir werden alles daransetzen, so viel zu 
erreichen, wie wir irgend möglich machen können. Denn Regieren ist 
kein Selbstzweck. Unser Anspruch ist nicht weniger als eine Erneue-
rung des Landes.

Die großen Transformationsaufgaben, der Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft fordern mehr denn je den Willen zur Kooperation, zum 
Zusammenführen, zum Kompromiss, der mehr ist als die Summe sei-
ner Teile. Die großen Aufgaben unserer Zeit werden nicht gelingen, 
wenn eine Regierung denkt, alles allein zu schaffen. Sie können nur 
gelingen, wenn viele sich verantwortlich fühlen, wenn so viele wie 
möglich sich als Teil des Teams begreifen. Wir wollen Verantwortung 
übernehmen, aber wir wissen, dass wir Ihre Unterstützung brauchen 
werden. Wir bitten Sie, sich einzubringen, einzumischen und laden Sie 
ein, mit uns voranzugehen. Mit gebündelter Kraft können wir gemein-
sam vieles schaffen.

Wir möchten dafür das Verhältnis von Regierung, Parlament und 
Bürger*innen neu begründen: starke Parlamente und Abgeordnete, 
neue Formen der Beteiligung, etwa über Bürger*innenräte, die frühe 
Einbeziehung von Bürger*innen bei Planungsprozessen, die trans-
parente Einbeziehung der demokratischen Zivilgesellschaft und wis-
senschaftlicher Fakten. Regieren heißt nicht Allwissenheit, Opposi-
tion heißt nicht aus Prinzip dagegen. Oft erkennen die Menschen, die 
ein Gesetz direkt betrifft, als Erste seine unbeabsichtigten Wirkun-
gen. Wir wollen zuhören und einbeziehen, damit unsere Politik eine 
bessere wird.

Dazu gehört auch ein neuer Stil in der Zusammenarbeit innerhalb 
einer Regierung. Als Partei haben wir Teamgeist und Kooperation in 
den letzten Jahren erfolgreich erprobt und gelebt. Diese Idee wollen 
wir nun einbringen – angefangen damit, dass die volle Gleichberechti-
gung von Frauen selbstverständlich ist. Wir wollen eine Koalition füh-
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ren, die versucht, das Beste aus Gegensätzen zu machen, anstatt sich 
mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedenzugeben. Die aner-
kennt, dass ein Koalitionspartner Wertvolles an den Tisch bringt und 
ebenso recht haben kann. Eine Koalition, die diejenigen einbezieht, die 
nicht im Koalitionsausschuss sitzen. Nicht alle Menschen fühlen sich 
von uns vertreten, das wissen wir. Umso wichtiger ist es, auch auf die-
jenigen zuzugehen, die uns nicht wählen oder wählen werden.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie viel unser Staat leistet – und 
wo es mangelt. Ungleichheit ist gewachsen, aber ein dichtes sozi-
ales Netz hat bisher verhindert, dass sich die Corona-Pandemie zu 
einer tiefgreifenden sozialen Krise entwickelt. Ärzt*innen, Pfleger*in-
nen und Krankenhäuser haben Enormes geleistet. Aber die Pandemie 
hat auch gezeigt, wo unser Staat an seine Grenzen gerät. Faxgeräte, 
besetzte Hotlines, Behördenrennerei und Planungen, die wegen Per-
sonalmangels eine gefühlte Ewigkeit nicht umgesetzt werden, mah-
nen uns, dass sich etwas ändern muss.

Auch dazu haben wir Ihnen in unserem Programm Vorschläge 
gemacht. Wir wollen unsere Verwaltung modernisieren, sie kreativer, 
digitaler und innovativer machen und besser ausstatten. Wir wollen 
Mut machen, zu experimentieren und eine positive Fehlerkultur zu 
entwickeln. Unsere Staatlichkeit soll bunter und feministischer wer-
den. Wir wollen Spielräume für dringend notwendige Zukunftsinvesti-
tionen schaffen, die Potenziale der Erneuerbaren ausschöpfen und die 
Nachfragemacht des Staates für Innovation und Nachhaltigkeit nutzen.

Weil sozial-ökologische Transformation und Digitalisierung, die 
Modernisierung des Staates und des öffentlichen Dienstes nur als 
Gemeinschaftsprojekte gelingen, wollen wir einen Konvent auf den 
Weg bringen, um aufbauend auf den Lehren aus der Pandemie das 
Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen neu und tief-
greifend zu justieren. Wir planen den Aufbau neuer Behörden und 
Verwaltungsstrukturen, weil wir einen starken und effizienten Staat 
wollen, der zu den Aufgaben passt. Dazu gehört dann auch, dass wir 
überprüfen, was es nicht mehr braucht, was zugemacht werden kann, 
was besser werden muss.

Das wollen wir nach der Wahl anpacken, gemeinsam mit Ihnen 
und den anderen demokratischen Parteien, ohne Scheuklappen und 
Dogmatismus. Ein Zurück in die Gräben von mehr oder weniger Staat, 
mehr oder weniger Regulierung, mehr oder weniger Föderalismus, das 
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ist der Aufgabe nicht angemessen. Für die großen Aufgaben des kom-
menden Jahrzehnts gilt es mehr zu wagen. Und zu machen.

Jetzt liegt es bei Ihnen. In Wahlen entscheidet eine Gesellschaft 
darüber, wer sie sein will. Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nut-
zen Sie ihn – für die Freiheit.
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  WIE ES IST, DARF ES  
 NICHT BLEIBEN 
Das hat die Pandemie gezeigt. Gespürt haben wir es schon 
vorher. Denn die Welt verändert sich rasant. Daraus erwach-
sen Chancen und Risiken. Wenn wir nichts ändern, tragen 
wir die Risiken, und die Chancen ergreifen andere. Trotzdem 
wurde in Deutschland zu lange das trügerische Bild vermit-
telt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Viele haben dem 
Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben 
könne, in dem wir gut und gerne leben, ohne dass wir etwas 
verändern müssen. Heute wissen wir: Das war falsch!

Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und 
träge gemacht hat – statt schlank und stark. Das hat die 
Pandemie gezeigt. Während andere Staaten ihre Ver-
waltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und 
Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr 
Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere 
Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Hochquali-
fizierte Beamtinnen und Beamte haben Listen abgetippt, statt 
mit Hilfe moderner digitaler Technologien effektiv Infektions-
ketten nachzuverfolgen. Während andere Staaten per SMS 
zu Impfungen einladen, haben wir Impftermine per Brief 
vergeben. Statt schützende Masken schnell und pragma-
tisch an schutzbedürftige Menschen zu schicken, drucken 
wir aufwendig Bezugsscheine, versenden sie per Post und 
nötigen gefährdete Menschen dazu, die Masken in belebten 
Innenstädten abzuholen. Wir haben uns in der Krise an die 
Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 
20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat 
umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhun-
dert ankommen.

Die Bilanz dieser Politik ist ein Leben auf Kosten der Zukunft. 
Statt Wettbewerb, Unternehmertum und Innovation zu för-
dern, setzte die Politik der Großen Koalition auf Altbekann-
tes und Altmodisches. Statt Wohlstand und Nachhaltigkeit, 
Wachstum und Klimapolitik, wirtschaftliche Stärke und öko-
logische Verantwortung zu verbinden, setzte sie auf Verbote 
und Dirigismus. Statt die Sozialsysteme fit für die Zukunft zu 
machen, hat sie die Probleme des demographischen Wan-
dels verschärft. Statt für weltbeste Bildung zu sorgen, hat 
sie zugelassen, dass unser Bildungssystem vielen Menschen 
keine fairen Aufstiegschancen bietet. Statt Eigeninitiative und 
die Übernahme persönlicher Verantwortung jeder und jedes 
Einzelnen zu stärken, verzettelte sie sich in Bürokratie. Und 
statt für einen handlungsfähigen Rechtsstaat zu sorgen, der 
die Sicherheit und Bürgerrechte gleichermaßen schützt, hat 
die Politik die Freiheit der Sicherheit auf einer erschrecken-
den Art und Weise untergeordnet.

Wie es ist, darf es nicht bleiben. Das wissen wir. Die gute 
Nachricht: Es muss auch nicht so bleiben. Alles kann besser 
werden. Nichts ist Schicksal. Wir haben es selbst in der 
Hand. Das ist unsere Mission: Nie gab es mehr zu tun!

   WERDEN WIR DAS  
 LAND, DAS IN UNS  
 STECKT 
Die Kraft zur umfassenden Modernisierung Deutschlands 
steckt in uns. Sie steckt in den Menschen. Sie steckt in den 
Kräften der freien Wissenschaft und der Sozialen Markt-
wirtschaft. Die schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen 
Covid-19 durch deutsche Forscherinnen und Forscher zeigt: 
Harte Arbeit, Entschlossenheit und Erfindergeist können Berge 
versetzen. Die Grundlage dafür ist Freiheit. Nie war sie wich-
tiger! Holen wir uns unsere Freiheit mit einem Neustart der 
Politik zurück. Werden wir das Land, das in uns steckt.

   DIE RICHTIGE  
 RICHTUNG: DURCH DIE  
  MITTE NACH VORNE 
Wie es ist, darf es nicht bleiben. Veränderung ist nötig. Doch 
nicht jede Veränderung ist Fortschritt. Alte Irrwege finden 
neuerdings immer mehr Zulauf. Rechte versuchen, die Men-
schen durch Merkmale wie Herkunft, Kultur, Religion, sexuelle 
Orientierung oder Hautfarbe zu spalten und gegeneinander 
in Stellung zu bringen. Linke versuchen, die Menschen durch 
Merkmale wie Erfolg, Einkommen oder Vermögen zu spalten 
und gegeneinander in Stellung zu bringen. Beides sind Irr-
wege. Fortschritt geht nur nach vorne durch die Mitte. Das ist 
für uns die richtige Richtung.

Durch die Mitte nach vorne heißt für uns:

Werden wir fit für die Zukunft! Machen wir uns fit für den Auf-
holwettbewerb: Entfesseln wir die Kräfte der Sozialen Markt-
wirtschaft und weltbester Bildung für Wohlstand, Freiheit und 
Aufstiegschancen. Nutzen wir die Agilität der Marktwirt-
schaft, um schnell aus der Krise zu wachsen.

Werden wir zum Vorreiter der Modernisierung! Gründen wir 
Deutschland neu. Nutzen wir die Chancen der Digitalisierung 
für uns. Machen wir Modernisierung zum Pflichtprogramm: in 
der Verwaltung, im Gesundheitswesen, beim Arbeitsmarkt.

Werden wir ein Land der Chancen! Nutzen wir die Schub-
kraft der Freiheit, der Sozialen Marktwirtschaft und der 
Modernisierung für die Bewältigung der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit: mehr Europa für mehr Freiheit und 
Menschenrechte weltweit. Mehr German Mut für mehr Klima-
schutz und mehr nachhaltige Entwicklung. Mehr Chancen 
zum Aufbau von Eigentum für mehr Zukunftssicherung.

Wir Freie Demokraten setzen auf Freiheit und Verantwortung. 
Wir setzen auf die Kraft der Sozialen Marktwirtschaft und 
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wirtschaftliche Prosperität als Gegenmodell zum dirigisti-
schen Staat, der sich im Klein-Klein verzettelt und sich als 
Erziehungsberechtigter der Bürgerinnen und Bürger aufführt. 
Wir stehen für eine lebendige Kulturszene und die Entfaltung 
individueller Kreativität. Wir wollen die Gesellschaft zusam-
menhalten, ohne dass sich alle einem vorgegebenen Lebens-
entwurf anpassen müssen. Wir respektieren die persönliche 
Entscheidung jeder und jedes Einzelnen, weil wir darin die 
Grundlage für die Freiheit der Menschen erkennen. Wir Freie 
Demokraten setzen auf Freiheit, Rechtsstaat und Bürgerrechte, 
die auch in Krisenzeiten gelten und nicht als „Privilegien“ 
abgetan werden dürfen, die uns nach Belieben zugeteilt oder 
vorenthalten werden können. Wir Freie Demokraten setzen 
auf die Kraft der Eigenverantwortung, der Privatinitiative, 
der Freiheit des Individuums. Wir wollen ein Land, das ge-
meinsam mit unseren Wertepartnern des globalen Westens 
Freiheit und Menschenrechte weltweit entschlossen verteidigt 
und wo immer möglich globale Kooperation und nachhaltige 
Entwicklung zum Wohle aller Menschen befördert. Wir Freie 
Demokraten erkennen in der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen und ihren 17 Zielen den bisher umfassendsten 
Versuch der Menschheit, die verschiedenen Aspekte nach-
haltiger Entwicklung in ein global verbindendes Zielsystem zu 
bringen. Das ist eine Chance auf mehr Freiheit für alle und 
für zukünftige Generationen. Wir wollen ein Land, das seinen 
Beitrag zur globalen Entwicklung leistet und dem Frieden der 
Welt dient. Wir Freie Demokraten setzen auf Weltoffenheit, 
Toleranz und den Wettbewerb der besten Ideen: in einer 
lebendigen Demokratie selbstbewusster Bürgerinnen und 
Bürger. Das ist unser Ziel. Das ist die richtige Richtung. 

   WIR WOLLEN  
 GESTALTEN 
Nie gab es mehr zu tun, um unserem Land die richtige Rich-
tung zu geben. Daran wollen wir Freie Demokraten mitwirken. 
Als Stimme des Fortschritts und der Freiheit wollen wir die 
Krise gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern bewältigen 
und Deutschlands Potentiale entfesseln. Wir legen hier unser 
Programm vor, das aus Überzeugung gemacht ist. Es geht 
nicht um Taktik, es geht nicht um Farbenspiele. Wir treten 
bei der Bundestagswahl nicht für Koalitionen an, sondern für 
unsere Überzeugung: Wir wollen den richtigen Weg für unser 
Land. Wir wollen so stark werden, dass keine seriöse Bundes-
regierung ohne die Freien Demokraten gebildet werden kann, 
damit der Wert der Freiheit bei jeder politischen Entscheidung 
seine angemessene Bedeutung erhält. Das gibt uns die Macht, 
möglichst viele unserer Ideen umzusetzen. Wir wollen nicht ge-
wählt werden, damit dieser Kanzler oder jene Kanzlerin wird. 
Wir stellen uns nicht zur Wahl, damit jemand etwas wird. Wir 
stellen uns zur Wahl, damit es unserem Land besser geht: mit 
mehr individueller Freiheit und persönlicher Verantwortung, mit 
mehr Sozialer Marktwirtschaft und umfassender Nachhaltig-
keit. Und mit einem Staat, der stark ist, weil er schlank und 
modern agiert statt selbstzufrieden, altmodisch und träge.
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Wie es ist, darf es nicht bleiben: Große Demokratien wie 
die USA setzen wieder Kurs auf kräftiges und anhaltendes 
Wirtschaftswachstum. Systemische Wettbewerber wie das 
autoritäre Regime Chinas reklamieren für sich erfolgreichere 
Wege aus der Krise. Umso entschlossener müssen wir jetzt 
das Fundament für einen Aufholwettbewerb legen: Werden 
wir Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit statt bei Steuern 
und Abgaben. Investieren wir massiv in die Grundlagen 
von Aufstieg und Wachstum: unser Bildungssystem. Lassen 
wir unsere Infrastrukturen nicht länger verkommen, sondern 
bauen sie aus. Stärken wir die Kräfte der Sozialen Markt-
wirtschaft und des Freihandels. Bringen wir das Verhältnis 
von Privat und Staat wieder in eine die Leistungsbereitschaft 
fördernde Balance. Geben wir Mittelstand, Selbstständigen 
und Start-ups mehr Raum für Erfolg und kreative Lösungen! 
Ermutigen statt erschweren: Das ist unsere Mission.

   SICHERUNG DER SOZIALEN  
 MARKTWIRTSCHAFT UND  
  STÄRKUNG DER WIRTSCHAFT 

Bereits vor der Coronakrise hat Deutschlands Wirtschaft an 
Fahrt verloren. Nun müssen wir trotz Krise schnell wieder auf 
Wachstumskurs kommen. Für einen zukunftsfähigen Standort 
und Arbeitsplätze brauchen wir echte Modernisierungsimpul-
se. Wir Freie Demokraten setzen dabei auf die Innovations-
kraft der Sozialen Marktwirtschaft und auf eine Agenda für 
mehr Wachstum: entlasten, entfesseln, investieren.

Schnelle Hilfe durch „Negative Gewinnsteuer“  
in Wirtschaftskrisen

Wir Freie Demokraten fordern, dass eine kurzfristige Liquidi-
tätshilfe direkt vom Finanzamt ausgezahlt werden kann. Statt 
Steuervorauszahlungen von den Konten der Unternehmen abzu-
buchen, überweisen die Finanzämter eine negative Einkommen- 
beziehungsweise Körperschaftsteuer als Liquiditätssoforthilfe: 
die „Negative Gewinnsteuer“. Als Bemessungsgrundlage dient 
der letzte Steuerbescheid. In einem zweiten Schritt soll eine 
deutlich erweiterte Verlustverrechnung mit Gewinnen vergange-
ner oder künftiger Jahre eingeführt werden. Damit sorgen wir 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten für schnelle und unbürokratische 
Hilfen und verhindern unnötige Jobverluste und Insolvenzen.

Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft

Wir Freie Demokraten fordern einen Entfesselungspakt für 
die deutsche Wirtschaft, in dem Maßnahmen zur Bürokratie-
entlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Der stetig 
wachsende Bürokratiedschungel belastet die Bürgerinnen 
und Bürger sowie die deutschen Unternehmen und bremst die 
wirtschaftliche Entwicklung aus. Initiativen wie das Bürokratie-

entlastungsgesetz IV, die Strategie „Einheitliche Ansprech-
partner 2.0“ und eine Verlegung der Sozialversicherungsbei-
träge in den Folgemonat müssen zu einer Gesamtstrategie 
gebündelt werden. Das gilt auch für schlankere Vergabe-, 
Register- und Informationsbestimmungen. Für jede neue Belas-
tung durch geplante Regelungen sollen im doppelten Umfang 
Belastungen abgebaut werden („One in, two out“) – auch auf 
europäischer Ebene.

Unternehmensteuerlast auf 25 Prozent senken

Wir Freie Demokraten wollen die steuerliche Belastung von 
Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von rund 
25 Prozent senken. Unser Ziel ist es, im Zuge der angestreb-
ten Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa 
den deutschen Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden. 
Das heißt zugleich, dass die Finanzierung der Kommunen 
auf eine neue Grundlage gestellt werden muss – etwa durch 
einen kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf 
die Körperschaftsteuer und auf die zuvor abgesenkte Ein-
kommensteuer sowie einen höheren Anteil der Kommunen an 
der Umsatzsteuer. Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den 
USA für eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen 
einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb 
zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive 
Steuervermeidung betreiben, und Mittelständlern.

Forschung und Entwicklung steuerlich fördern

Wir Freie Demokraten wollen Forschung und Entwicklung 
steuerlich stärker fördern. Deutschland kann nur dann dauer-
haft Wohlstand und soziale Sicherheit gewährleisten, wenn 
die Unternehmen innovative Produkte und Dienstleistungen 
entwickeln. Das Steuerrecht muss dazu einen Beitrag leisten, 
indem es die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von 
Wagniskapital verbessert. Dadurch schaffen wir bessere 
Bedingungen für Start-ups und geben Innovationen eine 
Chance. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, dass der stete 
Wandel der Wirtschaft neue Ideen und Wege erfordert. So 
muss Deutschland bei der Digitalisierung aufholen. Deshalb 
brauchen wir ein Steuerrecht, das innovative Unternehmen 
unterstützt.

Verbesserte Abschreibungsbedingungen

Wir Freie Demokraten wollen die Abschreibungsbedingungen 
verbessern. Hierzu sollen die degressive Abschreibung (AfA) 
für bewegliche Wirtschaftsgüter verstetigt und für digitale 
Güter einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von 
höchstens drei Jahren festgesetzt werden, sofern nicht eine 
Sofortabschreibung in Betracht kommt. Die Grenze für die So-
fortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wollen wir 

   I. NIE WAR ES NOTWENDIGER:  
 MACHEN WIR UNS FIT  
  FÜR DEN AUFHOLWETTBEWERB! 
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erhöhen. Um Investitionen in den Wohnungsbau zu fördern, 
wollen wir hier die lineare Abschreibung von zwei auf drei 
Prozent erhöhen.

Mittelstand in der Fläche halten und langfristig 
sichern

Wir Freie Demokraten wollen insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen von der Industrie über das Handwerk 
bis zum Handel auch in ländlichen Regionen Perspektiven 
schaffen. Voraussetzungen hierfür sind eine flächendeckend 
zukunftstaugliche digitale Infrastruktur, leistungsfähige Ver-
kehrswege und ein starkes duales Bildungssystem. Abwande-
rung, Überalterung und Fachkräftemangel setzen dem Mittel-
stand besonders hart zu. Deshalb brauchen wir moderne 
Ansätze insbesondere auch in den ländlichen Regionen. Wir 
wollen unseren Mittelstand und unsere Hidden Champions 
stärken! Damit die Unternehmen nicht durch Erbgänge oder 
eine Substanzbesteuerung gefährdet werden, lehnen wir eine 
Verschärfung der Erbschaftsteuer oder die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer ab.

Zurück zur Marktwirtschaft – mit Wachstum  
Corona-Folgen überwinden

Wir Freie Demokraten fordern die Rückkehr zu marktwirt-
schaftlichen Prinzipien. Viele sind, bedingt durch die COVID-
19-Pandemie, unverschuldet in finanzielle Not geraten. Es 
war daher richtig, Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, 
doch der Weg zu immer mehr Nothilfen und Rettungs-
schirmen für einzelne Unternehmen lässt sich nicht aufrecht-
erhalten. Er ist ineffizient, verzerrt den Wettbewerb und 
reduziert die Wettbewerbsfähigkeit sowie Innovationskraft 
von bestehenden Betrieben wie auch von Gründerinnen und 
Gründern. Außerdem wächst die Marktmacht einzelner Unter-
nehmen, was zu weniger Innovation und höheren Preisen für 
die Konsumentinnen und Konsumenten sowie zu Fehlanreizen 
für Unternehmen führt. Wir wollen den Wettbewerb national 
und international stärken und insbesondere vermeiden, dass 
unnötige Verflechtungen von Markt- und Staatswirtschaft ent-
stehen. Daher unterstützen wir Maßnahmen, die gleichmäßig 
für alle Unternehmen gelten, den Wettbewerb weniger verzer-
ren und zu einem sich selbst tragenden Wirtschaftswachstum 
beitragen.

Beteiligungsbremse für den Staat – Anteile an Post 
und Telekom verkaufen

Wir Freie Demokraten fordern eine Beteiligungsbremse für 
den Staat. Unnötige staatliche Beteiligungen sowie alle 
Unternehmensanteile, die nicht zur öffentlichen Daseinsvor-
sorge gehören, müssen verkauft werden – hier insbesondere 
Post und Telekom. Der Erlös kann in die digitale Infrastruktur 
investiert werden. Staatliche Beteiligungen müssen stärker auf 
ihre Notwendigkeit überprüft und perspektivisch abgebaut 
werden. Neue Beteiligungen sollten nur noch dann zulässig 
sein, wenn andere entsprechend reduziert werden.

Europäische Wettbewerbsordnung

Wir Freie Demokraten wollen die faire und regelbasierte 
europäische Wettbewerbsordnung schützen und stärken und 
damit internationale Standards setzen. Dazu gehört zum 
einen der Einsatz gegen Protektionismus im europäischen 
Binnenmarkt. Wir wollen die EU-Entsenderichtlinie verein-
fachen und das deutsche Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
entbürokratisieren. Zum anderen brauchen wir insbesondere 
für junge und mittelständische Unternehmen bessere Wettbe-
werbsbedingungen, gerade im Bereich der Digitalwirtschaft. 
Die Konzentration von Marktmacht auf etablierte und große 
Unternehmen behindert echten Wettbewerb und Innovation. 
Das schadet insbesondere Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sowie der Zukunftsfähigkeit des Standortes. Wir wen-
den uns daher entschieden gegen die politische Förderung 
von „nationalen Champions“. Derlei Alleingänge innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes bremsen Innovationen und 
Skalierbarkeit aus. Das senkt letztlich die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Unternehmen gegenüber amerikanischer 
und chinesischer Konkurrenz. Wir sehen die Soziale Markt-
wirtschaft als lernendes System und als Modell für eine öko-
nomische Friedensordnung – nicht nur in Europa.

Wirksame Regulierung von  
Gatekeeper-Unternehmen

Wir Freie Demokraten wollen eine wirksame Kontrolle großer 
Unternehmen der Digitalwirtschaft schaffen, die Zugänge 
zum Internet kontrollieren. Solche Gatekeeper-Unternehmen, 
die als Betreiber einer Suchmaschine, als soziales Netzwerk 
oder als dominierende Handelsplattform die Wettbewerbsbe-
dingungen kleiner oder mittlerer Unternehmen entscheidend 
beeinflussen können, müssen einer speziellen Regulierung 
unterworfen werden. Die Regulierung soll verhindern, dass 
Gatekeeper den Wettbewerb verzerren, indem sie sich bei-
spielsweise bei Suchergebnissen selbst begünstigen, indem 
sie die Interoperabilität mit Angeboten anderer Unterneh-
men einschränken oder indem sie die Geschäftsdaten ihrer 
Partnerinnen und Partner in unlauterer Weise zum eigenen 
Vorteil nutzen. Eine wirksame Kontrolle global agierender 
Gatekeeper-Unternehmen kann nicht allein von der Ebene des 
nationalen Rechts und der Behörden der EU-Mitgliedstaaten 
ausgehen. Wir unterstützen deshalb die Pläne zur Schaffung 
eines Digital Markets Act auf Ebene der Europäischen Union, 
mit dem eine das Kartellrecht ergänzende europäische Regu-
lierung für Gatekeeper-Unternehmen geschaffen werden soll.

Deutschland als Fürsprecher des Freihandels

Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland international 
zum Fürsprecher des regelbasierten Freihandels wird und den 
Abschluss weiterer Freihandelsabkommen vorantreibt. Hierfür 
muss die Bundesregierung innerhalb Europas und der Welt 
protektionistischen Tendenzen entgegentreten und eine aktive 
Führungsrolle bei Handelsverträgen, Investitionsabkommen 
und fairen Investitionsbedingungen einnehmen. Zugleich 
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muss sie die institutionelle Verankerung einer regelbasierten 
Freihandelsordnung vorantreiben. Um der Handelspolitik in 
der nächsten Bundesregierung mehr Gewicht zu verleihen, 
fordern wir eine Staatsministerin oder einen Staatsminister 
für Außenhandel. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wollen wir zudem in „Bundesministerium für 
Wirtschaft, Freihandel und Energie“ umbenennen. Um die 
Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Handels-
politik zu erhalten, wollen wir Freihandelsabkommen so ge-
stalten, dass – wie etwa beim EU-Japan Abkommen – nur die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, nicht aber die von 
nationalen und regionalen Parlamenten benötigt wird. Dabei 
wollen wir in der EU und weltweit gegen Marktverzerrun-
gen vorgehen, die zum Beispiel durch stark subventionierte 
Staatsunternehmen entstehen. Wir setzen uns zudem für den 
Grundsatz der Reziprozität ein, wonach Unternehmen nur 
dann Zugang zum europäischen Markt haben sollten, wenn 
das umgekehrt auch der Fall ist.

WTO reformieren – Freihandel stärken

Wir Freie Demokraten wollen den bewährten Rahmen der 
Welthandelsorganisation (WTO) weiterentwickeln. Der 
Reformprozess muss transparent und inklusiv sein. Nationale 
Alleingänge und Willkürzölle sowie neue nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse lehnen wir ab. Wir setzen uns dafür ein, die 
Blockade der WTO-Streitbeilegung schnellstmöglich zu lösen. 
Dies erfordert auch eine neue umfassende Verhandlungs-
runde, in der ein Interessenausgleich zwischen Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern erreicht wird. Im Rahmen 
dieser Verhandlungsrunde muss dabei auch evaluiert werden, 
wo WTO-Regeln in der Praxis bisher nicht greifen. Wir wol-
len, dass Subventionen und Dumping überall dort bekämpft 
werden, wo immer diese Praktiken einen fairen Wettbewerb 
behindern. Aktuell betrifft das insbesondere den Bau von Ver-
kehrsmitteln wie Zügen, Flugzeugen und Schiffen.

Gründung eines transatlantischen  
Wirtschaftsraums

Wir Freie Demokraten wollen einen neuen Anlauf für ein um-
fassendes transatlantisches Freihandelsabkommen und einen 
transatlantischen Wirtschaftsraum erreichen. Eine Blaupause 
kann das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) lie-
fern, das 2017 abgeschlossen wurde und endlich auch von 
Deutschland ratifiziert werden sollte. Ebenso wollen wir das 
EU-Freihandelsabkommen mit Mercosur zügig abschließen 
und ratifizieren.

Zukunftsbranche Tourismus – heimische Wirtschaft 
stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Tourismuswirtschaft nach-
haltig stärken. Nachhaltiges Reisen ist durch die Pandemie 
verstärkt in den Fokus gerückt. Das gestärkte Bewusstsein soll-
te genutzt werden, um den Tourismus nachhaltig weiterzuent-
wickeln. Deshalb brauchen wir ein pandemiefestes Krisenma-

nagement, das die Tourismuswirtschaft für die Zukunft stärkt. 
Der Tourismus ist bis in strukturschwache Regionen hinein ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Coronakrise 
hat die vorher gesunde Branche und ihre rund drei Millionen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwer getroffen. Zusätzlich 
stellen der Fachkräftemangel sowie zahlreiche Bürokratie-
pflichten gerade kleine und mittlere Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Von einem starken Zukunftskonzept 
profitiert die gesamte touristische Wertschöpfungskette – 
wie Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen. Wir 
setzen auf Vielfalt statt ideologische Denkschranken. Deshalb 
müssen Reisen und Individualverkehr durch Innovationen 
ökologischer werden. Als Motor fungiert auch der Ausbau 
der Digitalisierung. Ohne Breitbandversorgung bleiben wir 
vom wachsenden Online-Reisemarkt und von Reiseinnovatio-
nen abgehängt. Wir wollen daher Anreize für Investitionen 
schaffen und überflüssige Bürokratie abschaffen.

 ENTLASTUNG UND FAIRE STEUERN 

Deutschland gehört bei Steuern und Sozialabgaben zur Welt-
spitze. Wir Freie Demokraten wollen die Balance zwischen 
Privat und Staat wiederherstellen, ohne dabei eine seriöse 
Haushaltspolitik aufzugeben. Wir fordern ein grundlegendes 
Umdenken in der Steuerpolitik: Wir wollen die Bürgerinnen 
und Bürger spürbar entlasten und damit die unabdingbare 
Voraussetzung für Impulse in die wirtschaftliche Erholung 
unseres Landes schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auf 
unserer Agenda für mehr Wachstum, denn nur mit Wachs-
tum wird es gelingen, die Folgen der Coronapandemie zu 
überwinden. Dabei stehen wir für eine solide und investitions-
orientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz veranker-
ten Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Heraus-
forderungen und muss über die finanzpolitischen Spielräume 
verfügen, um diesen gerecht werden zu können. 

Abgabenquote unter 40 Prozent senken!

Wir Freie Demokraten wollen eine Trendwende bei der 
Abgabenquote erreichen und die Abgabenbelastung für die 
Arbeitnehmer und die Arbeitgeber wieder auf unter 40 Pro-
zent senken. Unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin stieg 
die Abgabenquote (Steuerquote plus Sozialbeitragsquote) 
in Deutschland auf 41,4 Prozent – bei ihrem Amtsantritt lag 
diese noch bei 38,8 Prozent. Wir Freie Demokraten wollen 
diesen Irrweg verlassen, denn die Leistungsträgerinnen und 
Leistungsträger unseres Landes dürfen nicht durch immer hö-
here Abgaben daran gehindert werden, unseren Wohlstand 
zu sichern.

Neuen Schwung durch zielgerichtete Entlastungen

Wir Freie Demokraten wollen die Wirtschaft fördern und 
dafür auch im Steuerrecht gezielte Impulse setzen: Indem 
wir Bürgerinnen und Bürger entlasten und den Unternehmen 
Perspektiven eröffnen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachs-
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tum ermöglichen. Denn Deutschland nimmt bei der Steuer-
belastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen 
inzwischen einen weltweiten Spitzenplatz unter den Industrie-
nationen ein. Das schadet dem Standort Deutschland und 
verhindert notwendige Investitionen.

Chancentarif statt Mittelstandsbauch

Wir Freie Demokraten wollen beim Einkommensteuertarif den 
sogenannten Mittelstandsbauch vollständig abschaffen und so 
einen leistungsgerechteren linearen Chancentarif gestalten. 
Die Abschaffung wollen wir in drei Schritten in den Jahren 
2022 bis 2024 erreichen. Heute steigt die Steuerlast bei 
kleinen und mittleren Einkommen besonders schnell an. Von 

Gehaltserhöhungen greift sich der Staat mehr als die Hälfte. 
Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Deshalb brauchen 
wir mehr Fairness bei den Steuern.

Spitzensteuersatz nur für Spitzenverdiener

Wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der 
Einkommensteuer: den Chancentarif. Dazu wollen wir den 
Spitzensteuersatz schrittweise „nach rechts verschieben“ – mit 
dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 
Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Die Belastung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Deutschland 
mittlerweile so hoch wie kaum in einem anderen OECD-
Staat (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung). Steuerpflichtige, die das 1,4-fache des durch-
schnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland 
erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. 
Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für 

uns ist jedoch klar: Eine Durchschnittsverdienerin und ein 
Durchschnittsverdiener dürfen nicht fast schon den höchsten 
Steuersatz zahlen. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. 
Umso wichtiger ist es, Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land bei den Steuern und Abgaben nachhaltig und deutlich 
zu entlasten. Wir lehnen auch eine weitere Verschärfung der 
Erbschaftsteuer ab.

Tarif auf Rädern – automatische Steuererhöhungen 
verhindern

Wir Freie Demokraten wollen den Einkommensteuertarif so 
ändern, dass der Staat nicht länger von quasi automatischen 
Steuererhöhungen profitiert. Wir fordern deshalb eine regel-

mäßige Anpassung des Steuertarifs einschließlich der Frei-
beträge, Freigrenzen und Pauschbeträge an die Entwicklung 
von Gehältern und Preisen. Der Tarif wird also „auf Räder 
gestellt“. Ohne eine regelmäßige Korrektur des Einkommen-
steuertarifs werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
auch in den kommenden Jahren erhebliche Mehrbelastungen 
zu tragen haben.

Solidaritätszuschlag wie versprochen komplett 
abschaffen

Wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag 
komplett abschaffen. Der Solidaritätszuschlag war und bleibt 
eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief 
der Solidarpakt aus. Damit ist die Erhebung des Solidaritäts-
zuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Durch die anhaltende 
Erhebung auch 30 Jahre nach Wiederherstellung der Deut-
schen Einheit verspielt die Politik das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags 

  STEUERN STEIGEN
STÄRKER ALS
   EINKOMMEN.

7.097 €

55.994 €

2010 2020

Lohnsteuer und
Solidaritätszuschlag

Durchschnittliches
Bruttojahres-
einkommen

10.043 €+42%

+30%

72.618 €

Deutschland gehört bei Steuern und 
Sozialabgaben zur Weltspitze. Wir 
Freie Demokraten wollen die Balance 
zwischen Privat und Staat wiederher-
stellen, ohne dabei eine seriöse Haus-
haltspolitik aufzugeben. Wir fordern 
ein grundlegendes Umdenken in der 
Steuerpolitik: Wir wollen die Bürgerin-
nen und Bürger spürbar entlasten und 
damit die unabdingbare Vorausset-
zung für Impulse in die wirtschaftliche 
Erholung unseres Landes schaffen. 
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ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt 
geht es hierbei auch um die Entlastung der vielen betrof-
fenen mittelständischen Unternehmen. Die Abschaffung ist 
daher zugleich Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik.

Keine neue Substanzbesteuerung

Wir Freie Demokraten lehnen eine einmalige Vermögens-
abgabe ebenso ab wie die Wiederbelebung der Vermö-
gensteuer. Beides ist für unsere mittelständisch geprägte 
Wirtschaft ein Hemmschuh bei der Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie, weil den 
Unternehmen Liquidität unabhängig von deren Ertragslage 
entzogen wird. Die Erbschaftsteuer sollte im Hinblick auf 

ihre Administrierbarkeit und das sich in diesem Zusammen-
hang zu ihrer Erhebung ergebende Verhältnis von Kosten 
und Nutzen überprüft werden.

Easy Tax – einfache Steuererklärung

Wir Freie Demokraten wollen Easy Tax einführen: die vor-
ausgefüllte Steuererklärung mit einem umfassenden digitalen 
Service für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Im 
Besteuerungsverfahren muss umfangreicher auf innovati-
ve Lösungen gesetzt werden. Für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner sollen durch 
Easy Tax immer vollständige Steuererklärungen vom Finanz-
amt vorbereitet werden, die von den Betroffenen nur noch 
bestätigt werden müssen. Für die Kontrolle der verarbeiteten 
Daten sowie die Angabe zusätzlicher Pflichtangaben, die 
den Finanzbehörden nicht bekannt sind, erhalten die Steuer-
pflichtigen eine angemessene Frist. Selbstverständlich muss 
das im Einklang mit dem Prinzip der Datensouveränität je-

der einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers erreicht 
werden, denn freiwillige Angaben gegenüber dem Finanz-
amt sollen auch mit Easy Tax freiwillig bleiben. Ziel muss es 
sein, dass Steuerbescheide in diesen Fällen innerhalb von 
wenigen Tagen bekannt gegeben werden können.

Bagatell- und Lenkungssteuern abschaffen

Wir Freie Demokraten wollen überflüssige Bagatell- und 
Lenkungssteuern wie die Schaumwein- und Zwischenerzeug-
nissteuer, die Biersteuer oder die Kaffeesteuer abschaffen. 
Die Beibehaltung dieser Steuern verursacht viel Bürokratie. 
Demgegenüber stehen nur geringe Einnahmen.

Steuerliche Erleichterungen für Homeoffice

Wir Freie Demokraten wollen für das zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vereinbarte Homeoffice eine erhöhte 
Werbungskostenpauschale gewähren. Die vom Arbeitgeber 
gestellte Büroausstattung soll vom Arbeitnehmer steuerfrei 
genutzt werden können. Darüber hinaus soll im Interesse der 
Rechtssicherheit auch der rechtliche Rahmen von Homeoffi-
ce-Arbeit den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und 
den für mobile Arbeitsplätze geltenden Vorschriften angegli-
chen werden.

Doppelbesteuerung von Renten verhindern

Wir Freie Demokraten wollen eine Doppelbesteuerung von 
Renten verhindern und die Beweislastumkehr zugunsten 
der Steuerpflichtigen einführen. Das gilt für alle Renten-
bezieherinnen und Rentenbezieher – besonders für Selbst-
ständige, bei denen die Gefahr einer Doppelbesteuerung 

  IN DEUTSCHLAND
ZAHLT NICHT MEHR
  NUR DIE SPITZE
 DEN SPITZEN-
    STEUERSATZ.

Wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei 
der Einkommensteuer: den Chancentarif. Dazu 
wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise 
„nach rechts verschieben“ – mit dem Ziel, dass 
dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro 
greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt.
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am größten ist. Die Rentenkassen und die Finanzverwaltung 
sollen dazu detaillierte und individuelle Berechnungen 
vorlegen. Damit soll ersichtlich werden, ob und in welchem 
Umfang es zu einer doppelten Besteuerung von Rentenein-
künften kommt.

Spekulationsfrist einführen – Sparerfreibetrag 
erhöhen

Wir Freie Demokraten wollen die Wiedereinführung einer 
Spekulationsfrist von drei Jahren für private Veräußerungs-
gewinne aus Wertpapieren. Den Sparerfreibetrag wollen 
wir deutlich anheben. Sparerinnen und Sparer sowie Klein-
anleger sollen entlastet werden. Wir wollen die langfristige 
Kapitalanlage in Unternehmen attraktiver gestalten, damit 
mehr Menschen beim Sparen und bei der Altersvorsorge an 
den Wachstumsgewinnen teilhaben können.

Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Eigentumsturbo

Wir Freie Demokraten wollen die Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung als Chance für den langfristigen Vermögensaufbau 
etablieren. Aber auch für Start-ups sind Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramme unerlässlich, um im internationalen Wett-
bewerb gut qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Um die 
schlechten Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern, 

soll die Besteuerung erst bei der Veräußerung einsetzen und 
der von Unternehmensbeteiligungen entsprechen. Zudem 
wollen wir eine eigene Anteilsklasse für Mitarbeiterkapital-
beteiligungen schaffen, um den teuren und administrativ 
aufwendigen Prozess der Übertragung von GmbH-Anteilen 
zu vereinfachen.

 INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT 

Die vor uns liegenden Herausforderungen bergen die Chance 
für eine zukunftsorientierte Neuausrichtung für mehr Wachs-
tum und Innovation. Wir sind überzeugt, dass anhaltendes 
Wirtschaftswachstum den Weg aus der Krise in die neue 
Zeit ebnet. Wir Freie Demokraten wollen daher neue Impulse 
durch Zukunftsinvestitionen entfachen.

INVEST IN GERMANY – 25 Prozent vom 
Bruttoinlandsprodukt

Wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutsch-
land 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts investiert werden 
– und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. 
Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. 
Der Staat muss seine Investitionen sowie die sonstigen steuer- 
und wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch 
private Unternehmen gern in Deutschland investieren.

Höchstens 50 Prozent Sozialausgaben im 
Bundeshaushalt

Wir Freie Demokraten wollen die Höhe der Sozialausgaben 
grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushalts deckeln. 
Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushal-

tes für Sozialausgaben – und das ist keine Folge der Corona-
krise, in der Hilfen für Betroffene richtig sind. Investitionen in 
die Zukunft unseres Landes und originäre staatliche Kernauf-
gaben wie Bildung, innere Sicherheit oder die Bereitstellung 
einer modernen Infrastruktur werden dadurch immer mehr in 
den Hintergrund gedrängt.

  TILGUNGS-
TURBO FÜR
    CORONA-
SCHULDEN.

Die Herausforderungen, die vor uns liegen, bergen 
die Chance für eine zukunftsorientierte Neuausrich-
tung – für mehr Wachstum und Innovation. Wir 
sind überzeugt, dass anhaltendes Wirtschafts-
wachstum den Weg aus der Krise in die neue Zeit 
ebnet. Wir Freie Demokraten wollen daher neue 
Impulse durch Zukunftsinvestitionen entfachen.
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Tilgungsturbo für die Corona-Schulden

Wir Freie Demokraten wollen die Schuldenstandsquote 
Deutschlands gemäß den Maastricht-Kriterien zügig wieder 
unter die 60-Prozent-Marke senken. Auf die Coronakrise 
konnte nur deshalb so entschlossen reagiert werden, weil die 
deutsche Staatsverschuldung in den Jahren davor auf unter 
60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gesunken war. Um 
auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen die Corona-
Schulden so schnell wie möglich abgebaut werden. Nur so 
bleibt Deutschland handlungsfähig. Und nur so hinterlassen 
wir unseren Kindern solide Finanzen. Dabei stehen wir für 
eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und 
zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Denn jede 
Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die 
finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht 
werden zu können.

Zukunftsfonds zur Start-up-Finanzierung ausbauen

Wir Freie Demokraten wollen den Zukunftsfonds (Dachfonds) 
zur Start-up-Finanzierung deutlich ausbauen. Anstatt nur 
mehr staatliche Mittel bereitzustellen, wollen wir für privates 
Kapital die Investition in Wagniskapital attraktiver gestalten. 
Der Dachfonds baut eine Brücke, um die derzeitigen Hinder-
nisse, wie zu hohe Eigenkapitalanforderungen oder zu kleine 
Investitionssummen, zu überwinden. Der Dachfonds steht 
institutionellen Investorinnen und Investoren, „Family Offices“ 
und erfahrenen Privatanlegerinnen und Privatanlegern offen. 
Er sammelt Geld ein und investiert es hauptsächlich in deut-
sche Venture-Capital-Fonds. Zugleich profitieren die Bürge-
rinnen und Bürger über ihre Altersvorsorge von den hiesigen 
Gründungserfolgen.

Gründungszuschuss in allen Lebenslagen

Wir Freie Demokraten fordern einen branchenunabhängigen 
Gründungszuschuss, der entkoppelt von einer vorhandenen 
Arbeitslosigkeit gewährt wird. Zum Beispiel sollen sich die 
Gründerinnen und Gründer auch während beziehungsweise 
nach der Familienphase einmalig um eine Förderung in der 
Startphase bewerben können. Dafür muss ein tragfähiges 
Existenzgründungskonzept vorliegen. Vorbild kann hier das 
NRW-Gründerstipendium sein. Zur sozialen Absicherung 
soll, befristet auf maximal 15 Monate, zudem eine Pauschale 
von 300 Euro gewährt werden, die eine freiwillige Absiche-
rung in den gesetzlichen Sozialversicherungen ermöglicht. 
Krankenkassenbeiträge von freiwillig gesetzlich versicherten 
Selbstständigen sollen anhand des tatsächlichen Einkommens 
bemessen werden. Damit fördern wir Gründungen in allen 
Lebenslagen.

Besserer Zugang zu Wagniskapital für Frauen

Wir Freie Demokraten wollen insbesondere Gründerinnen 
beim Zugang zu und bei der Einwerbung von Wagniskapital 
unterstützen. Dazu fordern wir die Einrichtung eines Venture-

Capital-Fonds in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft. 
Durch die Schaffung eines Netzwerkes für Investorinnen 
sowie weiblichen „Business Angels“ sollen zudem gezielt 
Frauen bei ihren Gründungsvorhaben unterstützt werden. 
Außerdem soll der Fonds gewährleisten, dass Frauen den 
gleichen Zugang zu Wagniskapital haben.

   FAIRE REGELN BEI DER  
 INTERNATIONALEN BESTEUERUNG 

Regeln müssen für alle gelten. Dazu gehört auch, dass vor 
allem große internationale Unternehmen ihren Beitrag zur 
Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Wir Freie Demokra-
ten setzen uns für faire Regeln und ein gerechtes Steuersystem 
ein.

Klare internationale Regeln für fairen 
Steuerwettbewerb – keine Alleingänge

Wir Freie Demokraten wollen eine faire Besteuerung für alle 
Unternehmen weltweit. Große internationale und digitale 
Unternehmen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung des 
Gemeinwesens leisten. Deshalb unterstützen wir entsprechen-
de internationale Arbeiten auf OECD- und G20-Ebene. Ein 
Alleingang der EU könnte dagegen auch in Deutschland zu 
Wettbewerbsverzerrungen und zum Verlust von Arbeitsplät-
zen führen. Doppelbesteuerung wollen wir genauso ver-
hindern wie Steuerverluste durch Verlagerungen. Denn sonst 
drohen zusätzliche Steuerlasten für die schon stark belasteten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für kleine und 
mittelständische Betriebe.

Transparenter Steuerwettbewerb in der EU

Wir Freie Demokraten fordern eine EU-einheitliche Bemes-
sungsgrundlage für die Körperschaftsteuer. Dadurch wird 
die Höhe der Besteuerung in den einzelnen Mitgliedstaaten 
besser vergleichbar. Dementsprechend sind wir ausdrücklich 
gegen die Zulässigkeit sogenannter Tax-Deals, mit denen gro-
ße Unternehmen die Höhe ihrer eigenen Besteuerung mit den 
Behörden eines Mitgliedstaats individuell aushandeln können. 
Damit stehen wir für einen transparenten Steuersatzwettbe-
werb auf der Basis vergleichbarer Bemessungsgrundlagen 
innerhalb der Europäischen Union.

Steuerhinterziehung weltweit abgestimmt 
bekämpfen

Wir Freie Demokraten wollen Steuerhinterziehung und un-
lauteres Steuerdumping mit wirksamen und verhältnismäßigen 
Mitteln bekämpfen. Deutschland muss als Exportnation ein In-
teresse daran haben, möglichst weltweit abgestimmte Regeln 
zur internationalen Verteilung der Besteuerungsrechte auch in 
Zeiten digitaler Geschäftsmodelle zu erreichen. Diese müssen 
sowohl ungerechtfertigte Nichtbesteuerung als auch schäd-
liche Doppelbesteuerung von Erträgen verhindern. Dabei ist 
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sicherzustellen, dass das Steueraufkommen in Deutschland 
langfristig gesichert wird.

   BILDUNG DER ZUKUNFT – CHANCEN FÜR  
 AUFSTIEG UND SELBSTBESTIMMUNG 

Bildung ist die elementare Voraussetzung für individuelles 
Vorankommen und ein selbstbestimmtes Leben. Die Chance 
zum sozialen Aufstieg hängt heute mehr denn je von der Bil-
dung ab. Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder Mensch 
sein volles Potential ausschöpfen kann – und das ein Leben 
lang. Deshalb arbeiten wir dafür, dass modernste Bildung in 
Deutschland zum Standard wird.

Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen 
zusätzlich in Bildung investieren

Wir Freie Demokraten fordern, einen Prozentpunkt des be-
stehenden Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung 
zu investieren. Dazu sollen sich Bund und Länder unter Ein-
beziehung der Kommunen in einem Staatsvertrag verpflich-

ten. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von rund 2,5 
Milliarden Euro in den Bildungssektor, die für die umfassende 
Modernisierung unseres Bildungssystems dringend notwendig 
sind. So können wir Deutschland in die Top 5 der OECD-
Staaten bringen.

Zukunftsfähiger Bildungsföderalismus

Wir Freie Demokraten fordern bundesweite Abschlussprü-
fungen für die Mittlere Reife und das Abitur sowie qualitativ 
hochwertige Bildungsstandards. Wir brauchen mehr Innova-
tionen und Qualitätssicherung durch Vergleichbarkeit in der 

Bildung. Wir fordern eine Reform des Bildungsföderalismus 
und eine Grundgesetzänderung, damit Bund und Länder 
zusammen für die Sicherstellung der Qualität, die Leistungs-
fähigkeit und die Weiterentwicklung des Bildungswesens wir-
ken können. Wir leisten uns 16 verschiedene Schulsysteme, 
Lehrpläne und Prüfungsordnungen, stellen aber nicht sicher, 
dass die Schulbildung deutschlandweit die höchste Qualität 
hat. Wir wollen zukunftssichere Schulen, in denen die besten 
Arbeitsmöglichkeiten fürs Lehren und Lernen zur Verfügung 
stehen.

Autonomie der Schulen stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Autonomie der Schulen 
stärken und den Schulen mehr pädagogische, personelle und 
finanzielle Freiheiten geben. Jede Schule soll ein eigenes 
Budget erhalten, über dessen Verwendung sie autonom ent-
scheidet. Im Rahmen der Schulautonomie kann der Unterricht 
zum Beispiel in einem modularen System organisiert und 
so individuell auf die einzelne Schülerin oder den einzel-
nen Schüler zugeschnitten werden. Zugleich erhalten die 
Schülerinnen und Schüler dadurch eine größere Wahlfreiheit 

und die Schule kann den unterschiedlichen Leistungsniveaus 
der Schülerinnen und Schüler individueller gerecht werden. 
Ebenso soll dadurch ein Unterricht in fächerübergreifenden 
Projekten besser möglich gemacht werden. Auch Personalent-
scheidungen und die Auswahl der Lehrmittel trifft die Schule 
vor Ort. Für Schulen in freier Trägerschaft fordern wir gleich-
wertige Unterstützung. Wir werben für Schulfreiheitsgesetze 
in den Ländern, um den Schulen mehr Möglichkeiten zur 
Profilentwicklung zu geben. Einheitliche Bildungsstandards 
geben das Ziel vor, sich am Niveau der besten Bildungs-
einrichtungen der Welt zu orientieren. Um die Standards 
erreichen zu können, müssen Schulen durch exzellente Fortbil-

  DEUTSCHLAND
INVESTIERT
 ZU WENIG IN
  BILDUNG.

Bildung ist die elementare Voraussetzung für 
individuelles Vorankommen und ein selbstbe-
stimmtes Leben. Die Chance zum sozialen 
Aufstieg hängt heute mehr denn je von der 
Bildung ab. Wir Freie Demokraten wollen, 
dass jeder Mensch sein volles Potential aus-
schöpfen kann – und das ein Leben lang. 
Deshalb arbeiten wir dafür, dass modernste 
Bildung in Deutschland zum Standard wird.

Norwegen

Vereinigte Staaten
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Frankreich

Türkei

OECD-Durchschnitt
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dungen bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt 
werden. Die PISA-Studie zeigt, dass Kinder an Schulen mit 
größerer Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit deutlich 
bessere Leistungen erzielen.

Schulen und Kitas finanziell stärken

Wir Freie Demokraten wollen Schulen und Kitas finanziell 
stärken, indem wir ihre Finanzierung auf drei Säulen stellen: 
einen Sockelbetrag entsprechend der Größe der Einrichtung, 
Bildungsgutscheine, die pro Kind einen Zuschuss gewähren, 
und einen „German Dream“-Zuschuss für Kinder mit nied-
rigem sozioökonomischen Status. Der feste Sockelbetrag 
garantiert die Überlebensfähigkeit gerade von kleineren 
Schulen im ländlichen Raum und die Finanzierung über das 
Modell der Bildungsgutscheine garantiert eine bedarfsorien-
tierte Finanzierung von Bildungseinrichtungen. Zugleich wird 
ein gesunder Wettbewerb gefördert und die Wahlfreiheit der 
Eltern und Kinder gestärkt. Schließlich können die Bildungs-
einrichtungen dank dem „German Dream“- Zuschuss eigen-
verantwortlich individuelle Förderkonzepte für Kinder und 
Jugendliche mit mehr Förderbedarf anbieten. Gleichzeitig 
verhindern wir ein Auseinanderdriften der Schulqualität.

Mit Talentschulen soziale Nachteile überwinden

Wir Freie Demokraten wollen in ganz Deutschland Talent-
schulen mit modernster Pädagogik und bester Ausstattung 
aufbauen – insbesondere in kinderreichen Stadtteilen und 
in Regionen mit großen sozialen Herausforderungen. Dabei 
orientieren wir uns am erfolgreichen Konzept der Talentschu-
len in Nordrhein-Westfalen.

Förderung für Menschen mit Behinderung und 
Lernschwäche

Wir Freie Demokraten wollen Menschen mit Behinderung 
und Lernschwäche bestmöglich fördern. Die Wahlfreiheit 
zwischen Regelunterricht und speziellen Klassen beziehungs-
weise Schulen soll bei Eltern und ihren Kindern liegen. Wir 
setzen uns daher für den Erhalt dieser ein. Wir möchten 
dafür sorgen, dass jedes Kind das Bestmögliche aus seinen 
Potentialen machen kann und gut auf ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben vorbereitet wird.

Frühkindliche Bildung stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Qualität der frühkindlichen 
Bildung stärken. Dafür müssen sich Bund und Länder auf 
ambitionierte gemeinsame Standards für Betreuungsschlüs-
sel und frühkindliche Bildungsinhalte verständigen. Um die 
Attraktivität des Erzieherberufs zu stärken, schlagen wir vor, 
dass die Ausbildung zur Fachkraft im Bereich der frühkind-
lichen Bildung bundesweit nicht nur schulgeldfrei erfolgt, 
sondern auch vergütet wird. Qualitativ hochwertige Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten werten das Berufsbild von Erziehe-
rinnen und Erziehern spürbar auf.

Sprache früh fördern

Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes Kind mindestens 
ein Jahr vor der Einschulung an einem Deutschtest teilnimmt. 
Werden Sprachdefizite zum Beispiel durch Erzieherinnen 
oder Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen Untersuchun-
gen früh erkannt, können sie auch frühzeitig durch zielge-
richtete Fördermaßnahmen ausgeglichen werden. So können 
wir jedem Kind gerechtere Startchancen verschaffen. Zudem 
fördern wir die altersgerechte Vermittlung von Fremdsprachen 
im Kindesalter durch entsprechende pädagogische Konzepte. 
Das Potential von Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen, 
wollen wir stärker fördern.

MINT-Bildung frühzeitig stärken – Mädchen und 
Frauen gezielt fördern

Wir Freie Demokraten fordern eine Offensive für die Bildung 
in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT). Kinder müssen eine frühzeitige MINT-Bildung erhal-
ten. Daher fordern wir verpflichtende, qualitativ hochwertige 
und bundesweite Qualitäts- und Bildungsstandards in der 
frühkindlichen MINT-Bildung. Pädagoginnen und Pädagogen 
müssen für experimentelles und forschendes Lernen in allen 
Kitas ausgebildet werden. Wir fordern ein gezieltes Maß-
nahmenpaket für die Förderung von Mädchen und Frauen im 
MINT-Bereich. Außerschulische Initiativen wie das „Haus der 
kleinen Forscher“ wollen wir dabei weiter stärken.

Experimentelles Lernen und Kreativzonen durch 
MakerSpaces

Wir Freie Demokraten fordern MakerSpaces an Schulen: 
Kreativzonen, in denen digitale Medien eine zentrale Rolle 
spielen. Dabei setzen wir auch auf verstärkte Kooperationen 
mit außerschulischen Initiativen. In einem ersten Schritt wollen 
wir ein Bund-Länder-Programm für die Errichtung von 1.000 
MakerSpaces an Pilotschulen einrichten. Lehrkräfte müssen für 
MakerSpaces gezielt aus- und weitergebildet werden. Durch 
experimentelles Lernen wollen wir die Kreativität und das 
Interesse an unternehmerischen und selbstständigen Lebens-
wegen fördern.

Schulfach Wirtschaft und Informatik

Wir Freie Demokraten fordern die bundesweite Einführung 
der Schulfächer Wirtschaft und Informatik. An deutschen 
Schulen werden sie noch immer nicht ausreichend an-
geboten, obwohl sie heutzutage wie Rechnen, Lesen und 
Schreiben zum Basiswissen gehören sollten. Wir wollen den 
Schülerinnen und Schülern Kenntnisse über unser Wirtschafts-
system mit auf den Weg geben und ihren Gründergeist sowie 
die Innovationsfreude schon im Schulalter fördern. Um mit 
Desinformation, Hatespeech, Cybermobbing, Datenschutz 
und Online-Sucht richtig und autonom umgehen zu können, 
müssen die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler gefördert werden.
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Einbindung außerschulischer Akteure und 
Initiativen

Wir Freie Demokraten fordern Qualitätskriterien und Leitfä-
den für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und außer-
schulischen Initiativen. Engagierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie Expertinnen und Experten jeden Alters 
können Schülerinnen und Schülern lebens- und alltagsnah 
von ihrer Arbeit erzählen, zum Ausprobieren einladen und 
die Bedeutung ihrer Forschung für die Gesellschaft erläutern. 
Dadurch können Schülerinnen und Schüler unabhängig vom 

Elternhaus neue Perspektiven erhalten. Zivilklauseln oder das 
pauschale Aussperren von Unternehmen, Parteien sowie der 
Bundeswehr lehnen wir im Bildungsbereich ab.

Chancen für Aufstieg unabhängig von der 
Herkunft

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Initiativen in 
Form von Aufstiegspatenschaften einzubinden, um Kindern 
und Jugendlichen aus bildungsfernen Elternhäusern zu helfen, 
den eigenen Weg zu beruflichen Bildungsabschlüssen oder 
an die Hochschule zu gehen. Durch die Beratung und Unter-
stützung für die eigenen Lebens- auf Aufstiegspläne kann vor 
allem Jugendlichen aus nichtakademischen Elternhäusern der 
Weg an die Hochschule geebnet werden. Sie kann in Form 
einer Patenschaft mit Organisationen wie ArbeiterKind.de 
gerade bei Fragen zur Studienfinanzierung, Bewerbung für 
Stipendien und Planung von Auslandssemestern unterstützen. 
Als Ergänzung zu den bereits bestehenden Initiativen können 
die Schulen in Kooperation mit den Kammern und Hoch-
schulen „Aufstiegsscouts“ schaffen, die als Ansprechpersonen 
für Schülerinnen und Schüler fungieren, die sich über die 

Chancen und Wege zu einer Berufsausbildung oder zu einem 
Studium informieren möchten. Zudem können sie Schülerin-
nen und Schülern helfen, Netzwerke zu knüpfen.

Weltbeste Lehrkräfte

Wir Freie Demokraten fordern eine Stärkung des Lehrerbe-
rufs. Dazu braucht es attraktive Arbeitsbedingungen, eine 
hochwertige Aus- und Fortbildung, transparente und an-
spruchsvolle Aufstiegsmöglichkeiten, immaterielle Wertschät-
zung sowie eine Bezahlung, die individuelles Engagement 

belohnt. Die Lehrerausbildung wollen wir bundesweit zu 
einem dualen Lehramtsstudium weiterentwickeln, das Theorie- 
und Praxisphasen von Beginn an eng miteinander verzahnt. 
Der Lehrkräftemangel ist noch immer allgegenwärtig. Deshalb 
wollen wir Anreize schaffen, die junge Menschen wieder für 
den Beruf begeistern.

Exzellente Lehreraus- und -fortbildung

Wir Freie Demokraten fordern bundesweite Mindeststandards 
für eine exzellente Lehrerausbildung. Wir brauchen eine gute 
Balance zwischen fachwissenschaftlicher und pädagogischer 
Bildung. Dabei müssen Digitalkompetenzen, die Chancen der 
Künstlichen Intelligenz für Lernprozesse sowie digitale Lern- 
und Lehrmethoden feste Bestandteile der Lehrerausbildung 
werden. Darüber hinaus fordern wir die Einrichtung einer 
Deutschen Lehrkräfteakademie, die entsprechende Fortbil-
dungen entwickelt und anbietet. Die Fortbildungen sollen auf 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und die 
regelmäßige Teilnahme soll für Lehrerinnen und Lehrer ver-
pflichtend sein.

  DEUTSCHLAND
IST SCHLUSSLICHT 
BEI DIGITALER
   LEHRERAUS-
 BILDUNG.

Anteil an Schulen mit Fortbildungsmöglichkeiten
für Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Geräten
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Wir Freie Demokraten fordern eine Stärkung 
des Lehrerberufs. Dazu braucht es attraktive 
Arbeitsbedingungen, eine hochwertige Aus- 
und Fortbildung, transparente und anspruchs-
volle Aufstiegsmöglichkeiten, immaterielle 
Wertschätzung sowie eine Bezahlung, die 
individuelles Engagement belohnt.
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Digitalpakt 2.0

Wir Freie Demokraten fordern einen Digitalpakt 2.0, der 
die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der Kooperation 
von Bund und Ländern im Bildungsbereich vollständig nutzt. 
Zusätzlich zur Technik muss auch in IT-Administratorinnen 
und IT-Administratoren, Dienstgeräte für Lehrkräfte, digitales 
Lernmaterial sowie Fortbildungen investiert werden. Die 
Coronakrise hat gezeigt, dass die finanziellen Mittel für 
WLAN und Hardware allein nicht ausreichend sind, um im 
Notfall digitalen Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen. 
Die Digitalisierung von allgemeinbildenden, beruflichen und 

sonderpädagogischen Schulen muss ganzheitlich gedacht 
werden – von der Ausstattung bis zur Nutzung. Die Schule 
muss digital gestütztes Lernen in Präsenz genauso anbieten 
wie Lernen auf Distanz.

Learning Analytics: Moderne Lernmethoden 
fördern

Wir Freie Demokraten fordern die Entwicklung klarer Stan-
dards zum Einsatz von Learning Analytics an Schulen. Künst-
liche Intelligenz bietet eine Möglichkeit zur Individualisierung 
des Lernens und Lehrens von Kindern und Jugendlichen. Die-
ses Potential von Learning Analytics soll genutzt werden. Die 
Auswertung von Daten über Lernende verbessert das Lernen 
und die Lernumgebung. Dies muss aber unter Wahrung des 
Datenschutzes geschehen.

Midlife-BAföG – ein zweites Bildungssystem für 
das ganze Leben

Wir Freie Demokraten wollen ein „Midlife-BAföG“ von bis zu 

1.000 Euro im Jahr einführen. Darüber hinaus soll in einem 
persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber 
das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungs-
angebote und Bildungsauszeiten ermöglicht werden. Damit 
schaffen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. 
Zudem soll die Vielzahl von Bildungsangeboten für das le-
benslange Lernen von öffentlichen wie privaten Anbieterinnen 
und Anbietern transparent und strukturiert auf einer zentralen 
digitalen Plattform einsehbar sein. Diese digitale Bildungs-
arena soll den Zugang zu Weiterbildungen erleichtern und 
gleichzeitig die Anerkennung informell sowie non-formal 
erworbener Kompetenzen ermöglichen.

Akademische Weiterbildung stärken

Wir Freie Demokraten wollen Hochschulen stärker für die 
akademische Weiterbildung und für Lehrangebote jenseits 
der Erstausbildung öffnen. Aufgrund rechtlicher und finan-
zieller Hürden beschränken Hochschulen ihr Weiterbildungs-
engagement zumeist auf ausgewählte Ausgründungen und 
Business Schools. Instrumente zur Studienfinanzierung stehen 
im Regelfall nur für jüngere Altersgruppen zur Verfügung. Im 
fairen Wettbewerb mit den Angeboten privater Hochschulen 
schaffen wir die rechtlichen und finanziellen Voraussetzun-
gen, um Hochschulen zu Bildungseinrichtungen für das ganze 
Leben weiterzuentwickeln.

Vier Mal 1.000 Euro – Weiterbildung, Eigentum 
und Altersvorsorge

Wir Freie Demokraten wollen mit der Formel „vier Mal 1.000 
Euro“ Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verbinden. 
Unser konkreter Vorschlag lautet: bis zu 1.000 Euro beim 
Midlife-BAföG, in einem ersten Schritt zusätzliche 1.000 Euro 

   DIGITAL-
PAKT 2.0

Geldmittelabfluss vom „Digitalpakt Schule“ bis Jahresende 2020
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Wir Freie Demokraten fordern einen Digital-
pakt 2.0, der die verfassungsrechtlichen 
Möglichkeiten der Kooperation von Bund 
und Ländern im Bildungsbereich vollständig 
nutzt. Zusätzlich zur Technik muss auch in 
IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, 
Dienstgeräte für Lehrkräfte, digitales Lernma-
terial sowie Fortbildungen investiert werden. 
Die Coronakrise hat gezeigt, dass die finan-
ziellen Mittel für WLAN und Hardware allein 
nicht ausreichend sind, um im Notfall digita-
len Unterricht von zu Hause aus zu ermögli-
chen. Die Digitalisierung von allgemeinbil-
denden, beruflichen und sonderpädagogi-
schen Schulen muss ganzheitlich gedacht 
werden.
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Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung und 1.000 
Euro Sparer-Pauschbetrag sowie für jedes neugeborene Kind 
ein perspektivisch weiter steigender Startbonus von 1.000 
Euro in der gesetzlichen Aktienrente. Damit stärken wir das 
Eigentum in der Mitte der Gesellschaft und die Chancen auf 
Weiterbildung und Aufstieg für jeden Menschen.

 BERUFLICHE BILDUNG 

Das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland ist 
weltweit ein Vorbild und Erfolgsfaktor für unseren Wirtschafts-
standort. Die Verbindung von Praxis im Betrieb und Theorie in 
der Berufsschule bietet jungen Menschen vielfältige Chancen 
in der Arbeitswelt. Zudem trägt sie in Zeiten des demographi-
schen Wandels zur Fachkräftesicherung bei – etwa im Hand-
werk, in Industrie und Handel sowie in den Freien Berufen. 
Wir Freie Demokraten wollen unser erfolgreiches berufliches 
Bildungssystem daher stärken und fit für die Zukunft machen. 
Wer die berufliche Bildung stärkt, stärkt den Mittelstand.

Exzellenzinitiative Berufliche Bildung

Wir Freie Demokraten fordern eine Exzellenzinitiative Beruf-
liche Bildung, um die Attraktivität und Innovationskraft der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung zu stärken. Um sich 
den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt zu stellen, 
braucht das System der beruflichen Bildung ein Update. Ein 
bundesweiter Exzellenzwettbewerb soll die besten Ideen zur 
Zukunft der beruflichen Bildung mit hochrangigen Auszeich-
nungen und mehrjährigen Zuschüssen fördern. Ein Zentrum 
für digitale Berufsbildung soll berufsbildende Schulen und 
ausbildende Betriebe in der Konzeption und Umsetzung 
digitaler Ausbildungsangebote unterstützen. Schulen der 
beruflichen Bildung wollen wir um kreative MakerSpaces und 
offene Werkstätten (FabLabs) erweitern.

Begabtenförderung für Talente der beruflichen 
Bildung öffnen

Wir Freie Demokraten wollen Talenten der beruflichen 
Bildung den gleichwertigen Zugang zu den Begabtenförde-
rungswerken und zum Deutschlandstipendium ermöglichen. 
Neben einer finanziellen Unterstützung ist die Öffnung der 
ideellen Förderung für Stipendiatinnen und Stipendiaten 
aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Bedeutung. 
Durch eine Öffnung der Förderung schaffen wir attraktive 
Perspektiven für Talente aus der beruflichen Bildung. Auch sie 
sollen künftig von Seminar- und Schulungsangeboten profitie-
ren. So schaffen wir mehr Gleichwertigkeit zwischen akade-
mischer und beruflicher Bildung.

Mehr Flexibilität im System der beruflichen Bildung 
ermöglichen

Wir Freie Demokraten wollen artverwandte Berufe nach 
Maßgabe der Sozialpartner in Berufsfelder zusammenfassen. 

In einer ersten Ausbildungsphase sollen zunächst gemein-
same Kompetenzen erworben werden. Berufsübergreifende 
Kompetenzen schaffen berufliche Mobilität und Selbstbestim-
mung, ohne spezialisierte Kompetenzen in der Ausbildung zu 
vernachlässigen. Sie erhöhen die dauerhafte Beschäftigungs-
fähigkeit künftiger Fachkräfte. Das Berufsprinzip mit berufs-
spezifischen Abschlussprüfungen bleibt dabei erhalten.

Internationaler Austausch in der beruflichen 
Bildung

Wir Freie Demokraten wollen bis 2030 mindestens 20 
Prozent aller Auszubildenden eine persönliche Auslands-
erfahrung ermöglichen. Zugleich wollen wir europäische 
Jugendliche bei einer Ausbildung in Deutschland mit einem 
Programm unterstützen. In einer globalisierten Arbeitswelt 
werden sprachliche und interkulturelle Kompetenzen immer 
wichtiger. Analog zum Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) braucht es einen Deutschen Beruflichen 
Austauschdienst, der Auszubildende, Betriebe und Berufs-
schulen bei Auslandsaufenthalten unterstützt. Die Programme 
„Erasmus+“ und „AusbildungWeltweit“ wollen wir ausbauen. 
Internationale Wahl- und Zusatzqualifikationen sollen in Aus- 
und Fortbildungsordnungen verankert und neue internationale 
Berufe geschaffen werden. Zudem müssen die in der Kopen-
hagener Erklärung vereinbarten Ziele wie die Anerkennung 
von Qualifikationen innerhalb der EU konsequent umgesetzt 
werden.

Azubi-Botschafter und Aufstiegs-BAföG

Wir Freie Demokraten wollen eine praxisnahe Berufsorientie-
rung mit Azubi-Botschaftern auch an Gymnasien. Berufsorien-
tierungsangebote und Praktika soll es in enger Kooperation 
mit der Wirtschaft an allen Schulformen geben. Flächen-
deckend wollen wir Jugendberufsagenturen ausbauen. Das 
Aufstiegs-BAföG soll Teilzeitfortbildungen und interdiszipli-
näre Bildungswege besser fördern. Hybride Angebote und 
eine bessere Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen 
sollen die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung erhöhen. Der öffentliche Dienst muss berufliche 
Qualifikationen für höhere Karrierewege gleichberechtigt 
anerkennen.

Einstieg in die berufliche Ausbildung unterstützen – 
Zukunftsgarantie schaffen

Wir Freie Demokraten fordern eine Zukunftsgarantie für 
junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz finden können. 
Dazu wollen wir das kleinteilige Übergangssystem zwischen 
Schule und Ausbildung auf ein bundesweites Programm mit 
regionaler und individueller Ausgestaltung fokussieren sowie 
regelmäßig evaluieren. Unsere Zukunftsgarantie steht auf drei 
Säulen: Erstens wollen wir die Einstiegsqualifizierung refor-
mieren und den Teilnehmenden sozialpädagogisch geschulte 
Lernprozessbegleiterinnen und -begleiter zur Seite stellen. 
Zweitens wollen wir außerbetriebliche Ausbildungsangebote 
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in Regionen mit einer erheblichen Unterversorgung an Aus-
bildungsplätzen bedarfsgerecht in enger Abstimmung mit den 
Sozialpartnern stärken, wobei der Übergang in eine betrieb-
liche Ausbildung stets vorrangiges Ziel bleibt. Drittens wollen 
wir sicherstellen, dass der Zugang zu Praktika für Schüle-
rinnen und Schüler unabhängig von der sozialen Herkunft 
gewährleistet ist. Die berufliche Ausbildung selbst wollen wir 
durchlässiger gestalten. Hierzu wollen wir Teilqualifizierun-
gen ausbauen, die Ausbildungsdauer flexibilisieren, digitale 
Ausbildungsangebote fördern und verstärkt Teilzeitausbildun-
gen ermöglichen.

 HOCHSCHULE UND FORSCHUNG 

Moderne Hochschulen und beste Forschungsbedingungen 
sind die Grundlage für Innovation und Fortschritt in unserem 
Land und weltweit. Sie öffnen neue Chancen für unsere 
Gesellschaft und für die Bekämpfung globaler Herausforde-
rungen – sei es beim Klimawandel durch die Entwicklung 
klimafreundlicher Kraftstoffe oder beim Schutz der Gesund-
heit durch neue Impfstoffe. Wir wollen für eine moderne 
Forschungspolitik sorgen, die Chancen in neuen Technologien 
sieht und mit Gefahren verantwortungsvoll umgeht.

Gründung einer European Digital University (EDU)

Wir Freie Demokraten fordern die Gründung einer European 
Digital University (EDU). In vorrangig digitalen Lehrformaten 
soll diese Dachorganisation in europäischer Trägerschaft 
Menschen in ganz Europa einen ortsunabhängigen Zugang 
zu den besten Lehrangeboten ermöglichen. Eine solche EDU 
soll die verbleibenden Grenzen der Bildungsmobilität über-
winden und Menschen unabhängig von ihrer persönlichen 
Lebenssituation, ihrer sozialen und geographischen Lage die 
Teilnahme an weltbester Lehre und akademischer Weiter-
bildung ermöglichen. Als einzigartige Plattform für Lehrende 
und Lernende soll die EDU die digitalen E-Learning-Angebote 
der beteiligten staatlichen und privaten Hochschulen aller EU-
Mitgliedstaaten zusammenfassen und über die Grenzen der 
EU hinaus bekannt machen.

Elternunabhängiges Baukasten-BAföG

Wir Freie Demokraten wollen ein elternunabhängiges Bau-
kasten-BAföG einführen. Die freie Wahl des Studiums darf 
nicht länger von der Unterstützung der Eltern abhängen. 
Studierende sollen analog zum bisherigen Kindergeld bezie-
hungsweise Kinderfreibetrag der Eltern einen monatlichen So-
ckelbetrag von 200 Euro erhalten. Weitere 200 Euro sollen 
bei ehrenamtlichem Engagement oder Nebentätigkeiten als 
Zuschuss gewährt werden. Darüber hinaus soll ein monat-
lich anpassbares, zinsfreies und erst bei gutem Einkommen 
rückzahlbares Darlehen die notwendige finanzielle Flexibilität 
sichern. Die Förderhöchstdauer soll künftig die Regelstudien-
zeit plus zwei Semester umfassen. Studienfachwechsel sollen 
keinen Einfluss auf die Gesamtförderdauer haben. Höchst-

altersgrenzen werden aufgehoben und Zuverdienstgrenzen 
werden angehoben. Die Beantragung und Verwaltung des 
BAföG wollen wir vollständig digitalisieren.

Qualitätsoffensive für die Hochschullehre

Wir Freie Demokraten fordern eine Qualitätsoffensive für die 
Hochschullehre. Mittelzuweisungen des Bundes sollen künftig 
auch auf Basis qualitätsorientierter Kriterien erfolgen. Eine 
bundesweite Beratung soll Hochschulen und Lehrende bei di-
daktischen, technischen, datenschutz- und urheberrechtlichen 
Fragen zu digitaler Lehre unterstützen. Das starre Kapazitäts-
recht, das die Zahl der bereitgestellten Studienplätze regelt, 
wollen wir grundlegend reformieren, um Hochschulen mehr 
Investitionen in digitale Lehrangebote, bessere Betreuungs-
quoten sowie berufs- und lebensbegleitende Studienmodule 
zu ermöglichen. Alle Förderprogramme des Bundes für die 
Verbesserung der Hochschullehre wie auch zur Forschungs-
finanzierung sollen den Hochschulen grundsätzlich unabhän-
gig ihrer Trägerschaft offenstehen.

Ausweitung des Erfolgsprogramms Erasmus+

Wir Freie Demokraten wollen das Erfolgsprogramm „Eras-
mus+“ weiterentwickeln. Die interkulturelle Verständigung 
ist das beste Mittel gegen Populismus und nationale Eng-
stirnigkeit. Wir wollen Großbritannien, der Schweiz, den 
Beitrittskandidaten, den Staaten der Östlichen Partnerschaft 
und den Staaten der Europäischen Nachbarschaftspolitik den 
Status eines Programmlands anbieten. Auch Schülerinnen und 
Schüler sollen von „Erasmus+“ profitieren und unabhängig 
vom Einkommen der Eltern sechs Monate der Schulzeit im 
europäischen Ausland absolvieren können. Die Vergleich-
barkeit und gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen und 
Abschlüssen wollen wir verbessern. Zudem wollen wir ein 
Erasmus für Lehrkräfte etablieren.

Wissenschaftsfreiheit verteidigen

Wir Freie Demokraten verteidigen die Freiheit von Forschung 
und Lehre. Wissenschaft lebt von einer offenen Debatten-
kultur. Gesetzliche Zivilklauseln lehnen wir ab. Das Ausgren-
zen anderer Meinungen (Cancel Culture) widerspricht dem 
Verfassungsgrundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre. 
Innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes müssen auch 
schwer erträgliche Meinungen geäußert werden können. 
Deshalb wollen wir wissenschaftseigene Mechanismen der 
ethischen Selbstkontrolle stärken. Die politische Einflussnahme 
der chinesischen Regierung auf die Arbeit der Konfuzius-Ins-
titute soll aufgearbeitet und staatliche Co-Finanzierungen der 
Institute sollen beendet werden. Gemeinsam mit den Ländern, 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen wollen wir eine 
Nationale Strategie für Cybersicherheit in der Wissenschaft 
auf den Weg bringen.
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Diversität in der Wissenschaft

Wir Freie Demokraten wollen in der Wissenschaft für mehr 
Diversität sorgen, denn Forschung lebt auch vom Perspektiv-
wechsel. Doch leider zahlen die außeruniversitären For-
schungsorganisationen immer noch lieber die Ausgleichsab-
gabe, anstatt fünf Prozent der Arbeitsplätze mit Menschen mit 
Behinderungen zu besetzen. Leider ist der Anteil von Frauen 
insbesondere in Führungspositionen und vor allem in MINT-
Fächern nach wie vor deutlich zu gering. Wir möchten bes-
sere Rahmenbedingungen an Hochschulen für Wissenschafts-
karrieren schaffen. Dabei ist uns auch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein zentrales Anliegen – zum Beispiel 
durch eine bessere Kinderbetreuung an Hochschulen und die 
Möglichkeit für Väter und Mütter, ihre Lehrverpflichtungen be-
ziehungsweise Forschungszeiten selbstbestimmter festzulegen. 
Des Weiteren setzen wir uns für eine Untersuchung zur Situ-
ation von Frauen in der deutschen Wissenschaft ein – nach 
dem Vorbild des MIT (Massachusetts-Institut für Technologie) 
Ende der 1990er Jahre.

Grundlagenforschung fördern

Wir Freie Demokraten sehen die Grundlagenforschung als 
Basis für Innovation an. Daher wollen wir sie neben der an-
gewandten Forschung weiter ausbauen. Zur Diversifikation 
unserer Innovationsstruktur müssen wir eine breit angelegte 
Grundlagenforschungsinitiative starten und neue Kompeten-
zen im Bereich der Spitzentechnologie aufbauen.
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Wie es ist, darf es nicht bleiben: Reformen für ein modernes 
Land wurden zu lange als Kür abgetan. Es ist Zeit, dass sich das 
ändert. Modernisierung ist Pflichtprogramm: Die digitale Moder-
nisierung unserer Verwaltung und unseres Gesundheitswesens 
rettet im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Die Modernisierung 
unseres Sicherheitsapparates stärkt die Handlungsfähigkeit unse-
res Rechtsstaats. Die Modernisierung des Arbeitsmarktes gibt 
den Beschäftigten und Betrieben das Rüstzeug für erfolgreiche 
Veränderungsprozesse an die Hand. Moderne Mobilität für 
jede Einzelne und jeden Einzelnen festigt die Selbstbestimmung 
und die Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen. Die Moder-
nisierung unseres Staatswesens macht wieder mehr Lust auf 
Demokratie und stärkt unsere demokratischen Prozesse.

 UNKOMPLIZIERTER STAAT 

Sämtliche Bürgerservices online erledigen statt vor dem Amt 
Schlange stehen – das darf keine Zukunftsutopie bleiben. 
Wir Freie Demokraten wollen einen unkomplizierten Staat, 
der den Bürgerinnen und Bürgern das Leben erleichtert. Wir 
wollen daher den Weg frei machen für eine bürgernahe und 
digitale Verwaltung.

Weitreichende Föderalismus- und 
Verwaltungsreform

Wir Freie Demokraten wollen durch eine umfassende 
Föderalismus- und Verwaltungsreform einen modernen und 

handlungsfähigen Staat schaffen. Die Coronakrise hat ge-
zeigt, dass unklare Zuständigkeiten, eine erdrückende Büro-
kratie und digitale Defizite bei den Behörden schnelle und 
pragmatische Lösungen verhindern. Es geht nicht nur um die 
Digitalisierung von Prozessen, sondern vor allem um einen 
Mentalitätswandel. Um das Megaprojekt der Verwaltungs-
modernisierung zu bewältigen, setzen wir auf eine agile 
Herangehensweise, die arbeitsfähige Ergebnisse vor starren 
Strategien priorisiert. Um Anreize für die digitale Transfor-
mation von Prozessen und Arbeitsweisen zu schaffen, sollen 
durch die Digitalisierung erreichte Einsparungen („Digitale 
Dividende“) für Investitionen in der jeweiligen öffentlichen 
Stelle verbleiben. Auch in Bildungs- und Sicherheitsfragen 

sind 16 verschiedene Systeme nicht mehr zeitgemäß. Wir 
wollen deshalb die Kompetenzverteilung zwischen den 
staatlichen Ebenen neu regeln, die Digitalisierung der 
Verwaltung vorantreiben und das öffentliche Dienstrecht 
flexibilisieren. Der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren und die Stärke des marktwirtschaftlichen Wett-
bewerbs nutzen. 

Vorsorge für funktionierende Wirtschaftshilfen 
treffen

Wir Freie Demokraten fordern, für den Fall der Fälle bei 
Wirtschaftshilfen und Hilfen für Selbstständige in Zukunft 
besser gerüstet zu sein. Die Coronakrise hat gezeigt, welche 
Instrumente es im Fall großer Krisen mit außergewöhnlichen 

Wir Freie Demokraten wollen ein „Midlife-BAföG“ von bis 
zu 1.000 Euro im Jahr einführen. Darüber hinaus soll in 
einem persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeit-
geber das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbil-
dungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglicht werden.

 BÜRGERSERVICES 
ONLINE ERLEDIGEN 
   STATT VOR DEM 
AMT SCHLANGE 
 STEHEN.

Wir Freie Demokraten wollen einen unkom-
plizierten Staat, der den Bürgerinnen und 
Bürgern das Leben erleichtert. Wir wollen 
daher den Weg frei machen für eine 
bürgernahe und digitale Verwaltung.
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20Der durchschnittliche Amtsbesuch
dauert 148 Minuten.

Warten in
der Behörde:
64 Minuten

Bearbeitung
des Anliegens:
25 Minuten

An- und
Abreise:

59 Minuten

   II. NIE WAR MODERNISIERUNG  
 DRINGLICHER: MODERNISIEREN WIR  
  ENDLICH UNSER LAND! 



Das Programm der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2021 21

Verhältnissen in der gesamten Wirtschaft und auf dem 
gesamten Arbeitsmarkt braucht. Für solche Fälle brauchen 
wir eine negative Gewinnsteuer, bei der Verluste aus dem 
aktuellen Jahr mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden 
können. Und wir brauchen dann ebenso Hilfen für Selbst-
ständige mit und ohne Angestellte, um einen ausreichenden 
Unternehmerlohn zu gewährleisten.

Behörden zu One-Stop-Shops machen

Wir Freie Demokraten wollen Behörden konsequent zu 
One-Stop-Shops ausbauen. Daten werden einmalig an die 
Verwaltung weitergegeben und dann an entsprechender 
Stelle verarbeitet. Zur Funktionsfähigkeit des Systems fordern 
wir einheitliche Standards. Damit lassen sich Prozesse der 
Verwaltung beschleunigen. Wir bauen Bürokratie ab und 
erleichtern das Gründen. Darüber hinaus kann ein One-Stop-
Shop die Vernetzung und den Austausch mit privaten und 
öffentlichen Akteuren vorantreiben.

Zahlungsmoral-Offensive der öffentlichen Hand

Wir Freie Demokraten wollen eine Zahlungsmoral-Offensive 
der öffentlichen Hand. Zugleich fordern wir, die Vergabe-
schwellenwerte für 2020 und 2021 zu erhöhen, damit 
Investitionen schneller umgesetzt werden. Investitionen der 
öffentlichen Hand haben in Krisenzeiten einen wichtigen Sta-
bilisierungseffekt. Offene Rechnungen können Liquidität und 
Arbeitsplätze besonders im Mittelstand massiv gefährden. 
Das wollen wir verhindern.

Vorfälligkeit der Beiträge rückgängig machen – 
Unternehmen entlasten

Wir Freie Demokraten wollen die Vorfälligkeit bei der Ab-
führung von Sozialversicherungsbeiträgen wieder rückgängig 
machen. Sie führt nicht nur zu bürokratischer Mehrbelastung, 
sondern entzieht den Unternehmen Kapital. Anstelle von 24 
Monatsabrechnungen müssen Unternehmen wieder nur noch 
zwölf Abrechnungen tätigen und sie können auf Regelungen 
zum Schätzen verzichten. Dies entlastet von erheblichem 
bürokratischem Aufwand.

 INNOVATION NATION 

Der Buchdruck, das Auto, der Computer – Deutschland war 
schon immer ein Land, in dem der Fortschritt gemacht wurde. 
Und Fortschritt bietet viele Chancen, das Leben und den All-
tag der Menschen besser und einfacher zu machen. Ebenso 
ist Innovation eine Voraussetzung für Wohlstand, Wachstum 
und Arbeitsplätze. Wir brauchen jetzt die richtigen Ideen, um 
im globalen Rennen aufzuholen und in Zukunftsfeldern wie 
der Biotechnologie wieder eine Spitzenposition einzuneh-
men. Dazu braucht es neues Denken. Ein Denken, das nach 
vorne gerichtet ist und nicht im Status quo verharrt.

Innovationsprinzip bei politischen Entscheidungen

Wir Freie Demokraten wollen für politische Entscheidungen 
das Innovationsprinzip ergänzend zum Vorsorgeprinzip. Bei 
der Folgenabschätzung soll nicht nur auf mögliche Risiken 
einer Maßnahme geschaut werden. Genauso intensiv muss 
ermittelt werden, welche Chancen bei Unterlassung verloren 
gehen. Damit sichern wir die Zukunft.

Deutsche Transfergemeinschaft – Innovationen 
fördern

Wir Freie Demokraten wollen die Gründung einer Deutschen 
Transfergemeinschaft (DTG) auf den Weg bringen. Sie soll 
unabhängig agieren und als Selbstverwaltungseinrichtung 
sowohl technologische als auch soziale Innovationen unter-
stützen. Förderfähig sind einerseits Projekte unter Beteiligung 
einer Hochschule und andererseits eines Unternehmens aus 
der Wirtschaft oder Zivilgesellschaft. Die DTG wäre ein One-
Stop-Shop, der Transfer-Know-how bündelt und kostenneutral 
durch bislang auf mehrere Ministerien verteilte Transferförder-
gelder finanziert wäre. Software- und Hightech-Unternehmen 
sowie Start-ups werden so in ihrer Leistungs- und Innovations-
kraft gestärkt.

Mittel an Zielerreichung binden – echte 
Innovationsstrategie entwickeln

Wir Freie Demokraten wollen die Mittelfreigabe für Bundes-
programme stärker an deren Zielerreichung binden – in 
einem ersten Schritt mindestens 15 Prozent des Aufwuchses 
an Bundesmitteln rückwirkend ab 2020. Wird der Nachweis 
nicht ausreichend erbracht, sollen die frei werdenden Mittel 
in einem wettbewerblichen Verfahren an die anderen Akteure 
gegeben werden, die bei ihrer Zielerreichung erfolgreicher 
waren. Für die vielen Milliarden Euro teuren Strategien der 
Bundesregierung (KI, Hightech, FONA und weitere) fehlen 
bislang Zielhierarchien und Erfolgsindikatoren. Wir wollen 
Fortschritte messen und aus vielen Einzelstrategien eine echte 
Innovationsstrategie machen.

Digitale Freiheitszonen schaffen

Wir Freie Demokraten wollen digitale Freiheitszonen zur För-
derung digitaler und innovativer Geschäftsmodelle einführen. 
Um die Entstehung von Clustern insbesondere bei IT-Schlüs-
seltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Blockchain 
zu begünstigen, wollen wir bestimmte Regionen als digitale 
Freiheitszonen ausweisen. Dort sollen weniger Regularien gel-
ten. Steuerliche Forschungsförderung, bessere Finanzierungs-
möglichkeiten für Start-ups und weniger Bürokratie sollen 
Gründungen erleichtern.
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Bioökonomie: Wohlstand und nachhaltige 
Entwicklung zusammenbringen

Wir Freie Demokraten wollen mit der Bioökonomie Antworten 
auf globale Herausforderungen unserer Zeit finden: Klima-
wandel, Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, Sicherstellung 
der Welternährung und die Endlichkeit fossiler Rohstoffe. 
Bioökonomie ist die nachhaltige und innovative Nutzung bio-
logischer Ressourcen und die Weiterentwicklung biologischer 
Prozesse. Klebstoff aus Pflanzen, Smartphone-Displays aus 
Zucker oder T-Shirts aus Kaffeesatz – das alles ist möglich. 
Wir wollen innovative Forschung zur effizienteren Nutzung 
von Ressourcen voranbringen und einen Beitrag für eine 
zukunftsorientierte, nachhaltige Wirtschaft leisten. Damit ver-
binden wir Ökologie und Ökonomie.

Moderne Recyclingmethoden statt Produktverbote

Wir Freie Demokraten wollen technologieoffenes Recycling 
in Deutschland ermöglichen und Abfälle zu neuen Rohstoffen 
machen, um letztlich eine EU-weite Kreislaufwirtschaft aufzu-
bauen. Wir wollen das chemische Recycling als gleichwer-
tige Möglichkeit des Recyclings von Verpackungen zulassen 
und somit die rechtliche Diskriminierung dieser vielverspre-
chenden Technologie beenden. Ressourcenschonung bedeu-
tet nicht nur Verzicht, sondern kann auch durch innovative 
Wiederverwertungstechnologien erreicht werden.

Kunststoff – der Werkstoff der Zukunft

Wir Freie Demokraten werden uns bei der ökologischen 
Bewertung von Produkten aus Kunststoff und alternativen 
Materialien wie Papier und Glas konsequent an Ökobilanzen 
orientieren. Kunststoffe sind vielfältig einsetzbar und günstig. 
Durch ihr geringes Gewicht wird CO2 eingespart. Ökobilan-
zen machen die Umweltwirkung von Produkten transparent 
und ermöglichen eine wissenschaftsbasierte Bewertung, auf 
deren Basis notwendige Regulierungen erfolgen können.

Raumfahrt mit Weltraumgesetz fördern

Wir Freie Demokraten wollen ein wegweisendes Weltraum-
gesetz, das den Unternehmen die notwendige Sicherheit für 
ihre Zukunftsinvestitionen gibt und Projekte sowie Vergaben 
schneller und flexibler realisiert werden können. Wir brauchen 
Satellitendaten für unsere vernetzte Gesellschaft und Wirt-
schaft, für digitale Dienste, Technologien und Zukunftsprojekte. 
Die Entwicklung bahnbrechender Lösungen durch „New-
Space-Unternehmen“ wollen wir fördern. Start-ups sowie kleine 
und mittelständische Unternehmen wollen wir gezielt einbinden 
– sowohl durch Beteiligung an großen EU-Vorhaben als auch 
durch den Staat als Ankerkunden. Ausschreibungen gestal-
ten wir auch für junge Unternehmen passend. Während die 
privatwirtschaftliche Raumfahrt in anderen Ländern ungehin-
dert wächst, stehen ihr in Deutschland vielerlei Hindernisse im 
Weg. Es fehlt an Wagniskapital, einem verlässlichen Rechts-
rahmen und der Rückendeckung durch die Bundesregierung.

Startplattform für kleine Trägerraketen

Einen Weltraumbahnhof für kleine Trägerraketen in Europa 
sehen wir als Zukunftsprojekt, damit die zahlreichen erfolgs-
versprechenden „New-Space-Unternehmen“ Satelliten flexibel 
und unabhängig ins All bringen können. „New Space“ ist 
eine große Chance für die Wissenschaft, die Umwelt, unsere 
Sicherheit und Wirtschaft. Die Nutzung durch öffentliche 
Institutionen und Forschungseinrichtungen wollen wir beför-
dern, indem wir Startkontingente erwerben beziehungsweise 
„Space-Services“ für sie beauftragen.

 MOBILITÄT 

Eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist 
angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne 
ideologische Scheuklappen. Nur mit technologischen Innova-
tionen, einem funktionierenden Emissionshandel, moderner 
Infrastruktur und einer technologieoffenen Verkehrspolitik 
kann sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für alle ge-
währleistet werden.

Mobilität ist Freiheit – Innovationen statt Verbote

Wir Freie Demokraten sind gegen unverhältnismäßige Ver-
bote in der Mobilität. Wir setzen auf Innovationen, Vernunft 
und Freiheit. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote 
sind weder progressiv noch nachhaltig. Durch die von uns 
geforderte Ausweitung des CO2-Emissionshandels werden 
sich umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative 
Kraftstoffe durchsetzen, weil sie gegenüber emissionsstarken 
Produkten günstiger werden. Ein pauschales Verbot von 
Verbrennungsmotoren lehnen wir ab. Innovationen und eine 
bessere Infrastruktur können die Verkehrssicherheit und einen 
umweltfreundlichen Verkehrsfluss voranbringen. Pauschale 
Einschränkungen des Individualverkehrs sind keine Lösung. 
Intelligente und innovative Verkehrslenkung bietet hingegen 
enorme Möglichkeiten.

Bahnverkehr privatisieren – mehr Wettbewerb auf 
der Schiene

Wir Freie Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahn-
betrieb bei der Schiene trennen und den Betrieb privatisieren. 
Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Ziel ist es, 
mehr Personen und Güter auf der Schiene zu transportieren. 
Das gelingt aber nicht mit einer Staatsbahn, sondern nur mit 
mehr Wettbewerb, mehr Digitalisierung und niedrigeren Tras-
senpreisen für die Nutzung der Schienenwege. Durch eine 
organisatorische Trennung kann sich der Bund voll auf die 
Bereitstellung und Modernisierung der Infrastruktur konzent-
rieren. Auf der Schiene können Bahnunternehmen wiederum 
in Wettbewerb miteinander treten. Kundinnen und Kunden 
profitieren so von niedrigeren Preisen, besserem Service und 
mehr Angebot im Bahnverkehr.
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Deutschland beschleunigen

Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland seine Ideen 
schneller umsetzen kann und die dafür notwendige Infra-
struktur bekommt. Für alle Verkehrswege – von der Schiene 
über die Straße bis zum Radweg – muss der Aufwuchs der 
Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut 
werden. Dabei haben Sanierung und Modernisierung für uns 
Priorität. Hohe Anforderungen an moderne Energie- und Mo-
bilitätspolitik sowie die sich schnell entwickelnde Wirtschaft 
erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Daher wollen wir 
alle Planungsverfahren beschleunigen, indem wir Verfahren 
straffen und Doppeluntersuchungen abschaffen, die Möglich-
keiten der Digitalisierung in allen Bereichen der Planung 

nutzen, die Planungs- und Genehmigungsbehörden gezielt 
mit ausreichend Fachkräften ausstatten und eine frühzeitige 
und umfassende Bürgerbeteiligung sicherstellen.

Faire Rahmenbedingungen für Luftverkehr mit 
Zukunft

Wir Freie Demokraten wollen die Luftverkehrssteuer ab-
schaffen, die Luftsicherheitsgebühren neu ordnen und eine 
Ausweitung von Nachtflugverboten verhindern. Wir brauchen 
einen einheitlichen europäischen Luftraum. Deutschland muss 
sich für ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und effizientes 
Flugverkehrsmanagement einsetzen. Hoheitliche Aufgaben 
wie die innere Sicherheit oder die Drohnenabwehr müssen 
von der öffentlichen Hand getragen und effektiv organisiert 
werden. Deutschland benötigt faire Rahmenbedingungen für 
einen wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Luftverkehr.

Seehäfen und Binnenwasserstraßen nutzen

Wir Freie Demokraten wollen unsere Häfen, die Schifffahrt 
und so die maritime Wirtschaft aktiv fördern, um sie zukunfts-
fest zu machen. Ziel ist es, sowohl das große ökonomische 
als auch das ökologische Potential zu heben. Denn See- und 
Binnenhäfen werden in Zukunft eine immer größere Rolle 
spielen. Schließlich ist die Schifffahrt gemessen an der 
zurückgelegten Strecke und der transportierten Menge schon 
heute der umweltschonendste Verkehrsträger im Güterverkehr. 
Da die Entwicklung der Infrastruktur zu den Kernaufgaben 
des Staates gehört und sie entscheidend zur Resilienz sowie 
zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beiträgt, streben wir 
eine Stärkung der See- und Binnenhäfen an. Das wollen wir 

durch gute Wettbewerbsbedingungen in Europa erreichen, 
damit wir mit Häfen von Rotterdam bis Piräus Schritt halten 
– durch eine weitere Ertüchtigung der Wasserstraßen, eine 
bessere Verzahnung des Binnen- und Küstenwasserstraßen-
netzes und einen Ausbau der Hinterlandanbindungen. Hierzu 
bedarf es zukünftig nicht nur in den Fragen der Wassertiefen-
instandhaltung einer besseren Kooperation von Bund und 
Ländern. Doch Häfen und Schifffahrt werden nicht nur in der 
Logistik von immer größerer Bedeutung sein, sondern auch 
bei der Energieversorgung der Zukunft eine entscheidende 
Rolle spielen. Hier müssen wir ebenso frühzeitig die richtigen 
Weichen stellen, damit maritime Verkehrswege ihren Beitrag 
leisten können. Insgesamt braucht die Branche mehr Aufmerk-
samkeit, denn die Seeschifffahrt ist für uns als Exportnation 
von enormer strategischer Bedeutung. Sie sichert über die 
Grenzen ihrer Branche hinaus viele Arbeitsplätze und Wohl-
stand.

 DEUTSCHLANDS
STÄDTE STEHEN
  IM STAU.

Eine innovative, ökologische und bezahlbare 
Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisen-
de Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklap-
pen. Wir wollen, dass Deutschland seine Ideen 
schneller umsetzen kann und die dafür notwendi-
ge Infra struktur bekommt. Für alle Verkehrswege – 
von der Schiene über die Straße bis zum Radweg 
– muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verläss-
lich fortgesetzt und zügig verbaut werden. Dabei 
haben Sanierung und Modernisierung für uns 
Priorität. 
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Technologieoffenheit im Fahrzeugbau

Wir Freie Demokraten fordern technologieoffene Gesetze und 
Verordnungen im Fahrzeugbau. Einseitige Subventionen und 
Vorgaben müssen beendet werden. Dafür werden wir die von 
der EU festgelegten CO2-Flottengrenzwerte und die aktuellen 
Subventionen im Fahrzeugbau auf den Prüfstand stellen und 
eine ganzheitliche Betrachtung der Fahrzeuge vornehmen. 
Wir wollen alternative Mobilitätskonzepte erkunden, ohne 
bestimmte Antriebstechnologien zu bevorzugen. Wir setzen 
auch beim Umwelt- und Klimaschutz auf den Entwicklergeist 
von Firmen und Ingenieurinnen sowie Ingenieuren. Wir 
wollen ihnen die Freiheit zurückgeben, die bestmöglichen 
Antriebe und Anwendungen zu entwickeln und zu vertreiben. 
Nur so lassen sich die Möglichkeiten von Wasserstoff, Batte-
rie oder alternativen Kraftstoffen optimal nutzen.

Infrastruktur für E-Mobilität ausbauen – teure 
Subventionen streichen

Wir Freie Demokraten wollen den flächendeckenden Ausbau 
von Schnellladesäulen und interoperablen Bezahlstrukturen 
für die E-Mobilität. Dafür wollen wir einen diskriminierungs-
freien Zugang der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen 
gegen Gebühr sowie transparente Preis- und Abrechnungssys-
teme zugunsten der Kundinnen und Kunden durchsetzen. Auf 
teure Subventionen wie die Kaufprämie für E-Autos wollen wir 
verzichten. Die Regulierungen für Hybridfahrzeuge müssen 
überarbeitet werden, sodass deren reale CO2-Emissionen 
berücksichtigt werden. Für uns ist E-Mobilität wesentlicher 
Bestandteil des Verkehrsmix der Zukunft.

Emissionshandel auf den gesamten Verkehrssektor 
ausweiten

Wir Freie Demokraten fordern die Ausweitung des Euro-
päischen CO2-Emissionshandels auf den gesamten Ver-
kehrssektor. Dadurch können die bestehenden Maßnahmen 
zur CO2-Reduktion im Verkehr beendet werden. Viele der 
beschlossenen Verbote, Subventionen und Fördermaßnahmen 
zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehr führen nicht zu 
einer Reduktion, sondern lediglich zu steigenden Kosten und 
einer Marktverzerrung. Der Emissionshandel garantiert eine 
Deckelung des Gesamtausstoßes an Klimagasen.

Taxigewerbe entlasten und öffnen – Mobilität für 
alle

Wir Freie Demokraten wollen neue, innovative Mobilitäts-
dienste auf digitaler Basis in der Personenbeförderung 
ermöglichen und dafür faire Wettbewerbsbedingungen für 
alle Mobilitätsdienstleister schaffen. Die besondere Rolle des 
ÖPNV haben wir dabei beständig im Blick. Dafür müssen die 
Rückkehrpflicht für Mietwagen und der Mindestabstand von 
50 Kilometern zwischen zwei Haltestellen für Fernbusse voll-
ständig abgeschafft werden.

Mobilität der Zukunft „Made in Germany“

Wir Freie Demokraten wollen die Zulassungs- und Testverfah-
ren für neue Ideen vereinfachen und die Innovationsförderung 
voranbringen. Sprunginnovationen wie das autonome Fah-
ren, das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen 
oder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern und den rechtlichen 
Rahmen dafür schaffen. Insbesondere für den ländlichen 
Raum entstehen so Chancen für eine schnellere und kosten-
günstigere Versorgung.

Zukunftsthema „autonomes Fahren“ etablieren

Wir Freie Demokraten fordern eine langfristig angelegte 
Strategie für das autonome Fahren, die nicht nur die Ent-
wicklung der eigentlichen Technologie, sondern auch die 
Vernetzung aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
sowie rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen und 
das Schaffen positiver Wachstumsfaktoren umfasst. Dabei 
muss die europäische und internationale Kooperation zur 
Definition einheitlicher Standards ebenso Schwerpunkt sein 
wie die Schaffung innovationsfreundlicher und rechtssicherer 
Vorgaben in Deutschland selbst.

Europa besser verbinden – Transportnetze 
ausbauen

Wir Freie Demokraten fordern eine ganzheitliche Infrastruk-
turstrategie für Europa und den Ausbau transeuropäischer 
Transportnetze. Ein gut ausgebautes (Hochgeschwindigkeits-)
Schienennetz gehört genauso dazu wie leistungsstarke Hafen-
anlagen, Flugplätze und Fernstraßen. Ziel ist die noch engere 
Verknüpfung europäischer Metropolen und Warenumschlag-
plätze.

Radverkehr sicher gestalten

Wir Freie Demokraten sehen im Fahrrad einen umweltfreund-
lichen Verkehrsträger für die individuelle Fortbewegung. Bei 
der Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse des Radverkehrs 
umfassend berücksichtigt werden. Ziel sind mehr sichere Rad-
wege und Radfahrstreifen, die Konflikte mit dem motorisierten 
Verkehr vermeiden. Wir setzen uns zudem für eine europa-
weite Regelung zur beschleunigten Einführung von Abbiege-
assistenten für alle Lastkraftwagen ein.

Begleitetes Fahren ab 16 – mehr Mobilität für die 
junge Generation

Wir Freie Demokraten wollen das Mindestalter zum Erwerb 
eines Pkw-Führerscheins senken und begleitetes Fahren 
bereits ab 16 Jahren ermöglichen. Zudem fordern wir, die 
Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern von 45 auf 55 
km/h zu erhöhen und setzen uns für eine Modifizierung der 
Fahrzeugklassifizierung auf EU-Ebene ein.
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Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Wir Freie Demokraten fordern die vollständige und umfassen-
de Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, denn barrierefreie 
Mobilität ist Bewegungsfreiheit. Von ihr profitieren Menschen 
mit Behinderungen, Familien mit Kindern, ältere Menschen 
und letztlich wir alle, denn Einschränkungen der Mobilität 
erfährt zeitweise jede und jeder Einzelne.

 DIGITALISIERUNG 

Die digitale Transformation ist eine der größten Chancen 
und Herausforderungen unserer Zeit. Wie wir sie gestalten, 
wird unser Leben für lange Zeit prägen. Deshalb wollen wir 
Deutschlands Digitalpolitik neu ausrichten. Denn bisher ist 
sie unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Das kann sich unser 
Land nicht mehr leisten. Deutschland braucht endlich Tempo 
bei der Digitalisierung, um seine Chancen auf Fortschritt nicht 
zu verspielen.

Bundesministerium für digitale Transformation

Wir Freie Demokraten fordern ein Ministerium für digitale 
Transformation. Um Synergieeffekte zu nutzen und eine 
schlankere und effizientere Regierung zu gestalten, wollen 
wir Kompetenzen in einem Ministerium bündeln und es eng 
mit den anderen Regierungsressorts verknüpfen. Nur so kön-

nen wir die digitale Transformation von Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen in unserem Land 
schnell, effizient und konsistent gestalten.

Flächendeckende und hochleistungsfähige 
Mobilfunkabdeckung

Wir Freie Demokraten fordern eine flächendeckende und 
hochleistungsfähige Mobilfunkabdeckung durch echten Wett-
bewerb auf dem Mobilfunkmarkt sowie ein Glasfasernetz und 
eine konsequente Hochrüstung bestehender Mobilfunktions-
netze. Bis zum Jahr 2025 ist der bundesweite Aufbau von 
5G-Netzen abzuschließen. Mit einem effizienten Auktions-
design sowie einem starken und zeitnahen Controlling durch 
den Bund sollen die Ausbauziele erreicht werden. Ein hoch-
leistungsfähiger Mobilfunk ist eine Grundvoraussetzung für 
die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland.

Schneller Netzzugang durch Gigabit-Gutscheine

Wir Freie Demokraten wollen Gigabit-Gutscheine für Privat-
haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen. Mit den 
Gutscheinen wird ein Teil der Kosten erstattet, die bei der Um-
stellung auf Gigabit entstehen. So wollen wir den Ausbau von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen nachfrageorientiert und kosten-
effizient beschleunigen. Damit schaffen wir einen wirksamen 
Anreiz für Investitionen in den Gigabit-Netzausbau.

Digitale Verwaltung als Dienstleister

Wir Freie Demokraten wollen echte „Virtuelle Verwaltungen“. 
Wir wollen das Once-Only-Prinzip einführen: Bürgerinnen 

und Bürger müssen bestimmte Daten der öffentlichen Ver-
waltung nur noch einmal und nicht jeder Behörde einzeln 
mitteilen. Alle notwendigen Amtsgänge sollen virtuell und 
barrierefrei möglich und alle Dienstleistungen mit digitalen, 
medienbruchfreien Verfahren durchführbar sein. Dazu wollen 
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wir alle Planungen zur Einführung von Bürgerkonten oder 
Cockpits zu einer einheitlichen digitalen Plattform zusam-
menführen: dem Deutschlandportal. Das Deutschlandportal 
gewährt den Bürgerinnen und Bürgern Einblick in alle sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die der Staat ge-
speichert hat. Alle Zugriffe auf die Daten werden über einen 
externen Kontroll-Server geloggt, und der behördenseitige 
Zugriff löst automatisch eine Benachrichtigung aus. Im Fall 
eines laufenden Verfahrens kann die Benachrichtigung auch 
nach Verfahrensabschluss erfolgen. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben auf Nachfrage ein Recht, den Grund für den 
Datenzugriff zu erfahren. Auch in die nächste technologische 
Innovation in den Behörden wollen wir einsteigen: die Ent-
wicklung von künstlicher Intelligenz, Virtual Reality bezie-
hungsweise Augmented Reality in der Verwaltung. So wollen 
wir vom Nachzügler beim E-Government zum Vorreiter beim 
„Virtual Government“ werden. Die IT-Systeme der öffentlichen 
Hand sollen stärker als bislang auf Open-Source-Lösungen 
bauen, um die Abhängigkeit von einzelnen Anbieterinnen 
und Anbietern proprietärer Software zu verringern.

Digitaler Binnenmarkt für Europa

Wir Freie Demokraten wollen den europäischen digitalen 
Binnenmarkt. Geschäftsmodelle sollen europaweit einfacher 
skalierbar werden. Regulierungsbedingte Barrieren wollen 
wir abbauen, ohne die Vertragsfreiheit infrage zu stellen. So 
schaffen wir ein Europa, das digital unabhängig ist, ohne 
jedoch in einen digitalen Protektionismus zu verfallen. Wenn 
wir grundlegende europäische Werte wie Freiheit, Demokra-
tie und Bürgerrechte auch in einer zunehmend digitalisierten 
und datengetriebenen Welt aufrechterhalten wollen, brau-
chen wir eine europaweit einheitliche Regulierung.

Cybersicherheit stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Cybersicherheit stärken. 
Denn Cybersicherheit ist die Achillesferse des Informations-
zeitalters. Deshalb brauchen wir eine tatsächlich umsetzbare 
und agile Cybersicherheitsstrategie. Bestandteile davon 
müssen ein wirksames Schwachstellenmanagement und ein 
Recht auf Verschlüsselung sein. Dazu gehören ebenfalls die 
Vorgabe von security-by-design inklusive Haftung der Her-
stellerinnen und Hersteller für Schäden, die fahrlässig durch 
IT-Sicherheitslücken verursacht werden, und eine Verpflichtung 
der Herstellerinnen und Hersteller, während der üblichen 
Nutzungsdauer eines Produkts Updates zur Verfügung zu 
stellen. Effiziente Schutz- und Verteidigungssysteme müssen 
in der Cybersicherheit stets Vorrang haben. Deshalb sollen 
Unternehmen, die umfangreichen Einflussmöglichkeiten autori-
tärer Regime unterliegen, beim Ausbau kritischer Infrastruktur 
wie dem 5G-Netz nicht beteiligt werden. Wir lehnen digitale 
Vergeltungsschläge (Hackbacks) ab, da sie die Gefahr eines 
digitalen Wettrüstens bergen und nicht die Täterinnen und 
Täter, sondern zivile Opfer treffen. Für mehr Cybersicherheit 
als strategisches Sicherheitsziel der Bundesrepublik Deutsch-
land sind die entsprechenden Strukturen des Bundes, wie 

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu 
stärken und aufzurüsten.

KI-Roadmap

Wir Freie Demokraten wollen eine KI-Roadmap für künstliche 
Intelligenz (KI). Jedes Ministerium soll bis 2025 zehn kon-
krete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit 
identifizieren und umsetzen. Von Fördermitteln sollen auch 
Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie Gründe-
rinnen und Gründer profitieren. Damit möglichst viele neue 
Technologien praktisch getestet werden können, brauchen wir 
regulatorische Erprobungszonen – sogenannte „regulatory 
sandboxes“, und eine schnelle gesetzliche Deregulierung. Um 
das Potential neuer Technologien wie KI, maschinelles Lernen 
und Robotik voll auszuschöpfen, ist ein europäischer Rechts-
rahmen notwendig, der im gesamten europäischen digitalen 
Binnenmarkt Rechtssicherheit gewährleistet.

Netzneutralität und fairer Wettbewerb im Internet

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Netzneutralität. 
Alle Datenpakete im Internet müssen gleichberechtigt sein. 
So ist sichergestellt, dass keine Meinung diskriminiert wird 
und neue Unternehmungen Marktzugang erhalten. Wir 
wollen diese Chancengleichheit schützen und zugleich neue 
qualitätsgesicherte Dienste ermöglichen. Dazu gehören auch 
Spezialdienste mit „Network Slicing“ für zeitkritische Anwen-
dungen – beispielsweise medizinische Teleoperationen oder 
autonomes Fahren. Die diskriminierungsfreie Ausgestaltung ist 
wettbewerbsrechtlich abzusichern.

Nachhaltige Rechenzentren

Wir Freie Demokraten wollen nachhaltige Rechenzentren. 
Wenn wir die Chancen der digitalen Transformation für 
mehr Nachhaltigkeit nutzen wollen, müssen wir vor allem bei 
den Rechenzentren als Basisinfrastruktur dieser Entwicklung 
beginnen. Bereits aktuell werden durch innovative Technolo-
gien, Softwares sowie energieeffizientere IT-Architekturen und 
vieles mehr große Fortschritte für den nachhaltigeren Betrieb 
erzielt. Darüber hinaus wollen wir durch den gezielten Aus-
bau der Forschungsförderung für energie- und ressourcen-
sparende Informations- und Kommunikationstechnik sowie 
durch Anreize zur Abwärmenutzung von Rechenzentren die 
nächsten großen Potentiale heben, um dem Ziel der Klima-
neutralität von Rechenzentren einen weiteren Schritt näher zu 
kommen.

 MODERNE ARBEITSWELT 

Die moderne Arbeitswelt bietet vielfältige Chancen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständige und Unter-
nehmen. Sie ermöglicht vor allem ein Mehr an individueller 
Freiheit und Selbstbestimmung. Allerdings stammen viele 
Regelungen noch aus einer Zeit, in der Daten auf Disketten 
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abgespeichert und Telefonate per Wählscheibentelefon 
geführt wurden. Hier brauchen wir dringend ein Update. Zu-
dem wollen wir gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung 
schaffen – unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Her-
kunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder Religion.

Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeit

Wir Freie Demokraten fordern mehr Flexibilität im Arbeits-
zeitgesetz und wollen eine wöchentliche statt einer täglichen 
Höchstarbeitszeit. Niemand soll weniger Pausen machen 
oder mehr arbeiten als bisher, aber die Einteilung der Arbeits-
zeit muss flexibler möglich sein. Die Summe der täglich not-
wendigen Ruhezeit bleibt bestehen. Hierbei werden flexible 
Regelungen in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsverein-
barung rechtssicher ermöglicht. Bei mobiler Arbeit und im 
Homeoffice soll das Arbeitsschutzgesetz und nicht die Arbeits-
stättenverordnung gelten. Denn bei mobiler Arbeit kann der 
Arbeitgeber nicht für den richtigen Lichteinfall und Ähnliches 
verantwortlich sein.

Mobiles Arbeiten durch Rechtsanspruch auf 
Erörterung stärken

Wir Freie Demokraten fordern, mobiles Arbeiten und Homeof-
fice nach niederländischem Vorbild zu stärken. Dabei muss 
der Arbeitgeber den Antrag von Beschäftigten auf mobiles 
Arbeiten und Homeoffice prüfen und mit der oder dem Be-
schäftigten erörtern. Nicht jede Tätigkeit kann außerhalb 
des festen Arbeitsplatzes ausgeführt werden. Auch können 
betriebliche Belange gegen eine Vereinbarung zur mobilen 
Arbeit sprechen. Zudem müssen bestehende Vereinbarungen 
anlassbezogen widerrufen werden können. Aber ein Erörte-
rungsanspruch fördert den Kulturwandel und die Akzeptanz 
für mobiles Arbeiten.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wir Freie Demokraten wollen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie verbessern. Dazu wollen wir Betriebskindergärten 
auch steuerlich fördern, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreu-
ung auch in der Praxis und perspektivisch ab dem Ende des 
Mutterschutzes garantieren, die Betreuungszeiten flexibilisie-
ren und die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten 
verbessern. Vorständen und anderen Führungskräften wollen 
wir eine zeitlich begrenzte Auszeit ermöglichen. In Fällen 
wie Geburt, Elternzeit, Pflege Angehöriger oder bei eigener 
schwerer Erkrankung soll es möglich sein, das Mandat für 
einen begrenzten Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es nieder-
zulegen. Zudem wollen wir bessere Voraussetzungen für die 
Vereinbarung von Weiterbildung und Familie schaffen. Fami-
lienfreundliche Weiterbildungen steigern die Karrierechancen 
insbesondere für Frauen.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Wir Freie Demokraten setzen uns für mehr Vielfalt in Unter-
nehmen sowie im öffentlichen Dienst und damit auch für 
mehr Frauen in Führungspositionen ein. Gleiches soll auch 
für politische Positionen gelten. Arbeitsmodelle wie geteilte 
Führung („Jobsharing“ und „Topsharing“) müssen selbstver-
ständlich werden. Außerdem treten wir dafür ein, dass sich 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber besser vergegenwärtigen 
müssen, bei gleichen Funktionen genauso viele weibliche 
wie männliche Angestellte für Weiterbildungen zu berück-
sichtigen. Transparenz der Maßnahmen für mehr Diversität 
und Talentmanagement in Gleichstellungsberichten erhöht 
den öffentlichen Druck hin zu einem Kulturwandel in Unter-
nehmen, Wissenschaft und Verwaltung. Statt starrer Quoten 
setzen wir uns für Selbstverpflichtungen ein, in denen sich 
größere Unternehmen verpflichten, dass sich der Anteil von 
Frauen einer Unternehmensebene in der Führung der jeweili-
gen Ebene widerspiegelt. Für die Vorstandsebene sollten sich 
Unternehmen ebenfalls zu einer Verbesserung des Frauenan-
teils verpflichten.

Partnerschutz analog zum Mutterschutz einführen

Wir Freie Demokraten fordern die Einführung eines „Partner-
schutzes“ analog zum „Mutterschutz“: Nach der Geburt eines 
Kindes hat der andere Elternteil das Recht, zehn Arbeitstage 
in Partnerschutz zu gehen. Dieser darf auch halbtägig bean-
sprucht werden und besteht dann für die doppelte Zeitdauer. 
Die Finanzierung des Partnerschutzes erfolgt äquivalent zum 
Mutterschutz. Alleinerziehende haben das Recht, eine andere 
Person für den Partnerschutz zu benennen (zum Beispiel 
Familienangehörige), die die Alleinerziehenden in dieser Zeit 
unterstützt. Damit wollen wir dem erhöhten Regenerationsbe-
darf von Müttern nach der Geburt Rechnung tragen und die 
gemeinsame Verantwortung für Familie und Kind von Anfang 
an stärken.

Familienbedingte Auszeiten für oberste 
Führungskräfte ermöglichen

Wir Freie Demokraten fordern eine zeitlich begrenzte Auszeit 
für Mitglieder in Vorständen sowie Aufsichtsräten und für an-
dere oberste Führungskräfte. In begründeten Fällen wie Ge-
burt, Elternzeit, Pflege Angehöriger oder bei eigener schwe-
rer Erkrankung soll es möglich sein, das Mandat für einen 
begrenzten Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es niederzulegen. 
Dies ersetzt die bisherige Regelung der vollen Haftung bei 
Abwesenheit oder Zwang zur Mandatsniederlegung.

Gleiche Bezahlung für gleiche Leistung – 
Transparenz für mehr Gerechtigkeit

Wir Freie Demokraten wollen gleiche Bezahlung für gleiche 
und gleichwertige Leistung von Frauen und Männern. Unter-
nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sollen ihren unterneh-
mensinternen Gender-Pay-Gap auswerten und veröffentlichen. 
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Es sollen sowohl der durchschnittliche als auch der mittlere 
Verdienstunterschied und der prozentuale Anteil von Frauen 
und Männern in den jeweiligen Gehaltsgruppen angegeben 
werden. Durch diese Mechanismen wollen wir Transparenz 
schaffen. Sie ist ein wichtiger Grundstein für die eigenver-
antwortliche Lösung des Problems durch Arbeitgeber und 
Beschäftigte.

Diversity Management in der Arbeitswelt

Wir Freie Demokraten wollen in der Arbeitswelt ein ganz-
heitliches Diversity Management (Management der Vielfalt) 
als Teil der ökonomischen Modernisierung und als sinnvolle 
Alternative zu Quoten voranbringen. So schaffen wir gleiche 
Chancen für Aufstieg durch Leistung – unabhängig von 
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexuel-
ler Orientierung oder Religion. Gerade der Mittelstand soll 
bei der Entwicklung von Konzepten unterstützt werden. Im 
öffentlichen Dienst sind die Strukturen der Gleichstellungs- 
und Behindertenbeauftragten in ein ganzheitliches Diversity 
Management einzubinden.

Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt stärken

Wir Freie Demokraten wollen eine bessere Beratung und 
Arbeitsvermittlung für Menschen mit Behinderungen. Die Vor-
bereitung muss bereits in der Schule beginnen. Wir wollen 
die praxistauglichere Ausgestaltung des Budgets für Arbeit 
und eine praxisnahe aktive Arbeitsvermittlung und Beglei-
tung. Die über 300.000 Beschäftigten in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen bilden ein großes und zu 
wenig berücksichtigtes Potential für den ersten Arbeitsmarkt. 
Wir wollen ihre Chancen auf eine reguläre Beschäftigung 
verbessern.

Fairness für Selbstständige

Wir Freie Demokraten fordern Fairness für Selbstständige. 
Ob Freie Berufe, Handwerk, Kultur- und Kreativwirtschaft 
oder Dienstleistungsbranche: Selbstständige sind keine 
Erwerbstätigen zweiter Klasse. Mit unterschiedlichen Reform-
ansätzen wollen wir die Selbstständigkeit erleichtern, sie 
als Selbstbestimmung ernst nehmen und für mehr öffentliche 
Wertschätzung von Selbstständigen sorgen. Ungleichbehand-
lungen wollen wir abbauen und zum Beispiel die Beiträge für 
Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung endlich 
an den tatsächlichen Einnahmen orientieren.

Statusfeststellung für Selbstständige reformieren

Wir Freie Demokraten fordern eine Reform des Statusfest-
stellungsverfahrens. Über das Statusfeststellungsverfahren 
muss sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine abhängige Be-
schäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Klare 
gesetzliche Positivkriterien gewährleisten Rechtssicherheit, 
indem bei Vorliegen bestimmter Kriterien eine Selbstständig-

keit rechtssicher und verbindlich festgestellt wird. Zudem soll 
die Prüfung durch eine unabhängige Stelle statt durch die 
Rentenversicherung vorgenommen werden.

Freie Wahl bei der Altersvorsorge für 
Selbstständige

Wir Freie Demokraten wollen maximale Wahlfreiheit für 
Selbstständige bei der Altersvorsorge. Auch die Form der 
Vorsorge soll frei wählbar sein. Der Zugang zur gesamten 
geförderten privaten Altersvorsorge muss dabei künftig für 
alle Erwerbstätigen offen sein. So verhindern wir auch, dass 
Personen mit Zickzack-Lebensläufen beim Wechsel in die 
Selbstständigkeit ihre Direktversicherung oder ihre Riester-För-
derung verlieren. Für die Gründungsphase wollen wir Karenz-
fristen. Dabei halten wir eine Pflicht zur Altersvorsorge wie 
bei der Krankenversicherung für angemessen. Die Wahlfrei-
heit soll für alle Selbstständigen ohne obligatorisches Alters-
sicherungssystem sowie für Selbstständige gelten, die bisher 
in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Mini- und Midijob-Grenzen an Mindestlohn 
koppeln

Wir Freie Demokraten wollen die Minijob- und Midijob-Gren-
ze erhöhen und dynamisch an den gesetzlichen Mindestlohn 
koppeln. Mit jeder Anpassung des Mindestlohns reduzieren 
sich heute die Stunden, die Beschäftigte im Rahmen eines 
Mini- beziehungsweise Midijobs arbeiten dürfen. Damit sind 
Mini- oder Midijobber von Erhöhungen durch die allgemeine 
Lohnentwicklung abgeschnitten. Das wollen wir ändern und 
so für mehr Leistungsgerechtigkeit sorgen.

Tarifautonomie in der Arbeitnehmerüberlassung 
stärken

Wir Freie Demokraten wollen, dass Zeitarbeit dieselbe Wert-
schätzung erfährt wie jede andere sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung auch. Wie in allen anderen Branchen 
müssen dabei sämtliche gesetzlichen Pflichten eingehalten 
werden. Zeitarbeit sichert Teilhabe für die Beschäftigten 
und Flexibilität für die Unternehmen. Unnötige gesetzliche 
Sondervorschriften zur Zeitarbeit behindern aber die Integ-
rationsfunktion der Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt und führen 
zu zusätzlicher Bürokratie. Das wollen wir ändern und zum 
Beispiel die Höchstüberlassungsdauer aufheben.

 GESUNDHEIT 

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktio-
nierendes Gesundheitssystem ist. Wir wollen allen Menschen 
eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische 
Versorgung sichern. Zugleich wollen wir die Chancen des 
medizinischen und digitalen Fortschritts nutzen und das Ge-
sundheitssystem an die demographische Entwicklung und an 
mögliche zukünftige Pandemien anpassen. 
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Krankenhäuser finanziell absichern

Wir Freie Demokraten fordern eine nachhaltige Verbesserung 
der Investitionsfinanzierung für maximalversorgende und 
kleinere spezialisierte Krankenhäuser. Nur so können wir die 
bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung aller 
Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Höhere Qualität muss 
durch das Vergütungssystem belohnt werden. Die Strukturre-
form im stationären Sektor muss verantwortungsvoll weiter-
entwickelt und Fehlanreize für eine Überversorgung sowie 
ein Überangebot an Krankenhausleistungen müssen bereinigt 
werden. Eine Ungleichbehandlung von privaten, öffentlichen 

und konfessionellen Trägern lehnen wir genauso entschieden 
ab wie eine Planungshoheit der Krankenkassen für die Ver-
sorgungsstrukturen.

Unabhängigkeit des Robert Koch-Instituts sichern

Wir Freie Demokraten wollen dem Robert Koch-Institut (RKI) 
politische Unabhängigkeit garantieren. Die Präsidentin oder 
der Präsident und ein neu zu schaffender Vorstand sollen in 
fachlichen Fragen weisungsunabhängig sein. Der Staat muss 
auf pandemische Notlagen mit verhältnismäßigen Maßnah-
men reagieren können. Dazu bedarf es einer klaren rechtli-
chen Definition. Das RKI darf keine politikabhängige Behörde 
sein, sondern ist nach dem Vorbild der Deutschen Bundes-
bank zu einer unabhängigen Institution umzuwandeln.

Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln 
gewährleisten

Wir Freie Demokraten wollen die Versorgung mit Arznei-
mitteln und Impfstoffen jederzeit gewährleisten. Engpässe in 

der Versorgung müssen vermieden und bekämpft werden. 
Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die das Ziel haben, die 
Herstellung von Arzneimitteln nach Deutschland oder die EU 
zurück zu verlagern. Im Mittelpunkt stehen dabei der Abbau 
von Bürokratiepflichten, die Prüfung von Investitionsbezu-
schussungen für Produktionsstätten, sowie die Prüfung von 
Zuschüssen zur Gewährung der Versorgungssicherheit.

Gesundheitswesen digitalisieren

Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen durch klare und transparente Rahmenbedingun-

gen voranbringen. Dazu benötigen wir offene Standards, In-
teroperabilität und Datensicherheit. Die Vernetzung zwischen 
allen Gesundheitsakteuren sowie Patientinnen und Patienten 
muss digital ausgestaltet sein. Nur so ist eine schnelle Verfüg-
barkeit der Patientinnen- und Patientendaten sicherzustellen. 
Die Digitalisierung ist kein Wert an sich, sondern sie hat das 
Potential den Arbeitsalltag von allen Gesundheitsakteuren 
zu erleichtern. Krankenhäuser sind Innovationsmotoren in 
der Krankenversorgung. Digitale Infrastruktur und robotische 
Assistenzsysteme wollen wir hier gezielt fördern.

Gesundheitswesen entbürokratisieren

Wir Freie Demokraten wollen die Entbürokratisierung des 
Gesundheitswesens vorantreiben. Dazu fordern wir eine 
„Bepreisung“ der Bürokratie- und Berichtspflichten. Bezahlen 
soll sie künftig die Person, die sie anfordert. Das schärft den 
Fokus auf die Behandlung und Pflege von Patientinnen sowie 
Patienten und verhindert kleinteilige Gesetze und Verordnun-
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Länderrangfolge nach dem Digital-Health-Index
Ein höherer Wert stellt eine höhrere Entwicklungsstufe 
im Bereich „Digital Health“ dar.

  GESUNDHEITS-
WESEN ENDLICH
 DIGITALISIEREN.

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig ein 
funktionierendes Gesundheitssystem ist. Wir wollen 
allen Menschen eine wohnortnahe und qualitativ hoch-
wertige medizinische Versorgung sichern. Zugleich 
wollen wir die Chancen des medizinischen und digita-
len Fortschritts nutzen und das Gesundheitssystem an 
die demographische Entwicklung und an mögliche 
zukünftige Pandemien anpassen.
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gen. Seit Jahren klagen sämtliche Akteure im Gesundheits-
wesen über zunehmende bürokratische Auflagen, die nicht zu 
einer Verbesserung der Versorgung führen. Im Gegenteil: Es 
bleibt weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten.

Präventionsgesetz reformieren

Wir Freie Demokraten wollen das Präventionsgesetz reformie-
ren. Wir setzen auf Überzeugung statt Bevormundung. Wir 
wollen Kindern und Jugendlichen bereits in Kindergärten, 
Schulen und in der Ausbildung einen gesunden Lebensstil 
vermitteln und damit die Verhütung von Krankheiten ermögli-
chen. Im Sinne eines lebenslangen Gesundheitslernens sollen 
aber auch Erwachsene entsprechende Informationen erhalten 
können. Der Prävention, Krankheitsfrüherkennung und Ge-
sundheitsförderung kommen eine wichtige Bedeutung zu, die 
nicht nur das Gesundheitswesen umfasst, sondern altersunab-
hängig die gesamte Gesellschaft.

Kontrollierte Freigabe von Cannabis

Wir Freie Demokraten fordern eine kontrollierte Freigabe von 
Cannabis. Wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum 
für volljährige Personen zu erlauben. Nur mit einem Verkauf 
in lizenzierten Geschäften können die Qualität kontrolliert, 
die Weitergabe von verunreinigten Substanzen verhindert 
und der Jugendschutz gewährleistet werden. Wenn Cannabis 
ähnlich wie Zigaretten besteuert wird, können jährlich bis 
zu einer Milliarde Euro eingenommen werden. Zu beachten 
bleibt jedoch, dass eine zu hoch angesetzte Steuer und damit 
ein entsprechend hoher Preis nicht zur effektiven Eindäm-
mung des Schwarzmarktes führen wird. Das zusätzliche Geld 
soll für Prävention, Suchtbehandlung und Beratung eingesetzt 
werden. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige 
Menschen, bindet immense Polizeiressourcen und erleichtert 
durch illegalen Kontakt zu Dealern den Einstieg zu härteren 
Drogen.

Faire Rahmenbedingungen für Innovation im 
Gesundheitswesen

Wir Freie Demokraten fordern mehr Anstrengungen für Innovati-
onen bei Arzneimitteln, Medizintechnik und Digitalisierung, denn 
das benötigen wir für ein gutes Leben und für zukunftsfähige 
Arbeitsplätze. Sie müssen ein Schwerpunkt in der Forschungs-
förderung sein, mit unbürokratischer Vergabe von Fördergeldern, 
gerade an Start-ups. Besonders die Biomedizin birgt ein großes 
Potential – zum Beispiel mit Gentherapien oder regenerativer 
Medizin. Daher setzen wir uns in diesen Schlüsseltechnologien 
für offenere und innovationsfördernde Rahmenbedingungen ein. 
Die innovative Vernetzung von Start-ups mit dem Gesundheits-
wesen über alle Phasen der klinischen Entwicklung hinweg, die 
Förderung von Kooperationen zwischen Krankenkassen, Wis-
senschaft und Industrie sowie der Ausbau von Hightech-Gesund-
heitsmedizin am Standort Deutschland sind Treiber einer optima-
len Patientenversorgung. Damit private Investitionen mobilisiert 
werden, muss geistiges Eigentum im Patentrecht strikt geschützt 

bleiben, auch bei Arzneimitteln für seltene Erkrankungen.

Der Freie Beruf ist das Fundament einer liberalen 
Gesundheitsversorgung

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass auch weiter-
hin die Freien Berufe im Gesundheitswesen gestärkt werden. 
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, Apothekerinnen und 
Apotheker, Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbringer 
sowie Hebammen und Geburtshelfer müssen in medizi-
nischen Fragen autonom und frei von Weisungen Dritter 
entscheiden können. Denn die Therapiefreiheit der Behand-
lung ohne Budgetierungszwang kommt den Patientinnen und 
Patienten zugute. Freiheit und Verantwortung sind die Basis 
der Vertrauensbeziehung zwischen Ärztin und Patient. Um 
den Fachkräftemangel ein Stück weit im Gesundheitswesen 
und insbesondere bei den Heilmittelerbringern zu begegnen, 
sollten Auszubildende bundesweit von der Zahlung von Schul-
geldern befreit sein.

Selbstbestimmung auch am Lebensende

Wir Freie Demokraten fordern ein liberales Sterbehilfegesetz. 
Es soll klar regeln, unter welchen Voraussetzungen Menschen 
Hilfe zur Selbsttötung in Anspruch nehmen und leisten dürfen. 
Es muss auch die Möglichkeit geben, ein letal wirkendes 
Medikament zu erhalten. Voraussetzung muss sein, dass der 
Wunsch frei und eigenverantwortlich sowie im Vollbesitz der 
geistigen Kräfte gebildet wurde. Für uns gilt das Selbstbestim-
mungsrecht auch am Lebensende.

Medizinische Versorgungsstrukturen gemeinsam 
planen

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass jede Patien-
tin und jeder Patient die beste Versorgung erhält. Dafür muss 
die Gesundheitsversorgung künftig umfassend, regional und 
patientenzentriert gedacht werden. Wir wollen die künst-
liche Sektorenbarriere zwischen dem ambulanten und dem 
stationären Versorgungsbereich konsequent abbauen und die 
Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche wei-
terentwickeln. Den Rettungsdienst wollen wir modernisieren 
und die Notfallversorgungsstrukturen bedarfsgerechter und 
vernetzter gestalten. Integrierte Gesundheitszentren sollen 
dabei unterstützen, die regionale Grundversorgung mit am-
bulanten und kurzstationären Behandlungen zu sichern. Die 
Bedürfnisse des ländlichen Raums mit seiner besonderen Ver-
sorgungsstruktur sollen durch entsprechende Programme be-
rücksichtigt werden. Wir lassen uns weiterhin vom Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ leiten. Die gesetzlichen Vergütungs-
regelungen erschweren es derzeit, Behandlungsmethoden aus 
dem Krankenhaus in den ambulanten Sektor zu überführen. 
Für die Dauer der Entscheidungsverfahren muss die stationäre 
Vergütung erhalten bleiben, damit keine Patientin und kein 
Patient unversorgt bleibt.
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Psychische Gesundheit fördern – weniger 
Wartezeiten

Wir Freie Demokraten wollen die Wartezeiten auf einen 
Therapieplatz reduzieren, den Ausbau von Therapieplät-
zen fördern, Prävention und Aufklärung stärken sowie die 
Ausbildung der psychologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten weiterentwickeln. Die Anzahl der Kassen-
sitze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wollen 
wir deutlich erhöhen. Ebenso wollen wir mehr Studienplätze 
für Psychologie und Psychotherapie schaffen. Schulpsycholo-
gische Beratungsangebote wollen wir ausbauen. Schulsozial-
arbeiterinnen und -arbeiter sollen an jeder Schule verfügbar 
sein. Schließlich fordern wir eine bundesweite Aufklärungs-
kampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, 
denn die psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraus-
setzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teil-
habe. Durch die Förderung von psychischer Gesundheit und 
Prävention wird die Gesellschaft sensibilisiert und Einzelnen 
kann schnell geholfen werden.

Mehr Wettbewerb zwischen Krankenkassen 
ermöglichen

Wir Freie Demokraten setzen uns für einen qualitäts-, 
effizienz- und innovationssteigernden Wettbewerb unter 
den Kassen ein. Dieser sorgt dafür, dass Patientinnen und 
Patienten gut versorgt werden und schneller vom medizini-
schen Fortschritt profitieren. Dazu wollen wir den gesetz-
lichen Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und 
Leistungserbringern ausweiten, um innovative Versorgungs-
formen zu stärken. Krankenkassen sollen ihren Versicherten 
finanzielle Anreize wie beispielsweise Selbstbeteiligungen, 
Bonuszahlungen oder Beitragsrückerstattungen anbieten 
dürfen. Dadurch können die Nachfrage gesteuert, Bürokratie 
abgebaut und Wirtschaftlichkeitsreserven erhöht werden. 
Zudem sollen Krankenkassen ihren Versicherten freiwillig 
zusätzliche Leistungen anbieten können, wie beispielsweise 
die Kostenübernahme für Verhütungsmethoden über das 22. 
Lebensjahr hinaus.

Mündige Bürgerinnen und Bürger auch in der 
Krankenversicherung

Wir Freie Demokraten wollen den Wechsel zwischen 
gesetzlicher (GKV) und privater (PKV) Krankenversicherung 
vereinfachen. Wir stehen für ein solidarisches und duales 
Gesundheitssystem, in dem die Wahlfreiheit der Versicher-
ten durch Krankenkassen- und Krankenversicherungsvielfalt 
gewährleistet ist. Dazu gehört neben einer starken privaten 
auch eine freiheitliche gesetzliche Krankenversicherung. 
Diese soll Versicherten- und Patienteninteressen in den Mittel-
punkt rücken und Möglichkeiten bieten, aus verschiedenen 
Modellen zu wählen.

Faire Wettbewerbsbedingungen für Apotheken

Wir Freie Demokraten wollen die flächendeckende Versor-
gung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln sowie eine quali-
fizierte Beratung von Patientinnen und Patienten. Wir fordern 
faire Rahmenbedingungen zwischen inländischen Apotheken 
sowie in- und ausländischen Versandapotheken. Ein pauscha-
les Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel leh-
nen wir ab, denn alle Patientinnen und Patienten sollten eine 
Wahlfreiheit haben. Außerdem muss die freie Apothekenwahl 
jederzeit gewährleistet sein.

 PFLEGE 

Pflegebedürftigkeit kann jede und jeden treffen – ob durch 
Unfall, Krankheit oder im Alter. Dann vertrauen wir auf eine 
menschliche und qualitativ hochwertige Pflege. Allerdings 
haben wir in Deutschland einen dramatischen Mangel an 
Pflegefachkräften, die dadurch oftmals überlastet sind und 
den eigenen Ansprüchen an ihre Arbeit nicht gerecht werden 
können. Das ist frustrierend und führt nicht selten zu Burn-out 
und zur Berufsaufgabe. Wir Freie Demokraten wollen dem 
entgegenwirken und wieder mehr Zeit für Zuwendung ermög-
lichen – durch einen umfassenden Bürokratieabbau, bessere 
Arbeitsbedingungen und die Nutzung digitaler Potentiale 
im Pflegebereich. Wichtig ist uns dabei vor allem eines: Die 
beruflich Pflegenden an zentraler Stelle in die Erarbeitung der 
nötigen Reformen einzubinden und so ihre fachliche Expertise 
zu nutzen.

Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern

Wir Freie Demokraten fordern bessere Arbeitsbedingungen 
in der Pflege. Darum wollen wir von der Bildung über eine 
bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karriere-
chancen dafür sorgen, dass der Beruf wieder attraktiver wird. 
Nur so können wir den Personalmangel an seinem Ursprung 
angreifen und mehr Personal in die Versorgung bringen. Ge-
ben wir den Pflegenden wieder Zeit und Raum für ihre Arbeit! 

Reform der Pflegeausbildung

Wir Freie Demokraten wollen mehr digitale Inhalte, eine 
Stärkung der pflegerischen Kompetenzen und eine leistungs-
gerechte Durchlässigkeit in Pflegeberufen. Denn Pflege ist 
ein hoch anspruchsvoller Beruf: empathisch und sozial, aber 
gleichzeitig zunehmend durch technologische Entwicklung 
geprägt. Das muss sich auch in der Ausbildung wiederfinden. 
Wir wollen Pflegenden ihre Berufsbiographie von der Assis-
tenzkraft bis zur Pflegeprofessur selbst in die Hand legen. 
Machen wir den Weg frei für diese Entwicklung! Wir setzen 
uns zudem für die Ausweitung von Pflegewissenschaften an 
den Hochschulen ein, sodass auch ein (duales) Studium für 
den Pflegebereich das Berufsfeld für neue Personengruppen 
öffnen kann. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen 
darf nicht zulasten der Auszubildenden gehen. Diese müssen 
die Möglichkeit bekommen, adäquat praktisch ausgebildet 
zu werden. Sie dürfen nicht zu „Lückenbüßern” werden. Zur 
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Berechnung des Pflegeschlüssels sollen Auszubildende künftig 
nicht mehr herangezogen werden.

Bedarfsgerechte Pflege statt starrer Quoten

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bedarfsgerechte 
Versorgung ein und fordern die Abkehr von reinen Pflegeper-
sonal-Untergrenzen. Pflege muss sich am Bedarf der Men-
schen orientieren, nicht an starren Regeln. Daher brauchen 
wir ein Instrument wie die „Pflegepersonal-Regelung 2.0“ und 
einen ausgewogenen Qualifikationsmix.

Digitalisierungsschub und Entbürokratisierung für 
die Pflege

Wir Freie Demokraten wollen die Arbeit in der Pflege durch 
digitale Anwendungen, Automatisierung sowie Robotik 

unterstützen und Pflegende dadurch entlasten. Von der 
elektronischen Patientenkurve über die automatisierte Medika-
mentenausgabe bis hin zu robotischen Lagerungshilfen ist 
vieles möglich. Digitale Anwendungen können maßgeblich 
zur Erleichterung des Arbeitsalltags pflegender Personen bei-
tragen. Sie helfen gleichzeitig, Risiken für Pflegebedürftige, 
beispielsweise bei Medikationsänderungen, zu vermeiden.

Pflegende Angehörige entlasten

Wir Freie Demokraten fordern den Ausbau von Kurzzeitpfle-
geplätzen. Denn pflegende Angehörige sind eine tragende 
Säule der pflegerischen Versorgung in unserem Land. Sie be-
nötigen dringend mehr Unterstützung und niedrigschwellige 
Beratungsangebote. Kurzzeitpflegeplätze sollten über ein On-
line-Register einsehbar sein. Insbesondere zur Unterstützung 

der Betreuung von Menschen mit Demenz braucht es mehr 
aufsuchende Beratung und den Ausbau demenzfreundlicher 
Quartiere. Und auch in der häuslichen Versorgung kann mit 
digitalen Anwendungen und Telepflege eine Entlastung ge-
schaffen werden. Gerade in ländlichen Gebieten könnten wir 
dadurch eine gute Versorgung im gewohnten Umfeld länger 
möglich machen.

Liberales Pflegebudget einführen

Wir Freie Demokraten fordern die Einführung des Liberalen 
Pflegebudgets. Jede Person soll selbst entscheiden können, 
welche Hilfe und Leistungen bei der Gestaltung des Alltags 
am besten sind. Dazu wollen wir alle Leistungsansprüche 
der jeweiligen Pflegegrade in ein monatliches Pflegebudget 
überführen, über das unbürokratisch und transparent verfügt 
werden kann.

Drei-Säulen-Modell für Pflege

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine nachhaltige, gene-
rationengerechte Finanzierung der Pflege ein. An der Pflege-
versicherung als Teilleistung ist festzuhalten und sie ist zudem 
durch Kapitaldeckungselemente zu ergänzen. Wie auch bei 
der Rente wollen wir ein Drei-Säulen-Modell für die Pflege 
einführen – bestehend aus der sozialen Pflegeversicherung 
sowie aus privater und betrieblicher Vorsorge. Insbesondere 
der Ausbau von betrieblichen Modellen zur Pflegezusatzvor-
sorge ist zu unterstützen. Eigenverantwortung endet nicht bei 
der Pflegebedürftigkeit. Mit Blick auf den demographischen 
Wandel sowie die Entwicklung der Sozialabgaben ist es 
unvertretbar, die Pflegefinanzierung allein auf zukünftige 
Generationen abzuwälzen.

DREI-SÄULEN-
   MODELL FÜR
PFLEGE.

Pflegebedürftigkeit kann jede und jeden treffen – ob 
durch Unfall, Krankheit oder im Alter. Dann vertrauen wir 
auf eine menschliche und qualitativ hochwertige Pflege. 
Allerdings haben wir in Deutschland einen dramatischen 
Mangel an Pflegefachkräften. Wir Freie Demokraten 
wollen dem entgegenwirken und wieder mehr Zeit für 
Zuwendung ermöglichen – durch einen umfassenden 
Bürokratieabbau, bessere Arbeitsbedingungen und die 
Nutzung digitaler Potentiale im Pflegebereich. Wie auch 
bei der Rente wollen wir ein Drei-Säulen-Modell für die 
Pflege einführen – bestehend aus der sozialen Pflegeversi-
cherung sowie aus privater und betrieblicher Vorsorge.

generationengerechte
Pflege
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 MODERNES RECHT FÜR STARKE FAMILIEN 

Die wichtigsten Entscheidungen sind oft die persönlichsten. 
Wen wir lieben, wie wir lieben, wie wir leben, wie wir Kin-
der erziehen und aufziehen – darin müssen alle frei sein. Für 
uns ist Familie überall dort, wo Menschen dauerhaft und ver-
bindlich füreinander Verantwortung übernehmen. Wir Freie 
Demokraten wollen eine moderne Familienpolitik für Deutsch-
land, in der jede Familie ihre Entscheidungen selbst treffen 
kann. Wir setzen uns für ein modernes Sorge-, Adoptions-, 
Reproduktions- und Abtreibungsrecht ein.

Kinderchancengeld einführen

Wir Freie Demokraten wollen ein Kinderchancengeld. Es 
besteht aus: Grundbetrag, Flexibetrag und nichtmateriellem 
Chancenpaket. Die Angebote für bessere Chancen, Bildung 
und Teilhabe werden ausgeweitet und können von Kindern 
und Jugendlichen selbstständig über ein Kinderchancenportal 
kinderleicht abgerufen werden. Das Kinderchancengeld ist 
einfach, digital und ermöglicht echte Aufstiegschancen.

Update für das Elterngeld

Wir Freie Demokraten wollen das Elterngeld entbürokratisie-
ren und digitalisieren sowie den Partnerschaftsbonus flexibi-
lisieren. Ungerechtigkeiten wie beim Insolvenzgeld oder bei 
Mischeinkünften wollen wir abbauen. Auch das „Elterngeld-
Plus“ und den Partnerschaftsbonus passen wir der Lebensrea-
lität der Familien an.

Rechtsanspruch auf Partnermonate verlängern – 
Familien stärken

Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsanspruch auf „Part-
nermonate“ beim Elterngeld auf drei Monate verlängern. 
Damit erhöht sich die Bezugsdauer auf maximal 15 Monate. 
Das gilt auch für Alleinerziehende. Die Mindest- und Maxi-
malbeträge wollen wir erhöhen, auch als Inflationsausgleich. 
Dadurch wollen wir Anreize für eine ausgewogenere Auftei-
lung der Familienarbeit zwischen den Elternteilen schaffen.

Höhere Freibeträge für Familien und 
Alleinerziehende

Wir Freie Demokraten wollen Familien und Alleinerziehende 
entlasten. Dazu wollen wir den Kinder- und Auszubilden-
denfreibetrag sowie den Freibetrag für Alleinerziehende 
anheben. Auch die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungs-
kosten, gesetzlichen Unterhaltsleistungen und haushaltsnahen 
Dienstleistungen wollen wir verbessern. Am Splittingverfahren 
für Ehe- und eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir 
festhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig stärker mit - 
von der Steuerschuld abzuziehenden - Steuergutschriften zu 
arbeiten. Dadurch wirken Freibeträge besser für die niedri-
gen und mittleren Einkommen.

Heim- und Pflegekinder bei Ausbildung 
unterstützen

Wir Freie Demokraten wollen das Angebot an Berufs- und 
Studienberatung in Jugendpflegeeinrichtungen erweitern. 
Heim- und Pflegekinder müssen ihr selbstständig verdientes 
Geld behalten können. Sie dürfen nicht mehr zur Finanzie-
rung ihrer Unterbringung herangezogen werden. Zudem 
muss eine Verlängerung der Unterbringung im Jugendheim 
oder bei Pflegefamilien auch über das 18. Lebensjahr hinaus 
unkompliziert möglich sein, solange die Jugendlichen noch 
zur Schule gehen oder sich in einer Berufsausbildung befin-
den. So erleichtern wir den Betroffenen die Erlangung von Be-
rufs- und Schulabschlüssen, einschließlich der Hochschulreife.

Modernes Fortpflanzungsmedizingesetz schaffen

Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Fortpflanzungs-
medizingesetz. Wir fordern die Legalisierung der Eizell-
spende sowie die Klarstellung, dass die Embryonenspende 
zulässig ist. Wir wollen außerdem die nichtkommerzielle 
Leihmutterschaft ermöglichen und fordern hierfür einen klaren 
Rechtsrahmen. Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin 
sollen allen Menschen unabhängig vom Familienstand und 
der sexuellen Orientierung zugänglich sein.

Ungewollt Kinderlose unterstützen

Wir Freie Demokraten wollen eine bessere finanzielle Förde-
rung von Kinderwunschbehandlungen. Die Bundesförderung 
darf nicht mehr von einer Landesbeteiligung abhängig sein. 
Langfristig sollen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten 
bei Vorlage einer medizinischen Indikation wieder vollständig 
übernehmen. Auch Paare ohne Trauschein und Alleinstehen-
de sollen einen Anspruch auf Förderung haben.

Mehrelternschaft und Elternschaftsvereinbarungen 
rechtlich anerkennen

Wir Freie Demokraten wollen Mehrelternschaften rechtlich 
anerkennen und rechtswirksame Elternschaftsvereinbarungen 
bereits vor der Empfängnis ermöglichen. Bis zu vier Eltern-
teile sollen im Interesse des Kindeswohls rechtliche Eltern sein 
können. Eine Überforderung des Kindes im Erwachsenenalter 
kann durch Quotierungen von unterhaltsrechtlichen Ansprü-
chen vermieden werden. Die Ehefrau der leiblichen Mutter 
soll von Geburt an automatisch rechtlich zweite Mutter sein, 
wenn das Kind mit Hilfe einer nicht-gerichteten Samenspende 
gezeugt wurde oder der leibliche Vater anderweitig Einver-
nehmen erklärt hat.

Adoptionsrecht für alle

Wir Freie Demokraten wollen Adoptionen auch unverheirate-
ten Paaren ermöglichen. Unverheiratete Paare sollen verhei-
rateten Paaren im Adoptionsrecht gleichgestellt werden. Zur 
Vermeidung von Diskriminierung soll das Adoptionsverfahren 
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solange wie möglich anonym sein. Bei Stiefkindadoptionen 
soll das Verwandtschaftsverhältnis zu beiden leiblichen Eltern-
teilen erhalten bleiben können, sofern dies einvernehmlich 
gewünscht wird und es dem Kindeswohl nicht widerspricht.

Hebammen und Geburtshelfer entlasten

Wir Freie Demokraten wollen eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für Hebammen und Geburtshelfer sowie 
innovative Möglichkeiten für eine bessere Unterstützung. Wir 
befürworten Lösungen, um Hebammen vor unverhältnismäßi-
gen finanziellen Belastungen ihrer freiberuflichen Arbeit zu 
schützen. Von fachfremden Tätigkeiten wollen wir Hebammen 
entlasten. Engagierten Schulabsolventinnen und Schulab-
solventen, die die EU-Mindestvorgaben zum Erlernen des 
Hebammenberufes nicht erfüllen, wollen wir bezüglich des 
Ziels einer solide finanzierten Eins-zu-eins-Betreuung dennoch 
ermöglichen, in der Geburtshilfe tätig zu werden. Dafür schla-
gen wir vor, den ergänzenden Beruf der „Mütterpflegekraft“ 
für die Vor- und Nachsorge im Wochenbett einzuführen.

Abschaffung § 219a Strafgesetzbuch

Wir Freie Demokraten fordern, Paragraf 219a des Strafge-
setzbuchs (StGB) ersatzlos zu streichen. Es ist abwegig, dass 
sachliche Informationen auf der Homepage einer Ärztin oder 
eines Arztes über einen legalen ärztlichen Eingriff strafba-
res Unrecht sein sollen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in 
Deutschland nach der Maßgabe des Paragrafen 218 ff.StGB 
straffrei. Die sachliche Information darüber kann daher 
kein strafbares Unrecht sein. Frauen sind vielmehr in einer 
schwierigen Lage auf genau diese Informationen angewie-
sen, um schnell Zugang zu einer seriösen Beratung gerade 
durch Ärztinnen und Ärzte zu erhalten, die den Eingriff selbst 
anbieten. Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte verläss-
liche Regeln haben, wie sie informieren dürfen und Frauen 
ein flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk zur 
Verfügung steht. Eine Konfliktberatung soll auch online durch-
geführt werden können.

Selbstbestimmungsgesetz schaffen – 
geschlechtliche Identität schützen

Wir Freie Demokraten wollen das Transsexuellengesetz ab-
schaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. 
Änderungen des Geschlechtseintrags im Personenstand müs-
sen ohne diskriminierende Hürden grundsätzlich per Selbst-
auskunft möglich sein. Ein erweitertes Offenbarungsverbot 
soll vor Diskriminierung schützen. Aufklärungs- und Beratungs-
angebote wollen wir stärken. Die Kosten geschlechtsanglei-
chender Behandlungen müssen vollständig von den Kranken-
kassen übernommen werden. Medizinisch nicht notwendige 
genitalverändernde Operationen an intergeschlechtlichen 
Kindern sind wirksam zu verbieten, um deren Selbstbestim-
mung zu stärken.

Verantwortungsgemeinschaft einführen

Wir Freie Demokraten wollen die Verantwortungsgemein-
schaft neben der Ehe gesetzlich verankern. Dabei soll die 
Ausgestaltung der Rechte und Pflichten innerhalb einer Verant-
wortungsgemeinschaft stufenweise variiert werden können. 
Zwei oder mehr volljährige Personen, die sich persönlich 
nahestehen, aber nicht miteinander verheiratet, verpartnert 
oder in gerader Linie verwandt sind, sollen eine Verantwor-
tungsgemeinschaft möglichst unbürokratisch gründen können. 
Die Belange der Kinder und das Namensrecht bleiben davon 
unberührt. Auch sollen keine Aufenthaltsberechtigungen oder 
eine Arbeitserlaubnis begründet werden. In einer Zeit, in der 
traditionelle Familienstrukturen gerade im Alter nicht immer 
tragen, wächst der Bedarf an neuen Formen gegenseitiger 
Absicherung. Der Grundgedanke einer solchen Verantwor-
tungsgemeinschaft ist größtmögliche Flexibilität bei maxima-
ler Selbstbestimmung.

Wechselmodell zum Leitbild machen

Wir Freie Demokraten wollen das sogenannte „Wechselmo-
dell“ zum gesetzlichen Leitbild bei der Betreuung minderjäh-
riger Kinder nach einer Trennung der Eltern machen. Beide 
Eltern sollten berechtigt und verpflichtet sein, sowohl für den 
Unterhalt als auch für die Betreuung mit einem substantiel-
len Anteil zu sorgen. Viele Eltern möchten die Kinder auch 
nach der Trennung gemeinsam erziehen. Die Politik muss 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür schaffen und 
insbesondere vorsehen, dass Erziehungs- und Unterhaltsver-
antwortung gemeinschaftlich ausgeübt werden, wenn das 
Kindeswohl dem nicht entgegensteht.

Umgangsrecht der Großeltern mit Enkelkindern 
verbessern

Wir Freie Demokraten wollen den für das Kindeswohl wichti-
gen Umgang von Großeltern mit ihren Enkelkindern auf eine 
bessere Grundlage stellen, denn der Umgang der Großeltern 
mit ihren Enkelkindern kann für das Kindeswohl von entschei-
dender Bedeutung sein. 

 SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE 

Der Schutz der Privatsphäre ist ein Kernanliegen für uns Freie 
Demokraten. Statt immer weitergehender Überwachungsbe-
fugnisse wollen wir Polizei und Justiz von unnötiger Bürokra-
tie befreien sowie besser und moderner ausstatten. Sicherheit 
muss nicht zulasten der Grundrechte unbescholtener Bürgerin-
nen und Bürger gehen.

Selbstbestimmung und Transparenz beim 
Datenschutz

Wir Freie Demokraten wollen mehr Selbstbestimmung und 
Transparenz beim Datenschutz. Personenbezogene Daten 
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dürfen grundsätzlich nur nach Zustimmung oder auf einer ein-
deutigen gesetzlichen Grundlage verarbeitet werden. Es muss 
klar sein, zu welchem Zweck und von wem Daten verwendet 
werden. Die informationelle Selbstbestimmung wollen wir er-
leichtern, zum Beispiel durch technische Gestaltung (privacy 
by design and default) oder die Möglichkeit, Assistenz-Sys-
teme (Personal Information Management Systems (PIMS)) zu 
nutzen. Personenbezogene Daten sind heute ein Wirtschafts-
gut. Deshalb sollte die informationelle Selbstbestimmung auch 
im AGB-Recht gestärkt werden. Wir brauchen eine faire und 
funktionierende Datenwirtschaftsordnung. Selbstbestimmung 
über die eigenen Daten ist Grundlage dafür.

Datenschutzrecht weiterentwickeln

Wir Freie Demokraten wollen Datenschutz konsequent weiter-
entwickeln. Wir werden darauf achten, dass die Auswirkun-
gen auf kleine und mittlere Unternehmen, deren Kerngeschäft 
nicht der Umgang mit personenbezogenen Daten ist, stärker 
berücksichtigt werden. Der bürokratische Aufwand der 
Verpflichtungen muss überprüft werden. Datenschutzrecht-
lich ebenso wirksame, aber weniger aufwendige technische 
Lösungen müssen nutzbar gemacht werden. Schon bei der 
Konstruktion von Hard- und Software müssen der Daten-
schutz von Herstellerinnen und Herstellern mitgedacht und die 
Ausübung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
erleichtert werden. Wir brauchen zielgenauere datenschutz-
rechtliche Regelungen etwa beim Schutz von Telekommunika-
tionsdaten oder der Datenverarbeitung durch Drohnen, um 
Unternehmen und betroffenen Personen mehr Rechtssicherheit 
zu bieten, ohne das Schutzniveau der Datenschutz-Grundver-
ordnung zu unterschreiten.

Für eine liberale Datenpolitik

Wir Freie Demokraten fordern eine Datenpolitik, die den 
Prinzipien von Selbstbestimmung über die eigenen Daten und 
Wettbewerb dient sowie Innovationen ermöglicht. Für einen 
echten Wettbewerb brauchen die Bürgerinnen und Bürger 
Entscheidungsfreiheit. Diese setzt voraus, dass sie ihre Daten 
leicht zu anderen Anbieterinnen und Anbietern mitnehmen 
können (Datenportabilität). Mittelfristig wollen wir – wie im 
Telefonnetz – eine Interoperabilität zwischen Diensten ver-
schiedener Anbieter (zum Beispiel sozialer Netzwerke) errei-
chen und die Anbieterinnen dazu verpflichten, die notwendi-
gen Schnittstellen bereitzuhalten. Wir wollen einen EU-weiten 
Rechtsrahmen für nicht-personenbezogene Daten schaffen. 
Die Nutzerinnen und Nutzer sollen ein Nutzungsrecht an den 
Daten erhalten, an deren Erzeugung sie mitgewirkt haben. 
Eine generelle Datenteilungspflicht lehnen wir ab, denn auch 
die Kosten der Sammlung und Aufbereitung nicht-personenbe-
zogener Daten müssen sich amortisieren können. Stattdessen 
wollen wir den Zugang zu Datenbeständen sektorbezogen 
und gegen Entgelt ermöglichen, wenn ein Wettbewerber 
keine Chance hat, selbst entsprechende Datenbestände auf-
zubauen.

Recht auf Verschlüsselung einführen

Wir Freie Demokraten setzen uns für ein Recht auf Verschlüs-
selung ein und fordern eine grundsätzliche Verschlüsselung 
elektronischer Kommunikation. Jede Einschränkung des 
Einsatzes von Kryptographie und jede Verpflichtung zum 
Offenhalten von IT-Sicherheitslücken lehnen wir ab. Bei der 
Verschlüsselung von Daten und des Netzverkehrs geht es um 
den Schutz des Eigentums, der Privatsphäre und der Vertrau-
lichkeit der Kommunikation.

Keine Totalüberwachung mittels Online-
Durchsuchung und Quellen-TKÜ

Wir Freie Demokraten lehnen die potentiell lückenlose 
digitale Überwachung der Menschen durch den Einsatz von 
„Staatstrojanern“, insbesondere zur nachrichtendienstlichen 
Aufklärung, ab. Solange nicht sichergestellt ist, dass der 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung der Menschen 
geschützt ist, hat ihr Einsatz zu unterbleiben. Für Quellen-
telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) und On-
line-Durchsuchung muss derselbe Maßstab gelten. Statt der 
Ausnutzung von Sicherheitslücken fordern wir eine Priorität 
für die IT-Sicherheit und ein klar geregeltes Schwachstellen-
management. Der Staat darf keine Sicherheitslücken für 
Ermittlungszwecke aufkaufen. Wenn einer staatlichen Stelle 
Sicherheitslücken bekannt werden, muss sie diese umgehend 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
melden, das eine Schließung der Lücke durch den Hersteller 
herbeiführt oder, wenn dies nicht gelingt, die Lücke nach den 
allgemeinen Grundsätzen der Cybersicherheit koordiniert 
veröffentlicht.

Quick Freeze statt Vorratsdatenspeicherung

Wir Freie Demokraten lehnen die anlasslose Speicherung 
personenbezogener Daten ab. Dies gilt insbesondere für die 
anlasslose Speicherung aller Telekommunikationsverbindungs-
daten auf Vorrat. Eine solche Vorratsdatenspeicherung stellt 
alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht. Nach 
Ansicht des Europäischen Gerichtshofs verstößt sie daher 
gegen die europäischen Grundrechte. Stattdessen schlagen 
wir Quick-Freeze-Verfahren als grundrechtsschonende Alter-
native vor. Dabei können im Verdachtsfall bestimmte Daten 
auf richterliche Anordnung gesichert werden.

Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum

Wir Freie Demokraten fordern ein Recht auf Anonymität im 
öffentlichen Raum und lehnen den Einsatz der automatisierten 
Gesichtserkennung ab. Videoüberwachung ist kein Ersatz 
für Beamtinnen und Beamte und kein Allheilmittel. Durch den 
Einsatz von Software zur automatisierten und massenhaften 
Gesichtserkennung im öffentlichen Raum droht eine Totalüber-
wachung. Eine flächendeckende Videoüberwachung lehnen 
wir daher ab und sehen auch die Ausweitung privater Video-
überwachung, die dann für staatliche Zwecken nutzbar ge-
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macht wird, kritisch. Eine intelligente Videoüberwachung an 
Kriminalitätsschwerpunkten kann aber eine sinnvolle Ergän-
zung zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sein, wenn 
sie verantwortungsvoll und nicht als Ersatz für Polizeipräsenz 
eingesetzt wird. Das Recht auf Anonymität im öffentlichen 
Raum gilt auch für den digitalen öffentlichen Raum.

Überwachungsgesamtrechnung einführen – 
Moratorium für Sicherheitsgesetze

Wir Freie Demokraten fordern eine Überwachungsgesamt-
rechnung bei jedem Gesetzgebungsverfahren im Sicher-
heitsrecht. Bis zu ihrer Einführung fordern wir ein Sicher-
heitsgesetz-Moratorium. Die Auswirkungen von neuen 
Überwachungs- und Informationserhebungsmaßnahmen müs-
sen im Zusammenhang mit bereits bestehenden Befugnissen 
bewertet werden. Dies leistet die Überwachungsgesamtrech-
nung. Angesichts der Vielzahl bestehender Überwachungs-
befugnisse und zunehmender Überwachungsmöglichkeiten 
durch den Einsatz vernetzter Geräte im Alltag ist eine Bilanz 
dringend geboten.

Bargeld erhalten, Krypto-Währungen fördern

Wir Freie Demokraten setzen uns für die uneingeschränkte 
Nutzbarkeit von Bargeld als Zahlungsmittel ein. Bargeld 
sollte als Alternative zu digitalen Zahlungsformaten bestehen 
bleiben. Zugleich begrüßen wir die Weiterentwicklung von 
Kryptowährungen. Bargeld ermöglicht uns, ohne staatliche 
Kontrolle und Überwachung Geld aufzubewahren. Zudem 
setzt die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, auf Bar-
geld auszuweichen, der Negativzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank enge Grenzen. Wir begrüßen zudem alternative 
Tauschmittel wie Kryptowährungen auf Blockchain sowie 
anderen Basen und wollen die Schaffung eines verlässlichen 
rechtlichen Rahmens fördern und weiterentwickeln.

 HANDLUNGSFÄHIGER RECHTSSTAAT 

Extremismus und Terrorismus sind eine Bedrohung für unsere 
Demokratie und unsere offene und freie Gesellschaft. Der 
Rechtsstaat muss daher besser organisiert sein als das Verbre-
chen. Wir brauchen einen handlungs- und durchsetzungsstar-
ken Rechtsstaat, der Sicherheit und Freiheit gleichermaßen 
gewährleistet. Dazu wollen wir Freie Demokraten Polizei und 
Justiz besser ausstatten, unsere Sicherheitsarchitektur erneu-
ern und den Feinden des Rechtsstaats entschieden entgegen-
treten.

Strafprozess effektiver, schneller, moderner und 
praxistauglicher machen

Wir Freie Demokraten wollen Strafprozesse effektiver, schnel-
ler, moderner und praxistauglicher machen – ohne dass sich 
dies einseitig zu Lasten der Rechte des Beschuldigten und des-
sen Verteidigung auswirkt. Dazu wollen wir den deutschen 

Strafprozess, dessen Grundstruktur noch aus dem Kaiserreich 
stammt, grundlegend modernisieren. Der Rechtsstaat muss 
auch in komplexen und exponierten Verfahren seine Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis stellen. So muss der Strafprozess 
digitaler und kommunikativer werden. Vernehmungen und 
Hauptverhandlung müssen in Bild und Ton aufgezeichnet 
werden – das ist international Standard. Hauptverhandlungen 
könnten konzentrierter und schneller durchgeführt werden, 
wenn das Gericht mit Verteidigung und Staatsanwaltschaft 
Gespräche über die Verfahrensgestaltung führen könnte.

Gerichtsverfahren modernisieren und 
beschleunigen

Wir Freie Demokraten wollen Gerichtsverfahren modernisie-
ren und beschleunigen. In einem Digitalpakt für die Justiz soll 
sich der Bund daran beteiligen, die technische Ausstattung 
der Justiz in den Ländern deutlich zu verbessern, um zum 
Beispiel virtuelle Verhandlungen zu ermöglichen. Wir wollen 
außerdem den Zugang zum Recht erleichtern, indem gering-
fügige Forderungen in einem vollständig digitalen, kosten-
günstigen und schnellen Verfahren geltend gemacht werden 
können. Auch international wollen wir den Justizstandort 
Deutschland stärken. Wir Freie Demokraten fordern einen 
eigenen Internationalen Handelsgerichtshof für Deutschland.

Legal Tech nutzen: Anwaltliches Berufsrecht 
modernisieren

Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsrahmen für Legal 
Tech-Unternehmen erweitern und auch das anwaltliche Berufs-
recht modernisieren. Wir wollen das Verbot von Erfolgsho-
noraren abschaffen und das Fremdbesitzverbot lockern. Wir 
erleichtern die Durchsetzung kleiner Forderungen, für die der 
Rechtsweg bislang zu teuer oder zu mühsam ist. Der Rechts-
rahmen soll klare Anforderungen an Qualität und Sachkunde, 
als auch strikte Transparenzregeln von Legal Tech-Unterneh-
men festlegen. Damit stärken wir Wettbewerb und Verbrau-
cherschutz.

Föderalismusreform III: Klare Zuständigkeiten in 
der Sicherheitsarchitektur

Wir Freie Demokraten fordern eine Föderalismuskommission 
III von Bund und Ländern. Die Kommission soll Vorschläge 
für eine Reform der Sicherheitsarchitektur unterbreiten, etwa 
durch eine Reduzierung der Anzahl der Landesämter für 
Verfassungsschutz. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 
und Verfahren müssen klarer werden. Die parlamentarische 
Kontrolle und Datenschutzaufsicht muss auch in den Koopera-
tionsplattformen der Sicherheitsbehörden sichergestellt sein, 
insbesondere im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) 
und im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehr-
zentrum (GETZ). Dazu fordern wir für diese Kooperations-
plattformen eine gesetzliche Grundlage, die den Datenaus-
tausch zwischen den Behörden regelt. Wir wollen hierbei die 
Aufgaben von Nachrichtendiensten und Polizei voneinander 
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getrennt halten und dieses Trennungsgebot im Grundgesetz 
verankern.

Europäisches Kriminalamt schaffen

Wir Freie Demokraten fordern, Europol zu einem echten 
Europäischen Kriminalamt auszubauen. Die eigenen operati-
ven Möglichkeiten von Europol müssen ausgedehnt werden. 
Terrorismus, organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität 
machen nicht an Landesgrenzen halt. Die Erkenntnisse der 

nationalen Sicherheitsbehörden zu grenzübergreifenden 
Sachverhalten sollen gemeinsam ausgewertet und Einsätze 
der Mitgliedstaaten koordiniert werden. Gefährder-Definitio-
nen und Datenbanken müssen auf europäischer Ebene verein-
heitlicht werden und kompatibel sein. Außerdem wollen wir 
die europäische Cybersicherheits-Behörde ENISA stärken.

Kontrolle der Nachrichtendienste durch  
Drei-Säulen-Modell

Wir Freie Demokraten fordern eine umfassende Neuordnung 
der Kontrolle der Nachrichtendienste nach einem Drei-Säu-
len-Modell: Die Genehmigung der Überwachung und die 
Gesetzmäßigkeitskontrolle der Nachrichtendienste soll in 
richterlicher Unabhängigkeit erfolgen. Die parlamentarische 
Kontrolle soll verbessert und die Rechte der Parlaments-
minderheit sollen gestärkt werden. Eine Parlamentarische 
Nachrichtendienstbeauftragte oder ein -beauftragter soll 
dabei unterstützen, die Nachrichtendienste zu kontrollieren, 
und auch Einblick in sensible Informationen anderer Dienste 
erhalten können. Die Rechtsgrundlagen der Kommunikations-
überwachung durch die Nachrichtendienste sind im Lichte 
ihrer jeweiligen Funktion im Inland anzugleichen, da sich die 

verschiedenen Kommunikationsverkehre nicht mehr ausein-
anderhalten lassen. Weil der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel für die Betroffenen einen massiven Eingriff in ihre 
Grundrechte darstellt, ist den betroffenen Personen sowie den 
Telekommunikationsunternehmen effektiver Rechtsschutz zu 
gewähren und eine praktisch wirksame Klagebefugnis gegen 
Überwachungsmaßnahmen einzuräumen. Eine Überwachung 
im Inland und in einem anderen EU-Mitgliedstaat muss den 
Betroffenen nach Abschluss der Maßnahmen mitgeteilt wer-
den. Schon vor einer Entscheidung ist eine Betroffenenanwäl-

tin oder ein -anwalt anzuhören, die oder der die Rechte der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger vertritt.

Organisierte Kriminalität bekämpfen

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass Organisier-
te Kriminalität nachhaltig bekämpft wird. Den hocheffizienten 
und -effektiven Strukturen der Organisierten Kriminalität in all 
ihren vielfältigen Formen muss zum Schutz von Staat und Ge-
sellschaft von staatlicher Seite mit entsprechend strukturierten 
und nachhaltigen Aktivitäten entgegnet werden. Diese müs-
sen endlich auch das Dunkelfeld bei klassischen Delikten der 
Organisierten Kriminalität ins Visier nehmen. Besonders im 
Bereich der Organisierten Wirtschaftskriminalität muss end-
lich wieder eine regelmäßige Bekämpfung möglich werden.

Innere Führung bei der Polizei

Wir Freie Demokraten setzen uns für die Schaffung eines 
Beirats „Innere Führung“ bei der Polizei ein, der Kriterien für 
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der Polizeiarbeit erarbeiten 
soll. Das Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und Beamter 
einschließlich der Bedingungen, die zu dem Fehlverhalten ge-
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führt haben, müssen aufgeklärt werden. Damit wollen wir das 
Vertrauen in die Polizei stärken. Denn die große Mehrheit der 
Polizistinnen und Polizisten leistet eine hervorragende Arbeit. 
Es darf daher keinen Generalverdacht gegenüber unserer 
Polizei geben. Auch die deutsche Polizeiausbildung ist im 
internationalen Vergleich besonders gut. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu Radikalisierung, Extremismus und Rassismus 
müssen in der Ausbildung dennoch ebenso wie die Sensi-
bilität für Diskriminierung eine stärkere Rolle spielen. Wir 
verurteilen Angriffe auf Einsatzkräfte scharf. Deshalb fordern 
wir eine bessere Dokumentation von Gewalt und Übergriffen 
gegen Polizeibeamtinnen und -beamte sowie andere Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes. Polizeiliches Handeln muss 
immer nachvollziehbar sein, wir fordern daher eine pseudo-
nyme Kennzeichnungspflicht für Beamtinnen und Beamte.

Bessere Ausstattung und Ausrüstung der Polizei

Wir Freie Demokraten fordern eine bessere und funktionale 
Personal- und Sachausstattung für die Polizei. Dafür wollen 
wir entsprechende Mittel bereitstellen und die Infrastruktur 
schaffen. Insbesondere wollen wir mit einem Digitalpakt 
dafür sorgen, dass Polizistinnen und Polizisten in Deutschland 
mit dem neuesten Stand der Technik und mit kompatiblen 
IT-Infrastrukturen ausgerüstet sind. Denn die besten Geset-
ze helfen nicht weiter, wenn sie mangels Personal, durch 
fehlende Ausrüstung oder aufgrund dysfunktionaler IT-Infra-
struktur nicht durchgesetzt werden können. Zusätzlich wollen 
wir die Polizeien durch eine Aufgabenkritik entlasten. Dazu 
gehört zu prüfen, ob Aufgaben, die derzeit von der Polizei 
betraut werden, im vollen Umfang oder in Teilen von ande-
ren behördlichen Einrichtungen ausgeführt werden können 
- beispielsweise der Objektschutz oder die Aufnahme von 
Verkehrsunfällen. Mit den freiwerdenden Kapazitäten kann 
sich die Polizei ihren Kernaufgaben noch intensiver widmen 
und damit zur Stärkung des Rechtsstaates beitragen.

Waffenrecht mit Augenmaß und Konsequenz

Wir Freie Demokraten stehen für ein Waffenrecht mit Augen-
maß und Konsequenz. Dabei muss zwischen den Besitzerin-
nen und Besitzern von Legalwaffen wie Sportschützen und 
Jägern und zwischen dem illegalen Waffenbesitz sowie dem 
Waffenbesitz durch gefährliche Personen strikt unterschieden 
werden. Die jüngsten Verschärfungen des Waffenrechts ha-
ben die Besitzer von Legalwaffen wie Sportschützen und Jä-
ger mit zusätzlicher unnützer Bürokratie überzogen. Der Bund 
sollte eine Generalrevision des Waffenrechts unternehmen, 
um Praktikabilität und Praxisnähe zu verbessern. Gefährder 
und Extremisten dürfen keine Waffen besitzen. Dazu muss 
der Datenaustausch der beteiligten Behörden verbessert und 
der illegale Waffenhandel auf europäischer Ebene stärker 
bekämpft werden.

Starker Verbraucherschutz orientiert am Leitbild 
des mündigen Verbrauchers

Wir Freie Demokraten setzen uns für einen Verbraucherschutz 
ein, der den mündigen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Optionen und eine informierte sowie souveräne Entschei-
dung ermöglicht. Wir vertrauen auf die Selbstbestimmung 
der Verbraucher. Deshalb lehnen wir eine bevormundende 
Verbraucherpolitik ab, die zum Beispiel die Dauer bestimmter 
Verträge schematisch begrenzt. Selbstbestimmung setzt aber 
eine freie und informierte Entscheidung voraus, die auch die 
Zwänge und Grenzen berücksichtigt, denen Verbraucher 
unterliegen. Dies wollen wir ermöglichen, indem wir uns 
insbesondere zur besseren Vergleichbarkeit bei Langzeit-
verträgen für die Ausweisung monatlicher Durchschnitts-
preise aussprechen. Zudem wollen wir die Durchsetzung 
von Verbraucherrechten vereinfachen, zum Beispiel durch 
„Smart Contracts“, die eine automatische Entschädigung von 
Verbrauchern bei Verspätungen vorsehen.

   PRESSE- UND  
 MEINUNGSFREIHEIT SCHÜTZEN 

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer libe-
ralen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn unsere 
Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wett-
streit der Meinungen. Wir Freie Demokraten stehen deshalb 
für eine aktive und offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt 
fördert und schützt. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei 
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn 
Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor gesellschaft-
lichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen 
Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter zu. Der Staat 
steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persön-
lichkeitsrechte sowie die freie Meinungsäußerung effektiv zu 
schützen.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz abschaffen

Wir Freie Demokraten wollen das Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG) abschaffen und durch einen Regulierungs-
mix ersetzen, der den Schutz der Meinungsfreiheit in vollem 
Umfang gewährleistet. Wir setzen uns für eine effektivere Ver-
folgung von Straftaten im Netz ein. Das NetzDG setzt bisher 
einseitig einen Anreiz zur Löschung von Inhalten und legt die 
Entscheidung über die Grenzen der Meinungsfreiheit allein 
in die Hände sozialer Netzwerke. Deren Einfluss wollen wir 
durch Einrichtungen der Selbstregulierung als Beschwerde-
instanz verringern. Es ist primär Aufgabe des Staates, gegen 
strafbare Handlungen im Netz vorzugehen.

Opferschutz bei Straftaten und 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet 
stärken

Wir Freie Demokraten wollen Opfer von Straftaten im Internet 
in die Lage versetzen, sich zu wehren, indem sie – wie im 
Urheberrecht – einen Auskunftsanspruch gegen Plattformen 
und Internetprovider erhalten. Bleibt die Täterin oder der 
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Täter anonym und reagiert nicht auf eine Kontaktaufnahme, 
sollte auch eine Sperrung des Accounts in Betracht kommen. 
Soziale Netzwerke sollen zudem umfassend zuständige Zu-
stellungsbevollmächtigte im Inland benennen müssen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine 
Auftrags- und Strukturreform

Wir Freie Demokraten wollen einen moderneren und schlan-
keren öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der sich primär 
auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentatio-
nen konzentrieren soll. Damit wollen wir den Rundfunkbeitrag 
absenken. Die Zahl der Fernseh- und Hörfunkkanäle, die von 
den Rundfunkanstalten betrieben werden, ist zu reduzieren. 
Nicht erforderliche Parallelangebote sind zu vermeiden. Im 
Internet sollte der ÖRR auf Bereiche begrenzt sein, die mit 
klassischem Rundfunk vergleichbar sind oder in direktem 
Zusammenhang mit ihm stehen. Ein funktionierendes duales 
Mediensystem braucht Ausgewogenheit. Die Verhältnis-
mäßigkeit zwischen Rundfunkbeitrag und Wettbewerb muss 
gewahrt sein. Konkurrenz zu jedem Internet-Angebot privater 
Presse- und Medienhäuser ist nicht Aufgabe des ÖRR. Wir 
wollen die Medien- und Meinungsvielfalt stärken.

Presseauskunftsgesetz und Schutz der Arbeit der 
Presse

Wir Freie Demokraten fordern ein Presseauskunftsgesetz auf 
Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in 
der polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und 
Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder strafrecht-
lich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges 
Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist, dass sie vorher 
den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar 

war. Whistleblowerinnen sollen auch vor der Strafverfolgung 
durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richt-
linie zum Schutz von Whistleblowern soll umgehend in 
deutsches Recht umgesetzt werden.

 DEMOKRATIE UND PARLAMENTARISMUS 

Unsere Demokratie und unsere Freiheit sind bedroht durch 
Extremismus, durch Populismus und durch Gleichgültigkeit. 
Für uns Freie Demokraten ist es daher eine Kernaufgabe, die 
liberale Demokratie mit Leben zu erfüllen, sie fortzuentwickeln 
und zu verteidigen.

Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler

Wir Freie Demokraten wollen die Amtszeit von Bundeskanzle-
rinnen und Bundeskanzlern auf maximal zwei volle Wahl-
perioden beziehungsweise maximal zehn Jahre beschränken. 
Demokratie lebt auch vom Wechsel der verantwortlichen 
Persönlichkeiten. Ämter in einer Demokratie sollten deshalb 
grundsätzlich immer Ämter auf Zeit sein.

Chancen der Bürgerberatung für die Stärkung des 
Deutschen Bundestags nutzen

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur repräsentativen 
Demokratie. Die zentralen Orte der Diskussion und Ent-
scheidung sind unsere Parlamente. Auch die repräsentative 
Demokratie gewinnt aber durch neue Instrumente der Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Wahlen. 
Entscheidender Adressat und Auftraggeber für mehr Bürger-
beteiligung sind für uns daher die Parlamente, etwa durch die 
Möglichkeit der Bürgerberatung durch Hausparlamente, die 

 OPFERSCHUTZ
BEI STRAFTATEN
  IM INTERNET
STÄRKEN.

Wir Freie Demokraten wollen Opfer von Straftaten im 
Internet in die Lage versetzen, sich zu wehren, indem sie 
– wie im Urheberrecht – einen Auskunftsanspruch gegen 
Plattformen und Internetprovider erhalten. Bleibt die Täte-
rin oder der Täter anonym und reagiert nicht auf eine 
Kontaktaufnahme, sollte auch eine Sperrung des Accounts 
in Betracht kommen. Soziale Netzwerke sollen zudem 
umfassend zuständige Zustellungsbevollmächtigte im 
Inland benennen müssen.
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Zum Tatmittel Hasspostings wurden 2020 2.607 Straftaten registiert.
Erfassung politisch motivierter Kriminalität (PMK).
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Erweiterung des Petitionsrechts um das „Bürgerplenarverfah-
ren“ oder durch per Zufallsauswahl besetzte Bürgerräte. Stets 
muss dabei unmissverständlich klargestellt sein, dass nur das 
Parlament legitimierte Entscheidungen trifft, der Beratungsauf-
trag klar eingegrenzt und die Erwartungen klar definiert sind. 
Der Deutsche Bundestag sollte zudem auf Open-Source-Basis 
eine digitale Plattform mit einer Vorhabenliste einrichten, die 
staatliche Behörden und Einrichtungen verpflichtet, ihre Pläne 
und Abwägungen künftig im Sinne echter Informationsfreiheit 
zu dokumentieren sowie der öffentlichen Kommentierung zu-
gänglich zu machen.

Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängern, 
Wahlen bündeln

Wir Freie Demokraten wollen die Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestags von vier auf fünf Jahre verlängern. Die 
Wahltermine der Länder sollen stärker gebündelt werden. 
Eine Legislaturperiode wird zu Beginn wesentlich durch die 
Zeit für Sondierungsgespräche sowie Koalitionsverhand-
lungen und zum Ende hin durch den Wahlkampf bestimmt. 
Angesichts der Komplexität vieler Gesetze ist es sinnvoll, die 
Legislaturperiode und damit auch die Regierungszeit zu ver-
längern. Zugleich würden weniger Wahltermine den Dauer-
wahlkampf verhindern.

Deutschen Bundestag verkleinern

Wir Freie Demokraten wollen einen immer weiter wachsen-
den Deutschen Bundestag verhindern. Durch Überhang- und 
Ausgleichsmandate überschreitet der Bundestag mit 709 
Abgeordneten aktuell die vom Bundeswahlgesetz vorgesehe-
ne Zahl von 598 Abgeordneten deutlich. Das erschwert nicht 
nur die Arbeit im Parlament, sondern ist auch kostspielig. Wir 
schlagen deshalb vor, die Anzahl der Wahlkreise und damit 
der Direktmandate auf 250 zu beschränken. Damit redu-
zieren wir die Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten. 
Außerdem wollen wir das sogenannte Mindestsitzzahlver-
fahren abschaffen, weil es zu einer erheblichen Vergrößerung 
des Deutschen Bundestags führen kann. Der Grundsatz, dass 
jede Stimme gleich viel zählt, darf im Zuge einer Reform des 
Wahlrechts nicht angetastet werden.

Wahlrecht ab 16

Wir Freie Demokraten fordern eine Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre für die Wahlen zum Deutschen Bundestag 
und Europäischen Parlament. Als Voraussetzung dafür ist die 
politische Bildung an allen Schulformen zu verstärken. Das 
Wahlrecht ist der Schlüssel zur politischen Partizipation. Es ist 
das vornehmste Recht in einer Demokratie. Die Ausweitung 
des Wahlrechts war stets Zeichen des gesellschaftlichen Fort-
schritts. Junge Menschen nehmen bereits in vielen Lebensbe-
reichen Verantwortung wahr, werden aber von der politischen 
Teilhabe ausgeschlossen. Dabei sind sie diejenigen, die am 
längsten von politischen Entscheidungen beeinflusst werden. 
Das Wahlrecht ab 16 ist gelebte Generationengerechtigkeit.

   TOLERANTE UND WELTOFFENE  
 GESELLSCHAFT 

Wir Freie Demokraten treten für eine Gesellschaft ein, in der 
jede und jeder unabhängig von Herkunft, Aussehen, Religion 
oder politischer Ansichten, frei leben und sich frei äußern 
kann. Menschenrechte, Meinungsfreiheit und der Schutz von 
Minderheiten sind für unser Zusammenleben unverzichtbar. 
Wir Freie Demokraten machen uns daher stark für unsere 
freiheitliche Gesellschaft und gegen Rassismus, Fremdenhass, 
Antisemitismus und Homophobie.

Liberaler Feminismus

Wir Freie Demokraten stehen für einen liberalen Feminismus, 
der auf der Rechtsgleichheit aller Geschlechter aufbaut und 
für alle Individuen Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern 
will. Der liberale Feminismus strebt die Selbstbestimmung 
aller Individuen frei von gesellschaftlichen Rollenzuschreibun-
gen aufgrund ihres gewählten oder biologischen Geschlechts 
an.

Für einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gegen 
jede Form von Extremismus

Wir Freie Demokraten verurteilen jede Form des Extremis-
mus. Politischen Extremismus von Rechts- bis Linksextremismus 
lehnen wir ebenso ab wie religiös oder nationalistisch moti-
vierten Extremismus. Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit, die Überhöhung der eigenen Gruppe oder Nation und 
die Herabwürdigung anderer sowie Drohungen und Gewalt 
verfügen niemals über eine moralische Überlegenheit. Die 
wissenschaftliche Expertise in den Sicherheitsbehörden bei 
der Bekämpfung verschiedener Extremismusformen muss 
ausgebaut werden. Der Bund sollte die Präventionsarbeit und 
funktionierende Aussteigerprogramme zu unterschiedlichen 
Extremismusformen auf eine verlässliche finanzielle Grund-
lage stellen.

Gemeinsam gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus

Wir Freie Demokraten erkennen die Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus als besondere Herausforderung 
an. Wir stellen uns Diskriminierung und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen. Rechtsextreme Vereini-
gungen müssen konsequent verboten werden. Die Beobach-
tung rechtsextremer Gefährderinnen und Gefährder muss 
zügig intensiviert werden. Die Sicherheitsbehörden müssen 
sich besser um den Schutz besonders gefährdeter Gruppen 
und ihrer Einrichtungen kümmern. Für Menschen mit gefähr-
lichen rechtsextremen Einstellungen ist im öffentlichen Dienst 
kein Platz.

Null Toleranz gegenüber Antisemitismus

Wir Freie Demokraten fordern ein entschiedenes Vorgehen 
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gegen jede Form des Antisemitismus. Jüdisches Leben in 
Deutschland und Europa ist für uns integraler Bestandteil 
unserer Zivilgesellschaft. Politik und Sicherheitsbehörden 
müssen die spezifische Gefährdung jüdischen Lebens ernst 
nehmen und sich ihr entschieden entgegenstellen. Es darf 
keine Toleranz gegenüber irgendeiner Form des Antisemitis-
mus geben. Jüdische Einrichtungen müssen durch staatliche 
Maßnahmen effektiv geschützt werden. Dabei muss auf die 
Sicherheitsbedenken der Gemeinden eingegangen werden. 
In Polizei und Justiz braucht es Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner, um antisemitisch motivierte Gefahren und 
Taten aufzuarbeiten. In der Schule braucht es Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Lernmaterialien, um Alltags-Antisemitismus 
zu entlarven und um antisemitischen Vorurteilen sowie Hass 
vorzubeugen. In der Wirtschaft werden wir durchsetzen, dass 
für antisemitische und israelfeindliche Geschäftspraktiken, 
wie sie beispielsweise im Luftreiseverkehr vorkommen, auf 
deutschen Märkten kein Platz ist. Dabei sollte die Definition 
des Antisemitismus der International Holocaust Remembran-
ce Alliance Orientierungspunkt sein. Wir beobachten die 
Aktivitäten von BDS (Boycott, Disinventions, Sanctions) mit 
großer Sorge und treten ihnen klar entgegen. Dazu gehören 
für uns auch eine Prüfung des Verbots des Al-Quds-Marsches 
in Berlin sowie härtere strafrechtliche Sanktionen für das Ver-
brennen von Israel-Fahnen als Ausdruck von israelbezogenem 
Antisemitismus. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus am 27. Januar soll aufgewertet werden, 
indem wir eine bundesweite Schweigeminute am Vorbild des 
israelischen Jom haScho’a einführen.

Nationaler Aktionsplan gegen Homo- und 
Transfeindlichkeit

Wir Freie Demokraten fordern die Erweiterung des Art. 3 
Abs. 3 Grundgesetz um den Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Identität und ein vollständiges Verbot 
sogenannter „Konversionstherapien“. Wir wollen das Blut-
spende-Verbot für homo- und bisexuelle Männer endlich 
abschaffen. Für die Eignung ist nicht die sexuelle Identität 
maßgeblich, sondern das individuelle Risikoverhalten eines 
jeden Menschen. Wir setzen uns für einen Nationalen 
Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit ein. Dieser 
soll Diskriminierungen, Beleidigungen und Gewalt wirksam 
entgegentreten. Bundes- und Länderpolizeien sollen LSBTI-
feindliche Straftaten bundesweit einheitlich erfassen, sie in 
ihrer Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen, 
die Ermittlungsdienste entsprechend schulen und LSBTI-An-
sprechpersonen benennen. Homo- und transfeindliche Gewalt 
muss im Strafgesetzbuch genauso behandelt werden wie 
rassistische Gewalt. Beratungs- und Selbsthilfeangebote 
sowie die schulische und öffentliche Aufklärung über sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt wollen wir stärken. Die Bundesstif-
tung Magnus Hirschfeld, die vor zehn Jahren von den Freien 
Demokraten initiiert wurde, soll dauerhaft im Bundeshaushalt 
abgesichert werden.

Häusliche Gewalt effektiv bekämpfen

Wir Freie Demokraten fordern, dass die Istanbul-Konvention 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt schnell, umfassend und wirksam um-
gesetzt wird. Bund und Länder müssen hier intensiver zusam-
menarbeiten. Wir wollen Betroffenen anzeigeunabhängig, 
kostenlos und anonym die Spurensicherung bei sexueller oder 
sexualisierter Gewalt ermöglichen. Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner bei Polizei und Justiz müssen nach gemein-
samen Standards aus- und weitergebildet werden. Wir setzen 
uns für einen bedarfsgerechten Ausbau von Frauenhaus-
plätzen, eine bundesweit einheitliche Finanzierung sowie ein 
nationales Online-Register ein. Informationen über Hilfsange-
bote zu häuslicher Gewalt sollen standardmäßig beim Besuch 
der Frauenärztin oder des Frauenarztes zur Verfügung gestellt 
werden. Außerdem wollen wir eine besser ausgebaute und 
institutionalisierte präventive und sowie repressive Täter- und 
Täterinnenarbeit.

Islamismus: Prävention und Deradikalisierung 
stärken

Wir Freie Demokraten fordern eine gemeinsame Präventions-
strategie von Bund und Ländern gegen islamistische Radika-
lisierung. In einem ersten Schritt wollen wir alle bestehenden 
Präventions- und Deradikalisierungsprogramme bewerten 
lassen. Auf Basis der Ergebnisse fordern wir klare und ver-
bindliche Standards für die Prävention und Deradikalisierung 
im Bereich des Islamismus, insbesondere in Gefängnissen. 
Ebenso ist eine verlässliche Finanzierung von Präventions-
projekten notwendig. Mit einer solchen Strategie können 
wir islamistische Radikalisierung verhindern und nachhaltig 
bekämpfen.

Vom Staatskirchenrecht zum 
Religionsverfassungsrecht

Wir Freie Demokraten wollen das Staatskirchenrecht zu ei-
nem Religionsverfassungsrecht weiterentwickeln. Es soll einen 
passenden rechtlichen Status bieten für alle Religionsgemein-
schaften, die das Gleichheitsgebot und die Glaubensvielfalt, 
die Grundrechte sowie die Selbstbestimmung ihrer Mitglieder 
anerkennen. Im Zuge dessen muss der Verfassungsauftrag 
der Ablösung der Staatsleistungen vollzogen werden. Tanz-
verbote und ähnliche Einschränkungen an stillen Feiertagen 
wollen wir abschaffen. Ebenso müssen kirchliche Privilegien 
im Arbeitsrecht abgeschafft werden, soweit sie nicht Stellen 
betreffen, die eine religiöse Funktion ausüben. Wir wollen li-
beralen und progressiven Muslimen, die weniger in den mus-
limischen Verbänden organisiert sind, ein stärkeres Gewicht 
einräumen. Ziel muss es sein, dass Glaubensgemeinschaften 
nicht aus dem Ausland gesteuert und finanziert werden, 
sondern von ihren Mitgliedern in Deutschland. Ein wichtiger 
Schritt hierzu ist die Ausbildung von Imamen in Deutschland.
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   KOMMUNEN, SPORT UND  
 EHRENAMT STÄRKEN 

Die Kommunen in Deutschland brauchen mehr Freiräume – 
für Zukunftschancen, Vielfalt und Zusammenhalt. Wir Freie 
Demokraten wollen die Lebensqualität in städtischen und 
ländlichen Räumen verbessern. Ehrenamt und Sport wollen 
wir durch gute Rahmenbedingungen unterstützen. In vielen 
Regionen Deutschlands sind Tourismusbetriebe wie Hotels 
und Gaststätten Eckpfeiler für Wirtschaftswachstum und Be-
schäftigung.

Entschuldung der Kommunen und Reformen 
miteinander verbinden

Wir Freie Demokraten sind offen für eine Entschuldung be-
sonders überlasteter Kommunen, die aus eigener Kraft keine 
finanzielle Perspektive haben. Viele Kommunen haben durch 
einen Sparkurs und strukturelle Reformen in den vergangenen 
Jahren ihre Schulden zurückbezahlt. Diese Gemeinden dürfen 
nicht die Leidtragenden sein, wenn der Bund andere Kommu-
nen in einzelnen Ländern entschuldet. Ein mögliches Entschul-
dungsprogramm des Bundes muss daher in den zulässigen 
verfassungsrechtlichen Grenzen mit Infrastrukturprojekten, 
regionaler Wirtschaftsförderung und einer grundsätzlichen 
Reform der Gemeindefinanzen verbunden werden.

Wer bestellt, bezahlt! Wer sich verschuldet, haftet!

Wir Freie Demokraten wollen ein echtes Konnexitätsprinzip 
im Grundgesetz verankern. Wenn Bund und Länder neue 
Aufgaben schaffen, müssen sie diese auch bezahlen. Selbst 
wenn Mittel des Bundes für die Kommunen vorgesehen 
sind, verbleiben diese häufig auf der Ebene der Länder und 
werden nicht weitergeleitet. Gleichzeitig sollen Bund, Länder 
und Kommunen durch eine Insolvenzordnung für ihre eigenen 
Schulden haften. Hierzu möchten wir eine Insolvenzordnung 
für Gebietskörperschaften schaffen. Heute stehen die Gebiets-
körperschaften in einer Haushaltsnotlage als Ultima Ratio 
füreinander ein. Diejenigen, die gut wirtschaften, müssen die 
Risiken derjenigen mittragen, die schlecht wirtschaften. Eigen-
verantwortung für die Schulden führt zu solideren öffentlichen 
Finanzen.

Für eine wehrhafte Demokratie: Vielfalt 
bürgerschaftlichen Engagements fördern

Wir Freie Demokraten wollen die Vielfalt bürgerschaftlichen 
Engagements in einer lebendigen Bürgergesellschaft stärken. 
Durch ehrenamtlichen Einsatz leisten viele Bürgerinnen und 
Bürger einen elementaren Beitrag zu einer friedfertigen, 
lebendigen und wehrhaften Demokratie. Wo Vereine, Stiftun-
gen und andere Organisationsformen Zuwendungsempfän-
ger von staatlicher Struktur- und Projektförderung sind, muss 
der Staat sicherstellen, dass sie und ihre Projektpartner auf 
dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
stehen.

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale erhöhen

Wir Freie Demokraten wollen die Übungsleiter- und Ehrenamts-
pauschale angemessen erhöhen. Ehrenamtliches und bürger-
schaftliches Engagement gehören zu den Grundfesten unserer 
Gesellschaft. Von Sport und Kultur über Wohlfahrts- und Sozial-
arbeit bis hin zu Umweltschutz und Kommunalpolitik – tausen-
de Menschen erfüllen in ihrer Freizeit elementare Funktionen in 
unserem Land. Sie wollen wir unterstützen.

Ehrenamt von Bürokratie und Haftungsrisiken 
entlasten

Wir Freie Demokraten wollen das Ehrenamt von Bürokratie 
und möglichen Haftungsrisiken entlasten. Den Zugang zu 
neuen digitalen Lösungen für Vereine wollen wir vereinfachen 
– etwa in den Bereichen Akquise und Verwaltung. Ehrenamt 
ist mehr als nur Freizeit. Das freiwillige Engagement tausender 
Bürgerinnen und Bürger ermöglicht Millionen von Menschen 
freie Entfaltung, Selbstwirksamkeit und vor allem Kindern und 
Jugendlichen wertvolle Lernprozesse. Es bringt Menschen 
unabhängig ihres sozialen und kulturellen Hintergrundes zu-
sammen, stiftet Gemeinschaft und fördert Toleranz.

Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen

Wir Freie Demokraten wollen die Attraktivität des Bundesfrei-
willigendienstes (BFD) erhöhen. Dazu fordern wir ein mit dem 
Freiwilligen Wehrdienst vergleichbares Entgelt, die Eröffnung 
von Teilzeitmodellen für den BFD, die Öffnung für neue Ziel-
gruppen sowie die weitere Stärkung des Freiwilligen Digitalen 
Jahres. Während wir das freiwillige Engagement junger Men-
schen begrüßen und stärker fördern wollen, lehnen wir einen 
Zwangsdienst ab. Wir wollen junge Menschen selbst über ihre 
Zukunft entscheiden lassen und sie nicht gegen ihren Willen zu 
einem Gesellschaftsjahr oder einer Dienstpflicht verpflichten. 
An der Aussetzung der Wehrpflicht halten wir fest.

Werte im Sport schützen

Wir Freie Demokraten wollen Werte im Sport schützen: Fair-
play, Respekt, Gewaltfreiheit und Antidiskriminierung müssen 
zu selbstverständlichen und gesellschaftlich anerkannten Leit-
linien des Verhaltens aller am Sportleben Beteiligten werden. 
Dazu erwarten wir neben den Beiträgen der Politik vor allem 
zielführende Beiträge der beim Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) neu gegründeten unabhängigen Ethik-Kommis-
sion. In Zeiten der Coronapandemie ist der Zusammenhalt der 
Gesellschaft an vielen Stellen gewachsen. Gerade im Sport 
besteht die Chance, soziale Kompetenzen, Integrationsbereit-
schaft und Inklusion nachhaltig zu vermitteln.

Sport-Großveranstaltungen

Wir Freie Demokraten wollen an Bewerbungen der Bundes-
republik Deutschland für die Ausrichtung von Sport-Großveran-
staltungen festhalten.
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E-Sports anerkennen und unterstützen

Wir Freie Demokraten wollen E-Sports als Sport anerkennen. 
Entsprechende Angebote wollen wir fördern. Die Gemeinnüt-
zigkeit von E-Sports-Vereinen soll anerkannt werden. Die Ver-
bindung aus sportlicher Betätigung, technischer Innovation und 
Digitalisierung eröffnet für viele Menschen unterschiedlicher 
Altersklassen neue Möglichkeiten. Wir wollen die Innovations-
wirkung der Games-Branche nutzen, die Integration und Ver-
netzung mit dem organisierten Sport fördern und die Nutzung 
möglicher positiver Effekte in den Bereichen Prävention und 
Gesundheit weiter vorantreiben.

Doping bekämpfen – Schutz für Kronzeugen und 
Whistleblower

Wir Freie Demokraten wollen das Anti-Doping-Gesetz um eine 
Regelung zum Schutz von Kronzeuginnen und Kronzeugen 
sowie Whistleblowerinnen und Whistleblowern ergänzen. Die 
Anti-Doping-Arbeit muss von den Sportfachverbänden losge-
löst werden. Auf diese Weise wird der Kampf gegen Doping 
unabhängiger und schlagkräftiger. Neben dem technischen 
Know-how muss den Zuständigen der Nationalen Anti Doping 
Agentur (NADA) ein angemessenes Budget bereitgestellt 
werden. Damit bekämpfen wir Doping im Sport effektiver als 
heute.

 KULTUR 

Deutschland kann auf eine lange Tradition als Kulturnation 
blicken. Wir Freie Demokraten wollen die Vielfalt und die Frei-
heit des Kulturlebens sichern und für alle Menschen in unserem 
Land zugänglich machen. Dazu gehört für uns die Stärkung 
der Kulturförderung sowie der kulturellen Bildung. Wir setzen 
uns auch für eine starke Kultur- und Kreativwirtschaft als 
wichtigen Wirtschaftszweig unseres Landes ein, der von der 
Coronakrise besonders hart getroffen wurde.

Kulturförderung nachhaltig stärken

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Erhöhung des 
Bundeshaushalts für die nationale und internationale Kultur-
förderung ein. Kulturförderung ist keine Subvention, sondern 
eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Für eine freie 
Entwicklung brauchen die Künste Förderung, weil sich gerade 
das Neue und Originelle oft jenseits der selbsttragenden Ver-
marktung findet. Wir wollen einen Anstieg der institutionellen 
Förderung zur Stärkung der Institutionen in ihrer Unabhän-
gigkeit. Damit wird Deutschland seiner Rolle als Kulturnation 
gerecht.

Förderung für Selbstständige in Kultur- und 
Kreativwirtschaft

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine starke Kultur- und 
Kreativwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig in Deutsch-

land ein. Wir wollen Förderprogramme auch für kleinere 
Unternehmen und Solo-Selbstständige der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft öffnen. Förderanträge wollen wir vereinfachen. Auch 
Online-Formate wie Livestreams sind Teil einer lebendigen 
Kreativbranche. Daher wollen wir Online-Livestreams von der 
Rundfunklizenzpflicht befreien.

Kultur als Staatsziel

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Kultur als Staats-
ziel im Grundgesetz durch Aufnahme des Artikels 20b mit dem 
Satz „Der Staat schützt und fördert Kultur“ festzuschreiben. 
Das wäre ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Kultur in 
Deutschland als Teil unseres gemeinsamen europäischen Kultur-
raums. Wir betrachten dies als eine Werte-Entscheidung, denn 
es geht um den Schutz geistig-kreativer Arbeit als Lebensgrund-
lage vieler tausend Bürgerinnen und Bürger.

Kulturelle Bildung stärken

Wir Freie Demokraten wollen zehn Prozent des jährlichen Bud-
gets öffentlicher und öffentlich geförderter Kulturorganisationen 
in kulturelle Bildung investieren. Das kulturelle (Vermittlungs-) 
Angebot soll Menschen aller Altersgruppen und unabhängig 
von sozialer und kultureller Herkunft offenstehen. Erst kulturelle 
Bildung öffnet den Zugang zur Kultur für alle.

Erinnerungs- und Gedenkkultur stärken – 
Gedenkstättenkonzept modernisieren

Wir Freie Demokraten wollen das Gedenkstättenkonzept mo-
dernisieren. Die Aufarbeitung und Vermittlung des Unrechts der 
beiden deutschen Diktaturen des Nationalsozialismus sowie 
der DDR bleibt eine kontinuierliche Aufgabe. Durch die Ausein-
andersetzung mit der Geschichte kann eine Sensibilisierung für 
den Wert der Freiheits- und Bürgerrechte geleistet werden. Die 
Stärkung der historischen Orte mit mehr digitalen Angeboten 
und innovativen Vermittlungskonzepten ermöglicht es, Brücken 
zu jüngeren Generationen zu bauen, um einen Beitrag zur 
Stärkung des Bewusstseins für die Freiheit zu leisten.

Kulturgutschutzgesetz überarbeiten – 
Eigentumsrechte stärken

Wir Freie Demokraten wollen eine Rücknahme jener Teile des 
Kulturgutschutzgesetzes (KGSG), die nicht illegal verbrachtes 
Kulturgut betreffen. Für den Ankauf wichtiger Kunstwerke durch 
die öffentliche Hand ist ein Ankaufsfonds einzurichten. Illegaler 
Handel mit Kulturgut muss wirksam bekämpft werden. Hier-
zu sind Zoll und Polizei in die Lage zu versetzen. Wir lehnen 
jeden unnötigen staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht ab. 
Die Regelungen zum „Abwanderungsschutz von nationalem 
Kulturgut” greifen massiv in die Eigentumsrechte privater 
Sammlerinnen und Sammler sowie in die unternehmerische 
Freiheit von Kunst- und Auktionshäusern ein. Nur so können 
eine freie Fluktuation von Kunstwerken und ein freier kultureller 
Austausch ermöglicht werden. Die Bekämpfung des illegalen 
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Handels mit Kulturgut krankt nicht an rechtlichen Regelungen, 
sondern an mangelnden Kapazitäten bei den zuständigen 
Behörden.

Auswärtige Kulturpolitik stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Auswärtige Kulturpolitik als 
Aushängeschild Deutschlands in der Welt stärken. Die Arbeit 
von Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem 
Institut für Auslandsbeziehungen soll weiter gefördert und mit 
Blick auf digitale Angebote ausgebaut werden. Gleichzeitig 
unterstützen wir die freiwillige Zusammenarbeit der nationa-
len Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten in Drittländern. Der 
Europäische Auswärtige Dienst sollte eine Arbeitseinheit für 
internationale Kulturbeziehungen einrichten.

„European Heritage Trust“ gründen

Wir Freie Demokraten wollen die Gründung eines EU-weiten 
Kulturfonds nach dem Vorbild des „National Trust Europe“ in 
Großbritannien zum Schutze des europäischen Kulturerbes. 
Dieser Fonds soll als Dachorganisation die Gründung und 
Weiterentwicklung von sich für den Denkmalschutz engagie-
renden Organisationen fördern und diese EU-weit miteinander 
vernetzen. Langfristiges Ziel soll es sein, mit dem „European 
Heritage Trust“ eine sich zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträ-
ge, Einnahmen aus Eintritten und gewerblichen Betrieb selbst 
finanzierende Institution zu schaffen.

Urheberrecht: Fairen Interessenausgleich und 
Grundrechte im Internet sichern

Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Urheberrecht. 
Jedoch hinkt das geltende Urheberrecht der gesellschaft-
lichen und technologischen Entwicklung hinterher und bremst 
Innovationen aus. Wir Freie Demokraten wollen das Urheber-
recht nach dem Vorbild des amerikanischen „Fair Use“-Prinzips 
maßvoll weiterentwickeln und hierzu die bisherigen Schran-
ken des Urheberrechts durch eine Bagatellklausel für private 
Nutzungen ersetzen, die keine wirtschaftlichen Folgen haben 
und – wie viele inzwischen alltägliche Nutzungen wie Memes 
und Remixes – keine kommerziellen Interessen verfolgen. Das 
Leistungsschutzrecht für Presseverlegerinnen und Pressever-
leger wollen wir wieder abschaffen. Das Verhältnis zwischen 
Kunstfreiheit und dem Schutz geistigen Eigentums muss im 
digitalen Zeitalter neu gedacht werden und gleichzeitig die Ur-
heberin sowie den Urheber eines Werkes in ihren oder seinen 
wirtschaftlichen und ideellen Rechten schützen. Dies ist Grund-
voraussetzung für eine lebendige Kultur- und Kreativwirtschaft. 
Den Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als immense Gefahr 
für Meinungs- und Kunstfreiheit im Netz jedoch weiterhin ab. 
Zudem setzen wir uns dafür ein, dass staatliche Informationen 
nicht länger mit Verweis auf das Urheberrecht, quasi als Ge-
heimschutz durch die Hintertür, der Öffentlichkeit vorenthalten 
werden können.
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Wie es ist, darf es nicht bleiben: Nur ein freiheitlich-demokra-
tischer, ein wirtschaftlich starker und ein moderner Staat wird 
die großen globalen Herausforderungen wie den Klimawan-
del, Pandemien, Terrorismus, Handelskonflikte und Migration 
gemeinsam mit unseren internationalen Partnern bewältigen 
können. Setzen wir dabei auf die Handlungsfähigkeit einer 
starken Europäischen Union, auf eine deutsche Außen-, 
Sicherheits- und Entwicklungspolitik aus einem Guss, auf Inno-
vation statt auf Verbote, auf Technologie statt auf Ideologie, 
auf Erfindergeist statt auf Bürokratie: Auch den Klimawandel 
bewältigen wir mit German Mut, nicht mit German Angst! 
Die Herausforderungen des demographischen Wandels lösen 
wir durch ein zeitgemäßes Einwanderungsrecht, eine enkelfit-
te Rentenpolitik und mehr Chancen für alle Bürgerinnen und 
Bürger, Eigentum und Wohlstand aufzubauen.

   KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ  
 DURCH INNOVATION 

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann er aber auch 
zu einer unserer größten Chancen werden. Wir brauchen 
Forschung, Wissenschaft, Innovationen und die vielen klugen 
Ideen der Menschen. Neue Technologien führen dazu, 
Energie bezahlbar umwandeln und gleichzeitig das Klima 
schützen zu können. Auch bei der Lösung für komplexe 
Umweltprobleme setzen wir auf die Kreativität der Vielen und 
den Wettbewerb der besten Ideen.

Emissionshandel schnellstmöglich auf alle 
Emissionen ausweiten 

Wir Freie Demokraten wollen den EU-Emissionshandel (EU-
ETS) schnellstmöglich auf alle Sektoren und geographisch 
ausweiten. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 im Jahr aus-
gestoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen Zertifikate 
erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit 
teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spart, 
muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und wer 
CO2 speichert, muss dafür Geld erhalten. So schaffen wir 
Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien. 
Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus dem Pariser 
Abkommen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu be-
grenzen. Deutschland und Europa haben sich zur Klimaneu-
tralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses Ziel können 
wir durch ein striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit in 
einem umfassenden Emissionshandelssystem zuverlässig 
erreichen. Es sollte jedoch regelmäßig auf Grundlage neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Sachstandsberichten 
des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) evaluiert werden. Sollte Klimaneutralität in der EU 
in dem Zuge bereits frühzeitiger angestrebt werden, kann 
der Emissionshandel die Zielerreichung durch Anpassung 
des Senkungspfads weiterhin garantieren. Damit bekennen 
wir uns auch zum 13. Ziel für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Den Weg dorthin 
überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, Technikerinnen und Technikern sowie Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So können wir 
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Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher 
erreichen. Der Weg kann und muss in Deutschland und 
Europa starten, er ist aber erst beendet, wenn alle Emissionen 
weltweit einen einheitlichen marktwirtschaftlichen CO2-Preis 
haben.

Fairen Wettbewerb durch einheitlichen CO2-Preis 
sichern – „Carbon Leakage“ verhindern 

Wir Freie Demokraten wollen deutsche Unternehmen vor 
Wettbewerbsverzerrungen durch klimapolitische Maßnahmen 
schützen. Ziel muss ein über den europäischen Emissions-
handel (EU-ETS) hinaus international abgestimmtes Vorgehen 
beim Klimaschutz mit einheitlichem CO2-Preis für alle sein. 
Als Übergangslösung bis zu einem globalen CO2-Zertifika-
tehandel unterstützen wir die EU darin, eine WTO-konforme 
Weiterentwicklung des „Carbon Leakage“-Schutzes einzu-
führen, der sich am EU-ETS orientiert. Damit verhindern wir, 
dass emissionsintensive Industrien ins Ausland abwandern, 
und geben anderen Ländern einen direkten Anreiz, bei 
der CO2-Bepreisung nachzuziehen. Nur so kann ein echter 
Wettbewerb um Innovationen für mehr Klimaschutz gelingen. 
Denn dem Klimaschutz ist nicht geholfen, wenn CO2-intensive 
Produktionsprozesse in Regionen mit geringeren Auflagen 
außerhalb Deutschlands und Europas verlagert und die Pro-
dukte anschließend importiert werden. Aus Sicht der Freien 
Demokraten ist die Einbeziehung der Partner in europäische 
Emissionshandelssysteme in jedem Fall vorzuziehen.

Internationale Maßnahmen anrechnen – 
Klimaschutz effizient umsetzen

Wir Freie Demokraten wollen die Möglichkeit nutzen, Projek-
te in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden 
Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. 
Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht das ausdrücklich vor. 
Eine Doppelanrechnung ist dabei ausgeschlossen und der 
Artikel 6 dient dazu, gemeinsam mehr zu erreichen. Bislang 
verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser 
Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher 
Stelle CO2 eingespart wird, wollen wir bei höheren Zielen 
künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer öko-
nomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach 
Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen.

Klimaschutz richtig machen – sozialen Ausgleich 
einführen

Wir Freie Demokraten wollen eine Klimadividende einführen 
und die Energiebesteuerung drastisch absenken. So müssen 
auch die sozialen Kosten des Klimaschutzes abgemildert 
werden. Da die kontinuierliche Verknappung der Zertifika-
te auf der einen Seite zu steigenden Preisen und auf der 
anderen Seite zu höheren staatlichen Einnahmen führen wird, 
wollen wir die EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 
abschaffen sowie die Stromsteuer, die unabhängig von der 
Erzeugungsart und damit der Umweltwirkung erhoben wird, 

auf den niedrigsten nach aktuellem EU-Recht möglichen Satz 
absenken und so schnell wie möglich komplett streichen. 
Darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die 
Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen 
Betrages, also einer Klimadividende, an jede Bürgerin und 
jeden Bürger gewährleisten.

Weltweit mehr Wald für Klimaschutz

Wir Freie Demokraten wollen national wie international 
mehr Aufforstungen und den Schutz bestehender Wälder. 
Weltweit müssen wir wertvolle Waldökosysteme und Moore 
erhalten. Dafür müssen wir internationale Anreize schaffen – 
zum Beispiel durch Belohnung der langfristigen Bindung von 
CO2 durch das Emissionshandelssystem. Denn Wälder und 
Moore sind Hüter von Biodiversität und wirksame Kohlenstoff-
speicher. Neben Emissionsminderungen sind Aufforstungen, 
unter anderem auch von Mangroven, und die Wiedervernäs-
sung von Mooren zurzeit ein verfügbares und bezahlbares 
Mittel, um den Wettlauf gegen die Erwärmung des Planeten 
zu gewinnen. Dabei muss auf eine langfristige Sicherung 
entsprechender Projekte geachtet werden, sodass Bäume 
beispielsweise wachsen können und nicht binnen weniger 
Jahre wieder verschwinden. Mehr Wald und Moore bedeuten 
auch bessere Lebens-, Ernährungs- und Einkommenschancen 
– sowohl weltweit für Millionen Menschen in Entwicklungs-
ländern als auch in Deutschland und Europa. Ebenso wichtig 
wie Wälder an Land sind die Algenwälder, Seegraswiesen 
und das Phytoplankton der Meere, um Kohlenstoff aus der 
Atmosphäre zu speichern und Sauerstoff zur Verfügung zu 
stellen. Eine gesunde Meeresflora leistet somit nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit des Ökosystems Ozean, 
sondern auch zu nachhaltigem Klimaschutz. Deshalb müssen 
wir die Meeresflora besonders schützen.

Umweltpolitik als Innovationsmotor

Wir Freie Demokraten wollen eine ideologiefreie umweltpoli-
tische Gesetzgebung und die Förderung einer lebendigen, 
innovativen Start-up-Kultur. Erfindergeist muss Entfaltungsmög-
lichkeiten bekommen, sodass alle von den Ideen profitieren 
und ungewöhnliche Ideen zur Marktreife gebracht werden 
können. Diese dürfen sich dann im marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb beweisen. Wir unterstützen daher auch alle 
Innovationen in Züchtung, Pflanzenschutz, Digitalisierung und 
anderen Bereichen, die durch ihre Nutzung dazu beitragen, 
die Belastung der Umwelt zu minimieren.

Alternative Kraftstoffe – Klimaschutz durch 
Innovation

Wir Freie Demokraten wollen mehr alternative Kraftstoffe. Die 
Zertifizierung muss vereinfacht werden. Deutschland kann die 
vereinbarten Klimaziele bis 2030 nur erreichen, wenn auch 
Kraftstoffe ihren Beitrag leisten. Klimafreundliche synthetische 
Kraftstoffe sind eine bereits heute verfügbare Alternative für 
alle Verkehrsarten, die ohne technische Umrüstung in her-
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kömmlichen Verbrennungsmotoren verwendet werden können.

Speichertechnologien als Schlüssel für 
klimaneutrale Energiewirtschaft

Wir Freie Demokraten wollen den Ausbau von Speichern 
vorantreiben. Denn vor allem Stromspeicher sind eine Voraus-
setzung für den Erfolg der Energiewende. Wir wollen Speicher 
daher als eigenständige Säule des Energiesystems neben Pro-
duzenten, Netzen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern 
rechtlich definieren und für einen wirtschaftlichen Betrieb von 
Abgaben und Umlagen befreien.

Geo-Engineering ermöglichen – ein 
Kohlenstoffkreislaufwirtschafts- und 
Speicherungsgesetz schaffen

Wir Freie Demokraten wollen Geo-Engineering ermöglichen, 
um Risiken durch den Klimawandel zu minimieren und neue 
Chancen zu schaffen. Maßnahmen, die unter den weiten 
Begriff Geo-Engineering fallen, unterliegen in Deutschland 
strenger Regulierung. Dabei geht es uns nicht um den direkten 
Einfluss auf unser Klima, etwa durch „Solar Radiation Manage-
ment“, sondern beispielsweise um das gezielte Nutzen von 
Biomasse zur Speicherung von CO2. Technologiefeindlichkeit 
wollen wir aufbrechen. Wir sehen in „Carbon Capture and 
Storage“- und „Carbon Dioxide Removal“-Technologien (CCS 
und CDR), durch die CO2 der Atmosphäre direkt entzogen 
wird, eine große Chance für den Klimaschutz. Dazu braucht 
es ein eigenes Gesetz. Für uns gilt: Wer künftig CO2 aus der 
Atmosphäre entfernt und bindet, muss dafür je Tonne gebun-
denes CO2 ein europäisches CO2-Zertifikat erhalten. Das muss 
dann wie jedes andere Zertifikat frei am Markt handelbar 
sein, ohne dass sich die Gesamtmenge der jährlich ausge-
gebenen Zertifikate erhöht. Um CDR zu fördern wollen wir 
das 55-Prozent-Ziel der EU um ein 5-Prozent-Ziel für Negativ-
emissionstechnologien ergänzen. Durch frühzeitige Erkundung 
und Erschließung potentieller CO2-Speicherstätten sollen die 
Voraussetzungen geschaffen werden, Klimaneutralität in der 
EU auch vor 2050 zu ermöglichen, falls dies auf Basis neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich ist. Die Nutzung 
der Negativemissionstechnologien soll dabei die angestrebten 
Ziele zur Treibhausgasminderung nicht beeinträchtigen, son-
dern einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Luftqualität: Kluge Lösungen statt Fahrverbote

Wir Freie Demokraten setzen zur Verbesserung der Luftquali-
tät auf innovative Lösungen vor Ort: Verbesserung des ÖPNV, 
unter anderem durch On-Demand-Verkehr, und intelligente 
Verkehrsführung zur Stauvermeidung. Durch eine Zulassung 
synthetischer Kraftstoffe („E-Fuels“) können wir die Luftqualität 
auch in den Bestandsflotten verbessern. Fahrverbote lehnen 
wir ab, denn sie führen zu Umgehungsverkehr und damit zu 
einer größeren Klima- und Luftbelastung.

Artenschutz bei uns und weltweit

Wir Freie Demokraten wollen das Artensterben bestmöglich 
verhindern. Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheits-
aufgabe und eine ethische Verpflichtung. Er ist zugleich öko-
logisch, ökonomisch und medizinisch sinnvoll und notwendig. 
Unzählige wichtige Errungenschaften, zum Beispiel in der 
Technik und Medizin, kommen aus der Natur. Zudem sind 
invasive Neophyten für Ökosysteme und den Menschen eine 
Bedrohung, die durch die Globalisierung immer größer wird. 
Wir müssen unsere Ökosysteme vor dem Eindringen dieser 
fremden Arten effektiv schützen, um die heimische Artenviel-
falt zu erhalten. 

Zoonosen – Prävention durch Austausch und 
Registrierungspflicht

Wir Freie Demokraten wollen Human- und Veterinärmediziner 
sowie Halterinnen und Halter von Wildtieren für den Umgang 
mit Zoonosen schulen. Durch eine Registrierungspflicht sollen 
Tierhalterinnen und Tierhalter im Infektionsfall schnell und un-
kompliziert informiert werden. Der „One-Health“-Ansatz, der 
einen Austausch und die Zusammenarbeit von Akteuren der 
Humanmedizin, Veterinärmedizin und Umweltwissenschaften 
vorsieht, kann einen zentralen Beitrag zur Prävention leisten.

Sauberes Wasser

Wir wollen dafür Sorge tragen, dass unser Grundwasservor-
kommen schonend bewirtschaftet wird und sauber bleibt. Wir 
setzen uns darüber hinaus für Feuchtbiotope sowie für intakte 
Gewässer ein, weil sie für die kommunale Wasserversor-
gung, unsere Gesundheit und die Artenvielfalt von Bedeutung 
sind. Deshalb müssen Einträge, zum Beispiel Rückstände 
aus Landwirtschaft, Industrie, Bergbau sowie Medikamente, 
immer dort reduziert werden, wo eine Gefährdung vorliegt. 
Es gilt das Verursacherprinzip.

Meeresschutz als Zukunftsaufgabe

Wir Freie Demokraten wollen die Meeresforschung ausbauen 
und stehen für eine nachhaltige Meerespolitik, die wirtschaftli-
che Nutzung, Umweltschutz und Sicherheit in Einklang bringt. 
Deutschland muss seine Vorreiterrolle international ausbauen. 
Wir wollen uns daher auf europäischer und internationaler 
Ebene für einen Ausbau des Schutzes der Arktis einsetzen. 
Meerespolitik ist für uns eine Zukunftsaufgabe. Das Meer 
liefert nicht nur Sauerstoff, Ressourcen und Energie, sondern 
ist auch ein wichtiger Klimaregulator. Die Folgen des Klima-
wandels und von Überfischung sowie Meeresverschmutzung 
(unter anderem Plastikmüll, Chemikalien, mehrere Millionen 
Tonnen Munitionsaltlasten, andere Kampfstoffe und Altöl) und 
Piraterie stellen eine Gefahr für den größten Lebensraum der 
Erde dar. Gemeinsam mit den europäischen Partnern sollen 
die Schadstoffe zeitnah geborgen beziehungsweise un-
schädlich gemacht werden. Zur Abhilfe müssen vorhandene 
Konzepte entschlossen umgesetzt und innovative Lösungen 
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entwickelt werden. Diese Herausforderungen entschieden an-
zugehen, schafft nicht nur eine lebenswerte Umwelt, sondern 
birgt auch handfestes wirtschaftliches Potenzial für unsere 
Küstenregionen – etwa durch die Ansiedlung von innovativen 
Unternehmen aus dem maritimen Bereich.

   ZUKUNFTSFÄHIGE UND STARKE  
 EUROPÄISCHE UNION 

Europa muss bereit sein, die großen Herausforderungen 
unserer Zeit zu bewältigen – die Folgen der Coronapande-
mie, den Klimawandel, Terrorismus und Migration. Wir Freie 
Demokraten wollen eine außenpolitisch starke EU, die ihre 
Werte, ihre Interessen und Souveränität schützt sowie sich 
autokratischem Machtstreben entgegenstellt. Mit mutigen Re-
formen ihrer Aufgaben, Arbeitsweise und Institutionen wollen 
wir die EU nach innen demokratisch und wirtschaftlich stark 
sowie nach außen handlungsfähig machen. So wird die EU 
zu einem echten Global Player.

Zukunftskonferenz für neuen Schwung in Europa 
nutzen

Wir Freie Demokraten unterstützen die Konferenz zur Zukunft 
Europas. In diesem politischen Gremium sollen in einem ein-
jährigen Prozess alle europäischen Institutionen zusammen-
kommen, um die Prioritäten für die EU mit Bürgerinnen und 
Bürgern aus allen Mitgliedstaaten zu diskutieren. Wir wollen, 
dass sich die Konferenz auf zentrale Politikfelder konzentriert, 
die für unsere gemeinsame Zukunft langfristig von Relevanz 
sind. Dafür müssen Leitlinien, Ziele und Prioritäten definiert 
werden. Für uns geht es darum, die EU bei der Bewältigung 
von Pandemien robuster aufzustellen, Europa als Chancen-
kontinent zu entwickeln und als Fortschrittsmotor zu mobilisie-
ren. Außerdem wollen wir die EU institutionell reformieren, 
um sie bürgernäher und handlungsfähiger zu machen. Das 
schließt auch Vertragsänderungen ein. Diese müssen anschlie-
ßend von den Mitgliedstaaten und von den EU-Institutionen 
angemessen umgesetzt werden.

Für eine gemeinsame Verfassung der Europäischen 
Union als Bundesstaat

Wir Freie Demokraten wollen nach Abschluss der Konferenz 
zur Zukunft Europas einen Verfassungskonvent einberufen. 
Dieser Konvent sollte einer dezentral und föderal verfassten 
Union eine rechtsverbindliche Verfassung mit einem Grund-
rechtekatalog und starken Institutionen geben. Über die neue 
Europäische Verfassung sollen die Bürgerinnen und Bürger 
der EU in einer gemeinsamen europäischen Volksabstimmung 
entscheiden und damit die Grundlage für einen föderal und 
dezentral verfassten Europäischen Bundesstaat schaffen. 
Dieser Weg ist das erklärte Gegenmodell zum Rückfall 
Europas in nationalstaatliche Kleinstaaterei einerseits oder 
die Schaffung eines zentralisierten europäischen Superstaats 
andererseits. Bis dahin möchten wir, dass die europäische 

Integration parallel durch ein „Europa der verschiedenen Ge-
schwindigkeiten“ vertieft wird.

Für ein starkes EU-Parlament und mehr 
Transparenz

Wir Freie Demokraten fordern institutionelle Reformen für 
mehr Transparenz und Effizienz in der EU. Das Europäi-
sche Parlament soll nach einem einheitlichen Wahlrecht mit 
staatenübergreifenden Listen und Spitzenkandidatinnen und 
Spitzenkandidaten gewählt werden. Es muss zu einem Voll-
parlament mit Initiativrecht aufgewertet werden. Das Europäi-
sche Parlament soll einen festen Tagungsort haben und selbst 
über seinen Sitz entscheiden können. Kommissionspräsidentin 
oder -präsident wird die Spitzenkandidatin oder der Spitzen-
kandidat, die oder der im EU-Parlament eine Mehrheit der 
Stimmen auf sich vereint. Das Parlament kann ihr oder ihm 
durch die Mehrheit seiner Mitglieder das Misstrauen ausspre-
chen und eine andere Person zum Kommissionspräsidenten 
wählen. Das Vorschlagsrecht für die übrigen Kommissarinnen 
und Kommissare liegt bei der Kommissionspräsidentin be-
ziehungsweise beim -präsidenten und das Parlament muss die 
Vorschläge einzeln bestätigen. Die EU-Kommission sollte auf 
höchstens 18 Kommissarinnen und Kommissare verkleinert 
werden. Hierbei müssen klare und einfach zurechenbare 
Ressorts vergeben werden, die den EU-Zuständigkeiten ent-
sprechen. Der Rat der Europäischen Union und seine Unter-
gruppierungen sollen öffentlich tagen.

Offene Strategische Souveränität der EU anstreben

Wir Freie Demokraten unterstützen das Ziel der Europäischen 
Union, eine größere strategische Souveränität zu erreichen. 
Für uns bedeutet dies in erster Linie eigenständige Handlungs-
fähigkeit. Mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet, könnte 
die EU in Zukunft ihre eigenen Interessen und Werte besser 
durchsetzen und in wichtigen Bereichen wie zum Beispiel 
Energieversorgung, Rohstoffimporte und digitale Technologie 
weniger abhängig und verwundbar werden. In der Handels- 
und Entwicklungspolitik muss die EU die eigenen Stärken 
strategischer einsetzen und in der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) eigene militärische Fähigkei-
ten entwickeln. Das steht nicht im Widerspruch zur transat-
lantischen Partnerschaft und zur NATO, sondern erhöht das 
Gewicht der EU, als Partnerin auf Augenhöhe einen Beitrag 
zur liberalen Weltordnung zu leisten. Der Wunsch nach 
strategischer Souveränität darf aber weder zu Protektionismus 
noch zu einer Selbstisolation führen.

Echte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in 
Europa

Wir Freie Demokraten wollen eine Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) der EU, die den Namen auch 
verdient. Die Europäische Union muss international schnel-
ler handlungsfähig sein und nach außen mit einer Stimme 
sprechen. Wir fordern deshalb, dass die Einstimmigkeit im 
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EU-Ministerrat in die qualifizierte Mehrheit überführt wird. 
Die Hohe Vertreterin oder der Hohe Vertreter der EU für 
Außen- und Sicherheitspolitik muss so gestärkt werden, dass 
sie oder er zukünftig als vollwertige „EU-Außenministerin“ 
oder als vollwertiger „EU-Außenminister“ agieren kann.

Für eine Europäische Armee

Wir Freie Demokraten wollen den Aufbau einer europäischen 
Armee unter gemeinsamem Oberbefehl und unter parlamen-
tarischer Kontrolle. Dazu streben wir eine schrittweise engere 
Verzahnung und den Ausbau gemeinsamer Fähigkeiten der 
Streitkräfte der integrationswilligen EU-Mitgliedsländer an. 
Ziel ist die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion 
als Zwischenschritt zu einer zukünftigen europäischen Armee. 
Dafür wollen wir den bisherigen Ausbau der europäischen 
Verteidigungsunion beschleunigen. So müssen europäische 
Kommandostrukturen und ein gemeinsames militärisches 
Hauptquartier, aber auch Ausbildungseinrichtungen wie eine 
Europäische Sicherheitsakademie, geschaffen werden. Den 
Austausch zwischen den europäischen Streitkräften wollen 
wir durch ein Erasmus+-Programm für Soldatinnen und 
Soldaten aller Dienstgradgruppen intensivieren. Bei all diesen 
Schritten achten wir darauf, die Interoperabilität mit Kräften 
und Instrumenten der NATO weiter zu verstärken.

Neue Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich

Wir Freie Demokraten begrüßen, dass es nicht zu einem 
harten Brexit gekommen ist. Die beschlossenen Abkommen 
zum Handel, zur Zusammenarbeit bei ziviler Kernenergie 
und zur Informationssicherheit begründen aber nur dann eine 
tragfähige zukünftige Partnerschaft, wenn die vereinbarten 
Regeln auch eingehalten werden. So werden wir darauf 
achten, dass die britische Seite insbesondere ihren Pflichten 
nachkommt, vergleichbare regulatorische Standards aufrecht 
zu erhalten und keine unfairen Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen. Außerdem fordern wir vom Vereinigten Königreich 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten 
des Ärmelkanals und den Frieden auf der irischen Insel durch 
die vollumfängliche Umsetzung des Austrittsabkommens 
zu schützen. Bei einer Weiterentwicklung der Verträge ist 
das Europäische Parlament als Vertreter der Bürgerinnen 
und Bürger Europas einzubeziehen. Wir Freie Demokraten 
wünschen uns eine enge außenpolitische Zusammenarbeit 
mit dem Vereinigten Königreich und eine baldige Neurege-
lung für den Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie 
Studierenden nach dem Vorbild von „Erasmus+“. Wir wollen 
die Tür für einen zweiten Beitritt offen halten, falls eine neue 
britische Generation den Brexit und seine nachteiligen Folgen 
für beide Seiten überdenkt.

EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden 
und ein neues Verhältnis zwischen der Türkei und 
der EU schaffen

Wir Freie Demokraten erkennen die besondere Rolle der 
Beziehungen zwischen Deutschland und der EU mit der 
Türkei. Sowohl die geographische Lage der Türkei als auch 
die große türkischstämmige Community in Europa verpflich-
ten uns zu einem Neuanfang im Verhältnis zur Türkei. Wir 
wollen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei in der 
bisherigen Form beenden und die Beziehungen auf eine neue 
Grundlage enger sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit stellen. Eine von Präsident Erdogan autoritär 
regierte Türkei kann für uns Freie Demokraten kein Kandidat 
für eine Mitgliedschaft in der EU sein. Grundlage für diese 
sind und bleiben die Kopenhagener Kriterien. Insbesondere 
die darin geforderten Bedingungen für einen funktionieren-
den Rechtsstaat und die Achtung der Menschenrechte erfüllen 
die Türkei nicht, wie die Zunahme an willkürlichen Anklagen 
auch gegenüber deutschen Menschenrechtsaktivisten sowie 
Journalistinnen und Journalisten zeigt. Die Türkei ist und 
bleibt als NATO-Mitglied und als eng mit der EU vernetzter 
Nachbar ein unverzichtbarer Partner, weswegen wir uns 
dafür stark machen, die sicherheitspolitischen Spannungen 
im Bündnis abzubauen. Es wird eine Türkei nach Präsident 
Erdogan geben. Schon heute müssen die ökonomischen, 
wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Beziehungen 
zur Türkei die Grundlage für diesen Zeitpunkt bilden.

Für eine gemeinsame und innovative EU-
Energieaußenpolitik

Wir Freie Demokraten wollen eine gemeinsame EU-Energieau-
ßenpolitik. Ziel ist es, der EU die Diversifizierung ihrer Energie-
quellen zu ermöglichen und ihre Abhängigkeit von einzelnen 
Lieferanten zu reduzieren. Die Inbetriebnahme der Pipeline 
„Nord Stream 2“ muss in der EU gemeinsam entschieden 
werden und im Einklang mit EU-Handelsregeln und geltenden 
Sanktionen gegenüber Russland erfolgen. Dabei müssen auch 
die Interessen der Ukraine als Transitland für Energie berück-
sichtigt werden. Wir fordern ein Moratorium für den Weiter-
bau von „Nord Stream 2“, bis die russische Führung im Fall 
Nawalny unabhängige und umfassende Ermittlungen gewähr-
leistet und sich die Menschenrechtslage bessert. Auch mit Russ-
land sollte der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit in den 
Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff und synthetische 
Kraftstoffe liegen. Um eine kontinuierliche Versorgungssicher-
heit zu garantieren, sind die EU-Mitgliedstaaten auch weiterhin 
auf Energieimporte angewiesen. Angesichts dieser Abhängig-
keit ist Energiepolitik immer auch Außen- und Sicherheitspoli-
tik. Eine gemeinsame Haltung der EU-Mitglieder hinsichtlich 
externer Bezugsquellen ist daher unverzichtbar.

Neuer Rechtsstaatsmechanismus in der EU

Wir Freie Demokraten fordern einen effektiven Rechtsstaats-
mechanismus in der EU. Die politische Kontrolle der Mitglied-
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staaten untereinander im Rahmen des Artikels 7 des Vertrags 
über die Europäische Union hat sich nicht bewährt. Für uns 
Freie Demokraten steht fest, dass Länder, die die Grundwerte 
der EU mit Füßen treten, nicht mit vollen Händen aus EU-Gel-
dern schöpfen sollen. Daher soll bei der neuen Verordnung 
über die Rechtsstaatskonditionalität bei EU-Strukturfonds vom 
Dezember 2020 nachgebessert werden und eine Ahndung 
solcher Verletzungen durch die Kommission für den Entzug 
von Mitteln ausreichen. Zivilgesellschaftliche Organisationen 
wollen wir jedoch direkt unterstützen.

 KLARE REGELN 

Ein stabiler Euro ist Voraussetzung für Wachstum und Wohl-
stand in Europa. Im Alltag bringt er Bürgerinnen und Bürgern 
sowie unserer Wirtschaft viele Vorteile. Um die Währungs-
union für die Zukunft krisenfest zu machen, müssen die Euro-
Länder die Lehren aus vergangenen Krisen ziehen. Wir Freie 
Demokraten setzen daher auf Stabilität, Eigenverantwortung 
und klare Regeln, die vor allem auch eingehalten werden.

Lehren aus Wirecard-Skandal: BaFin neu aufstellen

Wir Freie Demokraten wollen die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) besser regulieren und neu 
aufstellen. Der Fall Wirecard hat eklatante Vollzugsdefizite 
offengelegt. Auch die beste Regulierung kann schwerste 
Schäden nicht verhindern, wenn sie nicht durchgesetzt wird. 
Außerdem muss die Regulierung stets an neue Geschäfts-
modelle angepasst werden. Die Vorgaben, die dazu geführt 
haben, dass Unternehmen wie Wirecard nicht vollständig 
unter die Aufsicht der BaFin fallen, müssen reformiert werden. 
Mit dem Markteintritt der BigTechs sowie anderer Zahlungs-
dienstleister hat ein neues Maß der Digitalisierung Einzug in 
die Finanzbranche gehalten. Deshalb wollen wir die BaFin 
zu einer besser handlungsfähigen, schlagkräftigen Finanzauf-
sicht weiterentwickeln und so das Vertrauen in den Finanz-
platz Deutschland zurückgewinnen.

Veräußerung staatlicher Beteiligungen im 
Bankensektor

Wir Freie Demokraten fordern, dass sich Bund und Länder 
nach Überwindung der Coronakrise vollständig aus den Ban-
kenmärkten zurückziehen. Von Beteiligungen an im Wettbe-
werb stehenden Banken wie zum Beispiel der Commerzbank 
oder den Landesbanken muss der Staat sich trennen. Wir set-
zen uns für einen leistungsstarken europäischen Bankenmarkt 
ein, der durch Wettbewerb und Vielfalt der Geschäftsmodelle 
geprägt ist. Aufgabe der Politik ist es, gute und krisenfeste 
Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene zu setzen. Mit 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und den – zusätz-
lich zu den Landesbanken bestehenden – Förderbanken der 
Länder stehen genügend Möglichkeiten für die Wirtschafts-
politik zur Verfügung.

Gute und starke Regeln in der Bankenaufsicht

Wir Freie Demokraten stehen für eine zeitgemäße Banken-
regulierung und Aufsicht, die effektiv und effizient private 
Gläubigerinnen und Gläubiger von Banken schützt, systemi-
sche Krisen verhindert und den Marktteilnehmern ein „Level 
Playing Field“ sicherstellt. Regulierung und Aufsicht sollen 
dabei dem Grundsatz der Risikoorientierung folgen. Unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen soll Rechnung getragen und 
Wettbewerbsneutralität sichergestellt werden. Geschäfts-
politische Entscheidungen müssen Sache der Banken selbst 
bleiben.

Keine Privilegierung von Staatsanleihen in der 
Bankenregulierung

Wir Freie Demokraten wollen die bevorzugte Behandlung 
von Staatsanleihen bei der europäischen Regulierung von 
Banken und Versicherungen schrittweise beenden und durch 
marktorientierte Ansätze ersetzen. Auch Staatsanleihen müs-
sen risikoadäquat mit Eigenkapital unterlegt werden. Zudem 
wollen wir die Großkreditgrenze, die Klumpenrisiken in den 
Bankbilanzen vorbeugen soll, auf Staatsanleihen ausdehnen.

Einlagensicherungssysteme stärken 

Wir Freie Demokraten wollen, dass die EU-Vorschriften zu 
Aufbau und Stärkung nationaler Einlagensicherungssyste-
me eingehalten werden, damit Risiken in den Bilanzen der 
Banken dort abgebaut werden, wo sie eingegangen werden. 
Solange die Banken Europas nicht stabilisiert sind, wären an-
sonsten die Sparerinnen und Sparer in Ländern mit stabileren 
Bankensystemen die Leidtragenden. Die Schaffung einer ein-
heitlichen europäischen Einlagensicherung (EDIS) lehnen wir 
Freie Demokraten ab. EDIS würde keinen Zusatznutzen für 
die Finanzstabilität bringen, sondern die besonders bewähr-
ten Sicherungssysteme der Sparkassen und Volksbanken in 
Deutschland gefährden.

Gläubigerbeteiligung bei Finanzierungskrisen 
einzelner Staaten in der Eurozone

Wir Freie Demokraten wollen ein Verfahren für geordnete 
„Staatsinsolvenzen“ schaffen. Damit wollen wir private Gläu-
biger einzelner Staaten stärker in die Verantwortung nehmen. 
Bevor an ein Mitglied der Eurozone öffentliche Mittel aus 
dem Europäischen Währungsfonds (EWF) fließen, muss es 
künftig eine Beteiligung der privaten Gläubiger dieses Staates 
an den Stabilisierungslasten geben; zumindest in Form einer 
Laufzeitverlängerung der jeweiligen Staatsanleihen. Eine 
solche Beteiligung des Privatsektors wäre gleichzeitig die 
wirksamste Krisenprävention, weil sich ein Staat dann in der 
Regel gar nicht erst unangemessen hoch verschulden könnte. 
Auch müssen der EWF und der Finanzstabilitätsrat mit ihrer 
analytischen Kompetenz bereits frühzeitig in die Krisenprä-
vention eingebunden werden.
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Europäischer Währungsfonds als Wächter über 
Staatsfinanzen

Wir Freie Demokraten wollen den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) zu einem Europäischen Währungsfonds 
(EWF) umbauen. Er sollte die Ausgestaltung der makroöko-
nomischen Anpassungsprogramme und die Kontrolle ihrer 
Umsetzung in den Darlehen nehmenden Ländern übernehmen. 
Ebenso sollte er für die Überwachung der Haushalts- und Wirt-
schaftspolitik der Programmländer zuständig sein. Dadurch 
wollen wir die Überwachung der Euro-Rettungsprogramme 
entpolitisieren.

Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
(„Maastricht 2.0“)

Wir Freie Demokraten fordern, dass der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (SWP), der für die Dauer der Pandemie 
und angesichts der hieraus resultierenden wirtschaftlichen 
Folgen faktisch ausgesetzt wurde, nach der Krise wieder in 
vollem Umfang in Kraft gesetzt wird. Zu den Grundlagen der 
europäischen Finanzpolitik zählen für uns Freie Demokraten 
unverändert die Begrenzung von Haushaltsdefiziten und 
Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in den einzelnen 
Ländern (Maastricht-Kriterien). Außerdem streben wir eine 
Reform des Paktes an, indem die Sanktionen für diejenigen 
Länder verschärft werden, die dauerhaft gegen die Prinzipien 
der öffentlichen Haushaltsführung verstoßen.

Für einen EU-Haushalt ohne Schulden und  
EU-Steuern

Wir Freie Demokraten wollen schnell zu einem schuldenfreien 
EU-Haushalt zurückkehren. Eine Schuldenunion lehnen wir ab. 
In der Coronakrise wurde 2020 einmalig eine zeitlich befris-
tete Schuldenfinanzierung des EU-Haushalts beschlossen. Wir 
wollen, dass dieser Rückgriff auf die Schuldenpolitik einmalig 
bleibt, wie es die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bür-
gern versprochen hat. Die immer wieder geforderte Einführung 
zusätzlicher EU-Steuern ist mit den europäischen Verträgen 
nicht vereinbar und wird von uns abgelehnt.

Die Wirtschaftskrise in der EU gemeinsam 
überwinden

Wir Freie Demokraten wollen eine Neuaufstellung der europäi-
schen Kohäsions- und Innovationspolitik. Bewährte Instrumente 
wie „Horizon 2020“ oder auch die Europäische Investitions-
bank wollen wir schlagkräftiger machen. Die europäische 
Innovationspolitik soll gezielt schwächeren Regionen zugutekom-
men, um dort ineffiziente Strukturen zu überwinden. Dabei muss 
das europäische Prinzip gelten: Der Erfolg der Starken fördert 
das Aufholen der Schwächeren. Gemeinsame Maßnahmen zur 
Überwindung der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sind für uns Teil des Friedensprojekts der europäi-
schen Einigung. Die wirtschaftliche Erholung aller Mitgliedstaa-
ten muss ein zentrales Ziel der europäischen Politik sein.

 GRUNDSÄTZE LIBERALER AUSSENPOLITIK 

Der diplomatische Einsatz für Freiheit, Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehört für uns Freie 
Demokraten zum unverzichtbaren Teil einer erfolgreichen 
und glaubwürdigen Außenpolitik. Gemeinsam mit unseren 
europäischen Partnern wollen wir uns für die Bewahrung 
unserer freiheitlichen Lebensweise in Europa und den Schutz 
von Frieden und Menschenrechten international einsetzen. 
Die Stärkung der regelbasierten liberalen Weltordnung ist für 
uns dabei zentral. Um den globalen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu begegnen, muss Deutschland stärker als 
bisher seine Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im 
Sinne des Vernetzten Ansatzes neu ausrichten.

Multilateralismus stärken 

Wir Freie Demokraten fordern die Stärkung des regelbasier-
ten Multilateralismus. Wir lehnen die wachsenden Tendenzen 
der Abschottung und des Protektionismus ab, weil die Heraus-
forderungen im Umgang mit globalen öffentlichen Gütern 
(unter anderem Klimaschutz oder Ressourcenverteilung), 
globale Pandemiebekämpfung, die internationale Vernetzung 
sowie Wohlstandsunterschiede gerade ein multilaterales 
Handeln erfordern. Daher muss Deutschland die multilaterale 
Zusammenarbeit durch eine verlässliche Finanzausstattung 
der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen nachhaltig 
sicherstellen.

Für eine deutsche Außen-, Sicherheits- und 
Entwicklungspolitik aus einem Guss

Wir Freie Demokraten fordern eine deutsche Außen-, Sicher-
heits- und Entwicklungspolitik aus einem Guss. Deutschland 
muss sein internationales Handeln strategisch und institutio-
nell einheitlicher aufstellen, um auf die komplexen globalen 
Herausforderungen reagieren und international mehr Ver-
antwortung in der Welt übernehmen zu können. Wir wollen 
deshalb, dass Deutschland stärker als bisher den vernetzen 
Ansatz in seinem internationalen Handeln umsetzt. Hierfür 
wollen wir die sicherheitspolitischen Entscheidungsstrukturen 
anpassen und die finanziellen Voraussetzungen schaffen. 
Äußere und innere Sicherheitsbedrohungen sind zunehmend 
miteinander verbunden. Wir fordern deshalb die Einrichtung 
eines Nationalen Sicherheitsrats, der es ermöglicht, bei inter-
nationalen Herausforderungen vorausschauender und schnel-
ler planen, entscheiden und handeln zu können. Darüber 
hinaus braucht Deutschland eine politische Gesamtstrategie, 
die die Ziele und Prioritäten unserer Außen-, Verteidigungs- 
und Entwicklungspolitik festlegt. Wir Freie Demokraten wollen 
zudem, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten Ansatzes 
drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in internationale 
Sicherheit („3D – defence, development and diplomacy“) 
investiert, so seine in der NATO eingegangenen Verpflich-
tungen erfüllt, seine Entwicklungspolitik verstetigt und seine 
Diplomatie stärkt. Wir Freie Demokraten setzen uns zudem 
für eine wesentlich verbesserte, frühzeitigere und stringentere 
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Koordinierung der deutschen Europapolitik innerhalb der Bun-
desregierung ein.

Gemeinschaft der Demokratien stärken

Wir Freie Demokraten wollen bestehende Initiativen für 
eine Koalition von demokratischen Regierungen stärken und 
weiterentwickeln. Das von der US-Administration unterstützte 
Projekt einer „Alliance of Democracies“ bietet hierfür den 
idealen Anknüpfungspunkt, den wir aufgreifen und organisa-
torisch untermauern wollen. So schaffen wir ein Netzwerk für 
die marktwirtschaftlichen Demokratien weltweit. Doppelstruk-
turen sind dabei zu vermeiden. Gemeinsam wollen wir uns so 
weltweit und insbesondere innerhalb der Vereinten Nationen 
und anderer internationaler Organisationen für gemeinsame 
Werte einsetzen und strategisch abstimmen, auch und gerade 
im neuen Systemwettbewerb mit dem China Xi Jinpings. 
Länder wie Kanada und Südkorea, Estland und Japan, Aust-
ralien und Portugal sind trotz der geographischen Distanzen 
gleichgesinnte Staaten. 

Digitalisierung trifft auf Diplomatie

Wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass Deutschland 
nach dem Vorbild von Dänemark und Frankreich sogenannte 
„Innovationsbotschafter“ aus den zuständigen Bundesminis-
terien in die Ballungszentren der IT- und High-Tech-Industrie 
entsendet. Wir wollen, dass Deutschland diplomatisch aktiv 
dazu beiträgt, die Beziehungen und Netzwerke zwischen 
Technologieunternehmen und Start-ups sowie Gründern und 
Entwicklern in der Bundesrepublik und in Zentren wie dem 
Silicon Valley, Taiwan, Tel Aviv, Singapur, Shenzhen und 
Daejeon auszubauen.

Liberale Demokratien gegen Desinformation und 
Einflussnahme schützen

Wir Freie Demokraten wollen die liberalen Demokratien 
Europas dazu befähigen, Desinformation, Fake-News-Kam-
pagnen, Propaganda sowie Manipulationen aus dem In- und 
Ausland besser abwehren zu können. Die Anstrengungen 
müssen gebündelt und unter Einbeziehung neuester For-
schungsergebnisse verstärkt werden. Die Wahlinfrastruktur 
aller EU-Mitgliedstaaten muss als kritische Infrastruktur 
erheblich besser geschützt werden. Gegen verdeckte Par-
teienfinanzierung aus dem Ausland muss auf europäischer 
Ebene einheitlich vorgegangen werden. EU-Kommission und 
Europäischer Auswärtiger Dienst müssen die Mitgliedstaaten 
beraten und eine Beeinflussung der Willensbildungsprozesse 
und Wahlen in demokratischen Staaten aus autokratisch 
regierten Ländern verhindern. Deutschland muss sich durch 
aktive Diplomatie, eine Bündelung der Zuständigkeiten bei 
den zuständigen Nachrichtendiensten sowie die Arbeit der 
politischen Stiftungen besser schützen. Zudem brauchen wir 
lebenslange Lernkonzepte zur Vermittlung von Digital- und 
Medienkompetenz, sodass sich Personen jeglichen Alters 
sicher im Internet bewegen und Inhalte dem Zusammenhang 

entsprechend verstehen und bewerten können. Ferner muss 
der deutsche Auslandsrundfunk in Gestalt der Deutschen 
Welle gestärkt werden. Berichterstattung und Informationsan-
gebote müssen ausgebaut werden. Dazu gehören auch die 
stärkere Digitalisierung und Regionalisierung der Angebote 
sowie der Aufbau weiterer fremdsprachlicher Programme.

Klares Bekenntnis zur NATO

Wir Freie Demokraten bekennen uns uneingeschränkt zur 
NATO. Denn die NATO ist ein konkurrenzlos erfolgreiches 
Sicherheitsbündnis. Es soll auch in Zukunft als Garant für 
unsere Sicherheit stehen. Die zentralen Beschlüsse der Allianz 
von Wales und Warschau tragen wir in vollem Umfang mit: 
die Stärkung des Abschreckungs- und Verteidigungsdisposi-
tivs der NATO durch Finanzmittel, Fähigkeiten und Beiträ-
ge, einhergehend mit gleichzeitigem Dialog mit Russland. 
Darüber hinaus wollen wir das Bündnis strategisch weiterent-
wickeln und unterstützen den Prozess zur Entwicklung eines 
neuen Strategischen Konzepts. Dazu gehört für uns eine klare 
Strategie im Umgang mit der Volksrepublik China sowie die 
Kooperation und Zusammenarbeit der NATO mit demokrati-
schen Partnerstaaten im indopazifischen Raum.

Modernisierung der Bundeswehr – bessere 
Ausrüstung

Wir Freie Demokraten wollen die Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr erhöhen und hierfür einen klaren Modernisierungs-
kurs einschlagen. Die Waffensysteme der Streitkräfte sind 
teilweise veraltet oder nur bedingt einsatzbereit. Wichtige 
Beschaffungsvorhaben verzögern sich oder kommen erst gar 
nicht zustande und die Instandhaltung bestehender Ausrüs-
tung wird vernachlässigt. Das muss sich ändern. Wir wollen, 
dass die Ausbildung und Ausrüstung unserer Soldatinnen 
und Soldaten in Einklang mit den Aufträgen der Bundeswehr 
gebracht wird. Deshalb müssen auch die bisher eingeleiteten 
Trendwenden einer Überprüfung unterzogen und der Moder-
nisierungsprozess der Bundeswehr muss langfristig finanziell 
abgesichert werden.

Neue Impulse für Rüstungskontrolle und 
Abrüstung

Wir Freie Demokraten bekennen uns zum langfristigen Ziel 
einer atomwaffenfreien Welt und setzen uns dafür ein, die an-
dauernde Krise der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrol-
le zu überwinden. Vor dem Hintergrund eines sich wandeln-
den Sicherheitsumfeldes zerfallen die bestehenden Strukturen 
der Atomwaffenkontrolle. Gleichzeitig nimmt die Gefahr 
durch Nuklearwaffen in der internationalen Politik wieder 
zu. Wir wollen deshalb, dass Deutschland und Europa starke 
Impulsgeber sind, um die Instrumente von Abrüstung und 
Rüstungskontrolle für das 21. Jahrhundert zu erneuern und 
neu zu denken. Wir sind überzeugt, dass wir neue atomare 
Aufrüstungsspiralen dauerhaft nur verhindern können, wenn 
es gelingt, neben den Atommächten USA und Russland auch 
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Nuklearwaffenstaaten wie China an den Verhandlungstisch 
zu holen. Rüstungskontrollvereinbarungen für sogenannte 
„Cyberwaffen“, die neuen Massenvernichtungswaffen im 
Informationszeitalter, und die „Hypersonic Glide Vehicles“ mit 
Atomsprengkopf, die innerhalb einer Stunde jeden Ort auf 
der Welt erreichen und zerstören können, müssen dringend 
verhandelt werden. Das ist eine Überlebensfrage der Mensch-
heit.

Klare Haltung gegenüber Russland

Für uns Freie Demokraten sind die Prinzipien des Völker-
rechts, der Menschenrechte und der europäischen Friedens-
ordnung, zu denen sich auch Russland in der „OSZE-Charta 
von Paris“ ausdrücklich bekannt hat, nicht verhandelbar. 
Daher sehen wir die derzeitige Politik der Russischen Föde-
ration mit großer Sorge. Wir Freie Demokraten fordern ein 
unverzügliches Ende der Gewalt in der Ostukraine und der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Daher stehen wir 
ausdrücklich zu den von der EU verhängten Sanktionen. Im 
Fall einer weiteren militärischen Eskalation in der Ukraine 
muss die EU die Sanktionen verschärfen, denn sie sind kein 
Selbstzweck, sondern dienen der Wiederherstellung der Frie-
densordnung. Dabei muss die EU mit einer Stimme sprechen. 
Lockerungen oder gar eine Aufhebung der Sanktionsregelun-
gen kann es nur bei einer Umsetzung des Minsker Abkom-
mens geben. Die Unterstützung Russlands für Diktatoren wie 
Alexander Lukaschenko oder Baschar al-Assad gefährdet die 
internationale Sicherheit ebenso wie vom Kreml gesteuerte 
Desinformationskampagnen und Hackerangriffe in Europa. 
Die Ermordung von Boris Nemzow, gezielte Giftanschläge 
auf Regimegegner, Aktionen zur physischen und politischen 
Vernichtung prominenter Oppositioneller wie Alexei Nawal-
ny, die massenhafte Inhaftierung friedlicher Demonstrantinnen 
und Demonstranten sowie die systematische Einschränkung 
der Pressefreiheit kritisieren wir aufs Schärfste. Präsident 
Wladimir Putin trägt unmittelbare Verantwortung für die zu-
nehmende autoritäre Entwicklung Russlands. Die EU darf bei 
allem Willen zum Dialog nicht verharmlosend über diese ge-
fährliche Entwicklung hinwegsehen. Zudem gilt, dass liberale 
Außenpolitik in der Tradition Walter Scheels und Hans-Diet-
rich Genschers nicht an der Außengrenze der EU enden 
kann: Russland bleibt Deutschland und Europa menschlich, 
kulturell und wirtschaftlich eng verbunden. Wir Freie De-
mokraten wollen Gesprächskanäle, vor allem zu Bürger-
rechtsorganisation wie Memorial, offenhalten. Am Ziel des 
Wiederaufbaus von Vertrauen halten wir fest. Auch wollen 
wir Reisen für die Zivilgesellschaft durch Visumserleichterun-
gen vereinfachen. Die russische Regierung muss zuvor aber 
zu Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Bürgerrechte 
und des Völkerrechts zurückkehren. 

Eine demokratische Zukunft für ein freies Belarus

Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der friedlichen 
demokratischen Proteste in Belarus, die zu Recht massive 
Wahlfälschungen und demokratische Defizite anklagen. Das 

brutale Vorgehen des Regimes Lukaschenko gegen diese legi-
timen Proteste des belarussischen Volkes ist inakzeptabel. In 
den belarussischen Gefängnissen herrschen Willkür und Fol-
ter. Wir fordern die umgehende Freilassung aller politischen 
Gefangenen und baldige Neuwahlen als Ergebnis eines 
von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) vermittelten strukturierten Dialogs zwischen 
Opposition und Machthabern. Das von Lukaschenko nun ge-
plante „Verfassungsreferendum“ erfüllt diesen Anspruch nicht. 
Die russische Einmischung zugunsten Lukaschenkos sehen wir 
mit Sorge. Die demokratische Opposition in Belarus wollen 
wir durch verstärkte Informationsangebote der Deutschen 
Welle und durch finanzielle Unterstützung zugunsten der Zivil-
gesellschaft sowie durch Visumserleichterungen unterstützen.

Für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses im 
Nahen Osten

Wir Freie Demokraten setzen uns unvermindert für eine Fort-
setzung des deutschen und europäischen Engagements im 
Nahen Osten und eine Wiederbelebung des israelisch-paläs-
tinensischen Friedensprozesses ein. Dabei bleibt die Sicher-
heit und das Existenzrecht Israels als jüdischer und demo-
kratischer Staat für uns Staatsräson und damit Grundpfeiler 
einer liberalen Außen- und Sicherheitspolitik. Israels Recht auf 
Verteidigung seiner Bevölkerung und seines Staatsgebietes 
gegen islamistischen Terrorismus ist für uns selbstverständlich. 
Wir treten für eine verhandelte Zweistaatenlösung als den 
bislang einzigen Weg ein, um einerseits dauerhaft die Sicher-
heit des demokratischen Staates Israel zu garantieren und 
andererseits die Schaffung eines souveränen, demokratischen 
und lebensfähigen Staates Palästina zu ermöglichen. Deshalb 
sehen wir mögliche Schritte, Teile des Westjordanlandes 
völkerrechtswidrig zu annektieren, mit Sorge. Das würde die 
Möglichkeit gefährden, im Rahmen von zukünftigen Verhand-
lungen eine Zweistaatenlösung zu erreichen und umzusetzen. 
Gleichzeitig muss es das klare Ziel sein, einen künftigen 
palästinensischen Staat auf der Basis von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit aufzubauen. Die fehlende demokratische 
Legitimation der derzeitigen Palästinenserführung sowie die 
eklatanten Menschenrechtsverletzungen sind hierfür bereits 
ein Hindernis. Auch muss regelmäßig geprüft und entspre-
chende Maßnahmen ergriffen werden, dass Hilfszahlungen 
von Deutschland und der EU an die palästinensische Auto-
nomiebehörde nicht direkt oder indirekt zur Finanzierung von 
Gewalt oder Terrorismus missbraucht werden können. 

Klarheit bei EU-China-Beziehungen

Wir Freie Demokraten wollen die EU-China-Beziehungen 
ungeachtet der Systemrivalität gezielt weiterentwickeln und 
die wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Beziehungen 
vertiefen. Ein engerer Austausch mit China kann aber nur auf 
der Grundlage und der Einhaltung des geltenden internatio-
nalen Rechts und insbesondere der Regeln der Vereinten Na-
tionen, der Welthandelsorganisation (WTO) und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) erfolgen. Die kurz vor Ende 
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der deutschen Ratspräsidentschaft nach jahrelangen Verhand-
lungen am 30. Dezember 2020 erzielte Einigung über das 
EU-China-Investitionsabkommen (CAI), das über den Investiti-
onsschutz selbst noch keine Regelung trifft, ist ein erster Schritt, 
der allerdings noch viele wichtige Rechtsfragen nicht abschlie-
ßend regelt. Für uns Freie Demokraten besteht deshalb noch in 
hohem Maße Ergänzungsbedarf, bevor es ratifiziert werden 
kann. Dazu gehören auch Chinas ungerechtfertigte Gegen-
sanktionen gegen europäische Organisationen und Personen. 
Gegenseitiger Marktzugang, Rechtssicherheit einschließlich 
der Unabhängigkeit der Gerichte und die universelle Geltung 
der Menschenrechte sind untrennbare Teile unseres multilatera-
len Werte- und Regelsystems. Menschenrechtsverletzungen und 
die fehlende Rechtsstaatlichkeit dürfen nicht schweigend hin-
genommen werden. Die beispiellose technische Überwachung 
der Bevölkerung sowie die Unterdrückung ethnischer und 
religiöser Minderheiten durch den chinesischen Staat stehen 
im Widerspruch zu Chinas völkerrechtlichen Verpflichtungen. 
Durch die Internierung und Zwangssterilisierung von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten setzt sich China dem Vorwurf des 
Völkermordes aus. All diese Themen müssen im Rahmen des 
EU-China-Dialogs mit Nachdruck angesprochen werden. Das 
erwarten auch Chinas Nachbarn von uns, die oftmals einer 
Politik aktiver chinesischer Einschüchterung unterliegen. Vor 
diesem Hintergrund unterstützen wir die zielgerichtete Verhän-
gung von Sanktionen der EU gegen chinesische Offizielle, die 
für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind.

Das demokratische Taiwan unterstützen

Wir Freie Demokraten unterstützen die demokratische und 
rechtsstaatliche Entwicklung in Taiwan als gelungenen 
Gegenentwurf zum autoritären Herrschaftssystem in der Volks-
republik China. Wir befürworten die Bemühungen Taiwans 
um Einbindung in internationale Organisationen – soweit 
das unterhalb der Schwelle einer staatlichen Anerkennung 
erfolgen kann. Wir wollen zudem, dass Deutschland und 
die EU den Ausbau der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Beziehungen vorantreiben. Eine 
Vereinigung von China und Taiwan kann nur im friedlichen 
Konsens erfolgen. Militärische Drohgebärden der Volksre-
publik China gegen Taiwan verurteilen wir aufs Schärfste. 
Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und anderen 
Demokratien, allen voran Australien, Japan, Indien und den 
USA, wollen wir eine Strategie entwerfen, um China von der 
Drohung einer gewaltsamen Einnahme Taiwans abzubringen 
und China anhalten, auf dem Pfad der Diplomatie zu blei-
ben. Unser langfristiges Ziel ist es, dass sich die Volksrepublik 
China und Taiwan im friedlichen Dialog darauf verständigen, 
den Bürgerinnen und Bürgern Taiwans die freie Entscheidung 
über ihre politische Zukunft zu ermöglichen.

Hongkong im Kampf um Freiheitsrechte nicht 
allein lassen

Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der mutigen 
Bürgerinnen und Bürger Hongkongs, die für ihre Freiheits-

rechte eintreten. Wir verurteilen das Sicherheitsgesetz der 
chinesischen Führung sowie deren neues Wahlgesetz für 
Hongkong, denn es kriminalisiert die demokratischen Proteste 
in Hongkong, unterdrückt Menschen und setzt die repressiven 
Standards Chinas in Hongkong um. Zusammen mit der EU, 
Großbritannien und den USA muss Deutschland die Einhal-
tung der chinesisch-britischen Erklärung von 1984 einfordern, 
die das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ verankert. Mit dem 
„National Security Law“ und dem neuen Wahlgesetz wurde 
dieses Prinzip nicht nur verletzt, sondern durch die massive 
Einflussnahme und willkürliche Interpretation schwammiger 
Gesetzesbestimmungen in entscheidenden Rechtsgarantien 
außer Kraft gesetzt. Faktisch bedeutet dies die Unterwerfung 
Hongkongs durch die kommunistische Partei Chinas und das 
Aus für das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“. Auf diesen 
Bruch des Völkerrechts müssen Deutschland und die EU 
reagieren und personenbezogene Sanktionen gegen die Ver-
antwortlichen erlassen.

Transatlantische Partnerschaften erneuern

Wir Freie Demokraten sind überzeugte Transatlantiker und 
sehen uns der deutsch-amerikanischen Freundschaft verpflich-
tet. Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten bietet die 
große Chance, die transatlantischen Beziehungen für das 
kommende Jahrzehnt zu erneuern. Wir wollen, dass Deutsch-
land und die EU diese Chance nutzen. Hierfür wollen wir 
Freie Demokraten den Dialog mit den Vereinigten Staaten 
auf allen Ebenen intensivieren, die transatlantischen Handels-
beziehungen hin zu einem transatlantischen Wirtschaftsraum 
vertiefen und den „EU-US-Privacy Shield“ schnell neu verhan-
deln, um eine rechtssichere Lösung für den transatlantischen 
Datenverkehr zu finden. Zudem wollen wir die europäische 
Handlungsfähigkeit sowie den Zusammenhalt der NATO 
stärken und so dazu beitragen, die besonderen Beziehungen 
zwischen Europa und den USA auf eine Grundlage zu stel-
len, die den aktuellen geopolitischen Umbrüchen Rechnung 
trägt. Gleiches gilt für umfassende Beziehungen mit dem 
NATO-Partner Kanada, wo wir das von der Großen Koalition 
noch immer nicht ratifizierte EU-Kanada-Handelsabkommen 
CETA schnellstens verabschieden wollen.

Die Vereinten Nationen reformieren

Wir Freie Demokraten wollen starke und handlungsfähige 
Vereinte Nationen (VN), die ihrer weltpolitischen Verant-
wortung für Sicherheit und Frieden gerecht werden. 75 
Jahre nach ihrer Gründung müssen die Vereinten Nationen 
dringend reformiert werden. Insbesondere der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen muss an die veränderte Staatenwelt 
des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Im Rahmen einer 
VN-Reform setzen wir uns zudem für einen ständigen euro-
päischen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und 
den Ausbau des Konsenses über die Schutzverantwortung 
(„Responsibility to Protect“) ein.
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   FREIHEIT UND MENSCHENRECHTE  
 WELTWEIT 

Die universellen Menschenrechte sind die Grundlage jeder 
liberalen und freien Gesellschaft und schaffen weltweit die 
Basis für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Gerade 
in Krisenzeiten wie der aktuellen Covid-19-Pandemie geraten 
Menschenrechte international aber stärker unter Druck. Wir 
Freie Demokraten sind überzeugt, dass der Einsatz für Frei-
heit und Menschenrechte weltweit dringender denn je ist. Wir 
wollen, dass Deutschland beim Schutz der Menschenrechte 
eine Vorreiterrolle einnimmt und Führungsstärke zeigt. Für uns 
sind Menschenrechte nicht verhandelbar.

Menschenrechte im digitalen Zeitalter schützen

Wir Freie Demokraten wollen den Schutz der Menschenrech-
te im digitalen Zeitalter stärken. Hierfür wollen wir die Inter-
netfreiheit und digitalen Menschenrechte zu neuen außen-
politischen Schwerpunkten machen. Denn die Digitalisierung 
birgt sowohl neue Chancen für den Schutz der Menschen-
rechte als auch neue Herausforderungen. Beim Ausbau des 
Menschenrechtsschutzes im digitalen Zeitalter muss Deutsch-
land im Zuge einer effektiven Cybersicherheitsstrategie in 
Europa und international eine Führungsrolle einnehmen 
– insbesondere beim Recht auf Privatsphäre, Anonymität im 
Internet und Verschlüsselung sowie beim Schutz personen-
bezogener Daten und vor Massenüberwachung. Zum Schutz 
der Privatsphäre gehört auch, dass zur Straf- und Zivilrechts-
verfolgung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen Anonymität 
aufgehoben werden kann.

Frauenrechte sind Menschenrechte

Wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass Frauen weltweit 
eine elementare Rolle in der internationalen Friedenssiche-
rung, Streitschlichtung und Krisenprävention spielen. Wir 
wollen deshalb die Position von Frauen in der Krisen- und 
Konfliktbewältigung stärken. Daher fordern wir eine stärkere 
Anstrengung bei der Positionierung von Frauen in Schlüssel- 
und Führungspositionen bei der UNO, der EU und im Bund. 
Der Nationale Aktionsplan „Frauen, Frieden, Sicherheit“ und 
die entsprechende Resolution 1325 der Vereinten Nationen 
(VN) müssen ambitioniert umgesetzt werden. Weltweit wer-
den Krisen und Konflikte in den kommenden Jahren zuneh-
men. Vor allem Kinder, ältere Menschen und Frauen sind in 
diesen Situationen besonders betroffen. Sexualisierte Gewalt 
wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Wir setzen uns 
deshalb dafür ein, dass diese Form der Kriegsführung geäch-
tet wird und Vertragsstaaten sowohl die VN-Frauenrechtskon-
vention (CEDAW) als auch die Istanbul-Konvention einhalten 
und umsetzen.

Stärkung von LSBTI-Rechten

Wir Freie Demokraten wollen, dass sich Deutschland ge-
meinsam mit EU-Partnern konsequent für die Stärkung von 

LSBTI-Rechten einsetzt, Menschenrechtsverletzungen an 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtli-
chen Menschen verurteilt und für die Abschaffung diskriminie-
render Gesetze eintritt. Bei Strafverschärfungen gegen LSBTI 
muss Deutschland die Entwicklungszusammenarbeit im Dialog 
mit Nichtregierungsorganisationen vor Ort auf den Prüfstand 
stellen, gegebenenfalls die Budgethilfe streichen und die 
Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen beenden. Auf 
Ebene der Vereinten Nationen fordern wir eine Konvention 
für LSBTI-Rechte nach dem Vorbild der Frauenrechtskonven-
tion. Nirgendwo dürfen homosexuelle Handlungen und die 
geschlechtliche Identität kriminalisiert werden. In der EU soll 
die Bundesregierung auf einen europaweiten Schutz von 
LSBTI-Rechten hinwirken. Angeblich „LGBT-freie Zonen“ in 
Polen und der europaweite Anstieg von Übergriffen gegen 
LSBTI sind mit europäischen Werten nicht vereinbar. Inner-
halb der EU geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen sollen 
mit allen Rechten und Pflichten anerkannt werden.

Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in 
Unternehmen fördern

Wir Freie Demokraten setzen auf gelebte Eigenverantwortung 
von Unternehmen und Konsumenten zum besseren Schutz der 
Menschenrechte. Denn gerade Letztere haben insbesondere 
durch ihre Nachfragemacht großen Einfluss die Produktions-
bedingungen. Gleichzeitig wollen wir daran mitwirken, dass 
Unternehmen durch die Beachtung von Menschenrechten 
mehr Wettbewerbsvorteile als -nachteile haben. Daher treten 
wir für eine einheitliche europäische Regelung zur menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflicht in der Lieferkette ein. Wir sind 
überzeugt, dass nur gemeinsame europäische Standards dem 
Binnenmarkt gerecht werden und zu einer positiven und nach-
haltigen Wertschöpfungskette beitragen. Viele deutsche und 
europäische Unternehmen leisten bereits jetzt einen wichtigen 
Beitrag zur schrittweisen Verbesserung der Lebensbedingun-
gen sowie der menschenrechtlichen und sozialen Lage in 
Entwicklungsländern. Sie haben allerdings weder die Markt-
macht noch das Personal, um die Einhaltung der Menschen-
rechte entlang ihrer Lieferketten weltweit zu garantieren. Da-
mit das Engagement nicht gefährdet wird, sollte die Haftung 
in der Lieferkette nur auf den Bereich der direkten Kontrolle 
bezogen werden, ohne neue zivilrechtliche Haftungsan-
sprüche zu begründen. Wir schlagen einen risiko-, größen- 
und sektorspezifischen Ansatz vor. Die Schaffung weiterer 
Dokumentationspflichten oder unnötiger bürokratischer 
Hürden lehnen wir ab. Menschenrechtsbezogene Risiken von 
Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen werden reduziert. Die 
Beachtung von sozialen und ökologischen Kriterien fördert 
zudem Investitionen von verantwortungsbewussten Unterneh-
merinnen und Unternehmern. Vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen sollten bei ihrem Engagement in Entwicklungs-
ländern unterstützt werden.
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   FÜR EINE ENTWICKLUNGSPOLITIK  
 DER CHANCEN 

Bildung, Teilhabe und eine wirtschaftliche Perspektive sind 
weltweit die zentralen Grundlagen für ein selbstbestimm-
tes Leben. Wir Freie Demokraten setzen uns deshalb für 
eine werteorientierte Entwicklungspolitik ein, die Chancen 
ermöglicht und Armut bekämpft. Dabei setzen wir auf 
Qualität statt Quantität der eingesetzten Mittel, um so auch 
Demokratie, gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und 
Soziale Marktwirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit 
zu fördern. Wir werden die öffentlichen Mittel der Entwick-
lungszusammenarbeit als Hebel nutzen, um nationale und 
internationale Privatinvestitionen sowie philanthropisches 
Engagement zu mobilisieren und staatliche Eigeneinnahmen 
in Entwicklungsländern zu generieren.

Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz – 
Agenda 2030 endlich umsetzen

Wir Freie Demokraten bekennen uns zu den 17 Nachhaltig-
keitszielen („Sustainable Development Goals“ – SDGs) der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen und dem Pariser 
Klimaabkommen. Wir fordern deshalb die Weiterentwick-
lung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entlang 
dieser Ziele und Indikatoren. Die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung sind ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der 
Globalisierung. Wir Freie Demokraten sehen in nachhaltiger 
Entwicklung die Chance auf mehr Freiheit für uns alle und für 
zukünftige Generationen. Die globalen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts, wie die aktuelle Covid-19-Pandemie, 
Klimaveränderungen und Umweltzerstörung, armuts- und 
kriegsbedingte Fluchtbewegungen, zerfallende Staaten und 
schlechte Regierungsführung verlangen einerseits ein besser 
abgestimmtes europäisches und internationales Vorgehen und 
andererseits eine einheitliche deutsche Positionierung. Gegen-
wärtig agieren die Ressorts weder abgestimmt noch lässt sich 
eine politische Gesamtstrategie erkennen. Mit einer moder-
nen und innovativen Entwicklungspolitik unterstützen wir unse-
re Partnerinnen und Partner, die Chancen der Digitalisierung, 
Automatisierung und Urbanisierung in Wert zu setzen.

Entwicklungszusammenarbeit stärker europäisch 
und international koordinieren

Wir Freie Demokraten setzen uns für die Stärkung der 
europäischen und internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit ein. Die Bekämpfung von Hunger, die Förderung 
von Bildung, der Einsatz für den internationalen Klima-, 
Arten- und Umweltschutz, die Gesundheitsversorgung sowie 
sexuelle und reproduktive Rechte können wir nur gemeinsam 
mit unseren europäischen und internationalen Partnerinnen 
und Partnern erreichen. Durch eine stärkere Kooperation und 
Koordination mit unseren europäischen und internationalen 
Partnerinnen und Partnern wollen wir zusätzlich Synergien 
schaffen und die Wirkung der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit deutlich steigern. Die Covid-19-Pandemie, 

die insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
massiven sozialen und wirtschaftlichen Verlusten geführt hat, 
erfordert besondere Anstrengungen. Dabei gilt es, sämtliche 
Entwicklungs- und Wiederaufbaumaßnahmen neben der För-
derung von Wachstum und Beschäftigung zwingend auch an 
die Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Widerstandskraft in den Partnerländern zu binden. Hierzu 
wollen wir auch die multilaterale Unterstützung für die am we-
nigsten entwickelten Länder (LDCs) stärken und bis spätestens 
2030 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, vorrangig für 
multilaterale Initiativen, zur Verfügung stellen.

Europäische Entwicklungsbank aufbauen

Wir Freie Demokraten setzen uns für die Schaffung einer 
Europäischen Entwicklungsbank unter dem Dach der Europäi-
schen Investitionsbank (EIB) ein. Angesichts gegenwärtiger 
und zukünftiger Herausforderungen muss die europäische 
Entwicklungspolitik schlagkräftiger werden, um freiheitliche 
Werte weltweit verteidigen zu können. Dafür muss die Ent-
wicklungszusammenarbeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
besser aufeinander abgestimmt werden. Die EIB bietet hierfür 
den geeigneten Rahmen. Eine Europäische Entwicklungs-
bank, die den Fokus auf Demokratie, Marktwirtschaft und 
Rechtsstaatlichkeit legt und die Mobilisierung von privatem 
Kapital steigert, kann Teil einer gemeinsamen europäischen 
Antwort auf die chinesische „Belt and Road“-Initiative sein, 
damit Entwicklungsländer nicht vom autokratischen Regime in 
Peking abhängig werden.

Für eine europäisch abgestimmte Afrikapolitik

Wir Freie Demokraten fordern eine europäisch und zwischen 
den europäischen Mitgliedstaaten abgestimmte Afrikapoli-
tik. Wir wollen die Staaten Afrikas partnerschaftlich bei der 
Stärkung von Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und, sofern 
geboten, der Sicherheitskräfte unterstützen. So wollen wir 
nicht nur Europas historischer Verantwortung gerecht werden, 
sondern auch die Integration Afrikas in regionale und globale 
Wirtschaftskreisläufe fördern. Dies trägt auch der Tatsache 
Rechnung, dass gerade Subsahara-Afrika mehr und mehr zu 
einem echten Wirtschaftspartner Deutschlands und Europas 
wird. Zudem wollen wir Anreize für gute Regierungsführung 
schaffen. Die Freiheit zur Eigengestaltung, Beteiligungsrechte 
und gute Regierungsführung sind Grundvoraussetzungen für 
Wachstum und Entwicklung. Wir begrüßen, dass die Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen der EU mit regionalen Grup-
pen von AKP-Staaten (Organisation afrikanischer, karibischer 
und pazifischer Staaten) die Handelsbeziehungen zwischen 
EU und Afrika auf eine WTO-konforme Rechtsgrundlage 
stellen und allen afrikanischen Staaten einen erleichterten 
und bevorzugten Marktzugang bieten. Ziel muss dennoch 
der vollständige Zugang zum EU-Binnenmarkt und der Ab-
bau protektionistischer Maßnahmen sein. Marktverzerrende 
Subventionen der EU insbesondere im Agrarbereich dürfen 
den Aufbau wettbewerbsfähiger Märkte in Afrika nicht unter-
graben. Die EU muss die regionale wirtschaftliche Integration 
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innerhalb Afrikas und die nachhaltige Wertschöpfung vor 
Ort stärker unterstützen. Deshalb wollen wir die Afrikanische 
Union bei der Realisierung der kontinentalen Freihandelszone 
(AfCFTA) aktiv unterstützen.

 EINWANDERUNG UND FLUCHT 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wie alle klassi-
schen Einwanderungsländer braucht es daher klare Regeln 
für Einwanderung nach eigenen Interessen, gebündelt in 
einem Einwanderungsgesetzbuch. Zugleich gilt es, die 
humanitären Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen 
zu erfüllen. Wir wollen Humanität und Ordnung miteinander 
verbinden. Wir Freie Demokraten wollen ein Einwanderungs-
recht aus einem Guss in Form eines zusammenhängenden 
Einwanderungsgesetzbuches schaffen.

Einwanderung in den Arbeitsmarkt steuern – 
Punktesystem einführen

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt verständlich und einfach steuern. Dazu fordern 
wir ein modernes Zwei-Säulen-System. Dieses besteht aus 
einer überarbeiteten „Blue Card“ als Kerninstrument der 
Fachkräfteeinwanderung mit Arbeitsplatzangebot, die auch 
für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet werden muss, und 
der Einführung einer Chancenkarte für ein Punktesystem nach 
kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte die Möglichkeit zu 
schaffen, auch ohne Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche 
nach Deutschland zu kommen. Die Steuerung soll hier über 
Kriterien wie Bildungsgrad, Deutsch- oder auch gute Eng-
lischkenntnisse, Alter, Berufserfahrung und den aktuellen 
Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt erfolgen. Mittelfristig soll 
die Chancenkarte in einem europäischen Talentpool auf-
gehen, um Europas Attraktivität für qualifizierte Fachkräfte 
und Studierende zu erhöhen und zu vereinheitlichen. Für 
beide Säulen muss es für alle Berufe eine einzige gemeinsa-
me bundesweit zuständige Anerkennungsstelle geben, die 
die Prüfung strukturiert und professionell vornimmt. Für gut 
integrierte Schutzsuchende muss es die Möglichkeit eines 
„Spurwechsels“ in eine der beiden Säulen der Einwanderung 
in den Arbeitsmarkt geben. Denn wer einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht oder sich in einer Qualifikationsphase (zum Beispiel 
Ausbildung oder Studium) befindet, sollte nicht ausgewiesen 
werden.

Flucht und Einwanderung klar unterscheiden

Für uns Freie Demokraten ist das Grundrecht auf Asyl für 
politisch Verfolgte unantastbar. Dazu gehört auch die 
politische Verfolgung aus religiösen Gründen oder aufgrund 
der sexuellen Identität. Dabei wollen wir zwischen politisch 
Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern 
unterscheiden. Für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge wollen 
wir einen eigenen unbürokratischen Status schaffen - einen 
vorübergehenden humanitären Schutz, der auf die Dauer des 

Krieges begrenzt ist. Nach Identitätsfeststellung soll dieser 
Status unkompliziert verliehen und damit das Asylsystem 
massiv entlastet werden. Kriegsflüchtlinge sollen dabei nach 
Beendigung des Krieges in der Regel in ihr Heimatland zu-
rückkehren. Die Kompetenzen von Bund und Ländern sollten 
klar getrennt werden. Der Bund sollte für alle Fragen des 
Schutzstatus und der Beendigung des Aufenthaltes einschließ-
lich der Abschiebung zuständig sein, damit sich die Länder 
auf die Aufgabe der Integration konzentrieren können. Zu 
einem geordneten Einwanderungsrecht gehören auch eine 
konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Ab-
schiebung und die Schaffung von ausreichend Abschiebehaft-
plätzen. Zugleich brauchen besonders vulnerable Gruppen, 
zum Beispiel Verfolgte aus religiösen Gründen oder aufgrund 
sexueller Identität, sichere Verfahren und eine sichere Unter-
bringung sowie im Fall sogenannter sicherer Herkunftsländer 
eine besondere Rechtsberatung, um Anträge form- und frist-
gerecht stellen zu können.

Verbindliche Verteilung von Schutzsuchenden

Wir Freie Demokraten fordern als Kern einer Fortentwicklung 
der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik eine verbindliche 
Verteilung der Schutzsuchenden unter den EU-Staaten, es sei 
denn, sie haben erkennbar keine Bleibeperspektive. Sollte 
eine Einigung auf EU-Ebene nicht in absehbarer Zeit gelin-
gen, sollte Deutschland mit gleichgesinnten Staaten voran-
gehen. Staaten, die sich an dieser „Koalition der Willigen“ 
nicht beteiligen, müssen mit angemessenen Kürzungen von 
Zuwendungen aus dem EU-Haushalt rechnen, die dann zur 
Finanzierung der Kosten der Aufnahme von Flüchtlingen ver-
wendet werden.

Sekundärmigration verhindern

Wir Freie Demokraten wollen eine feste, achtjährige Zustän-
digkeit des EU-Mitgliedstaates, dem eine Schutzsuchende 
oder ein Schutzsuchender zugeteilt wurde. Die Rücküberstel-
lung in den zuständigen EU-Staat muss vereinfacht werden. 
Hilfsleistungen sollen die Schutzsuchenden in der Regel nur 
im zuständigen EU-Staat erhalten. Dabei muss gewährleistet 
sein, dass diese Hilfeleistungen in allen Mitgliedstaaten ei-
nem europäischen Mindestniveau entsprechen. Damit wollen 
wir die Dublin-Regelungen weiterentwickeln und Sekundärmi-
gration wirksam verhindern.

Asylanträge in Botschaften von EU-Mitgliedstaaten 
ermöglichen: Visum aus humanitären Gründen

Wir Freie Demokraten fordern, dass Asylanträge auch im 
Ausland in den Botschaften von EU-Mitgliedstaaten gestellt 
werden können. Es muss möglich sein, auf sicherem Weg 
nach Europa zu kommen – ohne lebensgefährliche Reise und 
die Gefahr, in die Hände von Menschenhändlern zu geraten. 
Ein Visum aus humanitären Gründen sollte ebenfalls erteilt 
werden, wenn im Einzelfall offensichtlich ist, dass Leib und 
Leben der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar, 
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ernsthaft und konkret gefährdet sind. Dazu sollten im europäi-
schen Recht eindeutige Regelungen verankert werden.

Frontex für Außengrenze und Seenotrettung 
ausbauen

Wir Freie Demokraten fordern einen schnelleren Ausbau der 
EU-Grenzschutzagentur Frontex auf die vorgesehene Perso-
nalstärke von 10.000 Beamtinnen und Beamten – begleitet 
von einer strukturellen Reform sowie einer Erweiterung von 
Kontroll- und Transparenzmechanismen. Deutschland muss 
sich hieran stärker beteiligen. Ein Raum ohne Binnengren-
zen erfordert einen starken Schutz der Außengrenzen. Dies 
können die Mitgliedstaaten vielfach nicht mehr alleine leisten. 
Eine starke europäische Grenzschutzagentur, die sie hierbei 
unterstützt, ist damit im Interesse aller Mitgliedstaaten und 
insbesondere im deutschen Interesse. Frontex sollte auch die 
Seenotrettung übernehmen, um endlich das grausame Ster-
ben auf dem Mittelmeer zu beenden. Hierbei handelt es sich 
um eine staatliche Aufgabe. Solange dies nicht gewährleistet 
ist, dürfen private Stellen, die diese Aufgabe übernehmen, 
nicht behindert werden. Die unter Beteiligung von Frontex 
erfolgten „Pushbacks“, also das illegale Zurückdrängen von 
Migrantinnen und Migranten, ist sehr ernst zu nehmen. Wir 
setzen uns für die Aufklärung solcher Vorkommnisse und für 
schärfere Mechanismen zur Verhinderung von Menschen-
rechtsverletzungen ein. So stärken wir den europäischen 
Grenzschutz, verbessern die Seenotrettung und tragen Sorge 
für die Einhaltung der Menschenrechte an den Außengrenzen 
der EU.

Leitbild Grundgesetz

Wir Freie Demokraten fordern ein integrationspolitisches 
Leitbild. Dieses umfasst das Grundgesetz mit seinem Grund-
rechtekatalog, ist religionsunabhängig und spiegelt die 
gesellschaftliche Vielfalt in Einheit wider. Es soll die Prinzi-
pien Weltoffenheit, Toleranz und Eigenverantwortung als 
Grundlage der Integration betonen und aus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland heraus verstehbar machen. 
Sprach- und Integrationskurse müssen daher vom ersten Tag 
an flächendeckend und kostenlos angeboten, aber auch 
angenommen werden. Ziel der Integrationskurse muss es 
vor allem sein, den Respekt vor unserer Rechtsordnung und 
Demokratie zu vermitteln, insbesondere die Gleichheit von 
Frau und Mann, die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller 
Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten, sowie die 
Toleranz gegenüber allen Formen des Glaubens und des 
Nichtglaubens.

Integration fordern und fördern

Wir Freie Demokraten wollen eine Integrationspolitik, die 
Vielfalt begrüßt und daher Einwanderinnen und Einwanderer 
einlädt, Teil unserer Gesellschaft zu werden, ihnen aber auch 
eine eigene Integrationsleistung abverlangt. Wir wollen die 
Chancen der Einwanderung für Deutschland nutzen, denn 

unser Land ist auf Einwanderung angewiesen. Integration ist 
der Schlüssel dafür, dass Einwanderinnen und Einwanderer 
zu einem Teil unserer Gesellschaft werden und zu ihrem 
Gelingen beitragen. Deshalb wollen wir Integration fördern: 
durch Angebote zum Erlernen unserer Sprache und unserer 
Gesellschaftsordnung, Integrationspaten nach kanadischem 
Vorbild sowie zusätzliche Integrationsmaßnahmen, die sich 
gezielt an Frauen, Kinder und Senioren, aber auch an be-
sonders schutzbedürftige Personengruppen richten. Bürokra-
tische Hürden beim Einwanderungs- und Integrationsprozess 
sowie bei der Arbeitsaufnahme, wie die Vorrangprüfung 
oder die Sperrfrist für Asylbewerber, müssen abgebaut und 
Partnerschaften mit Herkunftsländern geschlossen werden. Mit 
ausgewählten Partnerländern sind Anwerbestrategien vor Ort 
zu entwickeln, zum Beispiel mit Sprachkursen und Vorberei-
tungskursen auf das Leben in Deutschland.

Für ein liberales Staatsangehörigkeitsrecht

Wir Freie Demokraten begreifen die Verleihung der deut-
schen Staatsangehörigkeit als Ergebnis und Ziel einer gelun-
genen Integration in die deutsche Gesellschaft. Daher müssen 
zur Verleihung der Staatsangehörigkeit klare Kriterien erfüllt 
sein. Es ist für das Zusammenleben im Einwanderungsland 
Deutschland wertvoll, wenn Menschen, die in Deutschland 
geboren sind oder ihr ganzes Leben in Deutschland verbrin-
gen werden, über eine Einbürgerung auch rechtlich Teil des 
Staatsvolkes werden. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht 
sollte im Fall einer Einbürgerung grundsätzlich auch die 
Mehrstaatigkeit zulassen. Ab der Enkelgeneration der Erst-
eingebürgerten sollten sich Menschen dann für eine Staatsan-
gehörigkeit entscheiden müssen, außer wenn mit dem Verlust 
der Aufgabe der zweiten Staatsangehörigkeit rechtliche oder 
wirtschaftliche Nachteile verbunden sind, sie nicht auf sie ver-
zichten können oder es sich um die Staatsangehörigkeit eines 
EU-Mitgliedstaates handelt. Wir fordern für Einwanderinnen 
und Einwanderer zudem einen vereinfachten Zugang zur 
deutschen Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier Jahren. 
Eine Niederlassungserlaubnis soll bereits nach drei Jahren 
gewährt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-
steller in dieser Zeit mit gültigem Aufenthaltstitel straffrei in 
Deutschland gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die 
vollständige Deckung des Lebensunterhaltes auch der Familie 
nachweisen kann. Der Erwerb der deutschen Staatsange-
hörigkeit soll unabhängig vom Einwanderungsweg möglich 
sein, wenn zusätzlich ein Einbürgerungstest absolviert und 
das Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres Grundgesetzes 
abgelegt werden. Der Entzug der doppelten Staatsangehörig-
keit darf kein Mittel zur Gefahrenabwehr oder Bestrafung 
sein. Sonst wären Bürgerinnen und Bürger mit einer weiteren 
Staatsangehörigkeit nur Bürger zweiter Klasse. Für alle Neu-
bürgerinnen und Neubürger wollen wir die flächendeckende 
Durchführung von Einbürgerungsfeiern unter Verwendung der 
Symbole der Bundesrepublik.
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   FÜR EIN GANZHEITLICHES  
 ENERGIESYSTEM 

Wir Freie Demokraten wollen die Energiewende stärker 
innovativ, technologieoffen, international und als Gesamtsys-
tem denken. Denn es geht nicht nur um Strom, sondern auch 
um Wärme und Kälte für Gebäude, Industrieprozesse sowie 
Kraftstoffe für den Verkehr. Wir werden die Klimaschutzziele 
nicht erreichen, indem wir in Deutschland nur auf direkte 

Elektrifizierung auf Basis erneuerbaren Stroms setzen. Unser 
Ziel ist ein kosteneffizientes, sicheres und weltweit vernetz-
tes europäisches Gesamtsystem „Energieversorgung“. Wir 
wollen eine naturwissenschaftlich fundierte Energiepolitik, 
die auf Innovation, Wettbewerb und hohe gesellschaftliche 
Akzeptanz setzt.

Energie bezahlbar machen – EEG-Umlage 
abschaffen

Wir Freie Demokraten wollen die Umlagen, Steuern und Ab-
gaben auf Energie umfassend reformieren. Denn aktuell hat 
Deutschland die höchsten Strompreise Europas für nahezu 
alle Verbrauchergruppen. Dazu wollen wir die Stromsteuer 
auf das EU-Mindestmaß senken. Die EEG-Umlage (Erneuerba-
re-Energien-Gesetz) wollen wir schrittweise abschaffen, indem 
die Förderzusagen aus der Vergangenheit weitestgehend 
aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung finanziert und keine 
neuen Fördertatbestände geschaffen werden.

Erneuerbare Energien marktwirtschaftlich 
ausbauen

Wir Freie Demokraten wollen erneuerbare Energien vollstän-
dig in den Wettbewerb überführen und die Förderung nach 

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beenden. Gesetzlich 
vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien und 
staatlich garantierte Abnahmepreise lehnen wir ab. Deutsche 
Stromkunden haben den Ausbau erneuerbarer Energien be-
reits mit über 200 Milliarden Euro gefördert. Sie stehen heute 
für rund die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland und 
können künftig mehr Systemverantwortung übernehmen. Ein 
steigender CO2-Preis wird fossile Energie weiter unattraktiv 
machen und dazu führen, dass der Zubau erneuerbarer Ener-

gien stärker nachfragegetrieben erfolgt. Auch die Eigenver-
sorgung mit erneuerbarem Strom und die marktwirtschaftliche 
Nutzung von Strom aus Altanlagen, die aus der 20-jährigen 
EEG-Förderung fallen, wollen wir vereinfachen.

Energieversorgung sichern – regelmäßiger 
Stresstest

Wir Freie Demokraten wollen ein regelmäßiges Monitoring 
(Stresstest) für Versorgungssicherheit mit Energie und dazu 
klare Kriterien gesetzlich festschreiben. Denn die sichere 
und zuverlässige Versorgung mit Strom, Wärme, Kälte und 
Kraftstoff zu jeder Zeit an jedem Ort hat für uns Priorität. Sie 
darf durch klima- und energiepolitische Maßnahmen nicht 
gefährdet werden. Kohle- und Atomausstieg und die zuneh-
mende Einspeisung aus zeit- und wetterabhängig schwanken-
der Wind- und Sonnenenergie stellen unser Energiesystem 
vor enorme Herausforderungen. Einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen können flexible Erzeu-
gungs- und Speichertechnologien leisten.

Mehr Tempo beim Wasserstoff

Wir Freie Demokraten wollen Wasserstoff und synthetische 
Kraftstoffe neben Strom als zweite Säule des künftigen Ener-
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  DER STROM.

Wir Freie Demokraten wollen die Umlagen, Steuern und 
Abgaben auf Energie umfassend reformieren. Denn aktu-
ell hat Deutschland die höchsten Strompreise Europas für 
nahezu alle Verbrauchergruppen. Dazu wollen wir die 
Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß senken. Die EEG-Um-
lage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) wollen wir schrittwei-
se abschaffen, indem die Förderzusagen aus der Vergan-
genheit weitestgehend aus den Einnahmen der CO2-Be-
preisung finanziert und keine neuen Fördertatbestände 
geschaffen werden.
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giesystems aufbauen und den Hochlauf der Wasserstoffwirt-
schaft schnellstmöglich vorantreiben. CO2-neutraler Wasser-
stoff und synthetische Kraftstoffe können fossile Brennstoffe 
in der Industrie ersetzen, Autos, Schiffe sowie Flugzeuge 
antreiben oder Gebäude heizen. Der volatile Strom aus 
Sonne und Wind wird durch die Erzeugung von Wasser-
stoff mittels Elektrolyse speicherbar und über weite Strecken 
transportierbar. Für den Hochlauf setzen wir neben grünem 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auch auf CO2-neu-
tralen „blauen“ und „türkisen“ Wasserstoff aus Erdgas, bei 
dessen Herstellung der enthaltene Kohlenstoff gespeichert 
werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass das Entweichen 
von Methan („Methan Leakage“) bei der Förderung und beim 
Transport des Erdgases für die Umwandlung ausgeschlossen 
werden kann oder dort, wo dies nicht zu 100 Prozent mög-
lich ist, entsprechend kompensiert wird. Nur so erreichen wir 
kurzfristig große Mengen zu bezahlbaren Preisen. Um die 
Produktion von Energieträgern zu vertretbaren Kosten sicher-
zustellen, muss weltweit in Anlagen investiert werden. Photo-
voltaik- oder Windkraftanlagen an geeigneten Standorten in 
Verbindung mit angeschlossener Infrastruktur zur Herstellung 
von gut speicher- und transportierbaren Energieträgern kön-
nen dazu einen großen Beitrag liefern.

Europäische Wasserstoffunion

Wir Freie Demokraten wollen die Gründung einer Europäi-
schen Wasserstoffunion voranbringen. Denn Deutschland 
importiert heute rund 70 Prozent seines Energiebedarfs und 
wird trotz aller Anstrengungen auf dem Heimatmarkt auch 
künftig auf die Einfuhr von Energieträgern angewiesen sein. 
Daher müssen wir jetzt eine europäische Strategie für den 
Import klima-neutraler Gase und Kraftstoffe schaffen. Neben 
dem frühzeitigen Aufbau von internationalen Partnerschaf-
ten muss es auch Teil dieser Strategie sein, die notwendige 
Importinfrastruktur zu realisieren. Eine Europäische Wasser-
stoffunion verbindet Klimaschutz mit einer zukunftsfähigen 
Industrie und einer sicheren Energieversorgung. Wasserstoff-
projekte, zum Beispiel aus Solarenergie an günstigen Produk-
tionsstandorten in Südeuropa, können helfen, wirtschaftliche 
Ungleichgewichte innerhalb der EU zu mindern.

Für eine digitale Energiewende

Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung der Energie-
wende in Deutschland schneller und unbürokratischer voran-
bringen. Denn die Verbesserung der Energieeffizienz, die 
Flexibilisierung des Verbrauchs und der Tarife sowie die Si-
cherstellung der System- und Versorgungssicherheit kann nur 
durch konsequente Digitalisierung gelingen. Smarte Anwen-
dungen können dazu beitragen, den Wandel von einer zent-
ralen zu einer dezentralen Energieversorgung weiter voran-
zutreiben. Wir möchten den Rollout intelligenter Messsysteme 
(„Smart Meter“) vereinfachen – als Voraussetzung für „Smart 
Grids“ und für Automatisierung durch künstliche Intelligenz. 
Dabei müssen IT- und Datensicherheit ein Grundpfeiler zum 
Schutz dieser kritischen Infrastruktur sein. Neue Chancen und 

Innovationen können sich durch vermehrt datengetriebene 
Geschäftsmodelle ergeben. Auch im privaten Bereich lassen 
sich durch Digitalisierung enorme Energieeffizienzpotentiale 
heben – zum Beispiel bei der Wärme- und Beleuchtungssteue-
rung sowie beim autonomen Fahren.

Bürokratie im Energierecht abbauen – unnötige 
Bremsen lösen

Wir Freie Demokraten wollen das inzwischen kaum mehr 
zu überblickende und parlamentarisch immer schwieriger 
zu kontrollierende Energierecht entbürokratisieren sowie Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren entschlacken und digi-
talisieren. Wir wollen durch Bürokratieabbau nicht nur mehr 
Ressourcen für Innovationen und Wachstum in den Unterneh-
men schaffen, sondern sehen ihn auch aus demokratischer 
Sicht als dringend geboten. Schnellere Verfahren erleichtern 
den marktgetriebenen Ausbau erneuerbarer Energien und die 
schnelle Realisierung der dafür nötigen Strom-, Wärme- und 
Gasnetze.

Akzeptanz der Energiewende stärken

Wir Freie Demokraten wollen die Akzeptanz der Energiewen-
de vor Ort durch eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, einen 
klugen Ausgleich mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie 
transparente rechtsstaatliche Verfahren stärken. Denn die 
Unterstützung für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie 
Netze ist grundsätzlich hoch und auch immer mehr Unter-
nehmen möchten auf erneuerbare Energien setzen. Für eine 
nachhaltige Energiewende ist es unerlässlich, die Interessen 
aller Interessengruppen zu berücksichtigen. So kann neben 
Akzeptanz auch Rechtssicherheit für einmal bewilligte Projek-
te sichergestellt werden.

   LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,  
 ANGELN, FISCHEREI UND JAGD 

Deutschland braucht eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, 
die sich rechnet. Wir Freie Demokraten wollen die Chancen 
der Landwirtinnen und Landwirte auf wirtschaftlichen Erfolg 
vermehren. Wir setzen uns deshalb für digitale Fortschritte in 
der Landwirtschaft ein und wollen eine eigenverantwortliche 
Risikovorsorge gegen zunehmende Witterungsrisiken ermög-
lichen.

Unabhängigkeit der Landwirtschaft stärken

Wir Freie Demokraten wollen Landwirtinnen und Landwirte 
unabhängig von Agrarzahlungen machen und sie von über-
bordender Bürokratie entlasten. Die europäische Agrarpolitik 
braucht ein Update. Wir wollen weg von flächenbezogenen 
Direktzahlungen und hin zu mehr zukunftssichernder Inves-
titionsförderung sowie Forschung. Wir wollen einheitliche 
Wettbewerbsstandards in der EU und fordern den sukzessi-
ven Abbau der EU-Agrarsubventionen. Das Genossenschafts-
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recht wollen wir reformieren. Nur mit fairen Wettbewerbs-
bedingungen für alle im gemeinsamen Binnenmarkt können 
wir die Abwanderung der landwirtschaftlichen Produktion 
und der Weiterverarbeitung der Lebensmittel ins Ausland 
verhindern. Auch global setzen wir uns für Wettbewerb mit 
fairen Rahmenbedingungen ein. Deshalb wollen wir, dass 
die Welthandelsorganisation sich dafür einsetzt, stärker auf 
Marktwirtschaft und weniger Bürokratie zu setzen, sodass 
Landwirte weltweit unabhängig von staatlichen Subventionen 
wettbewerbsfähig wirtschaften können. Bei landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen brauchen wir eine marktwirtschaftliche 
Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette vom Acker 
bis zum Einzelhandel. Die fortschreitende Konzentration von 
Marktmacht schadet dem Wettbewerb. Handelshemmnisse 
für Landwirte und Weinbauern wollen wir darüber hinaus 
abbauen.

Schutzoffensive für eine multifunktionale 
Waldwirtschaft 

Wir Freie Demokraten fördern das Konzept der multifunk-
tionalen Forstwirtschaft mit ihren artenreichen Wäldern. 
Bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder gehen 
Ökonomie und Ökologie Hand in Hand. Mit einer Wald-
schutzoffensive wollen wir die Schadholzbergung, Schäd-
lingsbekämpfung und schnelle Aufforstung mit klimaresilienten 
und standortgerechten Baumarten im Rahmen der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse forcieren. Stilllegungsflächen sollten 
auf unwirtschaftlichen Gebieten forciert werden. Wir wollen 
die Gemeinwohlleistungen der Wälder marktorientiert hono-
rieren. Förderinstrumente sollen grundsätzlich auch für die 
Forstwirtschaft zur Verfügung stehen. Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse und damit auch Kleinprivatwälder wollen wir 
stärken. Holz ist der wichtigste nachwachsende Rohstoff in 
Deutschland. Wir wollen die Forschung für seine Nutzung in 
diesem Bereich ausweiten. Der Wald hat vielfältige Funktio-
nen als Lebens- und Erholungsraum, Trinkwassergewinnung, 
Treibhausgassenke und Rohstofflieferant für eine moderne 
und innovative Holzwirtschaft, die wichtige Arbeitsplätze 
sichert. Die Bewirtschaftung der Wälder hat Rücksicht auf die 
Belange des Arten- und Naturschutzes zu nehmen. Menschen 
empfinden Wald als Natur pur, obwohl wir keine Urwälder 
mehr haben, denn alle Wälder sind von Menschen gestaltet. 

Landwirtschaft an Trockenheit anpassen

Wir Freie Demokraten wollen der Land- und Forstwirtschaft 
die Anpassung an Klimaveränderungen erleichtern. Dazu set-
zen wir auf Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen es den Betrieben 
der Land- und Forstwirtschaft ermöglichen, mit steuerbefreiten 
Risikoausgleichsrücklagen in guten Jahren besser für Dürren 
und andere Folgen des Klimawandels vorzusorgen. Auf diese 
Weise werden sie unabhängiger von staatlichen Notpro-
grammen. Zudem wollen wir einen Paradigmenwechsel im 
Wasserbau, um zukünftig ausreichende Wasservorräte für 
das Pflanzenwachstum verfügbar zu halten. Dazu werden wir 
einen Nationalen Aktionsplan für Gewässer und Wasserma-

nagement erarbeiten. Wir wollen die europaweite Verfügbar-
keit wirksamer und moderner Pflanzenschutzmittel sicherstel-
len. Nationale Alleingänge diesbezüglich lehnen wir ab.

Europaweites Tierwohllabel für Transparenz und 
verantwortungsvolle Haltung

Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle 
Haltung von Nutztieren ein. Dabei setzen wir auf rechtsstaat-
liche Kontrollen und wirksame Modernisierungsschritte in der 
Tierhaltung, die auch kleine und mittlere Betriebe mitgehen 
können. Damit auch die Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Kauf tierischer Erzeugnisse Verantwortung übernehmen 
können, müssen Haltungsbedingungen klar erkennbar sein. 
Um das zu gewährleisten, setzen wir uns für ein einfaches, 
transparentes und verpflichtendes Tierwohllabel in der gesam-
ten Europäischen Union und mittelfristig für europaweit ein-
heitliche Tierschutzstandards ein. Tierschutz und Tierwohl sind 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist Tierwohl keine 
Frage der Stallgröße, sondern des Zustands des einzelnen 
Tieres. Die Tierschutzstandards auf Höfen müssen regelmäßig 
und mindestens alle fünf Jahre kontrolliert werden. Damit 
Landwirtinnen und Landwirte Investitionsentscheidungen für 
mehr Tierwohl planen können, brauchen sie zudem verläss-
liche Rahmenbedingungen. Widersprüche zwischen konkur-
rierenden Rechtsbereichen wie zwischen dem Tierwohl und 
Immissionsschutz müssen aufgelöst werden. Die überholte 
Anbindehaltung wollen wir schrittweise überwinden.

Information und Innovation gegen 
Lebensmittelverschwendung

Wir Freie Demokraten wollen transparente Nährwertinforma-
tionen und eine frühzeitige Ernährungsbildung in Kindertages-
stätten sowie Schulen. Zudem wollen wir prüfen, bei welchen 
Produkten das starre Mindesthaltbarkeitsdatum durch ein 
dynamisches Verderbslimit ersetzt werden kann. Intelligente 
Verpackungen und eine Haftungserleichterung für Lebensmit-
telspenden können dabei helfen, die Lebensmittelverschwen-
dung zu reduzieren.

Nachhaltige Nutzung der Fischbestände sichern 

Wir Freie Demokraten wollen jegliche Fischerei konsequent 
an den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung orientie-
ren. Dabei sind Umweltverträglichkeit, soziale Gerechtigkeit 
und wirtschaftliche Stabilität absolut gleichrangig zu sehen. 
Nur so kann die Fischerei ihre wichtige Rolle für die Welt-
ernährung auch in Zukunft spielen. Dazu wollen wir die 
Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und Fangtechniken 
artenspezifisch anpassen, beispielsweise durch die Ver-
größerung der Maschenweite von Fangnetzen. Beifang soll 
bei den Fangquoten angerechnet werden. Die Erfolge der 
Europäischen Fischereipolitik auf diesem Gebiet müssen 
gesichert werden. Auch im Interesse der Verbraucherinnen 
und Verbraucher wollen wir die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Fischerinnen sowie Fischer und Aquakulturproduzenten im 
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internationalen Wettbewerb stärken. Wir setzen zudem auf 
kooperative Maßnahmen zur Überwachung gesetzlicher 
Regelungen, die immer auf Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse basieren und weiterentwickelt werden müssen. 
Kontrollmaßnahmen wie zum Beispiel eine verpflichtende Ka-
meraüberwachung, die eine Branche unter Generalverdacht 
stellen, sind hingegen mit unserer liberalen Grundhaltung 
nicht vereinbar. Wir bekennen uns außerdem nachdrücklich 
zum „Multi-Use-Ansatz“ bei Windparks auf dem Meer, damit 
Fischerei zukünftig auch in „Offshore-Windparks“ möglich ist.

Angeln ist sozial, kulturell, ökologisch und 
ökonomisch wertvoll für Deutschland

Wir Freie Demokraten sehen Angeln als wichtige Naturver-
bundenheit. Die Vereine und Mitglieder sind die Umwelt-
schützer vor Ort, die sich um eine gesunde Flora und Fauna 
unserer Gewässer kümmern. Gleichzeitig ist es auch ein 
Hobby, das altersübergreifend und interkulturell eine Gemein-
schaft pflegt. Vielmehr ist es dem ehrenamtlichen Engagement 
der Anglerinnen und Angler zu verdanken, dass so manche 
Fischarten nach Deutschland zurückgekehrt sind. Wir ver-
trauen dem gut ausgebildeten Angler, der jeweils am besten 
einschätzen kann, ob ein gefangener Fisch entnommen wer-
den muss oder zum Beispiel als produktiver Laichfisch wieder 
zurückgesetzt werden kann. Pauschale „Catch and Release“-
Verbote lehnen wir aus Arten- und Bestandsschutzgründen 
ab. Die Angeltätigkeit ist aus unserer Sicht kein Gegenpart 
zu Naturschutzzielen. Deswegen lehnen wir auch pauschale 
Verbote und Beschränkungen der Angelei ab, insbesondere 
pauschale Nachtangelverbote oder Nullnutzungsgebote von 
Gewässern.

Jagd als Naturschutz – Wildtiermanagement 
ermöglichen

Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Wildtiermanage-
ment, das eine Bejagung von Wolf, Kormoran, Nandu und 
Biber ermöglicht. Zur Wildbretgewinnung, Seuchenpräven-
tion sowie Wildschadenminimierung und für ein ausgewoge-
nes „Beute zu Beutegreifer“-Verhältnis ist die Jagd unerläss-
lich. Wir streben eine einheitliche Regelung der Länder zum 
legalen Einsatz von Schalldämpfern und Nachtzielgeräten 
zur Lärmreduktion und für eine genauere Treffpunktlage für 
Jägerinnen und Jäger an. Wir stehen zu den Jägerinnen und 
Jägern in Deutschland als aktive und staatlich geprüfte Natur-
schützerinnen und Naturschützer.

Digitale Landwirtschaft – „Smart Farming“

Wir Freie Demokraten wollen die Chancen der Digitalisie-
rung für die Landwirtschaft nutzen. „Smart Farming“ sehen 
wir als ein Werkzeug, das Landwirtinnen und Landwirten 
dabei hilft, ihre Betriebe zu optimieren, um Tierwohl, Um-
welt- und Arbeitsabläufe zu modernisieren. Wir wollen eine 
moderne Agrarpolitik, die nicht gängelt, sondern Lösungen 
forciert und Einkommen steigert.

Nachhaltige Landwirtschaft durch neue 
Technologien

Wir Freie Demokraten wollen Technologieoffenheit für die 
nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft. Für gentechnisch 
veränderte Nutzpflanzen müssen daher aktuelle und wissen-
schaftlich basierte Zulassungskriterien gelten. Grüne Gen-
technik eröffnet neue Möglichkeiten, um Böden zu schonen, 
Biodiversität zu fördern und die Effizienz des Betriebsmittel-
einsatzes zu erhöhen. Ebenso setzen wir uns für die zügige 
Zulassung von In-vitro-Fleisch in der EU ein. Neue Möglichkei-
ten in der Futterversorgung für Schweine und Geflügel (Alles-
fresser) wie verarbeitete tierische Proteine, auch auf Basis von 
Insekten, wollen wir zulassen, soweit keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen. Dies spart Importe von Eiweißquellen 
und schont Ressourcen. Bedenken in der Bevölkerung müssen 
mit Aufklärung begegnet werden. Wir begreifen Umwelt- und 
Naturschutz nicht als Widerspruch zur Land- und Forstwirt-
schaft. Wir brauchen Land- und Forstwirtschaft, die nachhal-
tig ist und Flächen, die zusätzliche Beiträge zum Naturschutz 
leisten. Der Vertragsnaturschutz ist aus unserer Sicht das 
liberalste Instrument für mehr Naturschutz. Auch biologischer 
und konventioneller Landbau sind für uns keine Gegensätze. 
Wir setzen uns für eine Vielfalt an Erzeugungssystemen ein, 
die den gesellschaftlichen Vorstellungen nachhaltiger Produk-
tionsweisen entsprechen.

 WOHNEN 

Das Bauland und somit auch der Wohnraum in unseren Städ-
ten wird knapper, die Mieten steigen immer weiter. Dagegen 
hilft vor allem: Mehr Flächen mobilisieren und mehr bauen. 
Enteignungen, Mietpreisbremse oder Mietendeckel sorgen 
letztlich für weniger Wohnraum. Auch der Traum vom Eigen-
heim rückt durch hohe Kosten für immer mehr Menschen in 
weite Ferne. Wir Freie Demokraten wollen dafür sorgen, dass 
Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleibt und sich der Traum 
vom Eigenheim für mehr Menschen erfüllen lässt.

Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer – 
Wohneigentum fördern

Wir Freie Demokraten wollen die Bürgerinnen und Bürger 
beim Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum entlasten. 
Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag 
von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen einführen. 
Der Freibetrag soll wiederauffüllbar sein, damit er bei einem 
Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht. 
Dadurch erleichtern wir es den Menschen, ihren Traum vom 
eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu verwirklichen 
und zugleich für das Alter vorzusorgen. Für mehr Steuerge-
rechtigkeit wollen wir zudem die missbräuchliche Umgehung 
der Grunderwerbsteuer durch Immobilieninvestoren mittels 
sogenannter Share Deals mit einer Gesetzesänderung ver-
hindern.
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Bündnis für selbstbestimmtes Wohnen im Alter

Wir Freie Demokraten fordern mehr barrierefreien oder -ar-
men Wohnraum in Bestand und Neubau. So wollen wir Men-
schen ermöglichen, möglichst lange selbstbestimmt in ihrem 
gewohnten Umfeld leben zu können. Ein breites Bündnis von 
Bund, Ländern, Kommunen, aus Wissenschaft und Praxis, 
Politik und Gesellschaft soll das Thema „Wohnen im Alter“ 
mehr in das Bewusstsein aller Akteure rücken und Lösungen 
erarbeiten. Bestehende Förderungen sollen zusammengeführt 
werden. Anreizmodelle sollen den Lock-In-Effekt verhindern, 
damit sowohl ältere Menschen als auch junge Familien pas-
senden Wohnraum finden.

Baukosten-TÜV

Wir Freie Demokraten wollen Bauen günstiger machen. 
Durch die Vielzahl von Vorschriften entstehen massive Kosten. 
Daher wollen wir einen Baukosten-TÜV einführen, der neue 

Regelungen auf ihre Kosten für Bauen und Wohnen ermittelt. 
Unser Ziel ist es, kostenverursachende Normen zu vermeiden 
und den Entscheiderinnen und Entscheidern eine transparente 
Grundlage für ihr Handeln zur Verfügung zu stellen. Insbeson-
dere EU-Richtlinien dürfen nicht über das erforderliche Maß 
hinaus umgesetzt werden. Die Empfehlungen der Baukosten-
senkungskommission erfordern eine konsequente Umsetzung. 
Ebenso wollen wir auch bestehende kostensteigernde Rege-
lungen kritisch überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Vorrang für Wohnungsbau – Mietendeckel 
abschaffen, Abschreibung erhöhen

Wir Freie Demokraten wollen die Mietpreisbremse abschaf-
fen und einen bundesweiten Mietendeckel verhindern. Die 

Möglichkeiten zur Abschreibung für Wohnungsbauinvestitio-
nen wollen wir verbessern. Die lineare Abschreibung muss 
von zwei auf drei Prozent erhöht werden. Darüber hinaus ist 
die Aktivierung von Bauland notwendig, beispielsweise durch 
eine stärkere Zusammenarbeit der Länder mit der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Mietpreisbremse und 
Mietendeckel schaffen nachweislich keine neuen Wohnungen 
und haben sogar zu einer Verknappung des Angebots ge-
führt. Auch die zahlreichen Regelungen im Rahmen soge-
nannter Erhaltungsverordnungen oder das immer komplexer 
werdende Mietrecht machen die Vermietung von Wohnraum 
unnötig kompliziert.

Baugenehmigungen beschleunigen

Wir Freie Demokraten wollen die Genehmigungsverfahren 
vor dem Bauen beschleunigen. Dazu wollen wir die Chan-
cen des seriellen und modularen Bauens nutzen sowie ein 
digitales und teilautomatisiertes Baugenehmigungsverfahren 

entwickeln. Die Bauordnungen aller Länder müssen harmoni-
siert werden, sodass dort einheitliche Anforderungen an den 
modularen und seriellen Bau enthalten sind. Ferner muss die 
sogenannte Genehmigungsfiktion gesetzt werden: Wenn die 
Bauherrin oder der Bauherr alle Unterlagen vorlegt und die 
Behörde nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf den 
Antrag reagiert, gilt er als genehmigt und die Bautätigkeit 
kann beginnen.

Baulückenkataster erstellen, Dachausbau fördern, 
Innenentwicklung forcieren

Wir Freie Demokraten wollen ein Baulücken- und Potential-
flächenkataster einführen. Auf dessen Grundlage können die 
Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten konkrete 

  MIETENDECKEL
 ABSCHAFFEN.
ABSCHREIBUNGEN
  ERHÖHEN.

Wir Freie Demokraten wollen die Mietpreisbremse abschaffen 
und einen bundesweiten Mietendeckel verhindern. Die Mög-
lichkeiten zur Abschreibung für Wohnungsbauinvestitionen 
wollen wir verbessern. Die lineare Abschreibung muss von 
zwei auf drei Prozent erhöht werden. Darüber hinaus ist die 
Aktivierung von Bauland notwendig, beispielsweise durch eine 
stärkere Zusammenarbeit der Länder mit der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA). Mietpreisbremse und Mietende-
ckel schaffen nachweislich keine neuen Wohnungen und 
haben sogar zu einer Verknappung des Angebots geführt.
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Zeit- und Maßnahmenpläne zur Bebauung dieser Flächen 
entwickeln. Hindernisse bei der Wiederverwertung von 
Brachflächen sind konsequent zu beseitigen. Der Bund muss 
die Länder im Rahmen der Bauministerkonferenz außerdem 
zu einer Entbürokratisierung des Dachausbaus und der Dach-
aufstockung, etwa bei der Stellplatz- und Aufzugspflicht, an-

halten und mittels der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
ein entsprechendes Förderprogramm auflegen.

Digitaler Bauantrag

Wir Freie Demokraten wollen den digitalen Bauantrag einfüh-
ren, um die Bearbeitung zu vereinfachen, zu beschleunigen 
und teilweise zu automatisieren. Denn die Arbeitsabläufe und 
Verfahren in den Genehmigungsbehörden sind aus der Zeit 
gefallen. Wie bei der Steuererklärung wollen wir für alle An-
tragsteller ein bundesweit zentrales digitales Portal schaffen, 
mit dem digitale Bauanträge eingereicht werden können.

Soziales Wohnen

Wir Freie Demokraten wollen für Menschen mit niedrigem 
Einkommen einen echten Zugang zu günstigem Wohnraum 
schaffen. Dazu muss sich die soziale Wohnraumversorgung 
an der potentiellen Mieterin beziehungsweise am potentiellen 
Mieter und nicht nur am Bau von neuen Sozialwohnungen 
orientieren. Wir wollen zahlungsschwachen Wohnungssu-
chenden den Zugang zum freien Wohnungsmarkt mithilfe des 
Wohngeldes erleichtern. Erst wenn dort die Wohnungssuche 
erfolglos bleibt, soll die Berechtigung auf Bezug einer Sozial-
wohnung erteilt werden.

Freie Wahl beim Wohnen – mehr 
Selbstbestimmung für Menschen mit 
Behinderungen

Wir Freie Demokraten wollen Wahlfreiheit für Menschen mit 
Behinderungen. Unabhängig von der Wohnform und vom 

Wohnort sollen sie Anspruch auf alle Leistungen aus der 
Sozialversicherung haben. Damit jeder Mensch selbst über 
seine Angebote bestimmen kann, wollen wir das persönliche 
Budget einfach und unbürokratisch nutzbar machen. Damit 
ermöglichen wir mehr Selbstbestimmung für Menschen mit 
Behinderungen.

 LIBERALES BÜRGERGELD 

Jede und jeder Einzelne soll die Chance haben, beruflich 
und privat aufzusteigen. Der moderne Sozialstaat muss ein 
Sprungbrett sein. Er muss ermutigen, Potentiale freisetzen und 
Anstrengung auch wirklich belohnen. Ziel muss es sein, dass 
Menschen möglichst schnell berufliche Fortschritte machen 
können. Wir Freie Demokraten wollen Chancen durch Frei-
räume eröffnen – für ein selbstbestimmtes Leben.

Liberales Bürgergeld einführen

Wir Freie Demokraten wollen das Liberale Bürgergeld. Wir 
wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeits-
losengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an 
einer staatlichen Stelle zusammenfassen, auch im Sinne einer 
negativen Einkommensteuer. Selbst verdientes Einkommen soll 
geringer als heute angerechnet werden. So möchten wir das 

   IMMER WENIGER
JUNGE FAMILIEN
 KÖNNEN SICH 
EINE IMMOBILIE 
     LEISTEN.

Das Bauland und somit auch der Wohnraum in unseren Städten wird 
knapper, die Mieten steigen immer weiter. Dagegen hilft vor allem: 
Mehr Flächen mobilisieren und mehr bauen. Enteignungen, Miet-
preisbremse oder Mietendeckel sorgen letztlich für weniger Wohn-
raum. Auch der Traum vom Eigenheim rückt durch hohe Kosten für 
immer mehr Menschen in weite Ferne. Wir Freie Demokraten wollen 
dafür sorgen, dass Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleibt und 
sich der Traum vom Eigenheim für mehr Menschen erfüllen lässt.
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älter als 65
Jahre
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Steuer- und Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss 
unbürokratischer, würdewahrender, leistungsgerechter, digita-
ler und vor allem chancenorientierter werden. Daneben sollte 
der Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem 
Gelder, die eine Leistungsempfängerin oder ein Leistungsemp-
fänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für einen sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können.

Bessere Hinzuverdienstregeln beim ALG II

Wir Freie Demokraten wollen bessere Hinzuverdienstregeln 
beim Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehungsweise beim an-
gestrebten Liberalen Bürgergeld. Die aktuellen Regeln sind 
demotivierend und sie belohnen kaum, die Grundsicherung 
durch eigene Arbeit Schritt für Schritt zu verlassen. Bessere 
Hinzuverdienstregeln ermöglichen aber genau das: Sie bilden 
eine trittfeste Leiter, die aus Hartz IV herausführt. Das Einkom-
men von Jugendlichen aus Familien, die ALG II beziehen, soll 
bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. 
Junge Erwachsene sollen künftig nicht mehr für Forderungen 
des Staates haften, welche auf ein Verschulden der Eltern 
- wie beispielsweise das verspätete Anzeigen einer Erwerbs-
tätigkeit der Eltern - beruhen.

Schonvermögen erhöhen

Wir Freie Demokraten wollen das Schonvermögen in der 
Grundsicherung ausweiten. Das betrifft insbesondere das Al-
tersvorsorge- Vermögen, die selbst genutzte Immobilie und das 
für die Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug. 
Wir wollen Menschen davor bewahren, ihre auch abseits der 
staatlichen Förderung eigenverantwortlich und hart erarbeitete 
Altersvorsorge auflösen zu müssen. Wir wollen, dass sich 
Eigenverantwortung und Anstrengung auszahlen.

Arbeitslosengeld II entbürokratisieren – mit 
einheitlichem Satz

Wir Freie Demokraten wollen beim Arbeitslosengeld II 
beziehungsweise beim angestrebten Liberalen Bürgergeld 
einen einheitlichen Satz für alle erwachsenen Leistungs-
bezieherinnen und Leistungsbezieher – unabhängig vom 
Beziehungsstatus. Bei Rückforderungen durch die Jobcenter 
führen wir eine Bagatellgrenze für Kleinstbeträge ein. Beide 
Maßnahmen verringern den Verwaltungsaufwand und sorgen 
für eine transparentere und bürgernähere Grundsicherung. 
Dies erspart allen die teilweise entwürdigende Überprüfung 
der Wohn- und Familienverhältnisse.

 ENKELFITTE RENTE 

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des demographi-
schen Wandels und des Wandels am Arbeitsmarkt ist es zwin-
gend nötig, das Altersvorsorgesystem zu modernisieren, nach-
haltig finanzierbar zu gestalten und den kapitalgedeckten Teil der 
Altersvorsorge zu stärken. Wir Freie Demokraten wollen die Rente 
auf diese Weise enkelfit machen.

Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip 
ermöglichen

Wir Freie Demokraten wollen die Altersvorsorge nach dem 
Baukastenprinzip organisieren. So können Bausteine aus gesetz-
licher, betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach Lebens-
lage flexibel kombiniert und an moderne Lebensläufe angepasst 
werden. Alle Ansprüche aus diesem „Rentenbaukasten“ sollen bei 
Wechseln zwischen Arbeitgebern oder zwischen Beschäftigung 
und Selbstständigkeit flexibel mitgenommen werden können.

  IMMER
WENIGER 
 SCHULTERN
TRAGEN
 DIE RENTE.
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Vor dem Hintergrund der Herausforderungen 
des demographischen Wandels und des 
Wandels am Arbeitsmarkt ist es zwingend, 
das Altersvorsorgesystem zu modernisieren, 
nachhaltig finanzierbar zu gestalten und den 
kapitalgedeckten Teil der Altersvorsorge zu 
stärken. Wir Freie Demokraten wollen so die 
Rente enkelfit machen.

Altersrentner und Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung

1950 6 1zu

4 1zu1970

3 1zu2010

2 1zu2050

Die Abbildung zeigt die Relation der Bevölkerung im Erwerbsalter zur Bevölkerung im Rentenalter. Zur Bevöl-
kerung im Erwerbsalter gehören hier Personen ab 20 Jahren  bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, das von 
2012 bis 2029 von 65 auf 67 Jahre ansteigt. Bis 1989 ist nur das frühere Bundesgebiet berücksichtigt.
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Flexiblen Renteneintritt ermöglichen

Wir Freie Demokraten wollen das Renteneintrittsalter nach 
schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer früher in Rente 
geht, bekommt eine geringere, wer später geht, erhält eine 
höhere Rente. Wer das 60. Lebensjahr und mit allen Alters-
vorsorgeansprüchen mindestens das Grundsicherungsniveau 
erreicht, soll selbst entscheiden, wann der Ruhestand beginnt. 
Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab, und Teilrenten sind un-
kompliziert möglich. Das sorgt zum einen für mehr finanzielle 
Stabilität, weil die Menschen im Schnitt länger im Beruf 
bleiben, zum anderen passt ein flexibler Renteneintritt besser 
zu vielfältigen Lebensläufen. Die Erwerbsminderungsrente 
stärken wir. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
arbeiten kann, braucht eine starke Unterstützung.

Rentensplitting erleichtern

Wir Freie Demokraten wollen das Rentensplitting erleichtern 
und stärker bekannt machen. In der jährlichen Renteninfor-
mation soll einfach und verständlich auf diese Möglichkeit 
hingewiesen werden. Es muss zudem jederzeit möglich sein, 
Rentenpunkte auch für befristete Zeiträume zu splitten. Das 
muss für verheiratete, verpartnerte und auch für unverheira-
tete Eltern möglich sein. Partner sollen flexibel über die Auf-
teilung der Familien- und Erwerbsarbeit und damit auch über 
die Rentenansprüche entscheiden können.

Gesetzliche Aktienrente einführen

Wir Freie Demokraten fordern die Einführung einer gesetz-
lichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, die verpflichtende 
erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu 
stellen, dadurch endlich für Demographiefestigkeit zu sorgen 

und das Rentenniveau langfristig wieder zu steigern. Dabei 
wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge 
aufgewendet – wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Be-
trag, der weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung 
fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel zwei Prozent des 
Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und 
kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds 
unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. 
Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktien-Sparen so 
erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann. Durch 
unser Modell erwerben zukünftig alle Beitragszahlerinnen 
sowie Beitragszahler – insbesondere auch Geringverdiener – 
echtes Eigentum für ihre Altersvorsorge und erhalten höhere 
Altersrenten.

Basis-Rente einführen – Altersarmut gezielt 
bekämpfen

Wir Freie Demokraten wollen eine Basis-Rente einführen. Wer 
gearbeitet und eingezahlt hat, muss im Alter immer mehr als 
die Grundsicherung haben und auch mehr als Menschen, 
die nicht gearbeitet und eingezahlt haben. Das erreichen wir 
durch einen Freibetrag bei der Grundsicherung im Alter für 
Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Beantra-
gung und Auszahlung der Basis-Rente wollen wir unter dem 
Dach der Rentenversicherung zusammenführen. Der Gang zum 
Sozialamt entfällt, Altersarmut wird fair und gezielt bekämpft.

Betriebliche Altersversorgung verbessern – 
Doppelverbeitragung abschaffen

Wir Freie Demokraten wollen die betriebliche Altersvorsorge 
stärken und die gesetzlichen Regelungen attraktiver machen. 

   GESETZLICHE
AKTIENRENTE
   EINFÜHREN.

Wir Freie Demokraten fordern die Einführung einer 
Gesetzlichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, 
die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems 
künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, so endlich für 
Demographiefestigkeit zu sorgen und langfristig das 
Rentenniveau dort wieder zu steigern. Dabei wird 
genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsor-
ge aufgewendet – wie üblich aufgeteilt in Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass ein klei-
nerer Betrag von z. B. zwei Prozent des Bruttoein-
kommens in eine langfristige, chancenorientierte 
und kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird, 
die als Fonds unabhängig verwaltet wird.

Gesetzliche
Aktienrente2 %

wie bisher
in gesetzliche
Rentenversicherung

16,6 %
in gesetzliche
Rentenversicherung

18,6 %

Unser VorschlagAktuelles Modell
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Die Möglichkeit zu breiteren Anlageformen und insbesondere 
höheren Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unterneh-
men. Wir wollen allen Unternehmen die Möglichkeit einer 
„reinen Beitragszusage“ (höherer Aktienanteil) und des auto-
matischen Einbezugs ganzer Belegschaften (mit „Opt-Out“-
Möglichkeit für die einzelnen Beschäftigten) geben. Zudem 
muss die Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- 
sowie Pflegeversicherung für alle Wege betrieblicher und 
privater Vorsorge beendet werden, denn sie untergräbt das 
Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik.

Altersvorsorge-Depot einführen

Wir Freie Demokraten wollen ein Altersvorsorge-Depot ein-
führen. Ohne obligatorischen Versicherungsmantel vereinen 
wir so das Beste aus Riester-Rente (Zulagen-Förderung), 
Rürup-Rente (steuerliche Förderung) und dem amerikanischen 
Modell „401K“ (Flexibilität und Rendite-Chancen). Ansprüche 
aus der Altersversorgung müssen übertragbar (Portabilität) 
und ein Anbieterwechsel möglich sein. Dies stärkt den Wett-
bewerb und macht private Altersvorsorge für alle attraktiver.

Bessere Investitionsmöglichkeiten für 
Altersvorsorge – Anlagevorschriften öffnen

Wir Freie Demokraten wollen es Lebensversicherern, Pen-
sionskassen und Versorgungswerken ermöglichen, vermehrt 
und einfacher in Wagniskapital, Start-ups, Aktien oder Infra-
strukturprojekte zu investieren. Diese Anlageformen bieten 
gerade bei langen Anlagezeiträumen höhere Renditechan-
cen bei geringem Risiko. Und höhere Renditen ermöglichen 
höhere Renten. Auch die Anlagevorschriften bei der staatlich 
geförderten Altersvorsorge, zum Beispiel bei Riester-Verträ-
gen, wollen wir öffnen. Der Wohn-Riester bleibt unberührt. 
Die Sparerinnen und Sparer sollen selbst über den für sie 
passenden Rendite- und Risikomix sowie die Anlageformen 
entscheiden. Das öffnet auch die europaweite Altersvorsorge 
(PEPP) für die staatliche Förderung in Deutschland. Insgesamt 
muss die geförderte Altersvorsorge einfacher und verbrau-
cherfreundlicher werden.

 FAIRNESS FÜR ALLE GENERATIONEN 

Eine weitsichtige Finanz- und Sozialpolitik, die morgen und 
übermorgen im Blick hat, ist entscheidend für die Zukunfts-
chancen des ganzen Landes. Daher machen wir uns stark für 
zukunftsfeste Sozialsysteme, Fairness für alle Generationen, 
clevere Investitionen in die Zukunft und ein Haushaltswesen, 
das diese Ziele konsequent im Blick behält.

Generationenbilanz in der 
Gesetzesfolgenabschätzung

Wir Freie Demokraten wollen die Nachhaltigkeitsprüfung von 
Gesetzen stärken, parlamentarisch effektiv verankern und 
durch eine Generationenbilanzierung ergänzen. Dabei wer-

den Leistungen der Gesellschaft für folgende Generationen 
den entstehenden Lasten gegenübergestellt.

Schuldenbremse 2.0 für Sozialversicherungen

Wir Freie Demokraten wollen eine „Schuldenbremse 2.0“ 
für die Sozialversicherungen. Sie soll festschreiben, dass zu-
sätzliche versicherungsfremde Leistungen künftig vollständig 
aus dem Bundeshaushalt finanziert werden müssen. So kann 
die Schuldenbremse des Bundeshaushalts nicht mehr durch 
die Verlagerung von Sozialleistungen in die Versicherungen 
umgangen werden. Das System der Umlagefinanzierung 
wird wieder konsequent umgesetzt und so die nachhaltige 
Finanzierung der Sozialversicherungen gesichert. Dabei 
streben wir keine Kürzung der Leistungen an, sondern deren 
korrekte Zuordnung. Im Gegenzug muss der Bund ihnen aber 
die Kosten erstatten.

Generationengerechtigkeit in der 
Rentenanpassungsformel

Wir Freie Demokraten wollen wirksame demographische 
Faktoren in der Rentenanpassungsformel für einen gerechten 
Ausgleich zwischen den Generationen. Dazu muss neben 
anderem auch der Nachholfaktor in der Rentenanpassungs-
formel reaktiviert werden. Dieser wurde 2008 eingeführt und 
sorgte für Gleichklang bei der Entwicklung von Löhnen und 
Renten, bis ihn die Große Koalition ausgesetzt und damit der 
jüngeren Generationen Zusatzlasten aufgebürdet hat. Ohne 
Nachholfaktor müssen die Beitragszahlerinnen und Beitrags-
zahler finanzieren, dass die Renten langfristig stärker steigen 
als die Löhne.

Digitalisierung für Ältere vorantreiben – 
Förderprogramm für Wohnheime

Wir Freie Demokraten wollen ein zweites Bildungssystem 
schaffen, mit dem sich Menschen auch im Ruhestand unbüro-
kratisch weiterbilden können. Ältere Menschen sollen auch 
in Alten- oder Seniorenwohnheimen Zugang zum schnellen 
Internet haben. Um digitale Teilhabe für alle Altersgruppen 
und eine intuitive Bedienbarkeit für alle Internetnutzenden 
gleichermaßen zu ermöglichen, wollen wir öffentliche Stellen 
verpflichten, ihre digitalen Angebote standardmäßig barriere-
arm und idealerweise barrierefrei anzubieten.

Diskriminierende Altersgrenzen abschaffen

Wir Freie Demokraten fordern die Abschaffung diskriminie-
render Altersgrenzen. Gesetze und Satzungen mit beschrän-
kenden Altersgrenzen sollen auf ihren möglichen diskrimi-
nierenden Charakter hin überprüft und eine Aufhebung oder 
Anpassung soll nach sach- und leistungsgerechten Kriterien 
vorgenommen werden.



Freie Demokraten (FDP), FDP-Bundesgeschäftsstelle, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin
Telefon: 030 284958-0, E-Mail: info@fdp.de, Erfahren Sie mehr unter: fdp.de
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1.0. Zukunft. Respekt. Europa.
Am Anfang des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts stehen wir in Deutschland, Europa und 
der Welt vor gewaltigen Aufgaben. Dabei hat die Corona-Krise drängende Fragen unserer Zeit teils 
überlagert, teils stärker in den Fokus gerückt:

Gelingt es uns, die Arbeit und den Wohlstand von morgen zu sichern und für Vollbeschäftigung zu 
sorgen? Oder finden wir uns damit ab, dass Menschen ohne Arbeit bleiben? 

Überwinden wir die wachsende Ungleichheit? Oder nehmen wir es hin, dass wenige sich die 
höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und Risiken auf den 
Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können? 

Wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den menschenge-
machten Klimawandel aufhalten? 

Nehmen wir die Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft selbst in die 
Hand oder bleibt es dabei, dass die Entwicklung der digitalen Welt von wenigen Technologiekon-
zernen diktiert wird? 

Sorgen wir für gleiche Teilhabe und mehr Zusammenhalt? Oder nehmen wir es hin, dass unsere 
Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, so dass Populisten und Nationalisten leichtes Spiel 
haben? 

Das neue Jahrzehnt beginnt mit der Herausforderung der Corona-Pandemie. Für viele Bürger*in-
nen und Unternehmen bedeutet diese Krise harte Einschränkungen. Umso bemerkenswerter ist 
die Bereitschaft, Solidarität zu üben, um uns alle zu schützen und dafür auch Einschnitte in die 
persönliche Freiheit zu akzeptieren. 

Die nächsten Monate werden uns die Rückkehr in eine neue Normalität ermöglichen, die die Be-
schränkungen des öffentlichen und des privaten Lebens Zug um Zug überwindet. Doch auch dann 
wird uns Corona noch begleiten. Vieles wird anders. Die Erfahrung dieser Krise wird sich ins kollek-
tive Gedächtnis einschreiben. 

Wir alle haben erfahren, dass nichts eine persönliche Begegnung auf Dauer ersetzen kann. Wir ha-
ben aber auch gelernt, wie wir digital zusammenarbeiten und kommunizieren können. Außerdem 
haben mittlerweile alle erkannt, wie unabdingbar die Arbeit vieler Menschen für unser tägliches 
Leben und Überleben ist, die aber bisher nicht die Wertschätzung und schon gar nicht die Bezah-
lung und Sicherheit bekommen, die sie verdienen. Es hat sich eindringlich bestätigt, dass Familien 
auf eine krisenfeste, verlässliche Infrastruktur an Bildung, Betreuung und Angeboten der Kinder- 
und Jugendarbeit angewiesen sind.

Um die Krise zu überwinden, braucht es gemeinsame Anstrengungen. Daraus kann neuer Mut 
wachsen, mit dem wir die großen Aufgaben unserer Zeit zuversichtlich angehen können. Wir 
wollen sichern und ausbauen, was wir erarbeitet haben, wir wollen den Klimawandel bewältigen, 
die Arbeit von morgen schaffen, Chancen und Lasten gerecht verteilen, die Gesellschaft zusam-
menhalten und der Gefahr ihrer Spaltung begegnen. Wir Sozialdemokrat*innen sind entschlossen, 
diese Aufgaben zu bewältigen. 

Die meisten Bürger*innen in unserem Land eint das Bedürfnis nach Respekt, Zusammenhalt und 
Zuversicht für eine gute, sichere Zukunft in Deutschland und Europa. Diese Zuversicht entsteht 
aus dem Vertrauen, Einfluss darauf nehmen zu können, wohin sich unser Leben, wohin sich unsere 
Gesellschaft entwickelt. Immer mehr Bürger*innen wollen mitbestimmen, in welche Richtung 
wir gehen werden. Spürbar ist das in dem gewachsenen Bewusstsein um die ökologische Verant-
wortung, in der dringenden Sorge um den schwindenden Zusammenhalt oder in der wachsenden 
Kritik an Ungleichheit in unserer Gesellschaft.



 
Das Zukunftsprogramm der SPD

Kapitel 1

Seite > 4SPD-Parteivorstand 2021

In der Corona-Krise wird einmal mehr überaus deutlich, dass Gewinnmaximierung und Kosten-
minimierung nicht das Maß aller Dinge sein dürfen. In der Wirtschaft, im Gesundheitssystem, im 
Bildungssystem, der Justiz und anderen wichtigen Bereichen wurde zu viel „auf Kante genäht“. Aber unsere 
Gesellschaft ist stabil – auch unter widrigen Umständen und in krisenhaften Situationen. Wir müssen alles 
dransetzen, dass es so bleibt. Die Stabilität verdanken wir der beeindruckenden Solidarität und den demo-
kratischen Grundwerten unserer Gesellschaft. Neue Akzeptanz und neue Begeisterung sowie neuer Respekt 
für demokratische Institutionen entstehen durch mehr Transparenz und Beteiligung. 

Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen und ihrer 
Lebensentwürfe eine der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir wer-
den dafür sorgen, dass sie sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren Parlamenten und in den 
Formaten der Beteiligung angemessen widerspiegelt. 

Vielen in Deutschland geht es – auch im Vergleich mit anderen Ländern – wirtschaftlich gut. Aber das gilt 
nicht für alle und es fehlt vielen die Gewissheit, dass das auch morgen so sein wird. Mit unserer Politik 
werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird, Sicherheit im Wandel garantiert ist und 
neue Zuversicht entsteht.

1.1. Zukunft sichern 
Ein kurzer Blick in die Zukunft: Spätestens 2045 werden wir klimaneutral wirtschaften. Windkraft 
und Sonne sind unsere Energiequellen, unterstützt durch eine saubere Wasserstoffwirtschaft. Öf-
fentliche Gebäude, Schulen und Supermärkte beziehen Solarstrom, und klimafreundliches Unter-
nehmertum wird finanziell belohnt. Wir sehen in dieser Jahrhundertaufgabe riesige Potenziale für 
gute und sichere Arbeitsplätze. Deutschland ist erfolgreich als Exporteur umweltfreundlicher Tech-
nologien, weil es gelungen ist, Produktionsprozesse nachhaltig und die 20er zu einem Jahrzehnt 
der erneuerbaren Energien zu machen. 

Den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zu-
künftig nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern am Wohlergehen der gesamten Ge-
sellschaft und der Natur. Wir richten unsere Politik an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na-
tionen (SDG) aus und werden dazu die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln. Wenn 
der Staat maßgebliche Impulse gibt, durch kluge Spielregeln, die soziale und technische Innovatio-
nen hervorbringen, durch Förderung von Wissenschaft und Forschung, durch massive und stetige 
Investitionen in eine moderne Infrastruktur, durch aktive Förderung der Regionen im Wandel und 
durch Beteiligung der Bürger*innen im Allgemeinen und der Beschäftigten im Besonderen. So wer-
den Arbeitsplätze zukunftsfähig und neue gute Arbeitsplätze geschaffen. So sichern wir Einkom-
men und Perspektiven für alle. Wir wollen einen neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag, 
der dafür sorgt, dass im Wandel niemand abgehängt wird.
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1.2. Respekt erneuern 
Die Corona-Krise hat uns allen in Deutschland vor Augen geführt, wie sehr wir in unserem Alltag 
auf die Arbeit derjenigen angewiesen sind, deren Einkommen bislang oft nur knapp zum Leben 
reicht. Die Kassierer*innen im Supermarkt, die Busfahrer*innen, Reinigungskräfte, Pflegekräfte und 
Erzieher*innen verdienen mehr Anerkennung – die sich auch in guten Einkommen und Arbeitsbe-
dingungen niederschlägt. Dafür werden wir kämpfen.

Wie wertvoll ein funktionierender Sozialstaat ist, haben wir in der Corona-Krise erlebt. Wir be-
mühen uns, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise bestmöglich durch verschiedene 
Maßnahmen abzumildern, etwa durch ein tragfähiges Kurzarbeitergeld. Erkennbar wurde aber 
auch, wo wir als Gesellschaft noch viel zu tun haben. Bei der immer noch nicht vollendeten Gleich-
stellung von Männern und Frauen, die sich vor allem daran zeigte, dass sich viele unvermittelt in 
alte Rollenmodelle zurückversetzt gesehen haben. Auch bei der unzureichenden Absicherung von 
Künstler*innen und Selbstständigen, den überteuerten Wohnungen nicht nur in den Ballungszent-
ren und der mangelnden Infrastruktur im ländlichen Raum gibt es noch viel zu tun.

Respekt vor der Würde aller Bürger*innen heißt für uns, dass alle ein Recht auf gleiche Verwirkli-
chungschancen und ein sicheres Leben haben. Eine Wohnung, ein Kita-Platz, Zugang zu kosten-
loser Bildung, Mobilität, Kultur, Sport, einen schnellen Internetanschluss, Zugang zum Wissen 
dieser Welt, verlässliche digitale Dienste für eine aktive Zivilgesellschaft, Gesundheitsversorgung, 
Mitbestimmung im Arbeitsleben, eine sichere Rente, gute Pflege im Alter, das sind für uns soziale 
Grundrechte und die Voraussetzungen für die Stabilität von Familie und Gesellschaft. 

Wir treten für eine Gesellschaft ein, die von gegenseitigem Respekt getragen wird. Eine Gesell-
schaft, die, frei von Vorurteilen, alle Bürger*innen gleichermaßen respektiert. Wir schulden ein-
ander Respekt, egal ob eine*r studiert hat oder nicht, ob in Deutschland oder woanders, im Osten 
oder Westen geboren, ob weiblich, männlich oder divers, ob jung oder alt, arm oder reich, ob mit 
Behinderung oder ohne. Für die Würde und Wertschätzung jeder und jedes einzelnen darf das 
keinen Unterschied machen. Wir wollen eine Gesellschaft des Zusammenhalts und stellen uns 
Hass und Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und Diskriminierung und dem Erstarken rechtsex-
tremer Kräfte mit aller Entschiedenheit entgegen. 

Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland schaffen. Dazu gehört auch, 
die deutsche Einheit zu vollenden und das Ungleichgewicht zwischen Metropole und Peripherie, 
zwischen traditionellen Industrieregionen und neuen Boom-Zonen, zwischen Stadt und Land zu 
reduzieren. Gerade hier zeigen sich die Herausforderungen großer gesellschaftlicher Transforma-
tionsprozesse und des Strukturwandels. Dabei sind der Respekt und die Anerkennung der spezi-
fisch ostdeutschen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen zentral, um das Vertrauen in die 
Demokratie weiter zu stärken. Unser Ziel ist, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen 
zu erhöhen.
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1.3. Europa stärken 
Grenzenlos reisen, arbeiten, studieren oder leben. Die Europäische Union (EU) hat das Leben von 
Millionen von Menschen geprägt, neue Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet und den unermess-
lichen Wert kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaften für viele erlebbar gemacht. Sie hat ge-
zeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Darauf wird es in Zukunft ganz besonders 
ankommen. 

In einem von globalem Wettbewerb geprägten Umfeld können wir unsere europäischen Werte 
und Interessen nur behaupten, wenn Europa nach innen geeint und nach außen handlungsfähig 
ist. Wir wollen die Freiheit und Rechtstaatlichkeit in Europa schützen und die EU zur modernsten 
Demokratie der Welt machen. Wir wollen, dass Europa auch beim Klimaschutz Vorreiter wird. Wir 
wollen ein digital souveränes Europa auf der Basis einer wertebasierten digitalen Wirtschaft. Mit 
Investitionen in unsere gemeinsame Wirtschafts- und Innovationskraft stärken wir Europa als den 
modernsten, sozialsten, nachhaltigsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt und 
sichern so die Grundlagen unseres Wohlstands. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein 
souveränes Europa, das für soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und Menschenrechte steht und sich 
geschlossen für eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt einsetzt. 

Nur miteinander werden wir eine humanitäre und solidarische Flüchtlingspolitik gewährleisten. 
Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind das Fundament unserer Gemeinschaft. Wir wer-
den es nicht zulassen, dass nationalistischer Hass und populistische Hetze Europa spalten. 

Wir meinen es ernst mit der europäischen Solidarität. Wir haben zu Beginn der Pandemie schnell 
und kraftvoll gehandelt und den größten Wiederaufbaufonds der Geschichte der Europäischen 
Union auf den Weg gebracht – eine Solidarleistung, die die sozialen Folgen der Corona-Krise ab-
mildert und die gleichzeitig den sozial-ökologischen Wandel vorantreibt und Innovationen fördert. 
Europa bekommt dafür weltweite Anerkennung. Auf dieser Basis wollen wir neues Vertrauen in 
Europa aufbauen und eine wirtschaftliche und politische Spaltung der EU verhindern. 

1.4. Zusammenhalt wählen 
Wir haben vieles erreicht in der Regierungskoalition. Die Erfolge tragen eine erkennbar sozial-
demokratische Handschrift. Dazu zählen die Verlängerung und die Erhöhung des Kurzarbeiter-
gelds, der Corona-Kinderbonus und die Erhöhung des Kinderzuschlags sowie mehr Geld für den 
Kita-Ausbau, die Ausgestaltung des Corona-Konjunkturpakets mit den Schwerpunkten der wirt-
schaftlichen Stabilisierung, der sozialen Sicherung und der ökologischen Transformation, dazu die 
deutliche Einschränkung von Werkvertrags- und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Wir haben die 
Grundrente, die Mindestausbildungsvergütung, die Brückenteilzeit und die Abschaffung des Soli-
Zuschlags für niedrige und mittlere Einkommen durchgesetzt. 

Bei der anstehenden Bundestagswahl geht es um Richtungsfragen. Es gibt die, die den Sozialstaat 
abbauen und Sozialleistungen kürzen wollen. Ihnen setzen wir das Konzept für einen Sozialstaat 
entgegen, der es allen ermöglicht, den Wandel zu meistern und kommenden Krisen zu trotzen. 
Denen, die gegen die Krise ansparen wollen und alle Lebensbereiche den Gesetzen des Marktes 
unterwerfen wollen, setzen wir zentrale Zukunftsmissionen mit konkreten Investitionsschwer-
punkten entgegen. 

Für unser Streben nach mehr gegenseitigem Respekt in Deutschland, Europa und der Welt werben 
wir mit diesem Programm.
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2.0. Eine lebenswerte Zukunft
Wir sehen viel Gutes. Wir sehen auch vieles, das man besser machen kann. Wir sehen aber auch 
Entwicklungen, die geändert oder gestoppt werden müssen, um eine gute Zukunft möglich zu 
machen. Deshalb werden wir in der Welt von morgen unseren Wohlstand sichern, erhalten und 
ausbauen und zugleich das Klima und die Umwelt schützen. Wir werden ermöglichen, dass alle 
Bürger*innen sicher leben und sich entfalten können.

Viele Bürger*innen haben den Eindruck, dass staatliches Handeln oft einem Reparaturbetrieb 
gleicht. Mal wird da an einer Schraube gedreht, mal an einer anderen. Dieses politische “Klein-
Klein” überwinden wir. Für uns geht es um die Bewältigung von Zukunftsaufgaben.

Daher benennen wir vier Zukunftsmissionen, die für uns eine zentrale Bedeutung haben. Das gilt 
für den Kampf gegen den Klimawandel, für die Zukunft der Mobilität, für die Digitalisierung und 
für das Gesundheitssystem. Wir werden diese vier Zukunftsmissionen anpacken, um die Wirt-
schaft zu modernisieren, High-Tech in den Schlüsselbranchen zu fördern, unsere Lebensgrundla-
gen zu erhalten und die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen.

Die Umsetzung dieser Missionen braucht ein hohes Niveau öffentlicher Investitionen und eine 
sozial-ökologisch ausgerichtete Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir werden diese Missionen im Zu-
sammenwirken mit Gewerkschaften, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft voranbringen 
und den klimafreundlichen Infrastrukturausbau auf Grundlage eines neuen, gesamtgesellschaft-
lichen Infrastrukturkonsenses gestalten. Darin zeigt sich unser Anspruch eines modernen und 
kooperativen Regierens.

2.1. Zukunftsmission I.  
Klimaneutrales Deutschland
Den Klimawandel zu stoppen, ist eine Menschheitsaufgabe. Unsere Politik richtet sich nach dem 
Klimaabkommen von Paris: Wir müssen die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius 
begrenzen. Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, in Deutschland bis spätestens 2045 komplett 
klimaneutral zu sein. Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir dafür gesorgt, dass das Klimaab-
kommen konkret wird: Es bietet einen wirkungsvollen Kontrollmechanismus zur Erreichung der 
Klimaziele. Dementsprechend werden wir im Einklang mit den europäischen Klimazielen unser 
Minderungsziel für 2030 deutlich (auf 65 %) anheben; auch für 2040 werden wir ein Minderungs-
ziel festschreiben (88 %).

Es kommt jetzt darauf an, die Ziele in praktische Politik umzusetzen. Der Ausstieg aus der Atom-
energie ist Ende nächsten Jahres bereits vollzogen. Auch der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. 
Dabei gilt, je schneller der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgt und je 
schneller die nötigen Stromleitungen und Verteilnetze gebaut werden, desto eher kann auf fossile 
Energieträger verzichtet werden. Wir haben in dieser Wahlperiode den Ausstieg aufs Gleis gesetzt 
und ihn mit umfassenden Strukturhilfen verbunden, die wir zügig umsetzen wollen. Das sind his-
torische Entscheidungen. Unser Arbeitsmarkt hat eine starke industrielle Basis, die aus dem Um-
bau noch stärker hervorgehen kann – wenn wir gezielt in Infrastruktur und Innovationen investie-
ren. So wird unsere Zukunftsmission „klimaneutrales Deutschland“ zum Jobmotor. Auch werden 
wir – nicht nur im Rahmen unserer Klimapolitik – die Grundlagen dafür schaffen, dass alle bei der 
Bewältigung des Klimawandels mit anpacken können, alle von den Chancen profitieren und nicht 
diejenigen das Nachsehen haben, die den geringsten Einfluss auf ihre CO2-Bilanz haben.
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Unser Ziel: Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen 
mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf erneu-
erbaren Energien, unsere Gebäude werden effizient mit erneuerbaren Energien beheizt. Unsere 
Industrie ist auf den Weltmärkten weiterhin führend, gerade weil sie CO2-neutral produziert 
und Technologien exportiert, die die klimaneutrale Welt von morgen braucht. So sichern wir die 
Arbeitsplätze für die Zukunft und erreichen gleichzeitig unsere ökologischen Ziele. Klimaschutz ist 
die soziale Aufgabe der nächsten Jahrzehnte.

Um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften 
zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 voll-
ständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Unser Strombedarf wird in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten deutlich steigen, weil wir anstatt fossiler Energieträger deutlich mehr Strom im 
Verkehr und der Industrie einsetzen werden. Allein bis 2030 brauchen wir jährlich ungefähr 10 
tWh Strom zusätzlich - das entspricht dem Stromverbrauch von Hamburg. Wir brauchen deshalb 
ein Jahrzehnt des entschlossenen Ausbaus der erneuerbaren Energien. Dafür müssen jetzt die 
richtigen Entscheidungen getroffen werden: Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
Digitalisierung der Stromnetze, bei der Steigerung der Energieeffizienz, beim Aufbau von Speicher-
technologien und einer Wasserstoffproduktion sowie eines Transportnetzes, bei Investitionen in 
klimafreundliche Produktionsprozesse in der Industrie, bei der Modernisierung von Wohngebäu-
den, Fabriken und Schulen. 

Erneuerbarer Strom wird in allen Sektoren eingesetzt. Dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht 
sinnvoll ist, werden wir große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien benötigen. Wasser-
stoff stößt bei der Verbrennung keinerlei Treibhausgase aus und ist gut speicherbar. Er ist reichlich 
vorhanden und lässt sich durch die Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff erzeu-
gen. Ohne sauberen Wasserstoff in großindustriell hergestelltem Maßstab ist Klimaneutralität 
nicht zu erreichen. 

Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen und 
Ladesäulen für Elektroautos. Der Ausbau dieser Infrastrukturen muss dem Bedarf vorausgehen. 
Unsere Planungen für den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur müssen über das Jahr 2025 
hinausreichen. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beteiligung der Bürger*in-
nen vor Ort, beispielsweise durch Energiegenossenschaften, werden das Herzstück unserer Klima-
schutz- und Energiepolitik.

In einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern, Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden 
vereinbaren wir verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Geother-
mie. Damit die Energiewende vor Ort zur Win-Win-Situation für alle wird, laden wir Bürger*innen 
und Gemeinden zum Mitmachen ein, indem wir Mieterstrom und gemeinschaftliche Eigenver-
sorgung stärken, kommunale Beteiligungsmodelle ausweiten und nachhaltige Stromanleihen 
auflegen. Uns ist ebenso klar, dass wir Verantwortung für die Zukunft der Menschen in den Bran-
chen und Regionen tragen. Es gilt, was wir beschlossen haben: Strukturhilfen für die vom Ausstieg 
betroffenen Bergbauregionen, aber auch darüber hinaus. Die verlässliche Unterstützung beim 
Aufbau neuer Wertschöpfung und zukunftsfähiger Arbeitsplätze hat oberste Priorität - ebenso die 
Wiedernutzbarmachung und Nachsorge bergbaulicher Flächen.

Wir wollen dafür sorgen, dass alle dazu geeigneten Dächer eine Solaranlage bekommen. In einem 
ersten Schritt sorgen wir dafür, dass auf öffentlichen Gebäuden und gewerblichen Neubauten 
Solar-Strom erzeugt wird. Unser Ziel ist eine Solaranlage auf jedem Supermarkt, jeder Schule und 
jedem Rathaus. Wir werden innovative Formen der erneuerbaren Stromerzeugung wie integrierte 
Photovoltaik in der Gebäudehülle und auf landwirtschaftlichen Flächen gezielt fördern und neue 
strategische Energiepartnerschaften aufbauen. 

Mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien müssen wir Energie zugleich effizienter nutzen. Wir 
werden die Energieeffizienzziele und -standards weiterentwickeln.
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Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. In Kombination mit 
anderen Maßnahmen wie dem Umweltbonus beim Kauf eines Elektroautos oder Förderprogram-
men zum Heizungstausch sorgt er dafür, dass klimafreundliche Alternativen attraktiver werden. 
Um den Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme zu unterstützen („Sek-
torenkopplung“), werden wir die EEG-Umlage in der bestehenden Form bis 2025 abschaffen und 
aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Dazu dienen auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. 

Diese Maßnahme leistet auch einen Beitrag zur sozial gerechten Finanzierung der Energiewende, 
weil dadurch die Stromrechnung deutlich sinkt. Wir werden dafür sorgen, dass Bürger*innen mit 
niedrigen Einkommen nicht ins Hintertreffen geraten. Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden 
wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen Pro-Kopf-Bonus werden wir 
prüfen.

Auch der Gebäudesektor muss schrittweise CO2-neutral werden. Mit dem CO2-Preis wollen wir vor 
allem Investitionen lenken und Vermieter*innen zur Modernisierung motivieren. Gerade im Be-
stands-Mietwohnungsbau gibt es noch viel zu tun. Wir haben das Ziel, dass bis 2030 fünf Millio-
nen Häuser über innovative Heiz- und Energiesysteme (z.B. Wärmepumpen) versorgt werden. Wir 
werden gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den Vermieter*innen getragen 
wird. Dabei orientieren wir uns am Ziel der Warmmieten-Neutralität. Zugleich werden wir Investi-
tionen in Wärmenetze und Quartierskonzepte staatlich fördern. 

Wir werden mit einer langfristig angelegten Industriestrategie Planungssicherheit für den sozial-
ökologischen Umbau unserer Wirtschaft schaffen. Diese Industriestrategie wird in Verbindung mit 
dem European Green Deal in eine gesamteuropäische Lösung eingebettet sein. 

Den Umstieg auf klimaschonende Produktionsprozesse werden wir durch direkte Investitionsför-
derung staatlich unterstützen und die derzeitigen höheren Kosten von klimaschonenden Techno-
logien ausgleichen; klima- und umweltschädliche Subventionen werden wir abbauen. Wir werden 
einen Markt für umweltfreundliche Ausgangsmaterialien schaffen. Die öffentliche Hand als großer 
Bauherr von Straßen und Gebäuden wird bis 2030 schrittweise immer mehr und ab 2030 aus-
schließlich klimaneutrale Grundmaterialien für Bauten beschaffen. Wir werden unsere Industrien 
sichern und die Verlagerung von Produktion und Emissionen ins Ausland durch maßgeschneiderte 
Instrumente unattraktiver machen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass für Unternehmen, 
die im internationalen Wettbewerb stehen, auch der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist.

Mit Ressourcen werden wir nicht länger verschwenderisch umgehen. Wir werden unsere Wirt-
schaft zur Kreislaufwirtschaft umbauen. Die Menge an Abfall, die wir in Deutschland produzieren, 
muss deutlich weniger werden. Neben dem Recycling werden wir ein Rohstoffsicherungskonzept 
erarbeiten, um eine sichere Lieferung der für die umweltfreundliche Produktion nötigen Rohstoffe 
zu gewährleisten. 

Wir werden Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und konkrete 
Transformationsziele entwickeln und fördern. Wir werden Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt 
für Wasserstofftechnologien machen – für die klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für CO2-arme 
PKWs, LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr.
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2.2. Zukunftsmission II.  
Modernstes Mobilitätssystem Europas
Alle Bürger*innen müssen schnell, zuverlässig und klimafreundlich von A nach B gelangen können. 
Dafür denken wir Mobilität neu: Nachhaltig, bezahlbar, barrierefrei und verlässlich. Und immer 
mehr Bürger*innen steigen auf Bus, Bahn oder das Rad um. Dennoch bleibt das Auto für viele 
Menschen wichtig. Aber der Schadstoffausstoß wird auf null reduziert sein. Unsere Mission ist 
eine klimaneutrale Mobilität für alle. 

Wir werden die Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste 
Mobilitätssystem Europas aufbauen. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, zu der die Bundes-
regierung ihren Beitrag leisten wird, die aber auch Länder und Kommunen in die Pflicht nimmt. 
Unser Ziel ist eine Mobilitätsgarantie: Jede*r Bürger*in – in der Stadt und auf dem Land - soll einen 
wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben. Dazu nutzen wir die Möglichkeiten 
der Digitalisierung: mit neuen Mobilitätsdienstleistungen, die vernetzte Mobilitätsangebote auf 
digitalen Plattformen nutzbar machen. Modelle wie das 365-Euro-Ticket oder Modellprojekte für 
einen ticketfreien Nahverkehr unterstützen wir. 

Wir werden einen Mobilitätsplan 2030 auf den Weg bringen, der den öffentlichen Personennah-
verkehr und den Schienenverkehr auf ein neues Niveau bringt. Der Bund wird durch Austauschpro-
gramme seinen Beitrag leisten, damit alle neuen Busse und Bahnen bis 2030 in den Kommunen 
klimaneutral fahren und die vorhandenen Flotten modernisiert sind. Förderprogramme und ein 
geändertes Straßenverkehrsrecht sollen Kommunen dabei unterstützen, in Städten mehr Fläche 
für öffentlichen Verkehr, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zu schaffen. Wir werden den 
Straßenverkehr im Sinne der Vision Zero sicherer machen, insbesondere auch für die vielen Rad-
fahrer*innen.

An Knotenpunkten werden wir die Einrichtung von barrierefreien Mobilitätsstationen für nachhal-
tige urbane Mobilität fördern, damit möglichst viele vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrs-
mittel umsteigen. Wir werden eine nationale Leitstelle Mobilität einrichten, die die Erarbeitung 
regionaler Mobilitätspläne unterstützt und eine frühzeitige Beteiligung vor Ort sicherstellt. 

Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll in-
nereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt 
umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir investieren: in den Aus- und Neu-
bau des Schienennetzes, in den Lärmschutz und den Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von 
Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und 
neue schnelle Zug- und Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren. Vor allem 
werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern, durch Investitionen in das Angebot und 
die Qualität von Zügen und Bussen und durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir werden 
engere, verlässliche Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem W-LAN und eine Reser-
vierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen. 

Bis 2030 wollen wir mindestens 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren, die Schiene weiter 
digitalisieren und für nicht elektrifizierte Strecken verbindliche Nutzungen wie den Einsatz von 
wasserstoffbetriebenen Zügen unterstützen. Die Deutsche Bahn AG ist für uns ein Garant verläss-
licher Mobilität. Wir werden sie als integrierten Konzern in öffentlichem Eigentum erhalten. Mit 
der Verpflichtung zur Tariftreue, zum Personalübergang für alle Beschäftigten bei Betreiberwech-
sel und der Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen im Vergaberecht sorgen wir für Fairness auf 
dem Markt für Mobilitätsdienstleistungen.
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Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und 
Gütern auf der Schiene konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele ausrichtet. Den Schie-
nengüterverkehr wollen wir ausbauen und modernisieren. Wir werden in die Erneuerung und 
Digitalisierung von Loks und Waggons investieren. Wir werden die Kostennachteile der Schiene 
gegenüber der Straße parallel zum Kapazitätsaufbau im Schienengüterverkehr verringern. Die 
Potenziale unserer Wasserstraßen werden wir stärker nutzen, um mehr Güterverkehr vom LKW 
auf die umweltfreundliche Binnenschifffahrt zu verlagern. 

Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir wollen diese Entwicklung aktiv gestalten, 
damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die Zukunft der vielen kleinen und mittel-
ständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir wollen die Elektrifizierung des 
Verkehrs massiv voranbringen. 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKW in Deutschland voll 
elektrisch fahren. 

Wir werden Deutschland zu einem Zentrum der Batteriezellenfertigung und des Recyclings ge-
brauchter Batterien machen. Im Schwerlastverkehr wird auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle eine 
wichtige Rolle spielen. Die weitere Forschung hierzu werden wir unterstützen. Wir unterstützen 
die Automobil-Zulieferindustrie bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse und der Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder. Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen Akteuren werden wir re-
gionale Transformationscluster aufbauen, um neue, qualifizierte und gut bezahlte Beschäftigung 
in den Regionen zu schaffen. 

Wir machen das Stromtanken so einfach wie bisher das Tanken von Benzin und Diesel. Den Fort-
schritt beim Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos wollen wir vierteljährlich evaluieren und wo 
nötig mit Versorgungsauflagen und staatlichem Ausbau die notwendige verlässliche Erreichbar-
keit von Ladepunkten herstellen. 

Wir werden ein Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen. Das schützt die 
Umwelt und senkt die Unfallzahlen deutlich. Zusätzlich werden wir Forschung, Entwicklung und 
Pilotprojekte vorantreiben, damit Schiffe, Flugzeuge und Laster kein klimaschädliches CO2 mehr 
ausstoßen. Wir verbinden das mit Projekten zum Aufbau einer umweltfreundlichen Wasserstoff-
wirtschaft.
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2.3. Zukunftsmission III.  
Digitale Souveränität in Deutschland und Europa 
Deutschland soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau verfügen, über eine voll-
ständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung und ein Bildungssystem, in dem für das Leben 
in einer digitalen Welt gelernt werden kann. Die Selbstbestimmung und digitale Mündigkeit der 
Bürger*innen ist unser Leitbild, damit die Digitalisierung allen zugutekommen kann. 

Ein schneller, sicherer und bezahlbarer Internetzugang ist im 21. Jahrhundert unverzichtbar. In 
den 2020er Jahren muss Deutschland zur “Gigabit-Gesellschaft” werden. Gerade mittelständische 
Unternehmen im ländlichen Raum, die oft global agieren, sind auf schnelles Internet angewiesen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um dieses Versprechen einzuhalten, werden wir die Versorgung 
aller Haushalte und Unternehmen mit einer Bandbreite von mindestens einem Gigabit pro Sekun-
de garantieren – durch konkrete, gesetzlich festgelegte Ausbau- und Versorgungsverpflichtungen 
und entsprechende Zwischenziele. Hier stehen auch die Netzbetreiber in der Verantwortung. 

Unser Ziel ist ein moderner, bürgernaher Staat, der allen Bürger*innen einen einfachen, digitalen 
Zugang zu seinen Dienstleistungen bietet. Wir werden daher die Verpflichtung von Bund, Ländern 
und Kommunen zur Bereitstellung digitaler Verwaltungsdienstleistungen ausbauen, damit alle 
Verwaltungsleistungen möglichst schnell auch digital verfügbar sind. Jede*r Bürger*in soll ohne 
Zusatzkosten und Extrageräte die Möglichkeit haben, diese Leistungen freiwillig und datenschutz-
konform mit einer digitalen Identität zu nutzen. Wer Anspruch auf eine Leistung hat, muss diese 
– wenn möglich – automatisch, ohne Antrag erhalten oder in einfacher Form ‘mit einem Klick’ 
beantragen können. Bürger*innen sollen, nach dem Modell einer digitalen Life-Chain, Berechtigun-
gen selbst vergeben und auch wieder löschen können und somit kontrollieren, wer wann auf ihre 
Daten zugreift. Öffentlich finanzierte Software sollte, wo möglich, als Open-Source transparent 
entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht werden.

Wir verfolgen das Ziel, dass alle Schulen in Deutschland erstklassig ausgestattet sind. Jedem/r 
Schüler*in muss ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Mit dem 
DigitalPakt Schule und dem Konjunkturpaket haben Bund und Länder bereits einen großen Schritt 
zu einer digitalen Lehrmittelfreiheit getan. Wir werden hier weiter investieren und ein Moderni-
sierungsprogramm des Bundes aufsetzen, das sowohl den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als 
auch die digitale Ausstattung umfasst. Wir werden dafür sorgen, dass eine einfache, unbürokra-
tische Umsetzung der digitalen Grundausstattung für alle Schulen möglich ist. Einen besonderen 
Schwerpunkt werden wir auf die Ganztagsschule legen.

Neben der Infrastruktur brauchen wir auch eine bessere Koordinierung des Unterrichts selbst. Wir 
brauchen Lehr- und Lernmaterialien für inklusive, ganzheitliche Bildung. Auf einer Open-Source-
Plattform, die bereits durch den Digitalpakt beauftragt und finanziert ist, sollen künftig länder-
übergreifend Lehr- und Lernmaterialien und Unterrichtskonzepte für alle zugänglich sein: offen, 
dezentral, sicher und vernetzt. Die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendli-
chen ist dabei ein zentrales Ziel. 

Notwendig ist darüber hinaus ein System, das die Qualität der eingestellten Medien auf solchen 
offenen Plattformen prüft und sichert. Wir werden die Entwicklung datenschutzkonformer in-
telligenter Lehr- und Lernsoftware unterstützen. Unser Ziel ist es, die Lehr- und Lernprozesse zu 
individualisieren, Schüler*innen bestmöglich zu fördern, Lehrkräfte fortzubilden und zu entlasten 
und die Binnendifferenzierung im (digitalen) Unterricht zu verbessern. Die Aus- und Fortbildung 
von Lehrkräften ist ein Schlüssel zur digitalen Schule. Wir werden deshalb bundesweit vernetzte 
Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen aufbauen und unterstützen.

Digitales Lernen ist für uns auch Persönlichkeitsbildung und die Förderung sozialer Kompetenzen. 
Deshalb werden wir den pädagogischen, stärkenorientierten Ansatz der Kinder- und Jugendhilfe 
ebenso einbeziehen, wie auch die frühkindliche Bildung und einen Digitalpakt, auch für die Kin-
der- und Jugendhilfe, auflegen. 
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Die Digitalisierung darf die Gesellschaft nicht spalten. Der Zugang zum Netz muss bezahlbar sein. 
Für Bürger*innen mit geringem Einkommen, für Schüler*innen und Studierende werden wir darum 
einen Sozialtarif für den Netzzugang schaffen. Zur digitalen Teilhabe gehört die Barrierefreiheit. 
Alle Bürger*innen sollen zur digitalen Selbstbestimmung befähigt werden. Wir brauchen ein Recht 
auf digitale Bildung und Weiterbildung für alle Generationen. Gerade die Volkshochschulen sind 
ideale Orte, um digitale Bildung für alle Bürger*innen zu ermöglichen - kostengünstig, barrierefrei, 
inklusiv. Wir werden die Volkshochschulen mit einem Förderprogramm des Bundes in ihrer Ent-
wicklung unterstützen. 

Wir begrüßen die Überlegungen zu einer europäischen Medienplattform, die die Qualitätsinhalte 
der öffentlich-rechtlichen Medien Europas für alle Bürger*innen grenzüberschreitend zugänglich 
macht. Diese Plattform soll in der Folge auch für Partnerschaften mit Museen und anderen Kultur-
einrichtungen zugänglich sein. Ebenfalls begrüßen wir die verstärkte Veröffentlichung von Inhal-
ten unter offenen und freien Lizenzen, um die Nutzung der Inhalte zum Beispiel im Rahmen freier 
Wissensprojekte (Wikipedia) oder auch im Schulunterricht leichter möglich zu machen. 

Wir stehen für die digitale Souveränität von Bürger*innen und Verbraucher*innen ein. Wo globale 
Plattformkonzerne zu Monopolisten werden, bedrohen sie digitale Vielfalt und neigen dazu, natio-
nalstaatliche Regeln zu umgehen. Wir werden deshalb gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten 
eine starke und präzise Regulierung schaffen, den Wettbewerb sichern und alternative Angebote 
fördern. Es braucht mehr Angebote mit hoher Datensouveränität.

Es muss Alternativen zu den großen Plattformen geben – mit echten Chancen für lokale Anbieter. 
Nutzerdaten müssen geschützt sein und die Nutzer*innen müssen darüber bestimmen können, 
was mit ihren Daten geschieht. 

Zu viel Marktmacht einzelner schadet dem Wettbewerb und damit letztlich den Verbraucher*in-
nen. Wir wollen Entwicklungen am Markt voraus sein und ein präventives und proaktives Wettbe-
werbs- und Kartellrecht schaffen. In das Kartellrecht werden wir verstärkt vorbeugende Kontrollen 
integrieren. Zudem werden wir weitere, neue europäische Instrumente entwickeln, um die über-
mächtigen Plattformen zu zähmen oder notfalls zu entflechten. Grundlegend notwendig hierfür 
ist die Bewahrung der Netzneutralität, für welche wir einstehen werden.

Es muss möglich sein, zwischen verschiedenen Messenger-Diensten, sozialen Netzwerken und 
digitalen Diensten und Plattformen zu kommunizieren oder zu wechseln. Diese Interoperabilität 
werden wir gesetzlich vorschreiben. 

Wir brauchen in Europa eine selbstbestimmte Entwicklung und Herstellung der notwendigen 
Komponenten und Bauteile, damit nicht ausschließlich US- und chinesische Hersteller über den 
Erfolg und die Netzwerksicherheit digitaler Infrastrukturen in Europa entscheiden. Dafür wollen 
wir einen gemeinsamen Kraftakt in Europa, der eine gemeinsame europäische Entwicklung und 
Produktion solcher Komponenten strategisch und langfristig aufbaut. 

Wir setzen uns für eine gezielte und koordinierte Unterstützung der deutschen und europäischen 
Digitalwirtschaft auf allen Technologie-Ebenen und entlang der gesamten Wertschöpfungsketten 
ein: von der Halbleiter-Fertigung und der Quantentechnologie über die Cloud und Künstliche Intel-
ligenz und Edge-Computing bis zur Cyber-Sicherheit, sicherer und vertrauenswürdiger Hard- und 
Software sowie Netzwerktechnik und datenbasierten Geschäftsmodellen.  
Große Bedeutung für europäische Unternehmen kommt hierbei Open Source-basierten Modellen 
zu. Wir setzen uns ein für eine europäische Cloud-Infrastruktur.
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Daten sollen für gemeinwohlorientierte digitale Dienstleistungen und Innovationen nutzbar ge-
macht werden und nicht nur wenigen großen Daten-Monopolisten zur Verfügung stehen. Wir 
werden ein Datengesetz schaffen, das das Gemeinwohl in den Mittelpunkt rückt. Dafür werden 
wir eine vertrauenswürdige Daten-Teilen-Infrastruktur fördern, öffentliche Datentreuhänder ein-
richten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die großen Konzerne ihre Daten für gemeinwohlorien-
tierte Ziele teilen müssen. Rückschlüsse auf einzelne Personen dürfen dabei nicht möglich sein. 
Wo die öffentliche Hand Aufträge vergibt, muss sie darauf bestehen können, dass die Daten, die 
im Rahmen des Auftrages erhoben werden, wieder an sie zurückfließen. Wir fördern die Entwick-
lung von Anonymisierungstechniken und setzen uns für strafbewehrte Verbote von De-Anonymi-
sierung ein. Der Staat muss beim Datenteilen mit gutem Beispiel vorangehen und einen breiten 
Datenzugang im Sinne von Open-Data ermöglichen. Wir werden die Behörden dabei unterstützen, 
das umzusetzen. 

Online-Handel und Plattformökonomie verändern den Handel dramatisch. Damit nicht nur die 
großen Digitalkonzerne profitieren, werden wir Plattformen für den regionalen Handel und regio-
nale Dienstleistungen fördern. Der Handel vor Ort darf steuerlich nicht gegenüber dem Online-
handel ins Hintertreffen geraten. Darum haben wir dafür gesorgt, dass digitale Handelsplattfor-
men dafür in Haftung genommen werden, wenn Händler*innen, die über die Plattform Geschäfte 
abwickeln, die Umsatzsteuer nicht zahlen. Wir werden weiterhin konsequent gegen Steuerbetrug 
im Onlinehandel vorgehen. Maßnahmen gegen Lohn-, Sozial- und Umweltdumping werden wir 
vorantreiben.

Jeden Tag bekommen wir Dinge von Algorithmen vorgeschlagen: Neue Songs, Turnschuhe oder 
Routen von A nach B. Selbstlernende Systeme und Algorithmen treffen Entscheidungen für eine 
Vielzahl von Menschen. Sie können unser Leben und unseren Alltag erleichtern. Aber sie müssen 
transparent und diskriminierungsfrei angelegt werden. Die Zielsetzung einer algorithmischen Ent-
scheidung muss klar und überprüfbar definiert sein. Hierfür brauchen wir eine stringente Regulie-
rung und Aufsicht. 

Cybersicherheit ist die Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung. Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik als zentrale, unabhängige und ausschließlich präventiv ausgerich-
tete Cybersicherheitsbehörde werden wir stärken und die Verschlüsselungsforschung ausbauen. 
Wir wollen Hersteller darauf verpflichten, Softwareprodukte, digitale Dienste und technische 
Geräte so zu konzipieren, dass sie sicher sind (Security by Design) und dass sie bei den Standard-
einstellungen die sicherste Variante wählen (Security by Default). Digitale Hintertüren sollen nicht 
offen gehalten werden.

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden wir schützen. Die Datenschutzgrund-
verordnung ist ein wichtiger Meilenstein und muss in ihrer Durchsetzung praxisnah verbessert 
werden. Wir brauchen daher gut ausgestattete, effektiv arbeitende Datenschutzaufsichtsbehör-
den. Privatheit und Datenschutz schaffen Vertrauen und sichern individuelle und kollektive Frei-
heitsräume. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass „die Freiheitswahrnehmung der 
Bürger“ durch die Summe der staatlichen Überwachungsmaßnahmen „nicht total erfasst und 
registriert werden“ darf. Wir werden ein dauerhaftes, regelmäßiges und unabhängiges Monitoring 
der Gesetze im Sicherheitsbereich schaffen. 

Die anonyme und pseudonyme Nutzung des Netzes schützt viele Journalist*innen und Freiheits-
kämpfer*innen in aller Welt vor Verfolgung und Bedrohung. Wir sind gegen eine Klarnamenpflicht 
im Netz und setzen uns weiterhin für die Möglichkeit einer anonymen und pseudonymen Nutzung 
ein. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine freie Meinungsäußerung und der beste Schutz 
vor Diskriminierungen. Eine technisch sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist für uns selbstver-
ständlich.
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Für den Schutz unserer Demokratie und die Sicherheit Einzelner benötigen wir auch im Netz ein 
konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität, Betrug und andere Straftaten. Zur Verfolgung von 
aus dem oder im Internet begangenen Straftaten braucht es technisch und personell hinreichend 
ausgestattete Strafverfolgungsbehörden. Bei hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten auf 
eine Straftat müssen Verdächtige identifiziert werden können. Wir werden die nationalen Schutz-
vorschriften im Strafgesetzbuch und Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiterentwickeln und setzen 
uns für verbindliche Regelungen auf europäischer Ebene (Digital Service Act) ein. 

Es braucht aber neben den rechtlichen Vorgaben auch ziviles Engagement, um dem Respekt zwi-
schen den Bürger*innen in der digitalen Kommunikation wieder mehr Geltung zu verschaffen. Or-
ganisationen, die gegen Hass und Hetze im Netz aktiv sind, sichern wir unsere Unterstützung zu. 
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2.4. Zukunftsmission IV.  
Update für die Gesundheit 
 
Der Gesundheitssektor braucht wieder mehr politische Aufmerksamkeit und Reformen. Wir brau-
chen ein klares Leitbild für die nächsten Jahrzehnte.

Deutschland galt für Jahrzehnte als „Apotheke der Welt“. Die klügsten Forscher*innen fanden sich 
in deutschen Instituten, dort sammelten sie Nobelpreise, die unumstritten weltbeste Medizinin-
dustrie wurde hierzulande aufgebaut. Deutschland versorgte Kranke in aller Welt mit allen denk-
baren Heilmitteln, von Aspirin bis zum Impfstoff gegen Tuberkulose. Durch die Corona-Krise wurde 
deutlich, dass die Abwanderung der Arzneimittelproduktion ins Ausland und die damit zuneh-
mende Abhängigkeit zu Lieferengpässen oder gar Versorgungsengpässen führen kann.

Deutschland muss wieder seine Innovationskraft einsetzen, um neue Therapieoptionen zu finden. 
Dass die gezielte Förderung von Innovationen und neuen Methoden erfolgreich sein kann, hat ak-
tuell das Beispiel BioNtech gezeigt. Es zeigt auch, dass die Gesundheitswirtschaft kein reiner Markt 
ist und eine aktive Rolle des Staates Leben retten kann. Wir wollen ein System, das in Krisensitua-
tionen die Produktion, Bereithaltung und Verteilung von notwendiger Arznei und Medizinproduk-
ten sicherstellt. Wir sehen es als unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass die Medikamente, die hier 
entwickelt werden, in ärmeren Ländern nicht überteuert und knapp sind.

Eines unserer Ziele ist die Förderung der Forschung zur personalisierten Medizin. Diese muss zu 
erschwinglichen Preisen für alle zugänglich sein. Maßgefertigte Produkte statt Präparate “von der 
Stange” sind Anfang einer neuen Gesundheitswirtschaft und einer neuen Zeit der adaptiven Zu-
lassung von Medikamenten. Personalisierte Medizin bewirkt eine Veränderung im Verhältnis von 
Behandlung und Diagnostik. In der Zukunft wird es mehr Produkte geben, bei denen ein diagnos-
tischer Test mit einem Medikament als Einheit angeboten wird. Diese Leistungen müssen allen 
Bürger*innen zur Verfügung stehen - auch bei Medikamenten brauchen wir einen Sicherstellungs-
auftrag.

Frauen, Männer und Kinder haben besondere gesundheitliche Bedürfnisse, die bei ihrer Gesund-
heitsversorgung und der Prävention berücksichtigt werden müssen. Doch die Gesundheitsfor-
schung, Ausbildung und Versorgungspraxis orientieren sich zumeist an Daten von weißen, männli-
chen erwachsenen Probanden– das werden wir ändern. Wir werden darüber hinaus Programme in 
den Bereichen Prävention und Krankheitsfrüherkennung fördern, die die Besonderheiten verschie-
dener Altersgruppen und Geschlechter berücksichtigen.

Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung kann am besten durch eine Neuordnung der 
Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, durch eine Überwindung der Sek-
torengrenzen und eine gute Koordination und Kooperation der medizinischen, psychotherapeuti-
schen und pflegerischen Berufe gelingen. Wir brauchen darum eine stärkere Öffnung von Kranken-
häusern für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der Versorgung. 

Die Corona-Krise hat gezeigt: Der öffentliche Gesundheitsdienst braucht bessere Rahmenbedin-
gungen, eine bessere Ausstattung, auch mit Blick auf die digitale Infrastruktur – Hardware eben-
so wie Software, und eine konkurrenzfähige Vergütung. Dann kann auch dessen sozialpolitisch 
wichtigste Aufgabe, die wirtschaftlich Schwächeren in Gesundheitsfragen zu unterstützen, besser 
gemeistert werden.

Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung für die Verbesserung von Diagnosen und für die 
flächendeckende gesundheitliche Versorgung entschlossener nutzen. Auch im Gesundheitssektor 
werden Daten immer wichtiger. Die Digitalisierung kann die Versorgungsqualität und die Effizienz 
verbessern und Fachkräfte von Aufgaben entlasten. 
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Wir wollen Datenschutz gewährleisten und geeignete Rahmenbedingungen, damit nicht die gro-
ßen Plattformen auch die Gesundheitswirtschaft dominieren. Für uns ist aber klar, dass die Di-
gitalisierung unser hervorragendes und engagiertes medizinisches, psychotherapeutisches und 
pflegerisches Personal nicht ersetzen wird. Hinter guter medizinischer und psychotherapeutischer 
Versorgung und Pflege stehen immer Menschen. Damit vom Pfleger bis zur niedergelassenen 
Ärztin alle die digitale Transformation bewältigen können, sind flächendeckende Weiterbildungs- 
und Unterstützungsangebote unerlässlich. Wir wollen zudem dem Schutz der Patientendaten 
höchste Priorität einräumen. 

Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht eine stabile und solidarische Finanzierung. Steu-
erzuschüsse und Investitionsmittel sollten mit klaren Zielvorgaben für die Reform des Systems 
verbunden werden. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Das bedeutet: Gleich guter 
Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität 
der Leistungen. Gesundheit ist keine Ware, deshalb müssen in unserem Gesundheitssystem die 
Bürger*innen im Mittelpunkt stehen. Der Staat muss deshalb sicherstellen, dass die Leistungen 
der Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen derer entsprechen, die sie benötigen. Gute Arbeits-
bedingungen und vernünftige Löhne in der Pflege sind dafür eine wichtige Grundlage. 

Professionelle Pflege ist ein höchst anspruchsvoller Beruf. Gute Arbeitsbedingungen und ver-
nünftige Löhne sind dafür eine wichtige Grundlage. Maßnahmen zur Überwindung des Personal-
mangels dürfen nicht dazu führen, dass die Stellen in der Pflege abgewertet werden. Wir wollen 
die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden, denn sie wirkt sich negativ auf die Ver-
sorgung der Patient*innen und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. Gewinne, die aus 
Mitteln der Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden, sollen verpflichtend und weitestgehend 
wieder in das Gesundheitssystem zurückfließen. Wir stärken die Kommunen bei der Einrichtung 
und beim Betreiben der integrierten medizinischen Versorgungszentren. Das System der Fallpau-
schalen werden wir auf den Prüfstand stellen, die Pauschalen überarbeiten und wo nötig abschaf-
fen. Die Grundkosten der Krankenhäuser und der integrierten medizinischen Versorgungszentren 
werden wir angemessen finanzieren. Bei der Stärkung des Gemeinwohls spielen öffentliche Kran-
kenhäuser eine zentrale Rolle.

Den individuellen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen werden Fallpauschalen nicht ge-
recht. Sie führen dazu, dass Kinderkliniken außerhalb der Ballungsräume sich nicht rechnen und 
geschlossen werden. Deshalb werden wir die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin neu 
strukturieren. Wir werden auch die ambulante und integrierte psychotherapeutische Versorgung 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stärken, damit sie niedrigschwellig und ohne lange War-
tezeiten allen zugänglich ist.

Insgesamt werden wir für eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung der Kliniken, den Erhalt der 
Versorgung inklusive den Ausbau der integrierten Versorgungszentren in den ländlichen Regionen 
sowie eine integrierte, bessere Notfallversorgung  sorgen.
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2.5. Wie wir eine zukunftsfähige Wirtschaft  
fördern wollen 
Viele bahnbrechende Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte hätte es ohne eine aktive und 
vorausschauend handelnde Politik nicht gegeben. Die Politik muss die langen Linien und die Rich-
tung beschreiben und sich als Innovationstreiber verstehen. Sie muss die für die Wettbewerbsfä-
higkeit und die nachhaltige Beschäftigung wesentlichen Ziele formulieren, auf die sich die Kräfte 
konzentrieren sollen. Wir brauchen den Staat als strategischen Investor, als Ordnungs- und Gestal-
tungskraft zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit. Staat und Verwaltung müssen 
zum Innovationstreiber werden und ihre Nachfragemacht einsetzen.

Die Investitionen der öffentlichen Hand in wichtige Zukunftsfelder haben eine zentrale Bedeu-
tung. Wir werden das, in dieser Legislaturperiode von uns durchgesetzte, hohe Investitionsniveau 
des Bundes mit mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr weiter fortsetzen und zudem dazu bei-
tragen, dass sich alle staatlichen Ebenen mit großer Investitionskraft beteiligen. Wir werden die 
Unterstützung von strukturschwachen Regionen durch die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) verstetigen. Ein zentraler Akteur beim Investitionsge-
schehen sind die Kommunen – ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken. Gleichwer-
tige Lebensverhältnisse zu sichern heißt auch: Soziale Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sein. Dazu brauchen wir flächendeckend starke 
und handlungsfähige Kommunen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir bereits weitere Schrit-
te getan, um Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten. Ein nötiger Schritt ist, den besonders 
hoch verschuldeten Kommunen einmalig hohe Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das 
Problem der Altschulden vor allem ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften lösen.

In Deutschland werden gegenwärtig jährlich über 300 Milliarden Euro im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe umgesetzt. Gerade die öffentliche Hand muss als große Abnehmerin von Produk-
ten und Dienstleistungen Verantwortung übernehmen. Wir werden die öffentliche Beschaffung 
so ausrichten, dass sie Innovationsimpulse setzt und den Zielen des sozial-ökologischen Wandels 
dient. Hierfür sollten die Vergabekriterien stärker auf Innovation, Tarifbindung, Geschlechterge-
rechtigkeit und klimafreundliche Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.

Produktentwicklungen müssen sich auf den Staat als Nachfrager verlassen können. 

Wir müssen besser darin werden, aus Ideen auch Produkte und Dienstleistungen zu machen und 
Start-ups zu fördern. Wir werden dabei die Erkenntnisse aus der Forschung schneller und breiter in 
Innovationen und Investitionen übersetzten. 

Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein, die Mittel am Kapi-
talmarkt aufnimmt und diese zusammen mit den Förderbanken der Länder in strategisch wichtige 
Zukunftsbranchen lenkt, die den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft unterstützt und auch 
Start-ups fördert. Wir werden sie zu einer modernen Innovations- und Investitionsagentur weiter-
entwickeln. 

Wir stehen an der Seite der vielen Unternehmen, die ihre soziale, gesellschaftliche und ökolo-
gische Verantwortung ernst nehmen. Das Handwerk ist der entscheidende Partner, damit die 
Klimawende vor Ort gelingt. Wir werden das Handwerk fördern, indem wir Gebühren für Techni-
ker*innen- und Meister*innenkurse abschaffen und uns für die Tarifbindung im Handwerk ein-
setzen. Wir unterstützen das Handwerk in dem Bemühen, mit neuen Ausbildungskonzepten dem 
Fachkräftemangel zu begegnen und berufliche Ausbildung praxisnah mit Schule und Hochschule 
zu verknüpfen. Wir fördern und erkennen die Rolle des Handwerks bei der Ausbildung und Integra-
tion junger Menschen aus allen Teilen der Welt an. 
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Start-up-Unternehmen sind wichtige Wachstumsmotoren für die Wirtschaft. Wir wollen Deutsch-
land zu einem führenden Start-up-Standort Europas machen, und so hochwertige Arbeitsplätze in 
den Regionen schaffen. Um mehr Unternehmensgründungen anzuregen und mittelständischen 
Unternehmen eine sinnvolle Nachfolgeplanung zu ermöglichen, setzen wir auf drei Kernpunkte: 
Organisatorische Unterstützung wie One-Stop-Agenturen für Gründer*innen, erleichterter Zugang 
zu Kapital durch Projektförderung sowie öffentliche Fonds für Wagniskapital und eine “Kultur der 
zweiten Chance”, auch im Insolvenzrecht. Existenzgründungen von Frauen und in der Fläche wer-
den wir mit eigenen Programmen gezielt fördern. 

Wir wollen Unternehmen unterstützen, für die der Sinn ihrer wirtschaftlichen Aktivität und der 
langfristige Bestand ihres Unternehmens wichtiger sind als der kurzfristige Gewinn. Dazu werden 
wir eine nationale Strategie für die Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen und sozialer 
Innovationen entwickeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirt-
schaften, wie zum Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen 
und Unternehmen in Verantwortungseigentum, werden wir verbessern. Für die Förderung einer 
sozialökologischen und digitalen Transformation unserer Wirtschaft gibt es bereits dezentrale 
Strukturen – wir wollen sie zu Transformationszentren als Werkstätten des Wandels bündeln und 
weiterentwickeln, die sich sowohl an etablierte Unternehmen als auch an Sozialunternehmen 
und nicht-exit-orientierte Start-ups sowie an Beschäftigte, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft 
richten. 

Solidarität werden wir weiterhin den Wirtschaftsbereichen zukommen lassen, die in der Corona-
Pandemie zugunsten der Gesundheit aller besondere Einbußen hinnehmen mussten. Das gilt für 
die Kulturwirtschaft, ebenso für die Tourismuswirtschaft, inklusive des Hotel- und Gaststätten-
wesens, die nach der Pandemie andere sein werden als zuvor. Viel stärker als bisher wird sich der 
Fokus auf den inländischen Tourismus richten. Darin steckt eine Chance, diesen zentralen Wirt-
schaftszweig nachhaltig, klimabewusst und modern auszurichten.
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2.6. Wie wir Wissenschaft und Forschung innovativ  
und  zukunftsfähig halten
Um auch in Zukunft innovativ zu bleiben, werden wir die Stärken des deutschen Wissenschafts-
systems in seiner ganzen Breite und Vielfalt und seiner internationalen Ausrichtung erhalten und 
weiterentwickeln. Dazu fördern wir Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Quantentechnik, 
Künstliche Intelligenz, Alternativverfahren und Wasserstoff an vielen Orten im Land. Für den per-
spektivischen Ausstieg aus den Tierversuchen werden wir eine Gesamtplanung aufsetzen und die 
Entwicklung von tierversuchsfreien Verfahren stärker fördern.

Wir werden die Universitäten und Fachhochschulen dabei unterstützen, die Digitalisierung voran-
zutreiben, Innovationen in guter Lehre fördern und zugleich ihre forschungspolitische Bedeutung, 
die weit in die jeweiligen Regionen ausstrahlt, stärken. Um aktuelle und kommende gesellschaft-
liche Herausforderungen zu meistern, braucht es neben technischen auch kulturelle und soziale 
Innovationen. Daher werden wir die geistes-, sozial-, und kulturwissenschaftliche Forschung ge-
zielt fördern. Die Exzellenzstrategie entwickeln wir weiter und ergänzen sie um die Unterstützung 
regionaler Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das wird auch dazu bei-
tragen, dass die ausgezeichnete Forschungslandschaft, die die ostdeutschen Länder in den vergan-
genen Jahrzehnten aufgebaut haben, ihr Exzellenzpotential weiter entfalten kann, insbesondere 
in Bezug auf die Erforschung innovativer Technologien. 

Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen. Wir werden uns für verlässliche Karrierewe-
ge und weniger Befristungen in der Wissenschaft einsetzen. Wir wollen, dass Promovierende für 
ihre tatsächliche Arbeitszeit bezahlt werden, unabhängig vom Fach. Es muss gelten: 100 Prozent 
Gehalt für 100 Prozent Arbeit. Wir werden für eine deutlich bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sorgen, neue, dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb der Professur schaffen 
und den Tenure-Track ausweiten.

Wir haben den Zielwert gesamtstaatlicher, also öffentlicher und privater Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung, von drei Prozent des BIP bereits in den letzten Jahren übertroffen und wollen ihn 
weiter auf mindestens 3,5 Prozent steigern. Wir werden dazu die Innovationsförderung aufsto-
cken, die Forschung in die mittelständische Praxis mit Partnerschafts- und Kooperationsförderun-
gen vorantreiben und die Förder- und Kreditprogramme für den Mittelstand im Bereich Umwelt-, 
Klima- und Ressourcenschutz ausbauen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden einen 
niederschwelligen Zugang zu Fördermitteln erhalten. 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit der 
Gesellschaft zu. Wir werden deshalb mehr Fördergelder für Open Science und Wissenschaftskom-
munikation bereithalten.

Damit Europa im internationalen technologischen Wettbewerb bestehen und seine Souveränität 
behaupten kann, werden wir in der Europäischen Union gemeinsam weiter geschlossen voran-
gehen. Wir setzen uns für ein neu geordnetes Wettbewerbs- und Beihilferecht ein, das Wettbe-
werbsnachteile gegenüber anderen großen Wirtschaftsräumen verringert. Die sozial-ökologische 
Transformation erfordert umfangreiche Investitionen in den klimaneutralen Umbau industrieller 
Wertschöpfungsketten. Das Beihilferecht muss es dem Staat ermöglichen, den nötigen Kapitalein-
satz in den Unternehmen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen und auf diese Weise Arbeits-
plätze zu erhalten.
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2.7. Wie wir unsere Politik finanzieren wollen
Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen. Auch auf die öffentlichen Haushalte. Wäh-
rend die Steuereinnahmen zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine Politik 
der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg. Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere 
Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat. Wir stehen für eine Finanz- und 
Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und so zukunftsfähige Arbeits-
plätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt stärkt. 

Daher gilt für uns: Die Finanzierung der in diesem Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte 
stellen wir sicher. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditauf-
nahme nutzen. Die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist eine Grundvorausset-
zung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die extrem ungleiche Verteilung von Einkom-
men und Vermögen ist nicht nur sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig. 
Die hohe und weiterwachsende Konzentration des Vermögens auf einige Hochvermögende ver-
hindert nachhaltiges Wachstum und verschenkt wertvolle Potenziale. 

Wir werden der Steuergerechtigkeit Geltung verschaffen – Steuerhinterziehung ist kein Kavaliers-
delikt. Gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug werden wir konsequent 
vorgehen. Wir haben grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle der Anzeigepflicht unter-
worfen und werden eine nationale Anzeigepflicht einführen. Wir werden die Umgehung der 
Grunderwerbsteuer (Share Deals) beenden. Der Umsatzsteuerbetrug bei Karussellgeschäften auf 
europäischer Ebene muss beendet werden. Die öffentliche Transparenz ist ein gutes Mittel, um 
Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Wir werden Steuervermeidung mit einem öffentlichen 
Reporting großer, international agierender Unternehmen eindämmen (Public Country-by-Country-
Reporting). 

Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem 
nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewäl-
tigung dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der Bürger*innen nicht zu einer 
steuerlichen Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. 
Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser-
stellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzie-
rung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht.

Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an dem Aufschlag von drei Pro-
zentpunkten zur Einkommensteuer fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden 
Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.

Wir wollen die Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung regelmäßig anpassen. 

Den Solidaritätszuschlag haben wir für die allermeisten Bürger*innen abgeschafft. Die Einnahmen 
aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den nur noch die Spitzenverdiener*innen zahlen, wer-
den wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu einem stabilen Gemeinwesen, das allen 
nutzt. 
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Das geltende Steuerrecht befördert die klassische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. 
Das werden wir ändern und das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit ausrichten sowie 
die Steuerlast bei unterschiedlich hohen Einkommen zwischen den Eheleuten gerecht verteilen. 
Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und schließt viele Haus-
halte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. Nutznießer sind stattdessen vor allem 
Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. Wir werden das 
Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen ändern. Die allermeisten Haushalte mit Kindern 
werden durch die Kindergrundsicherung finanziell bessergestellt werden. Normalverdienende 
auch ohne Kinder werden keine Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen werden wir zudem ein 
Wahlrecht einführen.

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Manager*innengehältern werden wir begrenzen, und zwar 
auf das 15-fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten in dem Betrieb, in dem die 
 Manager*in beschäftigt ist. 

Bislang gilt bei förderwürdigen Aufwendungen wie zum Beispiel Spenden: Je höher das Einkom-
men, desto höher die Steuerrückerstattung. Zukünftig soll jede*r eine einkommensunabhängige 
Steuerminderung erhalten. 

Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für 
wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Bei-
trag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen 
maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleich-
zeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, so dass sich die Steuerbelastung auf besonders 
vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögenssteuer 
keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer 
verschont. 

Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie ver-
mögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir 
die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Fami-
lienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. 

Wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäi-
schen Partnern. Zugleich werden wir die von uns maßgeblich mit unterstützten internationalen 
Verhandlungen zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung und einer fairen Besteuerung 
so genannter Digitalunternehmen zum Abschluss bringen und in Deutschland und Europa umset-
zen. Google, Amazon, Facebook und andere große Digitalunternehmen müssen einen angemesse-
nen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. 

Wir brauchen einen leistungsfähigen, sicheren und fairen Finanzmarkt, um den Wandel in eine 
digitale und nachhaltige Wirtschaft finanzieren zu können. Er muss ordentlich reguliert und über-
wacht werden. Wir werden sicherstellen, dass den Verbraucher*innen die Finanzierungsdienst-
leistungen kostengünstig angeboten werden und Investitionen in  nachhaltige, klimafreundliche 
Produkte und Produktionsverfahren fördern. 

Für das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Finanzmarktakteuren und 
Finanzprodukten ist es gerade für Kleinanleger*innen wichtig, dass sie eine unabhängige und an 
ihren Interessen orientierte Beratung erhalten können. 

Überschuldeten Privatpersonen werden wir besser aus einer nicht aus eigener Kraft überwindba-
ren finanziellen Not helfen. Die Schuldnerberatung werden wir stärken. Durch ausgeweitete vor-
sorgende Beratungsmöglichkeiten soll der Weg in die Überschuldung am besten von vornherein 
vermieden werden. 
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Um den Finanzstandort Deutschland zum Motor einer nachhaltigen Transformation der Finanz- 
und Realwirtschaft in Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen zu machen, werden wir künf-
tig noch mehr nachhaltige Staatsanleihen auflegen und auf weitere als nachhaltig zertifizierte 
Finanzprodukte hinwirken. Das Ziel ist, private Kapitalflüsse in den Auf- und Ausbau nachhaltiger 
Wirtschaftsstrukturen zu lenken. 

Der Wettbewerb im Finanzsektor soll erhalten bleiben und die Bankenregulierung muss bewirken, 
dass staatliche Rettungsschirme für einzelne Banken nicht notwendig werden. Wir unterstützen 
die EU-Kommission dabei, darauf im Rahmen der europäischen Fusionskontrolle zu achten. 

Wir haben dafür gesorgt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stärke-
re Kontroll-Kompetenzen erhält. Wir haben bei der Prüfung von Jahresabschlüssen der Unterneh-
men eine Überprüfung unmittelbar durch die BaFin ermöglicht. Sie kann nun hoheitlich prüfen, 
da Jahresabschlüsse die wichtigste Informationsquelle für Anleger*innen und Verbraucher*innen 
sind. Zudem haben wir die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer*innen verschärft und geregelt, 
damit sie häufiger als bisher gewechselt werden müssen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, 
dass die BaFin mehr Kompetenzen bei der Geldwäscheaufsicht auch für große Unternehmen über 
ihre bisherige Aufsichtszuständigkeit hinaus erhält. Schmutziges Geld darf in Deutschland keine 
Heimat finden.

Der Zoll ist neben der Polizei eine wichtige Institution im Kampf gegen Geldwäsche und Kriminali-
tät. Wir werden die Kompetenzen des Zolls weiter stärken und die für dessen Wahrnehmung der 
Aufgaben verbundene Personalausstattung und Ausrüstung im Bereich illegale Beschäftigung und 
Schwarzarbeit, organisierte Kriminalität, Geldwäsche wirkungsvoll unterstützen.

Wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab. Dies gilt auch für private digitale Währungen, 
die in ihrem Wert künstlich stabil gehalten werden (Stablecoins). 
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2.8. Wie wir regieren wollen
Wir wollen vorausschauender, wirksamer, agiler und nachhaltiger regieren und dabei mehr Trans-
parenz, mehr Beteiligung, mehr Demokratie wagen.

Unsere föderale Struktur ist eine unserer demokratischen Stärken. Im Bund, den Ländern, Städten, 
Landkreisen und Gemeinden wird die Zukunft ausgehandelt. Zugleich besteht die große Heraus-
forderung darin, gemeinsame Ziele für unsere Zukunft zu verfolgen. Wir werden daher alle, die 
Verantwortung tragen, in die Umsetzung unserer großen Ziele mit einbeziehen.

Das Silodenken der politischen Ebenen und Ressorts wollen wir überwinden und innovativ Re-
gierungsprojekte in Plattformen organisieren. Denken außerhalb alter Muster ist gefragt. Wir 
brauchen eine Modernisierungsoffensive für den öffentlichen Dienst und eine bessere Zusammen-
arbeit der Verwaltung. In die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Projekten wollen wir 
wissenschaftliche und wirtschaftliche Expertise, Verbände und die Zivilgesellschaft einbinden und 
das Parlament in seiner Kontrollfunktion stärken.

Die demokratische Gestaltung des digitalen Wandels, die alle Lebensbereiche umfasst, alle gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Felder und Ebenen, ist ein Beispiel für die Überfor-
derung herkömmlicher Organisationsformen mit den Aufgaben unserer Zeit.

Zum nachhaltigen Regieren gehört, dass Regierungsvorhaben, Projekte und Gesetze in ihrer Um-
setzung kommunikativ begleitet werden. Außerdem muss die Umsetzung in den zuständigen 
Verwaltungseinheiten, durch hinreichende Personalausstattung und geeignete Fortbildungsmaß-
nahmen sichergestellt werden.

Die Prinzipien offenen Regierungshandelns - Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit - 
sind für uns handlungsleitend. Wir werden die Nationalen Aktionspläne im Rahmen der Open 
Government Partnership Deutschlands umsetzen und weiterentwickeln.

Wir werden die Erfahrungen mit Bürgerräten aufgreifen und es uns zur Aufgabe machen, neue 
Wege der unmittelbaren Beteiligung an staatlichen Entscheidungen zu gehen. Durch eine syste-
matische und frühzeitige Beteiligung der Bürger*innen an staatlichen Projekten können Rechtswe-
ge verkürzt und Verfahren beschleunigt werden.

Das Informationsfreiheitsrecht werden wir zu einem wirksamen Transparenzrecht weiterentwi-
ckeln und ausbauen. Wir werden öffentliche Daten und Informationen kostenlos und diskrimi-
nierungsfrei bereitstellen. Durch einen legislativen und exekutiven Fußabdruck machen wir den 
Einfluss von Lobbyist*innen bei Gesetzesentwürfen sichtbar. Damit werden Entscheidungsprozes-
se nachvollziehbar.

Wir werden dafür sorgen, dass Abgeordnete zukünftige ihre Einkommen auf Euro und Cent ange-
ben müssen. Ebenso werden wir für Abgeordnete die Anzeigepflicht für Unternehmensbeteiligung 
und Aktionenoptionen verschärfen und klar regeln, wann ein Interessenkonflikt zwischen parla-
mentarischer und wirtschaftlicher Arbeit vorliegt und wie er zu lösen ist.
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3.0. Eine Gesellschaft des Respekts 
Wir stehen für eine Gesellschaft des Respekts. Eine Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig aner-
kennen, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht verschieden sind. Eine Gesellschaft, in der niemand auf 
andere herabschaut und in der Meinungsverschiedenheiten fair, zivilisiert und auf Basis unserer 
demokratischen Grundsätze ausgetragen werden. 

Wo dieser Respekt fehlt, zerfällt unsere Gesellschaft. Hassreden im Internet zersetzen unsere Ge-
sellschaft. Das ist der Nährboden für Rechtsextreme. Unsere Politik zielt darauf ab, den Respekt 
wiederherzustellen. 

Sie achtet die Würde jeder Arbeit und jede Lebensleistung. 

Sie steht für gleiche Teilhabe und gleiche Lebenschancen für alle. Sie sorgt für gleichwertige Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land. 

Sie ist konsequent gegen jede Form von Diskriminierung, egal ob es um soziale Herkunft, Ge-
schlecht, Migrationsbiografie, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung geht. 

Sie steht für politische und soziale Bürger*innenrechte. Sie steht aber auch für Pflichten. Dazu ge-
hört, dass sich alle an Gesetze halten.

3.1. Arbeit wertschätzen
Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit gerechten Löhnen. Unsere Antwort auf den Wandel der 
Arbeitswelt ist ein „Recht auf Arbeit“. Das bedeutet für uns, dass sich die Solidargemeinschaft 
dazu verpflichtet, sich um Jede*n zu kümmern und jeder*m Arbeit und Teilhabe zu ermöglichen. 
Weil sich Arbeit verändert, soll jede*r alle Möglichkeiten bekommen, sich auch selbst weiterzuent-
wickeln.

Arbeit bedeutet auch die Sicherung der Existenz. Das ist ein grundlegendes Bedürfnis. Für sich 
selbst und die Familie. Diese Sicherheit gibt es nur, wenn man auch langfristig planen kann: Eine 
gute Wohnung finden, die Miete bezahlen, den Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen, den 
Lebensstandard im Alter sichern.

Daher setzen wir uns für gerechte Löhne ein. Wir werden die Möglichkeit vereinfachen, Tarifver-
träge für allgemein verbindlich zu erklären, damit sie für alle Beschäftigten und Arbeitgeber*innen 
in einer Branche gelten. Tarifverträge müssen auch weiter gelten, wenn Betriebe aufgespalten und 
ausgelagert werden.

Wir wollen, dass möglichst viele Unternehmen sich an den Tarifverträgen beteiligen. Die Mitglied-
schaft in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanständig. Wir werden diese Praxis zu-
rückzudrängen. Ein öffentlicher Auftrag darf nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif 
bezahlen. Dazu schaffen wir ein Bundestariftreuegesetz. Eine bessere Tarifbindung ist darüber 
hinaus eine wichtige Voraussetzung, die Lohnangleichung zwischen Ost und West durchzusetzen.

Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne zusätzliche Unterstützung leben kön-
nen. Auch das ist eine Frage des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst 
auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige 
Erhöhungen ausweiten.

Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne einen Sachgrund werden wir abschaffen und die 
vom Gesetz akzeptierten Gründe für eine Befristung kritisch überprüfen. Leiharbeiter*innen wer-
den ab dem ersten Tag den gleichen Lohn erhalten wie Festangestellte.
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Die Corona-Krise hat erneut gezeigt, dass die soziale Sicherung der Minijobs unzureichend ist. 
Unser Ziel ist, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen. Dabei wird 
es Übergänge für bestehende Arbeitsverhältnisse und Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie 
zum Beispiel Rentner*innen geben. Um die Nettoeinkommen von gering Verdienenden zu erhö-
hen, heben wir die Gleitzone der Midi-Jobs auf 1.600 Euro an. In dieser Zone zahlen die Arbeitneh-
mer*innen geringere Beiträge, ohne dass sie dadurch einen geringeren Rentenanspruch haben.

Den Zugang zur Brückenteilzeit werden wir für mehr Beschäftigte möglich machen. 

Corona hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie groß bei manchen Berufsgruppen die Lücke 
zwischen Wert und Lohn ist. Dazu gehören die sozialen Dienstleistungsberufe. Es verdient große 
Anerkennung, dass immer mehr junge Menschen es sich vorstellen können, soziale Berufe zu er-
greifen, Mädchen genauso wie Jungen - es sind Berufe mit Bedeutung und Zukunft. Hier entstehen 
die meisten Arbeitsplätze.

In der Pflege wird enorme und gesellschaftlich wertvolle Arbeit geleistet. Wir wollen die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege und Pflege von Menschen mit Behinderung schnell verbes-
sern. Unsere Ziele sind allgemeinverbindliche Branchentarifverträge. Wie werden über die Pflege-
mindestlohnkommission eine weitere Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen. Gemeinsam mit den 
Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeits- und Tarif-
recht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen. Wir haben dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, 
die nach Tarif zahlen, diese auch von der Pflegeversicherung refinanziert bekommen. Nun werden 
wir im Umkehrschluss die Refinanzierung der Pflegeleistungen an die Geltung von Tarifverträgen 
binden.

Es gibt einen gewaltigen Personalmangel in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Soziale 
Arbeit aufwerten heißt für uns auch, dass die Arbeits- und Stressbelastung gesenkt werden muss. 
Wir werden deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Personalbemes-
sungsrahmens voranbringen. Pfleger*innen müssen sich beruflich weiterentwickeln können.

Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird von gut ausgebildeten Fachkräften geleistet. 
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen und Beschäftigte in der Jugendhilfe machen 
mit großem Engagement und viel Leidenschaft ihre Arbeit, doch auch hier fehlt es an Personal. 
Mit gezielten Impulsen zur Fachkräftesicherung werden wir die Länder beim weiteren Ausbau von 
Kitas, Ganztagsbetreuung an Schulen und Jugendeinrichtungen unterstützen. Unser Ziel ist es, 
die Zahl der Nachwuchskräfte in den erzieherischen Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln. 
Dafür werden wir eine attraktive, vergütete und schulgeldfreie Ausbildung schaffen, für mehr 
Ausbildungskapazitäten an Fachschulen und in den Studiengängen zur sozialen Arbeit und Kind-
heitspädagogik sorgen, mehr Karriereoptionen für die Fachkräfte schaffen und Beschäftigungsver-
hältnisse anstreben, die eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen.

Die Krise hat gezeigt, wie unverzichtbar und wichtig funktionierende Postdienste und Paketdiens-
te für die Daseinsvorsorge in Deutschland sind. Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind oft 
schlecht. Es gibt viele ungesicherte Arbeitsverhältnisse durch Scheinselbständigkeit und Subunter-
nehmertum. Eine Zerschlagung der Deutschen Post und eine vollständige Privatisierung werden 
wir verhindern und unfaire Wettbewerbsvorteile von Digitalkonzernen auch in diesem Bereich 
beseitigen. Wir werden die Branche sozial und ökologisch ausrichten.

Der Erfolg der Unternehmen wird von ihren Beschäftigten erarbeitet. Deshalb verbessern wir 
deren Mitbestimmung. Wir werden sie auf Unternehmen in ausländischer Rechtsform erweitern. 
Wir werden den Geltungsbereich der Mitbestimmung durch die Absenkung der Schwellenwerte 
der Unternehmensgrößen erweitern. Entscheidungen zur Verlagerung oder Schließungen von Be-
triebsstandorten sollen nicht über die Köpfe der Beschäftigten hinweg getroffen werden. Darum 
stärken wir durch eine echte Parität in den Aufsichtsräten den Einfluss der Arbeitnehmer*innen.
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Die neuen technologischen Möglichkeiten bieten die Chance, die Arbeitsbedingungen in Unter-
nehmen und Betrieben zu verbessern, Belastungen zu verringern und die Handlungsspielräume 
der arbeitenden Menschen zu erweitern. Bei der Digitalisierung der Unternehmen müssen die 
Belegschaften auf Augenhöhe beteiligt werden. 

Die letzte große Reform der Betriebsverfassung liegt 20 Jahre zurück und braucht ein Update. 
Unsere Ziele: Mehr echte Mitbestimmungsrechte bei der Beschäftigtensicherung und Betriebsän-
derungen, beim Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen, beim Einsatz neuer Technologien und 
Arbeitsweisen wie die der Künstlichen Intelligenz (KI), bei der Personalbemessung, damit Überlas-
tungen beseitigt werden und bei der betrieblichen Weiterbildung als eine zentrale Voraussetzung 
für gelungenen Wandel. Wir werden den Kündigungsschutz für Betriebsrät*innen ausweiten und 
eine Behinderung von Betriebsratsarbeit stärker verfolgen.

Mit der Digitalisierung wird Arbeit immer häufiger ortsunabhängig erledigt oder über Plattformen 
organisiert. Auch hier müssen Arbeitnehmer*innenrechte unvermindert gültig und wirksam sein. 
Gewerkschaften sollen ein digitales Zugangsrecht zum „virtuellen“ Betrieb erhalten. Beschäftigte 
auf Plattformen sollen sich zusammenschließen können, um gemeinsam grundlegende Bedingun-
gen ihrer Tätigkeit mit den Plattformen aushandeln können. Wir wollen, dass der Arbeitnehmer-
status einfacher geklärt werden kann. Wir werden ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendatenschutzgesetz einführen.

Die Corona-Krise hat Teile der Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, das Homeoffice hat an Bedeutung 
gewonnen. Der Schreibtisch in den eigenen vier Wänden und Videokonferenzen statt persönlicher 
Begegnung waren anfangs ungewohnt, sind aber inzwischen Alltag und Routine für viele Bür-
ger*innen.

Wir werden einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit einführen. Grundsätzlich sollen Beschäftigte 
bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten kön-
nen, wenn es die Tätigkeit erlaubt. Klar ist, dass das nicht in Rundum-die-Uhr-Arbeiten ausarten 
darf – auch im Homeoffice müssen Arbeits- und Ruhezeiten gelten, die Arbeitszeit muss jeden Tag 
vollständig erfasst werden und es braucht ein Recht auf Nichterreichbarkeitszeiten, auf technische 
Ausstattung sowie guten Unfallversicherungsschutz. Um betriebliche Regelungen zur mobilen 
Arbeit zu fördern, schaffen wir ein Mitbestimmungsrecht zur Einführung und bei der Ausgestal-
tung mobiler Arbeit. Der Grundsatz der Freiwilligkeit der mobilen Arbeit für Arbeitnehmer*innen 
ist für uns Voraussetzung.

Wir sorgen dafür, dass vom Wandel der Arbeitswelt alle profitieren. Dazu gehört, dass Arbeitszei-
ten besser zum Leben passen und Menschen mehr selbstbestimmte Zeit haben – etwa für Familie, 
soziales Engagement und Weiterbildung. Wir werden die Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit schließen wir aus. Wenn die Arbeit durch 
Produktivitätsgewinne weniger werden sollte, müssen alle davon profitieren. Da wo Gewerkschaf-
ten für die Absenkung von Arbeitszeit streiten, um mehr selbstbestimmte Zeit zu ermöglichen 
oder Beschäftigung zu sichern, stehen wir an ihrer Seite.

Für viele Menschen ist Selbständigkeit eine attraktive Form der Erwerbstätigkeit. Unternehmer-
geist fördert dringend benötigte Innovationen. Wir schaffen ein Klima, das Selbständigkeit positiv 
aufnimmt und unterstützt. Dazu gehört, dass offensichtliche Schutzlücken bei kleinen Selbstän-
digen und Kreativen beseitigt werden und deren soziale Absicherung verbessert wird. Die Corona-
Krise hat uns deutlicher denn je vor Augen geführt, wie schnell man ohne eigenes Zutun in Not 
gerät und wie schnell Rücklagen aufgebraucht sind. Wir werden darum Solo-Selbständige, dar-
unter sind beispielsweise viele Künstler*innen, Autor*innen, Maler*innen, Übersetzer*innen, Ent-
wickler*innen, besser absichern. Dafür werden wir die Absicherung in der Künstlersozialversiche-
rung ebenso wie in der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung verbessern. Der Wechsel 
zwischen versicherungspflichtiger Beschäftigung und Selbständigkeit ist keine Ausnahme mehr.
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Wer Neues wagt, braucht Sicherheit. Die bestehende freiwillige Weiterversicherung in der Arbeits-
losenversicherung bietet ein solches Netz. Wir werden den Zugang verbessern und mehr Sicher-
heit im Bedarfsfall schaffen. Die Regelungen für die ständigen und nicht ständig Beschäftigten 
zum Beispiel im Bereich des Films und der Theater werden wir deutlich vereinfachen und die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärken und ausbauen. Wir werden eine grundsätz-
liche Pflicht zur Altersvorsorge einführen und Selbständige schrittweise in die gesetzliche Renten-
versicherung integrieren. Die Mindestbeiträge zur Krankenversicherung für Selbständige haben 
wir bereits um mehr als die Hälfte gesenkt. Unser Ziel sind einkommensabhängige Beiträge wie 
bei abhängig Beschäftigten.

Wir werden auch Solo-Selbständige besser absichern, deren Geschäftsmodell sie grundsätzlich 
trägt, wo jedoch unvorhersehbare erhebliche Einnahmeausfälle, etwa durch den kurzfristigen 
Wegfall von Auftraggebern, zu Notlagen führt. Mit einem Sicherungsgeld schaffen wir einen 
neuen Weg der solidarischen Absicherung für Selbständige in Notlagen, die über branchen- und 
saisonübliche Schwankungen hinausgehen, durch die Bundesagentur für Arbeit. Das Sicherungs-
geld soll mit Leistungen der Arbeitslosenversicherung vergleichbar sein. Das durch Beiträge der 
Selbständigen finanzierte Sicherungsgeld hat dabei Vorrang vor Leistungen der Grundsicherung.
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3.2. Berufschancen erhöhen
Wir setzen uns für eine Ausbildungsgarantie ein. Junge Berufsanfänger*innen brauchen eine 
Chance, in das Berufsleben einzusteigen. Sie verdienen Respekt ebenso wie jene, die einen be-
ruflichen Neustart wagen. Für uns bleibt die Vermittlung junger Menschen in eine betriebliche 
Ausbildung oberstes Ziel. Denn die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das wir vollumfänglich 
stärken wollen. Alle Unternehmen, vor allem größere, müssen jedoch mehr Verantwortung für 
die Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen übernehmen. Wir unterstützen das Mittel der 
Umlagen bzw. Fonds, beispielsweise branchenbezogen, dort wo unterhalb des Bedarfs ausgebildet 
wird. Alle jenen ohne betrieblichen Ausbildungsplatz ermöglichen wir eine eng an die betriebliche 
Praxis angelehnte Ausbildung in einer Berufsschule oder eine außerschulische Ausbildung. Der 
Wechsel in eine betriebliche Ausbildung hat für uns hier zu jedem Zeitpunkt Priorität.

Wir werden zudem unseren Weg fortsetzen, in den Berufen der Gesundheit, Pflege und Erziehung 
die vollschulischen Ausbildungen dual auszurichten. Damit werden sie kostenfrei und die Auszu-
bildenden erhalten eine Vergütung. Zudem werden wir die dualen akademischen Ausbildungswe-
ge und damit die Bedeutung der Professionalität in diesen Berufsfeldern stärken, Qualität sichern 
und Karriereoptionen für die Beschäftigten eröffnen.

Den Lernort Berufsschule werden wird stärken, vor allem im ländlichen Raum und in struktur-
schwachen Regionen. Dafür schließen wir einen Pakt für berufsbildende Schulen von Bund, 
Ländern und Schulträgern zusammen mit den Sozialpartnern. Im Vordergrund stehen dabei die 
Modernisierung der technischen Ausstattung und eine verbesserte Sicherung des Lehrkräfte-Nach-
wuchses. Um berufliche und akademische Bildung besser zu verzahnen, werden wir das duale Stu-
dium besser fördern. Den Weg der Gebührenfreiheit bei der Aufstiegsfortbildung setzen wir fort.

Unsere Arbeit befindet sich im Wandel. Durch die technologische Entwicklung gehören manche 
Berufsbilder inzwischen der Vergangenheit an oder werden in naher Zukunft verschwinden oder 
sich verändern. Gleichzeitig entstehen neue Berufsbilder, die Zukunft versprechen. Damit alle, die 
damit verbundenen Möglichkeiten nutzen können, lenken wir unser Augenmerk auf die Weiter-
bildung.

Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitsversicherung weiterent-
wickeln. Sie soll nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, 
diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bun-
desagentur für Arbeit und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungs-
angebot gewährleistet. Wir werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach 
drei Monaten ohne neue Erwerbsarbeit greift (Arbeitslosengeld Q). Damit halten wir den Betroffe-
nen den Rücken frei, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können: Neue Arbeit zu finden, 
um wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Wir schaffen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen. Jede*r 
einzelne wird bei den bevorstehenden Veränderungen unterstützt. Wir werden ein Recht schaffen, 
das es Arbeitnehmer*innen auch mit 40plus ermöglicht, noch einmal einen ganz neuen Beruf zu 
erlernen.

Mit unserem Modell der geförderten Bildungszeit und Bildungsteilzeit werden wir ermöglichen, 
dass alle Erwerbstätigen im Lauf ihres Erwerbslebens auf eigene Initiative und mit staatlicher 
Unterstützung unabhängig vom Betrieb sich weiterbilden oder umschulen können. Wer Bildungs-
zeit oder Bildungsteilzeit beantragt, erhält ein Recht, sich von seinem Beruf freistellen zu lassen 
oder die Arbeitszeit zu reduzieren. Die Bildungszeiten werden wir mit einer finanziellen Förde-
rung ausgestalten, die Lohneinbußen während der Weiterbildung oder Umschulung angemessen 
kompensiert – und zwar lange genug, um anerkannte Abschlüsse zu erwerben. Bei den Kosten für 
die Weiterbildungsmaßnahme werden wir diejenigen unterstützen, die die Mittel nicht oder nicht 
vollständig aus eigener Tasche aufbringen können.
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Mit einem Transformations-Kurzarbeitergeld unterstützen wir die Qualifizierung von Beschäftig-
ten in Betrieben, die sich neu orientieren müssen. 

Neben der individuellen Weiterbildungsförderung wollen wir die Möglichkeiten eines Beschäftig-
tentransfers stärker fördern, wenn betriebliche Umstrukturierungen oder Betriebsschließungen 
unvermeidlich sind.

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene 
erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben eine schrittweise Rückkehr zum 
Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jah-
ren. Es macht das BAföG elternunabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das Aufstiegs-
BAföG besser aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im 
BAföG werden wir dazu in einem ersten Schritt aufheben. Und wir brauchen ein Neustart-BAföG, 
das auch im Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunter-
halt sichert.

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer*innen ihre geleisteten Arbeitsstunden 
auf Langzeitkonten ansparen. Allerdings besteht bislang kein rechtlicher Anspruch darauf und nur 
ein kleiner Teil der Unternehmen und Arbeitnehmer*innen nutzt Langzeitkonten. Wir werden das 
Instrument zu einem persönlichen Zeitkonto weiterentwickeln, um zusätzlich individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten entlang des Lebenslaufs zu schaffen. Basis eines solchen Zeitkontos sind 
Zeiteinzahlungen der Beschäftigten – auf diese Weise gehen Überstunden nicht verloren, sondern 
verwandeln sich in ein Zeitguthaben, das per Tarifvertrag oder durch den Staat nach dem Prinzip 
eines Chancenkontos aufgestockt werden kann.
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3.3. Solidarität erweitern 
Unser Sozialstaat ist der Garant, auf den sich alle verlassen können müssen, damit unsere Gesell-
schaft zusammenhält. Er baut auf sozialen Rechten und Pflichten auf. Bürger*innen treten ihm 
nicht als Bittsteller*innen gegenüber. Wir werden den Zugang zum Arbeitslosengeld erleichtern. 
Dabei haben wir insbesondere neue Beschäftigungsformen und unterbrochene Erwerbsbiogra-
phien im Blick. 

Wir wollen Lebensleistungen stärker berücksichtigen. Wer länger eingezahlt hat, soll zukünftig 
auch länger Arbeitslosengeld I beziehen. Für Bürger*innen, die trotz bester Unterstützung keine 
Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, haben wir den sozialen Arbeitsmarkt eingeführt. 
Er ebnet denjenigen, die seit vielen Jahren von Arbeitslosigkeit betroffen sind, den Weg in reguläre 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

Es hat sich bewährt, sinnvolle und sozial abgesicherte Tätigkeiten zu schaffen. Wir werden den 
sozialen Arbeitsmarkt ausbauen und weiterentwickeln. Auch weiterhin werden wir Arbeitgeber 
mit Lohnkostenzuschüssen unterstützen, die Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig ein-
stellen. 

Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. 
Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozial-
staats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Bescheide und Schriftwech-
sel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu 
einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld 
muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untrag-
baren Last werden. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betrof-
fene und Sozialverbände mit einbeziehen. 

Das Ziel muss sein, die hilfsbedürftige Lebenslage gemeinsam zu bezwingen und allen eine Be-
schäftigung und, falls erforderlich, eine Qualifizierung und Weiterbildung zu ermöglichen. Wir set-
zen auf eine umfassende und passgenaue Unterstützung, die die gesamte Bedarfsgemeinschaft 
in den Blick nimmt - auf Qualität und gute Netzwerke statt auf eine reine Kennzahlenlogik. Wir 
werden die gesetzlichen, personellen und finanziellen Rahmenbedingungen weiter so verbessern, 
dass die Jobcenter und ihre Beschäftigten diesem Auftrag nachkommen können. Wir schaffen das 
Recht auf Förderung beim Nachholen eines Berufsabschlusses und führen einen Weiterbildungs-
Bonus ein, der die finanziellen Spielräume spürbar erweitert.

Wir haben wegen der Corona-Pandemie die Vermögensprüfung weitestgehend ausgesetzt. Man 
läuft nicht mehr Gefahr, aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Dadurch können sich die Be-
hörden und die Betroffenen in den ersten Monaten mit voller Energie auf eine sinnvolle Wieder-
aufnahme der Beschäftigung konzentrieren. Die guten Erfahrungen aus diesen vorübergehenden 
Maßnahmen haben uns darin bestätigt, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft Vermögen und 
Wohnungsgröße innerhalb der ersten zwei Jahre nicht überprüft werden und das Schonvermögen 
erhöht wird. Das Bürgergeld beinhaltet Mitwirkungspflichten, setzt aber konsequent auf Hilfe und 
Ermutigung. Eingliederungsvereinbarungen werden durch eine gemeinsame und auf Augenhöhe 
erarbeitete Teilhabevereinbarung ersetzt. Bei ihrer Umsetzung setzen wir auf Befähigung und Be-
stärkung und nicht auf Vorgaben und Zwang. Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir 
ab. Das sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminimum muss jederzeit gesichert sein.

Die Leistungen des Sozialstaates sind soziale Rechte – wer sie benötigt, sollte nicht lange suchen 
müssen. Unser Ziel ist es, die Leistungen ohne Hürden und Umwege zugänglich zu machen. Wir 
wollen einen Bürgerservice, der nach Lebenslagen berät und alle Leistungen aus einer Hand zu-
gänglich macht. Er ist digital und aufsuchend, wo der Weg zu beschwerlich ist. Ein zugewandter 
Sozialstaat hilft, Rechtsansprüche geltend zu machen, und begleitet auch danach beratend alle 
Schritte. 
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Wir werden die Beschäftigten dabei unterstützen, gesund bis zum Rentenalter zu arbeiten. Neben 
Weiterbildung kommt dabei der Gesundheitsprävention eine zentrale Bedeutung zu. Dafür wol-
len wir die Aktivitäten der unterschiedlichen Sozialversicherungen für Betriebe und Beschäftigte 
bündeln.

Das seelische Wohl aller Bürger*innen ist so wichtig wie die materielle Versorgung. Nicht erst die 
Corona Pandemie hat Einsamkeit als eine große gesellschaftliche Herausforderung deutlich sicht-
bar gemacht. Wir werden ihr auf den verschiedenen Ebenen entgegenwirken.
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3.4. Alter absichern 
Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit sicher 
sein. Es geht um Respekt und Wertschätzung der Arbeit und darum, sich mit eigener Arbeit eine 
gute eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen und von dem erworbenen Lebensstandard 
nicht erheblich einzubüßen. Zentrale Grundlage dafür bleibt für uns die gesetzliche Rentenversi-
cherung mit ihren verlässlichen Leistungen und ihrer solidarischen Finanzierung. 

Wir wollen die gesetzliche Rente stärken und stehen für eine dauerhaft stabile Rentenleistung und 
ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Sollten sich weitere Spielräume erge-
ben, werden wir sie nutzen. Arbeit darf ihren Wert im Alter nicht verlieren. In Parlament und Re-
gierung haben wir uns erfolgreich für die Grundrente eingesetzt. Sie ist ein Fortschritt und schützt 
viele Menschen, die Jahrzehnte für geringe Löhne gearbeitet haben, vor dem Risiko im Alter arm 
zu sein. 

Immer wieder fordern Arbeitgeber und konservative Kräfte, dass Menschen für eine gute Rente 
noch länger arbeiten sollen. Wir lehnen eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts-
alters ab, weil sie für viele, die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung bedeutet und 
ungerecht ist. Den gesetzlichen Anspruch, dass besonders langjährig Versicherte vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen können, werden wir beibehalten. Solidarität in der 
Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch die Selbstständigen, Beamt*innen, freien Be-
rufe und Mandatsträger*innen der gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, 
die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersys-
teme auf lange Sicht zu überwinden. Wenn es zu einer Zusammenführung der Altersversorgung 
der Beamt*innen mit der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, wird das Gesamtniveau ihrer 
Alterssicherung nicht reduziert. 

Es darf nicht sein, dass jemand wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen in Armut gerät. Wir 
werden daher die Armutsrisiken bei den heutigen Erwerbsminderungsrentner*innen verringern 
und für sie Verbesserungen erreichen.  Wir wollen eine geschlechtergerechte Rente. Unterschied-
liche Arbeitszeiten und familienbedingte Tätigkeiten bei den Renten werden wir gerechter behan-
deln. Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern dürfen sich 
nicht mehr negativ auf die Rente auswirken und die eigene Altersarmut bedeuten. Hier brauchen 
wir mehr Solidarität und Respekt vor dieser schweren Aufgabe. 

Wir haben es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert, für ihre Beschäftigten in die be-
triebliche Altersversorgung einzusteigen. Unser ist Ziel ist, dass deutlich mehr Beschäftigte in 
einer betrieblichen Altersversorgung abgesichert sind. Dabei sollten tarifvertraglich vereinbarte 
kollektive Altersversorgungsformen bevorzugt werden. Zudem setzen wir uns für die vollständi-
ge Abschaffung der Vollverbeitragung sowie  der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung ein. 

Wir wollen allen gesetzlich verpflichtet Versicherten zusätzlich die Möglichkeit einräumen, sich 
in angemessenem Umfang ergänzend freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versi-
chern.

Eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die gesetzliche Rente. Die bisherigen Er-
gebnisse der Riester-Rente sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen daher bei klassischen privaten 
Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und Kosten senken. Um den 
Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir uns für 
ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend 
und (nach schwedischem Vorbild) auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die För-
derung neuer Verträge werden wir in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommens-
gruppen beschränken.
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3.5. Füreinander einstehen 
Eine Gesellschaft des Respekts misst sich auch am Umgang mit den Bürger*innen, die auf andere 
angewiesen sind und gepflegt werden müssen. Wir haben bereits dafür gesorgt, dass Angehörige 
mit einem Einkommen unter 100.000 Euro pro Jahr nicht mehr für die Pflegekosten herangezogen 
werden. So müssen sich Eltern nicht mehr sorgen, dass ihre Kinder später für ihre Pflege aufkom-
men müssen. 

Wir wollen eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Bedarfe und 
Leistungen abdeckt. Ein erster Schritt dorthin ist für uns, für Pflegebedürftige mit kleinen und 
mittleren Einkommen den Eigenanteil zu deckeln, damit Pflege für sie bezahlbar bleibt. Zukünftige 
Kostensteigerungen werden solidarisch über einen Mix aus moderat steigenden Pflegeversiche-
rungsbeiträgen und einem dynamischen Bundeszuschuss finanziert. 

Die Pflegeinfrastruktur muss bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Für uns ist es außerdem wichtig, dass Länder, Landkreise und Kommunen mehr Möglichkeiten 
erhalten, darüber zu entscheiden, wo und in welcher Trägerschaft Heime entstehen. Um ihren 
Sicherstellungsauftrag zu gewährleisten, müssen sie deutlich intensiver in die Entscheidungspro-
zesse eingebunden werden. 

Bei Pflegebedürftigkeit wollen viele in der eigenen Wohnung bleiben. Dabei sind sie oft auf eine 
24-Stunden-Pflege angewiesen. Dabei entsteht viel Rechtsunsicherheit zu den wechselseitigen 
Pflichten und Rechten. Wir werden bei der Pflege und der Hilfe im Alltag für rechtliche Klarheit 
sorgen. 

Ein besonderes Augenmerk werden wir auf den ländlichen Raum legen. Wir werden im Rahmen 
eines Modellprojektes des Bundes Dienstleistungszentren (DLZ) in kleinen Städten und Gemein-
den schaffen, in denen medizinische und haushaltsnahe Dienstleistungen vermittelt werden. Die 
DLZ erkennen darüber hinaus fehlende Angebote und schaffen in Kooperation mit dem sozialen 
Arbeitsmarkt und den vorhandenen Anbietern Abhilfe. 

Wir werden durch eine besondere Förderung der haushaltsnahen Dienstleistungen die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verbessern, älteren Menschen helfen, möglichst lange in der eigenen 
Wohnung zu leben, Schwarzarbeit bekämpfen und den Personen, die bislang ohne Sozialversiche-
rung in den privaten Haushalten arbeiten, eine Absicherung bei Arbeitsunfällen oder Krankheit 
geben. Diese Förderung soll so ausgerichtet sein, dass sie auch von Geringverdiener*innen in An-
spruch genommen werden kann.
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3.6. Bezahlbares Wohnen
Eine Wohnung zu finden wird in vielen Lagen zu einer immer größeren Herausforderung – selbst 
mit mittlerem Einkommen.

Wir werden bezahlbaren Wohnraum erhalten und neuen schaffen. Dazu werden wir alle Betei-
ligten an einen Tisch bringen. Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, aber 
auch private Wohnungsunternehmen und Vermieter*innen, die sich einer sozialverträglichen Ver-
mietung verpflichtet fühlen, sollten dabei sein wie auch die Bauwirtschaft und die Gewerkschaf-
ten.

Es gibt eine gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten vor allem für den erforderlichen Neubau 
sowie die Quartiersentwicklung und den Klimaschutz. Nach wie vor ist der Neubau von 100.000 
Sozialwohnungen jährlich erforderlich. Daneben führen wir eine neue Wohnungsgemeinnützig-
keit ein und fördern damit ein zusätzliches nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungs-
markt.

In angespannten Wohnlagen werden wir daneben ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium ein-
führen, das bedeutet: Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate 
erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Wir werden außerdem die Miet-
preisbremse entfristen und Schlupflöcher schließen. Das Instrument des qualifizierten Mietspie-
gels wollen wir bundesweit nach einheitlichen und damit rechtssicheren Kriterien ausgestalten 
und seine Bedeutung stärken. Mietspiegel dürfen keine bloßen Neumietenspiegel sein. Deshalb 
werden wir künftig mindestens die vertraglich vereinbarten Mieten der vergangenen acht Jahre 
bei ihrer Aufstellung heranziehen.

Unsere Bodenpolitik wird am Gemeinwohl orientiert. Bund, Länder und Kommunen sollen öf-
fentliches Eigentum an Grundstücken sichern und vermehren, um die Spekulation mit Grund und 
Boden zu stoppen. Dazu ist das Vorkaufsrecht für Kommunen zu fairen Preisen wichtig.

Wir werden dazu beitragen, dass kommunale Wohnbauflächen nicht veräußert werden, Flächen 
zurückerworben werden und öffentliches Bauland nur auf dem Weg der Erbpacht für den Woh-
nungsbau zur Verfügung gestellt wird. Mit der Schaffung von Bodenfonds unter Einbeziehung 
bundeseigener Grundstücke erhalten Kommunen ein Instrument für die nachhaltige Stadtent-
wicklung und bezahlbaren Wohnungsbau. Die Liegenschaftspolitik des Bundes wird sich auch in 
Zukunft an städtebaulichen Prioritäten ausrichten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
in den Kommunen unterstützen. Wir werden die bislang nach einer Zehn-Jahres-Frist geltende 
Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen und einen 
Planungswertausgleich einführen, um leistungslose Bodenwertgewinne der Allgemeinheit zu-
kommen zu lassen. Um die Spekulation mit Wohnraum einzudämmen, werden wir die Eigentü-
merstrukturen über ein zentrales Immobilienregister transparent machen.

Wohneigentum dient nicht nur der Versorgung mit Wohnraum, sondern auch der Vermögens- 
und Alterssicherung. Um insbesondere jungen Familien den Weg zu den eigenen vier Wänden zu 
erleichtern, werden wir in angespannten Wohnlagen den Erwerb von Genossenschaftsanteilen 
erleichtern. Wir werden Mietkaufmodelle fördern und ein Programm „Jung-Kauft-Alt“ für den Er-
werb von Bestandsimmobilien insbesondere in vom Leerstand betroffenen Ortskernen auflegen.

Menschen, die in Obdachlosigkeit abgerutscht sind, müssen wir als Gesellschaft nachhaltig helfen. 
Deshalb wollen wir eine flächendeckende Umsetzung von Housing-First-Konzepten in den Städ-
ten und Kommunen voranbringen. Die sehr hohen Erfolgsquoten dieser Projekte ermöglichen die 
Rückkehr in die eigene Wohnung und damit ein Leben in Würde.
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Die Corona-Pandemie verstärkt die Strukturveränderungen in unseren Innenstädten und Stadt-
teilzentren. Das betrifft den Einzelhandel, die Gastronomie und das Hotelgewerbe ebenso wie 
Museen, Theater, Büchereien und Kinos. Die gemeinsam mit den Ländern getragene Städtebau-
förderung sichern wir ab. Wir unterstützen die Städte dabei, die Innenstädte lebendig zu halten 
und notwendige Nutzungsänderungen mitgestalten zu können, unter anderem durch eine Miet-
preisbegrenzung, einen Mieterschutz im Gewerbeimmobilienbereich, durch Konzepte zur Re-
vitalisierung von Standorten und die Förderung von Co-Working-Spaces in den Innenstädten. Ein 
besonderes Augenmerk werden wir auf die Entwicklung im ländlichen Raum legen. Wir werden 
generationenübergreifende, alternative und barrierefreie Wohnform en in Städten und Quartieren 
fördern.
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3.7. Gut aufwachsen 
Kinder und Jugendliche brauchen starke Familien. Sie brauchen Liebe, Zuwendung und viel ge-
meinsame Zeit. Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt davon ab, dass sich Menschen 
für Kinder entscheiden und sie auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben bestmöglich begleiten. 
Die Vereinbarkeit von Familienarbeit und Beruf ist für viele noch immer ein täglicher Spagat – hier 
brauchen Eltern mehr Unterstützung. Das gilt zumal dann, wenn neben der Kindererziehung noch 
Alltagshilfe oder Pflege für ältere Angehörige zu leisten ist.

In der Krise ist erneut deutlich geworden, dass Fürsorgearbeit überwiegend von Frauen geleistet 
wird. Wir treten dafür an, dass Familien mehr Zeit füreinander haben, und dass es einfacher wird, 
Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter zwischen allen Geschlechtern aufzuteilen, und Alleinerziehen-
de besser unterstützt werden. 

Wir werden ein Vier-Säulen-Modell für mehr Familienzeit einführen. Die erste Säule sind zwei 
Wochen Elternschaftszeit direkt nach Geburt eines Kindes, auf die jeder Vater bzw. der/die Part-
ner*in kurzfristig und sozial abgesichert Anspruch hat. Wir werden damit Familien mit Kindern in 
ihrer allerersten Phase unterstützen und die Voraussetzungen für eine gerechtere Aufteilung von 
Sorgeaufgaben schaffen. 

Die zweite Säule ist die Familienarbeitszeit, mit der wir den derzeitigen Partnerschaftsbonus beim 
ElterngeldPlus zu einer flexiblen, geförderten Elternteilzeit nach dem ersten Lebensjahr eines Kin-
des ausbauen werden. Wenn in Paarfamilien beide Elternteile gleichzeitig oder Alleinerziehende 
etwas weniger als Vollzeit arbeiten, sollen sie zukünftig je zehn Monate ElterngeldPlus erhalten – 
mindestens 200 und höchstens 900 Euro. Diese Leistung kann so lange genutzt werden, wie auch 
der Anspruch auf Elternzeit gilt, also bis zum achten Geburtstag des Kindes. Denn auch jenseits 
des Kleinkindalters brauchen Eltern Zeit für ihre Kinder, sei es bei der Einschulung, weil ein Umzug 
ansteht oder ein Kind einfach mehr unterstützt werden muss als andere. 

Die dritte Säule ist die dauerhafte Ausweitung der pandemiebedingt erhöhten Kinderkranken-
tage auf 20 Tage pro Kind, Jahr und Elternteil (als „Elterngeld akut“) - bei mehr als zwei Kindern 
maximal 45 Tage pro Elternteil und 90 Tage für Alleinerziehende. Kinderkrankentage waren schon 
vor Corona oft zu knapp - gerade bei jüngeren Kindern, die in den ersten Kita-Jahren häufig krank 
werden. Darüber hinaus soll künftig auch anderer kurzzeitiger Betreuungsbedarf über das „Eltern-
geld akut“ organisiert werden können. 

Unser Modell der Familienpflegezeit ist die vierte Säule. Wer Angehörige pflegt, soll dabei unter-
stützt werden, die Pflege mit Erwerbsarbeit zu kombinieren. Das bedeutet: 15 Monate Anspruch 
auf Unterstützung (Lohnersatz) bei einer Arbeitszeitreduzierung für jeden nahen Angehörigen 
ab Pflegegrad 2, auf mehrere Pflegepersonen aufteilbar mit einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 
20 Stunden. Wichtig ist, dass Unternehmen gezielt auch die Männer ermutigen, dieses Modell zu 
nutzen. 

Wir werden dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft die 
gleichen Chancen haben, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen. Jedes Kind soll gut und 
geborgen aufwachsen und alle jungen Menschen sollen gut ins Erwachsenenleben starten. Die 
Unterstützung von Kindern und Familien in Deutschland ist vielfältig. Aber genau dort, wo sie be-
sonders gebraucht wird, kommt sie oft nicht an. 

Wir haben deshalb ein Konzept der Kindergrundsicherung entwickelt, das aus zwei zentralen Be-
reichen besteht. Zum einen aus einer Infrastruktur, die gerechte Bildung und Teilhabe für alle Kin-
der ermöglicht. Sie beinhaltet gute und beitragsfreie Kitas, ein Ganztagsangebot für Schulkinder, 
eine soziale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahver-
kehr sowie ein Recht auf Mobilität vor allem für den ländlichen Raum. Die Kindergrundsicherung 
besteht zum anderen aus einem neuen existenzsichernden, automatisch ausgezahlten Kindergeld, 
das nach Einkommen der Familie gestaffelt ist – je höher der Unterstützungsbedarf, desto höher 
das Kindergeld. Damit machen wir das Leben der Familien leichter, die es besonders schwer haben. 
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Der monatliche Basisbetrag dieses neuen Kindergeldes wird bei zirka 250 Euro liegen. Der Höchst-
betrag wird sich an den Ausgaben von Familien mit mittleren Einkommen für Bildung und Teilha-
be orientieren und mindestens doppelt so hoch sein wie der Basisbetrag. Im Höchstbetrag sind das 
sächliche Existenzminimum inklusive Wohnkostenpauschale sowie Bildungs- und Teilhabekosten 
enthalten. Das neue Kindergeld ersetzt so den Kinderfreibetrag und bündelt bisherige Leistungen.

Junge Menschen in Ausbildung sollen durch direkte, elternunabhängige Auszahlung des neuen 
Kindergeldes finanziell abgesichert werden - mit einem zusätzlichen, auskömmlichen Fördersatz 
an BAföG obendrauf. Wir wollen Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien bündeln, die von 
Krankheit oder Behinderung betroffen sind. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 
müssen einen einfachen Zugang zu Unterstützungsleistungen haben. Dafür sind weitere Schritte 
notwendig. Der Kampf gegen Bildungsbenachteiligung muss in allen Systemen konsequent statt-
finden. Die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes ist heute die Kita. Deshalb werden wir 
die frühkindliche Bildung weiter ausbauen. 

Ohne bezahlbare Wohnheimangebote ist für viele Auszubildende und Studierende eine erfolgrei-
che Ausbildung nicht möglich. Wir werden sie ausbauen und zudem das Jugendwohnen im Rah-
men der Kinder- und Jugendhilfe zukünftig für junge Menschen bis 27 Jahre ermöglichen sowie 
mehr Räume für Jugendarbeit schaffen. 

Zur Unterstützung der beruflichen Orientierung und persönlichen Entwicklung, der Stärkung 
des freiwilligen Engagements muss jeder junge Mensch nach Ende der Schulzeit die Möglichkeit 
haben, sich für ein Jugendfreiwilligenjahr zu entscheiden. Wir werden einen Rechtsanspruch auf 
Förderung aller Freiwilligendienst-Vereinbarungen für Unter-27-Jährige schaffen, beispielweise 
im Freiwilligen Sozialen Jahr oder in internationalen Freiwilligendiensten. Das Freiwillige Soziale 
Jahr Digital (FSJdigital) werden wir neu auflegen. Das Engagement in Jugendfreiwilligendiensten 
muss für junge Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft möglich sein. Dafür soll es ein 
bundesweit einheitliches Freiwilligengeld geben, das junge Menschen zusammen mit dem neuen 
gestaffelten Kindergeld elternunabhängig absichert. 

Wir werden starke Kinderrechte auf Schutz, Beteiligung und Förderung und den Vorrang des 
Kindeswohls im Grundgesetz verankern. Wir werden das Wahlalter für junge Menschen auf 16 
Jahre senken. Kinder und Jugendliche müssen auf allen Ebenen an politischen Prozessen betei-
ligt werden und einen Anspruch auf echte Beteiligung in kommunalen Jugendhilfeausschüssen 
und Landesjugendhilfeausschüssen haben, die gesetzlich in den Kommunalverfassungen veran-
kert werden müssen. Jugendverbände und bestehende Beteiligungsstrukturen wie Jugendringe, 
Kinder- und Jugendparlamente wollen wir dauerhaft und nachhaltig finanzieren und jedes neue 
Gesetz einem Jugend-Check unterziehen. 

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugend- und Auszubildenden-Vertretungen (JAV) werden 
wir verbessern, indem ihr Vertretungsrecht auf alle Beschäftigten in Ausbildung ausgedehnt und 
die Gründung einer JAV erleichtert wird. 

Mit einem Bundesprogramm „Gemeindehaus 2.0“ werden wir aufbauend auf dem Netz der Mehr-
generationenhäuser noch mehr Angebote unter einem Dach bündeln: außerschulische Bildung, 
Sport, Kultur und Jugendarbeit, Netzwerke für den Kinderschutz, barrierefreie digitale Infrastruk-
tur für alle Kinder und Jugendlichen, die sie für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe benötigen. 
Selbstbestimmte Räume für die Kinder- und Jugendarbeit müssen unabhängig davon erhalten 
und ausgebaut werden. An Kinder gerichtete Werbung wollen wir reglementieren. Kitas und Schu-
len müssen ein werbefreier Raum sein. 
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Ein gutes Ganztagangebot ist entscheidend für gleiche Chancen – und das muss für alle Kinder zur 
Verfügung stehen. Ganztagsschulen sind Lern- und Lebensorte, wo gute Chancen für alle ermög-
licht und sichergestellt werden. Schule erreicht jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft. Der 
Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot im Grundschulalter ist ein 
wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und zudem für viele Eltern der notwendige nächste 
Schritt in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf den sie dringend warten. Mehr als 70 Pro-
zent wünschen sich ein solches Angebot für ihre Kinder. 

Durch die Einschränkung des Präsenzunterrichts während der Pandemie droht sich die Verbindung 
von Bildungserfolg und Familienhintergrund zu verfestigen und Bildungsbenachteiligungen zu 
verstärken. Aus diesem Grund starten wir die Bundesinitiative Chancengleichheit in der Bildung. 
Durch ein Bundesprogramm für Schulsozialarbeit werden den Kommunen Mittel zur Förderung 
von Chancenhelfern an jeder Schule bereitgestellt. 

Der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist für uns bei der Weiterentwicklung der 
Bund-Länder-Zusammenarbeit maßgebend, damit Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich be-
nachteiligten Familien nicht alleine gelassen werden. Die Mittel von Bund und Ländern müssen 
durch die zusätzliche Einführung von Sozialkriterien da ankommen, wo sie am dringendsten ge-
braucht werden. 

Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht und Prä-
vention besser verbinden, um Kinder und Jugendliche wirksam zu schützen. Wir brauchen Schutz-
konzepte unter anderem mit Kinderschutzbeauftragten für Kitas, Schulen, Jugendhilfe-Einrichtun-
gen und Vereine und werden das durch vom Bund geförderte Pilotprojekte unterstützen. Darüber 
hinaus werden wir unabhängige Ombudsstellen einrichten. 

Wir werden Präventionsketten und Netzwerke für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen 
schaffen, in denen Jugendhilfe und Gesundheitsdienst, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, 
öffentliche und freie Träger, Sportvereine und Verbände, Polizei und Familiengerichte auf kommu-
naler Ebene verbindlich zusammenwirken. 

Schutzstandards für Kinder und Jugendliche müssen auch im digitalen Raum gelten, also auch 
beim Schutz der persönlichen Integrität, vor sexueller Belästigung und Gewalt, bei Entwicklungs-
beeinträchtigungen und wirtschaftlicher Ausbeutung. Um die Belastungen für Kinder und Jugend-
liche vor allem in Kinderschutz- oder Familienrechtsverfahren so gering wie möglich zu halten, 
setzen wir uns für eine kindersensible Justiz ein.
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3.8. Gleichstellung verwirklichen 
Bei der großen Aufgabe der Gleichberechtigung der Geschlechter wurde in den letzten Jahrzehn-
ten vieles erreicht, wenn auch lange noch nicht alles. Die Pandemie hat erneut die immer noch 
ungleichen Chancen von Frauen und Männern gezeigt. 

Wir wollen ein Jahrzehnt der Gleichstellung. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine 
Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche durch-
ziehen muss: Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Bildungs- und Rechtspolitik – aber 
auch Haushalts- und Finanzpolitik. Dies schließt eine geschlechtergerechte Haushaltssteuerung 
mit ein. Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen bis 2030 erreichen. Dazu werden wir die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung zu 
einem verbindlichen Fahrplan mit konkreten und wirksamen Maßnahmen für alle Politikbereiche 
weiterentwickeln. Und wir kämpfen für die Umsetzung der EU-Gleichstellungsstrategie, das Lösen 
der Blockade von Women on Board und die Paytransparency Richtlinie in der EU.

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der politischen Repräsentation. Darum setzen wir uns für 
Paritätsgesetze für den Bundestag, die Länder und Kommunen ein, damit alle Geschlechter in glei-
chem Maße an politischen Entscheidungen beteiligt sind. 

Das Prinzip des gleichen Lohns für die gleiche und gleichwertige Arbeit muss gelten. Wir haben 
per Gesetz dafür gesorgt, dass Arbeitnehmer*innen einen Auskunftsanspruch gegenüber ihrem 
Arbeitgeber haben, damit sie herausfinden können, ob andere Kolleg*innen, die die gleiche Arbeit 
machen, mehr Geld dafür bekommen. Das reicht aber nicht. Wir werden das Entgelttransparenz-
gesetz so weiterentwickeln, dass es Unternehmen und Verwaltungen verpflichtet, Löhne und 
Gehälter im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen und Verfahren festzulegen, mit 
denen Ungleichheit bei der Entlohnung beseitigt wird, ohne dass sich Betroffene selbst darum 
kümmern müssen. Wir werden eine entsprechende Regelung auch auf europäischer Ebene voran-
treiben.

Erfolgreiches Wirtschaften braucht geschlechterparitätische und kulturell vielfältige Arbeitsteams. 
Das gilt selbstverständlich auch an den Unternehmensspitzen. Wir haben bisher eine Quote für 
Aufsichtsräte eingeführt und geregelt, dass in größeren Vorständen von börsennotierten und 
paritätisch mitbestimmten großen Unternehmen mindestens eine Frau vertreten sein muss. Wir 
wollen, dass an der Spitze von Unternehmen und in den Führungsebenen darunter genauso viele 
Frauen wie Männer vertreten sind. Dies werden wir auf alle börsennotierten oder mitbestimmten 
Unternehmen ausweiten und wirksame Sanktionen einführen für alle, die sich nicht daran halten.

In Start-ups und den großen Tech-Unternehmen wird im buchstäblichen Sinne unsere Zukunft 
programmiert. Frauen sollen daran einen relevanten Anteil haben. Der erste Mensch auf der Welt, 
der eine Maschine programmiert hat, war eine Frau: Ada Lovelace. 

Doch heute sind IT-Berufe in hohem Maße von Männern dominiert, und an der Spitze von Tech-
Unternehmen in Deutschland sind Frauen noch seltener vertreten als im Durchschnitt der Unter-
nehmen. Wir wollen, dass Mädchen und junge Frauen früh erfahren, dass Technik und Unterneh-
mensgründung etwas für sie sein kann und setzen uns weiterhin für die Förderung von Frauen 
und Mädchen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich (MINT) ein. Wir wollen einen 
besseren Zugang für Frauen zu Gründungskapital und eine umfassende und koordinierte Förder-
strategie, um geschlechtsbezogene Barrieren insbesondere für digitalisierungsbezogene Unter-
nehmensgründungen abzubauen. 

Wenn der Einsatz von Algorithmen, zum Beispiel bei der Personalrekrutierung, über das Leben 
oder die Chancen von Menschen mitentscheidet, dürfen sie niemals diskriminieren. Wir wollen 
verantwortungsvolle Künstliche Intelligenzen (KI) und Algorithmen, die vorurteilsfrei program-
miert sind und auf diskriminierungsfreien Datenlagen basieren. Dies soll regelmäßig geprüft und 
zertifiziert werden. 
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Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, ist erschüt-
ternd. Jede siebte Frau erlebt Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um Gewalt gegen Frauen 
wirksam zu bekämpfen, werden wir die rechtlichen Grundlagen für eine wirksame Strafverfolgung 
und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nicht-staatlichen Institutio-
nen verbessern. Entsprechend unserer Verpflichtungen aus der „Istanbul-Konvention“ werden wir 
das Hilfesystem aus Beratungsstellen, Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen weiter-
entwickeln und die internationalen Vereinbarungen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz (ILO 
Konvention 190) umsetzen. Für von Gewalt betroffene Frauen führen wir einen Rechtsanspruch 
auf Beratung und Schutz ein. Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrich-
ten – also zur Verfolgung von Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind und 
setzen uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als solche benannt werden und nicht als 
„Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Familientragödie“.

Paare, die sich für Kinder entscheiden, brauchen Versorgungssicherheit und die freie Wahl des Ge-
burtsortes. Ob nun stationär oder ambulant in der Klinik, im Geburtshaus oder in den eigenen vier 
Wänden. Für eine gute Geburtsbegleitung ist ein Betreuungsschlüssel für Hebammen notwendig, 
der eine Eins-zu-eins-Betreuung im Kreißsaal vorsieht. Daher muss auch die Geburtshilfe aus dem 
System der „diagnosebezogenen Fallpauschalen“ entlassen werden. Zudem setzen wir uns für 
eine leistungsgerechte Vergütung der freiberuflichen Hebammen ein, die ihre verantwortungsvol-
len Aufgaben umfassend berücksichtigt. 

In der Familienplanung müssen Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können – 
eigenständig, partnerschaftlich, und unabhängig vom Einkommen. Wir werden deshalb für einen 
kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln sorgen und gezielt die Erforschung von Verhütungs-
methoden für Männer fördern. 

Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entschei-
den, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen, guten medizinischen Versor-
gung – das gilt ambulant wie stationär. Deshalb müssen Länder und Kommunen dafür sorgen, 
dass Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten, Schwangerschaftsabbrüche als Grundversor-
gung anbieten. Wir erkennen die Verantwortung und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an 
und wollen auch deshalb den Paragraphen 219a abschaffen. Zudem stellen wir in Hinblick auf die 
Paragraphen 218 ff. fest: Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht. 

In der Familie wird füreinander Verantwortung übernommen. Die Ehe ist und bleibt dafür attrak-
tiv. Deshalb haben wir die Ehe für alle durchgesetzt. Zugleich ist klar, Verantwortung hängt nicht 
am Trauschein. Wir werden vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern. Mit der Verantwor-
tungsgemeinschaft schaffen wir nach dem Vorbild des französischen „Pacte civil de solidarité 
(PACS) eine Möglichkeit des füreinander Einstehens für alle, zu deren Lebenssituation das klas-
sische Ehe-Modell nicht passt. Mit der Verantwortungsgemeinschaft unterstützen wir beispiels-
weise Regenbogenfamilien zusätzlich darin, füreinander Sorge zu tragen und Verantwortung zu 
übernehmen, wenn sich mehrere Menschen mit oder anstelle der biologischen Eltern um Kinder 
kümmern. 

Wir schaffen ein modernes Abstammungsrecht. Wir setzen uns ein für gleiche Rechte von gleich-
geschlechtlichen Partner*innen in der Ehe, insbesondere bei Adoptionen. 
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Kein Gericht sollte künftig mehr über die Anpassung des Personenstandes entscheiden. Psycholo-
gische Gutachten zur Feststellung der Geschlechtsidentität werden wir abschaffen. Jeder Mensch 
sollte selbst über sein Leben bestimmen können. Wir wollen, dass trans-, inter- und nicht binä-
re Menschen im Recht gleich behandelt werden, deshalb werden wir das Transsexuellengesetz 
reformieren. Das Diskriminierungsverbot wegen der geschlechtlichen und sexuellen Identität 
werden wir in Art. 3 Abs. 3 GG aufnehmen. Die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter und 
Identitäten ist ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. So können alte Rollen- und Denkmuster auf-
gebrochen werden. Wir setzen uns für die Anerkennung und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Trans-, Inter- und queeren Menschen (LSBTIQ*) ein. Wir setzen uns die rechtliche Ab-
sicherung von LSBTIQ*-Familien und Trans* und Inter*Personen zum Ziel.

Wir stellen uns konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt. Wir werden einen nationalen Ak-
tionsplan gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie und Gewalt gegen LSBTIQ* einführen und uns 
auf europäischer Ebene für die Ächtung solcher Diskriminierung einsetzen. Wir fördern den Kampf 
gegen Gewalt und Diskriminierung, die sich gegen queere Menschen richtet - in Deutschland und 
der Europäischen Union. Wir werden darauf hinwirken, dass die diskriminierende Richtlinie der 
Bundesärztekammer zur Blutspende abgeschafft wird. 

In unserer Gesellschaft soll das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen 
selbstverständlich werden. Menschen mit Behinderungen sollen bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erhalten. Auch für sie gilt das Recht auf gute Arbeit. Das werden wir durch die Stärkung 
der Schwerbehindertenvertretungen und die Weiterentwicklung der Ausgleichsabgabe unterstüt-
zen. Viele Menschen mit Behinderungen sind gut oder sogar sehr gut ausgebildet und in Zeiten 
des Fachkräftemangels begehrte Arbeitskräfte. Wir setzen uns dafür ein, dass eine einheitliche 
Ansprechstelle für Arbeitgeber*innen kleiner und mittlerer Unternehmen geschaffen wird, die bei 
Fragen beispielsweise zu Barrierefreiheit oder Lohnzuschüssen berät. 

Das gesellschaftliche Leben muss auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung inklusiv ge-
staltet werden. Dabei ist Barrierefreiheit unverzichtbar. Wir werden vor allem die Kommunen bei 
dieser Aufgabe unterstützen. Der große Mangel an barrierefreien bzw. armen Wohnraum, porthal-
len und anderen Freizeiteinrichtungen muss behoben werden. Wir werden ein Bundesprogramm 
Barrierefreiheit initiieren, das über entsprechende Ressourcen verfügen muss.
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3.9. Zusammen leben
Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Leben in einer Gesellschaft des Respekts ist die Gewiss-
heit, dass man dazugehört, dass man unabhängig von einer familiären Migrationsbiografie akzep-
tiert ist und dazugehört.

Für Deutschland ist Migration nichts Unbekanntes. Unser Land hat stets Menschen aus anderen 
Regionen aufgenommen – genauso wie auch Deutsche in anderen Ländern der Welt eine neue 
Heimat gefunden haben. Das macht uns als Gesellschaft reicher und bringt uns voran. Unser Ziel 
ist, dafür zu sorgen, dass diese Selbstverständlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
allen Bereichen der Gesellschaft sichtbar und spürbar werden. 

Es geht darum, allen Bürger*innen zu garantieren, dass sie dieselben Chancen und Möglichkeiten 
haben – frei von Diskriminierung. Dafür werden wir die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Gleichzeitig wer-
den wir nachdrücklich gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, 
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus, Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit vorgehen. Ein besserer 
Austausch und ein abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel durch die Schaffung einer Bund-Länder-
Kommission, ist ein wichtiger Schritt. Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich konsequenter 
erfasst und geahndet werden.

Integration ist eine permanente gesellschaftliche, wie auch staatliche Aufgabe. Wir möchten allen 
Menschen, die neu zu uns kommen, den Anspruch auf Integrations- und Beteiligungsangebote ge-
währleisten. Für das Miteinander stärken wir die Integrations- und Sprachkurse für alle zugewan-
derten Menschen in Deutschland, zu denen sie – ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit und ihres 
Aufenthaltsstatus – von Tag eins an Zugang haben sollen. Alle Kinder müssen unmittelbar die 
Möglichkeit erhalten, eine Kita zu besuchen; auch die Schulpflicht gilt unmittelbar für alle Kinder. 
Gut integrierten Menschen ohne gesicherten Aufenthalt wollen wir ein dauerhaftes Bleiberecht 
ermöglichen. Familien gehören zusammen.

Auch die Integration klappt am besten mit der Familie. Die Regelungen für den Familiennachzug 
zu subsidiär Schutzberechtigten wollen wir daher wieder an die für Flüchtlinge angleichen. Da-
bei werden wir auch Regelungen für den Geschwisternachzug zu unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen schaffen. Jeder, der bei uns lebt, soll das Recht haben, für seinen Lebensunterhalt zu 
sorgen. Arbeitsverbote werden wir daher abschaffen. 

Auch der Zustand von jahrelanger Kettenduldungen ist ein Integrationshemmnis und muss durch 
Stichtagsregelung beendet werden, um Menschen eine Perspektive zu geben. Die zwangsweise 
Rückführung von Menschen in Länder, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht, lehnen wir 
ab.

Gleichwohl muss unsere Integrationsfähigkeit weit mehr als die Finanzierung von Sprach- und In-
tegrationskursen umfassen. Und es geht auch nicht nur um neu Zugezogene. Auch die Kinder und 
Enkel der damals so genannten „Gastarbeiter*innen“ und Vertragsarbeiter*innen“ der 60er Jahre 
erfahren noch heute Diskriminierung im Alltag. 

Der öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen Integration sein. Im Sinne der Chancengleichheit ist 
darauf zu achten, dass auch marginalisierte Personengruppen Zugang zu Stellen im öffentlichen 
Dienst erhalten und dass es allen Beschäftigten gleichermaßen möglich ist, sich fortzubilden und 
aufzusteigen. Wir brauchen darum neben zielgruppenspezifischen Formulierungen von Stellen-
ausschreibungen, Anerkennung von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit auch ein Partizipations- und Integrationsgesetz, 
das staatliche Institutionen zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
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Unsere Gesellschaft des Respekts braucht ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Nachdem wir 
bereits dafür gesorgt haben, dass grundsätzlich alle in Deutschland geborenen Kinder mit der 
Geburt auch deutsche Staatsbürger*innen sind, werden wir auch die generelle Möglichkeit von 
Mehrstaatigkeit gesetzlich verankern. Wir wollen bestehende Hürden bei Einbürgerungen ab-
schaffen und hierfür auch die geltende Regelaufenthaltsdauer von bisher acht Jahren verkürzen.

Für den Kampf gegen Rassismus in der deutschen Gesellschaft braucht es eine kritische Auseinan-
dersetzung mit unserer kolonialen Vergangenheit. Es gilt verantwortungsvoll mit unserer histori-
schen Schuld umzugehen.

Wir begrüßen das Engagement in den Religionsgemeinschaften und Kirchen. Den interreligiösen 
Dialog und den Dialog von Religionen, Weltanschauungen und Kulturen werden wir weiter fördern 
und verstärken. Wir begrüßen das Engagement von säkularen Initiativen der Zivilgesellschaft. Die 
Religionsfreiheit ist fest im Grundgesetz verankert und wir schützen sie.
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3.10. Demokratie stärken
Demokratie ist verletzlich. Sie zu schützen ist erforderlich. Deshalb müssen wir unsere Demokratie 
wehrhaft gegen ihre Feinde machen. Dabei hat sich die ausdifferenzierte föderale Sicherheits-
struktur bewährt. Wir werden sie weiter verbessern durch eine wirkungsvollere Zusammenarbeit 
des Bundes mit den Ländern. 

Demokratie ist die Basis einer Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in Freiheit und Sicherheit 
zu leben. Mit einem Demokratiefördergesetz werden wir Vereine, Projekte und Initiativen langfris-
tig fördern und sie besser wappnen gegen die Feinde unserer offenen Gesellschaft. Wir werden das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ weiter ausbauen und hierüber Präventionsprojekte auf 
Bundes-, Landes und kommunaler Ebene fördern. Auch politische Bildung ist unverzichtbar. Dafür 
setzen wir uns innerhalb und außerhalb der schulischen Bildung für verstärkten und einfacheren 
Zugang zu politischen Bildungsmöglichkeiten und Demokratieförderung ein. Wir werden Arbeit-
nehmer*innen verstärkt in die Lage versetzen, ihren gesetzlichen Bildungsurlaub zu nutzen, um 
sich einfacher für ihr ehrenamtliches Engagement freistellen zu lassen.

Millionen Bürger*innen engagieren sich ehrenamtlich in (Sport-)Vereinen, der freiwilligen Feuer-
wehr, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Tafeln, Frauennotrufen, Flüchtlingsorganisationen, 
dem THW und anderen Organisationen. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, dass unser Gemein-
wesen funktioniert. Dieses ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Engagement ist für uns unverzicht-
bar. Wir werden es daher weiter unterstützen. 

Sport hat eine zentrale Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, für Inklu-
sion, Integration und gegen Diskriminierung. Breiten- und Leistungssport werden wir fördern. Wir 
stehen als Sozialdemokraten*innen für einen Sport, der unsere Verfassungswerte auch in nationa-
len und internationalen Wettbewerben vorlebt. Wir werden auch in den kommenden Jahren den 
Spitzensport fördern. Darüber hinaus verlieren wir die Belange und Sorgen unserer Vereine vor Ort 
nicht aus dem Blick. Bund, Bundesländer und Kommunen sind gleichermaßen aufgefordert, die 
Basis des Sports bei der Überwindung der pandemiebedingten Probleme in besonderer Weise zu 
unterstützen. 

Zu einer lebendigen Demokratie gehört eine starke Zivilgesellschaft und ein zeitgemäßes Gemein-
nützigkeitsrecht. Daher werden wir prüfen, welche weiteren gesellschaftspolitisch bedeutsamen 
Bereiche in den Katalog gemeinnütziger Zwecke aufgenommen werden können und sicherstellen, 
dass steuerbegünstigte Körperschaften wie Vereine bei der Verfolgung ihrer satzungsmäßigen 
Zwecke auch politisch tätig sein können und z.B. der Aufruf eines Sportvereins zu einer Demons-
tration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit möglich ist, ohne diese steuerliche Vergünsti-
gung zu verlieren.

Extremisten und Terroristen bedrohen unsere freie Gesellschaft. Um dieser erheblichen Gefahr 
wirksam begegnen zu können, muss der Verfassungsschutz die Rolle eines demokratischen Früh-
warnsystems erfüllen. Verfassungsfeindliche Organisationen werden wir verbieten. Wo Religions-
freiheit missbraucht wird und in religiösen Fanatismus umschlägt, müssen staatliche Sicherheits-
behörden konsequent eingreifen. Mit aller Konsequenz und Härte werden wir weiter gegen Terror 
und Gewalt vorgehen. Dafür haben wir die gesetzlichen Grundlagen geschaffen.

Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden oder auch bei der Bundeswehr bekämpfen wir kon-
sequent. Der Entstehung von rassistischen Denkmustern im Polizeialltag wirken wir durch die 
Ermöglichung von mehr Supervision, Fort- und Weiterbildungen sowie guten Arbeitsbedingungen 
entgegen. Wir unterstützen die Einrichtungen von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfol-
gung von Antisemitismus und Rassismus.
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3.11. Kultur fördern 
Kultur ist lebensnotwendig, als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. Viele Fragen, die 
uns zurzeit bewegen, sind im Kern kulturpolitische Fragen. Wir erleben ja nicht nur die Bedrohung 
des sozialen Zusammenhalts, sondern auch ein Schwinden des gemeinsamen Sinns und der ge-
meinsamen Wertegrundlage. Für eine Demokratie eine beunruhigende Entwicklung. 

Angesichts der existentiellen Bedeutung von Kunst und Kultur müssen wir uns als Gesellschaft 
darüber verständigen, was Kulturpolitik im 21. Jahrhundert leisten muss. Dafür wollen wir die 
kulturpolitischen Spitzengespräche zu einem bundesweiten Kulturplenum weiterentwickeln, in 
dem neben Kommunen, Ländern und Bund auch Kulturproduzent*innen, ihre Verbände und die 
Zivilgesellschaft vertreten sind, um einen neuen Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren 
der Kulturpolitik, ein kulturelles Bündnis der Vielfalt und Freiheit zu erarbeiten. Wir wollen Kultur 
als Staatsziel im Grundgesetz verankern.

Zur Förderung der Kultur müssen die bestehenden Infrastrukturen aufrechterhalten und die 
Produktionsmöglichkeiten künstlerischer und kultureller Inhalte auch in der freien Szene gesi-
chert werden. Dazu werden wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Künstler*innen verstärkt 
berücksichtigen. Zur besseren sozialen Sicherung von freischaffenden Künstler*innen werden wir 
Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest etablieren. 

Wir wollen die Mittel bereitstellen, damit Kunst entstehen kann und Kultureinrichtungen allen 
offenstehen, vom Theater bis zum Musikclub, vom Museum bis zum soziokulturellen Zentrum, von 
der Bibliothek bis zur Musikschule. Eine entscheidende Aufgabe wird sein, die Kommunen auch 
finanziell dauerhaft in die Lage zu versetzen, Kunst und Kultur aus eigener Kraft zu fördern. Wir 
werden die Bundeskulturfonds ausbauen und Programme auflegen, mit denen kulturelle Freiräu-
me gesichert und entwickelt werden können. Wir werden die Rahmenbedingen auf den Märkten 
für Kultur- und Kreativwirtschaft so gestalten, dass entsprechende Geschäfts- und Erlösmodelle 
gestärkt werden. 

Wir verbessern die Filmförderung durch die Filmförderanstalt (FFA), sichern mit der Novelle des 
Filmfördergesetzes die Einnahmebasis des Filmschaffenden, unterstützen die internationale 
Ausstrahlung deutscher Filme, bewahren das Filmerbe und gestalten die Entscheidungsgremien 
effizienter. Wir wollen die Produktion von audiovisuellen Inhalten am Standort Deutschland 
fördern, um so zukunftsfähige Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Eine nachhaltige 
Finanzierungsbasis der Kinoförderung ist nötig, um Kinos erfolgreich in die Zukunft zu führen und 
ihre regionale Präsenz als Kulturorte sicherzustellen. Wir werden Zukunftskonzepte für die Filmför-
derung mit der Film-Community entwickeln. 

Games sind Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor. Die Potentiale von Games in der 
digitalen Bildung aber auch von eSports in Vereinen und Schulen werden jedoch noch unzurei-
chend genutzt. Die Förderung von Computerspielen wollen wir darum dauerhaft verankern. Wir 
werden die Entwicklung von eSports in Deutschland weiter unterstützen, beispielsweise dadurch, 
dass er gemeinnützig wird. Wir werden allen Bürger*innen den Zugang zu Kunst und Kultur er-
möglichen, unabhängig von Herkunft, Bildung, sozialer Lage und finanziellen Mittel. Wir werden 
uns darum kümmern, dass sich Kultureinrichtungen weiter öffnen können. Wir werden die Vielfalt 
in den kulturellen Einrichtungen stärken. Wir werden die Diversität und Geschlechtergerechtigkeit 
auch in Führungspositionen, Gremien und Jurys ausbauen. 

Teilhabe an Kunst und Kultur ist ein Schlüssel zu Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, 
Bildung und Integration. Wir werden sie auch durch Programme wie „Kultur macht stark“ nachhal-
tig als Teil schulischer und außerschulischer Bildung sichern. 
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Wir werden die Digitalisierung von Mediatheken vorantreiben und unser kulturelles Erbe sichern 
und besser zugänglich machen. Wir werden die Entwicklung des Digitalen als künstlerischen 
Raum stärken und digitale Kunstprojekte fördern. Nicht zuletzt werden wir auch die Entwicklung 
digitaler Kulturveranstaltungen und Erlösmodelle aktiv unterstützen. Kulturaustausch soll sowohl 
die gesellschaftliche und künstlerische Zusammenarbeit in Europa als auch die europäischen 
 Werte wie Offenheit, Gleichheit, Freiheit und Humanismus betonen. 

Kulturnetzwerke, Kulturplattformen und Kulturakteure sind Partner staatlichen Handelns. Der 
gemeinsame Auftritt zum Beispiel des Goethe-Instituts und des Institut Francais zeigt, wie wir mit 
unseren Werten und den uns gemeinsam herausfordernden Themen wie dem Kolonialismus um-
gehen können. 

Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus stellen uns vor neue Heraus-
forderungen insbesondere in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und der Shoa. Wir werden die 
wissenschaftliche und gesichtsdidaktische Aufbereitung der Zeitzeugenberichte und des Quellen-
materials zur NS-Zeit besser unterstützen. Wir werden kleine Initiativen und Gedenkorte stärker 
unterstützen und eingedenk des Versterbens von Zeitzeugen die Entwicklung neuer Formen der 
Gedenkkultur fördern

Wir werden die Bundesstiftung Aufarbeitung stärken, damit auch das Engagement der Ausein-
andersetzung mit der SED-Diktatur landesweit mehr Unterstützung erhält. Wir unterstützen das 
Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. 

Mit Blick auf die von Deutschen verübten Kolonialverbrechen werden wir auch bundespolitisch 
die Entwicklung einer postkolonialen Erinnerungskultur fördern. Zu ihr gehören ein veränderter 
Umgang mit kolonial belastetem Sammlungsgut in Museen. Herausragende Orte der Demokratie-
geschichte Deutschlands wollen wir auf Bundesebene fördern.
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3.12. Einander besser verstehen
Die neue Welt ist digital und medial. Deshalb sind digitale und mediale Teilhabe, Vielfalt, Chan-
cengleichheit und ein kommunikativer Pluralismus von grundlegender Bedeutung. Wir begreifen 
Medienpolitik auf allen staatlichen Ebenen als Gesellschaftspolitik. Sie dient dazu, das offene 
demokratische Gespräch unserer Gesellschaft zu stärken.

Wir setzen uns gesamtstaatlich für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein und unter-
stützen die Länder darin, den Auftrag in einer digitalen Medienwelt weiter zu entwickeln. Gerade 
jetzt braucht es öffentlich-rechtliche Angebote, die eine umfassende und tiefgreifende journalisti-
sche Berichterstattung sicherstellen.

Wir werden die Rahmenbedingungen privatwirtschaftlichen Medienschaffens stärken und insbe-
sondere dort unterstützen, wo bundesrechtliche Fragen des Wettbewerbs-, Urheber- oder Tele-
kommunikationsrechts die Rahmenbedingungen privater Medienmärkte prägen. Den Verlagen 
werden wir dabei helfen, die Transformation ins Digitale erfolgreich zu bewältigen. Wir werden die 
Auskunfts- und Berichterstattungsrechte von Journalist*innen stärken. Wir werden Journalismus 
im Gemeinnützigkeitsrecht verankern, so dass auch die Stiftungsfinanzierung möglich ist, ohne 
dass damit marktwirtschaftliche Strukturen konterkariert werden.

Mit Sorge nehmen wir wahr, dass Journalist*innen und Medienunternehmen in vielen Teilen der 
Welt zunehmend durch staatliche Institutionen und Amtsträger angegriffen, bedroht und in ihrer 
Freiheit beeinträchtigt werden. In bilateralen Gesprächen und zwischenstaatlichen Zusammen-
schlüssen werden wir daher Initiativen für den Schutz der Pressefreiheit sowie der Arbeit von 
Journalist*innen und Medienunternehmen verstärken.

Allen Bürger*innen in Deutschland eine mediale Teilhabe zu ermöglichen, ist eine gemeinsame 
Verantwortung aller Medien sowie der öffentlichen Stellen. Wir wollen barrierefreie Angebote aus-
bauen und gemeinsam mit den Medienanbietern die Chancen der Digitalisierung und der techni-
schen Möglichkeiten auch hier nutzen.

Die Corona-Krise hat sehr deutlich gezeigt: Der Bedarf an digital verfügbaren Medien, Bildungs- 
und Kulturinhalten ist groß. Wir setzen uns daher für eine stärkere Vernetzung und Zusammen-
arbeit zwischen den Akteuren ein, insbesondere aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung.

Medienkompetenz ist vor allem eine Demokratiekompetenz. Lernen, Arbeiten, Identitätsbildung, 
Persönlichkeitsentwicklung und die Kommunikation mit anderen sind in unserem Alltag zuneh-
mend an soziale Medien gebunden. Dafür wollen wir die kreative Energie der Netzcommunity 
mit der Qualität und Erfahrung der klassischen Medien zusammenbringen. Wir wollen Entwick-
lungsräume schaffen, in denen die digitale Transformation der Medienwelt gelingt, und diese mit 
Bildungsangeboten verknüpfen.
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3.13. Sicher leben
Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir werden dafür sorgen, dass dies so bleibt. 
Denn wer von Kriminalität bedroht ist oder sich von ihr bedroht fühlt, handelt nicht mehr frei.

Durch vorbeugende Maßnahmen wollen wir verhindern, dass Bürger*innen Opfer von Kriminalität 
werden. Gute Sozial-, Arbeitsmarkt-, Kinder-, Familien- und Integrationspolitik bilden die notwen-
dige Basis einer erfolgreichen Prävention.

Für mehr Sicherheit in Deutschland kommt es auf motivierte, gut ausgebildete und gut ausge-
stattete Polizist*innen an. Es ist unakzeptabel, dass Polizist*innen und Rettungsdienste wie auch 
Behördenmitarbeiter*innen zunehmend angegriffen und beleidigt werden. Sie verdienen An-
erkennung und Respekt für ihre Arbeit. Das muss sich auch in einem modernen Dienstrecht, guten 
Arbeitsbedingungen und in einer Angemessenen Bezahlung für Beamt*innen und Mitarbeiter*in-
nen der Polizei widerspiegeln. Bund und Länder müssen als attraktiver öffentlicher Dienst unterei-
nander wieder durchlässiger werden und gleichzeitig gegenüber der Wirtschaft wettbewerbsfähig 
sein. 

Wir bekämpfen organisierte Kriminalität, insbesondere den Menschenhandel, wie auch Drogen-
handel, bandenmäßige Wohnungseinbrüche und Wirtschaftskriminalität. Wir sorgen dafür, dass 
die Herkunft von schmutzigem Geld einfacher nachweisbar wird. Notwendig sind kontinuierliche 
und flächenübergreifende Strukturermittlungen der Länderpolizeien, der Bundespolizei und des 
Zolls zusammen mit BKA und Europol. 

Wir verbessern die Strukturen der Sicherheitsbehörden und sorgen für eine reibungslosere Verzah-
nung mit der Justiz. Auch hierfür ist es notwendig, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat fortfüh-
ren. Bei begangenen Straftaten müssen Verfahren unmittelbar aufgenommen werden. Die Bestra-
fung muss schnell im Zusammenhang mit der Tat erfolgen. 

In Gefängnissen sollen Täter*innen ihre Strafe verbüßen. Sie sollen immer auch Orte der Resozia-
lisierung sein. Mit den Bundesländern werden wir Maßnahmen zum Schutz vor Radikalisierung 
und zur Deradikalisierung von Straftäter*innen voranbringen. Um gezielter vorbeugen zu können, 
müssen wir mehr wissen über Kriminalitätsentwicklungen. Dafür werden wir den Periodischen 
Sicherheitsbericht wieder regelmäßig erarbeiten lassen. 

Wir haben in Deutschland ein leistungsfähiges Hilfesystem für Katastrophen. Ehrenamtliche 
bilden gerade im ländlichen Raum das Herzstück dieser Strukturen. Wir werden dieses unverzicht-
bare Engagement weiter unterstützen. 

Gleichzeitig zeigen sich hier neue wie bereits bekannte Herausforderungen: Cyberattacken, Des-
information und Terrorismus stellen erhebliche Bedrohungen dar, die schnell weite Teile Bevölke-
rung betreffen können. Wir sorgen dafür, dass Bund, Länder und Kommunen besser und schneller 
Hand in Hand arbeiten können. 



 
Das Zukunftsprogramm der SPD

Kapitel 3

Seite > 52SPD-Parteivorstand 2021

3.14. Gesundheitsschutz, Jugendschutz und   
Entkrimi na lisierung bestimmen unsere Drogenpolitik
Wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit der wir einen adäquaten politi-
schen Umgang finden müssen. Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum nicht gesenkt, 
sie stehen einer effektiven Suchtprävention und Jugendschutz entgegen und binden enorme Res-
sourcen bei Justiz und Polizei. Eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll in Modell-
projekten von Ländern und Kommunen erprobt werden können, begleitet durch Maßnahmen der 
Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich. Zudem werden wir bundeseinheitlich 
regeln, dass der Besitz kleiner Mengen von Cannabis strafrechtlich nicht mehr verfolgt wird.

3.15. Natur respektieren  
Wir wollen unseren natürlichen Lebensraum erhalten. Dazu müssen wir raus aus der Wegwerfge-
sellschaft. Der Kreislaufwirtschaft gehört die Zukunft. Insbesondere die Verschmutzung der Meere 
durch Plastik ist alarmierend. Wir müssen die zunehmende Plastikflut zurückdrängen. Das gelingt 
nur, wenn wir unnötiges Plastik vermeiden und abschaffen. Dort, wo Einweg-Kunststoff nicht ver-
meidbar ist, werden wir umweltfreundliche und recycelbare Lösungen einfordern. Möglichst viel 
Kunststoff muss aufbereitet und wiederverwendet werden. Wir wollen die Hersteller noch stärker 
in die Pflicht nehmen. Produkte müssen so gestaltet werden, dass man sie wiederverwenden, 
recyceln und auch reparieren kann. 

Wir setzen uns ein für Biodiversitätspolitik, um Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen. 
Eine besondere Rolle kommt dem Erhalt der Wälder zu. Ebenso wollen wir den Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden reduzieren. Ohne leistungsstarke Kohlenstoffsenken kann Deutschland nicht 
klimaneutral werden. Eine besondere Bedeutung fällt dabei Mooren und Wäldern zu. Bestehen-
de Moore müssen geschützt und trockengelegte Moore müssen im großen Stil wieder vernässt 
werden. Wälder müssen an den Klimawandel angepasst werden, damit sie auch in Zukunft ihre 
wichtige Rolle für den Klimaschutz und die Biodiversität erfüllen können. 

Die Landwirtschaft hat bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Erhalt der Artenvielfalt 
eine zentrale Rolle. Wir werden daher die Agrarförderung so ausrichten, dass eine umweltscho-
nende Landwirtschaft im Wettbewerb mithalten kann.  Lebensmittel sind unsere Lebensgrund-
lage. Sie sollten auch den Landwirt*innen ihre Lebensgrundlage sichern. Dies geht nur mit fairen 
Preisen für hochwertige Nahrungsmittel. Wir werden im Lebensmittelhandel unfairen Handels-
praktiken einen Riegel vorschieben, denn sie schaden Verbraucher*innen, Landwirt*innen und fair 
handelnden Wettbewerbern. Wir setzen uns für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten in Land- und Fortwirtschaft ein. Wanderarbeiter*innen in Saisonbetrieben der 
Landwirtschaft sind unverzichtbar für die Sicherung der Lebensmittelversorgung. Prekäre Arbeits- 
und Lebensbedingungen von Wanderarbeitnehmer*innen werden wir bekämpfen. 

Der Boden, als wichtigstes Gut in der Landwirtschaft, steht den selbst wirtschaftenden Betrieben 
vor Ort zu. Er darf kein Spekulationsobjekt sein. Wir werden ihn vor Investoren ohne Agrarbezug 
schützen. 

Tierleid ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht aus wirtschaftlichem Interesse. In der Nutztierhal-
tung setzen wir konsequent auf die Verbesserung des Tierwohls bei Einführung einer flächenbezo-
genen Obergrenze. Den Antibiotikaeinsatz werden wir reduzieren. Wir werden für die Einführung 
eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels mit nachvollziehbaren Regeln sorgen und den 
Transport von lebenden Tieren auf acht Stunden begrenzen.

Für immer mehr Menschen ist die Qualität der Nahrungserzeugung und ihre Wirkung auf Umwelt 
und Klima relevant. Unser Ziel ist es, gesunde und nachhaltige Ernährung für alle zu ermöglichen. 
Wir wollen in staatlich finanzierten Einrichtungen eine den Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung entsprechende gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung umsetzen. 
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Um gegen Ernährungsarmut vorzugehen, soll sie für die Kita- und Schulverpflegung kostenlos 
sein. Wir werden Verbraucher*innen die gesunde und nachhaltige Wahl erleichtern und dabei 
auch die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen. Um die Lebensmittelverschwendung einzu-
dämmen, werden wir es den Produzenten und dem Handel untersagen, genießbare Nahrungs-
mittel wegzuwerfen. Wir wollen den Wildwuchs an selbst kreierten Labeln von Unternehmen zur 
Nachhaltigkeit ihrer Produkte beenden und ein verbindliches staatliches Label entwickeln.  Wir 
werden die Lebensmittelsicherheit durch mehr Kontrollen verbessern und es den Verbraucher*in-
nen durch die Einführung eines Hygienebarometers ermöglichen, sich über die Kontrollergebnisse 
zu informieren. Wir bleiben beim Nein zu gentechnisch veränderten Pflanzen. 
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4.0. Souveränes Europa in der Welt
Die Einheit Europas ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Sie ist unsere gemeinsame Chance auf 
eine bessere Zukunft im 21. Jahrhundert. Gleichzeitig stellt die Bewältigung der Corona-Pandemie 
und ihrer Folgen die größte Herausforderung der Europäischen Union (EU) seit ihrer Gründung dar. 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft haben wir dafür genutzt, einen solidarischeren und besseren 
Weg zu gehen als bei der letzten großen Krise vor gut zehn Jahren. Die historischen Entscheidun-
gen zu dem größten Wiederaufbauprogramm in der Geschichte der Europäischen Union hätte es 
ohne die SPD nicht gegeben. Ein Paradigmenwechsel deutscher Europapolitik.

4.1. Solidarität stärken
Wir werden aus der Krise gestärkt hervorgehen, wenn wir in Europa solidarisch zusammenhalten 
und die EU für die großen Zukunftsaufgaben robuster und handlungsfähiger machen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass aus dem Wiederaufbaufonds und der in der Krise gestärkten europäischen So-
lidarität ein dauerhafter Integrationsfortschritt wird. Wir werden innere Handlungsblockaden der 
EU abbauen und die äußere Handlungsautonomie fortentwickeln.

Nur mit einer solidarischen und souveränen EU sind wir in der Lage, die Welt von morgen mitzu-
gestalten und unserer Vision einer demokratischen, gerechten und nachhaltigen Zukunft näher zu 
kommen. Unser Ziel ist es, Europa grundlegend zu stärken, damit wir in einer multipolaren Welt 
unsere Eigenständigkeit und unsere Art zu leben, auch in Zukunft bewahren. 

Mit unserer Politik in Europa wie in der Welt wollen wir die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
umsetzen, in der sich die Völker der Welt zu einer gemeinsamen nachhaltigen Zukunft in Frieden, 
Freiheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt verpflichtet haben. 

Ein solches Europa kann seinen Einfluss gleichermaßen zum Schutz und zur Stärkung europäischer 
Werte und Interessen einbringen, als selbstbewusste Friedensmacht auftreten und so eine ko-
operative, multilaterale Weltordnung mitgestalten, die die Hoffnung auf ein gutes Leben für die 
gesamte Menschheit wirklich macht.

Investitionen sind essentiell für eine nachhaltige europäische Zukunft. Wir werden den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt zu einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickeln. Statt einer Rückkehr zur 
Kürzungspolitik der Vergangenheit bleiben wir bei der in der Corona-Krise begonnenen gemeinsa-
men Investitionspolitik Europas. Eine krisenfeste EU muss fiskalpolitisch handlungsfähig sein und 
sich zu einer echten Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialunion weiterentwickeln. 

Wir werden Staaten und Steuerzahler zukünftig wirksam vor Bankpleiten schützen. Zusammen 
mit der Kapitalmarktunion soll durch die Vollendung der Bankenunion ein europäischer Kapital-
markt geschaffen werden, der die wettbewerbsfähige Finanzierung europäischer Unternehmen 
sicherstellt. Weil zu gemeinsamen Ausgaben auch gemeinsame Einnahmen gehören, haben wir 
die Grundlage für neue europäische Eigenmittel geschaffen. 

Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter und eigenständiger zu ge-
stalten. Wir werden für diesen bedeutenden Integrationsschritt die Besteuerung digitaler Groß-
konzerne, eine CO2-Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel heranziehen. 
Damit können auch Emissionen wirksam eingespart und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
klimafreundliche Unternehmen hergestellt werden.

Wirtschaftliches Zusammenwachsen und die Herstellung von Steuergerechtigkeit sind für uns 
zwei Seiten einer Medaille. Deshalb treten wir ein für die Überwindung des Einstimmigkeits-
prinzips in Steuerfragen und die Beendigung des Steuerdumpings zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung. 



 
Das Zukunftsprogramm der SPD

Kapitel 4

Seite > 56SPD-Parteivorstand 2021

4.2. Sozial-ökologisch wirtschaften 
Als weltweiter Technologieführer muss die EU auch in Zukunftssektoren unabhängiger von Dritten 
sein. Wir werden die Entwicklung gemeinsamer Märkte und Infrastrukturen vorantreiben, strate-
gisch wichtige Zukunftstechnologien entwickeln und Schlüsselindustrien schützen. 

Um Klimawandel, Artensterben und übermäßigem Rohstoffverbrauch entgegenzuwirken, muss 
sich die Art und Weise, wie wir in Europa leben, konsumieren und produzieren grundlegend än-
dern. Um die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen, kommt dem 
Energiesektor eine Schlüsselrolle zu. Wir müssen den Anteil erneuerbarer Energien enorm stei-
gern, den Energie-Mix weiter ausweiten und bestehende Abhängigkeit von fossilen Energieliefe-
rungen abbauen. Wir werden Europa bis spätestens 2050 zum ersten nachhaltigen und treibhaus-
gasneutralen Kontinent machen und eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels 
einnehmen. 

Auch die europäische Landwirtschaft als einer der größten Treibhausgasemittenten muss einen 
Beitrag leisten, weg von der Flächenförderung, hin zu einer Förderung, die an Kriterien für Klima, 
Natur- und Umweltschutz und Tierwohl gebunden ist.

In allen Handels-, Wirtschaftspartnerschafts- und Investitionsabkommen der EU werden zukünftig 
neben verbindlichen sozialen Standards wie die ILO-Kernarbeitsnormen sowie menschenrechtli-
chen und ökologischen Standards auch konkrete Beschwerde- und Sanktionsmechanismen verein-
bart. Zudem sollen private Streitschlichtungsmechanismen abgeschafft und durch öffentliche Ge-
richte ersetzt werden. Wir wollen ein multinationales Investitionsgericht, das bei Diskriminierung, 
sprich der ungleichen Behandlung zwischen Handelspartnern, eingreift. Die Rechte von Arbeitneh-
mer*innen, strengere Umweltgesetzgebungen, die Umsetzung internationaler Verpflichtungen 
etwa beim Klimaschutz und Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge sind keine diskriminieren-
den Praktiken. Hier darf es keine Klagemöglichkeiten geben.

Das Abkommen zwischen der EU und dem MERCOSUR-Staatenbund ist ein wichtiges Projekt, um 
die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika zu festi-
gen. Einem Abkommen ohne Stärkung der Umwelt-, Menschenrechts- und Sozialstandards durch 
zusätzliche verbindliche und sanktionierbare Überprüfungs-, Umsetzungs- und Durchsetzungsme-
chanismen, werden wir aber nicht zustimmen.

Mit unserer Handelspolitik werden wir die sozial-ökologische Transformation unterstützen. Dafür 
soll der Handel mit nachhaltigen Gütern besonders gefördert werden. Handelspolitische Maß-
nahmen auf einer werteorientierten Basis haben immer die Interessen der Partner mit im Blick, 
insbesondere die der weniger entwickelten Länder. Deshalb werden wir auch insbesondere klein-
bäuerliche und agrarökologische Landwirtschaft fördern. Damit die Handelspolitik demokratischer 
werden kann, werden wir die Kontroll- und Entscheidungsrechte des Europäischen Parlamentes 
ausdehnen und Vertreter*innen von Gewerkschaften wie auch der Zivilgesellschaft besser als bis-
her an Verhandlungsprozessen beteiligen.

Die Pandemie hat die Verwundbarkeit unseres Gesundheitssystems offengelegt. Wir werden eine 
souveräne Europäische Gesundheitsunion mit einer starken und widerstandsfähigen Gesundheits-
wirtschaft in Europa schaffen, indem wir Mindeststandards in der Gesundheitsversorgung garan-
tieren, einen starken Katastrophenschutzmechanismus etablieren und die gemeinsame Forschung 
und Beschaffung wichtiger medizinischer Güter fördern. Um auf grenzüberschreitende Gesund-
heitsgefahren in Zukunft besser reagieren zu können, brauchen wir krisenfeste europäische Ge-
sundheitsbehörden, die mit weitreichenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden.
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Mit dem Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen aller Europäer*innen zu verbessern und in 
Richtung einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse weiterzuentwickeln, werden wir in den 
kommenden Jahren konsequent die europäische Säule sozialer Rechte in die Praxis umsetzen. Alle 
Arbeitnehmer*innen in Europa müssen von ihrer Arbeit gut leben können. Unser Ziel bleiben euro-
paweit Löhne, die zum Leben reichen, daher begrüßen wir den Vorschlag für einen Rechtsrahmen 
für europäische Mindestlöhne.

Um die Eurozone vor ökonomischen Schocks zu schützen, treten wir ein für eine dauerhafte euro-
päische Arbeitslosenrückversicherung, die zudem sicherstellt, dass alle Mitgliedstaaten auch in 
Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krisen wichtige soziale Sicherungsfunktionen erfüllen können. 

Um eine angemessene soziale Absicherung zu gewährleisten und Armut zu bekämpfen, setzen wir 
uns für europäische Mindeststandards bei den nationalen Grundsicherungssystemen ein. Wichtig 
ist uns insbesondere die Bekämpfung von Kinderarmut in Europa und daher die Umsetzung der 
Europäischen Kindergarantie.

Wir werden die Rechte von Arbeitnehmer*innen weiter ausbauen, insbesondere durch die Stär-
kung europäischer Betriebsräte, durch Mitspracherechte in Organisation und Entscheidungen gro-
ßer Unternehmen sowie das Recht auf Kollektivmaßnahmen und Tarifverhandlungen. Die Durch-
setzung von geltendem Arbeitsrecht und Arbeitsschutz bei Saisonarbeitnehmern muss dringend 
verbessert werden. Weil vielerorts gerade die Jugendarbeitslosigkeit zu einer der größten Heraus-
forderungen der Krise geworden ist, werden wir die europäische Jugendgarantie weiter stärken 
und jungen Menschen eine Perspektive bieten. Das Ziel muss sein, verstärkt sozialversicherungs-
pflichtige und unbefristete Vollzeitstellen für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen.
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4.3. Demokratie erweitern
Wir werden die Demokratie in Europa stärken. Dass unsere europäische Wertegemeinschaft 
zunehmend auf die Probe gestellt und populistische und nationalistische Regierungen die Un-
abhängigkeit der Justiz und grundlegende Rechte beschneiden, nehmen wir nicht hin. Der Schutz 
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in Europa bildet das Fundament für eine geeinte 
europäische Zukunft. Dazu gehört eine Vervollständigung der Mitentscheidungsrechte des Euro-
päischen Parlaments, inklusive eines echten Initiativrechts. Wir werden ein gemeinsames Wahl-
recht zur Wahl der europäischen Volksvertretung schaffen. 

Mit einem Sonderfonds für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden wir zivilgesellschaftliche 
Zusammenarbeit gezielt fördern. Die Konferenz zur Zukunft Europas soll ein Erfolg werden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass sie in Deutschland und der ganzen EU eine breite Debatte zur europäi-
schen Demokratie und Handlungsfähigkeit initiiert und ihre Ergebnisse umgesetzt werden.

Durch den Rechtsstaatsdialog und Rechtsstaatsmechanismus haben wir Europa wehrhafter ge-
macht und konkrete Instrumente eingeführt, um die Einhaltung europäischer Grundwerte ver-
bindlich zu überprüfen und Verstöße zu sanktionieren. Wir werden uns für eine konsequente 
Umsetzung und Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten einsetzen.

Desinformationskampagnen, Fake News und Hassreden stellen eine Bedrohung der Demokratie 
dar. Wir setzen uns für europäische Regelungen ein, um strafbare Online-Hassreden effektiv zu 
bekämpfen und werden europäische Frühwarnsysteme gegen Desinformationskampagnen aus-
bauen.

Wir stehen für eine humanitäre und solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik in der Europäischen 
Union. Deshalb werden wir ein funktionsfähiges Europäisches Asylsystem mit dem notwendigen 
Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität voranbringen, das eine Reform des Dublin-
Systems hin zu einem solidarischen Verteilungsmechanismus beinhaltet und das Recht auf Asyl 
vollumfänglich wahrt und gewährt. Das Asylsystem soll weiter europäisiert und das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen zu einer vollwertigen europäischen Asylagentur ausgebaut 
werden. 

Wir werden die Genfer Flüchtlingskonvention verteidigen. Pushbacks sind eine eklatante Verlet-
zung des Völkerrechts. Seenotrettung ist eine Verpflichtung aus dem internationalen Seerecht und 
darf nicht kriminalisiert werden, sondern sollte auch staatlich durch die EU gewährleistet werden. 
Im Rahmen eines umfassenden Ansatzes sollten legale Migrationswege geschaffen und die Ursa-
chen von Flucht und Vertreibung bekämpft werden. Wir werden eine Brücke zu lokalen Akteuren 
bauen und die Aufnahmebereitschaft von europäischen Kommunen und Städten fördern und 
unterstützen. Dies soll durch Bundeskontingente möglich gemacht und damit auch die Bereit-
schaft vieler Kommunen im Rahmen der Initiative „Sichere Häfen“ aufgegriffen werden. Zusätzlich 
soll die Europäische Union ein Impfkontingent für  
Geflüchtete einrichten.

Wir setzen uns ein für eine EU-weite Ratifizierung der Istanbul-Konvention des Europarats als ver-
bindliche Rechtsnorm gegen Gewalt an Frauen.
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4.4. Europäische Nachbarschaften pflegen
Wir setzen uns dafür ein, dass Europa eine Vorreiterrolle bei internationaler Krisenprävention, 
Friedens- und Demokratieförderung sowie zum Schutz von Menschenrechten einnimmt. Europas 
Verantwortung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe werden wir durch 
eine Erhöhung der EU-Mittel stärken.

Mehr Eigenständigkeit setzt höhere Handlungsfähigkeit voraus. Grundlegend dafür ist die Einfüh-
rung von Mehrheitsentscheiden in der Außenpolitik – statt des jetzigen Einstimmigkeitsprinzips. 
Auch das Amt des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik sollte langfristig zu 
einem EU-Außenminister weiterentwickelt werden. Wir wollen eine gemeinsame Ausrichtung 
unserer globalen Entwicklungszusammenarbeit und deswegen unsere Kräfte in Europa bündeln. 

Ein Europa, das geschlossen auftritt, trägt zur Belebung eines funktionierenden und kooperativen 
Multilateralismus bei. Wir sind auf internationale Vertrauensnetzwerke angewiesen, so wie die 
Allianz für Multilateralismus, die bereits wichtige Impulse für die Zusammenarbeit gesetzt hat.

Die NATO ist und bleibt ein tragender Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft und für Europas 
Sicherheit unverzichtbar. Parallel dazu muss die EU sicherheits- und verteidigungspolitisch eigen-
ständiger werden. Die europäische Zusammenarbeit werden wir ausbauen. Unser Ziel bleibt eine 
europäische Armee als Teil der Friedensmacht Europa. Durch die Bündelung europäischer Rüs-
tungskooperation nutzen wir Synergien und sparen unnötige Mehrausgaben ein. Souverän muss 
Europa neue Rüstungskontroll- und Abrüstungsinitiativen für den europäischen Kontinent entwi-
ckeln, um frühzeitig auf die Risiken neuer Technologien und gefährliche Entwicklungen im Cyber-
bereich oder im Weltraum reagieren zu können.

Die Nachbarschaft Europas im Süden wie im Osten ist durch Krisen sowie durch die wachsende 
Einflussnahme anderer Staaten geprägt. Diese Herausforderungen muss die EU durch eine kon-
zeptionell neu ausgerichtete europäische Nachbarschaftspolitik angehen. Die Länder des West-
balkans werden wir integrieren. Die Partnerschaft zwischen Europa und Afrika wollen wir politisch 
und wirtschaftlich deutlich ausbauen und auf ein neues Level der Zusammenarbeit heben.

Wir gehen auf die neue US-Regierung zu, die sich wieder verstärkt in der internationalen Zusam-
menarbeit einbringt. Wir brauchen nicht weniger als einen Neustart in den transatlantischen 
Beziehungen. Wir werden die Partnerschaft zwischen Europa und den USA, die auf gemeinsamen 
und demokratischen Werten beruht, grundsätzlich stärken und die Zusammenarbeit bei Themen 
wie Klimaschutz, globaler Gesundheitspolitik, Handel, Abrüstung und Sicherheitsfragen intensi-
vieren.

Es ist im deutschen und europäischen Interesse, wenn wir mit Russland in Fragen der gemeinsa-
men Sicherheit, Abrüstung und Rüstungskontrolle wie auch bei Klima, Nachhaltigkeit, Energie und 
der Bekämpfung von Pandemien gemeinsame Fortschritte erreichen. Wir sehen jedoch auch, dass 
Europas Beziehungen zu Russland immer wieder Rückschlägen ausgesetzt sind. 

Ob die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten in der Ostukrai-
ne, Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag oder die Anwendung des international geächteten 
chemischen Kampfstoffes Nowitschok zur Ausschaltung innenpolitischer Gegner: Russland bricht 
regelmäßig internationales Recht und belastet damit die Beziehungen zu seinen Nachbarn. Wir 
setzen, bei aller erforderlicher Kritik, auch bei Russland auf die Bereitschaft zum Dialog und zur Zu-
sammenarbeit. Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Wertvoll 
in den Beziehungen zu Russland sind die zivilgesellschaftlichen Kontakte, die wir weiter fördern 
und ausbauen wollen, auch durch Visaerleichterungen für den Austausch junger Menschen. 
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Basierend auf den Werten und Prinzipien der OSZE verfolgen wir daher das Ziel einer neuen 
europäischen Ostpolitik, die den Fokus auf eine gemeinsame und kohärente EU-Politik gegenüber 
Russland legt. Eine konstruktive Dialogbereitschaft seitens Russlands ist Voraussetzung, um am 
Abbau von Spannungen zu arbeiten. Dazu zählt auch, dass der Weg zu einer friedlichen Lösung 
des Ukrainekonflikts und damit einhergehend die Beendigung der Sanktionen maßgeblich von der 
Umsetzung der Minsker Vereinbarungen abhängt.

Die wachsende Bedeutung Chinas in der Welt hat zur Folge, dass eine globale Antwort auf die öko-
nomischen, ökologischen, sozialen und politischen Herausforderungen unserer Zeit kaum ohne Pe-
king vorstellbar ist. Interessens- und Wertekonflikte mit China nehmen zu. Europa muss den Dia-
log mit China über Kooperation und Wettbewerb geschlossen, konstruktiv und kritisch führen. Die 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber Minderheiten, insbesondere uigurischen 
Muslimen, verurteilen wir. Für Honkong muss das international verbriefte Prinzip „Ein Land – zwei 
Systeme“ gewahrt bleiben. Wir betrachten mit großer Sorge den wachsenden Druck auf Taiwan.

Wir unterstützen die Menschen in Belarus in ihrem Wunsch nach Demokratie und Freiheit. Gewalt 
und Repression der Sicherheitskräfte müssen beendet, alle politischen Gefangenen freigelassen 
und demokratische Neuwahlen unter der Aufsicht der OSZE durchgeführt werden.

Den innen- und außenpolitischen Kurs der türkischen Regierung betrachten wir mit Sorge. Die 
Türkei muss rechtstaatliche, demokratische und völkerrechtliche Prinzipien einhalten. Eine Intensi-
vierung des EU-Türkei-Dialogs, der auch diese Fragen kritisch erörtert, ist dringend notwendig.

Israels Sicherheit und Existenzrecht ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Auch aufgrund dieser 
besonderen Verantwortung werden wir zusammen mit unseren europäischen Partnern und den 
USA neue Initiativen zur Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses unterstützen. Auf Grund-
lage der Vereinbarungen von Oslo ist und bleibt für uns das Ziel die friedliche Koexistenz zweier 
souveräner und lebensfähiger Staaten im Rahmen einer Verhandlungslösung.

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und einigen Staaten in der Region sind er-
mutigende Signale, dass Fortschritte zum Frieden möglich sind. Einseitige Schritte von allen Seiten 
erschweren die Friedensbemühungen und müssen unterbleiben. Von der palästinensischen Seite 
fordern wir das Ende des Terrors. In den palästinensischen Gebieten sind auf allen Ebenen weite-
re demokratische Fortschritte nötig. Pläne zu Annexionen lehnen wir kategorisch ab. Es muss zu 
einem Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus kommen. 

Auch nach dem Brexit bleibt das Vereinigte Königreich ein enger Freund der EU. Die gemeinsa-
men Abkommen können das Fundament für eine umfassende Partnerschaft zwischen der EU und 
Großbritannien sein. Auf der Basis des fairen Umgangs miteinander werden wir die Zusammen-
arbeit in Bereichen weiterentwickeln, die bisher nicht geregelt sind. Einen Wettlauf nach unten, 
was Umweltstandards oder die Rechte von Arbeitnehmern und Verbrauchern angeht, darf es nicht 
geben.
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4.5. Frieden sichern
Wie in keiner anderen Partei gehören in der Sozialdemokratie internationale Solidarität, die uni-
verselle Geltung der Menschenrechte, Frieden und Dialog von Beginn an zum Grundverständnis 
unseres politischen Handelns. 

Im Rahmen des Europarats werden wir die Grundwerte der Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit schützen und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stärken. Ge-
richtsurteile müssen von allen Mitgliedstaaten konsequent umgesetzt werden. Wir sind für einen 
Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention.

Als die Friedenspartei in Deutschland setzen wir auf Diplomatie und Dialog, auf zivile Krisen-
prävention und Friedensförderung, auf Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie internationale 
Zusammenarbeit. Wir werden multilaterales Handeln wiederbeleben und stärken, auch in Part-
nerschaft mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, denn Pandemien, globale 
Wirtschaft-, Finanz- und Entwicklungskrisen sowie die Folgen der Erderwärmung sind Herausfor-
derung, die nur gemeinsam gelöst werden können. 

Der Kampf gegen den Klimawandel, der in vielen Ländern nicht nur die natürlichen Lebensgrund-
lagen, sondern auch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung bedroht, muss zum Ausgangs-
punkt von gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaften weltweit werden. „Keine und keinen 
zurücklassen“ das ist unsere Messlatte, um Hunger und Armut weltweit zu überwinden. 

Wir müssen die globale Erderwärmung auf weit unter zwei Grad halten und möglichst auf 1,5 
Grad Celsius begrenzen. Dafür werden wir unsere eigenen Klimaschutzverpflichtungen gemäß des 
Pariser Klimaabkommens einlösen und weiter steigern. Darüber hinaus werden wir die Länder des 
Globalen Südens bei der Anpassung an den Klimawandel in ihrer nachhaltigen Entwicklung unter-
stützen.

Gute Arbeit und eine intakte Umwelt weltweit stärken gehört zur Kernaufgabe sozialdemokrati-
scher Politik. Wir tun das, indem wir von Unternehmen weltweit die Einhaltung menschenrechtli-
cher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten fordern. Es ist ein gro-
ßer Erfolg der SPD, dass ein nationales Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht werden konnte. 
Wir werden es konsequent weiterentwickeln. 

Nun wollen wir auch ein Gesetz zur Rückverfolgung auf dem Weltmarkt gehandelter Güter auf 
europäischer Ebene verankern, mit verbindlichen und sanktionsbewehrten Regeln, Zugang zu Ge-
richten in Europa und Entschädigung der Opfer. Wir unterstützen ein VN-Abkommen zu Wirtschaft 
und Menschenrechten, um Globalisierung im Sinne der Menschenrechte zu gestalten.

Arbeit darf weder arm noch krank machen. 

Deshalb unterstützen wir mit den Gewerkschaften die Forderung, dass Arbeits- und Gesundheits-
schutz als Kernarbeitsnorm der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aufgewertet werden. 
Auch werden wir das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der Vereinten Nationen ratifizieren, um Be-
schwerdeverfahren zur Einhaltung der Rechte des Paktes zu ermöglichen.

Um Armut nachhaltig zu bekämpfen, setzen wir uns zudem für die Einrichtung eines globalen 
Fonds für soziale Basisschutzsysteme ein. 

Gesundheit ist ein globales öffentliches Gut. Diese Pandemie kann nur durch internationale Soli-
darität überwunden werden. Die Krise ist erst vorbei, wenn es global genügend Impfstoff gibt. Wir 
setzen uns daher für die finanzielle und substanzielle Förderung der globalen Corona-Impfkampa-
gne der Weltgesundheitsorganisation (COVAX) ein. Unsere Schwerpunkte liegen auf dem Aus- und 
Aufbau öffentlicher Gesundheitssysteme, der Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und 
Impfstoffen, mehr Transparenz sowie auf der gesundheitlichen Bildung und damit einhergehend 
auf der Stärkung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte. Wir arbeiten auch daran, 
dass die Weltgesundheitsorganisation WHO durch einen mutigen Reformprozess gestärkt wird.
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Wir setzen uns dafür ein, den Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit 
(ODA-Quote) von mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens einzuhalten. Davon 
sollen 0,2 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die ärmsten Entwicklungsländer (LDCs) ver-
wendet werden.

Menschen, die durch Konflikte, Epidemien oder Naturkatastrophen in Not geraten sind, bedür-
fen unserer Hilfe. Als reiches Industrieland werden wir unser Engagement für humanitäre Hilfe 
weiterhin an den steigenden humanitären Bedarfen orientieren und daran arbeiten, die Basis der 
internationalen Geber zu stärken und auszuweiten. Darüber hinaus gilt für uns weiterhin: Flucht-
ursachen bekämpfen, nicht Geflüchtete. Zusammen mit Partnerländern werden wir uns deshalb 
dafür einsetzen, dass der Globale Pakt für Migration umfassend umgesetzt wird.

Internationale Steuerkooperation kann verhindern, dass Vermögen und Unternehmensgewinne 
der Besteuerung entzogen werden. Darum brauchen wir ein globales Register für mehr Transpa-
renz. Global agierende Konzerne müssen sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. 
Dafür muss der weltweite Dumpingsteuerwettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern 
beendet werden. Deshalb hat die SPD in der Bundesregierung das Konzept einer globalen Min-
destbesteuerung für Unternehmen entwickelt und internationale Verhandlungen hierzu initiiert. 
Die neue US-Regierung hat sich nun hinter dieses Konzept gestellt. Wir werden diese historische 
Chance für eine globale Steuerreform ergreifen. Wir werden den Aufbau einer globalen Steuerko-
ordinationsstelle bei der UN und die OECD in ihrem Kampf gegen Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung unterstützen. Unser Ziel ist es, Steueroasen trockenzulegen und gerechte Steuersyste-
me unter angemessener Beteiligung auch der Eliten im Globalen Süden zu fördern und fordern.

Deutschland ist wie kaum ein anderes Land auf offene Märkte und eine funktionsfähige sowie 
regelbasierte globale Wirtschaft angewiesen. Unser Ziel ist es ein stabiles, faires und demokrati-
sches Handelssystem zu etablieren. 

Wir werden die Instrumente der Handels- und Investitionspolitik modernisieren – vor allem mit 
Blick auf Nachhaltigkeit und die Durchsetzung gemeinsamer multilateraler Regeln – und uns für 
eine Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen. Hierfür werden wir das Regelwerk 
erweitern, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einbeziehen sowie die Durchsetzungs-
möglichkeiten verbessern. Alle Instanzen des WTO-Streitschlichtungsmechanismus sollen wieder 
beschlussfähig sein. Deshalb ist eine starke WTO mit einem modernen Regelwerk, das die nachhal-
tigen Entwicklungsbedürfnisse des Globalen Südens ebenso wie die des Nordens fair und partner-
schaftlich anerkennt und fördert, so wichtig.

Viele Länder befanden sich schon vor der Corona-Pandemie in einer Schuldenkrise, die jetzt noch 
vergrößert wird. Zentrale Säulen der Entwicklungsfinanzierung sind zusammengebrochen und 
Finanzströme ausgetrocknet. Das kurzfristige Aussetzen des Schuldendienstes im Rahmen der 
G20 und des IWF brachte Erleichterung. Wir unterstützen eine Initiative für ein globales Staatenin-
solvenzverfahren, das staatliche und vor allem private Gläubiger miteinbezieht und das Schulden-
erlasse für besonders gefährdete Ländergruppen formuliert und umsetzt.

Die friedenspolitischen Herausforderungen nehmen zu. Gesundheitskrise, Klimawandel und Un-
gerechtigkeit verschärfen bestehende Konflikte und entfachen neue. Autonome Waffensysteme 
senken die Schwelle für kriegerische Handlungen, Kernwaffen erleben ein Comeback, digitaler 
Fortschritt macht uns verwundbar für Cyberangriffe. Dafür werden wir auf parlamentarischer 
Ebene einen Mechanismus einrichten, durch den neue Programme, Gesetze, Vorhaben daraufhin 
überprüft werden, ob sie friedenspolitischen Zielen widersprechen. 
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Bei der Entschärfung internationaler Krisen und der Vermittlung von Frieden nimmt Deutsch-
land schon jetzt eine weltweite Führungsrolle ein. Das werden wir weiter ausbauen, indem wir 
das Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) stärken und ein hochprofessionelles Team 
von Friedensemissären für das Führen von Verhandlungen aufbauen. Friedensprozesse sind nur 
dann nachhaltig, wenn die Belange und Interessen von Frauen stärker berücksichtigt und wenn 
sie an Aushandlungsprozessen beteiligt werden. Deshalb fordern wir, dass die VN-Resolution 1325 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ konsequent umgesetzt und weiterentwickelt wird. Auch die VN-Frau-
enrechtskonvention muss konsequent angewandt werden. Es gilt auf allen Ebenen der Anti-Gen-
der-Bewegung entgegenzutreten.

Zur Sicherung des Friedens- und der Verteidigung leistet die Bundeswehr einen verantwortungs-
vollen Beitrag. Wir stehen für das Primat der Politik und für das Leitbild der Inneren Führung der 
Soldat*innen als Staatsbürger*innen in Uniform. Für uns steht fest, dass wir nur mit einer gut aus-
gestatteten und modernen Bundeswehr unseren Aufgaben als zuverlässiger Partner in Europa und 
der NATO gerecht werden können. 

Unsere Soldat*innen können sich auf uns verlassen. Wir haben daher nach vielen Jahren immer 
neuer Sparrunden die Investitionen im Verteidigungshaushalt erhöht. Unsere Soldat*innen verdie-
nen die bestmögliche Ausrüstung und den höchsten Grad an Ausbildung. Ausrüstung statt Auf-
rüstung - diesem Prinzip verpflichtet, haben wir wesentliche Beschaffungsvorhaben für die Bun-
deswehr vorangetrieben und setzen uns kontinuierlich für die Verbesserungen der persönlichen 
Ausrüstung und sozialen Absicherung ein. Zugleich werden wir die Attraktivität des Dienstes in 
der Bundeswehr weiter steigern. Wir stehen für den bestmöglichen Schutz unserer Soldat*innen. 
Dazu gehört auch der Einsatz von Drohnen. Die Entscheidung, ob diese auch bewaffnet werden 
sollen, kann verantwortbar erst nach einer umfassenden politischen und gesellschaftlichen Debat-
te und der sorgfältigen Würdigung aller Aspekte getroffen werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass unbemannte bewaffnete Drohnen international erfasst und in ein 
internationales Regelwerk einbezogen werden, um dem Trend einer zeitlichen und räumlichen 
Entgrenzung militärischer Gewalt ebenso entgegenzuwirken wie den Befürchtungen einer techno-
logischen und funktionalen Autonomie. Wie notwendig ein solches Regelwerk ist, hat nicht zuletzt 
der massive Einsatz von bewaffneten Drohnen als Angriffswaffen im Krieg zwischen Aserbaid-
schan und Armenien und im Libyen-Konflikt gezeigt. Dieser Einsatz hat neue Fragen aufgeworfen, 
die in einer umfassenden Debatte zu berücksichtigen sind. Vor der Entscheidung über ein Nach-
folgesystem des Kampfflugzeugs Tornado setzen wir uns für eine gewissenhafte, sachliche und 
sorgfältige Erörterung der technischen nuklearen Teilhabe ein.

Eine Welt ohne Atomwaffen ist und bleibt das Ziel sozialdemokratischer Außenpolitik. Zu einer 
abrüstungspolitischen Offensive gehört, dass bestehende Vereinbarungen über Rüstungskontrolle 
und Abrüstung unbedingt gerettet sowie die Verpflichtungen aus dem Nuklearen Nichtverbrei-
tungsvertrag (NVV) umgesetzt werden. Wir brauchen reale Abrüstungsschritte. Mit der neuen 
US-Administration gilt es, die Gespräche wiederaufzunehmen, wie eine vollständige Umsetzung 
des internationalen Atomabkommens (JCPoA) mit dem Iran erfolgen kann.

Der im Rahmen der Vereinten Nationen beschlossene und inzwischen in Kraft getretene Atomwaf-
fenverbotsvertrag bringt eine weitere Dynamik in die Bemühungen für eine nuklearwaffenfreie 
Welt. Deutschland sollte als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenver-
botsvertrags die Intentionen des Vertrages konstruktiv begleiten. Auch setzen wir uns ein für den 
Beginn von Verhandlungen zwischen den USA und Russland zur verifizierbaren, vollständigen Ab-
rüstung im substrategischen Bereich mit dem Ziel, die in Europa und in Deutschland stationierten 
Atomwaffen endlich abzuziehen und zu vernichten. Wir werden zudem Rüstungskontrolle auch in 
den Bereichen Biotechnologie, Cyber und Künstliche Intelligenz etablieren. Die Ächtung autono-
mer tödlicher Waffensysteme bleibt unser Ziel. Bei allen Bemühungen um Abrüstung muss stärker 
als bisher auch China einbezogen werden.
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Für uns ist eine restriktive Rüstungsexportpolitik zentral. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
Ausfuhr deutscher Rüstungsgüter in Staaten außerhalb von EU-, NATO- und denen gleichgestell-
ten Ländern weiter eingeschränkt, die Kontrolle über den endgültigen Verbleib der Waffen ausge-
weitet und absolute Ausnahmen nur im begründeten Einzelfall möglich sein werden – öffentlich 
nachvollziehbar dokumentiert. Das soll in einem Rüstungsexportgesetz festgeschrieben werden. 
Auch mit unseren europäischen Partnern werden wir eine Verschärfung der EU-Rüstungsexport-
vereinbarungen abstimmen. Für Staaten, die weder Mitglied der EU noch der NATO sind, ist eine 
Ratifizierung des Vertrags über Waffenhandel (ATT) und dessen konsequente Umsetzung zwingen-
de Voraussetzung für jede Form der Rüstungskooperation.

Für uns ist die Unteilbarkeit und universelle Geltung der Menschenrechte nicht verhandelbar. Um 
Menschenrechte durchzusetzen, müssen wir diejenigen schützen, die für sie eintreten. Wir werden 
das im EU-Rahmen unter deutscher Ratspräsidentschaft geschaffene Menschenrechts-Sanktions-
regime konsequent nutzen. Dazu gehören Einreiseverbote und das Einfrieren von Konten. Auch 
werden wir die Möglichkeiten der weltweiten Strafverfolgung von Menschenrechtsverletzern 
fördern und den Internationalen Strafgerichtshof stärken. Indem wir die mit Menschenrechten 
befassten Institutionen des Bundestags und der Bundesregierung unterstützen und weiter aus-
bauen, stärken wir die Menschenrechtsarchitektur.

Alle unsere Anstrengungen können jedoch nur gelingen, wenn wir die Vereinten Nationen dar-
in unterstützen, ihren Auftrag der Friedenssicherung, Förderung nachhaltiger Entwicklung und 
Wahrung der Menschenrechte zu erfüllen. Wir wissen: Reformen der Vereinten Nationen sind hier-
für dringend notwendig. Diese werden wir vorantreiben. Unser Ziel ist ein ständiger europäischer 
Sitz und eine angemessene Repräsentanz des Globalen Südens im Sicherheitsrat der Vereinten 
 Nationen. 
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5.0. Zukunft, Respekt und ein solidarisches Europa – 
Leitgedanken für ein neues Jahrzehnt 
In den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts entscheidet sich, welche Rolle Deutschland und Europa in 
der Welt spielen werden. Mit unseren Zukunftsmissionen werden wir heute die Zukunft gestalten. 

Wir wollen Vollbeschäftigung erreichen mit guter Arbeit und gerechten Löhnen. 

Wir wollen Industrie- und Innovationsstandort bleiben, mit klimaneutralen Produkten und Tech-
nologien, einer modernen Mobilität weltweit Standards setzen und die Möglichkeiten der Digitali-
sierung basierend auf unseren Werten nutzen. 

Wir wollen dafür sorgen, dass der erwirtschaftete Wohlstand allen Bürger*innen in unserem Land 
ein gutes und sicheres Leben ermöglicht. 

Wir wollen aus Träumen Zukunft machen. Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche verwirk-
lichen und ihre Ziele erreichen können. Am Anfang ihres Lebens, aber auch wenn sie bereits mitten 
im Leben stehen. Mit gleicher Förderung vom Beginn eines Lebens an, und mit Möglichkeiten sich 
zu entwickeln - ein Leben lang.

Wir wollen eine Gesellschaft, die inklusiv und solidarisch ist und allen Bürger*innen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben möglich macht. Ein moderner und starker Sozialstaat ist dafür die 
Grundlage und begegnet allen Menschen mit dem Respekt, den sie verdienen. 

Wir wollen respektvoll zusammenleben. Unsere Gesellschaft lebt von ihrer kulturellen Vielfalt, 
Kreativität und Verschiedenheit. Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind die Grundlagen für 
eine starke Gesellschaft, die Extremismus, politischem Hass und gesellschaftlicher Hetze den 
Kampf ansagt und vor Kriminalität schützt. 

Wir wollen Frieden sichern. Aus einer starken europäischen Gemeinschaft ziehen wir die Kraft 
für eine gemeinsame Friedenspolitik, die Konflikte löst und Menschen über Grenzen zusammen-
bringt. 

Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wohlstand und Anstand dürfen keine Gegensätze sein. 
Unser Lebensstandard darf nicht auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen. Weder in 
Deutschland noch in Europa oder anderen Regionen der Welt. 

Dafür werben wir mit diesem Programm. 



Unser Zukunftsprogramm
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I. Präambel 

Das Ergebnis der Bundestagswahl verstehen unsere drei Parteien als Auftrag, eine gemeinsame 

Regierungskoalition zu bilden. 

Wir haben unterschiedliche Traditionen und Perspektiven, doch uns einen die Bereitschaft, 

gemeinsam Verantwortung für die Zukunft Deutschlands zu übernehmen, das Ziel, die notwendige 

Modernisierung voranzutreiben, das Bewusstsein, dass dieser Fortschritt auch mit einem 

Sicherheitsversprechen einhergehen muss und die Zuversicht, dass dies gemeinsam gelingen kann. Wir 

verpflichten uns, dem Wohle aller Bürgerinnen und Bürger zu dienen. 

Was das Land herausfordert 

Wir übernehmen Verantwortung in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie das Land weiter stark 

belastet. Sie bedeutet für viele großes Leid, geht einher mit existenziellen Sorgen und verlangt allen 

erhebliche Einschränkungen ab. Die Pandemie zu besiegen, ist in diesen Tagen unsere vordringlichste 

Aufgabe, der wir uns mit voller Kraft widmen. Die notwendigen Schutzmaßnahmen umzusetzen und 

einen umfassenden Impfschutz voranzutreiben, ist eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. 

Die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch, deshalb können wir nicht im Stillstand verharren. 

Die Klimakrise gefährdet unsere Lebensgrundlagen und bedroht Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. 

Deutschland und Europa müssen angesichts eines verschärften globalen Wettbewerbs ihre 

ökonomische Stärke neu begründen. Im internationalen Systemwettstreit gilt es, unsere Werte 

entschlossen mit demokratischen Partnern zu verteidigen. Zugleich verändert die Digitalisierung die 

Art und Weise wie wir wirtschaften, arbeiten und miteinander kommunizieren. Unsere Gesellschaft 

wird älter und diverser. Auch gilt es, gesellschaftliche Spannungen in Zeiten des schnellen Wandels zu 

reduzieren und das Vertrauen in unsere Demokratie zu stärken. 

Diese Herausforderungen sind immens, miteinander verwoben und in ihrer Gleichzeitigkeit 

anspruchsvoll. Sie werden das Land und die Gesellschaft über lange Zeit prägen. Doch wenn wir diese 

Umbrüche gestalten, liegen auch große Chancen darin. Aufgabe dieser Koalition ist es, die dafür 

nötigen Neuerungen politisch anzuschieben und Orientierung zu geben. Damit wollen wir eine neue 

Dynamik auslösen, die in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt. 



 

 

   

 

                

             

             

              

           

            

 

                 

            

             

         

    

 

              

           

              

             

               

               

           

   

 

              

            

            

          

 

              

          

            

            

  

Was wir voranbringen wollen 

Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. 

Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen und besser auf künftige Krisen 

vorbereiten. Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Es geht darum, das 

Leben für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen. Wir werden die öffentliche Infrastruktur, 

öffentliche Räume und Netze modernisieren und dafür Planung, Genehmigung und Umsetzung 

deutlich beschleunigen. Auch die Wirtschaft soll in der Verwaltung einen Verbündeten haben. 

Mehr als 30 Jahre nach der Deutsche Einheit bleibt es unsere Aufgabe, die innere Einheit sozial und 

wirtschaftlich zu vollenden. Die Lebensverhältnisse in unseren Regionen, in Städten und dem 

ländlichen Raum sind nicht gleich, aber sie sollten gleichwertig sein. Zu guten Lebensbedingungen 

gehören bezahlbares Wohnen, schnelles Internet, eine erreichbare Gesundheitsversorgung und 

alltagstaugliche, nachhaltige Mobilitätsangebote. 

Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert Freiheit, 

Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als eine sozial-

ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen. Wir schaffen ein Regelwerk, das den Weg frei macht 

für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Wir bringen 

neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus 

dem Weg räumen. Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, auch, indem wir den 

Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen und die Technologie des Verbrennungsmotors hinter 

uns lassen. 

Unseren Wohlstand in der Globalisierung zu sichern ist nur möglich, wenn wir wirtschaftlich und 

technologisch weiter in der Spitzenliga spielen und die Innovationskräfte unserer Wirtschaft entfalten. 

Grundlage dafür sind faire Wettbewerbsbedingungen; dazu gehört auch eine faire Besteuerung – 

national und international – sowie die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung. 

In die Modernisierung des Landes muss umfassend investiert werden – privat wie öffentlich. Die 

öffentlichen Investitionen insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung werden 

wir im Rahmen der bestehenden Schuldenregel des Grundgesetzes gewährleisten, Anreize für private 

Investitionen setzen und Raum für unternehmerisches Wagnis schaffen, um so Wachstum zu 

generieren. 
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Die nötigen Fachkräfte wollen wir durch bessere Bildungschancen, gezielte Weiterbildung, die 

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung sowie durch eine Modernisierung des Einwanderungsrechts 

gewinnen. 

Jede und jeder soll das eigene Leben frei und selbstbestimmt gestalten können. Aber die Chancen sind 

nicht für alle gleich verteilt. Deshalb müssen die Grundlagen für soziale Aufstiegschancen schon in Kita 

und Schule gelegt werden. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen Unterstützung besonders 

gebraucht wird und wollen enger mit den Ländern zusammenarbeiten. Wir wollen Familien stärken 

und mehr Kinder aus der Armut holen. Dafür führen wir eine Kindergrundsicherung ein. Kinder haben 

eigene Rechte, die wir im Grundgesetz verankern werden. 

Berufsbiographien sind häufig von Brüchen geprägt, gerade in Zeiten des Wandels. Wir wollen 

Sicherheit auch im Übergang geben und dazu ermutigen, Neues zu wagen. Leistung muss anerkannt 

und Arbeit gerecht bezahlt werden. Darum werden wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und uns 

für Entgeltgleichheit von Frauen und Männern einsetzen. Wir halten das Rentenniveau stabil, 

erweitern die gesetzliche Rentenversicherung um eine teilweise Kapitaldeckung und werden das 

System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir lösen die Grundsicherung durch ein 

neues Bürgergeld ab, damit die Würde des Einzelnen geachtet und gesellschaftliche Teilhabe besser 

gefördert wird. 

Die Kraft unserer Republik liegt in der freiheitlichen Vielfalt und im demokratischen und sozialen 

Zusammenhalt. Sicherheit und Freiheit bedingen einander. Die Sicherheitsbehörden und ihre 

Beschäftigten verdienen Respekt und Unterstützung. Wir wollen ihre Strukturen und Zusammenarbeit 

effizienter machen. Wir verteidigen unseren Rechtsstaat und sichern den Schutz unserer Bürgerinnen 

und Bürger. 

Unsere Maxime ist eine freie Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Frauen und Männern 

verwirklicht ist sowie unterschiedliche Lebensentwürfe und Biografien ihren Platz haben. Uns 

verbindet das Verständnis von Deutschland als vielfältige Einwanderungsgesellschaft. Um der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung zu tragen, ermöglichen wir gleichberechtigte Teilhabe und 

modernisieren die Rechtsnormen – vom Familienrecht bis hin zum Staatsbürgerschaftsrecht. Jeglicher 

Diskriminierung wirken wir entgegen. 
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Eine starke Demokratie lebt von den Menschen, die sie tragen. Sie braucht eine vielfältige Kultur und 

freie Medien. Ehrenamt und demokratisches Engagement stärken den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Sie verlässlich zu fördern, ist unsere Aufgabe. 

Die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur in internationaler Kooperation und 

gemeinsam in einer starken Europäischen Union bewältigen. Wir stehen zur globalen Verantwortung 

Deutschlands als einer großen Industrienation in der Welt. Der Einsatz für Frieden, Freiheit, 

Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit ist für uns unverzichtbarer Teil 

einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik. Wir bekennen uns zu unserer humanitären 

Schutzverantwortung und wollen die Verfahren zu Flucht und Migration ordnen. 

Wir handeln dabei im europäischen Selbstverständnis und in Abstimmung mit unseren internationalen 

Partnern. Die strategische Souveränität der Europäischen Union wollen wir erhöhen, indem wir unsere 

Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Handelspolitik wertebasiert und als Basis gemeinsamer 

europäischer Interessen ausrichten. 

Wie wir arbeiten wollen 

Deutschland ist vielfältig und die Gesellschaft ist freier und reicher an Perspektiven, aber auch 

komplexer und widersprüchlicher geworden. Gemeinsinn, Solidarität und Zusammenhalt sind neu zu 

bestimmen. Das gelingt nicht, indem man über Unterschiede hinweggeht, sondern indem die 

unterschiedlichen Stimmen in unserem Land gleichberechtigt Gehör finden. 

In diesem Sinne spiegelt eine Koalition aus unseren drei so unterschiedlichen Parteien auch einen Teil 

der komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit wider. Wenn wir es schaffen, gemeinsam die Dinge 

voranzutreiben, kann das ein ermutigendes Signal in die Gesellschaft hinein sein: dass Zusammenhalt 

und Fortschritt auch bei unterschiedlichen Sichtweisen gelingen können. 

Wir wollen eine Kultur des Respekts befördern – Respekt für andere Meinungen, für Gegenargumente 

und Streit, für andere Lebenswelten und Einstellungen. Der vorliegende Koalitionsvertrag zeigt, dass 

wir tragfähige gemeinsame Lösungen gefunden haben. Er bildet die Arbeitsgrundlage für unsere 

Koalition. 
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II. Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen 

Deutschland muss handlungs- und leistungsfähig sein, insbesondere in Krisenzeiten. Der Staat muss 

vorausschauend für seine Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Dazu wollen wir ihn modernisieren, so 

dass er Chancen ermöglicht und Sicherheit gibt. Ein Staat, der die Kooperation mit Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft sucht, mehr Transparenz und Teilhabe in seinen Entscheidungen bietet und mit einer 

unkomplizierten, schnellen und digitalen Verwaltung das Leben der Menschen einfacher macht. 

Für die vor uns liegenden Aufgaben braucht es Tempo beim Infrastrukturausbau. Die Verfahren, 

Entscheidungen und Umsetzungen müssen deutlich schneller werden. Wir werden deshalb Planungs-

und Genehmigungsverfahren modernisieren, entbürokratisieren und digitalisieren sowie die 

Personalkapazitäten verbessern. Indem wir Bürgerinnen und Bürger früher beteiligen, machen wir die 

Planungen schneller und effektiver. 

Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser nutzen. Unser Ziel ist die 

flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale 

Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Start-ups am Technologiestandort verbessern. 

Wir haben Lust auf Neues und werden technologische, digitale, soziale und nachhaltige 

Innovationskraft befördern. Durch bessere Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und 

Forschung wollen wir den Wissenschaftsstandort kreativer und wettbewerbsfähiger machen. 

Wissenschafts- und Forschungsfreiheit sind der Schlüssel für kreative Ideen, die dazu beitragen, die 

großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. 

Moderner Staat und Demokratie 

Wir wollen einen grundlegenden Wandel hin zu einem ermöglichenden, lernenden und digitalen Staat, 

der vorausschauend für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Es geht darum, das Leben einfacher zu 

machen. Staatliches Handeln soll schneller und effektiver werden und wirtschaftliche wie 

gesellschaftliche Innovationsprozesse befördern und einbinden. Wir wollen eine neue Kultur der 

Zusammenarbeit etablieren, die auch aus der Kraft der Zivilgesellschaft heraus gespeist wird. 
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Verwaltungsmodernisierung 

Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Sie muss auf interdisziplinäre und kreative 

Problemlösungen setzen. Wir werden sie konsequent aus der Nutzungsperspektive heraus denken. 

Wir wollen das Silodenken überwinden und werden feste ressort- und behördenübergreifende agile 

Projektteams und Innovationseinheiten mit konkreten Kompetenzen ausstatten. Wir werden 

proaktives Verwaltungshandeln durch antragslose und automatisierte Verfahren gesetzlich 

verankern. 

Von der Leitung der Ministerien und den Führungskräften im Öffentlichen Dienst erwarten wir, dass 

sie eine moderne Führungs- und Verwaltungskultur vorantreiben und für digitale Lösungen sorgen. 

Eigeninitiative und Mut der Beschäftigten müssen wertgeschätzt und belohnt werden. 

Die Modernisierung des Staates gelingt nur mit einem starken Öffentlichen Dienst. Diesen werden wir 

attraktiver gestalten. Der Staat muss bei Vielfalt, Gleichstellung und flexiblen sowie digitalen 

Arbeitsbedingungen Vorbild sein. Wir fördern und vereinfachen den Personalaustausch und die 

Rotation zwischen verschiedenen Behörden, zwischen Bund und Ländern sowie zwischen Verwaltung 

und Privatwirtschaft. Die Einstellungsvoraussetzungen flexibilisieren wir in Richtung praktischer 

Berufserfahrungen und stärken das Instrument des Altersgeldes. Die Digitalisierung wird zu einem 

allgemeinen und behördenübergreifenden Kernbestandteil der Ausbildung. Um die Integrität des 

Öffentlichen Dienstes sicherzustellen, werden wir dafür sorgen, dass Verfassungsfeinde schneller als 

bisher aus dem Dienst entfernt werden können. 

Lebendige Demokratie 

Demokratie lebt vom Vertrauen in alle staatlichen Institutionen und Verfassungsorgane. Wir werden 

daher das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken. 

Wir wollen die Qualität der Gesetzgebung verbessern. Dazu werden wir neue Vorhaben frühzeitig und 

ressortübergreifend, auch in neuen Formaten, diskutieren. Wir werden dabei die Praxis und betroffene 

Kreise aus der Gesellschaft und Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments besser einbinden sowie 

die Erfahrungen und Erfordernisse von Ländern und Kommunen bei der konkreten 

Gesetzesausführung berücksichtigen. Im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens soll die Möglichkeit der 

digitalen Ausführung geprüft werden (Digitalcheck). Wir werden ein Zentrum für Legistik errichten. 
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Wir werden ein digitales Gesetzgebungsportal schaffen, über das einsehbar ist, in welcher Phase sich 

Vorhaben befinden. Dort werden wir öffentliche Kommentierungsmöglichkeiten erproben. 

Gesetzentwürfen der Bundesregierung wird künftig eine Synopse beigefügt, die die aktuelle Rechtslage 

den geplanten Änderungen gegenüberstellt. Wir wollen Gesetze verständlicher machen. Die 

Barrierefreiheit in den Angeboten von Bundestag und Bundesregierung werden wir ausbauen. 

Wir wollen die Entscheidungsfindung verbessern, indem wir neue Formen des Bürgerdialogs wie etwa 

Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben. Wir werden Bürgerräte zu 

konkreten Fragestellungen durch den Bundestag einsetzen und organisieren. Dabei werden wir auf 

gleichberechtigte Teilhabe achten. Eine Befassung des Bundestages mit den Ergebnissen wird 

sichergestellt. Das Petitionsverfahren werden wir insgesamt stärken und digitalisieren und die 

Möglichkeit schaffen öffentliche Petitionen in Ausschüssen und im Plenum zu beraten. 

Transparenz 

Wir wollen durch mehr Transparenz unsere Demokratie stärken. Uns leiten die Prinzipien offenen 

Regierungshandelns – Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit. Wir werden das 

Lobbyregistergesetz nachschärfen, Kontakte zu Ministerien ab Referentenebene einbeziehen und den 

Kreis der eintragungspflichtigen Interessenvertretungen grundrechtsschonend und differenziert 

erweitern. Für Gesetzentwürfe der Bundesregierung und aus dem Bundestag werden wir Einflüsse 

Dritter im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben und bei der Erstellung von 

Gesetzentwürfen umfassend offenlegen (sog. Fußabdruck). Die Regelung findet ihre Grenzen in der 

Freiheit des Mandats. Wir wollen die Nationalen Aktionspläne im Rahmen der Open-Government-

Partnership (OGP) Deutschlands umsetzen und weiterentwickeln. 

Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit wirksamer 

ausgestalten. 

Parteiensponsoring werden wir ab einer Bagatellgrenze veröffentlichungspflichtig machen. Die Pflicht 

zur sofortigen Veröffentlichung von Zuwendungen an Parteien wird auf 35.000 Euro herabgesetzt. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge, die in der Summe 7.500 Euro pro Jahr überschreiten, werden im 

Rechenschaftsbericht veröffentlichungspflichtig. Wir schützen die Integrität des politischen 

Wettbewerbs vor einer Beeinträchtigung durch verdeckte Wahlkampffinanzierung mittels so 

genannter Parallelaktionen. Die Bundestagsverwaltung wird für ihre Aufsichts- und Kontrollfunktion in 

den Bereichen Transparenz und Parteienfinanzierung personell und finanziell besser ausgestattet. Wir 

wollen das Parteiengesetz auf den Stand der Zeit bringen und dabei insbesondere den Parteien mehr 
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digitale Beschlussfassungen und im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen digitale Wahlen 

ermöglichen. Dies soll unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen geschehen. 

Politische Bildung und Demokratieförderung sind mehr gefordert denn je, denn auch in Deutschland 

steht die pluralistische, freiheitliche Demokratie unter Druck. Akteurinnen und Akteure der 

nachhaltigen Demokratieförderung, die auf Basis von Respekt, Toleranz, Würde und Menschenrechten 

arbeiten, werden auch in Zukunft mit öffentlichen Mitteln gefördert. Die Arbeit und Finanzierung der 

politischen Stiftungen wollen wir rechtlich besser absichern. Dies soll aus der Mitte des Parlaments 

geschehen unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen. Die 

Informationsfreiheitsgesetze werden wir zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln. 

Föderalismus 

Der Föderalismus ist eine Grundsäule der Bundesrepublik. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, 

braucht es Klarheit bei den Aufgaben und der Finanzierung. Wir streben eine engere, zielgenauere und 

verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Dazu werden wir gemeinsam 

mit Kommunen und Ländern einen Föderalismusdialog zur transparenteren und effizienteren 

Verteilung der Aufgaben, insbesondere zu den Themen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, 

Bildung und Innere Sicherheit sowie zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung, führen. 

Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Hierzu wird der Bund mit der Region Bonn sowie den Ländern 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine vertragliche Zusatzvereinbarung abschließen. 

Wahlrecht 

Wir werden innerhalb des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen 

des Bundestages zu verhindern. Der Bundestag muss effektiv in Richtung der gesetzlichen Regelgröße 

verkleinert werden. Eine Verzerrung der Sitzverteilung durch unausgeglichene Überhangmandate 

lehnen wir ab. 

Wir werden die „Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der 

Parlamentsarbeit“ erneut einsetzen. Die Kommission wird sich mit dem Ziel einer paritätischen 

Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament befassen und die rechtlichen 

Rahmenbedingungen erörtern. Die Kommission wird zudem Vorschläge zur Bündelung von 

Wahlterminen, zur Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre sowie zur Begrenzung der 

Amtszeit des Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin prüfen. 
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Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. 

Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

auf 16 Jahre zu senken. Wir wollen die Ausübung des Wahlrechts für im Ausland lebende Deutsche 

erleichtern. 

Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung 

Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzung. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle 

notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche 

Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die 

Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Dafür müssen Staat und Gesellschaft sowie Bund, Länder 

und Kommunen an einem Strang ziehen. Wir wollen eine auf Rechtssicherheit und gegenseitigem 

Vertrauen fußende Planungskultur in Deutschland verwirklichen. Alle staatlichen Stellen sollen 

Verwaltungsverfahren so vereinfachen und verbessern, dass gerichtliche Auseinandersetzungen 

möglichst vermieden werden. Wir werden mehr Möglichkeiten im Rahmen des Verfassungs- und 

Unionsrechts ausnutzen. 

Wir werden die personellen und technischen Kapazitäten bei Behörden und Gerichten erhöhen. Für 

eine Personal- und Weiterbildungsoffensive sowie die Digitalisierung auf allen Ebenen streben wir 

einen verlässlichen und nachhaltigen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und 

Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern an. Die Inhouse-Beratungskapazitäten der öffentlichen 

Hand werden zu Beschleunigungsagenturen ausgebaut, auf die auch Länder und Kommunen einfach 

zugreifen können. Die Einsatzmöglichkeiten für private Projektmanagerinnen und Projektmanager 

werden ausgedehnt. Für Angelegenheiten des Planungsrechts schaffen wir die Voraussetzungen für 

zusätzliche Senate am Bundesverwaltungsgericht. Die Bundesregierung verstärkt ihre Kompetenz zur 

Unterstützung dialogischer Bürgerbeteiligungsverfahren. 

Die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen werden wir priorisiert umsetzen. Wir 

werden Behörden mit notwendiger Technik ausstatten, IT-Schnittstellen zwischen Bund und Ländern 

standardisieren und das digitale Portal für Umweltdaten zu einem öffentlich nutzbaren zentralen 

Archiv für Kartierungs- und Artendaten ausbauen. Bereits erhobene Daten sind, ggf. durch 

Plausibilisierungen, möglichst lange nutzbar zu machen. Planungsprozesse werden mit 

Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modeling) effizienter, kostengünstiger und 

transparenter gestaltet. Die digitalen Möglichkeiten des Planungssicherstellungsgesetzes werden wir 

nahtlos fortsetzen und insbesondere im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung weiterentwickeln. 
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Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir eine frühestmögliche und intensive 

Öffentlichkeitsbeteiligung einführen. Diese wird mit einer Mitwirkungspflicht für die anerkannten 

Naturschutzverbände und für die betroffene Öffentlichkeit kombiniert. Wir wollen eine wirksame und 

unionsrechtlich zulässige Form der materiellen Präklusion einführen. Wir werden frühzeitige 

Verfahrenskonferenzen in den Behörden einführen. 

Wir werden möglichst frühe Stichtage für die anzuwendende Sach- und Rechtslage vorsehen. Wir 

wollen klarstellen, dass wiederholte Auslegungs-, Einwendungs- und Erwiderungsschleifen vermieden 

werden können, indem bei Planänderungen nach Bürgerbeteiligung nur noch neu Betroffene zu 

beteiligen und Einwendungen nur mehr gegen Planänderungen zulässig sind. Wir werden 

verwaltungsinterne Fristen und Genehmigungsfiktionen bei Beteiligung weiterer Behörden ausweiten. 

Bei besonders prioritären Vorhaben soll der Bund künftig nach dem Vorbild des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes kurze Fristen zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses vorsehen. 

Wir wollen große und besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen auch im Wege zulässiger und 

unionsrechtskonformer Legalplanung beschleunigt auf den Weg bringen und mit hoher politischer 

Priorität umsetzen. Unter solchen Infrastrukturmaßnahmen verstehen wir systemrelevante 

Bahnstrecken, Stromtrassen und Ingenieursbauwerke (z. B. kritische Brücken). Für die Ausgestaltung 

werden wir uns eng mit der Europäischen Kommission abstimmen, die erforderliche Umweltprüfung 

durchführen und durch den Zugang zum Bundesverwaltungsgericht den Rechtsschutz und die 

Effektivität des Umweltrechts sicherstellen. Für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des 

Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht. Beginnen werden wir mit Schienenprojekten 

aus dem Deutschlandtakt – dem Ausbau/Neubau der Bahnstrecken Hamm-Hannover-Berlin, Korridor 

Mittelrhein, Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt, München-Kiefersfelden-Grenze D/A, Karlsruhe-Basel, 

„Optimiertes Alpha E+“, Ostkorridor Süd, Nürnberg-Reichenbach/Grenze D-CZ, die Knoten Hamburg, 

Frankfurt, Köln, Mannheim und München – sowie mit für die Energiewende zentralen Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragungsleitungen SüdLink, SüdOstLink und Ultranet. Weitere Vorhaben werden 

hinzukommen. 

Wir werden eine engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren 

ermöglichen, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Wir wollen das Instrument der Plangenehmigung, 

insbesondere bei Unterhaltungs-, Sanierungs-, Erneuerungs-, Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen im 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit existierenden Infrastrukturen innerhalb des 

europäischen Rechtsrahmens stärker nutzbar machen. Wir streben an, Sonderregeln für einzelne 
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Gebiete der Fachplanung in das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zu überführen, soweit dies 

möglich und sinnvoll ist. Wir wollen den Planerhalt stärken, indem wir die Planerhaltungsnormen und 

Zielabweichungsverfahren ausweiten. 

Verwaltungsgerichtsverfahren werden wir beschleunigen durch einen „frühen ersten Termin“ sowie 

durch ein effizienteres einstweiliges Rechtsschutzverfahren, in dem Fehlerheilungen maßgeblich 

berücksichtigt werden und auf die Reversibilität von Maßnahmen abgestellt wird. Klägerinnen und 

Kläger, deren Rechtsbehelfe zur Fehlerbehebung beitragen, werden die Verfahren ohne Nachteil 

beenden können. 

Wir wollen die Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch bundeseinheitliche gesetzliche 

Standardisierung (insb. Signifikanzschwellen) erhöhen, ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken. 

Für unsere gemeinsame Mission, die Planung von Infrastrukturprojekten, insbesondere den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen, wollen wir das Verhältnis von Klimaschutz und 

Artenschutz klären. Zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder 

zum Transport von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen im 

öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Dies werden wir gesetzlich festschreiben 

und für solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen eine Regelvermutung für das Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. Wir werden uns für eine 

stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz, eine Klärung des Verhältnisses von Arten- und 

Klimaschutz sowie mehr Standardisierung und Rechtssicherheit, auch im Unionsrecht, einsetzen. 

Ähnliche Prüfungen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens wollen wir, wo möglich, in einer 

integrierten Prüfung zusammenführen, ohne das Schutzniveau abzusenken. Wir wollen, 

gegebenenfalls durch Öffnungsklauseln, dafür sorgen, dass das Zusammenwirken zwischen 

Gemeinden und Ländern bei der Sicherstellung der Versorgung mit Erneuerbaren Energien gelingt. 

Diese Maßnahmen werden begleitet durch projektbezogene und gesamtbilanzierende 

Ausgleichsmaßnahmen, die einen hohen Umwelt- und Naturschutz sicherstellen. 

Zur schnellen und qualitativ hochwertigen Umsetzung unserer Beschleunigungsvorhaben werden wir 

eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe unter Einbeziehung der Länder einrichten. 
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Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur 

Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch. Wir wollen das Potenzial der 

Digitalisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale 

Teilhabe und Nachhaltigkeit nutzen. Dafür werden wir uns ambitionierte und überprüfbare Ziele 

setzen sowie realistische und schnell spürbare Maßnahmen ergreifen. Kompetenzen in der 

Bundesregierung werden neu geordnet und gebündelt, ein zentrales zusätzliches Digitalbudget 

eingeführt und Gesetze einem Digitalisierungscheck unterzogen. Die Verwaltung wird digitaler und 

konsequent bürgerorientiert. Wir fördern digitale Innovationen sowie unternehmerische und 

gesellschaftliche Initiative und setzen auf offene Standards und Diversität. Wir stärken die 

Digitalkompetenz, Grundrechte, Selbstbestimmung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir 

sorgen für Sicherheit und Respekt auch in Zeiten des Wandels. Wir machen aus technologischem auch 

gesellschaftlichen Fortschritt. Dabei ist uns bewusst: Ein digitaler Aufbruch, der unsere Werte, die 

digitale Souveränität und einen starken Technologiestandort sichert, gelingt nur in einem 

fortschrittlichen europäischen Rahmen. 

Digitaler Staat und digitale Verwaltung 

Die Menschen erwarten vom Staat einfach handhabbare und zeitgemäße digitale Leistungen, 

nutzerorientiert, medienbruchfrei und flächendeckend. Lösungen durch Automation – wie die 

automatisierte Auszahlung der Kindergrundsicherung – setzen wir prioritär um. Die Weiterentwicklung 

des Onlinezugangsgesetzes (OZG) geht mit einer ausreichenden Folgefinanzierung einher, mit der eine 

klare Standardisierung und Vereinheitlichung von IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA) 

unterstützt wird. Im Rahmen der IT-Konsolidierung schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und führen 

die IT-Budgets des Bundes zentral zusammen. Aus der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) machen wir 

eine agile, flexible Einheit mit einem mehrjährigen Globalbudget. Kommunen müssen von 

Bundesmitteln profitieren und im Rahmen des EfA-Prinzips entwickelte Lösungen übernehmen 

können. Digitalisierungshemmnisse (Schriftform u. a.) bauen wir mittels Generalklausel ab und 

vereinheitlichen Begriffe (z. B. „Einkommen“). Ein vertrauenswürdiges, allgemein anwendbares 

Identitätsmanagement sowie die verfassungsfeste Registermodernisierung haben Priorität. Für 

öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel 

als Open Source beauftragt, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Auf 

Basis einer Multi-Cloud Strategie und offener Schnittstellen sowie strenger Sicherheits- und 

Transparenzvorgaben bauen wir eine Cloud der öffentlichen Verwaltung auf. 
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Digitale Infrastruktur 

Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) und dem 

neuesten Mobilfunkstandard. Der eigenwirtschaftliche Ausbau hat Vorrang. Insbesondere dort, wo der 

Nachholbedarf am größten ist, allen voran weiße Flecken, investieren wir. Unter Wahrung des 

Investitionsschutzes ermöglichen wir Open Access zu fairen Bedingungen, wo nötig regulatorisch. Wir 

sorgen für Tempo beim Infrastrukturausbau durch schlanke digitale Antrags- und 

Genehmigungsverfahren, Normierung alternativer Verlegetechniken und Aufbau eines bundesweiten 

Gigabit-Grundbuchs. Wir stärken den Verbraucherschutz bei zugesicherten Bandbreiten, nötigenfalls 

durch pauschalierte Schadensersatzansprüche. Auf Basis von Potenzialanalysen treiben wir die 

Glasfaserausbauförderung auch ohne Aufgreifschwelle voran. Bei öffentlicher Vollfinanzierung hat das 

Betreibermodell Vorrang. Wir rücken die Förderung ganzer Cluster in den Fokus und machen 

Markterkundungsverfahren schneller und verbindlicher. Wir stoßen als Ergänzung zu FTTH und 

Inhouse-Glasfaserverkabelung, wo nötig, eine Förderung mittels Voucher an. Wir bündeln 

Kompetenzen und Aufgaben für Festnetz und Mobilfunk. Wir richten die Frequenzvergabe auf 

Vorgaben für Flächenversorgung aus, auch negative Auktionen sollen zum Einsatz kommen. Wir 

beschleunigen die Maßnahmen für besseren Mobilfunk- und WLAN-Empfang bei der Bahn. Wir prüfen 

Wege hin zu einer besseren digitalen Teilhabe für alle, z. B. durch Barrierefreiheit. Wir sichern die 

Netzneutralität. 

Digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit 

Wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Sie zu gewährleisten ist staatliche Pflicht. Wir 

führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement, mit dem Ziel 

Sicherheitslücken zu schließen, und die Vorgaben „security-by-design/default“ ein. Auch der Staat 

muss verpflichtend die Möglichkeit echter verschlüsselter Kommunikation anbieten. Hersteller haften 

für Schäden, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht werden. Die 

Cybersicherheitsstrategie und das IT-Sicherheitsrecht werden weiterentwickelt. Darüber hinaus 

sichern wir die digitale Souveränität, u. a. durch das Recht auf Interoperabilität und Portabilität sowie 

das Setzen auf offene Standards, Open Source und europäische Ökosysteme, etwa bei 5G oder KI. Wir 

leiten einen strukturellen Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur ein, stellen das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unabhängiger auf und bauen es als zentrale Stelle im 

Bereich IT-Sicherheit aus. Wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihnen bekannte Sicherheitslücken 

beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. 

Das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, 

z. B. in der IT-Sicherheitsforschung, soll legal durchführbar sein. Hackbacks lehnen wir als Mittel der 
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Cyberabwehr grundsätzlich ab. Nicht-vertrauenswürdige Unternehmen werden beim Ausbau 

kritischer Infrastrukturen nicht beteiligt. 

Nutzung von Daten und Datenrecht 

Die Potenziale von Daten für alle heben wir, indem wir den Aufbau von Dateninfrastrukturen 

unterstützen und Instrumente wie Datentreuhänder, Datendrehscheiben und Datenspenden 

gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. Wir streben einen 

besseren Zugang zu Daten an, insbesondere um Start-ups sowie KMU neue innovative 

Geschäftsmodelle und soziale Innovationen in der Digitalisierung zu ermöglichen. Ein Dateninstitut soll 

Datenverfügbarkeit und -standardisierung vorantreiben, Datentreuhändermodelle und Lizenzen 

etablieren. Für Gebietskörperschaften schaffen wir zu fairen und wettbewerbskonformen 

Bedingungen Zugang zu Daten von Unternehmen, insofern dies zur Erbringung ihrer Aufgaben der 

Daseinsvorsorge erforderlich ist. Für alle, die an der Entstehung von Daten mitgewirkt haben, stärken 

wir den standardisierten und maschinenlesbaren Zugang zu selbsterzeugten Daten. Mit einem 

Datengesetz schaffen wir für diese Maßnahmen die notwendigen rechtlichen Grundlagen. Wir fördern 

Anonymisierungstechniken, schaffen Rechtssicherheit durch Standards und führen die Strafbarkeit 

rechtswidriger De-anonymisierung ein. Wir führen einen Rechtsanspruch auf Open Data ein und 

verbessern die Datenexpertise öffentlicher Stellen. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine 

gute internationale Standardsetzung. Zur besseren Durchsetzung und Kohärenz des Datenschutzes 

verstärken wir die europäische Zusammenarbeit, institutionalisieren die Datenschutzkonferenz im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und wollen ihr rechtlich, wo möglich, verbindliche Beschlüsse 

ermöglichen. Wir schaffen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz, um Rechtsklarheit für 

Arbeitgeber sowie Beschäftigte zu erreichen und die Persönlichkeitsrechte effektiv zu schützen. Wir 

setzen uns für eine schnelle Verabschiedung einer ambitionierten E-Privacy-Verordnung ein. 

Digitale Gesellschaft 

Wir werden das digitale Ehrenamt sichtbarer machen, unterstützen und rechtlich stärken. Die 

Zivilgesellschaft binden wir besser in digitalpolitische Vorhaben ein und unterstützen sie, insbesondere 

in den Bereichen Diversität und Civic Tech. Beim Digital Services Act setzen wir uns für die Wahrung 

der Kommunikationsfreiheiten, starke Nutzerrechte, klare Meldeverfahren, den Zugang zu Daten sehr 

großer Plattformen für Forschungszwecke, die Überprüfbarkeit ihrer algorithmischen Systeme sowie 

klare Regelungen gegen Desinformationen ein. Auf Grundlage der europäischen Vorgaben werden wir 

den Rechtsrahmen (u. a. Telemediengesetz, TMG und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG) 

grundlegend überarbeiten. Den Aufbau von Plattformräten werden wir voranbringen. Allgemeine 

Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine 
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Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Anonyme und pseudonyme Online-Nutzung werden wir wahren. 

Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene, wie Lücken bei 

Auskunftsrechten, abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Wir schaffen die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private 

Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren. Wir werden die Einrichtung einer 

Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen. 

Digitale Schlüsseltechnologien 

Wir werden Treiber eines starken Technologiestandorts, der auf europäischen Werten basiert, Talente 

anzieht sowie Zukunftsfähigkeit und Wohlstand unseres Landes sichert. Investitionen in Künstliche 

Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-Technologie (DLT), Robotik 

und weitere Zukunftstechnologien stärken wir messbar und setzen Schwerpunkte. Wir stärken 

strategische Technologiefelder z. B. durch Important Projects of Common European Interest (IPCEIs) 

und treiben den angekündigten EU Chips Act voran. Mit europäischen Partnerländern fördern wir die 

Zusammenarbeit starker europäischer Forschungsstandorte, insbesondere bei KI, und ermöglichen 

institutionelle Freiräume. Im Sinne eines lernenden, technologiefördernden Staates setzen wir digitale 

Innovationen in der Verwaltung ein, schaffen notwendige Rechtsgrundlagen und Transparenz. Wir 

unterstützen den europäischen AI Act. Wir setzen auf einen mehrstufigen risikobasierten Ansatz, 

wahren digitale Bürgerrechte, insbesondere die Diskriminierungsfreiheit, definieren Haftungsregeln 

und vermeiden innovationshemmende ex-ante-Regulierung. Biometrische Erkennung im öffentlichen 

Raum sowie automatisierte staatliche Scoring Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. 

Nachhaltigkeit in der Digitalisierung 

Wir wollen die Potentiale der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Durch die Förderung 

digitaler Zwillinge (z. B. die Arbeit an einem virtuellen Modell eines analogen Produktes) helfen wir den 

Verbrauch an Ressourcen zu reduzieren. Wir werden Rechenzentren in Deutschland auf ökologische 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausrichten, u. a. durch Nutzung der Abwärme. Neue Rechenzentren 

sind ab 2027 klimaneutral zu betreiben. Öffentliche Rechenzentren führen bis 2025 ein 

Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ein. Für IT-

Beschaffungen des Bundes werden Zertifizierungen wie z. B. der Blaue Engel Standard. Ersatzteile und 

Softwareupdates für IT-Geräte müssen für die übliche Nutzungsdauer verpflichtend verfügbar sein. 

Dies ist den Nutzerinnen und Nutzern transparent zu machen. 
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Digitale Wirtschaft 

Wir unterstützen ein Level Playing Field im Wettbewerb und setzen uns für ambitionierte Regelungen 

des Digital Markets Act (DMA) ein, die nicht hinter bestehende nationale Regeln zurückfallen dürfen. 

Dazu gehören auch europäisch einheitliche Interoperabilitätsverpflichtungen und Regelungen zur 

Fusionskontrolle. Das Bundeskartellamt stärken wir im Umgang mit Plattformen. Wir fördern digitale 

Startups in der Spätphasenfinanzierung und stärken den Venture-Capital-Standort. Wir wollen den 

Anteil von Gründerinnen im Digitalsektor erhöhen. Dafür schaffen wir ein Gründerinnen-Stipendium 

und reservieren einen Teil des Zukunftsfonds. Öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse 

gestalten wir z. B. für Gov- und EduTech-Start-ups einfacher. Wir werden die 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Start-ups attraktiver gestalten. Wir stärken den Games-Standort 

Deutschland und verstetigen die Förderung. Wir stärken KMU bei der Digitalisierung durch 

unkomplizierte Förderung und bauen die Unterstützung für IT-Sicherheit, DSGVO-konforme 

Datenverarbeitung und den Einsatz digitaler Technologien aus. 

Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung 

Deutschland ist Innovationsland. Starke Wissenschaft und Forschung sind dabei die Garanten für 

Wohlstand, Lebensqualität, sozialen Zusammenhalt und eine nachhaltige Gesellschaft. Wir haben Lust 

auf Zukunft und den Mut zu Veränderungen, sind offen für Neues und werden neue technologische, 

digitale, soziale und nachhaltige Innovationskraft entfachen. Wir setzen neue Impulse für unsere 

Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Unsere Universitäten und Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften (HAW) werden wir als Herz des Wissenschaftssystems stärken, Innovation und 

Transfer von der Grundlagenforschung bis in die Anwendung fördern und beschleunigen. Um unseren 

Wissenschaftsstandort kreativer, exzellenter und wettbewerbsfähiger zu machen, wollen wir ihn 

europäisch und international weiter vernetzen. Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in all ihren 

Dimensionen sind Qualitätsmerkmale und Wettbewerbsfaktoren im Wissenschaftssystem. Wir wollen 

den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des BIP bis 

2025 erhöhen. 

Zukunftsstrategie Forschung 

Für die Lösungen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen benötigen wir eine starke 

Wissenschafts- und Forschungspolitik. Die Entwicklung eines erfolgreichen Impfstoffes gegen 

SarsCoV2 in Deutschland zeigt: Wir können unser Innovationspotenzial heben, wenn wir unsere 

Ressourcen effektiv bündeln und einsetzen. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen, indem wir 
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Programmlinien, Hightech-Strategie und Ressortforschungen missionsorientiert weiterentwickeln. 

Ergebnisse werden wir dabei an internationalen Zielkategorien messen und die Forschungsprojekte 

übergreifend vernetzen. Gewagte Forschungsideen finden in der Zukunftsstrategie Platz. 

Forschungsbedarfe müssen ressortübergreifend, schneller und wirksamer adressiert werden. 

Zentrale Zukunftsfelder sind unter anderem: Erstens: Moderne Technologien für eine 

wettbewerbsfähige und klimaneutrale Industrie (wie Stahl- und Grundstoffindustrie) in Deutschland. 

Sicherstellung sauberer Energiegewinnung- und -versorgung sowie die nachhaltige Mobilität der 

Zukunft. Zweitens: Klima, Klimafolgen, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Erdsystem und entsprechende 

Anpassungsstrategien, sowie nachhaltiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem. Drittens: ein 

vorsorgendes, krisenfestes und modernes Gesundheitssystem, welches die Chancen 

biotechnologischer und medizinischer Verfahren nutzt, und das altersabhängige Erkrankungen sowie 

seltene oder armutsbedingte Krankheiten bekämpft. Viertens: technologische Souveränität und die 

Potentiale der Digitalisierung, z. B. in Künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie, für 

datenbasierte Lösungen quer durch alle Sektoren. Fünftens: Erforschung von Weltraum und Meeren 

und Schaffung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten. Sechstens: gesellschaftliche Resilienz, 

Geschlechtergerechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden. 

Forschung an Zukunftstechnologien werden wir stärker als bislang in europäischen Verbünden 

zusammenführen. Wir fördern gezielt zukunftsweisende Großforschungsanlagen. Wir wollen in allen 

Anwendungsgebieten biotechnologischer Verfahren forschen und die Ergebnisse nutzen. 

Innovationen und Transfer 

Mit einer modernen Förderpolitik sorgen wir für einen erfolgreichen Aufbruch in ein 

Innovationsjahrzehnt. Mehr Innovationen stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland ebenso wie 

die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Die Stärke unserer Innovationskraft liegt in den Regionen, 

denn viele neue Ideen entstehen vor Ort, wo innovativ an den Lösungen der Zukunft gearbeitet wird. 

Unser Ziel ist die Stärkung von anwendungsorientierter Forschung und Transfer zur Schaffung und 

Stärkung regionaler sowie überregionaler Innovationsökosysteme. Dazu werden wir die Deutsche 

Agentur für Transfer und Innovation (DATI) gründen, um soziale und technologische Innovationen 

insbesondere an den HAW und kleinen und mittleren Universitäten in Zusammenarbeit u. a. mit Start-

ups, KMU sowie sozialen und öffentlichen Organisationen zu fördern. 

Die bestehenden Förderprogramme für HAW bauen wir als zentrale Erfolgsfaktoren für die Agentur 

aus. Perspektivisch wollen wir unter ihrem Dach relevante Förderprogramme aus den verschiedenen 
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Ressorts bündeln. Wir werden zeitlich und räumlich begrenzte Experimentierräume ermöglichen, in 

denen innovative Technologien, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen 

erprobt werden können. Wir wollen ausgewählte Standorte als Leuchttürme unter die Spitzengruppe 

internationaler Forschungs- und Transferregionen mit jeweils einem inhaltlichen Schwerpunkt 

bringen. Dazu wollen wir Innovationsregionen nach britischem Vorbild schaffen und dafür 

Handlungsspielräume des nationalen wie europäischen Rechts nutzen und ausweiten. 

Deutschland hat die Chance, zum international führenden Biotechnologie-Standort zu werden. Durch 

den ersten mRNA-Impfstoff aus Mainz hat unser Land weltweite Sichtbarkeit erlangt. Damit ist eine 

Leitfunktion für die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Biotechnologie verbunden. 

Wir wollen die vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale weiter stärken, indem wir mit 

zusätzlichen Mitteln ein neues Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft für Alternsforschung 

errichten. 

Für einen echten Innovationsschub müssen wir Ausgründungen vorantreiben. Wir werden 

Hochschulen Mittel des Bundes zur Schaffung einer Gründungsinfrastruktur für technologisches wie 

soziales Unternehmertum bereitstellen. Wir wollen die Ausgründungskultur in Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Breite stärken. Der dazu benötigte Kulturwandel 

wird durch Science-Entrepreneurship-Initiativen begleitet. 

Wir sind offen für die Etablierung eines German Tech Transfer Fund. Wir fördern Plattformen, die nicht 

verwertete Patente dem Markt bekannt und zugänglich machen. Wir werden die rechtlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation umgehend substanziell 

verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann. Wir werden ihre Arbeit in der laufenden 

Wahlperiode evaluieren. 

Forschungsdaten 

Das ungenutzte Potential, das in zahlreichen Forschungsdaten liegt, wollen wir effektiver für innovative 

Ideen nutzen. Den Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung wollen wir mit 

einem Forschungsdatengesetz umfassend verbessern sowie vereinfachen und führen 

Forschungsklauseln ein. Open Access wollen wir als gemeinsamen Standard etablieren. Wir setzen uns 

für ein wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht ein. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur 

wollen wir weiterentwickeln und einen Europäischen Forschungsdatenraum vorantreiben. 

Datenteilung von vollständig anonymisierten und nicht personenbezogenen Daten für Forschung im 

öffentlichen Interesse wollen wir ermöglichen. 
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Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und Forschung 

Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind das Rückgrat der deutschen 

Wissenschaftslandschaft. Als solche werden wir sie stärken, denn wo Fortschritt entsteht, muss er auch 

gelebt werden. Wir setzen den Weg der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern für ein 

zukunftsfähiges Wissenschaftssystem fort. Einer Entkopplung der Budgetentwicklung zwischen 

Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wirken wir entgegen. 

Wir werden den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ ab 2022 analog zum Pakt für Forschung 

und Innovation dynamisieren. Wir werden die Stiftung Innovation in der Hochschullehre insbesondere 

im Bereich digitaler Lehre weiterentwickeln. Mit einem Bundesprogramm „Digitale Hochschule“ 

fördern wir in der Breite Konzepte für den Ausbau innovativer Lehre, Qualifizierungsmaßnahmen, 

digitale Infrastrukturen und Cybersicherheit. 

Wir wollen einen Bund-Länder-Prozess zur Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts in Gang setzen. Für 

die wissenschaftliche Weiterbildung neben der grundständigen Lehre schaffen wir einen Rahmen, 

innerhalb dessen wir die Einführung von Micro-Degrees prüfen. 

Die Exzellenzstrategie hat sich bewährt und soll als Wettbewerbsraum einmalig mit zusätzlichen 

Mitteln für weitere Cluster ausgestattet werden. Wir stärken Verbünde, Anträge für kooperative oder 

interdisziplinäre Exzellenzcluster zu erarbeiten, die im Wettbewerb gleichberechtigt behandelt 

werden. 

Freie, Neugier getriebene Grundlagenforschung ist Fundament der staatlichen Forschungsförderung. 

Die Dynamisierung des Paktes für Forschung und Innovation (PFI) wollen wir erhalten. Wir werden bis 

zur Zwischenevaluation 2025 Transparenz über den Stand der Zielvereinbarung herstellen und 

Mechanismen entwickeln, um sie künftig verbindlicher zu machen. Unser Ziel ist: Die Entscheidung für 

den Strategieentwicklungsraum wird umgehend umgesetzt. Die Akademien der Wissenschaften 

werden analog zum Pakt für Forschung und Innovation gefördert. Die perspektivisch vereinbarte 

Steigerung der Programmpauschalen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden wir in 

verlässlichen Aufwuchsschritten bis zum Ende der Vertragslaufzeit des Paktes für Forschung und 

Innovation umsetzen. 
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Für Krisensituationen und prioritäre Handlungsfelder werden wir vereinfachte und beschleunigte 

Verfahren der Forschungsförderung entwickeln. Wir werden Bürokratie in Forschung und Verwaltung 

durch Shared-Service-Plattformen, Synergiemanagement und effizientere Berichtspflichten abbauen. 

In der Gesetzesfolgenabschätzung werden wir künftig auch Innovationspotenziale konsequent 

erfassen. 

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft 

Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir das 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation reformieren. Dabei wollen wir die Planbarkeit 

und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen und frühzeitiger Perspektiven für 

alternative Karrieren schaffen. Wir wollen die Vertragslaufzeiten von Promotionsstellen an die 

gesamte erwartbare Projektlaufzeit knüpfen und darauf hinwirken, dass in der Wissenschaft 

Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden. Wir tragen für eine verbesserte 

Qualitätssicherung der Promotion Sorge. 

Wir wollen die familien- und behindertenpolitische Komponente für alle verbindlich machen. Das 

Tenure-Track-Programm werden wir verstetigen, ausbauen und attraktiver machen. Wir wollen das 

Professorinnenprogramm stärken. Wir wollen Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt künftig in allen 

Förderprogrammen und Institutionen verankern und durchsetzen. Mit einem Bund-Länder-Programm 

wollen wir Best-Practice-Projekte für 1) alternative Karrieren außerhalb der Professur, 2) Diversity-

Management, 3) moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen fördern. Standards für 

Führung und Compliance-Prozesse sind im Wissenschaftssystem noch stärker zu berücksichtigen. 

Internationale Hochschulkooperation 

Nie war internationale Kooperation wichtiger. Daher räumen wir ihr einen hohen Stellenwert ein. Wir 

verteidigen Wissenschaftsfreiheit im In- und Ausland, stärken Schutzprogramme und werden die 

Internationalisierungsstrategie im Dialog weiterentwickeln. Wir stärken Erasmus+. Wir werden die 

europäischen Hochschulnetzwerke mit weiteren Standorten und digital ausbauen. Bologna-

Kooperationen mit Nachbarländern vertiefen wir. Um für internationale Talente attraktiv zu sein, 

werden wir administrative Hürden abbauen und mit einer Plattform die Rekrutierung von 

internationalen Spitzen-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern unterstützen. 
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Wir werden die institutionelle Förderung von Deutschem Akademischen Austauschdienst (DAAD) und 

Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) analog zum Pakt für Forschung und Innovation erhöhen. Asien-

und China-Kompetenz wollen wir deutlich ausbauen. 

Wissenschaftskommunikation und Partizipation 

Wissenschaft ist kein abgeschlossenes System, sondern lebt vom Austausch und der Kommunikation 

mit der Gesellschaft. Wir wollen Wissenschaftskommunikation systematisch auf allen 

wissenschaftlichen Karrierestufen und bei der Bewilligung von Fördermitteln verankern. Wir setzen 

uns für die Förderung des Wissenschaftsjournalismus durch eine unabhängige Stiftung, Weiterbildung 

für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, analoge und digitale Orte – von 

Forschungsmuseen bis Dashboards – ein. 

Wir werden mit Citizen Science und Bürgerwissenschaften Perspektiven aus der Zivilgesellschaft 

stärker in die Forschung einbeziehen. Open Access und Open Science wollen wir stärken. 

III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 

Unsere Wirtschaft legt mit ihren Unternehmen, den Beschäftigten sowie Verbraucherinnen und 

Verbrauchern die Grundlage für unseren Wohlstand. Als größte Industrie- und Exportwirtschaft 

Europas steht Deutschland in den 2020er Jahren jedoch vor tiefgreifenden Transformationsprozessen 

im globalen Wettbewerb – von der Dekarbonisierung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Pfads über die 

digitale Transformation bis hin zum demografischen Wandel. Hinzu kommt die langanhaltende 

Corona-Pandemie, die Teile der Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Wir sehen deshalb die 

Aufgabe, der ökonomischen Stärke unseres Landes eine neue Dynamik zu verleihen. Die 

Wirtschaftskraft und der Wohlstand unseres Landes liegen auch in Zukunft in der Vielfalt – von der 

Industrie, dem Mittelstand über das Handwerk bis hin zu Handel und Dienstleistungen. Wir stellen die 

Weichen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt der 

Zukunftsinvestitionen ein. Damit legen wir die Grundlagen, um nachhaltigen Wohlstand zu sichern und 

schaffen Raum für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und mehr Effizienz, für gute Arbeit, sozialen 

Aufstieg und neue Stärke. 

Wir denken ökonomische Entwicklung und ökologische Verantwortung zusammen. Es gilt, zu erhalten, 

was uns erhält und unsere Ressourcen zu schützen. Der Schutz von Umwelt und Natur ist daher 

essenzieller Bestandteil unseres politischen Handelns, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
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Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer Politik. Insbesondere der Kampf gegen das Artensterben, 

verlangt hohe Aufmerksamkeit und politisches Handeln. Unser Ziel ist eine nachhaltige, zukunftsfähige 

Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und Bauern ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die 

Umwelt, Tieren und Klima gerecht wird. Wir stärken regionale Wertschöpfungsketten und tragen zum 

Erhalt ländlicher Strukturen bei. 

Wir wollen eine nachhaltige, barrierefreie, innovative und für alle alltagstaugliche und bezahlbare 

Mobilität ermöglichen. Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gleichwertige 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land. 

Wirtschaft 

Nach der Corona-Pandemie braucht Deutschlands Wirtschaft einen neuen Aufbruch. Dafür muss die 

öffentliche Hand Impulse setzen und faire Rahmenbedingungen national und im europäischen 

Binnenmarkt schaffen. Wir wollen mehr Innovation, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Effizienz, gute 

Arbeit und klimaneutralen Wohlstand. Dafür brauchen wir ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen und 

mehr Tempo. Unser Ziel ist eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. 

Industrie 

Der Industrie kommt eine zentrale Rolle bei der Transformation der Wirtschaft mit Blick auf 

Klimaschutz und Digitalisierung zu. Wir werden die Innovations-, Investitions- und 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, um weiter Hochtechnologieland zu bleiben. Wir fördern 

regionale Transformationscluster und werden strukturschwache Regionen unterstützen. Wir 

erarbeiten eine Industriestrategie, die in Verbindung mit dem European Green Deal in eine 

europäische Lösung eingebettet ist und durch geeignete Maßnahmen Carbon Leakage verhindert. Um 

unsere heimische Industrie, insbesondere die Grundstoffindustrie, zu unterstützen, werden wir in dem 

für die Erreichung der Klimaziele ausreichendem Maße geeignete Instrumente schaffen, beispielsweise 

Carbon Contracts for Difference (Klimaverträge, CCfD), um so auch insbesondere die 

Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen. Diese Instrumente werden so ausgestaltet, dass die 

Rückzahlungsphasen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Wir unterstützen die 

Einführung eines europaweit wirksamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus oder vergleichbar 

wirksame Instrumente. Entscheidend ist, dass dieser WTO konform ausgestaltet ist, die 

Exportindustrie nicht benachteiligt, Greenwashing verhindert und unbürokratisch innerhalb des 

bestehenden Emissionshandelssystems umgesetzt wird. 
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Wir setzen uns für die Gründung einer Europäischen Union für grünen Wasserstoff ein. Dazu wollen 

wir das IPCEI Wasserstoff schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau einer 

Wasserstoffnetzinfrastruktur finanziell fördern. So wollen wir bis 2030 Leitmarkt für 

Wasserstofftechnologien werden und dafür ein ambitioniertes Update der nationalen 

Wasserstoffstrategie erarbeiten. 

Wir nutzen die Europäische Union und die internationalen Gremien gemeinsam mit europäischen 

Partnern für eine Initiative zur Gründung eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs mit 

einem einheitlichen CO2-Mindestpreis und einem gemeinsamen CO2-Grenzausgleich. 

Wir schaffen sichere Absatzmärkte für klimafreundliche Produkte durch Mindestquoten in der 

öffentlichen Beschaffung. 

Die Bundesregierung wird dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähige Strompreise für 

Industrieunternehmen am Standort Deutschland unter konsequenter Nutzung der eigenen Potenziale 

Erneuerbarer Energien bekommt, die sie auf dem Weg in die Klimaneutralität braucht. 

Neben dem Ausbau der Infrastruktur werden wir die Ziele zur Elektrolyseleistung deutlich erhöhen, 

europäische und internationale Klima- und Energiepartnerschaften für klimaneutralen Wasserstoff 

und seine Derivate auf Augenhöhe vorantreiben und Quoten für grünen Wasserstoff in der 

öffentlichen Beschaffung einführen, um Leitmärkte zu schaffen. Wir fördern in Deutschland die 

Produktion von grünem Wasserstoff. Im Interesse eines zügigen Markthochlaufs fördern wir 

zukunftsfähige Technologien auch dann, wenn die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch nicht 

ausreichend sichergestellt ist. Wir wollen den Einsatz von Wasserstoff nicht auf bestimmte 

Anwendungsfelder begrenzen. Grüner Wasserstoff sollte vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt 

werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch eine direkte Elektrifizierung auf 

Treibhausgasneutralität umzustellen. 

Deutschland soll zu einem Zentrum für Forschung, Fertigung und Recycling von Batteriezellen werden. 

Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen Akteuren bauen wir regionale Transformations- und 

Qualifizierungscluster auf. Wir wollen Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie 

machen. Dazu soll die deutsche Halbleiterbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch 
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finanziell hinreichend unterstützt werden, um diese Schlüsseltechnologie in Europa zu sichern, zu 

stärken und zukunftssicher auszubauen. 

Transformation der Automobilindustrie 

Wir unterstützen die Transformation des Automobilsektors, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu 

erreichen, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten. Wir machen Deutschland zum 

Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen 

massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen 

vollelektrische Pkw bis 2030. Für die Wertschöpfung dieser deutschen Schlüsselindustrie ist die 

regionale Transformation der KMU ebenso von zentraler Bedeutung. Wir werden daher den Wandel 

in den Automobilregionen hin zu Elektromobilität durch gezielte Clusterförderung unterstützen. Die 

Fortführung und Weiterentwicklung der Europäischen Batterieprojekte (IPCEI) sowie die Ansiedelung 

weiterer Zellproduktionsstandorte einschließlich Recycling in Deutschland sind von zentraler 

Bedeutung. Dazu ist die Stärkung der Forschung an neuen nachhaltigen Batterie-Generationen 

entscheidend. Wir wollen die auf Bundesebene bestehenden Kooperations- und Dialogformate im 

Bereich Automobilwirtschaft in einer Strategieplattform „Transformation Automobilwirtschaft“ mit 

Mobilitätswirtschaft, Umwelt- und Verkehrsverbänden, Sozialpartnern, Wissenschaft, Bundestag, 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden mit den zuständigen Bundesressorts bündeln, um das 

Ziel der Klimaneutralität, die Wertschöpfung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. 

Luft- und Raumfahrt 

Raumfahrt und der Bereich New Space sind zentrale Zukunftstechnologien. Wir stärken das nationale 

Raumfahrtprogramm und die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und bewahren ihre 

Eigenständigkeit. Wir entwickeln eine neue Raumfahrtstrategie unter Berücksichtigung der 

Vermeidung und Bergung von Weltraumschrott. Wir stärken den Luftfahrtproduktionsstandort 

Deutschland. Wir unterstützen die Erforschung und den Markthochlauf von synthetischen 

Kraftstoffen, die klimaneutrales Fliegen ermöglichen. Die Auftragsverfahren im Zusammenhang mit 

dem Luftfahrtforschungsprogramm für Entwicklung und Einsatz digitaler Werkzeuge, 

Prozessentwicklung, Materialforschung und Leichtbau sollen weiter beschleunigt sowie 

Vorauszahlungen ermöglicht werden. Wir stärken die Forschung zum Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe, 

für leisere Antriebe sowie für eine Plattform zur Simulation und Optimierung des Gesamtsystems 

Luftfahrt bezüglich seiner Klimawirkung. 
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Maritime Wirtschaft 

Durch Innovation und Technologieführerschaft sorgen wir für eine wettbewerbsfähige maritime 

Wirtschaft in Deutschland, insbesondere bei klimafreundlichen Schiffsantrieben. Wir bekennen uns zu 

den Zielen der Maritimen Agenda. Wir stärken den Schiffbau über die gesamte Wertschöpfungskette 

inklusive des Schiffsrecyclings als industriellen Kern in Deutschland. Auf europäischer Ebene treten wir 

für faire Wettbewerbsbedingungen und die Einsetzung eines europäischen 

Flottenmodernisierungsprogramms ein. Vergabeverfahren werden wir beschleunigen unter der 

konsequenten Einstufung des Marine-Unter- und Überwasserschiffbaus sowie des Behörden- und 

Forschungsschiffbaus als Schlüsseltechnologien inklusive der Instandhaltung. Wir werden eine 

Neukonzeptionierung der maritimen Ausbildung in Kooperation mit den Bundesländern anstoßen. Wir 

setzen uns für eine Koordinierung des Sedimentmanagements zwischen Bund und Ländern ein. Wir 

wollen, dass mehr Schiffe unter deutscher Flagge fahren. Wir werden die Zollabwicklung 

beschleunigen. 

Mittelstand, Handwerk und Freie Berufe 

Unsere Wirtschaftspolitik setzt auf zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für einen 

wettbewerbsfähigen Mittelstand, für ein starkes Handwerk und für Freie Berufe. Hierfür werden wir 

die Beteiligungsmöglichkeiten von kleinen und mittleren Betrieben an Vergabeverfahren stärken. 

Förderprogramme und Investitionszuschüsse sollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen 

und Selbstständige deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumentieren sein. Dafür werden wir sie 

digitalisieren, evaluieren und bedarfsgerecht ausgestalten. 

Zur Fachkräftesicherung im Handwerk werden wir das Duale System der beruflichen Ausbildung 

stärken und den Übergang von der Schule in die berufliche Bildung verbessern und im Rahmen eines 

Ausbildungspakts Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter fördern. Zudem wollen wir die 

Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung verbessern. Die Ausbildung im Handwerk 

werden wir gezielt fördern. Zusätzlich wollen wir eine Begabtenförderung in der beruflichen Bildung 

einführen. 

Wir wollen den Zugang zur Meisterausbildung erleichtern, indem wir die Kosten von Meisterkursen 

und -briefen für die Teilnehmer deutlich senken. Im Ausbildungsmarkt wollen wir Menschen mit 

Migrationsgeschichte mit einer Förderinitiative stärken. Frauen im Handwerk werden wir stärken. Die 

Tarifbindung im Handwerk und Mittelstand wollen wir stärken. Wir wollen ehrenamtliche 

Beteiligungen und die Transparenz im Kammerwesen im Dialog mit den Sozialpartnern stärken. 
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Einzelhandel 

Der stationäre Handel in Deutschland braucht attraktive Rahmenbedingungen, um im Strukturwandel 

gegenüber dem reinen Online-Handel bestehen und von der Digitalisierung profitieren zu können. Wir 

bemühen uns weiter um fairen Wettbewerb zwischen Geschäftsmodellen digitaler Großunternehmen 

und den lokal verwurzelten Unternehmen. Wir wollen die digital gestützte Wertschöpfung in Industrie, 

Handel, Handwerk und Dienstleistung unterstützen und dafür ein Level Playing Field herstellen. 

Wir nutzen das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und führen die 

Innenstadtstrategie des Bundes fort, insbesondere das Programm „Lebendige Zentren“ im Rahmen 

der Bund-Länder-Städtebauförderung. Sie sollen für eine Verbesserung der Aufenthalts- und 

Erlebnisqualität in den Innenstädten genutzt werden. 

Wir werden die konkreten Rückzahlmodalitäten der Corona-Hilfen prüfen. 

Gesundheitswirtschaft 

Eine innovative Gesundheitswirtschaft ist Grundlage des weiteren medizinischen Fortschritts und birgt 

gleichzeitig viel Potenzial für Beschäftigung und Wohlstand. Wir wollen weiter in Forschung 

investieren, um medizinische Spitzenleistungen (wie u. a. aktuell die Anwendung der mRNA-

Impfstoffe) zu ermöglichen. Wir setzen uns für High-Medizintechnik „made in Germany“ ein. Zugleich 

wollen wir die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um eine bessere Versorgungsqualität zu 

erreichen, aber auch Effizienzpotenziale zu heben. Damit die Beschäftigten des Gesundheitswesens 

die digitale Transformation bewältigen können, sind frühzeitige Weiterbildungsangebote unerlässlich. 

Zugleich werden wir durch unsere Maßnahmen zur Fachkräftesicherung dem Personalmangel im 

Gesundheitswesen entgegenwirken. 

Tourismus 

Der inländische Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit großem Zukunftspotenzial, 

besonders im ländlichen Raum. Wir nehmen den Prozess zur nationalen Tourismusstrategie wieder 

auf, verbessern die Koordinierung der Tourismuspolitik, um den Tourismusstandort Deutschland nach 

der Corona-Krise nachhaltig, klimafreundlich, sozial gerecht und innovativ zu gestalten. Mit einem 

Modernisierungsprogramm „Zukunft Tourismus“ unterstützen wir unbürokratisch Neu- und 

Wiedergründungen. Nationale Naturlandschaften, UNESCO-Welterbestätten und UNESCO Global 

Geoparks sind wichtige Bestandteile des deutschen Tourismus. Für einen nachhaltigen, 

naturverträglichen Tourismus unterstützen wir einen verstärkten Ausbau der passenden Infrastruktur, 

besonders bei Wander-, Rad- und Wassertourismus. Für einen langfristigen Dialog zu den 
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Zukunftsthemen der Branche, Klimaneutralität, Digitalisierung, Fachkräfte, etablieren wir eine 

„Nationale Plattform Zukunft des Tourismus“. Wir schaffen die analoge Meldepflicht bei touristischen 

Übernachtungen, wo möglich, im Bundesmeldegesetz ab. Der Umgang mit Meldescheinen wird künftig 

komplett digital erfolgen. Wir werden die Gewinnung ausländischer Fachkräfte für die deutsche 

Tourismusbranche durch den Abbau bürokratischer Hürden erleichtern. 

Start-up-, Gründungs- und Innovationsförderung 

Wir stärken die Start-up- und Gründerförderung. Wir werden Gründungen aus allen Lebenslagen und 

eine Kultur der zweiten Chance unterstützen und dafür ein neues Förderinstrument schaffen, das auch 

für Unternehmensnachfolgen offensteht. Wir verabschieden eine umfassende Start-up-Strategie. 

Hürden für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund beim Zugang zu Finanzierungen und 

Förderungen bauen wir ab; besseren Zugang zu Wagniskapital für Gründerinnen stellen wir sicher. Wir 

ermöglichen einen vereinfachten, rechtssicheren Zugang für Startups und junge Unternehmen zu 

öffentlichen Aufträgen. Wir schaffen die Voraussetzungen für flächendeckende „One Stop Shops“, also 

Anlaufstellen für Gründungsberatung, -förderung und -anmeldung. Ziel ist es, 

Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen. Die staatliche Förderbank KfW 

soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-Wagniskapitalgeber wirken, 

insbesondere für KI, Quantentechnologie, Wasserstoff, Medizin, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie 

und Kreislaufwirtschaft. Wir wollen ermöglichen, dass privates Kapital institutioneller Anleger, wie 

Versicherungen und Pensionskassen, für die Startup-Finanzierung mobilisiert werden kann. Wir wollen 

die Beteiligung von Frauen in Investment-Komitees von staatlichen Fonds und 

Beteiligungsgesellschaften deutlich stärken. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung werden wir attraktiver 

machen, u. a. durch eine weitere Anhebung des Steuerfreibetrags. Zu einer modernen 

Unternehmenskultur gehören auch neue Formen wie Sozialunternehmen, oder Gesellschaften mit 

gebundenem Vermögen. Wir erarbeiten eine nationale Strategie für Sozialunternehmen, um 

gemeinwohlorientierte Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen. Wir 

verbessern die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie zum 

Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen. Für Unternehmen mit 

gebundenem Vermögen wollen wir eine neue geeignete Rechtsgrundlage schaffen, die 

Steuersparkonstruktionen ausschließt. Hemmnisse beim Zugang zu Finanzierung und Förderung bauen 

wir ab. Wir werden die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, um Guthaben auf verwaisten 

Konten zur Förderung des Gemeinwohls nutzen zu können. 

Wir schaffen neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum. Dazu stärken und 

entbürokratisieren wir die Innovationsförderung und -finanzierung. Die Förderprogramme wie 
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„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“, „Industrielle Gemeinschaftsforschung für 

Unternehmen (IGF)“, „INNO-KOM“, „go-digital“ und „Digital Jetzt“ sowie das „Innovationsprogramm 

für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)“ werden wir weiterentwickeln. Die 

Innovationsförderung des Bundes soll für soziale und ökologische Innovationen konsequent geöffnet 

werden. Die Förderprogramme sollen bedarfsgerecht und flexibel ausgestattet und dynamisch 

fortgeschrieben werden. Wir werden ein Reallabor- und Freiheitszonengesetz schaffen, das 

einheitliche und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für Reallabore bietet und neue 

Freiräume zur Erprobung von Innovationen ermöglicht. Das Gesetz soll u. a. übergreifende Standards 

für Reallabore und Experimentierklauseln gesetzlich verankern, die Unternehmen, 

Forschungsinstituten und Kommunen attraktive Bedingungen bieten und gleichzeitig regulatorisches 

Lernen fördern. Wir wollen im Rahmen der bestehenden Förderstrukturen auch die 

Entwicklungsschritte von der Innovation hin zum Markteintritt unterstützen. 

Fairer Wettbewerb 

Wir verbessern die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb. Diese müssen auch den 

Erfordernissen des Mittelstands Rechnung tragen und die Aspekte Innovation, Nachhaltigkeit, 

Verbraucherschutz und soziale Gerechtigkeit integrieren. Wir werden das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) evaluieren und weiterentwickeln. Wir werden prüfen, wie das 

Bundeskartellamt gestärkt werden kann, um bei erheblichen, dauerhaften und wiederholten 

Verstößen gegen Normen des wirtschaftlichen Verbraucherrechts analog zu Verstößen gegen das GWB 

Verstöße zu ermitteln und diese abzustellen. Wir werden das Ministererlaubnisverfahren so 

reformieren, dass wieder angemessene Klagemöglichkeiten gegen eine Ministererlaubnis bestehen 

und der Deutsche Bundestag im Verfahren beteiligt wird. Wir setzen uns für eine 

missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit auf europäischer Ebene als Ultima Ratio auf 

verfestigten Märkten ein. Wir wollen eine Verpflichtung zur Interoperabilität auf europäischer Ebene 

und über das GWB für marktbeherrschende Unternehmen verankern. Dabei sollen – basierend auf 

internationalen technischen Standards – das Kommunikationsgeheimnis, ein hoher Datenschutz und 

hohe IT-Sicherheit sowie eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt werden. Die 

Datenportabilität soll gestärkt werden. Auf EU-Ebene setzen wir uns außerdem für eine 

Verabschiedung eines ambitionierten Digital Markets Act (DMA) sowie seine Durchsetzung durch die 

Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten ein. Auf europäischer Ebene werden wir uns für eine 

Anpassung der Fusionskontrolle zur Unterbindung innovationshemmender strategischer Aufkäufe 

potenzieller Wettbewerber (sogenannte killer-acquisitions) einsetzen. 
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Bürokratieabbau 

Wir wollen Abläufe und Regeln vereinfachen und der Wirtschaft, insbesondere den Selbstständigen, 

Unternehmerinnen und Unternehmern mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben schaffen. Wir werden 

ein neues Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen, welches die Wirtschaft, Bürgerinnen und 

Bürger sowie Verwaltung gegenüber dem bisherigen Bürokratieaufwand entlastet, ohne auf 

notwendige Schutzstandards zu verzichten. Überflüssige Bürokratie werden wir abbauen. Die 

ressortübergreifende „One-in-one-out“-Regelung setzen wir konsequent fort. Die Bundesregierung 

wird ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des bürokratischen Aufwands von Gesetzen und 

Regelungen entwickeln, das eine regelmäßige Einbeziehung der Stakeholder vorsieht (Praxischeck). 

Wir werden bei der Umsetzung von EU-Recht dafür Sorge tragen, dass sie effektiv, bürokratiearm und 

im Sinne des einheitlichen Europäischen Binnenmarktes erfolgt. Wir werden das „Once-only“-Prinzip 

schnellstmöglich einführen. Das bereits beschlossene Unternehmens-Basisdatenregister soll schnell 

umgesetzt und dessen Finanzierung gesichert werden. Wir werden prüfen, inwiefern wir den Aufwand 

für und durch die rein elektronische Aufbewahrung von Belegen und Geschäftsunterlagen verringern 

können. Unnötige Erfordernisse bei A1 Bescheinigungen bei grenzüberschreitender 

Dienstleistungserbringung müssen rasch abgeschafft werden, indem ein europäisches elektronisches 

Echtzeitregister eingeführt wird. 

Das Postgesetz wollen wir novellieren und dabei sozial-ökologische Standards weiterentwickeln sowie 

den fairen Wettbewerb stärken. Wir nutzen das Bundesfinanzierungsgremium, um regelmäßig zu 

überprüfen, ob die mit der Beteiligung verfolgten Ziele auch erreicht werden und ob sie noch zur 

öffentlichen Daseinsvorsorge benötigt werden. 

Wir wollen im Jahreswirtschaftsbericht eine Wohlstandsberichterstattung integrieren, die neben 

ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen des Wohlstands erfasst. 

Wir werden die wissenschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregierung nach dem Vorbild der 

Monopolkommission stärken und deren Unabhängigkeit garantieren. Die Berichte der 

Sachverständigenräte werden wir nach ihrer Veröffentlichung im Bundestag als eigenständigen 

Tagesordnungspunkt diskutieren. 

Fachkräfte 

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in vielen Branchen kann eines der größten Hindernisse für 

Wirtschaftswachstum, für die Sicherung von Wohlstand, eine hohe Qualität in Gesundheit, Pflege, 

Betreuung und Bildung sowie für das Gelingen der Transformation in Deutschland sein. Die 

32 



 

         

     

 

             

     

 

             

        

 

             

             

    

 

        

       

           

             

            

            

         

 

              

        

 

             

       

 

 

         

          

            

          

           

             

         

Bundesregierung wird daher ihre Fachkräftestrategie und die Nationale Weiterbildungsstrategie 

weiterentwickeln. Wesentliche Bausteine sind: 

Erstens streben wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen an. Diesem Ziel dient unsere 

Arbeitsmarkt-, Gleichstellungs- und Familienpolitik. 

Zweitens wollen wir allen älteren Erwerbstätigen, die dies können und wollen, ermöglichen auch 

mindestens bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten. 

Drittens brauchen wir einen neuen Schub für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung oder 

Neuorientierung auch in der Mitte des Erwerbslebens, vor allem dann, wenn der technologische 

Wandel dies erfordert. 

Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwanderung. Wir werden unser 

Einwanderungsrecht weiterentwickeln und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

wie die Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehenden Einwanderungsrecht werden wir mit 

der Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule etablieren, um 

Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die 

Blue Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische Berufe ausweiten; Voraussetzung 

wird ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen sein. 

Zugleich werden wir die Hürden bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem 

Ausland absenken, Bürokratie abbauen und Verfahren beschleunigen. 

Fünftens müssen Arbeitsbedingungen in den Bereichen attraktiver werden, in denen bereits jetzt oder 

absehbar ein Mangel an Fachkräften herrscht. 

Vergaberecht 

Wir wollen die öffentlichen Vergabeverfahren vereinfachen, professionalisieren, digitalisieren und 

beschleunigen. Die Bundesregierung wird die öffentliche Beschaffung und Vergabe wirtschaftlich, 

sozial, ökologisch und innovativ ausrichten und die Verbindlichkeit stärken, ohne dabei die 

Rechtssicherheit von Vergabeentscheidungen zu gefährden oder die Zugangshürden für den 

Mittelstand zu erhöhen. Wir werden die bestehenden Anforderungen entsprechend des europäischen 

Vergaberechts im nationalen Vergaberecht präzisieren. Die öffentliche Hand soll sich am Aufbau eines 

Systems zur Berechnung von Klima- und Umweltkosten beteiligen. 
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Wir wollen die rechtssichere Digitalisierung in diesem Bereich vorantreiben und dazu eine 

anwenderfreundliche zentrale Plattform schaffen, über die alle öffentlichen Vergaben zugänglich sind 

und die eine Präqualifizierung der Unternehmen ermöglicht. Wir wollen schnelle Entscheidungen bei 

Vergabeverfahren der öffentlichen Hand fördern und unterstützen dabei Länder und Kommunen bei 

der Vereinfachung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 

Rohstoffe, Lieferketten und Freihandel 

Wir wollen unsere Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung unterstützen, 

den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und ökologisch ausrichten. 

Wir wollen das Bundesbergrecht modernisieren. 

Wir wollen das ökonomische und ökologische Potenzial des Recyclings umfassend nutzen, den 

Ressourcenverbrauch senken und damit Arbeitsplätze schaffen (Produktdesign, Recyclat, Recycling). 

Die Genehmigungsprozesse für Ungebundene Finanzkredite werden wir beschleunigen, ohne 

Nachhaltigkeitsstandards zu senken. 

Wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, basierend auf den UN-Leitprinzipien 

Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das 

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wird unverändert umgesetzt und 

gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für 

entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von 

Produkten aus Zwangsarbeit. 

Wir wollen den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen und 

menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und europäische 

Handelspolitik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus. Damit garantieren wir 

Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Wir setzen uns für die Stärkung des 

Multilateralismus und für die Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation WTO ein, dazu gehört 

die Erneuerung der Regeln zu marktverzerrenden Subventionen, die Aufhebung der Blockade bei dem 

Streitbeilegungsmechanismus und eine Ausrichtung am Pariser Klimavertrag sowie den Globalen 

Nachhaltigkeitszielen der VN. Wir unterstützen die Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie und 

wollen die künftigen EU-Handelsabkommen (u. a. mit Chile, Neuseeland, Australien, ASEAN, Indien) 

mit effektiven Nachhaltigkeitsstandards unter Anwendung eines Streitbeilegungsmechanismus 
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ausstatten. Wir setzen uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass bei der Vertragsfortentwicklung 

durch die regulatorische Kooperation die Entscheidungskompetenzen des EU-Parlaments gestärkt 

werden. 

Wir nutzen das europäische Wettbewerbsrecht und die Stärke des europäischen Binnenmarktes 

gerade mit Blick auf unfaire Wettbewerbspraktiken autoritärer Regime. Wir unterstützen die 

Schaffung und Weiterentwicklung der autonomen handelspolitischen Instrumente gegen unfaire 

Handelspraktiken auf europäischer Ebene. 

Die Kreditabsicherungen für Exporte in Form von Hermes-Bürgschaften unterstützen wir gerade auch 

für KMUs bei Small-Ticket-Finanzierung. Gleichzeitig sollten sie klimapolitischen Zielen nicht 

entgegenstehen. 

Europa sollte die Chance ergreifen, in einen intensiven Austausch mit der neuen US-Regierung zur 

Förderung von Handel und Investitionen mit hohen Umwelt- und Sozialstandards einzutreten, um mit 

dem transatlantischen Wirtschaftsraum globale Standards setzen zu können. Gemeinsam mit den USA 

wollen wir den multilateralen Handel, die Reform der WTO, die Etablierung von ökologischen und 

sozialen Standards, den Wohlstand sowie die Dynamik eines nachhaltigen Welthandels vorantreiben. 

Wir setzen uns für ein ambitioniertes Abkommen mit den USA ein, das einen rechtssicheren und 

datenschutzkonformen Datentransfer auf europäischem Schutzniveau ermöglicht. Die Entscheidung 

über die Ratifizierung des Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) treffen wir nach 

Abschluss der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Wir setzen uns dann für die Ratifizierung 

des Mercosur-Abkommens ein, wenn zuvor von Seiten der Partnerländer umsetzbare und 

überprüfbare, rechtliche verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und 

Menschenrechtsschutz eingegangen werden und praktisch durchsetzbare Zusatzvereinbarungen zum 

Schutz und Erhalt bestehender Waldflächen abgeschlossen worden sind. Eine Ratifikation des EU-

China-Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus verschiedenen Gründen zurzeit nicht stattfinden. 

Wir werden uns für Reziprozität einsetzen. Wir setzen uns für Investitionsabkommen ein, die den 

Investitionsschutz für Unternehmen im Ausland auf direkte Enteignungen und Diskriminierungen 

konzentrieren und wollen die missbräuchliche Anwendung des Instruments – auch bei den noch 

ausstehenden Abkommen – verhindern. 

Die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing (German Trade and Investment, GTAI) 

und das Netz der Außenhandelskammern werden wir stärken. Wir wollen prüfen, ob bei klar 
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definierten Sicherheitsgefährdungen durch die Übernahme kritischer Infrastrukturen, z. B. im 

deutschen Stromnetz oder im Breitbandnetz, durch ausländische Investoren das rechtliche 

Instrumentarium ausreicht und ggf. geeignete Instrumente dafür schaffen, damit die Bundesregierung 

angemessen und schnell reagieren kann. 

Regionale Wirtschaftsförderung 

Im Rahmen des Gesamtdeutschen Fördersystems werden wir die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe 

Regionale Wirtschaftsentwicklung für Innovationsförderung, Digitalisierung, betriebliche 

Produktivitätsziele, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung aufstocken. Dabei soll die bestehende 50-

km-Regelung überprüft und gegebenenfalls abgeschafft werden. Ziel ist es, damit für zusätzliche 

regionale Wachstumsimpulse zu sorgen. Wir werden die Erfahrungen mit diesem Instrument nutzen, 

um das gesamte Fördersystem des Bundes in Zukunft noch stärker auf die Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse und die Transformation der Wirtschaftsstruktur auszurichten. Alle Ressorts werden 

ihre Förderrichtlinien überprüfen. Alle Ressorts werden die regionale Verteilung ihrer 

Förderprogramme offenlegen und dazu einheitliche Datenstandards etablieren. Wir streben eine 

ausgewogene regionale Verteilung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch innerhalb 

der großen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen an. Den Ausbau und die Neuansiedlung von 

außeruniversitären Einrichtungen unterstützen wir prioritär in den Regionen, die gegenwärtig 

unterausgestattet sind, so wie z. B. viele Teile Ostdeutschlands. 

Umwelt- und Naturschutz 

Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer Politik. 

Damit schützen wir die Freiheit und Chancen jetziger und kommender Generationen. Wir werden die 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit weiterentwickeln 

und die Governance-Strukturen überprüfen. 

Wir erhöhen die Verbindlichkeit von Nachhaltigkeitsstrategien, -zielen und -programmen im konkreten 

Regierungshandeln und bei der Erstellung von Gesetzen und stärken parlamentarische 

Beteiligungsrechte. Die öffentliche Hand geht bei ihrer Beschaffung mit gutem Beispiel voran. 

Naturschutz und Biodiversität 

Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. Wir wollen 

die Biologische Vielfalt schützen und verbessern, ihre nachhaltige Nutzung sichern und die Potenziale 
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des natürlichen Klimaschutzes nutzen. Dafür bringen wir uns ambitioniert auf internationaler Ebene 

ein, stärken den Naturschutz und sehen Kooperation mit den Flächennutzern als zentralen Baustein 

an. Die notwendigen Maßnahmen werden wir ergreifen und finanzieren. Auf der 

Biodiversitätskonferenz setzen wir uns für einen ambitionierten neuen globalen Rahmen ein. Wir 

werden unser finanzielles Engagement zur Umsetzung des globalen Rahmens erheblich erhöhen. 

Wir setzen uns im Rahmen der Konvention über Biologische Vielfalt (CBD) im Sinne der europäischen 

Biodiversitätsstrategie dafür ein, 30 Prozent Schutzgebiete zu erreichen und diese wirksam zu 

schützen. Für die nationale Umsetzung werden wir die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

(NBS) mit Aktionsplänen, konkreten Zielen und Maßnahmen weiterentwickeln, verbindlich verankern 

und das wissenschaftliche Monitoring stärken. 

Wir unterstützen die Ausweisung des europäischen Grünen Bandes und berücksichtigen dabei auch 

die Erinnerungskultur und begangenes SED-Unrecht. Wir legen einen Aktionsplan Schutzgebiete auf, 

mit dem Ziel, ihr Management zu verbessern. Bundeseigene Flächen im Außenbereich haben für den 

Klimaschutz sowohl als potenzielle Standorte für Windkraft- und PV-Anlagen, als auch für die 

Biodiversität – wie z. B. Biotopverbund, Nationales Naturerbe, Wildnisgebiete, Gewässer- und 

Artenschutz – eine erhebliche Bedeutung und können die Entwicklung im ländlichen Raum 

unterstützen und einer nachhaltigen Nutzung zur Verfügung stehen. Hierfür geeignete Flächen werden 

künftig von der Privatisierung ausgenommen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

übertragen, soweit sie sich noch nicht in deren Eigentum befinden. Die Bundesanstalt verpachtet diese 

Flächen und Flächen aus ihrem eigenen Bestand dauerhaft für den jeweiligen Zweck. Die BVVG-

Flächen, die zur Übertragung in das Nationale Naturerbe beim Bundesamt für Naturschutz vorbereitet 

und gelistet sind, werden zügig übertragen und so entwickeln, dass sie ihre Funktion als CO2-Senken 

erhöhen. 

Das europäische Naturschutzrecht setzen wir eins-zu-eins um. Für die Umsetzung von 

Naturschutzmaßnahmen oberhalb von gesetzlichen Mindeststandards stärken wir den 

Vertragsnaturschutz deutlich und ermöglichen regionale Spielräume sowie flexible Lösungen wie den 

niederländischen Weg. Wir stärken den Naturschutz in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz (GAK) und erhöhen die Mittel auch für die Vertragsnaturschutzprogramme der Länder. 

Die Energiewende werden wir ohne den Abbau von ökologischen Schutzstandards forcieren. Wir 

werden ein nationales Artenhilfsprogramm auflegen, das insbesondere den Schutz derjenigen Arten 

verbessert, bei denen es Konflikte mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien gibt, um die 
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Energiewende naturverträglich zu gestalten und die Finanzierung mit Beteiligung der Betreiber 

sicherstellen. 

Wir setzen uns für konsequenten Insektenschutz ein, werden den Einsatz von Pestiziden deutlich 

verringern und die Entwicklung von natur- und umweltverträglichen Alternativen fördern. 

Den Kampf gegen die Wilderei wollen wir intensivieren und den illegalen Handel mit geschützten Arten 

auch im Online-Handel unterbinden sowie den Vollzug durch eine Task-Force stärken. Wir setzen uns 

für ein Importverbot von Wildfängen für den Heimtiermarkt ein. 

Unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass 

trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten. Wir werden mit allen in 

diesen Fragen befassten Organisationen und Verbänden einen institutionalisierten Dialog 

„Weidetierhaltung und Wolf“ einrichten. Wir werden durch eine Überarbeitung der 

Monitoringstandards die Anzahl der in Deutschland lebenden Wölfe realitätsgetreu abbilden und 

wollen den Ländern europarechtskonform ein regional differenziertes Bestandsmanagement 

ermöglichen. 

Natürlicher Klimaschutz 

Wir entwickeln ein Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, mit dem wir Synergien zwischen Natur-

und Klimaschutz schaffen und stärken mit Renaturierungsmaßnahmen die Resilienz unserer 

Ökosysteme, insbesondere Moore, Wälder, Auen, Grünland sowie marine und Küstenökosysteme, 

gegen die Klimakrise. Wir stellen eine ausreichende Finanzierung aus dem Energie- und Klimafonds 

bereit. Zusätzlich richten wir einen Bundesnaturschutzfonds ein und bündeln die bestehenden 

Bundesprogramme zum Naturschutz. Moorschutz liegt im öffentlichen Interesse. Wir werden eine 

Nationale Moorschutzstrategie verabschieden und zügig umsetzen. Wir werden die Umsetzung von 

Moorschutzmaßnahmen durch einen partizipativen Prozess zur Erarbeitung nachhaltiger 

Entwicklungskonzepte begleiten, Perspektiven für die Regionen entwickeln und alternative 

Bewirtschaftungsformen stärken (u. a. Paludikulturen). Wir werden Alternativen zur Torfnutzung 

entwickeln und beschließen einen Ausstiegsplan für Torfabbau und -verwendung. 

Das bestehende Naturerbe an Oder und Mittelelbe schützen wir. Die Kompetenzen der 

Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für Klimaschutz und Klimaanpassung werden 

wir stärken. 
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Die natürliche CO2-Speicherfähigkeit der Meere werden wir durch ein gezieltes Aufbauprogramm 

verbessern (Seegras-Wiesen, Algenwälder). 

Gerade im Wald werden die Folgen der Klimakrise sichtbar. Gleichzeitig ist er für das Erreichen unserer 

Klimaschutzziele unerlässlich. Durch einen gezielten Waldumbau müssen artenreiche und 

klimaresiliente Wälder mit überwiegend standortheimischen Baumarten geschaffen werden. Die 

Waldbewirtschaftung spielt dabei eine wichtige Rolle. Entsprechend dieser Ziele novellieren wir das 

Waldgesetz. Wir werden das Forstschädenausgleichsgesetz evaluieren und passen es gegebenenfalls 

an. Intervalle und Form der Bundeswaldinventur werden wir überprüfen und ein digitales 

Waldmonitoring einführen. Der Bund wird zusammen mit den Ländern einen langfristigen Ansatz 

entwickeln, der konkrete, über die bisherigen Zertifizierungssysteme hinausgehende Anforderungen 

an zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen adressiert, diese honoriert und die 

Waldbesitzer dadurch in die Lage versetzt, ihre Wälder klimaresilient weiterzuentwickeln und, wenn 

nötig, umzubauen oder Neu- und Wiederbewaldung zu unterstützen. Wir stoppen den Einschlag in 

alten, naturnahen Buchenwäldern in öffentlichem Besitz. Die Wälder im Bundesbesitz sollen 

mittelfristig mindestens nach FSC- oder Naturland-Standards bewirtschaftet werden. Wir fördern den 

internationalen Waldschutz und die Waldrenaturierung. Wir setzen uns auf EU-Ebene für eine rechtlich 

verbindliche Regelung ein, die den Import von Produkten und Rohstoffen, die mit Entwaldung 

verbunden sind, verhindert. Mit einer Holzbauinitiative unterstützen wir die regionalen 

Holzwertschöpfungsketten. Wir wollen die Kaskadennutzung als Grundsatz verankern. Wir stärken 

forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Wir werden bundesweite Präventions- und 

Bekämpfungsstrategien erarbeiten und die Waldbrandbekämpfungsmöglichkeiten am Boden und aus 

der Luft, auch im Rahmen des Mechanismus rescEU, ausbauen. Wir fördern bodenschonende 

Waldbearbeitung, z. B. mit Rückepferden und Saatdrohnen. 

Meeresschutz 

Intakte Meere sind maßgeblich für Klimaschutz und Biodiversität. Schutz, Sicherheit und nachhaltige 

Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang bringen. Wir starten eine Meeresoffensive 

zum Schutz der Meeresnatur, erarbeiten eine kohärente und verbindliche Meeresstrategie, richten 

eine Meereskoordination unter Leitung eines Meeresbeauftragten ein und etablieren eine Nationale 

Meereskonferenz. Wir wollen die Ökosystemleistungen von Nord- und Ostsee erhalten. Dafür werden 

wir die Schutzgebiete in der deutschen Außenwirtschaftszone (AWZ) effektiv managen, und die dafür 

notwendigen personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 10 Prozent der 

AWZ werden wir gemäß der EU-Biodiversitätsstrategie streng schützen und dort Zonen frei von 

schädlicher Nutzung ausweisen. Wir setzen uns für den zügigen Abschluss eines VN-Abkommens zum 
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Schutz der Biodiversität auf Hoher See, für ein international verbindliches Rahmenwerk gegen die 

Vermüllung der Meere und für die Einrichtung von internationalen Schutzgebieten, insbesondere dem 

Weddellmeer, ein. Wir setzen uns für ein Verbot von Scheuerfäden (sogenannten Dolly Ropes) auf 

europäischer Ebene ein. Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und 

Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige 

Bergung eingerichtet und solide finanziert. Wir setzen uns international für strenge Umweltstandards 

und die verbindliche Überprüfung der Umweltverträglichkeit im Tiefseebergbau ein und werden die 

Meeresforschung fortführen, um das Wissen über die Tiefsee auszuweiten. Wir wollen keine neuen 

Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die 

deutsche Nord- und Ostsee erteilen. 

Klimaanpassung 

Wir erarbeiten eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie, insbesondere auch vor dem Hintergrund 

der Flutkatastrophe 2021. Mit einem Klimaanpassungsgesetz schaffen wir einen Rahmen, um 

gemeinsam mit den Ländern eine nationale Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen etwa in 

den Handlungsfeldern Hitzevorsorge, Gesundheits- und Allergieprävention und Wasserinfrastruktur 

umzusetzen und rechtzeitig nachsteuern zu können. Erste dringliche Maßnahmen werden wir zudem 

mit einem Sofortprogramm sehr schnell auf den Weg bringen. Wir streben eine Verankerung der 

gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung an und 

wollen sie mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstatten. Wir schaffen mehr Raum für Innovation, 

Digitalisierung und privatwirtschaftliche Initiativen für Klimaanpassung. Den Küsten- und 

Hochwasserschutz verstehen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und werden die Länder und 

Kommunen finanziell stärken. Wir schaffen bundeseinheitliche Standards für die Bewertung von 

Hochwasser- und Starkregenrisiken und die Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- und 

Risikokarten. Wir überprüfen den Ausnahmekatalog für die Genehmigung von Bauvorhaben in 

ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten und passen ihn, wenn nötig, an, mit dem Ziel, Risiken zu 

minimieren. Wir unterstützen Privathaushalte mit einer KfW-Förderung bei der privaten Hochwasser-

und Starkregenvorsorge. Wir unterstützen Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, 

insbesondere in eine klimafeste Wasserinfrastruktur, die Extremniederschlägen und Niedrigwasser 

Rechnung trägt. Mit Entsiegelungsprojekten stärken wir die Versickerung von Regenwasser und 

reduzieren die Risiken von Überschwemmungen. 

Wasserschutz 

Gemeinsam mit den Ländern setzen wir die EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz des Wassers als 

öffentliches Gut konsequent und zügig um. Wir setzen zügig eine von Bund und Ländern gemeinsam 
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getragene Nationale Wasserstrategie mit dem Ziel eines integrierten Wassermanagements um. 

Gemeinsam mit den Ländern entwickeln wir eine Leitlinie zur Wasserentnahme, die der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung den Vorrang einräumt. Für die Wiederverwendung von Abwasser streben wir 

die rasche Umsetzung der europäischen Vorgaben und eine sichere und rechtsichere Ausgestaltung 

an. Wir werden das Abwasserabgabengesetz mit dem Ziel der Verbesserung des Gewässerschutzes 

novellieren. Wir setzen Anreize, um Gewässerverunreinigungen effizient zu vermeiden. Wir wollen die 

Verwendung wassergefährdender Stoffe in Erzeugnissen zum Schutz vor inakzeptablen Risiken auf 

essenzielle Verwendung beschränken. Wir verbessern den Wissensstand über die Gewässerqualitäten 

in Deutschland mit validierten Daten, unter anderem der Wasserversorger, und führen ein digitales 

Mapping ein. Wir verankern eine Umweltqualitätsnorm für Arzneimittelwirkstoffe im Wasserrecht, um 

Stoffeinträge differenziert beurteilen zu können. Wir unterstützen ein europäisches Verbot von 

bewusst beigefügtem Mikroplastik in Kosmetika und Waschmitteln und von flüssigen Polymeren. 

Stoffe im Abwasser können auch Rohstoffe sein, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft genutzt werden 

sollten. 

Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um europarechtliche Verpflichtungen zur Minderung von 

Stickstoffeinträgen in Wasser und Luft sicher zu erreichen, und wenden damit Strafzahlungen an die 

EU ab. 

Luftreinhaltung 

Wir wollen die Luftbelastung weiter reduzieren, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

nachhaltig zu schützen. Wir unterstützen das Vorhaben der Europäischen Kommission, die EU-

Luftqualitätsrichtlinie zu novellieren, um schrittweise neueste Standards zu erreichen. Wir werden für 

Transparenz bei Ablassen von Kerosin sorgen und Möglichkeiten der Vermeidung entwickeln. 

Kommunen werden wir auf dem Weg zu besserer Luftqualität unterstützen. BVT-Schlussfolgerungen 

setzen wir fristgerecht und nachhaltig um. Um die Minderungsziele aus der Richtlinie über nationale 

Emissionshöchstmengen fristgerecht zu erreichen, setzen wir im nationalen Luftreinhalteprogramm 

alle erforderlichen Maßnahmen um. 

Bodenschutz 

Das Bundesbodenschutzrecht werden wir evaluieren und an die Herausforderungen des 

Klimaschutzes, der Klimaanpassung und den Erhalt der Biodiversität anpassen und dabei die 

unterschiedlichen Nutzungen berücksichtigen. Auf EU-Ebene werden wir uns für einen verbesserten 

Schutz der Böden und verbindliche Regelungen einsetzen. Wir werden ein nationales 

Bodenmonitoringzentrum einrichten. Um den Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
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auf das 30-ha-Ziel bis spätestens 2030 zu reduzieren, werden wir Anreize setzen, Fehlanreize 

vermeiden und durch wirksame Initiativen Versiegelung reduzieren. 

Chemikalienpolitik 

Die Chemieindustrie steht in einem weltweiten Wettbewerb. Wir stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit 

und Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie den Produktionsstandort Deutschland, 

sichern Arbeitsplätze und reduzieren die Risiken des Einsatzes gesundheitsgefährdender Stoffe (z. B. 

Per- und Polyfluorierter Chemikalien). Wir bringen uns entsprechend konstruktiv in die Debatte um die 

EU-Chemikalienstrategie ein. In diesem Sinne wollen wir REACH (EU-Verordnung zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) weiterentwickeln; wobei Stoffe und 

Stoffgruppen auf ihre Risiken hin bewertet werden. Nach einer Risikobewertung im Kontext der 

Anwendung kann eine Zulassung erfolgen. Wir erarbeiten einen nationalen Plan zum Schutz vor 

hormonaktiven Substanzen. Wir schützen unsere Unternehmen sowie Verbraucher und 

Verbraucherinnen besser vor Importen, die den EU-Standards nicht entsprechen, indem wir 

gemeinsam mit den Ländern den Vollzug bei der Kontrolle stärken und Produktrückrufe erleichtern. 

Wir werden das Human-Biomonitoring stärken und eine kontinuierliche Finanzierung sicherstellen. Für 

eine umfassende Bewertung von Stoffen und die Entwicklung von nachhaltigen Chemikalien stärken 

wir die Forschung und den Produktionsstandort Deutschland. 

Kreislaufwirtschaft 

Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel der Senkung des primären 

Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe. Hierzu passen wir den bestehenden rechtlichen 

Rahmen an, definieren klare Ziele und überprüfen abfallrechtliche Vorgaben. In einer „Nationalen 

Kreislaufwirtschaftsstrategie“ bündeln wir bestehende rohstoffpolitische Strategien. Auf dieser 

Grundlage setzen wir uns in der EU für einheitliche Standards ein. Anforderungen an Produkte müssen 

europaweit im Dialog mit den Herstellern ambitioniert und einheitlich festgelegt werden. Produkte 

müssen langlebig, wiederverwendbar, recycelbar und möglichst reparierbar sein. Wir stärken die 

erweiterte Herstellerverantwortung auf europäischer Ebene. Wir führen digitale Produktpässe ein, 

unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung und wahren das Prinzip der Datensparsamkeit. Wir 

stärken die Abfallvermeidung durch gesetzliche Ziele und ökologisch vorteilhafte Mehrweg-, 

Rücknahme- und Pfandsysteme sowie Branchenvereinbarungen. Hierbei unterstützen wir innovative, 

nachhaltige Ideen wie geteilte Nutzung. Wir etablieren ein Anreizsystem um bestimmte Elektrogeräte 

und gefährliche Lithium-Ionen-Batterien umweltgerecht zu entsorgen und der Kreislaufwirtschaft 

zuzuführen. Die Retourenvernichtung werden wir reduzieren. Mit einem gesetzlich verankerten 
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Fondsmodell belohnen wir ressourcenschonendes und recyclingfreundliches Verpackungsdesign 

sowie den Rezyklateinsatz. Wir führen ein Recycling-Label ein. Mit einer Beschleunigung der 

Entwicklung von Qualitätsstandards für Rezyklate werden neue hochwertige Stoffkreisläufe 

geschaffen. Qualitätsgesicherte Abfallprodukte sollen aus dem Abfallrecht entlassen werden und 

einen Produktstatus erlangen. Wir schreiben höhere Recyclingquoten und eine produktspezifische 

Mindestquote für den Einsatz von Rezyklaten und Sekundärrohstoffen auf europäischer Ebene fest. 

Wir nehmen chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption auf. Wir setzen uns für 

ein europaweites Ende der Deponierung von Siedlungsabfällen ein. Wir gehen mit den Ländern 

entschlossen gegen illegale Abfallexporte vor. Der Export von Abfällen soll europarechtlich nur noch in 

zertifizierten Recyclinganlagen möglich sein. Wir wollen ein Level-Playing-Field für Plastik-Rezyklate. 

Landwirtschaft und Ernährung 

Eine nachhaltige Landwirtschaft dient zugleich den Interessen der Betriebe, des Tierwohls und der 

Natur und ist Grundlage einer gesunden Ernährung. 

Tierschutz 

Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch Transport und 

Schlachtung umfasst. Unser Ziel sind entsprechende verbindliche EU-weit einheitliche Standards. 

Zudem führen wir eine umfassende Herkunftskennzeichnung ein. Wir begleiten die Einführung mit 

einer Informations- und Aufklärungskampagne. Wir wollen die Landwirte dabei unterstützen, die 

Nutztierhaltung in Deutschland artgerecht umzubauen. Dafür streben wir an, ein durch 

Marktteilnehmer getragenes finanzielles System zu entwickeln, mit dessen Einnahmen 

zweckgebunden die laufenden Kosten landwirtschaftlicher Betriebe ausgeglichen und Investitionen 

gefördert werden ohne den Handel bürokratisch zu belasten. Die Investitionsförderung wird künftig 

nach den Haltungskriterien ausgerichtet und in der Regel nur nach den oberen Stufen gewährt. Das 

Bau- und Genehmigungsrecht ist entsprechend anzupassen. Die Entwicklung der Tierbestände soll sich 

an der Fläche orientieren und wird in Einklang mit den Zielen des Klima-, Gewässer- und 

Emissionsschutzes (Ammoniak/Methan) gebracht. Wir wollen die Emissionen aus Ammoniak und 

Methan unter Berücksichtigung des Tierwohls deutlich mindern. Die Landwirte sollen auf dem Weg zur 

Klimaneutralität im Rahmen des Umbaus der Nutztierhaltung unterstützt werden. 

Wir streben an, Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen. Wir führen ein Prüf- und 

Zulassungsverfahren für Stallsysteme und für serienmäßig hergestellte Betäubungsanlagen ein. Wir 
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verbessern die Rechtsvorschriften zum Schutz vor Bränden und technischen Störungen in Ställen, unter 

Berücksichtigung von angemessenen Übergangsfristen. Wir schließen bestehende Lücken in der 

Nutztierhaltungsverordnung und verbessern das Tierschutzgesetz (Qualzucht konkretisieren, nicht-

kurative Eingriffe deutlich reduzieren, Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden). 

Wir erarbeiten eine Tiergesundheitsstrategie und etablieren eine umfassende Datenbank (inkl. 

Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte). Wir werden den wirkstoff- und 

anwendungsbezogenen Antibiotikaeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben erfassen und senken. 

Lebendtiertransporte in Drittstaaten werden künftig nur erlaubt, wenn sie auf Routen mit 

nachgewiesen tierschutzgerechten Versorgungseinrichtungen stattfinden. Wir setzen uns auch auf EU-

Ebene für bessere Regelungen für Tiertransporte und einen Ausbau des Datenbanksystems TRACES 

ein. Wir fördern dezentrale und mobile Schlachtstrukturen. Sie schaffen die Rechtsgrundlage zur 

Einführung eines standardisierten kameragestützten Überwachungssystems in besonders 

tierschutzrelevanten Bereichen in Schlachthöfen ab einer relevanten Größe. Wir schließen Rechts- und 

Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes, um der Verantwortung aus der ausschließlich dem Staat 

zustehenden Eingriffskompetenz gerecht zu werden. Wir überführen Teile des Tierschutzrechts in das 

Strafrecht und erhöhen das maximale Strafmaß. Wir legen eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen 

vor. Wir verstärken die Forschung zu Alternativen, ihre Umsetzung in die Praxis und etablieren ein 

ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk. 

Wir führen für den Onlinehandel mit Heimtieren eine verpflichtende Identitätsüberprüfung ein. Die 

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden werden obligatorisch. Wir aktualisieren die Leitlinien 

für Tierbörsen und erarbeiten eine Positivliste für Wildtiere, die nach einer Übergangsfrist noch in 

Zirkussen gehalten werden können. 

Die Bildungsarbeit Zoologischer Gärten werden wir unterstützen. Tierheime werden wir durch eine 

Verbrauchsstiftung unterstützen. Wir setzen uns für ein EU-weites Verbot der Haltung und Zucht von 

Pelztieren ein. Der Bund nimmt in länderübergreifenden Krisen- und Seuchenfällen wie der 

Afrikanischen Schweinepest eine koordinierende und unterstützende Funktion wahr und beseitigt 

rechtliche Mängel. Wir schaffen das Amt einer oder eines Tierschutzbeauftragten. 
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Europäische Agrarpolitik 

Wir sorgen unverzüglich dafür, dass die Begleitverordnungen zum nationalen Strategieplan der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 

Einkommenssicherung angepasst werden. 

Die aktuelle Architektur wird spätestens zur Mitte der Legislaturperiode überprüft und im Sinne der 

Zielerreichung angepasst. Für die verlässliche Weiterentwicklung ab 2027 legt die Bundesregierung mit 

dieser Evaluierung ein Konzept vor, wie die Direktzahlungen durch die Honorierung von Klima- und 

Umweltleistungen angemessen ersetzt werden können. Dies dient auch der Einkommenswirksamkeit. 

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) 

Orientiert an der Reform der GRW werden wir die Gemeinschaftsaufgabe neu an unseren Zielen 

ausrichten und setzen uns für eine überjährige und flexible Finanzierung ein. Neue Aufgaben wie 

Naturschutz und Klimaanpassung müssen durch zusätzliche Finanzmittel gesichert werden. 

Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sollen für die landwirtschaftliche Förderung 

eine rechtliche Grundlage erhalten. 

Ernährung 

Wir werden, insbesondere mit Blick auf Kinder, mit den Akteuren bis 2023 eine Ernährungsstrategie 

beschließen, um eine gesunde Umgebung für Ernährung und Bewegung zu schaffen. 

Wir werden die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktualisieren, in der 

Gemeinschaftsverpflegung als Standard etablieren, Vernetzungsstellen weiterbetreiben und 

Modellregionenwettbewerb durchführen. Unser Ziel ist, den Anteil regionaler und ökologischer 

Erzeugnisse entsprechend unserer Ausbauziele zu erhöhen. Wir werden gemeinsam mit allen 

Beteiligten die Lebensmittelverschwendung verbindlich branchenspezifisch reduzieren, 

haftungsrechtliche Fragen klären und steuerrechtliche Erleichterung für Spenden ermöglichen. Wir 

stärken pflanzliche Alternativen und setzen uns für die Zulassung von Innovationen wie alternative 

Proteinquellen und Fleischersatzprodukten in der EU ein. An Kinder gerichtete Werbung für 

Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten 

für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Wir werden ein EU-weites Nutriscore wissenschaftlich und 

allgemeinverständlich weiterentwickeln. Wir unterstützen die Entwicklung von Kriterien für einen 

ökologischen Fußabdruck. Wir werden den gesundheitlichen Verbraucherschutz stärken und zu 

gesundheitsgefährdenden Stoffen wie endokrine Disruptoren, Mehrfachbelastungen, 

Kontaktmaterialen forschen. Lebensmittelwarnung.de wird praktikabler weiterentwickelt. Wir 
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schaffen wissenschaftlich fundierte und auf Zielgruppenabgestimmte Reduktionsziele für Zucker, Fett 

und Salz. 

Landbau 

Das Artensterben, der Verlust der Biodiversität ist eine weitere ökologische Krise. Wir wollen den 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß beschränken. Mit folgenden Maßnahmen 

wollen wir den Einsatz ambitioniert reduzieren: 

 Wir werden die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und 

Ressourcenschutz ausrichten (Ökologischer Landbau). Wir wollen eine Landwirtschaft im Einklang 

von Natur und Umwelt weiterentwickeln. Wir wollen 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 

erreichen. Hierfür wollen wir die Bundesmittel für das Bundesprogramm Ökolandbau erhöhen und 

entsprechend dem Ausbauziel Agrarforschungsgelder für Forschungsbelange des Ökolandbaus zur 

Verfügung stellen. Wir erweitern die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau um die gesamte Bio-

Wertschöpfungskette. 

 Der integrierte Pflanzenschutz wird ergänzt, wir stärken seine Forschung und Förderung und 

entwickeln den Nationalen Aktionsplan weiter. 

 Pflanzen sollen so geschützt werden, dass Nebenwirkungen für Umwelt, Gesundheit und 

Biodiversität vermieden werden. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln muss transparent und 

rechtssicher nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen, bestehende Lücken auf europäischer 

Ebene werden geschlossen. Gleichzeitig muss eine schnellere Entscheidung stattfinden. 

 Zudem sorgen wir für eine Verbesserung der Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, 

insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang bei vielfältig angebauten 

Sonderkulturen, für den Vorratsschutz und für geeignete Resistenzstrategien. 

 Wir setzen auch auf digitale Anwendungen und moderne Applikationstechnik zur zielgenauen 

Ausbringung und Vermeidung von Abdrift. 

 Wir stärken Alternativen zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (Biologicals, low risks, 

Pflanzenstärkungsmittel, physikalisch, biologisch, Anbaumethoden, Robotik, Drohnen, 

Digitalisierung, Prognosemodelle etc.) und verbessern die zugehörigen Verfahren. 

 Analog zu bestehenden Reglungen zu Pestiziden in Naturschutzgebieten, bei den Landwirtinnen 

und Landwirten einen Erschwernisausgleich bekommen, wollen wir Regeln für die 

Trinkwasserschutzgebiete finden. 

 Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt. 

 Ein digitales Herkunfts- und Identifikationssystem Nährstoff- und Pflanzenschutz, mit dem Ziel, die 

Reduktionsstrategie voranzubringen, soll eingeführt werden. 
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 Die Züchtung von klimarobusten Pflanzensorten wollen wir unterstützen. Dazu verbessern wir die 

Rahmenbedingungen auch für Populationssorten, fördern Modellprojekte wie Crowd-Breeding, 

Digitalisierung, stellen Transparenz über Züchtungsmethoden her und stärken die Risiko- und 

Nachweisforschung. 

Digitalisierung in der Landwirtschaft 

Wir werden die von der Landwirtschaft und Ernährung benötigten öffentlichen Daten einfacher und in 

geeigneter Qualität und Aktualität den berechtigten Nutzern frei zur Verfügung stellen und dazu eine 

echte Plattform mit zentralem Zugang zu sämtlichen staatlichen Daten und Diensten einrichten, 

insbesondere auch für entsprechende Verwaltungsdienstleistungen. Staatliche Daten aller 

Verwaltungsebenen sollen künftig in einheitlichen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Der 

Agrardatenraum in Gaia-X als Basis einer europäischen Dateninfrastruktur mit klarem Nutzungsrecht 

für Landwirte an den betriebsspezifischen Daten, an deren Entstehung sie mitgewirkt haben, wird mit 

standardisierten Schnittstellen weiterentwickelt. Open-Source-Formate werden ausdrücklich 

unterstützt. 

Bodenpolitik 

Die Debatte der EU-Kommission über die “Carbon Removal Certification Guidelines” begleiten wir 

aktiv. Wir brauchen eine Aktualisierung des Bodenschutzgesetztes, ein Bodenmonitoringzentrum und 

wir müssen die EU bei einer Bodenrichtlinie unterstützen. Wir verstärken Forschung und Förderung zu 

klimarobustem Pflanzenbau. Sie startet hierfür ein Bundesprogramm „Zukunftsfähiger Ackerbau“. Die 

Eiweißpflanzenstrategie entwickeln wir weiter. 

Die BVVG-Flächen werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Klima- und Artenschutz 

genutzt. Dabei werden landwirtschaftlich genutzte Flächen vorrangig an nachhaltig bzw. ökologisch 

wirtschaftende Betriebe verpachtet und nicht veräußert. 

Fischerei 

Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren Küsten ein. Wir werden auf europäischer und 

internationaler Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und Zuteilung der Fangquoten 

einfordern. Dazu werden wir eine „Zukunftskommission Fischerei“ initiieren, um Empfehlungen für 

eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur, Binnen- und Hochseefischerei zu erarbeiten. Wir wollen die 

Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen sowie eine 

naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und 

Angler für den Natur- und Artenschutz an. 
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Lebensmittelmarkt 

Wir unterstützen fairen Wettbewerb mit fairen Preisen im Lebensmittelmarkt. Wir werden die 

kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle im Bundeskartellamt stärken. Wir gehen 

gegen unfaire Handelspraktiken vor und prüfen, ob der Verkauf von Lebensmitteln unter 

Produktionskosten unterbunden werden kann. Den Milchmarkt werden wir weiter beobachten und 

die Bilanz der Lieferbeziehungen evaluieren. 

Mobilität 

Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, 

effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen. Für die 

notwendigen Veränderungsprozesse werben wir um Akzeptanz und werden unsere Ziele 

dialogorientiert umsetzen und die Maßnahmen regelmäßig überprüfen. Die erforderlichen 

Entscheidungen zur Erreichung unserer Klimaschutzziele für 2030 und 2045 mit dem Ziel der 

Dekarbonisierung des Mobilitätsbereiches werden wir treffen und die praktische Umsetzung deutlich 

beschleunigen. Mobilität ist für uns ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung für 

gleichwertige Lebensverhältnisse und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und 

Logistikstandorts Deutschland mit zukunftsfesten Arbeitsplätzen. Dafür werden wir Infrastruktur 

ausbauen und modernisieren sowie Rahmenbedingungen für vielfältige Mobilitätsangebote in Stadt 

und Land weiterentwickeln. 

Infrastruktur 

Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur müssen weiter erhöht und langfristig abgesichert 

werden. Dabei wollen wir erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, um prioritär 

Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen. Bei den Bundesfernstraßen wollen wir einen stärkeren 

Fokus auf Erhalt und Sanierung legen, mit besonderem Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke. Dazu 

werden wir den Anteil der Erhaltungsmittel bis 2025 bei wachsendem Etat schrittweise erhöhen. 

Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen an. Dazu werden wir 

parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, 

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten mit dem Ziel einer Verständigung über die 

Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan. Bis zur 

Bedarfsplanüberprüfung gibt es eine gemeinsame Abstimmung über die laufenden Projekte. 
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Wir werden auf Basis neuer Kriterien einen neuen Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 auf 

den Weg bringen. Wir wollen das Nebeneinander von Autobahn GmbH und Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft (DEGES) aufheben. Zwischen Bund und Autobahn GmbH 

wollen wir eine überjährige Finanzierungsvereinbarung abschließen. 

Wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen, den gewerblichen 

Güterkraftverkehr ab 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Zuschlag einführen, unter der Bedingung, 

eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszuschließen. Wir werden die Mehreinnahmen für 

Mobilität einsetzen. 

Wir wollen Lärmbelastungen durch den Verkehr reduzieren, setzen uns für eine Reduzierung von 

mutwilligem Lärm ein und sorgen für mehr aktiven und passiven Lärmschutz. Um zu angemessenen 

Lärmschutzmaßnahmen zu kommen, werden wir die gesamte Lärmsituation berücksichtigen. Die 

Lärmsanierungsprogramme für Bundesfernstraßen und Schienenwege werden wir besser finanzieren. 

Innovative Technik zur Lärmvermeidung, so für neue Güterwagen, werden wir bis zur Markteinführung 

unterstützen. 

Bahnverkehr 

Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den 

Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr 

verdoppeln. Den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf 

diese Ziele ausrichten. Sofern haushalteerisch machbar, soll die Nutzung der Schiene günstiger 

werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen zu stärken. 

Wir werden mehr Oberzentren an den Fernverkehr anbinden. Wir werden die Umsetzung eines 

Deutschlandtaktes infrastrukturell, finanziell, organisatorisch, eisenbahnrechtlich und 

europarechtskonform absichern. 

Grenzüberscheitenden Verkehr wollen wir stärken und mit der EU sowie ihren Mitgliedstaaten 

Nachtzugangebote aufbauen. Bis 2030 wollen wir 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren und 

innovative Antriebstechnologien unterstützen. Die Digitalisierung von Fahrzeugen und Strecken 

werden wir prioritär vorantreiben. Wir werden ein Programm „Schnelle Kapazitätserweiterung“ 

auflegen, Barrierefreiheit und Lärmschutz verbessern, Bahnhofsprogramme bündeln und stärken, das 

Streckennetz erweitern, Strecken reaktivieren und Stilllegungen vermeiden und eine 
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Beschleunigungskommission Schiene einsetzen. Die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung 

wollen wir beschleunigen, den Einzelwagenverkehr stärken und Investitionsanreize für Gleisanschlüsse 

setzen. Bei neuen Gewerbe- und Industriegebieten soll die Schienenanbindung verpflichtend geprüft 

werden. KV-Terminals wollen wir weiter fördern, die Kranbarkeit von Standard-Sattelaufliegern 

vorantreiben und den Zu- und Ablauf bis max. 50 Kilometer von der Lkw-Maut freistellen. 

Wir werden die Deutsche Bahn AG als integrierten Konzern inklusive des konzerninternen 

Arbeitsmarktes im öffentlichen Eigentum erhalten. Die internen Strukturen werden wir effizienter und 

transparenter gestalten. Die Infrastruktureinheiten (DB Netz, DB Station und Service) der Deutschen 

Bahn AG werden innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte 

zusammengelegt. Diese steht zu 100 Prozent im Eigentum der Deutschen Bahn als Gesamtkonzern. 

Gewinne aus dem Betrieb der Infrastruktur verbleiben zukünftig in der neuen Infrastruktureinheit. Die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen werden markt- und gewinnorientiert im Wettbewerb weitergeführt. 

Wir wollen die Investitionsmittel für die DB Infrastruktur erhöhen. 

Öffentlicher Verkehr und neue Mobilitätsangebote 

Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu 

verbessern. Ziel ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. 2022 werden 

wir die pandemiebedingten Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Wir wollen einen Ausbau- und 

Modernisierungspakt, bei dem sich Bund, Länder und Kommunen unter anderem über die 

Finanzierung bis 2030 einschließlich der Eigenanteile der Länder und Kommunen und die Aufteilung 

der Bundesmittel verständigen sowie Tarifstrukturen diskutieren. Regionalisierungsmittel werden ab 

2022 erhöht. Gemeinsam werden wir Qualitätskriterien und Standards für Angebote und 

Erreichbarkeit für urbane und ländliche Räume definieren. 

Für eine nahtlose Mobilität verpflichten wir Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter, ihre 

Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitzustellen. Anbieterübergreifende digitale Buchung und 

Bezahlung wollen wir ermöglichen. Den Datenraum Mobilität entwickeln wir weiter. 

Intermodale Verknüpfungen werden wir stärken und barrierefreie Mobilitätsstationen fördern. 

Digitale Mobilitätsdienste, innovative Mobilitätslösungen und Carsharing werden wir unterstützen und 

in eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren öffentlicher Verkehre einbeziehen. 
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Damit alle neuen Busse einschließlich der Infrastrukturen möglichst zeitnah klimaneutral fahren, wird 

der Bund die bestehende Förderung verlängern und mittelstandsfreundlicher ausgestalten. 

Wir setzen uns für faire Arbeitsbedingungen im ÖPNV ein. Zu diesem Zweck stärken wir die Tariftreue 

und schaffen die gesetzliche Grundlage dafür, Tarifverträge zur Bedingung bei Ausschreibungen zu 

machen. Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe zu berücksichtigen. Am Vorrang 

eigenwirtschaftlicher Verkehre halten wir fest. 

Mobilitätsforschung werden wir interdisziplinär aufwerten, das Zentrum Zukunft der Mobilität neu 

aufstellen und erweitern, sowie das Zentrum für Schienenverkehrsforschung stärken. 

Güterverkehr 

Wir unterstützen regionale Güterverkehrskonzepte, fördern emissionsfreie Stadtlogistik wie 

Ladezonen und Logistik-Hubs. Die Genehmigungspraxis von Schwerlast- und Großraumtransporten 

wollen wir erleichtern. Die Kontrollbehörden werden wir stärken und bessere Sozialstandards und 

Arbeitsbedingungen durchsetzen. Sichere Lkw-Stellflächen an und um Autobahnen werden wir 

ausbauen und telematisch optimieren. Wir werden dem Fachkräftemangel entgegenwirken, 

Qualifizierung modernisieren und Bürokratie abbauen. 

Autoverkehr 

Wir werden den Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie vor dem Hintergrund von 

Digitalisierung und Dekarbonisierung unterstützen. Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen 

werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens15 

Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist. 

Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 

nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. 

Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass 

nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. 

Wir setzen uns für die Verabschiedung einer ambitionierten und umsetzbaren Schadstoffnorm EURO 

7 ein und werden dabei Wertschöpfung und Arbeitsplätze berücksichtigen. 

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Wir werden deshalb den 

vorauslaufenden Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer Million öffentlich und 
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diskriminierungsfrei zugänglichen Ladepunkten bis 2030 mit Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur 

ressortübergreifend beschleunigen, auf Effizienz überprüfen und entbürokratisieren. Wir setzen auf 

die Mobilisierung privater Investitionen. Wo wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit 

Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. 

Wir werden die Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiver und effizienter 

ausgestalten. Wir werden Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfrastruktur und den 

Netzanschlussbedingungen abbauen und die Kommunen bei einer vorausschauenden Planung der 

Ladeinfrastruktur unterstützen. Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, wir sorgen für 

transparente Strompreise und einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. Wir werden den Aufbau 

eines flächendeckenden Netzes an Schnellade-Hubs beschleunigen und die Anzahl der 

ausgeschriebenen Hubs erhöhen. Wir werden den Masterplan Ladeinfrastruktur zügig überarbeiten 

und darin notwendige Maßnahmen aus den Bereichen Bau, Energie und Verkehr bündeln sowie einen 

Schwerpunkt auf kommunale Vernetzung der Lösungen legen. Wir setzen uns für ambitionierte 

Ausbauziele auf europäischer Ebene ein. 

Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge ein und 

unterstützen die Vorschläge der Europäischen Kommission für den Aufbau von Tank- und 

Ladeinfrastruktur für Lkw. 

Wir schaffen ein Mobilitätsdatengesetz und stellen freie Zugänglichkeit von Verkehrsdaten sicher. Zur 

wettbewerbsneutralen Nutzung von Fahrzeugdaten streben wir ein Treuhänder-Modell an, das 

Zugriffsbedürfnisse der Nutzer, privater Anbieter und staatlicher Organe sowie die Interessen 

betroffener Unternehmen und Entwickler angemessen berücksichtigt. Im Gesetz zum autonomen 

Fahren werden wir die Regelungen verbessern, Haftungsfragen klären und die Datenhoheit der Nutzer 

sicherstellen. 

Verkehrsordnung 

Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der 

Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und 

der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen 

Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Wir wollen eine Öffnung für digitale Anwendungen wie digitale 

Parkraumkontrolle. In Umsetzung der Vision Zero werden wir das Verkehrssicherheitsprogramm 

weiterentwickeln. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. 
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Um Jugendliche schon frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr zu schulen, werden wir 

begleitetes Fahren ab 16 Jahren ermöglichen. Wir wollen mehr digitale Elemente des 

Führerscheinunterrichtes ermöglichen, die Digitalisierung von Fahrzeugdokumenten vorantreiben und 

das Monopol bei der Fahrerlaubnisprüfung unter Wahrung geltender Qualitätsstandards aufheben. 

Wir wollen, dass Notbrems- und Abstandsassistenten in Nutzfahrzeugen nicht abgeschaltet werden 

dürfen. Die Nachrüstung von Lkw-Abbiegeassistenzsystemen werden wir bis zum verpflichtenden 

Einbau weiterhin fördern. 

Radverkehr 

Wir werden den Nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben, den Ausbau und die 

Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur 

vorantreiben. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und die 

Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. Den Fußverkehr werden wir strukturell 

unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen. 

Schiffsverkehr 

Wir werden eine Nationale Hafenstrategie entwickeln und die enge Zusammenarbeit unserer Häfen 

fördern. Der Bund steht zur gemeinsamen Verantwortung für die notwendigen Hafeninfrastrukturen. 

Den Schifffahrtsanteil im Güterverkehr wollen wir steigern und dazu auch Hinterlandanbindungen 

stärken. Wir werden Landstrom und alternative Antriebe und Kraftstoffe fördern. Wir werden das 

Flottenerneuerungsprogramm für die klimafreundliche Binnenschifffahrt anpassen. Wir wollen bei der 

Ausgestaltung von Fit for 55 die Gesamtbelastungen für die Schifffahrt im Blick behalten. 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie werden wir stärken, um eine einheitliche 

Flaggenstaatsverwaltung einzuführen und um den Offshore-Windenergieausbau zu beschleunigen. 

Wir werden Sanierung und Ausbau von Schleusen beschleunigen. Wir werden einen 

gesamtgesellschaftlichen Dialog zu Klimaresilienz und Naturschutz bei Wasserstraßen initiieren. Wir 

werden die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung stärken und ihre Effizienz erhöhen. 

Luftverkehr 

Wir wollen die deutsche Luftverkehrswirtschaft und -industrie als Schlüsselbranchen nachhaltig und 

leistungsfähig weiterentwickeln, in einem umfassenden Beteiligungsprozess ein Luftverkehrskonzept 

2030+ zur Zukunft der Flughäfen in Deutschland erstellen, die Schienenanbindung von Drehkreuzen 

fördern und durch bessere Bahnverbindungen die Anzahl von Kurzstreckenflügen verringern. 

53 



 

 

           

           

         

            

             

            

               

             

             

             

           

         

           

          

       

 

           

           

             

          

 

         

 

 

   

 

           

            

          

           

            

            

            

Deutschland soll Vorreiter beim CO2-neutralen Fliegen werden bei Wahrung von fairen 

Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb. Unser Ziel ist die Schaffung von fairen 

Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb für einen wirksamen Klimaschutz im 

Luftverkehr, der Emissionen effektiv reduziert sowie Carbon Leakage vermeidet. Bis zur europäischen 

Entscheidung über die Einführung einer Kerosinsteuer in Anlehnung an den Energiegehalt werden wir 

uns dafür einsetzen, auch europaweit eine Luftverkehrsabgabe einzuführen, wie sie in Deutschland 

erhoben wird. Wir werden uns bei der Europäischen Union dafür einsetzen, dass Flugtickets nicht zu 

einem Preis unterhalb der Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden dürfen. Mit 

Blick auf die aktuelle pandemiebedingte Krise der Luftfahrtbranche werden wir eine Erhöhung der 

Luftverkehrsabgabe erst nach 2023 prüfen. Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer werden wir für die 

Förderung von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen strombasierten Flugkraftstoffen sowie für 

Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung im Luftverkehr einsetzen. Wir unterstützen 

ambitionierte Quoten für Power-to-Liquid (PtL-Quoten) im Luft- und Schiffsverkehr, um einen 

Markthochlauf anzureizen. Wir wollen Fluglärm reduzieren und den Anteil lärmabhängiger 

Flughafenentgelte erhöhen. Wir fördern einen klimaneutralen Flughafenbetrieb. 

Die Aufgabe der Deutschen Flugsicherung wird um das Thema eines effektiven Lärmschutzes 

erweitert. Eine Änderung des Fluglärmschutzgesetzes werden wir auf Basis des Evaluierungsberichts 

der Bundesregierung betrachten. Wir werden uns auf EU-Ebene für die Umsetzung des „Single 

European Sky“ und einen niedrigeren Schwefelgehalt von Kerosin einsetzen. 

Detektion und Abwehr von Drohnen ist hoheitliche Aufgabe. 

Klima, Energie, Transformation 

Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir 

müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für die 

Modernisierung unseres Landes und den Industriestandort Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und 

Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Die neue Bundesregierung 

wird den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu einem zentralen Projekt ihrer Regierungsarbeit 

machen. Wir werden national, in Europa und international unsere Klima-, Energie- und 

Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Pfad ausrichten und die Potenziale auf allen staatlichen Ebenen 
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aktivieren. Um dies zu erreichen, werden wir unsere Ziele ambitioniert aus dem gemeinsamen Beitrag 

ableiten, zu dem sich die Europäische Union im Rahmen des Pariser Abkommens verpflichtet hat. 

Dabei sichern wir die Freiheit kommender Generationen im Sinne der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, indem wir einen verlässlichen und kosteneffizienten Weg zur 

Klimaneutralität spätestens 2045 technologieoffen ausgestalten. Am deutschen Atomausstieg halten 

wir fest. Wir setzen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und auf konkrete Maßnahmen, die in 

den nächsten Jahren umgesetzt werden und die Menschen mitnehmen. 

In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU-

Kommission und wollen in den einzelnen Sektoren die Instrumente möglichst technologieneutral 

ausgestalten. 

Klimaschutzgesetz 

Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln und ein 

Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen auf 

den Weg bringen. Wir werden Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe machen, indem das jeweils 

federführende Ressort seine Gesetzentwürfe auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den 

nationalen Klimaschutzzielen hin prüft und mit einer entsprechenden Begründung versieht 

(Klimacheck). 

Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, 

Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer 

sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung 

überprüfen. Basis dafür ist das jährliche Monitoring. 

Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen alle Sektoren ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 

leisten. Wir wollen mit aller Kraft vermeiden, dass Deutschland aufgrund einer Nichterreichung seiner 

Klimaziele EU-Emissionshandels-Zertifikate im Rahmen der EU-Lastenteilung kaufen muss, die den 

Bundeshaushalt belasten. 

Wir werden ein Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen und Vorhaben bis Ende 

2022 auf den Weg bringen und abschließen. 

Erneuerbare Energien 
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Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch zu 

beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. 

Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 

2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend beschleunigen 

wir den Netzausbau. Die jährlichen Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch an. 

Wir benötigen einen Instrumentenmix, um den massiven Ausbau zu erreichen: Neben dem EEG 

werden wir Instrumente für den förderfreien Zubau, wie z. B. langfristige Stromlieferverträge (PPA) 

und den europaweiten Handel mit Herkunftsnachweisen im Sinne des Klimaschutzes stärken. 

Den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien wollen wir stärken. Erneuerbarer Strom, 

insbesondere aus ausgeförderten Anlagen und Anlagen außerhalb der EEG-Förderung soll stärker in 

der Erzeugerregion genutzt werden können. Dafür werden wir alle notwendigen Regelungen 

überprüfen. Grün erzeugter Strom muss in der Erzeugerregion auch als grüner Strom genutzt werden 

dürfen. 

Wir werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Die Erneuerbaren 

Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Bei der 

Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der 

Klimaneutralität befristeten Vorrang für Erneuerbare Energien gibt. Wir schaffen Rechtssicherheit im 

Artenschutzrecht, u. a. durch die Anwendung einer bundeseinheitlichen Bewertungsmethode bei der 

Artenschutzprüfung von Windenergievorhaben. Des Weiteren werden wir uns für eine stärkere 

Ausrichtung auf den Populationsschutz auf europäischer Ebene einsetzen und die 

Ausnahmetatbestände rechtssicher fassen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Zulassungsbehörden durch den Einsatz externer Projektteams 

wirksam entlastet werden. Der zeitliche Beginn der gesetzlichen Genehmigungsfristen soll durch klare 

Anforderungen an die Antragsunterlagen gesichert werden. Auch soll eine Klarstellung der 

Umsetzungsfristen für Genehmigungen vorgenommen werden. 

Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen 

Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Bürokratische 

Hürden werden wir abbauen und Wege eröffnen, um private Bauherren finanziell und administrativ 

nicht zu überfordern. Wir sehen darin auch ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk. 
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Unser Ziel für den Ausbau der Photovoltaik (PV) sind ca. 200 GW bis 2030. Dazu beseitigen wir alle 

Hemmnisse, u. a. werden wir Netzanschlüsse und die Zertifizierung beschleunigen, Vergütungssätze 

anpassen, die Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und die Deckel prüfen. Auch innovative 

Solarenergie wie Agri- und Floating-PV werden wir stärken und die Ko-Nutzung ermöglichen. 

Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Die nähere 

Ausgestaltung des Flächenziels erfolgt im Baugesetzbuch. Wir stärken den Bund-Länder-

Kooperationsausschuss. 

Wir werden noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen alle 

notwendigen Maßnahmen anstoßen, um das gemeinsame Ziel eines beschleunigten Erneuerbaren-

Ausbaus und die Bereitstellung der dafür notwendigen Flächen zu organisieren. 

Wir werden sicherstellen, dass auch in weniger windhöffigen Regionen der Windenergieausbau 

deutlich vorankommt, damit in ganz Deutschland auch verbrauchsnah Onshore-Windenergie zur 

Verfügung steht (und Netzengpässe vermieden werden). 

Wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte 

Windenergieanlagen durch neue zu ersetzen. Den Konflikt zwischen Windkraftausbau und Artenschutz 

wollen wir durch innovative technische Vermeidungsmaßnahmen entschärfen, u. a. durch 

Antikollisionssysteme. Wir wollen die Abstände zu Drehfunkfeuern und Wetterradaren kurzfristig 

reduzieren. Bei der Ausweisung von Tiefflugkorridoren soll der Windenergieausbau verstärkt 

berücksichtigt werden. 

Die Kapazitäten für Windenergie auf See werden wir auf mindestens 30 GW 2030, 40 GW 2035 und 70 

GW 2045 erheblich steigern. Dazu werden wir entsprechende Flächen in der Außenwirtschaftszone 

sichern. Offshore-Anlagen sollen Priorität gegenüber anderen Nutzungsformen genießen. Auch in der 

Ko-Nutzung sehen wir eine Möglichkeit für einen besseren Interessenausgleich. Wir treiben 

europäische Offshore-Kooperationen weiter voran und stärken grenzüberschreitende Projekte in 

Nord- und Ostsee. 

Den zusätzlich erzeugten Offshore-Windstrom werden wir beschleunigt, eingriffsminimierend und 

gebündelt anbinden. Die dafür notwendigen Technologieentscheidungen, beispielsweise zur Rolle 

hybrider Interkonnektoren, vermaschter Offshore-Netze oder von Multiterminalanbindungen, werden 

wir umgehend treffen und dabei auch die landseitige Netzintegration im Blick haben. 
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Die Bioenergie in Deutschland soll eine neue Zukunft haben. Dazu werden wir eine nachhaltige 

Biomasse-Strategie erarbeiten. 

Wir wollen das Potenzial der Geothermie für die Energieversorgung, u. a. durch Verbesserung der 

Datenlagen und Prüfung einer Fündigkeitsrisikoversicherung, stärker nutzen. 

Wir wollen dafür sorgen, dass Kommunen von Windenergieanlagen und größeren Freiflächen-

Solaranlagen auf ihrem Gebiet finanziell angemessen profitieren können. 

Wir stärken die Bürger-Energie als wichtiges Element für mehr Akzeptanz. Im Rahmen des 

europarechtlich Möglichen werden wir die Rahmenbedingungen für die Bürger-Energie verbessern 

(Energy Sharing, Prüfung eines Fonds, der die Risiken absichert) und insgesamt die De-minimis-

Regelungen als Beitrag zum Bürokratieabbau ausschöpfen. 

Wir werden im Rahmen der Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems die Förderung 

von Mieterstrom- und Quartierskonzepten vereinfachen und stärken. 

Wir werden uns für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung und den Ausbau der 

Wärmenetze einsetzen. Wir streben einen sehr hohen Anteil Erneuerbarer Energien bei der Wärme an 

und wollen bis 2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen. 

Wir werden die Länder zu Gesprächen darüber einladen, wie der Bund sie bei der Umsetzung der in 

der Klimarahmenkonvention verankerten Klimabildung am besten unterstützen kann. 

Kohleausstieg 

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 

nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das 

verschärfte 2030-Klimaziel sowie die kommende und von uns unterstützte Verschärfung des EU-

Emissionshandels schränken die Spielräume zunehmend ein. Das verlangt den von uns angestrebten 

massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im 

Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu 

decken. Dafür werden wir den für 2026 im Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritt 

bis spätestens Ende 2022 analog zum Gesetz vornehmen. 
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Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke sollen zur 

Nutzung der vorhandenen (Netz-)Infrastrukturen und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven auch an 

bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie müssen so gebaut werden, dass sie auf 

klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden können. Die Versorgungssicherheit und den 

schnellen Ausbau der Erneuerbaren werden wir regelmäßig überprüfen. Dazu werden wir das 

Monitoring der Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme zu einem echten Stresstest 

weiterentwickeln. 

Die betroffenen Regionen sowie die vom Kohleabbau Betroffenen können weiterhin auf solidarische 

Unterstützung zählen. Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes wie zum Beispiel das Vorhaben 

Universitätsmedizin Cottbus werden vorgezogen bzw. beschleunigt. Die flankierenden 

arbeitspolitischen Maßnahmen wie das Anpassungsgeld werden entsprechend angepasst und um eine 

Qualifizierungskomponente für jüngere Beschäftigte ergänzt. Niemand wird ins Bergfreie fallen. Unser 

Ziel ist es, im Rahmen des Kohleausstiegs ergänzend zu den bisher im Gesetz zugesagten Leistungen 

an Kommunen keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen. Die im dritten 

Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dörfer im Rheinischen Revier wollen wir erhalten. Über Lützerath 

werden die Gerichte entscheiden. 

Geprüft wird die Errichtung einer Stiftung oder Gesellschaft, die den Rückbau der Kohleverstromung 

und die Renaturierung organisiert. 

Gas und Wasserstoff 

Eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff ist eine Voraussetzung für die 

europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Wir wollen die 

Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Für energiepolitische Projekte auch in 

Deutschland gilt das europäische Energierecht. 

Wir beschleunigen den massiven Ausbau der Erneuerbare Energien und die Errichtung moderner 

Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu 

wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien 

notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 

umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. 

Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste Priorität 

hat die einheimische Erzeugung auf Basis Erneuerbarer Energien. Für einen schnellen Hochlauf und bis 
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zu einer günstigen Versorgung mit grünem Wasserstoff setzen wir auf eine technologieoffene 

Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. 

Wir wollen den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft und die dafür notwendige Import-

und Transportinfrastruktur möglichst schnell vorantreiben. Wir wollen eine Elektrolysekapazität von 

rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen. Dies werden wir u. a. durch den Zubau von Offshore-

Windenergie sowie europäische und internationale Energiepartnerschaften sicherstellen. Dazu ist ein 

engagierter Aufbau der notwendigen Infrastruktur erforderlich. Dafür werden wir die notwendigen 

Rahmenbedingungen einschließlich effizient gestalteter Förderprogramme schaffen und insbesondere 

auch die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken. 

Wir werden die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie nach Verabschiedung möglichst 

technologieoffen und ambitioniert umsetzen; dabei schließen wir Atomkraft weiterhin aus. 

Beim Import von Wasserstoff werden wir die klimapolitischen Auswirkungen beachten und faire 

Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft sicherstellen. 

Wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine einheitliche Zertifizierung von Wasserstoff und seinen 

Folgeprodukten ein und stärken europäische Importpartnerschaften. Wir werden das IPCEI 

Wasserstoff zusammen mit den Bundesländern schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau 

einer Wasserstoffinfrastruktur fördern. Wir wollen Programme wie z. B. H2Global europäisch 

weiterentwickeln und entsprechend finanziell ausstatten. 

Netze 

Strom- und Wasserstoffnetze sind das Rückgrat des Energiesystems der Zukunft. Für den massiven 

Ausbau der Erneuerbaren Energien brauchen wir mehr Tempo und Verbindlichkeit beim Netzausbau 

auf allen Ebenen. Netzinfrastrukturen wollen wir in Zukunft auf allen politischen Ebenen stärker 

gemeinsam und vorausschauend planen. Dazu werden wir Bundesnetzagentur und Netzbetreiber 

umgehend beauftragen, einen über die aktuellen Netzentwicklungsplanungen hinausgehenden Plan 

für ein Klimaneutralitätsnetz zu berechnen und den Bundesbedarfsplan entsprechend fortschreiben. 

Besonderes Augenmerk muss bei allen Maßnahmen auf den Stromautobahnen liegen. 

Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms werden wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. 

Wir werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine schnellere Planung und Realisierung 

von Strom- und Wasserstoffnetzen beschleunigen. Wir gewährleisten eine klare Zuordnung der 
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politischen Verantwortung für gute frühzeitige Bürgerbeteiligung beim Netzausbau. Wir legen bis 

Mitte 2023 eine „Roadmap Systemstabilität“ vor. Wir werden die Verteilnetze modernisieren und 

digitalisieren, u. a. durch eine vorausschauende Planung und mehr Steuerbarkeit. Den Rollout 

intelligenter Messsysteme als Voraussetzung für Smart Grids werden wir unter Gewährleistung des 

Datenschutzes und der IT-Sicherheit erheblich beschleunigen. Wir werden Speicher als eigenständige 

Säule des Energiesystems rechtlich definieren. Die Bereitstellung von Kapital für die Netzinfrastruktur 

braucht im europäischen Vergleich auch zukünftig attraktive Investitionsbedingungen. Wir werden im 

Einklang mit europäischem Recht den staatlichen Einfluss auf kritische Infrastruktur sicherstellen, 

wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. 

Strommarktdesign 

Im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien werden wir ein neues Strommarktdesign erarbeiten. 

Dazu setzen wir gemeinsam als Bundesregierung und Koalitionsfraktionen eine Plattform 

„Klimaneutrales Stromsystem“ ein, die 2022 konkrete Vorschläge macht und Stakeholder aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einbezieht. Dabei bekennen wir uns zu einer weiteren 

Integration des europäischen Energiebinnenmarktes. 

Um den zügigen Zubau gesicherter Leistung anzureizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, 

werden wir in diesem Rahmen bestehende Instrumente evaluieren sowie wettbewerbliche und 

technologieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten prüfen. Dazu zählen u. a. gesicherte 

Erneuerbaren-Leistungen, hocheffiziente Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung im Rahmen der 

Weiterentwicklung  des  entsprechenden  Gesetzes,  ein  Innovationsprogramm,  um  H2-ready-

Gaskraftwerke  auch  an  Kohlekraftwerkstandorten  anreizen  zu  können,  Speicher,  

Energieeffizienzmaßnahmen  und  Lastmanagement.   

Wir werden Marktpreise bei der künftigen KWK-Förderung angemessen berücksichtigen. 

Außerdem bedarf es einer raschen und umfassenden Reform der Finanzierungsarchitektur des 

Energiesystems. Der Weg muss darin bestehen, Anreize für die sektorübergreifende Nutzung von 

Erneuerbaren Energien, dezentrale Erzeugungsmodelle sowie die Vermeidung von 

Treibhausgasemissionen konsequent zu stärken. Wir gewährleisten, dass erneuerbarer Strom 

wirtschaftlich für die Sektorenkopplung genutzt wird, anstatt die Anlagen wegen Netzengpässen 

abzuschalten. 
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Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 

dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 

Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 

alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. 

Wir treiben eine Reform der Netzentgelte voran, die die Transparenz stärkt, die Transformation zur 

Klimaneutralität fördert und die Kosten der Integration der Erneuerbaren Energien fair verteilt. 

Sozial gerechte Energiepreise 

Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirtschaft 

wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 

Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen. Die 

Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und 

ETS) und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. Der EKF wird in der Lage sein, die 

Finanzierung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen und der EEG-Umlage zu stemmen. Mit der 

Vollendung des Kohleausstieges werden wir die Förderung der Erneuerbaren Energien auslaufen 

lassen. Im Rahmen dieser Änderungen werden alle Ausnahmen von EEG-Umlage und Energiesteuern 

sowie die Kompensationsregelungen überprüft und angepasst. Ziel ist es, Steuerbegünstigungen 

abzubauen, die sich auf die wirtschaftliche Nutzung von Strom beziehen und dabei die Entlastung 

durch den Wegfall der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Die Unternehmen sollen dadurch insgesamt 

nicht mehr belastet werden. 

Wir wollen den europäischen Emissionshandel und das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) im 

Sinne des EU-Programms „Fit for 55“ überarbeiten. Wir setzen auf einen steigenden CO2-Preis als 

wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken sozialen Ausgleich und werden dabei 

insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen unterstützen. Was gut ist fürs Klima, wird 

günstiger – was schlecht ist, teurer. 

Daher unterstützen wir die Pläne der Europäischen Kommission zur Stärkung des bestehenden 

Emissionshandels und setzen uns für eine ambitionierte Reform ein. Wir setzen uns insbesondere auf 

europäischer Ebene für einen ETS-Mindestpreis sowie für die Schaffung eines zweiten 

Emissionshandels für die Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein. Dabei ist vorzusehen, dass in den 

jeweiligen EU-Mitgliedstaaten ein sozialer Ausgleich stattfindet. In den 2030er Jahren soll es ein 

einheitliches EU-Emissionshandelssystem über alle Sektoren geben, das Belastungen nicht einseitig 

zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher verschiebt. 
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Der Preis im ETS liegt derzeit bei um die 60 Euro/Tonne. Nach allen Prognosen wird er strukturell nicht 

unter dieses Niveau fallen, sondern eher steigen. Sollte die Entwicklung der nächsten Jahre anders 

verlaufen und die Europäische Union sich nicht auf einen ETS-Mindestpreis verständigt haben, werden 

wir über die entsprechenden nationalen Maßnahmen entscheiden (wie z. B. Zertifikatlöschung oder 

Mindestpreis etc.), damit der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro/Tonne fällt. 

Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), einschließlich der erfassten Brennstoffemissionen in 

der Industrie (industrielle Prozesswärme), wollen wir auf seine Kompatibilität mit einem möglichen 

ETS 2 überprüfen und gegebenenfalls so anpassen, dass ein möglichst reibungsloser Übergang 

gewährleistet ist. Wir betrachten Energiepreise und CO2-Preise zusammen. Angesichts des derzeitigen 

Preisniveaus durch nicht CO2-Preis-getriebene Faktoren halten wir aus sozialen Gründen am bisherigen 

BEHG-Preispfad fest. Wir werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung der Marktphase nach 2026 

machen. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu 

gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-

Umlage hinaus entwickeln (Klimageld). 

Klima- und Energieaußenpolitik 

Wir stärken die multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der Agenda 2030 und des Pariser 

Abkommens und werden die deutschen Umwelt-, Klima- und Energiekooperationen ausbauen. Wir 

nutzen u. a. die deutsche G7-Präsidentschaft 2022 für eine Initiative zur Gründung von 

Klimapartnerschaften sowie eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs. Ziele sind u. a. 

Klimaneutralität, der massive Ausbau Erneuerbarer Energien und deren Infrastruktur, die Produktion 

von Wasserstoff. Wir streben ein globales Emissionshandelssystem an, das mittelfristig zu einem 

einheitlichen CO2-Preis führt. 

Wir werden unsere Zusagen für den deutschen Anteil an den 100 Milliarden US-Dollar der 

internationalen Klimafinanzierung im Rahmen einer kohärenten Klimaaußenpolitik erfüllen und 

perspektivisch erhöhen. 

Unsere Klimaaußenpolitik wollen wir u. a. mit dem Klimakabinett kohärenter und stärker machen. 

Wir setzen uns für eine Reform des Energiecharta-Vertrages ein. 
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Transformation der Wirtschaft 

Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als Grundlage für 

nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen 

Marktwirtschaft erhöhen. Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich unterstützen, 

Innovation fördern und neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum schaffen. 

Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser Land 

und den Industriestandort Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und Technologien können 

klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. 

Wir sehen den Weg zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutschland. 

Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit 

schaffen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen für Industrie und Mittelstand wie einen 

massiven Ausbau Erneuerbarer Energien, wettbewerbsfähige Energiepreise, Versorgungssicherheit 

mit Strom und Wärme sowie schnelle und unbürokratische Genehmigungsverfahren sicherstellen. 

Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche 

Beiträge öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung leisten können. 

Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden wollen wir eine „Allianz für Transformation“ 

schmieden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche 

Rahmenbedingungen für die Transformation besprechen. 

Um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, setzen 

wir auf zielgerichtete Instrumente. Dazu legen wir u. a. einen Transformationsfonds bei der KfW auf, 

nutzen Klimaschutzdifferenzverträge, fördern Leuchtturmprojekte und schaffen Anreize für Leitmärkte 

und für klimaneutrale Produkte. Wir werden auch die Kleinen und Mittleren Unternehmen bei ihrem 

Weg zur klimatechnologischen Transformation begleiten und fördern. 

Wir setzen uns für einen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz ein (Boarder Adjustment Mechanism, 

freie Zuteilung). 

Bei der Novellierung der europäischen Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien und anderer 

Regelungen werden wir darauf achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewahrt 

bleibt. 
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Eine wichtige Rolle bei der Transformation spielt die Energie- und Ressourceneffizienz, d.h. wie etwa 

Industrievergünstigungen an die Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen zu knüpfen 

oder Produktstandards weiterzuentwickeln. Das gilt gleichermaßen auch für die Energiewende. 

Wir bekennen uns zur Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen und werden eine 

Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa 5 Prozent unvermeidbaren Restemissionen erarbeiten. 

Wir werden im Dialog mit den Unternehmen Lösungen suchen, wie wir Betriebsgenehmigungen für 

Energieinfrastruktur (Kraftwerke oder Gasleitungen) mit fossilen Brennstoffen rechtssicher so erteilen 

können, dass der Betrieb über das Jahr 2045 hinaus nur mit nicht-fossilen Brennstoffen fortgesetzt 

werden kann, ohne einen Investitionsstopp, Fehlinvestitionen und Entschädigungsansprüche 

auszulösen. 

Atom 

In den internationalen Bemühungen zur Erreichung der Klimaneutralität bekennt sich Deutschland 

eindeutig zum Ausbau und zur Nutzung der Erneuerbaren Energien. Wir setzen uns auf internationaler 

und europäischer Ebene dafür ein, dass die Atomenergie für die von ihr verursachten Kosten selbst 

aufkommt. Wir stellen uns der Verantwortung für die radioaktiven Abfälle. Die Standortsuche für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle soll entsprechend der gesetzlich festgelegten Prinzipien 

wissenschaftsbasiert, partizipativ, transparent, sich selbst hinterfragend und lernend fortgesetzt 

werden. 

Genehmigte Endlager müssen zügig fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Hierzu gehören 

auch die Standortauswahl und die Errichtung des notwendigen Logistikzentrums. 

Wir werden uns für eine Abschaltung der grenznahen Risikoreaktoren einsetzen. Wir sprechen uns 

dafür aus, Kompetenzen in diesem Bereich zu bündeln. 

IV. Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt 

Ein hohes Beschäftigungsniveau und gerechte Entlohnung sind Grundlage für unseren Wohlstand und 

die Finanzierung unserer sozialen Sicherung. Wir wollen jeder und jedem eine möglichst sichere 

Beschäftigungsbiografie ermöglichen und die Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierung und 

gesunde Arbeit erhalten. Jede Arbeit verdient Respekt und Anerkennung. Wir erhöhen den 
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Mindestlohn und schaffen ein modernes Arbeitsrecht, das Sicherheit und fair ausgehandelte 

Flexibilität ermöglicht. 

Wir setzen uns für einen Sozialstaat ein, der die Bürgerinnen und Bürger absichert, aber auch dabei 

unterstützt, neue Chancen im Leben zu ergreifen. Die Rente muss verlässlich und auskömmlich sein, 

darum sichern wir das Rentenniveau und ergänzen sie um kapitalgedeckte Elemente. Wir erneuern mit 

dem Bürgergeld das System der Grundsicherung. 

Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem 

Land. Unser Ziel ist eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik. Die 

Pandemie hat uns die Verletzlichkeit unseres Gesundheitswesens vor Augen geführt. Wir ziehen 

Lehren und sorgen für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung sowie eine menschliche und 

qualitativ hochwertige Medizin und Pflege. 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wir werden dazu beitragen, dass ausreichend Wohnraum geschaffen 

wird und das Bauen und Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral und barrierearm wird. Wichtig 

für das Wohnumfeld sind lebendige öffentliche Räume. 

Arbeit 

Wir wollen die moderne Arbeitswelt gestalten, dabei berufliche Chancen ermöglichen sowie Sicherheit 

und Flexibilität in Einklang bringen. 

Ausbildung 

Zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen legen wir mit Ländern, Kommunen und 

relevanten Akteuren einen Pakt auf. Mit den Ländern bauen wir die Berufsorientierung und 

Jugendberufsagenturen flächendeckend aus. Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen 

Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig 

im Betrieb. Wir führen die Allianz für Ausbildung fort. Die Einstiegsqualifizierung, die assistierte 

Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und Verbundausbildungen bauen wir aus. Wir öffnen die 

Hilfen für Geflüchtete. Wir begrüßen tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds. In Regionen mit erheblicher 

Unterversorgung an Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht außerbetriebliche 

Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den Sozialpartnern. Wir erhöhen die 

Ausbildungsmobilität. Für Menschen in Arbeitslosigkeit und Grundsicherung fördern wir 
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vollqualifizierende Ausbildungen bei der beruflichen Weiterbildung unabhängig von ihrer Dauer. 

Vollzeitschulische Ausbildung muss vergütet und frei von Schulgeld sein. Wir bringen eine 

Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf den Weg, u. a. bauen wir InnoVet aus und öffnen die 

Begabtenförderungswerke des Bundes für die berufliche Bildung. Gleichwertige berufliche 

Qualifikationen erkennen wir für höhere Karrierewege im öffentlichen Dienst an. Die Ergebnisse des 

Evaluationsauftrags zum dualen Studium werden wir zügig mit allen relevanten Akteuren beraten. 

Weiterbildung 

In Zeiten des digitalen und demografischen Wandels ist eine gezielte Nationale 

Weiterbildungsstrategie wesentliche Voraussetzung, um unsere wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Wir verbessern Möglichkeiten für berufliche Neuorientierung, 

Aus- und Weiterbildung – auch in Teilzeit. Die Instrumente der Bildungspolitik und der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik stimmen wir aufeinander ab. 

Zur Unterstützung des persönlich motivierten lebensbegleitenden Lernens bauen wir das Aufstiegs-

BAföG aus, öffnen den Unterhaltsbeitrag für Teilzeitfortbildungen, fördern Weiterbildungen auch auf 

der gleichen Stufe des Deutschen Qualifikationsrahmens und auch für eine zweite vollqualifizierte 

Ausbildung, erhöhen die Fördersätze und Freibeträge deutlich und schließen Förderlücken zum BAföG. 

Ziel ist, dass Aufstiegslehrgänge und Prüfungen mit angemessenen Preisen kostenfrei sind. 

Mit dem Lebenschancen-BAföG schaffen wir ein neues Instrument für die selbstbestimmte 

Weiterbildung auch jenseits berufs- und abschlussbezogener Qualifikation für alle. Dazu schaffen wir 

eine einfache Möglichkeit zum Bildungssparen in einem Freiraumkonto. Menschen mit geringem 

Einkommen erhalten hierfür jährliche Zuschüsse. 

Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild bieten wir Beschäftigten finanzielle 

Unterstützung für arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Dies ermöglicht z. B. das Nachholen eines 

Berufsabschlusses oder eine berufliche Neuorientierung. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Die BA prüft die Fördervoraussetzungen. 

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt eine stärkere Rolle bei der Qualifizierung und dazugehöriger 

Beratung zu. Um alle an Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu unterstützen, schaffen wir eine 

Vernetzung der BA mit den regionalen Akteuren und einheitliche Anlaufstellen. Dafür bauen wir die 

Weiterbildungsverbünde aus und unterstützen den Aufbau von Weiterbildungsagenturen. Die 

Nationale Online Weiterbildungsplattform und die Bildungsplattform werden weiterentwickelt, 

67 



 

            

    

 

           

           

          

           

          

 

             

               

           

         

             

           

 

   

              

         

          

              

             

        

           

             

        

         

           

          

       

 

               

         

          

           

verzahnt und verstetigt. Damit schaffen wir einen übersichtlichen Zugang zu Bildungs- und 

Beratungsangeboten sowie Förderinstrumenten. 

Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 

Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und 

Fachkräfte zu sichern. Voraussetzung dafür sind Betriebsvereinbarungen. Gleichzeitig setzen wir 

Anreize für Transformationstarifverträge. Auch das Transfer-Kurzarbeitergeld weiten wir aus und 

entwickeln die Instrumente des SGB III in Transfergesellschaften weiter. 

Für Menschen in Arbeitslosigkeit und in der Grundsicherung weiten wir die eigenständige Förderung 

von Grundkompetenzen aus und stellen klar, dass die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang vor einer 

beruflichen Aus- und Weiterbildung hat, die die Beschäftigungschancen stärkt. Bei beruflicher 

Qualifizierung erhalten SGB II- und III-Leistungsberechtigte ein zusätzliches, monatliches 

Weiterbildungsgeld von 150 Euro, sodass ein wirksamer Anreiz zur Weiterbildung entsteht. Nach einer 

Weiterbildung soll mindestens ein Anspruch auf drei Monate Arbeitslosengeld bestehen. 

Arbeitszeit und Arbeitsort 

Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen 

wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. 

Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeitszeitgesetz fest. Im Rahmen einer im Jahre 

2022 zu treffenden, befristeten Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im 

Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten 

Voraussetzungen und in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem 

wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des 

Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder 

Betriebsvereinbarungen, auf Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentierräume). Im 

Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen Anpassungsbedarf wir angesichts der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müssen flexible 

Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensarbeitszeit) weiterhin möglich sein. 

Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit der Mobilen Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem 

Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung ab. Arbeitsschutz, gute Arbeitsbedingungen und das 

Vorhandensein eines betrieblichen Arbeitsplatzes sind bei mobiler Arbeit wichtige Voraussetzungen. 

Dies erfordert Information und Beratung der Beschäftigten sowie deren angemessene Unterstützung 
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durch ihre Arbeitgeber. Zur gesunden Gestaltung des Homeoffice erarbeiten wir im Dialog mit allen 

Beteiligten sachgerechte und flexible Lösungen. Coworking-Spaces sind eine gute Möglichkeit für 

mobile Arbeit und die Stärkung ländlicher Regionen. Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten 

einen Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Arbeitgeber können dem Wunsch 

der Beschäftigten nur dann widersprechen, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das heißt, 

dass eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich sein darf. Für abweichende tarifvertragliche und 

betriebliche Regelungen muss Raum bleiben. Mobile Arbeit soll EU-weit unproblematisch möglich sein. 

Selbständige 

Selbständige sind wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Nach der aktuellen Reform 

des Statusfeststellungverfahrens führen wir im Lichte der Erfahrungen einen Dialog mit Selbständigen 

und ihren Verbänden, um dieses zu beschleunigen und zu verbessern. Ziel ist, in der digitalen und 

agilen Arbeitswelt unbürokratisch Rechtssicherheit zu schaffen. 

Durch einen erleichterten Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung unterstützen wir auch 

Selbstständige sowie Gründerinnen und Gründer. Wir prüfen dabei, ob und wie ein Zugang ohne 

Vorversicherungszeit möglich ist. Wer als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einer GmbH (etc.) 

tätig war und dafür Beiträge entrichtet hat, sollte Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Die 

Sonderregelung für unständig Beschäftigte in der Arbeitslosenversicherung, insbesondere für 

Kulturschaffende, entfristen wir und prüfen Vereinfachung und Weiterentwicklung. 

Zur Unterstützung von Soloselbständigen in der andauernden Corona-Pandemie führen wir die 

Neustarthilfe im Rahmen der Überbrückungshilfe III Plus so lange wie benötigt fort. Um auch bei 

zukünftigen schweren Krisen, die zu nicht selbst verantworteten Erwerbsausfällen führen, 

Selbstständige auch bei der Finanzierung ihrer Lebensunterhaltskosten schneller und besser helfen zu 

können, treffen wir Vorsorge für steuerfinanzierte Wirtschaftshilfen. Dabei werten wir die Erfahrungen 

mit der Neustarthilfe aus. Wir schaffen kein neues Regelsystem. Während der Corona-Pandemie hat 

sich die besondere Bedeutung der Künstlersozialkasse für die soziale Absicherung von Kreativen und 

Kulturschaffenden bewährt. Diese wollen wir auch künftig sicherstellen. 

Mindestlohn 

Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde 

erhöhen. Im Anschluss daran wird die unabhängige Mindestlohnkommission über die etwaigen 

weiteren Erhöhungsschritte befinden. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission für eine 

Richtlinie über angemessene armutsfeste Mindestlöhne zur Stärkung des Tarifsystems. Dabei setzen 
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wir uns – unter Achtung der europäischen Kompetenzordnung sowie unterschiedlicher Systeme und 

Traditionen von Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaaten – bei den Verhandlungen für verbindliche 

Mindeststandards ein, wie sie in Deutschland mit dem neuen Mindestlohngesetz nach Beschluss gelten 

werden. 

Mini- und Midijobs 

Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme 

versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die Midi-Job-

Grenze auf 1.600 Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 

Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 

520 Euro erhöht. Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre 

Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Die Einhaltung 

des geltenden Arbeitsrechts bei Mini-Jobs werden wir stärker kontrollieren. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen 

Durch die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen unterstützen wir die Vereinbarung von Familie 

und Beruf, die Erwerbsbeteiligung von Ehe- und Lebenspartnern und schaffen gleichzeitig mehr 

sozialversicherte Arbeitsplätze. Die Inanspruchnahme familien- und alltagsunterstützender 

Dienstleistungen erleichtern wir durch ein Zulagen- und Gutscheinsystem und die Möglichkeit für 

flankierende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse. Die Zulagen und die bestehende steuerliche Förderung 

werden verrechnet. Sie dient der Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Haushalt. 

Profitieren sollen zunächst Alleinerziehende, Familien mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen, 

schrittweise alle Haushalte. 

Befristungen 

Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht, schaffen wir die nur dort 

bestehende Möglichkeit der Haushaltsbefristung ab. Beim Bund als Arbeitgeber reduzieren wir die 

sachgrundlose Befristung Schritt für Schritt. Um Kettenbefristungen zu vermeiden, begrenzen wir mit 

Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber auf sechs Jahre. Nur in eng begrenzten 

Ausnahmen ist ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich. 

Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitskräftemobilität 

Beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz prüfen wir im Falle einer europäischen Rechtsprechung, ob 

und welche gesetzlichen Änderungen unter Berücksichtigung der Gesetzesevaluierung vorzunehmen 

sind. Wir verbessern den Schutz von Beschäftigten bei grenzüberschreitenden Entsendungen und 
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bauen bürokratische Hürden ab. Für Saisonbeschäftigte sorgen wir für den vollen 

Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Tag. Wir stärken „Faire Mobilität“ und klären Beschäftigte 

so besser über ihre Rechte auf. Wir ratifizieren das Übereinkommen Nr. 184 der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft. 

Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind notwendige Instrumente. Strukturelle und 

systematische Verstöße gegen Arbeitsrecht und Arbeitsschutz verhindern wir durch effektivere 

Rechtsdurchsetzung. So sorgen wir auch für mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf. Die Krisenregelungen 

beim Kurzarbeitergeld werden wir nach der Corona-Pandemie evaluieren, insbesondere mit Blick auf 

Menschen mit geringem Einkommen. 

Tarifautonomie 

Wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in 

Deutschland bezahlt werden – dies befördert auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. 

Zur Stärkung der Tarifbindung wird die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines 

repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden, wobei die Vergabe auf einer 

einfachen, unbürokratischen Erklärung beruht. Betriebsausgliederung bei Identität des bisherigen 

Eigentümers zum Zwecke der Tarifflucht werden wir verhindern, indem wir die Fortgeltung des 

geltenden Tarifvertrags sicherstellen. Unangetastet bleibt § 613a BGB (Rechte und Pflichten beim 

Betriebsübergang). Im Dialog mit den Sozialpartnern werden wir weitere Schritte zur Stärkung der 

Tarifbindung erarbeiten und hierbei insbesondere Möglichkeiten für weitere Experimentierräume 

erörtern. 

Mitbestimmung 

Die Mitbestimmung werden wir weiterentwickeln. Betriebsräte sollen selbstbestimmt entscheiden, ob 

sie analog oder digital arbeiten. Im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäbe werden wir 

Online-Betriebsratswahlen in einem Pilotprojekt erproben. Wir schaffen ein zeitgemäßes Recht für 

Gewerkschaften auf digitalen Zugang in die Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht. Die sozial-

ökologische Transformation und die Digitalisierung kann nur mit den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern wirksam gestaltet werden. Hinsichtlich dieser Fragen werden wir das 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz evaluieren. Die Behinderung der demokratischen Mitbestimmung 

stufen wir künftig als Offizialdelikt ein. Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche 

Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Verkündungsnahe Tätigkeiten 

bleiben ausgenommen. 
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Deutschland nimmt bei der Unternehmensmitbestimmung eine weltweit bedeutende Stellung ein. Die 

bestehenden nationalen Regelungen werden wir bewahren. Missbräuchliche Umgehung geltenden 

Mitbestimmungsrechts wollen wir verhindern. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die 

Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen 

Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann (Einfriereffekt). Wir 

werden die Konzernzurechnung aus dem Mitbestimmungsgesetz auf das Drittelbeteiligungsgesetz 

übertragen, sofern faktisch eine echte Beherrschung vorliegt. 

Digitale Plattformen 

Digitale Plattformen sind eine Bereicherung für die Arbeitswelt, deswegen sind gute und faire 

Arbeitsbedingungen wichtig. In diesem Sinne überprüfen wir bestehendes Recht und verbessern die 

Datengrundgrundlagen. Dazu führen wir den Dialog mit Plattformanbietern, -arbeitern, Selbständigen 

sowie Sozialpartnern. Die Initiative der EU-Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf 

Plattformen begleiten wir konstruktiv. Bei der Gestaltung von KI in der Arbeitswelt setzen wir auf einen 

menschenzentrierten Ansatz, soziale und wirtschaftliche Innovation ebenso wie 

Gemeinwohlorientierung. Wir unterstützen den risikobasierten EU-Ansatz. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Den hohen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der sich wandelnden Arbeitswelt erhalten wir und 

passen ihn neuen Herausforderungen an. Insbesondere der psychischen Gesundheit widmen wir uns 

intensiv und erarbeiten einen Mobbing-Report. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen 

unterstützen wir bei Prävention und Umsetzung des Arbeitsschutzes. Das betriebliche 

Eingliederungsmanagement stärken wir. 

Sozialstaat, Altersvorsorge, Grundsicherung 

Wir werden den Sozialstaat bürgerfreundlicher, transparenter und unbürokratischer machen, und ihn 

auf die Lebenswirklichkeiten unserer Zeit ausrichten. Ein Schritt zu mehr Bürgernähe ist die 

umfassende Digitalisierung von Leistungen. Information, Beratung, Antragstellung sowie 

Kommunikation und Abfragen unter den zuständigen Stellen müssen unter Wahrung des 

Datenschutzes digital und einfach möglich werden. Auch soll die Qualität analoger Beratung durch 

digitale Unterstützung verbessert werden. Wo immer möglich, sollen Leistungen, die Bürgerinnen und 

Bürger zustehen, automatisch ausgezahlt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen 

zustehenden Leistungen wie aus einer Hand erhalten, im Rahmen möglichst niedrigschwelliger, 
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einheitlicher Anlaufstellen vor Ort. Dazu werden wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einrichten und 

die Sozialversicherungsträger beteiligen. 

Altersvorsorge 

Eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit ist für die Beschäftigten wichtig. Es geht 

darum, sich mit eigener Arbeit eine gute eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen. Wir werden 

daher die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent (Definition vor der 

kürzlich durchgeführten Statistikrevision) dauerhaft sichern. In dieser Legislaturperiode steigt der 

Beitragssatz nicht über 20 Prozent. 

Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Um 

diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von 

Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen 

Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer 

unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Dazu 

werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus 

Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Der kapitalgedeckte Teil der 

gesetzlichen Rente muss für das Kollektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt sein. Wir 

werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt 

reguliert anzulegen. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen 

und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte 

Einwanderung stärken. 

Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenberechnung rechtzeitig vor den 

Rentenanpassungen ab 2022 wieder aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken 

lassen. So stellen wir sicher, dass sich Renten und Löhne im Zuge der Coronakrise insgesamt im 

Gleichklang entwickeln und stärken die Generationengerechtigkeit ebenso wie die Stabilität der 

Beiträge in dieser Legislaturperiode. Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen 

und -rentner im Bestand umsetzen. 

Neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes 

Leben im Alter. Die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter anderem durch die 

Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Zusätzlich muss das mit dem 

Betriebsrentenstärkungsgesetz bereits in der vorletzten Legislaturperiode auf den Weg gebrachte 

Sozialpartnermodell nun umgesetzt werden. 
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Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden 

dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen 

Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater 

Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere 

Einkommensgruppen bieten, diese Produkte in Anspruch zu nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für 

laufende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag wollen wir auf 1.000 Euro erhöhen. 

Wir wollen das Rentensplitting bekannter machen, unter anderem indem die Deutsche 

Rentenversicherung im Rahmen der jährlichen Renteninformation auf diese Möglichkeit hinweist. 

Zudem sollen auch unverheiratete Paare dies nutzen dürfen. 

Im Laufe der Wahlperiode werden wir die Wirkung der Grundrente evaluieren, 

Verbesserungsvorschläge erarbeiten, insbesondere auch zum Prüfungsaufwand bei Kapitalerträgen. 

Wir setzen den geplanten Fonds aus der 19. Wahlperiode zur Abmilderung von Härtefällen aus der 

Ost-West-Rentenüberleitung auch für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler um. Wir 

wollen eine reguläre Mitgliedschaft von in Justizvollzugsanstalten arbeitenden Strafgefangenen und 

Sicherungsverwahrten in der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglichen und werden hierfür den 

Dialog mit den dafür zuständigen Ländern suchen. 

Prävention und Rehabilitation 

Wir machen längeres, gesünderes Arbeiten zu einem Schwerpunkt unserer Alterssicherungspolitik. 

Hierzu werden wir einen Aktionsplan „Gesunde Arbeit“ ins Leben rufen sowie den Grundsatz 

„Prävention vor Reha vor Rente“ stärken. Wir werden Rehabilitation stärker auf den Arbeitsmarkt 

ausrichten und die unterschiedlichen Sozialversicherungsträger zu Kooperationsvereinbarungen 

verpflichten. Den Zugang zu Maßnahmen der Prävention und Rehabilitation werden wir vereinfachen 

sowie das Reha-Budget bedarfsgerechter ausgestalten. Um frühzeitig einer Erwerbsminderung 

entgegenzuwirken, wollen wir unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse den Ü45-

Gesundheits-Check gesetzlich verankern und flächendeckend ausrollen. 

Renteneintritt 

Die Flexi-Rente wollen wir durch bessere Beratung in ihrer Bekanntheit verbreitern und die Regelung 

zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug entfristen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern 

werden wir in einen gesellschaftlichen Dialogprozess darüber eintreten, wie Wünsche nach einem 
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längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher verwirklicht werden können und dabei insbesondere 

einen flexiblen Renteneintritt nach skandinavischem Vorbild und die Situation besonders belasteter 

Berufsgruppen in die Diskussion mit einbeziehen. 

Absicherung für Selbständige 

Wir entlasten Selbstständige dadurch, dass Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung oberhalb 

der Minijobgrenze nur noch strikt einkommensbezogen erhoben werden. Wir werden für alle neuen 

Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur 

Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-Outs ein privates 

Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insolvenz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung 

oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung gilt jeweils eine Karenzzeit von zwei 

Jahren. Die geförderte zusätzliche private Altersvorsorge steht allen Erwerbstätigen offen. 

Bürgergeld 

Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das 

Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen 

sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. 

Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des 

Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung. Wir werden das Schonvermögen 

erhöhen und dessen Überprüfung entbürokratisieren, digitalisieren und pragmatisch vereinfachen. 

Um die Erstattung der Kosten der Unterkunft transparenter und rechtssicherer auszugestalten, 

schaffen wir einen verbesserten gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der kommunalen 

Angemessenheitsgrenzen und stellen sicher, dass diese jährlich überprüft und ggf. angepasst werden. 

Dies erleichtert den Kommunen, die Kosten der Unterkunft und Heizung als regionalspezifische 

Pauschalen auszuzahlen. 

Das Bürgergeld stellt die Potenziale der Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration in den 

Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen verändern wir so, dass künftig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und eine 

Vertrauensbeziehung entstehen kann. Es werden die Stärken und Entwicklungsbedarfe durch ein 

Kompetenzfeststellungsverfahren ermittelt, mit dem auch „Soft Skills“ zertifizierbar werden. Die 

Angebote und Maßnahmen werden im Rahmen einer Teilhabevereinbarung mit den 

Bürgergeldbeziehenden gemeinsam vereinbart, in einfacher Sprache formuliert und ggf. angepasst. 
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Diese ersetzt die bisherige Eingliederungsvereinbarung. Es gilt eine sechsmonatige Vertrauenszeit. Für 

Konfliktfälle schaffen wir einen unabhängigen Schlichtungsmechanismus. 

An Mitwirkungspflichten, die in der Teilhabevereinbarung festgehalten werden, halten wir fest. Sie 

werden gesetzlich bis spätestens Ende 2022 neu geordnet. Der Neuregelung geht eine Evaluation 

voraus. Damit setzen wir auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um, wie die Kosten der 

Unterkunft von Sanktionen auszunehmen und Unter-25-Jährige gleich zu behandeln. Ihnen machen 

wir im Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der örtlichen Jugendhilfe (nach § 16h 

SGB II). Bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein einjähriges Moratorium für die bisherigen 

Sanktionen unter das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter gelten muss. Wir werden 

die Nachhaltigkeit der Integration in den Arbeitsmarkt ins Zentrum des Zielsteuerungssystems des SGB 

II stellen und die hierfür notwendigen Schritte der sozialen Stabilisierung und Teilhabe ebenso 

berücksichtigen. Das Bürgergeld soll individuelle, ganzheitliche Unterstützung leisten. Dazu sollen auch 

Instrumente anderer Sozialgesetzbücher genutzt werden. So erhöhen wir die Durchlässigkeit und 

reduzieren Schnittstellen. Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Kommunen durch 

Kooperationsvereinbarungen intensivieren. Wir werden den Jobcentern mehr Gestaltungsspielraum 

und regionale Verantwortung übertragen und die freie Förderung (§ 16f SGB II) aufwerten. 

Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Die Förderung der Weiterbildung und 

Qualifizierung werden wir stärken. Die Prämienregelung bei abschlussbezogener Weiterbildung 

werden wir entfristen. Wir fördern vollqualifizierende Ausbildungen im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung unabhängig von Dauer und Grundkompetenzen, auch im Umgang mit digitalen 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Bürgergeldberechtigten kann im Rahmen der 

Teilhabevereinbarung für die Teilnahme an der Eingliederung dienenden Förder- oder 

Unterstützungsmaßnahmen ein befristeter Bonus gezahlt werden. 

Das Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) wollen wir entfristen und weiterentwickeln. 

Begleitendes Coaching und aufsuchende Sozialarbeit werden Regelinstrumente in SGB II und SGB XII. 

Kinder und Jugendliche bedürfen besonderer Unterstützung für einen gelingenden Bildungs- und 

Ausbildungsverlauf. Wir werden § 16h SGB II ausweiten, um die Kooperation mit der Jugendhilfe zu 

stärken und gemeinsame Anlaufstellen zu schaffen. Auf ältere Bürgergeldberechtigte können wir auf 

dem Arbeitsmarkt nicht verzichten. Wir werden Frauen gezielt mit passenden Angeboten unterstützen 

und dabei insbesondere darauf achten, dass Mütter von kleinen Kindern früher, auch durch Angebote 

in Teilzeit (z. B. Teilzeitausbildungen) besser erreicht werden. Ausgehend von den Erfahrungen der 
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Modellprojekte im Rahmen von „RehaPro“ werden wir die präventive Gesundheitsförderung in den 

Jobcentern stärken. Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund wollen wir besonders fördern. 

Generell werden wir Angebote stärker mit der Sprachförderung im alltagspraktischen Zusammenhang 

verknüpfen. 

Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit dem Ziel, Anreize für 

sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Die Anrechnung von Schüler- und 

Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II 

sowie Pflege- oder Heimkindern soll entfallen. Bei Auszubildenden erhöhen wir den Freibetrag. 

Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II), Wohngeld 

und gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so aufeinander abstimmt, 

beziehungsweise wo möglich zusammenfasst, so dass die Transferentzugsraten die günstigsten 

Wirkungen hinsichtlich Beschäftigungseffekten und Arbeitsmarktpartizipation in 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erzielen, die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert und 

Grenzbelastungen von 100 und mehr Prozent ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des 

Reformmodells wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür qualifizierten unabhängigen 

Instituten beauftragt. 

Auch die Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen sowie für Rentnerinnen und Rentner in der 

Grundsicherung, mit einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu verbessern, wollen wir ausweiten. Die 

Anrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Arbeit soll in Anlehnung an das 

Steuerrecht mit einem jährlichen Freibetrag gestaltet werden. 

Eine passgenaue und ganzheitliche Unterstützung erfordert einen ausreichend dimensionierten 

Betreuungsschlüssel und gut qualifiziertes Personal bei den Jobcentern. Wir werden daher 

Eingliederungs- und Verwaltungstitel entsprechend ausstatten. Die Übertragbarkeit von Restmitteln 

werden wir fortführen. 

Wir wollen prüfen, ob sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Bürgergeldbezug in die 

Betreuung durch die Agenturen für Arbeit wechseln können, auch um Kapazitäten für einen besseren 

Betreuungsschlüssel in den Jobcentern zu schaffen und ihnen Zugang zu den Qualifizierungs- und 

Weiterbildungsangeboten im SGB III zu gewähren. 
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Durch die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von bis zu 50 Euro werden wir die Jobcenter von 

Bürokratie entlasten. Um den individuellen Charakter des Bürgergelds zu stärken, werden wir auch im 

SGB II von der horizontalen auf die vertikale Einkommensanrechnung umstellen. Die Feststellung der 

Erwerbsfähigkeit wird standardisiert und in Zukunft ausschließlich von der gesetzlichen 

Rentenversicherung durchgeführt. 

Zur Problematik der Obdachlosigkeit von EU-Bürgern richten wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein. 

Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sehen wir samt ihrer Angebotsvielfalt als wichtigen Partner 

bei der Förderung des gesellschaftlichen Engagements und Zusammenhalts. Bei der Erstellung des 7. 

Armuts- und Reichtumsberichts richten wir auch einen Fokus auf verdeckte Armut und beziehen 

Menschen mit Armutserfahrung stärker ein. 

Inklusion 

Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, vor allem aber 

bei der Mobilität (u. a. bei der Deutschen Bahn), beim Wohnen, in der Gesundheit und im digitalen 

Bereich, barrierefrei wird. Wir setzen dafür das Bundesprogramm Barrierefreiheit ein. Dazu 

überarbeiten wir unter anderem das Behindertengleichstellungsgesetz und das 

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wir setzen uns das 

Ziel, alle öffentlichen Gebäude des Bundes umfassend barrierefrei zu machen. 

Wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, innerhalb 

einer angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren oder, sofern dies nicht möglich oder 

zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen. Wir legen entsprechende 

Förderprogramme auf und bauen die Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit aus. 

Wir werden die Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes (ÖPNV) bis 2026 gänzlich 

abschaffen. Darüber hinaus sorgen wir baldmöglichst dafür, dass Pressekonferenzen und öffentliche 

Veranstaltungen von Bundesministerien und nachgeordneten Behörden sowie Informationen zu 

Gesetzen und Verwaltungshandeln in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt werden sowie die 

Angebote in leichter bzw. einfacher Sprache ausgeweitet werden. Dazu richten wir einen 

Sprachendienst in einem eigenen Bundeskompetenzzentrum Leichte Sprache/ Gebärdensprache ein. 

Wir legen den Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen. Wir 

werden die neu geschaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber weiterentwickeln und 
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eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für jene einführen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen 

Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Vollständig an das Integrationsamt übermittelte Anträge 

gelten nach sechs Wochen ohne Bescheid als genehmigt (Genehmigungsfiktion). Wir werden das 

Budget für Arbeit und das Budget für Ausbildung weiter stärken und ausbauen. Die Mittel aus der 

Ausgleichsabgabe wollen wir vollständig zur Unterstützung und Förderung der Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen. Wir wollen alle unsere Förderstrukturen darauf ausrichten, dass 

Menschen so lange und inklusiv wie möglich am Arbeitsleben teilhaben. Das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement wollen wir als Instrument auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker 

etablieren mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich zu 

machen (Beispiel „Hamburger Modell“). Dabei setzen wir auch auf die Expertise der 

Schwerbehindertenvertrauenspersonen. 

Die Angebote von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) werden wir stärker auf die 

Integration sowie die Begleitung von Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

ausrichten. Wir werden das Beteiligungsvorhaben zur Entwicklung eines transparenten, nachhaltigen 

und zukunftsfähigen Entgeltsystems in den WfbM und deren Perspektiven auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt fortsetzen und die Erkenntnisse umsetzen. Darüber hinaus entwickeln wir die 

Teilhabeangebote auch für diejenigen weiter, deren Ziel nicht oder nicht nur die Teilhabe am 

Arbeitsleben ist. Wir werden Inklusionsunternehmen stärken, auch durch formale Privilegierung im 

Umsatzsteuergesetz. 

Im Rahmen des regelmäßigen Umtauschs des klassischen Schwerbehindertenausweises wird dieser 

auf den digitalen Teilhabeausweis umgestellt. Wir nehmen die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes 

ernst und wollen, dass es auf allen staatlichen Ebenen und von allen Leistungserbringern konsequent 

und zügig umgesetzt wird. Übergangslösungen sollen beendet und bürokratische Hemmnisse 

abgebaut werden. Wir werden Hürden, die einer Etablierung und Nutzung des Persönlichen Budgets 

entgegenstehen oder z. B. das Wunsch- und Wahlrecht unzulässig einschränken, abbauen. Aufbauend 

auf der Evaluierung wollen wir weitere Schritte bei der Freistellung von Einkommen und Vermögen 

gehen. Wir werden verbindlichere Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt vorantreiben. 

Wir werden das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege klären mit dem Ziel, dass für die 

betroffenen Menschen keine Lücken in der optimalen Versorgung entstehen. Wir werden ein 

Maßnahmenpaket schnüren, um im Sinne der Leistungsberechtigten zu schnelleren, 

unbürokratischeren und barrierefreien Antragsverfahren zu kommen. Wir werden ein 

Assistenzhundegesetz schaffen. Die im Teilhabestärkungsgesetz beschlossene Studie erweitern wir um 
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den Aspekt der Kosteneinsparung. Zu ihrer Durchführung und Ausweitung legen wir ein 

Förderprogramm auf. Wir prüfen die Regelbedarfsstufe 1 in besonderen Wohnformen. 

Wir werden für mehr Teilhabe und politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen an 

wichtigen Vorhaben auf Bundesebene sorgen. Die Mittel des Partizipationsfonds wollen wir erhöhen 

und verstetigen. Wir stärken die Inklusion im Sport, unter anderem das Projekt „InduS“ und inklusive 

Ligen. Wir unterstützen die Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics World Games 2023 

in Berlin. Wir prüfen eine Reform der Strukturen der Contergan-Stiftung, die den Betroffenen mehr 

Mitsprache ermöglicht. 

Pflege und Gesundheit 

Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem 

Land. Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und 

Pflegepolitik und ziehen Lehren aus der Pandemie, die uns die Verletzlichkeit unseres 

Gesundheitswesens vor Augen geführt hat. Wir sorgen für eine bedarfsgerechte 

Gesundheitsversorgung und eine menschliche und qualitativ hochwertige Medizin und Pflege. Wir 

verbessern die Arbeitsbedingungen der Gesundheitsberufe und Pflegekräfte. Wir ermöglichen 

Innovationen und treiben die Digitalisierung voran. Grundlage für all dies ist eine auf lange Sicht stabile 

Finanzierung des Gesundheitswesens und der Pflege. 

Pflege 

Die Pflegekräfte in Deutschland erbringen während der Pandemie eine herausragende Leistung. In der 

aktuell sehr herausfordernden Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wollen wir 

diesen Einsatz anerkennen. Der Bund wird hierfür eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Dazu 

werden wir die Steuerfreiheit des Pflegebonus auf 3.000 Euro anheben. 

Wir werden in der stationären Pflege die Eigenanteile begrenzen und planbar machen. Die zum 1. 

Januar 2022 in Kraft tretende Regelung zu prozentualen Zuschüssen zu den Eigenanteilen werden wir 

beobachten und prüfen, wie der Eigenanteil weiter abgesenkt werden kann. Die 

Ausbildungskostenumlage werden wir aus den Eigenanteilen herausnehmen und versicherungsfremde 

Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und die pandemiebedingten 

Zusatzkosten aus Steuermitteln finanzieren, sowie die Behandlungspflege in der stationären 
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Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen und pauschal ausgleichen. Den Beitrag 

zur Sozialen Pflegeversicherung (SPV) heben wir moderat an. 

Wir ergänzen das Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) um innovative quartiernahe Wohnformen und 

ermöglichen deren Förderung gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen. Bei der pflegerischen 

Versorgung vor Ort räumen wir den Kommunen im Rahmen der Versorgungsverträge verbindliche 

Mitgestaltungsmöglichkeiten ein. Wir unterstützen den bedarfsgerechten Ausbau der Tages- und 

Nachtpflege sowie insbesondere der solitären Kurzzeitpflege. 

Leistungen wie die Kurzzeit- und Verhinderungspflege fassen wir in einem unbürokratischen, 

transparenten und flexiblen Entlastungsbudget mit Nachweispflicht zusammen, um die häusliche 

Pflege zu stärken und auch Familien von Kindern mit Behinderung einzubeziehen. 

Wir dynamisieren das Pflegegeld ab 2022 regelhaft. Wir entwickeln die Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetze weiter und ermöglichen pflegenden Angehörigen und Nahestehenden mehr 

Zeitsouveränität, auch durch eine Lohnersatzleistung im Falle pflegebedingter Auszeiten. 

Wir prüfen, die soziale Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung 

zu ergänzen, die die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichert. Eine 

Expertenkommission soll bis 2023 konkrete Vorschläge vorlegen, die generationengerecht sind. Der 

privaten Pflegeversicherung würden wir vergleichbare Möglichkeiten geben. 

Bei der intensivpflegerischen Versorgung muss die freie Wahl des Wohnorts erhalten bleiben. Das 

Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) soll darauf hin evaluiert und nötigenfalls 

nachgesteuert werden. Wir gestalten eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im 

familiären Bereich. 

Der Dramatik der Situation in der Pflege begegnen wir mit Maßnahmen, die schnell und spürbar die 

Arbeitsbedingungen verbessern. Kurzfristig führen wir zur verbindlichen Personalbemessung im 

Krankenhaus die Pflegepersonalregelung 2.0. (PPR 2.0) als Übergangsinstrument mit dem Ziel eines 

bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ein. In der stationären Langzeitpflege beschleunigen wir den 

Ausbau der Personalbemessungsverfahren. Insbesondere dort verbessern wir Löhne und 

Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte mit dem Ziel, die Gehaltslücke zwischen Kranken- und 

Altenpflege zu schließen. Wir wollen den Pflegeberuf attraktiver machen, etwa mit Steuerbefreiung 

von Zuschlägen, durch die Abschaffung geteilter Dienste, die Einführung trägereigener Springerpools 
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und einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten für Menschen mit betreuungspflichtigen 

Kindern. 

Wir harmonisieren die Ausbildungen u. a. durch bundeseinheitliche Berufsgesetze für Pflegeassistenz, 

Hebammenassistenz und Rettungssanitärer und sorgen für eine gemeinsame Finanzierung von Bund 

und Ländern. Die akademische Pflegeausbildung stärken wir gemeinsam mit den Ländern. Dort, wo 

Pflegefachkräfte in Ausbildung oder Studium bisher keine Ausbildungsvergütung erhalten, schließen 

wir Regelungslücken. Professionelle Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkeiten und schaffen 

u. a. das neue Berufsbild der „Community Health Nurse“. 

Wir bringen ein allgemeines Heilberufegesetz auf den Weg und entwickeln das elektronische 

Gesundheitsberuferegister weiter. Wir machen Schmerzmittel im Betäubungsmittelgesetz für 

Gesundheitsberufe delegationsfähig. Wir bringen ein Modellprojekt zum Direktzugang für 

therapeutische Berufe auf den Weg. 

Wir vereinfachen und beschleunigen die notwendige Gewinnung von ausländischen Fachkräften und 

die Anerkennung von im Ausland erworbener Berufsabschlüsse. 

Mit einer bundesweiten Befragung aller professionell Pflegenden wollen wir Erkenntnisse darüber 

erlangen, wie die Selbstverwaltung der Pflege in Zukunft organisiert werden kann. Wir stärken den 

Deutschen Pflegerat als Stimme der Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen Gremien 

und unterstützen ihn finanziell bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. 

Aus- und Weiterbildung in Gesundheit und Pflege 

Im Rahmen der Reform der Krankenhausvergütung werden Mittel für Weiterbildung in den 

Fallpauschalen künftig nur an die Kliniken anteilig ausgezahlt, die weiterbilden. Wir aktualisieren das 

Konzept zur Fortentwicklung der Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten, um auch medikamentöse 

Schwangerschaftsabbrüche leichter verfügbar zu machen. Wir implementieren die Vermittlung 

digitaler Kompetenzen in der Ausbildung der Gesundheits- und Pflegeberufe sowie in Fort- und 

Weiterentwicklung. Die Pflegeausbildung soll in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 

Rehabilitation ermöglicht werden, soweit diese die Voraussetzungen erfüllen. Die 

Approbationsordnung wird mehr auf Digitalisierung, Ambulantisierung, Spezialisierung, 

Individualisierung und berufsgruppenübergreifende Kooperation ausgerichtet. 
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Als Lehre aus der Pandemie bedarf es eines gestärkten Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), der 

im Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen sichergestellt wird. Wir verlängern beim 

Pakt für den ÖGD die Einstellungsfristen und appellieren an die Sozialpartner, einen eigenständigen 

Tarifvertrag zu schaffen. Auf der Grundlage des Zwischenberichts stellen wir die notwendigen Mittel 

für einen dauerhaft funktionsfähigen ÖGD bereit. Mit einem Gesundheitssicherstellungsgesetz stellen 

wir insbesondere die effiziente und dezentrale Bevorratung von Arzneimittel- und Medizinprodukten 

sowie regelmäßige Ernstfallübungen für das Personal für Gesundheitskrisen sicher. Zur weiteren 

Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von 

Covid19 sowie für das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) schaffen wir ein deutschlandweites 

Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht in einem Bundesinstitut für öffentliche 

Gesundheit am Bundesministerium für Gesundheit auf, in dem die Aktivitäten im Public-Health 

Bereich, die Vernetzung des ÖGD und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt sind. 

Das RKI soll in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein. 

Digitalisierung im Gesundheitswesen 

In einer regelmäßig fortgeschriebenen Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen und in der 

Pflege legen wir einen besonderen Fokus auf die Lösung von Versorgungsproblemen und die 

Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. In der Pflege werden wir die Digitalisierung u. a. zur 

Entlastung bei der Dokumentation, zur Förderung sozialer Teilhabe und für therapeutische 

Anwendungen nutzen. Wir ermöglichen regelhaft telemedizinische Leistungen inklusive Arznei-, Heil-

und Hilfsmittelverordnungen sowie Videosprechstunden, Telekonsile, Telemonitoring und die 

telenotärztliche Versorgung. 

Wir beschleunigen die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) und des E-Rezeptes sowie 

deren nutzenbringende Anwendung und binden beschleunigt sämtliche Akteure an die 

Telematikinfrastruktur an. Alle Versicherten bekommen DSGVO-konform eine ePA zur Verfügung 

gestellt; ihre Nutzung ist freiwillig (opt-out). Die gematik bauen wir zu einer digitalen 

Gesundheitsagentur aus. Zudem bringen wir ein Registergesetz und ein 

Gesundheitsdatennutzungsgesetz zur besseren wissenschaftlichen Nutzung in Einklang mit der DSGVO 

auf den Weg und bauen eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur auf. 
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Wir überprüfen das SGB V und weitere Normen hinsichtlich durch technischen Fortschritt überholter 

Dokumentationspflichten. Durch ein Bürokratieabbaupaket bauen wir Hürden für eine gute 

Versorgung der Patientinnen und Patienten ab. Die Belastungen durch Bürokratie und 

Berichtspflichten jenseits gesetzlicher Regelungen werden kenntlich gemacht. Wir verstetigen die 

Verfahrenserleichterungen, die sich in der Pandemie bewährt haben. Sprachmittlung auch mit Hilfe 

digitaler Anwendungen wird im Kontext notwendiger medizinischer Behandlung Bestandteil des 

SGB V. 

Gesundheitsförderung 

Wir entwickeln das Präventionsgesetz weiter und stärken die Primär- und Sekundärprävention. Dem 

Leitgedanken von Vorsorge und Prävention folgend stellen wir uns der gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe zielgruppenspezifisch und umfassend. Wir unterstützen die Krankenkassen und andere 

Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für die Gesunderhaltung aller einzusetzen. Wir schaffen einen 

Nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete z.B. zu den Themen Alterszahn-

gesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von klima- und 

umweltbedingten Gesundheitsschäden. Zu Gunsten verstärkter Prävention und Gesundheitsförderung 

reduzieren wir die Möglichkeiten der Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und 

Werbegeschenke zu verwenden. 

Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung 

Um die Ambulantisierung bislang unnötig stationär erbrachter Leistungen zu fördern, setzen wir zügig 

für geeignete Leistungen eine sektorengleiche Vergütung durch sogenannte Hybrid-DRG um. Durch 

den Ausbau multiprofessioneller, integrierter Gesundheits- und Notfallzentren stellen wir eine 

wohnortnahe, bedarfsgerechte, ambulante und kurzstationäre Versorgung sicher und fördern diese 

durch spezifische Vergütungsstrukturen. Zudem erhöhen wir die Attraktivität von 

bevölkerungsbezogenen Versorgungsverträgen (Gesundheitsregionen) und weiten den gesetzlichen 

Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern aus, um innovative 

Versorgungsformen zu stärken. In besonders benachteiligten Kommunen und Stadtteilen (5 Prozent) 

errichten wir niedrigschwellige Beratungsangebote (z.B. Gesundheitskioske) für Behandlung und 

Prävention. Im ländlichen Raum bauen wir Angebote durch Gemeindeschwestern und 

Gesundheitslotsen aus. Die ambulante Bedarfs- und stationäre Krankenhausplanung entwickeln wir 

gemeinsam mit den Ländern zu einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung weiter. 

Die Notfallversorgung soll in integrierten Notfallzentren in enger Zusammenarbeit zwischen den 

kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und den Krankenhäusern (KH) erfolgen. Wir räumen den KVen 
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die Option ein, die ambulante Notfallversorgung dort selbst sicherzustellen oder diese Verantwortung 

in Absprache mit dem Land ganz oder teilweise auf die Betreiber zu übertragen. Durch eine 

Verschränkung der Rettungsleitstellen mit den KV-Leitstellen und standardisierten 

Einschätzungssystemen (telefonisch, telemedizinisch oder vor Ort) erreichen wir eine 

bedarfsgerechtere Steuerung. Wir nehmen das Rettungswesen als integrierten Leistungsbereich in das 

SGB V auf und regeln den Leistungsumfang der Bergrettung sowie die Verantwortung für 

Wasserrettung jenseits der Küstengewässer. 

Wir stellen gemeinsam mit den KVen die Versorgung in unterversorgten Regionen sicher. Wir heben 

die Budgetierung der ärztlichen Honorare im hausärztlichen Bereich auf. Die Gründung von kommunal 

getragenen Medizinischen Versorgungszentren und deren Zweigpraxen erleichtern wir und bauen 

bürokratische Hürden ab. Entscheidungen des Zulassungsausschusses müssen künftig durch die 

zuständige Landesbehörde bestätigt werden. 

Die Arzneimittelversorgung durch Apotheken an integrierten Notfallzentren in unterversorgten 

Gebieten verbessern wir durch flexiblere Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung. Wir entwickeln 

den Nacht- und Notdienstfonds zu einem Sicherstellungsfonds weiter und schaffen eine 

Verordnungsfähigkeit für Notfallbotendienste in der ambulanten Notfallversorgung. Wir novellieren 

das „Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“, um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu 

honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen. 

Wir setzen das Nationale Gesundheitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ mit einem Aktionsplan 

um. Wir evaluieren mögliche Fehlanreize rund um Spontangeburten und Kaiserschnitte und führen 

einen Personalschlüssel für eine 1:1-Betreuung durch Hebammen während wesentlicher Phasen der 

Geburt ein. Wir stärken den Ausbau hebammengeleiteter Kreißsäle und schaffen die Möglichkeit und 

Vergütung zur ambulanten, aufsuchenden Geburtsvor- und -nachsorge für angestellte Hebammen an 

Kliniken. 

Für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen erarbeiten wir mit den Beteiligten bis 

Ende 2022 einen Aktionsplan, stärken die Versorgung schwerstbehinderter Kinder und entlasten ihre 

Familien von Bürokratie. Die Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger 

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen sowie die Sozialpädiatrischen Zentren bauen wir 

in allen Bundesländern aus. 
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Wir berücksichtigen geschlechtsbezogene Unterschiede in der Versorgung, bei Gesundheitsförderung 

und Prävention und in der Forschung und bauen Diskriminierungen und Zugangsbarrieren ab. Die 

Gendermedizin wird Teil des Medizinstudiums, der Aus-, Fort- und Weiterbildungen der 

Gesundheitsberufe werden. 

Wir stärken die paritätische Beteiligung von Frauen in den Führungsgremien der 

Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen sowie ihrer Spitzenverbände auf Bundesebene sowie der 

gesetzlichen Krankenkassen. 

Wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer 

Erkrankungen. Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen 

Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder- und Jugendliche, aber auch in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten deutlich zu reduzieren. Wir verbessern die ambulante 

psychotherapeutische Versorgung insbesondere für Patienten mit schweren und komplexen 

Erkrankungen und stellen den Zugang zu ambulanten Komplexleistungen sicher. Die Kapazitäten 

bauen wir bedarfsgerecht, passgenau und stärker koordiniert aus. Im stationären Bereich sorgen wir 

für eine leitliniengerechte psychotherapeutische Versorgung und eine bedarfsgerechte 

Personalausstattung. Die psychiatrische Notfall- und Krisenversorgung bauen wir flächendeckend aus. 

Krankenhausplanung und -finanzierung 

Mit einem Bund-Länder-Pakt bringen wir die nötigen Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte 

Krankenhausversorgung auf den Weg. Eine kurzfristig eingesetzte Regierungskommission wird hierzu 

Empfehlungen vorlegen und insbesondere Leitplanken für eine auf Leistungsgruppen und 

Versorgungsstufen basierende und sich an Kriterien wie der Erreichbarkeit und der demographischen 

Entwicklung orientierende Krankenhausplanung erarbeiten. Sie legt Empfehlungen für eine 

Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vor, die das bisherige System um ein nach 

Versorgungsstufen (Primär-, Grund-, Regel-, Maximalversorgung, Uniklinika) differenziertes System 

erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen ergänzt. Kurzfristig sorgen wir für eine bedarfsgerechte 

auskömmliche Finanzierung für die Pädiatrie, Notfallversorgung und Geburtshilfe. 

Rechte von Patientinnen und Patienten 

Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) überführen wir in eine dauerhafte, staatsferne und 

unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen. 
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Mit einer Reform des G-BA beschleunigen wir die Entscheidungen der Selbstverwaltung, stärken die 

Patientenvertretung und räumen der Pflege und anderen Gesundheitsberufen weitere 

Mitsprachemöglichkeiten ein, sobald sie betroffen sind. Der Innovationsfonds wird verstetigt. Für 

erfolgreiche geförderte Projekte, wie die der Patientenlotsen werden wir einen Pfad vorgeben, wie 

diese in die Regelversorgung überführt werden können. 

Bei Behandlungsfehlern stärken wir die Stellung der Patientinnen und Patienten im bestehenden 

Haftungssystem. Ein Härtefallfonds mit gedeckelten Ansprüchen wird eingeführt. 

Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen 

Wir stellen die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln und Impfstoffen sicher. Die Engpässe in der 

Versorgung bekämpfen wir entschieden. Wir ergreifen Maßnahmen, um die Herstellung von 

Arzneimitteln inklusive der Wirk- und Hilfsstoffproduktion nach Deutschland oder in die EU zurück zu 

verlagern. Dazu gehören der Abbau von Bürokratie, die Prüfung von Investitionsbezuschussungen für 

Produktionsstätten, sowie die Prüfung von Zuschüssen zur Gewährung der Versorgungssicherheit. Um 

Interessenkonflikte zu vermeiden, schaffen wir mehr Transparenz über finanzielle Zuwendungen an 

Leistungs- und Hilfsmittelerbringer. 

Drogenpolitik 

Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten 

Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen 

verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf 

gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung 

ermöglichen und bauen wir aus. 

Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus 

auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und 

Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. 

Gesundheitsfinanzierung 

Wir bekennen uns zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV). Den Bundeszuschuss zur GKV dynamisieren wir regelhaft. Wir finanzieren 

höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln. Wir 

behalten das bestehende Preismoratorium bei. Das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes 
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(AMNOG) entwickeln wir weiter. Wir stärken die Möglichkeiten der Krankenkassen zur Begrenzung der 

Arzneimittelpreise. Der verhandelte Erstattungspreis gilt ab dem siebten Monat nach Markteintritt. 

Die gesetzlichen Krankenkassen sollen ihre Service- und Versorgungsqualität zukünftig anhand von 

einheitlichen Mindestkriterien offenlegen. Sie erhalten verstärkt die Möglichkeit, ihren Versicherten 

auch monetäre Boni für die Teilnahme an Präventionsprogrammen zu gewähren. Für Kinder und 

Jugendliche in der PKV soll zukünftig das Prinzip der Direktabrechnung gelten. 

Wir werden für Menschen mit ungeklärtem Versicherungsstatus, wie insbesondere Wohnungslose, 

den Zugang zur Krankenversicherung und zur Versorgung prüfen und im Sinne der Betroffenen klären. 

Bauen und Wohnen 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und so vielfältig wie die Menschen. Wir werden das Bauen und 

Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm, innovativ und mit lebendigen 

öffentlichen Räumen gestalten. Dabei haben wir die Vielfalt der Rahmenbedingungen und 

Wohnformen und individuellen Bedürfnisse der Menschen in ländlichen und urbanen Räumen im Blick. 

Dafür starten wir einen Aufbruch in der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik. Unser Ziel ist 

der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. 

Dafür werden wir die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau inklusive 

sozialer Eigenheimförderung fortführen und die Mittel erhöhen. 

Wir werden ein „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ mit allen wichtigen Akteuren schließen. Wir werden 

zeitnah eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen auf den 

Weg bringen und so eine neue Dynamik in den Bau und die dauerhafte Sozialbindung bezahlbaren 

Wohnraums erzeugen. Sie soll nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit die Struktur der 

etablierten Wohnungswirtschaft ergänzen, ohne diese zu benachteiligen. 

Wir legen ein Bund-Länderprogramm für studentisches Wohnen, für junges Wohnen und Wohnen für 

Auszubildende auf. Wir werden eine Bau- und Investitionsoffensive starten, die die Voraussetzungen 

schafft schnell und günstig zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, und dadurch sowohl 

der Bau- und Immobilienwirtschaft langfristige Planungsperspektive als auch den Mieterinnen und 

Mietern Sicherheit gibt. 
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Wir werden einen Bau-, Wohnkosten und Klimacheck einführen. Wir wollen Kommunen helfen, 

Potenzialflächenregister einzuführen. 

Wir setzen im Rahmen des Bündnisses die Arbeit der Baukostensenkungskommission fort. Wir gliedern 

die nicht bahnnotwendigen Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens in die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) ein und richten die BImA auf unsere bau-, wohnungs-, 

stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Ziele aus. Wir werden der BImA mehr Freiheiten 

verschaffen und ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BImA soll künftig selbst investieren 

und bauen sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Dazu wollen wir die 

Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften bei der 

BImA konzentrieren. 

Wir werden unseren Einsatz für altersgerechtes Wohnen und Barriereabbau verstärken und die Mittel 

für das KfW Programm auskömmlich aufstocken. 

Digitalisierung und Vereinfachung 

Wir werden durch serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung die 

Kosten für den Wohnungsbau senken. Wir wollen modulares und serielles Bauen und Sanieren durch 

Typengenehmigungen beschleunigen. Wir wollen die Prozesse der Normung und Standardisierung so 

anpassen, dass Bauen günstiger wird. 

Wir werden die Bau- und Immobilienwirtschaft sowie alle Ebenen der Verwaltung unterstützen die 

Digitalisierung zu meistern, Open-BIM und einheitliche Schnittstellen/Standards umzusetzen. Der 

Bundesbau ist Vorbild bei der Digitalisierung und unseren bau-, wohnungs- und klimapolitischen 

Zielen. 

Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch effektiver 

und unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -anpassung, Gemeinwohlorientierung und 

die Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen zu mobilisieren und weitere 

Beschleunigungen der Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Wir werden die 

entsprechenden Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen und die rechtlichen 

Grundlagen für eine vollständige Digitalisierung der Bauleitplanverfahren schaffen. Wir werden 

prüfen, ob sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. November 2021 zum 
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gemeindlichen Vorkaufsrecht in Gebieten einer Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Wir wollen die Bauforschung stärken. 

Klimaschutz im Gebäudebereich 

Im Rahmen des Klimaschutzsofortprogramms führen wir 2022 nach dem Auslaufen der 

Neubauförderung für den KfW-Effizienzhausstandard 55 (EH 55) ein Förderprogramm für den 

Wohnungsneubau ein, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) pro m² 

Wohnfläche fokussiert und ändern das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt: Zum 1. Januar 2025 soll 

jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden; 

zum 1. Januar 2024 werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von 

Bestandsgebäuden im GEG die Standards so angepasst, dass die auszutauschenden Teile dem EH 70 

entsprechen; im GEG werden die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den KfW-EH 40 

angeglichen. Daneben können im Rahmen der Innovationsklausel gleichwertige, dem Ziel der THG-

Emissionsreduzierung folgende Maßnahmen eingesetzt werden. 

Wir werden mit der Wohnungswirtschaft die begonnene Innovationspartnerschaft wieder aufgreifen 

und den Quartiersansatz und die Innovationsklausel fortschreiben. Wir heben die lineare Abschreibung 

für den Neubau von Wohnungen von zwei auf drei Prozent an und behalten dabei die 

unterschiedlichen Effekte auf die verschiedenen Bauherren im Blick. So starten wir die klimagerechte 

Neubauoffensive. 

Um eine wirtschaftlich effiziente, sozialverträgliche Umsetzung der Klimaschutzziele, insbesondere 

orientiert an der eingesparten Tonne CO2, sicherzustellen, setzen wir auf passgenaue und 

technologieoffene Maßnahmen aus Optimierung der Gebäudehülle, der technischen Anlagen zur 

Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie am Gebäude und Quartierslösungen. Die 

Förderprogramme werden wir den Zielen und Bedarfen entsprechend weiterentwickeln und 

umschichten. 

Wir werden die Grundlagen schaffen, den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten 

verstärkt betrachten zu können. Dazu führen wir u. a. einen digitalen Gebäuderessourcenpass ein. So 

wollen wir auch im Gebäudebereich zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Außerdem werden wir eine 

nationale Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoffsicherungsstrategie auflegen. Innovativen Materialien, 

Technologien und Start-ups wollen wir den Markteintritt und Zulassungen erleichtern. 
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In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU-

Kommission im Gebäudesektor. Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, prüfen wir einen 

schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete. Im Zuge dessen wird die Modernisierungsumlage für 

energetische Maßnahmen in diesem System aufgehen. Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu 

den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und 

Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach 

Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies 

zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig 

zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt. 

Wir streben eine breite, systematische Nutzung von Sanierungsfahrplänen an und werden diese z. B. 

für Wohnungseigentumsgemeinschaften und beim Kauf eines Gebäudes kostenlos machen. 

Wir werden serielles Sanieren vorantreiben, indem wir das Förderprogramm fortführen und innerhalb 

des BEG ausweiten. Im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ werden wir serielles und 

modulares Bauen und Sanieren z. B. nach dem niederländischen Energiesprong-Prinzip 

weiterentwickeln sowie bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Hürden identifizieren und 

beseitigen. Wir verbessern, vereinheitlichen und digitalisieren den Gebäudeenergieausweis. Wir 

werden die Erstellung eines digitalen Gebäudeenergiekatasters prüfen. 

Wir werden das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen einmalig 

erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen. 

Schutz der Mieterinnen und Mieter 

Solange nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden, verhindert die Wohnraumknappheit vor 

allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene Mieten am Wohnungsmarkt bilden können. Daher 

werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen evaluieren und verlängern. In angespannten 

Märkten werden wir die Kappungsgrenze auf elf Prozent in drei Jahren absenken. Wir verlängern die 

Mietpreisbremse bis zum Jahre 2029. Wir werden qualifizierte Mietspiegel stärken, verbreitern und 

rechtssicher ausgestalten. Zur Berechnung sollen die Mietverträge der letzten sieben Jahre 

herangezogen werden. Wir werden für mehr Transparenz bei den Nebenkostenabrechnungen sorgen. 

Für Gemeinden über 100.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern werden qualifizierte Mietspiegel 

verpflichtend. Wir werden ein Pilotprojekt starten, um in ausgesuchten Kommunen anhand von 

Angaben in der Steuererklärung einen Mietspiegel zu erstellen. 
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Um die Ursachen drohender Wohnungslosigkeit zu beseitigen, werden wir das Mietrecht, 

insbesondere dort wo Schonfristzahlungen dem Weiterführen des Mietverhältnisses entgegenstehen, 

evaluieren und entgegensteuern. Wir setzen uns zum Ziel, bis 2030 Obdach- und Wohnungslosigkeit 

zu überwinden und legen einen Nationalen Aktionsplan dafür auf. 

Wohneigentum 

Wir wollen mehr Menschen in Deutschland ermöglichen, im selbstgenutzten Eigentum zu wohnen. Die 

Hürden beim Eigentumserwerb wollen wir durch eigenkapitalersetzende Darlehen senken und 

Schwellenhaushalte langfristig z. B. mit Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim 

Eigentumserwerb unterstützen. 

Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer z. B. durch einen Freibetrag 

ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung 

nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen 

(Share Deals). 

Wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete Maßnahmen bekämpfen. Dazu 

gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche und private Immobilienkäufer aus dem Ausland, 

bei jeglichem Immobilienerwerb in Deutschland, und ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit 

Bargeld. Im Grundbuch wird eine ladungsfähige Anschrift bei Änderungen verpflichtend. Wir geben 

eine Machbarkeitsstudie in Auftrag um zu untersuchen, ob ein Grundbuch auf der Blockchain möglich 

und vorteilhaft ist. 

Wir führen den echten Sachkundenachweis für Makler, Miet- und WEG-Verwalter ein. Wir wollen das 

KfW Programm zum Kauf von Genossenschaftsanteilen stärken. 

Städtebau 

Wir wollen lebenswerte Städte, Gemeinden und ländliche Regionen in ganz Deutschland und 

orientieren uns an der Neuen Leipzig-Charta. Wir sichern die Städtebauförderung dauerhaft und 

erhöhen sie. Die Senkung der THG-Emissionen und Klimaanpassung sind zentrale Bestandteile. Die 

Hürden für finanzschwache Kommunen senken wir und prüfen die Möglichkeiten mehrjähriger Bund-

Länder-Vereinbarungen. Die vorhandenen Fördermaßnahmen im Bereich des Städtebaus wollen wir 

flexibilisieren und entbürokratisieren sowie die Einrichtungen der Baukultur stärken. Wir entwickeln 
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den Smart-City-Stufenplan weiter, stärken BIM Deutschland und richten ein Smart-City-

Kompetenzzentrum ein. Wir wollen die nutzungsgemischte Stadt. 

Wir wollen zum Schutz der Gesundheit zukünftig die gesamte Lärmsituation berücksichtigen und 

werden die Einführung einer Gesamtlärmbetrachtung prüfen. Diese könnte zum Beispiel die 

Belastungen aus Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie von Industrie- und Gewerbeanlagen 

zusammenführen. Die TA Lärm werden wir modernisieren und an die geänderten Lebensverhältnisse 

in den Innenstädten anpassen, um Zielkonflikte zwischen Lärmschutz und heranrückender 

Wohnbebauung aufzulösen. 

Wir erkennen für Clubs und Livemusikspielstätten ihren kulturellen Bezug an. Für beides werden wir 

die Baunutzungsverordnung und TA Lärm anpassen. Wir wollen die Honorarordnung für Architekten 

(HOAI) reformieren und die Leistungsbilder anpassen. 

Wir machen das Programm “Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” mit der Städtebauförderung 

kompatibel. 

Wir unterstützen Kommunen bei der Prävention und Bewältigung von Starkregenereignissen und der 

Anpassung an den Klimawandel. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021, vor allem im Ahrtal 

und Teilen Nordrhein-Westfalens, hat uns eindrücklich vor Augen geführt, welche verheerenden 

Folgen Extremwetter haben können. Wir werden den Wiederaufbau dort gemeinsam mit den Ländern 

mit aller Kraft vorantreiben. 

Wir werden das Nachhaltigkeitsziel der Bundesrepublik beim Flächenverbrauch mit konkreten 

Maßnahmen hinterlegen. Die Regelung des § 13b BauGB wird nicht verlängert. 

Wir prüfen die Einführung eines Innenentwicklungsmaßnahmengebietes. 

V. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 

Wir wollen allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten, Teilhabe 

und Aufstieg ermöglichen und durch inklusive Bildung sichern. Dazu stärken wir die frühkindliche 

Bildung, legen den Digitalpakt 2.0 auf und machen das BAföG elternunabhängiger und bauen es für die 

Förderung der beruflichen Weiterbildung aus. Kinder verdienen beste Bildung. Jedes Kind soll die 
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gleichen Chancen haben. Diese. Chancengleichheit ist aber noch lange nicht Realität. Wir wollen mehr 

Kinder aus der Armut holen, werden mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und 

Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. 

Kinder haben eigene Rechte, die wir im Grundgesetz verankern wollen. Außerdem wollen wir den 

Kinderschutz stärken. Familien sind vielfältig. Sie sind überall dort, wo Menschen Verantwortung 

füreinander übernehmen und brauchen Zeit und Anerkennung. Wir unterstützen Eltern dabei, 

Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter untereinander aufzuteilen. 

Förderleistungen wollen wir leichter zugänglich machen. Da der Rechtsrahmen für die vielfältigen 

Familien der gesellschaftlichen Wirklichkeit noch hinterherhinkt, wollen wir ihn modernisieren. Wir 

wollen selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen unterstützen und den Zusammenhalt zwischen 

den Generationen fördern. 

Bildung und Chancen für alle 

Gemeinsam mit den Ländern werden wir die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich steigern und 

dafür sorgen, dass die Unterstützung dauerhaft dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht 

wird. Mit einer Stärkung der frühkindlichen Bildung, besseren Startchancen in sozial benachteiligten 

Schulen, einem Digitalpakt 2.0 und einem grundlegend reformierten BAföG legen wir den Grundstein 

für ein Jahrzehnt der Bildungschancen. 

Wir streben eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation aller Ebenen an 

(Kooperationsgebot). Die örtliche Umsetzungskraft der Schulträger, die Kultushoheit der Länder und 

das unterstützende Potenzial des Bundes wollen wir dafür zu neuer Stärke vereinen und eine neue 

Kultur in der Bildungszusammenarbeit begründen. Wir wollen gemeinsam darauf hinwirken, dass jedes 

Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat. Dazu werden wir einen Bildungsgipfel 

einberufen, auf dem sich Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über neue 

Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen. Wir werden 

eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert 

und verbessert und das Erreichen der Ziele sichert. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, gemeinsam gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und Qualität, 

Leistungsfähigkeit und Weiterentwicklung des Bildungswesens zu stärken. Soweit erforderlich, bieten 

wir Gespräche über eine Grundgesetzänderung an. 

94 



 

 

  

             

             

         

        

           

          

           

            

      

 

 

             

             

         

         

            

          

 

            

             

           

          

        

  

 

 

           

             

           

            

         

           

          

Frühkindliche Bildung 

Wir werden das Gute-Kita-Gesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der 

Evaluation fortsetzen und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein 

Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführen. Dabei fokussieren wir auf 

Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. 

Zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen soll ein Investitionsprogramm aufgelegt werden. Die 

Kindertagespflege wollen wir als Angebot der Kindertagesbetreuung weiterentwickeln und fördern 

und das Programm „Sprach-Kitas“ weiterentwickeln und verstetigen. Den fachlich fundierten Einsatz 

von digitalen Medien mit angemessener technischer Ausstattung in der frühkindlichen Bildung werden 

wir fördern und die Medienkompetenz stärken. 

Ganztag 

Wir werden den Ausbau der Ganztagsangebote mit einem besonderen Augenmerk auf die Qualität 

weiter unterstützen. Mit Ländern und Kommunen werden wir uns über die Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf Ganztagsbildung und -betreuung und der qualitativen Weiterentwicklung 

verständigen und unter Berücksichtigung der länderspezifischen Ausprägungen einen gemeinsamen 

Qualitätsrahmen entwickeln. Wir vereinfachen den Abruf bereitgestellter Mittel, indem wir Basis- und 

Bonustopf zusammenführen und die Frist für den Beschleunigungstopf verlängern. 

Wir wollen den sinnvollen gemeinsamen Einsatz von Fachkräften im schulischen und außerschulischen 

Bereich ermöglichen. Wir unterstützen, fördern oder stärken Angebote wie „Kultur macht stark“, den 

MINT-Aktionsplan – insb. für Mädchen –, Sprachförderung und herkunftssprachliche Angebote, „Haus 

der Kleinen Forscher“, Mentoring und Patenschaften, Begabtenförderung sowie Sport- und 

Bewegungsangebote. Wir unterstützen zivilgesellschaftliches Bildungsengagement und die Einbindung 

außerschulischer Akteure. 

Startchancen-Programm 

Mit dem neuen Programm „Startchancen“ wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere 

Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen. Wir werden mehr als 

4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter 

Schülerinnen und Schüler besonders stärken. Dazu wollen wir diese Schulen mit einem 

Investitionsprogramm für moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit einer zeitgemäßen 

Lernumgebung und Kreativlaboren unterstützen. Wir stellen diesen Schulen ein Chancenbudget zur 

freien Verfügung, um Schule, Unterricht und Lernangebote weiterzuentwickeln und außerschulische 
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Kooperationen zu fördern. Wir unterstützen diese Schulen dauerhaft mit Stellen für schulische 

Sozialarbeit und fördern dort Schulentwicklung und Berufsorientierung im Rahmen weiterer 

Programme. 

Über dieses Programm hinaus werden wir weitere bis zu 4.000 Schulen in benachteiligten Regionen 

und Quartieren gezielt und dauerhaft mit zusätzlichen Stellen für schulische Sozialarbeit unterstützen. 

An Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die einen Anspruch auf Leistungen 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, wollen wir dauerhaft und unbürokratisch Angebote für 

Lernförderung und soziokulturelle Teilhabe etablieren, um sicherzustellen, dass die Inanspruchnahme 

dieser Leistungen steigt. 

Digitalpakt Schule 

Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. 

Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren. Bund, 

Länder und Kommunen identifizieren noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam Vorschläge für 

kurzfristige Lösungen und vereinbaren Umsetzungsschritte. Zur Unterstützung vor Ort werden wir 

Service-, Beratungs- und Vernetzungsangebote schaffen. Gemeinsam mit den Ländern werden wir 

einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen 

verbesserten Mittelabfluss und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet. Dieser Digitalpakt wird 

auch die nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie die 

Gerätewartung und Administration umfassen. Die digitale Lernmittelfreiheit werden wir für bedürftige 

Schülerinnen und Schüler weiter fördern. Gemeinsam mit den Ländern werden wir die Einrichtung, 

den Betrieb und die Vernetzung von Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes 

Unterrichten in Schule und Weiterbildung fördern und eine zentrale Anlaufstelle für das Lernen und 

Lehren in der digitalen Welt schaffen. Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale 

Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Ressources (OER), die Entwicklung 

intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware sowie die Erstellung von Positivlisten 

datenschutzkonformer, digitaler Lehr- und Lernmittel unterstützen. 

Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer 

Bund und Länder richten eine gemeinsame Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung ein, die 

bundesweit Fort- und Weiterbildungsangebote vernetzt, die Qualifikation von Schulleitungen 

unterstützt, den Austausch ermöglicht sowie die arbeitsteilige Erstellung von Fortbildungsmaterialien 

organisiert und fördert. Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung entwickeln wir weiter mit neuen 

Schwerpunkten zu digitaler Bildung, zur dritten Phase der Lehrerbildung und bundesweiter 
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Qualitätsentwicklung des Seiten- und Quereinstiegs, u. a. für das Berufsschullehramt. Wir wollen die 

Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Lehramt beschleunigen und vereinfachen, 

Auslandserfahrungen von Lehramtsstudierenden und Lehrkräften unterstützen und beim beruflichen 

Werdegang stärker berücksichtigen. 

Ausbildungsförderung 

Das BAföG wollen wir reformieren und dabei elternunabhängiger machen. Der elternunabhängige 

Garantiebetrag im Rahmen der Kindergrundsicherung soll künftig direkt an volljährige 

Anspruchsberechtigte in Ausbildung und Studium ausgezahlt werden. 

Wir richten das BAföG neu aus und legen dabei einen besonderen Fokus auf eine deutliche Erhöhung 

der Freibeträge. Außerdem werden wir u. a. Altersgrenzen stark anheben, Studienfachwechsel 

erleichtern, die Förderhöchstdauer verlängern, Bedarfssätze auch vor dem Hintergrund steigender 

Wohnkosten anheben, einen Notfallmechanismus ergänzen und Teilzeitförderungen prüfen. 

Freibeträge und Bedarfssätze werden wir künftig regelmäßiger anpassen. Wir streben eine Absenkung 

des Darlehensanteils und eine Öffnung des zinsfreien BAföG-Volldarlehens für alle Studierenden an. 

Studierende aus Bedarfsgemeinschaften werden wir mit einer neuen Studienstarthilfe unterstützen. 

Die Beantragung und Verwaltung des BAföG werden wir schlanker, schneller und digitaler gestalten 

und gezielter für das BAföG werben. 

Erwachsenenbildung 

Mit einem Förderprogramm für Volkshochschulen und andere gemeinnützige Bildungseinrichtungen 

investieren wir in digitale Infrastruktur. Die Umsatzsteuerbefreiung für gemeinwohlorientierte 

Bildungsdienstleistungen wollen wir europarechtskonform beibehalten. Wir werden Angebote zur 

Alphabetisierung ausbauen. 

Die Anerkennung informell, non-formal oder im Ausland erworbener Kompetenzen werden wir 

vereinfachen und beschleunigen. Mögliche Förderlücken wollen wir schließen. Die Nationale 

Weiterbildungsstrategie wollen wir mit einem stärkeren Fokus auf die allgemeine Weiterbildung 

fortsetzen. 

Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die 

Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit 

achten. 
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Den Nationalen Aktionsplan zur Bildung für nachhaltige Entwicklung wollen wir in allen Bildungsphasen 

und -bereichen bundesweit verankern und deutlich stärken. Wir wollen auch Schülerfirmen als 

Bestandteil von Bildung für Nachhaltige Entwicklung fördern. 

Kinder, Jugend, Familien und Senioren 

Kinder und Jugendliche sollen mit gleichen Lebenschancen aufwachsen, unabhängig von ihrer 

Herkunft. Sie haben eigene Rechte. Ihre Anliegen und Interessen sind uns wichtig, wir werden junge 

Menschen an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligen. Familie ist vielfältig und überall dort, wo 

Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Sie brauchen Zeit und Anerkennung. 

Förderleistungen wollen wir entbürokratisieren, vereinfachen und digitalisieren. Wir wollen den 

Rechtsrahmen für Familien modernisieren. Das Wohl des Kindes ist dabei für uns zentral. Wir wollen 

selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen unterstützen und den Zusammenhalt zwischen den 

Generationen fördern. 

Kinder und Jugend 

Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei 

maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Dafür werden wir einen 

Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention ausbauen. 

Mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung werden wir die Jugendstrategie 

der Bundesregierung weiterentwickeln, Qualitätsstandards für wirksame Beteiligung besser bekannt 

machen, selbstbestimmte Kinder- und Jugendparlamente und Beteiligungsnetzwerke stärken. Mit 

einer Kampagne informieren wir Kinder über ihr Rechte und Beschwerdemöglichkeiten. Wir werden 

den Kinder- und Jugendplan bedarfsgerecht ausstatten. Im Anschluss an das Corona-Aufholpaket 

werden wir die Situation für Kinder und Jugendliche mit einem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur 

und Gesundheit schnell und wirksam verbessern. Wir wollen das Investitionsprogramm für Familien-

und Jugendbildungsstätten fortführen. 

Wir werden die europäische und internationale Jugendarbeit, insbesondere für Auszubildende, 

stärken. Die Arbeit, auch der im Aufbau befindlichen Jugendwerke, setzen wir fort. Die Plätze in den 

Freiwilligendiensten werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und 
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Teilzeitmöglichkeiten verbessern. Wir werden den Internationalen Freiwilligendienst stärken und das 

„FSJ digital“ weiter aufbauen. 

In einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Kommunen und Verbänden sollen notwendige 

Anpassungen zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet und in dieser Legislatur 

gesetzlich geregelt und fortlaufend evaluiert werden. Wir werden dafür Modellprogramme auf den 

Weg bringen und die Verfahrenslotsen schneller und unbefristet einsetzen. 

Heim- und Pflegekinder sollen eigene Einkünfte komplett behalten können. Das Angebot an Berufs-

und Studienberatung in Jugendpflegeeinrichtungen wollen wir erweitern. Pflegeeltern von Kindern mit 

Behinderungen wollen wir besonders unterstützen. Wir werden Angebote der Jugendhilfe bei der 

Digitalisierung unterstützen. Wohnungslose junge Menschen werden wir u. a. mit Housing First 

Konzepten fördern. Wir unterstützen die Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken Eltern. 

Kinderschutz 

Wir wollen Prävention und Kinderschutz stärken und für eine kindersensible Justiz sorgen. Mit 

Modellprojekten werden wir die Entwicklung von Schutzkonzepten unterstützen. Die Arbeit des 

„Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“ werden wir gesetzlich 

regeln und eine regelmäßige Berichtspflicht an den Deutschen Bundestag einführen. Den Nationalen 

Rat gegen sexuelle Gewalt werden wir verstetigen und die unabhängige Aufarbeitungskommission in 

ihrer jetzigen Form weiterführen. Wir werden die länderübergreifende Zusammenarbeit in 

Kinderschutzfällen verbessern und streben einheitliche Standards für das fachliche Vorgehen, z. B. 

Meldeketten an. Die Mittel der „Stiftung Frühe Hilfen“ werden wir dynamisieren. Das Telefon- und 

Onlineberatungsangebot des Bundes werden wir finanziell absichern. 

Fachkräfte 

Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie, um 

den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen 

für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell schulgeldfrei sein. 

Mit hochwertigen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung, sorgen wir für attraktive 

Arbeitsbedingungen. Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und vertikale 

Karrierewege sowie hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und Quereinstieg erleichtern. 

Umschulungen werden wir auch im dritten Ausbildungsjahr vollständig fördern. 
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Kindergrundsicherung 

Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und 

konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus der 

Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. Wir 

werden Kitas, Schulen und sonstige Angebote der Bildung und Teilhabe sowie Mobilität weiter stärken. 

In einem Neustart der Familienförderung wollen wir bisherige finanzielle Unterstützungen – wie 

Kindergeld, Leistungen aus SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets, sowie den 

Kinderzuschlag – in einer einfachen, automatisiert berechnet und ausgezahlten Förderleistung 

bündeln. Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr neu 

zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern. 

Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen: Einem einkommensunabhängigen 

Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom Elterneinkommen 

abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Volljährige Anspruchsberechtigte erhalten die Leistung direkt. 

Mit dem Garantiebetrag legen wir in dieser Legislaturperiode die Grundlage für unser perspektivisches 

Ziel, künftig allein durch den Garantiebetrag den verfassungsrechtlichen Vorgaben nach Freistellung 

des kindlichen Existenzminimums bei der Besteuerung des Elterneinkommens zu entsprechen. 

Bei der Leistungsbündelung prüfen wir Wechselwirkungen mit anderen Leistungen und stellen sicher, 

dass sich die Erwerbsarbeit für Eltern lohnt. Unter Federführung des Bundesministeriums für Frauen, 

Senioren, Familie und Jugend soll dazu eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt werden. 

Mit einem neuen digitalen Kinderchancenportal, in dem Leistungen für Bildung und Teilhabe zu finden 

sind, wollen wir Kindern einen einfachen Zugang ermöglichen. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir 

dafür den Einkommensbegriff bis Mitte 2023 in allen Gesetzen harmonisieren. Bis zur tatsächlichen 

Einführung der Kindergrundsicherung werden wir von Armut betroffene Kinder, die Anspruch auf 

Leistungen gemäß SGB II, SGB XII oder Kinderzuschlag haben, mit einem Sofortzuschlag absichern. 

Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind, entlasten wir mit einer 

Steuergutschrift. 

Zeit für Familie 

Wir werden Familien dabei unterstützen, wenn sie Zeit für Erziehung und Pflege brauchen und dabei 

Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich aufteilen wollen. Wir werden das Elterngeld vereinfachen, 

digitalisieren und die gemeinschaftliche elterliche Verantwortung stärken. Wir werden eine 
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zweiwöchige vergütete Freistellung für die Partnerin oder den Partner nach der Geburt eines Kindes 

einführen. Diese Möglichkeit soll es auch für Alleinerziehende geben. Den Mutterschutz und die 

Freistellung für den Partner bzw. die Partnerin soll es bei Fehl- bzw. Totgeburt künftig nach der 20. 

Schwangerschaftswoche geben. 

Die Partnermonate beim Basis-Elterngeld werden wir um einen Monat erweitern, entsprechend auch 

für Alleinerziehende. Wir werden einen Elterngeldanspruch für Pflegeeltern einführen und den 

Anspruch für Selbstständige modernisieren. Für die Eltern, deren Kinder vor der 37. 

Schwangerschaftswoche geboren werden, erweitern wir den Anspruch auf Elterngeld. Wir werden den 

Basis- und Höchstbetrag beim Elterngeld dynamisieren. 

Wir verlängern den elternzeitbedingten Kündigungsschutz um drei Monate nach Rückkehr in den 

Beruf, um den Wiedereinstieg abzusichern. 

Wir werden die Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 

Tage erhöhen. 

Familienrecht 

Wir werden das Familienrecht modernisieren. Hierzu werden wir das „kleine Sorgerecht“ für soziale 

Eltern ausweiten und zu einem eigenen Rechtsinstitut weiterentwickeln, das im Einvernehmen mit den 

rechtlichen Eltern auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen werden kann. Wir werden das 

Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder 

der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu 

übernehmen. Wir wollen Vereinbarungen zu rechtlicher Elternschaft, elterlicher Sorge, Umgangsrecht 

und Unterhalt schon vor der Empfängnis ermöglichen. 

Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des 

Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Ehe soll nicht ausschlaggebendes Kriterium bei der 

Adoption minderjähriger Kinder sein. 

Auch außerhalb der Ehe soll die Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht der 

anerkennenden Person oder von einem Scheidungsverfahren möglich sein. Wir werden ein 

statusunabhängiges Feststellungsverfahren einführen, in dem ein Kind seine Abstammung gerichtlich 

klären lassen kann ohne zugleich die rechtliche Elternschaft anfechten zu müssen. Das 
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Samenspenderregister wollen wir auch für bisherige Fälle, private Samenspenden und 

Embryonenspenden öffnen. 

Wir werden die partnerschaftliche Betreuung der Kinder nach der Trennung fördern, indem wir die 

umgangs- und betreuungsbedingten Mehrbelastungen im Sozial- und Steuerrecht besser 

berücksichtigen. Wir wollen allen Familien eine am Kindeswohl orientierte partnerschaftliche 

Betreuung minderjähriger Kinder auch nach Trennung und Scheidung der Eltern ermöglichen und die 

dafür erforderlichen Bedingungen schaffen. Wir wollen im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor 

und nach der Scheidung besser berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden. 

Wir wollen gemeinsam mit den Ländern die Erziehungs-, sowie Trennungs- und Konfliktberatung 

verbessern und dabei insbesondere das Wechselmodell in den Mittelpunkt stellen. Wir werden den 

Kindern ein eigenes Recht auf Umgang mit den Großeltern und Geschwistern geben. Das Namensrecht 

liberalisieren wir, z. B. durch Einführung echter Doppelnamen. 

Wir werden in familiengerichtlichen Verfahren den Kinderschutz und das Prinzip der Mündlichkeit der 

Verhandlungen stärken. Die Hürden für die Nichtzulassungsbeschwerde werden wir senken sowie 

einen Fortbildungsanspruch für Familienrichterinnen und Familienrichter gesetzlich verankern. Wenn 

häusliche Gewalt festgestellt wird, ist dies in einem Umgangsverfahren zwingend zu berücksichtigen. 

Wir ermöglichen es unverheirateten Vätern in den Fällen, in denen die Eltern einen gemeinsamen 

Wohnsitz haben, durch einseitige Erklärung das gemeinsame Sorgerecht zu erlangen. Widerspricht die 

Mutter, so muss das Familiengericht über die gemeinsame Sorge entscheiden. Das Kindeswohl ist 

dabei besonders zu berücksichtigen. Wir werden die Modernisierung im Kindschafts- und 

Unterhaltsrecht mit Studien begleiten. 

Senioren 

Erfahrungen und Kompetenzen älterer Menschen sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Wir 

wollen, dass Menschen im Alter selbstbestimmt in ihrem frei gewählten Umfeld leben können. Wir 

werden seniorengerechte Ansätze auf allen staatlichen Ebenen und im digitalen Raum fördern. Dabei 

geht es u. a. um Partizipation, Engagement, soziale Sicherung, Alltagshilfen, Wohnen, Mobilität, 

Gesundheitsvorsorge, Bildungs- und Begegnungsangebote und die Überwindung von Einsamkeit. 
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Wir werden ältere Menschen vor Diskriminierung und vor finanzieller Ausbeutung – insb. durch 

Vorsorgevollmachten – schützen. Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sind eine wichtige Stütze 

der Daseinsvorsorge, wir wollen für sie weiterhin verlässliche Partner sein. 

VI. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 

Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sind die Grundlagen für das friedliche Zusammenleben in 

Deutschland. Wir stellen uns allen verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen und 

Verschwörungsideologien entschieden entgegen. Leben in Freiheit braucht Sicherheit. Unsere 

Verantwortung ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür die Sicherheitsbehörden, den 

Bevölkerungsschutz und die Justiz. Sicherheitsgesetze und deren Auswirkungen auf Bürgerrechte 

werden wir im Lichte der technischen Entwicklung einer unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation 

unterziehen. 

Friedliches Zusammenleben und Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft erfordern, 

Unterschiede zu achten und divergierende Interessen konstruktiv auszuhandeln. Wir treten 

Diskriminierung auf allen Ebenen entgegen, organisieren Teilhabe und Repräsentanz. Die 

Gleichstellung der Geschlechter ist Grundlage einer gleichberechtigten Gesellschaft. 

Kunst und Kultur und ihre Vielfalt zu fördern und die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern zu 

verbessern ist in diese Zeiten ein Beitrag zur Sicherung unserer Demokratie. Wir setzen uns daher für 

eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein, die fortbestehen und wieder erblühen kann. 

Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen und werden intensiv daran arbeiten, 

die innere Einheit sozial und wirtschaftlich zu vollenden. Wir gewährleisten hohe 

Verbraucherschutzstandards und fördern den Sport. 

Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport 

Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir wollen es noch sicherer machen. Dafür 

organisieren wir die Sicherheit der Menschen, um allen ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Vielfalt 

zu gewährleisten. Wir sorgen für eine bürgernahe, gut ausgestattete und ausgebildete Polizei und 

unterstützen die Arbeit der Gerichte. 
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Rechtsstaat bedeutet, dass wir die Regeln unseres Gemeinwesens gegen Angriffe verteidigen. Dazu 

gehört der Schutz vor Kriminalität und die Bewahrung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Wir stehen für 

Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit für alle Menschen in Deutschland ein. Die Angehörigen der 

Sicherheitsbehörden in unserem Land, die uns jeden Tag aufs Neue bei der Verteidigung der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung unterstützen, verdienen unseren Respekt und Anerkennung. 

Bundespolizeien 

Unsere Sicherheitsbehörden in Deutschland leisten professionelle Arbeit im Kampf gegen Kriminalität 

und für den Schutz unserer Demokratie. Die Wertschätzung für unsere Polizistinnen und Polizisten 

drückt sich auch durch eine gute Personal- und Sachausstattung, den Zustand der Liegenschaften, den 

Abbau von Überstunden und die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage aus. Die 

Finanzierung werden wir sicherstellen. Außerdem steigern wir die Attraktivität durch die Förderung 

von Fachkarrieren und eine diversitätsorientierte Stellenbesetzungsoffensive. 

Bürgernähe und eine transparente Fehlerkultur werden wir stärken, indem wir die Aus- und 

Fortbildung bei der Polizei weiterentwickeln und noch intensiver die Grundsätze der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung, insbesondere der Grund- und Menschenrechte, vermitteln. Damit 

beugen wir auch der Entstehung und der Verfestigung von Vorurteilen, Diskriminierungen und 

radikalen Einstellungen vor. Die in anderen Bereichen bewährte Sicherheitsüberprüfung von 

Bewerberinnen und Bewerbern weiten wir aus und stärken so die Resilienz der Sicherheitsbehörden 

gegen demokratiefeindliche Einflüsse. In diesem Zusammenhang sorgen wir auch für die Ausweitung 

von Supervisionsangeboten. 

Wir führen eine unabhängige Polizeibeauftragte bzw. einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die 

Polizeien des Bundes als Anlaufstelle beim Deutschen Bundestag mit Akteneinsichts- und 

Zutrittsrechten ein. Wir führen die pseudonyme Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten ein. 

Sichere und leistungsfähige Datenverarbeitung, kombiniert mit mobiler IT und klar geregelten 

Kompetenzen, sind Grundvoraussetzung moderner Polizeiarbeit. Wir entwickeln die Strategie Polizei 

20/20 weiter. Wir unterziehen die umfangreiche Anzahl von Datenbanken einer grundlegenden 

Revision und präzisieren deren Verarbeitungsregelungen. Den Rechtsschutz sowie die Datenaufsicht 

durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) stärken wir 

deutlich. Wir öffnen die Polizei stärker für unabhängige Forschung. 
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Bevölkerungsschutz 

Der Bund muss mehr Verantwortung für den Bevölkerungsschutz übernehmen. Daher richten wir das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) neu aus, entwickeln es unter Berücksichtigung der föderalen 

Kompetenzverteilung zur Zentralstelle weiter und stellen es entsprechend personell und materiell auf. 

Verfügbare Kräfte und Ressourcen von Bund und Ländern werden in einem fortlaufenden Lagebild 

dargestellt. Die Warnstrukturen verbessern wir und bauen den „Warn-Mix“ aus. 

Die Freiwilligen stärken wir durch ein Ehrenamtskonzept und in föderaler Abstimmung durch 

bundesweit einheitliche Freistellungs- und Versicherungsschutzregeln der Helferinnen und Helfer. Das 

Technische Hilfswerk (THW) nimmt weiter eine zentrale Rolle ein und soll seine Kompetenzen in der 

Cyberhilfe erweitern. Den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen bündeln wir in einem KRITIS-

Dachgesetz. 

Die Konzeption „Zivile Verteidigung“ richten wir strategisch neu aus. Neben der nationalen und 

europäischen Resilienz-Strategie sind Grundlagen für die zukünftige Bevorratung, Notfallreserven oder 

den Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern nötig. Dazu bauen wir unabhängig vom Konzept 

„Zivile Verteidigung“ das bestehende Pilotprojekt „Labor Betreuung 5.000“ zu einer nationalen 

Reserve aus. In Europa bringen wir gezielt mehr Fähigkeiten in „rescEU“ ein. 

Zusammenarbeit von Polizei und Justiz 

Wir intensivieren die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

rechtsstaatlich, sichern dabei hohe Datenschutzstandards und verbessern den grenzüberschreitenden 

Rechtsschutz. Wir streben die Weiterentwicklung von Europol zu einem Europäischen Kriminalamt mit 

eigenen operativen Möglichkeiten an. Die Europäische Staatsanwaltschaft wollen wir finanziell und 

personell ausbauen. 

Gemeinsamt mit den Ländern wollen wir die Sicherheitsarchitektur in Deutschland einer 

Gesamtbetrachtung unterziehen und die Zusammenarbeit der Institutionen für die Sicherheit der 

Menschen effektiver und wirksamer gestalten. 

Wir wollen mit den Ländern die Aussagekraft der Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken nachhaltig 

verbessern. Wir verankern den periodischen Sicherheitsbericht gesetzlich. 

Wir verstetigen mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat und erweitern ihn um einen Digitalpakt 

für die Justiz. 
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Justiz 

Entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) passen wir das externe 

ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften an. Für den Vollzug eines 

Europäischen Haftbefehls bedarf es einer richterlichen Entscheidung. 

Wir reformieren die Wahl und die Beförderungsentscheidungen für Richterinnen und Richter an den 

obersten Bundesgerichten unter den Kriterien Qualitätssicherung, Transparenz und Vielfalt. 

Gerichtsverfahren sollen schneller und effizienter werden: Verhandlungen sollen online durchführbar 

sein, Beweisaufnahmen audio-visuell dokumentiert und mehr spezialisierte Spruchkörper eingesetzt 

werden. Kleinforderungen sollen in bürgerfreundlichen digitalen Verfahren einfacher gerichtlich 

durchgesetzt werden können. 

Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wie z. B. nach dem 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere. Die EU-

Verbandsklagerichtlinie setzen wir anwenderfreundlich und in Fortentwicklung der 

Musterfeststellungsklage um und eröffnen auch kleinen Unternehmen diese Klagemöglichkeiten. An 

den bewährten Anforderungen an klageberechtige Verbände halten wir fest. Wir ermöglichen 

englischsprachige Spezialkammern für internationale Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten. 

Das Strafrecht ist immer nur Ultima Ratio. Unsere Kriminalpolitik orientiert sich an Evidenz und der 

Evaluation bisheriger Gesetzgebung im Austausch mit Wissenschaft und Praxis. Wir überprüfen das 

Strafrecht systematisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche und legen 

einen Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die 

schnelle Entlastung der Justiz. Das Sanktionensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, 

Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen überarbeiten wir mit dem Ziel von Prävention und 

Resozialisierung. 

Wir machen Strafprozesse noch effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher, ohne die Rechte 

der Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden. Vernehmungen und Hauptverhandlung 

müssen in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Unter anderem regeln wir die Verständigung im 

Strafverfahren einschließlich möglicher Gespräche über die Verfahrensgestaltung und das 

grundsätzliche Verbot der Tatprovokation. Gerichtsentscheidungen sollen grundsätzlich in 

anonymisierter Form in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein. Wir stellen 

die Verteidigung der Beschuldigten mit Beginn der ersten Vernehmung sicher. 
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Kampf gegen Organisierte Kriminalität 

Wir machen die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK, einschließlich der sogenannten 

Clankriminalität) zu einem Schwerpunkt unserer Sicherheitsbehörden: durch mehr und bessere 

Strukturermittlungen, die Nutzung strafrechtlicher Möglichkeiten u. a. bei der 

Vermögensabschöpfung, die Optimierung der Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer 

Ressourcen, eine stärkere Verankerung des Themas in der Ausbildung in den Sicherheitsbehörden, 

mehr Prävention und einer verbesserten Analysefähigkeit. Die bestehende Koordinierungsstelle OK 

beim BKA entwickeln wir zu einem Teil der Gemeinsamen Zentren auf gesetzlicher Grundlage weiter. 

Im OK-Lagebild sollen relevante Gruppierungen, z. B. die der Mafia oder der sogenannten 

Clankriminalität, aussagekräftiger analysiert werden. Zur sogenannten Clankriminalität wird eine 

definitorische Klärung herbeigeführt. Den Kampf gegen Menschenhandel intensivieren wir. 

Kampf gegen Extremismus 

Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Wir treten allen 

verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen entschieden entgegen – ob Rechtsextremismus, 

Islamismus, Verschwörungsideologien, Linksextremismus oder jeder anderen Form des Extremismus. 

Dazu bedarf es einer Gesamtstrategie auf nationaler und europäischer Ebene aus Prävention, 

Deradikalisierung und effektiver Gefahrenabwehr. Die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans 

gegen Rassismus und des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

Rassismus werden wir anpassen und weiterentwickeln. Datenbanken in der EU wollen wir kompatibel 

ausgestalten, die Gefährder-Definitionen vereinheitlichen, deren Früherkennung forcieren und für 

eine koordinierte Überwachung sorgen. Wir verbessern die Erfassung der politisch motivierten 

Kriminalität, z. B. in Hinblick auf frauen- und queerfeindliche Hasskriminalität. Bewährte Präventions-

und Deradikalisierungsprogramme, insbesondere in Gefängnissen, stellen wir auf eine verlässliche 

finanzielle Grundlage. Wir verbessern die Möglichkeit von Auskunftssperren im Melderegister für 

Bedrohte. Wir treiben auch innerhalb der Bundesregierung die weitere Aufarbeitung des NSU-

Komplexes energisch voran und bringen ein Archiv zu Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit mit 

betroffenen Bundesländern auf den Weg. Der 11. März wird nationaler Gedenktag für die Opfer 

terroristischer Gewalt. Den Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und 

Katastrophen nationaler Tragweite wollen wir empathischer und würdiger gestalten. Die 

Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (NOAH) wird für die Tätigkeit auch in 

Deutschland als Ombudsstelle ausgerichtet. Wir schließen Lücken im Opferentschädigungsrecht und 

bei der Opferhilfe. Die Akten der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen sollen der 

Öffentlichkeit und Forschung langfristig zur Verfügung stehen. 
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Kampf gegen Kindesmissbrauch 

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch stärken wir das Bundeskriminalamt (BKA) personell und entlasten 

die Beschäftigten bei der Auswertung der beschlagnahmten Datenträger durch technische Lösungen – 

unter Sicherstellung des Schutzes personenbezogener Daten der Opfer – und realisieren den 

tagesaktuellen Abgleich mit den Datenbanken. Die Informationsweitergabe zwischen den Ämtern und 

den am Hilfenetzwerk des Kindes beteiligten Akteurinnen und Akteuren muss verbessert und 

verbindlicher geregelt werden – unter Wahrung des Datenschutzes und Achtung der 

Vertrauensstellung der Jugendämter. Präventionsprogramme wie „Kein Täter werden“ unterstützen 

wir. Wir wollen eine kindgerechte Justiz und Verwaltung, die Kindern Gehör schenkt. 

Die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in gesellschaftlichen 

Gruppen, wie Sportvereinen, Kirchen und der Jugendarbeit, werden wir begleiten, aktiv fördern und 

wenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen. 

Waffenrecht, Sicherheitsdienste 

Die weit überwiegende Zahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer ist rechtstreu. Terroristen und 

Terroristen sowie Extremistinnen und Extremisten gilt es, konsequent zu entwaffnen. Wir evaluieren 

die Waffenrechtsänderungen der vergangenen Jahre und gestalten bestehende Kontrollmöglichkeiten 

gemeinsam mit den Schützen- und Jagdverbänden sowie mit den Ländern effektiver aus. Zudem 

verbessern wir die kriminalstatistische Erfassung von Straftaten mit Schusswaffen sowie den 

Informationsfluss zwischen den Behörden. Bei Gegenständen, für die ein Kleiner Waffenschein 

erforderlich ist, soll dieser künftig auch beim Erwerb vorgelegt werden müssen. 

Private Sicherheitsdienste werden wir mit verbindlichen Standards in einem eigenen Gesetz 

regulieren. 

Freiheit und Sicherheit 

Wir sorgen für eine vorausschauende, evidenzbasierte und grundrechtsorientierte Sicherheits- und 

Kriminalpolitik. Dies werden wir mit einer unabhängigen interdisziplinären Bundesakademie begleiten. 

Die Eingriffe des Staates in die bürgerlichen Freiheitsrechte müssen stets gut begründet und in ihrer 

Gesamtwirkung betrachtet werden. Die Sicherheitsgesetze wollen wir auf ihre tatsächlichen und 

rechtlichen Auswirkungen sowie auf ihre Effektivität hin evaluieren. Deshalb erstellen wir eine 

Überwachungsgesamtrechnung und bis spätestens Ende 2023 eine unabhängige wissenschaftliche 

Evaluation der Sicherheitsgesetze und ihrer Auswirkungen auf Freiheit und Demokratie im Lichte 
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technischer Entwicklungen. Jede zukünftige Gesetzgebung muss diesen Grundsätzen genügen. Dafür 

schaffen wir ein unabhängiges Expertengremium (Freiheitskommission), das bei zukünftigen 

Sicherheitsgesetzgebungsvorhaben berät und Freiheitseinschränkungen evaluiert. 

Videoüberwachung kann die Präsenz einer bürgernahen Polizei nicht ersetzen, sie aber an 

Kriminalitätsschwerpunkten ergänzen. Flächendeckende Videoüberwachung und den Einsatz von 

biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Das Recht auf Anonymität sowohl 

im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten. 

Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit, des bevorstehenden Urteils des Europäischen 

Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die 

Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und 

durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. 

Mit der Login-Falle wollen wir grundrechtsschonende und freiheitsorientierte Instrumente schaffen, 

um die Identifizierung der Täterinnen und Täter zu erreichen. 

Die Ausnutzung von Schwachstellen von IT-Systemen steht in einem hochproblematischen 

Spannungsverhältnis zur IT-Sicherheit und den Bürgerrechten. Der Staat wird daher keine 

Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement 

unter Federführung eines unabhängigeren Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen. 

Für den Einsatz von Überwachungssoftware, auch kommerzieller, setzen wir die Eingriffsschwellen 

hoch und passen das geltende Recht so an, dass der Einsatz nur nach den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes für die Online-Durchsuchung zulässig ist. Die Befugnis des 

Verfassungsschutzes zum Einsatz von Überwachungssoftware wird im Rahmen der 

Überwachungsgesamtrechnung überprüft. Das Bundespolizeigesetz novellieren wir ohne die Befugnis 

zur Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Solange der Schutz des Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung nicht sichergestellt ist, muss ihr Einsatz unterbleiben. Transparenz und effektive 

Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Parlament werden wir sicherstellen. 

Wir schaffen für die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZiTis) und in enger 

Abstimmung mit den Ländern für die gemeinsamen Zentren (GTAZ etc.) gesetzliche Grundlagen, legen 
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die Verantwortlichkeiten klarer fest und garantieren die lückenlose Kontrolle durch Parlamente und 

Datenschutzaufsichtsbehörden. 

Zum Schutz der Informations- und Meinungsfreiheit lehnen wir verpflichtende Uploadfilter ab. 

Nachrichtendienste sind ein wichtiger Teil der wehrhaften Demokratie. Wir achten das 

verfassungsrechtliche Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten. Wir stärken und bauen 

die Kontrolle, insbesondere die parlamentarische, aller nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des 

Bundes weiter aus. Das Sicherheitsrecht des Bundes, einschließlich der Übermittlungsvorschriften 

reformieren wir umfassend. Hilfsorgane der Parlamentarischen Kontrolle stärken wir. Die 

Wahrnehmung der Rechte Betroffener verbessern wir. Kontrolllücken schließen wir. Die Arbeit der 

Dienste wird durch eine fundierte wissenschaftliche Analyse gestärkt und differenziert. Wir schaffen 

eine unabhängige Kontrollinstanz für Streitfragen bei VS-Einstufungen und verkürzen die 

archivrechtlichen Schutzfristen auf maximal 30 Jahre. 

Wir regeln Voraussetzungen für den Einsatz von V-Personen, Gewährspersonen und sonstigen 

Informantinnen und Informanten aller Sicherheitsbehörden gesetzlich und machen sie unter Wahrung 

der notwendigen Anonymität parlamentarisch überprüfbar. Wir prüfen, ob die Nachrichtendienste bei 

der Nachverfolgung von Transaktionen zur Terrorismusfinanzierung über ausreichende Möglichkeiten 

verfügen. 

Verantwortung für Holocaust-Überlebende 

Deutschland stellt sich seiner historischen Verantwortung für die Überlebenden des Holocaust. Wir 

werden die laufenden Entschädigungsleistungen wie auch die finanzielle Unterstützung für die Pflege 

der heute hoch betagten Holocaust-Überlebenden konsequent sicherstellen, um ihnen ein Leben in 

Würde zu ermöglichen. 

Gleichzeitig sollen die Zukunftsaufgaben der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 

besondere Sichtbarkeit erlangen. Hierzu gehören insbesondere der Aufbau einer zentralen digitalen 

Themenplattform zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht und die Verstärkung und dauerhafte 

Förderung von Holocaust Education. 

SED-Opfer 

Im Einvernehmen mit den Ländern erleichtern wir die Beantragung und Bewilligung von Hilfen und 

Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden, passen die 
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Definition der Opfergruppen an die Forschung an und dynamisieren die SED-Opferrente. Wir richten 

ergänzend einen bundesweiten Härtefallfonds für die Opfer ein und entwickeln hierfür die Stiftung für 

ehemalige politische Häftlinge weiter. 

Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen 

wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Wir schätzen 

und achten ihr Wirken. 

Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen 

Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Wir entwickeln das Religionsverfassungsrecht im Sinne 

des kooperativen Trennungsmodells weiter und verbessern so die Beteiligung und Repräsentanz der 

Religionsgemeinschaften, insbesondere muslimischer Gemeinden. Dazu prüfen wir, ob hierfür 

Ergänzungen des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften notwendig sind und erörtern dies in enger 

Abstimmung mit den betroffenen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Neuere, progressive und in 

Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften binden wir in diesen Prozess ein. Wir bauen die 

Ausbildungsprogramme für Imaminnen und Imame an deutschen Universitäten in Zusammenarbeit 

mit den Ländern aus. 

Unternehmensrecht 

Wir schützen ehrliche Unternehmen vor rechtsuntreuen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Wir 

überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die 

Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne 

Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen. 

Wir setzen die EU-Whistleblower-Richtlinie rechtssicher und praktikabel um. Whistleblowerinnen und 

Whistleblower müssen nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen 

Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder 

sonstigem erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. 

Die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen wegen Repressalien gegen den Schädiger wollen wir verbessern 

und prüfen dafür Beratungs- und finanzielle Unterstützungsangebote. 

Wir erleichtern die Gründung von Gesellschaften, indem wir die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 

vorantreiben und Beurkundungen per Videokommunikation auch bei Gründungen mit Sacheinlage 
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und weiteren Beschlüssen erlauben. Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und 

wahren dabei die Aktionärsrechte uneingeschränkt. 

Wir untersuchen weitere Vorkehrungen gegen den Missbrauch von Kostenerstattungen für 

Abmahnungen nach dem Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG). Wir erweitern den 

Rechtsrahmen für Legal Tech-Unternehmen, legen für sie klare Qualitäts- und 

Transparenzanforderungen fest und stärken die Rechtsanwaltschaft, indem wir das Verbot von 

Erfolgshonoraren modifizieren und das Fremdbesitzverbot prüfen. 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

Wir gewährleisten hohe Verbraucherschutzstandards. Dazu gehören eine umfassende 

Verbraucherbildung, mehrsprachige Aufklärung und der situationsgerechte Zugang zu Informationen. 

Die Finanzierung der Stiftung Warentest und des Verbraucherzentrale Bundesverbands passen wir 

entsprechend dem gestiegenen Bedarf bezüglich kollektiver Rechtsdurchsetzung, Marktbeobachtung 

und Verbraucherbildung an. 

Im finanziellen Verbraucherschutz nehmen wir die individuellen Verhältnisse der Verbraucherinnen 

und Verbraucher stärker in den Fokus, insbesondere bei der Vergabe von Verbraucherkrediten. Auf 

EU-Ebene setzen wir uns dafür ein, dass der Schutz vor Überschuldung durch nicht marktgerechte 

Zinsen und Wucher bei sämtlichen Darlehensformen gestärkt und irreführende Werbung verboten 

werden. Wir wollen die Schuldner- und Insolvenzberatung ausbauen. Die Kosten für 

Vorfälligkeitsentschädigungen begrenzen wir auf das Angemessene, stellen den fairen Zugang zu 

einem Basiskonto sicher und schaffen Transparenz. Die behördliche Aufsicht für Inkassounternehmen 

bündeln wir. 

Wir wollen Nachhaltigkeit by design zum Standard bei Produkten machen. Die Lebensdauer und 

Reparierbarkeit eines Produktes machen wir zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft 

(Recht auf Reparatur). Wir stellen den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturanleitungen sicher. 

Herstellerinnen und Hersteller müssen während der üblichen Nutzungszeit Updates bereitstellen. Wir 

prüfen Lösungen zur Erleichterung der Nutzbarkeit solcher Geräte über die Nutzungszeit hinaus. Für 

langlebige Güter führen wir eine flexible Gewährleistungsdauer ein, die sich an der vom Hersteller oder 

der Herstellerin bestimmten jeweiligen Lebensdauer orientiert. 
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Wir setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass elektronische Widerrufbuttons verpflichtend werden. Wir 

führen bei Dauerschuldverhältnissen über die Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung 

von Dienst- und Warenleistungen Angaben zu den durchschnittlichen monatlichen Kosten ein. Abo-

Verträge müssen immer auch mit einer Mindestlaufzeit von höchstens einem Jahr angeboten werden. 

Eine allgemeine Bestätigungslösung für telefonisch geschlossene Verträge führen wir ein. Den Schutz 

vor unseriösen Haustürgeschäften verbessern wir. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Flugreisen in die Pauschalreise-Richtlinie bezüglich der 

Insolvenzabsicherung einbezogen werden. Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen sollen bei allen 

Verkehrsträgern automatisiert werden. „No-show“-Klauseln untersagen wir im AGB-Recht. Bei 

Neuregelung der Fluggastrechteverordnung setzen wir uns für den Erhalt des bestehenden 

Schutzniveaus ein. Die Aufsichtsbefugnisse des Kraftfahrt-, des Luftfahrt-, des Eisenbahnbundesamtes 

und der Bundesnetzagentur im Hinblick auf kollektive Verbraucherinteressen erweitern wir ohne 

zusätzliche Bürokratie. 

Entscheidung Sterbehilfe 

Wir begrüßen, wenn durch zeitnahe fraktionsübergreifende Anträge das Thema Sterbehilfe einer 

Entscheidung zugeführt wird. 

Sport 

Sport lebt vom Ehrenamt, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist Mittler für 

demokratische Werte. Wir erarbeiten unter breiter Beteiligung einen „Entwicklungsplan Sport“ und 

weiten die Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen unter Beachtung 

von Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion aus und berücksichtigen insbesondere 

Schwimmbäder stärker. Bei der Sportförderung berücksichtigen wir den besonderen Bedarf von 

Behindertensport. Wir fördern den Neustart des Breitensports nach Corona weiter. 

Die Sportförderung des Bundes knüpfen wir an die Einhaltung von Förderrichtlinien mit Zielvorgaben, 

Vorgaben zu Transparenz, Good Governance und die Qualifikation von Leistungssportpersonal. In der 

Spitzensportförderung richten wir eine unabhängige Instanz zur Mittelvergabe sowie ein 

Transparenzportal ein. Das Potenzialanalysesystem (PotAS) evaluieren wir und entwickeln es mit dem 

Ziel von mehr Effektivität und Entbürokratisierung weiter. Wir schaffen bessere Rahmenbedingungen 

für den Spitzensport. Die Mitwirkungsrechte der Athletinnen und Athleten stärken wir durch die 

dauerhafte Finanzierung der Vereinigung Athleten Deutschland e.V. 
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Um den Kampf gegen physische, psychische und insbesondere sexualisierte Gewalt im Sport zu 

verbessern, unterstützen wir den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Wir legen ein 

Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport auf. 

Dopingprävention fördern wir stärker, verbessern die internationale Zusammenarbeit und arbeiten die 

Dopingvergangenheit Deutschlands mit Forschungsprojekten auf. 

Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit wird weiterentwickelt. Die Datei „Gewalttäter Sport“ wird 

in Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, Löschfristen, Transparenz und Datenschutz reformiert. 

Zur Unterstützung der Fankultur wird die Koordinationsstelle Fanprojekte gestärkt. 

Vergabe und Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen sollen strikt an die Beachtung 

der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Nachhaltigkeit geknüpft sein. Wir 

werden die Special Olympics 2023 in Berlin und die Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 

sowie zukünftige Bewerbungen für Sportgroßveranstaltungen aus Deutschland wie Olympische und 

Paralympische Spiele unterstützen, die von diesen Grundsätzen getragen sind und die Bevölkerung 

rechtzeitig einbeziehen. 

Gleichstellung 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden. Wir werden 

die ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie des Bundes weiterentwickeln, u. a. mit einem 

Gleichstellungs-Check künftiger Gesetze und Maßnahmen. Wir werden den Gender Data Gap 

schließen, z. B. im medizinischen Bereich. 

Wir setzen uns in der EU und international für eine intersektionale Gleichstellungspolitik ein. So 

kommen wir etwa der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) nach. Dazu gehört auch eine 

gleichstellungsorientierte Jungen- und Männerpolitik. 

Schutz vor Gewalt 

Wir werden eine ressortübergreifende politische Strategie gegen Gewalt entwickeln, die 

Gewaltprävention und die Rechte der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Die Istanbul-Konvention 

setzen wir auch im digitalen Raum und mit einer staatlichen Koordinierungsstelle vorbehaltlos und 
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wirksam um. Wir werden das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und 

einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern 

sicherstellen. Wir bauen das Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht aus. Der Bund beteiligt sich an 

der Regelfinanzierung. Dies gilt auch für bedarfsgerechte Unterstützung und Zufluchtsräume für 

männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Wir berücksichtigen die Bedarfe vulnerabler Gruppen wie 

Frauen mit Behinderung oder geflüchteter Frauen sowie queerer Menschen. Präventive Täterarbeit 

bauen wir aus. Wir wollen ein starkes Bündnis gegen Sexismus. Die gerichtsverwertbare vertrauliche 

Beweissicherung setzen wir flächendeckend, wohnortnah um. 

Wir bekämpfen den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mit einem Nationalen 

Aktionsplan und einer unabhängigen Monitoringstelle zur Umsetzung der Europaratskonvention. Die 

ILO Konvention Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ratifizieren 

wir. 

Ökonomische Gleichstellung 

Um Erfolge und Handlungsbedarfe sichtbarer zu machen, erweitern wir die Grundlage der 

Berichterstattung der jährlichen Informationen der Bundesregierung über die Entwicklung des Frauen-

und Männeranteils an Führungsebenen und in Gremien der Privatwirtschaft und des Öffentlichen 

Dienstes und schärfen bei Bedarf gesetzlich nach. 

Wir wollen die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schließen. Deshalb werden wir das 

Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln und die Durchsetzung stärken, indem wir 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, ihre individuellen Rechte durch Verbände im 

Wege der Prozessstandschaft geltend machen zu lassen. 

Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Damit die Brückenteilzeit künftig von mehr 

Beschäftigten in Anspruch genommen werden kann, werden wir die sogenannte 

„Überforderungsklausel“ entsprechend überarbeiten und gleichzeitig für die Unternehmen 

übersichtlicher gestalten. 

Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung 

und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge einer 

verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die 

Kombination aus den Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen, 

das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft. 
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Reproduktive Selbstbestimmung 

Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. 

Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu 

kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. 

Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern setzen wir 

wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Wir stellen die flächendeckende Versorgung mit 

Beratungseinrichtungen sicher. Schwangerschaftskonfliktberatung wird auch künftig online möglich 

sein. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche 

bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Daher streichen wir § 219a 

StGB. 

Wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei 

Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für 

Verhütungsmittel für alle Geschlechter anheben. 

Wir wollen ungewollt Kinderlose besser unterstützen. Künstliche Befruchtung wird 

diskriminierungsfrei auch bei heterologer Insemination, unabhängig von medizinischer Indikation, 

Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Die Beschränkungen für Alter und 

Behandlungszyklen werden wir überprüfen. Der Bund übernimmt 25 Prozent der Kosten unabhängig 

von einer Landesbeteiligung. Sodann planen wir, zu einer vollständigen Übernahme der Kosten 

zurückzukehren. Die Kosten der Präimplantationsdiagnostik werden übernommen. Wir stellen klar, 

dass Embryonenspenden im Vorkernstadium legal sind und lassen den „elektiven Single Embryo 

Transfer“ zu. 

Wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die 

Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie 

Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird. 

Vielfalt 

Jede und Jeder hat die gleichen Rechte, sollte die gleichen Chancen haben und vor Diskriminierung 

geschützt sein. Wir fördern die vielfältige, tolerante und demokratische Zivilgesellschaft. 
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Zivilgesellschaft und Demokratie 

Bürgerschaftliches Engagement ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die 

Demokratiepolitik in den vergangenen Jahren immer bedeutsamer geworden. Wir wollen Menschen, 

die sich bürgerschaftlich engagieren, unterstützen, gerade auch junge Menschen für das Ehrenamt 

begeistern und daher das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen Haftungsrisiken entlasten. Das 

erfolgreiche Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ wird fortgeführt. 

Wir erarbeiten mit der Zivilgesellschaft eine neue nationale Engagementstrategie. 

Wir modernisieren das Gemeinnützigkeitsrecht, um der entstandenen Unsicherheit nach der 

Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des Bundesfinanzhofes entgegenzuwirken und konkretisieren und 

ergänzen gegebenenfalls hierzu auch die einzelnen Gemeinnützigkeitszwecke. Wir verbinden dies mit 

Transparenzpflichten für größere Organisationen. 

Wir werden die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt in ihrem Förderauftrag stärken und 

ihre Mittel erhöhen, damit sie bürgerschaftliches Engagement insbesondere in strukturschwachen 

Räumen stärker unterstützen kann. 

Zur verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zivilgesellschaft werden wir bis 2023 nach 

breiter Beteiligung ein Demokratiefördergesetz einbringen. Damit stärken wir die zivilgesellschaftliche 

Beratungs-, Präventions- und Ausstiegsarbeit sowie das Empowerment von Betroffenengruppen und 

werden sie vor Angriffen schützen. 

Im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wollen wir die bestehenden Strukturen stärken und 

weiterentwickeln, vermehrt mehrjährige Zuwendungen ermöglichen und die Fördermodalitäten 

vereinfachen. Die Finanzierung sichern wir dauerhaft ab. Für uns ist es selbstverständlich, dass alle 

unterstützten Maßnahmen eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit leisten und die dazu 

geförderten Organisationen auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen 

müssen. Wir unterstützen die Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines 

Dokumentationszentrums für die Opfer des NSU. 

Migration, Teilhabe und Staatsangehörigkeitsrecht 

Migration war und ist schon immer Teil der Geschichte unseres Landes. Einwanderinnen und 

Einwanderer, ihre Kinder und Enkel haben unser Land mit aufgebaut und geprägt. Symbolisch steht 

dafür das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei. 
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Die nationalen Minderheiten – die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die deutschen Sinti 

und Roma sowie das sorbische Volk – sind selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. 

Das gleiche gilt für das kulturelle Erbe der Vertriebenen, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie der 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. 

Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Partizipationsgesetz vorlegen mit dem Leitbild 

„Einheit in Vielfalt“ und die Partizipation der Einwanderungsgesellschaft stärken (etwa durch 

Einführung eines Partizipationsrates). In der Bundesverwaltung und in den Unternehmen mit 

Bundesbeteiligung führen wir eine ganzheitliche Diversity-Strategie mit konkreten Fördermaßnahmen, 

Zielvorgaben und Maßnahmen für einen Kulturwandel ein. Die Migrantenselbstorganisationen, die auf 

dem Boden unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen, sind dabei wichtige 

Partnerinnen und Partner. 

Um neue Potenziale für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu erschließen, 

wollen wir, dass Menschen aus anderen Ländern in unserem Land leichter studieren oder eine 

Ausbildung machen können. 

Wir schaffen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Dafür werden wir die 

Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen und den Weg zum Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit vereinfachen. Eine Einbürgerung soll in der Regel nach fünf Jahren möglich 

sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach drei Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll nach 

drei Jahren erworben werden können. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern werden 

mit ihrer Geburt deutsche Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürger, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren 

einen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Für zukünftige Generationen prüfen wir, 

wie sich ausländische Staatsbürgerschaften nicht über Generationen vererben. 

In Anerkennung ihrer Lebensleistung wollen wir die Einbürgerung für Angehörige der sogenannten 

Gastarbeitergeneration erleichtern, deren Integration lange Zeit nicht unterstützt wurde, indem wir 

für diese Gruppe das nachzuweisende Sprachniveau senken. Zudem schaffen wir eine allgemeine 

Härtefallregelung für den erforderlichen Sprachnachweis. Das Einbürgerungserfordernis der 

„Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ werden wir durch klare Kriterien ersetzen. Wir 

werden mit einer Kampagne über die Möglichkeiten zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

werben und begrüßen die Durchführung von Einbürgerungsfeiern ausdrücklich. 
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Muslimisches Leben 

Wir wollen der Vielfalt des muslimischen Lebens Rechnung tragen und u. a. Jugendvereine 

unterstützen. Der zunehmenden Bedrohung von Musliminnen und Muslimen und ihren Einrichtungen 

begegnen wir durch umfassenden Schutz, Prävention und bessere Unterstützung der Betroffenen. 

Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften und Orte der Begegnung fördern wir. 

Jüdisches Leben 

Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Wir stärken Initiativen, die jüdisches Leben in 

seiner Vielfalt fördern, und bekämpfen alle Formen des Antisemitismus, wie es der Bundestag unter 

Bezug auf die Definition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken (IHRA) beschlossen hat. 

Den Schutz von Jüdinnen und Juden und ihren Einrichtungen werden wir gemeinsam mit den Ländern 

gewährleisten. Es ist ein beschämender und schmerzlicher Zustand, dass diese in Deutschland 

dauerhaft bewacht werden müssen. Wir setzen uns für Prävention, sensibilisierende Aus- und 

Fortbildungen sowie eine entschlossenere Verfolgung und Dokumentation antisemitischer Vorfälle 

ein. Den Antisemitismus-Beauftragten werden wir strukturell stärken. Der Tag des Gedenkens an die 

Opfer des Nationalsozialismus´ soll aufgewertet werden. 

Queeres Leben 

Um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifenden Nationalen 

Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und setzen ihn finanziell 

unterlegt um. Darin unterstützen wir u. a. die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in der 

Jugendarbeit, fördern Angebote für ältere LSBTI und bringen in der Arbeitswelt das Diversity 

Management voran, insbesondere im Mittelstand und im öffentlichen Dienst. Die Bundesstiftung 

Magnus Hirschfeld sichern wir dauerhaft im Bundeshaushalt ab. Regenbogenfamilien werden wir in 

der Familienpolitik stärker verankern. Geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche 

Beweggründe werden wir in den Katalog der Strafzumessung des § 46 Abs. 2 StGB explizit aufnehmen. 

Die Polizeien von Bund und Ländern sollen Hasskriminalität aufgrund des Geschlechts und gegen 

queere Menschen separat erfassen. 

Wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. 

Dazu gehören ein Verfahren beim Standesamt, das Änderungen des Geschlechtseintrags im 

Personenstand grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein erweitertes und 

sanktionsbewehrtes Offenbarungsverbot und eine Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote. 

Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen 

werden. Wir werden im Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
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Umgehungsmöglichkeiten beseitigen. Für Trans- und Inter-Personen, die aufgrund früherer 

Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, richten wir einen 

Entschädigungsfonds ein. Wir werden die Strafausnahmen in § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz vor 

Konversionsbehandlungen aufheben und ein vollständiges Verbot auch von Konversionsbehandlungen 

an Erwachsenen prüfen. Das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für 

Trans-Personen schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. 

Wir treten dafür ein, dass Regenbogenfamilien und in der EU geschlossene gleichgeschlechtliche 

Ehen/Lebenspartnerschaften in allen Mitgliedsstaaten mit allen Rechtsfolgen anerkannt werden. 

Rechtsakte der EU, die gegen Diskriminierung aufgrund von Rassismus gelten, müssen künftig auch 

Homophobie und andere Diskriminierung umfassen. Wir werden für queere Verfolgte Asylverfahren 

überprüfen (z. B. Dolmetscher, Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei Rückkehr), 

Unterbringung sicherer machen und eine besondere Rechtsberatung einrichten. 

Rassismus bekämpfen 

Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich 

weiterentwickeln und sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strategie für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention. Wir stärken 

die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien. 

Bei der Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind wichtige Schwerpunkte u. a. die 

Arbeit gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, insbesondere gegen Schwarze Menschen, 

Muslimfeindlichkeit, Frauenhass und Queerfeindlichkeit sowie Angriffe gegen Geflüchtete und 

Engagierte. 

Wir treiben die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft voran (z. B. durch entsprechende 

Begabtenförderung und Unterstützung eines bundesweiten Community-Zentrums), bauen Forschung 

aus, stärken z. B. das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) dauerhaft 

und verstetigen seinen Rassismusmonitor. Wir setzen eine Anti-Rassismus-Beauftragte bzw. einen 

Anti-Rassismus-Beauftragten ein. Zur Umsetzung der EU-Roma-Strategie wird eine Nationale 

Koordinierungsstelle gegründet. Zudem richten wir eine unabhängige Monitoring- und Beratungsstelle 

für antiziganistische Vorfälle ein. Empfehlungen der Expertenkommission Antiziganismus greifen wir 

auf und setzen eine Antiziganismus-Beauftragte bzw. einen Antiziganismus-Beauftragten ein. 
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Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 GG) um ein Verbot der 

Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz ersetzen. 

Antidiskriminierung 

Wir stellen die Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sicher, statten sie 

angemessen mit Personal und Budget aus und stärken ihre Kompetenzen. Ihre Leitung wird vom 

Bundestag gewählt. Mit den Ländern werden wir das Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen 

gegen Diskriminierung flächendeckend ausbauen und nachhaltig finanzieren. Das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden wir evaluieren, Schutzlücken schließen, den Rechtsschutz 

verbessern und den Anwendungsbereich ausweiten. 

Die Institutionen des Staates stehen in besonderer Verantwortung, an jeder Stelle fest und zweifelsfrei 

auf der Grundlage unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu agieren und jede Form der 

gruppenbezogenen Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Dafür ist Selbstkontrolle im Sinne 

von Supervision und Innerer Führung ebenso wichtig wie unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse 

über die innere Verfasstheit von Einrichtungen und ihren Beschäftigten. Wir wollen entsprechende 

Studien fördern. 

Die Initiative Minority SafePack unterstützen wir proaktiv und setzen sie in Deutschland um. Projekte 

für den Erhalt und die Entfaltung der Minderheiten, ihrer Sprachen und Kultur bauen wir aus. 

Kultur- und Medienpolitik 

Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit sichern, unabhängig von 

Organisations- oder Ausdrucksform, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Wir sind 

überzeugt: Kulturelle und künstlerische Impulse können den Aufbruch unserer Gesellschaft befördern, 

sie inspirieren und schaffen öffentliche Debattenräume. 

Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein. Wir stehen für eine 

diskriminierungsfreie Kultur- und Medienpolitik. 

Wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. 
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Soziale Lage in Kunst und Kultur 

Wir machen den Gender-Pay-Gap transparent, wollen ihn schließen, streben paritätisch und divers 

besetzte Jurys und Gremien sowie Amtszeitbegrenzungen an. 

Wir wollen statistische Berichterstattung zur sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Zur 

besseren sozialen Sicherung freischaffender Künstlerinnen, Künstler und Kreativer werden wir 

Mindesthonorierungen in Förderrichtlinien des Bundes aufnehmen. Wir werden soloselbstständige 

und hybrid beschäftigte Kreative besser absichern und Bürokratie abbauen, die KSK finanziell 

stabilisieren und die erhöhte Zuverdienstgrenze aus selbstständiger nicht-künstlerischer Tätigkeit 

erhalten. 

Kulturförderung 

Die Neustart-Programme führen wir zunächst fort, um den Übergang nach der Pandemie abzusichern. 

Fortan bauen wir die Kulturstiftung des Bundes und den Bundeskulturfonds als Innovationstreiber aus 

und stärken Strukturen der Freien Szene und des Bündnisses der internationalen Produktionshäuser. 

Mit einer Studie evaluieren wir den Beitrag der Bundeskulturförderung zur kulturellen Bildung. Wir 

richten eine zentrale Anlaufstelle „Green Culture“ ein, die Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, 

Beratung und Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet. Wir schaffen ein 

Kompetenzzentrum für digitale Kultur, das Kulturakteurinnen und Akteure berät, vernetzt und 

qualifiziert. Wir fördern den Aufbau eines Datenraums Kultur, der sparten- und länderübergreifend 

Zugang zu Kultur ermöglicht. In einem „Plenum der Kultur“ werden wir mit Kommunen, Ländern, 

Kulturproduzentinnen und -produzenten, Verbänden und Zivilgesellschaft Kooperation verbessern 

und Potenziale von Standards beraten. Kommunen müssen finanziell dauerhaft Kunst und Kultur aus 

eigener Kraft fördern können. Ausgehend vom Trafo-Programm entwickeln wir exemplarische 

Strategien für Kultur im ländlichen Raum und in strukturschwachen Regionen und wollen die 

Kofinanzierung durch finanzschwache Kommunen auf zehn Prozent reduzieren. Wir bekräftigen das 

kulturelle Engagement des Bundes für die Hauptstadt. 

Wir entbürokratisieren das Zuwendungsrecht, die Zusammenarbeit mit den Ländern und nutzen 

Potenziale digitaler Standardisierung. 

Wir wollen öffentliche Bibliotheken als dritte Orte stärken und Sonntagsöffnungen ermöglichen. 

Clubs und Livemusikstätten sind Kulturorte. Wir sichern kulturelle Nutzungen in hochverdichteten 
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Räumen und unterstützen Investitionen in Schallschutz und Nachhaltigkeit. Wir wollen die 

Musikspielstättenförderung weiterentwickeln und freie Kulturorte wie Galerien unterstützen. Wir 

werden die Evaluierung des Kulturgutschutzgesetzes zu Ende führen und entsprechend dem Ergebnis 

die Regelungen überarbeiten. 

Wir verankern eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft bei der Bundesregierung, vereinfachen und verbessern Förderung auch für kreative, 

nicht-technische Innovationen. Wir wollen den Games-Standort stärken und die Förderung 

verstetigen. Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus und machen E-Sport 

gemeinnützig. Wir prüfen mit den Ländern eine Förderung unabhängiger Verlage, um die kulturelle 

Vielfalt auf dem Buchmarkt zu sichern. 

Mit der Filmförderungsnovelle wollen wir die Filmförderinstrumente des Bundes und die 

Rahmenbedingungen des Filmmarktes neu ordnen, vereinfachen und transparenter machen, in enger 

Abstimmung mit der Filmbranche und den Ländern. Wir prüfen die Einführung von 

Investitionsverpflichtungen und steuerlichen Anreizmodellen und schaffen gesetzliche 

Rahmenbedingungen, um die steuerliche Behandlung von Filmkoproduktionen rechtssicher zu 

gestalten. Kinos und Festivals fördern wir verlässlich und bewahren unser nationales Filmerbe. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Beim Urheberrecht setzen wir uns für fairen Interessenausgleich ein und wollen die 

Vergütungssituation für kreative und journalistische Inhalte verbessern, auch in digitalen Märkten. Wir 

wollen Informations- und Meinungsfreiheit auch bei automatisierten Entscheidungsmechanismen 

sicherstellen. Die gerade in Kraft getretene Reform werden wir u. a. in Hinblick auf Praxistauglichkeit 

evaluieren. Wir wollen faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken. Analoge Spiele 

sollen im Sammelkatalog der Deutschen Nationalbibliothek benannt werden können. 

Kulturelles Erbe 

Wir wollen das bauliche Kulturerbe nachhaltig sichern, zugänglich machen und das 

Denkmalschutzsonderprogramm unter ökologischen Aspekten weiterentwickeln. Wir schaffen eine 

„Bundesstiftung industrielles Welterbe“ und prüfen europäische Mechanismen zur Förderung des 

Denkmalschutzes. 

Wir setzen den Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gemeinsam mit den Ländern fort. 

Ein erhöhter Finanzierungsbeitrag des Bundes hat die grundlegende Verbesserung der Governance zur 
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Voraussetzung. Wir entwickeln das Humboldt Forum als Ort der demokratischen, weltoffenen 

Debatte. 

Medien 

Freie und unabhängige Medien sind in einer Demokratie unverzichtbar. Dazu gehören private und 

öffentlich-rechtliche Medien. Sie sichern Pluralität und Vielfalt und müssen barrierefrei sein. 

Gemeinsam mit den Ländern befördern wir eine breite gesellschaftliche Debatte über den Wert freier 

Medien für die Demokratie. In der Gesetzgebung wollen wir die Kohärenz zwischen Europa-, Bundes-

und Landesrecht optimieren und in einer Bund-Länder-AG die Gesetze mit medienrechtlichen und 

politischen Bezügen überarbeiten. Wir wollen das UHF Band dauerhaft für Kultur und Rundfunk 

sichern. 

Auf europäischer Ebene setzen wir uns dafür ein, dass Digital Service Act (DSA) und Digital Markets Act 

(DMA) sowie Media Freedom Act auch Pluralismus und Vielfalt abbilden sowie eine staatsferne 

Medienaufsicht und Regulierung gewährleisten. Wir werden die Machbarkeit einer 

technologieoffenen, barrierefreien und europaweiten Medienplattform prüfen. 

Wir wollen die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen gewährleisten und 

prüfen, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind. Die Herausforderungen der digitalen 

Transformation der Medienlandschaft wollen wir durch faire Regulierung der Plattformen und 

Intermediäre begleiten, um kommunikative Chancengleichheit sicherzustellen. 

Wir schaffen eine gesetzliche Grundlage für den Auskunftsanspruch der Presse gegenüber 

Bundesbehörden. Wir bekämpfen Hassrede und Desinformation. Wir werden europaweit Maßnahmen 

gegen Einschränkungen der Freiheitsrechte wie z. B. durch missbräuchliche Klagen (Strategic Lawsuits 

against Public Participation, SLAPP) unterstützen. Wir setzen uns für die Sicherheit von Journalistinnen 

und Journalisten ein. Den erfolgreichen Ausbau der Deutschen Welle und der Deutsche-Welle-

Akademie setzen wir fort. 

Erinnerungskultur 

Wir begreifen Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Weg in eine gemeinsame Zukunft. 

Wir schützen unsere Gedenkstätten. Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes werden wir unter 

Einbezug des Deutschen Bundestages, der SED-Opferbeauftragten und der Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas sowie im Zusammenwirken mit den in diesen Bereichen Aktiven 

aktualisieren und die Gedenkstättenarbeit auskömmlich finanzieren. Lokale Initiativen wollen wir 
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fördern und Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen digital zugänglich machen. Wir treiben die 

Geschichtsvermittlung der und in die Einwanderungsgesellschaft voran. Das Förderprogramm „Jugend 

erinnert“ wird verstetigt und modernisiert. Wir fördern Forschung in Gedenkstätten. 

Gerade gegenüber unseren europäischen Nachbarn empfinden wir eine besondere Verantwortung; 

aber auch die aktuellen Debatten etwa in Griechenland oder der Ukraine zeigen, dass die gemeinsame 

Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist. Wir unterstützen die Bundestagsbeschlüsse für ein 

Dokumentationszentrum „Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa“ und für 

einen Erinnerungs- und Begegnungsort im Gedenken an die Opfer der Besatzung Polens und die 

wechselvolle deutsch-polnische Geschichte. Wir wollen die Opfer der „Euthanasiemorde“ und 

Zwangssterilisation offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkennen. 

Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – 

entsprechend dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer 

zurückzuführen. Wir verbessern die Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen 

Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausgabeanspruchs ausschließen, einen 

zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken. 

Wir werden die Bundesstiftung Aufarbeitung stärken. Wir werden die festgeschriebenen Standorte der 

Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Archivs qualitativ entwickeln. Die begleitende Forschungs- und 

Bildungsarbeit wird unterstützt. Wir unterstützen die Einrichtung des Archivzentrums SED-Diktatur 

und die Weiterentwicklung der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin zum Campus für Demokratie. 

Wir wollen der Geschichte der Demokratie in Deutschland und ihren Orten mehr Sichtbarkeit 

verleihen. Die Förderung auch der Orte der Friedlichen Revolution ist uns ein besonderes Anliegen. 

Koloniales Erbe 

Um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte voranzutreiben, unterstützen wir auch die 

Digitalisierung und Provenienzforschung des kolonial belasteten Sammlungsgutes und dessen 

Zugänglichmachung auf Plattformen. Im Dialog mit den Herkunftsgesellschaften streben wir 

Rückgaben und eine vertiefte ressortübergreifende internationale Kooperation an. Wir unterstützen 

insbesondere die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext. Außerdem entwickeln wir ein 

Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus. 
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Unsere Kulturpolitik leistet einen Beitrag für eine gemeinsame Zukunft zwischen Europa und Afrika. 

Wir schaffen ein Sonderprogramm „Globaler Süden“. Wir wollen koloniale Kontinuitäten überwinden, 

uns in Partnerschaft auf Augenhöhe begegnen und veranlassen unabhängige wissenschaftliche 

Studien zur Aufarbeitung des Kolonialismus. 

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

Die internationale Kulturpolitik ist die Dritte Säule unserer Außenpolitik, sie verbindet Gesellschaften, 

Kulturen und Menschen und ist unser Angebot für eine Werte- und Verantwortungsgemeinschaft in 

Europa und weltweit. Wir werden sie weiter stärken, flexibilisieren, über Ressortgrenzen koordinieren 

und auf europäischer Ebene eng abstimmen. Wir werden umfassende Nachhaltigkeits-, Klima-, 

Diversitäts- und Digitalstrategien verabschieden. Wir stärken die Science Diplomacy durch 

internationale Kooperationen und Austausch, streben eine Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten an 

und verstehen sie als integralen Teil der Klimaaußenpolitik und des Green New Deals der EU. 

Wir stärken die Beziehungen zwischen den Städten und bauen Urban Diplomacy aus, verstärken die 

Programme in europäischen Grenzregionen sowie die internationale Sportpolitik und den Bereich 

Religion und Außenpolitik. Wir unterstützen bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

Anwältinnen und Anwälte, Künstlerinnen und Künstler sowie Studierende und richten ein Programm 

für Journalistinnen und Journalisten sowie Verteidigerinnen und Verteidiger der Meinungsfreiheit ein. 

Wir werden Mittler, insbesondere das Goethe Institut, den Deutschen Akademischer Austauschdienst, 

die Alexander von Humboldt-Stiftung, das Deutsche Archäologische Institut und das Institut für 

Auslandsbeziehungen stärken und in der kulturellen Bildung neue Präsenzformate auch in Deutschland 

ermöglichen – ebenso wie die Einrichtung gemeinsamer Kulturinstitute zwischen den europäischen 

Partnern in Drittländern und den Aufbau einer digitalen europäischen Kulturplattform. 

Wir unterstützen Chemnitz in seinen Vorbereitungen zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025. 

Im Rahmen der Museumsagentur unterstützen wir die Kooperation der Museen. 

Die Aussöhnung mit Namibia bleibt für uns eine unverzichtbare Aufgabe, die aus unserer historischen 

und moralischen Verantwortung erwächst. Das Versöhnungsabkommen mit Namibia kann der Auftakt 

zu einem gemeinsamen Prozess der Aufarbeitung sein. 
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Wir werden die Zusammenarbeit in multilateralen Foren wie der UNESCO, den G7 und G20 stärken 

und eigene Maßnahmen wie den KulturGutRetter auch vor dem Hintergrund der Klimakrise ausbauen. 

Wir wollen unser Auslandsschulnetz und das PASCH-Netzwerk durch einen Masterplan 

weiterentwickeln, einen Schulentwicklungsfonds auflegen, frühkindliche Bildung, Inklusion und die 

Schulleitungen stärken. 

Wir wollen die Strategische Kommunikation im europäischen Verbund insbesondere im Bereich der 

Analyse und des SocialMediaMonitoring modernisieren und in Kooperation mit der Deutschen Welle 

an neuen Zielgruppen ausrichten und regionale Schwerpunkte setzen. 

Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. Wir werden intensiv daran arbeiten, 

die innere Einheit sozial und wirtschaftlich zu vollenden. Insbesondere die Erfahrungen der 

Ostdeutschen wollen wir für die anstehenden Transformationsprozesse in ganz Deutschland nutzen. 

Digitalisierung, Energiewende und neue Formen der Mobilität eröffnen die Chance auf noch mehr 

regionale Wertschöpfung und eine neue Dynamik. 

Wir wollen ein neues kooperatives Miteinander mit den Kommunen. Unser Ziel sind leistungsfähige 

Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine verlässliche öffentliche 

Daseinsvorsorge, eine starke Wirtschaft und eine engagierte Zivilgesellschaft. Gleichwertige 

Lebensverhältnisse sind die Basis für Vertrauen in unsere Demokratie und halten unser Land 

zusammen. 

Wir werden das gesamtdeutsche Fördersystem und die unter diesem Dach gebündelten 

Förderprogramme – orientiert an der Stärkung der strukturschwachen Regionen – weiterentwickeln. 

Wir werden Förderprogramme zusammenfassen, vereinfachen, flexibilisieren, harmonisieren und die 

Mittel prioritär dorthin fließen lassen, wo der Nachholbedarf am größten ist. Mit Bundesförderung 

leisten wir einen möglichst großen Beitrag zu Klimaschutz, Ertüchtigung der Infrastruktur sowie 

Barrierefreiheit vor Ort. Kommunen sollen zur Inanspruchnahme von Förderprogrammen besser 

beraten werden. Hürden beim Mittelabruf werden wir abbauen, für finanzschwache Kommunen z. B. 

durch die Reduzierung oder den Ersatz von Eigenanteilen. Nicht abgerufene Fördermittel stellen wir 

zweckgebunden weiterhin (überjährig) für Förderungen der Kommunen zur Verfügung. 
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Bund und Länder sind gleichermaßen in der Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Regionen. Gezielt zu diesem Zweck werden wir die Mittel von GRW und GAK jährlich dynamisch 

erhöhen. Wir wollen die Möglichkeiten der Infrastrukturförderung in der GRW und GAK erweitern, 

deren Anwendbarkeit flexibilisieren und die mehrjährige Übertragbarkeit der Mittel sicherstellen. Der 

Sonderrahmenplan „Ländliche Entwicklung“ wird aufgestockt und ausgebaut. Wir prüfen einen neuen 

Fördertatbestand „Regionale Daseinsvorsorge“ innerhalb der GRW. 

Zur Stärkung des Zusammenhalts werden die Investitions- und Sanierungsprogramme im Bereich des 

Sports und der Kultur (z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken) vereinfacht und aufgestockt. 

Wir wollen die Förderung an Strukturschwäche ausrichten. 

Wir werden Bürgerbeteiligung in Verantwortung der kommunalen Selbstverwaltung unterstützen, z.B. 

bei regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements und Regionalbudgets. 

Alle Bundesförderprogramme werden regelmäßig evaluiert und auf ihre räumliche Wirkung mit 

einheitlichen Datenstandards überprüft. Die Ergebnisse werden in einem periodischen 

Gleichwertigkeitsbericht veröffentlicht und die Fortschritte bezüglich gleichwertiger 

Lebensverhältnisse transparent gemacht. Das Monitoring ist verbindliche Grundlage für die 

Weiterentwicklung aller Förderprogramme. 

Die Beteiligung von Standort- und Nachbarkommunen an der Wertschöpfung für Freiflächen-

Photovoltaik- und Onshore-Windkraft-Anlagen wollen wir auf Bestandsanlagen ausdehnen und 

werden wir für Neuanlagen verpflichtend machen. Wir prüfen finanzielle Instrumente, um die 

Akzeptanz in vom Übertragungsnetzausbau betroffenen Kommunen zu erhöhen. 

Bei neuen Aufgaben, die der Bund auf die anderen Ebenen übertragen will, wird auf die 

Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet. Dazu gehört auch weiterhin eine Beteiligung des 

Bundes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung, -versorgung und -integration sowie die 

dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. 

Den direkten Dialog mit den Kommunalpolitikerinnen und -politikern und ihren Vereinigungen bauen 

wir aus. 
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Im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wollen wir den Kommunen bei der Lösung der 

Altschuldenproblematik helfen. 

Alle Menschen in Deutschland müssen sich auf moderne Standards verlassen können. Dazu gehören 

vernetzte, alltagstaugliche, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität, schnelle Mobilfunk- und 

Breitbandverbindungen, Gesundheitsversorgung, Bildungs-, Kultur- und Sportangebote. 

Die Erschließungs- und Qualitätsstandards für ein alltagstaugliches Mobilitätsangebot als möglichst 

vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr wollen wir im Jahr 2022 zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen definieren. Die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität 

werden – auch im ländlichen Raum. Einen Schwerpunkt setzen wir dabei auf den Ausbau der 

Schieneninfrastruktur und des Bahnbetriebes. Wir wollen individuelle und öffentliche Mobilität 

verknüpfen und durch neue flexible Angebote auch privater Anbieter ergänzen. Dazu nutzen wir das 

Potenzial der Digitalisierung und unterstützen die Kommunen bei diesen neuen Herausforderungen. 

Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für Stadt und Land besser erschließen. Der Bund schafft die 

Voraussetzungen, dass das OZG in den Kommunen erfolgreich und praktikabel umgesetzt werden 

kann. Das Bundesprogramm Smart Cities wird fortgeschrieben und erweitert auf Smart Regions, dabei 

soll es agiler gestaltet und mit städtebaulichen Fragen verknüpft werden. 

Wir unterstützen Initiativen zur Schaffung von Orten im ländlichen Raum, die Angebote bspw. der 

Nahversorgung, der Kultur, Bildung und Gesundheitsdienstleistungen bündeln 

(Dienstleistungszentren, Gemeinschaftshäuser, Dorfbüros). Wir prüfen, ob und inwieweit der Bund 

Kommunen bei überdurchschnittlichen Kosten beim klimagerechten Umbau unterstützen kann. Wir 

wollen die Metropolregionen und ländlichen Regionen strategisch zum gegenseitigen Vorteil 

miteinander verknüpfen. 

Gesundheitliche und pflegerische Versorgung muss zukunftssicher, bedarfsgerecht und wohnortnah 

sein. Dafür werden wir die sektorenübergreifende Versorgung weiter stärken, auch durch mehr 

Spielräume für regionale Modellprojekte und verbindliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. 

Die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen werden wir weiterhin solidarisch unterstützen. Wir 

werden Maßnahmen ergreifen, um insbesondere eine industrielle Wertschöpfung vor Ort zu erhalten 

und Innovation zu ermöglichen. Dafür wollen wir auch das Konzept von Reallaboren nutzen. 
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Das Strukturstärkungsgesetz und das Bundesprogramm STARK passen wir an den beschleunigten 

Kohleausstieg an. Wir werden die im Strukturstärkungsgesetz vereinbarten 

Verkehrsinfrastrukturprojekte, insbesondere im Bereich Schieneninfrastruktur, wie geplant umsetzen. 

Für die Förderung von Neuansiedlungen von Unternehmen und das Wachstum von 

Bestandsunternehmen wollen wir alle Möglichkeiten des Strukturstärkungsgesetzes nutzen. 

Wir verbessern die Repräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen und Entscheidungsgremien in 

allen Bereichen. Für die Ebene des Bundes legen wir bis Ende 2022 ein Konzept zur Umsetzung vor. Die 

Erfahrungen der Ostdeutschen im Wandel und die Bedingungen für gelingende Transformation sollen 

im neuen „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ für zukünftige 

Herausforderungen erforscht und besser vermittelt werden. Die Standortausschreibung soll Anfang 

2022 zügig auf den Weg gebracht werden. 

Neue und zu erweiternde Bundes- und Forschungseinrichtungen siedeln wir bevorzugt in den 

ostdeutschen Bundesländern und strukturschwachen Regionen an, bis ein dem Bevölkerungsanteil 

entsprechender Stand erreicht ist. Die Bundesregierung wird zur Umsetzung bis spätestens Mitte 2022 

ein Konzept mit objektiven Kriterien vorlegen. 

VII. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 

Die Umbrüche, vor denen Deutschland steht, lassen sich nicht allein national bewältigen. Wir handeln 

im europäischen Selbstverständnis, eingebettet in das historische Friedens- und Freiheitsprojekt der 

Europäischen Union (EU). Eine demokratisch gefestigte, handlungsfähige und strategisch souveräne 

EU ist die Grundlage für unseren Frieden und Wohlstand. Wir setzen uns für eine EU ein, die ihre Werte 

und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützt und entschlossen für sie eintritt. Wir werden 

eine Regierung bilden, die deutsche Interessen im Lichte europäischer Interessen definiert. Als größter 

Mitgliedstaat werden wir unsere besondere Verantwortung in einem dienenden Verständnis für die 

EU als Ganzes wahrnehmen. 

In den vergangenen Jahren haben wir in vielen Ländern eine Abkehr vom Multilateralismus erlebt. 

Internationale Zusammenarbeit muss daher neu vorangetrieben werden. Wir wissen um die globale 

Verantwortung, die Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt dafür trägt. Wir nehmen sie 

an und werden in unserer Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik Partnerschaften vertiefen, neu 
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begründen und unsere Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten verteidigen. Dafür 

suchen wir die enge Zusammenarbeit mit unseren demokratischen Partnern. 

Europa 

Eine demokratisch gefestigtere, handlungsfähigere und strategisch souveränere Europäische Union ist 

die Grundlage für unseren Frieden, Wohlstand und Freiheit. In diesem Rahmen bewältigen wir die 

großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und Bewahrung der 

Demokratie. Eine solche EU bleibt einer multilateralen und regelbasierten Weltordnung verpflichtet 

und orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG). 

Wir setzen uns ein für eine EU, die ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen 

schützt und entschlossen für sie eintritt. Als größter Mitgliedstaat werden wir unsere besondere 

Verantwortung in einem dienenden Verständnis für die EU als Ganzes wahrnehmen. 

Zukunft der Europäischen Union 

Die Konferenz zur Zukunft Europas nutzen wir für Reformen. Erforderliche Vertragsänderungen 

unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur 

Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den 

Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtecharta zur 

Grundlage hat. Wir wollen das Europäische Parlament (EP) stärken, z. B. beim Initiativrecht; 

vorzugsweise in den Verträgen, andernfalls interinstitutionell. Wir werden der Gemeinschaftsmethode 

wieder Vorrang geben, aber wo nötig mit einzelnen Mitgliedstaaten vorangehen. Wir unterstützen ein 

einheitliches europäisches Wahlrecht mit teils transnationalen Listen und einem verbindlichen 

Spitzenkandidatensystem. Wenn bis zum Sommer 2022 kein neuer Direktwahlakt vorliegt, wird 

Deutschland dem Direktwahlakt aus 2018 auf Grundlage eines Regierungsentwurfes zustimmen. 

Die Arbeit des Rates muss transparenter werden. Wir werden eine Initiative dafür ergreifen, dass 

Kommissionsvorschläge im Rahmen einer gesetzten Frist öffentlich im Rat debattiert werden. Wir 

werden Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat nutzen und ausweiten. Wir werden ein 

Verfahren festlegen, um die Information und Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundestages gemäß 

Art. 23 GG zu verbessern. 
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Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen. Dies bedeutet in erster Linie eigene 

Handlungsfähigkeit im globalen Kontext herzustellen und in wichtigen strategischen Bereichen, wie 

Energieversorgung, Gesundheit, Rohstoffimporte und digitale Technologie, weniger abhängig und 

verwundbar zu sein, ohne Europa abzuschotten. Wir werden kritische Technologie und Infrastruktur 

besser schützen, Standards und Beschaffung daran ausrichten und ein europäisches Open Source-

5/6G-Konsortium initiieren. Europäische Unternehmen schützen wir besser gegen extraterritoriale 

Sanktionen. 

Wir wollen Europa zu einem Kontinent des nachhaltigen Fortschritts machen und international 

vorangehen. Durch europäische Standards setzen wir Maßstäbe für globale Regelwerke. 

Rechtsstaatlichkeit 

Wir wollen die Werte, auf denen sich die EU in Art. 2 Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

gründet, effektiv schützen. Wir fordern die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge auf, die 

bestehenden Rechtsstaatsinstrumente konsequenter und zeitnah zu nutzen und durchzusetzen, auch 

die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), via Artikel 260 und 279 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union. Gleichzeitig werden wir im Rat die Anwendung der bestehenden 

Rechtsstaatsinstrumente (Rechtsstaatsdialog, Rechtsstaatscheck, Konditionalitätsmechanismus, 

Vertragsverletzungsverfahren, Empfehlungen und Feststellungen nach Artikel-7-Verfahren) 

konsequenter durchsetzen und weiterentwickeln. Wir werden den Vorschlägen der EU-Kommission zu 

den Plänen des Wiederaufbaufonds zustimmen, wenn Voraussetzungen wie eine unabhängige Justiz 

gesichert sind. 

Wir unterstützen die EU-Kommission bei der Weiterentwicklung des Rechtsstaatsberichts durch 

länderspezifische Empfehlungen und wollen u. a. den Prozess mit unabhängiger Expertise weiter 

stärken. Wir setzen uns dafür ein und unterstützen, dass die EU-Kommission künftig auch Verfahren 

gegen systemische Vertragsverletzungen vorantreibt, indem sie einzelne Verfahren bei Verstößen 

gegen Rechtsstaatlichkeit gegen einen Mitgliedstaat bündelt. Wir wollen, dass die Rechte aus der EU-

Grundrechtecharta vor dem EuGH künftig auch dann eingeklagt werden können, wenn ein 

Mitgliedstaat im Anwendungsbereich seines nationalen Rechts handelt. Um den EuGH zu stärken, 

sollte die Richterwahlzeit auf einmalig zwölf Jahre verlängert werden. Wir befähigen die liberalen 

Demokratien Europas dazu, Desinformation, Fake-News, Kampagnen, Propaganda sowie 

Manipulationen aus dem In- und Ausland besser abwehren zu können. Wir wollen das 

zivilgesellschaftliche Engagement durch die Stärkung gemeinnütziger Tätigkeit über Grenzen hinweg 

fördern. Wir wollen EU-Rechtsformen für Vereine und Stiftungen, die Äquivalenzprüfungen für 
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Gemeinnützigkeit aus anderen Mitgliedstaaten vereinfachen und so grenzüberschreitende Spenden 

und Kooperationen EuGH-konform erleichtern. 

Wirtschafts- und Währungsunion, Fiskalpolitik 

Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt (SWP) hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum 

sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche 

Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen 

orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken. Der SWP sollte 

einfacher und transparenter werden, auch um seine Durchsetzung zu stärken. 

Next Generation EU (NGEU) ist ein zeitlich und in der Höhe begrenztes Instrument und wir wollen, dass 

mit dem Wiederaufbauprogramm ein schneller und zukunftsgerichteter Aufschwung nach der Krise in 

ganz Europa gelingt. Das liegt auch im elementaren deutschen Interesse. Die im Rahmen NGEU 

verabredeten qualitativen Vorgaben und Reformmaßnahmen müssen eingehalten werden. Wir 

werden sicherstellen, dass die Rückzahlungen von NGEU nicht zu Kürzungen bei EU-Programmen und 

-Mitteln führen. Wir stehen zu den Erklärungen der EU-Institutionen vom 11. November 2020 und den 

Erklärungen und der Verordnung des Rats vom 14. Dezember 2020 und zu den Prinzipien und 

Vereinbarungen der Roadmap der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 22. Dezember 2020 und 

werden entsprechend die Vorschläge prüfen. Mittel für Zahlungen aus dem Jahreshaushalt wollen wir 

im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) flexibler gestalten und damit vor allem 

Programme für transnationale Infrastruktur, Forschung und Erasmus stärken. 

Die etablierten Instrumente der Haushaltssicherung werden wir stärken (OLAF, EPPO, Europäischer 

Rechnungshof). 

Preisstabilität ist elementar für den Wohlstand Europas. Die Sorgen der Menschen angesichts einer 

steigenden Inflation nehmen wir sehr ernst. Die EZB kann ihr Mandat, das vor allem dem Ziel der 

Preisstabilität verpflichtet ist, dann am besten ausüben, wenn die Haushaltspolitik in der EU und in den 

Mitgliedsstaaten ihrer Verantwortung nachkommt. 

Investitionen 

Eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine Energieinfrastruktur für 

erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und Entwicklung auf dem Niveau der 

Weltspitze sind Voraussetzungen für die europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
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im 21. Jahrhundert. Dafür werden wir die Initiative ergreifen und mit unseren europäischen Partnern 

eine Investitionsoffensive anstoßen, die sich auf transnationale Projekte mit einem Mehrwert für die 

EU als Ganzes fokussiert sowie dem Lückenschluss von Netzen eine besondere Bedeutung zumisst. 

Dabei soll sowohl öffentliches als auch privates Kapital eine Rolle spielen. 

Soziales Europa 

Wir wollen die Menschen darin unterstützen, die immensen Herausforderungen der bevorstehenden 

Transformation und den Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Wir wollen EU-weit die soziale 

Aufwärtskonvergenz befördern, den Binnenmarkt vervollständigen, die Säule sozialer Rechte 

umsetzen und soziale Ungleichheiten bekämpfen. Hierzu werden wir auch die europäischen 

Koordinierungsprozesse wie das Europäische Semester, nutzen. Tarifautonomie, Tarifpartner und 

Tarifbindung sowie die sozialen Sicherungssysteme in der EU und den Mitgliedstaten wollen wir 

vertragsgemäß stärken. Wir wollen demokratische Mitbestimmung auf europäischer Ebene und 

europäische Betriebsräte fördern und wirkungsvoll weiterentwickeln. Auch bei grenzüberschreitenden 

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen von Gesellschaften müssen nationale 

Beteiligungsrechte respektiert und gesichert werden. Der Europäische Sozialfonds ist ein wichtiges 

Instrument, um soziale Inklusion zu fördern. Wo nötig, müssen bürokratische Hürden abgebaut 

werden. Wir wollen Kinderarmut bekämpfen und einen Schwerpunkt auf die Chancen und Teilhabe 

von Kindern und Jugendlichen legen. 

Unser Ziel ist die Verringerung der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern europaweit. Wir 

unterstützen als eine Maßnahme die EU-Richtlinie für Lohntransparenz. Eine ehrgeizige Ausgestaltung 

muss die Situation möglichst vieler Frauen erfassen, bürokratiearm und mittelstandskonform 

umgesetzt werden und ein nach Betriebsgrößen und Leistung gestaffeltes Berichtssystem vorsehen. 

Wir setzen uns für eine Ausgestaltung ein, die Deutschland nicht zur Einführung eines 

Verbandsklagerechts zwingt, sondern ermöglicht, dass wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die 

Durchsetzung ihrer individuellen Arbeitnehmerrechte durch Verbände im Wege der 

Prozessstandschaft ermöglichen. 

Krisenfestes Europa 

Wir setzen uns für einen starken EU-Katastrophenschutz, gemeinsame Beschaffung, Koordinierung der 

Produktion kritischer Güter sowie die Reduktion kritischer Importprodukte ein. Um die EU-

Gesundheitsbehörden krisenfest zu machen, statten wir diese mit den erforderlichen Kompetenzen 

und Ressourcen aus. Die Potenziale des Europäischen Gesundheitsdatenraumes sollen bei Wahrung 
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von Datenschutz und Patientensouveränität erschlossen und der Kampf gegen Antibiotikaresistenz 

verstärkt werden. 

Europapolitische Koordinierung 

Wir wollen eine aktive Europapolitik betreiben und haben einen konstruktiven Gestaltungsanspruch, 

zu dem auch gehört, uns durch eine stringentere Koordinierung eindeutig und frühzeitig zu Vorhaben 

der Europäische Kommission zu positionieren. Im nationalen Gesetzgebungsprozess wird wie bisher 

die Europakonformität geprüft, ebenso wie die Frage, ob geplante nationale Maßnahmen auf 

europäischer Ebene zielführender umgesetzt werden können. Europäische Vorhaben prüfen wir auf 

ihre Subsidiarität. 

Wir werden europäisches Recht bürokratiearm und bürgernah umsetzen. Ebenso machen wir uns auf 

europäischer Ebene für mittelstandsfreundliche Lösungen stark (KMU-Test). 

Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 

Das außenpolitische Engagement der EU ist dem Frieden, den internationalen Menschenrechten und 

der Konfliktvermeidung verpflichtet. Unser Ziel ist eine souveräne EU als starker Akteur in einer von 

Unsicherheit und Systemkonkurrenz geprägten Welt. Wir setzen uns für eine echte Gemeinsame 

Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa ein. Die EU muss international 

handlungsfähiger und einiger auftreten. Wir wollen deshalb die Einstimmigkeitsregel im EU-

Ministerrat in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch Abstimmungen mit 

qualifizierter Mehrheit ersetzen und dafür mit unseren Partnern einen Mechanismus entwickeln, um 

auch die kleineren Mitgliedstaaten auf diesem Weg angemessen zu beteiligen. Den Europäischen 

Auswärtigen Dienst gilt es zu reformieren und zu stärken, einschließlich der Rolle der Hohen 

Vertreterin bzw. des Hohen Vertreters als echte „EU-Außenministerin“ bzw. echtem „EU-

Außenminister“. 

Wir stehen für einen umfassenden Sicherheitsbegriff. Krisenprävention und ziviles Krisenmanagement 

werden wir in besonderer Weise stärken, u. a. mehr ziviles Personal entsenden. Dem European 

Institute of Peace werden wir beitreten und das Exzellenzzentrum für zivile GSVP-Missionen in die 

institutionelle Förderung überführen. 

Wir werden die Arbeiten am „Strategischen Kompass“ konstruktiv mitgestalten, um Ziele und Mittel 

der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung ambitioniert als Teil des Integrierten Ansatzes 

auszugestalten. Wir treten für eine verstärkte Zusammenarbeit nationaler Armeen 
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integrationsbereiter EU-Mitglieder ein, vor allem bei Ausbildung, Fähigkeiten, Einsätzen und 

Ausrüstung, so wie z. B. von Deutschland und Frankreich bereits geplant. Hierfür wollen wir 

gemeinsame Kommandostrukturen und ein gemeinsames zivil-militärisches Hauptquartier schaffen. 

Bei allen diesen Schritten muss die Interoperabilität und die Komplementarität mit 

Kommandostrukturen und Fähigkeiten der NATO gesichert bleiben. Zivile und militärische Missionen 

der EU betten wir stets in ein politisches Gesamtkonzept ein, das Konfliktursachen berücksichtigt, eine 

Exit-Strategie vorsieht und parlamentarisch kontrolliert wird. Bei der Zwischenevaluierung der 

Verordnung des Verteidigungsfonds soll das EP Mitsprache- und Kontrollrechte erhalten. 

Europäische Partner 

Uns leitet eine starke deutsch-französische Partnerschaft, die den Vertrag von Aachen und die 

Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung mit Leben füllt, z. B. durch einen neuen 

strategischen Dialog. Ferner treiben wir erweiterte Formate wie das Weimarer Dreieck mit konkreten 

Projekten voran. Deutschland und Polen verbindet eine tiefe Freundschaft. Wir stärken hier die Arbeit 

der zivilgesellschaftlichen Akteure (z. B. Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Wir verbessern die 

Zusammenarbeit in Grenzräumen, z. B. durch Grenzscouts, Regionalräte und Experimentierklauseln. 

Wir unterstützen den EU-Beitrittsprozess der sechs Staaten der Westbalkanregion und die hierfür 

notwendigen Reformen zur Erfüllung aller Kopenhagener Kriterien. In diesem Rahmen stärken wir die 

Zivilgesellschaft und unterstützen weitere Heranführungsschritte. Als Nächstes müssen die ersten EU-

Beitrittskapitel mit Albanien und Nordmazedonien eröffnet, die Visaliberalisierung mit Kosovo 

beschlossen und die Verhandlungen mit Montenegro und Serbien fortgesetzt werden. Wir 

unterstützen den EU-geführten Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien und die 

Bemühungen um dauerhaften Frieden in Bosnien und Herzegowina, aufbauend auf der Wahrung der 

territorialen Integrität und der Überwindung ethnischer Spaltung. Parallel zu den 

Beitrittsverhandlungen muss die EU ihre Aufnahmefähigkeit verbessern. 

Wir bekennen uns zu einer gemeinsamen europäischen Politik gegenüber dem Vereinigten Königreich 

und streben in diesem Rahmen eine enge bilaterale Zusammenarbeit an. Wir bestehen auf die 

vollständige Einhaltung der beschlossenen Abkommen, insbesondere bezüglich des 

Nordirlandprotokolls und des Karfreitagsabkommens. Bei Nicht-Einhaltung der vereinbarten 

Standards und Verfahren setzen wir auf eine konsequente Anwendung aller vereinbarten Maßnahmen 

und Gegenmaßnahmen. Wir wollen unsere Anstrengungen in der Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik 

in einem gemeinsamen europäischen Rahmen ausrichten, ggf. auch unter Einschluss der regionalen 

Ebenen. 
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Europäische Freizügigkeit 

Die Freizügigkeit gehört zu den zentralen Errungenschaften der EU. Sie zu verteidigen und fair zu 

gestalten, ist uns wichtig. Die Integrität des Schengenraums wollen wir wiederherstellen und 

Ausnahmeregelungen restriktiver und nicht ohne Konsultationen unserer europäischen Partner 

nutzen. Bei zukünftigen Erweiterungen des Schengenraums wollen wir neben den bestehenden 

Sicherheitskriterien auch besonderes Augenmerk auf die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und 

humanitäre Standards legen. Wir wollen die Bildungsfreizügigkeit in der EU stärken. Wir brauchen 

einen Digitalisierungsschub zum Abbau von Bürokratie, zur einfachen Handhabung von Freizügigkeit, 

schnelleren Geltendmachung bestehender Ansprüche sowie zur Erleichterung des Kampfs gegen 

Betrug und Missbrauch. Daher unterstützen wir einen neuen Anlauf zur Einführung einer Europäischen 

Sozialversicherungsnummer, auch um die Geltendmachung bestehender Portabilitätsansprüche zu 

erleichtern. 

In den Mitgliedstaaten haben sich insbesondere bei freien Berufen unterschiedliche Systeme von 

Leistungserbringung, Selbstverwaltung und Selbstkontrolle herausgebildet. Diese Unterschiede gilt es 

bei Rechtsakten der EU zu berücksichtigen. Wir wollen eine Informationsplattform in allen EU-

Sprachen zu Altersvorsorgesystemen, Sozialversicherungsansprüchen, Besteuerung und Portabilität 

sowie Informationen zum Arbeitsrecht in den Mitgliedstaaten. Wir wollen europaweit eine 

richtlinienkonforme Umsetzung der Entsenderichtlinie sowie deren einfache Handhabung und 

Durchsetzung zum Schutz entsandter Beschäftigter und effektive und effiziente Kontrollen, um gegen 

Missbrauch und Betrug vorgehen zu können. Dazu wollen wir eine bürokratiearme Umsetzung des 

deutschen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, eine gute Ausstattung der Kontrollbehörden und breite 

Beratungsangebote für entsandte und mobile Beschäftigte. Bestimmte Dienstreisen wollen wir von 

der Notifizierungspflicht zur A1-Bescheinigung ausnehmen, wenn vor Ort keine Dienstleistungen 

erbracht oder Güter veräußert werden. Wir wollen die Europäische Arbeitsbehörde nutzen, um 

geltendes Recht durchzusetzen und Kontrollen besser zu koordinieren. Dazu braucht es ein klares 

Mandat, das Mitgliedstaaten zur Kooperation und gegenseitigen grenzüberschreitende Auskunft und 

Inspektionen anhält. 

Integration, Migration, Flucht 

Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik gestalten, der einem modernen 

Einwanderungsland gerecht wird. Dafür brauchen wir einen Paradigmenwechsel: Mit einer aktiven und 

137 



 

           

           

            

        

          

 

   

           

         

         

        

       

 

            

            

              

          

             

        

 

         

                

           

            

         

        

 

             

            

            

                

              

            

     

 

ordnenden Politik wollen wir Migration vorausschauend und realistisch gestalten. Wir werden 

irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen. Wir stehen zu unserer 

humanitären Verantwortung und den Verpflichtungen, die sich aus dem Grundgesetz, der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und dem 

Europarecht ergeben, um Geflüchtete zu schützen und Fluchtursachen zu bekämpfen. 

Aufenthalts- und Bleiberecht 

Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digitalisieren. Auch um transnationale 

Arbeitsmigration zu ermöglichen, wollen wir, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht bei 

vorübergehenden Auslandsaufenthalten erlöschen. Wir streben ein in sich stimmiges, 

widerspruchsfreies Einwanderungsrecht an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise 

in einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammengefasst wird. 

Wir werden das komplizierte System der Duldungstatbestände ordnen und neue Chancen für 

Menschen schaffen, die bereits ein Teil unserer Gesellschaft geworden sind: Gut integrierte 

Jugendliche sollen nach drei Jahren Aufenthalt in Deutschland und bis zum 27. Lebensjahr die 

Möglichkeit für ein Bleiberecht bekommen (§ 25a Aufenthaltsgesetz, AufenthG). Besondere 

Integrationsleistungen von Geduldeten würdigen wir, indem wir nach sechs bzw. vier Jahren bei 

Familien ein Bleiberecht eröffnen (§ 25b AufenthG). 

Der bisherigen Praxis der Kettenduldungen setzen wir ein Chancen-Aufenthaltsrecht 

entgegen: Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig 

geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine 

einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen 

Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung und 

Identitätsnachweis gemäß §§ 25 a und b AufenthG). 

Wir wollen Geduldeten in der Ausbildung und ihren Betrieben mehr Rechtssicherheit durch eine 

Aufenthaltserlaubnis (§ 60 c AufenthG) verleihen. Die Beschäftigungsduldung wollen wir entfristen und 

Anforderungen realistisch und praxistauglicher fassen. Die „Duldung light“ schaffen wir ab. Tragen 

Geduldete nicht zur Klärung ihrer Identität bei, wird der Zeitraum der Duldung nicht für ein Bleiberecht 

angerechnet. Wir werden die Klärung der Identität einer Ausländerin oder eines Ausländers um die 

Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, erweitern und werden hierzu eine 

gesetzliche Regelung im Ausländerrecht schaffen. 
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Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab. Einem an sich bestehenden 

Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis steht ein laufendes Asylverfahren nicht entgegen, 

sofern bei Einreise die Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis bereits vorlagen. 

Wir wollen eine präzisere Regelung für Opfer häuslicher oder partnerschaftlicher Gewalt, die nur ein 

abgeleitetes Aufenthaltsrecht besitzen. Auch Opfer von Menschenhandel sollen ein Aufenthaltsrecht 

unabhängig von ihrer Aussagebereitschaft erhalten. 

Integration 

Für eine möglichst rasche Integration wollen wir für alle Menschen, die nach Deutschland kommen 

von Anfang an Integrationskurse anbieten. Die Kurse müssen passgenau und erreichbar sein. Die 

Bedingungen für Kursträger, Lehrende und Teilnehmende wollen wir verbessern. Kinder und 

Jugendliche sollen schnell Zugang zu Bildung bekommen. Deswegen wollen wir schulnahe Angebote 

kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland. 

Wir wollen eine Verstetigung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der 

Länder und Kommunen und zudem die Unterstützung des Bundes in Form der Mittel, die für 

Integration verwendet werden, fortsetzen. Dabei wollen wir insbesondere rechtskreisübergreifende, 

vernetzte Kooperation in der kommunalen Integrationsarbeit (finanziell) stärken und 

weiterentwickeln. Wir schaffen ein Bundesprogramm zu Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und 

Integration von Menschen aus (Süd)ost-Europa. 

Die Migrationsberatung des Bundes (Jugendmigrationsdienste, Migrationsberatung für erwachsene 

Zuwanderinnen und Zuwanderer) und die Migrantenselbstorganisationen werden wir angemessen 

fördern. Für eine schnelle und nachhaltige Arbeitsmarktintegration werden wir die auf den 

Integrationskursen aufbauenden Berufssprachkurse stärker fördern und die Mittel verstetigen. 

Die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere wollen wir überarbeiten, damit Kranke nicht davon 

abgehalten werden, sich behandeln zu lassen. Wir halten es für erforderlich, die psychosoziale Hilfe 

für geflüchtete Menschen zu verstetigen. 

Asylverfahren 

Asylverfahren müssen fair, zügig und rechtssicher ablaufen. Für schnellere Verfahren wollen wir das 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entlasten. Deshalb wird die Widerrufsprüfung 

künftig wieder anlassbezogen erfolgen. Auch werden wir dafür sorgen, dass Verwaltungsgerichte 
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durch qualitativ hochwertige Entscheidungen des BAMF entlastet werden. Wir wollen schnellere 

Entscheidungen in Asylprozessen sowie eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung und werden dazu 

zügig einen Gesetzentwurf vorlegen. Weiter führen wir eine flächendeckende, behördenunabhängige 

Asylverfahrensberatung ein, um mit informierten Antragstellerinnen und Antragstellern für eine 

Verfahrensbeschleunigung zu sorgen. Vulnerable Gruppen wollen wir von Anfang an identifizieren und 

besonders unterstützen. 

Das Konzept der AnkER-Zentren wird von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt. 

Familienzusammenführung muss im Sinne der Integration und der Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft 

gestaltet werden. Wir werden die Familienzusammenführung zu subsidiär Geschützten mit den GFK-

Flüchtlingen gleichstellen. Wir werden beim berechtigten Elternnachzug zu unbegleiteten 

Minderjährigen die minderjährigen Geschwister nicht zurücklassen. Zum Ehepartner oder zur 

Ehepartnerin nachziehende Personen können den erforderlichen Sprachnachweis auch erst 

unverzüglich nach ihrer Ankunft erbringen. 

Wir werden das Asylbewerberleistungsgesetz im Lichte der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts weiterentwickeln. Wir wollen den Zugang für Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber zur Gesundheitsversorgung unbürokratischer gestalten. Minderjährige Kinder sind von 

Leistungseinschränkungen bzw. -kürzungen auszunehmen. 

Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um 

Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. 

Der Bund wird die Länder bei Abschiebungen künftig stärker unterstützen. Wir werden unserer 

besonderen humanitären Verantwortung gerecht und Kinder und Jugendliche grundsätzlich nicht in 

Abschiebehaft nehmen. Die freiwillige Ausreise hat stets Vorrang. Die staatliche Rückkehrförderung 

für Menschen ohne Bleiberecht wollen wir finanziell besser ausstatten. Um freiwillige Ausreisen zu 

fördern, wollen wir staatliche und unabhängige Rückkehrberatung systematisieren und stärken. Wir 

streben an, dass die zuständige oberste Bundesbehörde für einzelne Herkunftsländer einen 

temporären nationalen Abschiebestopp erlassen kann. 

Asylanträge aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten werden zur Verfahrensbeschleunigung 

priorisiert. 
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Europäische und internationale Flüchtlingspolitik 

Wir wollen neue praxistaugliche und partnerschaftliche Vereinbarungen mit wesentlichen 

Herkunftsländern unter Beachtung menschenrechtlicher Standards schließen. Diese Vereinbarungen 

sollen ein Gesamtkonzept umfassen wie z. B. den Ausbau von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, 

Technologie-Transfer, Visa-Erleichterungen, Qualifizierungsmaßnahmen für den deutschen 

Arbeitsmarkt, Jobbörsen und die Zusammenarbeit bei der Rückkehr abgelehnter Asylsuchender. Der 

Abschluss möglicher Abkommen wird nicht von finanzieller Unterstützung im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit abhängig gemacht. Zur Gestaltung solcher Migrationsabkommen setzt 

die Bundesregierung einen Sonderbevollmächtigten ein. 

Wir setzen uns für eine grundlegende Reform des Europäischen Asylsystems ein. Unser Ziel ist eine 

faire Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit bei der Aufnahme zwischen den EU-Staaten. 

Wir wollen bessere Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den 

EU-Staaten. Wir wollen irreguläre Migration wirksam reduzieren und Ursachen für die 

lebensgefährliche Flucht bekämpfen. Wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den 

Außengrenzen beenden. 

Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft 

werden. Die EU und Deutschland dürfen nicht erpressbar sein. Wir wollen verhindern, dass Menschen 

für geopolitische oder finanzielle Interessen instrumentalisiert werden. Deshalb setzen wir uns für 

rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten im Rahmen des Europa- und Völkerrechts ein. 

Wir werden hierfür prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus in Ausnahmefällen unter Achtung der 

GFK und EMRK in Drittstaaten möglich ist. 

Auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem wollen wir mit einer Koalition 

der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten vorangehen und aktiv dazu beitragen, dass andere EU-Staaten 

mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten. Die Aufnahmebereitschaft in Deutschland 

und der EU wollen wir stützen und fördern. 

Wir wollen, dass Frontex auf Grundlage der Menschenrechte und des erteilten Mandats zu einer 

echten EU-Grenzschutzagentur weiterentwickelt wird. Das Ziel muss ein wirksamer und 

rechtsstaatlicher Außengrenzschutz sein, der transparent ist und parlamentarisch kontrolliert wird. 

Frontex soll sich im Rahmen des Mandats bei der Seenotrettung aktiv beteiligen. 
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Wir wollen Sekundärmigration in der EU reduzieren. Dazu wollen wir den Missbrauch der visafreien 

Reise verhindern und durch ein geordnetes Relocation-Programm dazu beitragen, dass 

Außengrenzstaaten die Bedingungen für Geflüchtete in ihren Ländern verbessern. 

Es ist eine zivilisatorische und rechtliche Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen. Die zivile 

Seenotrettung darf nicht behindert werden. Wir streben eine staatlich koordinierte und europäisch 

getragene Seenotrettung im Mittelmeer an und wollen mit mehr Ländern Maßnahmen wie den Malta-

Mechanismus weiterentwickeln. Wir streben eine faire Verantwortungsteilung zwischen den 

Anrainerstaaten des Mittelmeers bei der Seenotrettung an und wollen sicherstellen, dass Menschen 

nach der Rettung an sichere Orte gebracht werden. 

Wir wollen die Ursachen von Flucht angehen, damit Menschen in Sicherheit und Würde leben können. 

Wir werden zudem die ausbeuterischen Verhältnisse auf den Fluchtwegen und Schleuserkriminalität 

bekämpfen. 

Besonders in der Verantwortung stehende Aufnahme- und Transitländer von Geflüchteten wollen wir 

dauerhaft unterstützen, um für die Menschen und die aufnehmenden Gemeinden nachhaltige 

Perspektiven zu schaffen. Wir werden unseren Beitrag zu einer verlässlichen Finanzierung humanitärer 

Organisationen leisten. 

Wir werden die geordneten Verfahren des Resettlement anhand der vom UNHCR gemeldeten Bedarfe 

verstärken. Wir werden ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Bundes in Anlehnung an die bisher 

im Zuge des Syrien-Krieges durchgeführten Programme verstetigen und diese jetzt für Afghanistan 

nutzen. 

Wir werden unsere Verbündeten nicht zurücklassen. Wir wollen diejenigen besonders schützen, die 

der Bundesrepublik Deutschland im Ausland als Partner zur Seite standen und sich für Demokratie und 

gesellschaftliche Weiterentwicklung eingesetzt haben. Deswegen werden wir das Ortskräfteverfahren 

so reformieren, dass gefährdete Ortskräfte und ihre engsten Familienangehörigen durch 

unbürokratische Verfahren in Sicherheit kommen. 

Wir werden humanitäre Visa für gefährdete Personen ermöglichen und dazu digitale 

Vergabeverfahren einführen. 
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Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte 

Unsere Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik werden wir wertebasiert und europäischer 

aufstellen. Die deutsche Außenpolitik soll aus einem Guss agieren und ressortübergreifend 

gemeinsame Strategien erarbeiten, um die Kohärenz unseres internationalen Handelns zu erhöhen. 

Gemeinsam mit unseren Partnern, auch aus der Zivilgesellschaft, werden wir uns für die Bewahrung 

unserer freiheitlichen Lebensweise in Europa und den Schutz von Frieden und Menschenrechten 

weltweit einsetzen. Dabei leiten uns unsere Werte und Interessen. 

Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen. Ziel ist eine multilaterale Kooperation in 

der Welt, insbesondere in enger Verbindung mit denjenigen Staaten, die unsere demokratischen 

Werte teilen. Dabei geht es auch um den Systemwettbewerb mit autoritär regierten Staaten und eine 

strategische Solidarität mit unseren demokratischen Partnern. 

Die Menschenrechte als wichtigster Schutzschild der Würde des Einzelnen bilden dabei unseren 

Kompass. Das transatlantische Bündnis ist zentraler Pfeiler und die NATO unverzichtbarer Teil unserer 

Sicherheit. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unentbehrlichen Beitrag zum Schutz 

unseres Landes, für Frieden und internationale Sicherheit. 

Wir setzen uns für eine Wiederbelebung der internationalen Abrüstung und Rüstungskontrolle ein. 

Unsere Sicherheit und der Schutz unserer Lebensgrundlagen erfordern globale Zusammenarbeit, eine 

Stärkung der Vereinten Nationen sowie eine regelbasierte internationale Ordnung. Wir setzen uns 

insbesondere für eine gemeinsame, konsequente Klimaaußenpolitik und Klimagerechtigkeit im Sinne 

des European Green Deal, der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens ein. 

Der Einsatz für Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit 

ist für uns ein unverzichtbarer Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik für 

Deutschland und Europa. 

Multilateralismus 

Wir setzen uns für die Stärkung der Vereinten Nationen (VN) als wichtigster Institution der 

internationalen Ordnung politisch, finanziell und personell ein. Eine Reform des VN-Sicherheitsrates 

bleibt ebenso unser Ziel wie eine gerechtere Repräsentanz aller Weltregionen. Wir unterstützen und 

stärken Initiativen wie die Allianz der Demokratien, die Allianz für den Multilateralismus entwickeln 

wir weiter. Wir setzen uns auch über unseren G7-Vorsitz für die Stärkung des Multilateralismus ein. 
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Das Engagement für freien und fairen Handel ist Teil unserer internationalen Politik. Wir werden uns 

für den Schutz der Unabhängigkeit und autonomen Handlungsfähigkeit der 

Menschenrechtsinstitutionen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

einsetzen. Wir wollen die Institutionen und die Arbeitsfähigkeit des Europarates stärken und gegen 

alle Schwächungsversuche autoritärer Europaratsmitglieder verteidigen. Wir werden den deutschen 

Sitz der Vereinten Nationen in Bonn stärken. 

Wir suchen aktiv den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Herausforderungen der 

internationalen Politik. Den Deutschen Bundestag unterrichten wir regelmäßig vor und nach wichtigen 

internationalen Gipfeln. Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende 

Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. 

Wir wollen, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten und inklusiven Ansatzes langfristig drei 

Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in internationales Handeln investiert, so seine Diplomatie und 

seine Entwicklungspolitik stärkt und seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. Wir 

wollen die Ziele des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst erreichen. 

Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, 

Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche 

Diversität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internationale Führungspositionen entsenden, den 

Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und 

weiterentwickeln. 

Deutschland betreibt eine aktive digitale Außenpolitik für ein globales, offenes Internet und eine 

konsistente EU-Digitalpolitik über Ressortgrenzen hinweg. Wir stärken unseren Einsatz in 

internationalen Gremien, Normen- und Standardisierungsprozessen sowie Multi-Stakeholder-Foren 

(z. B. IGF). Den Einsatz der globalen Zivilgesellschaft für digitale Bürgerrechte unterstützen wir. Wir 

wollen ein Völkerrecht des Netzes. In der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir mit unseren 

Partnern am Aufbau ihrer unabhängigen digitalen Infrastruktur zur Stärkung ihrer digitalen 

Souveränität, auch auf EU-Ebene. Wir verfolgen im digitalen Raum eine Politik der Abrüstung. Dazu 

gehören auch ein Stopp der Weitergabe von Überwachungstechnologien an repressive Regime sowie 

der Schutz ziviler Infrastruktur vor Cyberangriffen. 

Die NATO bleibt unverzichtbare Grundlage unserer Sicherheit. Wir bekennen uns zur Stärkung des 

transatlantischen Bündnisses und zur fairen Lastenteilung. Wir bringen uns aktiv in den Prozess zur 
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Entwicklung eines neuen Strategischen Konzepts ein, um die neuen Herausforderungen der NATO 

anzugehen. Die NATO-Fähigkeitsziele wollen wir in enger Abstimmung mit unseren Partnern erfüllen 

und entsprechend investieren. Wir setzen uns dafür ein, die politische Dimension der NATO zu stärken, 

auch um im Bündnis bestehende Spannungen zu adressieren. Solange Kernwaffen im Strategischen 

Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen 

Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Vor dem Hintergrund der fortbestehenden 

Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands und Europas nehmen wir die Sorgen insbesondere unserer 

mittel- und osteuropäischen Partnerstaaten ernst, bekennen uns zur Aufrechterhaltung eines 

glaubwürdigen Abschreckungspotenzials und wollen die Dialoganstrengungen der Allianz fortsetzen. 

Wir unterstützen die Bemühungen des Bündnisses zu konventioneller und nuklearer Abrüstung sowie 

Rüstungskontrolle. Wir werden den europäischen Pfeiler in der NATO stärken und uns für eine 

intensivere Zusammenarbeit zwischen NATO und EU einsetzen. 

Abrüstung, Rüstungskontrolle, Rüstungsexporte 

Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive und wollen eine führende Rolle bei der Stärkung 

internationaler Abrüstungsinitiativen und Nichtverbreitungsregimes einnehmen, u. a. bei der 

Stockholm-Initiative für Nukleare Abrüstung. Wir werden uns dafür einsetzen, dass von der 

Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages (NVV) 2022 ein wirklicher Impuls für die 

nukleare Abrüstung ausgeht. Unser Ziel bleibt eine atomwaffenfreie Welt (Global Zero) und damit 

einhergehend ein Deutschland frei von Atomwaffen. Wir setzen uns mit Nachdruck für ein 

Nachfolgeabkommen zu NewSTART ein, das neben neuen strategischen Nuklearwaffensystemen auch 

solche kurzer und mittlerer Reichweite umfasst. Wir setzen uns für Verhandlungen zwischen den USA 

und Russland zur vollständigen Abrüstung im substrategischen Bereich ein. Nuklearwaffenstaaten wie 

China wollen wir stärker in nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle einbinden. 

Im Lichte der Ergebnisse der Überprüfungskonferenz des NVV und in enger Absprache mit unseren 

Alliierten werden wir als Beobachter (nicht als Mitglied) bei der Vertragsstaatenkonferenz des 

Atomwaffenverbotsvertrages die Intention des Vertrages konstruktiv begleiten. 

Wir wollen unser Engagement für biologische und chemische Sicherheit im Rahmen der 

Übereinkommen über das Verbot biologischer bzw. chemischer Waffen (BWÜ und CWÜ) stärken. 

Bewaffnete Drohnen wollen wir verstärkt in internationale Kontrollregime einbeziehen. Letale 

Autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. 

Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. 
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Wir wollen die friedliche Nutzung des Weltraums und des Cyber-Raums. Für waffentechnologische 

Entwicklungen bei Biotech, Hyperschall, Weltraum, Cyber und KI werden wir frühzeitig Initiativen zur 

Rüstungskontrolle ergreifen. Wir wollen dazu beitragen, Normen für verantwortliches 

Staatenverhalten im Cyberspace zu stärken. Wir unterstützen eine politische Erklärung gegen 

Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten. 

Für eine restriktive Rüstungsexportpolitik brauchen wir verbindlichere Regeln und wollen daher mit 

unseren europäischen Partnern eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung abstimmen. Wir 

setzen uns für ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Unser Ziel ist es, den gemeinsamen 

Standpunkt der EU mit seinen acht Kriterien sowie die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für 

den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, die Kleinwaffengrundsätze und die 

Ausweitung von Post-Shipment-Kontrollen in einem solchen Gesetz zu verankern. Nur im begründeten 

Einzelfall, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss, kann es Ausnahmen geben. Den 

Rüstungsexportkontrollbericht werden wir transparent gestalten. Wir erteilen keine 

Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am 

Jemen-Krieg beteiligt sind. 

Menschenrechte 

Menschenrechtspolitik umfasst alle Aspekte staatlichen Handelns auf internationaler wie auch 

innenpolitischer Ebene. In einem globalen Umfeld, in dem auch von zentralen Akteuren die universelle 

Gültigkeit der Menschenrechte regelmäßig in Frage gestellt wird, wollen wir sie gemeinsam mit 

unseren Partnern verteidigen und für sie werben. Das Amt des/der Beauftragten der Bundesregierung 

für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe werden wir aufwerten und mit mehr Personal 

ausstatten. Wir werden nationale Menschenrechtsinstitutionen, wie u. a. das Deutsche Institut für 

Menschenrechte und die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter finanziell und personell besser 

ausstatten. Wir werden die Bekämpfung von Menschenhandel ressortübergreifend koordinieren, die 

Unterstützungssysteme für Betroffene verbessern und ihre Rechte stärken. Im Ausland aus politischen 

Gründen inhaftierten Deutschen werden wir auch weiterhin unbürokratisch helfen und hierfür einen 

Fonds einrichten. 

Zivilgesellschaften – insbesondere Journalistinnen, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen und andere 

Menschenrechtsverteidiger – sind unverzichtbar für den Aufbau und Erhalt funktionierender 

Gemeinwesen. Wir verpflichten uns, diese Menschen und ihre Arbeit in besonderer Weise zu stärken 

und zu schützen, auch bei grenzüberschreitender Verfolgung. In diesem Zusammenhang wollen wir die 

Aufnahme von hochgefährdeten Menschen vereinfachen und einen sicheren Antragsweg 
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gewährleisten. Zusätzlich werden wir Förder- und Schutzprogramme, u. a. die Elisabeth-Selbert-

Initiative, ausbauen und längerfristig gestalten. An geeigneten Auslandsvertretungen werden wir 

weitere Stellen für Menschenrechtsarbeit schaffen. 

Wir unterstützen den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte werden wir stärken und die Umsetzung seiner Urteile in allen 

Mitgliedsländern mit Nachdruck einfordern. Der EU-Sanktionsmechanismus muss konsequent genutzt 

und besser mit unseren internationalen Partnern abgestimmt werden. Wir setzen uns bei den 

Mitgliedern des Europarats verstärkt für Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention ein. 

Wir werden die Arbeit des VN-Menschenrechtsrats aktiv mitgestalten, das VN-Hochkommissariat für 

Menschenrechte stärken. Die Arbeit der VN-Vertragsorgane und Sonderberichterstatterinnen 

und -erstatter wollen wir stärken sowie die Ratifizierung weiterer Menschenrechtskonventionen 

anstreben. Das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der VN werden wir ratifizieren. Wir wollen die Rechte 

von Minderheiten auf internationaler Ebene und insbesondere innerhalb der EU stärken. Orientiert an 

den Yogyakarta-Prinzipien werden wir uns in den VN für eine Konvention für LSBTI-Rechte einsetzen. 

Wir wollen den Schutz der Menschenrechte im digitalen Zeitalter stärken und hierfür die 

Internetfreiheit und digitale Menschenrechte zu außenpolitischen Schwerpunkten machen. Die 

Initiative zum Recht auf Privatheit unterstützen wir. Wir setzen uns auf VN-Ebene für die 

Konkretisierung und Durchsetzung des Rechts auf saubere Umwelt ein. 

Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen muss weltweit beendet werden. Deshalb engagieren 

wir uns für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes und der Ad-hoc-Tribunale der VN und 

werden uns für die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts einsetzen. Wir unterstützen die 

Einsetzung weiterer VN-geführter Fact-Finding-Missionen sowie die Arbeit von VN Untersuchungs- und 

Monitoring-Mechanismen, um zukünftige Strafprozesse zu ermöglichen. In Deutschland wollen wir die 

Kapazitäten bei Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch ausbauen. 

Basierend auf den VN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte setzen wir uns für einen 

europäischen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ein. Wir werden den nationalen 

Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte im Einklang mit dem Lieferkettengesetz überarbeiten. 

Humanitäre Hilfe 

Deutschland wird den Aufwuchs der Mittel für humanitäre Hilfe bedarfsgerecht verstetigen und 

erhöhen, auch mit Blick auf die sogenannten „vergessenen Krisen“. Wir sind den Zielen des 
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Humanitarian Development Peace Nexus und des Grand Bargain verpflichtet und werden an deren 

Umsetzung und fortwährender Weiterentwicklung engagiert und aktiv mitwirken. Wir werden dort 

jeden dritten Euro als flexible Mittel auszahlen und die Lokalisierung weiter ausbauen. Wir setzen uns 

für einen verbesserten Zugang für humanitäre Hilfe in Konfliktregionen und für einen verbesserten 

Schutz der Helferinnen und Helfer ein. 

Zivile Krisenprävention und Friedensförderung 

Die Leitlinien für Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung sind eine gute Basis für 

Deutschlands Engagement zur Krisenverhütung und Friedensförderung. Wir wollen Deutschlands Rolle 

bei der Entschärfung internationaler Krisen weiter ausbauen, dazu die Zusammenarbeit über 

Ressortgrenzen hinweg verbessern. Wir wollen Planziele definieren, um verlässlich und schnell 

Personal sowie finanzielle Mittel für zivile Krisenprävention bereitstellen zu können. 

Verteidigung und Bundeswehr 

Die Bundeswehr leistet einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und zur Verteidigung unseres Landes 

sowie unserer Partner und Verbündeten. Als Parlamentsarmee unterliegt sie der parlamentarischen 

Kontrolle. Neben den Auslandseinsätzen im Rahmen des Internationalen Krisen- und 

Konfliktmanagements, die auf dem Völkerrecht insbesondere der Beschlüsse der VN basieren, hat die 

Landes- und Bündnisverteidigung an Bedeutung gewonnen. Beide Aufgaben sind durch die 

Bundeswehr gleichermaßen zu erfüllen. Auftrag und Aufgabe der Bundeswehr müssen sich an den 

strategischen Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen unserer Zeit orientieren. Das 

Fähigkeitsprofil der Bundeswehr muss sich daraus ableiten. Die Bundeswehr muss entsprechend ihres 

Auftrages und ihrer Aufgaben bestmöglich personell, materiell sowie finanziell verlässlich ausgestattet 

werden. 

Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden mit dem Ziel die 

Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Dazu unterziehen wir Personal, Material und Finanzen einer kritischen 

Bestandsaufnahme. Der Modernisierungs- und Digitalisierungsprozess der Bundeswehr wird 

angemessen parlamentarisch begleitet. 

Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Internationalen Sicherheit. 

Wir verbessern ihre Ausrüstung wie auch die der Bundeswehr. Wir beschleunigen die Modernisierung 

der Infrastruktur. Wir richten die Schwerpunkte bei der Beschaffung der Bundeswehr strategisch aus 

und modernisieren das Beschaffungswesen und seine Strukturen. Dies betrifft auch 
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Materialverantwortung und Nutzung. Besondere Bedeutung kommen bei der Beschaffung der 

Digitalisierung, der Führungsfähigkeit und der Interoperabilität zu. 

Wir stärken die rüstungstechnische Zusammenarbeit in Europa insbesondere mit hochwertigen 

Kooperationsprojekten, berücksichtigen dabei die nationalen Schlüsseltechnologien und ermöglichen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen auch am Wettbewerb teilzunehmen. 

Ersatzbeschaffungen und marktverfügbare Systeme sind bei der Beschaffung zu priorisieren, um 

Fähigkeitslücken zu vermeiden. 

Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado 

beschaffen. Den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe 

Deutschlands werden wir sachlich und gewissenhaft begleiten. 

Bewaffnete Drohnen können zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz beitragen. 

Unter verbindlichen und transparenten Auflagen und unter Berücksichtigung von ethischen und 

sicherheitspolitischen Aspekten werden wir daher die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr in 

dieser Legislaturperiode ermöglichen. Bei ihrem Einsatz gelten die Regeln des Völkerrechts, extralegale 

Tötungen – auch durch Drohnen – lehnen wir ab. 

Den neuen Bedrohungen im Cyberspace wollen wir durch eine ehrgeizige Cybersicherheitspolitik 

entgegentreten. Die Bundeswehr muss zudem in die Lage versetzt werden, im Verbund mit anderen 

Bundesbehörden im Cyber- und Informationsraum als Akteur erfolgreich zu bestehen. Die 

parlamentarische Kontrolle über den Einsatz von Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr muss 

gewährleistet sein. 

Die Bundeswehr muss demografiefest und langfristig auch mit Blick auf die Altersstruktur 

ausbalanciert sein. Wir werden daher weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des 

Dienstes in der Bundeswehr einführen und dabei auch den Übergang der Soldaten auf Zeit in die 

Wehrverwaltung erleichtern sowie in die freie Wirtschaft verbessern. Die Innere Führung werden wir 

stärken. Maßnahmen der politischen Bildung werden wir zeitgemäß ausgestalten und ausbauen. Die 

umfassende Betreuung und Fürsorge von Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörigen wird 

weiter ausgebaut. Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten 

vorbehalten. Wir unterstützen eine starke Reserve. 
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Alle Angehörigen der Bundeswehr müssen unzweifelhaft auf dem Boden der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung stehen. Wir werden Dienst- und Arbeitsrecht anpassen, um 

Extremistinnen und Extremisten umgehend aus dem Dienst entlassen zu können. 

Wir bekennen uns zu Deutschlands Rolle und Verantwortung für Frieden, Freiheit und Wohlstand in 

der Welt. Als verlässlicher Partner in Systemen kollektiver Sicherheit werden wir an unserem außen-

und sicherheitspolitischen Engagement festhalten. Gleichwohl muss jedem Einsatz der Bundeswehr 

eine kritisch-inhaltliche Auseinandersetzung und eine Überprüfung der Voraussetzungen vorausgehen 

sowie die Erarbeitung möglicher Exit-Strategien. Der Einsatz militärischer Gewalt ist für uns äußerstes 

Mittel und muss stets in eine realistische politische Bearbeitung von Konflikten und ihrer Ursachen 

eingebunden sein. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger 

kollektiver Sicherheit, basierend auf Grundgesetz und Völkerrecht, einzubetten. Eine regelmäßige 

Evaluierung von laufenden Auslandseinsätzen werden wir sicherstellen. 

Wir wollen die Evakuierungsmission des Afghanistan-Einsatzes in einem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Zudem wollen wir den Gesamteinsatz in einer Enquete-

Kommission mit wissenschaftlicher Expertise evaluieren. Die gewonnenen Erkenntnisse müssen 

praxisnah und zukunftsgerichtet aufbereitet werden, so dass sie in die Gestaltung zukünftiger 

deutscher Auslandseinsätze einfließen. 

Entwicklungszusammenarbeit 

Wir richten unser Handeln an der Agenda 2030 der VN mit ihren Nachhaltigkeitszielen (SDG) und einer 

werteorientierten Entwicklungspolitik aus. Wir setzen uns weltweit für nachhaltige Entwicklung, den 

Kampf gegen Hunger und Armut, Klimagerechtigkeit, Biodiversität und für eine sozial-ökologische 

Wende ein. Unser multilaterales Engagement verstärken wir deutlich. Wir wollen sicherstellen, dass 

Deutschland seine internationalen Verpflichtungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und 

Internationalen Klimafinanzierung erfüllt. Wir werden eine ODA-Quote von mindestens 0,7 Prozent 

des Bruttonationaleinkommens (BNE) einhalten. In diesem Rahmen setzen wir 0,2 Prozent des BNE für 

die ärmsten Länder des Globalen Südens (LDC) ein. Zusätzlich sollen die Mittel für die internationale 

Klimafinanzierung weiter aufwachsen. Die Ausgaben für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe, AKBP und 

Entwicklungszusammenarbeit sollen wie bisher im Maßstab eins-zu-eins wie die Ausgaben für 

Verteidigung steigen auf Grundlage des Haushaltes 2021. Wir werden die ODA-Mittel auf 

Bundesebene unter den zuständigen Ressorts stärker koordinieren, um sie wirkungsvoller nutzen zu 

können. 
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Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser fördern wir mit nachhaltigen 

agrarökologischen Ansätzen sowie Wissens- und Technologietransfer gerade im Bereich 

kleinbäuerlicher Agrarwirtschaft. Deutsche und europäische Agrarexporte sollen nicht Märkte in den 

Partnerländern zerstören und mutwilliger Verzerrung des Nahrungsmittelmarktes durch 

Finanzmarktspekulation wollen wir aktiv begegnen. Wir werden von den rechtlichen Möglichkeiten 

Gebrauch machen, den Export von bestimmten Pestiziden zu untersagen, die in der EU aus Gründen 

des Schutzes der menschlichen Gesundheit nicht zugelassen sind. 

Gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmen und Zivilgesellschaft setzen wir uns für faire und 

formelle Arbeitsbedingungen sowie existenzsichernde Löhne weltweit ein. Durch den Aufbau sozialer 

Sicherungssysteme wollen wir unsere Partnerländer aktiv im Kampf gegen Armut unterstützen. Wir 

wollen hierfür auch ein internationales Finanzierungsinstrument (Global Fund for Social Protection) für 

diejenigen Länder, die keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung haben, unterstützen. 

Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften fördern wir beidseitigen Wissens- und 

Technologietransfer, den Ausbau Erneuerbarer Energien mit eigenständiger Wertschöpfung und 

lokalen Nutzungsmöglichkeiten, nachhaltige Infrastruktur und weitere Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen in unseren Partnerländern. Dazu gehören auch Maßnahmen zum Erhalt der 

Biodiversität, zur Stärkung der Klimaresilienz, zur Überwindung von Energiearmut und am 

Verursacherprinzip orientierte Klimarisikoversicherungen. 

Zur Erreichung der Klimaziele werden wir mehr in den Schutz bestehender Wälder und Moore und 

nachhaltige Aufforstungen investieren. Wir verstärken hierzu insbesondere unsere Ansätze zur 

Förderung der privatwirtschaftlichen und kleinbäuerlichen nachhaltigen Forstwirtschaft. Wir werden 

die Partnerländer bei ihrer stark ansteigenden Urbanisierung dabei unterstützen, diesen Prozess 

ressourcenschonend und klimasensibel zu gestalten und zu administrieren. Wir stärken die globale 

Gesundheitsarchitektur im Rahmen des One Health-Ansatzes. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) soll reformiert und gestärkt werden. Wir werden die Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung 

(WASH) ausbauen, die globale Impfallianz ausreichend ausstatten und die Bekämpfung von 

armutsassoziierten und vernachlässigten Tropenkrankheiten intensivieren. 

Wir unterstützen die globale COVID-19-Impfkampagne COVAX und stärken sie finanziell sowie durch 

schnelle Lieferung von Impfstoffen. Wir unterstützen freiwillige Produktionspartnerschaften und den 

Transfer von Know-how, um die Produktionskapazitäten für Medikamente und Impfstoffe weltweit 
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auszubauen. In diesem Sinne bringen wir uns konstruktiv in die internationalen Debatten um eine 

gerechte Impfstoffversorgung ein. 

Wir stärken unser Engagement insbesondere für Grundbildung, duale Ausbildung sowie Fort- und 

Weiterbildungsangebote sowie die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Zivilgesellschaft im 

Inland. Wir wollen durch digitale Technologien einen chancengleichen und freien Zugang zu 

Informationen und Teilhabe ermöglichen und diese insbesondere in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Klima- sowie Ressourcenschutz einsetzen. Mit dem Ziel des gegenseitigen Lernens 

fördern wir den Austausch und Kooperationen zwischen innovativen Akteuren wie Start-ups in 

Industrie- und Entwicklungsländern. 

Wir stärken die Rechte, Repräsentanz und Ressourcen von Frauen, Mädchen und marginalisierter 

Gruppen wie LSBTI. Die gleichberechtigte politische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe, die Stärkung 

sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen sowie der 

uneingeschränkte Zugang zu gleichwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung sind für uns zentral. 

Wir werden einen umfassenden Gender-Aktionsplan unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erarbeiten 

und ihn finanziell unterlegen. 

Wir stärken unsere Förderung der Zivilgesellschaft und die wichtige Rolle von Gewerkschaften, 

politischen und privaten Stiftungen und Kirchen, insbesondere in fragilen Kontexten. Die wichtige 

Arbeit der politischen Stiftungen mit Mitteln des BMZ soll auch künftig gesichert und verstärkt werden, 

insbesondere auch in den bisherigen Projektländern. Finanzielle Unterstützungsleistungen für 

regierungsnahe Akteure orientieren wir an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, der 

Erweiterung von Freiräumen für zivilgesellschaftliche Akteure und Presse und der Bekämpfung von 

Korruption. Den Europäischen Demokratiefonds werden wir verstärkt unterstützen. 

Unser Ziel ist ein neuer internationaler Schuldenmanagementkonsens. Wir unterstützen eine Initiative 

für ein kodifiziertes internationales Staateninsolvenzverfahren, das alle Gläubiger miteinbezieht und 

Schuldenerleichterungen für besonders gefährdete Ländergruppen umsetzt. Um die Eigeneinnahmen 

der Partnerländer zu erhöhen und Steuerflucht zu bekämpfen, werden wir rechtmäßige, effektive und 

transparente Steuersysteme fordern und fördern, die auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eliten 

einbeziehen. 

Wir streben an, die Vergabe- und Förderrichtlinien des BMZ und des AA zu vereinfachen. Wir werden 

das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) und das Deutsche Institut 
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für Entwicklungspolitik (DIE) als unabhängige Instanzen stärken. Wir werden die ressortübergreifende 

Evaluierung der Verwendung der ODA-Mittel stärken. Wir überprüfen die Haushaltsstruktur zu den 

Sonderinitiativen, BMZ 2030 und die Länderliste. 

Bilaterale und regionale Beziehungen 

Die transatlantische Partnerschaft und die Freundschaft mit den USA sind ein zentraler Pfeiler unseres 

internationalen Handelns. Wir treten für eine Erneuerung und Dynamisierung der transatlantischen 

Beziehungen mit den USA und Kanada ein, die wir europäisch ausgestalten wollen. Gemeinsam wollen 

wir die regelbasierte internationale Ordnung stabilisieren, autoritären Entwicklungen begegnen und in 

der östlichen und südlichen Nachbarschaft der EU verstärkt zusammenarbeiten. 

Wir streben eine ambitionierte Klima- und Energiepartnerschaft und eine enge Zusammenarbeit bei 

Menschenrechten, globaler Gesundheitspolitik, Handel, Konnektivität, internationalen Standards, 

Abrüstung sowie geo- und sicherheitspolitischen Fragen an. Wir suchen den intensiven 

transatlantischen Dialog zu Datensouveränität, Netzfreiheit und künstlicher Intelligenz. Wir wollen die 

Beziehungen mit dem Kongress, mit Bundesstaaten, Städten, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und 

der Wissenschaft sowie den Jugendaustausch fördern und in die ganze Breite des Landes und der 

Gesellschaft bringen. 

Das Vereinigte Königreich ist für Deutschland einer der engsten Partner außerhalb der EU. Eine 

weiterhin enge Partnerschaft Großbritanniens mit der EU ermöglicht auch die Umsetzung einer 

anspruchsvollen Agenda. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik wollen wir die Zusammenarbeit. 

Wir arbeiten gemeinsam mit der EU und ihren Mitgliedstaaten an der Fortentwicklung der Östlichen 

Partnerschaft. Staaten wie die Ukraine, Moldau und Georgien, die einen EU-Beitritt anstreben, sollen 

sich durch konsequente rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Reformen annähern können. Wir 

werden entschlossen und verlässlich auf demokratische Umbrüche reagieren und den 

Demokratiebewegungen ein Partner sein. Wir wollen durch zielgerichtete Visaerleichterungen den 

zivilgesellschaftlichen Austausch vereinfachen. 

Wir werden die Ukraine weiter bei der Wiederherstellung voller territorialer Integrität und 

Souveränität unterstützen. Wir streben eine Vertiefung der Energiepartnerschaft mit der Ukraine an, 

mit starken Ambitionen in den Bereichen Erneuerbare Energie, Produktion von Grünem Wasserstoff, 

Energieeffizienz und CO2-Reduktion. 
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Wir stehen an der Seite der Menschen in Belarus und unterstützen ihren Wunsch nach Neuwahlen, 

Demokratie, Freiheit sowie Rechtsstaatlichkeit und fordern die bedingungslose Freilassung aller 

politischen Gefangenen. Die russische Einmischung zugunsten Lukaschenkos ist inakzeptabel. Die 

demokratische Opposition in Belarus werden wir durch weitere Angebote unterstützen. Sollte sich 

Lukaschenko nicht zu einem Kurswechsel entschließen streben wir eine Erweiterung der bestehenden 

EU-Sanktionen an, um dem Regime den Zugang zu Finanzmitteln zu erschweren. 

Die deutsch-russischen Beziehungen sind tief und vielfältig. Russland ist zudem ein wichtiger 

internationaler Akteur. Wir wissen um die Bedeutung von substantiellen und stabilen Beziehungen 

und streben diese weiterhin an. Wir sind zu einem konstruktiven Dialog bereit. Die Interessen beider 

Seiten adressieren wir auf der Grundlage der Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und 

der europäischen Friedensordnung, zu denen sich auch Russland bekannt hat. Wir achten die 

Interessen unserer europäischen Nachbarn, insbesondere unserer Partner in Mittel- und Osteuropa. 

Unterschiedlichen Bedrohungsperzeptionen werden wir Rechnung tragen und den Fokus auf eine 

gemeinsame und kohärente EU-Politik gegenüber Russland legen. 

Wir fordern ein unverzügliches Ende der Destabilisierungsversuche gegen die Ukraine, der Gewalt in 

der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Der Weg zu einer friedlichen Lösung 

des Konflikts in der Ostukraine und die Aufhebung der diesbezüglichen Sanktionen hängt von der 

vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ab. Wir treten für die Lösung eingefrorener 

Konflikte in der Region ein. 

Wir wollen mit Russland stärker zu Zukunftsthemen (z. B. Wasserstoff, Gesundheit) und bei der 

Bewältigung globaler Herausforderungen (z. B. Klima, Umwelt) zusammenarbeiten. 

Wir kritisieren die umfassende Einschränkung bürgerlicher und demokratischer Freiheiten mit 

Nachdruck und erwarten von der russischen Regierung, dass sie der dortigen Zivilgesellschaft die 

Gelegenheit zum ungehinderten Kontakt mit deutschen Partnern gibt, und verstärken unser 

Engagement zu ihrer Unterstützung. Wir wollen die Möglichkeit des visafreien Reiseverkehrs aus 

Russland nach Deutschland für besonders wichtige Zielgruppen, zum Beispiel junge Menschen unter 

25, schaffen. 

Die Türkei bleibt für uns trotz besorgniserregender innenpolitischer Entwicklungen und 

außenpolitischer Spannungen ein wichtiger Nachbar der EU und Partner in der NATO. Die große Anzahl 
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von Menschen mit biografischen Wurzeln in der Türkei schafft eine besondere Nähe zwischen unseren 

Ländern und ist selbstverständlich Teil der deutschen Gesellschaft. 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-, Frauen und Minderheitenrechte in der Türkei sind 

massiv abgebaut worden. Wir werden deswegen bei den Beitrittsverhandlungen keine Kapitel 

schließen und keine neuen öffnen. Wir werden die EU-Türkei-Dialogagenda mit Leben füllen und den 

Austausch mit der Zivilgesellschaft und Jugendaustauschprogramme ausbauen. 

Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. Wir werden uns weiter für eine verhandelte 

Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 einsetzen. Die anhaltende Bedrohung des 

Staates Israel und den Terror gegen seine Bevölkerung verurteilen wir. Wir begrüßen die begonnene 

Normalisierung von Beziehungen zwischen weiteren arabischen Staaten und Israel. Wir machen uns 

stark gegen Versuche antisemitisch motivierter Verurteilungen Israels, auch in den VN. 

Einseitige Schritte erschweren die Friedensbemühungen und müssen unterbleiben. Von der 

palästinensischen Seite erwarten wir Fortschritte bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechten. Dies gilt ebenso für den Verzicht auf jede Form von Gewalt gegen Israel. Wir 

fordern den Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus. 

Den Aufbau eines deutsch-israelischen Jugendwerks wollen wir in die Wege leiten. Wir werden das 

VN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) weiter finanziell unterstützen und dabei einen 

unabhängigen Monitoringprozess unterstützen, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 

Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten sind Teil unserer zentralen Interessen. Wir 

wollen die Potenziale der Zusammenarbeit Deutschlands und der EU mit der Region und der Staaten 

der Region untereinander ausschöpfen. Wir unterstützen Bemühungen in der Region, die mehr 

politische und ökonomische Teilhabe der Bevölkerung, v.a. von Frauen und jungen Menschen, 

ermöglichen. Wir fördern weiterhin demokratische Transformationsprozesse in der südlichen 

Nachbarschaft Europas. Zudem sollen durch Klimapartnerschaften mit ausgewählten Partnern 

technologische Innovationen in der Region vorangetrieben werden. 

Wir setzen uns für einen zügigen Abschluss der Nuklearverhandlungen mit Iran (JCPoA) ein und 

erwarten die Umsetzung des Abkommens durch alle Signatarstaaten. Iran muss zur vollständigen und 

dauerhaften Einhaltung seiner Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Atomenergie-

Organisation (IAEO) zurückkehren. Wir erwarten von der iranischen Regierung eine deutliche 
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Verbesserung der prekären Menschenrechtslage und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die 

Bedrohung des Staates Israel, das Raketenprogramm, die aggressive Regionalpolitik und Aufrüstung 

sowie die Unterstützung terroristischer Aktivitäten gefährden Frieden und Sicherheit massiv. 

Gemeinsam mit unseren Partnern in der Golfregion wollen wir vertrauensbildende Maßnahmen 

fördern und die begonnenen Annäherungsprozesse unterstützen. 

Wir arbeiten daran, die humanitären Katastrophen in Syrien und Jemen einzudämmen, und setzen 

unsere humanitäre Hilfe auf hohem Niveau fort. Wir unterstützen aktiv die VN-geführten 

Friedensprozesse dieser Konflikte. Dazu gehören auch die Dokumentation, Aufarbeitung und 

Verfolgung von Kriegsverbrechen. 

Wir setzen uns im Rahmen der laufenden VN-Bemühungen und des Berliner Prozesses für die 

Stabilisierung Libyens ein. Wir wollen unseren Beitrag leisten zur Stabilisierung des Iraks. 

Deutschland wird sein Engagement für die Menschen in Afghanistan fortsetzen. Die Anerkennung der 

Regierung knüpfen wir an ihre Inklusivität und an die Bewahrung der Menschenrechte. Insbesondere 

werden wir uns für Frauen- und Mädchenrechte sowie für den Schutz und die Aufnahme derer 

einsetzen, die durch eine frühere Zusammenarbeit mit uns gefährdet sind. Wir werden zur Verhütung 

einer humanitären Katastrophe die VN-Durchführungsorganisationen finanziell und personell 

unterstützen. 

Die afrikanischen Staaten und Europa sind historisch eng miteinander verbunden. Für die Zukunft 

streben wir mit Afrika eine enge Partnerschaft auf allen Ebenen an, bilateral und im Rahmen einer 

kohärenten EU-Afrika-Strategie. Die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union sowie den 

afrikanischen Regionalorganisationen bauen wir aus. Frieden, Sicherheit, Wohlstand, nachhaltige 

Entwicklung, Gesundheit, der Einsatz gegen die Folgen der Klimakrise und die Stärkung von 

Multilateralismus sind Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit. Wir kooperieren zur Förderung von 

EU-Afrika-Konnektivität, vor allem bei Digitalisierung, Energie und Infrastruktur, und bauen die 

Wissenschaftskooperation aus. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Afrikanische Freihandelszone 

zum Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten beiträgt. Afrikas Stärkung im regionalen und globalen 

Wirtschaftsaustausch unterstützen wir. Wir leisten insbesondere dort Unterstützung, wo eine 

Reformagenda für Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit verfolgt wird. Dazu werden 

wir uns weiterhin im Rahmen des G20 Compact with Africa engagieren. Wir werden uns weiterhin in 

der Sahelregion engagieren, um eine Ausbreitung der Instabilität zu verhindern. Unsere 

Unterstützungsleistungen im Bereich der zivilen Stabilisierungsmaßnahmen im Rahmen der 
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Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität als Teil der Koalition für den Sahel werden wir verstetigen 

und entsprechend neuen Bedarfen und orientiert an der politischen Verfasstheit der einzelnen Staaten 

anpassen. Von der malischen Übergangsregierung erwarten wir die Einhaltung des vereinbarten 

Übergangsfahrplans. 

Wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, 

Wettbewerb und Systemrivalität gestalten. Auf der Grundlage der Menschenrechte und des geltenden 

internationalen Rechts suchen wir die Kooperation mit China, wo immer möglich. Wir wollen im 

zunehmenden Wettbewerb mit China faire Spielregeln. Um in der systemischen Rivalität mit China 

unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie 

in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen EU-China Politik. Wir wollen die 

Regierungskonsultationen fortsetzen und stärker europäisch ausgestalten. 

Wir streben eine enge transatlantische Abstimmung in der China-Politik an und suchen die 

Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern um strategische Abhängigkeiten zu reduzieren. Unsere 

Erwartung an die chinesische Außenpolitik ist, dass sie eine verantwortungsvolle Rolle für Frieden und 

Stabilität in ihrer Nachbarschaft spielt. Wir setzen uns dafür ein, dass territoriale Streitigkeiten im süd-

und ostchinesischen Meer auf Basis des internationalen Seerechts beigelegt werden. Eine 

Veränderung des Status Quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen 

Einvernehmen erfolgen. Im Rahmen der Ein-China-Politik der EU unterstützen wir die sachbezogene 

Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen. Wir thematisieren klar 

Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang. Dem Prinzip „Ein Land – zwei Systeme“ in 

Hong Kong muss wieder Geltung verschafft werden. 

Aufbauend auf den Indo-Pazifik-Strategien Deutschlands und der EU setzen wir uns für eine freie und 

offene indo-pazifische Region auf der Grundlage globaler Normen und des Völkerrechts ein. 

Insbesondere in den Bereichen Stärkung des Multilateralismus, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, 

Klimaschutz, Handel und bei Digitalisierung wollen wir Fortschritte in der Kooperation erreichen. Wir 

wollen gemeinsam einen intensiven Dialog zu Frieden und Sicherheit im indo-pazifischen Raum 

befördern. Die EU-ASEAN Partnerschaft wollen wir vorantreiben. Wir wollen die Asien-Pazifik-

Konferenz der deutschen Wirtschaft politisch aufwerten. Wir wollen den Ausbau unserer Beziehungen, 

inklusive auf parlamentarischer Ebene, mit wichtigen Wertepartnern wie Australien, Japan, 

Neuseeland und Südkorea vorantreiben. Mit Japan wollen wir regelmäßige Regierungskonsultationen 

beginnen. Wir haben ein herausragendes Interesse an der Vertiefung unserer strategischen 

Partnerschaft mit Indien durch die Umsetzung der Agenda für die deutsch-indische Partnerschaft und 
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der EU-Indien Konnektivitätspartnerschaft. Vor allem diejenigen, die vom steigenden Meeresspiegel 

betroffen sind und sein werden, verdienen unsere verstärkte Unterstützung. Wir wollen uns aktiv für 

eine Infrastrukturentwicklung nach qualitativ hohen internationalen Standards einsetzen. Die Global 

Gateways-Initiative der EU ist dabei ein wichtiges Instrument. 

Wir wollen unsere Wertegemeinschaft mit den Demokratien der Region Lateinamerika und Karibik 

stärken. Aufbauend auf der Lateinamerika- und Karibik-Initiative wird Deutschland sein Engagement 

ausweiten, um die Gesellschaften der Region in ihrem Kampf gegen Populismus, autoritäre 

Bewegungen und Diktaturen zu stärken. Aussöhnungs- und Friedensprozesse innerhalb der Staaten 

des Kontinents verdienen unsere Unterstützung. Wir sehen die Staaten der Region als zentrale Partner 

für multilaterale Zusammenarbeit, unter anderem bei der Bewahrung der Biodiversität, der 

Bekämpfung der Klimakrise und nachhaltigen Wirtschaftsbeziehungen. 

VIII. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen 

Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, insbesondere in 

Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur, machen. Wir verfolgen 

dazu eine Politik, die die Investitionen – privat, wie öffentlich – deutlich erhöht. 

Die haushaltspolitische Ausgangslage des Bundes für die 20. Wahlperiode ist jedoch äußerst 

anspruchsvoll. Die Corona-Pandemie wirkt in ihren Folgen weiterhin nach und erfordert seit 2020 eine 

Schuldenaufnahme in einem historischen Ausmaß, auch um den sozialen Zusammenhalt in unserem 

Land nicht zu gefährden. 

Auch im Jahr 2022 werden fortwirkende Pandemiefolgen zu bewältigen sein, die weiterhin eine 

außergewöhnliche Notsituation im Sinne der Schuldenregel begründen. Die zusätzlichen 

Möglichkeiten werden wir insbesondere für die Überwindung der Coronakrise und Maßnahmen für 

eine schnelle wirtschaftliche Erholung nutzen. Ab 2023 werden wir dann die Verschuldung auf den 

verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum beschränken und die 

Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. 

Zugleich werden in nie dagewesenem Umfang zusätzliche Mittel eingesetzt werden müssen, um die 

zur Erreichung des 1,5-Grad-Klimazieles und zur Transformation der Wirtschaft erforderlichen 
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Maßnahmen zu finanzieren und die wirtschaftliche Erholung mit dem Abklingen der Corona-Pandemie 

abzusichern. 

Dies kann nachhaltig nur gelingen, wenn zeitgleich notwendige und nicht aufschiebbare Investitionen 

zur Transformation der deutschen Wirtschaft getätigt werden. Ein Abwarten beim Beginn der 

notwendigen Maßnahmen würde insbesondere die Erreichung der Klimaziele gefährden und die 

notwendigen Anpassungskosten weiter erhöhen. Wir werden Planungssicherheit geben, indem wir 

dauerhaft hohe Investitionszusagen treffen und diese in einer langfristigen Investitionsplanung 

darlegen. 

Jetzt entschlossen den Umbau anzugehen ist eine entscheidende Voraussetzung für langfristig 

tragfähige Staatsfinanzen. Zugleich muss der Bund alle Ressourcen bündeln und zielgerichtet 

einsetzen, um ab dem Jahr 2023 wieder den verfassungsrechtlich gebotenen „Normalpfad“ nach der 

Schuldenregel erreichen zu können. 

Deutschland muss als Stabilitätsanker weiterhin seiner Vorreiterrolle in Europa gerecht werden. 

Finanzielle Solidität und der sparsame Umgang mit Steuergeld sind Grundsätze unserer Haushalts- und 

Finanzpolitik. 

Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen 

gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die 

Infrastruktur, auch um die deutsche Wirtschaft zukunftsfest und nachhaltig aufzustellen und 

Arbeitsplätze zu sichern. 

Zukunftsinvestitionen 

Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche 

Beiträge öffentliche Förderbanken kapitalmarktnah zur Risikoabsicherung leisten können. Die KfW soll 

stärker als Innovations- und Investitionsagentur wirken. Der Zukunftsfonds für Start-ups und 

Finanzierungsmodelle öffentlicher Infrastrukturinvestitionen sind gute Beispiele dafür. Um eine 

Erhöhung des Finanzierungsvolumens insbesondere für die Klima- und Digitalisierungstransformation 

der Wirtschaft und von Privathaushalten zu erreichen, werden wir das bewährte 

Förderinstrumentarium bedarfsgerecht und nach Maßgabe der Zielgenauigkeit und Fördereffizienz 

skalieren und ausweiten. Hierfür prüfen wir, wie die Kapitalbasis der KfW genutzt und gegebenenfalls 

gestärkt werden kann. Wir werden ergänzend zur KfW auch mit öffentlichen Förderbanken wie der 

Europäischen Investitionsbank zusammenarbeiten. 
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Bestehende staatliche Gesellschaften wie die Deutsche Bahn AG (Infrastrukturbereich) oder die BImA 

werden wir stärken und ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern. Dafür können von Fall zu Fall 

Instrumente wie Kreditermächtigungen und Eigenkapitalstärkung genutzt werden. 

Der BImA werden wir mehr Freiheiten verschaffen, so dass sie im Rahmen ihrer Aufgaben schneller 

selber bauen kann. Dazu wollen wir die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten 

und Bundesliegenschaften bei der BImA konzentrieren. 

Wir stärken bei staatlichen Gesellschaften die parlamentarische, öffentliche und exekutive Kontrolle. 

Für große transformative Aufgaben dieses Koalitionsvertrages nutzen wir auch finanzielle 

Transaktionen. 

Haushaltspolitik 

Um im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenregel die nötigen Zukunftsinvestitionen unmittelbar in 

Angriff nehmen zu können, werden wir folgende Maßnahmen treffen: 

 Die aufgrund der Überschreitung der regulären Obergrenze für die Nettokreditaufnahme (NKA) in 

den Jahren 2020 bis 2022 erstellten Tilgungspläne werden in einen vom Deutschen Bundestag zu 

beschließenden Gesamttilgungsplan zusammengefasst, um eine kohärente und dauerhaft 

tragfähige Schuldentilgung zu gewährleisten. Die Tilgung passen wir an die Tilgungsfristen der EU-

Coronahilfen aus dem Programm Next Generation EU an. 

 Die Berücksichtigung der Sondervermögen in der Schuldenregel erfolgt künftig 1:1 in dem 

verfassungsrechtlich erforderlichen Umfang. Als Ausgaben im Rahmen der Schuldenregel werden 

dann die Zuführungen des Bundes erfasst, nicht mehr doppelt auch die Mittelabflüsse aus den 

Sondervermögen. Entsprechend wird die Befüllung eines Sondervermögens als Abfluss aus dem 

Kernhaushalt den Verschuldungsspielraum reduzieren. 

 Wir werden den Energie- und Klimafonds (EKF) zu einem Klima- und Transformationsfonds 

weiterentwickeln. Wir werden im Haushalt 2021 Mittel aus bereits veranschlagten und nicht 

genutzten Kreditermächtigungen über einen Nachtragshaushalt dem Klima- und 

Transformationsfonds (KTF) zweckgebunden für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Transformation der deutschen Wirtschaft zur Verfügung stellen. Damit sollen die 

Folgen der Corona-Pandemie und die zeitgleich bestehenden Risiken für die Erholung der 

Wirtschaft und der Staatsfinanzen durch die weltweise Klimakrise bekämpft werden und aufgrund 

der Pandemie nicht erfolgte Investitionen in den Klimaschutz nachgeholt werden können. Stärker 

noch als bisher werden im KTF Maßnahmen zum nationalen und internationalen Klimaschutz und 
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zur Transformation der Wirtschaft gebündelt. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Förderung der 

klimafreundlichen Mobilität. Mit dem Bundeshaushalt 2022 werden wir prüfen, wie wir den Klima-

und Transformationsfonds im Rahmen der verfassungsmäßigen Möglichkeiten weiter verstärken. 

 Wir führen die Nachhaltigkeitsberichterstattungen für die Sozialversicherungen fort. 

 Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag der Schuldenbremse werden wir das 

Konjunkturbereinigungsverfahren basierend auf den in den letzten 10 Jahren gewonnenen 

Erkenntnissen, zum Beispiel durch systemische Krisen, evaluieren und die sich daraus ergebenden 

Bedarfe entsprechend anpassen, ohne die grundgesetzliche Schuldenbremse zu ändern. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass für die gesamte Legislaturperiode alle Ausgaben auf den 

Prüfstand gestellt werden und eine strikte Neupriorisierung am Maßstab der Zielsetzungen in diesem 

Koalitionsvertrag erfolgt. Die daraus erzielten Umschichtungspotenziale und unerwartete finanzielle 

Spielräume sind prioritär für die Projekte des Koalitionsvertrages einzusetzen. 

Um finanzielle Potenziale für Zukunftsinvestitionen zu schaffen, werden wir im Rahmen der 

Haushaltsaufstellungs- und des parlamentarischen Verfahrens auch Ausgabenkürzungen vornehmen 

und Ausgabenreste abbauen. 

Mit unseren politischen Maßnahmen wollen wir unsere politischen Ziele wirksam und nachweisbar 

erreichen. Schrittweise werden wir den Bundeshaushalt (ohne Personal- und Verwaltungsausgaben) 

dazu auf eine ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung umstellen, in deren Rahmen die 

politisch-inhaltlichen Zielsetzungen aller Förder- und Ausgabeprogramme bereits bei der politischen 

Beschlussfassung in klar definierte, messbare und auf die beabsichtigte Wirkung ausgerichtete 

Indikatoren (zum Beispiel SMART-Ziele) übersetzt und mit festgelegten Evaluationsfristen versehen 

werden. Durch eine regelmäßige und umfassende Wirkungsprüfung, in Form eines einheitlichen 

Controllings, wollen wir die Effektivität und Effizienz von Maßnahmen bewerten und uns zusätzliche 

haushälterische Spielräume erarbeiten, um unsere politischen Ziele effektiver erreichen zu können. 

Um einen besseren Überblick über das öffentliche Vermögen zu erhalten und damit auch eine bessere 

Investitions- und Instandhaltungsplanung aufstellen zu können, wollen wir eine Vermögenserfassung 

des Bundes einführen. So stellen wir den Verzehr und Aufbau öffentlichen Vermögens übersichtlich 

dar – ein Beitrag für mehr Transparenz im Bundeshaushalt und ein Beitrag zur 

Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig hilft dies der Bundesregierung und dem Parlament, bessere 

Investitionsentscheidungen zu treffen. 
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Die Bundesregierung wird ihre öffentlichen Geldanlagen, die dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 

widersprechen, schrittweise abziehen. Wir werden die staatliche Förderung und Absicherung von 

Projekten deutscher Unternehmen im Ausland über die KfW nutzen, um Partnerstaaten dabei zu 

unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen. 

Zur Finanzierung von grünen Ausgaben werden wir die erfolgreichen Green Bonds ausweiten. 

Bei Kernaufgaben des Staates verbleibt es grundsätzlich bei einer staatlichen Umsetzung und 

Finanzierung. Ausgewählte Einzelprojekte und Beschaffungen können im Rahmen Öffentlich-Privater 

Partnerschaften (ÖPP) umgesetzt werden. Dabei muss – unter Einbeziehung der Risiken – nach 

einheitlichen Kriterien durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gezeigt werden, dass die 

Umsetzung eines konkreten ÖPP-Projektes wirtschaftlicher ist. Ein Controlling und die exekutive, 

parlamentarische und öffentliche Kontrolle sind sicherzustellen. Die jeweiligen Ergebnisse, inklusive 

der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und vergebenen Verträge, müssen transparent im Internet 

veröffentlicht werden. Die Methodik für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von ÖPP-Projekten wird 

unter Berücksichtigung bestehender Empfehlungen des Bundesrechnungshofes weiterentwickelt und 

an den Stand der Wissenschaft angepasst. 

Wir werden das bereits praktizierte Gender Budgeting auf Bundesebene im Sinne einer verstärkten 

Analyse der Auswirkungen finanzpolitischer Maßnahmen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

weiter entwickeln und auf geeignete Einzelpläne anwenden. 

Subventionen 

Wir wollen zusätzliche Haushaltspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, 

unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. 

Mit der Umsetzung der EU-Energiesteuerrichtlinie, die u. a. die steuerliche Angleichung von 

Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht, werden wir die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen in 

der Kfz-Steuer überprüfen. 

Insbesondere aufgrund bestehender Auslieferungsschwierigkeiten der Hersteller bei bereits bestellten 

Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen werden wir die Innovationsprämie zur Unterstützung der Anschaffung 

elektrischer PKW unverändert nach der bisherigen Regelung bis zum 31. Dezember 2022 fortführen. 

Wir wollen die Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride degressiv und grundsätzlich 

so reformieren, dass sie ab 1. Januar 2023 nur für KFZ ausgegeben wird, die nachweislich einen 
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positiven Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische 

Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge muss bereits ab 

dem 1. August 2023 80 Kilometer betragen. Über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die 

Innovationsprämie nicht mehr erforderlich. 

Die bestehende Besserstellung von Plug-In-Hybridfahrzeugen bei der sogenannten 

Dienstwagenbesteuerung wird für neu zugelassene Fahrzeuge stärker auf die rein elektrische 

Fahrleistung ausgerichtet. Hybridfahrzeuge sollen zukünftig nur noch privilegiert werden 

(Entnahmewert 0,5 Prozent), wenn das Fahrzeug überwiegend (mehr als 50 Prozent) auch im rein 

elektrischen Fahrantrieb betrieben wird. Wird das Fahrzeug nicht überwiegend im elektrischen 

Fahrbetrieb genutzt oder der rein elektrische Fahranteil nicht nachgewiesen, entfällt der Vorteil und 

die Nutzung des Dienstwagens wird regelbesteuert (1-Prozent-Regelung). Mit dieser Regelung werden 

Anreize gesetzt, diese Fahrzeuge möglichst emissionsfrei elektrisch angetrieben zu nutzen und ihre 

ökologischen Vorteile auch auszuspielen. Auch diese KFZ müssen nachweislich einen positiven 

Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische 

Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge beträgt bereits ab 

dem 1. August 2023 80 Kilometer. Nach dem Jahr 2025 wird die Pauschalsteuer für emissionsfreie 

Fahrzeuge (Elektro) dann 0,5 Prozent betragen. Für CO2-neutral betriebene Fahrzeuge verfahren wir 

analog zu voll-elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 

Die im Rahmen der EU bereits bestehende Plastikabgabe wird wie in anderen europäischen Ländern 

auf die Hersteller und Inverkehrbringer umgelegt. 

Bund-Länder-Kommunalfinanzen 

Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige Kommunen. Es gibt viele Kommunen mit hohen 

Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können. Ihnen fehlt die 

Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen. Wir wollen daher diese Kommunen von 

Altschulden entlasten. Dazu bedarf es einer gemeinsamen, einmaligen Kraftanstrengung des Bundes 

und der Länder, deren Kommunen von der Altschuldenproblematik betroffen sind. Die bisherigen 

Entschuldungsbemühungen dieser Länder sollen berücksichtigt werden. Dies kann nur in einem 

übergreifenden Konsens gelingen, der das Einvernehmen der Länder erfordert und einer Änderung des 

Grundgesetzes bedarf, für die die entsprechende Mehrheit im Deutschen Bundestag und Bundesrat 

nötig ist. Die entsprechenden Gespräche mit den Ländern und den anderen Fraktionen der 

demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag wird die Bundesregierung zeitnah im Jahre 2022 

führen. Dabei soll dafür Sorge getragen werden, dass eigene Beiträge zur Entschuldung geleistet 
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werden, eine erneute derartige Überschuldung künftig rechtssicher verhindert, die Investitionskraft 

gestärkt und ein enges Monitoring etabliert wird. Außerdem wollen wir dafür Sorge tragen, dass es 

eine Berücksichtigung der Situation der ostdeutschen Kommunen gibt, die ebenfalls durch 

unverschuldete Altlasten herausgefordert sind. Dabei wollen wir auch Themen wie die Situation der 

alten kommunalen Wohnungsgesellschaften und das Anspruchs- und 

Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) adressieren. 

Der Bund bekennt sich zu seiner Unterstützung kommunaler Investitionstätigkeit, u. a. im Bereich des 

Klimaschutzes und der Transformation. Für die zielgerichtete Unterstützung bauen wir 

Investitionshemmnisse bei den Förderprogrammen ab und passen die Bedingungen zur 

Inanspruchnahme insbesondere für steuerschwache oder überschuldete Kommunen gezielt an. 

Wir wollen die kommunalen Förderprogramme verbessern, indem wir sie entbürokratisieren und dort, 

wo möglich, sinnvoll bündeln und mit praxistauglichen Fristen versehen. Hierzu bedarf es einer engen 

Abstimmung zwischen Bund, Kommunen und Ländern. 

Es muss auf eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Ebenen der öffentlichen Haushalte 

geachtet werden. Insbesondere bei neuen Aufgaben, die der Bund auf die anderen Ebenen übertragen 

will, wird auf die Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet. 

Steuern 

Gerechte Steuern sind die Basis für staatliche Handlungsfähigkeit. Wir wollen das Steuersystem für 

Menschen und Unternehmen einfacher machen. Dazu wollen wir die Digitalisierung und 

Entbürokratisierung der Steuerverwaltung vorantreiben. Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

werden wir intensiver bekämpfen. 

Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den 

Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn 

abzuziehen („Superabschreibung“). 

Wir wollen die erweiterte Verlustverrechnung zeitlich bis Ende 2023 verlängern und den 

Verlustvortrag auf die zwei unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume ausweiten. 
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Eine gute Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist elementar für den Erfolg der deutschen 

Wirtschaft und stärkt die Krisenfestigkeit. Wir werden daher das Optionsmodell und die 

Thesaurierungsbesteuerung evaluieren und prüfen, inwiefern praxistaugliche Anpassungen 

erforderlich sind. 

Wir werden die steuerliche Regelung des Homeoffice für Arbeitnehmer bis zum 31.12.2022 verlängern 

und evaluieren. 

Wir werden den Ausbildungsfreibetrag erstmals nach 2001 von 924 auf 1.200 Euro erhöhen. 

Wir werden das Urteil des Bundesfinanzhofs zum Alterseinkünftegesetz umsetzen. Eine doppelte 

Rentenbesteuerung werden wir auch in Zukunft vermeiden. Deshalb soll der Vollabzug der 

Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben – statt nach dem Stufenplan ab 2025 – vorgezogen 

und bereits ab 2023 erfolgen. Zudem werden wir den steuerpflichtigen Rentenanteil ab 2023 nur noch 

um einen halben Prozentpunkt steigen. Eine Vollbesteuerung der Renten wird damit erst ab 2060 

erreicht. 

Wir werden den Sparerpauschbetrag zum 1. Januar 2023 auf 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro bei 

Zusammenveranlagung erhöhen. 

Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen, um den 

Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das 

Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals). 

Um im europäischen Wettbewerb gleiche Bedingungen zu erreichen, werden wir gemeinsam mit den 

Ländern die Einfuhrumsatzsteuer weiterentwickeln. 

Wir wollen gesetzlich klarstellen, dass sich eine gemeinnützige Organisation innerhalb ihrer 

steuerbegünstigten Zwecke politisch betätigen kann sowie auch gelegentlich darüber hinaus zu 

tagespolitischen Themen Stellung nehmen kann, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Wir 

schaffen handhabbare, standardisierte Transparenzpflichten und Regeln zur Offenlegung der 

Spendenstruktur und Finanzierung. 
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Wir werden bestehende steuerrechtliche Hürden für Sachspenden an gemeinnützige Organisationen 

durch eine rechtssichere, bürokratiearme und einfache Regelung beseitigen, um so die Vernichtung 

dieser Waren zu verhindern. 

Vollzug, Vereinfachung und Digitalisierung 

Das strategische Vorgehen gegen Steuerhinterziehung, Finanzmarktkriminalität und Geldwäsche 

werden wir im Bundesfinanzministerium organisatorisch und personell stärken, und dabei auch Zoll, 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und die 

Financial Intelligence Unit (FIU) stärken. 

Durch digitale Verfahren soll die Erfüllung der steuerlichen Pflichten für die Bürgerinnen und Bürger 

erleichtert werden, wie zum Beispiel durch vorausgefüllte Steuererklärungen (Easy Tax). Wir werden 

daher die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens konsequent weiter vorantreiben und dafür 

sorgen, dass steuerliche Regelungen grundsätzlich auch digital umsetzbar sind. Unser Ziel ist es, das 

die gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung digital möglich ist. 

Im Bereich der Unternehmensbesteuerung ist es uns ein Anliegen, die Steuerprüfung zu modernisieren 

und zu beschleunigen. Dafür setzen wir uns insbesondere für verbesserte Schnittstellen, 

Standardisierung und den sinnvollen Einsatz neuer Technologien ein. Zur Sicherung der 

Anschlussfähigkeit der Steuerverwaltung an den digitalen Wandel und für eine spürbare Verringerung 

der Steuerbürokratie wird eine zentrale Organisationseinheit auf Bundesebene eingerichtet. 

Wir wollen Steuerbürokratie spürbar verringern, beispielsweise durch höhere Schwellenwerte und 

volldigitalisierte Verfahren. 

Das geplante Steuerforschungsinstitut wollen wir nutzen, um eine aktuelle und bessere Datenlage 

etwa für die Evaluierung von Steuerregelungen – auch im Hinblick auf ihre Belastungswirkung – oder 

die entgangenen Steuereinnahmen aufgrund Steuerhinterziehung und Steuergestaltung verschafft 

und damit die Grundlage für eine evidenzbasierte Gesetzgebung verbessern. 

Bekämpfung Steuerhinterziehung und Steuergestaltung 

Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Fairness, Steuerhinterziehung und aggressive 

Steuergestaltungen mit größtmöglicher Konsequenz zu verfolgen und zu unterbinden. Deutschland 

wird beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und aggressiver Steuervermeidung eine Vorreiterrolle 

einnehmen. 
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Wir werden die bereits eingeführte Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

auch auf nationale Steuergestaltungen von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Millionen 

Euro ausweiten. 

Wir werden weiterhin den Umsatzsteuerbetrug bekämpfen. Dieser Weg soll in Zusammenarbeit mit 

den Ländern intensiviert werden. Wir werden schnellstmöglich ein elektronisches Meldesystem 

bundesweit einheitlich einführen, das für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen 

verwendet wird. So senken wir die Betrugsanfälligkeit unseres Mehrwertsteuersystems erheblich und 

modernisieren und entbürokratisieren gleichzeitig die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den 

Betrieben. Wir werden uns auf EU-Ebene für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem einsetzen (z. B. 

Reverse-Charge). 

Aufbauend auf den Maßnahmen der letzten Legislaturperiode werden wir alles dafür tun, 

missbräuchliche Dividendenarbitragegeschäfte zu unterbinden. Um dies betrugssicher sicher zu 

stellen, wollen wir neue technische Möglichkeiten, z. B. Blockchain, noch stärker nutzen. Wir werden 

dafür sorgen, dass erlittene Steuerschäden konsequent zurückgefordert und eingezogen werden. Der 

Daten- und Informationsaustausch zwischen Finanzaufsicht und Steuerbehörden soll zukünftig auch 

bei Verdachtsfällen der missbräuchlichen Dividendenarbitrage und des Marktmissbrauchs möglich 

sein. 

Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung einsetzen. 

Aus Deutschland abfließende Einkommen sollen angemessen besteuert werden. Sowohl eine Nicht-

als auch eine Doppelbesteuerung ist zu vermeiden. Dazu werden wir die Quellenbesteuerung, 

insbesondere durch eine Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen, ausweiten, und die 

Zinsschranke durch eine Zinshöhenschranke ergänzen, um ungewünschte Steuergestaltung zu 

vermeiden. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Steueroasen-Liste der EU ständig aktualisiert wird, um 

Steueroasen umfassend zu erfassen. Wir werden die OECD-Regeln gegen Umgehungsgestaltungen 

beim internationalen Finanzkonteninformationsaustausch (CRS und FATCA) umsetzen. Außerdem 

werden wir uns für eine Ausweitung des Informationsaustausches einsetzen. 

Wir treten für mehr globale Steuergerechtigkeit ein, gerade auch gegenüber dem globalen Süden. 
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir 

Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche 

Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen 

orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken. Der SWP sollte 

einfacher und transparenter werden, auch um seine Durchsetzung zu stärken. 

Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Wir wollen, dass mit dem 

Wiederaufbauprogramm ein schneller und zukunftsgerichteter Aufschwung nach der Krise in ganz 

Europa gelingt. Das liegt auch im elementaren deutschen Interesse. 

Wir wollen etablierte Instrumente der Haushaltssicherung stärken (OLAF, EPO, europäischer 

Rechnungshof). 

Bankenunion und Finanzmarktregulierung 

Wir streben an, die Bankenunion zu vollenden, um die europäische Volkswirtschaft und die globale 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Institute zu stärken. Das Drei-Säulen-Modell und 

die deutsche Bankenlandschaft mit ihren vielen kleinen und mittleren lokal verankerten Instituten, 

aber auch größeren international aufgestellten Banken wollen wir erhalten. 

Im Rahmen eines umfassenden Gesamtpakets zum Finanzbinnenmarkt sind wir deshalb bereit, eine 

europäische Rückversicherung für nationale Einlagensicherungssysteme zu schaffen, die bei den 

Beiträgen strikt nach Risiko differenziert. Voraussetzung dafür ist eine weitere Reduzierung von Risiken 

in den Bankbilanzen, die weitere Stärkung des Abwicklungsregimes und der Erhalt der 

Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken – mit dem klaren Ziel wirtschaftliche 

Zusatzbelastungen der ihnen angehörenden kleinen und mittleren Banken zu vermeiden. Darüber 

hinaus sind Schritte zu vereinbaren, um den Staaten-Banken-Nexus zu begrenzen und eine übermäßige 

Konzentration von Staatsanleihen in den Bankbilanzen wirksam vorzubeugen. Eine 

Vollvergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme in Europa ist nicht das Ziel. Wir wollen zudem 

ermöglichen, dass innerhalb von EU-Bankengruppen Kapital und Liquidität flexibler eingesetzt werden 

können. 

Wir setzen uns für einen leistungsstarken europäischen Banken- sowie Kapitalmarkt ein, der durch 

Wettbewerb und Vielfalt der Geschäftsmodelle geprägt ist. Wir wollen die Kapitalmarktunion 
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vertiefen. Dazu werden wir die Barrieren für grenzüberschreitende Kapitalmarktgeschäfte in der EU 

abbauen und den Zugang von KMU zum Kapitalmarkt erleichtern. Wir werden uns auf Ebene der EU 

dafür einsetzen, Unterschiede im Insolvenz-, Steuer-, Verbraucherschutz-, Aufsichts- und 

Gesellschaftsrecht abzubauen. Wir werden bei der Überarbeitung der Finanzmarktregeln MiFID/MiFIR 

die Markttransparenz stärken, um der Fragmentierung des europäischen Wertpapierhandels 

entgegenzuwirken. 

Wagniskapitalfinanzierung, Finanzmarkt Deutschland 

Deutschland soll führender Start-Up-Standort in Europa werden. Der Zukunftsfonds wird den 

Wagniskapitalmarkt auch für institutionelle Investoren öffnen und die deutsche 

Finanzierungslandschaft über eine flexible Modulausgestaltung gezielt ergänzen. Wir werden 

Börsengänge und Kapitalerhöhungen sowie Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten (Dual Class 

Shares) in Deutschland gerade auch für Wachstumsunternehmen und KMUs erleichtern. 

Wir werden Basel III/IV mit allen seinen zentralen Elementen umsetzen. Dafür ist der Ansatz der EU-

Kommission eine gute Grundlage. Bei der Umsetzung achten wir auf investitionsfreundliche 

Rahmenbedingungen (Zugang zu Ratings und Erhalt des KMU-Faktors). Die im Zuge der COVID 19-

Pandemie eingeführten Erleichterungen bei Eigenkapitalregelungen sollten systematisch evaluiert 

werden, um beurteilen zu können, ob und inwiefern die Erleichterungen beibehalten werden können. 

Bankenaufsicht und -regulierung müssen dem Grundsatz der Proportionalität entsprechen. 

Wettbewerbsnachteile für kleinere Banken wollen wir abbauen. Dafür setzen wir auf eine passgenaue 

Regulierung und substantielle Erleichterungen (SREP-Prozess, Meldewesen) für sehr gut kapitalisierte 

kleine und mittlere Banken mit risikoarmen Geschäftsmodellen. Wir werden eine Evaluation der 

Wirksamkeit von Finanzregulierung im Hinblick auf Proportionalität, Finanzstabilität, 

Verbraucherschutz und Bürokratie vornehmen. 

Wir werden den Ausschuss für Finanzstabilität damit beauftragen, das makroprudentielle 

Instrumentarium auf Lücken zu untersuchen, die wir schließen wollen. Die bereits empfohlenen 

einkommensbasierten Instrumente führen wir ein. 

„Schattenbanken“ sind angemessen zu regulieren und zu beaufsichtigen; dazu unterstützen wir die 

Arbeiten des Financial Stability Board und werden die Kommission auffordern zeitnah 

Regulierungsvorschläge vorzulegen. 
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Verzerrungen durch Hochfrequenzhandel wollen wir durch geeignete Marktregeln begrenzen. Die 

Spekulation mit Nahrungsmitteln wollen wir durch die Absenkung der Positionslimits auf europäischer 

Ebene begrenzen. 

Finanzieller Verbraucherschutz und Altersvorsorge 

Wir wollen die Reform der deutschen Finanzaufsicht BaFin fortsetzen. Die Zusammenarbeit und der 

Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Aufsichtsbereichen der BaFin sowie mit anderen 

deutschen und internationalen Behörden muss intensiviert werden. Die BaFin muss als Arbeitgeberin 

attraktiver werden. Die Gründung, Übernahme, Umstrukturierung oder Kapitalstärkung von Banken 

und Finanzdienstleistern soll zügiger als bisher möglich sein. Wir werden uns für eine stärkere 

Standardisierung für die Erstellung von Prospekten einsetzen. Wir werden die Fähigkeiten der BaFin 

bei der Prüfung von Vermögensanlageprospekten weiter stärken. Wir werden den Verbraucherbeirat 

der BaFin weiter stärken. 

Wir werden umgehend prüfen, wie die Transparenz beim Kredit-Scoring zugunsten der Betroffenen 

erhöht werden kann. Handlungsempfehlungen werden wir zeitnah umsetzen. Wir werden bei der 

BaFin eine Vergleichs-Website für Kontoentgelte einrichten. 

Wir werden die BaFin beauftragen, Regulierungslücken im Grauen Kapitalmarkt zu identifizieren. 

Bei Restschuldversicherung, werden wir den Abschluss des Versicherungsvertrages und den Abschluss 

des Kreditvertrags zeitlich um mindestens eine Woche entkoppeln. 

Sustainable Finance 

Wir wollen Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierung machen und uns dabei am 

Leitbild der Finanzstabilität orientieren. Angemessene Rahmenbedingungen für nachhaltige 

Finanzprodukte unterstützen wir. Nicht-risikogerechte Eigenkapitalregeln lehnen wir ab. Klima- und 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Finanzrisiken. Wir setzen uns für europäische Mindestanforderungen im 

Markt für ESG-Ratings und die verbindliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in 

Kreditratings der großen Ratingagenturen ein. 

Wir setzen uns dafür ein, dass auf europäischer Ebene ein einheitlicher Transparenzstandard für 

Nachhaltigkeitsinformationen für Unternehmen gesetzt wird. Ökologische und gegebenenfalls soziale 

Werte wollen wir im Dialog mit der Wirtschaft in bestehende Rechnungslegungsstandards integrieren, 
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beginnend mit Treibhausgasemissionen. Wir unterstützen deshalb das Vorhaben der Europäischen 

Kommission, eine „Corporate Sustainability Reporting Directive“ zu entwickeln. 

Die Bundesregierung wird auf Basis der Empfehlungen des Sustainable Finance Beirats eine 

glaubwürdige Sustainable Finance Strategie mit internationaler Reichweite implementieren. Der Beirat 

soll als unabhängiges und effektives Gremium fortgeführt werden. 

Geldwäsche 

Um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen braucht es eine zwischen Bund, Ländern und EU abgestimmte 

Strategie. Hierbei sind auch die Zuständigkeiten zu überprüfen. Mögliche Empfehlungen aus der FATF-

Deutschlandprüfung werden wir wo nötig zügig in deutsches Recht umsetzen. Bei besonders 

finanzmarktnahen Verpflichteten wird die Geldwäscheaufsicht auf die BaFin übertragen. Für die 

laufende Bewertung und Verbesserung der Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland 

soll die notwendige Informations- und Erkenntnisgrundlage aufgebaut werden. Die Geldwäsche-

Meldungen aus dem Nicht-Finanzbereich, wie z. B. dem Immobiliensektor, wollen wir erleichtern und 

im Vollzug deutlich erhöhen. Wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete 

Maßnahmen bekämpfen. Dazu gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Immobilienkäufer 

aus dem Ausland sowie ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld. 

Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, die zentralen Geldwäschevorschriften in eine 

Verordnung zu überführen. Ziel ist es, den Kampf gegen Geldwäsche europaweit effektiver zu gestalten 

und noch bestehende Lücken zu schließen. Wir sind für eine effektive und unabhängige EU-

Geldwäschebehörde wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und setzen uns für deren 

Sitz in Frankfurt am Main ein. Die EU-Aufsichtsbehörde soll sich nicht nur um den klassischen 

Finanzsektor kümmern, sondern auch den Missbrauch von Kryptowerten für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verhindern. 

Die FIU muss die notwendigen rechtsstaatlich abgesicherten Befugnisse bekommen sowie den Zugang 

zu allen nötigen Informationen. Wir werden Verbindungsbeamte aus den Landeskriminalämtern in der 

FIU einsetzen. Wir wollen den risikobasierten Ansatz weiter verbessern. Ferner wollen wir die Qualität 

der Meldungen verbessern, indem die Verpflichteten verstärkt Rückmeldung bekommen. 

Wir wollen den Zoll moderner und digitaler aufstellen, damit er Schwarzarbeit und Finanzkriminalität 

effizienter verfolgen kann. Dafür sollen die notwendigen Aus- und Weiterbildungskapazitäten 

geschaffen werden und es braucht IT-Verfahren, die die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im 
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Umgang mit den enormen Datenmengen erleichtern. Zudem sollen bürokratieärmere Verfahren 

umgesetzt werden. 

Wir werden die Qualität der Daten im Transparenzregister verbessern, sodass die wirtschaftlich 

Berechtigten in allen vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen werden. Wir wollen die digitale 

Verknüpfung mit anderen in Deutschland bestehenden Registern. Wir werden das 

Datenbankgrundbuch mit dem Transparenzregister verknüpfen, um die Verschleierung der wahren 

Eigentümer von Immobilien zu beenden. Verknüpfung und Nutzung werden wir datenschutzkonform 

gestalten. 

Digitale Finanzdienstleistungen und Währungen 

Für FinTechs, InsurTechs, Plattformen, NeoBroker und alle weiteren Ideengeber soll Deutschland einer 

der führenden Standorte innerhalb Europas werden. Es gilt, die mit den neuen Technologien, wie z. B. 

Blockchain, verbundenen Chancen zu nutzen, Risiken zu identifizieren und einen angemessenen 

regulatorischen Rahmen schaffen. Wir werden deshalb für effektive und zügige 

Genehmigungsverfahren für FinTechs sorgen. Digitale Finanzdienstleistungen sollten ohne 

Medienbrüche funktionieren; dafür werden wir den Rechtsrahmen schaffen und die Möglichkeit zur 

Emission elektronischer Wertpapiere auch auf Aktien ausweiten. 

Den Prozess zur Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld, der als gesetzliches 

Zahlungsmittel in Europa für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv 

begleiten. Europa braucht zudem eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur und offene 

Schnittstellen für einen barrierefreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle 

Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Händler. 

Wir brauchen eine neue Dynamik gegenüber den Chancen und Risiken aus neuen Finanzinnovationen, 

Kryptoassets und Geschäftsmodellen. Wir setzen uns für ein Level-Playing-Field mit gleichen 

Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU, zwischen traditionellen und innovativen 

Geschäftsmodellen und gegenüber großen Digitalunternehmen ein. Das europäische 

Finanzmarktaufsichtsrecht machen wir fit für die Digitalisierung und für komplexe Konzernstrukturen, 

um eine ganzheitliche und risikoadäquate Aufsicht über neue Geschäftsmodelle sicherzustellen. Wir 

brauchen für den Kryptobereich eine gemeinsame europäische Aufsicht. Wir verpflichten 

Kryptoassetdienstleister zur konsequenten Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten. 
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Versicherungen 

Bei der Überprüfung von Solvency II werden wir darauf achten, dass der europäische 

Versicherungsmarkt gestärkt und die Stabilität der Versicherungen noch besser gewährleistet wird, 

unter anderem indem Klimarisiken angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen strikt 

evidenzbasierte und risikoorientierte Kapitalanforderungen. In diesem Rahmen müssen auch die 

Bedingungen für langfristige Investitionen von Kapitalsammelstellen verbessert werden. Auch für 

kleine Versicherungsunternehmen und Pensionskassen wollen wir für eine stärker proportionale 

Regulierung sorgen. 

Wirtschaftsprüfung 

Die Wirtschaftsprüfung ist von großem öffentlichem Interesse. Wir wollen die Unabhängigkeit der 

Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer weiter stärken und der hohen Konzentration auf dem 

Abschlussprüfungsmarkt mit geeigneten Maßnahmen, beispielsweise bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe, entgegentreten. 

IX. Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen 

Als Bündnis dreier Partner mit unterschiedlichen Traditionen und Sichtweisen haben wir den Aufbruch 

in ein innovatives Bündnis verabredet, das Erneuerung, Fortschritt und Chancen bringt zur Lösung der 

großen Herausforderungen, vor denen unser Land steht. 

Dafür bilden wir eine stabile und verlässliche Regierung, welche die Zukunft tatkräftig, innovativ und 

ergebnisorientiert gestaltet. 

Wir wollen als Koalition in diesem Geist innerhalb der Bundesregierung, mit dem Deutschen Bundestag 

und dem Bundesrat sowie den Ländern zusammenarbeiten. 

Kooperation der Koalitionspartner 

Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 20. Wahlperiode. Die Koalitionspartner verpflichten 

sich, die getroffenen Vereinbarungen in Regierungshandeln umzusetzen. Sie tragen für die gesamte 

Politik der Koalition gemeinsam Verantwortung. Sie werden ihre Arbeit in Parlament und Regierung 

laufend und umfassend miteinander abstimmen und zu Verfahrens-, Sach- und Personalfragen 

Konsens herstellen. 
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Die Koalitionspartner treffen sich monatlich zu Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss, um 

grundsätzliche und aktuelle politische Fragen miteinander zu diskutieren und die weitere 

Arbeitsplanung miteinander abzustimmen. Darüber hinaus treffen sie sich zu allen Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden sowie zu 

Angelegenheiten, deren Beratung einer der Koalitionspartner wünscht. Der Koalitionsausschuss 

bereitet die Leitlinien der Arbeit der Koalition vor. Der Koalitionsausschuss besteht aus ständigen 

Vertreterinnen und Vertretern der drei Koalitionspartner, darunter die Parteivorsitzenden, der 

Bundeskanzler und die Spitzen der Regierung, der Chef des Bundeskanzleramtes sowie die 

Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag. Sitzungen des Koalitionsausschusses 

werden gemeinsam vorbereitet. 

Kooperation der Fraktionen 

Im Deutschen Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen 

einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Wechselnde 

Mehrheiten sind ausgeschlossen. 

Über das Verfahren und die Arbeit im Parlament wird Einvernehmen zwischen den 

Koalitionsfraktionen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Fraktionsebene 

werden gemeinsam oder im Ausnahmefall im gegenseitigen Einvernehmen eingebracht. Die 

Koalitionsfraktionen werden darüber eine Vereinbarung treffen. Die Tagesordnungen der 

Kabinettssitzungen sollen den Koalitionsfraktionen vorab mitgeteilt werden. 

Wir werden das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken. 

Wir begrüßen, dass die Koalitionsfraktionen beabsichtigen, eine Kooperationsabrede zu treffen, um 

diesem Anspruch gerecht zu werden: Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages soll 

reformiert, die Fragestunde und die Befragung der Bundesregierung dynamischer und interaktiver 

gestaltet, das Parlament bei internationalen Angelegenheiten insbesondere durch 

Regierungserklärungen gestärkt und für bestimmte Ausschüsse sollen öffentliche Sitzungen, die in 

Echtzeit übertragen werden, zur Regel werden. Ausschussdrucksachen und Protokolle, die nicht als 

Verschlusssache mit Geheimhaltungsgrad eingestuft sind, sollen veröffentlicht und die Rechte der 

parlamentarischen Untersuchungsausschüsse vor allem mit Blick auf die Rechtsbehelfe des Parlaments 

überprüft werden. 
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Arbeit in der Bundesregierung 

Im Kabinett werden Entscheidungen einvernehmlich getroffen, kein Koalitionspartner wird 

überstimmt. 

In allen vom Kabinett beschickten Gremien, Beiräten und Ausschüssen sind die Koalitionsfraktionen 

nach ihren Kräfteverhältnissen vertreten. Die Besetzung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. 

Grundsätzlich sind alle Koalitionspartner vertreten, sofern es die Anzahl der Vertreterinnen bzw. 

Vertreter des Bundes zulässt. 

Zur ressortübergreifenden Koordinierung besonderer Ziele des Koalitionsvertrages können 

Kabinettsausschüsse gebildet werden, deren Aufgaben und Mitglieder einvernehmlich zwischen den 

Koalitionspartnern festgelegt werden. 

Ressort- und Kollegialitätsprinzip bleiben weiterhin grundlegend für das Regierungshandeln. 

Die Koalitionspartner werden in der Bundesregierung eine gemeinsame Arbeits- und 

Umsetzungsplanung der Vorhaben dieses Vertrages erarbeiten und fortlaufend aktualisieren. Die 

Bundesregierung wird die Umsetzung der Vereinbarung laufend dokumentieren. 

Die Koalitionspartner vereinbaren, die Geschäftsordnung der Bundesregierung zu modernisieren und 

den veränderten nationalen wie internationalen Gepflogenheiten mit Blick auf die Effizienz des 

Regierungshandelns anzupassen. 

Die Koalitionspartner treffen in der Bundesregierung Personalentscheidungen einvernehmlich. Dies 

gilt auch für Personalvorschläge der Bundesregierung bei internationalen Organisationen und bei EU-

Institutionen. Bei übergeordneten Personalfragen streben die Koalitionspartner eine insgesamt 

ausgewogene Lösung an, die allen drei Partnern gerecht wird und eine faire Verteilung abbildet. Für 

Personalfragen in den obersten Bundesbehörden selbst und nachgeordneten Behörden sowie 

mittelbaren und unmittelbaren Bundesbeteiligungen gilt das Ressortprinzip, soweit nichts anderes 

vereinbart ist. 

Pandemiebekämpfung 

Wir werden das Krisenmanagement der Bundesregierung zu Bekämpfung der Corona-Pandemie neu 

ordnen. Hierzu setzen wir unverzüglich einen gemeinsamen Krisenstab der Bundesregierung ein, um 

die gesamtstaatliche Bekämpfung der Corona-Pandemie besser zu koordinieren. 
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Zur wissenschaftlichen Beratung wird ein interdisziplinär besetzter wissenschaftlicher Pandemierat 

beim Bundesministerium für Gesundheit geschaffen. 

Europapolitische Koordinierung 

Um eine bestmögliche Vertretung deutscher Interessen auf europäischer Ebene zu erreichen, wird die 

Bundesregierung ein geschlossenes Auftreten gegenüber den europäischen Partnern und Institutionen 

sicherstellen. Dazu werden sich die Koalitionspartner innerhalb der Bundesregierung eng abstimmen 

und zu regelmäßigen europapolitischen Koordinierungen zusammenfinden. Die 

Abstimmungsverantwortung wird durch die Bundesministerinnen und Bundesminister im Rahmen 

ihrer Fach- und Koordinierungszuständigkeiten und im engen Zusammenwirken mit dem 

Bundeskanzler wahrgenommen. 

Die Koalitionspartner treten bei der Europawahl gemäß der Zugehörigkeit zu ihren jeweiligen 

europäischen Parteienfamilien sowie in den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen in einem 

fairen Wettbewerb gegeneinander an. 

Ressortverteilung 

Die Ressortverteilung der Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Freien Demokraten 

wird wie folgt festgelegt: 

Die SPD stellt den Bundeskanzler. 

Bündnis 90 / Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers gemäß 

Artikel 69 GG. 

Die SPD stellt die Leitung folgender Ministerien: 

 Innen und Heimat 

 Arbeit und Soziales 

 Verteidigung 

 Gesundheit 

 Bauen 

 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Der Chef des Bundeskanzleramtes im Range eines Bundesministers wird von der SPD gestellt. 
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Bündnis 90 / Die Grünen stellen die Leitung folgender Ministerien: 

 Auswärtiges Amt 

 Wirtschaft und Klimaschutz 

 Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

 Ernährung und Landwirtschaft 

Das Vorschlagsrecht für die Europäische Kommissarin oder den Europäischen Kommissar liegt bei 

Bündnis 90 / Die Grünen, sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt. 

Die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien: 

 Finanzen (zugleich § 22 GO BReg) 

 Justiz 

 Verkehr und Digitales 

 Bildung und Forschung 

Staatsministerinnen und Staatsminister im Kanzleramt: Die Staatsministerin bzw. den Staatsminister 

im Kanzleramt, die Staatsministerin bzw. den Staatsminister für Migration, Flüchtlinge und Integration 

sowie die Staatsministerin bzw. den Staatsminister für die neuen Bundesländer stellt die SPD. Die 

Staatsministerin für Kultur und Medien stellt Bündnis 90 / Die Grünen. 

Die Staatsministerinnen bzw. Staatsminister im Auswärtigen Amt stellt Bündnis 90 / Die Grünen. 

Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den entsprechenden Koalitionspartnern. 

Das Vorschlagsrecht für Parlamentarische und beamtete Staatssekretärinnen und Staatssekretäre liegt 

bei den jeweiligen Bundesministerinnen und Bundesministern. 
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L e i t s ä t z e

zum Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019

- 1 BvL 7/16 -

(Sanktionen im Sozialrecht)

1. Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausge-
staltung staatlicher Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der
grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums (Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG). Gesi-
chert werden muss einheitlich die physische und soziokulturelle Exis-
tenz. Die den Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu
und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht ver-
loren. Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die
Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachrang-
grundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn
Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern können, son-
dern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt.

2. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage
sind, ihre Existenz selbst zu sichern und die deshalb staatliche Leis-
tungen in Anspruch nehmen, abverlangen, selbst zumutbar an der
Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzu-
wirken. Er darf sich auch dafür entscheiden, insoweit verhältnismäßi-
ge Pflichten mit wiederum verhältnismäßigen Sanktionen durchzuset-
zen.

1/62



3. Wird eine Mitwirkungspflicht zur Überwindung der eigenen Bedürftig-
keit ohne wichtigen Grund nicht erfüllt und sanktioniert der Gesetzge-
ber das durch den vorübergehenden Entzug existenzsichernder Leis-
tungen, schafft er eine außerordentliche Belastung. Dies unterliegt
strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Ein-
schätzungsspielraum zur Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit
von Regelungen zur Ausgestaltung des Sozialstaates ist hier be-
schränkt. Prognosen zu den Wirkungen solcher Regelungen müssen
hinreichend verlässlich sein; je länger die Regelungen in Kraft sind
und der Gesetzgeber damit in der Lage ist, fundierte Einschätzungen
zu erlangen, umso weniger genügt es, sich auf plausible Annahmen zu
stützen. Zudem muss es den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die
Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten
abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen Verantwortung liegen, in
zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leis-
tung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.
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Verkündet

am 5. November 2019

Langendörfer

Tarifbeschäftigte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvL 7/16 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,

ob

1. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in
Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz – Sozialstaatlichkeit – und dem
sich daraus ergebenden Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums vereinbar ist, als sich das für die Sicherung des soziokul-
turellen Existenzminimums maßgebliche Arbeitslosengeld II aufgrund von
Pflichtverletzungen um 30 Prozent beziehungsweise 60 Prozent des für die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person maßgebenden Regelbedarfs mindert
beziehungsweise bei weiteren Pflichtverletzungen vollständig entfällt;

2. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz
vereinbar ist, als Sanktionen, wenn sie zu einer Lebensgefährdung oder Beein-
trächtigung der Gesundheit der Sanktionierten führen, gegen das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit verstoßen;

3. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 12 Grundgesetz vereinbar ist,
als Sanktionen gegen die Berufsfreiheit verstoßen
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- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Sozialgerichts Gotha vom 2. August
2016 (S 15 AS 5157/14) -

hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat -

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter

Vizepräsident Harbarth,

Masing,

Paulus,

Baer,

Britz,

Ott,

Christ,

Radtke

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2019 durch

Urteil

für Recht erkannt:
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1. § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in der
Fassung des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Än-
derung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom
24. März 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 453) sowie der Bekanntma-
chung der Neufassung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom
13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850), geändert durch das Ge-
setz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt
vom 20. Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2854), geändert
durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1824), ist für Fälle des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch
Zweites Buch in der genannten Fassung mit Artikel 1 Absatz 1 Grund-
gesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Ab-
satz 1 Grundgesetz unvereinbar, soweit die Höhe der Leistungsminde-
rung bei einer erneuten Verletzung einer Pflicht nach § 31 Absatz 1
Sozialgesetzbuch Zweites Buch die Höhe von 30 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs übersteigt, soweit eine Sanktion nach § 31a Ab-
satz 1 Sätze 1 bis 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch zwingend zu ver-
hängen ist, auch wenn außergewöhnliche Härten vorliegen, und
soweit § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch für alle
Leistungsminderungen ungeachtet der Erfüllung einer Mitwirkungs-
pflicht oder der Bereitschaft dazu eine starre Dauer von drei Monaten
vorgibt.

2. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch den Gesetzgeber sind
§ 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b Absatz 1 Satz 3 in Fällen des
§ 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in der Fassung folgen-
der Übergangsregelungen weiter anwendbar:

a. § 31a Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch ist in den Fällen
des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Leistungsminderung wegen einer Pflichtverlet-
zung nach § 31 Absatz 1 SGB II nicht erfolgen muss, wenn dies im
konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände zu einer
außergewöhnlichen Härte führen würde. Insbesondere kann von einer
Minderung abgesehen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde
die Zwecke des Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine
Sanktion unterbleibt.
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3

b. § 31a Absatz 1 Sätze 2 und 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch sind in
den Fällen des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit der
Maßgabe anwendbar, dass wegen wiederholter Pflichtverletzungen ei-
ne Minderung der Regelbedarfsleistungen nicht über 30 Prozent des
maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen darf. Von einer Leistungs-
minderung kann abgesehen werden, wenn dies im konkreten Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Umstände zu einer außergewöhnlichen
Härte führen würde. Insbesondere kann von einer Minderung abgese-
hen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde die Zwecke des
Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine Sanktion unter-
bleibt.

c. § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch ist in den Fällen
des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit folgender Maß-
gabe anzuwenden: Wird die Mitwirkungspflicht erfüllt oder erklären
sich Leistungsberechtigte nachträglich ernsthaft und nachhaltig be-
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann die zuständige Behörde un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls ab diesem Zeit-
punkt die Leistung wieder in vollem Umfang erbringen. Die Minderung
darf ab diesem Zeitpunkt nicht länger als einen Monat andauern.

G r ü n d e :

A.

Das Vorlageverfahren betrifft die Frage, ob die Minderung von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts aufgrund der Verletzung der in § 31 Abs. 1 Sozialge-
setzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II) normierten
Mitwirkungsanforderungen nach § 31a Abs. 1, § 31b SGB II bei erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, mit dem Grundgesetz
vereinbar ist.

I.

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch regelt seit dem 1. Januar 2005 die Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts durch die Grundsicherung für Erwerbsfähige
und diejenigen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, mit der Bedarfe
abgedeckt werden, die der Gesetzgeber anerkannt hat, um eine menschenwürdige
Existenz zu sichern. Der Leistungsgewährung liegt das in §§ 1 und 2 SGB II veran-
kerte Konzept des „Förderns und Forderns“ zugrunde, zu dem bestimmte Mitwir-
kungsanforderungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte gehören, deren Verlet-
zung durch Leistungsminderungen sanktioniert wird.

Die hier zu überprüfenden Regelungen wurden sodann im Jahr 2006 beschlossen
und zum 1. April 2011 neu geordnet (Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März
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2011, BGBl I S. 453). Sie wurden im Jahr 2016 lediglich redaktionell verändert und es
wurde in § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II ein Verweis auf § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II
eingefügt (Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch –
Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824). Nunmehr finden sich in § 31 Abs. 1
SGB II die hier entscheidungserheblichen Tatbestände der Verletzung der Mitwir-
kungsanforderungen, in § 31a SGB II die leistungsmindernden Rechtsfolgen und in
§ 31b SGB II deren Beginn und Dauer.

1. Sanktionierte Verhaltenspflichten gab es im Sozialrecht schon in der Weimarer
Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus und unter Geltung des Bundessozialhilfege-
setzes. Sie richteten sich zunächst gegen „Arbeitsscheu“ und boten später dem NS-
Regime eine Grundlage für willkürliche Verfolgung. Die nach 1945 bis zum Inkrafttre-
ten des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch weiter geltenden Regelungen wurden von
den Gerichten allerdings enger ausgelegt.

a) Die Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl I
S. 100) ermöglichte in § 19 eine Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit; § 20 der
Reichsverordnung gab vor, dass in einer Anstalt unterzubringen sei, wer zwar ar-
beitsfähig war, aber infolge eines „sittlichen Verschuldens“ selbst der öffentlichen
Fürsorge anheimfiel oder Unterhaltsberechtigte dieser aussetzte, indem er beharrlich
Arbeit ablehnte oder sich der Unterhaltspflicht entzog.

In den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Für-
sorge vom 4. Dezember 1924 (RGBl I S. 765 f.) normierte § 5 den Nachranggrund-
satz: Hilfsbedürftig war danach nur, „wer den notwendigen Lebensbedarf für sich und
seine unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen
Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht von anderer Seite, insbeson-
dere von Angehörigen, erhält“. Nach § 13 der Reichsgrundsätze waren in Fällen der
„Arbeitsscheu“ und des „offenbar unwirtschaftlichen Verhaltens“ die Voraussetzun-
gen der Hilfebedürftigkeit „aufs Strengste zu prüfen sowie Art und Maß der Fürsorge
auf das zur Fristung des Lebens Unerlässliche zu beschränken“. Dies galt auch,
wenn Hilfsbedürftige berechtigten Anordnungen der zuständigen Stellen „beharrlich
zuwiderhandelten“.

Auf Grundlage der §§ 19, 20 der Reichsverordnung und § 13 der Reichsgrundsätze
praktizierten dann ab 1933 zahlreiche Städte die Internierung in bereits existierenden
Arbeitshäusern oder, als „Arbeitsscheue“, in speziellen „Lagern für geschlossene
Fürsorge“, die später als Konzentrationslager betrieben wurden (Rudloff, in: Ho-
ckerts, Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, 1998, S. 191 <200 f. m.w.N.>; Stoll-
eis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, 2003, S. 188 f.).

b) Das nach der Verordnung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts vom 7. Oktober
1939 (RGBl I S. 2002) geltende Recht und die mehrfach geänderte Reichsverord-
nung sowie die Reichsgrundsätze galten dann bis zum Inkrafttreten des Bundessozi-
alhilfegesetzes (BSHG; BGBl I 1961 S. 815) weiter. Dieses übernahm in §§ 25, 26
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BSHG bis 1974 den Leitbegriff der „Arbeitsscheu“ (Unterabschnitt 4: Folgen bei Ar-
beitsscheu und unwirtschaftlichem Verhalten; BTDrucks 3/1799, S. 42 f. zu §§ 23,
24); keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt hatte nach § 25 Abs. 1 Satz 1
BSHG, wer sich weigerte, zumutbare Arbeit zu leisten. Das Dritte Gesetz zur Ände-
rung des Sozialhilfegesetzes vom 25. März 1974 (BGBl I S. 777) regelte den „Aus-
schluss des Anspruchs auf Hilfe und Einschränkung der Hilfe“ und hob § 26 BSHG
zur Unterbringung in Arbeitseinrichtungen wegen „beharrlicher“ Weigerung zumutba-
rer Arbeit auf. Ab dem 1. August 1996 sah § 25 Abs. 1 Satz 2 BSHG vor, in solchen
Fällen zunächst mindestens 25 % des maßgebenden Regelsatzes zu kürzen. Das
Bundessozialhilfegesetz ermöglichte es auch von Anfang an, Hilfe zum Lebensun-
terhalt auf das „Unerlässliche“ zu beschränken, wenn gezielt Vermögen vermindert
wurde, um Leistungen zu erlangen, oder trotz Belehrung unwirtschaftliches Verhalten
fortgesetzt wurde; desgleichen konnten Leistungen gemindert werden, wenn ohne
wichtigen Grund die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses verschuldet wurde oder
Qualifizierungsmaßnahmen verweigert oder abgebrochen wurden.

Das Bundesverwaltungsgericht legte diese Regelungen allerdings eng aus. Fehlen-
de eigene Bemühungen um Arbeit rechtfertigten nur dann Absenkungen, wenn sol-
che Bemühungen persönlich und finanziell zumutbar waren und nach der (örtlichen
oder regionalen) Arbeitsmarktlage auch konkrete Erfolgsaussichten gehabt hätten
(vgl. BVerwGE 98, 203 <206>). Der Sozialhilfeträger musste zwingend prüfen, ob
Hilfesuchende mit der eigenen Arbeitssuche überfordert wären. Es lag jedoch keine
Weigerung vor, wenn diese zwar noch intensiver hätte ausfallen können, die Betrof-
fenen sich aber ernsthaft und zielstrebig um einen Arbeitsplatz bemühten. Zudem
durfte nur sanktioniert werden, was die Betroffenen auch zu vertreten hatten (vgl.
Schellhorn/Schellhorn, BSHG, 16. Aufl. 2002, § 25 Rn. 2), und dies hatte der Sozial-
hilfeträger zu beweisen (vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 19. August 2002 - Au 9 S
02.1026 -, juris; VG Karlsruhe, Urteil vom 13. Juli 2001 - 8 K 2533/98 -, juris, m.w.N.).

c) Auch heute gilt in der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –
Sozialhilfe – (SGB XII), dass nach § 26 Abs. 1 Satz 1 SGB XII Leistungen auf das
zum Lebensunterhalt Unerlässliche beschränkt werden sollen, wenn erwachsene
Leistungsberechtigte ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert ha-
ben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung der Leistung herbeizu-
führen (Nr. 1), oder ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen (Nr. 2). Zudem werden
Leistungsberechtigte sanktioniert, die entgegen ihrer Verpflichtung ablehnen, eine
Tätigkeit aufzunehmen oder an einer erforderlichen Vorbereitung teilzunehmen; dann
wird der maßgebende Regelbedarf nach § 39a Abs. 1 SGB XII zunächst um bis zu
25 %, bei wiederholter Ablehnung in weiteren Stufen um jeweils bis zu 25 % gemin-
dert. Unterhaltsberechtigte Angehörige oder andere mit den Betroffenen in Haus-
haltsgemeinschaft lebende Leistungsberechtigte sollen nach § 39a Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 26 Abs. 1 Satz 2 SGB XII durch die Einschränkung der Leistung nicht
getroffen werden. Die Regelung des § 1a Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz in der
vom 6. August 2016 bis 20. August 2019 geltenden Fassung (im Folgenden: AsylbLG
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a.F.) begrenzt eine Kürzung von Leistungen auf das „im Einzelfall nach den Umstän-
den unabweisbar“ Gebotene.

2. Der Gesetzgeber hat die Grundsicherung mit dem Vierten Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl I S. 2954) zum 1.
Januar 2005 im Rahmen einer breit angelegten Reform neu gefasst, das landläufig
als „Hartz-IV“-Gesetz bezeichnet wird. Im Vordergrund steht nun mit dem ersten Ka-
pitel – nach §§ 1, 2 SGB II – der „Grundsatz des Förderns und Forderns“ (vgl. BT-
Drucks 15/1516 vom 5. September 2003). Mit den hier zur Überprüfung vorgelegten
Regelungen der §§ 31, 31a, 31b SGB II schuf der Gesetzgeber Mitwirkungspflichten
insbesondere mit dem Ziel der Aufnahme einer Erwerbsarbeit, die mit zwischenzeit-
lich verschärften, zwingend zu verhängenden und starr andauernden Sanktionen ei-
ner Minderung oder des gesamten Wegfalls von Leistungen durchgesetzt werden.

a) Zunächst wurde als Sanktion eine Minderung von Leistungen um 30 % des Re-
gelbedarfs vorgegeben, die sich bei mehrfachen Pflichtverletzungen vervielfachen
konnte. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
vom 20. Juli 2006 (BGBl I S. 1706) wurde dies geändert; nach § 31 Abs. 3 Satz 1 und
2 SGB II a.F. wurden Regelbedarfsleistungen bei der ersten wiederholten Pflichtver-
letzung im Sinne des § 31 Abs. 1 SGB II nun um 60 % gemindert, bei einer weiteren
Pflichtverletzung fiel das Arbeitslosengeld II völlig weg.

b) Diese Regeln wurden zum 1. April 2011 neu geordnet (Gesetz zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch vom 24. März 2011, BGBl I S. 453). § 31 SGB II regelt seitdem die Tatbestände
der Verletzung einer Mitwirkungsanforderung, § 31a SGB II legt die leistungsmin-
dernden Rechtsfolgen fest und § 31b SGB II deren Beginn und Dauer. Die hier nicht
zu überprüfenden Leistungsminderungen bei Meldeversäumnissen finden sich in
§ 32 SGB II.

3. § 31 Abs. 1 SGB II lautet in der im Ausgangsverfahren maßgeblichen, seit 1. April
2012 (Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom
20. Dezember 2011, BGBl I S. 2854) geltenden Fassung, die 2016 nur redaktionell
geändert wurde (oben Rn. 3):

§ 31 Pflichtverletzungen

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten,
wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder
deren Kenntnis

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem
diese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 fest-
gelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Um-
fang Eigenbemühungen nachzuweisen,

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgele-
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genheit nach § 16d oder ein nach § 16e gefördertes Arbeitsver-
hältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr
Verhalten verhindern,

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht an-
treten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.

2Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen
wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) …

Die relevanten Regelungen in §§ 31a, 31b SGB II lauten in der im Ausgangsverfah-
ren maßgeblichen Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 13. Mai 2011 (BGBl I S. 850):

§ 31a Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen

(1) 1Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeits-
losengeld II in einer ersten Stufe um 30 % des für die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 2Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 min-
dert sich das Arbeitslosengeld II um 60 % des für die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 3Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. 4Eine wiederholte Pflicht-
verletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festge-
stellt wurde. 5Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegan-
genen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt.
6Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich be-
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die
Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt auf
60 % des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen.

(2) …

(3) 1Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als
30 % des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs kann der Träger
auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen
oder geldwerte Leistungen erbringen. 2Der Träger hat Leistungen
nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjäh-
rigen Kindern in einem Haushalt leben. 3Bei einer Minderung des
Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 % des für den erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs
soll das Arbeitslosengeld II, soweit es für den Bedarf für Unterkunft
und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter
oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.
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(4) …

§ 31b Beginn und Dauer der Minderung

(1) 1Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalen-
dermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes
folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der
Leistung feststellt. 2In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt
die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des
Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 3Der Minderungszeitraum
beträgt drei Monate. 4 … 5Die Feststellung der Minderung ist nur in-
nerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung
zulässig.

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht
kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den
Vorschriften des Zwölften Buches.

4. Die Vorgaben zu gemäß §§ 31a, 31b SGB II sanktionierten Mitwirkungsanforde-
rungen nach § 31 Abs. 1 SGB II richten sich an erwerbsfähige, nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch leistungsberechtigte Personen. Dazu gehören nach § 7
Abs. 1 Satz 1 SGB II in der im Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung Personen,
die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenzen von § 7a SGB II noch nicht
erreicht haben, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II und hilfebedürftig im Sinne
von § 9 SGB II sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland haben. Wer nicht erwerbsfähig ist und nicht in einer Bedarfsgemein-
schaft mit Erwerbsfähigen lebt, hat grundsätzlich Anspruch auf Leistungen der Sozi-
alhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch. Die zu überprüfenden Regelun-
gen folgen dem Nachranggrundsatz (a) und statuieren bestimmte Verhaltenspflichten
(b), deren Verletzung mit gestuften Leistungsminderungen sanktioniert wird (c).

a) Der Gesetzgeber hat sich im System der Grundsicherung entschieden, erwerbs-
fähigen Menschen und denjenigen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben,
staatliche Leistungen wie schon nach früherem Recht (oben Rn. 6) nachrangig zu
gewähren. Hilfebedürftig ist nach § 9 Abs. 1 SGB II nur, „wer seinen Lebensunterhalt
nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Ver-
mögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von
Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält“. Ein Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form des Arbeitslosengeldes II
nach § 19 Abs. 3 Satz 1 SGB II besteht folglich nur, wenn und soweit der Lebensun-
terhalt nicht selbst gedeckt werden kann.

b) Mit dem Nachranggrundsatz und dem Konzept des „Förderns und Forderns“ ver-
bindet der Gesetzgeber eine aktive Pflicht zur Mitwirkung, um wieder Einkommen zu
erlangen. Dazu sind in § 31 Abs. 1 SGB II Mitwirkungspflichten zur Rückkehr in Er-
werbsarbeit normiert; in § 31 Abs. 2 SGB II finden sich weitere Verhaltenspflichten
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und in § 32 SGB II sind Meldepflichten und Pflichten zur Teilnahme an bestimmten
Untersuchungen geregelt. Vorgaben zur Zumutbarkeit der Mitwirkung finden sich ins-
besondere in § 10 SGB II. Die Mitwirkungspflicht ist nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II
zudem nicht verletzt, wenn ein wichtiger Grund für dieses Verhalten vorliegt.

aa) Die Mitwirkungsanforderungen des § 31 Abs. 1 SGB II konkretisieren den
Grundsatz des Forderns aus § 2 SGB II, wonach Hilfebedürftige zunächst alles un-
ternehmen müssen, um ihre Existenz durch den Einsatz eigener Arbeitskraft selbst
zu sichern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60; 17/3404, S. 110). Der Gesetzgeber hat
drei Fallgruppen gebildet.

(1) Auf der Grundlage von § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II wird gemäß § 31a Abs. 1 SGB II
die Weigerung sanktioniert, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese er-
setzenden Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II festgelegte Pflichten zu
erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen.
Eine Eingliederungsvereinbarung soll nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SGB II in der damals
geltenden Fassung bestimmen, welche Leistungen Erwerbsfähige zur Eingliederung
in Arbeit erhalten (Nr. 1), welche Eingliederungsbemühungen sie wie oft mindestens
unternehmen müssen und in welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen sind
(Nr. 2), und welche weiteren Leistungen Dritter sie beantragen müssen (Nr. 3). Es
handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der durch einen Verwaltungsakt
ersetzt werden kann (§ 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II in der Fassung vom 13. Mai 2011);
ist er rechtswidrig, kann er eine Sanktion nach § 31a SGB II nicht rechtfertigen (vgl.
LSG Hessen, Beschluss vom 29. September 2006 - L 9 AS 179/06 ER -, juris, Rn. 8;
Berlit, in: Münder, LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 31 Rn. 19). Insbesondere müssen die
Pflichten klar und eindeutig bestimmt sein (LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
23. Februar 2007 - L 28 B 166/07 AS ER -, juris).

(2) Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II gilt als Pflichtverletzung die Weigerung,
eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB II oder ein
nach § 16e SGB II gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen sowie
deren Anbahnung zu verhindern. Als Arbeit gelten jedenfalls Arbeits- oder Beschäfti-
gungsverhältnisse und geringfügige Tätigkeiten; ob auch selbstständige Tätigkeit er-
fasst wird, ist streitig (dafür Adolph, SGB II, SGB XII, AsylbLG, Stand 1. Januar 2012,
§ 31 Rn. 24; dagegen Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015,
§ 31 Rn. 59; Valgolio, in: Hauck/Noftz, SGB II, März 2018, § 31 Rn. 79). Arbeitsgele-
genheiten nach § 16d SGB II sind zusätzlich verrichtete Arbeiten, die im öffentlichen
Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind. Ein gefördertes Arbeitsverhältnis nach
§ 16e SGB II dient der Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Ver-
mittlungshemmnissen, für die Arbeitgeber einen Beschäftigungszuschuss als Aus-
gleich der zu erwartenden Minderleistung und einen sonstigen Zuschuss erhalten.

(3) Nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB II gilt als Pflichtverletzung, wenn Leistungsberech-
tigte eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nach §§ 16 ff. SGB II
(vgl. Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31 Rn. 93) nicht
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antreten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.

bb) Nach dem Wortlaut von § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 SGB II darf – wie
auch im Fall der allgemeinen sozialrechtlichen Mitwirkungspflichten nach § 65 Abs. 1
Nr. 2 SGB I, der hier ergänzend anwendbar ist (vgl. BSGE 101, 260 <261 Rn. 13>) –
nur eine Mitwirkung verlangt werden, die zumutbar ist. Hinsichtlich der Pflicht, an der
Eingliederung in Arbeit mitzuwirken (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II), ist das in § 10
SGB II näher geregelt. Nach § 10 Abs. 1 SGB II ist eine Arbeit oder Maßnahme zur
Integration in Arbeit nicht zumutbar, wenn körperliche, geistige oder seelische Grün-
de entgegenstehen (Nr. 1). Nicht zumutbar ist eine Mitwirkungspflicht auch, wenn ei-
ne bisherige körperlich besonders fordernde Arbeit durch die Aufnahme der neuen,
im Rahmen der Mitwirkung angebotenen Beschäftigung wesentlich erschwert würde
(Nr. 2). Das gilt zudem, wenn Kinder (Nr. 3) oder Angehörige (Nr. 4) nicht mehr ver-
sorgt werden könnten oder ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht (Nr. 5). Um-
gekehrt ist nach § 10 Abs. 2 SGB II zumutbar, „schlechtere“ Tätigkeiten zu überneh-
men, die der Ausbildung oder früheren Tätigkeit nicht entsprechen (Nr. 1),
geringerwertig erscheinen (Nr. 2), weiter entfernt auszuüben sind (Nr. 3) oder zu
schlechteren Bedingungen (Nr. 4), oder eine andere, zur Existenzsicherung unzurei-
chende Erwerbstätigkeit beendet werden muss, wenn nicht die Annahme begründet
ist, dass durch die bisherige Erwerbstätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet
werden kann (Nr. 5).

Damit besteht hier für erwerbsfähige Hilfebedürftige kein Ausbildungs- und Berufs-
schutz (vgl. Valgolio, in: Hauck/Noftz, SGB II, Dezember 2015, § 10 Rn. 126; Hacke-
thal, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 10 Rn. 21, 31), anders als
in der Arbeitslosenversicherung, wo ein Restberufsschutz nicht die Art der Tätigkeit,
aber die Höhe des Arbeitsentgeltes nach § 140 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Drittes Buch
(SGB III) sichert.

cc) Nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II liegt keine Verletzung einer Mitwirkungspflicht
vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen „wichtigen Grund“ für ihr Verhal-
ten darlegen und nachweisen. Damit sollen – wie im Recht der Sperrzeiten (§ 159
SGB III) – besondere Umstände erfasst werden, die rechtfertigen, dass die Mitwir-
kung unterblieben ist (vgl. Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik, SGB II, 4. Aufl. 2017,
§ 31 Rn. 63 ff.; Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31
Rn. 103). Hierzu gibt es Fachliche Hinweise beziehungsweise Weisungen der Bun-
desagentur für Arbeit, die als Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
§§ 31 ff. SGB II durch diejenigen Jobcenter (§ 6d SGB II) gelten, die als gemeinsame
Einrichtungen (§§ 6, 44b SGB II) der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trä-
gers arbeiten, also nicht für die zugelassenen kommunalen Träger (§ 6a SGB II). Da-
nach soll ein wichtiger Grund alles sein, was für die leistungsberechtigte Person un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung mit den
Interessen der Allgemeinheit bei einer Leistung aus Steuermitteln besonderes Ge-
wicht hat; ein wichtiger Grund liege objektiv vor, wenn die Einhaltung der auferlegten
Pflicht für die Hilfebedürftigen nicht zumutbare Folgen hätte. Ein wichtiger Grund kön-
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ne im Regelfall nur anerkannt werden, „wenn die leistungsberechtigte Person erfolg-
los einen zumutbaren Versuch unternommen hat, den Grund zu beseitigen, zu ver-
meiden oder ein solcher Versuch erfolglos geblieben wäre“. Es sei ein strenger Maß-
stab anzulegen und auch ein Irrtum nicht zu berücksichtigen (Fachliche Hinweise
bzw. Weisungen der Bundesagentur für Arbeit <BA>, Ziff. 31.17 Stand 22. April 2014
und 4. Mai 2017; zu den Verfahrensanforderungen unten Rn. 50 ff.).

dd) Vor der Feststellung einer Verletzung von Mitwirkungspflichten gemäß § 31
Abs. 1 Satz 1 SGB II muss über deren Rechtsfolgen belehrt worden sein, oder die
Betroffenen müssen davon positive Kenntnis haben. Die Rechtsfolgenbelehrung hat
eine auch in der fachgerichtlichen Rechtsprechung deutlich ausgearbeitete Warn-
funktion: Sie muss zeitnah zu dem Verhalten erfolgen, das die Sanktion auslöst, und
schriftlich das geforderte Verhalten konkret, richtig, vollständig und verständlich be-
schreiben (vgl. BSGE 105, 297 <301 Rn. 19>; BSG, Urteil vom 17. Dezember 2009 -
B 4 AS 30/09 R -; stRspr). Es muss auch auf die Folgen wiederholter Pflichtverlet-
zungen hingewiesen werden. Im Übrigen kann nach Auffassung der Bundesagentur
für Arbeit von einer Kenntnis der Rechtsfolgen nur dann ausgegangen werden, wenn
zeitnah bereits einmal eine Sanktion eintrat oder andere Umstände vorliegen, die als
konkrete Anhaltspunkte zu dokumentieren sind (Fachliche Hinweise bzw. Weisungen
der BA, Ziff. 31.14 f., Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017).

c) Wird eine zumutbare Mitwirkungsanforderung nach § 31 Abs. 1 SGB II ohne
wichtigen Grund und trotz Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis der Rechtsfolgen
verletzt, muss dies nach § 31a Abs. 1 SGB II mit einer Minderung der Regelbedarfs-
leistungen bis hin zum vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II sanktioniert
werden. Ab dem Monat, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes folgt, der
dies feststellt (§ 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II), wird nach § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II
über den Minderungszeitraum von drei Monaten zwingend eine geminderte oder
überhaupt keine Geldleistung ausgezahlt. Das unterscheidet sich von den allgemei-
nen – und ergänzend auch im Anwendungsbereich des Sozialgesetzbuchs Zweites
Buch (vgl. BSGE 101, 260 <261 Rn. 13>) geltenden – Regelungen zur Verletzung
von Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 62, 65 Sozialgesetzbuch Erstes Buch – All-
gemeiner Teil – (SGB I), wo nach § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I die Leistung ganz oder
teilweise versagt oder entzogen werden kann, dies also nicht zwingend ist. Zudem
werden danach nur Verletzungen von Pflichten sanktioniert, die sich auf den Nach-
weis der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch beziehen. Vergleichbare Vor-
gaben finden sich im Recht der Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch Drittes
Buch. Dort ruht der Anspruch auf Leistungen gemäß § 159 Abs. 1 Satz 1 SGB III
während einer Sperrzeit, wenn sich die leistungsberechtigte Person ohne wichtigen
Grund versicherungswidrig verhält (vgl. § 159 Abs. 3 bis 6 SGB III); sie erhält dann
vorübergehend weder Leistungen nach dem Dritten noch nach dem Zweiten Buch
des Sozialgesetzbuches (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB II).

Der Gesetzgeber will durch die in §§ 31a, b SGB II vorgegebenen Sanktionen die
Mitwirkung nach § 31 SGB II einfordern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 47). Seit der Neu-
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fassung der einschlägigen Regelungen im Jahr 2011 sind in § 31a SGB II die Art
und der Umfang der Minderung festgelegt: Der Gesetzgeber gibt prozentuale Minde-
rungsstufen vor und unterscheidet zwischen unter und über 25-jährigen Leistungsbe-
rechtigten. In § 31b SGB II sind Beginn und Dauer der Minderung geregelt.

aa) Die Minderung nach § 31a Abs. 1 SGB II als Sanktion einer nicht erfüllten Mit-
wirkungsanforderung bezieht sich auf das Arbeitslosengeld II. Dieses setzt sich nach
§ 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II aus dem Regelbedarf (§ 20 SGB II), den Mehrbedarfen
(§ 21 SGB II) und den tatsächlichen und angemessenen Kosten von Unterkunft und
Heizung (§ 22 SGB II) zusammen, die erwerbsfähige Leistungsberechtigte zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II erhalten; zusätzlich kön-
nen Dienst- und Sachleistungen sowie Vorschüsse, Zuschüsse und Darlehen für be-
sondere Bedarfe gewährt werden.

Grundsätzlich wird die Regelbedarfsleistung nach § 20 SGB II pauschal gewährt;
die Höhe legt der Gesetzgeber fest. Er ist nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
20 Abs. 1 GG verpflichtet, die menschenwürdige Existenz jederzeit realistisch zu si-
chern, wenn Menschen dies selbst nicht können (grundlegend BVerfGE 125, 175
<224 f.>; 132, 134 <160 f. Rn. 67>; 142, 353 <370 Rn. 38>; dazu auch BTDrucks 17/
6833, S. 2). Der Regelbedarf umfasst nach dem hier maßgeblichen § 20 Abs. 1
SGB II insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie
ohne die auf die Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie
in vertretbarem Umfang zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Ge-
meinschaft. Es wird nach dem Lebensalter und der Lebenssituation der Bedürftigen
unterschieden. Die Höhe der Regelbedarfsleistung lag in dem im Ausgangsverfahren
maßgeblichen Zeitraum nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II für alleinstehende über
25-jährige Hilfebedürftige bei monatlich 391 Euro.

bb) Die Höhe der Minderung als Sanktion zur Durchsetzung einer Mitwirkungspflicht
aus § 31 Abs. 1 SGB II ist in § 31a SGB II gestuft; dabei ist die Dauer für über 25-jäh-
rige Leistungsberechtigte in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II starr vorgegeben (näher un-
ten Rn. 40).

Die Minderungsstufen sind in der hier gegenständlichen Fassung des Gesetzes hö-
her als zuvor (oben Rn. 12) und vom Gesetzgeber festgelegt. Nach § 32 SGB II wird
die Verletzung einer Melde- oder Terminspflicht mit einer Minderung in geringerer
Höhe (10 % des Regelbedarfs) sanktioniert, was allerdings im Wiederholungsfall ad-
diert werden und nach § 32 Abs. 2 SGB II ausdrücklich mit der bereits höheren Min-
derung nach § 31a Abs. 1 SGB II zusammentreffen kann. Die Stufen in § 31a Abs. 1
SGB II unterscheiden sich auch von den Minderungsstufen in der Sozialhilfe, wo
nach § 39a SGB XII Leistungen jeweils um bis zu 25 % gekürzt werden, wenn Be-
dürftige ablehnen, eine Tätigkeit aufzunehmen oder an einer Vorbereitung teilzuneh-
men, aber – anders als nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II – insbesondere die Kosten
der Unterkunft und Heizung oder Mehrbedarfe stets weiter zu zahlen sind. Desglei-
chen werden nach § 1a Abs. 5 in Verbindung mit § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG a.F.
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jedenfalls noch Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft
einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege erbracht.

(1) Verletzen über 25-jährige hilfebedürftige Erwerbsfähige eine in § 31 Abs. 1
SGB II benannte Mitwirkungspflicht, wird ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld II nach
§ 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II zwingend um 30 % des für sie maßgebenden Regelbe-
darfs gemindert.

Diese Leistungsminderung um 30 % konnte – bis zum 31. Juli 2016 – mit anderen
Verringerungen des Auszahlbetrages zusammentreffen, wenn beispielsweise ein
Darlehen zurückgezahlt werden musste (§ 42a SGB II) oder mit Erstattungsansprü-
chen aufgerechnet wurde (§ 43 SGB II). Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II
konnten nicht erbracht werden, denn diese Norm bezog sich nur auf Fälle, in denen
Minderungen im Sinne von § 31 SGB II oder nach § 32 SGB II bereits für sich ge-
nommen, also ohne Hinzutreten von Leistungsminderungen nach §§ 42a, 43 SGB II,
die Höhe von 30 % überstiegen. Dagegen wurde schon damals eingewandt, die Auf-
rechnung sei dann auszusetzen, weil Mittel zur Sicherung des Existenzminimums
entzogen würden (Berlit, in: Münder, SGB II, 5. Aufl. 2013, § 31a Rn. 41; dazu auch
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Empfehlungen des Deutschen
Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB II vom 11. Juni 2013, S. 14 f.). Andere
plädierten dafür, die Aufrechnungsgrenze des § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB II analog an-
zuwenden (Hengelhaupt, in: Hauck/Noftz, SGB II, Februar 2013, § 43 Rn. 134) oder
das Ermessen in § 43 SGB II auf null zu reduzieren, die Leistungskürzungen also im-
mer zwingend auf 30 % zu begrenzen (Kallert, in: Gagel, SGB II/SGB III, Juni 2017,
§ 43 SGB II Rn. 14).

Seit dem 1. August 2016 (Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824 <1832>) ist nach § 43
Abs. 3 Satz 1 SGB II für Zeiträume, in denen der Auszahlungsanspruch nach § 31b
Abs. 1 Satz 1 SGB II um mindestens 30 % gemindert ist, keine Aufrechnung zuläs-
sig. Fällt die Minderung geringer aus, ist die Aufrechnung nach § 43 Abs. 3 Satz 2
SGB II auf die Differenz zwischen diesem Minderungsbetrag und 30 % des Regelbe-
darfs begrenzt. Daneben verweist § 42a Abs. 2 Satz 2 SGB II seitdem auf § 43
Abs. 3 SGB II, so dass ein Darlehen während einer Minderung nicht mehr getilgt
wird, wenn die Leistungen ansonsten um mindestens 30 % verringert würden.

(2) Wird innerhalb eines Jahres nach Beginn des Minderungszeitraums (§ 31a
Abs. 1 Satz 5 SGB II) nochmals eine Mitwirkungspflicht nach § 31 SGB II verletzt, er-
höht sich bei über 25-jährigen Leistungsberechtigten die Leistungsminderung nach
§ 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II bei der ersten Wiederholung auf 60 %; es werden also
nur 40 % des für sie maßgebenden Regelbedarfs ausgezahlt.

(3) Haben über 25-jährige Leistungsberechtigte innerhalb eines Jahres (§ 31a
Abs. 1 Satz 5 SGB II) eine weitere wiederholte Pflichtverletzung zu verantworten,
entfällt nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II das Arbeitslosengeld II vollständig. Diese
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Sanktion umfasst gemäß § 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II den gesamten Regelbedarf
ebenso wie die Bedarfe für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie etwaige Mehr-
bedarfe nach § 21 SGB II für werdende Mütter (Abs. 2), Alleinerziehende (Abs. 3),
für erwerbsfähige behinderte Menschen (Abs. 4), wegen kostenaufwendiger Ernäh-
rung (Abs. 5) und für dezentrale Warmwasseraufbereitung (Abs. 7) sowie für Härte-
fälle (Abs. 6). Den Betroffenen wird im Minderungszeitraum kein Bargeld ausgezahlt.

Das unterscheidet sich von den Vorgaben im Asylbewerberleistungsgesetz. Dort
sind zwar ebenfalls Leistungsminderungen vorgesehen, wenn Mitwirkungs- und Mel-
depflichten verletzt werden (zum Beispiel nach § 1a AsylbLG). Dann werden jedoch
nach § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG weiterhin Leistungen für Ernährung und Unterkunft
einschließlich Heizung sowie für Körper- und Gesundheitspflege erbracht. Mangels
Übernahme der Kosten für die Unterkunft besteht dagegen hier das Risiko der Woh-
nungslosigkeit, da nach zwei Monaten des Rückstands mit Mietzahlungen die fristlo-
se Kündigung ausgesprochen werden kann (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB).

Erfasst die Sanktion das gesamte Arbeitslosengeld II, erlischt der Versicherungs-
schutz nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung – (SGB V). Dann entsteht in der Regel eine Auffang-Pflichtversiche-
rung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, oder es besteht, wenn die Voraussetzungen
erfüllt sind, die Möglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft (§§ 9, 188 Abs. 4 SGB V)
oder einer Familienversicherung (§ 10 SGB V). Für die Auffangversicherung und die
freiwillige Mitgliedschaft (nicht aber für die Familienversicherung) fallen Beiträge an;
diese müssen die Betroffenen grundsätzlich selbst tragen (§ 250 Abs. 2, 3 SGB V),
ohne in dieser Zeit Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch zu erhal-
ten. Sie haben dann zwar im Fall der Hilfebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch oder Zwölftes Buch auch ohne Beitragszahlung einen Anspruch auf al-
le Behandlungsleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (§ 16 Abs. 3a
Satz 4 SGB V; vgl. BSG, Urteil vom 8. März 2016 - B 1 KR 31/15 R -, juris, Rn. 11 ff.).
Doch laufen Beitragsschulden auf. Die Übernahme der Beiträge nach § 26 SGB II
analog durch das Jobcenter ist umstritten (vgl. dafür Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik,
SGB II, 4. Aufl. 2017, § 31a Rn. 19a; Fachliche Weisungen der BA zu § 26 in der
Fassung vom 20. März 2012 Rn. 26.14 und 17; dagegen jetzt Fachliche Weisungen
zur Kranken- und Pflegeversicherung der Leistungsberechtigten von Arbeitslosen-
geld II in der Fassung vom 1. Januar 2016 Rn. 1.26 und in der Fassung vom 20.
September 2017 Rn. 1.27).

cc) Bei über 25-jährigen Leistungsberechtigten hat der Gesetzgeber durch § 31b
Abs. 1 Satz 3 SGB II die dreimonatige Dauer einer Minderung zur Sanktionierung ei-
ner Mitwirkungspflicht starr vorgegeben. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, wie bei
unter 25-Jährigen nach § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II die Minderung nachträglich auf
sechs Wochen zu verkürzen, was dort im Ermessen steht, aber von Amts wegen
auch ohne Antrag der Leistungsberechtigten zu prüfen ist (vgl. Berlit, in: Münder,
LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 31b SGB II Rn. 14). Nach § 31a Abs.1 Satz 6 SGB II
besteht für über 25-Jährige nur die Möglichkeit, die Minderung auf den Umfang der
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ersten wiederholten Pflichtverletzung und damit auf 60 % des maßgebenden Regel-
bedarfs zu begrenzen, wenn nachträglich die Bereitschaft erklärt wird, die Pflicht zu
erfüllen. Sie müssen glaubhaft darlegen, dass sie gewillt sind, künftig ihre Obliegen-
heiten zu erfüllen (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.34, Stand
22. April 2014 und 4. Mai 2017); ob die Minderung dann begrenzt wird, steht im Er-
messen der Behörde. Anders als nach § 67 SGB I und § 1a Abs. 5 Satz 2 AsylbLG
besteht im Übrigen keine Möglichkeit, Leistungen nachträglich wieder zu erbringen,
wenn die Mitwirkung nachgeholt wird.

dd) Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für die Leistungsminderung bei Verletzung
einer Mitwirkungspflicht nach § 31 Abs. 1 SGB II ab einer Höhe von 60 % begleitende
Vorgaben gemacht, die unter bestimmten Bedingungen eine andere Auszahlung, er-
gänzende Leistungen oder Darlehen ermöglichen.

(1) Falls der Regelbedarf um mindestens 60 % gemindert wird, sollen die Leistun-
gen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II gemäß § 31a
Abs. 3 Satz 3 SGB II direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte ge-
zahlt werden. Das soll je nach den Umständen des Einzelfalls die Unterkunft sichern,
wenn die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nicht sichergestellt ist (Fachli-
che Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.54, Stand 22. April 2014 und 4. Mai
2017). Zudem können die Abschläge für Stromzahlungen in nachgewiesener Höhe
als Zuschuss direkt an die Energieversorger gezahlt werden, wenn aufgrund von
Schulden die Abstellung des Stroms angekündigt ist (vgl. Fachliche Hinweise bzw.
Weisungen der BA, Ziff. 31.49a, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017).

Für Alleinstehende besteht bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen allerdings
das Risiko der Wohnungslosigkeit, da mangels Anspruchs auf Kosten der Unterkunft
die Kündigung der Wohnung droht (oben Rn. 37 f.). Der Träger der Grundsicherungs-
leistungen kann zwar nach § 22 Abs. 8 Satz 1 SGB II durch ein Darlehen Mietschul-
den übernehmen, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Die Schulden sollen nach Satz 2 übernom-
men werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosig-
keit droht (vgl. Bayerisches LSG, Beschluss vom 21. Dezember 2012 - L 11 AS 850/
12 B ER -, juris). Jedoch müssen die Mietschulden nach dem Wortlaut des Gesetzes
bereits entstanden sein, also nicht nur künftig drohen, und sie werden nur übernom-
men, wenn die Wohnung so auch dauerhaft gesichert werden kann (dazu Blüggel/
Wagner, NZS 2018, S. 677 <678 f.> m.w.N.). Ein Darlehen kann daher nicht schon
bewilligt werden, wenn das Arbeitslosengeld II entfällt und aus Sicht der Betroffenen
das Risiko des Wohnungsverlustes entsteht.

Durch ein Darlehen wird der Verlust der Leistungen auch nicht kompensiert, son-
dern zeitlich auf die Rückzahlung verlagert. Die Praxis variiert. So bejahen Sozialge-
richte zwar einen Anspruch darauf, die Mietschulden ohne Rücksicht auf die Gründe
und damit auch bei Sanktionen darlehensweise zu übernehmen (vgl. Bayerisches
LSG, Beschluss vom 24. Mai 2018 - L 11 AS 356/18 B ER -, juris, Rn. 16 ff.; LSG
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Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 13. März 2012 - L 2 AS 477/11 B ER -, juris, Rn.
28; für Stromschulden LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25. Juni 2013 - L
7 AS 765/13 B ER -, juris, Rn. 31). Doch werden Mietschulden in der Praxis nicht
immer übernommen, wenn sie durch Sanktionen entstanden sind (vgl. Hammel, ZfF
2013, S. 151 <158>). Die Sozialgerichte verneinen zudem einen Anspruch auf Über-
nahme der Mietschulden, wenn solche Schulden wiederholt entstehen und kein Wille
erkennbar ist, dies zu vermeiden (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.
September 2013 - L 19 AS 1501/13 B -, juris, Rn. 22; Schleswig-Holsteinisches LSG,
Beschluss vom 29. März 2012 - L 3 AS 28/12 B ER, L 3 AS 32/12 B PKH -, juris,
Rn. 13).

Die Rechtsprechung ist Belastungen entgegengetreten, die aus dem Verlust der
Kosten der Unterkunft für Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft entstehen. So hat
das Bundessozialgericht entschieden, dass, wenn die Leistung mit der dritten Pflicht-
verletzung um 100 % gemindert wird und der Anspruch auf die Kosten der Unterkunft
entfällt, in einer Bedarfsgemeinschaft vom sonst geltenden „Kopfteilprinzip“ abgewi-
chen werden kann, womit höhere Leistungen an die weiteren Bedarfsgemeinschafts-
mitglieder bewilligt werden können, um vor Wohnungslosigkeit zu schützen (vgl.
BSG, Urteil vom 2. Dezember 2014 - B 14 AS 50/13 R -, juris, Rn. 22).

(2) Werden die maßgebenden Regelbedarfsleistungen um mehr als 30 % gemin-
dert, steht es nach § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II im Ermessen des Trägers, nun ergän-
zende Sachleistungen oder „geldwerte Leistungen“ in angemessenem Umfang zu er-
bringen. Ein Anspruch auf diese ergänzenden Leistungen besteht nach § 31a Abs. 3
Satz 2 SGB II nur, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern zusam-
menleben (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.48, Stand
22. April 2014 und 4. Mai 2017).

In der Praxis handelt es sich bei den ergänzenden Leistungen um Gutscheine, die
teilweise auf bestimmte Verkaufsstellen und auf bestimmte Waren wie Lebensmittel
und Hygieneartikel beschränkt sind (vgl. Fachliche Hinweise der BA, Ziff. 31.48,
Stand 4. Mai 2017).

Der Gesetzgeber hat die Höhe der ergänzenden Leistungen nicht selbst bestimmt,
aber in § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II vorgegeben, dass der Ausgleich „in angemesse-
nem Umfang“ erfolgen soll. Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für
Arbeit (Ziff. 31.52, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017) sind die wirtschaftlichen
Verhältnisse zu beachten. So sei zu berücksichtigen, ob sofort verwertbares Schon-
vermögen oder sonstige Einnahmen zur Verfügung stehen. Umgekehrt sei Verschul-
dungsproblemen zum Beispiel aufgrund von Beitragszahlungen für den Kranken- und
Pflegeversicherungsschutz oder eine drohende Wohnungslosigkeit Rechnung zu tra-
gen. Den Leistungsberechtigten solle ermöglicht werden, verfügbares Einkommen
oder Vermögen vorrangig zur Sicherung der Unterkunft einzusetzen. Des Weiteren
wird als Orientierungswert für die Bemessung die Höhe eines halben Regelbedarfs
für Alleinstehende angegeben, der insgesamt mindestens verbleiben soll (vgl. Fach-
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liche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.48 f., Stand 22. April 2014;
Ziff. 31.48a, Stand 4. Mai 2017). Unabhängig vom Zeitpunkt eines Antrags sollen
ergänzende Leistungen dann für den gesamten Leistungszeitraum erbracht werden
und nur in Einzelfällen anteilig.

(3) Weitere Regelungen ermöglichen Darlehen für besondere Bedarfe. Nach § 24
Abs. 1 SGB II besteht im Einzelfall die Möglichkeit, auf Antrag Darlehen zu gewäh-
ren, wenn ein vom Regelbedarf umfasster, „nach den Umständen unabweisbarer Be-
darf“ sonst nachweislich nicht gedeckt werden kann. Auf diese Möglichkeit wird hier
von der Bundesregierung verwiesen, weil damit Leistungsminderungen abgemildert
werden könnten. Das Darlehen muss jedoch später zurückgezahlt werden; das ge-
schieht ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung
in Höhe von 10 % des Regelbedarfs (§ 42a Abs. 2 Satz 1 SGB II). Damit wird die
Leistungsminderung nicht ausgeglichen, sondern als Minderung in Höhe von 10 %
zeitlich verlagert.

ee) Vor einer Minderung von Grundsicherungsleistungen zur Durchsetzung von zu-
mutbaren Mitwirkungsanforderungen müssen bestimmte Verfahrensregeln beachtet
werden, die insbesondere dazu dienen, den Betroffenen zu ermöglichen, die Sank-
tionen zu vermeiden.

(1) Die Minderung von Leistungen zur Durchsetzung einer Mitwirkungspflicht setzt
nach § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II zunächst voraus, dass zuvor über die Rechtsfolgen
einer Pflichtverletzung schriftlich belehrt wurde oder die Leistungsberechtigten die
Rechtsfolgen kannten.

(2) Die Leistungsberechtigten müssen dann angehört werden, bevor eine Minde-
rung der Leistungen zur Durchsetzung einer zumutbaren Mitwirkung festgestellt wird.
Die Anhörung ist nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit möglichst
schriftlich durchzuführen oder, soweit sie mündlich erfolgt, zu dokumentieren (Fach-
liche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.1, Stand 22. April 2014 und 4. Mai
2017). In der Anhörung sei darauf hinzuweisen, dass auf Antrag ergänzend Sachleis-
tungen bezogen werden können und dass bei Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld II zwar der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz erhalten bleibe, aber
Beitragsschulden entstünden, was dann vermieden werden könne (a.a.O.,
Ziff. 31.51).

(3) Für alle Umstände, die für den Eintritt einer Minderung maßgeblich sind, gilt
grundsätzlich der aus dem Grundsatz der Amtsermittlung nach § 40 Abs. 1 Satz 1
SGB II in Verbindung mit § 20 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) folgende Un-
tersuchungsgrundsatz. Soweit ein wichtiger Grund, der nach § 31 Abs. 1 Satz 2
SGB II eine Pflichtverletzung entfallen lässt und damit auch einer Sanktion entgegen-
steht, in der Sphäre der Leistungsberechtigten liegt, haben diese ihn darzulegen und
nachzuweisen. Damit ist die Pflicht des Leistungsträgers zur Erforschung des Sach-
verhalts jedoch nicht aufgehoben (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA,
Ziff. 31.18, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017; Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik,
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SGB II, 4. Aufl. 2017, § 31 Rn. 69 f.). Eine Beweislastumkehr besteht, soweit sich die
in der Sphäre der Leistungsberechtigten liegenden Tatsachen auch durch Amtser-
mittlung nicht aufklären lassen (so bereits BTDrucks 15/1516, S. 60).

(4) Die Verletzung einer Mitwirkungspflicht ist schließlich durch Verwaltungsakt fest-
zustellen und der Umfang der Minderung durch Aufhebung des Leistungsbescheides
in Höhe des Minderungsbetrages nach § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X vorzunehmen
(Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.28, Stand 22. April 2014 und 4.
Mai 2017). Die Sanktionsentscheidung ist in den Leistungsunterlagen ausführlich zu
dokumentieren (Fachliche Hinweise der BA, Ziff. 31.1., Stand 22. April 2014).

ff) Rechtsbehelfe gegen einen Leistungsminderungsbescheid haben nach § 39
Nr. 1 SGB II (wie auch nach § 11 Abs. 4 AsylbLG) keine aufschiebende Wirkung.

5. Daneben ist das Unionsrecht mit Blick auf die hier zu überprüfenden sanktionier-
ten Mitwirkungsanforderungen des Grundsicherungsrechts für Erwerbsfähige im So-
zialgesetzbuch Zweites Buch nicht von Bedeutung. Gegenstand dieses Verfahrens
ist nicht die Koordinierung von Sozialleistungen in der Europäischen Union, da kein
grenzüberschreitender Sachverhalt betroffen ist.

II.

Zwar hat der Gesetzgeber in § 55 SGB II vorgegeben, dass die Wirkungen der Leis-
tungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
regelmäßig und zeitnah zu untersuchen sind, doch liegt eine solche umfassende Un-
tersuchung für sanktionierte Mitwirkungspflichten nach §§ 31, 31a, 31b SGB II nicht
vor. Aus den sonstigen Studien und den Stellungnahmen in diesem Verfahren ergibt
sich ein heterogenes, vielfach aber insbesondere zu den Wirkungen der Mitwirkungs-
pflichten und der Sanktionen nicht durch tragfähige Daten gefülltes Bild.

1. Die Praxis der Sanktionierung erscheint insgesamt uneinheitlich (vgl. Ames, Ur-
sachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II, 2009, S. 14; Hillmann/
Hohenleitner, Impact of Benefit Sanctions on Unemployment Outflow – Evidence
from German Survey Data, 2012, S. 21). Umfangreiche Studien kommen zu dem
Schluss, es hänge entscheidend vom jeweiligen Jobcenter ab, ob eine Leistungsmin-
derung tatsächlich verhängt werde; die Sanktionsrate variiere nach Alter, Qualifikati-
on, Geschlecht und Lebenssituation sowie nach dem Arbeitsmarkt (Boockmann/
Thomsen/Walter, Intensifying the Use of Benefit Sanctions: An Effective Tool to Shor-
ten Welfare Receipt and Speed Up Transitions to Employment?, 2009, S. 5 f., 8, 12,
auf der Grundlage von Interviews und Daten von 24.563 Leistungsberechtigten und
Fachkräften in 154 Behörden; Wolff/Moczall, IAB-Forschungsbericht 11/2012, S. 23,
25, 65, in Auswertung von über einer Million Datensätzen und Erwerbsbiografien zu
Leistungsminderungen in Höhe von 30 %).

2. Die Gründe, auf die zurückgeführt wird, dass Mitwirkungsanforderungen aus § 31
Abs. 1 SGB II nicht erfüllt werden, sind vielfältig. Sie reichen von Unwillen über Un-
vermögen bis zur subjektiv empfundenen oder objektiv vorliegenden Unmöglichkeit,
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die Mitwirkungspflichten zu erfüllen; wie genau sie verteilt sind, ist nicht bekannt. Es
wird dargelegt, dass oft die Lebensumstände entgegenstünden; es lägen Kompe-
tenzdefizite vor, nicht aber mangelnde Eigenverantwortung oder mangelnde Arbeits-
bereitschaft; dazu kämen Kommunikationsstörungen zwischen den Hilfebedürftigen
und Behörden (vgl. Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31
SGB II, 2009, S. 171). In der mündlichen Verhandlung wurde erläutert, dass dabei
auch überzogene Anspruchshaltungen ebenso wie der Eindruck behördlicher Willkür
eine Rolle spielten; zudem wurde mehrfach darauf hingewiesen, die hier zu über-
prüfenden Leistungsminderungen träfen gerade psychisch stark belastete Menschen
(vgl. ergänzend zu Wirkungen des Wegfalls der Leistungen Apel/Engels, Unabhän-
gige wissenschaftliche Untersuchung zur Erforschung der Ursachen und Auswirkun-
gen von Sanktionen nach § 31 SGB II und nach dem SGB III in NRW, 2013, S. 26).
Unter Verweis auf Daten der Krankenkassen wird zwar dargelegt, dass es bei je-
der dritten nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch Leistungen beziehenden Per-
son innerhalb eines Jahres eine ärztlich festgestellte psychiatrische Diagnose gebe
(Schubert u.a., IAB-Forschungsbericht 12/2013, S. 79). Bei vielen Menschen sei al-
lerdings schwer zu unterscheiden, ob eine psychische Erkrankung oder Belastung
vorliege oder schlicht Unwilligkeit, Mitwirkungspflichten zu erfüllen, und es werde un-
einheitlich damit umgegangen, ob eine psychische Erkrankung ein wichtiger Grund
sei, um von Leistungsminderungen abzusehen (a.a.O., S. 65).

3. Derzeit liegen ausweislich der in dieses Verfahren auf konkrete Nachfragen ein-
gebrachten Stellungnahmen und der mündlichen Verhandlung keine eindeutigen em-
pirischen und nach der Höhe der Leistungsminderung differenzierenden Erkenntnis-
se zu den Wirkungen der in §§ 31a, 31b SGB II normierten Sanktionen vor. Die
vorliegenden Studien und Untersuchungen trennen zudem weitgehend nicht nach
der verletzten Pflicht, auf die sich eine Sanktion bezieht, und umfassen vielfach auch
die Pflichten nach § 31 Abs. 2 SGB II sowie die Meldeversäumnisse nach § 32
SGB II. Sie differenzieren weitgehend auch nicht nach dem Alter der Betroffenen. Zur
Praxis der ergänzenden Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II fehlen jedwede
Daten.

a) Die Forschungslage ist insbesondere in den Methoden, der Repräsentativität und
Aussagekraft und in den Ergebnissen uneinheitlich. Es wird daher auch immer wie-
der auf die unbefriedigende Datenlage hingewiesen. So lasse sich eine Kausalität
zwischen Leistungsminderung und der Arbeitssuche und dem Übergang in Beschäf-
tigung nicht belegen (vgl. Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/
2010, S. 4; Wolff/Moczall, IAB-Forschungsbericht 11/2012, S. 31, 36, 65). Ob ver-
hängte Sanktionen die Mitwirkungsbereitschaft durch eine Intensivierung der Arbeits-
suche erhöhen, ist bislang empirisch nicht belegt. Ebenso ist bislang nicht untersucht
und aufgrund der ubiquitären Wirkung auch kaum verifizierbar, wie hoch die soge-
nannte ex ante-Wirkung von Sanktionen, also der Effekt schon aufgrund ihrer Exis-
tenz oder Androhung, auf die Mitwirkungsbereitschaft einzuschätzen ist (Apel/En-
gels, a.a.O. 2013, S. 50).
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b) Es gibt indes mehrere Studien, die positive Wirkungen einer Leistungsminderung
benennen. Ausweislich einer rein quantitativen Studie erhöhen Leistungsminderun-
gen die Wahrscheinlichkeit der Beschäftigungsaufnahme leicht (vgl. Schneider, The
Effect of Unemployment Benefit II Sanctions on Reservation Wages, IAB-Discussion
Paper 19/2008, S. 42; auch Schreyer/Zahradnik/Götz, SozF 2012, S. 215, wonach
aber über die Qualität der Beschäftigung etwa in Hinblick auf Dauer, Entlohnung oder
Ausbildungsadäquanz nichts ausgesagt werden könne). Eine andere Studie gelangt
zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, eine sozialversicherungspflichtige Tä-
tigkeit aufzunehmen, mit einer Sanktion sogar um mehr als 50 % steige (Boockmann/
Thomsen/Walter, a.a.O., 2009, S. 14, 21). Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit sieht eine gewisse empirische Evidenz da-
für, dass Sanktionen in der Grundsicherung Fehlanreizen entgegenwirken und inten-
dierte Beschäftigungseffekte entfalten könnten (Hofmann u.a., IAB-Stellungnahme 5/
2011, S.11, zum Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, BTDrucks
17/3207). Auch finden sich Hinweise darauf, dass die Androhung hoher Sanktionen
davon abschrecken kann, Mitwirkungspflichten zu verletzen; in einem System ohne
Sanktionen sei davon auszugehen, dass sich Menschen anders verhielten, nämlich
höhere Anspruchslöhne sowie eine geringere Suchintensität aufweisen würden (vgl.
Ames, a.a.O., 2009, S. 169 f.; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht
10/2010, S. 3; Schreyer/Zahradnik/Götz, SozF 2012, S. 215).

In einer weiteren Stellungnahme im Rahmen einer Anhörung zu Anträgen der Bun-
destagsfraktion Die Linke (BTDrucks 18/3549, 18/1115) und der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen (BTDrucks 18/1963) wird dargelegt, dass die Forschung zu
Sanktionen positive arbeitsmarktpolitische Wirkungen zeige, insbesondere den be-
schleunigten Übergang in Beschäftigung. Leistungsminderungen könnten die richti-
gen Anreize setzen und auch Verhaltensänderungen bewirken. Zur Vermeidung be-
sonderer Härten sollten jedoch schwerwiegende Folgen einer Leistungsminderung
wie der Wohnungsverlust vermieden, das Maß der Minderung stärker von der Art des
Verstoßes abhängig gemacht und bei wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb ei-
nes Jahres die Minderungswirkung nicht durch eine höhere Minderung, sondern
durch eine längere Dauer gewährleistet werden (vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme
2/2015, S. 34 f.; dazu auch BRDrucks 66/1/16, S. 29).

c) Daneben findet sich der gemischte Befund, dass bei unter 25-Jährigen ein posi-
tiver Zusammenhang zwischen Sanktionserfahrung und Arbeitssuche sichtbar wer-
de, bei älteren Leistungsbeziehern von Sanktionen aber keine substantiell positiven
Auswirkungen auf die Mitwirkungsbereitschaft in Gestalt einer Intensivierung der Ar-
beitssuche ausgingen (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 54 f.).

d) Mehrere Studien legen negative Wirkungen der Sanktionen auf Betroffene dar.
Dazu gehören der soziale Rückzug und Isolation, Obdachlosigkeit, schwerwiegende
psychosomatische Erkrankungen oder Kriminalität zur Erschließung alternativer Ein-
kommensquellen (Ames, a.a.O., 2009, S. 172; auch Fischer, Folgen von Sanktionen
im Bezug von Arbeitslosengeld II, 2016, S. 3 ff.). Besonders problematisch seien die
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Gefahr von Kleinkriminalität, Schwarzarbeit oder Verschuldung, der Kontaktabbruch
von Leistungsberechtigten zum SGB-II-Träger, Fehlentscheidungen bei psychisch
Beeinträchtigten und die Betroffenheit der Bedarfsgemeinschaft (Götz/Ludwig-May-
erhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 6). Auch die Untersuchung zur Erfor-
schung der Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II und nach
dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch von Apel/Engels 2013 gelangt zu dem Ergeb-
nis, dass Sanktionen seelische Probleme verstärkten, zum sozialen Rückzug führ-
ten (a.a.O., S. 26, 29; auch Hillmann/Hohenleitner, a.a.O., 2012, S. 21) und Ver-
schuldungsrisiken auftreten könnten, weil unter anderem Miete und Strom nicht
mehr regelmäßig bezahlt würden (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 37 ff., 46; auch
vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/2015, S. 30; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schrey-
er, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 6). Bei über 25-Jährigen stehe die aktuelle Arbeits-
suche in keinem positiven, sondern in einem eher negativen Zusammenhang mit der
Sanktionserfahrung (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 51, 54). Negative Nebenwirkun-
gen seien jedenfalls nicht auszuschließen (vgl. Hofmann u.a., IAB-Stellungnahme 5/
2011, S. 11).

Besonders kritisch bewerten Fachkräfte die Totalsanktion bei wiederholter größerer
Pflichtverletzung, bei der nicht nur die Regelleistung, sondern auch die Leistung für
Miete und Heizung gestrichen wird (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbe-
richt 10/2010, S. 7; dazu auch Wolff, IAB-Stellungnahme 2/2014, S. 14). Nach einer
Leistungsminderung erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, das Sozialsystem nicht in
Erwerbsarbeit zu verlassen, sondern den Kontakt zum Jobcenter abzubrechen und
dann ohne dessen Unterstützung zu leben (Boockmann/Thomsen/Walter 2009,
a.a.O., S. 14, 21; bestätigt in der Panel-Umfrage Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit
<PASS> von Hillmann/Hohenleitner, a.a.O., 2012, S. 8; vom Berge u.a., IAB-Stel-
lungnahme 2/2015, S. 34). Starre Sanktionen würden dann ihren Zweck konterkarie-
ren (u.a. Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 4, 6). In In-
terviews zeigte sich, dass wiederholte Sanktion nur in wenigen Fällen zur Mitwirkung
führte (Ames, a.a.O., 2009, S. 167). Zudem seien negative Effekte auf Dauer und
Lohnhöhe der zur Vermeidung von Sanktionen wahrgenommenen Beschäftigung er-
kennbar (Hillmann/Hohenleitner, Impact of Welfare Sanctions on the Quality of Sub-
sequent Employment – Wages, Incomes, and Employment Stability, HWWI Rese-
arch Paper 190, 2019, S. 15, 17; dazu auch vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/
2015, S. 18, 25 ff.; Ehrentraut u.a., WISO-Diskurs 2014, S. 26 f.).

e) Darüber hinaus wird mehrfach berichtet, dass in der Praxis tatsächlich gesetzlich
nicht vorgesehene Ermessensspielräume in Anspruch genommen werden, weil eine
rechtlich gebotene Sanktionierung tatsächlich keinen Sinne mache, denn sie erreiche
das Gegenteil von dem, was eigentlich bezweckt sei (vgl. Karl/Müller/Wolff, ZsfRSoz
2011, S. 101 <124 f.>; Bundesrechnungshof, Unterrichtung an die Bundesagentur für
Arbeit über die Prüfung der Umsetzung der Sanktionsmöglichkeiten nach § 31
SGB II, Gz: 31170-2010-0783, 2012, S. 10; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-
Kurzbericht 10/2010, S. 5; vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/2015, S. 33).
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III.

Der am 26. Juli 1982 geborene und damit im Jahr 2014 über 25-jährige Kläger des
Ausgangsverfahrens hat eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Lager/
Logistik. Nach dem Bezug von Arbeitslosengeld erhielt er erstmalig ab Juli 2005 Leis-
tungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch. Im Jahr 2006 brach er eine Aus-
bildung zum Kaufmann für Bürokommunikation ab. Das Jobcenter bewilligte zu-
nächst mit Bescheid vom 31. Januar 2014, ausgehend von einem Regelbedarf in
Höhe von 391 Euro und anfallenden Kosten für Unterkunft und Heizung, für den Zeit-
raum vom 1. März 2014 bis 31. August 2014 Arbeitslosengeld II in Höhe von monat-
lich 609,27 Euro.

Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 übersandte das Jobcenter dem Kläger den
Vorschlag für einen bestimmten Arbeitsplatz als Lagerarbeiter und teilte ihm einen
für ihn vereinbarten Vorstellungstermin mit, verbunden mit einer Belehrung über die
Rechtsfolgen eines Pflichtenverstoßes. Bei einer vom Arbeitgeber durchgeführten In-
formationsveranstaltung äußerte der Kläger, kein Interesse an dieser Tätigkeit zu ha-
ben, sondern sich für den Verkaufsbereich bewerben zu wollen. Dies meldete der Ar-
beitgeber an das Jobcenter.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2014 wurde der Kläger zum möglichen Eintritt einer
Sanktion angehört. Er teilte mit, dass er sich nicht beworben habe, weil er sich für
den Verkauf bewerbe. In dem Schreiben wurde er auf die Möglichkeit hingewiesen,
dass bei einer Minderung des Auszahlungsanspruches um mehr als 30 % ergänzen-
de Leistungen gewährt werden könnten.

1. Durch Bescheid vom 4. Juni 2014 hob das Jobcenter die Bewilligung für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2014 bis 31. August 2014 teilweise auf und minderte das Arbeitslo-
sengeld II für die Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30. September 2014 (den Minderungszeit-
raum) um 30 % des maßgebenden Regelbedarfes, also 117,30 Euro monatlich. Es
habe dem Kläger mit Schreiben vom 25. Februar 2014 ein zumutbares Beschäfti-
gungsverhältnis als Lager- und Transportarbeiter angeboten, dieser habe aber das
Zustandekommen trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen verhindert.

Dagegen legte der Kläger mit Schreiben vom 19. Juni 2014 Widerspruch ein. Das
Arbeitsangebot habe er abgelehnt, da er sich für den Verkauf beworben und mehr-
fach gegenüber seinem Arbeitsvermittler den Wunsch geäußert habe, in diesem Be-
reich eingesetzt zu werden.

Für September 2014 wurden dem Kläger (abgesenkte) Leistungen in Höhe von
491,97 Euro und für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 28. Februar 2015 (ur-
sprünglich nicht abgesenkte und nicht beanstandete) 609,27 Euro monatlich bewil-
ligt.

Den Widerspruch wies das Jobcenter mit Bescheid vom 15. Oktober 2014 als un-
begründet zurück. Anwendung finde § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II. Der Kläger ha-
be sich geweigert, die angebotene und zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Das
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Angebot, eine Tätigkeit als Lagermitarbeiter aufzunehmen, sei aufgrund der Aus-
bildung des Klägers im Bereich Lager/Logistik zumutbar gewesen. Vorrangiges In-
teresse an einem anderen Beschäftigungsverhältnis sei kein wichtiger Grund, eine
Arbeitsaufnahme abzulehnen, denn ein solcher Grund müsse im Verhältnis zu den
Interessen der Allgemeinheit besonderes Gewicht haben. Angesichts der Zumut-
barkeitsregelungen des § 10 SGB II sei bei der Prüfung des wichtigen Grundes ein
strenger Maßstab anzulegen. Der Kläger müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
seine Hilfebedürftigkeit zu verringern, und auch Tätigkeiten ausüben, die nicht sei-
nen persönlichen Vorlieben entsprächen. Er sei mit dem Schreiben vom 25. Februar
2014 über die Folgen einer Pflichtverletzung belehrt worden.

2. Das Jobcenter verfügte mit dem eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden
Verwaltungsakt vom 21. Juli 2014, dass der Kläger bei einem Arbeitgeber innerhalb
eines Monats einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein einzulösen habe, um
eine praktische Erprobung zu ermöglichen. Der Gutschein bezog sich auf eine prak-
tische Erprobung bei einem Arbeitgeber mit dem Ziel, Berufserfahrung im Verkauf zu
erwerben. Dem kam der Kläger trotz Belehrung über seine Mitwirkungspflichten und
die Rechtsfolgen ihrer Verletzung nicht nach.

Mit Bescheid vom 19. September 2014 minderte das Jobcenter das Arbeitslosen-
geld II für die Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014 daher um monatlich
60 % des Regelbedarfs, also um monatlich 234,60 Euro, und hob die Bewilligung für
den Minderungszeitraum auf. Der Kläger sei seiner Mitwirkungspflicht trotz Beleh-
rung über die Pflicht und die Rechtsfolgen wiederholt nicht nachgekommen. In dem
Bescheid nahm das Jobcenter bezüglich der ergänzenden Leistungen auf das Anhö-
rungsschreiben vom 22. August 2014 Bezug und wies nochmals auf die Möglichkeit
hin, auf Antrag ergänzende Leistungen zu erhalten.

Der dagegen gerichtete Widerspruch vom 2. Oktober 2014 wurde mit Wider-
spruchsbescheid vom 23. Oktober 2014 wiederum als unbegründet zurückgewiesen.
Die Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 31a Abs. 1
Satz 2 und § 31b SGB II lägen vor. Der Kläger habe sich ohne Grund geweigert, die
im Verwaltungsakt festgelegten Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Da er Arbeit im Ver-
kauf anstrebe, aber dort keine nennenswerte berufliche Erfahrung habe, sei die prak-
tische Erprobung im Rahmen des Gutscheins sinnvoll und angesichts der bisher fehl-
geschlagenen Vermittlungsbemühungen zweckmäßig und notwendig. Der Kläger
müsse alles tun, um seine Hilfebedürftigkeit zu verringern, also den Gutschein frist-
gemäß einlösen. Er habe dies nicht getan und somit innerhalb eines Jahres wieder-
holt Pflichten verletzt. Daher mindere sich das Arbeitslosengeld II um 60 % des maß-
geblichen Regelbedarfs. Bei einer Minderung um mehr als 30 % könnten auf Antrag
in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen
erbracht werden. Hierauf sei der Kläger hingewiesen worden; er habe aber keinen
entsprechenden Antrag gestellt.

3. Mit Schriftsatz vom 13. November 2014 erhob der Kläger Anfechtungsklage ge-
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gen beide Widerspruchsbescheide. Eine Anstellung als Mitarbeiter im Bereich Lager/
Logistik sei nicht aufgrund seines Verhaltens nicht zustande gekommen. Er habe im
Vorstellungsgespräch gesagt, dass er zu Arbeit im Lager nicht bereit sei, sondern nur
zu einer Tätigkeit im Verkauf. Die erste Leistungsminderung sei gleichwohl ebenso
rechtswidrig wie die Kürzung der Regelleistung um 60 %, denn § 31a SGB II sei ver-
fassungswidrig.

a) Mit Beschluss vom 26. Mai 2015 legte das Sozialgericht Gotha die §§ 31 bis 31b
SGB II dem Bundesverfassungsgericht mit der Frage vor, ob diese mit Art. 1 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sowie mit Art. 12 Abs. 1 und mit Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG zu vereinbaren seien. Die 3. Kammer des Ersten Senats stellte mit Be-
schluss vom 6. Mai 2016 - 1 BvL 7/15 - die Unzulässigkeit der Vorlage fest. Es fehlte
an hinreichenden Darlegungen zur Entscheidungserheblichkeit, da die Rechtmäßig-
keit der Sanktion mit Blick auf die Rechtsfolgenbelehrung nicht geklärt sei.

b) Das vorlegende Gericht hat am 2. August 2016 aufgrund mündlicher Verhand-
lung (erneut) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 31a in Verbindung mit
§§ 31, 31b SGB II zur Entscheidung vorzulegen. Es hörte den Kläger des Ausgangs-
verfahrens zu seiner Kenntnis der Rechtsfolgen der streitgegenständlichen Pflicht-
verletzungen in der mündlichen Verhandlung an. Dieser erklärte, wiederholt Adressat
einer Leistungsminderung geworden zu sein und sich mit einschlägiger Literatur aus-
einandergesetzt zu haben. Er habe sich zudem sehr gut an Gespräche mit Mitarbei-
tern des Jobcenters im Zusammenhang mit Eingliederungsvereinbarungen erinnern
können, in denen ihm Kürzungen des Leistungsanspruches um 30 % beziehungs-
weise 60 % in Aussicht gestellt worden seien.

c) Das vorlegende Gericht ist überzeugt, die Regelungen in § 31a in Verbindung mit
§ 31 und § 31b SGB II seien verfassungswidrig.

aa) Sie verstießen gegen Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Ge-
messen an den Maßgaben zum einheitlichen Grundrechtsschutz, der die physische
Existenz und die Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen sowie
zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben umfasse, gestalteten §§ 31 ff. SGB II die Grundsicherung für erwerbsfähige
Menschen mangelhaft aus. Schon die Koppelung existenzsichernder Leistungen an
ein bestimmtes Verhalten der Betroffenen verstoße gegen die grundgesetzlichen
Vorgaben. Das Existenzminimum sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts unabhängig von den Gründen der Hilfebedürftigkeit zu gewähren. Es
dürfe daher nicht von einer Mitwirkung abhängig gemacht werden. Selbst bewusste
Zuwiderhandlungen gegen den Selbsthilfegrundsatz müssten hingenommen wer-
den.

Die bei einer Sanktion verbleibende Leistung sei nicht bedarfsorientiert berechnet,
sondern willkürlich bestimmt. Das vom Gesetzgeber festgelegte Existenzminium sei
aber schon denklogisch nicht unterschreitbar. Es müsse in jedem Fall und zu jeder
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Zeit gewährleistet sein. Leistungsminderungen ab 30 % des maßgebenden Regel-
bedarfs unterschritten die notwendigen Bedarfe evident. Die Sachleistungen nach
§ 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II kompensierten das nicht, denn schon die Weisungen der
Bundesagentur für Arbeit begrenzten ihren Umfang, sie seien antragsabhängig und
stünden im Ermessen, würden also nicht durch den Gesetzgeber, sondern von der
Verwaltung bestimmt.

bb) Die Regelungen verstießen gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12
GG. Schon die Drohwirkung der Minderungsmöglichkeit nach §§ 31 ff. SGB II beein-
trächtige die dort geschützte Freiheit. Der damit bewirkte Arbeitszwang sei auch nicht
gerechtfertigt. Die Minderungen seien schon nicht geeignet, Leistungsempfänger an
den Arbeitsmarkt heranzuführen, kein mildestes Mittel und unangemessen.

cc) Die Minderungsregelungen verletzten die Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG.
Der Wegfall des Arbeitslosengeldes II könne zum Wegfall des Kranken- und Pflege-
versicherungsschutzes führen, bei Schwangeren entfalle der Mehrbedarf und eine
mangelhafte Versorgung mit Lebensmitteln habe gesundheitsschädliche Folgen.

d) Eine verfassungskonforme Auslegung oder Anwendung der Minderungsregelun-
gen sei ausgeschlossen. Dem stehe der Wortlaut entgegen. Vorschläge aus Fachli-
teratur und Rechtsprechung bezögen sich nur auf kompensatorische Leistungen in
bestimmten Fällen, lösten das Problem aber nicht.

e) Die Entscheidung über die Klage hänge von der Verfassungsmäßigkeit der vor-
gelegten Normen ab. Die zulässige Anfechtungsklage sei in der Sache unbegründet,
wenn diese verfassungskonform wären, denn die angefochtenen Minderungsbe-
scheide seien dann rechtmäßig. Formelle Rechtsfehler seien nicht ersichtlich. Insbe-
sondere sei der Kläger des Ausgangsverfahrens vor Erlass des Minderungsbeschei-
des nach § 24 SGB X angehört worden. Auch Anhaltspunkte für Zweifel an der
Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechtsfolgenbelehrung bestünden nicht; der Klä-
ger habe im Übrigen Kenntnis von den Rechtsfolgen seines Handelns gehabt. Er ha-
be ein zumutbares Arbeitsangebot abgelehnt und damit eine Pflicht nach § 31 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 SGB II verletzt. Er habe innerhalb eines Jahres eine erste wiederholte
Pflichtverletzung im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II begangen, denn er
habe gegen eine Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II versto-
ßen, indem er einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein mit dem Ziel der prak-
tischen Erprobung bei einem selbstgewählten Arbeitgeber im Bereich Verkauf nicht
eingelöst habe.

IV.

Zu dem Vorlagebeschluss haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
namens der Bundesregierung, das Bundessozialgericht, der Freistaat Thüringen, die
Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag, die
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, der Deutsche Anwaltverein, der
Deutsche Sozialgerichtstag, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Cari-
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tasverband, die Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Tacheles e.V., der Sozialverband
Deutschland und der Sozialverband VdK inhaltlich Stellung genommen.

Die Bundesregierung hält die Vorlage für unzulässig, hilfsweise für unbegründet.
Die Regelungen seien mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Menschenwürdegarantie
sei auch durch Eigenverantwortung geprägt. Die Ausgestaltung der Sanktionen ge-
nüge dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Die Bundesagentur für Arbeit hebt die Funktion der Sanktionen als wichtiges Len-
kungsinstrument hervor. Die Forschungsergebnisse deuteten darauf hin, dass sie po-
sitive Wirkungen zeigten. Sie ergänzte allerdings in der mündlichen Verhandlung,
dass es der Sanktion des vollständigen Wegfalls der Leistungen nicht bedürfe, weil
sie oft kontraproduktiv wirke (unten Rn. 100).

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände hält die vorgelegten
Regelungen – insbesondere mit Blick auf den Gestaltungsspielraum des Gesetzge-
bers und einer aus Art. 1 Abs. 1 GG folgenden Selbsthilfeobliegenheit – für verfas-
sungsgemäß.

Das Bundessozialgericht verweist darauf, dass der 14. Senat eine Leistungsminde-
rung um 30 % des maßgebenden Regelbedarfs für verfassungsgemäß gehalten ha-
be (BSGE 119, 17). An die Feststellung einer Obliegenheitsverletzung als Voraus-
setzung für eine Leistungsminderung oder einen -wegfall würden hohe
Anforderungen gestellt. Die Rechtsprechung habe zudem Folgen eines Wegfalls des
Arbeitslosengeldes II für Angehörige der Bedarfsgemeinschaft abgemildert.

Der Deutsche Landkreistag hält die vorgelegten Regelungen für verfassungsge-
mäß, denn das Grundgesetz fordere keine voraussetzungslosen Sozialleistungen.
Ohne die Sanktionen sei eine nachhaltige Integrationsarbeit in den Arbeitsmarkt stark
eingeschränkt. Der Deutsche Städtetag trägt vor, dass die Wirkungen von Sanktio-
nen als überwiegend positiv beschrieben würden.

Der Freistaat Thüringen führt aus, er habe in – erfolglosen – Gesetzesinitiativen zur
Entschärfung des Sanktionsrechts beziehungsweise zur Abschaffung der Sanktionen
im Bundesrat die Vereinbarkeit der Sanktionsregelungen im Sozialgesetzbuch Zwei-
tes Buch mit dem Grundgesetz in Zweifel gezogen.

Der Deutsche Anwaltverein berichtet von Problemen der Praxis. So seien Personen
mit multiplen Vermittlungshindernissen besonders häufig von Sanktionen betroffen,
und neurologisch-psychiatrische Grunderkrankungen oder ähnliche der Vermittlung
in den Arbeitsmarkt entgegenstehende Sachverhalte würden oft erst vor Gericht auf-
geklärt.

Der Deutsche Sozialgerichtstag und der Deutsche Verein für öffentliche und private
Fürsorge halten die Regelungen für teilweise verfassungswidrig. Der Deutsche Sozi-
algerichtstag trägt vor, dass die Grundrechte zwar nicht den Verzicht auf jede Sank-
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tionierung durch Leistungskürzungen forderten. Die derzeitige Ausgestaltung be-
inhalte jedoch keine ausreichenden materiellen und verfahrensmäßigen Sicherungen
zur Gewährleistung des menschenwürdigen Daseins. Der Deutsche Verein für öffent-
liche und private Fürsorge erachtet die Minderung in Höhe von 30 % für verfassungs-
gemäß; sie sei auch von gewichtigen Belangen der die Leistungen finanzierenden
Gemeinschaft getragen. Angesichts der Höhe der anerkannten regelbedarfsrelevan-
ten Verbrauchsausgaben sei es bei einer Leistungsminderung um 60 % überhaupt
nur mit ergänzenden Leistungen denkbar, den existenznotwendigen Bedarf zu de-
cken, doch sei eine Sanktion in dieser Höhe nicht mehr angemessen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutscher Caritasverband, die Diakonie
Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, Tacheles e.V., der Sozialverband
Deutschland und der Sozialverband VdK halten die Normen für insgesamt verfas-
sungswidrig. Teils wird darauf verwiesen, dass existenzsichernde Leistungen hier
nicht bedürftigkeitsabhängig gekürzt würden, teils die Verhältnismäßigkeit bezweifelt
oder verneint, teils auf negative sozialpolitische Folgen abgehoben. Der Paritätische
Gesamtverband verweist auf mildere Mittel, um dauerhaft die erforderliche Mitwir-
kung zu bewirken, wie eine Befristung von Leistungsbestandteilen. Nach Einschät-
zung des Deutschen Caritasverbands seien Verhaltensanforderungen angesichts
der Verantwortung des Einzelnen nicht von vornherein unzulässig, ihre Ausgestal-
tung genüge aber der Verhältnismäßigkeit nicht.

V.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der mündlichen Verhandlung am 15. Januar
2019 die Bundesregierung, die Prozessbevollmächtigte des Klägers des Ausgangs-
verfahrens, die Bundesagentur für Arbeit, den Deutschen Landkreistag, den Deut-
schen Städtetag, die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, den Deut-
schen Caritasverband, den Deutschen Gewerkschaftsbund, Tacheles e.V., die
Diakonie Deutschland, den Deutschen Sozialgerichtstag, den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, den Deutschen Anwaltverein, den Deutschen Verein für öffentliche
und private Fürsorge sowie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit gehört.

Die Bundesregierung hat ausgeführt, die Sanktionen dienten der Durchsetzung der
Mitwirkungsobliegenheiten und damit letztlich der Überwindung der Hilfebedürftigkeit
sowie dem Schutz der Steuerzahler. Ihre Abschaffung würde das Prinzip des För-
derns und Forderns konterkarieren und die Mitwirkungsobliegenheiten ins Leere lau-
fen lassen. Im Einzelfall auftretenden Härten und Belastungen Dritter werde hinrei-
chend begegnet. Die Warnfunktion der Leistungsminderung werde beeinträchtigt,
wenn der Minderungszeitraum verkürzt werde. Überwiegend unterbleibe die Mitwir-
kung, weil der Wille fehle.

Die Bundesagentur für Arbeit hat insoweit ergänzend vorgetragen, dass Sanktionen
insbesondere erforderlich seien, um Mitwirkung durchzusetzen und den Kontakt zu
den Hilfebedürftigen nachdrücklich einfordern zu können, denn eine höhere Kontakt-
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dichte verbessere die Vermittlung in den Arbeitsmarkt erheblich. Der völlige Wegfall
der Leistungen sei nicht notwendig, sondern oft sogar kontraproduktiv; insbesondere
eine Gefährdung der Wohnung sei nicht zu rechtfertigen. Gebe es ein Ermessen der
zuständigen Behörde hinsichtlich der Sanktion, sei für die zur Mitwirkung Verpflichte-
ten nicht mehr absehbar, welche Folgen ihr Handeln habe; auch könne das Vertrau-
ensverhältnis zum Sachbearbeiter empfindlich gestört werden. Vorgetragen wurde
auch, dass Leistungsminderungen zeitnah enden und wieder ungeminderte Leistun-
gen ausgezahlt werden könnten, wenn nachgewiesen wird, dass die Mitwirkung nun-
mehr erfolgt.

Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag haben vorgetragen, die
Sanktionen seien grundsätzlich geeignet, das Verhalten der Leistungsberechtigten
zu korrigieren, denn sie seien ein Weckruf. Der Deutsche Landkreistag hat darauf
hingewiesen, dass die Betroffenen auf Fragen nach den Gründen für die Verweige-
rung der Mitwirkung vielfach auf privaten Stress, Überforderung, Amtswillkür oder
Missverständnisse hinweisen; teilweise müsse davon ausgegangen werden, dass
andere Einnahmequellen bestünden oder eine überzogene Anspruchshaltung vorlie-
ge. Es gäbe aber auch negative Effekte von Sanktionen wie den Rückzug vom Ar-
beitsmarkt und die Erschließung illegaler Einnahmequellen. Nach Ansicht des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat sich das
Konzept des Forderns und Förderns bewährt, weil die Mitwirkungsobliegenheit über-
wiegend erfüllt werde. Eine positive Wirkung auf die Vermittlungswahrscheinlichkeit
sei allerdings nicht für alle Sanktionshöhen belegt.

Die Prozessbevollmächtigte des Klägers des Ausgangsverfahrens führte aus, dass
Jobcenter die Sachverhalte oft mangelhaft aufklärten und Mitarbeiter mitunter vorein-
genommen seien. Es würden häufig Personen mit psychischen Erkrankungen sank-
tioniert, bei denen dies ohnehin wirkungslos sei. Der starre Sanktionszeitraum wirke
demotivierend, da eigenes Verhalten ihn nicht verkürzen könne.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund betonte, dass empirische Belege zur Geeignet-
heit von Sanktionen, Betroffene zur Mitwirkung anzuhalten, weithin fehlten. Der Deut-
sche Caritasverband bejahte die Eignung, verneinte aber die Verhältnismäßigkeit der
zwingenden Leistungsminderung und ihrer vorgegebenen Dauer. Eine Kombination
aus Höhe und Dauer der Minderung könne den sehr unterschiedlichen Lebenslagen
besser entsprechen. Sanktionen treffen auch nach den Darlegungen von Tacheles
e.V., der Diakonie Deutschland und der Deutsche Caritasverband insbesondere
Menschen mit multiplen Vermittlungshindernissen und psychisch stark belastete
Menschen, auch wenn dazu keine Statistiken vorliegen. Die Mitwirkung unterbleibe
eher wegen einer Überforderung, insbesondere aufgrund persönlicher Krisen, De-
pressionen oder Krankheiten, und weniger aufgrund von Verweigerung. Es sei auch
nicht belegt, dass Menschen im Leistungsbezug verharrten, wenn es keine Sanktio-
nen gäbe. Es gebe eine Unwucht zwischen Fördern und Fordern.

Nach Darstellung von Tacheles e.V., die unter anderem auf einer selbst durchge-

31/62



105

106

107

108

109

führten, nicht repräsentativen Befragung beruht, ist ein Zusammenhang zwischen der
Leistungsminderung und der Eingliederung in Arbeit nicht erkennbar; Erfolge könnten
auch auf die gute Konjunktur zurückgeführt werden. Viele Befragte und die Sozialver-
bände beurteilten die Sanktionen kritisch. Sie sähen in der Überforderung der Sank-
tionierten aufgrund einer psychischen Erkrankung einen wesentlichen Grund, warum
Mitwirkungsanforderungen nicht nachgekommen wird. Häufig seien durch Sanktio-
nen Dritte betroffen. Insgesamt seien Sanktionen kein geeignetes Mittel zur Überwin-
dung der Hilfebedürftigkeit.

B.

Die Normenkontrollvorlage des Sozialgerichts zur Klärung der Verfassungsmäßig-
keit der Regelungen in § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2, 4 und 5, § 31b Abs. 1 Sätze 1, 3 und
5 SGB II in den Fällen des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II ist zulässig (I). Die
Vorlagefrage ist um § 31a Abs. 1 Satz 3 und um die Fälle des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 SGB II zu erweitern (II).

I.

Der Beschluss des Sozialgerichts genügt den Anforderungen des § 80 Abs. 2
Satz 1 BVerfGG an die Darlegung der Entscheidungserheblichkeit (vgl. BVerfGE
105, 61 <67>; 127, 335 <355>; 133, 1 <10 f. Rn. 35>).

1. Das Sozialgericht rügt ausdrücklich die Verfassungswidrigkeit von § 31a in Ver-
bindung mit § 31 SGB II und § 31b SGB II in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 2011 (BGBl I S. 850) als formelles nachkonstitutionelles Recht. Tatsächlich
findet jedoch die seit dem 1. April 2012 geltende Fassung vom 20. Dezember 2011
(BGBl I S. 2854) Anwendung. Nachfolgend wurde die Norm redaktionell geändert
(oben Rn. 3), blieb aber in den hier zu prüfenden Regelungsteilen identisch. Insoweit
besteht über den Gegenstand der Vorlage kein Zweifel (vgl. BVerfGE 67, 256
<273>).

2. Anders als im ersten Vorlageverfahren ist die Entscheidungserheblichkeit hinrei-
chend dargelegt (zu den Anforderungen vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 6. Mai 2016 - 1 BvL 7/15 -, Rn. 18 ff.). Grundsätzlich ist insoweit
die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgeblich, soweit diese nicht of-
fensichtlich unhaltbar ist (vgl. BVerfGE 126, 77 <97>; 127, 224 <244>; 131, 1 <15>;
133, 1 <10 f. Rn. 35>; 138, 1 <15 Rn. 41>).

a) Die Entscheidungserheblichkeit ist hier für die Regelung des § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Nr. 2 in Verbindung mit § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2, 4 und 5 SGB II und auch
für die Regelung des § 31b SGB II mit Ausnahme von § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II
hinreichend dargelegt. Das vorlegende Gericht hat vertretbar aufgezeigt, dass die
Leistungsabsenkungen formell wie materiell rechtmäßig sind, wenn die Verfassungs-
konformität dieser Regelungen unterstellt wird. Die Klage wäre dann, anders als im
Fall der Verfassungswidrigkeit der zur Prüfung gestellten Regelungen, abzuweisen.
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b) Das Sozialgericht geht vertretbar davon aus, dass keine formellen Rechtsfehler
vorliegen. Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist vor Erlass des Minderungsbe-
scheides nach § 24 SGB X angehört worden. Die Anforderungen an die Rechtsfol-
genbelehrung oder die Kenntnis der Rechtsfolgen (zusammenfassend BSGE 105,
297 <302 f. Rn. 20 f.> m.w.N.) waren damit erfüllt. In Anwendung des § 31 Abs. 1
Satz 1 SGB II legt das Gericht plausibel dar, die erste Rechtsfolgenbelehrung als Be-
standteil des Vermittlungsvorschlags vom 25. Februar 2014 sei für den Kläger un-
missverständlich gewesen und habe erkennen lassen, welche konkreten Auswirkun-
gen seine Weigerung haben werde, die vorgeschlagene Stelle anzunehmen.
Vertretbar ist auch die Annahme, der Kläger habe positive Kenntnis der Sanktions-
folgen und insbesondere der zweiten Leistungsabsenkung gehabt. Dies war aus-
weislich der Niederschrift Gegenstand der mündlichen Verhandlung vom 2. August
2016, wonach sich der Kläger seit dem Bezug von Arbeitslosengeld II „intensiv mit
den Sanktionsregelungen, insbesondere mit den Rechtsfolgen von Pflichtverletzun-
gen, durch Studium des Gesetzes und der einschlägigen Literatur befasst“ habe.

c) Das Gericht legt vertretbar dar, dass die materiellen Voraussetzungen für die An-
wendung der vorgelegten Regelungen erfüllt sind. Insoweit ordnet es die Ablehnung
eines zumutbaren Arbeitsangebots als Lager- und Transportarbeiter als Pflichtverlet-
zung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II ein. Als zweite Pflichtverletzung versteht
es einen Verstoß gegen Anforderungen aus dem Eingliederungsverwaltungsakt im
Sinne von § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II, da der Kläger einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein mit dem Ziel der praktischen Erprobung bei einem selbstge-
wählten Arbeitgeber nicht eingelöst hat, ohne dass dafür ein wichtiger Grund im Sin-
ne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II ersichtlich oder vorgetragen sei. Das Gericht hatte
daneben keinen Anlass zu einer Prüfung, ob die Minderung des Regelbedarfs wegen
fehlender Sachleistung nach § 31a Abs. 3 SGB II rechtswidrig sein könnte. Ein dar-
auf gerichteter Antrag war nicht Gegenstand des Ausgangsverfahrens, weshalb sich
das Sozialgericht damit nicht befassen musste.

3. Das Sozialgericht hat seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der vor-
gelegten entscheidungserheblichen Vorschriften (vgl. BVerfGE 133, 1 <12 Rn. 39>;
136, 127 <142 Rn. 45>) ausreichend begründet. Dass sich das Gericht offensichtlich
an einem öffentlich verfügbaren Muster orientierte, steht dem nicht entgegen, da die
Vorlage zeigt, dass sich das Gericht eventuell andernorts formulierte Argumente je-
denfalls zu eigen gemacht hat.

II.

Die Vorlagefrage bedarf der Erweiterung (dazu BVerfGE 139, 285 <297 Rn. 38>
m.w.N.). Das Sozialgericht hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit von § 31a SGB II in Verbindung mit § 31 SGB II und § 31b SGB II in
einem Verfahren vorgelegt, das sich einzig mit der Rechtmäßigkeit einer Sanktion
nach § 31a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II nach Maßgabe des § 31b SGB II bei Pflicht-
verletzungen nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II befasste.
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Die Vorlage betrifft nicht die weiteren Regelungen über Sanktionen nach § 31
Abs. 2 SGB II wegen unwirtschaftlichen Verhaltens und im Zusammenhang mit einer
Sperrzeit oder nach § 32 SGB II wegen Meldeversäumnissen. Eine höhere Belas-
tung von Betroffenen, die entstehen kann, wenn eine andere Leistungsminderung mit
den hier zu prüfenden Sanktionen zusammentrifft, ist nicht Gegenstand dieser Ent-
scheidung. Das Verfahren wirft auch keine Fragen zu den Bestimmungen über Sank-
tionen gegenüber unter 25-jährigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in § 31a
Abs. 2, § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II auf. Die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit dem
Grundgesetz machte eine eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung erforder-
lich, ohne durch das Ausgangsverfahren veranlasst zu sein. Dazu fehlt die fachge-
richtliche Aufarbeitung der Sach- und Rechtslage.

Demgegenüber besteht Anlass, die Sanktionen in den Fällen des § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB II in die Prüfung einzubeziehen, da es sich um eine gleichgelagerte Mit-
wirkungspflicht handelt, um die zulässig vorgelegten Normen einheitlich beurteilen zu
können. Desgleichen ist die Sanktionsregelung in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II so ge-
lagert wie die unmittelbar entscheidungserheblichen Sanktionsnormen der § 31a
Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II, weshalb auch sie in die Prüfung einzubeziehen ist.

C.

Im Ausgangspunkt steht die Entscheidung des Gesetzgebers in § 31a Abs. 1
SGB II, existenzsichernde Geldleistungen nach Maßgabe des § 31b SGB II zu min-
dern oder ganz zu entziehen, um Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II
durchzusetzen, mit den Anforderungen des Grundgesetzes in Einklang. Die Rege-
lungen genügen aber in der konkreten Ausgestaltung nicht den hier geltenden stren-
gen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit.

I.

Die zentralen Anforderungen an den Gesetzgeber für die Ausgestaltung der Grund-
sicherungsleistungen für Erwerbsfähige ergeben sich aus der grundrechtlichen Ge-
währleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 20 Abs. 1 GG (1). Gesichert werden muss die physische und
soziokulturelle Existenz als einheitliche Gewährleistung (1 a). Der Gesetzgeber darf
sich dafür entscheiden, existenzsichernde Leistungen nur nach Maßgabe der Bedürf-
tigkeit zur Verfügung zu stellen (1 b). Er verfügt insofern über einen Ausgestaltungs-
spielraum (1 c). Das Grundgesetz steht auch der Entscheidung nicht entgegen, staat-
liche Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz nur nachrangig zu
gewähren und sie deshalb an Mitwirkungspflichten zu binden, die darauf zielen, die
Hilfebedürftigkeit zu überwinden, sofern sie gemessen an dieser Zielsetzung verhält-
nismäßig sind (2). Dem Gesetzgeber ist es dann nicht verwehrt, Instrumente zu
schaffen, um derartige Mitwirkungspflichten durchzusetzen; auch sie müssen den
Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen. Entscheidet er sich hierbei wie mit
den vorgelegten Regelungen für das Durchsetzungsinstrument der Leistungsminde-
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rungen, setzt er also im Bereich der Gewährleistung der menschenwürdigen Existenz
selbst an, sind diese Anforderungen besonders streng (3). Bei der Ausgestaltung der
Sanktionen sind im Übrigen weitere Grundrechte zu beachten, wenn ihr Schutzbe-
reich berührt ist (4).

1. Die zu überprüfenden Regelungen zur Ausgestaltung des Grundsicherungs-
rechts müssen den Anforderungen der grundrechtlichen Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums genügen. Das Grundgesetz garantiert mit Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG ein Grundrecht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums. Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen An-
spruch; das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG erteilt dem Gesetzgeber den
Auftrag, ein menschenwürdiges Existenzminimum tatsächlich zu sichern. Das
Grundrecht ist dem Grunde nach unverfügbar und muss durch einen Leistungsan-
spruch eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung
durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Ent-
wicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen im
Hinblick auf die konkreten Bedarfe der Betroffenen auszurichten hat. Dem Gesetzge-
ber steht ein Gestaltungsspielraum zu. Bei dessen Ausfüllung hat er auch völker-
rechtliche Verpflichtungen zu berücksichtigen (BVerfGE 142, 353 <369 f. Rn. 36>
m.w.N.).

a) Der verfassungsrechtlich garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt sich auf die unbedingt erforder-
lichen Mittel als einheitliche Gewährleistung zur Sicherung sowohl der physischen
Existenz als auch zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen Leben (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134
<172 Rn. 94>; 137, 34 <72 Rn. 75>; 142, 353 <370 Rn. 37>). Die Verankerung des
Gewährleistungsrechts im Grundrecht des Art. 1 Abs. 1 GG bedeutet, dass Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung (Art. 1 Abs. 3 GG) den Menschen
nicht auf das schiere physische Überleben reduzieren dürfen, sondern mit der Würde
mehr als die bloße Existenz und damit auch die soziale Teilhabe als Mitglied der Ge-
sellschaft gewährleistet wird. Es widerspräche dem nicht relativierbaren Gebot der
Unantastbarkeit, wenn nur ein Minimum unterhalb dessen gesichert würde, was der
Gesetzgeber bereits als Minimum normiert hat; insbesondere lässt sich die Gewähr-
leistung aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG nicht in einen „Kern-
bereich“ der physischen und einen „Randbereich“ der sozialen Existenz aufspalten.
Der Gesetzgeber kann auch weder für einen internen Ausgleich noch zur Rechtferti-
gung einer Leistungsminderung auf die Summen verweisen, die in der pauschalen
Berechnung der Grundsicherungsleistungen für die soziokulturellen Bedarfe veran-
schlagt werden, denn die physische und soziokulturelle Existenz werden durch Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG einheitlich geschützt (vgl. BVerfGE 137,
34 <91 Rn. 117> m.w.N.).

b) Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Da-
seins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus eigener Erwerbs-
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tätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten
kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde
und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen für dieses menschenwürdige
Dasein zur Verfügung stehen (vgl. BVerfGE 40, 121 <133 f.>; 125, 175 <222>;
stRspr). Die den entsprechenden Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen
zu, ist dem Grunde nach unverfügbar (vgl. BVerfGE 45, 187 <229>) und geht selbst
durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren (vgl. BVerfGE 87, 209
<228>); sie kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste
Verfehlungen vorzuwerfen sind (vgl. BVerfGE 64, 261 <284>; 72, 105 <115>). Das
Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge auch für jene, die aufgrund
persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachtei-
ligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind (vgl. BVerfGE
35, 202 <236>). Diese Verpflichtung zur Sicherung des Existenzminimums ist auch
zur Erreichung anderweitiger Ziele nicht zu relativieren (vgl. BVerfGE 132, 134 <173
Rn. 95>).

c) Der Gesetzgeber verfügt bei den Regeln zur Sicherung des menschenwürdigen
Existenzminimums über einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Art und Höhe
der Leistungen (vgl. BVerfGE 125, 175 <222, 224 f.>; 132, 134 <159 ff. Rn. 62, 67>;
137, 34 <72 ff. Rn. 74, 76, 78>; 142, 353 <370 Rn. 38>). Er hat einen Entscheidungs-
spielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie bei der wer-
tenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, muss seine Entscheidung jedoch an
den konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen ausrichten (BVerfGE 142, 353 <370
Rn. 38> m.w.N.). Dass dem Gesetzgeber in der Beurteilung der tatsächlichen Ver-
hältnisse in soziokultureller Hinsicht ein weiterer Spielraum zukommt als in der Be-
wertung dessen, was Menschen zur Sicherung ihrer physischen Existenz benötigen
(vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 132, 134 <161 Rn. 67>), trägt der höheren Wandel-
barkeit der soziokulturellen Lebensbedingungen Rechnung, relativiert aber nicht den
einheitlichen Schutz. Die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine
menschenwürdige Existenz Sorge zu tragen, dürfen im Ergebnis nicht verfehlt wer-
den (BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 38> m.w.N.).

Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Bemessung des Existenzmi-
nimums entspricht eine zurückhaltende Kontrolle durch das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfGE 125, 175 <225>; 137, 34 <74 Rn. 80>). Das Bundesverfassungsge-
richt hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, wie hoch ein Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Existenzminimums sein muss; es ist zudem nicht seine Aufgabe zu
prüfen, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste und vernünftigste Lö-
sung zur Erfüllung seiner Aufgaben gewählt hat. Das Grundgesetz verpflichtet den
Gesetzgeber nicht, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren eine optimale Be-
stimmung des Existenzminimums vorzunehmen; darum zu ringen ist vielmehr Sache
der Politik (vgl. BVerfGE 137, 34 <73 f. Rn. 77>). Aus verfassungsrechtlicher Sicht
kommt es vielmehr entscheidend darauf an, dass die Untergrenze eines menschen-
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würdigen Existenzminimums nicht unterschritten wird und die Höhe der Leistungen
insgesamt tragfähig begründbar ist (BVerfGE 137, 34 <74 f. Rn. 80> m.w.N.). Auch
im Übrigen muss die Ausgestaltung der existenzsichernden Leistungen verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügen.

2. Das Grundgesetz kennt zwar keine allgemeinen Grundpflichten der Bürgerinnen
und Bürger. Insbesondere die Menschenwürde ist ohne Rücksicht auf Eigenschaften
und sozialen Status, wie auch ohne Rücksicht auf Leistungen garantiert (vgl.
BVerfGE 87, 209 <228>); sie muss nicht erarbeitet werden, sondern steht jedem
Menschen aus sich heraus zu. Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen
ist nicht Bedingung dafür, dass ihm Menschenwürde zukommt; die Voraussetzungen
für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags
des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzge-
ber jedoch nicht, die Inanspruchnahme sozialer Leistungen zur Sicherung der men-
schenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur
Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern
können (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 142, 353 <371 Rn. 39>; siehe auch BVerfGE
120, 125 <154 ff.>).

a) Auch der soziale Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass Mittel der Allgemein-
heit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, nur in Fällen in An-
spruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit vorliegt (BVerfGE 142,
353 <371 Rn. 39>). Eine daran anknüpfende Schonung der begrenzten finanziellen
Ressourcen des Staates sichert diesem künftige Gestaltungsmacht gerade auch zur
Verwirklichung des sozialen Staatsziels.

Mit der Entscheidung für den Nachranggrundsatz gestaltet der Gesetzgeber das
Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG aus. Die Staatszielbestimmung verpflichtet
alle Staatsorgane unmittelbar, bedarf aber zu ihrer Verwirklichung in hohem Maße
der Konkretisierung vor allem durch den Gesetzgeber (vgl. BVerfGE 65, 182 <193>;
71, 66 <80>). Er hat in seinem weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum zu
entscheiden, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln das soziale Staatsziel ver-
folgt werden soll (vgl. BVerfGE 59, 231 <263>; 82, 60 <80>). Eine Grenze findet dies
in der Verpflichtung, jedem Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zu
sichern (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>). Der Gesetzgeber verfehlt diesen Auftrag
nicht, wenn er die Gewährung staatlicher Hilfe davon abhängig macht, dass sich die
Betroffenen nicht selbst helfen können. Er darf also den Gedanken der Subsidiarität
verfolgen, wonach vorhandene Möglichkeiten der Eigenversorgung Vorrang vor
staatlicher Fürsorge haben.

b) Der Gesetzgeber kann den Nachranggrundsatz nicht nur durch eine Pflicht zum
vorrangigen Einsatz aktuell verfügbarer Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zu-
wendungen Dritter zur Geltung bringen (vgl. BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>). Das
Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von
denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen,

37/62



127

128

129

130

131

zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken
oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen.

Demgegenüber kann ein legitimes Ziel solcher Mitwirkungspflichten nicht darin ge-
sehen werden, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu fördern. Dem Grundge-
setz ist ein solcher Paternalismus fremd. Es gibt keine „Vernunfthoheit“ staatlicher
Organe über die Grundrechtsberechtigten (vgl. BVerfGE 142, 313 <339 Rn. 74>
m.w.N.); vielmehr fordert das Grundgesetz Respekt vor der autonomen Selbstbe-
stimmung der Einzelnen (vgl. BVerfGE 142, 313 <344 Rn. 86>), ohne den hilflosen
Menschen aber einfach sich selbst zu überlassen (vgl. BVerfGE 142, 313 <338 f.
Rn. 73>). Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner
Individualität selbst begreift und seiner selbst bewusst ist (BVerfGE 49, 286 <298>).
Das schließt Mitwirkungspflichten aus, die auf eine staatliche Bevormundung oder
Versuche der „Besserung“ gerichtet sind (vgl. BVerfGE 128, 282 <308>; zur histori-
schen Entwicklung oben Rn. 5, 7).

c) Mitwirkungspflichten beschränken allerdings – ungeachtet damit eventuell ver-
bundener Sanktionen – die Handlungsfreiheit der Betroffenen und bedürfen verfas-
sungsrechtlicher Rechtfertigung. Verfolgt der Gesetzgeber mit Mitwirkungspflichten
das legitime Ziel, dass Menschen die eigene Hilfebedürftigkeit insbesondere durch
Erwerbsarbeit vermeiden oder überwinden, müssen sie den an diesem Ziel ausge-
richteten Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen, dafür also geeignet, er-
forderlich und zumutbar sein.

3. Der Gesetzgeber darf für sich genommen verhältnismäßige Mitwirkungspflichten
auch durchsetzbar ausgestalten.

a) Das Grundgesetz steht der Entscheidung nicht entgegen, nicht nur positive An-
reize zu setzen oder reine Obliegenheiten zu normieren. Der Gesetzgeber kann für
den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht
ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, auch belastende Sanktionen vorsehen, um so
ihre Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen; er
berücksichtigt ihre Eigenverantwortung, indem die Betroffenen die ihnen bekannten
Folgen zu tragen haben, die das Gesetz an ihr Handeln knüpft.

Wird die Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch eine Minderung existenzsichern-
der Leistungen sanktioniert, fehlen der bedürftigen Person allerdings Mittel, die sie
benötigt, um die Bedarfe zu decken, die ihr eine menschenwürdige Existenz ermög-
lichen. Mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung einer menschenwürdigen
Existenz kann eine Leistungsminderung dennoch vereinbar sein. Sie kann die Anfor-
derungen aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG wahren, wenn sie
nicht darauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten zu ahnden, sondern darauf,
dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle
Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dann dient die Leistungsminderung
wie auch die Pflicht, die mit ihr durchgesetzt werden soll, dazu, den existenznotwen-
digen Bedarf auf längere Sicht nicht mehr durch staatliche Leistung, sondern durch
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die Eigenleistung der Betroffenen zu decken. Der Gesetzgeber kann insofern staatli-
che Leistungen zur Sicherung der Existenz auch mit der Forderung von und Befähi-
gung zu eigener Existenzsicherung verbinden.

b) Es gelten jedoch strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit. Denn die Min-
derung existenzsichernder Leistungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten
steht in einem unübersehbaren Spannungsverhältnis zur Existenzsicherungspflicht
des Staates aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Bedürftige erhal-
ten in der Zeit der geminderten Leistungen tatsächlich nicht, was sie zur Existenzsi-
cherung benötigen, ohne selbst unmittelbar zur Existenzsicherung in der Lage zu
sein. Der Gesetzgeber enthält vor, was er nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 1 GG zu gewährleisten hat; er suspendiert, was Bedürftigen grundrecht-
lich gesichert zusteht, und belastet damit außerordentlich.

Derartige Leistungsminderungen sind nur verhältnismäßig, wenn die Belastungen
der Betroffenen auch im rechten Verhältnis zur tatsächlichen Erreichung des legiti-
men Zieles stehen, die Bedürftigkeit zu überwinden, also eine menschenwürdige
Existenz insbesondere durch Erwerbsarbeit eigenständig zu sichern. Ihre Zumutbar-
keit richtet sich vor allem danach, ob die Leistungsminderung unter Berücksichtigung
ihrer Eignung zur Erreichung dieses Zwecks und als mildestes, gleich geeignetes
Mittel in einem angemessenen Verhältnis zur Belastung der Betroffenen steht. Das
setzt insbesondere voraus, dass es den Betroffenen tatsächlich möglich ist, die Min-
derung staatlicher Leistungen durch eigenes zumutbares Verhalten abzuwenden und
die existenzsichernde Leistung wiederzuerlangen. Die Anforderungen aus Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sind daher nur gewahrt, wenn die zur
Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen für
Bedürftige jedenfalls bereitstehen und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, in zu-
mutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach ei-
ner Minderung wieder zu erhalten.

c) Hier ist der sonst bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers be-
schränkt. Zwar verfügt er regelmäßig über einen weiten Spielraum, die Wirkung der
von ihm gewählten Maßnahmen auch im Vergleich zu anderen, weniger belastenden
Maßnahmen zu prognostizieren, und kann sich dabei auch mit geringen Erfolgswahr-
scheinlichkeiten begnügen. Doch ist der Spielraum enger, wenn er auf existenzsi-
chernde Leistungen zugreift. Der Gesetzgeber muss der Wahl und Ausgestaltung
seines Konzepts eine verfassungsrechtlich tragfähige Einschätzung zugrunde legen;
soweit er sich auf Prognosen über tatsächliche Entwicklungen und insbesondere
über die Wirkungen seiner Regelung stützt, müssen diese hinreichend verlässlich
sein (vgl. BVerfGE 88, 203 <262>). Je länger eine Minderungsregel in Kraft ist und
der Gesetzgeber damit in der Lage, fundierte Einschätzungen zu erlangen, umso we-
niger genügt es, sich auf plausible Annahmen zur Wirkung der Durchsetzungsmaß-
nahmen zu stützen. Umso tragfähigerer Erkenntnisse bedarf es dann, um die Eig-
nung, Erforderlichkeit und Angemessenheit dieser Sanktionen zu belegen (zur
abnehmenden Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers: BVerfGE 143, 216
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<245 Rn. 71>).

4. Weitere grundrechtliche Maßgaben sind nur dann zu beachten, wenn deren
Schutzbereich berührt ist (vgl. BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>). Insoweit müssen
Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, die auf die eigenständige
Existenzsicherung gerichtet sind, etwa dem Schutz der Familie aus Art. 6 GG, dem
Schutz der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG und dem Schutz der Gesundheit
nach Art. 2 Abs. 2 GG Rechnung tragen.

II.

Die zu überprüfenden Regelungen sind zwar im Ausgangspunkt mit dem Grundge-
setz vereinbar. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die in
§ 31 Abs. 1 SGB II geregelten Pflichten auferlegen, damit diese zumutbar an der
Überwindung der eigenen Bedürftigkeit selbst aktiv mitwirken (1). Er kann sich auch
dafür entscheiden, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 31a und
§ 31b SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre
Nichterfüllung vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des
für die Person maßgebenden Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II vorübergehend
gemindert werden (2). Die gesetzliche Ausgestaltung der Minderungen wird jedoch
vor dem Hintergrund derzeit nur begrenzter Erkenntnisse zu den Wirkungen solcher
Sanktionen den dafür geltenden strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit in
verschiedener Hinsicht nicht gerecht.

Zwar verfolgt der Gesetzgeber mit § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 in Verbindung mit
§ 31b SGB II ein legitimes Ziel (2 a). Die weiteren Anforderungen der Verhältnismä-
ßigkeit sind jedoch nicht vollständig erfüllt (2 b). Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II
normierte Höhe einer Minderung um 30 % vom maßgebenden Regelbedarf ist für
sich genommen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu beanstanden. Doch genü-
gen den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit die nach § 31a Abs. 1
Satz 1 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung zwingende Vorgabe, auch in Fällen
außergewöhnlicher Härte existenzsichernde Leistungen zu mindern, und die nach
§ 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen starr vor-
gegebene Dauer nicht (2 b aa). Mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II kann sich der Gesetz-
geber zudem grundsätzlich dafür entscheiden, im Fall wiederholter Pflichtverletzung
erneut zu sanktionieren. Eine Minderung in dieser Höhe ist jedoch nach derzeitigem
Erkenntnisstand jedenfalls nicht zumutbar. Das gilt auch hier für die zwingende und
starr andauernde Ausgestaltung (2 b bb). Ebenso wenig ist nach dem derzeitigen
Kenntnisstand der völlige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II verfassungsrechtlich zu rechtfertigen (2 b cc).

1. Die Entscheidung des Gesetzgebers, erwerbsfähige Erwachsene nach § 31
Abs. 1 SGB II zu einer nach § 10 SGB II zumutbaren Mitwirkung zu verpflichten, um
ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden oder zu verhindern, ist mit dem Grundgesetz
vereinbar.
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a) Der Gesetzgeber verfolgt mit den durch die vorgelegten Regelungen sanktionier-
ten Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II zwecks Überwindung der eigenen
Hilfebedürftigkeit legitime Ziele. Er bindet Leistungen zur Sicherung einer menschen-
würdigen Existenz im Grundsicherungsrecht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II
an die Hilfebedürftigkeit nach § 9 Abs. 1 SGB II. Eine solche wirkliche Bedürftigkeit
darf der Staat voraussetzen, bevor er selbst Leistungen zur Verfügung stellt, um die
Existenz zu sichern (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 142, 353 <371 Rn. 39>; oben
Rn. 123).

Die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Mitwirkungspflichten entsprechen dem Nach-
ranggrundsatz (oben Rn. 123 ff.); sie konkretisieren den gesetzlich normierten
Grundsatz des Forderns aus § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II, wonach erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um ihre Hilfebedürftigkeit zu be-
enden oder zu verringern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60). Dies dient auch dem legiti-
men Ziel einer Schonung der Mittel der Allgemeinheit (oben Rn. 124).

Gegen die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten in § 31 Abs. 1 SGB II bestehen
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die dort geregelten Mitwirkungspflichten
zielen auf die Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Er-
werbsarbeit, nach § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB II durch Eingliederung in Arbeit, nach § 2
Abs. 1 Satz 3 SGB II durch eine zumutbare Arbeitsgelegenheit, wenn Erwerbsarbeit
in absehbarer Zeit nicht möglich ist, und nach § 2 Abs. 2 SGB II durch den sonstigen
Einsatz eigener Arbeitskraft. Verfassungsrechtlich unbedenklich sind solche Mitwir-
kungspflichten insbesondere, wenn sie unmittelbar auf die Erzielung eigener Einkünf-
te gerichtet sind. Das gilt aber auch für Pflichten, deren Erfüllung zwar nicht unmittel-
bar Einkünfte erbringt, die sich aber mittelbar auf die Integration in Arbeit beziehen
und damit auf die Überwindung der Hilfebedürftigkeit bezogen sind. In der mündli-
chen Verhandlung wurde vielfach dargelegt, dass die unmittelbare Vermittlung in den
Arbeitsmarkt von Personen, die bereits längere Zeit erwerbslos sind, keinen Schul-
abschluss oder keine berufliche Qualifikation haben oder aber multiple Vermittlungs-
hemmnisse aufweisen, häufig nicht möglich sei (oben Rn. 59, 95, 103). Das rechtfer-
tigt Pflichten, die auf den Abbau dieser Vermittlungshemmnisse gerichtet sind, denn
sie sollen einen zwar nur mittelbaren, aber langfristigen Beitrag zur Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt leisten. Daher kann der Gesetzgeber in § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB II auch fordern, dass eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Ar-
beit angetreten, nicht abgebrochen und kein Anlass für den Abbruch gegeben wird.
Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist auch die Pflicht zur Fortführung zu-
mutbarer Arbeit nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II, weil so der Eintritt von Hilfebe-
dürftigkeit ganz oder teilweise vermieden werden kann. Verfassungswidrig wären
demgegenüber Mitwirkungsanforderungen, die von vornherein ungeeignet sind,
Menschen zumindest mittelbar wieder in Erwerbsarbeit zu bringen; Mitwirkungs-
pflichten dürfen auch in der Praxis nicht zur Bevormundung, Erziehung oder Besse-
rung missbraucht werden (zur historischen Entwicklung oben Rn. 5 ff.; zu den Anfor-
derungen aus Art. 1 Abs. 1 GG oben Rn. 127).
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b) Die in § 31 Abs. 1 SGB II geregelten Mitwirkungspflichten sind im verfassungs-
rechtlichen Sinne geeignet, das legitime Ziel der Rückkehr in Erwerbsarbeit zu errei-
chen. Zwar wurde in der mündlichen Verhandlung berichtet, dass die Mitwirkungs-
maßnahmen nach § 31 Abs. 1 SGB II selbst unter Berücksichtigung ihrer
langfristigen mittelbaren Effekte nur in einem vergleichsweise geringen Teil der Fälle
dazu führen, dass die Betroffenen in dauerhafte reguläre Arbeitsverhältnisse (zurück-
) finden (oben Rn. 62, 66). Dies scheint jedoch auch daran zu liegen, dass hier viel-
fach Menschen mit grundlegenden und mehrfachen Beschäftigungshindernissen be-
troffen sind. Andere kehren offenbar, auch unterstützt durch die befristeten
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch, häufig in reguläre Beschäfti-
gung zurück, bevor das Sozialgesetzbuch Zweites Buch überhaupt Anwendung fin-
det.

Ist eine Mitwirkungspflicht hingegen wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
von vornherein ungeeignet, ihr Ziel zu erreichen, muss dies im Rahmen der nach
§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II vorzunehmenden Prüfung aufgefangen werden, ob ein
„wichtiger Grund“ für die fehlende Mitwirkung vorhanden ist. Aus verfassungsrechtli-
chen Gründen ist sicherzustellen, dass es den Hilfebedürftigen möglich ist, etwaige
besondere Umstände wie familiäre oder gesundheitliche Probleme oder eine Diskri-
minierung am aufgegebenen Arbeitsplatz darzulegen, die bei objektiver Betrachtung
der geforderten Mitwirkung entgegenstanden und auch einer künftigen Mitwirkung
entgegenstehen können. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, gelingt dies
den Hilfebedürftigen bei einer nur schriftlichen Anhörung vor der Feststellung der
Pflichtverletzung oftmals nicht. Daher muss ihnen bei entsprechenden Anhaltspunk-
ten Gelegenheit gegeben werden, ihre persönliche Situation nicht nur schriftlich, son-
dern auch im Rahmen einer – in der Praxis bislang seltenen (vgl. Bundesrechnungs-
hof, Unterrichtung an die Bundesagentur für Arbeit über die Prüfung der Umsetzung
der Sanktionsmöglichkeiten nach § 31 SGB II, 2012, S. 5) – mündlichen Anhörung
vortragen zu können.

Im Ergebnis steht danach außer Frage, dass die Mitwirkungspflichten nach § 31
Abs. 1 SGB II jedenfalls dazu beitragen, auch Menschen mit großen Schwierigkeiten
wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Dies genügt, um diese Mitwirkungspflich-
ten für sich genommen (zu den daran anknüpfenden Sanktionen unten Rn. 154 ff.)
im verfassungsrechtlichen Sinne für geeignet zu halten. Wäre demgegenüber er-
kennbar, dass die Auferlegung von Pflichten regelmäßig dazu führt, dass der Kontakt
zum Jobcenter ganz abbricht, also ein in den empirischen Untersuchungen und Stel-
lungnahmen beschriebener „Ausstieg aus dem System“ bewirkt wird (oben Rn. 65 f.),
wären sie zur Durchsetzung legitimer Ziele nicht geeignet und mit der Verfassung
nicht zu vereinbaren. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass dies der Fall ist. Insoweit
begegnet § 31 Abs. 1 SGB II keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

c) Der Gesetzgeber überschreitet mit § 31 Abs. 1 SGB II nicht seinen Einschät-
zungsspielraum zur Erforderlichkeit. Es ist nicht evident, dass weniger belastende
Mitwirkungshandlungen oder positive Anreize dasselbe bewirken könnten wie die
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dort geregelten Maßgaben.

d) Die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten in § 31 Abs. 1 SGB II trägt den An-
forderungen der Zumutbarkeit als Maßgabe der Verhältnismäßigkeit Rechnung.

aa) Einfachrechtlich hat der Gesetzgeber die Mitwirkungspflichten mit § 10 SGB II
an deren Zumutbarkeit gebunden (oben Rn. 23). Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB II liegt eine Pflichtverletzung ausdrücklich nur vor, wenn eine „zumutbare“ Tä-
tigkeit in Rede steht; nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II geht es um eine „zumut-
bare“ Maßnahme der Eingliederung in Arbeit. In § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II fin-
det sich diese Anforderung zwar nicht ausdrücklich. Die dort in Bezug genommene
Eingliederungsvereinbarung (§ 15 Abs. 2 SGB II) oder der sie ersetzende Verwal-
tungsakt dürfen jedoch nur Pflichten festlegen, die für sich genommen nach § 10
SGB II zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung der Leistungsberechtigten stel-
len. Das trägt den verfassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung.

bb) Der Gesetzgeber überschreitet seinen Gestaltungsspielraum nicht deshalb, weil
er – anders als im Recht der Arbeitsförderung (oben Rn. 24) – keinen Berufsschutz
normiert hat. Das Recht der Sozialversicherung und das Grundsicherungsrecht sind
strukturell in einem Maße verschieden, das diese ungleiche Regelung rechtfertigt. Im
Übrigen ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 GG kein Recht auf einen bestimmten Arbeits-
platz oder unveränderten Arbeitslohn.

Die im Rahmen von § 31 Abs. 1 SGB II durchgängig zu berücksichtigende Rege-
lung zur Zumutbarkeit in § 10 Abs. 2 SGB II ist daher auch insoweit nicht zu bean-
standen, als andere als bislang ausgeübte (Nr. 1), geringerwertige (Nr. 2), aufwendi-
gere (Nr. 3 und Nr. 4) oder nicht gewünschte, aber besser entlohnte Tätigkeiten
(Nr. 5) als zumutbar gelten. Im Übrigen ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 SGB II eine Mitwir-
kungspflicht ausgeschlossen, wenn sie die Ausübung der bisherigen beruflichen Tä-
tigkeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperli-
che Anforderungen stellt, was letztlich auch dem Schutz der Berufsfreiheit aus Art.
12 Abs. 1 GG dient.

cc) Darüber hinaus ist nicht erkennbar, dass, wie das vorlegende Gericht meint, ei-
ne der in § 31 Abs. 1 SGB II benannten Mitwirkungspflichten gegen das in Art. 12
Abs. 2 GG verankerte Verbot der Zwangsarbeit verstoßen würde. Gleichermaßen
steht Art. 12 Abs. 1 GG einer Mitwirkungspflicht nicht entgegen, die eigene Hilfebe-
dürftigkeit durch eine Erwerbstätigkeit zu überwinden, die nicht dem eigenen Berufs-
wunsch entspricht.

Auch im Lichte des einschlägigen Völkervertragsrechts – Art. 4 Abs. 2 EMRK, Über-
einkommen Nr. 29 der ILO vom 28. Juni 1930 sowie Art. 6 und 7 IPwskR – bestehen
keine Bedenken, da nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 10
SGB II keine unnötig beschwerliche oder gar schikanöse Tätigkeit verlangt werden
darf (dazu BVerfGE 74, 102 <121> unter Hinweis auf die Spruchpraxis der damaligen
Europäischen Kommission für Menschenrechte; sodann EGMR, Entscheidung vom
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23. November 1983, 8919/80, EuGRZ 1985, S. 477 <481 f.>).

dd) Ebenso hat der Gesetzgeber in den allgemeinen Zumutbarkeitsregelungen, die
auch für die Mitwirkungspflichten gelten, den grundrechtlichen Schutz der Familie
(Art. 6 GG) berücksichtigt. Er gibt in § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 SGB II vor, dass die
Erziehung von Kindern je nach dem Lebensalter und der Betreuungssituation und die
Pflege von Angehörigen durch Mitwirkungsanforderungen im Sozialrecht nicht ge-
fährdet werden dürfen. Damit trägt er den verfassungsrechtlichen Anforderungen
Rechnung.

2. Die Entscheidung des Gesetzgebers, im Grundsicherungsrecht nicht nur zumut-
bare Mitwirkungspflichten vorzusehen, um die Bedürftigkeit zu überwinden und ins-
besondere Menschen wieder in Arbeit zu bringen, sondern diese Pflichten in §§ 31a,
31b SGB II mit Sanktionen durchzusetzen, ist verfassungsrechtlich im Ausgangs-
punkt nicht zu beanstanden, weil er damit ein legitimes Ziel verfolgt (a). Die derzeiti-
ge Ausgestaltung dieser Sanktionen in §§ 31a, 31b SGB II genügt allerdings den hier
strengen verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht (b).

a) Der Gesetzgeber verfolgt mit den Sanktionsregelungen in § 31a Abs. 1, § 31b
SGB II zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II ein legi-
times Ziel.

aa) Der Gesetzgeber hat sich in §§ 31a, 31b SGB II entschieden, die Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit zur Beseitigung von Hilfebedürftigkeit nicht nur über Anreize zu
fördern, sondern Mitwirkung an der Beseitigung der eigenen Hilfebedürftigkeit auch
sanktionsbewehrt zu fordern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 47). Die Regelungen der
§§ 31a, 31b SGB II in Verbindung mit § 31 Abs. 1 SGB II folgen damit der für das
derzeitige System der Grundsicherung grundlegenden, mit Blick auf die Finanzier-
barkeit gerechtfertigten Weichenstellung des „Förderns und Forderns“ (oben Rn. 2,
124); mit den in § 31a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II festgelegten Minderungen der
Geldleistungen des Regelbedarfs und dem in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II festgeleg-
ten Wegfall des gesamten Arbeitslosengeldes II sollen für sich genommen verhält-
nismäßige Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II (oben Rn. 138 ff.) durchge-
setzt werden. Wie die Mitwirkungspflichten selbst verfolgen damit auch zu ihrer
Durchsetzung verhängte Sanktionen ein legitimes Ziel.

bb) Hingegen ließen sich die zur Prüfung gestellten Sanktionsregelungen von vorn-
herein nicht mit dem für sich genommen legitimen Ziel rechtfertigen, auf verminderte
Bedarfe zu reagieren. Die in § 31a Abs. 1 SGB II normierten Leistungsminderungen
orientieren sich nicht an Bedarfen. Sie sind vielmehr als pauschale Sanktionen kon-
zipiert, um beim ersten Mal bereits deutlich spürbar und im Wiederholungsfall mit zu-
nehmender Härte auf Pflichtverletzungen zu reagieren. Eine Minderung, durch die
der Regelbedarf ungedeckt bleibt, führt unweigerlich dazu, dass der einer bedürftigen
Person tatsächlich gezahlte Betrag nicht dem entspricht, was zur Gewährleistung des
einheitlichen, physische und soziokulturelle Bedarfe umfassenden menschenwürdi-
gen Existenzminimums benötigt wird.
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cc) Die in § 31a Abs. 1 SGB II vorgegebenen Leistungsminderungen lassen sich
auch nicht unter Verweis darauf rechtfertigen, entzogen würden lediglich Leistungen
für soziale Teilhabe und es verbleibe ein „Kernbereich“ (dagegen auch LSG Nord-
rhein-Westfalen, Beschluss vom 24. April 2013 - L 20 AY 153/12 B ER -, juris,
Rn. 53). Aus dem Grundrecht auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde in Art. 1
Abs. 1 GG folgt, dass sich der verfassungsrechtlich in Verbindung mit Art. 20
Abs. 1 GG garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums als einheitliche Gewährleistung (vgl. BVerfGE 125, 175
<223>; 132, 134 <172 Rn. 94>) auch auf Mittel zur Sicherung eines Mindestmaßes
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erstreckt (vgl.
BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134 <160 Rn. 64>; 137, 34 <72 Rn. 75>; 142, 353
<370 Rn. 37>). Schon deshalb sind diejenigen Mittel, die der Gesetzgeber für soziale
Teilhabe pauschal im Rahmen des Gesamtbudgets veranschlagt, ebenso wenig ver-
fügbar (vgl. BVerfGE 137, 34 <91 Rn. 117>; oben Rn. 119) wie die Mittel, die für an-
dere Bedarfe zur Verfügung gestellt werden.

b) Die hier zu überprüfenden gesetzlichen Regelungen sind aber nicht in jeder Hin-
sicht verhältnismäßig. Nur die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer
Leistungsminderung von 30 % ist derzeit auf der Grundlage plausibler Annahmen
hinreichend tragfähig begründbar. Hingegen genügt die weitere Ausgestaltung den
verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht (aa). Es steht dem Gesetzgeber zwar
frei, im Fall der wiederholten Verletzung einer Pflicht zu zumutbarer Mitwirkung er-
neut Sanktionen zu verhängen, doch sind Minderungen existenzsichernder Leistun-
gen nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in einer Höhe von 60 % des Regelbedarfs im
Ergebnis jedenfalls unzumutbar (bb). Der in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II vorgegebene
vollständige Wegfall existenzsichernder Leistungen ist mit den Anforderungen des
Grundgesetzes ebenfalls nicht zu vereinbaren (cc).

aa) Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Minderung der Leistungen des
maßgebenden Regelbedarfs um 30 % ist in der Höhe verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden. Zwar ist schon die Belastungswirkung einer Minderung um 30 % des
Regelbedarfs außerordentlich (1) und die Anforderungen an ihre Verhältnismäßigkeit
sind entsprechend hoch. Hier kann sich der Gesetzgeber jedoch auf plausible An-
nahmen zu ihrer Eignung stützen (2) und davon ausgehen, dass mildere Mittel nicht
ebenso effektiv wären (3). Zumutbar ist eine Leistungsminderung in Höhe von 30 %
des maßgebenden Regelbedarfs jedoch nur, wenn in einem Fall außergewöhnlicher
Härte von der Sanktion abgesehen werden kann und die Minderung nicht unabhän-
gig von der Mitwirkung der Betroffenen starr andauert (4).

(1) Mit § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II hat sich der Gesetzgeber für eine harte Belas-
tung der Betroffenen entschieden. Es entfallen – in der fiktiven und pauschalen Be-
rechnung, also ohne Rücksicht auf die von den Sanktionen betroffenen Lebenslagen
mit häufigen mehrfachen Hürden einer Vermittlung in Arbeit – Leistungen, die Klei-
dung und Schuhe, Haushalt, Freizeit, Bildung oder auch Kommunikation und Verkehr
abdecken sollen; nach anderen Berechnungen verbleibt neben den Posten für Nah-
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rung, Kleidung und Energie über drei Monate hinweg ein Tagesbudget von 1 Euro
(vgl. die Berechnungen bei Berlit, Existenzsicherungsrecht, 2. Aufl. 2013, § 23
Rn. 12). Dabei lässt sich nicht darauf verweisen, hier könne auf soziokulturelle Teil-
habebedarfe verzichtet werden. Verfassungsrechtlich hat der Gesetzgeber zwar ei-
nen Entscheidungsspielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse und
der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, der sich für die unterschiedli-
chen Bedarfe auch unterscheidet (vgl. BVerfGE 142, 353 <370 Rn. 38> m.w.N.; oben
Rn. 121), doch ist eine Hierarchisierung der Bedarfe aufgrund der einheitlichen Ge-
währleistung nicht zulässig (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134 <172 Rn. 94>;
oben Rn. 119). Die Minderung unterscheidet sich schließlich auch von einer Aufrech-
nung, die zeitversetzt eine Überzahlung ausgleicht (vgl. BSGE 121, 55 <64 Rn. 38
ff.>), wohingegen hier dauerhaft eine Leistung entfällt.

Die Minderung belastet zudem gegebenenfalls auch Dritte. Zwar hat das Bundes-
sozialgericht entschieden, dass in der Bedarfsgemeinschaft ein gewisser Schutz vor
Wohnungslosigkeit greift (vgl. BSG, Urteil vom 2. Dezember 2014 - B 14 AS 50/13 R
-, Rn. 22; oben Rn. 45). Dennoch wirkt sich die Minderung bei nur einem Mitglied der
Bedarfsgemeinschaft auf die Gemeinschaft belastend aus (oben Rn. 65). Auch der
Gesetzgeber geht bei der Berechnung des Regelbedarfs davon aus, dass in der Be-
darfsgemeinschaft „aus einem Topf“ (BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>) gewirtschaf-
tet wird.

Zu berücksichtigen ist aber auch, dass in den Fällen der ersten Pflichtverletzung
und anders als bei Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II die Mehrbedarfe nach § 21 SGB II und die Kosten der Unterkunft und Heizung
weiter geleistet werden. Zudem können für einmalige Bedarfsspitzen vom Regelbe-
darf umfasste Bedarfe nach § 24 Abs. 1 SGB II auch im Minderungszeitraum als Dar-
lehen gewährt werden, dessen Rückzahlung das Jobcenter nach § 44 SGB II erlas-
sen kann (vgl. BSGE 121, 55 <66 Rn. 44>).

Der Gesetzgeber hat zudem mittlerweile weitere Vorkehrungen getroffen, um zu
verhindern, dass die Leistungsminderung um 30 % mit anderen Verringerungen des
Regelbedarfs wie einer Aufrechnung (§ 43 SGB II) oder den Rückzahlungen solcher
Darlehen (§ 42a SGB II) zusammentrifft (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im
SGB II vom 11. Juni 2013, S. 14 f.). Seit dem 1. August 2016 ist eine Aufrechnung
nach § 43 Abs. 3 Satz 1 SGB II nicht zulässig für Zeiträume, in denen der Auszah-
lungsanspruch nach § 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II um mindestens 30 % gemindert ist
(Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsver-
einfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824 <1832>). § 42a Abs. 2 Satz 2 SGB II verweist seit-
dem auf § 43 Abs. 3 SGB II, so dass ein Darlehen während einer Minderung nicht
mehr getilgt wird. Dennoch bleibt die Belastung durch die Minderung des maßgeben-
den Regelbedarfs, den der Gesetzgeber zur Sicherung der menschenwürdigen Exis-
tenz festgelegt hat, hart.
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(2) Die Regelung einer Leistungsminderung in Höhe von 30 % des maßgebenden
Regelbedarfs in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II im Fall einer Pflichtverletzung nach § 31
Abs. 1 SGB II ist im verfassungsrechtlichen Sinne vom Ausgangspunkt her hier nicht
ungeeignet, den gewünschten Erfolg der Mitwirkung an der Beseitigung der eigenen
Hilfebedürftigkeit und der Integration in den Arbeitsmarkt im Recht der Grundsiche-
rung zu fördern (a). Allerdings erlaubt eine zwingende Vorgabe das Absehen von der
Sanktion selbst dann nicht, wenn sie zur Zweckerreichung offensichtlich ungeeignet
ist (b). Auch kann die nach § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwir-
kung der Betroffenen starre Vorgabe eines Minderungszeitraums von drei Monaten
dazu führen, dass Sanktionen andauern, obwohl sie im konkreten Fall den verfolgten
Zweck nicht oder nicht mehr erreichen (c). Der generellen Eignung steht das jedoch
nicht entgegen.

(a) Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Eignung stehen der Entschei-
dung des Gesetzgebers, für eine erste Pflichtverletzung im Sinne des § 31 Abs. 1
SGB II eine Minderung der Regelbedarfsleistungen in Höhe von 30 % vorzugeben,
nicht entgegen.

(aa) Der Gesetzgeber verfügt in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über
eine Einschätzungsprärogative. Verfassungsrechtlich genügt grundsätzlich, wenn die
Möglichkeit der Zweckerreichung besteht (vgl. BVerfGE 63, 88 <115>; 67, 157
<175>; 96, 10 <23>; 146, 164 <202 Rn. 101>; stRspr). Der Spielraum des Gesetzge-
bers bezieht sich insofern auf die Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen
Verhältnisse, der etwa erforderlichen Prognose und der Wahl der Mittel, um seine
Ziele zu erreichen. Doch ist dieser Einschätzungsspielraum hier begrenzt, weil die
Leistungsminderung als Mittel zur Erreichung legitimer Zwecke das grundrechtlich
geschützte Existenzminimum berührt (oben Rn. 134). Die Regelung in § 31a Abs. 1
Satz 1 SGB II suspendiert, was Bedürftigen nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 1 GG zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens zusteht.

(bb) Es ist ausweislich der derzeit vorliegenden Erkenntnisse (oben Rn. 57 ff.) zwei-
felhaft, ob mit der Leistungsminderung tatsächlich in größerem Umfang erreicht wird,
dass Menschen die in § 31 Abs. 1 SGB II benannten Pflichten erfüllen und letztlich
wieder Arbeit suchen und finden. Schon die Mitwirkungspflichten an der Überwin-
dung der eigenen Hilfebedürftigkeit in § 31 Abs. 1 SGB II führen nur eingeschränkt
dazu, dass die Hilfebedürftigen wieder dauerhaft in Arbeit finden; die Erfolgsquote ist
teilweise sehr begrenzt. Damit ist auch die Effektivität der zur Durchsetzung dieser
Maßnahmen gedachten und letztlich auf Wiedereingliederung in Erwerbstätigkeit zie-
lenden Sanktionen von vornherein begrenzt. Selbst wenn diese Sanktionen den er-
wünschten Lenkungseffekt vollständig erzielten, ginge ihre Eignung zur Erreichung
des eigentlichen Ziels der Eingliederung in Arbeit nicht über diejenige der durchzu-
setzenden Pflichten hinaus. Die Sanktion der Verletzung einer Mitwirkungspflicht
kann insofern keine größere Wirkung entfalten als die Mitwirkungspflicht selbst. Un-
gewiss ist darüber hinaus die unmittelbare Lenkungswirkung der Sanktion selbst. Ob
und in welchem Maße die in § 31a SGB II vorgesehenen Leistungsminderungen
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überhaupt bewirken, dass die Betroffenen ihren Pflichten aus § 31 Abs. 1 SGB II
nachkommen, ist auch nicht durch differenzierte Daten belegt. Dargelegt sind hinge-
gen negative Effekte von Leistungsminderungen (ausführlich oben Rn. 65 f.).

(cc) Doch liegt es im Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers,
die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Sanktion in der Höhe von 30 % der Min-
derung des maßgebenden Regelbedarfs derjenigen, die eine Mitwirkungspflicht nach
§ 31 Abs. 1 SGB II verletzt haben, für geeignet zu halten, sein Ziel zu erreichen.

(α) Der Gesetzgeber kann sich auf Studien stützen, nach denen die Beschäfti-
gungswahrscheinlichkeit bei Personen, denen gegenüber eine erste Leistungsmin-
derung in dieser begrenzten Höhe ausgesprochen wurde, jedenfalls grundsätzlich er-
höht sei, auch wenn über die Qualität der Beschäftigung etwa in Hinblick auf Dauer,
Entlohnung oder Ausbildungsadäquanz keine klaren Aussagen getroffen werden
können (ausführlich oben Rn. 60 ff.). In der mündlichen Verhandlung wurde teilweise
vorgetragen, dass Minderungen in einer Höhe von 30 % eine Lenkungswirkung ent-
falteten; es handele sich für die Jobcenter um ein wichtiges Instrument, um auf die
Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit
hinwirken zu können.

(β) Der Gesetzgeber kann auch von einer ex ante-Wirkung der Leistungsminderun-
gen ausgehen. Er kann insofern als Indiz werten, dass die überwältigende Mehrheit
der Leistungsberechtigten ihre Mitwirkungspflichten erfüllt. Zudem darf er sich auf die
Hinweise stützen, wonach die Androhung von Sanktionen notwendig sei, um zur Mit-
wirkung anzuhalten (oben Rn. 62 f., 93).

(γ) Der Gesetzgeber hat zudem Vorkehrungen getroffen, die den Zusammenhang
zwischen der Mitwirkungspflicht zwecks eigenständiger Existenzsicherung und der
Leistungsminderung zu deren Durchsetzung stärken.

So müssen die Pflichten nach § 31 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 SGB II für die Be-
troffenen zumutbar sein (oben Rn. 23). Hinsichtlich der Pflichten aus einer Eingliede-
rungsvereinbarung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II gilt überdies, dass sie nach
§ 15 Abs. 1 und 3 SGB II mit Blick auf die individuellen Fähigkeiten und die individu-
elle Lebenssituation des Leistungsberechtigten festgelegt und in regelmäßigen Ab-
ständen daraufhin überprüft werden, ob sie insoweit nach wie vor geeignet sind (vgl.
BSGE 121, 261 <265 Rn. 18>; 121, 268 <273 Rn. 18>).

Auch liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn sich die Hilfebedürftigen für ihr Verhal-
ten auf einen wichtigen Grund im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II berufen kön-
nen. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff soll Ausnahmen erfassen, die vom Gesetz-
geber nicht berücksichtigt wurden oder nicht vorhersehbar waren. Er erfasst
besondere Umstände des Einzelfalles wie beispielsweise schwierige familiäre Ver-
hältnisse, gesundheitliche Probleme oder Diskriminierungen im vormaligen Arbeits-
verhältnis (vgl. Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31
Rn. 103 ff.). Damit kann verhindert werden, dass Betroffene zur Vermeidung von
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Sanktionen Mitwirkungshandlungen erbringen müssten, durch die das Ziel, ihre Be-
dürftigkeit zu überwinden, angesichts der besonderen Umstände ihres Falles von
vornherein nicht erreicht werden könnte. Der wichtige Grund muss objektiv vorliegen;
entsprechende Tatsachen im Verantwortungsbereich der Betroffenen müssen diese
darlegen und erforderlichenfalls nachweisen (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60). Im Üb-
rigen gilt auch hier der Grundsatz der Amtsermittlung (oben Rn. 53). Der Träger der
Grundsicherung muss also – gegebenenfalls nach Gelegenheit zu mündlicher Anhö-
rung – von Amts wegen prüfen, ob ein wichtiger Grund vorliegt, der die Pflichtverlet-
zung begründet, und eine Sanktion nach §§ 31a, 31b SGB II damit entfällt. Das trägt
dazu bei, dass die Sanktion auch die angestrebten Zwecke erreicht.

Desgleichen fördern die für diese Sanktionen geltenden besonderen Anforderungen
an das Verfahren, dass der Zweck erreicht wird. So muss bereits die Pflicht aus § 31
Abs. 1 SGB II klar und eindeutig bestimmt werden (oben Rn. 20). Dazu kommt die
Rechtsfolgenbelehrung mit ihrer Warnfunktion (vgl. BSGE 102, 201 <211 Rn. 36 -
37>; oben Rn. 26); sie ist nur verzichtbar, wenn – wie im hiesigen Ausgangsverfah-
ren (oben Rn. 68 ff.) – positive Kenntnis von den Rechtsfolgen vorliegt. So ist gesi-
chert, dass die Betroffenen wissen, was konkret auf sie zukommt, wenn sie die Mit-
wirkung verweigern. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, schon mit der Androhung der
Sanktion die Erfüllung der Mitwirkungspflicht zu fördern und trägt damit zur Eignung
von Leistungsminderungen zur Durchsetzung der Mitwirkungspflicht bei. So wird ei-
ne Sanktionierung derjenigen vermieden, die nicht eindeutig wissen, was von ihnen
verlangt wird und was auf eine Weigerung folgt. Des Weiteren müssen die Betroffe-
nen vor der Feststellung einer Pflichtverletzung nach § 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II ge-
mäß § 24 SGB X angehört werden. Die Feststellung der Minderung ist nach § 31b
Abs. 1 Satz 5 SGB II zudem nur innerhalb von sechs Monaten nach der Pflichtverlet-
zung zulässig.

(dd) Im Ergebnis ist der Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II eine generelle Eig-
nung zur Erreichung ihres Zieles nicht abzusprechen. Die Entscheidung für diese
Ausgestaltung des Sozialrechts beruht auf einer prognostischen Einschätzung einer
Vielzahl von Fällen, in denen Sanktionen vor allem ex ante-Wirkung entfalten sollen,
um Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenslagen schon von vornherein zur Mit-
wirkung an der Beseitigung der eigenen Hilfebedürftigkeit zu bewegen. Dies genügt
angesichts der sonstigen Vorkehrungen (oben Rn. 171 ff.), um eine Sanktion in der
nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebenen Höhe von 30 % des maßgebenden
Regelbedarfs hinreichend tragfähig zu begründen.

(b) Hingegen lässt die Vorgabe in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei
einer Pflichtverletzung zwingend um 30 % zu mindern, nicht zu, dass Minderungen
unterbleiben, wenn sie nach Einschätzung der Behörde im Einzelfall von vornherein
offensichtlich ungeeignet sind, ihr Ziel zu erreichen. Die derzeitige Regelung lässt es
nicht zu, in der Entscheidung über die Sanktion auf den Einzelfall zu reagieren und
den in diesem Verfahren eindringlich beschriebenen unterschiedlichen Lebenslagen
gerecht zu werden. Zwar kann schon im Rahmen der nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II
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vorzunehmenden Prüfung des Vorliegens eines „wichtigen Grundes“ für die fehlende
Mitwirkung aufgefangen werden, wenn von vornherein das Ziel nicht erreicht werden
kann (oben Rn. 25). Doch bezieht sich der wichtige Grund auf die Mitwirkungspflicht
und nicht auf die dann folgende Sanktion. Wenn aber gerade diese Sanktion im kon-
kreten Fall offensichtlich ungeeignet ist, um den Mitwirkungszweck zu erreichen, oder
sogar kontraproduktiv wirkt, ist es der zuständigen Behörde derzeit versagt, von einer
Minderung abzusehen. Insbesondere bei Menschen mit mehrfachen Vermittlungs-
hemmnissen und oft erheblichen psychischen Problemen (oben Rn. 59), die zwar zur
Mitwirkung in der Lage sind, aber nach geltendem Recht mit Leistungsminderungen
belastet werden müssen, kann gleichwohl im Einzelfall erkennbar sein, dass die Min-
derungen die gewünschten Durchsetzungs- und Integrationseffekte nicht, nicht zu
diesem Zeitpunkt oder nicht mehr erreichen. Entsprechend ist dargelegt, dass die zu-
ständigen Behörden entgegen der Rechtslage von einer Sanktion absehen, weil sie
nicht zweckmäßig erscheint, sie aber zur Erreichung des Gesetzeszwecks von der
Auferlegung einer Mitwirkungspflicht nicht absehen wollen. Zudem wollen sie den für
die Integration in den Arbeitsmarkt wichtigen Kontakt zu den Betroffenen nicht verlie-
ren (oben Rn. 65, 100).

Auch die bewusst (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 61) starre Regelung zum Minderungs-
zeitraum in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II verhindert, dass nur konkret geeignete Sank-
tionen bestehen. Sie zwingt dazu, Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdi-
gen Existenz immer für den Zeitraum von drei Monaten zu entziehen. Das gilt derzeit
hier völlig unabhängig davon, ob die Betroffenen ihre Pflicht nachträglich doch erfül-
len oder sich dazu ernsthaft und nachhaltig bereit erklären, also davon auszugehen
ist, dass die Erklärung, künftig mitwirken zu wollen, tatsächlich glaubhaft ist. Tun sie
das, ist der Zweck der Sanktion bereits erreicht; jedenfalls diese Mitwirkung kann die
Sanktion dann nicht mehr durchsetzen. Vielmehr kann die starre Fortdauer der Sank-
tion sogar den Anreiz nehmen, eine Mitwirkung nachzuholen, weil die Minderung oh-
nehin weiterläuft. Starre Sanktionen bergen zudem das Risiko, dass Menschen jeden
Kontakt mit dem Jobcenter abbrechen und konterkarieren dann ihren Zweck (oben
Rn. 65 f.). Die Fortsetzung der Leistungsminderung kann dann im Einzelfall bereits
ungeeignet sein, um legitime Ziele zu erreichen. Trotz der im Einzelfall damit mögli-
cherweise fehlenden Eignung der so ausgestalteten Regelungen, das gesetzgeberi-
sche Ziel zu erreichen, ist ihre generelle Eignung im verfassungsrechtlichen Sinne zu
bejahen.

(3) Hinsichtlich der Erforderlichkeit der Sanktionsregelung in § 31a Abs. 1 Satz 1
SGB II erscheint zwar im Hinblick auf Einzelfälle fraglich, ob es sich hier um das mil-
deste unter gleich geeigneten Mitteln handelt, um die angestrebten Ziele zu errei-
chen. Das steht jedoch der generellen Erforderlichkeit im verfassungsrechtlichen
Sinn nicht entgegen.

Auch in der Einschätzung der Erforderlichkeit besteht grundsätzlich ein Einschät-
zungsspielraum des Gesetzgebers; was erforderlich ist, um legitime Ziele zu errei-
chen, ist durch die Verfassung nicht vollständig determiniert. Erforderlich ist ein Ge-
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setz im verfassungsrechtlichen Sinne daher bereits, wenn der Gesetzgeber nicht ein
anderes, gleich wirksames, aber ein Grundrecht nicht oder weniger stark einschrän-
kendes Mittel hätte wählen können (stRspr; vgl. nur BVerfGE 30, 292 <316>; 67, 157
<173, 176>).

(a) Die Einschätzung des Gesetzgebers, dass eine Sanktion zur Durchsetzung von
Mitwirkungspflichten erforderlich ist, und die Entscheidung in § 31a Abs. 1 Satz 1
SGB II für eine Leistungsminderung in Höhe von 30 % halten sich noch in seinem
Einschätzungsspielraum. Hinsichtlich der Sanktion als solcher wie auch im Hinblick
auf diese Höhe ist die gesetzgeberische Annahme hinreichend tragfähig, dass milde-
re, aber gleich wirksame Mittel nicht zur Verfügung stehen. Hinsichtlich einer Minde-
rung in dieser Höhe erscheint jedenfalls plausibel, dass eine spürbar belastende Re-
aktion die Betroffenen dazu motivieren kann, ihren Pflichten nachzukommen, und
eine geringere Sanktion oder positive Anreize keine generell gleichermaßen wirksa-
me Alternative darstellen.

(b) Doch ergeben sich auch hier hinsichtlich der zwingenden Sanktionsvorgabe un-
abhängig vom Einzelfall (oben Rn. 176) sowie hinsichtlich der starren Sanktionsdau-
er unabhängig von der Mitwirkung (oben Rn. 177) jedenfalls erhebliche Bedenken.
Könnte die Behörde von einer Sanktion in offensichtlich ungeeigneten Fällen abse-
hen, belastete dies die Betroffenen nicht, könnte aber gleich wirksam sein, zumal mit
der Leistungsminderung sonst sogar negative Effekte einhergehen könnten (oben
Rn. 65 f.). Weniger belastend wäre es im Einzelfall auch, wenn die Leistungsminde-
rung nicht starr andauerte, sondern beendet würde, wenn die Mitwirkungspflicht er-
füllt wird oder die ernsthafte Bereitschaft dazu wieder nachhaltig vorhanden ist. Auch
wenn es nicht mehr möglich ist, eine konkrete Pflicht zu erfüllen, weil beispielsweise
die Arbeitsgelegenheit nicht mehr besteht, die Leistungsberechtigten aber, wie es der
Gesetzgeber in § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II akzeptiert, ernsthaft und nachhaltig bereit
sind, ihre Mitwirkungspflichten zu erfüllen, wird zudem jedenfalls das Ziel erreicht,
den Kontakt zum Jobcenter aufrechtzuerhalten. Allerdings darf der Gesetzgeber
auch in Rechnung stellen, dass ex ante-Wirkungen nur erzielt werden können, wenn
diese Sanktion im Normalfall verhängt und aufrechterhalten wird.

(4) Die Regelung des § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II wird den hier strengen Anforde-
rungen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne damit zwar hinsichtlich der Höhe
der Minderung gerecht (a), nicht aber in der konkreten Ausgestaltung als ausnahms-
los zwingende (b) und von der Mitwirkung unabhängig andauernde Vorgabe (c).

(a) Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass bei der Gesamtabwä-
gung zwischen der Schwere der Belastung, dem Gewicht und der Dringlichkeit der
sie rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt wird (stRspr; vgl.
nur BVerfGE 51, 193 <208>; 83, 1 <19>; 141, 82 <100 f. Rn. 53>). Der Gesetzgeber
verfügt auch hier über einen – wenn auch nicht unbeschränkten – Einschätzungs-
und Entscheidungsspielraum. Es ist jedenfalls auch bei der Ausgestaltung des Sozi-
alrechts nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, von zahlreichen Faktoren
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abhängige Wertungen selbst vorzunehmen, sondern dem Gesetzgeber überantwor-
tet, eine solche Entscheidung zu treffen (oben Rn. 122). Der Gesetzgeber kann sich
danach trotz der großen Belastung der Betroffenen aufgrund der zumindest plausi-
blen Annahmen zur Wirkung spürbarer Sanktionen (oben Rn. 180) für eine vorüber-
gehende Leistungsminderung um 30 % als Durchsetzungsinstrument einer legitimen
Mitwirkungspflicht entscheiden. Eine höhere Belastung von Betroffenen, die entste-
hen kann, wenn eine andere Leistungsminderung mit den hier zu prüfenden Sanktio-
nen zusammentrifft, ist nicht Gegenstand dieser Entscheidung.

(b) Die Vorgabe in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer Pflicht-
verletzung ohne weitere Prüfung zwingend zu mindern, ist jedoch unzumutbar. Die
Regelung stellt derzeit nicht sicher, dass Minderungen ausnahmsweise unterbleiben
können, wenn sie außergewöhnliche Härten bewirken, insbesondere weil sie in der
Gesamtbetrachtung untragbar erscheinen. Eine solche Ausnahmekonstellation liegt
nicht schon allein deshalb vor, weil sich die Betroffenen schlicht weigern, an der
Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und damit wissentlich
die Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nehmen. Vielmehr muss der Gesetz-
geber der Ausnahmesituation Rechnung tragen, in der es Menschen zwar an sich
möglich war, eine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, aber dennoch im konkreten Einzel-
fall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, die Nichterfüllung mit
Leistungsminderungen zu sanktionieren, insbesondere weil nach Einschätzung der
Behörde – auch im Rahmen eines vom Gesetzgeber einräumbaren Beurteilungs-
spielraums – die Ziele des Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine Sankti-
on unterbleibt. Zwar ist dem Gesetzgeber unbenommen, mit einer klaren Sanktions-
regelung auch die klare Botschaft zu verbinden, dass Mitwirkungspflichten auch
durchgesetzt werden. Er muss jedoch erkennbaren Ausnahmekonstellationen Rech-
nung tragen.

Der Gesetzgeber hat mehrere Möglichkeiten, die Zumutbarkeit einer Sanktion im
konkreten Einzelfall zu sichern. So kann er die Sanktion in das Ermessen der zustän-
digen Behörde stellen, die dann von ihr absehen kann, wenn die Sanktion erkennbar
ungeeignet ist. Dem Gesetzgeber sind Ermessensregelungen im Zusammenhang
mit Sanktionen nach §§ 31 bis 31b SGB II auch nicht fremd, wie § 31a Abs. 1 Satz 6
SGB II und § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II ebenso wie § 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB I
verdeutlichen. Er kann die Zumutbarkeit der Sanktion im Einzelfall aber auch durch
eine Härtefallregelung sicherstellen, die es der Behörde ermöglicht, von einer unzu-
mutbaren Sanktion abzusehen.

(c) Nach der hier vorzunehmenden Gesamtabwägung ist es auch unzumutbar, dass
die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Sanktion in Verbindung mit § 31b
Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung, auf die sie zielt, immer erst
starr nach drei Monaten endet. Zwar ist der Minderungszeitraum von drei Monaten
als solcher nicht zu beanstanden, wenn die Mitwirkungspflicht anhaltend verletzt
wird. Der starr andauernde Leistungsentzug überschreitet aber die Grenzen des ge-
setzgeberischen Gestaltungsspielraums, wenn die Mitwirkung, zu deren Durchset-
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zung diese Sanktion dient, vor Ablauf von drei Monaten nachgeholt wird. Da der
Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er
existenzsichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung ohne wichti-
gen Grund verweigert wird (oben Rn. 130), ist eine Leistungsminderung in der Ge-
samtbetrachtung nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich endet, sobald die Mitwirkung
erfolgt. Die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen
Leistungen müssen für die Bedürftigen grundsätzlich bereitstehen und es muss an
ihnen sein, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die für sie erlangbare Leistung
auch tatsächlich wieder zu erhalten. Tun sie dann, was der Gesetzgeber aufgrund
des Nachrangs staatlicher Leistungen (oben Rn. 123 f.) verlangt, ist insgesamt un-
zumutbar, Leistungen zu mindern, auf die Menschen zur Sicherung ihrer menschen-
würdigen Existenz tatsächlich angewiesen sind. Ist die Mitwirkung objektiv nicht mehr
möglich, wird aber die Bereitschaft zur Mitwirkung ernsthaft und nachhaltig erklärt,
muss die Leistung jedenfalls in zumutbarer Zeit wieder gewährt werden.

Zwar mag der Gesetzgeber davon ausgehen, dass ein präventiver verhaltenslen-
kender Effekt bei einer starren und länger andauernden Minderung größer ist als bei
einer Regelung, die auf nachträgliche Mitwirkung reagiert. Doch ist der sonst weite
Einschätzungsspielraum hier begrenzt, weil der Gesetzgeber mit der Minderung exis-
tenzsichernder Leistungen im durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1
GG grundrechtlich geschützten Bereich harte Belastungen schafft, ohne dass sich
die existenziellen Bedarfe der Betroffenen zu diesem Zeitpunkt verändert hätten
(oben Rn. 156). Zwar kann er Sanktionen – vorbehaltlich von Härtefällen – im Hin-
blick auf deren ex ante-Wirkung für einen kurzen Zeitraum wirksam werden lassen.
Er muss jedoch dafür Sorge tragen, dass die existenzsichernden Leistungen in zu-
mutbarer Zeit wiedererlangt werden können. Die starre Frist von drei Monaten ist da-
für deutlich zu lang. Es ist auch nicht erkennbar, dass gerade die nach § 31b Abs. 1
Satz 3 SGB II starr mit drei Monaten vorgegebene Sanktionsdauer dazu beitragen
könnte, die Betroffenen zur Erbringung ihrer Eingliederungsbemühungen anzuhalten.
Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Sanktion ist daher nach Maßgabe
der hier geltenden strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit verfassungs-
rechtlich nur zumutbar, wenn ihre Dauer auf die Mitwirkung der Betroffenen und da-
mit auf deren eigenverantwortliches Handeln bezogen ist.

Dem Gesetzgeber sind Vorgaben, die Sanktionen zumindest abzumildern, wenn
deren Ziel erreicht ist, auch nicht fremd. Er hat bei unter 25-Jährigen die Möglichkeit
geschaffen, alle Minderungen im Härtefall auf sechs Wochen zu verkürzen; nach
dem Wortlaut des § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II steht dort im Ermessen des Trägers,
den Sanktionszeitraum zu halbieren. Desgleichen sieht beispielsweise § 67 SGB I
vor, dass Leistungen wieder erbracht werden, wenn die Mitwirkung nachgeholt wird
(vgl. auch § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II). Warum Sanktionen demgegenüber nach
§ 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II hier starr andauern sollen, wenn die damit durchzuset-
zende Pflicht erfüllt wird, erschließt sich auch vor diesem Hintergrund nicht. Darüber
hinaus ist unstreitig vorgetragen worden, dass es ohne unzumutbaren Aufwand mög-
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lich sei, Leistungen jederzeit und damit auch unmittelbar nach erfolgter Mitwirkung
wieder zu erbringen. Der Gesetzgeber verfügt auch insofern über einen Gestaltungs-
spielraum.

bb) Die in § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II im Fall der ersten wiederholten Verletzung
einer Mitwirkungspflicht nach § 31 Abs. 1 SGB II vorgegebene Minderung der Leis-
tungen des maßgebenden Regelbedarfs in einer Höhe von 60 % ist mit dem Grund-
gesetz in der derzeitigen Ausgestaltung vor allem mangels tragfähiger Erkenntnisse
zur Eignung und Erforderlichkeit einer Sanktion in dieser gravierenden Höhe nicht
vereinbar. Zwar ist es verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen, erneut zu sanktio-
nieren, wenn sich eine Pflichtverletzung wiederholt und die Mitwirkungspflicht tat-
sächlich nur so durchgesetzt werden kann. Doch wird die Regelung des § 31a Abs. 1
Satz 2 SGB II den angesichts der außerordentlichen Härte dieser Belastung strengen
Maßgaben der Verhältnismäßigkeit nicht gerecht, weil sie jedenfalls unzumutbar ist.

(1) Die mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Minderung von Regelbedarfs-
leistungen in einer Höhe von 60 % bewirkt gravierende Belastungen für die Betroffe-
nen, die die erste Sanktion noch einmal verdoppelt. Damit entfallen im Minderungs-
zeitraum mehr als die im Gesamtbudget für den Regelbedarf vorgesehenen
Pauschalbeträge für Kleidung und Schuhe, Wohnen, Haushalt, Verkehr, Kommuni-
kation, Freizeit und Gaststätten; die Minderung berührt so auch die für Nahrung und
Getränke als bedarfsdeckend angesehenen Summen (vgl. die Berechnungen zu § 5
RBEG, BTDrucks 18/9984, S. 35 ff.). Dabei ist wieder zu berücksichtigen, dass schon
die Pauschalbeträge auf einer knappen Berechnung beruhen, die nur in der Gesamt-
schau für noch verfassungsgemäß befunden wurde, weil nur dann und nur unter Be-
rücksichtigung von Auslegungsspielräumen für Härtefälle davon ausgegangen wer-
den konnte, dass die menschenwürdige Existenz der Hilfebedürftigen tatsächlich
realistisch gesichert ist (vgl. BVerfGE 137, 34 <77 Rn. 86; 92 Rn. 120; 101 f.
Rn. 144>). Eine Minderung in dieser Höhe kann auch deshalb nicht mehr im Rahmen
der Selbstbestimmung über die Verwendung des Budgets ausgeglichen werden. Die
hier entstehende Belastung reicht weit in das grundrechtlich gewährleistete Existenz-
minimum hinein.

Der Gesetzgeber hat zwar gewisse Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern,
dass Menschen die Grundlagen dafür verlieren, überhaupt wieder in Arbeit zu kom-
men. Dazu gehört die Fortzahlung der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22
SGB II. Zudem ermöglicht es die Regelung des § 31a Abs. 3 Satz 3 SGB II, Geldleis-
tungen zur Deckung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung im Fall einer Minderung
von mindestens 60 % direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu
zahlen (oben Rn. 42), was dem Risiko der Wohnungslosigkeit entgegenwirkt.
Schließlich besteht nach § 31a Abs. 3 Sätze 1 und 2 SGB II die Möglichkeit, im Fall
der Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 % in angemessenem Um-
fang ergänzend Sachleistungen oder geldwerte Leistungen zu erhalten (oben Rn. 46
ff.). Dies kann die zum zweiten Mal sanktionierten Betroffenen grundsätzlich vor der
weiteren Verschlechterung ihrer Lebenslage bewahren und die Gefahr ihres Aus-
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stiegs aus dem System verringern.

(2) Gegen die Eignung der mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebenen Sanktion
bestehen nach den vorliegenden Erkenntnissen dennoch erhebliche Bedenken.

(a) Die Entscheidung des Gesetzgebers in § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II für eine
Sanktion der Minderung um 60 % des Regelbedarfs kann sich hinsichtlich ihrer Höhe
nicht auf tragfähige Erkenntnisse dazu stützen, dass die erwünschten Wirkungen tat-
sächlich erzielt und negative Effekte vermieden werden. Die Wirksamkeit dieser Leis-
tungsminderung ist bisher weder mit Blick auf das unmittelbare Ziel, die Mitwirkung
zu erreichen, noch mit Blick auf spezial- oder generalpräventive Wirkungen hinrei-
chend erforscht (oben Rn. 60). Es ist zwar nicht auszuschließen, dass eine Leis-
tungsminderung in dieser Höhe in Einzelfällen geeignet ist, die betroffene Person zur
Mitwirkung an der Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbsarbeit zu veran-
lassen. Wenn sich dies tragfähig belegen lässt, mag der Gesetzgeber zur Durchset-
zung wiederholter Pflichtverletzungen im Ausnahmefall auch eine besonders harte
Sanktion vorsehen. Hingegen genügt die allgemeine Annahme, diese Leistungsmin-
derung erreiche ihre Zwecke, angesichts der gravierenden Belastung der Betroffenen
nicht, um die Eignung dieser regelhaften Härte der Wiederholungssanktion zur Errei-
chung legitimer Ziele zu begründen.

Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse zeigen zudem, dass mit der Sanktion nach
§ 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in vielen Fällen auch negative Wirkungen verbunden
sind, welche die Ziele des Gesetzgebers konterkarieren (oben Rn. 66, 83). Dabei
wird auf Wohnungslosigkeit, die Gefahr der Dequalifizierung, verstärkte Verschul-
dung, eingeschränkte Ernährung, unzureichende Gesundheitsversorgung, sozialen
Rückzug sowie seelische Probleme bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hinge-
wiesen (oben Rn. 59).

(b) Die Regelung zu möglichen ergänzenden Leistungen in § 31a Abs. 3 Satz 1
SGB II beseitigt die Zweifel an der Eignung einer Leistungsminderung in Höhe von
60 % des maßgebenden Regelbedarfs nicht.

Zwar liegt es grundsätzlich im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, wie er die
Leistungsmodalitäten ausgestaltet; entscheidend ist allein, dass der existenznotwen-
dige Bedarf realistisch gedeckt werden kann (oben Rn. 118 ff.). Verfassungsrechtlich
ist daher vom Grundsatz her nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber Ergän-
zungsleistungen in Form von Sachleistungen und geldwerten Leistungen bereitstellt.

Zur Eignung der Sanktion, Menschen letztlich wieder in Arbeit zu bringen, tragen
die Ergänzungsleistungen in der derzeitigen Ausgestaltung jedoch nicht genügend
bei. Die sehr offene Vorschrift des § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II sichert nicht hinrei-
chend, dass die Zweifel an der Eignung entfallen. Das ergibt sich schon daraus, dass
nähere Vorgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen und geldwerten Leistun-
gen fehlen; die Ergänzungsleistungen stehen – jenseits des § 31a Abs. 3 Satz 2 SGB
II – insgesamt im Ermessen und sind in der Höhe nicht quantifiziert.
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(c) Im Übrigen ergeben sich auch hinsichtlich der Regelung des § 31a Abs. 1 Satz 2
SGB II die bereits genannten Zweifel an der zwingenden Vorgabe der Sanktion auch
in erkennbar ungeeigneten Fällen (oben Rn. 176) und an der unabhängig von jeder
Mitwirkung starren Dauer (oben Rn. 177).

(3) Angesichts der bei einer Minderung des Regelbedarfs um 60 % entstehenden
außerordentlichen Belastung der Betroffenen ist jedenfalls sehr zweifelhaft, dass ei-
ner wiederholten Pflichtverletzung nicht durch mildere Mittel hinreichend effektiv ent-
gegengewirkt werden könnte. Ein milderes Mittel wäre eine zweite Sanktion in gerin-
gerer Höhe, erforderlichenfalls bei längerer Dauer, da Studien nahelegen, dass eine
Sanktion durch eine Minderung der Regelbedarfsleistungen um 60 % nicht zu deren
Wirksamkeit beiträgt (oben Rn. 65 f.). Auch in der mündlichen Verhandlung konnte
nicht nachvollziehbar dargelegt werden, dass die zweite Sanktion regelmäßig derart
hoch sein muss, um Wirkung zu entfalten. Sie mag im Einzelfall zu rechtfertigen sein.
Doch fehlen für die Annahme, die nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Hö-
he von 60 % sei generell erforderlich, um Mitwirkungspflichten durchzusetzen, der-
zeit hinreichende tatsächliche Grundlagen.

(4) In der Gesamtabwägung dieser gravierenden Belastung mit den Zielen der
Durchsetzung von Mitwirkungspflichten und eventuellen Integration in den Arbeits-
markt ist § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung insbesondere
mangels tragfähiger Erkenntnisse über die Eignung und Erforderlichkeit einer Leis-
tungsminderung in dieser Höhe verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die Wirk-
samkeit einer Leistungsminderung in Höhe von 60 % des maßgebenden Regelbe-
darfs ist nicht in einer Weise durch tragfähige Erkenntnisse belegt, die eine derart
einschneidende Maßnahme auch bei wiederholten Pflichtverletzungen als zumutbar
erscheinen lassen könnte. Die Möglichkeit, nach § 31a Abs. 3 SGB II ergänzend
Leistungen zu erhalten, ist nach den vorliegenden Erkenntnissen in der derzeitigen
Ausgestaltung nicht geeignet, die Zumutbarkeit einer derart gravierenden Suspen-
dierung von existenzsichernden Leistungen zu sichern, und es fehlt auch hier eine
Regelung, die es ermöglicht, in außergewöhnlichen Härtefällen von einer weiteren
Sanktion abzusehen (oben Rn. 184 f.) und die Sanktion auf die tatsächliche Mitwir-
kung zu beziehen (oben Rn. 186 ff.).

cc) Der vollständige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II ist auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse mit den verfassungsrechtli-
chen Maßgaben nicht vereinbar, die den Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers
bei der Ausgestaltung der Durchsetzungsmittel von Mitwirkungspflichten zur Über-
windung der eigenen Hilfebedürftigkeit begrenzen.

(1) Die Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II bewirkt, dass bei der dritten Pflicht-
verletzung im Sinne des § 31 SGB II das gesamte Arbeitslosengeld II entfällt. Das
bedeutet nicht nur den Wegfall der Geldzahlungen für den maßgebenden Regelbe-
darf. Es entfallen nach der Definition in § 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II auch die Leistun-
gen für Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II).
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Zwar gibt es die Möglichkeit, ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen
nach § 31a Abs. 3 SGB II zu beantragen, doch steht dies bei Alleinstehenden im Er-
messen und ist in der Praxis derzeit limitiert (oben Rn. 46 ff.).

Nur begrenzten Schutz vor einem Wohnungsverlust schafft auch § 22 Abs. 8
SGB II, wonach die Miete als Darlehen übernommen werden kann, denn das gilt erst,
wenn die Kündigung bereits erfolgt ist. Daher bestehen Zweifel, ob damit die Grund-
lagen der Mitwirkungsbereitschaft erhalten bleiben. Zudem gleicht ein Darlehen die
Härte nur akut aus und verschiebt die Belastung auf einen späteren Zeitpunkt. An-
ders als nach §§ 51, 54 SGB I, die Ansprüche auf Sozialleistungen vor Pfändung
schützen (BSGE 121, 55 <58 f. Rn. 16>; Blüggel/Wagner, NZS 2018, S. 677 <681>),
gibt es einen solchen Schutz vor Rückzahlungsansprüchen des Jobcenters nach
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch nicht. Die Kosten der Unterkunft werden sonst
erst wieder getragen, wenn nach § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II die Sanktion auf eine
Minderung in Höhe von 60 % begrenzt wird.

Entfällt das Arbeitslosengeld II, entfallen zugleich die Beiträge zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung. Auch sie werden erst wieder übernommen, wenn
ergänzende Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II gewährt werden. Zwar ist das
gesundheitliche Existenzminimum gedeckt, weil nach § 16 Abs. 3a Satz 4 SGB V
weiterhin ein Behandlungsanspruch besteht. Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG,
die das vorlegende Gericht annimmt, ist insoweit nicht erkennbar. Doch entstehen
Beitragsrückstände bei der Krankenkasse, die auch das Risiko einer Schuldenfalle
mit sich bringen, auch weil § 26 SGB II hier keine Anwendung findet (vgl. Fachliche
Weisungen der BA zur Kranken- und Pflegeversicherung der Leistungsberechtigten
von Arbeitslosengeld II in der Fassung vom 1. Januar 2016 Rn 1.26 und in der Fas-
sung vom 20. September 2017 Rn. 1.27; dazu oben Rn. 39, 42). Es kann auch nicht
davon ausgegangen werden, dass die Betroffenen gerade nach einer Leistungsmin-
derung über Rücklagen verfügen würden, um diese Schulden aufzufangen.

(2) Es liegen keine tragfähigen Erkenntnisse vor, aus denen sich ergibt, dass ein
völliger Wegfall von existenzsichernden Leistungen geeignet wäre, das Ziel der Mit-
wirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit und letztlich der Aufnah-
me von Erwerbsarbeit zu fördern. Durchgreifende Bedenken gegen die Eignung der
Sanktion in dieser Höhe ergeben sich insbesondere daraus, dass der Verlust der
Wohnung droht.

Vorliegende Studien differenzieren regelmäßig nicht nach der Höhe der Leistungs-
minderungen (oben Rn. 60). Sie zeigen daher zwar grundsätzlich, dass Leistungs-
minderungen positive arbeitsmarktpolitische Wirkungen entfalten können (oben
Rn. 62 f.). Dass sie sich auf die Überwindung der Hilfebedürftigkeit der Betroffenen
tatsächlich positiv auswirkten, ist jedoch schon nicht eindeutig belegt (näher oben
Rn. 57 ff.). Auch in diesem Verfahren wurde vielmehr nachdrücklich darauf hingewie-
sen, dass häufig kontraproduktive Effekte eintreten (oben Rn. 90). Das liegt insbe-
sondere nahe, wenn die Gefahr besteht, die Wohnung zu verlieren, oder langfristig

57/62



207

208

in eine Schuldenfalle zu geraten (oben Rn. 39, 42). Tatsächlich ginge mit dem Verlust
der Wohnung gerade der Ausgangspunkt dafür verloren, durch Erwerbsarbeit wie-
der selbst für sich sorgen zu können. Gleiches gilt für Schulden, die bei einem Weg-
fall der Leistungen entstehen, wie Stromschulden oder Beitragsschulden gegenüber
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Dann nimmt die Sanktion den
Betroffenen sogar ihre Chance, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Sie entzieht
ihnen die Grundlage dafür, wieder in Erwerbsarbeit zurückzukehren und ihre Exis-
tenz selbst zu sichern (dazu auch der Bericht über die Ergebnisse der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des passiven Leistungsrechts – einschließlich des
Verfahrensrechts – im SGB II [AG Rechtsvereinfachung im SGB II] vom 2. Juli 2014,
S. 14 f.). Zudem besteht die Gefahr, dass leistungsberechtigte Hilfebedürftige im Fall
von Sanktionen nicht etwa dazu motiviert werden, ihre Mitwirkungspflichten zu erfül-
len, sondern den Kontakt zum Jobcenter ganz abbrechen (oben Rn. 65 f.). Insbe-
sondere bei dem in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II vorgegebenen Entzug des gesam-
ten Arbeitslosengeld II erscheint es zumindest wahrscheinlich, dass Menschen ihre
Bedarfe durch illegale Erwerbsarbeit und Kriminalität zu decken suchen (ausführlich
oben Rn. 65). In der mündlichen Verhandlung hat auch die Bundesagentur für Arbeit
bestätigt, dass sich die Totalsanktion oft als kontraproduktiv erweise (oben Rn. 90).

(3) Auch gegen die Erforderlichkeit der derart gravierenden Sanktion, bei der sämt-
liche Leistungen des Jobcenters entfallen, bestehen erhebliche Bedenken. Der
grundsätzlich bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist hier wie-
derum eng, weil die Sanktion eine gravierende Belastungswirkung im grundrechtlich
geschützten Bereich der menschenwürdigen Existenz entfaltet (oben Rn. 132). Er ist
hier überschritten, weil in keiner Weise belegt ist, dass ein Wegfall existenzsichern-
der Leistungen notwendig wäre, um die angestrebten Ziele zu erreichen, und dass
eine Minderung der Regelbedarfsleistungen in geringerer Höhe, eine Verlängerung
des Minderungszeitraumes oder auch eine teilweise Umstellung von Geldleistungen
auf Sachleistungen und geldwerte Leistungen nicht genauso wirksam oder sogar
wirksamer wäre, weil die negativen Effekte der Totalsanktion unterblieben. Das gilt
hier zudem wieder auch für die ausnahmslos zwingende Vorgabe einer derart gra-
vierenden Sanktion (oben Rn. 176, 184 f.) und erst recht für die derzeitige Maßgabe
in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II, wonach sogar der völlige Wegfall von Leistungen starr
drei Monate andauern soll, auch wenn die Mitwirkung erfolgt (oben Rn. 177, 186 ff.).

(4) Schon angesichts der Eignungsmängel und der Zweifel an der Erforderlichkeit
einer derart belastenden Sanktion zur Durchsetzung legitimer Mitwirkungspflichten
ergibt sich in der Gesamtabwägung, dass der völlige Wegfall aller Leistungen nach
§ 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II auch mit den begrenzten Möglichkeiten ergänzender
Leistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II bereits wegen dieser Höhe nicht mit den hier
strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Unabhängig davon
hat der Gesetzgeber auch hier dafür Sorge zu tragen, dass trotz Wegfalls des Ar-
beitslosengeldes II die Chance realisierbar bleibt, existenzsichernde Leistungen zu
erhalten, wenn zumutbare Mitwirkungspflichten erfüllt werden oder, falls das nicht
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möglich ist, die ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zur Mitwirkung tatsächlich
vorliegt.

Anders liegt dies folglich, wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der
Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit (§ 31
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittel-
bar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Ihre Situation ist dann im
Ausgangspunkt derjenigen vergleichbar, in der keine Bedürftigkeit vorliegt, weil Ein-
kommen oder Vermögen aktuell verfügbar und zumutbar einsetzbar sind. Wird eine
solche tatsächlich existenzsichernde und im Sinne des § 10 SGB II zumutbare Er-
werbstätigkeit ohne wichtigen Grund im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II willent-
lich verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Be-
sonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei
objektiver Betrachtung entgegenstehen könnten, ist daher ein vollständiger Leis-
tungsentzug zu rechtfertigen.

D.

Die in diesem Verfahren überprüften Regelungen verstoßen gegen Art. 1 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b Abs. 1
Satz 3 SGB II sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II mit dem Grundgesetz unver-
einbar; sie können jedoch bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch den Gesetz-
geber nach Maßgabe dieses Urteils angewendet werden.

I.

1. Die Regelungen in § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 in Verbindung mit § 31b SGB II
sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar,
als der Gesetzgeber in § 31 Abs. 1 SGB II erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
verhältnismäßige Pflichten auferlegt, um im Sinne von § 10 SGB II zumutbar an der
Überwindung der eigenen Bedürftigkeit mitzuwirken. Auch die Entscheidung des Ge-
setzgebers, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 31a und § 31b
SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre Nichter-
füllung vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des für die
Person maßgebenden existenzsichernden Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II
vorübergehend gemindert werden, hält sich grundsätzlich in seinem Gestaltungs-
spielraum. Die nähere gesetzliche Ausgestaltung der Sanktionen wird den hier gel-
tenden strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit jedoch nach derzeitigem
Erkenntnisstand nicht gerecht.

2. Das Bundesverfassungsgericht erklärt nach § 82 Abs. 1 in Verbindung mit § 78
Satz 1 BVerfGG ein Gesetz grundsätzlich für nichtig, das nach seiner Überzeugung
mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer ver-
fassungswidrigen Norm ist hingegen regelmäßig geboten, wenn der Gesetzgeber
verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE
149, 222 <290 Rn. 151>; stRspr).
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Das ist hier der Fall. Der Gesetzgeber kann insbesondere auf die Vorgabe der Leis-
tungsminderungen als Sanktionen verzichten, anstelle von Sanktionen die Umstel-
lung von Geldleistungen auf Sachleistungen oder geldwerte Leistungen vorgeben,
oder auch eine Regelung schaffen, die bei einer Verletzung von Mitwirkungspflichten
geringere als die bisher geregelten oder je nach Mitwirkungshandlung unterschiedli-
che Minderungshöhen vorsieht. Auch hat der Gesetzgeber unterschiedliche Möglich-
keiten, um außergewöhnliche Härten zu verhindern, die durch eine zwingende Sank-
tionierung entstehen können. Zudem kann er die Dauer einer Sanktion
unterschiedlich ausgestalten, indem er nach Mitwirkungshandlungen oder auch zwi-
schen nachgeholter Mitwirkung und der Bereitschaft, in Zukunft mitzuwirken, unter-
scheidet. Die Regelungen sind daher nicht für nichtig, sondern für mit dem Grundge-
setz unvereinbar zu erklären.

3. Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Leistungsminderung von
30 % des maßgebenden Regelbedarfs im Fall der Verletzung einer Pflicht nach § 31
Abs. 1 SGB II ist nach derzeitiger Erkenntnislage für sich genommen verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden.

§ 31a Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II sind nach derzeitigem Erkenntnisstand verfas-
sungswidrig, soweit die Minderung wegen einer ersten wiederholten und einer weite-
ren wiederholten Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres die Höhe von 30 % des
maßgebenden Regelbedarfs übersteigt. Die Regelung ist insoweit für mit dem Grund-
gesetz unvereinbar zu erklären.

4. § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II sind verfassungswidrig und mit dem Grund-
gesetz unvereinbar, soweit danach der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch
im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend zu mindern ist oder das Arbeitslosen-
geld II auch dann vollständig entfallen muss.

5. § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II ist verfassungswidrig und mit dem Grundgesetz un-
vereinbar, soweit er für alle hier überprüften Leistungsminderungen eine starre Dau-
er von drei Monaten vorgibt.

II.

1. Die Sanktionsregelungen der § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b SGB II
sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II mit den tenorierten Einschränkungen wei-
ter anwendbar. Die Übergangsregelung zu § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II orientiert sich
an der Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II.

2. Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtet den Gesetzgeber
nicht dazu, rückwirkend Leistungen ohne Minderungen nach § 31a SGB II festzuset-
zen.

a) Für bestandskräftige Verwaltungsakte bleibt es bei der Regelung des § 40 Abs. 3
SGB II als Sonderregelung zu § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X.
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b) Nicht bestandskräftige Bescheide über Leistungsminderungen nach § 31a Abs.
1 Satz 1 SGB II, die vor der Urteilsverkündung festgestellt worden sind, bleiben wirk-
sam.

c) Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht bestandskräftige Bescheide über
Leistungsminderungen nach § 31a Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB II, sind, soweit sie über
eine Minderung in Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen,
aufzuheben.

3. Die Verfassungswidrigkeit der Regelungen ist im Übrigen bei Kostenentscheidun-
gen zugunsten von klagenden Hilfebedürftigen angemessen zu berücksichtigen, so-
weit dies die gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen (vgl. BVerfGE 125, 175
<259>; 132, 134 <178 f. Rn. 111 ff.>).

III.

Der Gesetzgeber hat neu zu regeln, ob und wie Pflichtverletzungen nach § 31
Abs. 1 SGB II sanktioniert werden. Es liegt in seinem Entscheidungsspielraum, ob er
weiterhin Leistungsminderungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten vorge-
ben und in unterschiedlicher Höhe ansetzen will.

E.

Die Entscheidung ist im Ergebnis einstimmig ergangen.

Harbarth Masing Paulus

Baer Britz Ott

Christ Radtke
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